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Vorwort zur ersten Auflage,

Jiiue vor vielen Jahreii mit leichterem Sinn, vielleicht auch

mit Leichtsinn gegebene Zusage die neue Bearbeitung des zwei-

ten Bandes des Beckerschen Handbuchs, wenn sie einmal nöthig

werden sollte, zu tibernehmen wird durch das Werk gelöst, von

dem hier dem Publicum der erste Band vorgelegt wird. Obwohl

dasselbe, wie andere Bücher auch, sein Recht zu sein durch sich

selbst und nicht durch die Vorrede zu rechtfertigen hat, ist es

doch erforderlich einige Worte über die Stellung meiner Arbeit

zu dem Beckerschen Handbuch zu sagen. •

Das vorliegende Werk ist zwar bestimmt an die Stelle des

zweiten die römische Staatsverfassung umfassenden Bandes des

Handbuchs der römischen Alterthtimer zu treten, welcher von

W. A. Becker begonnen ^1844. 1846) und nach dessen Tode von

J. Marquardt (1849) abgeschlossen worden ist; aber es ist ein

neues und selbständiges, das mit jenem nur den Gegenstand

gemein hat. Die Vorzüglichkeit des Beckerschen Werkes ist

anerkannt und wird am wenigsten von denen bestritten werden,

die, wie ich, an demselben gelernt haben; aber wir würden

üble Schüler sein, wenn wir nicht darüber hinaus gelernt hätten.

Handbücher sind nun einmal bestimmt noch kürzer zu dauern

als andere gelehrte Arbeiten: der Verfasser selbst, wenn er noch

lebte würde ohne Zweifel an die Stelle des früheren Werkes ein

anderes setzen, und um so weniger konnte ich anders verfahren.

Auch der schuldigen Pietät entspricht es besser das alte Hand-

buch durch ein neues zu ersetzen als unter stetigem Meistern und

Aendern ein Stück- und Miekwerk herzu stellen, dns weder alt

noch neu ist. Dass dies durch midi geschieht und nicht durch

den ziiiiiichst zii dieser Arbeit berufenen, den Vollender des
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Beckerschen Handbuchs, Herrn Marquanlt, kann ich nur da-

durch rechtfertigen, dass ich dieser Bearbeitung mich zunächst

auf seinen eigenen Wunsch unterzogen habe. — Nur insofern

habe ich die Beziehung zu dem Beckerschen Handbuch durch-

geführt, als dessen gesammter Lehrstoff, so weit sich dies mit

meinem Arbeitsplan irgend vertrug, auf dies Handbuch über-

nommen worden ist und über dasjenige, worüber bei Becker

Belehrung zu finden war, man sie hier nicht vermissen wird.

Die Abgrenzung zwischen diesem Staatsrecht und anderen Ab-
theilungen des Handbuchs, insbesondere derjenigen, die Italien

und die Provinzen, und derjenigen, die die Kriegsalterthümer

behandelt, kann der Natur der Sache nach keine ganz feste sein

;

selbst wenn alle von demselben Verfasser herrührten, wären ge-

wisse Wiederholungen unvermeidlich. Ich bin bestrebt gewesen

diese möglichst zu beschränken, namentlich aber nicht den

umgekehrten Fall eintreten zu lassen, dass eine Lehre in beiden

Darstellungen vergeblich gesucht wird.

Bei der Anordnung des Stoffes bin ich davon ausgegangen,

dass, wie für die Geschichte die Zeitfolge, so für das Staatsrecht

die sachliche Zusammengehörigkeit die Darstellung bedingt und

habe darum verzichtet auf das nothwendig vergebliche und nur

die Orientirung erschwerende Bestreben in einer Darstellung die-

ser Art die geschichtliche Entwickelung in ihrem Verlauf zur

Anschauung zu bringen. Man wird hier also die übliche Ein-

theilung in Königs-, republikanische und Kaiserzeit nicht, son-

dern jede Institution in sich abgeschlossen finden, wie dies seit

langem in den Handbüchern des Privatrechts hergebracht ist.

Der vorliegende Band behandelt die Magistratur überhaupt ; der

zweite wird die einzelnen Magistraturen, der dritte die Abschnitte

von der Bürgerschaft und dem Senat umfassen. Dass der allge-

meinen Lehre von der Magistratur eine weit grössere Ausdehnung

gegeben worden ist als sie bei Becker und sonst einnimmt und dass

hier vieles vorgetragen wird, welches in den bisherigen Darstel-

lungen sich entweder gar nicht oder zerstückelt findet, wird sich

hoffentlich im Gebrauch als zweckmässig erweisen. Wie in der

Behandlung des Privatrechts der rationelle Fortschritt sich darin

darstellt, dass neben und vor den einzelnen Rechtsverhältnissen

die Grundbegriffe systematische Darstellung gefunden haben, so

wird auch das Staatsrecht sich erst dann einigermassen eben-
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bürtig neben das — jetzt allerdings in der Forschung und*- der

Darlegung ihm eben so weit wie in der Ueberlieferung voran-

stehende — Privatrecht stellen dürfen, wenn, wie dort der Be-

griff der Obligation als primärer steht über Kauf und Miethe. so

hier Consulat und Dictatur erwogen werden als Modifikationen

des Grundbegriffs der Magistratur. Beispielsweise führe ich die

Lehre von der Cooperation und dem Turnus bei den Amtshand-

lungen und die von der Intercession an : eine klare Darstellung

der ersteren lässt sich unmöglich geben, wenn die einzelnen

Notizen bei den verschiedenen Magistraturen untergebracht wer-

den, und die übliche Abhandlung der Intercession bei der

tribunicischen Gewalt giebt sogar ein durchaus schiefes Bild.

Im Einzelnen ist die Behandlung nicht selten durch Zweck-

mässigkeitsgründe bedingt worden, wenn auch dem strengen

Schematismus dabei Eintrag geschah. Die Auspicien hätten von

Rechts wegen an der Spitze der allgemein magistratischen Rechte

stehen sollen; sie sind als besonderer Abschnitt vorangestellt

worden, weil diese schwierige Lehre bloss in ihrer unmittelbaren

Beziehung auf die Magistratur darzulegen mir nicht genügte.

Dass der Erörterung über die Magistratur selbst die Wahlqualifi-

cationen so wie Designation und Antritt nachgestellt worden sind,

war gleichfalls durch die Beschafienheit des Stoffes geboten.

Wohl hätte ich gewünscht die schwierige Arbeit noch länger

zurückhalten, insbesondere die vorhandene Litteratur vollständiger

dafür ausnutzen zu können. Allerdings gestattet die begrifflich

geschlossene und auf consequent durchgeführten Grundgedanken

wie auf festen Pfeilern ruhende Darlegung, die das Wesen wie

jedes Rechtssystems so auch des Systems des römischen Staats-

rechts
,
wenn auch noch nicht ist , doch werden muss , in der

systematischen Entwicklung selbst keine Polemik gegen princi-

piell entgegengesetzte Auffassungen: und was mir von derar-

tigen bekannt ist. dürfte auch kauni auf Widerlegung in anderer

Perm Anspruch haben. Aber wenn diese Art von Lillcratur bei

Seite gelassen werden musste, so gilt dies nicht von den Spccial-

schriften. an denen es nur leider weit mehr fehlt als es dem-

jenigen scheinen nia£, der das Getümmel auf dem antiquarischen

Bauplatz, von fern betrachtet und nicht weiss, wie viele ge-

schättige Leute bloss die Balken und Ziege) durch einander wei-

fen, aber weder das Baumaterial zu vermehren noch zu hauen



verstehen. Die nach Becker erschienenen grösseren wahrhaft

fördernden Untersuchungen, wie die von F. Hofmann und

Xippcrdey. wird man eingehend berücksichtigt finden ; Schriften,

aus denen sich nichts lernen lässt, habe ich nicht anführen

wollen. Aber allerdings wird mir besonders von kleineren

Arbeiten mancherlei entgangen sein, was wohl der Benutzung

werth gewesen wäre. Ich darf darauf hinweisen, dass das

Handbuch seit Jahren vergriffen war und dies mich bewogen
hat die Herausgabe meiner Arbeit so weit zu beschleunigen, wie

es irgend anging.

Berlin, im October 1871.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Indem ich das römische Staatsrecht zum zweiten Mal den

auf demselben Gebiet thätigen Meistern und Gesellen und ja

wohl auch manchem nicht eigentlich zünftigen Freunde römi-

scher Geschichtsforschung übergebe, scheint es angemessen ge-

nauer, als es in der Vorrede der ersten Auflage geschehen ist,

zu bezeichnen, welchen Platz diese Arbeit, wenigstens nach

der Anschauung ihres Verfassers, in dem Kreis der mit der Dar-

legung des römischen Alterthums sich beschäftigenden Litteratur

einnehmen soll. Es ist seit langem üblich die staatlichen Ord-

nungen Roms in der Weise zu behandeln, dass neben den

sogenannten Staatsalterthümern besondere Darstellungen des

Criminal- und des Civilrechts und des Criminal- und Civilpro-

zesses, des Militär- und des Finanzwesens, der Provinzial- und

der Municipalverwaltung gegeben werden. Man hat wohl ge-

fragt, ob diese Theilung oder vielmehr diese doppelte Behand-

lung sachlich gerechtfertigt sei; und die Frage verlangt aller-

dings eine Antwort. Es muss eingeräumt werden , dass die

Competenz der Magistrate sowohl wie der Volks- und der Senats-

versammlung in beiden Darlegungen vorkommt, zum Beispiel

das Recht der Prozessentscheidung in dem Civil- und Criminal-
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prozess nicht minder als in dem Staatsrecht, also in verschie-

dener Anordnung- zweimal erörtert wird. Wäre es nicht sach-

gemässer sich auf eine einzige Darstellung zu beschränken?

Ich glaube, dass diese Frage zu verneinen ist und dass

unsere Vorgänger, wenn auch vielleicht ohne sich deutlich

Rechenschaft von ihrem Arbeitsplan zu geben und wesentlich

durch den darzustellenden Stoff geleitet, doch bei jener Doppel-

behandlung den richtigen Weg gegangen sind. Wir können in

der That dieselbe so wenig entbehren wie der Architekt neben

dem Grundriss den Durchschnitt. Wenn der Staat ein organi-

sches Ganze ist, so müssen wir, um ihn zu begreifen, theils

die Organe als solche in ihrer Besonderheit, theils die aus dem
Zusammenwirken mehrerer Organe hervorgehenden Functionen

verstellen : und wenn das letztere durch die materiell geordnete

Darlegung geschieht, so ist das erstere die Aufgabe des Staats-

rechts. Es genügt nicht, dass uns der Prätor theils im Krieg'

commandirend, theils im Civilprozess rechtsprechend, theils bei

den Volksfesten spielgebend begegnet : wir müssen das Amt als

solches in seiner Einheit anschauen, um sein Eingreifen in jede

einzelne Function zu verstehen. Insbesondere die Eigenthüm-

liclikeit des römischen Gemeinwesens, das in den oberen Sphären

nicht ein einzelnes Organ für eine einzelne Function entwickelt

hat. sondern dessen Wesen es ist die höheren Behörden an dem
ganzen Staatswesen zu betheiligen, fordert diese Behandlung mit

zwingender Notwendigkeit. Das Wesen des Imperium ist so

sehr das correlate Eingreifen in verschiedene Kreise, dass es

weder innerhalb der Militäralterthümer noch innerhalb des Civil-

prozesses deutlich gemacht werden kann, obgleich Krieg wie

I'rozess auf ihm beruhen. Die künstlich verschlungene Institu-

tion der Censur ist wohl ein integrirender Theil der militärischen

wie der finanziellen Ordnungen: aber jede Darstellung der einen

wie der Minieren inuss sie voraussetzen, da sie selber weder

eine militärische noch eine finanzielle noch überhaupt eine nach

materiellen (iesichtspuneten abgegrenzte Magistratur ist. Daran

findet auch das Staatsrecht naturgcinäsK seine Grenze da. wo

dieser allgemein politische Charakter der einzelnen Hinrichtung

aufhört. Die gesummte Technik des Kriegswesens, welche dem

staatlichen bedanken nicht unmittelbar gehorcht, gehört nicht

in das Staatsrecht: die einzelnen Kategorien der Zivilklage wie
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des Criininalprozesses können darin ihre Erörterung nieht finden.

so nothwendig es die Frage zu beantworten hat, mit welchen

Organen der Staat in die verschiedenen Rechtshändel eingreift.

Wenn die Stellung des Magistrats mit Commando oder Jurisdiction

nur derjenige begreifen wird, der das Staatswesen in seiner

Gesammtheit ins Auge fasst, so kann die Competenz des Kriegs-

tribuns und des Centurionen sehr wohl den Kriegsalterthümera

vorbehalten werden, ebenso wie der Prozess vollständig ausreicht,

um das Wesen des Geschwornen deutlich zu machen. Wenn
daher auch bei dieser nothwendigen Doppelbehandlung Wieder-

holungen unvermeidlich sind und im einzelnen Fall vielfach

äussere Rücksichten und selbst Zufälligkeiten über die Grenze

hüben und drüben bestimmen, so bleibt doch jeder Darstellung

ihr besonderer und wesentlich ihr eigener Kreis. Die Institution

des römischen Provinzialstatthalters und die des römischen

Municipiums , wie beide in der späteren Republik und unter

dem Principat sich gestaltet haben, können in dem römischen

Staatsrecht nicht fehlen : die Aufzählung der einzelnen Provinzen

oder Gemeinden und der nicht principiell wesentlichen Besonder-

heiten einer jeden würde in diesem Zusammenhang nur ver-

wirren. Wenn es also wissenschaftlich gerechtfertigt erscheint

neben dem Staatsrecht überhaupt die einzelnen politischen Func-

tionen in ihrer Eigenartigkeit zu erörtern, so ist dagegen die

Frage, welche derselben in ein 'Handbuch der römischen Alter-

tümer' gehören, von ganz anderer Art und in der That mehr

von äusseren Momenten abhängig als von der inneren Not-
wendigkeit der Methode. Das Civil- und das Criminalrecht

so wie der Civil- und der Criminalprozess gehören durchaus

in diesen Kreis, entziehen sich aber nach dem Gang unserer

wissenschaftlichen Entwickelung der Behandlung in einem Hand-

buch dieser Art. Aber auch sonst wird es wesentlich nach

Zweckmässigkeitsrücksichten zu bestimmen sein, welche Seiten

des öffentlichen Wesens neben der Sacralordnung und den soge-

nannten Privatalterthümern für die Sonderbehandlung in einem

solchen Gesammtwerk sich eignen oder nicht eignen. Das

Kriegswesen freilich und die Staatsfinanzen werden unbedingt

einer solchen bedürfen: wie weit es räthlich erscheint darüber

hinauszugehen , ist hier und von mir nicht zu erörtern. Ich

habe innerhalb des Gesammtwerkes denjenigen Theil zu be-
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arbeiten übernommen, dessen Grenzen Becker in seiner 'römi-

schen Staatsverfassung
1

in zweckmässiger Weise festgestellt

hatte ; die Oekonomie des Handbuchs überhaupt rührt nicht von

mir her , und beschränke ich daher auch hier mich darauf im

Allgemeinen die Stellung zu bezeichnen, welche ich für meine

Arbeit innerhalb desselben in Anspruch nehme. Es ist der

allgemeine Theil der Darstellung des römischen Gemeinwesens,

der hier im Anschluss an die hergebrachte Bezeichnung der

Staatsalterthümer als 'römisches Staatsrecht
1

gegeben wird, der

Versuch eine jede Institution darzustellen sowohl als Glied des

Ganzen in ihrer Besonderheit wie in ihrer Beziehung zu dem
Organismus überhaupt. Darin liegt allerdings auch die eminente

Schwierigkeit dieser Arbeit, dass dafür der Darstellende überall

ebenso der vollständigen Kenntniss auch derjenigen Einzelheiten

bedarf, die er nicht erörtert, wie der vollständigen Einsicht in

das Wesen des römischen Organismus überhaupt. Indess soll

der Mensch sich die Aufgabe nicht desshalb verkleinern, um
sich seine Unzulänglichkeit dadurch zu verbergen.

Mir ist das Gefühl dieser Unzulänglichkeit theils der uns

gebliebenen Ueberlieferung , theils des eigenen Vermögens im

Verlauf der Arbeit deutlicher geworden, als ich es bei dem
Beginn derselben empfand. Indess es mag ja nothwendig sein

das Unmögliche zu versuchen, damit das Mögliche geleistet

werde : ich wenigstens bin mir bewusst alle Arbeits- und Denk-

kraft daran gesetzt zu haben, um jedes brauchbaren Bausteins

habhaft zu werden und jeden Gedanken zu Ende zu denken.

Wenn sich für diese zweite Auflage zu eigentlich principiellen

Umgestaltungen des Inhalts wie der Form mir keine Veran-

lassung dargeboten hat, so musste doch schon die Durcharbeitung

der einzelnen Magistraturen, wie sie im zweiten Band zu geben

versucht ist, auf diesen allgemeinen Theil nothwendig vielfach

zurückwirken ; und auch sonst habe ich mancherlei Lücken und

Mündel selber wahrgenommen oder bin durch öffentliche Gegen-

rede oder briefliche Mittheilung auf solche aufmerksam gemacht

worden. In Folge dessen sind die Abschnitte vom ('onsilium

und vom Interregnum neu hinzugefügt, mehrere andere gänzlich

umgestaltet worden. Auch rmstellungen hüben mehrfach statt-

gefhnden; so ist dem Auspicium jetzt der I'l.it/ angewiesen

worden, den hereits die Vorrede dw ersten Ausgabe als den
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eigentlich angemessenen bezeichnete: ferner wird man d;is

Curiatgesetz zu den Antrittsacten gestellt und die Lehre von

der Stellvertretung in den hoffentlich richtigen Znsammenhang

gebracht finden. Im Uebrigen bin ich überall bemüht gewesen

das Quellenmaterial zu ergänzen und der Form nachzuhelfen.

Die Arbeit wird ja wohl nicht verloren sein: denn zweierlei

steht nun einmal fest: keine politische und keine historische

Forschung im grossen Stil kann absehen von Rom: und das

Studium nicht der pragmatischen oder der dafür sich gebenden

Tradition; sondern das der politischen Institutionen ist die

Brücke zur Erkenntniss der römischen Geschichte.

Berlin. 1. April IS7G.

~t q
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Pignoris capio 152.

IV. Die Criminaljudication 153—162. Begriff der Criminaljudication 153.

Magistratische Cognition. Judication und Coercition 154. Voraussetzungen der

Judication 155. Strafmittel. Behörden für die Criminaljudication. Consularische

Criminaljurisdiction der Quästoren und Perduellionsduovirn 156. Judication des

Volkstribuns; des Oberpontifex; des Censors; des Aedilen 158; der Magistrate

überhaupt 159. Abkommen der Criminaljudication 160. Quästionenprozess und
Cognition 161.

v. Die Administrativgerichtsfoarkeit 162—182. Das Gemeinde- und
das Privatvermögensrecht und ihre verschiedenartige Handhabung 162. Ver-
schiedenheit der Behörden 165. Verwandlung des Gemeindeprozesses in einen

Privatprozess durch Substituirung eines Privaten für die Gemeinde als Klägerin

oder als Beklagte 167. Eigenthumsstreitigkeiten der Gemeinde 169. Schulden
der Gemeinde 170. Forderungen der Gemeinde auf nicht vertretbare Dienste 171

;

auf vertretbare Dienste
;
gesetzlicher Entstehung 172 ; contractlicher Entstehung 173.
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Geldforderung der Gemeinde. Steuerforderung derselben 174. Pachtfordeiung

derselben. Feste Geldstrafe und deren Einklagung 177, urch jeden Magistrat 178,

durch jeden Bürger 179. Executivverfahren 180. Interzession. Rechtsvertretung

der Gemeindeselaven 181.

VI. Die CivilJurisdiction 182—187. Iudicium legitimum, imperio con-

tinens 182. Weitere Privatregulirungen. Stellung des Magistrats zu der Privat-

rechtspflege 183. Jurisdictionelles Imperium der Oberbeamten 184. Jurisdiction

der Aedilen. Freiwillige Gerichtsbarkeit 18f). Streitige Gerichtsbarkeit 186.

Jurisdictionssprengel 187.

VII. Verhandlungen mit der und Mittheilungen an die Volks-

ire in ei»de 187—200.
Ius agendi cum populo 187—193. Begriff des ius agendi cum populo 187.

Kreis der Beamten mit jus agendi. Ius agendi fehlt den Promagistraten 188

und den niederen Beamten 189. Comitienform macht keinen Unterschied. Ober-

beamte der Plebs und ihr ius agendi cum plebe. Betheiligung der Priester an

dem im agendi cum populo 190. Provocationscomitien der niederen und der plebe-

jischen Magistrate 191.

Contionen und Edicte 193—200. Contio. Form 193. Recht der Be-

rufung 195. Edictum 196. Form. Edicta perpetua 197. Recht des Edicirens 199.

VIII. Verhandinngen mit dem und Mittheilungen an den Senat
200-204.

Ius referendi 200—203. Das Recht den Senat zu befragen 200. Die

Rechte der Volks- und der Senatsbefragung correlat. Patrieische Magistrate mit

ius referendi 201. Ius referendi der Volkstribune 202.

Das Recht im Senat zu reden 203—204. Das Recht im Senat zu sprechen

ein allgemein magistratisches 203.

IX. Das Ernennungsrecht des Oherbeamten 204—227.

1. Ernennung von Nachfolgern 204—207. Ernennung des Nachfolgers

Bestandtheil der höchsten Amtsgewalt 204. Bestellung des Königs durch den

Zwischenkönig, nicht durch den König 205. Bestellung des Consuls durch den

Consnl. Nachfolgerernennung des Pontificalcollegiums und der Volkstribune 207.

2. Ernennung von Collegen 207—212. Ergänzung des Censorencollegiums

unzulässig 207. Ergänzung anderer Beamtencollegien. Cooptation der Ober-

beamten 208. Cooptation des Dictators. Consularische Cooptation 209. Tribuni-

cische Cooptation 211.

3. Ernennung von Gehülfen 212—227. Ernennung der Gehülfen und
Ünterbeamten ein Recht der Oberbeamten 212. Hülfsthätigkeit im Gegensatz zu

der Magistratur und der Promagistratur. Feste Ordnung der Hülfsthätigkeit 213.

Verschiedenheit der Gehülfenstellung domi und militiae 214. Amtkreis dornt:

Muss der freien Mandirung. Höhere Geholfen. Verpflichtung zur Bestellung

derselben 215. Mandirung der Jurisdiction in Italien 210. Collegialische Mandi-

run» dei stäiltischen Imperium 217. Ausschluss der concurrirenden eigenen Thätig-

k.it des Mandanten. Beschränkung der (iehülfenernennung durch die Comitien 218.

Die niederen Öehülfen 219. Verpflichtung zur Bestellung derselben. Ausschluss

<l.r c.iin 'tuTiremlen eigenen Thätigkeit de* Mandanten. Beschränkung des Rechts

BStellnng der niederen Geholfen 220. Anitkreis militiae: freieres Maudi

-

rangsrecht. Höhere Gehülfen. Verpfliohtnng iqc Bestellung derselben. Unter-

ordnung der Offiziere unter einander 221. Private als Ol'liziere verwendet. Man-
dirung der sosserstidtischen Jurisdirtion 222. Legali für die ProvinsUtynxiftHc

tion 22") \n- > Iiluss der < oiiciirririiidfu Tliiitigkeit des Mandanten 224. Besohrin
kling ilcr <i< liüllVricrneiinuii'.! durch die Cninitien. Niedere (ichüllen. Verpflichtung

/nr Bestellung derselben, ^.nsschlu b der concurrirenden eigenen des Mandanten.
r.iiikiui! 1 lies BeStellangsrechti 220.

\ l{('(liN\('r1r<'liinir der («enieiiido 227—244.
1 . Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und dem Bürger

Laufende <--• cb&fte Verwaltungder Kasse, des terpsehtbsten Vermögens. Ausser-
i.nientiiciie Gesc&afte. Rtnflusi de 6 Contrtblrung der Schulden 229.

haut und Verk.nl \
. r|. e ht mm Über das l.u i m m Annahme der Efbti li.ift 230 ;
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der Schenkung. Liberalitatshandlnngen 231. Magi stratisch es Verwendungsrecht
der Kriegsbeute 232; des Prozessgewinns 233.

2. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einer Gottheit 233—236.
Dedication. Votum 234. Refragung des Senats oder der Gemeinde in Betreff der

Gelübde 235.

3. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einem auswärtigen Staat
237—244. Foedus und sponsio 237. Rechtskraft des Staatsvertrags 240. Das
Recht der Gemeinde gegenüber ihrem Vertreter. Ihr Recht den ohne ihre Mit-

wirkung geschlossenen Staatsvertrag zu verwerfen 242. Auslieferung der Ver-

tragschliesser 243.

M-agistratisches Verbietungsrecht und magistratische

Intercession S. 245—279.

Das magistratische Recht andere magistratische Acte zu verbieten 245. Ver-

bot einzelner Handlungen 246. Amtssuspension 248. Justitium 250. Faetische

Schranken des Verbietungsrcchtes. Folgen des Zuwiderhandelns gegen ein solches

Verbot 251.

Das magistratische Recht der Intercession 253. Intercession kraft der par

potestas 255. Intercession kraft der maior potestas 256. Intercession im Kriegs-

gebiet 257. Verhältniss der Intercession zur Competenz 258. Intercession nicht

zulässig zwischen ungleichen Gewalten und gegen Geschwornensprüche 259. Per-

sönliche Geltendmachung der Intercession. Motivirung der Intercession 260.

Gattungen der Intercession. Intercession auf Appellation im Civilprozess 261
;

im Criminalprozess 263; im Administrativverfahren 264. Intercession gegen

Decret nur auf Anrufung des Verletzten (appellatio) 265. Fristen und Formalien

der Appellation 266. Intercession gegen Senatsbeschlüsse 267. Senatus auctori-

tas 268. Intercession gegen Rogationen 270. Zeitpunkt derselben 271 . Beschrän-

kung des Intercessionsrechts auf die Tribüne 272. Grenze der Intercession.

Wirkung der Intercession. Nichtigkeit des davon betroffenen Acts 274. Coerci-

tion 275. Die Intercession in ihrer geschichtlichen Entwickelung überhaupt 277.

Die collegialische Cooperation in ihrer cassirenden Anwendung 278.

Magistratische Emolumente S. 280—292.

Unentgeltlichkeit der Gemeindeämter 280. Ersatz der von dem Magistrat be-

strittenen Auslagen 281. Pauschsummen anstatt dieses Ersatzes. Spielgelder 282.

Vnmrium. Gehalte der Oberbeamten der Kaiserzeit 283. Abschätzung des fvu-

mentum in cellam 284. Diäten und Gratifikationen der Hülfsbeamten 286. Viati-

cum der Gesandten 290. Gehalte der kaiserlichen Finanzbeamten 291. Beamten-

gehalte der spätesten Zeit 292.

Die Kathmänner (consilium) der Beamten S. 293—305.

Einholung des Beiraths im Privatrecht 293 ; im öffentlichen Recht 294.

Ausgeschlossen bei Majoritätsentscheidung 295; bei zulässiger Provocation ; bei zu-

lässiger Intercession. Senat als consilium 296. Consilium für Verwaltungsfragen

und für die Kriegsführung 297 ; in religiösen Fragen ; im provocationsfreien
'

Criminalprozess der Republik 298 und der Kaiserzeit 299 ; im Civilprozess ; im

Administrativprozess. Zusammensetzung 300. Verfahren 304.

Die Dienerschaft der Beamten S. 306—355.

Servi publici 306 — 317. Rechtsstellung der servi publici 307. Ver-

wendung der publici 310. Publici der PriesterSchäften. Publici der Magistrate 311.

Oeffentliche Gesinde überhaupt 312. Carnifices, tortores. Löschmannschaft 313.

Wasserleitungsmannschaft 314. Dienerschaft bei dem Aerarium. Dienerschaft der

Stadtbibliothek. Aeditui 315. Andere Gesinde. Verwendung ausserhalb Roms 316.
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Apparitores 318—355. Die Apparitoren in Rom freie Bürger. Die

Offtcialen der Provinzialbeaniten 318. Bruttiani 319. Lohn der Apparitoren 320.

Analoge Behandlung der Subalternen und der Magistrate 321; Collegialität

;

Theaterplätze; Verantwortlichkeit; Immunität von Aushebung und Tutel. Be-

stellung der Apparitoren 322. Dauer der Apparition 324. Corporationen der

Apparitoren 325. Decuriae 327. Ordo der Apparitoren. Zahl der corporirten

Apparitoren 328. Uebersicht der mit ständigen Apparitionen ausgestatteten Magi-

straturen 329.

Scribae 331—339. Scribae quaestorii 331 : für die Rechnungsführung 332;

für die ArchivVerwaltung 333. Verwendung der quästorischen Schreiber bei den

Oberbeamten 334. Zahl der quästorischen Schreiber. Schreiber der curulischeh

Aedilen. Schreiber der plebejischen Magistrate 336. Einfluss und Stellung der

Schreiber 337. Copisten. Scribae der Priester 339.

Lictores 339—341. Stand der Lictoren 339. Corporationen derselben.

Sacerdotale Lictoren 340.

Acceiisi» Nomenciatores 341—344. Entstehung der accensi 341.

Stellung des Accensus zu dem Magistrat 342. Nomenciator censorius 343. Sacer-

dotale calatores 344.

J fatores 344—347. Corporationen der viatores 344. Geschäfte.

Praecones 347—350. Praecones. Corporationen derselben 347. Ge-

schäfte 348.

Die übrigen Apparitoren 350 — 355. Victimarii. Tibicines. Iiaru-

xpices 351. Aledlci. Interpretes. Architecti. Scribae armamentarii und yeruli 352.

Insignien und Ehrenrechte der fungirenden Magistrate

S. 356—419.

Das äussere Auftreten des Beamten 356.

Fasces 357—376. Beschaffenheit des fascis 357. Auftreten der lictores 358.

Fasces das Zeichen der höchsten Amtsgewalt 361 ; zunächst der richterlichen

Gewalt 362. Ihre Verschiedenheit Ausdruck der Verschiedenheit der richterlichen

Gewalt domi und militiae 363. Lictoren späterhin beschränkt auf die Coerci-

tion 364. Lictoren der Municipalmagistrate 365.

I. Lictoren der Beamten 366—373. Des Königs, des Consuls und der

P.eaniferi consularischer Gewalt 366, des Dictators und der von ihm ernannten

Beamten 367 , des Prätors und der Beamten prätorischer Gewalt 368 , der Ge-
sandten und der Senatoren 370, des Kaisers, der neuen Magistraturen des Prin-

crpat8 371.

IL Lictoren der Priester und der Spielgeber 373—376. Lictores curiatii

der Pontiflces 373, des Flamen Dialis, der Vestalinnen und anderer Priestc-

rinnen 374, der Spielgeber 375.

Fahren trml Silzen der Magistrate 376—391. Fahrrecht in der Stadt

in rrpnblikani>rli<!r Zeit 377, in ältester Zeit 379. Sänften und Tragsessel. Das
SMttlli der Magist rat e 380. Beamten»tu hl. Soliuni 382. Srlln ruruli* 368.

Waglttratou dttrkUi 896« KaigcntaeMft] 38/9. i'riestcrsessel. EMU der Ouästoron 387.

Safe -idlifM der plidirjisi dm Magistrate 388. Klrrmsitz der Mapistrate bei den
Voiksfctm 390.

Tracht der Magistrate 391-41.»
1. Friedenatracht 392—414. Friedensgewand die Toga 392. Purpur-

193. Pnrpnrirewand und Purpureum 394. l'iirpnrgow.ind die magistra-
• nlit 395; des Triumphaton 396; der ipielgebendea feaj

UA Opfefliindltfngen ; bei dem ImttafttrMl der Conaufn der rUliertell .".99

Trininplialnewand der Kaiser 101. I>ir Pratexia »rwühnli« die Tracht der oberen
Magistrate 102. l>i' 1 Pnlexta in d. i Kai-, r/ni id.. I'i .ff x< . der Prie.si.r 106

ii der Spielgebcr. Schuh« 101 I
'« ke| JUS S, ,-pter 1 K». Kran/. III

Kaiserliche Abzeichen; Kranz 412; Strahlenkranz iid\ PUdtfn II l.
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2. Kriegstracht 414—419. Trabea 414. Paludamentum , Chlamys 415.

Purpurfarbe des Feldherrugewandes. Das kaiserliche Purpurgewand 416. Degen 417.

Lebenslängliche magistratische Ehrenrechte S. 420—450.

I. Ehrenrechte der gewesenen Magistrate und ihrer Nachkommen
420—439. Politische und Ehrenrechte der gewesenen Magistrate und ihrer

Nachkommen 420. Wiedcranlegung der inagistratischen Tracht und der Trium-
phalinsignien 422. Magistratisches Begräbniss 424. Bestattung der triumphale

<

innerhalb der Stadt 425. Laudatio. lus imayinum 426. Patricisch-plebejische

Nobilität 431. Das Recht öffentlicher Bildnisssetzung 433. Curulische Gedacht

-

nisssessel 438.

II. Ehrenrechte der fletiven Magistratur und des fletiven Triumphs
(omcimerita) 439—450. Einzelne Ehrenrechte. Ornamenta und adlectio.

Begriff der ornamenta 440. Ornamenta geben kein Bewerbungsrecht; keinen Sitz

im Senat 441. Senatorische Stimmklasse bestimmt nach den ornamenta 142.

Der wesentliche Inhalt der ornamenta die äusserlichen Ehrenrechte 443. Auf-
kommen der ornamenta bei Senatoren 445 , bei NichtSenatoren 446. Die drei

Stufen der magistratischen ornamenta (consularia
,

praetoria
,

quaestoria) 448.

Ornamenta triumphalia 449. Verleihung der ornamenta durch den Senat 450.

Qualification für die Magistratur S. 451— 558.

Begriff der Qualification für die Magistratur 451. Dispensation von der-

selben 452. Epoche der Zurückweisung der Beweiber wegen mangelnder Quali-

fication 453. Die einzelnen Wahlhindernisse. Qualitative Verschiedenheit der-

selben 454.

Absolute Hindernisse der Wählbarkeit 455—471.
1. Mangel oder Mangelhaftigkeit des Bürgerrechts 455—466. Unfähig-

keit der Nichtbürger 455. Unfähigkeit der Plebejer für die patricischen Aem-
ter, der Patricier für die plebejischen 457; der Freigelassenen und ihrer Kinder

und Enkel 459; der cives sine suffragio 462; des Opferkönigs 463. Entziehung

der Wählbarkeit zur Strafe 464.

2. Weibliches Geschlecht und körperliche oder geistige Krankheit
466—467.

3. Mangelnde Unbescholtenheit 467—470. Zurückweisung der Bescbol-

tenen 467. Feststellung des Bescholtenheitsgrundes 468.

4. Gewerbebetrieb und Census 470—471.

Relative Hindernisse der Wählbarkeit 472—558. Relative Wahl-
qualificationen 472.

1. Ausschliessung des wahlleitenden Beamten 473—474.
2. Bewerbung und Meldung der Candidaten 474—487. Pflichtmässige

Uebernahme des Gemeindeamtes in älterer Zeit. Freiwillige Uebernahme unter der

Republik 474. Massregeln bei Mangel an Candidaten unter der Republik 476

;

unter dem Principat 477. Bewerbung 481 . Professio als Erforderniss der Wahl.

Termin der professio 484. Ort derselben. Professio persönlich 485.

3. Erfüllung der Dienstpflicht 487—495. Die zehn Dienstjahre der

gracchischen Zeit 487. Die Dienstjahre in Caesars Municipalgesetz 490. Ver-

hältniss von Kriegsdienst und Amt in der Zeit nach Sulla 492. Verhältniss von

Kriegsdienst und Amt in der Kaiserzeit 494.

4. Cumulirung verschiedener Magistraturen 495—499. Cumulirung patri-

cischer Jahresämter unzulässig; patricischer Jahres- und anderer patricischer

Aemter zulässig 495. Cumulirung zweier plebejischer Aemter; eines patricischen

und eines* plebejischen; der Magistratur und der Promagistratur 498.

5. Continuirung und Iterirung derselben Magistratur 499—505. Con-

tinuation derselben Magistratur anfänglich gestattet. Untersagung der Continua-

tion 499. Iteration anfänglich unbeschränkt; zehnjähriges Intervall 500; allge-
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mein untersagt bei der Censur 501 ; zeitweise bei dem Consulatö02; ungewöhn-
lich bei den niederen Aemtern 503. Iteration der plebejischen Aemter 504.

6. Intervallirung der verschiedenen Magistraturen 505—518. Continui-

rung verschiedener patricischer Aemter vor dem hannibalischen Kriege unter-

sagt 506. Dauer des Intervalls anfangs unbestimmt. Später ein Biennium
gefordert 508. Das villische Annalgesetz 510. Die nicht jährlichen Aemter von

der Intervallirung frei 512. Continuirung plebejischer Aemter mit patricischen

anfangs gestattet 513; im J. 558 untersagt 514. Die plebejischen Aemter
unterliegen dem Biennium nicht 515. Die Intervallirung der Aemter in der

Kaiserzeit 516. Befreiungen von dem Intervall 517.

7. Gesetzliche und herkömmliche Folge der Aemter 518—544. Aemter-
folge erst durch Gewohnheit normirt 518, sodann durch das villische Gesetz 519.

a) Patricische Jahrmagistrate 519—530. Prätur vor dem Consu-
lät 519. Curulische Aedilität vor der Prätur 521. Quästur vor der Prätur 523.

Quästur vor der Aedilität. Legionstribunat vor der Quästur 525. Vigintivirat vor

der Quästur 528.

6) Ordentliche nicht ständige und ausserordentliche Ge-
meindeämter 530—531. Verhältniss der nicht jährigen Aemter zu der Aeniter-

staffel 530.

c) Die plebejischen Aemter 531—536. Reihenfolge der plebejischen

Aemter unter einander 531. Stellung der plebejischen Aedilität zu der patrici-

schen Aemterfolge 532. Stellung des Volkstribunats zu der patricischen Aemter-
folge 533. Die plebejischen Aemter facultativ. Tribunat nicht bedingt durch

die Quästur 534.

Tribunat und Aedilität von Augustus in die Aemterreihe eingefügt. Be-

freiung der Patricier von dieser Stufe 536. Die Zahlenverhältnisse der vier

augustischen Beamtenklassen 538. Abkommen der ädilicisch-tribunicischen Rang-
stufe im 3. Jahrhundert 539. Ueberspringung einer Aemterstufe 541. Gesetz-

liche Aemterfolge 542.

Gesetzliche Altersgrenzen 544— 558. Ausschliessung des impubes und
des praetextatus 544. Weitere Ausschliessung wegen mangelnder Altersreife.

(Jonsequenzen der Qualifkationsrcgeln für die Altersgrenzen 545. Sullanische

Altersgrenze der Quästur 548. Augustisehe Altersgrenzen 553. Allgemeine und
individuelle Altersbefreiungen 556.

Designation. Antritt und Rücktritt. Amtsfristen S. 559—622.

DesigliatiOll 559—572. Begriff und Aufkommen der Designation 559.

Reihenfolge der Designationen 561. Design.itionstermine der patricischen Be-

amtet! 563; der plebejischen Beamten. Anticipirte Designationcn der spätem
Zeit 566. Designat.ionst.erinine der Kaiserzeit 568. Trennung von Designation

und Konuntiation 570. Rechte der designirten Beamten 571.

Fristen des Amtsantritts und des Amtes 572—587. Verschiedenheit
Irr Antrittszeit bei erledigten und bei nicht erledigten Aemtern 572. Not-
wendige Befristung des republikanischen Gemeindeamts 574. Verschiedenheil

it fristen 575. Das consularisch-prätorischc Magistratsjahr. Wandelbares
Neujahr und ungleiche Länge der älteren Magistratsjahre 576. Gleiche Länge
und fettes Neujahr der späteren Magistratsjahre 578. Datirung und Kponymie.
Zahlung der Magistratsjahre 581. Das plebejische Magistratsjahr 582. Antritts-

tcimine der patridsehen Unterbeamten 583; der plebejischen Aedilen ">s;>.

Bestätigung und Form des Amtsantritts. Amtseide 587— 600. Bi

Werbung des Amts von Rechts wegen. Amtsantritt dio erste Uebung der neuen

Befugnisse 587, Brsts Ausplcation. Le* curUUa 688. lntrittaf9nnliohkeitei

Vufzuß der Consuln 591. \ntritl der Censoien, \ntriit dei übrigen Beamten 596.

Das latinisclie (fast und das l..\ mische Opflst, Candidatcneid Mir der Uenunlia-

tion 597. I'.e.imteneid nach dem Antritt 59S.

UebernainiH' de* ( omniandos. Solduteucid 900—602,
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Formell des Rücktritts und der Entfernung vom Amte H03—609.

Rücktritt bei Eintreten des Endtermins 003. Rücktritt vor dem Endtermin 604.

Förmliche Erklärung des Rücktritts 605. Abrogation 606.

Fortwirkung der Amtfiihrung- über die Amtsdauer hinaus 609—619.
Acte des Magistrats bleiben im Allgemeinen gültig auch nach seinem Rücktritt.

Treuwort und Gehorsamseid der Bürger gegen den Magistrat gehen mit dessen

Rücktritt unter 609. Betagte Befehle des Magistrats über seine Amtszeit hinaus

ungültig 610. Anordnung der Stellvertretung im städtischen Regiment nur gültig

bis zum Ablauf der Amtszeit. Die nicht auf Gesetz beruhenden magistratischen

Acte nicht verbindlieh für den Nachfolger 612. Wegfall des magistratischen

Edicts 613.

Erstreckung der Allltfrist 616—622. Prorogatio. Promagistratur unzu-
lässig in dem Imperium domi, zulässig in dem imperium militiae 615. Titulatur.

Competenz 616. Prorogation des militärischen Amts bis zum Eintreffen des Nach-
folgers 617. Prorogation auf feste Frist durch Volks- oder Senatsbeb 'hluss 619.

Die Stellvertretung des Beamten S. 623—671.

Begriff der Stellvertretung 623.

I. Die Stellvertretung des vacanten Oberamts oder das Inter-
regnum 624—638. Auf- und Abkommen des Interregnum 624. Interrex Magi-

strat 626. Vacanz des Oberamts 627. Interrex Patricier und Senator 630.

Gcsammtheit der patres zunächst Träger des Interregnum. Aufstellung des ein-

zelnen Interrex 631. Loosung 633. Wahl 634. Rücktritt des Interrex. Com-
petenz. Ausschluss der Collegialität 636. Einzelne Befugnisse 637.

II. Die Stellvertretung des von Rom abwesenden Oberbeainten
oder die praefectura urbis 638—649. Stellvertretung im städtischen

Regiment nur zulässig bei Abwesenheit des Oberbeamten 638. Praefectus urbi 639.

Oertliche und zeitliche Begrenzung der Abwesenheit 641. Abkommen der Stadt-

präfectur in Folge der Einrichtung der Stadtprätur 642. Praefectus fer. Latinar.

Bestellung des Stellvertreters 643. Qualifikation des Stellvertreters 646. Be-

endigung der Stellvertretung 647. Competenz des Stellvertreters 648.

III. Die Stellvertretung des Unterbeamten im städtischen Regi-
ment 650—653. Ersatz der mangelnden Unterbeamten innerhalb des gleichen

Collegiums; ausserhalb des Collegiums durch Wahl der Oberbeamten 650.

IV. Die promagistratische Stellvertretung des Kriegsregimeuts
653—662.

1. Stellvertretung bei erledigtem Oberbefehl 653—655.

2. Stellvertretung des abwesenden Feldherrn 655—661. Bedingungen

für deren Eintreten 655. Qualification des Vertreters 657. Insignien. Com-
petenz 658. Beendigung der Vertretung 659. Wegfall der feldherrlichen Ver-
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Amt und Amtsgewalt.

Es liegt im Wesen der römischen Gemeinde , dass die Dar- Behandlung

Stellung ihrer Rechtsordnung den Ausgang nehmen muss von den römischen

Beamten derselben ; wie denn auch ihre in Form des Gründungs- bei den

berichts uns aufbehaltene uralte Selbstschilderung den König alter

macht als die Stadt und das Volk. Die Darstellung des Gemeinde-

raths, so wie die der Gemeindeversammlung können derjenigen der

Magistratur schon darum nicht voraufgehen , weil beide nur in

Gemeinschaft mit der Magistratur befähigt sind zu handeln und

jeder Beschluss des versammelten Raths oder der versammelten

Gemeinde zugleich auch ein magistratischer Act ist. Für unseren

Zweck aber kommt vor allem noch in Betracht, dass die römischen

Juristen zwar den Begriff des Staatsrechts unter der Bezeichnung

ius publicum gekannt
*)

, aber ihren wissenschaftlichen Darstellungen

1) Ius publicum in dem Sinn, dass darunter die zunächst die Gemeinde
betreffenden Rechtsbestimmungen verstanden werden und die zunächst den Ein-
zelnen betreffenden als ius privatum dazu den Gegensatz bilden, steht namentlich

bei Ulpian Big. 1, 1, 1, 2 (daraus Inst. 1, 1, 4 und Isidor Orig. 5, 8): (iuris)

studii dune sunt positiones, publicum et privatum : publicum ius est quod ad statum

rei Romanae spectat
,
privatum quod ad singulorum utilitatem . . . publicum ius

in sacris , in sacerdotibus , in magistratibus consistit. In gleicher Weise lässt

Cicero pro lialbo 15, 34 die publici iuris periti Gaditani auf die Abänderung
eines fehlerhaften Staatsvertrags dringen und sagt er Brut. 59, 214 : non publi-

cum ius, non privatum et civile cognoverat. Ebenso heissen bei Livius 3, 34, 6
die zwölf Tafeln fons omnis publici privatique iuris (derselbe Gegensatz bei

Pliniui ep. 1, 22, 2. 8, 14, 1, Pomponius Big. 1, 2, 2, 46, Gellius 10, 20, 2).

Ind. ss gewöhnlich, und namentlich im Sprachgebrauch der Rechtsbücher, be-
deutet hu publicum nicht das das Volk betreffende, sondern das von der Ge-
meinde ausgehende Recht, sodass zum Beispiel die Restimmungen über die

ütntufion \l>i<j. 39, 2, 18, 1), über das' Pfandrecht (Big. 24, 1, 7, (>), über
«lif Nichtigkeit oneroser Verträge bei der Freilassung (Big. 38, 1, 42) und frau-

«iuloser \ n-en des insolventin Schuldners (Big. 26, 1, 8), über die

K\< iisationen (Big. 26, 2, 29. 27, 1, Uli, 1) und die Venilt#6rtQltfl und Kech-

nngtlegang (Di », 7. 27, 8, 1, 9) dW Vormünder, über die dem l'.rben

;dw-he Quart (Big. 35, 2, 15, 1), über die von dem Krhen zu

1*
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nicht als solchen zu Grunde gelegt haben *) . Diese knüpfen viel-

mehr, ausgehend von der Grundeintheilung des Gemeinwesens

in die Beziehungen zu den Göttern und die Verhältnisse der

Menschen, wie für jene an die Priesterthümer 2
), so für diese an

die Aemter in der Weise an, dass eine zusammenfassende Be-

handlung der Magistratur nur ausnahmsweise stattfindet 3
), im

Ganzen vielmehr diese Litteratur hervorgeht aus Instructionen,

welche für die einzelnen Magistraturen 4
) und ähnlich für die nicht

leistende oder nicht zu leistende Caution {Big. 35, 1, 77, 3. 36, 3, 12j, über
das Begräbnissrecht {Big. 11, 7, 20 pr.~) als ius publicum bezeichnet werden.
Vorzugsweise werden solche Bestimmungen des Privatrechts als ius publicum
bezeichnet, welche für den Privaten nicht bloss präsumtiv, sondern schlechthin

bindend sind {Big. 2, 14, 38: ius publicum privatorum pactis rnutari non potest.

50, 17, 45, 1), obwohl auch gestattende Gesetze (z. B. Big. 35, 1, 77, 3. 36,

3, 12. Cod. lust. 10, 43, 2) dem ius publicum zugerechnet werden. Jus pu-
blicum in diesem Sinne ist wesentlich dasselbe, was in der älteren Rechtssprache

durch lex publica bezeichnet zu werden pflegt (vgl. Cicero orat. pari. 37, 130),
wie zum Beispiel in der Testamentsformel bei Gai. 2, 104 und in den Gräber-
aufschriften (Orelli 4379).

1) Ich wüsste keine Schrift zu nennen , die man als Behandlung des ius

publicum in diesem Sinne bezeichnen dürfte ; Varros antiquitates rerum humana-
rum et divinarum gehen weit darüber hinaus. Auch deutet Ulpian , indem er

das ius publicum eintheilt in das der sacra , der sacerdotes und der magistratus,

bestimmt genug an , dass ihm die sogleich näher zu erörternde Kategorie von
Schriften im Sinne liegt. Die sacra freilich sind wohl nur der beliebten Drei-

theilung wegen zugesetzt ; wenigstens scheint die Litteratur des Sacralrechts einer

Haupttheilung in Sacral- und Priesterrecht durchaus sich nicht zu fügen.

2) Diese libri de sacerdotibus publicis compositi, wie Gellius 10, 15, 1 (vgl.

13, 23, 1) sie nennt, insbesondere die commentarii pontificum und augurum,
bilden bekanntlich die Grundlage der sacralen Litteratur , um nicht zu sagen

diese Litteratur selbst. Auch diese treten, wie die correlaten Schriften über die

Magistrate, zunächst ohne Autorennamen auf (vgl. Teuffei Gesch. der röm. Litt.

§ 73. 77 3
), und erst später werden die alten commentarii augurum abgelöst durch

die augures populi B. qui libros de auspiciis scripserunt (Gell. 13, 14, 1). Die
Pontificalbücher spielen auf dem sacerdotalen Gebiet eine ähnliche RoUe wie auf
dem magistratischen das prätorische Recht.

3) Die ältesten derartigen Schriften, die uns unter einem bestimmten Namen
angeführt werden, scheinen allerdings die Magistratur überhaupt behandelt zu
haben. Es sind dies die libri magistratuum des C. Sempronius Tuditanus Consul

625 (Peter fr. hist. 1 p. CCXI, 145; denn Verzeichnisse der Magistrate, wofür
diese Bezeichnung auch vorkommt , können hier nicht gemeint sein) und die

Schrift des Gracchaners Junius de potestatibus , deren siebentes Buch von den
Quästoren handelte {Big. 1, 13, 1 pr.~).

4) Von diesem Gesichtspunkt aus muss die gesammte das römische Staats-

wesen im Ganzen oder im Einzelnen behandelnde römische Litteratur auf-

gelässt werden. In dem uns am genauesten bekannten Theil derselben , der

Litteratur des Privatrechts, tritt diese Scheidung nach den einzelnen magistrati-

schen Competenzen auf das Deutlichste hervor. Wie die Schriften über das

Civürecht nichts sind als die ältesten Instructionen für den Stadtprätor und
insofern den späteren Edictcommentaren gleichartig, so treten auch in der übrigen

Litteratur die für die curulischen Aedilen , für die Vorsteher der Quästionen-

gerichte (Schriften de iudiciis publicis'), für die in den Fiscalsachen entscheiden-

den Behörden (Schriften de iure fisci et populi und ad legem Juliam et Papiam),
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magistratische Geschäftsverwaltung *) bestimmt waren. Zunächst

sind einzelne magistratische Acte desshalb aufgezeichnet oder

aufbewahrt worden, weil sie für die späteren Träger desselben

Amtes als Präcedentien dienen konnten 2
)

; und auch die älteste

theoretische Thätigkeit hat sich noch in der Form bewegt , dass

die für die Magistrate erforderlichen Schemata auf den Namen be-

liebig gewählter Vorgänger gestellt wurden 3
)

, bis dann die auch

formell theoretische Darstellung auf den verschiedenen Gebieten

allmählich zu ihrem Recht kam 4
).

für die Fideicommiss- und Vormundschaftsbehörden bestimmten Hülfsbücher auf das

Deutlichste hervor. — Weniger entwickelt, aber im Wesentlichen gleichartig sind

die für die Instruction der übrigen Magistrate bestimmten Schriften, sowohl die

namenlosen Commentare der Könige (Teuffei Gesch. der röm. Litteratur § 72 3
),

der C'onsuln, der Censoren, der Quästoren u. s. w. (Teuffei a. a. 0. § 78 3
), wie

aus späterer Zeit die unter dem Namen bestimmter Verfasser auftretenden, unter

denen, da Heminas Bücher de censoribus wenigstens zweifelhaft sind (Peter hist.

Rom. I. p. CLXXVI), die Schrift des Cincius de consulum potestate aus augusti-

scher Zeit wohl die älteste uns bekannte ist. Die Schriften de comitiis (zum
Beispiel von Cincius ; während des Veranius Schrift auspiciorum de comitiis wohl
ein Theil seiner pontificalia war) und de senatu habendo (zum Beispiel von
Varro, s. S. 5 A. 4, und von Nicostratus) dürfen als einzelne Abschnitte dieser

Instructionslitteratur aufgefasst werden. — Uebrigens braucht kaum bemerkt zu
werden, dass diese Schriften wie für die Instruction der Magistrate, so auch für

die Information derjenigen Privaten, die es anging, dienen konnten und sollten.

1) Daraus sind hervorgegangen die Bücher de re militari, wo Cato an der

Spitze der Reihe steht , die de officio senatoris , worüber Capito, und de officio

iudicis, worüber Tubero schrieb.

2) Die bekannte Sitte der vornehmen Häuser in dem Hausarchiv (tablinum)
namentlich die monumenta rerum in magistratu gestarum (Plinius h. n. 35, 2, 7;
Festus tablinum p. 356; Dionys. 1, 74) aufzubewahren kam dabei zu Statten,

wenn nicht, was sehr möglich ist, die Aufbewahrung mit in diesem praktischen

Interesse erfolgte, so dass, wenn der Sohn des jetzigen Consuls seinerseits zum
Consulat gelangte, er sich aus den Amtspapieren zunächst seines Vaters instruirte.

3) Der Art sind zum Beispiel das commentarium des Königs Tullus (Cicero

pro Rab. ad pop. 5, 15) über den Horatierprozess und das des Servius Tullius,

das bei der Abhaltung der Centuriatcomitien zu Grunde gelegt wurde (Liv. 1,

60; bei Festus p. 246. 249 angeführt als discriptio classium oder centuriarum
des Königs Servius). Bei diesen angeblich königlichen Aufzeichnungen ist übri-

gens zu beachten, dass die pontiücischen Commentarien deren ebenfalls in grosser

Anzahl enthielten. Die priesterlichen und die magistratischen Commentarien
Und ohne Zweifel von Haus aus ebenso verschieden gewesen wie die sacerdotes

und die magistratus selbst; und so charakteristisch es ist, dass die commentarii
regum in beiden Gattungen an der Spitze stehen , so gehen doch die einen die

anderen nichts an.

4) Am frühesten ist das natürlich auf dem Gebiet des Civilrechts geschehen,
wo die schematischen legis actionea ja uralt sind. Aber auch in anderen Kreisen
hat die Ah! inlicher Schemata wahrscheinlich sehr früh begonnen. Die

uro I». s<> fg. aus den Commentarien der Magistrate mitgetheilten für die

Berufung dei <<emeinde durch die Consuln und die Censoren und selbst das
commentnrium vetm für die Beratung derselben durch den Quästor gehören
schon zu der auch äusserlich als [dttottollon gehaltenen l.it t.ratur

, da sie

nicht (ioschehenes berichten , sondern auffordernd und vorschreibend auftreten,

rehört auch, nach KelfTerscheids (rhein. Mus. 15, 637) lVmerkung.



Die Magi- Wenn die Darstellung der römischen Magistratur in keiner Hin-

aiigemein sieht eine leichte Aufgabe ist, so ist vielleicht deren grösste Schwie-

zeinen Magl-rigkeit die richtige, den juristischen Grundgedanken nicht minder

wie der unendlichen Mannichfaltigkeit und Willkürlichkeit der poli-

tischen Gestaltungen Rechnung tragende Anordnung des Stoffes und

insbesondere die richtige Abgrenzung des allgemeinen und des be-

sonderen Theils. Den bisherigen Darstellungen gegenüber, welche

hauptsächlich die einzelnen Magistraturen der späteren Republik ins

Auge fassen, schien es erforderlich der allgemeinen Entwickelung

des Wesens und der.Competenz der Magistratur überhaupt eine

grössere Ausdehnung zu geben. Zwar für die niederen Magistrate, zu

deren Charakter, im Gegensatz zu den oberen, die Specialcompetenz

gehört, reicht die Sonderdarstellung im Ganzen aus, obwohl es auch

Befugnisse giebt, die an den Begriff des Magistrats als solchen ge-

knüpft sind, beispielsweise das Recht zur Gemeinde und im Senat

zu reden, und die daher nur in dem allgemeinen Theil genügend

entwickelt werden können. Aber vor allem die Obermagistratur

kommt bei der jetzt gangbaren Behandlung in keiner Weise zu ihrem

Rechte. Wir werden natürlich eine besondere Darstellung des Con-

sulats, derDictatur und der übrigen Modalitäten des republikanischen

Oberamts niemals entbehren können; aber die hier waltenden

Grundbegriffe lassen doch in diesem Rahmen sich in ihrer Ganzheit

nicht darstellen. Das römische Staatswesen ist ausgegangen von der

Einheitlichkeit der Beamtengewalt und hat diesen seinen Ursprung

nie verleugnet. Es ist ein Fundamentalsatz des römischen Staats-

rechts, dass der Begriff des Imperium dem Königthum wie dem
früheren Gonsulat in völliger Gleichheit zu Grunde liegt l

)
; und da

der von Velius Longus p. 2234 Putsch angeführte Spruch oriens consul magi-
strum populi dicat. Ob daraus , dass derselbe sich als Saturnier messen lässt,

geschlossen werden darf, dass die ältesten Lehrschriften dieser Art metrisch ab-

gefasst waren, lasse ich dahingestellt; unwahrscheinlich ist es keineswegs. Die

theoretische Form entwickelt dann sich mehr und mehr. Von den bei Varro

aufbehaltenen Schematen giebt das älteste, das des Quästors, dem Magistrat noch

einen Namen, wogegen dies bei dem consularischen und dem censorischen nicht

mehr geschieht. Aber der Zweck dieser Litteraturgattung zunächst dem bei-

kommenden Beamten das für seine Amtführung Nöthige zu suppeditiren ändert

sich nicht; wie denn noch Varro eine solche Schrift speciell für Pompeius Ueber-

nahme des Consulats im J. 684 verfasst hat. Gellius 14, 7 : eum magistratum

Pompeius cum initurus foret, quoniam per militiae tempora senatus habendi con-

sulendique [reliquarumque] rerum expers urbanarum fuit, M. Varronem familiärem

suum rogavitj uti commentarium faceret isagogicum (sie enim Varro ipse appellat),

ex quo disceret, quid facere dicereque deberet, cum senatum consuleret.

1) Vgl. was in dem Abschnitt vom Gonsulat über dessen Competenz ge-

sagt ist.
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nach der Beschaffenheil unserer Quellen für jenes eine positive Ueber-

lieferung nicht vorliegt, so sind wir schon dadurch genöthigt die

Entwicklung des über den Kategorien der Magistratur stehenden

Imperium im Allgemeinen uns zur Aufgabe zu stellen, diejenige Ge-

walt, die ursprünglich in dem einzigen Oberbeamten einheitlich sich

darstellte, aus den historisch.bekannten Institutionen des Consulats,

der Dictatur, der Prätur zu reconstruiren. — Was von dem Imperium

der patricischen Oberbeamten gilt, findet grossentheils ebenfalls An-

wendung auf die Oberbeamten der Plebs, deren Construction so

wie deren positive und negative Befugnisse, so weit sie reichen,

lediglich von jenen übertragen sind und also auch nur mit und neben

denselben deutlich gemacht werden können.

Darum ist zunächst dieser erste Theil des römischen Staats- Systema-

rechts bestimmt den Begriff des Beamten (magistratus) und der Ordnung.

Amtsgewalt {Imperium, potestas) zu entwickeln , sodann die Lehre

von der Collision der Beamtengewalt (par maiorve potestas) und
den wichtigen und schwierigen Begriff der Collegialität darzulegen.

Die folgenden Abschnitte des allgemeinen Theils behandeln die ein-

zelnen Befugnisse der Magistratur; so weit sie eine allgemeine Be-

handlung zulassen und erheischen ; zuerst positiv die Auspicien, das

militärische Imperium, die Coercition, die Criminal-, Administrativ-

und Civiljurisdiction, das Recht mit der Gemeinde und das mit dem
Senat zu verhandeln, das Recht Nachfolger, Collegen und Gehülfen

zu ernennen
, überhaupt die Gemeinde staatlich wie ökonomisch zu

vertreten; weiter das negative Recht den magistratischen Act eines

andern Beamten zu verbieten oder zu cassiren. Es folgen die

Emolumente der Magistratur, das Gonsilium derselben, ihre Diener-

schaft und ihre Abzeichen, endlich die Ehrenrechte der gewesenen

und der (ictiven Magistrate. Daran schliesst sich die Auseinander-

setzung über die magistratische Qualifikation und über den Antritt

und den Rücktritt der Reamten. Den Beschluss des allgemeinen

Theile macht die Lehre von der magistratischen Verantwortlichkeit

und die von der magistratischen Stellvertretung.

Mayistratus. Pro mayistratu. Imperium. Potestas.

Während magister, du ist derjenige, der unter den um Baua u<'Anition

aus uleielihereeliÜLTlen Genossen einer Bürizer- oder korporseliall M, ; i'J ,"«,„•

der höhere und miichtL'ore geworden ist, im späteren Sprachge-
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brauch, abgesehen von einzelnen aus älterer Zeit her festgehaltenen

Formeln *) , nicht anders als für sacrale und private Vorstandschaft

verwendet wird2
)

, bezeichnet magistratus, obwohl etymologisch da-

mit zusammenfallend 3
) und ursprünglich das Abstractum zu dem

concreten magister, späterhin regelmässig sowohl in abstracter Be-

deutung das ordentliche politische Amt, in welcher Bedeutung es mit

horior wechselt 4
)

, wie in concreter den ordentlichen politischen Be-

amten, insofern er aus der Wahl der Bürgerschaft hervorgeht5
) . Dies

Moment der Volkswahl ist das specifische Kriterium bei magistratus

wie bei honor, wie schon die Bedeutung der Wörter zeigt; denn

nicht der Gebieter schlechthin, sondern der unter gleich berechtigten

Genossen, also durch freie Wahl, zur Macht berufene ist der ,Mäch-

tigere
1

, und auch bei der ,Ehre' liegt die gleiche Anschauung zu

Grunde. Dies bestätigt ferner der Sprachgebrauch. Einerseits werden

diese Ausdrücke wohl für die Vorsteher jeder politischen oder quasi-

politischen Gemeinde, aber niemals für die Vorsteher solcher Staaten

gebraucht, die keine Abstimmung der Gemeindegenossen kennen und

vielmehr als regna organisirt sind. Andrerseits ist es das Moment

der Volkswahl einschliesslich der der Volkswahl gleichgeachteten

Cooptation der von der Gemeinde Gewählten 6
)

, wodurch der magi-

1) Insbesondere gehört hierher der magister equitum, während magister populi

veraltet ist. Dies Abkommen der Bezeichnung magister geht wahrscheinlich

darauf zurück, dass das Wort in seiner ältesten und eigentlichen Verwendung
den Einzelvorstand bezeichnet und daher für die nach dem Grundsatz der Col-

legialität geordneten Aemter weniger passend erschien als das abstractere magi-

stratus. Es kommen freilich magistri auch in der Mehrzahl vor, wie bei den
Quindecimvirn , den pagi und vici u. s. w. ; aber dies scheint spätere Denaturi-

rung des Ausdrucks.

2) Dahin gehören der magister der Arvalen, der Salier, die der Quindecim-

virn und zahlreiche andre magistri der Collegien, deren Gegensatz die ministri

sind; ferner der magister societatis, magister navis , magister bonorum, ludi ma-
gister u. a. m.

3) So wird das Wort noch im Senatsconsult de Bacch. (C. I. L. I p. 43)

neben magister verwandt: magister neque vir neque mulier quisquam eset . . .

neve magistratum neve pro magistratud neque virum neque mulierem quiquam

fecise velet.

4) Zuweilen steht magistratus und honor neben einander; so bei Sueton

Aug. 26, Modestinus Dig. 50, 12, 11, Dio 44, 47 (xa\ xtp-öjv xai apy&v f^itooe)

und insbesondere bei Gaius 1, 96, wonach diejenigen Latini das römische Bürger-

recht gewinnen, die honorem aliquem aut magistratum gerunt. Es hält schwer

hierin nichts zu sehen als eine Tautologie , aber einen Unterschied anzugeben

weiss ich nicht. Dass die Promagistraturen und gar die Priesterthümer so wenig

honores sind wie magistratus, ist gewiss , wie denn auch durch die Uebernahme

solcher Stellen der Latinus keineswegs das Bürgerrecht erhielt.

5) Cicero de l. agr. 2, 7, 17: omnes potestates imperia curationes ab uni-

verso populo Romano proficisci convenit. Aehnliches findet sich oft.

6) Dieser Zusatz ist nothwendig, schon um nicht den Dictator auszuschliessen.
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stratus abgegrenzt wird theils gegen die Priestertbümer. bei denen

die Volkswahl principiell ausgeschlossen ist j

)
, theils gegenüber den

zahlreichen öffentlichen Stellungen und Leistungen, zu denen der

Bürger durch magistratischen Befehl oder Turnus oder sonst wie

berufen werden kann und die im Allgemeinen unter der Bezeich-

nung der munera zusammengefasst werden. Demnach ist der Begriff

des magistratus oder honor weder an eine qualitativ bestimmbare

Kategorie öffentlicher Functionen geknüpft noch überhaupt zu allen

Zeiten derselbe geblieben 2
). Anfänglich hat man darunter allein den

Oberbeamten verstanden, so lange die Oberbeamten allein aus der

Volkswahl oder der dieser gleich geachteten Cooptation hervorgingen
;

wie denn in der That auch dem Wortsinn nach die Bezeichnung

magister und magistratus völlig nur auf die Oberbeamten passt. Da

indess die Volkswahl in Rom bereits in sehr früher Zeit, wahrschein-

lich schon im J. 305, auf die Quästur erstreckt worden ist, so er-

weitert sich damit auch der Kreis der Magistrate ; unsere Quellen

kennen das Wort natürlich nicht mehr in jener ältesten eng be-

schränkten Bedeutung. In gleicher Weise sind im Laufe der Zeit

zahlreiche andere zum Theil noch geringere Aemter unter die von

der Gemeinde zu vergebenden aufgenommen und damit unter die

Magistraturen eingereiht worden, so dass sogar bei denjenigen Kate-

gorien, die theils vom Volk gewählt, theils von Beamten ernannt

werden, wie die Kriegstribune und die praefecti iure dicundo, aus-

schliesslich die ersteren den magistratus zugezählt werden 3
). Die

Aber nur die Cooptation des vom Volk gewählten Magistrats gehört hierher, nicht

die Cooptation schlechthin, wie sie zum Beispiel in den Priestercollegien im
Gebrauch ist. Auch erscheint dieses Cooptationsprincip immer gewissermassen
als ein Rest der nicht republikanischen Epoche und nicht im Einklang mit dem
demokratischen Grundprincip der Republik ; mit dem Verschwinden der Dictatur

im hannibalischen Krieg fällt dessen letzte Anwendung und beruht also seitdem
die Magistratur lediglich auf der unmittelbaren Wahl der Comitien.

1) Darum wird, wo sie factisch eintritt, die Wahlversammlung als minor
pars populi so geordnet, dass sie formell keine Gemeindeversammlung ist. Näher
ausgeführt ist dieser Gegensatz in dem Abschnitt von den magistratischen Rechten
des Oberpontifex.

2j So ist die Quästur in vielen Gemeinden nicht unter die honores auf-

genommen worden , sondern wie die cura annonae und Aehnliches jnunua ge-
blieben

, was sie ursprünglich überall war. Charisius Diy. 50, 4, 18, 2: et

quaesturn in oliqUQ <nitate inter honores non habetur, sed personale munus est.

von Venusia bemerken zum J. 720: hoc anno quaestores creati und
iiiliren sie seitdem unter den Magistraten auf.

3) Am deutlichsten zeigt sich dies in der Zusammenfassung derjenigen, qui
ilnm fmbuerunt, bei Cicero pro Cluent. 57, 1Ö6, verglichen mit den eben-

daselbst c. 54 beigebrachten Worten des Gesetzes selbst, das die Kriegstribune
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unterste Grenze, die hier erreicht worden ist, bilden diese Kriegs-

tribune a populo und die sogenannten Sechsundzwanzig- oder die

späteren Zwanzigmänner.

Aus der Um indess den Begriff der Magistratur erschöpfend zu de-

übeJnom- finiren , ist noch ein Zusatz erforderlich. Die Frage, ob schon
mene

Magistrate, die Königszeit den Begriff der Magistratur aufgestellt hat, liisst

sich nicht mit Sicherheit beantworten und dürfte eher zu ver-

neinen sein. Sicher aber ist es , dass die Römer der Republik,

wahrscheinlich ausgehend von dem äusserlichen Merkmal der be-

rechtigten Führung der Amtszeichen in der Stadt, sowohl den

König 1
) wie den Zwischenkönig 2

) als Magistrate betrachtet und

diejenigen Institutionen der Königszeit, welche bei Abschaffung des

Königthums stehen blieben, in die Magistratur eingerechnet haben,

obwohl das Kriterium der Volkswahl bei ihnen nicht zutraf. Da

ferner dem König das Recht zugestanden hatte seinen Mandataren

die Fasces in der Stadt und damit, wenigstens nach der späteren

Auffassung, die Magistratur beizulegen, so hat man weiter auch

die während der Republik von dem Dictator nach gleichem Königs-

recht Ernannten 3
), den Reiterführer 4

) und den vom Dictator er-

nannten Stadtpräfecten zu den Magistraten gezählt.

Somit ist magistratus , äusserlich betrachtet, wer befugt ist

die Fasces oder die sonst mit der betreffenden Gewalt verknüpften

Amtszeichen in der Stadt Rom zu führen; staatsrechtlich gefasst,

wer die Geschäfte der Gemeinde entweder auf Grund der ältesten

Verfassung, so weit diese noch zu Recht besteht, oder auf Grund

der Ordnungen der Republik nach unmittelbarer Wahl der Bürger-

der vier ersten Legionen , die Qu'ästoren , Volkstribune und deinceps omnes
magistratus nennt. Dasselbe erhellt aus dem bantinischen Gesetz Z. 15 mit

der dazu im C. I. L. I p. 47 gegebenen Erläuterung. Wegen der praefecti vgl.

Festus v. praefecturae p. 233 , wo er die vier 'populi suffragio creati', die wir

unter den Vigintisexvirn wiederfinden, den übrigen vom Prätor ernannten gegen-
überstellt.

1) Pomponius Big. 1, 2, 2, 14: quod ad magistratus attinet, initio civitatis

huius constat reges omnem potestatem habuisses

2) Diesen nennt Asconius in Mil. p. 34 ausdrücklich magistratus curulis.

Vgl. den Abschnitt von der Stellvertretung.

3) Das Gesetz, 5t ou Tiact toi? Tcapd oiaTaxuipo; dpyrp twa Aaßoüct yj^cttat

auxoT; (der Fasces) iSiooto, erwähnt Dio 43, 48. Die weitere Ausführung* ist in

den Abschnitten von den Fasces, von der Stellvertretung nnd vom Dictator ge-

geben.

4) Es wird in dem betreffenden Abschnitt gezeigt werden , dass derselbe

unzweifelhaft Magistrat ist; ans der Volkswahl aber geht er nicht hervor, und
der früher von mir gemachte Versuch seine Wahl als Cooptation zu fassen ist

verfehlt.
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schaft oder nach Cooptation durch einen also Gewählten in der

Stadt Rom 1
) verwaltet.

An die Definition des römischen magistratus schliesst sich Definition

die correlate Ergänzung dieses Begriffs an, die Kategorie pro magistratur:

magistratu 2
). Diese Bezeichnung kommt in ihrem technischen tretendTöe-

Werth 3
)

denjenigen zu, welche, ohne Magistrate zu sein, be-

1) Dies Merkmal , dass Magistrat nur ist , wessen Competenz sich auf Rom
erstreckt, wird sogleich insofern gerechtfertigt werden, als die gesetzlich auf den
nicht städtischen Amtkreis beschränkten Amtführer nach römischer Auffassung

nicht Magistrate sind, sondern Promagistrate. Dazu gehören indess nicht die

— übrigens nicht zahlreichen und durchaus erst spät eingesetzten — Beamten rein

militärischer Competenz, wie die comitialen Kriegstribune und die duoviri navales.

Denn die qualitative Beschränkung fällt mit der örtlichen nicht zusammen und
die militärischen Geschäfte gehören zum Theil in den städtischen Amtsbereich.

So leiten die Kriegstribune den Dilectus in Rom und vermuthlich die Ilviri

navales ebenso die Aushebung der Ruderer daselbst, so weit sie dort stattfand.

Was die Provinzialprätoren und die italischen und Provinzialquästoren anlangt,

so schliesst die Magistratur , wie sie aus der Wahl hervorgeht , die städtische

Competenz ein ; dass die später durch das Loos eintretende Geschäftstheilung

einzelnen derselben einen nicht städtischen Amtkreis zuscheidet, ändert an der

allgemeinen Zweckbestimmung des Collegiums nichts.

2) Der Gegensatz gehört der technischen Sprache an. Rubrisches Gesetz

1, 50: nei quis mag. prove mag. neive quis pro quo imperio potestateve erit

;

ähnlich Repetundengesetz Z. 70 (vgl. Z. 84): nei quis magistratus prove magi-
stratu prove [quo imperio potestateve erii], Ackergesetz Z. 87: magistratus') prove

mag. queive pro eo inperio iudicio [curationeve erii]. Z. 30. 72: nei qui mag.
neive pro mag. facito. Ebenso in Sullas Quästorengesetz 2, 32; in dem über
die Thermenser 2, 2. 6. 14 , in dem rubrischen 1 , 15. Pro magistratu wird

substantivisch gesetzt wie pro consule; aber promag istratus sagt man nicht. Auf
«lern sacerdotalen Gebiet findet sich der gleiche Gegensatz in dem alten S. 8
A. 3 angeführten Senatsbeschluss.

3) Es giebt vielleicht im ganzen Gebiet des römischen Staatsrechts keine

Terminologie von solcher Schwierigkeit, wie die mit der Präposition pro verbundenen
Amt -Im -Zeichnungen; es ist darum nöthig die möglichen Anwendungen sich im
Zusammenhang gegenwärtig zu halten. Dabei wird aber durchaus festzuhalten

sein, dass der im eminenten Sinn technische, das heisst der titulare Sprach-

gebrauch ein durchaus eng begrenzter ist und streng geschieden werden muss von
anderen sprachlich nicht minder correcten, aber nicht technischen Verwendungen.

1. pro magistratu, pro dictatore u. s. w. heisst nicht selten 'kraft des Amtes*.

l.iv. 6, 38, 9: si M. Furius pro dictatore quid egisset. 8, 26, 1: magistro

equiium vetito quicquam pro magistratu agere. 9, 7, 12: consules in privato <ib-

dili nihil pro magistratu agere. 9, 2ü, 15. 39, 5, 2. C. Gracchus bei Gellii:>

10, ''>. 5: mixsus est. . . pro legato. Selbst in der A. 2 angeführten Phrase pro
imj'trio potestateve esse ist die Partikel in diesem Sinn zu fassen , wahrend tft

in dem unmittelbar vorhergehenden pro magistratu den ganz verschiedenen tech-

ii Werth hat; wahrscheinlich werden in dieser Dreitheilung die benannten
Magistraturen als magistratus

, die benannten Prornagistraturen als pro magistratu

und die untM-naniiten Stellungen als cum imperio oder cum potestute mit den hier

in Bede .-t. fanden Worten bezeichnet. — Aehnlich steht pro in anderen \

bindungen olt, /.um Beispiel in pro imperio (Liv. 1, 51, 2j; pro colleyio
,
pro

lust lug. 29
J, d. h. de consilii sententia.

,!. pro jiKigistrutu, pro dictatore u. s. w. beictt fernei 'anstatt des Beeml
»', so dass dem Betreffenden das Amt, resp. die thetatur

-•..damit abgesprochen *ird. Dies ist der gewöhnlich^.- «"-brauch; gleich-
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rechtigt sind magistratische Function zu üben. Der Promagistrat ist

also negativ ein Magistrat nicht, aber zugleich positiv verfassungs-

mässig berechtigter Inhaber der Beamtengevvalt. Der Rechtsgrund,

durch den die Promagistralur im strengen Sinn des Worts her-

beigeführt wird, ist entweder Fristerstreckung oder Stellvertretung.

1 . In dem nicht städtischen Amtkreis ist es des Beamten

Recht und Pflicht nach Ablauf seiner Amtszeit die Geschäfte mit

unveränderter Befugniss bis zum Eintreffen des Nachfolgers fort-

zuführen. Da indess sein Mandat der Zeit nach begrenzt war,

so ist er fortan, als nicht mehr kraft Volkswahl verwaltend, nicht

Magistrat, sondern pro magistrxitu.

2. In dem nicht städtischen Amt kreis ist es des Oberbeamten

Recht und Pflicht für den Fall und auf die Dauer seiner Abwesen-
heit einen Stellvertreter magistratischen Rechts zu bestellen. Da

dieser Stellvertreter nicht aus der Wahl des
;
Volks hervorgeht,

so functionirt er nicht als Magistrat, sondern pro magistratu. —
Insofern für den nicht städtischen Amtkreis die Stellvertretung

bei erledigtem Oberbefehl in der Weise zugelassen wird, dass der

an die Spitze tretende Bürger durch die berechtigte Usurpation

feldherrlicher Gewalt gewissermassen amtliche Function erlangt,

ist auch er nicht Magistrat, sondern pro magistratu; und diese

Auffassung ist wenigstens versucht worden *)

.

artig sind zum Beispiel pro milite neben miles (Sallust bei Servius zur Aen. 2,

157) für den Freiwilligen, der Soldatendienst thut; pro censore (Cato bei Gell.

10, 23) von dem Geschwornen , der im iudicium de moribus gleich dem Censor
über sittliche Fragen nach seinem Gewissen frei entscheidet; pro legato (Tacitus

ann. 15, 28; C. I. L. III, 605) von dem Offizier, der die Geschäfte des Legaten
versieht, ohne den dafür erforderlichen senatorischen Rang zu besitzen. Aber
es ist wohl zu unterscheiden, ob die Negation, die in dieser Wendung liegt,

sich auf die Magistratur überhaupt bezieht, wie dies bei pro magistratu zweifellos

ist, oder nur auf die einzelne genannte. Wenn Livius 4, 7, 1 sagt: primum
tribuni militum pro consulibus magistratum ineunt, oder Varro (bei Gellius 14,

?, 5) : tribunos militares qui pro consulibus fuissent , so liegt hierin wohl , dass

sie nicht Consuln, aber keineswegs, dass sie nicht Magistrate sind. In demselben
Sinn wird bei Livius 22, 31, 10 creirt qui pro dictatore esset. Diese Creirung
entfernte sich so weit von dem Schema der Dictatur, dass man dem Creirten

allerdings die Eigenschaft und den Namen des Dictators bestreiten konnte; über
die magistratische Eigenschaft war damit nichts ausgesagt und wenn Magistratur

und Promagistratur geschieden werden , fällt diese Quasidictatur ohne Zweifel

unter die erste Kategorie. Selbst titular tritt diese Bezeichnung auf in dem
praetor pro consule der späteren Republik ; es ist dies ein Prätor, der nicht Consul,

aber den Consuln in Rang und Macht gleichgestellt ist. — Dagegen in den bei

weitem meisten Fällen bezeichnet pro consule u. s. w. denjenigen, der pro ma-
gistratu ist, das heisst dem nicht etwa bloss das Consulat, sondern überhaupt
die Magistratseigenschaft abgesprochen wird.

1) Es ist darüber der Abschnitt von der Stellvertretung zu vergleichen.

In einzelnen Fällen hat ein Vertreter dieser Art sich pro praetore genannt und
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Die Promagistratur also oder die stellvertretende prorogirte oder

mandirte Beamtengewalt ist einerseits mit der Königsverfassung

ebenso unvereinbar wie nothwendig für die Republik; denn die

Prorogation wird durch die Lebenslänglichkeit ausgeschlossen, die

stellvertretende königliche Gewalt aber erscheint, wenigstens in der

Auffassung der Republik, vielmehr als Magistratur (S. 10). Andrer-

seits ruht der Begriff auf dem weiterhin zu erörternden des Amts-

gebiets domi und des Amtsgebiets militiae, welcher ebenfalls, we-
nigstens insofern er die magistratischen Rechte beschränkt, in und

mit der Republik entstanden ist.

Aber es giebt noch eine dritte Kategorie, die, wenn nicht pro -

'

im strengsten 1
;, doch im gewöhnlichen Sprachgebrauch der Pro- i^weitSen

magistratur beigezählt wird; es ist dies die zwar durch Volkswahl
8
JSiti2ih£

t

herbeigeführte, aber auf den nichtstädtischen Amtkreis beschränkte
Beamte -

amtliche Function.

Die souveränen Comitien können allerdings in Betreff der

Magistratur beschliessen, was ihnen beliebt, und somit sich auch

Über diejenigen Gesetze hinwegsetzen, welche zum Wesen der

republikanischen Ordnung gehören , wohin vor allem das con-

sularisch-dictatorische Schema für das Oberamt und die Be-

fristungen der Magistratur zu rechnen sind. Vorgekommen ,ist

dergleichen auch für den städtischen Amtkreis, zum Beispiel in

der Verleihung des Imperium an den triumphirenden Magistrat

für den Tag des Triumphs, wenn derselbe nach Ablauf der Amts-

zeit stattfindet, und in einzelnen wenigen mit Verletzung des

Ausschlusses der Prorogation vom städtischen Amtsgebiet erfolgten

Ernennungen 2
)

; in der Zulassung des Decemvirats legibus scri-

bundis und des Consulartribunats ; in der sullanischen und cae-

sarischen Dictatur; in Pompeius Getreideamt und in anderen

Füllen mehr. Indess sind dergleichen Anomalien nicht bloss,

abgesehen von der Agonie der Republik, ausserordentlich selten,

sondern es zeigt auch die Behandlung derselben ihren genau ge-

als solcher gerirt; durchgedrungen aber ist diese an sich folgerichtige Auffassung
praktisch offenbar nicht.

lj Aul diesen strengsten Gebrauch von pro magistratu ist S. 11 A. 3 die

in den OeteUen aufgestellte Dreitlieilung magistratus — pro magistratu — pro
(d. h. cum) imperio bezogen worden; und in dem Abschnitt von den ausser-
ordentli« h, n Gewalten wird gezeigt werden, dass in der Triumphaltafel unter dem

Dem AjoUverwaltei <1«
- r dritten Kategorie die llezeiohnung pro consule

versagt und dafür ein«- UmtohreibUBf gesetzt wird.

2 i Dieselben lind in dem Abschnitt von der Prorogation zusammengestellt.
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nommen verfassungswidrigen Charakter. Einmal wird im städti-

schen Regiment die Bezeichnung pro magistratu, auch wo sie

sachlich zutrifft, durchaus und vor allem in der Titulatur ver-

mieden J
) . Ferner zeigt sich bei diesen Stellungen in der älteren

Zeit die merkwürdige Erscheinung, dass die also Creirten, ob-

wohl auch sie aus der unmittelbaren Volkswahl hervorgegangen

sind, dennoch nicht als vollberechtigte Magistrate gelten, wie

denn namentlich den Consulartribunen die Praefectenbestellung

und der Triumph nicht gestattet worden sind. Die Comitien also,

die diese Einrichtung gut hiessen, meinten sich diese Abweichung

von dem Schema zwar gestatten, aber doch dann nicht das volle

Beamtenrecht verleihen zu können. Wie schwer man daran ging

selbst durch Volksschluss irgend eine Massregel zu verfügen,

wodurch die oberamtlichen Rechte innerhalb der Stadt anders als

nach dem verfassungsmässigen Schema vergeben wurden, zeigt

1) Sehr deutlich tritt dies darin hervor, dass rein städtische Aemter, wie

Censur und Aedilität, als Promagistraturen gar nicht sich denken lassen ; eine

Procensur und eine Proädilität hat es nie geben können. Promagistratische

Titulatur eines städtischen Amtes finde ich in einem einzigen Fall: in der In-
schrift aus augustischer Zeit Hermes 4, 370 = C. I. L. VI, 1501: Illvir

cap. et insequenti anno pro IIIvir(o). Vielleicht ist auch dies nichts als eine

incorrecte Bezeichnung der vom Senat wegen Mangels an Candidaten veranlassten

Iteration, wie sie deutlich vorliegt in der wenig älteren und offenbar in den-

selben Kreis gehörigen Inschrift Henzen 6450: decemvir stlitibus iudicandis ex

s. c. post quaesturam
,

quatluorvir capitalis ex s. c. post quaesturam et decem-

viratum stlitium iudicandarum. Da die factische Prorogation des städtischen Amtes
sonst durchaus in der Form der Iteration auftritt, bei welcher das Princip des

Ausschlusses der Promagistratur gewahrt blieb , so ist es wenig glaublich , dass

der Senat in diesem untergeordneten Fall anders verfahren sein soll; vielmehr

wird der Concipient ausnahmsweise statt des formell erforderlichen Illvir capitalis

Herum den factischen Thatbestand vorgeführt haben. Alle Ausnahmeämter im
städtischen Amtsgebiet, deren Titulatur feststeht, vermeiden die promagistratische

Benennung; sollte unter denen, deren Titel nicht genau überliefert ist, eine

oder die andere Ausnahme sich finden, zum Beispiel den Wahlherren des J. 711

der Proconsulartitel beigelegt worden sein , so würde die Norm als solche darum
nicht minder feststehen. — Bei den Schriftstellern finden sich einzelne derartige

Wendungen. So bezeichnet Varro in den S. 11 A. 3 a. E. angeführten Worten
die Consulartribune als pro consulibus, allem Anschein nach nicht in dem Sinn

dass sie anstatt der Consuln regiert hätten, sondern um ihnen eine der consulari-

schen gleiche Gewalt beizulegen; ebenso spricht Livius 5, 2, 9 von einer pro-

consularis imago derselben und ähnlich die Griechen Dionys. 11, 62 und Zonar.

7, 19. Ferner heissen die Duovirn für die Consulwahl von 711 in der einzigen

Stelle , die ihrer gedenkt , bei Dio 46, 35 dvxl U7iaxu)v und nennt derselbe Dio

39, 9 die cura annonae des Pomponius vom J. 697 eine dpyj) dv^uTratou. Aber
selbst in der Litteratur sind solche der Sache nach durchaus zutreffende Bezeich-

nungen ungemein selten. — Dass umgekehrt wirkliche Magistrate promagistra-

tische Benennung führen, kommt nie vor; wenn man nicht etwa hieher rechnen

will, dass Sueton Caes. 76, um den prätorischen Rang der dictatorischen praeftcti

urbi zu bezeichnen, sie pro praetoribus nennt.
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nichts so deutlich, als dass die Gemeinde abgesehen von den

Zeiten des hannibalischen Krieges und des langen Todeskampfes

der Republik , nie dazu geschritten ist durch besonderen Schluss

Feldherren zu ernennen; ohne Zweifel, weil das feldherrliche

Commando auf den städtischen Auszugsauspicien beruht, also* jede

solche Ernennung nothwendig in den städtischen Amtkreis ein-

griff, welches eben nach römischer Auffassung Constitutionen un-

möglich ist *) . Freilich hat man anderweitig an dem alten Schema

oft genug geändert, namentlich neue Stellen in dem Oberbeamten-

collegium mehrfach geschaffen ; ohne Zweifel war in Rom wie

überall der Begriff der republikanischen Grundrechte , welche

auch die souveräne Gemeindeversammlung binden sollten, wie

theoretisch eigentlich unlogisch, so praktisch schwankend. Aber

diese unlogischen und schwankenden Begriffe haben hier, wie so

oft, die Geschichte gemacht und namentlich dazu geführt, dass

ausserordentliche Verleihung oberamtlicher Befugnisse und Ab-
weichung von der Annuität der Magistratur — diese vermuthlich

als ein Anfang der Rückkehr zum Königthum gleich diesem be-

sonders' verfehmt — im städtischen Amtkreis im wesentlichen

nicht vorkommen. — Aber wo es sich um eine Beamtengewalt

handelt, die nicht in der Stadt wirksam werden soll, sind jene

constitutionellen Bedenken nicht vorhanden. Erstreckungen der

feldherrlichen Gewalt, welchen das Auspicienbedenken nicht wie

den analogen Neuwahlen entgegenstand, sind schon früh vom
Volk beschlossen, ebenso gewisse ziemlich hoch hinaufreichende

Aemterverleihungen , zum Beispiel das Commissariat für Acker-

vertheilung, nicht unter die Regel der Annuität gezogen worden.

Hier schalten durchaus die Comitien mit souveräner Freiheit.

Aber dafür erkennen sie das Princip, dass diese Creirungen nicht

eigentlich Magistrate schaffen, auch hier ausdrücklich an, indem

sie die auf das nichtstädtische Gebiet beschränkten Amtsführer

Diehl ab Magistrate betrachten 2
), sondern, wenn Magistratur und

1) Natu i lieh konnten die Comitien beschliessen, dass Scipio, ohne Magistrat

zu sein, die Auspicien auf dem Capitol einholen oder auch ohne Auspicien nun
Heer abgehen soll ; eben wie sie auch die Auspicien ganz hätten abschaffen

Aber dass sie von diesem Hecht Gebrauch machten, war das Ende der
k; wie denn Immer die Demokratie sich dadurch vernichtet hat, dass sie

.v 11/. ii Ibrei Printiye follfttnäig darahiQbit,

£) in den ttidtiteben Amtegebiet ü man so weit nicht gegangen. Die
iu.:r in Abweiehuag ron dem BebiOMi Grateten, /.um Beispiel die i>ecem\irn icji-

Consulartribune, bezeichnen sich wohl durch den Beisatz
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Promagistratur unterschieden wird, sie vielmehr der letzleren zu-

zählen. — So entsteht die dritte Kategorie der Promagistratur, die

auf besonderem Volksschluss beruhende nicht verfassungsmässig

normale und auf das nichtstädtische Gebiet beschränkte Amts-

gewalt.

combination Combinationen einer Magistratur und einer Promagistratur

Magistratur können in mehrfacher Weise vorkommen; wie zum Beispiel die-

magistratur! selbe Person zugleich als Magistrat die Quästur und in Folge des

Mandats die Geschäfte der Prätur verwalten kann. Ebenso wird

die Promagistratur der dritten Kategorie nicht selten in der Weise

verliehen, dass die Befugnisse eines höheren Amtes durch Volks-

schluss oder was dem gleich geachtet wird, mit einem niederen

verknüpft werden. So zum Beispiel ist in der späteren Republik

häufig und unter dem Principat regelmässig mit dem Amt der

Provinzialquästur proprätorische Function verknüpft gewesen und

haben in gleicher Weise die Statthalter der republikanischen Zeit

in Spanien regelmässig und sonst häufig mit dem Amt der Prätur

zugleich consularische Function empfangen.

Wegfall Wenn der Gegensatz der magistratischen und der promagi-

magistratur stratischen Function dem Königthum gegenüber den Eintritt der

Principat. Republik bezeichnet, so bezeichnet dessen Wegfall ebenso ent-

schieden das Ende derselben und den Eintritt des Principats.

Wir werden in dem Abschnitt von den Amtsfristen und der Stell-

vertretung es darlegen, dass die prorogirte sowohl wie die man-
dirte Promagistratur bei der Bildung des Principats abgeschafft

worden sind; was jetzt noch so heisst, gehört in die uneigentliche

oben als dritte Kategorie aufgeführte Promagistratur, das heisst es

sind Beamte, die lediglich für nicht städtische Functionen ver-

wendet und darum nicht als Magistrate im strengen Sinn des

Wortes betrachtet werden.

Magistrat™ Die gewählten Beamten der eigenen Gemeinde heissen bei den

jS?.' Römern magistratus populi oder konnten doch von Rechts wegen

also genannt werden 1
) ; und diese sind es, mit denen die folgende

consulari imperio und durch einzelne ihnen versagte Rechte als den eigentlichen

Magistraten nicht völlig gleich ; aber wo Magistratur und Promagistratur sich ent-

gegengesetzt werden
,
gehören sie zu der ersten Kategorie und es wird, wie wir

sahen, jeder promagistratische Titel bei ihnen vermieden.

1) Die Kömer setzen begreiflicher Weise ihren eigenen Magistraten die Be-
zeichnung, dass sie römische sind

,
gewöhnlich nicht bei , oder doch nur da , wo

der Gegensatz (bell. Hisp. 42 in einer Rede an die Spanier : more barbarorum
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Darstellung sich hauptsächlich beschäftigt. Jedem fremden von den Municipai-

Römern anerkannten Gemeinwesen kommen nach römischer An-

schauung
,

insofern die Beamten desselben auch aus der Volkswahl

hervorgehen, ebenfalls magistratus zu, mit denen indess das rö-

mische Staatsrecht sich nicht zu beschäftigen hat. Sogar inner-

halb der römischen Gemeinde giebt es wenigstens in späterer Zeit

noch andere enger gezogene Kreise, die nicht wie die blossen

Privatgenossenschaften unter magishi, sondern, gewissermassen als

Staaten im Staat, unter magistratus stehen : es sind dies die Ma-

gistrate der Plebs und diejenigen der Municipien und Colonien.

Beide beruhen auf exceptionellen, zum Theil auf revolutionären

Zuständen. Die Plebs insbesondere ist eine Association der ge-

sammten Bürgerschaft mit Ausschluss der alten Vollbürgerfamilien,

die von Haus aus mehr ist und sein will als eine blosse Genossen-

schaft und den Anspruch erhebt und schliesslich durchsetzt ihre

Associationsautonomie der Gemeindeautonomie gleichzustellen (lex

sice kl plebi scitum est) . Umgekehrt ist die Ordnung der Municipien

dadurch bedingt, dass sie aus souveränen Staaten durch die Mittel-

stufen der abhängigen Föderation zu Theilen der römischen Ge-

meinde geworden sind; gewisse Ueberreste der ehemaligen poli-

populi Romemi mayistratibus . . manus . . attulistis; Valerius Max. 8, 1, amb. 2:

populi R. mayistratus im Gegensatz zu Areopayitae; Gellius 10, 3, 2. 11, 1,4;
ebenso steht mayistratus Romanus im Ackergesetz Z. 47); oder doch der be-

sondere Nachdruck (Cicero Verr. 5, 31, 81: praetor populi Romani . . . sie vixit;

Vell. 2, 42, 1 vgl. Tacitus ann. 12, 60) den Zusatz nothwendig oder wünschens-
wtrth macht. In der späteren Rechtssprache wird mayistratus populi Romani in

den Kechtsbüchern häufiger gesetzt (Gai. 1, 6. 2, 24. Diy. 4, 2, 3, 1. 42, 1, 15

pr. 48, 4, 1, 1. 49, 3, 3), vermuthlich desshalb, weil in derselben mayistratus

ohne weiteren Beisatz nicht, wie früher, die Magistrate der römischen Gemeinde,

sondern vielmehr die Munhdpalmagistrate bezeichnet (S. 18 A. 1). — Ohne Zweifel

hat es eine Epoche gegeben, wo die Magistrate der Gesammtgemeinde im Gegen-
satz zu denen der Plebs sich mayistratus populi (Romani) genannt haben ; es folgt

dies nothwendig einerseits aus dem bekannten Gegensatz von populus Romanui
und plebs, andrerseits aus der Benennung der Tribüne und Aedilen der Plebs als

uiii</iitratus plebeii; wie denn auch die unabweisbaren Belege und Zeugnisse da-

für, dass dto Tribüne und Aedilen der Plebs in älterer Zeit nicht als Magistrate

li'ii \s<>r<!i'ii sind, nur insofern einen Sinn haben, als sie nicht mayi-

stratus populi waren. Aber in den uns vorliegenden Quellen wird die Be/ei<h -

innig maaUtnUn» populi als Gegensatz zu den mayistratus plebeii nicht bloss

nirgend! gefunden , sondern für jene sogar eine andere Bezeichnung, die der

mogUtratu* i><ünri, (8. 18 A. 2) gesetzt. Dfei erklärt sich daraus, dass die

Tribunen und die Aedilen der l'lebs in einer /«dt, die weit vor der Entstehung

unserer ältesten Denkmäler liegt, unter die Magistrate der (iemeinde eingereiht

wurden und nur dem Namen na« h Magistrate der Plebs blieben. Dass sie H
M, ohne es zu sein, mag dazu beigetragen haben, dass mau die l'.e/ei« hliung

maaitttatui populi, um «Mo Beeinten de« Plebi iredti mm diel etoraeeU

Dberhiupl vermied.

l:,m Altrrlh. I. 2. Aull. 2
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tischen Gleichberechtigung besonders in Namen und Formen, aber

nicht bloss in diesen, haben sich in ihnen erhalten und machen das

eigentliche Wesen der dem ältesten römischen Recht gänzlich frem-

den Municipalinstitution aus 1
). Wenn indess die Municipalmagi-

strate in der Darstellung des römischen Staatsrechts nur analogische

Magistrate Berücksichtigung finden können, so sind die der Plebs von denen
P
piebeii? der ganzen Gemeinde an sich nicht zu trennen und überdies früh

im wesentlichen unter die Gemeindemagistrate eingereiht wor-

den; wie denn auch das römische Staatsrecht in diesem Sinne

die Magistraturen eintheilt in magistratus patricii, d. h. nicht dem

patricischen Stande vorbehaltene Aemter, aber Aemter der patri-

cisch-plebejischen Gemeinde 2
), und magistratus plebeii^}, und die

Bezeichnung magistratus schlechthin, selbst in der offiziellen Sprache

wenigstens der späteren Republik, beide Gattungen umfasst 4
).

1) Charakteristisch dafür ist, dass die vici und pagi ebenso nothwendig
unter magistri stehen wie die Colonien und Municipien unter magistratus. Schon
in der älteren Rechtssprache wird in Urkunden der römischen Gemeinde wenig-

stens in Verbindung mit municipium u. s. w. (z. B. I. lul. mun. Z. 84. 90. 95.

98. 100. 106. 133. 140. 143.), aber auch für sich allein (so vermuthlich in dem
rubrischen Gesetz 1, 15: mag. prove mag. llvir Illlvir praefec.ve) magistratus

potestasve unbedenklich von dem Municipalbeamten gesetzt. In der Kaiserzeit

werden die Municipalbeamten sogar technisch, im Gegensatz zu den Reichs-

beamten, magistratus schlechtweg genannt. Vgl. Big. 50, 16, 16 und S. 16 A. 1.

2) Messalla bei Gellius 13, 15, 4 : patriciorum (wobei magistratuum hinzu-

zudenken ist) auspicia in'duas sunt divisa potestates : maxima sunt consulum

praetorum censorum .... reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Livius

3, 39, 9 : fuisse regibus exactis patricios magistratus, creatos postea post secessio-

nem plebis plebeios. 4, 8, 5 : quo plures patricii magistratus in re publica essent.

6, 38, 7: nihil patricium magistratum inseram concilio plebis. 9, 33, 3: inter

patricios magistratus tribunosque certamina. 6, 41, 5: nobis adeo proprio sunt

auspicia, ut . . . quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicato

creet. Vgl. 3, 59, 4. 4, 43, 10. Cicero de lege agr. 2, 11, 26: cum centuriata

lex censoribus fertur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus. Derselbe de domo
14, 38: auspicia populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereant

necesse est. Sallust hist. 3, 61, 15 Dietsch : ne vos ad virilia illa vocem, quo

tribunos plebei modo, patricium magistratum (d. h. die Wahifähigkeit zu den Ge-
meindeämtern) , libera ab auctoribus patribus suffragia maiores vostri paravere.

Dio 46, 45 : dSuvaxov yjv {xecoßaatX^a . . . -xaxd xd Tidxpia Y£^^a^at > tcoXX&v

dvöpöhv xü>v xds eutraxpioa? dp^d<; £x°VT(uv d7roo7)[Aouvriov. Pseudo-Cicero ad Brut.

1, 5, 4: dum unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non pos-

aunt. — In anderem Sinne brauchen Livius 7, 1 , 5 und Tacitus ann. 11, 24

patricii und plebeii magistratus von den Magistraten patricischen und plebejischen

Standes.

3) Plebeii magistratus ist häufig bei Livius, zum Beispiel 2„ 33, 1 : ut plebi

sui magistratus essent sacrosancti ; 2, 56, 2: rogationem tulit ad populum, ut

plebei magistratus tributis comitiis fierent; ferner 2, 34, 9. c. 44, 9. 3, 39, 9.

6, 11, 7. c. 35, 3 und die in A. 2 angeführten Stellen.

4) So beziehen die Ausdrücke magistratus inperiumve im bantinischen Gesetz

Z. 17. 19 und im Repetundengesetz Z. 8. 9 sich auf sämmtliche Beamte mit

Einschluss derjenigen der Plebs $ ähnlich steht magistratus in Caesars Municipal-
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Ausser dieser Eintheilung der römischen Gemeindebeamten curuiische

in plebejische und patricische, welche historischer Art ist, werden

dieselben ihrem Range nach getheilt in curulische und nicht curu-

lische so wie in höhere {maiores) und niedere [minores). Ueber die

erstere Eintheilung, welche an das Merkmal der Jurisdiction, den

curulischen Sessel anknüpft und ausser den Beamten mit Imperium

die Aedilen der Gesammtgemeinde und wahrscheinlich auch die

Censoren einschliesst, wird passender in dem Abschnitt von den

Amtsabzeichen gehandelt. — Die Eintheilung der Magistrate in Magistratus

maiores und minores, insofern sie als absolute auftritt, knüpft an minores]

die Wahlform an, so dass die Beamten mit Imperium und die Cen-

soren als von den Centurien gewählt maiores, die übrigen dagegen

minores genannt werden 1
). Indess ist es zweifelhaft, ob diese

zunächst in Bezug auf die Auspicien auftretende Unterscheidung

mehr ist als eine relativ spät aufgestellte Theorie ; im praktischen

Gebrauch wird davon nicht bloss keine sichere Anwendung ge-

funden 2
), sondern es wird vielmehr jener Gegensatz vielfach in

Ordnung Z. 24. 25 in Beziehung auf die curulischen und plebejischen Aedilen.

Damit stimmt in den uns zugänglichen Quellen (z. B. Cicero de r. p. 1, 31, 47
mandant imperia magistratus) der regelmässige Sprachgebrauch. — Es giebt frei-

lich Stellen , wo magistratus gleichbedeutend steht mit magistratus patricii : so

Cicero de leg. 3, 3, 9, wo als Voraussetzung des Interregnum aufgestellt wird:

reliqui magistratus ne sunto, während hiefür in der Parallelstelle de domo 14, 3S
die magistratus patricii genannt werden und das Interregnum bekanntlich die

plebejischen Magistrate gar nicht berührt. Auch bei Livius 3, 21, 2 (vgl. meine
Ausgabe des Veroneser Palimpsest S. 186) scheinen magistratus, das ist «lic

Consuln, und tribuni im Gegensatz zu stehen. Aber e3 ist doch sehr die Frage,

ob auf diese Zeugnisse hin angenommen werden darf, dass noch in ciceronischer

und augustischer Zeit magistratus in einer "Weise gebraucht worden ist, die frei-

lich für die Zeit der Patricierheirrschaft die allein angemessene und nothwendig
vorauszusetzende ist. Vielmehr wird man wohl einräumen müssen, dass, ebenso

wie nach dem pränestinischen Kalender am 1. Jan. magistratus ineunt, während
dies doch nur für die Consuln, Prätoren und Aedilen zutrifft, magistratus auch
\nn gewichtigen Autoren öfter a potiori gesetzt wird, so dass das von ihnen

Gesagte nicht auf alle, aber auf die meisten Kategorien zutrifft. Vgl. S. 16 A 1.

1) Dies spricht in positivster Weise Messalla (bei Gellius 13, 15) aus, Mh
Bf| nachdem er von den Consuln, Prätoren nnd Censoren gesprochen hat, also

fortfährt: reliquorum magistratuum minora sunt auspicia : ideo Uli minores, hi

maihres magistratus appellantur : minoribus creatis magistratibus tributis comitii*

inatji.iLmtus . . datur . . . maiores centuriatis comitiis fiunt. Ob hiebei mit :m

li<- ausserordentlichen Beamten gedacht ist, kann zweifelhaft sein; diese werden
häufig von den Tribus gewählt und haben doch unzweifelhaft, insoweit sie con-

sularisches oder prätorisches Imperium erhalten, die auspicia maiora.
l | stimmt freilich mit Messallas Definition, wenn Tacitus ann. 4, 6 den

In und PMtOftB die minores magistratus, Livius 3, 55, 9 den Aedilen <lh %

UMferfl m<nii*tratu* entgegenstellt und demselben 25, 1, 10, 11 die Aedilen und
die drei Capitnlherren minores magistratus heissen im Gegensat/ zu «Irin l'riitor

I tluilich lilv. 32, 20, 17: minores magistratus et lllviri rnrceris lautwiiiitrum

2*
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Ordentlich-
keit und
Ausser-

ordentlich-
keit des
Amtes.

bloss relativem Werthe angewandt 1
), so dass je nach Umständen

unter den maiores und den minores magistratus ganz verschiedene

Kategorien verstanden werden.

Abgesehen von den bisher vorgetragenen Eintheilungen der

Magistrate erscheint in dem römischen Staatsrecht keine andere

technisch feste. Der schon (S. 11) erörterte Gegensatz des Magi-

stratus und des Promagistratus liegt ausserhalb der ersteren. —
Den formalen Gegensatz von ordentlichen und ausserordentlichen

Magistraturen kennt das römische Staatsrecht nicht, sondern nur

eine ordentliche Uebertragung der Gemeindeämter so wie deren

Uebertragung extra ordinem 2
) . Allerdings ist das Moment der Stetig-

intentiorem curam habere iussi und Sallust Cot. 30 : Romae per totam urbem
vigiliae haberentur eisque minores magistratus praeesseni) ; ferner wenn UJpian

(Dig. 47, 10, 32) minores magistratus diejenigen nennt, qui sine imperio aut

potestate essent, wo unter potestas die potestas gladii verstanden zu sein scheint

(S. 23 A. 3). Aber alle diese Stellen lassen sich auch mit der gewöhnlichen
relativen Verwendung des Ausdrucks in Einklang bringen.

1) Wenn Gellius Messallas Worte beibringt zur Erklärung des alten con-

sularischen Edicts ne quis magistratus minor de caelo servasse velit, so wird ihm
niemand glauben, dass dieser Befehl sich nur an die in Tributcomitien gewählten

Magistrate gerichtet hat. Aehnlich sagt Ulpian Dig. 4, 4, 18 pr. : minor magi-
stratus contra sententiam maiorum non restituet. Auch fehlt es nicht an einzelnen

Anwendungen des Gegensatzes , welche mit der von Messalla aufgestellten Ab-
grenzung sich nicht vertragen. Die minores magistratus erscheinen bei Livius

(36, 3,3: qui senatores. essent quibusque in senatu sententiam dicere liceret quique

minores magistratus essent) im Gegensatz zu den curulischen Aemiein ; bei Cicero

(de leg. 3, 3, 6), wo die Quästoren, die XXVJviri und die magistratischen

Kriegstribune als minores magistratus zusammengefasst werden, im Gegensatz zu

den Aemtern bis zur Aedilität einschliesslich; im Gegensatz zu sämmtlichen

den Sitz im Senat gewährenden Magistraturen bei Sueton Caes. 41 : praetorum
aedilium quaestorum, minorum etiam magistratuum numerum ampiiavit; vgl. Livius

39, 16, 12, wo die Illviri capitales und andere Sicherheitsbeamte im Gegensatz

zu dem Consul minores magistratus heissen , während bei Liv. 23, 23, 6 das

überlieferte qui magistratus cepissent wohl durch Einsetzung nicht von minores,

sondern von non zu bessern ist. Auf Grund der suetonischen Stelle hat man
sich gewöhnt die Vigintisex- oder die späteren Vigintiviri minores magistratus

zu nennen, was als technische Bezeichnung den Quellen nicht entspricht. Man
wird überhaupt besser thun die Bezeichnung der magistratus maiores und minores

wenigstens ausserhalb der Auspicienlehre nicht als allgemein gültige zu ver-

wenden, da sie leicht irre führt und kaum als quellenmässige Benennung be-

trachtet werden kann.

2) Ordo und extra ordinem knüpft in Beziehung auf die Magistratur bei

den Römern an den certus ordo der Magistrate (Cicero de l. agr. 2, 9, 24; Calli-

stratus Dig. 50, 4, 14, 5) und den gesetzlich geregelten Aemterwechsel an (vgl.

den Abschnitt von der Wahlqualification). Darum ist consul Ordinarius schon

nach republikanischem Sprachgebrauch (Liv. 41, 18, 16) derjenige, der sein Amt
in Folge des gesetzlich vorgeschriebenen Wechsels antritt; extra ordinem aber

heisst jedes Amt, das erlangt ist unter Beiseitesetzung einer gesetzlich bestehen-

den Vorschrift (Dio 36, 39 [22]), sei es der Reihenfolge (Cicero Brut. 63, 226;
Tacitus ann. 2, 32. 13, 29), sei es der Intervallirung (Caesar b. c. 1, 32), sei

es der Loosung (Cicero de domo 9, 23. 24; Philipp. 11, 7, 17), oder auch gar
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keit oder ihres Gegentheils für die Magistratur von so durchschla-

gender Wichtigkeit, dass dasselbe bei jeder zusammenfassenden

Betrachtung politischer Institutionen sich in den Vordergrund stellt

;

und auch die römischen Juristen haben mit darauf beruhenden Ka-

tegorien man möchte sagen instinctiv operirt, ohne sie doch je theo-

retisch abschliessend hinzustellen. In der That lassen die römischen

Aemter sich in dieser Hinsicht scheiden in die drei Klassen der

stehenden u$d benannten, welche von Rechts wegen jährlich be-

setzt werden 1
), wie das Consulat, die Prätur, die Aedilität, die

Quästur ; der ebenfalls durch allgemeines Gesetz mit fester Compe-

tenz ausgestatteten und benannten, aber nicht stehenden, sondern

immer auf Grund eines besonderen Acts, regelmässig eines Senats-

schlusses 2
), ins Leben tretenden, wie die Dictatur, das Kriegs-

tribunat consularischer Gewalt, die Censur 3
); endlich der durch

Specialgesetz oder was dem gleich steht ins Leben gerufenen Aem-

ter, welche zum Theil, wie das Decemvirat für Gesetzgebung, das

Triumvirat für Ackeranweisung, benannt sind, häufig aber auch

einer eigentlichen Amtsbezeichnung entbehren" und nur in allge-

meiner Weise , namentlich durch die Formel cum imperio oder cum

potestate esse zu bezeichnen sind , ihre Competenz aber immer aus

in der Verfassung nicht vorgesehen ist, wie das durch Specialgesetz übertragene

Militärcommando (Triumphaltafel zum J. 558; Cicero Philipp. 11, 8, 20; Sueton

Caes. 11). Dieser Gegensatz ist also durchaus ungeeignet für Eintheilung der

Magistratur überhaupt und namentlich auf die Epoche vor Einführung des certus

ordo rnagistratuum gar nicht anwendbar. In der That wird er auch als Ein-
theilungsfundament nirgends verwendet; nur fügt Varro, wo er von dem magi-
stratischen Recht der Senatsberufung spricht (bei Gellius 14, 7), nachdem er

die dazu befugten zur Zeit zu Recht bestehenden Magistrate, darunter auch den
Diktator, den Interrex, den Stadtpräfecten namhaft gemacht hat, hinzu, dass

dieselbe Befugniss extraordinario iure auch den Kriegstribunen consularischer

Gewalt, den Pecemvirn legibus scribendis und den Triumvirn rei p. constituendae

zugekommen sei. Diese drei Magistraturen wird Varro gegenüber den vorher ge-

nannten iiHofrrn als aum rordentliche betrachten, als er sie nicht zu den orga-

nischen und dauernden Staatsinstitutionen zählt, wobei er freilich in Betreff des

tribnn&tl geirrt haben mag (s. diesen). Auf keinen Fall dürfte es rathsam
-ein aul dieM einzeln stehende und vielleicht auch ungenau excerpirte Wendung
( im' itMitiechtliehe Kategorie zu basiren.

1) Diese pflegen als ,Jahresbeamte' bezeichnet zu werden, zum Beispiel von
Aj'piui fiTiie.f. <). b. c. 6, 132.

2) Natürlich ist «las Senatusconsult in dem Sinne zu fassen, dass dasselbe

verfassungsmässig berechtigt ist, das heisst in diesem Fall das Eintreten eines

durch Yolkss( hlnss creirten Amtes anordnet. Die Creation auf Grund eines an-
statt des Volksschlusses eintretenden Senatusconsult» gehört zu der dritten

\ls Kategorie treten diese \emter aul Lei Zon*ta 7, 19, wo sogar deren
Rangfolge angegeben wird i tfej zpooxalpa»; dp/«5vT(«v 7:peoßeta \ih eötöoto toic

JixTtitTtDpot, äeuTepeta hl yt xot; Ti|ATjxal;, -f) Ik. xp'lrrj ToiSt; toi« [itrApypK vcv*|at)to.
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dem jedesmaligen Specialgesetz entnehmen 1
). Wir werden diese

drei Kategorien als Jahres-, ordentliche unständige und ausser-

ordentliche Beamte bezeichnen.

Imperium. Die Amtsgewalt 2
) heisst bei den Römern Imperium und po-

testas. Imperium, dessen Ableitung unklar ist 3
), bezeichnet in

seinem allgemeinsten technischen Werth 4
) die oberste mit Com-

mando und Jurisdiction ausgestattete Amtsgewalt, im Gegensatz

einerseits zu dem absoluten Verbictungsrecht, wie §s den Volks-

tribunen zukommt, andererseits zu dem untergeordneten Befehls-

recht der niederen Beamten sowie der Beauftragten des Ober-

beamten. Jenes unbedingte Befehlsrecht ist in dem königlichen

Rom ohne Unterschied der Kategorien des Befehlens in einer Hand

vereinigt; und auch in dem republikanischen Rom führen das-

selbe, wohl abgeschwächt, aber doch auch in seiner Totalität,

die Consuln und wer College der Consuln oder Inhaber consulari-

scher Gewalt ist 5
). Zum Beweise dafür kann in diesem Zusam-

1) Diese Kategorie kann zusammengestellt werden mit den sogenannten In-

nominatcontracten , den actiones praescriptis verbis des Civilrechts, so genannt,

well die vulgaria atque usitata actionum nomina hier versagen (Big. 19, 5, 2).

Auch darunter giebt es factisch benannte, wie die Tauschklage; aber es fehlt

ihnen an einer formell festgestellten Benennung. Die für diese von Fall zu Fall

abzufassende Formel entspricht wesentlich dem staatsrechtlichen das einzelne

Amt begründenden Specialgesetz.

2) Wenn Spätere der Gemeinde selbst insofern Imperium et potestatem bei-

legen, als sie dieselben auf den Magistrat überträgt (Ulpian Dig. 1, 4, 1 pr.),

so ist dies politische Speculation, nicht technische Auflassung. "Wo Gemeinde
und Magistrat nicht im Gegensatz gedacht sind, wird dagegen dem Volk un-
bedenklich imperium zugeschrieben, wie z. B. Augustus sagt : Aegyptum imperio

populi Romani adieci. Vom Senat steht imperare nur abusiv (Liv. 42, 28, 7).

3) Die erste Silbe ist natürlich die Präposition, wie schon enduperator zeigt

;

ob aber in den folgenden wirklich parate = schaffen steckt (Corssen Ausspr. 2,

410. 411) ist zweifelhaft, um so mehr, da sich kürzlich in einer Urkunde des

6. Jahrh. (C. I. L. II, 5041) die Form inpeirator gefunden hat. Auch die Ana-
logie von vituperare, aequiperare rechtfertigt den Umlaut nicht ausreichend neben
comparare, reparare u. s. w. Die Bedeutung des Bewirkens durch einen Dritten

(vgl. indicere, iniungere) würde sonst leidlich passen, obwohl man eine prägnan-

tere Bezeichnung des Befehlens erwartet.

4) Die engere ebenfalls technische und viel häufigere Anwendung des Wortes

für das militärische Imperium wird bei diesem zur Sprache kommen , wo über-

haupt die schwierige Terminologie des Wortes behandelt ist. Dass imperium neben
dieser engeren auch die oben bezeichnete weitere hat , zeigt das Yerhältniss , in

das die Rechtslehrer die Civiljurisdiction zu dem Imperium bringen und das bei

dieser erörtert ist. — Dass imperium wie das Oberamt, so auch die dafür lau-

fende Frist bezeichnet (Sallust Cat. 6, 7; Gaius 4, 105; Tacitus ann. 1, 80),

bedarf kaum der Erwähnung.

5) Consules et ceteri qui habent imperium (Varro bei Gellius 13, 12, 6).

Dass die Verschiedenheit zwischen den Gattungen der Imperienträger, den Dicta-

toren, Consuln, Prätoren mehr quantitativ, so zu sagen, als qualitativ ist, zeigt

besonders die Lictorenordnung sehr deutlich.
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menhang nur im Allgemeinen darauf hingewiesen werden, was

im Besonderen späterhin ausgeführt werden wird , dass es wohl

ein Imperium regium , dictatoris , consulare
,

praetorium giebt
*)

,

aber sowohl den Volkstribunen, wie auch den Censoren, Aedilen,

Quästoren und so weiter das Imperium nicht zusteht. — Gegen-

tiber dem Imperium ist potestas der weitere Begriff, insofern sie

zwar, und ebenfalls technisch, den Imperiumträgern beigelegt

wird — man sagt consularis potestas wie consulare Imperium'1)
—

und hier also mit dem Imperium zusammenfällt, aber auch den

des Imperium ermangelnden Beamten die tribunicia , censoria,

aedilicia, quaestoria potestas zukommt. Streng genommen ist also

potestas der weitere, Imperium der engere Begriff; begreiflicher

Weise aber wird im Sprachgebrauch nicht bloss Imperium den

Oberbeamten vorbehalten, sondern auch potestas vorzugsweise von

den des Imperium ermangelnden Beamten gebraucht, so dass Im-

perium und potestas in Gegensatz zu einander treten 3
) . Insbeson-

1) Man wird sich für den Begriff des Imperium an diese festen und allgemein

gültigen Anwendungen zu halten haben , verbunden mit der ebenso charakte-

ristischen Nichtverwendung des Wortes bei den übrigen Beamtenkategorien ; es

kann nicht Zufall sein, dass das Wort überall da auftritt, wo die Fasces und die

Lictoren erscheinen , und da nicht erscheint, wo diese mangeln. Allerdings blei-

ben einige Bedenken , nicht bloss in solchen Fällen , wo die Cumulirung von
mehr oder minder synonymen Wörtern die Interpretation erschwert, sondern auch
in der im Allgemeinen weit festeren Einzelverwendung. Den Dreimännern für

Coloniegründung scheint in älterer Zeit nur eine der censorischen gleichartige

Amtsgewalt beigelegt worden zu sein ; wenn Livius 34, 53, 1 dennoch solchen

imperium in triennium beilegt, so ist dies wohl nichts als eine Nachlässigkeit

des Ausdrucks. Von einer zweiten noch auffallenderen Stelle 9, 30, 3 wird bei

dem militärischen Imperium die Rede sein.

2) So wird den Consulartribunen wie den Decemvirn bald consularis potestas,

bald consulare imperium beigelegt (die Belege s. in den betreffenden Abschnitten).

3) Imperium potestasve im rubrischen Gesetz über das cisalpinische Gallien

(C. I. L, I, 205) 1, 51 und in dem caesarischen Stadtrecht für die Colonie Ge-
netiva (1, 30. 6, 14. 16), beide in Anwendung auf Municipalbeamte. Das ju-
Hsche Municipalgesetz (C. I. L. I, 206) sagt dafür in gleichem Fall magistratus
potestasve (3. 84. 133. 140. 143), vielleicht um die vornehmere Bezeichnung
imperium den Beamten der römischen Gemeinde zu reserviren. Auch in den
U»!ihtsbii< licrn werden imperium und potestas häufig in dieser Weise verbunden,
z. B. Dig. 4, 6, 26, 2 : consulem praetoremve ceterosque qui imperium potesta-

temve quam habent. 48, 4, 1, 1. tit. 6, 7. 10 pr. Paulus 5, ÖA, 1. Es liegt

am narli-tfii <\\<>, bftkta Wörter In dieser Verbindung so aufzufassen, dass wie
imperium die höhere, so potestas vorzugsweise die niedere Amtsgewalt bezeichnet.
Allerdings findet sich auch imperium et potestas cumulativ gesetzt von den In-
habern dos vollen Imperium (Cicero Verr. act. 1, 13, 37: erit tuno. consul Hor-
tensius cum summo imperio et potestate. Dcrs. ad Qu. fr. 1, 1, 10, 31: in istis

urbibus cum summo imperio et potestate versaris. Ulpian Dig. 1, 4, 1 pr. S. 22
A. 2), was nur als pleonastische Redeweise aufgefasst wn.l.n kum. — In der
späteren Kaiserzeit steht, wahrscheinlich du ich iiK-orrccte Verkürzung der Formel
potestas gladii, potestas zuweilen {Dig. 2, 1, 3 und wohl auch 47, 10, 32) gleich-
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dere tritt dies darin hervor, dass bei den unbenannten Aemtern

die höheren als cum imperio, die niederen als cum potestate be-

zeichnet werden l
)

.

Gleiche und ungleiche Beamtengewalt.

Verhältnis» Die ursprüngliche römische Verfassung geht aus von einer

zu einander, so intensiven Concentrirung der Beamtengewalt, dass die Colli-

sion überhaupt ausgeschlossen ist; denn die neben dem einen

König von Haus aus stehenden Gehülfen können als Beamte im

spateren Sinn insofern nicht betrachtet werden, als sie ihre Com-

petenz nicht von den Comitien, sondern von dem Oberbeamten

selbst herleiten und also nur dessen Werkzeuge sind. Völlig

ist diese Grundanschauung des römischen Staatsrechts, dass die

Unterbeamten den Oberbeamten zu gehorchen bestimmt und also

eigentlich unselbständig sind, niemals verschwunden ; allein wie

die ganze innere Verfassungsgeschichte Roms sich zusammenfasst

in der Abschwächung des Imperium, so ist ein wesentliches Mo-

ment dieser Entwickelung die den Oberbeamten gegenüber ge-

steigerte Selbständigkeit der Unterbeamten. Theils dieser Um-
stand, theils die Einführung der sogleich zu erörternden Colle-

gialität, theils endlich die Aufnahme der Magistrate der Plebs

unter die der Gemeinde haben in dem entwickelten republika-

nischen Staatsrecht zur Aufstellung bestimmter Regeln über die

Collision der verschiedenen magistratischen Gewalten geführt.

Das römische Staatsrecht theilt in dieser Hinsicht die Beamten

überhaupt 2
) in die drei Kategorien höherer 3

),
gleicher und un-

gleicher Gewalt.

bedeutend mit der vollen Criminalgerichtsbarkeit und insofern also stärker als

Imperium, worüber bei der Criminaljurisdiction der Provinzialstatthalter ge-

sprochen ist.

J) Festus ep. p. 50: lcum imperio esV dicebatur apud antiquos, cui nomi-
natim a populo dabatur Imperium ; 'cum potestate esf dicebatur de eo, qui a populo

negotio alicui praeficiebatur. Eingehender ist über die Bezeichnung cum imperio

in dem Abschnitt von dem militärischen Commando gehandelt.

2) Dabei ist zu beachten , dass die nicht aus Volkswahlen hervorgehenden
Offiziere, die Soldaten , die Diener der Magistrate niemals als Beamte aufgefasst

werden und überall keine selbständige Gewalt haben. Man kann an sich wohl
das Verhältniss des Kriegstribuns zum Centurio mit dem des Consuls zum
Quaestor auf eine Linie stellen; aber nur dieses, nicht jenes gehört in die Lehre
von der magistratischen Gewalt.

3) Ueber die Kategorien der magistratus maiores und minores, insofern sie

als absolute Benennungen auftreten, ist S. 19 gesprochen. Hier kommt nur das

relative Machtverhältniss in Frage.
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1. Beamte höherer Gewalt (maior potestas) sind zunächst Mmor
potestas.

alle Beamte mit Imperium gegenüber den Beamten ohne Impe-

rium , also insbesondere der Consul und der Prätor gegenüber

dem Aedilis, dem Quästor, dem Capitalherrn l
). Dagegen ist es

sehr zweifelhaft, ob dies auch von dem Censor gilt; dieser scheint

vielmehr, obwohl des Imperium entbehrend, doch den Trägern

des Imperium gegenüber nicht als minor potestas angesehen wor-

den zu sein 2
). — Unter den Trägern des Imperium gilt der

Dictator gegenüber allen andern, der Consul gegenüber dem Prätor

als maior potestas, ebenso der wirkliche Magistrat gegenüber dem

Promagistrat 3
). — Bis gegen das Ende der Republik tritt die

Collision zwischen den verschiedenen Imperienträgern bei gleichem

Amtkreis durchaus in der Form auf, dass der Dictator dem

Consul, der Consul dem Prätor oder dem Proconsul gegenüber

seine höhere Amtsgewalt zur Geltung bringt. Davon, dass von

mehreren dem magistratischen Schema zufolge gleichstehenden

und gleichmässig competenten Inhabern des Imperium dem einen

dasselbe ausdrücklich als maius Imperium beigelegt wird, also

die anderen diesem zu gehorchen haben, begegnen die ersten

Anfänge am Ausgang der republikanischen Zeit 4
)

; späterhin ist

1) Das Verhältniss erscheint am deutlichsten in der Bestimmung der Tafel

von Salpensa über die Appellation vom Aedilis oder Quästor an den Duovir, über
welche unten bei der Intercession ausführlicher gehandelt wird.

2) Abgesehen von der allgemeinen Stellung der Censur, die für das ur-

sprüngliche Rechtsverhältniss nicht unbedingt massgebend ist, möchte dafür ins-

besondere sprechen , dass den Censoren gleich den Magistraten mit Imperium
maxima auspicia beigelegt werden (s. den Abschnitt von den Auspicien). Dies
kann doch, ins Praktische übersetzt, wohl nur bedeuten, dass der Prätor den
I '< n-or nicht vor sich laden durfte und vom Spruch des Censors keine Appellation

M den Consul ging. Dagegen wird man nicht so weit gehen dürfen dem Censor
auch das Intercessionsrecht gegen Aedilen und Quästoren zuzuschreiben. Die
näher.: Ausführung in dem Abschnitt von der Censur.

3) Der Consul kann den Proconsul ausweisen (Dionys. 17/8, 4 Kiessl.)

iniil vor jenem steigt dieser vom Pferde (Gellius 2, 2, 13). Der Prätor hält

Gericht über den (stellvertretenden) Proprätor (Liv. 29, 20). Auch dass dem
Proconsul P, Sripio and dem Consul Ti. Claudius dieselbe Provinz pari cum

rio gegeben wird (Liv. 30, 27, 5), spricht im hr dafür als dagegen; es

lebeini eine, zu Gunsten Sdpios gemachte Ausnahme. Wenn der Senat dem
um Entsatz von liom erscheinenden Proconsul par cum consulibus Imperium ge-
währt (Liv. 26, 9, 10), so ist damit ebenfalls sicher nicht bloss gemeint, was
Liviui sngiebt, ne minueretur imperium, si in urbem venisset, sondern ausserdem
BOch, was zunächst die Worte besagen, dass sein Imperium ausnahmsweise

o gelten solle wie das der in Rom anwesenden Consulu.

4) Gefordert ward* <in solches imperium maiu» zuerst für Pompeius und
i cura annonat im J. 697 (Cicero ad AU. i, 1, 7), bewilligt zuerst für

Hrut -ins im .1. 711 (Appian 6. c. 4, 58. Vellei. 2, 62), Die nähero
Ausführung ist in «I. in Abschnitt von den ausserordentlich«')! Gewalten gegoben.
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die Anwendung dieses malus Imperium auf die Proconsulargewalt

einer der Hebel des Principats geworden. Auch die quasi-

magistratische Gewalt des Oberpontifex *) und die Gewalt der

obersten Beamten der Plebs hat den Werth der maior potestas 2
),

und zwar wenigstens die letztere gegenüber allen Beamten mit

Imperium mit Ausnahme des Dictator 3
), sowie um so mehr gegen

alle des Imperium ermangelnden Beamten.

Par poiesias. 2. Beamte gleicher Gewalt (par potestas) sind sämmtliche

Collegen gegen einander, so weit sie nicht durch die eben er-

wähnten besonderen Vorschriften über die Abstufung des Imperium

zu ungleichen Collegen geworden sind: also Consuln, Prätoren,

1) Ueber diese selbst ist in dem ^betreffenden Abschnitt gehandelt; hier

genügt es hervorzuheben , dass , so weit dem Oberpontifex das Multirungsrecht
zusteht, er dies auch gegen den Consul ausüben kann, wie dies die dort erörterten

Multirungen der Consuln A. Albinus 512 und L. Flaccus 623 darthun. Damit
ist es wohl vereinbar, dass auch der Consul und der Prätor In den Fall kommen
konnte über den Oberpontifex eine Mult zu verhängen, wofür der gleichartige

Rechtshandel vom J. 565 einen Beleg giebt. — Von ähnlichen Collisionen des
Oberpontifex und des Volkstribuns ist meines Wissens kein Beispiel überliefert;

wenn indess Cicero de, domo 45, 117 sagt, dass der letztere den Pontifex zum
Vollzug einer Dedicationshandlung amtlich auffordern , allenfalls auch zwingen
kann (yel denuntiare vel etiam cogere), so möchte doch daraus folgen , dass wohl
der Tribun den Pontifex und selbst den Oberpontifex, nicht aber dieser Jenen
multiren und sonst coerciren konnte.

2) Dies ist näher dargelegt in dem Abschnitt von dem Volkstribunat. Hätte
der Volkstribun nur gleiche Gewalt mit dem Consul gehabt, so würde sich dar-

aus wohl die tribunicische Intercession erklären; aber die Unzulässigkeit der
consularischen Intercession gegen den Tribun und die tribunicische Coercition

gegen den Consul fordern schlechterdings das Wesen der maior potestas. Dass die

tribunicia potestas gegenüber der consularischen sich maior nennen darf, folgt

daraus allerdings noch nicht, dass sie es ist. Man kann dafür, dass bei der

Lehre von der par maiorve potestas die tribunicische überhaupt ausser Ansatz
bleibt, geltend machen, dass Cicero neben dem Intercessionsrecht der par maiorve
potestas, das er in seiner Verfassung de leg. 3, 3, 6 hinstellt, noch 3, 3, 9 den
besonderen Satz aufführt : quod ii (tribuni pl.~) prohibessint . . . ratum esto. Aber
dieser Entwurf ist nicht streng disponirt; und wenn Varro bei Gellius 14, 7, 6

das Intercessionsrecht bei Senatusconsulten einfach von der par maiorve potestas

abhängig macht, so ist es doch undenkbar, dass er den bei weitem wichtigsten

und häufigsten Intercessionsfall hier ausgeschlossen haben soll. Auch bezeichnet

Diodor 12, 25 ausdrücklich die Tribüne als \i.Z'(i<zxai lyovxa; ££o'jaia; xä>v xaxa
itoXiv dp^ovTtov und ähnlich nennt bei Dionysios 7, ÖU der Consul das Volks-
tribunat xpeiTxto Tt^Tjv rfi oeou>y.axe u|A£t<; xoit uzaxoi;. Im Allgemeinen be-

schränken die Schriftsteller sich auf die Angabe , dass dem Consul o\ apyovxec
ol XoittoI Travxe; uTroxaxxovxai X«l reiibipyoOai rXrft xüjv o-rjfAapyojv, wie Polybios

sagt (6, 12, 2), oder, nach Ciceros gleichlautenden Worten (de leg. 3, 7, 15):
ut ei reliqui magistratus omnes pareant excepto tribuno. Dabei fehlt, was nicht

minder wahr ist, aber optimatischen Ohren unliebsam klang, dass nicht bloss

der Tribun dem Consul nicht gehorcht, sondern auch der Consul dem Tribun
gehorcht.

3) Davon im Abschnitt von der Dictatur. Dass die Dictatur optima lege

der Intercession nicht unterlag, steht fest; ob der gleiche Satz auch für die

spätere abgeschwächte Dictatur beibehalten ward, ist eine andere Frage.



— 27 —
Censoren, Aedilen, Quästoren, Volkstribune, Kriegstribune jede

unter einander. Die nähere Entwickelung des Begriffs so wie

die Beantwortung der Frage, inwiefern im Collisionsfall das eine

dieser gleichen Imperien vorgeht, also der Sache nach als Im-

perium maius erscheint, ist im folgenden Abschnitt gegeben.

3. Endlich die übrigen Beamten werden aufgefasst als Träger verscwe

weder höherer noch gleicher Gewalt : in diesem Verhältniss be- ungleiche
Gewalt.

finden sich die Censoren gegenüber den Magistraten mit Imperium,

sodann alle Beamten ohne Imperium unter einander, so weit sie

nicht Col legen sind, also der Censor gegenüber dem Aedil, der

Aedil gegenüber dem Quästor und so weiter.

Die Consequenzen dieser wichtigen Sätze können hier dess-

wegen nicht gezogen werden, weil das ganze römische Staats-

recht auf dieser Organisation der Magistratur sich aufbaut. In

jedem Abschnitt, vor allen Dingen wo das Recht der Magistrate

die Handlung eines andern Magistrats zu hemmen zur Erörterung

kommt, werden wir auf die Lehre von der par maiorve potestas

zurückkommen müssen.

Die Collegialität.

Während bei den Römern für beschliessende wie für be- coiiegiaiitat

rathende Versammlungen, die Gemeinde, den Senat, die Priester- Verfassung

collegien das Princip der Majorität massgebend ist, haben sie im

Gegentheil die Amtsgewalt ursprünglich geordnet nach dem ent-

gegengesetzten Grundsatz der Monarchie, welche in ihrem ein-

fachsten Ausdruck, als Ueberweisung jeder einzelnen amtlichen

Verrichtung an einen einzelnen Beamten oder Beauftragten, durch-

aus die ursprüngliche römische Staatsordnung beherrscht, im Krieg

wie im Frieden , im Geschwornenwesen sowohl J
) wie in der

eigentlichen Magistratur. Hinsichtlich dieser ist namentlich die

einheitliche Spitze, das Königthum nebst dessen Vertretung, der

Stadtpriifcctur, auch den Späteren in lebendiger Erinnerung ge-

blieben
,

iiiflcss ist auch unter den niederen Aemtern keines, das

mit Sicherheit bezeichnet werden könnte als bereits vor Einfüh-
-

'

'>

1) Dies zeiftt sich besonder» deutlich in dem unus iudex der Civiljuris-

dl< tinn
,
vmihi auch schon in früher Zeit liier das auf dem Majorität sj>ri ti« i ]> be-

ruhende 1(.m ii ncr.-Ltuivn verfahren daneben tritt, da» dann in deui Ccntumviral-
uiul den (Juästionenprocessen seine weitere Kntwickelung lln<f
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rung der Republik collegialisch organisirt 1

), und wahrscheinlich

ist die ursprüngliche Staatsgewalt in allen ihren Organen mon-

archisch geordnet, somit die Collegialität ihr fremd gewesen.]

Das Gebiet Mit dem Sturze des Köniothums ist dies anders geworden

;

der repubh- c ° '

kanischen an die Stelle des monarchischen Princips trat dasjenige der Col-
Collegialitat. * J °

legialität. Sammtliche Aemter der Gemeinde wurden in der

Weise gestaltet, dass für ein jedes gleichzeitig mehrere Träger

functionirten. Ein allgemeines Gesetz hierüber wird nirgends

erwähnt und hätte auch mit rechtlich bindender Kraft nicht er-

lassen werden können, da es ja den Gomitien darum nicht we-
niger freigestanden haben würde, in jedem einzelnen Fall der

Einsetzung ordentlicher neuer oder auch ausserordentlicher Be-

amten die Magistratur monarchisch zu organisiren. Aber wer

die städtischen und die militärischen Aemter mit Rücksicht auf

die collegialische Organisation eines jeden erwägt, wird mit Be-

wunderung wahrnehmen, mit welcher gewaltigen Consequenz die

römische Gemeinde diesen Grundpfeiler ihres Systems hingestellt

und wie streng und wie lange sie an diesem anfänglich bei allen

Magistraturen ohne Ausnahme durchgeführten Princip festgehalten

hat. Gleich hier aber mag die allgemeine Einschränkung erwähnt
Ergänzungs- werden, der dies Princip von Haus aus unterworfen gewesen ist,

dass zwar die Aemter auf eine Mehrheit von Personen eingerichtet

wurden, wenn aber, sei es durch die Zufälligkeiten der Wahl,

sei es durch den Wegfall eines der Gewählten vor dem Amtsantritt

oder während der Amtsführung, die Magistratur unvollzählig ward,

der oder die vorhandenen Magistrate nicht bloss durch diese Lücke

nicht gehindert waren zu functioniren, sondern auch eine directe

Nöthigung zur Herbeiführung der Ergänzung durch die Verfassung

nicht gegeben war. Die Fortführung der Function bei Unvoll-

ständigkeit der Magistratur erschien allerdings als unschicklich,

namentlich dann, wenn die collegialische Magistratur dadurch

factisch zur Einherrschaft wurde 2
), und derjenige Magistrat, der

1) Dass die Quästoren und die verwandten duo viri perduellionis in dieser

Doppelheit schwerlich in die Königszeit zurückreichen, wird in den betreffenden
Abschnitten wahrscheinlich gemacht werden. Was die tribuni celerum und mili-

tum anlangt, die übrigens nicht Beamte sind , sondern Offiziere , so ist es schon
nach der Benennung der 'Theilführer' sehr wahrscheinlich, dass ursprünglich
jeder von ihnen nur das Contingent seiner Tribus befehligt hat.

2) Dies tritt besonders bei dem Tadel hervor, der gegen Appius fünfjährige

Censur erhoben wird; er trifft nicht so sehr die Ueberschreitung des Termins,
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berechtigt war die Ergänzimg zu bewirken, ward wohl auch

im Allgemeinen zugleich als dazu verpflichtet angesehen. Aber es

war seinem Ermessen überlassen, wann *) und unter Umständen

selbst ob er die Ergänzung herbeiführen wollte; wenn die Amtszeit

ohnehin bald ablief 2
) oder wenn religiöse oder politische Bedenken

sich erhoben 3
) , ist sie nicht selten ganz unterblieben. Gegen

den möglichen Missbrauch dieses Rechts gab es kein verfassungs-

mässiges Mittel als allenfalls die Absetzung 4
). In der späteren

Zeit ist es daher auch vorgekommen, dass die Wahl absichtlich

nur für die eine Stelle stattfand 5
), wodurch freilich das Princip

der Collegialität zu einer leeren Fiction wurde.

Das Princip der Collegialität, wie es in Rom zur Anwendung Begriff der

kam, steht dem der Majorität nicht minder scharf gegenüber wie

dem der Monarchie. Kein Magistrat ist, um einen Befehl zu er-

lassen, gehalten den oder die Collegen vorher zu befragen; jedes

magistratische Decret hat volle Wirksamkeit, auch wenn nur ein

einzelner Magistrat es erlässt ). Ist also von zwei Collegen der

als dass er nach dem Rücktritt des Collegen allein amtirt (Liv. 9, 29, 8. c. 34,

16 : solus geram ; hoc quidem iam regno simile est. Frontinus de aqu. 5).

1) So wartet der Consul Poplicola mit der Ergänzungswahl, bis er seine

Gesetze durchgebracht hat (Plutarch Popl. 12).

2) Dionys. 5, 57 zum J. 254: Mavtou os TuXXioy daxlpou twv uttcctiov . .

TtXsurf}oavroc ton \&vr6\uvos ypovov ßpayuv ovtcc r?]v apx^v jaövos 6 Z0X711X10;

MttfaYCV. Die consularischen Ergänzungswahlen unterblieben auch nach dem
Tode des Paullus 538, nach dem des Marcellus 546, nach dem des Q. Petillius

578 und öfter. Eine Wahl wie die des C. Caninius Rebilus zum Consul auf

die letzten Stunden des J. 709 und die analogen der Folgezeit (Tacitus hist.

3, 37; Dio 48, 32) war nicht eine Erfüllung, sondern eine Verhöhnung der

republikanischen Ordnung; insofern hatte Nero Recht, wenn er im gleichen Fall

»las Consulat nicht vergab (Sueton Ner. 15).

3) Wegen des Ambitus, der sich um eine durch Tod erledigte Prätorenstelle

im J. 570 erhob, untersagte der Senat schliesslich die Nachwahl überhaupt (Liv.

39, 39: satis praetorum esse). Als im J. 686 der eine der Consuln L. Metellus

gleich zu Anfang des Jahres starb und der an seiner Stelle Gewählte ihm noch
ehe er antrat im Tode folgte , unterliess man die zweite Nachwahl , und der

andere Consul Q. Marcius verwaltete das Consulat allein (Dio 36, 6).

4) Als nach dem Tode des Consuls China im J. 670 Carbo die Nachwahl
ontezliets, drohten ihm die Tribüne mit der Amtsentsetzung (Appian b. c. 1,

78), und er setzte in der That die Wahlen an, wusste sie aber doch zu ver-

eiteln und führte, wie selbst die Fasten anmerken, das Consulat allein (capitol.

I; Velleiua 2, 24; Appian a. a. 0.).

So tot I'ompeius für 702 und Caesar für TO9 zum consul sine conlega

ftw&hU worden. Vgl. den Abschnitt vom Consulat.

0) I > i e < i\iln-( litliclu: Goirealltlt, das Verhältniss der duo rei credendi oder
debendi

, von denen auf jeden der Inhalt einer und derselben Obligation activ

odftX ptish vollltftndig bezogen wiid, bietet zu dieser Collegialität des Staats-

recht* die vollständige Analogie, und ist denn auch unserem heutigen Privatrecht
uirlit minder aldi.tnd«-n -.kommen, wie jene nn-eivm . • M'.-n

1

1 1< dien EttfeftM.
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eine handlungsunfähig oder abwesend oder auch nur nicht ge-

neigt sich mit der betreffenden Sache zu befassen, so gilt der

Befehl des andern eben wie der des Beamten in der monar-

chischen Epoche; es war darum auch nur folgerichtig, wenn,

wie eben gezeigt ward, die Magistratur durch Unvollzähligkeit

niemals, selbst dann nicht, wenn von zwei Mitgliedern das eine

fehlte, beschlussunfähig wurde. In gewissem Sinne also blieb

auch nach Einführung dieses Princips der Magistrat eben so

mächtig wie zur Zeit der Monarchie. Aber allerdings war jetzt

die Möglichkeit gegeben , dass von den zwei oder mehr Beamten

der eine dem andern entgegentrat. Während in der Monarchie

nur die höhere Gewalt im Stande gewesen sein würde die mindere

zu hemmen, stellt sich in der sogenannten Republik daneben die

Möglichkeit, dass die Gewalt auch durch die gleiche gehemmt

werden kann, wie dies später in dem Abschnitt von der Inter-

cession weiter darzulegen sein wird.

Die Collegialität , wie sie hier entwickelt worden ist, setzt

voraus, dass die Verpflichtung der Bürger gegenüber jedem ein-

zelnen Gliede des Collegiums vollständig und gleichartig sei. So

weit die Verpflichtung durch die Verfassung begründet ist, kann

hierüber kein Zweifel bestehen. Die persönlichen Verpflichtungen,

wie sie die auf den Amtsantritt folgenden und bei diesem zu

erörternden Bestätigungsacte, das Curiatgesetz und der Soldateneid

mit sich führen, können allerdings die collegialische Gleichheit in

gewissem Sinn alteriren ; es kann vorkommen , dass die Bürger

und die Soldaten dem einen Gollegen Treue zugesagt oder ge-

schworen haben, nicht aber dem andern. Eine wirkliche Rechts-

ungleichheit der Gollegen trat aber doch auch in diesem Fall

insofern nicht ein, als beide Acte die bestehenden Pflichten nicht

erst begründen, sondern nur sittlich steigern, der Beamte also,

für den diese Acte nicht ergangen sind, nichts desto weniger

befugt war von den Bürgern und den Soldaten den verfassungs-

mässigen Gehorsam zu fordern,

zahl der Wie die Monarchie die Einzahl fordert, die Majorität in der

Dualität." Dreizahl ihren einfachsten Ausdruck findet, so ist für das colle-

gialische System der natürlichste Ausdruck die Zweizahl; und in

der That ist dies diejenige Ziffer, die den ordentlichen Magistra-

turen des Volkes wie der Plebs entweder überhaupt oder wenig-

stens ursprünglich zu Grunde gelegt worden ist, den Consuln,
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den Quästoren, den Volkstribunen, den plebejischen und curulischen

Aedilen, den Censoren, ebenso den ältesten nicht stetigen Ma-

gistraten, wie die duoviri perduellionis und aedi dedicandae dar-

thun. Dieselbe ist massgebend auch für den Centurionat und

fllr den Militärtribunat wenigstens insofern, als von den sechs

Tribunen je zwei das Commando führen. Selbst von den ältesten

Gesandten, den Fetialen
,

gilt dasselbe Gesetz 1
). Daneben tritt

bei den Kriegstribunen die Sechszahl ; ferner die Zehnzahl in dem zehnzahi.

späteren Volkstribunencollegium und denen der Decemvirn legibus

scribendis und litibus iudicandis, die wahrscheinlich alle ungefähr

gleichzeitig sind, so wie mehrfach bei den Landvertheilungs-

commissionen 2
) . Nach der Dreizahl ist keine Magistratur einge- ureizabi.

richtet, die über das fünfte Jahrhundert der Stadt zurückreicht,

und überhaupt fehlen für dieselbe gesicherte Belege aus der älteren

Zeit 3
). Das älteste dreigliedrige Collegium dauernden Bestandes

ist, da die consularisch-prätorische Magistratur, wie sie im J. 387

organisirt ward, nicht mit Sicherheit als einheitliches Collegium

gefasst werden kann, das der um 465 eingesetzten tresviri capi-

tales. Späterhin überwiegt diese Zahl 4
), namentlich in den ausser-

1) Wo die Zahl der Fetialen genannt wird, sind es zwei (Livius 1, 24, 6.

9, 5, 4). Noch bei den jüngeren legati findet sich anfänglich die Vier-, erst

später die Dreizahl (s. den betreffenden Abschnitt). — Auf die Zahlenverhältnisse
der eigentlichen Priesterschaften gehe ich hier absichtlich nicht ein, da der hier

in Rede stehende Grundbegriff der zur Intercession berechtigenden Collegialität

auf sie nicht passt. Es herrscht darin wohl in älterer Zeit die Parilität, aber
nicht gerade die Dualität.

2) Vgl. den betreffenden Abschnitt. Auch die Decurie der Interreges kann
hieher gezogen werden.

3) Die drei Kriegstribune, die der ältesten Legion vorgestanden zu haben
scheinen, sind wahrscheinlich, wie bemerkt (S. 28 A. 1), als Führer der drei

Legionstheile zu fassen; auch ist die Dreizahl hier vermuthlich schon mit Ein-
führung der Republik durch die Sechszahl ersetzt worden. Die bei den consu-
larischen Kriegstribunen begegnende Dreizahl kommt gar nicht in Betracht, da sie

nicht die Voll-, sondern nur die Minimalzahl ist. — Mit den drei Decurionen der
Turma verhält es sich ähnlich wie mit den ursprünglichen drei Tribunen der
Legion; sie führten ursprünglich ohne Zweifel jeder nur zehn Mann. — Eher
könnt»; man die pratfecti socium hieher ziehen, wenn, wie es mir richtig scheint

(vgl. Handb. 3, 2, 302), jede Ala unter drei Präfecten stand. — Tresviri agro
dando oder coloniae deduccndae begegnen allerdings in unseren Annalen schon
unter den .!. 287 ( l.iv. 3, 1), 312 (Liv. 4, 11, 5), 359 (Liv. 5, 24, 4), 371
(I/iv. fi, 21, i) und später oft (s. den betr. Abschnitt); aber wenigstens Alf Ml
MdM txttoll Falle ist kein Verlass.

1 1
Vielleicht hat dabei die Deisidämonie der späteren Römer mitgewirkt,

die die ungleichen Zahlen als glürklirimmnd ansah (röm. Chronol. S. 15). Doch
mag in ftai Hauptsache wohl die prakti-« Im liücksicht massgebend gewesen sein,

dass Meinungsverschiedenheit« n unt«;r >ln j Personen leichter zu schlichten sind
als unter zweien.
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ordentlichen Magistraturen für Ackervertheilung, Coloniegründung

und ähnliche Zwecke, so wie in den senatorischen Commissionen

und Legationen, während Zweimänner neueren Ursprungs so gut

wie gar nicht begegnen *) . Ausser der Zwei-, Zehn- und Dreizahl

tritt in der römischen Magistratur keine besonders hervor 2
).
—

Endlich mag noch darauf hingewiesen werden, dass, so weit Im

-

€0
mTi

m na°k ^e Kollegialität reicht, zwar jeder Magistrat den in diesem
stratuum. Verhältniss zu ihm stehenden anderen Magistrat als collega be-

zeichnet, die Benennung collegium aber, wo nur zwei Collegen

vorhanden sind , nicht gebraucht wird , weil zu einem solchen

wenigstens drei Mitglieder erforderlich sind 3
) . Andrerseits ist bei

den Prätoren und den Quästoren zwar die Wahl, wie sie in der

späteren Republik festgesetzt ist, für den Begriff' des Collegium

genügend; aber da durch die Competenzentheilung die Collegialität

hier im Allgemeinen beseitigt ist, so wird von dem collegium

praetorum und dem collegium quaestorum nur in den seltenen

Fällen gesprochen, wo die Prätoren und Quästoren als solche und

ohne Rücksicht auf ihre Specialcompetenzen in Frage kommen 4
).

So ist es gekommen, dass die Bezeichnung collegium unter allen

1) Die einzigen Ausnahmen sind die Ilviri viis extra urbem purgandis,

wenn nicht diese, was möglich ist, ebenfalls alt und nur erst spät unter die vom
Volk gewählten Magistrate eingetreten sind; die im J. 443 eingerichteten Ilviri

navales, wobei das Verhältniss zu den beiden Consuln massgebend gewesen ist

(s. diesen Abschnitt) ; und die im J. 711 offenbar im Anschluss an das Consulat

bestellten Zweimänner für die Consulwahlen (s. die Aushülfebeamten für die

Wahlen).

2) Die Vierzahl begegnet bei zwei untergeordneten Collegien des Viginti-

sexvirats (HUviri viis in urbe purgandis und llllviri Cupuam Cumas~), von

denen wenigstens das zweite nicht alt sein kann. Die Fünfzahl wird für das

Volkstribunencollegium als Mittelstufe zwischen der Zwei- und der Zehnzahl

angesetzt, ist aber schwach beglaubigt. Dagegen findet sie sich einzeln bei

den Magistraturen für Ackervertheilung (s. diesen Abschnitt) und sonstigen ausser-

ordentlichen Commissionen (Liv. 7, 21, 5. 25, 7, 5. 39, 14, 10).

3) Big. 50, 16, 85. Wo das Wort collegium nicht die Gesammtheit der

Mitglieder bezeichnet, sondern das Verhältniss eines Collegen /.u dem andern,

wird es unbedenklich auch auf Consuln und Censoren angewendet (Liv. 10, 22, 3:

nihil concordi collegio firmius. 10, 13, 13. c. 24, 6. c. 26, 2; Tacitus ann. 3, 31.

fast. 1, 52); aber collegium consulum, censorum, aedilium curulium sagt man im
genauen Ausdruck nicht, dagegen wohl collegium tribunorum mil. cos. pot. (Liv.

4, 17, 9). Plinius freilich h. n. 7, 12, 54 spiicht von dem collegium Lentuli et

Metelli consulum ; vgl. Manilius 2, 161 und überhaupt Mercklin Coopt. S. 182.

4) Collegium praetorum braucht Cicero de off. 3, 20, 80, wo die Volkstribune

dasselbe auffordern mit ihnen über die Münzwirren zu berathen ; collegium quaes-

torum Sueton (Claud. 24), wo es sich um die den Quästoren als solchen ob-

liegenden Gladiatorenspiele handelt. — Bei Livius 22, 10, 1 ist collegium prae-

torum falsche Lesung.
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Magistraturen nur von den Volkstribunen in gewöhnlichem Ge-

hrauch ist 1
).

Wir wenden uns jetzt dazu die Collegialität in ihrer Hand-

habung und nicht minder in ihrer Beschränkung zunächst in dem

städtischen, sodann in dem militärischen Amtsgebiet zu ent-

wickeln.

Die gesammte städtische Magistratur der römischen Gemeinde,
{j^wstädti-

der auch in dieser Hinsicht die plebejischen Magistrate nach— scl

i|"atS*
gi "

gebildet sind, ist geordnet nach dem Princip der Collegialität.

Insbesondere gilt dies also von den Consuln, insofern sie in Rom
thätig sind , den Censoren , den curulischen Aedilen und den

städtischen Quästoren, bei welchen letzteren in bemerkenswerther

Weise innerhalb des sonst der Collegialität widerstreitenden Com-

petenzbegriffs sich dieselbe für die vier ältesten Stellen, vor allem

für die städtischen, einigermassen aber auch für die Militärquä-

storen, behauptet hat; ferner von den Tribunen und den Aedilen

der Plebs. Selbst bei den Apparitoren, insbesondere den wich-

tigsten derselben, den quästorischen Schreibern, werden wir

seiner Zeit dasselbe Gesetz wiederfinden. Aber auch die ausser-

ordentlichen Aemter, so weit sie städtische sind, stehen unter

dem gleichen Gesetz; man braucht dafür nur an die für Tempel-

(hilication, Mauerbau, Schuldentilgung und dergleichen Zwecke

ernannten Magistraturen zu erinnern. Sieht man ab von der Daue
1

1

;

der
c selben.

Jurisdiction, bei der, wie weiter unten dargelegt werden soll, die

Collegialität früh bei Seite gesetzt worden ist, so weisen die re-

publikanischen Annalen bis hinab zur Mitte des siebenten Jahr-

hunderts im Kreise der städtischen Gemeindeverwaltung schwer-

lich Beispiele amtlicher an einzelne Personen gegebener Aufträge

auf. Erst die Ueberweisung der Aufsicht über die Kornzufuhr

an M. Scaurus im J. 050 und später an Pompeius im J. 697 2
)

und die Uebertragung der Wiederherstellung des Capitols nach

lj l.iv. 4, 26, '•). c. 63, 7. 42, 32, 7. Cicero Verr. 2, 41, 10Ü. de domo

18, 47. v.il. \ia\. 6, 3, 4. Sueton Cae$. 23. 78 und sonst. In Ihren Decreten

d -

-
1 1 die Triiiiint: nicht die von Liyioi 4, 53, 7 gebrauchte forme]

tleyii sententia angewendet zu haben; nach der Inschrift C, I. L. I,
:'>'•:'>

deeernirt der Vorsitzende de conl(eyarwn) aententia, deren Namen dann Wkfgß

Eihli werden.

ST) \n\. den Abschnitt ron den Anthülfebetmten für das Getreideweeen.

Aioii der frahnoheinlicl) \<»n tfacer erfondene pratfectut armonat In •• 316

L, Ifirrncini tagnrinnj (Li c. 13 7. Dionye. I*«.'. I) scheint her-

ingcn aus dieser Tendenz (Hermes 6, 2(57 fg.).

Ümmi. All.itl.. I. 3, Aull. 3
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dem Brande vom J. 671 an Sulla und nach dessen Tode an Ca-

tulus 1
), zeigen das Einlenken in die neue Bahn, die mit der

Rückkehr zur Monarchie ihren Abschluss fand.

Ausschluss Sollte dieses Princip rein und vollständig zur Ausführung;
der Corape- x °

SE*c i
i«c£ kommen , so leuchtet ein, dass dasjenige der Competenz nicht

Htät. daneben auf das Verhältniss der einzelnen Collegen zu einander

zur Anwendung kommen konnte. Wenn man die der Magistratur

Überhaupt überwiesenen Geschäfte nach gewissen Kategorien un-

ter die Collegen vertheilt, beispielsweise einem der Consuln die

Administrativ-, dem andern die Civiijurisdiction überwiesen hätte,

so war die Collegialilät in dem eben bezeichneten Sinn zum guten

Theil 2
) inhaltlos. In der That ist in dem ursprünglichen republi-

kanischen Gemeinwesen , insbesondere wo es am reinsten zum

Ausdruck kam, in dem eigentlich städtischen Regiment, die Regel

mit Strenge durchgeführt worden, dass für jedes in Rom zu voll-

ziehende Amtsgeschäft zwei Beamte, und zwar jeder für sich

allein, competent sind und bleiben müssen. Damit soll keines-

wegs geleugnet werden , dass eine factische Geschäftstheilung,

selbst mit Anwendung des Looses, unter den Consuln vorgekom-

men ist; aber es war dies immer eine bloss private Vereinbarung

der Collegen, die weder dritte Personen noch sie selber rechtlich

band, so dass, wer etwa auf diesem Wege auf die Civiijuris-

diction verzichtet haben mochte, doch in jedem einzelnen Fall

gültig einen Geschwornen bestellen konnte. — Weiter folgt daraus,

dass auch nicht etwa einer der beiden Collegen die städtischen,

der andere die auswärtigen Geschäfte übernehmen kann , da ja

auch in diesem Fall für jene nur ein einziger berechtigter Voll-

zieher vorhanden sein würde. Es ist natürlich häufig vorgekom-

men, dass der eine Consul sich in Rom befindet, während der

andere im Felde steht; aber immer erscheint dies als eine Aus-

nahme und weder giebt es eine technische Bezeichnung für die

hieraus resultirende Theilung der Geschäfte 3
), noch ist jemals ein

solcher Zustand als dauernder durch einen darauf gerichteten

1) Vgl. den Abschnitt über die Aushülfebeamten für das Bauwesen.

2) Das Intercessionsrecht bleibt rechtlich allerdings ausserhalb der Com-
petenzschranken, aber wurde doch auch hier factisch gelähmt.

3) Provincia ist dies Commando nicht, denn provincia , 'Competenz' kann

nicht von einem alleinigen Commando gesagt werden (S. 50 A. 2); uud für die

Stellung des in Rom verweilenden Consuls giebt es gar keinen gegensätzlichen

Ausdruck , weil die Sache , ein consul domi und ein consul militiae , nicht eine

Institution ist, sondern eine Anomalie.
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öffentlichen Act herbeigeführt worden *) . Vielmehr erledigen im

regelmässigen Lauf der Dinge die Consuln , und überhaupt alle

theils in, theils ausser Rom beschäftigte ordentliche Beamte, erst

gemeinschaftlich ihre hauptstädtischen Obliegenheiten, um dann

gemeinschaftlich Rom zu verlassen. In der That konnte der

praktische Zweck, für den man die consules eingesetzt hatte,

insbesondere die Möglichkeit des collegialischen Auxilium , nur

dadurch erreicht werden , dass als Regel beide neben einander

fungirten.

Indess die Durchführung des Systems der Collegialität traf f°" c"r
ren7

o j o dert'ollegen.

auf grosse Schwierigkeiten in einem Gemeinwesen , welches wie

1) Niemals wird bei Livius das consularische Regiment in der Hauptstadt

und das consularische Commando im Felde der Comparation oder Sortition unter-

worfen ; und dies ist entscheidend. Von den Decemvirn freilich und den Kriegs-

tribunen kommt derartiges bei ihm vor (Liv. 3, 41, 10. 4, 45, 8); aber diese

Ausnahme wird in dem Abschnitt von der Stellvertretung ihre Erklärung finden.

Dagegen für die Consuln erscheint es von Anfang an bis hinab in die völlig

historische Zeit als Norm, dass beide das Commando im Felde gleichzeitig, sei

es nun gemeinschaftlich oder mit gesonderter Competenz, übernehmen, und zwar
auch dann, wenn äussere Umstände dazu gar nicht drängen, vielmehr es an sich

weit zweckmässiger gewesen sein würde den einen Consul daheim zu lassen.

Ausnahmen finden sich freilich, nicht bloss scheinbare, wie die Fälle sind, wo
der eine Consul ins Feld zieht, der andere ad urbem, nicht in urbe bleibt (so

im J. 289 Liv. 3, 2 vgl. mit Dion. 9, 61; im J. 295 Liv. 3, 22; im J. 412
Liv. 7, 38, 8), sondern auch wirkliche. So muss bei Dionysios 5, 35 im J. 247
der Consul Poplicola allein ins Feld ziehen , damit die Weihe des capitolini-

schen Tempels, die einmal an den Namen des P. Horatius geknüpft war,

allein durch diesen erfolgen kann. Auch rückt im J. 259 der populäre Consul

P. Servilius gegen den Feind aus, während der College Ap. Claudius von Livius

2, 24 dabei nicht genannt wird , Dionysios sogar (6, 24) bei dieser Gelegenheit

xov iv xx 7to).ei |a£vovt<x töjv urcaxwv als Verwalter der Rechtspflege erwähnt.

Im .1. 261 lässt Livius 2, 33 den einen Consul im Felde stehen, den andern

Sp. Cassius zu Hause bleiben um ein Bündniss zu schliessen ; Dionysios sagt

hier 6. 91 : tö>; OzaTtuv ota-/.Xr
/
ptuaa{xdvtov Tiepl Tfj; d£ouaia;, tb; ioxtv a'jxot«; £fto;,

Srcöpio; |xev Kaooio;, 8; £Xaye t-^v töjv xaTÄ lijv n6Xtv £7rtjjiXeiav , uir£fj.etve

l'ipo; xfj; W&ikrfy&mi ouva^eo); xö dipxouv Xaßa>v, wonach eine Aufstellung

ad urbem gemeint sein müsste, wenn Dionysios überhaupt hier eine klare Vor-

stellung gehabt hat. Auch im J. 290 zieht nur ein Consul aus , während den
anderen in seltsamer Weise ein Proconsul vertritt (Liv. 3, 4). Ebenso bleibt

Appius Claudius als Consul 447 zu Hause, ut urbanis artibus opes augeret,

während sein College gegen die Sallentiner zieht (Liv. 9, 42). Aber alle diese

klangen, in denen ein Consul zu Hause bleibt und der andere allein ins

Feld zieht, siml nicht bloss relativ sehr sparsam, sondern auch sämmtlich höchst

iklich, zum Theil erweislich Producte spätester annalistischer Erfindung;

EUftt] wird dadurch nicht erschüttert. Vorübergehend und we{ren besonderer

\nlisse ist es natürlich oft genug vorgekommen, dass der eine Consul in Rom,
mdere im Felde ist; zum Btlipttl wenn von den zwei im Kehle stehenden

In der eine der Wahlen wegen nach Bon zurückgeht. Aber dafür, dass

EtafllMnt in der Hauptstadt und das im Felde der Comparation oder Sortition

BDttrwoxfra worden ist, liefert <lie beglaubigte Ueberliefeiunn steht einen ein-

/: in i:- ke|
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das römische durchaus von dem einheitlichen Imperium ausging.

Die meisten, ja man kann sagen ursprünglich alle Amtshandlungen

sind so geordnet, dass sie nur von einem einzigen Beamten ver-

richtet werden können ; und insofern bedurfte es seit der Ein-

führung der Collegialität umfassender Bestimmungen für den häufig,

ja eigentlich regelmässig eintretenden Fall, dass mehrere Collegen

dieselbe Amtshandlung zu vollziehen fähig und geneigt sind und

also, da doch nur einer sie vollziehen kann , collidiren. Diese

Bestimmungen lassen sich zurückführen auf drei Kategorien : Vor-

rang nach Zeitwechsel ; Vorrang nach dem Loos
;

gemeinschaft-

liches Handeln.

\mtmhrun
er

* ^*e ursPrtmgliche republikanische Ordnung geht davon

aus, dass, wo Beamte von gleicher Competenz und gleichem Rang

neben einander stehen, die dazu geeigneten Amtshandlungen

nach bestimmten Zeitfristen wechseln. Dahin gehört unter den Ge-

schäften der Oberbeamten vor allen Dingen die Civiljurisdiction 1

)

,

wobei eine collegialische Cooperation den Römern immer als unmög-

lich erschienen und das dare dicere addicere durchaus von einem

Beamten allein beschafft worden ist. Dasselbe gilt aber auch von

der Berufung des Senats 2
) und sicher von manchen anderen Ge-

schäften, insbesondere solchen, die sich durch die ganze Amtszeit

mit einer gewissen Regelmässigkeit erstreckten 3
). Es findet dies

bei den Oberbeamten den Ausdruck in dem Wechsel der Lictoren

1) Paradigmatisch dafür ist die Schilderung der Civiljurisdiction der De-
cenivirn bei Livius 3, 33, 8: decumo die ius popido singuli reddebant: eo die

penes praefectum iuris fasces duodeeim erant, collegis novem singuli accensi ap-

parebant. Wenn Dionysios 10, 57 alle Decemvirn sich Tag für Tag mit den
privaten und öffentlichen Rechtssachen heschäftigen lasst, so kann dabei nur ge-

dacht sein an Assistenz der nicht gerirenden, etwa zum Zweck der Intercession.

So wird auch ursprünglich von den Consuln jeden Monat einer praefectus iuris

gewesen sein, obwohl dies nirgends gesagt wird.

2) Diese legt Dionysios 10, 57 dem gerirenden Decemvir bei: eU auxuw

xa; xe jidßSou; */at xd Xoura zapda7]fxa xfjc U7iaxntfj? etyev ££oua(ac, 8; ßouXr^

xe auvexdXst %a\ SÖYfxaxa IzeTtupou xal xaXXa frpaxxev öaa r\f£\x6vi 7rpo<J7)xev.

Ebenso giebt Livius 9, 8, 1 dem Consul
,
penes quem fasces erant, die Leitung

der Senatsdebatten und l'ässt Dionysios 6, 57 den 'altern Consul
1

, das heisst den,

der zuerst die Fasces überkam, die erste Senatssitzung des Jahres eröffnen.

3) Wenn also Livius 8, 12, 13 auch die Ernennung des Dictators dem Consul

zuschreibt, der eben die Fasces führt, so hat diese Angabe weniger für sich als

die andere (S. 41 A. 2), die hierüber das Loos entscheiden lässt. Noch weniger

hat es einen Sinn, wenn Dionysios 9, 43 das Zurückhalten des Consnls Ap.

Claudius vom Ausmarsch gegen den Feind dadurch motivirt : vjv 5'
-f] xoü (i^vo?

sxeivo'j 'f]Y£(j.ovia xö) Koivuio TrpooTjxouoa , ojexe devaptatov '^v xgv s'xepov xä>v

u-axiov fjiYjosv axoMXo; sV*sivou ttoisTv. Das letztere gilt entweder von beiden —
kraft des Intercessionsrechts — oder von keinem.
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und der Fasces, die immer nur bei dem gerirenden Magistrat sich

befinden l
). Aber auch hinsichtlich der minderen Beamten müssen

ähnliche Regeln bestanden haben; beispielsweise ist es von den

Quästoren gewiss, dass sie die Criminaljurisdiction ursprünglich

nicht durch collegialische Cooperation ausübten, sondern in jedem

Prozess Ladung, Verhaftung, Strafbefehl von einem einzigen Be-

amten ausging 2
), und am natürlichsten scheint es auch hiefür einen

Turnus anzunehmen. Ebenso mag bei der Verwaltung des Aerars,

bei der ädilicischen Jurisdiction und sonst der Turnus als nothwen-

diges Temperamentum der Collegialitat bestanden haben. — Die

Fristen anlangend, so wissen wir nur mit Bestimmtheit, dass unter Fr
^J|| (is

des

den Zwischenkönigen, falls man diese als ein Zehnercollegium an-

sehen darf, ein fünftägiger 3
), unter den Gonsuln dagegen und wahr-

scheinlich auch unter den consularischen Militärtribunen ein monat-

licher Turnus bestand 4
)

; der hinsichtlich der Decemvirn angenom-

mene lässt sich in unserer Ueberlieferung nicht mit Bestimmtheil

erkennen 5
). Ueber die niederen hauptstädtischen Beamten wird in

dieser Beziehung gar nichts gemeldet. — Technisch wird der gerirende

1) Cicero de re p. 2, 31, 55 (daraus Val. Max. 4, 1, 1): (Poplicold) sibi

collegam Sp. Lucretium subrogavit suosque ad eum, quod erat maior natu, lictores

transire iussit instituitque primum, ut singulis consulibus altemis mensibus lictoret

praeirent, ne plura insignia essent imperii in libero populo quam in regno fuissent.

Aehnlich Livius 2, 1 und Dionysios 5, 2, nur dass bei Livius der Wechsel der

Fasces nicht , wie nach Ciceros Erzählung , erst nach Brutus Tode , sondern mit

dem Anfang des (Konsulats selber eintritt. Dionysios lässt dies erste Consulpaar

beide die Ruthen führen, die Beile aber wechseln, wobei das valerische Gesetz

über die Beseitigung der Beile in der Stadt ungehörig hineingezogen ist. Auch
von den Decemvirn meldet Livius (S. 36 A. 1) den Wechsel der Fasces, womit

Dionysios 10, 57 übereinstimmt.

2) Varro 6, 90; Cicero de rep. 2, 35, 60. Vgl. Hermes 5, 241. Allerdings

ist die collegialische Cooperation in den Criminalprozess früh eingedrungen, weil

das Ko£ations\ erfahren in denselben eingreift, und hat die ursprüngliche Ein-

heitlichkeit der Jndication verdunkelt.

31 Darüber bei der Stellvertretung in dem Abschnitt vom Interregnum.

i ) Wegen der Consuln s. A. 1. Ueber die Militärtribune ist nichts über-

liefert; da aber alle Zahlen dieses Collegiums — drei, vier, sechs — in zwölf

iiit^iln ii , wird auch hier monatlicher Wechsel anzunehmen sein. Der drei-

m hrtf « odei Shiltmonat ist hiebei als Theil des Februar gerechnet.

B>) Livioi (8. 36 A. 1) und, wahrscheinlich aus ihm, Zonaras 7, IS nehmen
zunächst für die .liiri-diction einen eintägigen Turnus an ; Dionysios 10,57 lässt

jeden geriren e ;.; 3V*(%*i\Uv6v tiva ^fitpAv äpiftfAÖv, scheint also den täglichen

Wechsel als QDgl»»blich verworfen, aber nicht gefunden zu haben. In

der Thal ist jene l'cberliel'erun;: befremdlich, zumal bei der gTOieP Altltbl von

ii. an denen nicht Recht gesprochen werden durfte, l'eberhaupt aber ist

Qicht reiht abzugehen , wie man das römische .lahr von l 1 Monaten und .'!.")."» Tagen

ingemei en nntei zehn Oberbeamte vertheilen konnte, was vielleicht tl . m i

dei Aufstellung des eintIgigeB 'l'nrniis geführt hat, da hiebei dio OleicUmässig-

keit noch am wenigsten verletzt ward.
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Beamte als maior, der nicht gerirende also als minor bezeichnet 1

).

— Was den zur Zeit nicht gerirenden Beamten anlangt, so bleibt

ihm wahrend dieser Zeit zunächst das Intercessionsrecht 2
), um

dessen willen ja recht eigentlich die Gollegialität eingeführt ist.

Aber auch davon abgesehen ist wohl zu beachten, dass seine

Rechte keineswegs schlechthin ruhen, sondern nur soweit die

Concurrenz des Gollegen eintritt: ist also dieser todt oder krank

oder verhält er sich auch nur passiv, so ist die Gestion des zunächst

Abkwnmen nicht berufenen Gollegen statthaft. — In späterer Zeit ist der Turnus

bei den Oberbeamten so gut wie verschwunden. In der Civiljuris-

diction, wo er ohne Zweifel von jeher am bestimmtesten hervor-

trat, verlor er die Anwendbarkeit, als im J. 387 durch Ein-

setzung der Prätur die Gollegialität für diese Geschäfte im We-
sentlichen aufgegeben ward. Bei der Berufung des Senats trat,

wie unten zu zeigen sein wird, gemeinschaftliches Handeln dafür

ein. In der That können wir in historischer Zeit keine Nach-

wirkung dieser alten Einrichtung nachweisen. Auch das Kenn-

zeichen derselben, der Wechsel der Fasces, ist, wie es scheint

ziemlich früh, verschwunden und dafür die Sitte eingetreten, dass

jeder der Oberbeamten die ihm zukommenden Fasces die ganze

wiederauf- Amtszeit hindurch führt 3
) . Caesar indess eins in seinem Con-

nahme durch ' ° *-*

Caesar. suia t 695, in dieser Formalität wenigstens, auf den alten Turnus

zurück, indem er als nicht gerirender Consul die Lictoren nicht

vor, aber hinter sich her gehen liess, wodurch sie als nicht

1) Festus p. 161: maiorem consulem L. Caesar putat dici vel eum, penes

quem fasces sint, vel eum qui prior factus sit. Dass die Bezeichnung auf amt-
lichen Vorrang geht, also nur die erste Definition richtig sein kann, ist wahr-
scheinlich nach der Analogie von praetor maximus, auch von praetor maior. Beckers

Annahme (1. Bearb.), dass darunter der an Jahren ältere Consul zu verstehen sei,

hat weder Zeugnisse noch Analogien für sich. Auch dass der Ausdruck consul

maior später verschollen ist, erklärt sich, wenn man L. Caesars erster Erklärung

folgt , da der Wechsel der Fasces ebenfalls später verschwand , nicht aber bei

den andern Interpretationen.

2) Auch dies wird in der paradigmatischen Erzählung des Livius 3, 34, 8.

c. 35, 6 bestimmt hervorgehoben.

3) Nach Livius 3, 36 führen die ersten Decemvirn die Fasces nach dem
Turnus, die zweiten dagegen coneurrirend : cum ita priores decemviri servassent,

ut unus fasces haberet et hoc insigne regium in orbem suam cuiusque vicem per

omnes iret , subito omnes cum duodenis faseibus prodierunt. Ob er damit sagen

will, dass die später übliche Weise damals aufgekommen sei, ist fraglich; die

2, 55, 3 erwähnten 24 Lictoren der beiden Consuln würden übrigens dieser Auf-
fassung nicht widerstreiten, da es sich ja nicht darum handelt, ob jeder der

Consuln seine eigenen Lictoren hat, sondern ob er sie in ihrer officiellen Qua-
lität vor sich hergehen lässt. — Von den Zwischenkönigen hat stets nur der

gerirende die Fasces geführt.
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fungirend erschienen J

) ;
und vermuthlich in Folge dessen tritt der

monatliche Wechsel der Fasces unter den Consuln in augustischer

Zeit wieder auf 2
) . Ob auch materielle Consequenzen sich in dieser

Zeit an den Besitz der Fasces knüpften, ist nicht ausgemacht. —
Die Entscheidung schliesslich, von welchem der Collegen der Turnus

beginnt, mochte nach strengem Recht wohl dem Loose anheim

gegeben sein. Indess findet sich von wirklicher Anwendung der

Loosung kein sicheres Beispiel 3
), sondern es liess nach Herkommen

regelmässig der jüngere College dem älteren den Vortritt 4
), wofern

nicht aus besonderen Rücksichten vielmehr der letztere zurück-

lj Sueton Caes. 20 : antiquum rettulit morem , ut quo mense fasces non

haberet , accensus ante cum iret, lictores pone sequerentur. Den Accensus nennt

ähnlich Livius (S. 36 A.. 1) in Bezug auf die ersten Decemvirn ; er ist nicht, wie

der Lictor, ein stehender öffentlicher Apparitor , sondern in gewissem Sinne ein

Privatdiener des Consuls , regelmässig ein Freigelassener desselben. Vgl. den

Abschnitt von der Dienerschaft der Beamten.

2) Gellius 2, 15, 4 fg. : Capite VII legis luliae (vom J. 736) priori ex con-

sulibus fasces sumendi potestas fit , non qui plures annos natus est, sed qui plures

liberos quam collega aut in sua potestate habet aut bello amisit. Sed si par

utrique numerus liberorum est, maritus aut qui in numero maritorum est prae-

fertur. Sed si ambo et mariti et patres totidem liberorum sunt, tum ille pristinus

honor instauratur et qui maior natu est prior fasces sumit .... Solitos tarnen

audio qui lege potiores essent
,

fasces primi mensis collegis concedere aut longe

aetate prioribus aut nobilioribus multo aut secundum consulatum ineuntibus. Vgl.

fr. Vatic. § 197—99.
3) Doch möchte hieher gehören , dass nach Varro 6, 87 der Censor , den

das Loos getroffen hat zu lustriren , damit auch den Vorsitz hat wenigstens in

der ersten von den Censoren abzuhaltenden Contio (post tum conventionem habeto

qui lustrum conditurus est), in der That also auch um diesen Vorsitz geloost

wird. Oh der Vorsitz dem Censor, den das Loos trifft, ein für allemal oder

nur für einen gewissen Zeitabschnitt zusteht, ist nicht überliefert, das letztere

indess bei weitem wahrscheinlicher; und in diesem Fall ist dieser Act vollkommen

analog dem fasces sumere der Consuln.

4) Die älteren Annalisten, die den Wechsel der Fasces erst nach Brutus Tode

zwischen Poplicola und Sp. Lucretius beginnen lassen (S. 37 A. 1), lassen jenen

diesem als dem älteren den Vortritt einräumen. Cicero de re p. 2, 31, 55:

suosque ad eum, quod erat maior natu, lictores transire iussit. Val. Max. 4, 1, 1.

Plutarch Popl. 12: drsosiljev ta)*$ cuvapyovra .... Aouxp-fjTiov <]> T-rj; -rrYeu.0-

•nxovcfpac d;iOTd|xevo; ovxi Tcpeaß-rripo) ra^eio; rap£ou>xe xou; xaXoufjivou; cpa-

a%7)«, Sa) toSto ois|jteivev eU ^(Aä; tö 7rpeoßeiov an dxeivou toi; -yepaiT^poi; cpu-

XarrofAevov. Dies ist offenbar paradigmatisch, um so mehr als von Sp. Lucretius

iisul gH nichts gemeldet wird, als dass er wenige Tage nach dem Antritt

horh bejahrt starb (Tgl. auch Liv. 2, 8, 4); er ist in die Liste eingeschoben

(vgl. meine Chronol. S. 19!»). um diesen Satz des Staatsrechts an ihm zu exem-
pliliiircu, und ui< ht ticxbi« kt eingeschoben, denn der Vorrang des Alters kommt
nur BWifohen zwei gleichzeitig eintretenden Consuln in Frage. — Dass der ältere

( Urisiil zuer-t die Fasces nahm, bestätigen ausser (Jellius (A. 2) auch die Rr-

riUAtaBgeil bei Dionysios 6, f>7, wo der rpeaßuTepo; tujv UTraTtuv dir erste Sonats-

sitzting des JdnM '201 abhält, und M Uviu> '.'), S, wo der t'niisul des .1. i.'>i.

penes pttm fiumt sunt und der die erste Senatssit/.un« hält, o. I'ublilius l'hih»

III nach Beckers treffender Bemerkung unzweifelhaft älter ist als sein Col-

lege L. Papirius Cursor cos, //
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trat 1

). Die augustische Gesetzgebung hat sodann die Ehe- und

Kinderprivilegien auch hierauf erstreckt; indess blieb dem gesetz-

lich besser Berechtigten stets die Befugniss freiwillig dem Collegen

den Vortritt einzuräumen (S. 39 A. 2).

Looiong um 2. Indess nicht für alle Fälle reichte der Turnus aus. Schon
die Amts-
handlung. die Frage, mit welchem der Collegen er anzufangen habe, bedurfte

anderweitiger Bestimmungen, von denen bereits die Rede gewesen

ist. Aber auch ausserdem gab es mancherlei Fälle, auf die der

Turnus nicht ohne Unbilligkeit hätte angewendet werden können
;

wohin namentlich alle diejenigen Amtshandlungen gehören, die

nur einmal von demselben Beamtencollegium zu vollziehen oder

überhaupt ausserordentlicher Art sind, ganz besonders wenn sich

an deren Vollziehung besonderer Einfluss oder hervorragende Ehre

knüpfte. Für solche Fälle, die übrigens vorzugsweise bei den

Oberbeamten eintreten, wurde vom Turnus abgesehen und ent-

schied das Loos, jedoch mit der Modifikation, dass den Beamten

gestattet wird von dem Loose abzusehen und sich unter einander

zu vergleichen [inter se parare oder comparare) 2
) . Danach wurde

insbesondere verfahren bei der Bestellung der Beamten, sowohl

bei der consularischen 3
) Creirung zum Beispiel der Consuln 4

),

1) Livius 2, 1, 8: Brutus prior concedente conlega fasces habuit. Vgl. auch
den Schluss der Stelle des Gellius (S. 39 A. 2).

2) Parare steht bei Cassius Hemina (bei Diomedes p. 384 Keil: praefece-

runt aequaliter imperio Remum et Romulum ita ut de regno pararent — die

Hdschr. parent — inter se); in dem julischen Municipalgesetz Z. 24 (aed. cur.

aed. pl inter se paranto aut sortiunto)', in dem lückenhaften Artikel bei

Festus p. 234 und bei Cicero ad fam. 1, 9, 25. Bei Sallust lug. 43 ist para-
verant nur Conjectur statt des überlieferten inter se partiverant. Bei Livius

steht immer comparare.

3) Ebenso verfahren die Decemvirn leg. scr. nach Livius 3, 35, 7 : comi-

tiorum Uli (Ap. Claudio') habendorum, quando minimus natu sit, munus consensu

iniungunt : ars haec erat, ne semet ipse creare posset.

4) Liv. 35, 20, 2: consulibus ambobus Jtalia provincia decreta est, ita ut

inter se compararent sortirenturve,- wfer comitiis eius anni praeesset. 35, 6, 1

:

litterae allatae sunt Q. Minuci . . comitia suae sortis esse. 39, 6, 1 : (co-

mitiis consularibus) quia M. Aemilius, cuius sortis ea cura erat, occurrere non
potuit, C. Flaminius Romam venu. 40, 17, 8: ita inter se consules compara-

runt, ut Cn. Baebius ad comitia iret. 39, 32, 5. 41, 6, 1. In älterer Zeit ward
die Festsetzung wegen der Wahlleitung erst unmittelbar vor den Wahlen ge-

troffen; die Weitläufigkeiten aber, die sich während des hannibalischen Krieges

hieraus ergaben (Liv. 22, 33, 9. 25, 41, 8. 27, 4), führten dazu, dass späterhin,

wenn beide Consuln während ihres Amtsjahres Rom verliessen, gewöhnlich vor

ihrem Abgang durch Vergleich oder Loos festgestellt ward, wer der Wahlen
wegen zurückzukommen habe ; was übrigens nachherige anderweitige Vereinbarung

nicht ausschloss. Direct wirkt der Senat auf die Feststellung nicht ein; aber

abgesehen davon, dass er natürlich die Consuln ersuchen kann in irgend einem
Sinn die Comparation vorzunehmen, entscheidet die Bestimmung der Provinzen



— 41 —
i

der Censoren l
), des Dictators 2

), wie bei der dieser nachgebildeten

tribunicischen 3
] . Das gleiche Verfahren finden wir aber auch

angewandt bei der Vornahme feierlicher religiöser Acte, so der

Suovetaurilien oder des den Census abschliessenden Lustruin 4
)

und der Tempelweihung 5
) ; ferner bei einzelnen besonders be-

deutsamen politischen, namentlich bei der schliesslichen Fest-

stellung der Senatorenliste 6
). Ob bei Einbringung eines Gesetz-

thatsächlich häufig auch über die Wahlleitung; insbesondere wenn die Coiupe-

tenz des einen Consuls italisch, die andere überseeisch ist, fällt die Wahlleitung

in der Regel jenem zu (Liv. 27, 4. 35, 20).

1) Liv. 24, 10, 2: decretum . . . ttl consules sortirentur compararentoe inter

se, uter censoribus creandis comitia haberet. Ohne Zweifel ist in gleicher Weise

über die Wahlleitung bei den prätorischen, ädilicischen, quästorischen Comitien

entschieden worden, über die es an Nachrichten fehlt.

2) Die comparatio erscheint bei Livius 4, 21 : dietatorem dici . . placet. —
Verginius dum colleyam consuleret moratus permittente eo nocte dietatorem dixit ;

beides bei demselben 4, 26: sors, ut dietatorem diceret (nam ne id quidem inter

collegas convenerat), T. Quinctio evenit. — Ungenau heisst es bei Livius 9, 7,

12. 13 : consules dixerunt. Die Angabe, dass der Consul, bei dem die Fasces

sind, den Dictator ernennt, findet sich bei Livius 8, 12, 13 in einem auch sonst

vielfach verdächtigen Abschnitt; sie steht mit den obigen Ansetzungen ebenso

im Widerspruch wie mit dem Princip der vollen Collegialität (S. 36 A. 3).

3) Livius 3, 64, 4. Appian b. c. 1, 14 tritt der Tribun, den das Loos ge-

troffen hat, zu Gunsten eines bestimmten Collegen zurück, wogegen aber die

übrigen Collegen, offenbar mit Recht, protestiren und abermalige Loosung
fordern.

4) Die Censoren loosen unmittelbar nach dem Amtsantritt über das Lus-

trum {censores inter se sortiuntor, uter lustrum faciat heisst es in dem Formular
bei Varro de l. L. 6, 87; cumvenerint, censores inter se sortiant bei demselben
in dem Fragment aus ant. hum. I. XX bei Nonius p. 471). Liv. 38, 36, lü:

M. Claudius Marcelius censor sorte superato T, Quinctio lustrum condidit. Auch
sonst wird mehrfach bemerkt, welcher der beiden Censoren das Lustrum vollzogen

habe (Liv. 29, 37. 35, 9. 42, 10), und nur durch ungenauen Ausdruck wird

die Vollziehung auf beide bezogen (Liv. 27, 36, 6. 40, 46, 8.)

5) Dass immer nur ein Magistrat dedicirt, fordert schon die bekannte Dedi-

cationsformel, wie sie z. B. der Duovir von Salonae (Orelli 2490) ausspricht:

hanc tibi aram, luppiter optime maxime, do dico dedicoque, uti sis volens propitius

mihi collciji.vjue meis. Die Loosung bezeugt paradigmatisch Liv. 2, 8: Valerius

Horatkuque < ruules sortiti, uter dedicaret (aedem lovis in Capitolio): Horatio sorte

evenit. Der Streit der Oonsulfl Liv. 2, 27, uter dedicaret Mercurii aedem, und
rhandlnng darüber im Senat und vor der Gemeinde ist also auch in diese!

Beziehung albern erfunden (vgl. Hermes 5, 230); die Römer appellirten in

olehem Falle nicht an Irdische Autoritäten, sondern an die Götter.

6) A i i
t

die Feststellung des Senatorenliste wirken insofern beide CeiSOMB
. •• •nieiiisclial'tlif'h ein, als die Streichung eines auf der alten Liste Stehenden
Namens ebenso wie die Rtozufttgnng Sinei nicht darauf stehenden nach den

letaet Zeit tM erörternden Regeln der collegialischen Cooperation von jedem da
res rexhlndert werden kenn. Aber Aber die Iteihenfolfs kenn Im Fall des

' hliesslich nur einer entscheiden ; und dies ist gemeint, wenn in dem
Str.it übst die Bestellung de prfoflSJM tenatua der eine der «Vnsi.ivn sich dar-

.nii bereit, dsss er n enl ebeiden habe kraft des im Loose offenbarten Wittens
tter (Semprf.ni UeUo erat .... rui dii sortem legendi dedissent, et ius

liberum eosdem dedisse deos Liv. 27, 11).
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Vorschlags, bei Ansagung und Abhaltung der Aushebungen, bei

Einleitung eines Criminalprocesses und bei manchen anderen

Geschäften dasselbe gegolten hat oder diese dem Wechsel der

Fasces folgten, sind wir nicht im Stande mit Sicherheit zu ent-

scheiden .

Co
Jjp^

r*h
r

ün 3. Das gemeinschaftliche Handeln ist ohne Zweifel diejenige

Am
iun^

nd ^ orm
J
m der das Prmc>P der Collegialität am reinsten und voll-

ständigsten zum Ausdruck gelangt, sofern es nur überhaupt, bei

der römischen in jedem einzelnen CoIIegen die Vollmacht der

ganzen Magistratur darstellenden Collegialität, logisch und prak-

tisch möglich ist. Streng genommen ist es dies ohne Zweifel

nicht 1
); und man wird nicht irren, wenn man dem ältesten

römischen Gemeinwesen eine derartige Cooperation überhaupt ab-

spricht. Es ist dafür bezeichnend, dass späterhin, wo sie auf dem
sonstigen Gebiet der Rogationen gang und gebe ist, doch bei den

Wahlrogationen man stets nur einen einzigen Rogator zugelassen

hat 2
)

; denn ohne Zweifel hat gerade das Wahl verfahren bei seiner

notwendigen Gontinuität die ursprüngliche Ordnung am längsten

und reinsten bewahrt. Aber verschiedene Gründe haben dazu ge-

führt die collegialische Cooperation in das römische Verfassungs-

system einzuführen und ihr sogar eine bedeutende Ausdehnung zu

geben. Ob das Zurücktreten des Turnus Ursache oder Wirkung da-

von ist, lässt sich nicht sagen
;
gewiss aber hat die — wenn man

will theoretische — Rücksichtnahme auf die möglichst vollständige

Durchführung der Collegialität diese eigentlich abusive Institution

wesentlich gefördert. Vor allen Dingen jedoch wird sie begünstigt

worden sein durch die Einwirkung der — in ältester Zeit wahr-

scheinlich wenig beschränkten — collegialischen Intercession. Diese

musste dazu führen, dass jede von einem der Collegen beabsichtigte

Amtshandlung von Redeutung, insbesondere jeder an den Senat

oder das Volk zu richtende Antrag, regelmässig vorher den Collegen

unterbreitet und wo möglich deren Unterstützung dafür erwirkt

ward. Unterstützung und Miturheberschaft fliessen nolhwendig in

1) Man überlege nur, wie nothwendig zum Beispiel das Schema für Beru-

fung der Centuriatcomitien (Varro 6, 88) den einen Consul fordert, oder was

eigentlich die Formel heisst quod consules verba fecerunt.

2) Doch zeigt sich auch hiebei die Betheiligung des Collegen. So hält im
J. 294 zwar der Consul C. Claudius die Wahlcomitien, aber er und sein Col-

lege ediciren gemeinschaftlich, ne quis C. Quinctium consulem faceret: si quis

fecisset, se id suffragium non observaturos (Livius 3, 21, 8).
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einander über; ganz wie bei dem Accusationsprozess die Sub-

scriptio der Accusation in diese selbst übergehl, ist der die Ro-

gation oder Relation des Collegen billigende und befürwortende

College zu einem Conroganten und Conreferenten geworden. Wie

früh und bis zu welchem Grade 1
) dies geschehen ist, wissen wir

nicht; aber es ist Thatsache, dass theils bei den wichtigeren

Verwaltungsacten, namentlich bei dem Dilectus, theils bei allem

Referiren an den Senat 2
) und Rogiren der Gemeinde, hier jedoch

mit Ausschluss der Wahlrogationen, ja man kann überhaupt sagen

bei der gesammten hauptstädtischen Thätigkeit der Magistrate nach

dem Abkommen des Turnus, mit Ausschluss einiger weniger nach

altem und festem Herkommen nur von einem vollziehbarer und

also der Sortition unterliegender Acte, die collegialische Cooperation

Regel geworden ist.

Wir haben das Gebiet und die Handhabung der Collegialität 4" 8n

d
a

eJ™?J

im städtischen Regiment bezeichnet; es bleibt noch übric an- legiautät im
n «-> stadtischen

zugeben, wo sie daselbst nach der römischen Ordnung ausge- Rfgünent.

schlössen ist. Hieher gehören folgende Fälle.

1

.

So weit das Sacralwesen überhaupt der magistratischen

Gewalt unterliegt, wird diese auch in der republikanischen Zeit

monarchisch gehandhabt durch den Erben dieses Theiles der alten

königlichen Gewalt, den Pontifex maximus.

2. Das aus der Königszeit herübergenommene Interregnum

unterliegt in Betreff der Ausübung der Gewalt dem Princip der

Collegialität nicht, obwohl es in anderer Beziehung allerdings dar-

1) Man kann die Frage aufwerfen, ob, wenn bei einer Rogation mehrere
</ut royaverunt genannt werden, nicht doch auch späterhin der erstgenannt l

formell als der einzige Urheber des Gesetzes betrachtet worden ist. Darauf Hesse

steh zu rückt'ühren, dass Senatusconsulte und Plebiscite regelmässig nur nach
drin ersten Kogator benannt werden ; ich kenne wenigstens unter den Senatuscon-
ult'ii keine A.fltn*hme und unter den Plebisciten keine andere als die lex Fufia

<lie doch wohl Plebiscit gewesen sein muss, und die räthselhaftc lex

\hundin Hoscia Peducaea Alliena Fabtß der Gromatiker. Indess steht dem ent-

gegen, dass consularischc Gesetze meistern nach beiden Kogatoren heissen, wie
denn bereit* Cicero von der lex Caecilia et Dtdta, luniü et ttctnta, Lidnia ei Vuda,
(i'tllia et Cornelia, Terentia et Cassia spricht. — Hebrigens verdient diese Vcr-
•ehledenheil dei Sprachgebrauchs noch nähere Untersuchung.

2) Appian sagt sogar in Beziehung auf Caesar und Ilibulus b. c. 2, 11:

-\7-< t<j» foepj) Tdr; bitdenn äfvemereft aürfjv (rf)v (JeoMjv). Aber diei ist

doeh ein Irrtlnim; denn null dani;d< Unterblieben die BitBlingen keiu«'s\Vii'-

dl Bibolmi liell wrefgette den BeOAl mit zu berufen (Druinann .'{. 202).

Ueberdiess giebt es Beispiel-' gentig, ITO ein SetUtfbeeehhlfl nnttil nes
1 Dil gefasst wird; so der über Asklepiade* rOB <WI> und die bei

Cicero ad fam. 8, 8 mltgetheilteu
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auf zurückgeht; der Interrex herrscht, so lange er herrscht, eben

so allein wie der König.

3. Auf die mandirte Gewalt findet die Collegialität keine An-

wendung : derjenige der beiden Consuln, der die Stadt zuletzt

verlässt, bestellt einen einzigen Vertreter als praefectus urbi.

Auch diese Institution ist aus der Königszeit auf die Republik

übergegangen und überdies früh gefallen, da mit der Einsetzung

der Prätur die alte Stadtpräfectur verschwand.

i. Mittelst derDictatur, welche, wie seiner Zeit gezeigt werden

wird, ein integrirender Bestandtheil der ursprünglichen republi-

kanischen Ordnung ist, wurde die Möglichkeit festgehalten vor-

übergehend, insbesondere in Kriegsgefahr, die Monarchie wieder

herbeizuführen. Das Reiterführeramt ist als Corollar der Dictatur

nach dem gleichen Princip gestaltet. Indess lässt sich die Dictatur

mit dem Princip der Collegialität insofern formell in Einklang

bringen , als wenigstens der Dictator als collega maior der Con-

suln aufgefasst werden kann, die Rückkehr zur Monarchie also

sich vielmehr als Herbeiführung des collegialischen Imperium

malus (S. 25) darstellt. Allerdings ist die ungleiche Collegialität,

wenn sie in höchster Instanz auf eine einheitliche Spitze hin-

ausläuft, genau genommen nichts als die Monarchie. Hierin liegt

aber auch der Grund, wesshalb die Dictatur stets als eine mit

dem Wesen der Republik unvereinbare Institution betrachtet und

in Folge dessen schliesslich beseitigt worden ist. x

)

5. In der Civiljurisdiction ist nicht bloss für das Geschwornen-

institut als Regel der iudex imus festgehalten worden, sondern man

ist auch in der magistratischen Instanz mit der Gründung der

Prätur durch das licinische Gesetz wesentlich zu dem älteren mo-
narchischen Princip zurückgekehrt und hat dies sodann bei den

sämmtlichen später eingerichteten derartigen Behörden, den Pere-

grinen- und den Quästionsprätoren sowohl wie den einfachen

Quäsitoren, festgehalten, so dass auf diesem Gebiet, abgesehen von

einigen Behörden älterer Organisation, gar keine collegialisch orga-

nisirte Magistratur auftritt 2
). Indess hat man dabei doch das

1) Die nähere Ausführung in dem Abschnitt von der Dictatur.

2) Die vier praefecti Capuam Cumas haben ohne Zweifel local getheilte

Coinpetenzen gehabt. Auch die drei Quäsitoren des mamilischen Gesetzes (Sal-

lust lug. 40) können in der Weise fungirt haben, dass jedem Gericht nur einer

von ihnen vorsass. Somit bleiben als collegialisch organisirte Jurisdictionsbe-

hörden nur die curuliscben Aedilen aus dem Ende des 4. Jahrh. der Stadt und
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Princip der Collegialität einmal formell gewahrt, indem man den

Prätor in Amtsnamen, Insignien, Antrittszeit und sonst den Con-

suln möglichst näherte und ihn auch geradezu als Collegen der

beiden Consuln bezeichnete 1
), sodann aber auch materiell nach

der negativen Seite die Amtsgewalt collegialisch gestaltet. Denn

obwohl für jede prätorische Jurisdictionshandlung immer nur ein

Magistrat competent ist, steht das Recht dieselbe durch Intercession

zu vernichten den Consuln wie den übrigen Prätoren zu 2
).

6. Den vier Aedilen hat hinsichtlich der Instandhaltung der

Strassen der Hauptstadt das Municipalgesetz Caesars eine Ge-

schäftstheilung nach Quartieren vorgeschrieben, und es kann sogar

sein, dass diese Eintheilung so alt ist wie die mit der monarchisch

geordneten Prätur gleichzeitig entstandene patricisch-plebejische

Aedilität selbst 3
). In ähnlicher Weise mag in späterer Zeit noch

im Einzelnen manche Abweichung von dem älteren in dem städti-

schen Regiment jede formale Specialcompetenz ausschliessenden

System zugelassen worden sein.

Ueberblicken wir die hier zusammengestellten Fälle, so ist das

Ergebniss, dass es von dem Princip der Collegialität in dem or-

dentlichen städtischen politischen Regiment in den ersten Jahr-

hunderten der Republik Ausnahmen überhaupt nicht gegeben hat,

vielmehr die eben aufgeführten Fälle entweder aus der Königszeit

stehen geblieben oder Neuerungen sind.

Die nicht städtische Verwaltung bedarf gesonderter Erwägung, ciiegiaiität

Eine sehr wesentliche Wirkung der Collegialität ist ihr immer städtischen

.... i. i. t • i- • i_
Regiment.

geblieben : es ist dies die Intercession, die, wie wir unten sehen

fremd werden, im Wesentlichen ein städtisches Institut ist.

Aueh liegt es auf der Hand, dass die Römer eine solche Lahm-

legung des ltegiments vor dem Feind, oder, wie man auch sagen

kann, eine so dringende Nülhigung zur Ernennung eines Dictators

in ihre Verfassung nicht haben aufnehmen können, wie die Ge

Itattung der oollegialisohen Intercession in der Kriegführung sie

einschliessen Würde. Aber man würde irren, wenn man daraus

folgern wollte, dass auf diesem Gebiet die Collegialiliit Überhaupt

nicht zur (ieltung gekommen sei. Zunächst sind diejenigen ausser-

die noch älteren, wahr lebtfntt li aber liir die Jiidication, nicht für die .Im i>di<tion

bestimmten XvM Utlbut tudtem

1) Vpl. den AhHclmitt von d<:r l'rütur.

i) Dafflbei In dem tbMhnHt f(in du fatawmloo',

H| \pl. dtn AbMMltti wm der Aedii
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ordentlichen Behörden, welche nicht eigentlich militärische Ge-

schäfte ausserhalb Rom zu vollziehen haben, insbesondere die für

Ackervertheilung und Colonisation ernannten, durchaus collegia-

lisch organisirt; das appuleische Gesetz vom J. 654, das den

Gonsul Marius zur Ausführung einer Anzahl von Colonien bevoll-

mächtigte, ist auf diesem Gebiet der erste Bruch einer bis dahin

wahrscheinlich niemals verletzten Regel. Aber auch in dem Heer-

£ll

HeertS
wesen selbst ist die Gollegialität späterhin freilich theils verdunkelt,

febl
> theils geradezu bei Seite geschoben worden; in denjenigen mili-

tärischen Institutionen indess, welche darauf Anspruch haben als

der ursprünglichen Republik angehörig zu gelten, herrscht sie

entschieden.

In den unteren Staffeln lassen die sechs abwechselnd; und

zwar paarweise, die Legion commandirenden Tribüne 1
) und die

zwei dem Manipulus vorgesetzten Genturionen 2
) keine andere Auf-

fassung zu ; erst in der caesarischen Zeit ist für die Legion durch

die Einführung des Legaten und wohl ungefähr gleichzeitig für die

kleine taktische Einheit durch das Eintreten der Centurie oder des

Halbmanipels anstatt des Manipels die Gollegialität auf diesem Ge-

biet beseitigt worden.

1) Polybios 6, 34: xaxd 56 o ocpa; aurou? SieXovres dva [lipo; ttj; exjrrjvou

ttjv 5t;i.7]Vov apyouot 7.0X •jidaiQC ot Xayovrss tyj? £v toi? UTrou&ptot? TtpotffrctVTat

ypeta?. Leider ist über das Verhältniss, in dem die zwei gerirenden Tribüne
unter sich so wie zu den vier nicht gerirenden standen, gar nichts näheres

bekannt. Denn die Stelle des Livius 40, 41, 8, wonach ein Tribun mensibus
suis seine Legion entlässt, ist unklar und aucb die Lesung unsicher. Wahr-
scheinlich ist die von Madvig vorgeschlagene im Wesentlichen richtig und die

Sache so zu denken, dass das ganze Heer interimistisch unter A. Postumius und
der Tribun M. Fulvius unter diesem steht. Folgt man der Weissenbornschen
Lesung, so würde von zwei coordinirten Befehlshabern der eine gegen die von dem
andern ertheilten Soldatenabschiede einschreiten , was nicht recht zu verstehen

ist. Aber auf die Frage, warum von den zwei Tribunen, die nach Polybios Angabe
damals die Legion befehligt haben müssen, nur der eine genannt wird, giebt die

Stelle selbst keine Antwort, während sie doch das Entlassungsrecht des Tribuns zu

betrachten scheint als von Rechtswegen ihm zukommend und nicht etwa erst durch

ausserordentliche Verfügung des Höchstcommandirenden begründet. Am nächsten

liegt es anzunehmen , dass die zur Zeit commandirenden Tribunen sich gleich

standen, das heisst jeder für sich jede in der tribunicischen Competenz liegende

Handlung vornehmen konnten. Dann erklärt es sich, dass des zweiten Tribuns
nicht gedacht wird und gegen die Entlassung der Vorgesetzte einschritt.

2) Der Manipulus der Legion von 120 (bei den Triariern 60) Mann gilt

den Römern der Republik als die kleine taktische Einheit : manipulos
, sagt

Varro 5, 88, exercüus minimas manus, quae unum sequuntur Signum. Dass die

beiden Centurionen unterschieden werden als prior und posterior und der Ma-
nipel auch wohl bezeichnet wird als aus zwei Centurien bestehend, hebt dies

nicht auf; zumal da nichts darauf führt, dass der posterior dem prior gehorchte.

Vgl. Handb. 3, 2, 254.
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im ObcrheAber auch für den Oberbefehl hat ursprünglich dieselbe Norm

gegolten. Wie sehr auch unsere Anschauungsweise sich dagegen

sträuben mag, so ist es doch Thatsache, dass das gemeinschaft-

liche Commando der beiden höchsten Beamten den Römern durch-

aus als der normale Zustand erschienen ist, und zwar nicht bloss

in ältester Zeit 1

),
sondern bis hinab auf Sullas Dictatur (S. 56 A. 4).

Dabei ist freilich nicht zu übersehen, dass als Correctiv daneben die

Dictatur steht und dass nach ältester Ordnung ein jeder der Con-

suln diese zu jeder Zeit ins Leben rufen konnte, ohne dass er

dazu der Ermächtigung des Senats bedurft hätte und ohne dass der

College durch seinen Einspruch ihn daran hätte hindern können.

Die Durchführung des Systems der Collegialität traf natür-

lich in den nicht hauptstädtischen und zunächst militärischen

Amtsgeschäften auf dieselben Anstände, die für die hauptstädti-

schen oben (S. 35) bezeichnet worden sind. Die Aushülfen aber,

die hier zur Anwendung kommen, sind wesentlich verschieden.

Der Turnus war formell hier ebenso anwendbar wie in dem ^
städtischen Regiment, und ist in der That auch hier zur Anwen-

dung gekommen, jedoch nicht in gleicher Form. Zwischen zwei

gleich berechtigten und neben einander commandirenden Ober-

beamten wechselt im Felde der Oberbefehl , und wechselten

ursprünglich wohl auch dessen Abzeichen, die Fasces, nicht, wie

in der Stadt, Monat um Monat, sondern Tag um Tag 2
); offenbar

weil, zumal bei der meist sehr kurzen Dauer der Kriege der ältesten

Zeit, bei jenem Verfahren der Wechsel häufig illusorisch gewor-

den wäre. Ausserdem aber hat ohne Zweifel die Vereinbarung,

die bei dem städtischen Turnus nicht wohl anders als in Betreff

i im
sfehl.

1 ) Paradigmatisch ist dafür die Krzählung von der »Schlacht am Arsiawalde.

In dm der eine Cousul M. Brutus fällt, der andere P. Valerius siegt und trium-

phirt (Liv. 2, 6. Dion. 5, 14). Aber auch nachher ist es Regel, dass beide

GoMSla neben einander eommandiren, und es bedarf immer besonderer Grund«,

um eine Theilung des Oberbefehls herbeizuführen.

2) Im .1. ilK werden zwei Kriegstribune cos. pot. durch ihre Offiziere II

dem Vertrat genötbigt, ut alternis diebus summam imperii huberent (Liv. 4, 46),

in in nicht wird folgern dürfen, dass in älterer Zeit ein änderet Bystesi

die Norm gebildet hat ;il dei tägliche Wechsel. Kr wird weiter erwähnt bei de-

c;iniiriisis< hen S. hla< li t \<>n Polyl». .'$, HO, 4: xf\C Y]ve(XOvta; T("j) V'A«> 7.7 SL

rü>v eOn[j.o)v [xrcaXopfMMtv
riiiim co die (nam <tlt> rm

imperitabant) Imperium erat und Silius '.), 17: sors alterni iuris, qir i luntur.

jentlicher Sieger in der Schlacht hei Seim im J. 547 erscheint M. Li\iu-

teer aus andern Gründen besonders auch, quoniam eo die quo puynntum foret

cius forte auspicium fülltet (Liv. 28, 9, 10; vgl. 8. '20 A

cannensiscnen acniacni von roiyü. o, nu, <* : tyjc o '

T$pt dfYfa tov>; todfaooe, l.ivius '2'1, U \ Paulus consul,

imperitabant) Imperium erat und Silius!), 17: sors alterni
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des Anfangs vorgekommen sein kann, hier sicher den freiesten

Spielraum gefunden und es nur von dem Willen der fietheiligten

abgehangen entweder andere Wechselfristen einzuführen oder auch

den Turnus durch Unterordnung eines der Collegen ganz zu besei-

tigen 1
). Dass derselbe in seiner streng rechtlichen durch keine

Vereinbarung gemilderten Gestalt ein äusserster und praktisch

keineswegs sich empfehlender Nothbehelf war, haben die Römer

natürlich niemals sich verborgen. — lieber den Anfang mag das

Loos oder auch das Alter entschieden haben; überliefert ist darüber

nichts. —• Die Unanwendbarkeit des Grundsatzes des bürgerlichen

Rechts, dass dem nicht gerirenden Collegen gegen den gerirenden

das Intercessionsrecht zukomme, auf den militärischen Oberbefehl

ist bereits zur Sprache gekommen; der Turnus hat hier also für

den gerirenden Beamten die Wirkung des Imperium malus.

d°
os
ob

g
erb

m Dagegen war die Loosung in der Weise, wie sie bei der

fehl unge städtischen Verwaltung üblich war, hier nur in seltenen Fällen

anwendbar. In der letzteren konnte man füglich ordentliche und

ausserordentliche Geschäfte sondern und über jene den Turnus,

über diese dass Loos entscheiden lassen; und einzeln mag dies

Verfahren auch hier vorgekommen sein, zum Beispiel wie unter

den Censoren über die Gondirung des Lustrum, so unter den

mit Gründung einer Colonie Beauftragten über die Gondirung der

i
Colonie geloost worden sein. Aber auf den militärischen Befehl lässt

sich diese Theilung ordentlicher und ausserordentlicher Geschäfte

verständiger Weise nicht anwenden; und in der That finden wir

nicht, dass für irgend welchen militärischen Act die Sitte bestanden

hätte die Vornahme desselben nach dem Looswurf zu vergeben.

Cooperation Endlich das gemeinschaftliche Handeln, wie man es in der
ausgesehlo,*- ° '

sen. bürgerlichen Verwaltung gewissermassen als Fiction hinnahm, ist

dem Kriegswesen, so viel wir wissen, fremd geblieben ; militäri-

sche Institutionen wenigstens, die den politischen des gemein-

schaftlichen Rogirens oder Referirens an die Seite gestellt wTerden

könnten, giebt es nicht 2
).

1) Liv. 3, 70: in exercitu Romano cum duo consules essent potestate pari,

quod mluberrimum in administraüone magnarum verum est, summa imperii con-

cedente Agrippa penes collegam erat. Vgl. Diodor p. 627: 6 irpeoßuTspoc töjv

'jTraxwv MaviAio; elirev.

2) Das blosse Cooperiren zweier rechtlich gleichstehenden Oberfeldherren,

das allerdings oft genug vorkommt, kann schon darum nicht verglichen werden,

weil wenigstens die Truppen hier immer getheilt sind.
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Somit zeigt sich von denjenigen Abhülfen, mit denen man Militärische

Geschäfta-

im bürgerlichen Leben auskam, hier eigentlich keine als recht theiiung.

verwendbar; und dies hat zur Folge gehabt, dass, was daselbst

gewiss auch thatsächlich nicht selten vorgekommen ist, aber keine

formelle Gonsistenz gewonnen hat, der Vergleich der cooperirenden

Collegen über Theiiung der Amtsgeschäfte das ganze römische

Militärwesen beherrscht. In der That drängte auf diesem Ge-

biet sich die Theiiung der Geschäfte nach verschiedenen Kreisen

beinahe mit Nothwendigkeit auf, sowohl hinsichtlich des Com-
mandos als hinsichtlich des militärischen Operationsgebiets.

Das Aufgebot der Bürgerschaft bildete ursprünglich eine ein- T
^

i

u
Iung

1f
er

heitliche Masse, die keine Theiiung in neben einander operirende

Ueerkörper zuliess, und so lange es diese nicht gab, konnte aller-

dings bei zwei neben einander stehenden Oberbefehlshabern von de
J?

Fuss
\° volks und

einem eigentlichen Sondercommando nicht die Rede sein. Aber derReiterei
>

der Dienst, so weit unsere Kunde zurückreicht, ist ein zwie-

facher : zu Fuss und zu Ross ; und die hiedurch angezeigte Thei-

lung des Oberbefehls muss gerade für die frühere Zeit sich als

unentbehrlich aufgedrängt haben , bevor mit der Auflösung des

einheitlichen Heeres jene Zersplitterung der Reiterei in kleine

Abiheilungen eintrat, die das spätere römische Heerwesen so

charakteristisch bezeichnet. Dass in der That die Reiterei in

ältester Zeit eine einheitliche Führung gehabt hat, bezeugt die

llerrordnung, wie sie in der Dictatur vorliegt, mit dem Ober-

feldherrn, der zugleich das Fussvolk befehligt, und in zweiter

Stelle dem Befehlshaber der Reiterei. Sehr wahrscheinlich hat

auch im consularischen Heer insofern eine ähnliche Ordnung be-

standen, als derjenige Consul, der nach Vereinbarung oder Loosung

zur Zeit den Oberbefehl nicht führte, regelmässig an die Spitze

der Reiter trat; so dass insofern die Geschäftstheilung auf dem

militärischen Gebiet wahrscheinlich so alt ist wie «las Qonsulai

Seibit. — Als dann die ein«; legio sich in mehrere Legionen auflöste, der
J J

"

was bereits in sehr früher Zeit geschah, Ward es möglich diese unter

die mehreren Feldherren zu vertbeilen, und bildete das System

sich aus, das in historischer Zeit bestobt, wonach die Consuta

ein jeder für sich die Hälfte der Offisiere ernennt und schon bei

<l< t Aushebung die Truppen - in der Hegel vier Legionen —
in zwei gleiche Ileerhaufen 'c.r.cra/us) in der Hegel von zwei

K'.m AH. -rtli I. S. Aufl. 4
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Legionen zerfallen 1

), insofern also jeder, vorbehaltlich der Frage

über den jedesmaligen Oberbefehl in letzter Instanz, doch immer

als Führer einer eigenen Armee oder, wenn man will, eines Armee-

corps aufgefasst wird.

OwäXonS Folgenreicher noch war die Geschäftstheilung nach dem
geMets. Operationsgebiet. Zwar in den ältesten engen und einfachen

Verhältnissen konnte auch davon kaum die Rede sein und focht

man, wenn gleich gegen mehrere benachbarte Bürgerschaften

zugleich, doch immer auf demselben Operationsfeld. Aber all-

mählich dehnte dieses den nach verschiedenen Seiten hin vordrin-

genden Römern sich aus ; und es ist nicht unwahrscheinlich, dass

die Rücksicht auf die mehreren gleichzeitig und militärisch bis zu

einem gewissen Grade von einander unabhängig zu führenden

Kriege bei der Einführung der Consularverfassung mitbestimmend

P
ie wande1

' gewesen ist. Wenn zugleich die Volsker von Süden und die
baren consn- *-> o
larischen Aequer von Osten her in das Stadtgebiet einrücken, so hat die

provmciae. * D 7

eine Hälfte des Aufgebots unter Führung des einen Oberfeld-

herrn gegen Süden, die andere unter Führung des andern gegen

Osten vorwärts zu marschiren und zu siegen ; und dieses sind

die ursprünglichen vinciae oder provinciae, die nicht städtischen

Specialcompetenzen der Oberbeamten 2
).

ba!un
6in

der
^*e Theilung der Truppen wie des Operationsgebiets unter

übSTdie
Beamte

>
von denen jeder zur Führung des gesammten Heeres

Sp
efeJ

1

7

c

ê

n1 "' überall dies- wie jenseits der Landesgrenze verfassungsmässig

berechtigt war, konnte nur aus freier Vereinbarung hervorgehen.

1) Liv. 22, 27, 10 : obtinuit, ut legiones, sicut consulibus mos esset, inter se

dividerent: prima et quarta Minucio, secunda et tertia Fabio evenerunt: item

equites pari numero sociumque et Latini nominis auxilia diviserunt. 42, 32, 5

:

legiones inde sortiti sunt (consules), worauf dann die Aushebung geschildert wild,

der also die Sortition voraufging. Vgl. Polyb. 6, 26, 3. Man looste erst um die

erste und zweite, dann um die dritte und vierte, da niemals jene oder diese

zwei gepaart erscheinen. Vgl. F. Gessler de legionum Romanarum apud Livium

numeris. Berlin 1866.

2) Festus ep. p. 226: provinciae appellantur, quod populus Romanus eas

provicit, id est ante vicit. Derselbe ep. p. 379: vincinm dicebant continentcm,

worin übrigens ein missverstandener Gegensatz liegt zu provincia in der späteren

Bedeutung eines überseeischen Verwaltungsbezirks. Auch die Etymologie führt

dahin, dass vincia und provincia ursprünglich sich verhalten haben müssen wie

gradior und progredior. Das Vorrücken der beiden Heere nach verschiedenen

Seiten, das sie im glücklichen Fall immer weiter von einander entfernt, ist die

dem Worte zu Grunde liegende Anschauung; daher kommt das Hervortreten der

Präposition pro und daher auch, dass es eine provincia nicht geben kann, sondern

nur zwei oder mehrere. Vgl. meine Abhandlung Cäsar und der Senat S. 3, wo
die meines Erachtens völlig sichere Ableitung von vincere weiter gerechtfertigt ist.
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Indess was die Theilung des Heeres anlangt, so war die Organi-

sation desselben seit der Aufhebung der phalangitischen Ordnung
in der Weise auf die Zweitheilung eingerichtet, dass sie einerseits

militärisch beinahe als geboten erschien, andrerseits durch ein-

fache Verloosung zwei völlig gleichartige und gleich gegliederte

Massen hergestellt werden konnten , also für die Vereinbarung

praktisch kaum Spielraum blieb *) . Wenn also auch vielleicht nach

strengem Recht der Consul nicht gezwungen werden konnte sich

der Verloosung zu unterwerfen und die Auftheilung, welche ja

nothwendig zugleich eine Competenzbeschränkung war, vorzu-

nehmen, so hat doch die Natur der Sache in dieser Hinsicht bald

die Verloosung als herkömmlich festgestellt (S. 50 A. 1). — Aber

hinsichtlich der Operationscompetenzen lag die Sache wesentlich

anders. Hier war die politisch-militärische Frage zu lösen, ob die

Theilung der Truppen in zwei Heermassen überhaupt zweckmässig

sei, und diese konnte auch verneint werden. Wurde sie aber

auch bejaht, was allerdings die Regel war, so bedurfte es wei-

terer Vereinbarung darüber, wie sie ins Werk zu setzen sei. War mit «der
ö 7 ohne

man hierüber einig, so konnte die Personenfrage allerdings durch L<™s»ng.

das Loos entschieden werden und ist , wenn nicht auch hierüber

Vereinbarung erzielt ward 2
), sehr häufig auf die Weise erledigt

worden 3
); wie auch dann, wenn beide Consuln gemeinschaftlich

operirten, wohl um die Stellungen in der Schlacht das Loos ge-

worfen worden ist 4
). Waren die Consuln mit oder ohne An-

wendung des Looses zu einer festen Vereinbarung über Theilung

ihrer Competenzen gelangt, so hatte damit selbstverständlich jeder

die Verpflichtung übernommen in die des Collegen nicht überzu-

l ) Von den beiden Condictatoren de« J. 537 stellt der eine dem andern die

Wahl zwischen Turnus' des Oberbefehls oder Theilung der Truppen (tj xatd piipoc

Äpyetv -?j ?jteX6[xevov xd; Suvdu.et; ypf;aftai xoT; acpsx^poi; axpaxo7t£5oi; Polyb.

103), Hier «:rjjr;tb giofc die Theilung nicht so von selbst wie bei den gemein-
• li.ittlich ins Feld rückenden Consuln, da der eine der Feldherren anfänglich

dkl gttMte Heer befehligt hatte und ihm nachträglich sein Unterfeldherr coor-

dinirt worden war.

2) Uv. 28, 38, 12: Sirilin Sripioni extra tortem conredtnte
%

colle(ja
y

</m\i

•im rura pontificem maxirnum in Italia rrtinrlml. V

3) Dieser Act, das comparare Bortin lefol (l.i\. 90, 1, 9 38. N, 1.

.. I
I

'' ü I 13 12 l I i 17, f>) setzt also die Festste! I.m- der Comp,.
i' ii/i n \orans als bereits erfolgt. Unsere Annalen betrachten ilm ;ils so .* 1 r fl

«intet selbst (vtrl. /. B. U\. 2, 40, 14 zum .1. 361 :
Simtin PtiUti, .\<iu,l,

Hinan provinda <</<//. In. 24 10: omneti ante se MIBUiti tortttöt yrrnitinn-

rn gewiss mit Reeht, ftll die Möglichkeit eiset derartigen Theilung
mit den < "/i nl it gegeben and "<>h\ auch bei dessen Einführung beabsichtigt war.

4) Hr. 41, 18,

4*
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greifen. Indess war dies vielmehr eine Gewissens- und Ehren-

pflicht als eine streng formale Bindung; von Rechtswegen galt

immer noch jeder Consul als competent zur Führung des Heeres

innerhalb wie ausserhalb des gesammten römischen Gebiets *)

.

Wo also die Umstände es forderten, insbesondere militärische

Gründe eine ausserordentliche Hülfleistung nothwendig machten,

griff der eine Consul unbedenklich in den Amtsbereich des Col-

legen über 2
), und auch wo solche Gründe ihm nicht zur Seite

standen, konnte ein solches Uebergreifen wohl gemissbilligt, nicht

aber die also vollzogene Amtshandlung als rechtswidrig bezeichnet

werden.
E
d?s
w
senats

g Unter den bezeichneten Verhältnissen lag es nahe, dass in diese

TheüunV ^eSunrunS der ausserstädtischen Thätigkeit der Consuln der Senat
geschäft. eingriff. Er war einerseits bei dieser so schwierigen Vereinbarung

der beiden Collegen der natürliche Schiedsrichter und Vermittler;

andrerseits musste den Consuln, auch wenn sie sich geeinigt

hatten, daran gelegen sein ihrem Abkommen durch Vorlegung im

Senat und Erwirkung der Billigung desselben wenn nicht eigent-

lich stärkere Rechtskraft, doch wenigstens diejenigen Garantien

beizulegen, welche die Oeffentlichkeit und die officielle Sanction

der höchsten berathenden Behörde verliehen. Doch darf dieses

Eingreifen des Senats nicht überschätzt werden und hat man
sich namentlich davor zu hüten die Ordnungen des siebenten

Jahrhunderts unbedingt auf die frühere Periode zu übertragen.

Bis auf das sempronische Gesetz vom J. 631, das die jährliche

Festsetzung der consularischen Provinzen durch den Senat vor-

schrieb 3
), hat der Senat einen Rechtstitel auf diesen Act nicht

gehabt und die uralte Vorschrift, dass ausserhalb Roms das Com-

mando schlechthin dies- wie jenseits der Landesgrenze den Con-

1) Cicero ad Att. 8, 15, 3: neminem esse fere, qui non ius habeat trans-

eundi, nam aut cum imperio sunt ut Pompeius ipsi consules, quibus more

maiorum concessum est vel omnes adire provincias, aut legati sunt eorum. Nir-

gends ist so geradezu wie hier ausgesprochen, dass der Consul verfassungsmässig

befugt war als Feldherr aufzutreten wo er wollte , also die consularische , das

heisst die ursprüngliche provincia den Feldherrn rechtlich nicht band, während
dies bei der jüngeren prätorischen allerdings der Fall war.

2) So kommt im J. 270 der Consul Kaeso Fabius, der gegen die Aequer

im Felde steht, seinem von den Vejentern bedrängten Collegen zu Hülfe (Liv.

2, 48); und durchaus berichten die älteren Annalen in dieser Weise, ohne das

Ueberschreiten der Competenz als Anomalie hervorzuheben.

3) Cicero de domo 9, 24 : provincias consulares . . C. Gracchus . . . non modo
non ubstulit a senatu, sed etiam, ut necesse esset quotannis constitui per senatum,

lege sanxit. Ders. pro Balbo 27, 61.
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suln zukomme, nicht willkürlich durch Competenzfestsetzungen

beschränken können. Eingeschränkt ward allerdings die Allgemein-

heit des consularischen Commandos durch diejenigen Gesetze, welche üebereeei-
scügs consu-

seit dem J. 527 überseeische feste Specialcommandos, provinciae la^hes
x ' ± Oommanclu.

in dem späteren Sinn des Worts, unter eigenen den Consuln im

Allgemeinen coordinirten Vorstehern einrichteten. Die Sendung

eines Gonsuls in eine solche von Rechtswegen prätorische Provinz

ist eine Abweichung von der verfassungsmässigen Ordnung ; und

obwohl sie keineswegs selten, ja bei ernster Kriegsgefahr sogar

Regel ist — wie denn in dieser Weise zuerst im J. 536 der

Gonsul Ti. Sempronius nach Sicilien 1

), dann im J. 559 M. Cato und

während des viriathischen und numantinischen Krieges 609—620

eine Reihe von Consuln nach Spanien, ebenso Ti. Gracchus 577

und andere Consuln in den J. 591.. 628. 639 nach Sardinien,

C. Cato 640 und verschiedene seiner nächsten Nachfolger nach

Makedonien gesandt worden sind — , so setzt doch jede Sendung

dieser Art eine besondere Erwägung der Sachlage voraus und

kann, wenn nicht nach gesetzlicher Vorschrift, doch wenigstens

nach dem Herkommen nicht anders erfolgen als nach Geheiss des

Senats 2
). Dasselbe gilt aber schon im sechsten Jahrhundert von

der überseeischen Kriegführung 3
) auch da, wo dieselbe statt-

finden konnte, ohne dass der Feldherr damit in die Verwaltung

einer der überseeischen Provinzen eingriff 4
). Insofern ist also

1) Liv. 21, 17, 6. c. 49, 6. Die Entsendungen der Consuln Marcellus 540

und Laevinus 544 beziehen sich zunächst auf das damals noch unabhängige

(iebiet von Syrakus und gehören also hier nicht her.

2 )
( Jenau kennen wir die rechtliche Grundlage dieser Verhältnisse nicht,

das beisst wir wissen nicht, was bei der Creirun« der Provinzialpräturen , zu-

nächst also der sicilischen und der sardinischen Stelle um das J. 527, über die

etwanitre Bntaendnng eines Consuls in diese Bezirke festgesetzt worden ist.

& -hwerli« li ist da* Anrecht der Prätoren in der Weise befestigt worden, dass die

Sendung dea Gonenla einen Yolksschluss voraussetzte; aber sicher hat es doch

.ni.ti von vorn herein Dicht lediglich im Belieben des Consuls gestanden sich in

etat dei prätorisenen ProTinzen zu begeben und dadurch den Prätor derselben

in Obercommando tu bringen. Dass übrigens, wenn der Consul in dieser

Weite in eine pritoriachc PrOYina entsandt ward, diese darum bei der prätori-

q Looenng nicht anenel , vielmehr alsdann regelmässig Conen] und l'rätor

d einendet rnngirten, lit in den Abschnitt muh Consuiat gezeigt.

Dabei ist davon abzusehen, dass die illyrische Küste ebenso wie d.i>

ligurische und das gallische Land big zu den Alpen zu dem italischen Oper.

pbiel der Conentn gerechnet wird; der ekedonieche Krieg gilt darum

iin-hi wenigei all ein Hberaeeiacher« Uebrigens wird gneh die Kriegftihrnng
• dei Alpen wie die Hberecelaehc betrachtet weiden lein.

I l Belehrend sind dafür die wahrend des philippiet hon Krieges im .1

aeuealinuu Beetuaunungen (LIt. W, '2.H). Mau verhandelt aber dte Prerlntee,

I'nw. in pnaetoHotM totmaetd re», quae transiiß sorte poterat; denn dies w.n
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Italien.

wenigstens seit dem hannibalischen Kriege die überseeische Krieg-

führung zwar immer noch wesentlich das Geschäft der Con-

suln, wohl aber können dieselben kein derartiges Commando,

auch nachdem der Krieg begonnen hat, anders übernehmen als

consuian- wenn jer sena i, s jcn einverstanden erklärt. Aber innerhalb
sches Com-

"Ttüilp,,
1" dieser Grenzen, auf dem italischen Continent mit Einschluss der

damals noch politisch dazu gehörigen nördlichen Landschaften

bis an die Alpenscheide Ligurien , Gallien, Istrien und lllyricum

steht den Gonsuln das Recht der Kriegführung zu auch ohne Be-

schluss des Senats; so dass, wenn dieser beiden Consuln als

provincia Italien gemeinschaftlich anweist 1

), dies nichts anderes

heisst, als dass zu anderweitiger und ausserordentlicher Verwen-

dung keine Veranlassung ist 2
) und der Normalzustand des con-

currirenden Oberbefehls in dem gemeinschaftlichen Operations-

gebiet eintritt 3
) . Was dem Senat zusteht, ist das Recht innerhalb

dieses weiten Gebiets den Consuln , Vorschläge zu machen' 4
), das

feste ein für allemal gesetzlich fixirte Competenzen, die unter die Berechtigten

einfach vertheilt weiden konnten. Die Consuln wollen nun um Italien und Ma-
kedonien loosen ; dagegen aber erheben sich die Yolkstribune und fordern für

den in Makedonien stehenden Proconsul Verlängerung des Commandos; beide

Theile überlassen die Entscheidung dem Senat und dieser spricht sich für die

Tribüne aus
,

prorogirt dem Proconsul das Commando und giebt beiden Consuln
zum Amtsbereich Italien. Man sieht hieraus, dass die Consuln loosen durften,

ohne den Senat vorher gefragt zu haben, also die Festsetzung der consularischen

Provinzen durch den Senat keineswegs formell erforderlich war ; weiter, dass sie,

wenn sie sich auf Italien hätten beschränken wollen , nicht genöthigt gewesen
wären den Senat zu fragen, aber die Führung eines überseeischen Krieges ohne
Zustimmung des Senats als dem Geiste der Verfassung zuwiderlaufend durch

das tribuiiicische Correctiv verhindert ward.

1) In älterer Zeit hat ohne Zweifel in diesem Fall der Senat vielmehr gar

keinen Beschluss gefasst und sind alsdann provinciae in technischem Sinn nicht

gemacht worden ; erst seit es prätorische Specialcompetenzen giebt, konnte man
im Gegensatz dazu auch von 'Jtalia provincia reden.

2) Darum sagt Livius 39, 38, 1 : consulibus Ligures, quia bellum nusquam
alibi erat, decreti. Aehnlich 40, 1, 1.

3) Dass die bekannte Formel : patres consulibus ambobus Italiam provinciam

decreverunt (Liv. 27, 22, 2. 32, 28, 9. 33, 25, 10. 34, 43, 3. 35, 20, 2 und
sonst) die gemeinschaftliche Führung des Oberbefehls einschliesst , zeigen deut-

lich die eben angeführten Verhandlungen vom J. 557. Nachdem den beiden

neuen Consuln das Commando in Italien gemeinschaftlich übertragen ist, führen

sie den Krieg gegen die cisalpinischen Gallier, wenn auch nicht, wie diese vor-

aussetzen , coniunctis leyionibus (Liv. 32, 30, 3), doch mit combinirten Opera-
tionen {communi animo consilioque Liv. 33, 22, 3). Im J. 558 kämpfen dann
beide Consuln mit gleicher Competenz auf demselben Kriegsschauplatz in der

That iunctis exercitibus (Liv. 33, 37, 3).

4) Dies besagt die technische Formel nominare provincias (Liv. 21, 17, 1.

27, 36, 10. 28, 38, 12. 44, 17, 9, hier incorrect von Consuln und Prätoren,

für welche letztere nominare nicht passt); der geläufigere Ausdruck decernere

ist nicht ganz genau.



— 55 —
#

heisst Aufträge an sie zu richten 1
), zum Beispiel einen Krieg zu

führen, einen Weg zu bauen, wegen politischer Unitriebe Bestra-

fungen zu bewirken und dergleichen mehr; und es leuchtet ein,

dass diese Aufträge des Senats, besonders wenn sie auf zwei ver-

schiedene Dinge gerichtet oder gar, wie das später üblich war,

gleich zu zwei Geschäftskreisen zusammengefasst sind, für die

unter den Consuln zu vereinbarenden Competenzen regelmässig

die Grundlage werden mussten, die Geschäftskreise damit häufig

bereits abgegrenzt waren und nur über die Personenfrage noch

die Vereinbarung oder das Loos entschied. Zwar griff auch in

diese der Senat zuweilen ein, indem er die Consuln ersuchte

von der Loosung absehend [extra sortem, extra ordinem) sich nach

den Vorschlägen des Senats zu vereinbaren 2
) oder auch auf den

Senat zu compromittiren 3
j

; indess ist dies im Ganzen selten ge-

schehen und war der Consul keineswegs auch nur durch Her-

kommen genöthigt einem solchen Ersuchen nachzugeben. Jene

Instructionen dagegen wurden ziemlich früh stehend. Sie banden

den Consul zwar nicht unbedingt; auf Ersuchen des Collegen 4
)

oder nach Vollziehung des ihm gewordenen Auftrags 5
) oder auch

1) Das zeigt wiederum besonders deutlich die Beschlussfassung des J. 557

:

nachdem beiden Consuln Italien zum Geschäftsbereich angewiesen ist, werden sie

weiter beauftragt , ut bellum cum Gallis Cisalpinis
,

qui defecissent a populo Ro-

mano
,
gererent (Liv. 32, 28, 9). Ohne Zweifel ist in solchen Fällen überhaupt

in der Weise verfahren, dass zuerst, sei es durch ausdrücklichen Senatsbeschluss

oder auch dadurch, dass überhaupt über die consularisuhen Provinzen nichts be-

schlossen ward, Italien als consularischer Competenzbereich für das Jahr aner-

kannt ward und dann solche Festsetzungen folgten wie zum Beispiel Liv. 34,

55, 5: Cornelia Gallia, Minucio Ligures evenerunt. Darum wechselt auch die

Bezeichnung: der Consul C. Cassius erloost nach Liv. 42, 32, 4 Italien, nach

43, 1, 4 Gallien. Dies Recht des Senats den Consuln Aufträge zu geben er-

scheint in unseren Annalen vom Beginn des Consulats an , lange vor der Zeit,

wo von Italia provincia die Rede ist.

2) Liv. 8, 16, 5: petitum a consulibus , ut extra sortem Corvi ea provincia

esset, ohne Zweifel ist es nur ein abgekürzter Ausdruck, wenn mehrfach ge-

sagt wird, dass der Senat extra ordinem eine Provinz decernirt habe (Liv. 3, 2, 2.

6, 22, 6. 7, 23, 2. 10, 24, 10), oder diese Art der Vergebung bezeichnet wird

als Loos wie veitrag ausachliessönd (Uv. 6, 30, 3: Volsci provincia sine sorte,

sine comparatione, extra ordinem data) ; formell fällt das Nachgeben einer solchen

Bitie gegenüber untel die comparatio, materiell hebt es sie auf.

'>) Liv. '57, 1,7: Laellus . . nun venatus aut sortiri aut comparare inter se

provinci isset, eleyantius facturos dl mdicio patrum quam si

:<n rem permisi

i) i.i. io, 18:

Uv 10, 87, 1 »gl. t. :\'2, 1. freilich wird hier der Tadel lani

n l'.truriam tr<insi$*et. Öagegeu wlfd Mi Liv.

*> «li-ni Cofiful /.Uni Vorwurf gemacht, dass er nicht, nachdem ei den ihm an

gewiesenen boischeii Krieg bccni biet der Mgurcr eingerückt sei.
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sonst in besonders dringlichen Füllen ') konnte der Beamte davon

sich entfernen; aber natürlicher Weise handelte er hier immer

auf seine Verantwortung und traf ihn häufig in diesem Fall

schwerer Tadel 2
). — Aus allem aber erhellt, dass in dem mili-

Fortdauer tärischen Oberbefehl in Italien die Gemeinschaftlichkeit bis in das
des ltah-

8chen
.

c<ü?" siebente Jahrhundert hinein als Resel bestanden und selbst diemandos bis °
auf Suiia. factische Theilung in Competenzen (provinciae) weder einen eigent-

lich formellen Charakter gehabt noch auch nur regelmässig statt-

gefunden hat 3
). In der That ist die Collegialität hier formell wie

materiell erst verschwunden, als die Consuln als solche durch die

sullanische Reform das ausserslädtische Commando überhaupt

verloren 4
) ; das dafür eintretende proconsularische Commando

in Norditalien schliesst von Haus aus die Collegialität aus.

Collegialität Was von der ausserstädtischen Thätiekeit der Consuln, "ilt
der ausser- ° ' c

auch von derjenigen der ihnen beigegebenen Quästoren : wo ein

Consulpaar thätig ist, ist auch ein Quästorenpaar beschäftigt,

während die dem Consul zufallende provincia nicht minder gilt

für den ihm zugewiesenen Quästor. An sich sollten die beiden

seit dem J. 333 besonders für die Amtführung im Felde bestimm-

ten Quästoren ohne Zweifel ebenso jeder beiden Consuln dienen,

wie dies von den hauptstädtischen gilt; und es hindert nichts an-

1) Liv. 27, 43, 6: Claudius non id tempus esse rei publicae ratus, quo con-

siliis ordinariis provinciae sitae quisque finibus per exercitus suos cum hoste de-

stinato ab senatu bellum yereret: audendum aliquid. Dies führte zu dem Siege

von Sena. Ein ähnlicher Fall Liv. 23, 41, 11.

2) Liv. 43, 1, als der Consul, dem Italien überwiesen ist, in das seinem
Collegen zugefallene makedonische Gebiet einrückt : senatus indignari tantum con-

sulem ausum, ut suam provinciam relinqueret, in alienam transirtt. Als Scipio,

dem Sicilien zugewiesen ist, Lokri angreift, wird sogar im Senat darauf ange-

tragen ihn abzuberufen (Liv. 29, 19, 6 vgl. c. 7). Aehnliche Vorgänge Liv.

28, 17 vgl. c. 42, 21. 41, 7, 7.

3) So wird in den J. 567. 569—574 beiden Consuln Ligurien als gemein-
schaftliche provincia angewiesen (Liv. 38, 42, 13. 39, 32, 1. c. 38, 1. c. 45, 3.

40, 1, 1. c 18, 3. c. 35, 8. c. 44, 3).

4) Noch im J. 643 ist davon , nehmlich von der provincia Italia die Rede
(Sallust lug. 43), also noch nach Gracchus; aber seit Sulla giebt es kein ordent-

liches Commando in Italien mehr. Wo später die Consuln während des Amtsjahres

die Kriegführung übernehmen, wie Lucullus und Cotta 680 gegen Mithradates,

muss dies auf ausserordentliche Anordnungen zurückgeführt werden ; an der Regel

kann für die ciceronische Zeit kein Zweifel sein. Es ist also die vorsullanische

Zeit, die als vergangene bezeichnet wird in den von Gellius 10, 15, 4 angeführten

Worten : rarenter flamen Dialis consul creatus est , cum bella consulibus manda-
bantur; dieselben können daher auch von dem jüngeren Fabius Pictor nicht ge-

schrieben sein , sondern werden wohl , wie anderes in dieser Anführung , von

Masurius Sabinus herrühren.
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zunehmen, dass es so gehalten worden ist, so lange für die Con-

suln selbst das gemeinschaftliche Commando die Norm blieb.

Während also in der eigentlich römischen bürgerlichen wie
d̂

e

r

S

conegif-

militärischen Ordnung das Princip der Collegialität bis gegen das^J^^J
Ende der Republik im wesentlichen geherrscht hat, ist es dagegen ^'^Jf,
niemals zur Anwendung gekommen für sämmtliche ausserhalb Rom Roms -

domicilirte Beamte. Schon die ältesten derselben, die im J. d.

St. 187 eingesetzten vier italischen Quästoren, sodann, nachdem

die Römer sich über der See festgesetzt hatten, sämmtliche Pro-

vinzialbeamte, Prätoren wie Quästoren 1
), verwalten ihre Aemter

nach dem monarchischen Princip. Zum Theil erklärt sich dies

daraus, dass die hervorragendsten unter diesen Beamten, die

Provinzialprätoren , zunächst für die Civiljurisdiction bestimmt

sind und in der Zeit, wo sie eingesetzt wurden, für die Civil-

jurisdiction die Collegialität längst aufgegeben war; aber diese

Erklärung reicht keineswegs aus und trifft namentlich nicht die

älteste derartige Institution; die italische Quästur. In der That

liegt der Grund dieses Principwechsels in der Domicilirung der

Beamten selbst. Es war logisch wie praktisch consequent, dass

der in der Stadt Rom domicilirte städtische Beamte competent war

für die ganze Stadt, das ist für den ganzen Staat, dass dagegen der

Amtssitz ausserhalb der Stadt mit Nothwendigkeit den Sprengel

nach sich zog, die Beschränkung der Competenz des betreffenden

Beamten auf einen bestimmten engeren Kreis innerhalb des Staats.

Damit stellte sich neben die auf beliebiger Vereinbarung der Col-
^Jjjjjjjj

legen beruhende und darum wandelbare und nicht streng rechts- /"«""""

beständige älteste magistratische Competenz die in den Gründungen

geteisen vorgeschriebene und darum feste und streng formale,

oder, wie man dies auch ausdrücken kann, es trat neben die

consuiarische Provinz die prätorische. Selbstverständlich hat der

letztere jüngere Begriff sieh im Ansehluss an jenen älteren ent-

wickelt; dennoch aber sind beide wesentlich verschieden und

beben neben einander bestanden, bis durch Sulla die procon-

miI.ii i.seli pi'oprülonsi hen Provinzen eintraten, die dureliaus teste

Kompetenzen li;il xii iiml naeli dein Muster der früheren pratori-

schen gestaltet sind.

Indess wenn Bleich in dem Kreis der ausserhalb Rom domi- N '

n
m ""' l

iD ( oll.

< ilnien Aemter die CoUegialitÄj der Seche nacb von II,ms aus ;';;;

1) Auch die zwei sidliichen Quästoren haben locaJ getheilto Competenzen. ,,c«"nlen -
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beseitigt ist, so ist sie doch wenigstens dem Name« nach auch

hier festgehalten worden. Offenbar hat die Scheu vor offener

Verletzung jenes mit der Republik identihcirten Princips dazu

geführt den sämmllichen ausserhalb Rom domicilirten Beamten die

gleichen Titel zu geben, die bereits in der Hauptstadt in Geltung

waren, und somit gewissermassen eine fictive Collegialität auch

hier herbeizuführen. Darum heissen die italischen, die sicili-

schen und die übrigen überseeischen Hülfsbeamten bei der Ver-

waltung Quästoren, die Vorsteher der überseeischen Gerichts-

sprengel Prätoren. Man Hess weiter nicht die hauptstädtischen

und die auswärtigen Quästoren und Prätoren je nach ihren ein-

zelnen Kategorien von der Gemeinde erwählen, sondern nur die

Quästoren und die Präloren schlechthin, so dass über die Kate-

gorien weiter das Loos entschied. Praktisch mag dabei noch von

Einfluss gewesen sein, dass man bei den ausserstädtischen von

Haus aus leicht zu unrechtfertigem Gewinn führenden Aemtern

den Ambitus besorgte ; dieser fand in der Loosung eine wirksame

Schranke. Auch mag das mitgewirkt haben, dass der Senat auf

diesem Wege es leichter hatte die Competenzen zu verschieben,

wenn nur das Loos und nicht die Gemeinde unmittelbar sie fest-

setzte : hätten die Comitien geradezu den Statthalter von Sicilien

erwählt, so wäre es schwierig gewesen ihn anderswo zu ver-

wenden; aber für die von den Gemeinden zu Prätoren Ernannten

die gesetzlich normirten Competenzen nach Umständen abzuändern

gab weniger Anstoss. Aber wahrscheinlich ist der Respect vor

dem Gollegialitäsprincip die nächste Ursache gewesen die nicht

hauptstädtischen Aemter in dieser an sich sehr auffallenden Weise

zu formuliren.

Uebrigens leuchtet ein, dass die Loosung unter denjenigen

Beamtenkategorien, die in der Thal eine Mehrzahl von qualitativ

verschiedenen Posten umfassten, völlig verschieden ist von der-

jenigen, die unter den Beamten gleicher Kategorie häufig zur Erle-

digung von Collisionen angewandt wird : jene ist gesetzlich vorge-

schrieben, diese freiwillig; jene schliesst den Vergleich aus, diese

weicht dem Vergleich oder ruht auf demselben. Darum ist auch

die Stellung des Prätors ausserhalb seiner provincia und diejenige

des Consuls ausserhalb der seinigen gänzlich ungleich: was

dieser in solcher Eigenschaft vollzieht, ist rechtsgültig, wenn auch

den vollziehenden Beamten Tadel und Verantwortung trifft; was
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jener in gleichem Falle thut, liegt ausserhalb seiner legalen Coni-

petenz und ist nichtig. — Von eigentlichen Rechtsfolgen dieser

nominellen Collegialität ist wenig wahrzunehmen. Es versteht

sich, dass jedem den Prätortitel führenden Beamten die damit ver-

knüpften Ehren und Rechte vollständig und gleichmässig zukom-

men, also zum Beispiel auch der Prätor von Sicilien das Recht

hat den Senat zu berufen, obwohl er nicht leicht in den Fall

kommt davon Gebrauch zu machen; aber dies ist Consequenz

der Magistratur, nicht der Collegialität. Ihr praktischer Ausdruck

würde das Intercessionsrecht sein, welches allerdings in dem

städtischen Regiment auch bei solcher Collegialität Statt hat, in-

dem zum Beispiel der Consul dem städtischen Prätor, der Pere-

grinenprätor dem Stadtprätor intercedirt; aber das ausserstädtische

Regiment kennt überhaupt die lntercession nicht und im Gebiet

der festen Provinzen auch keine in Wahrheit concurrirenden Ge-

walten. Offenbar hat man auf diesem Gebiet die Collegialität von

Haus aus als eine inhaltlose Form behandelt.

Die städtische und die militärische Amtsgewalt.

Jedem Gemeinwesen >ist die Aufgabe gestellt sich in zwie-

facher Gestalt zu entwickeln und doch beide Gestaltungen, den

Friedens- und den Kriegsstand, die Bürgerschaft und die Wehr-

mannschaft, die richterliche und die feldherrliche Gewalt or-

ganisch zusammenzuschliessen. Alle Auffassung der römischen

Amtsgewalt hängt davon ab, in welcher Weise dieses erste und

schwerste aller politischen Probleme in dieser Gemeinde gelöst

worden ist.

Das römische Staatsrecht bezeichnet diesen Gegensalz als die Begriff 4«i
Anitfuliruns

Amtführung domi und die Amlführung milüiac*). Es ist dies *•*,

k.'inrswriis gleichbedeutend mit dw Gegenüberstellung von Frie-

dens- und Kriegssland. Wenn der Krieg erklärt ist, hat der

I ) Ctoero de re p. 1, 40, f>3: notier populus in pace et domi imperat et ip$ia

nuujutctittlnis mm-itur, rfcu.iut <i)>pcll<il in hello sie jxirrt ut rnji. Ders.

de leg. 3,3, • > milUiai ab $o t<" impmrabH proyutoctH »><•
< •''* $^ : itpd

hin mnto .... mUiUtU MNmfMMl fM Ijßbmk), Bbenso sagt man mit hrlh

ml il'.mi 1'hti.i Unit fö 266)< IWftHum mithin t

im domeaticum, weil man ipfttarUn d*fl imperium militiae als Imperium

schlechtweg zu bezeichnen pflegt (s. J2 A. 4 >.



— 60 —
Friedensstand ein Ende; dennoch gehört die Bildung des Heeres

zu dem Amtkreis clomi. Wenn die Stadt belagert wird und die

Bürger sich innerhalb der Mauern vertheidigen — ein Fall, der

zwar in unserer Ueberlieferung wenig hervortritt, aber dessen

relative Häufigkeit in älterer Zeit die engen Gebietsgrenzen , die

gewaltigen Stadtmauern , die ganze Wehrordnung auf das schla-

gendste bezeugen — so ist das freilich Krieg; aber die für die

Amtführung domi aufgestellten Begeln treten darum nicht von

selber ausser Kraft. Die Siegesfeier findet statt auf dem Capitol,

also domi; dennoch ist sie als militärischer Act gefasst und der

Triumphator führt das Commando, ohne dass er desswegen von

den Gesetzen entbunden werden muss 1
). Die Amtführung domi

umfasst also nicht bloss die Friedensgeschäfte, sondern auch

alle diejenigen Kriegsgeschäfte, welche innerhalb der Stadt zu

vollziehen sind; es thut dem keinen Eintrag, dass die für dieses

Amtsgebiet aufgestellten allerdings wesentlich auf den Friedens-

stand berechneten Satzungen in solchen Fällen nicht immer ein-

gehalten werden, sondern Ausnahmen davon eintreten können,

entweder für den einzelnen Fall oder auch durch allgemeine

Bestimmungen der Verfassung'2). — Umgekehrt ist die Amtführung

nach Kriegsrecht zwar in älterer Zeit wesentlich mit der feldherr-

lichen Kriegführung und Kriegsverwaltung zusammengefallen, aber

formell umfasst sie vielmehr die Vollziehung aller derjenigen Amts-

geschäfte, welche nach der bestehenden Ordnung ausserhalb des

Stadtgebiets vorkommen. Die Provinzialprälur gehört formeil zu

der Amtfühiung nach Kricgsrecht; aber die Competenz dieser

Prätoren war zunächst so sehr die Jurisdiction , dass für die in

diesen Sprengein geführten Kriege, so wie sie von einiger Be-

deutung waren, vielmehr die Consuln eintraten (S. 53). — Es ist

also der Gegensatz ein rein örtlicher, wie er auch in den uralten

charakteristischen Locativen domi und müitiae deutlich sich aus-

prägte. Die Amtführung domi ist diejenige innerhalb, die Amt-

führung milüiae diejenige ausserhalb der Stadt, ohne Rücksicht auf

1) Für den Promagistrat bedarf es eines Privilegiums; der ordentliche Magi-
strat zieht als siegreicher Feldherr von Rechtswegen auf das Capitol.

2) Die wichtigste darunter ist die Suspension der Intercession und Pro-

vocation für den Fall der Dictatur, das heisst für den Fall des schweren Krieges;

aber eben diese zeigt deutlich das Gesetz der republikanischen Ordnung. Gewiss
ist, wenn Rom belagert worden ist, stets ein Dictator ernannt worden ; aber wäre
es nicht geschehen , so würde der die Stadt vertheidigende Consul durch Inter-

cession und Provocation gebunden gewesen sein.
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die qualitative Verschiedenheit der bürgerlichen und der militäri-

schen Geschäfte.

Es ruht also dieser für das römische Staatsrecht schlechthin Grenze bei-

der GcV>i£t6.

massgebende Gegensatz auf dem Begriff der Grenze; und dess-

halb ist kurz daran zu erinnern , was ursprünglich — denn für

die Fundamentirung des Staatsrechtes kommen nur die Grenzen

der Königszeit in Betracht — unter der Grenze verstanden wor-

den ist.

Die Grenze ist eine zwiefache, die der urbs Roma, wie die

servianische Mauer sie einschliesst 1

), oder wie sie technisch heisst,

das Pomerium 2
), und die des ager Romanus, welche die Tiber-

mündung einschliesst, nach den anderen Richtungen hin aber den

fünften oder sechsten Meilenstein nicht überschreitet 3
). Staats-

rechtliche Anwendungen von diesen Grenzen finden wir bereits

in der ältesten für uns erkennbaren Epoche; und in ihnen sind

die Anfänge des Gegensatzes domi und müitiae zu suchen.

Der zur Uebernahme des Commandos aus der Stadt abziehende stadtgrenze.

Magistrat überschreitet das Pomerium unter feierlichen Formen 4
).

Nachdem für diesen Act besondere Auspicien auf dem Capitol

eingeholt sind 5
)
und der Feldherr dem höchsten besten Gott, dem

er hofft dereinst die Siegespalme darzubringen, die üblichen

Kriegsgelübde geleistet hat 6
)

, blasen die Hörner zum Ab-

1) Das Pomerium des palatinischen Rom ist dem römischen Staatsrecht ent-

schwunden.

2) Dass darunter die innere hinter der Mauer um die Stadt herumlaufende

Wallpasse, nicht das Glacis des Grabens zu verstehen ist, habe ich im Hermes

10, 40 fg. gezeigt. Für das Staatsrecht ist es übrigens nicht wesentlich, wie

ilitt Linie lief. — Der vom Pomerium umschlossene Raum ist die urbs
;

die

Stadt in ihrer factischen Begrenzung, oder nach römischem Ausdruck urb$ et

urbi rontinentia aedificia (Senatsbeschluss bei Frontinus de aqu. 127; ähnlich

das julnhe Municipalgesetz Z. 20. f>(i ; Dig. %\ 3, 5. 20, 2, 4, 1. 27, 1, 46, 4.

f)0, 16, 173, 1. I. 199), auch wohl Roma im Gegensatz zu urbs (Dig. 50, 16,

2 j>r. 87. 139 pr. 147), spielt im Staatsrecht keine Rolle.

3) Recker Top. S. 83 ij?. Dttl bei der Ernennung des Präfecten ,
um

i( li hi' t bändelt, diese Grenze massgebend ist, zeigt die Notwendigkeit
iMiiinuii!.', wenn die Magistrate sich auf dem albanischen Kern befinden.

1) Stm/iir inidem ea res, sagt Livius -12, '«!) von dem Auszug des Contull
1'. [rfefttiui < ii-ii /um makedonischen Krie^ im .1. fiS:;, nun magna digni(<ih

nc maltüate <nritur; praeeipue convertit oculns animosque ,
cum ad magnum

nobilemque aut virtute aut fortuna hostem euntem rnnsulem prosequuntttr.

B Dtrflbei i-t dei Abschnitt wen den iuifiiieo M vergkfehen,

6) FestUS p. 179 ' •'•/</ nuwuyiü<i tlicimhir. fUtU n.txulrs pMMfpflll cum in

"im proficiscunttir faettmit M In tabula* yraenentibun multin referuntur.

bittei 46, 39, II
i eotuui proftoMilM pcojtomd paktdatk lletoNNifl <» protonsteN

et ml I» II um v(,tn in < <i}>il',lm nunnipal fittof ]« ryt lrnl>< eo eodem (so ist wohl

zu lesen) triumphans ad eondem deon, quibun vota nunruparit, merita dona por-
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marsch 1

) ; der Feldherr 2
) so wie seine Lictoren 3

)
legen das Kriegs-

kleid (paludamentum) an und die Freunde und die Menge geben

ihm das Geleit bis über die Stadtgrenze, das Pomerium 4
) . Fortan

ist der Magistrat Feldherr. — So gewiss dieser Act im wesentlichen

so alt ist wie Rom
;
und so gewiss das dafür erforderliche auspiciutit

arbanum auch von dem zum Heer abgehenden König innerhalb

des Pomerium eingeholt werden musste 5
), so hat sich doch, wenig-

stens nach derjenigen Construction der königlichen Amtsgewalt,

welche die Juristen der Republik überkommen oder sich gestaltet

hatten, eine qualitative Verschiedenheit der königlichen Befugnisse

an die Ueberschreitung des Pomerium nicht geknüpft. Mochte er

den Göttern gegenüber für die Kriegführung des auspicium urbanum

bedürfen und das Kriegskleid und den Waffenschmuck erst bei

dem Abzug anlegen, so war diesseit der Grenze seine Gewalt nicht

minder unbedingt wie jenseit und führte er die Beile dort

wie hier.

Landes- Nicht dasselbe gilt von der Landesgrenze. Wenn der In-

haber des Regiments dieselbe überschreitet, einerlei ob in fried-

licher Absicht oder zu kriegerischen Zwecken, so ist er gehalten

tans redit. 21, 63, 9: ne auspicato profectus in Capitolium ad vota nuncupanda
paludatus inde cum lictoribus in provinciam iret. 22, 1, 6. 7. 42, 49, 1. Cicero

Verr. 5, 13, 34: cum paludatus exisset votaque pro imperio suo communique re

publica nuncupasset, Caesar 6. c. 1, 6. Plinius paneg. 5.

1) Varro l. L. 7, 37 : (jpaludamenta) insignia atque ornamenta militaria :

ideo ad bellum cum exit imperator ac lictores mutarunt vestem et Signa incinue-

runt, paludatus dicitur proficisci.

2) Das heisst paludamento mutare praetextam (Plin. paneg. 56; Tacitus

h. 2, 89); paludatum exire (Livius 36, 3, 14. 37, 4, 3. 40, 26, 6. 41, 17, 6.

Cicero ad fam. 8, 10, 2. 15, 17, 3. ep. 19, 2. pro Sest. 33, 71. in Pis. 13, 31

und oft). Ueber das Paludamentum unten bei den Insignien.

3) Varro a. a. 0. Liv. 31, 14, 1 : P. Sulpicius secundum vota in Capitolio

nuncupata paludatis lictoribus profectus ab urbe. Aehnlich 41, 10, 5 fg. 45, 39, 11

(S. 96 A. 3.) Cicero in Pis. 23, 55 von dem heimkehrenden Feldherrn : togulae

lictoribus ad portam praesto fuerunt, quibus Uli acceptis sagula reiecerunt.

4) Liv. 42, 49, 8: omnium ordinum homines proficiscentem consulem prose-

cuti sunt. 44, 22, 17 : traditum memoriae est maiore quam solita frequentia pro-

sequentium consulem (L. Paulum cos. II) celebratum. 27, 40, 7. Cicero ad Alt.

4, 13, 2: Crassum quidem nostrum minore dignitate aiunt profectum paludatum
quam olim aequalem eius Paullum Herum consulem. Ders. ad fam. 13, 6, 1

;

in Pis. 13, 31. Plinius paneg. 5.

5) Messalla bei Gellius 13, 14, 1 1 pomerium est locus intra agrum effatum

. . . qui facit finem urbani auspicii. Varro 5, 143 : qiti (orbis), quod erat post

murum, postmoerium dictum : eo usque (Hdschr. eiusque) auspicia urbana ßniuntur.

6, 53 : effata dicuntur, quia (Hdschr. qui) augures finem auspiciorum caelestium

(d. h. der städtischen Auspicien, vgl. den betr. Abschnitt) extra urbem agris{= gegen
die ausserstädtischen Fluren) sunt effati ubi esset. Servius zur Aen. 6, 197: ager

post pomeria ubi captabantur auguria dicebatur effatus. Vgl. Hermes 10, 44.
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einen Stadtverweser zu bestellen ; und tritt dieser Fall ein, so

scheidet sich das Amisgebiet domi, in welchem fortan, allerdings

im Auftrag und im Namen des Königs, der gesetzlich zum Ver-

bleiben in der Stadt verpflichtete königliche Vertreter allein schaltet,

und das Amtsgebiet militiae, in welchem der abwesende König

gebietet. Eine qualitative Verschiedenheit des Regiments ist zwar

auch hier nicht vorhanden; der Stadtpräfect hat volles Königs-

recht '
. Aber die Verschiedenheit des Trägers der Amtsgewalt,

wenn sie auch vielleicht sachlich nicht fühlbar ward, trat wenig-

stens formell scharf und lebendig hervor, so dass der Gegen-

satz der beiden Amtkreise sich ohne Zweifel hieran zuerst fest-

gestellt hat.

Die qualitative Verschiedenheit der magistratischen Befugnisse, uepubii-

.

°
i

kanische

je nachdem sie im Friedens- oder im Kriegsgebiet zur Anwendung Doppei-

. , ,

* funetion de

kamen, ist eine Institution der Republik, oder richtiger gesagt, die Beamten.

nothwendige Consequenz des republikanischen Princips, wie das-

selbe dem Königthum gegenüber trat. Die principiellen Beschrän-

kungen der Beamtengewalt, welche die neue Gemeindeordnung

einführte, wurden für sie nicht unbedingt und überall angeord-

net, sondern örtlich begrenzt auf das Amtsgebiet daheim, während

sie auf das Amtsgebiet der Kriegführung keine oder doch nur

eine viel beschränktere Anwendung fanden. Es sind dies 2
) die aus-

schliessliche Herrschaft der durch die Annuität gebundenen Magi-

stratur unter Ausschliessung der Amtserstreckung und der will-

kürlichen Stellvertretung; die Collegialität der Magistratur, die

m< h ausdrückt in der Statthaftigkeit der collegialischen Inter-

pol»; und die souveräne Entscheidung der Gemeinde in der

Anklage auf Leben und Tod, die sich ausdrückt in der Frovo-

calion. Die tiefe Klarheit der römischen Auffassung tritt deutlich

lj Die nähere Ausführung über den praefeclu« urbi ist in dein Absrlmitt

\m der >t. II Vertretung nachzusehen
'^) & handelt lieh hier um die Hegel im (imssen und (i.ni/en. ha-- \.-i

Prinzipien in dem Amtegeniet 4oml (innntlkntn rqrkommejft, die >i<-\\

tung im Oberamt nichl entbehrt, tendern nur hmhtinki und retatedkl

:. kum, intereession und PrOtOeetipfl liier in munehen Italien beiseite ge-

lehoben werden, renteni lieh rob lelbtl und wird bei der Kntwickeiung diesei

in titationen, die ii i
«

- r nur als Kriterien >\r.< Gegeiiaatxei /\\i iiien iHdttteheni

und Kriegtregimeni in Frage kommen, weiter dargelegt werden. Mndpiell
Mnen im niim.kelirt.il Sinn, da- Im- > I dir I : r 1 1

<< knie' der ( lOttMlJ nen/en

l'rimipmii an! • mUitiae, kennt Illingens die liuliere lepuldika

Ordnung Uum. weder efpi rollitindife GoUaglalitK der Oeüamli ih

ii d.-m m.iit itldtUaban Amtignüet,
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darin hervor, dass weder einer dieser Grundbegriffe in das

auf der Einheit und Vollständigkeit des auspicium imperiumque

ruhende Königthum übertragen l
) noch die Republik ohne sie

gedacht werden kann und dass sie, wie es immer historisch sich

damit verhalten haben mag 2
), nach dem römischen Staatsrecht

und seinem doctrinellen Ausdruck, den Annalen der nicht ge-

schichtlichen Zeit, sich nicht allmählich in republikanischer Zeit

entwickelt haben, sondern mit der Republik sofort und dem Be-

griff nach vollständig 3
) in das Leben getreten sind. Aus die-

sen Principien fliessen oder sind vielmehr nur Ausdrucksformen

derselben, wie dies bereits angedeutet ward, einerseits der Gegen-

satz von Magistratur und Promagistratur , andrerseits die doppel-

artige durch die Gemeindeprivilegien gebundene oder nicht gebun-

dene (magistratus sine provocatione) Magistratur. Die Entwicke-

lung dieser Gegensätze allerdings kann hier nicht gegeben werden,

weil sie in der That das römische Staatsrecht selber ist.

Die tiefgreifendste aller Umgestaltungen, die das römische

Gemeinwesen je erfahren hat, die Abgrenzung der bis dahin ein-

heitlichen Amtsgewalt , konnte nicht durchgeführt werden , ohne

dass die örtliche Grenze zwischen den beiden Amtsgebieten in

neuer Weise festgestellt ward.

Amtgebiet Wenn die ältere Ordnung die Stadt- und die Landesgrenze,

Republik", das pomerium urbis und die fines agri unterschied, so knüpft

die neue Ordnung an die erstere an. Die uralte Sitte, dass der

Magistrat, um als Feldherr aufzutreten, nach Einholung der Au-

spicien auf dem Gapitol in feierlicher Weise das Pomerium über-

schreitend das Friedenskleid ab- und das Kriegsgewand anlegte,

1) Nicht einmal die Intercession der maior potestas kann für die Königszeit

angenommen werden, denn auch diese setzt zwei gleichartige Gewalten voraus,

wie es die Consuln und die Quästoren der Republik sind, seit beide in Comitien

ernannt werden.

2) Speculationen über die königliche Gewalt, wie sie wirklich gewesen sein

mag, sind ziemlich müssig; allerdings aber scheinen die in die Königszeit ver-

legten Anfänge der qualitativen Beschränkung der Amtsgewalt in wohl überlegter

Weise auf das Gebiet domi gestellt gewesen zu sein. Nicht umsonst spielt der

horatische Provocationsprozess in Rom ; man dachte sich die Provocation vom
König einerseits facultativ, andrerseits als allein domi zulässig.

3) Nachträgliche Beseitigung der anfangs zugelassenen Ausnahmen zeigt sich

namentlich in der gegen die Stadtpräfectur und die Dictatur geführten und
schliesslich durchgeführten Agitation; ebenso natürlich vielfach die Tendenz die

Grundrechte zu erweitern, wohin die Einführung der tribunicischen Intercession,

die Ausdehnung der Provocation über den Capitalprozess hinaus und überhaupt

eine Reihe der wichtigsten Verfassungsänderungen gehören.
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wurde nicht bloss beibehalten , sondern erhielt eine staatsrecht-

liche Bedeutung erst, seit der Feldherr weitergehende Befug-

niss hatte als der städtische Magistrat. Zum Zeichen dessen, dass

das bisher durch Provocation beschränkte Strafrecht damit wieder

in seine alte Integrität eintritt, nimmt der Magistrat jetzt, wenn er

aus der Stadt austritt 1
), mit dem Kriegskleid zugleich die Beile

in die Ruthenbündel auf und bezeichnet damit auch äusserlich

den scharfen Abschnitt, den der Auszug in der amtlichen Stellung

des Magistrats macht. Es knüpfte sich an diesen Act überhaupt

die Erwerbung der feldherrlichen Gewalt. Wenn der Magistrat

ohne diese Auspication das Pomerium überschritt, so erschien sein

Commando für den Krieg zwar als gültig, aber als vitiös; in Folge

dessen ist es vorgekommen, dass die Soldaten in diesem Fall den

Feldherrn zwangen nach Rom zurückzukehren, um den Aus-

zugsact nachzuholen 2
). Die wichtige politische Anwendung, die

von solcher Ueberschreitung des Pomerium ohne Auszugsauspicien

und dem dadurch entstehenden nicht wirksamen militärischen

Imperium gemacht worden ist, werden wir sogleich (S. 69) näher

darzulegen haben.

Hieraus ergab sich, dass für die magistratischen Rechte die

Ueberschreitung der Landesgrenze, abgesehen von der damit ein-

tretenden und auch in der Republik unverändert beibehaltenen

Berechtigung und Verpflichtung zur Ernennung des Stadtverwesers,

nicht weiter in Betracht kam, da die Erwerbung des militärischen

Imperium, sei es des formalen wie des wirklichen, ein für alle-

mal an die Ueberschreitung das Pomerium geknüpft war.

Aber jene örtliche Begrenzung der Magistratur konnte nicht Grenze des-

unbedinnt bei der Mauer stehen bleiben. Alle stadtische Ent- erste
Meilenstein.

wickHunu führt über den Mauerring hinaus und fordert iiii

den nächsten Umkreis um die Sl;idl eine rechtlich von derjenigen

der Stadt nicht verschiedene Stellung. In Rom isi diese («ren/.e. so

f
„ .. 1

I) Dies ist wahrscheinlich 10 SO verstehen, dass der Feldherr nicht MMÜ
das Pomerium, das heisst die die Stadt gef0D &6H Will abgrenzende Linie,

überschritten , sondern Mich das Thor durchschritten , lipo <lie Mauer mit <l«-v

Wallgasse und ihrem Znbebfir, namentlich dem A\entin hinter sielt gelitten

haben muss. Es war nur in der Ordnung, dass man den Kaum du ONlMMlMfl

urhnnuin durch die Innere, den Kaum des militärischen Imperium durch die

iflWeOPO Linie der Wallbreite begrenzte, also dm A \ «nt in hei beiden nuRSchhvss.

geschah, geht daraus hervor, daH dM \\entin «i iH-r<«i t s von -l.in

lehtm urbanum aitdittekHA tifefliboodmen irtrd, uuiwrMttä DtrrttoititMKiflAi

dort nicht <t;itt|.in.l.-ii und dei als solcher dort nicht \erueileii durfte.

Q \.n. 41, II» unter d.-m .1. 577.

Rom. Altorth. I. 2. Aufl. .".
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viel wir wissen von jeher, gezogen worden bei dem ersten Meilen-

stein der verschiedenen von Rom auslaufenden Strassen 1
), so dass

also das Stadtgebiet, wie wir e» nennen wollen 2
), noch 1000

römische Schritte, nicht ganz eine deutsche Viertelmeile Über

den Mauerring hinausgreift. Bis an diese Grenzlinie reicht die

städtische Amtsgewalt, sowohl die Civiljurisdiction des städtischen

Prätors, so dass jenseit derselben kein Process von ihm gültig

geordnet werden kann 3
), wie auch die Gompetenz der Aedilen 4

)

und ihrer Unterbeamten 5
). Ohne Zweifel gilt dieselbe Grenze

für alle Beamte , welche urbani heissen oder auch ohne so zu

heissen bloss mit städtischer Gompetenz ausgestattet sind. —
Hinsichtlich der Provocation und der Intercession scheinen die

Zeugnisse sieb zu widersprechen. Als Grenze der Provocation ist

einerseits der erste Meilenstein theils ausdrücklich bezeugt 6
), theils

1) Die Schrittzählung der römischen Strassen begann vor den Thoren der

servianischen Mauer, wie dies zum Beispiel für die genau bekannte appische

Canina (ann. delV inst. 1853 p. 134) nachweist. Dass das miliarium aureum
auf dem römischen Forum (Becker Topogr. S. 314) mit der Meilenzählung nichts

zu thun hat, sagt ausdrücklich Macer Dig. 50, 16, 154: mille passus non a

miliario urbis, sed a continentibus aedifieiis numerandi sunt. Aber mit Recht

bemerkt Jordan (Topogr. 2, 95) , dass die von Macer bezeichnete Zählung von

der factischen Stadtgrenze statt von der Stadtmauer aus sonst unerhört ist. Da
die Stelle nach der Inscription sich zunächst auf die Erbschaftssteuer bezieht,

bei welcher die augustische Regionentheilung zu Grunde gelegt war, so mag viel-

leicht bei der Abgrenzung des Stadtbezirks Rom gegen die Regionen Etruria und
Campania diese anomale Bemessung stattgefunden haben.

2) Es giebt dafür keine andere technische Bezeichnung als urbs Borna pro-

piusque urbem Romain passus mille. In nicht strenger Rede steht oft dafür urbs.

3) Gaius 4, 104: legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma vel intra primum
urbis Romae miliarium . . . aeeipiuntur. Liv. 6, 42, 11: qui (praetor) ius in

urbe diceret. Vgl. Livius 23, 32, 4.

4) Am bestimmtesten wird dies ausgesprochen in Betreff der ädilicischen

Strassenpolizei, welche nach dem julischen Municipalgesetz (Z. 20; weniger scharf

Z. 56) stattfindet in urbem Rom(am) propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille)

ubei continente habitabitur, wo der letzte Zusatz diejenigen Oertlichkeiten inner-

halb der angegebenen Grenze , in denen keine Häuserreihen sich finden , von

der Strassenpolizei ausschliessen soll. Dasselbe liegt zu Grunde bei allgemeinen

polizeilichen Verfügungen über das Fahren (Liv. 34, 1, 3: in urbe oppidove aut

propius inde mille passus, hier also nicht bloss für Rom, sondern für jede Stadt)

;

über das Aufschlagen von Schaubühnen (Val. Max. 2, 4, 2 : in urbe propiusve

passus mille) ; über die Errichtung von Privatkapellen (der Isis darf nur geopfert

werden eijai toü 7ru)[xrjpiou Dio 40, 47; p.Yjöe £v xeo TrpoaoTeioj £vxö; öyööou -/jp-t—

oxaoiou Dio 54, 6), wenn hier auch die Aedilen nicht ausdrücklich genannt

werden.

5) Während die Aedilen über die Strassen des gesammten Stadtbezirks die

Aufsicht führten, hatten sie unter sich Viermänner für die Reinigung der Strassen

der inneren Stadt und Zweimänner für die der Strassen ausserhalb der Mauer
bis zum ersten Meilenstein (s. den betreffenden Abschnitt).

6) Liv. 3, 20, 7: neque provocationem esse longius ab urbe mille passuum
et tribunos, si eo (an den Regillersee bei Tusculum, wohin die Consuln die Co-
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durch die praktische Handhabung des Regiments zweifellos als

Regel bezeichnet l
) : andererseits liegt ein Fall vor aus geschicht-

licher Zeit, wo das provocationsfreie Imperium in dem Gebiet

zwischen dem Pomerium und dem ersten Meilenstein erscheint

als verfassungsmässig vorhanden 2
). Aehnlich verhält es sich mit

der Intercession 3
)

. Da die Civiljurisdiction bis zum ersten Meilen-

stein statthaft war, ebenso der Dilectus in der späteren Zeit

meistens auf dem Marsfeld stattfand 4
), Rürgerschaft und Senat 5

)

sehr häufig vor dem Thore zusammentraten, ja in den wichtigsten

Fällen jene gar nicht innerhalb des Pomerium zusammentreten

durfte, so kann die allen diesen magistratischen Acten correlate

Intercession, insonderheit das tribunicische Auxilium unmöglich

lediglich innerhalb des Pomerium zur Anwendung gekommen,

den Prätoren und den Consuln nicht freigestellt gewesen sein ihr

Tribunal für Prozess oder Aushebung vor dem Thor aufzuschla-

gen, um der tribunicischen Intercession sich zu entziehen. Aber

dem gegenüber wird der Intercession ausdrücklich, und wenig-

stens in einem geschichtlich beglaubigten Fall, die Gültigkeit

abgesprochen gegenüber einem ausserhalb des Pomerium und

innerhalb des ersten Meilensteins verweilenden Feldherrn 6
); ja

mitien angesagt hatten) veniant, in alia turba Quiritium subiectos fore consulari

imperio.

1) Die ganze römische Geschichte wird umgeworfen , wenn man den Ober-

beamten das volle militärische Imperium als Regel dann einräumt, wenn sie das

Pomerium überschritten haben.

2) Liv. 24, 9, 2 : lictores ad eum decedere consul iussit et, quia in urbem
non inierat protinus in campum ex itinere profectus, admonuit cum securibus sibi

fasces praeferri.

3) Dass auch sie, mit Ausnahmen, die hier unbeachtet bleiben können
und die die tribunicische Intercession überall nicht berühren , wesentlich dem
Amtkreis domi angehört, ist in dem betreffenden Abschnitt gezeigt.

4) Handb. 3, 2, 287.

5) Auch unter dem Vorsitz der Tribüne. Eine solche Senatssitzung erwähnt

Dio 41, 15. Versammlungen der Plebs vor den Mauern sind häufig.

6) Appian 6. c. 2, 31 in Beziehung auf dem ad urbem verweilenden Pro-

consul Pompeius: Koopium o6x v,v pks '!>7re-p r?)v rc6Xtv i^ooaia xt;
- oöoe y^P

iCMlivat töjv xeryujv toi; o^uap/ot; deptexat. Dionys. 8, 87: of Graxoi TtpoeX-

Mvttc ££<» xf
(

; TT^Xeoi; 4v t«j> rotpaxetfiivtp ireoUp xoyg oxpaxrj-j'ixouc ofopou;

i\)i7/rr dvxotOHct xa) xov oxpaxtioxtxov duotoOvxo xaxdlXoYOv 6 hk xtuXütuv

iTotTpafftv 'yT
(

u.'/oyo; oödfo ext roietv 9jv ouvaxö; .... Keßiftip'xm'xi ^ap
-', ftßdrroc xoi; xel/eat. — Späterhin erscheint zwar die Provocation als ein

iches Privilegium der römischen Hürper und muh Aufenthaltsort unabhängig

fSaliust fu cro Verr. :,, r>7 &8. 62 &6. ad fem. 10, 32, 9

22, tiXt)\ <l«.<ii ist es «ehr fraglich, ob dl« rechtlich« Berotzogung «l-

letiahung gUrf aufgehört hat, ja ob überhaupt dieses periönlldhfl Pritl

lftr'niiii nicht mehr • iiirn hetiichen als einen rechtlichen Charakter gehabt hat.

Livius (S. 66 A. 5) spricht \.»i. der Provocation«grenze nicht wie von einer abgekom-
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es wird der Unterschied der älteren und der kaiserlichen tri—

bunicischen Gewalt darein gesetzt, dass für jene die Stadtmauer,

für diese der erste Meilenstein die Grenze gewesen sei 1
).
—

Indess dieser scheinbare Widerspruch zweier gleich unverwerflichrr

Ueberlieferungen löst sich auf, wenn man die oben (S. 65) hervor-

gehobene Verschiedenheit des mit und des ohne Auszugsauspicien

gewonnenen militärischen Imperium beachtet. Jenes unterliegt

den verfassungsmässigen Schranken der Provocation und der

Intercession überall nicht, dieses dagegen wohl jenseit des ersten

Meilensteins 2
), nicht aber diesseits desselben. Es liegt dies

nicht bloss in der juristischen Consequenz, sondern drückt sich

auch äusserlich darin aus, dass, wer mit diesen Auspicien die

Stadt verlässt, die Beile aufnimmt, wer ohne solche dasselbe thut,

bloss die Ruthenbündel führt. Endlich betreffen die beiden

geschichtlich beglaubigten Fälle, in welchen Provocation und Inter-

cession zwischen dem Pomerium und dem ersten Meilenstein

wirkungslos sind, eben solche Magistrate, welche nach förmlicher

Uebernahme des Imperium sich im Besitz des wirklichen Com-

mandos befinden 3
)

.

Dreiteilung Hieraus ergiebt sich für die qualitative Verschiedenheit der
U.63 AlTltS -

gebiets: Amtsgewalt Örtlich eine Dreitheilung

:

menen Einrichtung, und in den Verrinen ist die Hinweisung auf die Perser und
Inder, die das 'civis Romanus sum' zu respectiren gewohnt seien, sehr beach-

tungswerth. Herkömmlich gaben gewiss die Statthalter der Provocation auch in

den Provinzen statt ; ob sie ihr hier gesetzlich stattgeben mussten, ist noch keines-

wegs ausgemacht.

1) Dio 51, 19: xöv Kcucapa ttjv xe ££ouaiav ttjV xtuv &T)[xapy(uv Sia ßtou

i'yew xa! xoi; £Tußou>|jivot<; auxöv xal htxbi xou 7itofx-rjptou xal e£tt> fx^yptc Ofodou

fjpucxa&iou (= 1 Mil. nach Dios Ansatz, s. Hultsch Metrol. § 11, 1) "d^uvetv, 8

(jLtjSsvt xöW Ö7]fJt.apyouvxiüv l%rp. Praktisch ist sie allerdings gewiss von Haus
aus auf das ganze Reich bezogen worden, wie sie denn schon unter Augustus in

Rhodos zur Anwendung kam (Sueton Tib. 11); wie dies sich wahrscheinlich er-

klärt, ist A. 3 gezeigt.

2) Hieraus erhellt, dass das volle militärischer Commando an die Auszugs-
auspicien als solche keineswegs geknüpft war; was auch zu der sonstigen Be-

handlung der Auspicien durchaus nicht stimmen würde.

3) Liv. 24, 9, 2 (S. 67 A. 2) und Appian 6. c. 2, 31 (S. 67 A. 6). Auch
dass die tribunicische Gewalt des Princeps , nachdem sie ausdrücklich auf die

Bannmeile erstreckt war, damit angesehen ward als anwendbar im ganzen Reich,

ist danach begreiflich. Nach republikanischem Recht brach sie die Amtsgewalt
domi , wich aber derjenigen militiae. Mit der Festsetzung, dass Augustus sie bis

zum ersten Meilenstein auch dann gebrauchen dürfe , wenn ihm dort ein Be-
amter mit voller Amtsgewalt militiae entgegentrat, war sie auch dieser gegenüber

anerkannt; und daraus konnte zwar nicht Labeo, wohl aber Capito folgern, dass

damit die tribunicische Gewalt des Princeps überhaupt anerkannt sei als dem
Amtsbefehl nach Kriegsrecht überlegen.
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1) des Gebietes der inneren Stadt, für welches die städtischen die Stadt;

Magistrate competent, die Promagistrate nicht competent sind und
auf dem Provocation und Intercession unbedingt gelten;

2) des Gebietes jenseit des ersten Meilensteins, für welches das Gebiet;

die städtischen Magistrate nicht competent, die Promagistrate com-

petent sind und auf dem Provocation und Intercession ruhen

;

3) des Gebietes zwischen der Stadtmauer und dem ersten der Raum
' zwischen

Meilenstein , für welches sowohl die städtischen Magistrate wie der Mauer
' ° und dem er-

auch die Promagistrate competent sind und auf welchem Provo- sten Meiien-

cation und Intercession gegenüber dem unter Einholung anderer 1
)

oder gar keiner Auspicien die Stadt verlassenden Magistrat statthaft

sind, dagegen gegenüber dem unter Einholung der Auszugs-

auspicien förmlich zum Heer abgegangenen Magistrat oder Pro-

magistrat ruhen. Dieses zwischen den beiden sich gegenüber-

stehenden Systemen gewissermassen neutrale Gebiet ist recht

eigentlich bestimmt für die Acte der nominell militärischen, der

Sache nach für Friedenszwecke verwendeten Amtsgewalt, wie sie

vornehmlich in der censorischen Heerbildung und den Centuriat-

comitien ihren Ausdruck findet. — Ohne Zweifel ist für alle die-

jenigen magistratischen Acte, welche der Provocation und Inter-

cession unterliegen sollten, vorgeschrieben worden, dass sie inner-

halb des ersten Meilensteins vollzogen werden müssen , sei es

in der Form, dass man überhaupt die Amtführung des betreffen-

den Magistrats auf dies Gebiet beschränkte, wie dies für den

Stadtprätor und die Censoren geschah, sei es dass für die

einzelnen Acte die gleiche Beschränkung ausgesprochen ward, wie

dies für die Centuriatcomitien sich erweisen lässt 2
) und auch

1) Auspicien bei Ueberschreitung des Pomerium stellte auch der Magistrat

au, der der Centuriatcomitien wegen dies that; aber es waren dies nicht die

feierlichen des Abmarsches, sondern wahrscheinlich die peremnia (S. 93 A. 6).

2) Dies gekt hervor aus dem Bericht der Annalen, dass, nachdem im

.J. 88*7 (I. St. ein Consul novo exemplo ein Gesetz in castris durchgebracht hatte,

durch l'lebi-cit unter Androhung dei Capitalstrafe festgesetzt ward, ne quin posteu

]i',),ul<(>n $evooaret I l.iv. 7, Di). Die hier vorausgesetzte äussere Grenze wird

nirgends ausdrücklich bezeichnet, aber «•- k ami im i-der erste Meilenstein gemeint
s.-in. Ks M nicht EoAllif, dass jenes Gesetz vom J. 397 nicht von den (Vnturieu

beschlossen wird, sondern dir Ann.ihn hier, was .sie sonst nicht thun. hinzusetzen,

dass darüber muh Trums abgestimmt sei. Kür die Centuriatcomitien stand offenbar

_rel längst fest, dass dafür die Gemeinde n^ht '^'\<.cirt vtrdcn <iüri.\

Wohl aber konnte es damals zweil.-lh.dt s.-in
, (ft dies auch auf solche Versamm-

lungen Anwendung limb- , die das (.. Irüeklicli weder aul den inneren

Stadtraum snvidl, rtftdtt OntiOft. noch Milden Kaum EWiiehtn dM Mauer und

den • MÜ -in, »He die Centurien ; und dm-en Zweifel, der intbetOttdefd
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für den Dilectus und anderes nothwendig angenommen werden

muss. Damit war für diese Amtsgeschäfte, selbst wenn sie, wie

die Centuriatcomitien , nothwendig in militärischer Form statt-

fanden, die regelmässige Anwendbarkeit der Provocation und
Intercession dennoch gesichert. Möglich blieb es freilich, dass ein

Beamter, nachdem er als Feldherr die Stadt verlassen hatte, inner-

halb dieses Raumes eine jener Amtshandlungen vollzog, die den

verfassungsmässigen Beschränkungen der Magistratsgewalt unter-

liegen sollten und dann in diesem Fall doch nicht unterlag;

indess, so viel wir wissen, ist davon kein ernstlicher Missbrauch

gemacht worden und hat man sich diese Incongruenz zwischen

dem Buchstaben und dem Geiste der Verfassung gefallen lassen,

ohne derselben auf dem Wege der Gesetzgebung abzuhelfen.

Drei
de
e

r

iluns Nach der hiemit bezeichneten örtlichen Abgrenzung lassen

Beamten: die römischen Magistraturen sich in die drei Kategorien der so-
mit Doppel- _ t . . _ . .

'

function-, wohl im Friedens- wie im Kriegsgebiet thätigen Magistrate, der

nur im Friedensgebiet thätigen oder, wie wir sie auch nennen

können, der städtischen und der nur für das nicht städtische

Gebiet bestimmten eintheilen l
)

. Dem älteren Staatsrecht auch

der Republik ist allerdings diese Eintheilung fremd, da dies

wohl das Kriegs- und das Friedensgebiet unterschied, aber alle

ältesten Beamten, die Consuln, der Dictator, die Quästoren für

beide Gebiete competent sind, überhaupt die Magistratur, wie wir

in dem Abschnitt von der Competenz sehen werden, davon aus-

geht, dass die Beamten der Gemeinde nicht irgend welche, son-

die consularischen Tributcomitien betraf, entschied das neue Gesetz (vgl. S. 66

A. 6). Die Unzulässigkeit des Census und der Centuriatcomitien ausserhalb

des ersten Meilensteins ist gewiss so alt wie diese Acte selbst, das heisst wie

die Republik ; bei Annahme des Gegentheils würde der Gegensatz des Friedens-

und des Kriegsrechts, auf dem die Republik ruht, illusorisch werden.

1) Technische Bezeichnungen dieser Kategorien giebt es nicht. Die Bezeich-

nung magistratus urbani lässt sich damit rechtfertigen, dass die beiden prätori-

schen Competenzen , welche die stadtrömische Rechtspflege betreffen , bezeichnet

werden als duae urbanae provinciae (Liv. 43, 11, 8. 45, 44, 2; vgl. den Ab-
schnitt von der Prätur) , also auch zum Beispiel die Aedilen als magistratus

urbani charakterisirt werden dürfen. Aber wo dieser Beisatz in der Titulatur

auftritt , schliesst er nicht bloss die städtische Amtführung ein , sondern eine

besondere nur durch Dispensation vom Gesetz zu beseitigende Verpflichtung des

Beamten während der Amtführung die Hauptstadt nicht auf längere Zeit zu ver-

lassen , wie zum Beispiel der praetor urbanus nicht länger als zehn Tage Rom
verlassen durfte und ähnliche Bestimmungen sicher auch für die quaestores

urbani bestanden haben (s. die betreffenden Abschnitte). Bei den Volkstribunen

und den Censoren, die demselben Gesetz unterliegen, tritt dasselbe titular nicht

hervor, da hier ein Bedürfniss der Distinction nicht vorhanden war.
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dem die Geschäfte der Gemeinde allgemein verwalten. Auch ist

die Regel, dass der Beamte wohl in verschiedener Weise domi,

in verschiedener Weise milüiae ,
aber jeder sowohl domi wie

militiae amtirt, für das Oberamt immer in dem Sinne festgehalten

worden, dass es als schlechthin unzulässig erschien einen Be-

amten consularisch - prätorischer Ordnung allein mit Friedens- 1

)

oder allein mit Kriegsregiment auszustatten. Wir werden davon

bei den einzelnen Magistraturen, namentlich der Dictatur und der

Prätur, die Consequenzen darzulegen haben : jene, obwohl ihrem

Zwecke nach wesentlich militärisch, ist nichtsdestoweniger auch

gültig für die Stadt ; diese, obwohl in ihrer ursprünglichen Gestalt

ausschliesslich bestimmt für die Rechtspflege in Rom , schliesst

dennoch das militärische Commando ein, so dass der Stadtprätor,

obwohl er selbst die Stadt nicht verlassen darf, doch dasselbe

im Wege der Mandirung ausübt und die Prorogation desselben

auch bei ihm zur Anwendung kommt. — Oberamtliche Gewalt in

rechtlicher Beschränkung auf den nichtstädtischen Amtkreis tritt zu-

erst auf in dem Commando, das während des hannibalischen Krieges

im J. 543 dem P. Scipio für Spanien ertheilt ward 2
); und die

Ursache, wesshalb man diesen Auftragnehmer der Gemeinde, ob-

wohl er sonst mit Beobachtung aller für die Beamtenwahl geltenden

Vorschriften bestellt worden war, doch nicht eigentlich als Be-

amten gelten liess, sondern ihn vielmehr in die Kategorie der

Promagistrate verwies, beruht, wie wir sahen (S. 15), eben dar-

auf, dass seine Wahl mit jenem Grundprincip des römischen

Staatsrechts in Widerspruch stand und er der erste Oberbeamte

war, für den es ein Amtsgebiet domi zu Anfang seiner Amts-

führung nicht gegeben hatte.

Die zweite Kategorie der rein städtischen Aemter tritt in städtische;

1) Die Ilviri aedi dedicandae und die Duovirn für Perduellion sind zu un-
vollkommen bekannt, um als Instanz dagegen geltend gemacht werden zu können.

pM Oberbeamten wird man allerdings die ersteren sicher, vielleicht auch die

zweiten zurechnen dürfen, und der Zweck, für den beide bestellt werden, gehört

ilifut'alls lediglich dem Amtsgebiet domi an. Aber dass sie formell auf dieses

beschränkt waren, folgt daraus so wenig wie zum Beispiel für den Dictator für

die Nägeleinschlagung oder ein sonstiges rein städtisches Geschäft. In dem letz-

teren Fall ist es ausdri'n klich anerkannt, dass die Zweckbestimmung eine recht-

liche Bindung ni.lit outhalt; und dass es sich mit jenen Beamten ebenso ver-

halten hat, ist wenigstens ebenso möglich wio das (ioj:entheil.

2) Die nähere Erörterung ist in dem Abschnitt von der ausserordentlichen

Magistratur gegeben, wo auch die verwandten, aber nicht gleichartigen vor-

bereitenden Ausnahmen behandelt sind.
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gewissem Sinn zuerst auf in den plebejischen Magistraten, insofern

die Plebs überhaupt bloss in dem städtischen Amtsbezirk zu recht-

licher Anerkennung gelangt ist. Darum sind die Beamten der Plebs

auch später als Beamte der Gemeinde ausschliesslich für die Stadt

competent geblieben. Dies hat sich dann theils auf die patri-

cische Aedilität erstreckt, insofern dieselbe der plebejischen nach-

gebildet wurde, theils auf alle diejenigen Unterbeamten, welche

eine specielle und rein hauptstädtische Competenz empfingen *)

;

der älteste Fall dieser Art ist die im J. 333 d. St. getroffene

Festsetzung, dass die Zahl der Quästoren verdoppelt und zwei

derselben besonders für die hauptstädtischen Geschäfte bestimmt

werden sollten.

ausser- Beträchtlich jünger ist die dritte Kategorie derjenigen Beamten,
städtische.

J o C # O
denen in dem städtischen Amtsbereich die Competenz mangelt

und die also ausschliesslich ausserhalb Borns funetioniren. Unter

den ordentlichen Beamten sind die ältesten dieser Art die vier

Quästoren, welche in Folge der Unterwerfung Italiens im J. 487

d. St. eingesetzt wurden, die Vorläufer der späteren Provinzial-

beamten; und auch unter den ausserordentlichen sind derartige

Beamte mit Sicherheit nicht vor dem fünften Jahrh. Roms nach-

zuweisen 2
)

.

Beseitigung Unter dem Principat giebt es noch Magistrate sowohl der

Function
6

zweiten wie der dritten Kategorie, städtische und nichtstädtische

;

Principat aber die erste Kategorie der Magistrate, welche, je nach ihrem

örtlichen Verweilen entweder den Gesetzen des einen oder denen

des anderen Amtkreises unterliegen, ist weggefallen oder nur noch

in dem Principat selbst in der Weise erhalten, dass der Princeps

die städtische Gewalt in der Form anfangs des Consulats, später-

hin des Volkstribunats und die nichtstädtische in der Form des

Proconsulats ohne Unterschied des Ortes, wo er verweilt, dauernd

mit einander combinirt.

1) Die Censur gehört nicht hieher. Ihre amtliche Function ist wohl, wie

die des städtischen Prätors, an Rom gebunden, aber ihre Competenz keineswegs.

Vgl. den betreffenden Abschnitt.

2) Die Specialbeamten für Landanweisung und Coloniegründung , die in

diese Kategorie fallen , sind wahrscheinlich nicht älter ; bis dahin haben ver-

mutlich die ordentlichen Oberbeamten dies Geschäft versehen. Vgl. bei der

ausserordentlichen Magistratur den betreffenden Abschnitt.



Die magistratische Oompetenz.

I. Das Auspicium.

Die Gewalt des Beamten ist die Befugniss als Vertreter der

Gemeinde deren Geschäfte sowohl gegenüber den Göttern wie

gegenüber den Menschen zu vollziehen, oder nach dem römischen

Ausdruck, sie ist in ihrem höchsten und vollsten Ausdruck auspi-

cium imperiumque x
) ; eine Zweitheilung, die, wie sie dem ganzen

römischen Staatswesen zu Grunde liegt, so vor allem in den

beiden entsprechenden Antrittsacten, der Einholung der göttlichen

Bestätigung durch die erste Auspication und der Entgegennahme

des Treuworts der Bürgerschaft durch das Curiatgesetz, ihren

lebendigen Ausdruck findet 2
). Wir beginnen die Darlegung der

allgemeinen magistratischen Oompetenz mit derjenigen der Auspi-

cien der Magistrate.

...
1

,

—

1) Diese Formel erscheint stehend in den Siegesinschriften der Heerführer,

wie den beiden von Livius (40, 52, 5: auspicio imperio felicitate duetuque eins;

41, 28, 8: consulis imperio auspicioque) mitgetheilten und in der erhaltenen

Muiiiiiiiu.s
( C. I. L. I. n. 541: duetu auspicio imperioque eius~) so wie

in der Nachbildung bei Plautus Amph. 196: duetu imperio auspicio suo. Im-
perium auspiciumque steht ferner bei Livius 22, 30, 4. 28, 27, 4. 29, 27, 2
(hier davor noch seeta), Val. Max. 2, 8, 2 und in dem S. 81 A. 5 angeführten \er-

pili?inischcn Scholium. — Wenn auch in den hier angeführten Stellen häufig,

namentlich In den poetisch abgefassten , neben dem staatsrechtlichen Gegensatz

des auspicium und des imperium noch das personliche Moment des eigenen Com-
matldofl hervorgehoben wird, so tritt die zn Grunde liegende uralto Formel darum

n Documenteil nicht minder deutlich hervor. Dass nach strenper

Folge auspicium imperiumque gesagt ward, nicht tmptriwn aütpiÜktmquc
,

gellt

iwohl aus den Zeugnissen hervor als aus dem bekannten Vorrang der rrs

- vor den res humanae Mlell. 14, 7, 9 und sonst). Gebraucht wird die

Pötthel nur von deii Magistraten, die <lie volle militätische Amtsgewalt i"-

iperHtm nur für diese de*f Siehe nach lasst sich die Com-
petehz einer jeden Magistratur theilen In die riidintnae, 'las i>t sein auspicium

and die res humanae, das ist sein hnptriuu

-M Ueber beide ist In dem Abschnitt vom Amtsantritt gehandelt.
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Begriff «ai Die römische Religion ist von der Anschauung beherrscht,

dass der Mensch die zukünftigen Dinge vorherwissen weder kann

noch soll und auch die Götter ihm zu solcher Kenntniss nicht

verhelfen 1

), dass aber der höchste beste römische Gott, der Vater

Iovis 2
), allerdings bei jeder Handlung, die der Mensch mit freiem

Willen beginnt, Billigung oder Missmlligung nicht bloss empfindet,

sondern auch vor dem Beginn der Handlung selbst in sichtbaren

und dem kundigen Manne verständlichen Zeichen zu erkennen

giebt; wonach es also nur von dem Willen des Menschen abhängt

bei seinem Handeln im Voraus sich in so weit eines günstigen

Erfolgs zu versichern, als er das unterlässt, was der Himmel

durch seine Zeichen gemissbilligt hat 3
). — Die Zeichen, deren

Jupiter zu diesem Zweck sich bedient, sind mannichfaltig; durch-

aus vorwiegend aber sind es solche, die nicht durch irgend eine

absichtliche Handlung des Menschen hervorgerufen werden, wie

zum Beispiel das Looswerfen ist, sondern die sich von selbst im

natürlichen Laufe der Dinge in dem Raum zwischen Himmel und

Auffuna Erdboden zutragen. Dabei werden unterschieden solche Zeichen,

obiativa. ' welche der Beobachter vorher erbeten hat und die also gleichsam

eine Antwort sind auf die den Göttern in bestimmter Form (legum

dictio) vorgelegte Frage (auguria impetrativa) und solche, die, nach

dem Ritual geltend als einer Deutung fähig, zufällig sich dar-

bieten [auguria obiativa) 4
). — Diejenigen Zeichen, deren Beobach-

1) Vgl. Rubino Untersuch. S. 40 A. 4. Eigentliche Orakel sind bekanntlich

dem ursprünglichen römischen Glauben fremd, und nie hat das Orakelwesen in

Rom eine rechte Stätte gefunden.

2) Auf ihn gehen sämmtliche Auspicien zurück; interpretes Iovis optimi

maximi heissen die augures publici bei Cicero de leg. 2, 8, 20 (vgl. 3, 19, 43),

interpretes Iovis die fressenden Hühner de div. 2, 34, 72. c. 35, 73; Iove tonante

fulgurante comitia populi habere nefas sagen die Auguralbücher (S. 77 A. 4). Ich

linde nicht, dass irgend welche Gottheiten neben Jupiter in der Auguraldisciplin

eine wesentliche Rolle spielen ; obwohl die einzelnen Zeichen gebenden Vögel

unter die Götter vertheilt waren (Handb. 4, 359 vgl. 357), scheint doch der

eigentliche Sender jedes Zeichens Jupiter zu sein.

3) Cicero de diu. 1. 16,30: dirae, sicuti cetera auspicia, ut omina, ut signa,

non causas adferunt , cur quid eveniat , sed nuntiant eventura , nisi provideris

.

Dieser Verkehr mit den Götter beschränkt sich durchaus darauf das in der Zu-
kunft liegende Uebel durch Unterlassung der Handlung abzuwenden , nicht aber

eine Aenderung in den vorbestimmten Geschicken herbeizuführen, die Götter

umzustimmen oder zu versöhnen, welcher Gedanke anderswo vorwaltet, zum
Beispiel bei dem Apollocult und den von dem apollinischen Collegium sacris

faciundis angeordneten Handlungen.

4) Servius zur Aen. 6, 190: auguria aut obiativa sunt, quae non poscuntur,

aut impetrativa, quae optata veniunt. Derselbe zur Aen. 12, 259 : hoc erat hoc

votis, inquit, quod saepe petivi\ quasi impetrativum hoc augurium vult videri. —
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tung von jeher vorgeschrieben und für deren Wahrnehmung und

Deutung seit unvordenklicher Zeit von Gemeinde wegen Fürsorge

getroffen war, hat die römische Auguraldisciplin selbst in fünf

Kategorien aus einander gelegt 1
), welche auch hier, wo diese

Lehre nur von ihrer staatsrechtlichen Seite darzustellen ist, den-

noch nicht fehlen dürfen. Wir verzeichnen zunächst die vier

Gattungen der auguria impetrativa, von denen drei, die Vögel-,

Thier- und Himmelszeichen dem städtischen , die vierte , die

Hühnerzeichen dem militärischen Amtsbereich angehören, sodann

als fünfte Gattung die auguria oblativa oder die dirae.

1) Vögelzeichen (signa ex avibus) . Die Beobachtung des Jä^
Flugs und der Stimmen der Vögel scheint, wo auguria impetra-

tiva erfordert wurden, die gewöhnliche Form der Auspicien ge-

wesen zu sein, so lange man dieselben ernstlich nahm. Dafür

sprechen die Benennung der auspicia wie der augures, in denen

der Vögelflug als das wo nicht ausschliessliche, doch vorwiegende

Object der Beobachtung hervortritt. Davon ferner, dass die

Auguraldisciplin vorzugsweise sich um diesen Gegenstand drehte 2
)

,

weisen die ältesten Berichte und Formeln zahlreiche und deut-

liche Spuren auf 3
). Vor allem aber liegt es in der Sache, dass

Accipio agnoscoque deos] modo quasi de oblativo loquitur : nam in oblativis auyuriis

in potestate videntis est, utrum id ad se pertinere velit an refutet et abominetur.

Vgl. zu 2, 702. 12, 246. Bei dem impetrare (oder älter impetrire: Cicero de

div. 1, 16,28. 2, 15,35; Val. Max. 1, 1, 1 ; Plinius h. n. 28, 2, 11) des Augurium
wurde die Frage genau formulirt. Servius zur Aen. 3, 89 : da, pater augurium]

{augurium) tunc peti debet, cum id quod animo agitamus
,

per augurium a diis

volumus impetratum . ... et est species ista augurii, quae Legum dictio appellatur :

legum dictio autem est, cum (die hier folgenden Worte condictio ipsius augurii

sind wohl mit Hertz als Olosse zu streichen) certa nuneupatione verborum dicitur,

quali condicione augurium peracturus sit. Auch die Beschaffenheit der zu gebenden
Zeichen wurde im Voraus r.uncupirt. Livius 1, 18, 9: 'luppiter pater . . . uti

tu signa nobis certa adclarassis . . . . tum peregit verbis auspicia
,

quae mitli

vellet. Es war dies also ein förmlicher Contract mit der Gottheit, so gut wie

das Votum.

1) Festus p. 260. 261: quinque genera signorum observant augures publici

:

ex caelo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadripedibus, ex diris.

Handb. 4, 358 fg.

3) Es genügt zu erinnern an das augustum augurium
,

quo incluta condita

Roma est. Man vergleiche etwa noch die Einholung der Auspicien auf dem
Capitol für den ausrückenden Feldherrn, welcher abgeht ubi aves adv)i*iH*rnt

(Festus v. praetor p. 241); den im Angesicht der Stadt schlagenden FeMherrn,

der nicht eher das Zeichen zum Kampf giebt , als bis von der römischen Burg

das, ubi aves rite admisissent, verabredete Signal gegeben ist (Livius 4, 18); die

allgemeine Angabe, ut nihil belli domique postea nisi auspicato gereretur, concilia

populi ,
exerrdm vocati, numma rerum , ul>i aves non admisissent. dirimerentur

(Livius 1; 19); die Krm nrning des^Dictators ave sinistra in der Formel bei Cicero

de leg. 3, 3, 9 u. a. m.
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die für den Verkehr mit den Göttern später vorherrschende Be-

obachtung der Himmelsphänomene ursprünglich in viel beschränk-

terem Umfang stattgefunden haben muss. So lange man die

Auspicien insofern ernstlich handhabte, als das Zeichen, an welches

der Götterwille sich knüpfte, in der That wahrgenommen ward,

konnten impetrative nach der legum dictio erfolgende Auspicien

an jene relativ seltenen Phänomene nicht, wohl aber an den

Vögelflug und was dem ähnlich ist geknüpft werden. Wenn die

Zeichen, die der Vögelflug an die Hand gab, als schwächer galten

als das Blitzzeichen, so dass, wem dieses zu Theil geworden war,

für diesen Tag keiner Vogelschau weiter bedurfte (S. 77 A. 4), so

zeigen eben darin jene sich bestimmt an als die ordentlichen

und gewöhnlichen. — Bereits zu Ciceros Zeit waren die Vögel-

zeichen im Wesentlichen verschwunden 1
)

.

TMer- 2) Thierzeichen {pedestria auspicia oder ex quadrupedi-

bus 2
). Die Beobachtung des Laufes und der Stimmen der durch

einen gewissen Baum hindurch gehenden vierfüssigen Thiere und

Schlangen ist der Beobachtung der Vögel durchaus gleichartig,

scheint aber in weit geringerem Umfang in Anwendung gekom-

men zu sein. Zu Ciceros Zeit waren sie mit den Vogelzeichen

bereits abgekommen (A. 1).

Bin?.- 3) Himmelszeichen {caelestia auspicia), das ist wo nicht
zeichen.

ausschliesslich; doch insbesondere Donner und Blitz 3
). Durchaus

galt den Bömern Jupiters Blitz als das höchste und entscheidend-

1) Cicero de div. 2, 32, 71: ut sint auspicia, quae nulla sunt, haec certe

quibus utimur, sive tripudio sive de caelo, simulacra sunt auspiciorum, auspicia

nullo modo. Danach waren damals nur zwei Gattungen von auspiciis impetra-

tivis noch in Gebrauch, die ex caelo und die ex tripudio, die signa ex avibus und
ex quadrupedibus also bereits abgekommen. Dazu stimmt auch das Schweigen

unserer Quellen. Dass das romulische Geierzeichen bei Octavians ersten consu-

larlschen Auspicien sich wiederholt (Sueton Aug. 95; Appian. b. c. 3, 94; Dio

46, 46), ist offenbar etwas besonderes und beweist gar nicht , dass in den ge-

wöhnlichen Meldungen der Art die Vögel eine Rolle spielten. Diejenigen Vögel,

die als dirae auftreten, wie die Raben bei den (consularischen) Auspicien Seians,

während die glückbringenden Vögel ausbleiben (Dio 58, 5), haben mit den signa

(impetrativa~) ex avibus nichts zu thun.

2) Festus ep. p. 244 (cf. p. 245): pedestria auspicia nominabantur
,

quae

dabantur a vulpe lupo serpente equo ceterisque animalibus quadrupedibus. Plinius

' k. n. 8, 22, 84 vom Wolf: inter auguria ad dexteram commeantium- praeciso

, itinere, si pleno id ore fecerit, nullum ominum praestantius . Vgl. S. 77 A. 1 und
Handb. 4, 361.

3) Festus ep. p. 64: caelestia auguria dicunt , cum fulminat aut tonat.

Lucanus 6, 428: quis fulgura caeli servet. Ausdrücklich werden nur Donner
und Blitz erwähnt, doch sind wohl alle auffallenden Himmelserscheinungen mit

hierher gerechnet worden.
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ste aller göttlichen Zeichen *) ; und es hat dies Anzeichen vor allen

übrigen das voraus, dass es in seiner Wirkung sich immer er-

streckt über den ganzen Tag, an dem es wahrgenommen wird 2
).

Im Allgemeinen galt der Blitz als günstig, wenn er von links

nach rechts (A. 1) und aus heiterem Himmel 3
) fuhr. Eine

Ausnahme aber machen die Comitien: die Gemeinde wird nicht

bloss immer entlassen, wenn Gewitter ausbricht, ohne dass dabei

die Richtung des Blitzes einen Unterschied macht, sondern der an

irgend einem Tage wahrgenommene Blitz gilt als Einspruch der

Gottheit gegen jede an diesem Tage mit dem Volk vorzunehmende

Verhandlung 4
). — Schon sehr früh hat man mit diesem höchsten

Wahrzeichen nach zwei Seiten hin schmählichen Missbrauch ge-

trieben, gestützt darauf, dass derjenige, der zur Beobachtung der

Auspicien überhaupt befugt war, für jede dessfällige Erklärung

Glauben fordern durfte 5
) und es keine Instanz gab, um derartige

1) Dio 38. 13: xyj; u.avxeia<; rrjs ÖYjfxootai; Ix xe xoü oüpavoO xal l£ dXXiov

xivuw .... ttoiou(j.^vtj; xq (j.£Yto-ov xüpos "fj 1% xoü oüpavoü elyev. Cicero de div.

2, 35, 73: fulmen sinistrum, auspicium Optimum quod habemus ; vgl. c. 18, 43.

Servius zu Aen. 2, 693: de caelo lapsa] hoc auspicium cum de caelo sit, verbo

auyurum maximum appellatur. So schildert Dionysios 2, 5 die Auspicienein-

holung des Romulus vor seinem Amtsantritt: TTpoetTtcuv -^piipav, e*v tj otafiav-

xeüaeaftai drei xfj; dpyfj; ejxeXXev, ditetöi?) xaftfixev 6 ypovo;, dvaaxd; Ttepl töv

tfpdpov tx xfjc oxifjvfj; TtpoTjX&ev. oxd; Öe uraiüpto? e*v xattapiu yiopuo xal xepo-

#6aa; & v6fj.o; r^, eyyexo Ali xe (ÜaaiXeT xal toi; aXXot; fteoT;, oü; £TcoiT]caxo

xfj; dtUfait tjYefjLÖva;, et ßouXop.e\ot<; aüxoi; £oxi ßaaiXeueatlai xtjv itdXiv &<p

£ayxoü, ar^eta oupdvta cpavrjvat xaXd. (jiexd öe xtjv e'jyrjv doxpaiiTj SrrjXftev dx

x&v dptoxepwv eVi xd oe£id.

2) Dio a. a. 0. fährt fort: oüxcu; öjoxc xd [xev dXXa oliuviajj.axa roXXd xat

xa&' exdoxrjv rpä;tv, dxetvo öe etedra:; eVi Tzda-n xtj -/jpiepa Yfacafat.

3) Dionys. 2 , 5 a. E. ; Vergil. Aen. 2 ,
692.' 7, li\ . 9, 630 und dazu

Servius. Der bei dem Amtsantritt vernommene Donnerschlag ist dagegen ein

ungünstiges Wahrzeichen (Liv. 23, 31, 13; Plutarch Marcell. 12).

4) Dio a. a. 0. fährt fort: xoOxo xe o3n iottöxaxGv dv auxüj ip, xai 2xi Ir.i

(xev xtüv dXXar/ drdvxtuv tj irexpe-e rpay&fjvat xiva , xal e^T^10 frr
(
öe^ö; ext

xaft
1

Exaaxov oiurnop.axo<; ^TtaYopivou (also wer ein günstiges Illitzzeiehen erhal-

ten, brauchte für diesen Tag keine Vogelschau anzustellen), r\ dxt6Xue, xal dve-

yetptCexo' xi, xd; oe W) xoü oVjjjlou oia'l/rjcpioet; Ttdvxto; ^Tilaye, xat r,v 7:06; aöxd;

äd otO'iYjjj.ia (a*/trftftft»; liubino S. 78), etxe dvaiatov (= sinistrum) etxe e^atatov

(= dextrum) e^tvexo. Cicero de div. 2, 18, 42 aus den Auguralbüchern / «

tonunte fulyurante comitia populi habere nefas. Derselbe fr» Vatin. 8, 20i| PW,
T. Anwendungen lind htalft ld\ius 10, 42, 10: de caelo qu<>d romitin

turharet interrenit. Das. c. 95, 5. Cicero Phil. Ö, 3, 8. Tacitus Itist. 1, 18.

Vgl. auch die vor. A.
:')) Bl ist feststehender Satz, dass das gesehene Wahrzeichen als nicht ge-

irilt. w.iiii der r.eiUininende M für nicht |6Mh6H erklärt | l'linius /«. n.

28, 2, 17: in auyurum diseiplina constut neque dmi* nc<{uc ulla auspivin y,itin<r<-

ad eos
t 'im 'junin'iue rem inyredientes observatse ea neyarrrint

, fu| imintr<

1 (ulyentiae maiua nuUum est) und umgekehrt (Chero l'lul. 5, 4, 9: col-

Leyn . . . quem ipse ementitis uuspieiis vitiosum feetrat — Dolabellas Wahl ist
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unwissentlich oder wissentlich gemachte falsche Behauptungen zu

rectificiren. Einmal wurde das günstige Blitzzeichen, das seinem

Wesen nach unter die auguria oblativa gehörte und gewiss, so

lange der Glaube an die Auspicien noch ernstlich war, nur in

dieser Eigenschaft zur Anwendung gekommen war, unter die

impetrativa versetzt, indem der auspicirende Beamte nach Blitzen

aussah und angab einen günstigen beobachtet zu haben. Dies ist

vor allen Dingen bei dem Amtsantritt geschehen, so dass, wenn

der neue Consul oder Prälor oder Quästor am ersten Tage seines

Amtes die Götter um gute Zeichen bat, ihm regelmässig der Bericht

zu Theil ward, es sei bei heiterem Himmel von links ein Blitz

gesehen worden [
). Wahrscheinlich hat dann diese Form der Au-

spicien, die allerdings nicht bloss stärker als alle übrigen war,

sondern in dieser Handhabung auch bei weitem bequemer, in der

städtischen Amtführung die Vögel- und Thierauspicien überhaupt

verdrängt (S. 76 A. 1), so dass in späterer Zeit die auspicia impetra-

tiva urbana mit den caelestia wesentlich zusammen fallen 2
).
—

durch die von dem Augur Antonius erhobene Einsprache vitiös geworden, obwohl

das von dem Augur angegebene Zeichen erdichtet war). Es liegt dabei die Vor-

stellung zu Grunde , dass der Trug des Dieners nur ihn selber trifft , nicht den

betrogenen Herrn, bei gefälschten auspiciis publicis also die Gemeinde sich nicht

versah, sondern nur der Magistrat oder der Augur persönlich. Livius 10,40, 11:

qui auspicio adest, si quid falsi nuntiat, in semet ipsum religionem recipit; mihi

quidem tripudium nuntiatum populo Romano exercituique egregium auspicium est.

Hier trifft den schuldigen Pullarius sogleich die Strafe durch einen zufällig ge-

schleuderten Speer, und der Rabe ruft, zum Zeichen, dass der Gott sein Recht hat.

1) Dionysios (S. 77 A. 1) c. 6 fährt fort, dass dieses romulische Auspicium zu

seiner Zeit stehend geworden sei bei dem Antritt der ordentlichen Magistrate:

töjv rcapovTwv tims; 6pvi&oc-/o7rajv fMaftöv ir. toü Bif]|xociou cpep6[xe^oi (also Appa-
ritoren, nicht Augurn) daxpaTi^v auTot? u.TjVueiv £/. xäw dpicrepwv cpaoiv ttjv o'j

Y£vo[j.£n>t)v. Cicero de div. 2, 35, 73 : iam de caelo servare non ipsos censes soli-

tos, qui auspicabantur ? nunc imperant pullario: ille renuntiat fulmen sinistrum,

auspicium optumum quod habemus ad omnes res praeterquam ad comitia. Denn
so ist die in den Ausgaben verdorbene Stelle zu interpungiren. Für den an-

tretenden Censor bestätigt dies Varro 6, 86 : ubi noctu in templum censor (Hdschr.

censura) auspicaverit atque de caelo nuntium erit. Noch der späte Stein von

Apisa maius in Africa (C. 1. L. VIII, 774), der einen Blitz darstellt mit der

Beischrift : deo loci, ubi auspicium dignitatis tale, hat gewiss den Platz bezeichnet,

auf dem die dortigen Magistrate bei ihrem Antritt dies Zeichen einholten.

2) Ueber die Form der städtischen Auspicien , abgesehen vom Amtsantritt,

zum Beispiel vor Berufung der Curien , finde ich kein ausdrückliches Zeugniss.

Aber die auspicia caelestia treten bei Varro 6, 53 , die caeli fulgera bei Cicero

de leg. 2, 8, 21 auf als für die städtischen Auspicien allein in Betracht kommend,
und man wird wohl überall, wie bei dem Amtsantritt an die Blitzbeobachtung zu

denken haben. Die daneben noch bestehenden dem Amtkreis militiae angehörigen

ex tripudiis scheinen in den städtischen Amtkreis nicht eingedrungen zu sein

(S. 82), wenigstens nicht so weit die Handlungen innerhalb des Pomerium zu voll-

ziehen sind (vgl. S. 93 A. 6).
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Zweitens war die Erklärung eines die Auspicien besitzenden

Beamten, dass er den Himmel an einem bestimmten Tage beob-

achtet {de caelo servasse) und einen Blitz wahrgenommen habe *)

,

ob wahr oder falsch, ein verfassungsmässig unanfechtbares und

bald geläufiges Mittel um die Nichtabhaltung der auf diesen Tag

angesetzten Volksversammlung herbeizuführen. Die Wahrnehmung

des Blitzes in diesem Falle war so selbstverständlich, dass in der

Regel nur die Beobachtung als vorgenommen bezeichnet wird 2
).

Ja man ging so weit förmlich im Voraus zu erklären, dass an

bestimmten Tagen die Beobachtung stattfinden werde 3
), wobei

dann ebenfalls die Wahrnehmung des Götterzeichens als selbst-

folglich hinzugedacht ist 4
)

; indess war eine derartige Ankün-

1) Dass in der That bei diesen Beobachtungen das Blitzzeichen immer fingirt

wurde und die Erklärung des Magistrats nicht, wie Rubino Untersuch. S. 76 fg.

meint, sich darauf beschränkte nach solchen Himmelszeichen ausgeschaut zu

haben , beweisen ausser der Analogie des in A. 1 erörterten Verfahrens auch

einzelne Stellen, so Cicero Phil. 2, 38, 99: cur ea comitia non habuisti? an quia

tribunus plebis sinistrum fulmen nuntiabal? und Lnoanus 5, 395: nee caelum ser-

vare licet: tonat augure surdo. Auch was Cicero (A. 4) über das Vorhersehen

des Vitium sagt, hat nur dann einen Sinn, wenn die Erklärung in der That da-

hin ging, dass ein Blitz gesehen sei. Endlich darf man doch die römische

Scheinheiligkeit nicht bis zu dem Grade von Absurdität steigern , dass , ob

man nun keinen oder ob man einen Blitz gesehen hat, doch dieselbe Wirkung
eintritt.

2) Cicero de domo 15, 19: negant fas esse agi cum populo , cum de caelo

servatum sit ... §40: auspiciorum patronus subito extitisti: tu M. Bibulum in

contionem , tu augures produxisti: a te interrogati augures responderunt , cum de

caelo servatum sit , cum populo agi non posse : tibi M. Bibulus quaerenti se de

caelo servasse respondit. Derselbe in Vatin. 6, 15 : quaero . . . num quando tibi

moram attulerit
,

quo minus concilium advocares legemque ferres
,

quod eo die

srires de caelo esse servatum. Das. c. 7, 17; de harusp. revp- 23, 48; ad Att.

2, 16, 2 und sonst.

3) Dio 38, 13: TroXXoi 1\l-o?A^zw -^ täptov etaepopd; T) dpyövxtuv xaxaaxaaet;

ii xöv (fjpuft daaYO(j.£vac ßo'jM[j.evoi r:rjrjtr.r\^e}Xo^ tu; xal it. xoO oupavoD x^v

r
j

u;p'xv l'Ativrp
i

uavxe'jaö[j.evoi, axj-re (j.Tjoe|xtav is a'jxrj y.'jpwatv xov Sfjjxov oystv.

So erklärte der Volkstribun Milo im J. 697 durch öffentlichen Anschlag (proscri-

psity, das» er dies an allen Comitialtagen thun werde (se per omnes dies comitinles

de caelo servaturum: Cicero ad Att. 4, 3, 3; Drumann 2, 318). Der Consul

Bibulus 695 ging nicht «o weit, sondern beschränkte sich darauf, durch Edict

für alle Cornitialtage Feste anzuordnen (IspojjiTwioiv £; rrdaac ifxolto; xd; Xoirac

fM) £to'j; tjjiipa; .... rpoTj^pej^e Dio 38, 6), daneben aber noch an jedem
einzelnen Tag den gesehenen Blitz zu nbnuntiiren (Cicero de domo 15, 39. 40;
de harusp. resp. 23, 48; ad Att. 2, 16, 2; Sueton <\ies. 20), was wohl zu

unterscheide: | hat dieB ältere Gelehrt»; zu der jetzt beseitigten Vnsicht

verleitet, dass die Obnuntiation und die Indn-tion der Ferien identisch s.-i.n

4) Cicero Phil. 2, 82, 81. <• 33, 83 wirft dem Antonius vor, dass er Monate,

Mm <;on>ular< omitien Dolabellas gehalten wurden, als Augur, nicht ils Con-

sul erklärt habe entweder ihre Abhaltung oder doch ihre Durchführung verhin-

/u können (comitia ausvirii* vel impedire vtl ritiurr): fuUquamnt Ü
potest

,
quid vitii in auspicii* futurum sit, nisi qui de caelo servare constitmt ''

Also der Magistrat, der von Keinem Hechte Gebrauch machen. I die Himinehheni,
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digung an sich nicht genügend, sondern bedurfte es für jeden

einzelnen Tag der rechtzeitigen Anzeige an den die Gomitien ab-

haltenden Magistrat, dass die Beobachtung stattgefunden habe 1
).

— Bei der politischen Wichtigkeit und der kaum verhüllten Will-

kürlichkeit dieser Blitzbeobachtungen ist es begreiflich, dass in

der späteren Republik im Verordnungswege vielfach nicht bloss

das Recht geregelt ward solche Beobachtungen mit rechtsverbind-

licher Kraft anzustellen, worauf sich die später zu erörternden

Gesetze des Aelius und des Fufius aus dem Ende des 6. oder

Anfang des 7. Jahrhunderts sowie das des Clodius vom J. 697

beschränkt zu haben scheinen, sondern auch nicht selten durch

obrigkeitlichen Befehl 2
) oder durch Senatsbeschluss 3

)
denjenigen,

welchen verfassungsmässig das Recht der Blitzbeobachtung zu-

stand, dessen Ausübung für gewisse Tage untersagt ward.

Hühner- 4) Hühner fr ass [auspicia ex tripudiis). Ausser der Beob-

achtung der frei im Himmelsraum fliegenden Vögel kannte die

römische Weise noch eine andere Vogelschau : es wurde Vögeln,

insbesondere Hühnern 4
) Futter vorgeworfen und wenn einem

derselben bei dem Fressen davon etwas wieder aus dem Schnabel

fiel {tripudhim solistimum)
,

galt dies als Zustimmung der Götter

achtung verkündigt, kann allerdings vorher wissen, dass er an dem angezeigten

Tage einen Blitz sehen werde; dem Augur ist diese Gattung der Lüge verfas-

sungsmässig nicht gestattet. Eine gewisse Entschuldigung liegt freilich darin,

dass die Nuntiation des Magistrats auf den Impetrativauspicien beruht und der-

selbe also allerdings vorher wissen kann, zwar nicht, dass ihm an einem be-

stimmten Tage Blitzzeichen erscheinen werden, aber doch dass er danach werde aus-

zuschauen haben. Dagegen die Nuntiation des Augurn beruht immer auf Oblativ-

auspicien, und hier gilt das Gleiche nicht.

1) Dies zeigt am deutlichsten der Verlauf des milonischen Handels (Cicero od

AU. 4, 3, 3); die Gegner Milos erklären sich an dessen Anschlag (S. 79 A. 3)

nicht zu kehren : nisi Milo in campum obnuntiasset, comitia futura. Dem fügt sich

auch der Tribun, und es wird nun weiter die durch mehrere Tage fortgesetzte Jagd

des obnuntiirenden Tribuns auf die comitiirenden geschildert; es kommt darauf

an diesen die Obnuntiation beizubringen, bevor die Comitialprocedur zu Ende
ist : si qui (de caelo) servavit, non comitiis habitis, sed priusquam habeantur, debet

nuntiare (Cicero Phil. 2, 33, 81).

2) Gellius 13, 15, 1: in edicto consulum, quo edieunt, quis dies comitiis

centuriatis futurus sit , scriptum ex vetere forma perpetua :
lne quis magistratus

minor de caelo servasse velit/

3) Cicero ad AU. 1, 16, 13: Lurco tr. pl. ... solutus est et Aelia et Fufia,

ut legem de ambitu ferret. Derselbe pro Sest. 61, 129: decretum in curia . . .

ne quis de caelo servaret, ne quis moram ullam afferret, mit Bezug auf den über

Ciceros Wiedereinsetzung in den vorigen Stand eingebrachten Gesetzentwurf.

4) Nöthig war dies nicht. Cicero de div. 2, 35, 73 : decretum collegii (der

Augurn) vetus habemus omnem avem tripudium facere posse. Auch Vergil Aen.

6, 200 lässt die Tauben bei einem augurium impetrativum, das günstig verläuft,

während des Flugs fressen.
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zum Vollzug der beabsichtigten Handlung 1

). Dies Verfahren em-
pfahl sich theils durch die Deutlichkeit und Einfachheit des

Zeichens, so dass man hier sehr leicht auch ohne sachkundige

Hülfe zu Stande kam, theils besonders durch seine Kürze und

Sicherheit; denn da die Hühner dazu in besonderen Kafichen 2
)

von dem Beamten mitgeführt wurden, so hatte der Hühnermann

[puUarius) den Erfolg in der Hand 3
). Es ist daher dasselbe

durchgängig im Lager von dem Feldherrn 4
) angewendet worden 5

)

;

1) Cicero de div. 1, 15, 27. 28: nostri magistratus auspiciis utuntur coactis:

necesse est enim offa obiecta cadere frustum ex pulli ore , cum pascitur. quod
autein scriptum habetis avi (die Handschriften auf) tripudium fieri, si ex ea (viel-

leicht si escae; Hertz vermuthet si ex esca~) quid in solum (die Hdschr. solidum)

ceciderit, hoc quoque quod dixi coactum tripudium solistimum dicitis. Nach Festus
ep. p. 244 v. puls reicht das Fressen der Hühner hin; aher dies ist spätere

Abschwächung. Cicero de div. 2, 34, 72 sagt ausdrücklich, dass es auf das

Fallenlassen, das tripudium ankommt und das Fressen der Hühner an sich nicht

genügt: pascantur necne {quid refert scheint Glosse) nihil ad auspicia: sed quia,

cum pascuntur , necesse est aliquid ex ore cadere et terram pavire , terripavium

primo, post terripudium dictum est: hoc quidem iam tripudium dicitur. cum iyitur

offa cecidit ex ore pulli , tum auspicanti tripudium solistimum nuntiatur. Festus

v. tripudium p. 363 (p. 74 in meiner Ausg. des Q. XVI) und v. puls p. 245
giebt dieselbe Etymologie. Derselbe p. 298: solistimum Ap. Pulcher in au-
yuralis disciplinae l. I ait esse tripudium, quod avi (Hdschr. auf) excidit ex eo

quod Uta fert.

2) Die Abbildung eines solchen Kastens mit zwei fressenden Hühnern darin

auf dem Grabstein eines PuUarius (Marini iscr. Alb. p. 120) zeigt, dass derselbe

zum Tragen eingerichtet war.

3) Man liess die Hühner hungern. Cicero de div. 2, 35, 73 : hoc auspicium

divini quicquam habere potest, quod tarn sit coactum et expressum? . . . tum . . .

esset auspicium, si modo esset ei (avi) liberum se ostendisse . . . nunc vero inclusa

in cavea et fame enecta si in offam pultis invadit et si aliquid ex eius ore ceci-

dit, hoc tu auspicium . . . putas? Man gab ihnen Brei, um des Abfallens sicher

zu sein. "Festus p. 245: puls potissimum datur pullis in auspiciis quia ex ea

necesse erat aliquid decidere quod tripudium faceret, id est terripuvium.

4) Die Auspicien , welche sich auf den exercitus centuriatus beziehen, sind,

hüiiii Anschein wie aller Analogie zufolge, nicht hieher, sondern zu den auspicia

urbana gezogen worden, obwohl positive Zeugnisse über ihre Form meines Wis-
:.:hlen. Vgl. S. 93 A. 6.

•')) Festus v. tripudium (nach meiner Ausgabe) : . . . in [cjastris usur[patur\.

S i 1 i

i

j s f>, :Y,J nennt die Hühner priscum populis de more Latinis auspicium, cum
bella parant. Aus der Schrift eines nicht weiter bekannten Sabidius führen die

Veroneser Beholien SOI Ann. 10, 241 das Formular der Militärauspicien an, dessen

im Theti ii.u h II. Keil, versuchte Restitution allerdings vielfach unsicher

; t I t in exercitu \ Signum ad pugnam datum erat, is penes que\m imp[erium
.' >n taberncunUo in sella \sed\ens auspicabatur coram exercitu.

]>ijII,< r covtü WrfrXatlt [ittwni$$i$q*$ in lo\cum circum sellam suam
nuntiat') a . . . . |«JliUiM?| . . . \trijmdium sinisterum solisti\mum flätft^U viderit,]

tnpu>li(i\tum nunl\i<d<, (diese Aufforderung — wenn es eine ist, denn Keil las

/weit. IihI \atO '"Irr fttia, lltrriiiami bei liiicheler in Jahns .l.ilirln'nli.rii "

ilaii — letataf an die Pnllarii gerichtet; vgl. Livius 10, 40). »ilenth dmulr
fnrt>> rtsidebat et dicebat : equites et pediten nomenqw l.<iti\mun\ .... Im tkmli

armnti ]i<ilwl<iti .... \fftOiqWOi MtjfMtff, "i\ntti
\
ti //»»/ <l\ i \nm uni^teriiui *<>li-

ttkmm 'im< (uii p**trum >ider\it nuntiatn felici] dctwU \nii
:

juri
|
nun

Rom. Altertb. I. U. Aufl. I
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wogegen bei den stadtrömischen Staatsauspicien *), insbesondere

allen auf die Comitien der römischen Gemeinde bezüglichen, die

Zulässigkeit der Erforschung des Götterwillens durch die Hühner

für die ältere Zeit sicher geleugnet werden kann, für die spätere

mindestens zweifelhaft ist 2
).

Dirne. 5) Warnungen insgemein (signa ex diris) sind sämmtliche

ausserordentliche Erscheinungen, die nach den Aufstellungen der

römischen Theologie als bedeutsam, insbesondere als unheilbrin-

gend angesehen werden. Solche Zeichen werden der Natur der

ba[t]. Es folgt das Aufbieten zum Kampfe, schliessend mit viros voca, proelium

ineant. deinde exercitu in aciem educto Herum [rnorabantur ut immolare\tur

(? vgl. Liv. 9, 14, 4. 38, 26, 1); interim ea mora utebanlur, qui testamenta in

procinctu facere volebant. Dieselbe Formel haben Cicero de div. 2, 34, 72 und
de d. n. 2, 3, 9 und Gellius 15, 27, 3 im Sinn. Beispiele solcher Tripudial-

auspicien im Lager sind häuflg : Liv. 9, 14, 4. 10, 40. 22, 42. Cicero de div.

1 , 35 , 77 ; wozu weiter kommt der bekannte Vorfall unter dem Consul P.

Claudius im J. 505 (Valerius Max. 1, 4, 3; Servius zur Aen. 6, 198; Cicero

de d. n. 2, 3, 7 und sonst.). Der Pullarius fehlt in keinem Lager (Livius 8,

30, 2. 41, 18, 14 und sonst), und noch aus der Kaiserzeit haben wir die In-

schrift eines Freigelassenen des praefectus castrorum der 20. Legion , welcher

seinem Patron als pullarius diente (S. 81 A. 2. Handb. 4, 360 A. 2429).

1) Als auspicia minora scheint auch Servius zur Aen. 3, 375 die Tripudien

zu bezeichnen.

2) Ueber die spätere Stellung der auspicia pullaria ist um so schwerer aufs

Reine zu kommen, als der Pullarius, nach dem S. 78 A. 1 Bemerkten, späterhin

den Beamten überhaupt als Auspiciengehülfe dient und auch bei Auspicien ge-

braucht wird, wo nicht die Hühner betragt werden, sondern der Blitz oder allen-

falls die Vögel. Wenn also ein Stadtprätor vor Abhaltung einer Senatssitzung

mit Hülfe der pullarii die Auspicien befragt (Cicero ad fam. 10, 12, 3), so folgt

daraus nichts für deren Beschaffenheit. In Beziehung auf die Katastrophe des

Ti. Gracchus werden allerdings die Hühnerauspicien erwähnt (Val. Max. 1, 4, 2;

Plutarch Ti. Gracch. 17); aber da derselbe, als er umkam, nicht bloss Volks-

tribun, sondern auch lllvir agris dandis adsignandis war, so kann er, zumal da

sonst von Impetrativauspicien der Volkstribune schlechterdings keine Spur sich

findet , wohl aber den Triumvirn des sempronischen Ackergesetzes die pullarii

zukamen (Cicero de l. agr. 2, 12, 31), die Hühner in der letzteren Eigen-

schaft geführt haben ; und alsdann sind seine Auspicien nicht städtische ge-

wesen. Wenn dem Consul Mancinus 617 in Lavinium die Hühner versagten

(Val. Max. 1, 6, 7; Liv. 55; Obseq. 24), so bezieht sich dies allerdings auf

einen der bei dem Antiitt der Obermagistrate stehenden Acte (s. den Abschnitt,

vom Amtsantritt); aber da derselbe nicht in Rom stattfindet, so rechtfertigt dies

vielleicht die Anwendung der Lagerauspicien. Dasselbe gilt von den Auspicien,
f die Kaiser Galba am 1. Jan. seines Todesjahres anstellte (Sueton Oalb. 18: au-

spicanti pullos avolasse): denn der Princeps hat ja auch in der Stadt das mili-

tärische Imperium. Die hauptstädtischen decuriales pullarii (s. den Abschnitt

von den Apparitoren) hindert nichts auf diese kaiserlichen Auspicien zu beziehen.

Somit fehlt es in der That an einem sicheren Beispiel dafür, dass die Hühner-
auspicien bei den Amtshandlungen domi zur Anwendung gekommen sind ; und
wenn auch nicht behauptet werden soll , dass sie schlechthin ausgeschlossen

waren, so ist doch Servius Aeusserung zur Aen. 6, 198: Romani moris erat et

in comitiis agendis et in bellis gerendis pullaria captare auguria auf jeden Fall

zu allgemein. Noch weniger kann es entscheiden, dass Prudentius peristeph. 10,

146 sagt: cum consulatum initis . . . farre pullos pascitis.
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Sache nach, zumal da sie meistens abmahnend sind, nicht erbeten,

können also nur als auguria oblativa betrachtet werden. Sie spie-

len in der Theorie wie in der Praxis eine ausserordentlich wich-

tige Rolle ; hier wird es genügen auf einige der wesentlichsten

Gesichtspuncte hinzuweisen. Die Warnungen können entweder

vorkommen bei und in bestimmter Beziehung auf eine Auspica-

tion oder selbständig. Wie die völlige Stille (silentium) die erste

und wichtigste Bedingung ist für die Auspication l

)
, so gehört

vor allem zu den Warnungen jedes Hinfallen eines Gegenstandes

innerhalb des Templum 2
) und überhaupt jedes den Beobachter

störende ungehörige Geräusch 3
). Eine Warnung liegt gleichfalls

in dem Straucheln des Auspicanten, in dem Versprechen bei dem

Vortrag der stehenden Formeln und was der Art w7eiter in Be-

ziehung auf die Auspicationshandlung an Fehlern vorkommen kann.

Unter den selbständig auftretenden dirae ist der bekannteste

Fall das Zusammenstürzen eines an Epilepsie — morbus comi-

tialis — Leidenden während einer sich vollziehenden Handlung,

welches, wenn es in der Volksversammlung vorkommt, unbedingt

deren Auflösung nothwendig macht 4
). Ebenso gilt es als unheil-

1) Ateius Capito bei Festus p. 351 v. sinistrum unterscheidet zwischen

auspicium silentio und auspicium sinistrum: jenes bezeichnet bloss negativ, dass

die Gottheit nicht verbietet (vacat vitio: igitur silentio surgere cum dicitur,

significat non interpellari
,
quominus rem gerat), dieses positiv, dass sie zuräth

(hortari auspicia ad agendum, quod animo quis proposuerit). Ans dem halb zer-

störten Artikel silentio surgere p. 348 ersieht man , dass das silentium währen

mnsste von dem Augenblick an, wo der Anspicant aus dem Bette aufstand,

um sich auf den Beobachtungsstuhl zu setzen , bis zu dem , wo er nach voll-

brachter Handlung sich wieder zu Bette legt: hoc enim est \si\Untium omnis

vitii in auspiciis vacuitas. (Dieselbe Definition giebt Cicero de div. 2, 34, 71.)

Ein anderer Theologe fügt dann noch hinzu, dass der Auspicant nicht gerade

aus dem Bett, sondern von jedem Lager [cubile] kommen könne, auch nicht

genöthigt sei wieder zu Bett zu gehen. Auch bei dem Hühnerauspicium er-

scheint dtfl Silentium. Cicero de div. 2, 34, 72: Uli qui in auspicium atlhilxtur

cum ita imperavit is qui auspicatur 'dicito, si silentium esse videbitur
1

,
nee suspicit

nee circumspieit, statirn respondet silentium esse videri.

2) In dem eben angeführten Art. silentio wird besonders darauf hingewiesen,

ne quid eo tempore deiciat. Dies giebt caduca auspicia : caduca auspicia dieunt,

sagt Festus ep. p. 64, cum aliquid in templo excidit, veluti virga e manu. %

5) Cato (bei Festus v. prohibere p. 234): domi cum auspicamus . . . servi

ancdlae si quin eorum sub centone crepuit
,

quod ego non sensi ,
nullum mihi

r,t,u,n furit. Plinlui h. n. 8, 57, 223: soricum occentu dirimi auspiriu annale*

refertos habemus. Val. Max. 1, 1, 5. Plutarch Marc. 5. Daher dirae obstrepentes

Pllflrttl |. n . 2H, 2, 11.

ii I« tm p. 234: prohibere comitia dicitur vitiare diem morbo
,

qui vulgo

quidem nuiinr. reterum ob id ipsum comitialis appellatur. Serenus Sammonlcn«
de med. v. 1015 fg. : est suhili npecies morbi, cui nomen ab illo est, quod fitri

ntffragia huta rgdwwrt \t*tm mtmbrti atro languore caduch con-

dttum populi labes horrenda diremit. IM<> 18, 98.
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bringend, wenn einem Ausgehenden Raben ciüirogenfliegen l

}, und

es Hessen sich Bogen füllen mit ähnlichen Anschauungen privater

und öffentlicher römischer Deisidämonie. Iudess für die Augural-

disciplin kommen diese selbstständigen Anzeichen nur insofern in

Betracht, als sie in bestimmtem und klarem Zusammenhang mit

einer eben sich vollziehenden Handlung stehen, wie dies in den

eben angegebenen Beispielen der Fall ist, und also als Einspruch

der Gottheit gegen diese erscheinen. Die richtige Beziehung an

sich unbestimmter Wahrzeichen zu finden wendet man sich nicht

an die Augurn, sondern in älterer Zeit an die Pontihces 2
), spä-

terhin häufig an die sibyllinischen Bücher oder die etruskische

llaruspicin. Hier mag nur daran noch erinnert werden, dass

nach römischer Anschauung die Warnung für den Handelnden nur

bindend wird durch die sinnliche Wahrnehmung, also nicht bloss

zufälliges Uebersehen oder Ueberhören sie unschädlich macht

(S. 83 A. 3), sondern es auch zulässig ist sich gegen solche War-

nungen durch bewusste Vorkehrungen zu schützen 3
).

verhäitniss Diese fünf Gattungen, die Vögel-, Thier-, Himmels- und

zu anderen Hühnerzeichen und die Warnungen überhaupt, bezeichnen den

zeichen. Kreis der Erscheinungen, welche die römische Theologie a potiori

unter dem Namen der auspickt zusammenfasst 4
)

; und in der That

lässt, was in unserer Ueberlieferung darauf Bezügliches vorkommt,

sich wesentlich auf jene Kategorien zurückführen 5
). Daneben gab

es allerdings noch verschiedene andere Formen den Willen der

Götter zu erforschen ; abgesehen von dem Looswerfen, das als

1) Valerius Maximus 1, 4, 2. 4. 5 und sonst.

2) Handb. 4, 222.

3) So erklärte bereits M. Marcellus, der Gegner Hannibals , optimus augur

:

wenn er habe schlagen wollen, liesse er sich in einer bedeckten Sänfte tragen,

ne auspiciis impedirttur (Cicero de div. 2, 35, 77). Bei dem Opfer wird die

Flöte geblasen, ne quid aliud exaudiatur (Plinius h. n. 28, 2, Hj.
4) Cicero de div. 2, 32, 71 (S. 76 A. 1) und zahlreiche andere Stellen

beweisen, dass man auspicia technisch ganz überwiegend in dem allgemeinen

Sinne brauchte, den die S. 75 A. 1 angeführte Stelle anzeigt.

5) Dass ältere Augurn noch andere Gattungen angenommen haben , soll

damit nicht geleugnet werden. So scheinen die auspicia ex acuminibus (Cicero

de div. 2, 36, 77; de d. n. 2, 3, 9; Arnobius 2, 67 (p. 91) nicht oblativa

gewesen zu sein von der Art, wie sie Dionysios 5, 46 und Livius 22, 1, 8.

43, 13, 6 berich'en (Handb. 4, 361), sondern impetrativa , die regelmässig

vor dem Beginn der Schlacht mittelst Beobachtung der Lanzenspitzen des auf-

gestellten Heeres eingeholt wurden. Schon M. Marcellus bezeichnete diese als

antiquirt, was zusammenhängen mag mit dem Zurücktreten der Lanze im Heer-
wesen (Handb. 3, 2, 269). Dass viele auyuria und auspicia früh verschwunden
sind, ist bekannt (Cato bei Cicero de div. 1, 15, 28 und Cicero a. a. 0.)
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stehende öffentliche Institution nicht angesehen werden kann, und

den von den Griechen entlehnten apollinischen Wahrsprüchen, deren

Beibringung und Auslegung dem dazu besonders berufenen Col-

legium sacris faciundis überwiesen war, knüpfte sich späterhin

die Erforschung der göttlichen Willensmeinung in Bezug auf eine

beabsichtigte Handlung in der Begel an die Schau der Eingeweide

des Opferthiers 1
). Ursprünglich hatte das Opfer diesen Zweck

nicht. Wenn gleich besondere Vorgänge bei demselben, zum

Beispiel das Entlaufen des Opferthiers, und ohne Zweifel auch

auffallende Abnormitäten in den Eingeweiden, als dirae in den

Kreis der Auguraldisciplin fallen mussten 2
) und gewiss von jeher,

so gut wie ungünstige Vögelzeichen, den Auspicanten bestimmten

von der Handlung, für die er opferte, für jetzt abzusehen, so

gehört doch die stetige Beobachtung und folgerichtige Auslegung

der Opfereingeweide nicht zu den Auspicien und überhaupt nicht

zu dem ältesten römischen Ritual; vielmehr werden dafür be-

kanntlich die etruskischen Haruspices verwendet und erst in der

Kaiserzeit ist aus diesen eine Staatspriesterschaft gebildet 3
).

Die Auspicien, wie sie bisher dargelegt worden sind, vermit- a**pM* />«-

lein den Verkehr der römischen Götter mit den römischen Bürgern vdta.

sowohl wie mit der römischen Gemeinde selbst; sie sind insofern

entweder auspicia privata*) oder auspickt publica populi Ro-

1) Cicero de div. 1, 16, 28: nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato

ne privatim quidem gerebatur, quod etiarn nunc nuptiarum auspices declarant,

ijui re omissa nomen tantum tenent. nam ut nunc extis (quamquam id ipsum ali-

quanto minus quam olimj, sie tum avibus magnae res impetriri solebant. Daraus

Val. Max. 2, 1, 1.

2) Insofern wird Handb. 4, 362 ganz richtig gesagt, dass das litare, das

hfljul (Im richtige Darbringen des Opfers, schon dem römischen Ritual ange-

hört und keineswegs den Haruspex nothwendig voraussetzt. Darum befremdet
auch die \n i|.)iFinng der ,auspicia'

1

auf solche Fälle nicht (Festus ep. p. 244:

piaevlaria auspicia appellabant, quae sacrificantibus tristia portendebant, cum aut

/ ab ata effugiiüt aut percussa mugilum dtdisaet aut in aliam partem cor-

poris quam oporteret cecidisset. Vestifera auspicia esse dicebant, cum cor in extis

aut tap%U in i'x-inore non fuisset).

:ii Handb. 4, 361 fg.

4j Debet die auspicht prfoota, deren allgemeine Anwendung In älterer Zeit

< ro ( A. lj bezeugt und die auch sonst zuweilen vorkommer» (so bei Cato S. -
s3

irt;ilir.n wir wenig Genaues (vgl. Kubino S. 40 A. 1 ). DtM ßic den publica

gleichartig waren, versteht lieh, und so ist auch die Erzählung von Attus Navius
< leen ii dh. 1, 17gefasst. Kbenso liegt es in «Irr Sache, dass sie ursprüng-

lich den Patrioten] enteehlietslich zukommen, eben wie das Geschlacbtsreenti auf
welches CorreUtTerhältuisH zwischen gen.* und auspicia {prirata) die Aeusscrunucn
1 ei l,i\iu . 6, 2 10, 8, 9 ZU beziehen lind, wahrend 'hn Citri- iei ii

freilich in anderer Hinsicht auch die puht n als l'iiv.it-

besiti beigelegt worden (S. 87 A. 3). Dass die auspicia prirata den Plebejern
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mani x

)
. Nur die letzteren gehören in den Kreis dieser Be-

trachtung.

Auspu-ia Das der Gemeinde zugedachte Götterzeichen ist entweder ein

Magiatpte. erbetenes oder nicht. Nur in Beziehung auf das erstere, das

augurium impetrativum , kann überhaupt die Frage aufgeworfen

werden, wem das Recht und die Pflicht zukommt ein solches

Zeichen im Namen der Gemeinde zu erbitten und demnach auf

seine Frage von der Gottheit die Antwort zu erhalten ; woran das

weitere Recht hängt im Fall des Zweifels endgültig zu bestimmen,

ob das Zeichen wie erbeten erfolgt ist oder nicht. Die Antwort

auf diese Frage ist aber in der That selbstverständlich: wie den

irdischen Verkehr der römischen Gemeinde mit anderen Gemein-

den und Individuen, so vermitteln auch den himmlischen allein

die Magistrate. In diesem Sinne kommen die auspickt publica,

oder, auf den einzelnen Fall bezogen, die spectio, den Magistraten

zu 2
), und wie diesen allein, so auch ihnen allen, wenn auch in

ungleichem Grade. Denn wie jeder Beamte, auch der niedrigste,

Geschäfte für den Staat auszuführen hat, so kann und muss er

auch, sowohl beim Antritt seines Amts allgemein wie insbeson-

dere vor dem Vollzug des einzelnen Geschäfts, dafür sichtbare

Zeichen des göttlichen Wohlgefallens erbitten; und dies sind eben

die auspicia publica. Daher sind Zeichenschau und Beamtengewalt,

auspicium und Imperium in der That nur Bezeichnungen desselben

Begriffs nach verschiedenen Seiten, jene des himmlischen, diese des

ursprünglich fehlen, tritt besonders in dem mangelnden Conubium deutlich her-

vor; die Mischehe ist deswegen unmöglich, weil der plebejische Theil die Au-
spicien nicht hat (Liv. 4, 6, 2).

1) Auspicia populi Romani Cicero de domo 14, 38: de d. n. 2, 4, 11.

Auspicia publica privataque Livius 4, 2. Doch wird dies selten hinzugesetzt,

wohl weil die auspicia privata bereits, als Cicero und Livius schrieben, eine

Antiquität waren (Cicero de div. 2, 36, 76).

2) Varro bei Nonius p. 92: eo die eis Tiberim redeundum est quod de

caelo auspicari ius nemini est (sit die Hdschr.) praeter magistratum (magistrum
die Hdschr.). Die Worte Ciceros de leg. 3, 4, 10: omnes magistratus auspicium

. . . habento gehören dagegen wahrscheinlich nicht hieher, sondern beziehen sich

wohl auf das später zu erörternde Obnuntiationsrecht. — Von der spectio sagt

Cicero Phil. 2, 32, 81 : nos [augures) nuntiationem solum habemus, consules et

reliqui magistratus etiam spectionem. Vgl. Varro 6, 82. Das Verhältniss der

beiden Ausdrücke ist das, dass auspicium das abstracte Recht des Beamten anzeigt

die Götter zu befragen , spectio dasselbe Recht bezogen auf den concreten Fall

;

daher wird jenes in dieser Verbindung gewöhnlich im Plural gebraucht, dieses

stets im Singular. Natürlich fällt beides im Gebrauch häufig zusammen; aber

wenn im Interregnum das allgemeine Recht diese Zeichen zu empfangen auf den
Senat übergeht , so kann dies nicht als spectio bezeichnet werden , sondern nur
als auspicium oder vielmehr auspicia.



1 i Vgl. untrr zahllosen Belegen dafür insbesondre tfesiftJU bei Gel-

, 15, v.o die auspicia maxima und mktora aiisdrücklu li mit den munittra-

tu* maiore* und minore» ld< ntiii« irt werden. Man sagt a populo atupicia accepta

habere (Cicero de div. '2, 3(>, 711). auspicia ponere (ders. de deor. nat. 2, 3, 9)
u. dg), m.

'2) liubino S. 82.

.".) DiM beceiehoel I leere de leg, ü. 1, '.) mit den Worten auspicia patrum
esse, de Ldocicerbnischeo Briefe tu Brntui i. • >. I nett nuepiefci

./</ }><itrcs redire, ähnlich vi'- l.i\iu> 1,82 I i^l Mi "'/ /"ttns n<l><ntt und in

einer K«-<i«- <», il, 8, d fem sie den Zwieehenkönii ernennen,
Uspir.ia liuhmt. Vj-1. den Al»<hnitt um der Stellvertretung.

palrv.i)).
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irdischen Verkehrs (S. 72 A. I)

; und es wechseln denn auch

beide selbst im technischen Sprachgebrauch häufig mit einander

ab 1
). Man könnte die Frage, wem die Auspicien zustehen, mit

dieser allgemeinen Hinweisung auf die correlate Beamtengew7alt

als beantwortet ansehen ; doch wird es angemessen sein, nament-

lich um für die Gattungen der Auspicien und die Lehre von ihrer

Collision festeren Boden zu gewinnen, jenen allgemeinen Satz noch

in seine einzelnen Elemente aus einander zu legen.

Dass als letzter Träger der Beamtengewalt die Gesammtheit ^w?p'

der patricischen Senatoren und das Zwischenkönigthum galt, so

dass, wenn ein höchster Beamter vorhanden war, diese Gewalt

ruhte, sofort aber hervortrat, wenn derselbe fehlte, drückte sich

schärfer noch als in den weltlichen Geschäften nach der Seite

der Auspicien aus. ,Alle Auspicien werden zurückgeführt auf

jenes grosse Zeichen, wodurch die Götter dem Bomulus die Er-

mächtigung gaben die Stadt zu gründen, das römische Volk

zu stiften, und ihm das Königthum desselben übertrugen' 2
).

Dies Fideicommiss göttlichen Schutzes ging von Hand zu Hand

durch die Könige und die Reihe der Consuln und der sonstigen

Oberbeamten. Wenn aber durch Schuld oder Unglück der zeitigen

Träger die Beziehungen zwischen dem Staat und den Göttern so

getrübt sind, dass eine Sühnung und Erneuerung ihrer Auspi-

cien nicht möglich erscheint, so giebt ihr Rücktritt, ohne dass sie

sich einen Nachfolger und Erben ihres Rechts wie ihrer Schuld

ernannt haben, das heisst das Interregnum, diese Auspicien wieder

zurück an die ungetrübte und nothwendig reine Quelle, zu-

nächst an die immer, wenn auch in der Regel mit ruhender

niss, vorhandene Gesammtheit der Gewaltträger, den patri-

cischen Senat 1
) und weiter an denjenigen von ihnen, dem Wahl

oder Loos die Führung des Regiments zuweist, den Zwischcn-

rio
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König 1

). Daher ist das Interregnum eine Erneuerung [renovcUid\

der Auspicien 2
). — Insofern die Patricier die auspickt publica

nicht blos in ältester Zeit ausschliesslich besassen, sondern an

dieser letzten Quelle der Beamtengewalt in göttlichen wie mensch-

lichen Dingen die Plebejer zu keiner Zeit Antheil gehabt haben,

können die auspicia publica auch später noch als ein patricisches

Reservatrecht bezeichnet werden ; wie denn der Widerstand des

Adels gegen die Zulassung der Plebejer zu den Gemeindeämtern

in der formell unbestreitbaren Consequenz des Sacralrechts seine

wesentlichste Stütze fand. Indess erforderte eben diese Conse-

quenz, dass, als und so weit die Plebejer zu denselben zuge-

lassen waren , zwischen den Auspicien der Beamten patricischen

und der Beamten plebejischen Standes kein Unterschied weiter

stattfinde; in der That ist dies auch niemals geschehen.

Auspida Den jedesmaligen Träeern der vollen Beamteneewalt odermaxima. ** ° ° ö

des Imperium kommen auspicia maxima 3
) zu. Es sind dies

selbstverständlich der König, der Zwischenkönig, der Consul, der

Prätor 4
), der Dictator und jeder Beamte consularischer und pra-

ktischer Gewalt, ohne Unterschied ob er als Magistrat oder pro

magistratu fungirt 5
), ob er zu den verfassungsmässigen Jahrbe-

1) Cicero de domo 14, 38: auspicia populi Bomani . . . intereant necesse

est, cum interrex nullus sit.

2) Livius 5, 31, 7: placuit per Interregnum renovari auspicia. 6, 5, 6: ut

renovarentur auspicia, res ad interregnum rediit. Der Beschluss 5, 17, 3 : ut

tribuni militum abdicarent se magistratu, auspicia de integro repeterentur et inter-

regnum iniretur , wird c. 52, 9 bezeichnet als instauratio sacrorum auspicio-

rumque renovatio. Ueberall, wo das Interregnum willkürlich herbeigeführt wird,

liegt der gleiche Gedanke zu Grunde, so nach dem gallischen Brande Liv. 6, 1, 5

und sonst 9, 7, 14, besonders deutlich 8, 17, 4, wo ein Dictator als vitio creatus

niederlegt und dann, da eine Pest ausbricht, velut omnibus eo vitio contactis

auspieiis res ad interregnum rediit. — Die einfache repetitio auspiciorum dessel-

ben Magistrats (S. 96) ist hiermit nicht zu verwechseln.

3) Auspicia maiora und minora werden übrigens die Himmelszeichen auch
genannt in anderer Beziehung als in der auf die verschiedene Beamtengewalt;
wie z. B. der A.dler im Vergleich mit dem Specht (Servius zur Aen. 3, 374
und zu den Ecl. 9, 13), die numanischen im Vergleich mit denen des Romulus
(Cicero de re publ. 2, 14, 26). In diesem Sinne heisst der Blitz auspicium

maximum (S. 77 A. 1).

4) Messalla bei Gellius 13, 15: patriciorum ^(magistratuum) auspicia in

duas sunt divisa potestates. maxima sunt consulum praetorum censorum .... reli-

quorum magistratuum minora sunt auspicia: ideo Uli minores, hi maiores magi-
stratus appellantur (vgl. S. 19). Festus v. minora auspicia p. 157 scheint aus
Messalla geschöpft.

5) Dass wer pro consule oder pro praetore und nicht auf Giund des Mandats
eines anderen Beamten commandirt, nothwendig eigene Auspicien hat, wenn er

auch nur unter gewissen Voraussetzungen Imperator werden und triumphiren



— 89 —
amten gehört oder als Kriegstribun oder sonst wie consulari

imperio bestellt ist 1
). Auch der Reiterführer führt, so weil er

überhaupt Auspicien hat, die prätorischen 2
) . — Aber da der

Kreis der Auspicien so weit reicht wie der der Amtsgewalt über-

haupt, so fehlen sie auch den untergeordneten Beamten nicht.

Die Auspicien der Censoren werden noch zu den muxima ge- Auspicien

rechnet, aber, wie es scheint, ebenso wie diese Magistratur

selbst zu den höheren gezählt wird, mehr der Form nach: denn

ausdrücklich wird hinzugefügt, dass dieselben von den consularisch-

pratorischen qualitativ verschieden seien 3
). — Den minderen Be-

amten, wie den Aedilen und Quaestoren, werden entsprechend die

, minderen Auspicien' [auspicia minora) beigelegt 4
). — Hiezu end- AxufUia

lieh ist von den Priestern, denen sonst wie kein Imperium so auch

kein Auspicium zusteht, noch der Pontifex maximus zu fügen, der Auspicien d.

gewisse Amtshandlungen vorzunehmen hat und darum vermuth- maximus.

lieh auch für diese die Auspicien einholt 5
) . — Dass diese ver-

kann , bedarf keines Beweises. In welchem Sinne Cicero den Proconsuln und
Proprätoren seiner Zeit die auspicia abspricht, darüber s. S. 98 A. 1.

1) Für die Behauptung, dass die Auspicien der Consulartribune schwächer

gewesen seien als die der Consuln, geben die Quellen keinen Anhalt und die

juristische Consequenz ist entschieden dagegen. Wenn die prätorischen Auspi-

cien, verglichen mit den consulari sehen, eadem aut eiusdem potestatis heissen

(S. 88 A. 4), so ist nicht abzusehen, warum die Auspicien der Consulartribune

geringere sein sollen, zumal da die Augurn dem Consulartribun die Ernennung
des Dictators gestatten (Liv. 4, 31, 4), welche dem Prätor nicht zusteht.

2) Dass die Stellung des Reiterführers zwischen der des Offiziers und der

magistratischen schwankt, ist in dem betreffenden Abschnitt ausgeführt, und eben

da gezeigt, dass, so weit er als Magistrat gilt, er dem Prätor gleichsteht.

3) Messalla (bei Gellius 13, 15): maxima {auspicia) sunt consulum prae-

torum censorum, neque tarnen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem pote-

statis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum . . . ideo

neque consules aut praetores censoribus neque censores consulibus aut praetoribus

turbant aut retinent auspicia.

4) Messalla a. a. 0. fährt, nachdem er von den Consuln, Prätoren und
Censoren gesprochen hat, also fort : reliquorum magistratuum minora sunt auspi-

cia : ideo Uli minores, hi maiores mayistratus appellantur. Darum werden auch

neu geschaffenen Magistraturen wie dir < mpetenz, so die Auspicien ausdrück-

lich beigelegt. Cicero de leg. agr. 2, 12, 31: iubet auspicia coloniarum dedu-

cendarum causa decemviros habere. ,pullarios eodem iure, im/nit, ,i]uo habue-

runt tresviri lege 8empronia\ Uebrigens kommen diese kleineren Auspicien sehr

selten vor. Es mag dabei mxh bemerkt werden, dass nach dem Stadtrecht der

Oetakie Genetiva (iiiigedrurkt) unter den IflfUHfrtltlhftn Appai iloim am h «In

ii'iruipf.r und der tihivm auftreten, obwohl beide nicht geradezu sich auf die

efe beziehen. — Man verwechsele nicht mit den minore emjpioifl der

MdfiffralUI minores die Anämien, die der liuh-p- M.vMrat tur die unt.T -einem

Vorsitz abzuhaltenden \\ alilmmitien der niedoren anstellt.

.'I Dt der Ponttfei maximus regelmässig C'miUin ruhita abhält ((iellius

16, 27), so können ihm • pMen nir-ht wohl abgesprochen werden. Die

I Angabe in Ins Fcstus p. 248: posimerium pontificale pctMttwn ,
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schiedenen Auspicien sich in dem Object und dem Ritual der

Beobachtung unterschieden haben, ist denkbar; aber die recht-

liche Consequenz fordert eine solche Unterscheidung keineswegs,

und es spricht nicht dafür, dass die höchste Gattung der Zeichen,

der Blitz, auch Gegenstand der minderen Auspicien sein kann 1
).

Vielmehr unterscheiden sich im Wesentlichen die höheren und die

niederen Auspicien wohl nur dadurch, dass jene die Amtshand-

lung des höheren , diese die des niedrigeren Beamten einleiten

und bedingen.

Die bisher aufgezählten Auspicien sind alle eigene der auspi-

cirenden Magistrate, das heisst diejenigen der Gemeinde, ausgeübt

von deren für den einzelnen Fall berufenen Vertretern. Aber wie

neben dem eigenen Imperium das mandirte, so stehen neben den

eigenen Auspicien der eigentlichen Gemeindebeamten die abgelei-

teten, durch einen Dritten ausgeübten der von diesen angestellten

Vertreter. Dieselben begegnen sowohl in den seltenen Fällen, wo

in der Hauptstadt eine Mandirung verfassungsmässig möglich oder

gar nöthig ist, insbesondere bei der Führung des Gapitalprozesses

vor den Centurien durch einen Beamten, der zu deren Berufung

nicht competent ist, wie der Quästor 2
}, als auch im Gebiet des

Kriegsrechts, das dem Oberfeldherrn gestattet sich während seiner

Abwesenheit durch einen Beauftragten vertreten zu lassen. Be-

kanntlich kommen in diesem Falle die Auspicien nicht dem factisch

Höchstcommandirenden zu, sondern dem abwesenden Oberfeld-

herrn, cuius auspieiis res geritur'3). lieber die eigentliche Mani-

ubi pontifices auspicabantur (vgl. darüber Hermes 10, 40) gehört freilich schwer-

lich hierher; und auch die lückenhafte Stelle des Festus v. Saturno p. 343

liefert keinen sichern Beweis dafür, dass der Pontifex wie der Magistrat Augurn

zur Auspicienbeobachtung laden konnte. Vgl. Handb. 4, 248 und den Abschnitt

vom Pontiflcat.

1) S. 78 A. 1. Gellius 13, 15, 1 erwähnt als alte Sitte, dass die Consuln für

den Tag, wo sie Centuriatcomitien abhalten wollten, edicirten, ne quis magistratus

minor (das heisst minor consule) de caelo servasse velit.

2) Das commentarium vetus anquisitionis (Varro de l. L. 6, 91) beginnt

also: auspicio operam des et (so nach Bergks vortrefflicher Verbesserung, orandesed

die Handschrift) in templo auspices (die Handschrift auspieiis). Dum aut ad

praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum, comitiatum populum praeco

(die Hdschr. commeatum praetores) vocet ad te. Daraus ist wenigstens so viel

klar, dass der Quästor — denn er ist der Angeredete — zwar auspicirt, aber

diese Auspicien für die Centuriatcomitien nur dann genügen, wenn er sie sich von

einem berufenen Magistrat vorher erbeten hat. Ihre Gewährung scheint das Recht

die Comitien abzuhalten, also die Mandirung des dazu erforderlichen Imperium

cinzuschliessen und der Quästor in den Comitien selbst den Vorsitz zu führen.

3) Wendungen wie ob res a[ut a me aut per legatos] meos auspieiis meis

. . . gestas (Augustus mon. Ancyr. 1, 24); partim duetu, partim auspieiis suis
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pulation bei dieser Procedur hat sich keine Ueberlieferung erhal-

ten; ohne Zweifel aber hat man die Sache so angesehen, dass

die Mandirung des Imperium von Rechts wegen die Mandirung

der Auspicien einschloss. Also hatte der Stellvertreter die Auspi-

cien vor der Schlacht und sonst ebenso" einzuholen
;
wie der Feld-

herr sie anwesend eingeholt haben würde; aber rechtlich galt

die Spectio nicht als die seine, sondern als die des abwesen-

den Feldherrn.

Hieraus bestimmt sich auch das Verhältniss der verschiede- OoWatam
der

nen Auspicienträger zu einander. Ursprünglich ging man, wie von Anspielen,

der Einheitlichkeit des Imperium, so auch aus von der Einheit-

lichkeit des Auspicium: so lange es zu jeder Zeit nur einen

(iemeindebeamten gab, war er der einzige Träger des Verkehrs

der Gemeinde mit den Göttern und konnte keine Collision vor-

kommen, da die von dem König etwa mit der Auspication Beauf-

tragten nur die Auspicien ihres Mandanten ausübten und diesem

gegenüber kein eigenes Recht geltend zu machen hatten. Spaterhin

slehen allerdings ebenso viele Auspiciencompetenzen neben ein-

ander wie. magistratische; aber die Ordnung der Collegialität und

der Competenz beschränkten die Fälle der Collision, wenn sie

sie auch nicht völlig beseitigten. Die Auspicien des Consuls

und des Censors, des Aedilen und des Quästors, des Gerichts-

prätors und des Prätors von Sicilien laufen neben einander her,

so gut wie die betreffenden Functionen, und stören sich einander

in keiner Weise 1
). Wo dagegen zwei Beamte mit gleicher

Competenz — conlegae — neben einander stehen, zum Beispiel

in demselben Lager Diclator und Consul, Consul und Prätor,

zwei Consuln oder zwei Prätoren das Commando führen, oder

zwei Censoren das Schälzimgsgeschäft besorgen, wird zunächst

gefragt, ob die Collegialität eine ungleiche oder eine gleiche ist.

Im enteren Falle, also zwischen Dictator und Consul oder Con-

miI und IViitor, haben zwar beide Beamten die Auspicien; falls

lie aber sich widersprechen, schlagen die dem höheren gewordenen

(Sueton Aug. 21); durtu Uennanici, auspieih Tiberii (Taeitus ann. 1, 41) sind

IHlflg.

1) B Im ander« Frage ist es, ob, nicht .las Beobachten an sich, aber <li.'

tiaselne Wthrnekittiing itdren kann, insbesondere die Btttebeobeelrtiinf, Insofern

-i.h MMI mit MB Abhalten MI OOfüHlef] ni<!it \<rträgt. Dies golmrl in «li-'

Lein.' TOR dei ohnuntialimi, dir OMO MfMtteHte allgcm. ine Kegul wird il i

durrh in krinem I all l.i-rintra< I

'
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Wechsel der Zeichen die seinigen 1

). Insofern in der militärischen Collegialitttt

zwischen sonst gleichen Collegen ein täglicher Wechsel des höch-

sten Imperium eintritt (S. 47), also zur Zeit doch immer nur

einer die höchste Gewall hat, hat damit der zeitige Inhaber der-

selben auch das für den Tag entscheidende Auspicium 2
). In

älterer Zeit wird in diesem Fall der zur Zeit nicht Höchstcom-

mandirende die Auspicien überall nicht befragt haben ; spater ist

es aufgekommen, dass, wie beide die Fasces führen, so auch

beide die Auspicien einholen, natürlich aber im Fall der Collision

die zur Zeit stärkeren Auspicien vorgehen 3
). In dem nicht

militärischen Amtkreis, in dem mehrere gleich berechtigte Im-

perienträger funetioniren, mögen die Auspicien, eben wie die

Fasces, zwischen den Consuln von Monat zu Monat umgegangen

sein ; wenn aber beide Auspicien empfingen und diese nicht über-

einstimmten, so dürften nach der sonstigen Behandlung solcher

Collision die widersprechenden Auspicien sich vielmehr einander

aufgehoben haben 4
), also wie im Fall der collegialischen Inter-

cession die beabsichtigte Handlung unterblieben sein.

Fäie
el

der Nachdem also dargestellt ist, wem das Recht zusteht für die

Auspication.

1) Messalla a. a. 0. lehrt, dass die Auspicien der Prätoren und der Con-
suln eadent aut eiusdem potestatis seien, ideo quod conlegae .... praetores con-

sulum sunt und folgert daraus weiter, dass praetores consulesque inter se et

vitiant et obtinent [auspicia). In der Schlacht bei den ägatischen Inseln führen

das Commando der Consul Catulus und der Prätor Falto : da auch der letztere

auf den Triumph Anspruch macht, wird er gefragt, ob im Fall der Verschieden-

heit der Meinungen nicht sein Imperium, sodann ob im Fall der Verschiedenheit

der Auspicien nicht sein Auspicium nachgestanden haben würde (si diversa

auspicia aeeepissetis , cuius magis auspicio staretur?), und da er beides bejahen

muss, wird gegen ihn entschieden (Val. Max. 2, 8, 2) Hier zeigt sich deutlich,

dass Messalla nicht sagen will, es könnten überhaupt Prätoren und Consuln nicht

neben einander Auspicien einholen, was ja auch praktisch gar nicht sich hätte

durchführen lassen, sondern nur, dass, wenn sie über denselben Gegenstand fra-

gen und wenn die Antwort verschieden ausfällt, das stärkere Auspicium das

schwächere fehlerhaft macht und besiegt (vitiat et obtinet, oder wie er kurz vor-

her sagt, turbat et retinei).

2) Nach der Schlacht von Sena, in der beide Consuln commandirt hatten,

wird dem M. Livius der Haupttriumph zuerkannt, quoniam . . . . eo die, quo

puynatum foret, eius forte auspicium fuisset (Livius 28, 9, 10).

3) Als in dem Lager der Consuln Paullus uud Varro der letztere das

höchste Commando hat und den Abmarsch befiehlt, Paullus, cum ei sua sponte

eunetanti pulli quoque auspicio non addixissent, nuntiari iam efferenti porta signa

collegae iussit, worauf Varro freilich nachgiebt, aber nur weil es ihm so beliebt

(Livius 22, 42, 8).

4) Nach der inneren Stärke hat man solche Zeichen ohne Zweifel nie gegen
einander abgewogen. Die Geieraugurien des Romulus und llemus dürfen eher

mit den Auspicien zweier sich gegenüberstehenden Feldherren vor der Schlacht

verglichen werden als mit den collegialischen der Consuln.
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bevorstehende Handlung im Namen der Gemeinde die Willens-

meinung des Jupiter einzuholen, bleibt weiter zu betrachten, für

welche Fälle dieser religiöse Gebrauch erforderlich war. Im All-

gemeinen wird darauf zu antworten sein, dass dem frommen und

verständigen Sinne der ältesten Ordner des Gemeinwesens die

Befragung für alle wesentlichen Dinge wünschenswerth und zweck-

mässig, aber niemals als formell nothwendig erschienen ist. Darum

befragt man die Götter regelmässig vor jeder öffentlichen Frie-

dens- oder Kriegshandlung *) ; aber wo Gefahr im Verzug war

und das Wohl der römischen Gemeinde keinen Aufschub duldete,

bedurfte es selbstverständlich nicht der Befragung der Götter,

die ja auch römische waren. Darum ist es auch weder möglich

noch nöthig alle die Handlungen zu verzeichnen, in Bezug auf

welche Auspicien vorkommen : wir finden dieselben erwähnt

vor Senatssitzungen 2
); vor Loosungen :{

)
; vor der Entbietung

des Heeres *) ; vor der Gründung von Colonien 5
)

; sodann im

Kriege vor jedem Flussübergang ) und vor dem Beginn der

1) Cicero de div. 1, 2, 3 (vgl. 1, 16, 28): nihil publice sine auspiciis nee

domi nee militiae gerebatur. Livius 6, 41, 4: auspiciis hanc urbem conditam esse,

auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri quis est qui ignoret? Servius

zur Aen. 1, 346. 4, 45. 340.

2) Varro bei Gellius 14, 7, 9: immolare prius auspicarique debere qui sena-

tum habituru8 esset. Cicero ad fam. 10, 12, 3 : oblata religio est Cornuto (dem
Stadtprätor, der den Senat berufen hat) pullariorum admonitu non 3atis diligenter

eum auspiciis operam dedisse. Servius zur Aen. 1, 446: erant templa, in quibus

auspicato et publice res administraretur et senatus haberi posset. Wenn dagegen
Appian b. c. 2, 116 in Beziehung auf Caesar die Regel ausspricht: eOo; daxt

tote ao/ouaiv d; xyjv (ÜouXtjv eioioOoiv olamCea&at, so ergiebt das Weitere, dass

hier das in diesem Fall übliche Opfer gemeint ist, und auch wenn Plinius

yaneg. 76 von dem zur Senatssitzung sich begebenden Consul Traianus sagt:

una erat in limine mora consultare aves revererique numinum monitus
>

so ist wohl
-'> wenig an förmliche Auspication zu denken.
.) I.ivius 41, 18, 8; vgl. Rubino S 92. Auf die gewöhnliche Loosung der

Beamten bezogen sich die Antrittsauspicien wahrscheinlich mit, so weit sie un-
mittelbar auf diese folgte.

4) Liv. 4."), 12, 10: (consul) cum legionibus ad conveniendum [diem] dixit,

non auspicato templum intruvil : vitio diem dictum esse augures . . . decreverunt.

I A. 4 und Varro 0, 143.

iud die nuspicia peremnia. Festus p. 245: peremne dicitur auspicari,

qui amnem aut aquam, quae ex sucro (vielleicht ex agro] oritur, auspicato transit.

I)i i i II,. p, 250: Pttronla omni* (vgl, Uandb. 1,629) est in Tiberim perjhuns, quam
\eatO Iranscunt, cum in Campo quid agere volunt: quod genus

•r. Derselbe p. 157: manalis fons appcUatur ab augurihus
pule us peremnis, neque tarnen npiciendus videtur, quia /htmen id spiciatur, quod
HM <}»nt, m amnem in/luat. I>i>- Auspirien, die bei I eb< i s< In. Kling des Po-
meriiiru au! von .In Sia.lt in d*l MaM'eld erforderlirli w i

</' '/ /i 9 I ii. !> ./> .1 i. :;:'.), lind rennatkliefc eben dit dm.ii dir

br.itung des petron Ischen Baches veranlassten (vgl. S 100 \ 3), I
1
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Schlacht 1

); aber wir können weder genau unterscheiden, wie weit

in diesen Fallen die Sitte die Auspicien vorschrieb oder nur zu-

liess, noch den Kreis der Handlungen, wofür Auspicien üblich

waren, mit einiger Sicherheit abgrenzen. In drei Fällen dagegen :

vor der Ernennung eines Beamten, vor der Abhaltung von Volks-

versammlungen und vor dem Auszug des Feldherrn in den Krieg,

sind die Auspicien nicht bloss verfassungsmässig, abgesehen von

äussersten Nothfällen, unerlässlich, sondern auch für das römische

Staatswesen so wichtig, dass deren Erörterung hier nicht fehlen

darf. Ueber die Auspicien bei dem Amtsantritt, von denen das

Gleiche gilt, ist das Erforderliche theils bereits früher (S. 78)

dargelegt worden, theils wird darauf in dem Abschnitt von dem
Amtsantritt zurückzukommen sein.

Beamten- 1 . Jeder zu ernennende oder zu erwählende Beamte kann gül-

tig nur bestellt werden, wenn der Beamte, der ihn nach eigener

Wahl oder auf Grund der Abstimmung der Gemeinde creirt,

vorher desswegen die Götter befragt hat. Dies tritt am bestimm-

testen bei denjenigen Magistraten hervor, die ohne Mitwirkung der

Gemeinde ihr Amt überkommen, dem Zwischenkönig 2
) und dem.

Diclator 3
). Bei den übrigen fällt diese Auspication zusammen mit

der für die Eröffnung der Volksversammlung erforderlichen. —
Eine Ausnahme macht nothwendiger Weise der jedesmal erste

Interrex, da niemand da ist, der ihn in sein Amt einsetzen könnte;

hängt wohl zusammen, dass nach der Augurallehre der Fluss alle Vogelzeichen
unterbricht und es eines besondern Acts bedarf, damit das Zeichen aushalte (ut

perseveret augurium), wenn der Vogel über den Fluss fliegt (Servius zur Aen.

9, 24). Dass diese Augurien zunächst militärische waren, lehrt Cicero de d. n. 2, 3, 9

und de div. 2, 36, 76, wo er unter den Beispielen für die Vernachlässigung der

Auspicien bei der damaligen Kriegführung auch anführt, dass nulla perernnia

servantur oder, wie es an der zweiten Stelle heisst, dass die Feldherrn amnes
(non) transeunt auspicato. Die Entstehung der Sitte ist begreiflich bei Roms
Lage an der Tiber, der Grenze der latinischen und etruskischen Landschaft;

jede Ueberschreitung des Stroms war eine erste Kriegshandlung.

n Vgl. S. 81 A. 5; Livius 34, 14, 1; Handb. 4, 350.

2) Livius 6, 41, 6: nobis adeo proprio, sunt auspicia, ut non solum quos

popitlus creat patricios magistratus, non aliter quam auspicato creet, sed nos quo-

que ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus.

3) Cicero de leg. 3, 3, 9 : ave sinistra dictus populi magister esto. Die
förmliche Ernennung des Dictators vollzieht der Consul nach dem technischen

Ausdruck oriens (d. h. surgens nach Velius Longus de orthogr. p. 2234 Putsch)
nocte silentio (so Livius 8, 23, 15, wo die Handschriften Oriente nccte haben);
welche Formel übrigens meist verkürzt vorkommt: oriens (Velius a. a. 0.); nocte

silentio (Liv, 9, 38, 14); nocte (Dio fr. 36, 26; Liv. 23, 22, 11); silentio (Liv.

10, 40, 2). Dass damit die Einholung der Auspicien gemeint ist, bedarf keines

Beweises, steht übrigens ausdrücklich bei Livius 8, 23, 15.
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dies ist also der einzige nicht auspicato bestellte römische Beamte,

und ohne Zweifel ist dies der Grund, wesshalb es bedenklich

erschien die Ernennung des Königs oder des Gonsuls schon durch

ihn vollziehen zu lassen l

)
.

2. Für die Abhaltung jeder zur Beschlussfassung zusammen- comitien.

tretenden Versammlung des gesam inten Volkes sind speciell zu

diesem Zweck am Morgen des betreffenden Tages angestellte Auspi-

cien die Vorbedingung 2
). Es gilt dies gleichmässig für Curiat-,

Centuriat- 3
)
und patricisch-plebejische Tributcomitien 4

) . Für die

nicht beschlussfassenden Volksversammlungen scheinen dagegen

Auspicien nicht eingeholt worden zu sein. 5
). — Vermuthlich haben

diese Auspicien, je nach der Beschaffenheit der zu berufenden Ver-

sammlung, sich auch formell unterschieden, nicht so sehr darin,

dass um verschiedene Zeichen gebeten, als darin, dass bei der

Einholung derselben die Gattung der Comitien und der besondere

Zweck der betreffenden Versammlung den Göttern kundgegeben

ward 6
)

.

1) Asconius in Milon. p. 43 Orelli: non fuit moris ab eo qui primus
inlerrex proditus erat cornitia haberi. Dasselbe schal. Bob. p. 281 Orelli. In

der That findet sich in den Annalen, so oft auch darin die Ordnungszahl des

die Comitien abhaltenden Zwischenkönigs angegeben wird, kein brauchbares Bei-

spiel, dass der erste dies gethan (Rubino Unters. 8. 95) ; denn dass bei Dio-

nys. 4, 75. 76. 84 nach Vertreibung der Könige der erste Zwischenkönig
Sp. Larcius die ersten Consuln ernennt, ist gewiss nichts als eine ungeschickte

Nothhülfe später Annalisten (Schwegler 2, 76). — Rubino S. 93 folgert aus den
S. 94 A. 2 angeführten Worten das gerade Uegentheil, dass nehmlich auch für

die Bestellung des ersten Iuterrex die Auspicien befragt seien. Nach dem Wort-
laut lassen sie sich allerdings sowohl auf die Ernennung des ersten Interrex

{piitririi produnt interregein) wie auf die des folgenden (interrex patricius prodit

inlerreyem) beziehen; aber nichts nöthigt auch den ersten Fall einzuschliessen

mi'l dadurch ein unauflösliches Räthsel zu schaffen. Denn wo es an einem
tei fehlt, ist die Kinholung der Auspicien vor der Bestellung unmöglich.

J) l.ivius 3, 20, 6: awjures iussos adesse ad lieyiUum lacum . . . locumque in-

aui/urari, ubi auspicato cum populo ayi passet] 5, 14, 4: cmütiis auspicato quae
fierent; 26, 1. 2: sollemne auspicatorum (die Hdschr. auspiciatorum) comitinrum.

Varro 6, 91. Dion. 7, &8 und sonst oft.

•J. lf>: oomttUl curiuta . . . comitia centuriata . ... ubi ausyi

Im!, i">> p tmmi$ Dm. 9, 88, 16. c. 39, 1. Dionys. 9, 41. Otoera
</' </. n. 2, i, II und lOBSt oft.

4) Dio 54, 24: oi d^opavö^ot ol %oupo6Xiot, dTrsiTtövre; rrjv dp^fyv* ort

OS ^'otjvto tind sonst mehrfach.

Die bei Varro »'•. Hi »rw.-ihntr ren^orifolM Au^pication bezieht sich wahr-
srhtdnli« h auf den Amtsantritt (S. ?8 A. 1); und das* die Nuntiation gegen den

sangMCt vorkommt (8. 109 A. I), MW»Wl keineswegs, dass die Ceiison n im
jeden I • ii /u befragen gehalten waren.

0) Darauf ::.i„ii wohl die folgenden Stellen. Messalla bei QftUfol 1 9 I B

iniur mtfiete ntque consule» et prwtoren. Uvtoi «\ I. 8
pract'.rcm .... coUegam consulibus atque iisdem auspiciis ewftliw II-
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Auszug in 3. Der in den Krieg ziehende Feldherr hat speciell zu die-

sem Zweck am Morgen des Tages, an dem er die Stadt verlässt,

die Auspicien auf dem Capitol einzuholen 1
). Vorbedingung dafür

ist ausser anderen verfassungsmassig von dem Oberbeamten vor

seinem Abgang ins Lager zu vollziehenden Handlungen insbeson-

dere die Uebernahme des Imperium in den Curiatcomitien 2
)

.

Da diese Auspicien nur in Rom eingeholt werden können 3
)

, so

muss, wenn sie aus irgend einem Grunde unbrauchbar geworden

sind oder gar sich Bedenken erheben, ob sie überhaupt gültig ein-

geholt worden, der Feldherr zur Erneuerung (repetitio) derselben

nach Rom zurückkehren 4
). — Dieses städtische Kriegsauspicium

so wie die darauf folgende Nuncupation der Vota auf dem Capitol

und der gesammte Auszugsact (S. 61. 65) sind besonders inso-

fern von ausserordentlicher Wichtigkeit für die Entwickelung der

römischen Institutionen geworden, als hauptsächlich sie das Hin-

derniss bildeten gegen die Aufstellung ausserordentlicher von der

verfassungsmässigen Magistratur abgelöster militärischer Gomman-
dos. Es schalteten die Comitien auf dem Kriegsgebiet im übrigen

nach freiem Ermessen (S. 15) : aber während zum Beispiel die

i

55, 11. 8, 32, 3. Cicero ad fam. 7, 30, 1: comitiis quaestoriis institutis

ille (der Dictator Caesar) qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata fiabuit.

Die späten Mailänder Scholien zur Catil. 4, 1, 2 sagen p. 369 Orelli: campus
consularibus auspiciis consecratus] cum omnes magistratus auspicio crearentur, tum
maxime consules certorum auspiciorum ritu designabantur.

1) Festus p. 241 : praetor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam
pro praetore aut pro consule exit, was Cincius darauf zurückführt, dass, wenn
der römisch-latinische Feldherr von Rom gesendet worden sei, complures nostros

in Capitolio a sole Oriente auspiciis operam dare solitos: ubi aves addixissent,

hätten ihn die latinischen Soldaten (am Thor) als praetor begrüsst. Liv. 21, 63, 9:
(C. Flaminium) fugisse, ne . . . . auspicato profectus in Capitolium ad vota nun-
cupanda paludatus inde cum lictoribus in provinciam iret. Vgl. 22, 1.

2) Dies folgt in der That schon daraus, dass das Curiatgesetz Vorbedin-
gung für die Kriegführung ist: denn damit ist es auch Vorbedingung für den
Abmarsch und dessen Auspicien. Ausdrücklich sagt es Cicero de leg. agr,

2, 11, 27: curiata [comitid) tantum auspiciorum causa remanserunt, d. h. die

Curiatcomitien, wobei immer zunächst an die de imperio gedacht ist, sind nur
geblieben, weil der Feldherr ohne sie nicht zu seinen Auspicien gelangen kann.

3) Livius 22, 1, 7: sine auspiciis profectum in externo ea solo nova atque

integra concipere (non) posse.

4) Livius 8, 30, 1 : in Samnium incertis itum auspiciis est ... . Papirius

dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur

.... Aehnlich 8, 32, 4. 10, 3, 6. 23, 19, 2. c. 36, 2. Auch wenn aus anderen
Gründen der Feldherr sich nach Rom begiebt, gehen ihm hei Ueberschreitung

des Pomerium die besonderen Kriegsauspicien unter, und wenn er also ins Lager
zurückkehrt , muss er sie erneuern. Dies meint wohl trotz des ungenauen
Ausdruckes Tacitus ann. 3, 19: Drusus urbe egressus repetendis auspiciis , mox
ovans introiit.
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Verlängerung der bestehenden Imperien lediglich bei ihnen stand,

vermochten sie ein neues mit vollem Kriegsbefehl ausgestattetes

nicht anders herbeizuführen als in den durch die Verfassung für die

Uebertragung des Oberamts festgesetzten Formen. Denn jeder

Kriegsbefehl muss mit den Auszugsauspicien auf dem Capitol, also

einer im Amtsgebiet zu vollziehenden Handlung, demnach als

städtisches Amt begründet werden, und ein solches in Abweichung

von der Verfassung anzuordnen erschien als Ueberschreitung der

selbst den Comitien des souverainen Volkes gezogenen Schranke *)

.

Kaum ein anderes Bollwerk der Verfassung hat so lange Wider-

stand geleistet wie diese durch die Feldherrnauspicien gegen die

ausserordentliche Militärgewalt gefundene Abwehr; schliesslich

aber ist allerdings auch diese Vorschrift beseitigt oder vielmehr

umgangen worden. In späterer Zeit wurde ein beliebiger Fleck

Landes ausserhalb Rom durch Rechtsfiction zur Stadt gezogen,

gleich wie wenn er innerhalb des Pomerium läge, und auf diesem

das erforderliche Auspicium angestellt 2
). Dies ist zuerst in solchen

Fällen geschehen, wo der weit von Rom entfernt, vielleicht jen-

seit des Meeres commandirende Feldherr aus irgend einem reli-

giösen Grunde der Erneuerung seiner Auspicien bedurfte. Auf

dieselbe Weise wurde es aber auch möglich schon bei ihrer ersten

Einholung die gesetzliche Ordnung bei Seite zu schieben ; und

ohne Zweifel hat Scipio, als er im J. 543 den Oberbefehl

für Spanien übernahm, ohne ein städtisches Amt zu bekleiden,

auf diesem Wege sich die Auspicien beschafft. Aber bis auf

SuIIjis Zeit hat diese Anomalie, so viel wir wissen, kaum sich

wiederholt. Erst die sullanische Ordnung machte die Feldherrn-

auspicien genau genommen ein für allemal unausführbar: denn

während sie nach dem Ritual von dem Magistrat in der Stadt

1) S. 15. In älterer Zeit würden einem solchen Volksschluss die patres

ihre auctoritu* versagt haben.

2) Servius zur Aen. 2, 178: hoc (ui revcrterentur ad captanda rursus

auyuria) servatum a ducibus Romanis, donec ab Jus in Italia pugnatum est . . .

postquam vero \imp\erium longius prolatum est, ne duz ab exercitu diutius ab-

esset, si Romam ad renouantla auspicia de Longinquo revertisset, constitutum, ut

unus locus de captivo ayro Romanus jieret in ea provinria, in qua bellabatur. ad

quem, si renooari opus esset auspicia, dux rediret. Nach Dio 41, ÜJ weihten die l'<»m-

p'j intr im .1. 706 in Thessalonike linen solchen Fleck: -/.od xt vtoti y<uotov 1$ ra

oi(uvia|X7.rot (xoö Mi x'/t iu vo|X(j) h-r\ xtvi g&tei ooxeiv y^yvcaftaQ &TQ|Aoaitt>oome;, Aare

xal t6v ofjjAov oi aori I Hd ohr, a&rAv) t/jv xe ndXlv a-aaav £vxaDi)a elvou vo|Ju£eoWat.

Aehnlicl, uui ..t|. ihren, wo nicht >t;idtischer, sondern römischer Hoden erfordert

rlrd (S. HU a. lj.

HB, Altcrth. I. 'i. Aufl. 7
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bei Uebernahme des Commamlos eingeholt werden sollten, wurde

jetzt dem Magistrat als solchem die Uebernahme des Commandos

untersagt und ihm vielmehr vorgeschrieben erst nach Ablauf

seines Amtsjahres bei Uebernahme der Provinz sich in dessen

Besitz zu setzen. Insofern er unter diesen Voraussetzungen die

Auspicien überall nicht erwerben konnte, sagt Cicero mit vollem

Recht, dass es zu seiner Zeit Auspicien im Amtsgebiet des Krieges

Überhaupt nicht mehr gebe 1
). Die Auszugsceremonie übrigens,

das heisst die Darbringung der Gelübde auf dem Capitol und die

Anlegung des Kriegsgewandes am Thore, wurde auch in dieser

Zeit noch so weit möglich vollzogen'2),

zeit der Das Verfahren bei der Spection in allen Einzelheiten darzu-

stellen ist hier nicht der Ort; doch dürfen die wesentlich-

sten Momente nicht unerwähnt bleiben. — Der Zeit nach müs-

sen die Auspicien an demselben Tage angestellt werden, an

welchem die Handlung vorgenommen werden soll, auf die sie

sich beziehen 3
). Regelmässig werden sie sofort, nachdem der

Tag im rechtlichen Sinn begonnen hat, also gleich nach Mitter-

nacht angestellt und vor Tagesanbruch beendigt 4
). Ob dies

1) Cicero de div. 2, 36, 76 : Bellicam rem administrari maiores nostri nisi

auspicato noluerunt. quam multi anni sunt, cum bella a proconsulibus et a pro-

praetoribus administrantur, qui auspicia non habent! itaque nee amnes trans-

eunt auspicato nee tripudio auspicantur .... ubi ergo avium divinaüo? guae,

quoniam ab iis, qui auspicia nulla habent, bella administrantur, ab urbanis retenta

videtur, a bellicis esse sublata. Aehnlich de d. n. 2, 3, 9 : maximae rei publicae

partes, in his bella .... nullis auspieiis administrantur, nulla peremnia servantur . . .

nulli viri vocantur .... tum enim bella gerere nostri duces ineipiunt, cum auspicia

posuerunt. Die Worte, obwohl vollkommen klar, sind vielfach (z. B. von Rubino

S. 47) missverstanden worden.

2) Am bestimmtesten lehrt dies Caesar b.c. 1, 6, wonach die gegen ihn

ausziehenden Promagistrate paludati votis nuneupatis exeunt. Das Fehlen der

Auspicien bemängelt er nicht, während er andere Verfassungswidrigkeiten rügt •

ohne Zweifel war diese Förmlichkeit durch Sulla gesetzlich geordnet und Caesar

selbst in gleicher Weise nach Gallien abgegangen.

3) Gellius 3, 2, 10: magistratus quando uno die eis auspicandum est et

id super quo auspieaverunt agendum, post mediam noctem auspicantur et post

exortum solem agunt auspicatique esse et egisse eodem die dieuntur. Die Worte
post exortum solem agunt sind statt der verdorbenen Ueberlieferung post meridiem

solem agnum eingesetzt aus der aus Gellius geflossenen Stelle des Macrobiüs 1, 3, 7.

4) Censorinus 23, 4: indicio sunt . . . auspicia . . . magistratuum
,

quo-

rum si quid .... post mediam noctem et ante lucem factum est, eo die gestum

dicitur qui eam sequitur noctem. Dionys. 11, 20 lässt zur Creation des Dictators

die Beikommenden erscheinen Trepl f/iaa? vuxtoc? und den Act vollenden Ttplv

YjfAspav Y^oftai. Bei Livius 10, 40, 2 erhebt sich der Consul zu dem gleichen

Zwecke tertia vigilia noctis, bei Festus p. 348 post mediam noctem, p. 347
mane. — Gewöhnlich ging man nachher wieder zu Bett; Veranius (bei Festus

p. 348) bemerkt ausdrücklich, dass dies nicht nothwendig sei (vgl. S. 83 A. 1).
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bloss geschah um für die Geschäfte den ganzen Tag frei zu hal-

ten oder Ritualvorschrift war, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen

;

auf keinen Fall wird die Einhaltung dieser Frühstunde für sämmt-

liche Auspicien geboten gewesen sein, wie sie denn unmöglich

ist für die bei der Flussüberschreitung erforderlichen *) und an-

dere militärische. — Für den Ort gilt dasselbe Gesetz: die Auspi- Ort der

cien müssen da angestellt wrerden, wo die Handlung vorge-

nommen werden soll , auf die sie sich beziehen 2
)

, also die

Auspicien für Curiatcomitien innerhalb des Pomerium, die für

Centuriatcomitien ausserhalb desselben unmittelbar bei der Stadt,

die für die Senatssitzungen in dem Versammlungslocal, die für

den Abzug des Feldherrn in der Stadt Rom, die für die Schlacht

auf dem Schlachtfeld. Damit ist schon ausgesprochen, dass das

Auspicium, eben wie das Imperium, an sich an keinen Ort ge-

fesselt war, sondern je nach Bedürfniss überall stattfinden konnte.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Auspicien in und bei

der Stadt und den eigentlichen feldherrlichen besteht darin, dass

für die ersteren die Absteckung eines Visirraums [templum) erfor-

derlich ist, nicht aber in gleichem Masse für die Lagerauspicien 3
) ;

was damit zusammenfällt oder vielmehr darin seinen Ausdruck fin-

det, dass der Wille der Götter in und bei der Stadt durch den Blitz

und die Vögel des Himmels, im Felde durch die zahmen Hühner

kundgethan wird. In der Regel bedient man dort sich der ein für

1) Vgl. Cicero de n. d. 2, 4, 11 und dazu S. 93 A. 6.

2) Livius 3, 20 (S. 95 A. 2) und sonst. Aus Varro 6, 86. 87 darf gewiss
nicht geschlossen werden, dass das templum, in dem der Censor auspioirt, ein

anderes ist als das, in dem er die Contio abhält, wenn auch die Beziehung der
Worte 6, 87 ubi templum factum est Schwierigkeit macht. — Die Erzählung von
dem im Gesichtskreis der Stadt gelieferten Treffen, wofür die Augurn auf der
Burg die Auspicien einholen, der Feldherr aber mit dem Angriff wartet, bis von
dem Burfbflgel das verabredete Zeichen gegeben wird (Liv. 4, 18), ist seltsam,

theils weil Vögelauspicien mit Augurn sonst nie als militärische erscheinen, theils

weil der Magistrat wohl durch andere, aber nicht anderswo die Auspicien ein-

holen kann, und vermuthlich unglaubwürdige Ausschmückung.
''>) Allerdings kommt das Templum auch bei Auspicien im Lager vor;

•0 wtr der Loosung (Livius 41, IS, ,S). Aber .selbst wenn man aus diesem wenig
klaren Falle folgern wollte, dass auch bei den Lagerauspicien es üblich war etil

Templum zu constttuirei), so zeigt doch sowohl die Beschaffenheit der Wahr-
eeicbefl als die DnrnOgliobkett hier feste Templa anzusetzen, endlich die

äusserst seltene Erwähnung des Templum bei solchen Auspicien, dass das Tem-
plum hier nebensächlich ist und vielleicht nichts als eine von dem eigentlichen

tmnpkun auf den Auspicienplatz überhaupt übertragene He/.eichnung. Doch hat

-iie Ofientfrang ohne Zweifel %u6h hier itettfefondeii und insofern lässt sich

in gewissem Sinn wühl MgeUj diel l"i allen Anspielen, nicht bloss den urbami,

dftl tcmi>lum vorkommt.

7»
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allemal abgegrenzten Templa, vor allen Dingen für die Versamm-

lungen auf dem Capitol des von dem Auguraculum auf dem Burg-

hügel oberhalb desselben genommenen 1

), weiter für die auf dem

Comilium des von den Rostra aus abgegrenzten 2
)

, für die auf dem

Marsfeld unter andern eines von den Gärten des Scipio aus be-

stimmten 3
). Da die Versammlungen des Senats in geschlossenem

Räume stattfanden, musste der dafür einzuholenden Auspicien wegen

das dafür bestimmte oder auch nur benutzte Gebäude selbst als

Templum eingerichtet sein 4
) . Diejenigen Auspicien, die sich nicht

auf Volks- oder Senatsvei Sammlungen bezogen, waren ihrem Wesen

nach freier und wohl an das Templum überhaupt, aber nicht mit

1) Handb. 1, 408. Dies ist dasjenige Templum, das Romulus bei Gründung
der »Stadt mit seinem ewigen- Lituus abgegrenzt hatte (Cicero de div. 1, 17, 3UJ
und für das ein eigener Beobachtungsplatz , das Auguraculum , bestimmt war.

Festus ep. p. 18 : auguraculum appellabant antiqui quam nos arcem dicimus,

quod ibi augures publice auspicarentur. Varro 5, 47 : per quam (sacram viam)
augures ex arce profecti solent inaugurare. Noch Traian stellte das auguratorium

wieder her (Grut. 128, 4). Aus den Worten Ciceros de off. 3, 16, 66: cum in

arce augurium augures acturi essent iussissentque Ti. Claudium Centumalum, qui

aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo offteeret auspieiis,

sieht man , dass das Gesichtsfeld des Auguraculum mindestens den ganzen
Marktplatz einschloss, da dieser zwischen dem Capitol und dem Caelius liegt.

C. Marius baute den Tempel des Honos und der Virtus, wahrscheinlich auf dem
Capitol (Becker Top. S. 405. 539), deswegen niedrig, ne , si forte offteeret au-

spieiis publicis, augures eam demoliri cogertnt (Festus v. summissiorem p. 344).

Dass für Versammlungen auf dem Capitol , insbesondere die der Curien , die

Auspicien auf dem Auguraculum stattzufinden hatten, ist nicht bezeugt; wahr-
scheinlich aber diente dasselbe auch dafür so wie überhaupt für alle Acte, die

auf dem Capitol vollzogen wurden und der Auspication unterlagen.

2) Cicero in Vatin. 10, 24: in rostris, in Mo inquam augurato templo ac

loco. Livius 8, 14, 12: rostra id templum appellatum.

3) Ti. Gracchus Consul 591 berichtete an den Senat, dass er bei der

von iiim geleiteten Consulwahl ein Vitium begangen habe, indem er sein Taber-

naculum im Scipiogarten aufgeschlagen habe (yitio sibi tabernaculum captum
fuisse hortos Scipionis) und von da nach Rom zurück und wieder über das

Pomerium hinüber gegangen sei, ohne die Auspicien eingeholt zu haben (Cicero

de d. n. 2, 4, i 1 ; vgl. de div. 1, 17, 33. 2, 35, 74; ad Q. fr. 2, 2, 1 ; Valedus
Maximus 1, 1, 3; Victor de vir. ill. 44; anders Piutarch Marcell. 5). Warum
an der überlieferten Lesung gezweifelt wird (O. Müller Etrusker 2, 148 schlug

vor hortus spicionis, Andere anderes"), verstehe ich nicht ; wenn, wie wahrschein-

lich, das Versehen sich auf die Ueberschreitung des petronischen Baches bezog

(S. 93 A. ü), so war die Angabe des Oits, wo das Tabernaculum gestanden,

nothwendig.

4) Varro bei Geliius 14, 7, 7: nisi in loco per augurem constituto, quod
templum appellaretur, senatus consultum factum esset, iustum id non fuisse. prop-

terea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Julia, cum profana ea

loca fuissent, templa esse per augures constituta, ut in iis senatus consulta more
maiorum iusta fteri possent .... non omnes aedes sacras templum esse ac ne aedem
quidem Vestae templum esse. Damit stimmen Varro de l. L. 7, 10; Livius

I, 30, 2; Dio 55, 3: dv TÖTup v£vo[xta{xevco ; Servius zur Aen. 1, 146. 7, 153.

II, 235. 12, 120. Darum nennt Cicero de dorn. 51, 131 und pro Mil. 33, 90 die

Curie templum publici consilii. Vgl. Handb. 4, 434.
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rechtlicher Notwendigkeit m ein bestimmtes gebunden; wenig-

stens ist für die Beamtenernennung, so weit sie nicht von den

Comitien abhängt, wenn der ernennende Beamte sich nicht in

Rom befand , öfter ein Templum besonders abgegrenzt *) und

wohl auch bei dem Amtsantritt in dieser Weise verfahren worden.

Die Einholung der Auspicien selbst kann hier nur in ihren verfahren.

Umrissen dargestellt werden. Die Abgrenzung und Instandhaltung

des Templum, welches bei den städtischen Auspicien durchgängig

vorausgesetzt wird, ist nicht Sache der Magistrate, sondern des

dazu bestimmten Priestercollegiums der Augures 2
), deren Thätig-

keit eben hierauf wesentlich beruht und darum überhaupt auf die

Stadt sich beschränkt. An der Stelle, wro die Auspicien einge-

holt werden sollen , schlägt Tags vorher der beobachtende Beamte

sein Zelt 3
) oder in der Auguralsprache das ^kleinere Templum' 4

)

1) Als man damit umging die Volksversammlung am Regillersee anzu-

setzen, werden Augurn ,dahin entboten, um einen Platz zu inauguriren , ubi

auspkato cum populo agi posset (Livius 3, 20, 6). Analog ist vermuthlich in

allen Fällen verfahren, wo der Dictator ausserhalb Korns ernannt ward ; es geschah

dies nur im Nothfall und jedenfalls nur in agro Romano (Livius 27, 29, 5), jenes,

weil die Weihung eines solchen specialen Templum unbequem war, dieses, weil

nur ayer Romanus der römischen Inauguration fähig war.

2) Darum ist auch der Lituus. der Visirstab, das Amtsabzeichen der Augurn;

und auch die Ableitung des Wortes augur oder auger (Priscian 1. 6, 36), das

offenbar correlat ist mit auspex, muss von diesem Gesichtspuncte aus gesucht

»erden. Vermuthlich ist die nächstliegende und schon von den Alten (Festus cp.

v. niKiur p. 2; Servius zur Aen. 5, 523) aufgestellte Herleitung von gerere richtig;

der Augur führt, leitet die Vögel, insofern er die Grenzen ihres Erscheinens in

Hiimijr.lMjuartieren regelt. Daher kann auspex wie von dem Magistrat so

auch von dem Augur gesagt werden (Plutarch 7. R. 72 und sonst), da beide nach

den Zeichen schauen, nicht aber augur von dem Magistrat, da die Absteckung des

Tnnplum nicht ihm zukommt. Aehnlich bedeutet auspicium zunächst die Wahrneh-
iiiu Mir de* Zeichens, auai/riiim die Deutung des wahrgenommenen fKubino S. 4f) A.).

— Die bisherigen Darstellungen dieser Lehre leiden alle an dem Mangel, dass

der Wirkmigskreii der Augurn (das templum, das effari loca) und derjenige der

renden Beamten nicht <:e-hörijr geschieden sind, obwohl die Scheidung in

der That in den Quellen ;tul' das Deutlichste vorliegt.

'.'>) Das heissl tobt rnaeuium capere. Cicero und Plutarch in den S. 28 A. 2
l.rtdi St. Heu: I.iviu i. S - ServioJ zur Aen. 2, 17* : in constituouln

tnum vitio captum esset, seeundum eligebatur; quod si et seeun-

•Ittm rtti>, eaptmm tSSStj ad j>riintnn reverti mos erat, tabernaculn <mtnn elige-

innilur ad eaptanda atupicia. Vgl. Fcstus v. tabernaculum p. ;i"><> und oesUnftif"

ndt* <y. |.. 38. In Beziehimg auf die Lagerauspicien wird das tabernaculum

mit

i) PeStUJ p. 1Ö7: miirrn limyla fiunt ab auyurihiK. cum tOSd B

tabtllii 'int linteis saepiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita.

itaijue templum est locus ita effotUi mit ita saeptus, ut ta (vielmehr et) unu
jmrtr juitiit muiiih ,,, ,,,/ / ,,./ tcrnini. Scr\iu^ zur \m. i. 300l /<"<

pluin ilirunt iv n SoJsMI /'/</ pOtfllJ rhmdi |d. h. der durch gedieht* Linien,

nicht durch
| K.ium), ><runi <ti<mi 7 u< </ poU» nut

nit nli'iua tu', u ,1 hntei* ($0 Nissen Tempi S. i; tinm die H.jschr I
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so auf, dass aus der einzigen Thüröflhung desselben der gesammte

für die Beobachtung bestimmte Raum überblickt werden kann,

und schläft hier. Nach Mitternacht erhebt er sich *) und voll-

zieht, nachdem er gebetet und sich für die Beobachtuug orientirt

hat, diese selbst sitzend 2
). Vor allen Dingen bedient er sich

dafür seiner eigenen sinnlichen Wahrnehmung 3
), wie dies ja schon

in der Bezeichnung spectio liegt; aber er heisst auch die An-

wesenden auf Götterzeichen achten (S. 81 A. 5), und es ist

zulässig, ja später sogar gewöhnlich mit der unmittelbaren

Wahrnehmung einen Diener oder einen anderen Anwesenden zu

beauftragen 4
). Dass dies bei den städtischen Auspicien auch

Augurn sein konnten, versteht sich von selbst 5
)

; aber nichts führt

darauf, dass deren Zuziehung bei der Spection auch nur festes

Herkommen [gewesen] sei 6
) . Das Geltenlassen oder Verwerfen

aber der von den zugezogenen Personen gemeldeten Wahrneh-

mungen hängt durchaus von dem Ermessen desjenigen Magistrats

ab, der die Spectio hat, und wie das Gonsilium der Rathmänner

aut loris aut simili re saeptum est, quod effatum (et factum die Hdschr.) est:

amplius in eo uno exitu esse non oportet, cum ibi sit cubiturus auspicans.

1) Festus p. 348 v. silentio: qui post medium [noctem auspic]andi

causa ex lectulo suo si\lens surr\exit, et liberatus a lecto in solido [se posuit se-\

detque. Vgl. S. 83 A. 1. S. 94 A. 2. S. 98 A. 4.

2) Servius zur Aen. 9, 4: post designatas caeli partes a sedentibus capta-

bantur auguria. Statius Theb. 3, 459: vacuoque sedet petere omina caelo und
nachher: postquam rite diu partiti sidera cunctas perlegere . . . auras. Plutarch

Marc. 5 : apytov du
1

opvtat %a&e£6[Aevoc. Veroneser Schotten zur Aen. 10, 241

(S. 81 A. 5)." Der Sitz war eine solida sella (Festus s. v. p. 347 und A. 1).

3) Cicero de div. 1, 40, 89: apud veteres qui rerum potiebantur iidem

auguria tenebant. Dabei liegt zunächst im Sinn König Romulus als optimus

augur (das. 1, 2, 3 vgl. c. 48, 107) und überhaupt die reges augures (das.

c. 40, 89).

4) Cicero de div. 2, 35, 74: iam de caelo servare non ipsos censes solitos,

qui auspicabantur? nunc imperant pullario. Vgl. S. 78 A. 1. Ebenso wie von dem
Blitz- gilt dies von dem Hühnerauspicium nach der ausführlichen Beschreibung

bei Cicero de div. 2, 34, 72: Uli qui in auspicium adhibetur cum ita imperavit

is qui auspicatur ,dicito, si silentium esse videbitur', .... respondet ,silentium esse

videri
1

. tum ille: ,dicito si pascuntur . ,pascuntur'.

5) Einen Fall der Art schildert Livius 4, 18, wenn der Erzählung zu

trauen ist (S. 99 A. 2). Bei den Militärauspicien erscheinen die Augurn niemals

(Liv. 8, 23, 16); bei Cicero de leg. 2, 8, 20: quique agent rem duelli quique

propopularem auspicium (augures) praemonento ollique obtemperanto, geht das erste

Glied auf die städtischen Auszugsauspicien des Feldherrn (S. 96), während das

zweite verdorbene die sonstigen Beamtenauspicien anzeigen muss.

6) Cicero a. a. O. sagt nur: ,Q. Fabi, te mihi in auspicio esse vold*.

respondet ,audivi\ hie apud maiores adhibebatur peritus ; nunc quilubet. Die

Bezeichnung in auspicio esse kommt allen zu, die bei der Handlung berathend

assistiren, nicht bloss dem Augur (S. 105 A. 4), sondern zum Beispiel auch den
Berathern des Augur (Cicero de leg. 3, 19, 43).
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zu dem Decretum des Beamten, so verhält die Beobachtung

dieser sacralen Beisitzer sich zu dem Auspicium des Magistrats.

Es ist bisher durchaus nur von den impetrativen Auspicien owative

t Auspicien.

die Rede gewesen, von der Befragung Jupiters für bestimmte

Vornahmen und seinen Antworten auf diese Fragen. Aber der Gott

kann auch ungefragt Einsprache thun, bevor die Handlung be-

gonnen hat oder doch bevor sie vollendet ist ; und diese auguria

oblativa und ihre wesentlich verschiedene Behandlung bedürfen

noch einer besonderen Erörterung.

Die Gonstatirung der Thatsache, dass der Gott gegen eine

durch die Auspicien zunächst gut geheissene Handlung nachträg-

lich Einspruch gethan hat, setzt sich zusammen aus der Fest-

stellung, ob das behauptete Zeichen wirklich erfolgt ist, und aus

der Auslegung des damit angezeigten Götterwillens. Die Fest-

stellung erfolgt entweder durch die eigene Wahrnehmung des

Beamten und was er als solche bezeichnet 1
)
oder dadurch, dass

ein anderer ihn von seiner Wahrnehmung benachrichtigt (nuntiatio) 2
)

und der Magistrat dieser Meldung Glauben beimisst. Die Aus-

legung ist ebenfalls von Rechtswegen in letzter Entscheidung dem

gewissenhaften Ermessen des Magistrats anheimgestellt. Nichts-

destoweniger hat der Einfluss theils der Sachverständigen, theils der

Collegen, welcher bei den impetrativen Auspicien wenig in Frage

kommt, bei den oblativen früh eine weit tragende Bedeutung er-

langt und das eigene Ermessen des handelnden Beamten in mehr

oder minder bindender Weise gefesselt. Bei der Meldung einer

Wahrnehmung kam natürlich nicht bloss die persönliche Glaub-

würdigkeit des Meldenden in Betracht, sondern es wurde eine

Wahrnehmung, die der Augur oder der College gemacht hatte,

mit ganz anderen Rücksichten behandelt als die Meldung eines

gewöhnlichen Bürgere. Dasselbe gilt von der Deutung. Die An-

zeichen der Obl;iti\;iiispicien entbehren nicht nur der bestimmten

individuellen Beziehung, die für die impetrativen in der Person

des Kragenden gegeben ist. sondern sind auch im Allgemeinen

schwieriger zu fassen und zu deuten, da sie nicht wie die impetra-

tisen der legum (tictk unterliegen. Der Gott richtet auf diesem

1) BO fr* «i'T Cmi-ul PflflBptfol KQ3 dir pi&tQlUch"» Cnmitim auf unter

dein gehört /ii haben ii'iui.inii Qoto mm. 42;

2) Zu vergleichen ist das Nuntiin-n der Prodiften (<iHI. 2, M\ 2 und sonst).
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Wege seine Erklärung an wen er will und wie er will; in

viel höherem Grade als dort bedarf es hier dos sachverständigen

Beiraths insbesondere des Augurn von Fach. So ist die Rechts-

verbindlichkeit der Nuntiation ziemlich früh selbst zum Gegenstand

der positiven Gesetzgebung geworden. Sowohl diese Gesetzgebung

wie überhaupt fast alles, was von den Oblativauspicien berichtet

wird, bezieht sich einerseits auf das Blitzzeichen {de caelo servare),

andrerseits auf die Comitien; im Wesen der Sache aber liegen beide

Beschränkungen nicht. Wie durch den Blitz, kann auch durch

ein anderes Zeichen der Gott seinen Willen offenbaren; und es

ist auch wenigstens in einem Falle die Obnuntiation wegen böser

Zeichen (dirae) gegen den Auszug des Magistrats in den Krieg

zur Anwendung gekommen 1
). Aber in der Epoche, aus welcher

uns über die Nuntiation Meldungen vorliegen, ist dieselbe be-

reits ihrer ursprünglichen religiösen Bedeutung entkleidet und

zu einem politischen Werkzeug denaturirt, und unter den falschen

Himmelszeichen empfahl sich der Blitz , wie als günstiges Im-

petrativauspicium bei dem Antritt der Beamten, so als hinderndes

Oblativauspicium bei den Comitien dadurch, dass, die Richtigkeit

der Thatsache vorausgesetzt, über die Deutung des Zeichens nach

beiden Seiten hin kein Zweifel blieb; vor allem aber dadurch,

dass der Beamte an sich wohl berechtigt und keineswegs zu

tadeln war, wenn er wieder und wieder das impetrative Auspicium

des Blitzes einholte, da er ja damit nur für seine Amtshandlungen

die Gutheissung des Gottes in ihrer höchsten und unzweideutigsten

Form erbat, es also gewissermassen zufällig war, wenn derselbe

Blitz, der ihm den Segen der Götter verhiess. bei den Comitien

hindernd wirkte. Ohne Zweifel ist der Missbrauch der Obnun-

tiation eben daraus hervorgegangen, dass, wo das Herkommen

die impetrativen caelestia auspicia forderte, der Tag dadurch für

die Verhandlung mit der Gemeinde unbrauchbar ward 2
). Die

1) So obnuntiirte im J. 699 der Tribun C. Ateius dem Consul Crassus.

Was Cicero (de div. 1, 16, 29) als dirarum. obnuntiatio bezeichnet, heisst bei den
Späteren execratio (Velleius 2. 46) oder devotio diris (Florus 1, 45 [3, 11]; Lu-
canus 3, 126), ähnlich (dTrctpasftat, xa-apaafrai) auch bei den Griechen (Appian
b. c. 2, 18; Plutarch Crass. 16; Dio 39, 39). Dass diese Bezeichnung unrichtig

ist und allein die ciceronische mit dem Ritual sich verträgt, leuchtet ein.

2) Dies meint wohl Cato in der Schrift de re militari (bei Festus v. peremere

p. 214): magistratus nihil audent imperare, ne $uid consul auspici peremat

(= vitiet). Der Quästor z. B. wagt eine Amtshandlung, die das servare de caelo

zur Voraussetzung hat , nicht vorzunehmen , weil er befürchtet damit eine von

dem Consul beabsichtigte Amtshandlung zu stören.
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Darstellung wird sich daher wesentlich auf die Blitzbeobachtung,

beschränken. — Andrerseits kann nicht bloss der Roizationsact,

sondern jede Beamtenhandlung, selbst wenn dieselbe der impetra-

liven Auspication nicht unterliegt, durch ein Götterzeichen nach-

träglich vertagt werden ; und wir finden auch derartige Nuntia-

tionen, abgesehen von der eben erwähnten gegen den Auszug des

Feldherrn, gerichtet gegen censorische Acte (S. 109 A. 4). Aber

durchaus vorwiegend, insbesondere in der gesetzlichen Regulirung,

begegnet die Nuntiation in Beziehung auf die Comitien für Gesetz-

vorschläge wie für Wahlen l
) . Es greift aber der Kreis dieser

Benachrichtigungen insofern weiter als derjenige der impetrativen

Auspicien, als auch gegen solche Versammlungen, für welche die

letzteren nicht von Gemeinde wegen eingeholt werden, durch

die oblativen Einspruch erfolgen kann. Darum werden wir die

Nuntiation auch auf die Concilien der Plebs und deren Beschlüsse

angewendet finden.

Die Nuntiation mit rechtsverbindlicher Kraft ist in Betreff der Nuntiation
der Augurn.

Comitien zunächst den Augurn zuerkannt worden 2
), und zwar

in der Weise, dass sie der Volksversammlung beiwohnen 3
)

1) Dass auch für die Wahlen die Obnuntiation statthaft war, sagt Dio 38, 13

ausdrücklich und bestätigen die einzelnen S. 109 A 3 angeführten Fälle. Ohne
Grund behauptet Lange {de legibus Aelia et Fußa, Giessen 1861, S. 37 fg.) das

Gegentheil. Es ist in dieser Hinsicht nie ein Unterschied gemacht worden; wo
Cicero die Obnuntiation vertheidigt, bezieht er sie allgemein auf concilium aut

comitia (cum sen. <jr. eg. 5, 11), und ebenso, wo es ihm zweckmässig scheint,

ihre UnStatthaftigkeit zu verfechten {Phil. 2, 32, 81, S. 108 A. 2). Nur das

tritt deutlich hervor, dass die Obnuntiation, deren Zulassung ja anfänglich durch-
aus und auch später noch theilweise von dem Ermessen des Magistrats abhing,

dem nuntiirt ward, von den Volkstribunen in weit geringerem Umfang zugelassen

ward als von den patricischen Beamten.

2) Ausser der schon S. 86 A. 2 angeführten Uauptstelle, die den Unterschied

der magistratischen spectio und der auguralen nuntiatio scharf und klar ausspricht,

gehört hierher noch die folgende ihrer Verderbniss wegen sehr schwierige

Uuhinn S. 58 und anderen nicht «rlücklich behandelte Stelle des Festus p. 333;

lyCtfÜD in uugumUhus ponitur pro aspectione. et nuntiatio, quia omne ius sacro-

nnn haftcnl, (uv/ttrihii* eompetit (auyuribus spectio die Hdschr.) dumtaxut, ijunnnn

/</;/ ainmü in'Kji+tratu«. Iiox (non dielld dir.) ut posserU imjndirt nun-

tiant!', fUaeamtqtM (aut fehlt in der llddir. ) >i,lissent. at his (*eif| die Hdschr.)

spectio sine nwntidtionc data est, ut ipsi aus;>iri>, ran <irrtrcnt, non ut alios im-

]«<lirent nuntiando. Vgl. S. 106 A. 1.

')) Die Anwesenheit [in auspicio esse) der Aujrurn während der Curiat-

aä Mt. 2, 7, 2. ep. 12, I. 4, 18, 2), (Vnturint- ( Varro 6, B5j M>

i.ei tieiiiu- 18, 151 uiei der petrldfeh-plebej1teh.efl Trlbofteomitien (Vene de r. t

.

3, 2, 2) wird biong erwähnt; Genaueres erfahren wir nicht. Vermuthlich konnte

hei jedes Vevftemmtang jedej tafui In dteeei v\ < i
>

> i -t i n-n i>.

Curiat«duiitien das Zeugnias dreier Augurn als vollgültiger Beweis galt, zeigt
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und jedem einzelnen Augur das Recht zusteht wegen eines von

ihm selbst wahrgenommenen oder ihm gemeldeten Zeichens, ins-

besondere wegen eines Blitzes, die Nuntiation in Form der Ver-

tagung (alio die) vorzunehmen 1
). Dass diese Assistenz der Augurn

auch bei den bloss plebejischen Versammlungen vorgekommen ist,

wenn auch wahrscheinlich nicht in gleich anerkannter Wirksam-

keit, lässt sich nicht in Abrede stellen 2
). Aber es kann diese

Nuntiation nur von dem bei den Comitien assistirenden Augur,

also weder von einem abwesenden anderswo noch von dem an-

wesenden gegen eine andere Magistratshandlung ausgeübt wer-

den ; wäre dies nicht gewesen, so würde in der That der gesammte

Geschäftsgang von der Willkür jedes einzelnen Augurn abhängig

geworden sein.

uon der
^me anQ,ere Form der Nuntiation knüpft an die Spectio an.

Magistrate. Wenn es dem Magistrat ohne Zweifel freistand ein von einem

Privaten angeblich beobachtetes Blitzzeichen als nicht geschehen

zu behandeln und sich dadurch in den von ihm geleiteten Comi-

tien nicht stören zu lassen, so konnte er doch nicht wohl ein von

einem andern Magistrat wahrgenommenes und von diesem als gül-

tig behandeltes Zeichen dieser Art seinerseits ignoriren. Wenn

Cicero ad Att. 4, 18, 2. In formaler Beziehung verdient Beachtung, dass wäh-
rend der Aedilenwahl der dem wahlleitenden Consul assistirende Augur in der

Villa publica auf der Bank sitzt, ut consuli, si quid usus poposcisset, esset praesto

(Varro a. a. 0.).

1) Cicero de leg. 3, 4, 11 (vgl. c. 19, 43): qui agent (cum populo patri-

busque,} auspicia servanto: auguri publico parento. Bestimmter tritt die Pro-
cedur hervor bei dem Einspruch , den Antonius als Augur während der consu-

larischen Wahlcomitien 710 erhebt: bonus augur, sagt Cicero Phil. 2, 32, 81, eo

se sacerdotio praeditum esse dixit, ut comitia auspiciis vel impedire vel vitiare posset

(jenes, wenn der wahlleitende Beamte nachgiebt, dieses, wenn er den Einspruch
nicht beachtet). Schliesslich führt er dies aus unmittelbar vor dem Schluss der

Abstimmung : confecto negotio bonus augur lalio efoV inquit. Dies nennt Cicero

Phil. 1, 13, 31 auspicia a te ipso augure populi Romani nuntiata. Ebenso de leg.

2, 12, 31 : quid maius est, si de iure (augururn) quaerimus, quam posse a summis
imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel

habita rescindere? quid gravius quam rem susceptam dirimi , si unus augur l

alio

die' dixerit? Livius 1, 36, 6: sacerdotio . . . augururn . . . tantus honos accessit,

ut . . . concilia popidi, exercitus vocati , summa rerum ubi aves non admisissent,

dirimerentur (vgl. dazu Forsch. 1, 170).

2) Es fällt allerdings auf, dass die patricischen Augurn einer Versamm-
lung beiwohnten, in der sie nicht stimmberechtigt waren. Aber wenn Cicero

und Livius in den zuletzt angeführten Stellen ausdrücklich die concilia neben
den comitia hervorheben , ersterer auch im Verlauf der Stelle weiter sagt : quid

religiosius quam cum populo , cum plebe agendi ius aut dare aut non dare ? so

lässt sich doch nicht läugnen , dass das Recht concilii dimittendi den Augurn
hier zugesprochen wird.
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zum Beispiel ein Quästor am Tage seines Amlantritls für diesen

Zweck den Himmel beobachtete und den Blitz sah, der ihm die

Zustimmung des Jupiter aussprach, so war es mindestens unschick-

lich, wenn der Consul an dem gleichen durch das Blitzzeichen

für Comitien unbrauchbar gemachten Tage die Gemeinde versam-

melte. Darauf beruht einerseits die Sitte, dass der höhere Magistrat

den niederen untersagte an den Tagen, wo er die Gemeinde zu

berufen gedachte, die Blitzschau vorzunehmen 1
), auch wohl der

Senat die sämmtlichen Beamten in Beziehung auf einzelne Boga-

tionen in ahnlicher Weise instruirte (S. 80 A. 3) ; andererseits das

Recht der magistratischen Obnuntiation 2
), das heisst das Recht

des einen Magistrats einen andern vor der Abhaltung oder doch

vor dem Abschluss der von ihm beabsichtigten oder begonnenen

Gemeindeversammlung davon persönlich 3
) in Kenntniss zu setzen,

dass er, der Nuntiant, den Himmel beobachtet und ein Blitz-

zeichen wahrgenommen habe, und ihn auf diese Weise zu nöthigen

die Versammlung nicht abzuhalten oder abzubrechen. Diese Sitte

ist in ihren Grundzügen ohne Zweifel so alt wie die republika-

nische Verfassung selbst; gesetzlich geregelt wurde die Obnuntiation

durch zwei Volksschlüsse aus dem Ende des 6. oder dem An-
fang des 7. Jahrhunderts, den aelischen und den fufischen, deren

Bestimmungen übrigens nicht naher bekannt sind 4
). Hauptsäch-

1) Gellius 13, 15, 1 (S. 80 A. 2). Dass, wenn dieser Befehl nicht befolgt

ward, der niedere Magistrat sich straffällig machte, versteht sich von selbst; dass

seine Blitzschau den höheren band, ist wahrscheinlich (S. 110).

2) Donatus zu Terentius Ad. 4, 2, 9 : qui malam rem nuntiat , obnuntiat,

qui bonam, adnuntiat : rmrn proprie obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid mali
ominis scaevumque viderint. 7*x\. vergleichen ist obrogare. Uebrigens wird ob-

nuntiare, von dieser Stelle abgesehen, nicht von dem Augurn gebraucht, der die

\ eraatnmlung vertagt, sondern nur von dem Beamten, der den Collegen an der
ii verhindert; Cicero Phil. 2, 33, 83: consul consuli, augur auguri obnun-

UatU «larf nicht dagegen angeführt werden, da Cicero hier absichtlich beides con-
fondirt. — Nicht zu verwechseln mit dieser Obnuntiation ist der früher (S. 91)
erörterte Fall der Collision der Auspicien zweier Collegen gleichartiger, aber

ungleicher Competenz,
:i) Dass l'.ibulus, nachdem er mit Gewalt vom Markt vertrieben ist, sich

begnügt per edictu zu obnuntiiren (Sueton Jul. 20), bestätigt nur die Kegel.

Vgl. Drumann 3, 204.

4) Als zwei verschiedene Gesetze bezeichnet dieselben ausdrücklich Cicero
/•. resp. 27, 58: austulit duaa legen Aeliam et Fufiam ; ähnlich pro Sest.

15, 33; in Vai. 2, 6. 7, 18. '.), 23; de prov. oomi, 19, 46); weh nennen du
allein Cicero pro Seat. 63, Mi und <ul AU. 2, 9, 1 und Ax-onius in

Piaon. p. 9, das letztere allein Cicero ad Att. i, 16, 5, WQ die Kede igt von
• :in.r auf (irund dieses Gesetzes erhobenen Mrafklage; gewöhnlich aber

beide zusamu,- n und einige Male sogar findet iioh Ur itlia <t FWlo [cum aen,
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lieh durch diese Gesetze scheint die Obnuntiation zum politischen

Hebel geworden zu sein ; wenn auch die früheste derartige An-

wendung, die wir positiv nachzuweisen vermögen, die durch den

Consul Bibulus im J. 695, gewiss nicht die älteste derartige ist

(S 110 A. 1), so sind doch offenbar die früheren Parteikämpfe

vielmehr mit der Waffe der politischen Intercession geführt wor-

den als mit dieser simulirten religiösen , die denn auch kaum

angewandt sofort zerbrach. Bereits im J. 696 hat ein von dem

Volkstribunen Clodius eingebrachtes Gesetz die Obnuntiation ab-

geschafft *) . Dasselbe ward eine Zeitlang angefochten , scheint

aber schliesslich in Gültigkeit geblieben zu sein 2
). — Nach

gr. egit 5, 11; in Vat. 7, 18; in Pison. 5, 10 und dazu Ascon.) Für die Ent-
stehungszeit haben wir keine anderen Daten, als dass die Gesetze bei ihrer Auf-
hebung durch Clodius im J. 696 etwa hundert Jahre bestanden hatten (Cicero

in Pison. 5, 10: centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus), und
dass sie vor die Zeit der Gracchen fallen (ders. in Vat. 9, 23). Wahrscheinlich

sind beides Plebiscite, wenigstens das fufische Gesetz, da ein Consul dieses

Namens vor dem J. 707 nicht vorkommt und an eine prätorische Lex nicht wohl

gedacht werden kann. Ueber den Inhalt ist unter den vielen unbestimmten
Angaben noch die bestimmteste die bei Asconius in Pis. p. 9 : obnuntiatio, qua
perniciosis legibus resistebatur

,
quam Aelia lex confirmaverat, erat sublata, woraus

sich auch, ebenso wie aus S. 105 A. 2, ergiebt, dass dieselben in der Hauptsache
nichts Neues bestimmten. Wie weit sie die Obnuntiation regelten und was sie

festsetzten und nicht festsetzten, werden vorsichtige Forscher nicht zu wissen sich

bescheiden. Die Nachricht der bobiensischen Schollen in Vat. 9 p. 319,"" dass

diese Gesetze die Einbringung einer Rogation vor Abhaltung der Magistratswahlen

untersagt hätten , ist so , wie sie vorliegt, notorisch unhaltbar , und es fehlt an
jeder Basis für die Ermittelung des Richtigen, welches zu diesem Verkehrten
etwa den Anlass gegeben haben mag.

1) Cicero pro Sest. 15, 33 bezeichnet als Inhalt des clodischen Gesetzes, ne

auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fasiis

diebus legem, ferri liceret, ut lex Aelia, lex Fufia ne valerent (ähnlich das. 26, 56;
cum sen. gr. egit 5, 11; de prov. cons. 19, 46; in Vat. 7, 18; in Pison. 5, 10),

Asconius (in Pison. p. 9), ne quis per eos dies, quibus cum populo agi liceret,

de caelo servaret und fast mit denselben Worten Dio 38, 13.

2) Allerdings finden sich aus der Zeit nach 696 Beispiele genug von Ob-
nuntiationen (vgl. S. 79 A. 4; S. 109 A. 3 ; S. HO A. 2), gewiss weil die

Rechtsbeständigkeit der clodischen Gesetze vielfältig bestritten würde. Aber
wenn Antonius gegen die Consularcomitien des Dolabella als Augur, nicht als

Consul Einspruch thut (Cicero Philipp. 2, 32. 33), so ist dies nicht, wie Cicero

zu glauben vorgiebt, aus seiner Unwissenheit zu erklären, sondern daraus, dass

Antonius das clodische Gesetz von 696 als gültig behandelte; und in demselben
Athem giebt,auch Cicero selbst dessen Gültigkeit zu (a. a. O. § 81: quod —
nehmlich de caelo servare — neque licet comitiis per leges~). Auch in zwei anderen
S. 109 A. 3 erwähnten Fällen wies Antonius als Consul die tribunicische Obnuntiation
zurück; und wenn Appian b. c. 3, 7 dafür als Grund angiebt, dass dieses Recht
vielmehr anderen zukomme (eftouc ovxo? ixspou? lrz\ toOto ir£|j.7reai}at), so kann
diess auch wohl nur heissen, dass Antonius erklärte, nur die Augurn, nicht aber
die Magistrate seien zu solchem Einspruch berechtigt. Endlich spricht die

Definition der spectio bei Festus (S. 105 A. 3) den Magistraten die Nuntiation
ab, was nur richtig ist unter Voraussetzung der Gültigkeit des clodischen Gesetzes.
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jenen Bestimmungen hat die Obnuntiation stattgefunden von dem

Consul gegen den Consul 1

) und den die Curiatcomitien abhalten-

den Pontifex maximus 2
), von dem Volkstribun gegen den Consul 3

y

und den Censor 4
). Da die Spectio ein Recht des Gemeinde-

beamten ist , so wird die auf ihr ruhende Obnuntiation den

plebejischen Magistraten in älterer Zeit gefehlt oder doch nur in der

Weise zugestanden haben, wie sie am Ende auch jedem Privaten

zukommt. Oh die Erstreckung der Nuntiation auf die Tribüne zu

den Neuerungen der Gesetze des Aelius und des Fufius gehört oder

schon älter ist, lässt sich nicht ausmachen. — Umgekehrt wird die

Obnuntiation bezeichnet als anwendbar auch gegen die Versamm-

lungen der Plebs 5
) ;

positive Belege indess für deren Anwendung

üass in der Kaiserzeit von der Obnuntiation nicht weiter die Rede ist, beweist

allerdings nicht für die Rechtskräftigkeit desselben. — Dass noch im J. 700 eine

Anklage wegen Verletzung des funschen Gesetzes erhoben ward (Cicero ad Att.

4, 16, 5), ist mit der Rechtsbeständigkeit des clodischen Gesetzes durchaus ver-

einbar, das dem älischen und funschen wohl derogirte, aber sie nicht formell

abrogirte. Es blieben ohne Zweifel manche Bestimmungen derselben gültig, auf

die eine Klage gegründet werden konnte.

1) So obnuntiirte bekanntlich der Consul Bibulus im J. 695 seinem Collegen

Caesar an allen Comitialtagen (Sueton lul. 20 und sonst; Drumann 3, 204).

2) Cicero de domo 15, 39; de hat. resp. 23, 48; de prov. cons. 19, 45;
ad Att. 2, 12, 2.

3) So obnuntiirten dem Consul Metellus Nepos im J. 697 in Betreff der

Wahl der curuli sehen Aedilen die Volkstribune P. Sestius (Cicero pro Sest. 37,

, 83) und T. Milo (Cicero ad Att. 4, 3, 3. 4); der Tribun Mucius Scaevola

den Consuln des J. 700 in Betreff der Wahlen ihrer Nachfolger (Cicero ad Att.

4, 16, 7; ad Q. fr. 3, 3, 2: comitiorum quotidie singuli dies tolluntur obnun-

tiationibus ; Drumann 3, 6); der Tribun Nonius Asprenas dem Consul Dolabella

710 wegen des Gesetzvorschlags ihm die Provinz Syrien zu geben (Appian. 6.

c. 3, 7) und ein College desselben dein Consul Antonius, als dieser censorische

Comitien angesetzt hatte (Cicero Phil. 2. 38, 99: cur ea comitia non habuisti?

an quia tribunus plebi* sinistrum fulmen nuntiabat?).

4j Cicero ad Att. 4, 9, 1 aus dem J. 699: velim scire, num censum impediant

tribuni diebus vitiandis. Auch dass nach Dio 37, 9 im J. 689 die Censoren durch

die Volkstribune an der Lectio des Senats gehindert wurden, gehört hieher. —
Debrigens richtet sich hier die Nuntiation nicht, wie gewöhnlich, gegen die

Volksversammlung, sondern gegen den censorischen Schätzungsact (S. 105).

.i) Oicero m Vat. 7, 17. 18: num quem post urbem conditam scias tribunum

pltbis egiste cum plebe, cum constaret servutum esse de catlo'J . . . cum te tribuno

plebis esset etiamtum in re publica lex Aelia et Fufia, quae leges saepenumero

tribuniciot furores debilitarunt et represserunt, quas contra praeter te nemo umquam
est facere conatus .... ecquando dubitans contra eas leyes cum plebe agere et

eoncUhm ronvocare? Aehnlich das. 8, 20. 9, 23. Auch de prov. cons. 19, 45

uinl für die Recbtebestindigkeit det eloditohen PlebUcita über Ciceros Verbannun-

gehend gemacht, dass nemo de caelo servarat, und umgekehrt gegen die K« l.t

uitoniicben PleblaeiM N "m •'• W), dass dasselbe erlassen sei

nanu
(
I'hil ipp. f>, 3, *). Kudli« h verbietet das elodische Gesetz obnuntiare

concilio aut comiiiis (Cicero cum sen. grat. eg. 5, 11).
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auf die plebejischen Concilien vermissen wir so gut wie ganz 1

).

Damit hängt zusammen, dass wir ebenso wenig nachzuweisen ver-

mögen, welchen Magistraten dem Volkstribun gegenüber die Ob-
nuntiation zukam , ob bloss dem Collegen oder, wie es eher

scheint, auch dem Consul und Prätor 2
). Ist diese letztere An-

nahme richtig, so folgt daraus zugleich, dass die Obnuntiation

keineswegs bezeichnet werden darf als ein Ausfluss der par

maiorve potestas
;
wie denn auch die Sache selbst so wie die Sitte

den untergeordneten Magistraten für den bestimmten Tag die

Blitzbeobachtung zu verbieten dafür spricht, dass in diesem Fall

selbst der minor magistratus den höheren behindern konnte.

Es scheint sogar sich hierauf zu beziehen, dass dies Recht , allen

Magistraten' zugesprochen wird 3
).

Folgen des Es bleibt noch zu erörtern, welche Folge dem göttlichen Ein-

Auspicien.' spruch zu geben ist, sei es dass er auf Befragen vor dem Anfang

der Handlung oder späterhin ohne Befragung vor ihrem Abschluss

erfolgt. Im Allgemeinen wird bekanntlich dadurch bewirkt, dass

1) Wahrscheinlich gehört hieher die Aufhebung der livischen Plebiscite im
J. 663 durch einen Senatsbeschluss als gegeben contra auspicia (Ascon. in Cornel.

p. 68) ; denn hiebei kann wohl nichts gemeint sein als Verletzung auguralischer
Nuntiation oder magistratischer Obnuntiation. Indess sind in diesem Fall auch
andere Nichtigkeitsgründe geltend gemacht worden (S. 114 A. 1). Bei Ciceros
beredtem Preise der leyes Aelia et Fufia, quae in Gracchorum ferocitate et in

audacia Saturnini et in colluvione Drusi et in contentione Sulpicii et in cruore
Cinnano

, etiam inter Sullana arma vixerunt (in Vat. 9, 23), bleibt es nur zu
bedauern, dass von ihren Lebenszeichen in all dieser Zeit so wenig erfindlich

ist; was um so mehr befremdet, wenn man damit vergleicht, welche Rolle In
diesen Kämpfen das Intercessionsrecht gespielt hat.

2) Hieher gehört die vielbestrittene Stelle Ciceros pro Sestio 36, 78: si

obnuntiasset Fabricio (dem Volkstribun des J. 697 bei der Rogation auf Rückbe-
rufung Ciceros) is praetor, qui se servasse de caelo dixerat, accepisset res publica
plagam, sed eam, quam acceptam gemere posset. Die überlieferte Lesung ist wahr-
scheinlich richtig. Der Prätor Appius —. denn dieser ist gemeint — hatte den
Blitz beobachtet, aber zur Obnuntiation kam es nicht, da vorher Fabricius mit
Gewalt vom Stimmplatz vertrieben wurde. Dass der Bruder des Publius, gegen
dessen Gesetz, den Himmel beobachtete, kann nicht auffallen, wenn man sich

erinnert, dass dessen Urheber selbst in der zweiten Hälfte seines Tribunats
Caesars Gesetze auf ähnliche Weise anfocht. Man braucht also weder dixerat in

diceret zu ändern noch praetor zu streichen ; noch weniger ist es erforderlich vor
posset eine Negation einzusetzen, da Cicero , wie auch das Folgende zeigt , das
Verfahren des Appius • als verfassungsmässig, also wohl beklagenswerth, aber nicht
den Staat vernichtend charakterisiren will. Danach scheint die Obnuntiation, so
weit sie überhaupt zulässig war , auch den patricischen Oberbeamten gegen die

plebejischen zugestanden zu haben.

3) Cicero de leg. 3, 4, 10: omnes magistratus auspicium . . . habento mit
dem Commentar dazu c. 12, 27: omnibus magistratibus auspicia ..... dantur,
ut multos comitiatus probäbiles impedirent morae; saepe enim populi impetum
iniustum auspiciis dii immortales represserunt.
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an dem Tage, an welchem der Einspruch erfolgt, diese Handlung Repetwo.

nicht vollzogen werden darf 1

); wogegen einer abermaligen Be-

fragung der Götter in Betreff derselben Handlung an dem folgen-

den oder einem sonstigen späteren Tage, das ist dem repetar

auspicia, in der Regel nichts im Wege steht 2
). — Ist aber unab- vmmm.

sichtlich oder absichtlich gegen diese Vorschrift gefehlt und die

Handlung unter Vernachlässigung der einzuholenden oder mit Ver-

fehlung der eingeholten Auspicien, oder auch dem späterhin erfolg-

ten Einspruch der Götter zum Trotz, vollzogen worden, so ist ein

, Fehler' [vitium) 3
) begangen. Es fragt sich, auf welchem Wege

dieser constatirt und wie er, so weit möglich, wieder gutgemacht

wird.

Die Constatirung, ob und welches Vitium begangen sei, er- constati-

folgt, so weit es sich nicht um notorische Thatsachen handelt,

durch das Collegium der Augurn, das über den Hergang der Sache

sich informirt 4
) und sodann durch Decretum entscheidet 5

). Dem

1) Dies heisst diem vitiare (Cicero ad Att. 4, 9, 1). Etwas anders drückt

Cicero dies aus Phil. 2, 33, 80: comitia auspiciis vel impedire vel vitiare (vgl.

die Erläuterung S. 32 A. 4); dem letzteren entspricht die Wendung collegam

auspiciis vitiosum facere (Philipp. 3, 4, 9).

2; So wird das Curiatgesetz vertagt (dies diffinditur), weil das Loos der

ersten Curie ungünstig fällt, aber dann postero die auspiciis repetitis abermals

beantragt (Livius 9, 38. 39). Am häutigsten wird diese Erneuerung von Haus
an< unzulänglicher oder auch unzulänglich gewordener Auspicien bei dem Auszug
in den Krieg erwähnt (S. 96). Das blosse Versagen der Impetrativauspicien

führt also zur Wiederholung der Impetration, eben wie, wenn ein Opferthier

nicht zur Litation führt, ein zweites geschlachtet wird. Die Wiederholung
der Auspicien kann indess

y
ihrer Beschaffenheit gemäss (S. 98), regelmässig

nicht an demselben Tage stattlinden. Wird aber trotz solchen Versagens der

beabsichtigte Act vollzogen , oder treten die Götter mit ungünstigen Oblativ-

auspicien ein (wie in dem Fall Liv. 23, 31 A. 5, den Rubino S. 09 nicht richtig

behandelt), so ist das Vitium vorhanden.

3) Auch causa scheint gleichbedeutend gebraucht zu werden (Servius zur

\<n. 7, 141. 9, 080). In gleichem Sinn wird auch die Handlung bezeichnet

als vollzogen innusjiiciiU, (Livius 21, 63, 7).

4) In welcher Weise dies geschah, ist ganz unbekannt; dass das Ermitte-
Tf.ilip'n dem gewöhnlichen gerichtlichen analog war, kann man schliessen

in- l.i'.iu- 6, 28, 1">: neque ah consule cuiquam publice privatimve de ea re

tertptum esse nee quemquam mortalium extare
,

qui se vidisse aut audisse quid

ptod auspicium dirimeret.

Uvius 4f>, 12, 10: vitio diem dietam esse augures, cum ad tos relatum
est, decreverunt. Derselbe 4, 7, 3. aw/urum decreto perinde ac vitio creati i <>-

noTf nhiere, quod ' ( mtNm ///< iOMMli <'>rum praefuerat
,
parum rede taber-

tm eephHi, DotmMm 28 81, 13: cui ineunti consulatum cum tonuisset,

r>„-,,ti niH/urn > ,t;, cr/uitum videri pronuntiarerunt. Aehnlifh S, |.>. li. <. 'J.'i, li.
' de leg. 2, 12, 91: quid ma<nii(irrntiu* quam posse decernere, ut magistratu

M <ih<limtt totUlllSit vgl. in Vatin. 8, 20. In solchem Kall rntsrlirid«<t nicht,

wie bei der Vertagung (S. lüö A. 1), der einzelne Augur, Bondorn immer das

Collefinm als solches.
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Senat sowohl wie den einzelnen Beamten steht das Reeht zu ein

solches Gutachten von dein Collegium zu erfordern *) ; aber auch

das Collegiuni selber hat nachweislich die Befugniss gehabt hierin

die Initiative zu ergreifen und von sich aus eine derartige An-
zeige an den Senat zu bringen 2

].

Hes.itigung Ist der begangene Fehler constatirt, so wird zwar die mit dein-
"""'

selben behaftete Handlung nicht angesehen als von Rechtswegen

nichtig 3
); aber wohl haben die beikomiüenden Beamten sich dem

Spruch der Götter oder ihrer anerkannten Dollmetscher zu unter-

werfen 4
) und die Vernichtung der also mit dem Vitium behafte-

ten Vornahmen, so weit dies möglich, herbeizuführen 5
). Ueber

das Verfahren hiebei erfahren wir etwas Genaueres nur in Be-

ziehung auf vitiöse Volksschlüsse. Besteht der Beschluss in einer

Beamtenwahl, so sind die also Gewählten verpflichtet niederzu-

legen 6
), und zwar in der Weise, dass sie weder die Ersatzwahlen

selber zu leiten befugt 7
) noch bei denselben wählbar sind s

). Von

dieser Niederlegung wegen Vitium finden sich zahlreiche Beispiele

1) Das heisst referre oder rem deferre ad collegium: Livius 45, 12, lü (S. 111
A. 5); Cicero PhiL. 2, 34, 83: quae (acta Dolabellae) necesse est aliquando ad
nostrum collegium deferantur.

2) In dem am genauesten bekannten Falle, der die Consulwahlen für 592
betraf, macht der wahlleitende Beamte, der zugleich Augur ist, als er nach
Niederlegung des Consulats seines Versehens inne wird, davon dem Collegium
Anzeige, das dann die Sache an den Senat bringt (Cicero de n. d. 2, 4; vgl.

de div. 2, 35, 74 und S. 100 A. 3). In einem anderen Falle machen die pul-
larii den auspickenden Magistrat auf den begangenen Fehler aufmerksam, worauf
das Augurncollegium sich dieser Ansicht anschliesst und Vertagung eintritt (Cicero

ad fam. 10, 12, 2).

3) Varro de l. I. 6, 30 : magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus.

Darum hören die magistratus vitio creati nicht anders auf Beamte zu sein als

wie die rite creati auch, durch Abdication ; folgerichtig werden solche Magistra-

turen mitgezählt (Liv. 27, 22, 1) und in den Fasten aufgeführt.

4) Cicero de leg. 2, 8, 21 : quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit

(d. Hdschr. defixerii), inrita infestaque sunto, quique non paruerit, capital esto.

Den Gehorsam der Magistrate gegen die Augurn schärft er in seiner Constitution

noch mehrmals ein (a. a. 0. kurz \orher und 3, 4, 11; vgl. 2, 12, 31. 3, 19,

43). Hier ist übrigens verschiedenes zusammengefasst , namentlich auch die

auguralische Nuntiation (S. 105); darum vermuthlich ist von dem Augur, nicht

den Augurn die Rede.

5) Das ist comitiatus et concilia . . . habita rescindere (S. 106 A. 1).

6) Vitio facti abdicarunt ist die in den capitolini sehen Fasten (J. 523. 592)
hiefür gebrauchte und auch sonst oft begegnende Formel.

7) Darum tritt, wenn allein die vitiös ernannten Beamten zur Vornahme
der neuen Comiiien befugt sind, regelmässig das Interregnum ein (Livius 4, 7.

5, 17) und findet sich niemals, dass ein also ernannter Magistrat vor seiner Ab-
dication die Comitien abhält; wie ja denn auch offenbar das für ihn bestehende

Vitium sich auf den von ihm Ernannten fortpflanzen würde (Liv. 8, 17 : omnibus
eo vitio contactis auspiciis~). Vgl. S. 88 A. 2. '

8) Dio 54, 24.
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für die patricischen Magistraturen *) ; für die plebejischen dagegen

sind sie sparsam 2
) und was insbesondere die Volkstribunen be-

trifft, ist nicht abzusehen, durch wen bei solcher Abdication die

Neuwahlen vorgenommen werden konnten 3
), so dass die verfas-

sungsmässige Zulässigkeit derartiger Abdicationen überhaupt zwei-

felhaft erscheint. Weigerten sich die Magistrate dem Gutachten der

Augurn Folge zu geben, so konnten sie nicht gezwungen werden

abzutreten ; denn an sich bestand die Wahl zu Recht und weder

war der Senat zu etwas weiterem befugt als den Magistrat zur

Abdication aufzufordern, noch die Comitien berechtigt ihm das Amt
zu abrogiren. So ist in der That der Consul des J. 531 C. Fla-

minius, einem derartigen Decret der Augurn und Beschluss des

Senats zum Trotz, bis zum Ablauf der Frist im Amte geblieben 4
)

.

Allerdings aber konnte ein solcher Beamter nach Niederlegung des

Amtes wegen Verletzung der Auspicien mit einer Capitalanklage

zur Rechenschaft gezogen werden 5
). — Betraf dagegen der Volks-

schluss eine gesetzliche Festsetzung, so fordert die Analogie hie-

für den Weg der Abrogation durch einen cassirenden Volksschluss,

dessen Einleitung das Decret der Augurn und eine zustimmende

1) So insbesondere für Dictatoren: Livius 6, 38 vom J. 386; 8, 15 vom
J. 417; 8, 17 vom J. 420; 8, 23 vom J. 427; 9, 7 vom J. 433; 22, 23 vom
.). 537; auch für Kriegstribune consularischer Gewalt: Liv. 4, 7 vom J. 310;
5, 17 vom J. 357. Einen Consul aus gleichen Gründen zur Abdication zu ver-

anlassen wurde versucht im J. 531 gegen C. Flaminius (A. 4), durchgeführt
im J. 539 gegen M. Marcellus (Livius 23, 31 ; Plutarch Marc. 12) — damals
zuerst sollten zwei plebejische Consuln neben einander fungiren — und sodann
gegen leide Consuln des J. 592, da das Augurncollegium von einem bei ihrer

Wahl vorgefallenen Versehen dem Senat officiell Anzeige machte (S. 112 A. 2).

Beispiele für die Censoren geben Livius 6, 23, 5 und die capitolinischen Fasten
des J. 523; eines für die Curulädilen Dio 54, 24. Ich nenne hier nur solche
Falle, wo die Abdication ausdrücklich auf ein Vitium zurückgeführt wird; wahr-
scheinlich aber hat Uubino S. 88 richtig angenommen, dass in allen Füllen , wo
ausserordentliche Abdication gefordert wurde , ein mehr oder minder positiv

deflnirtes Vitium das Motiv oder doch der Vorwand gewesen ist.

2) Im J. 462 legten die Volkstribune (Liv. 10, 47), im J. 552 die Volks-
idüeo (Liv. 30, 39) als vitio creati ihr Amt nieder.

3) Da dem Tribunat ein dem Interregnum analoges Institut fehlt, so können
die vitiös ernannten Tribunen nur dann durch andere ersetzt werden, wenn das
Vitium vor ihrem Antritt zur Anzeige kommt. Denn wenn die fungirenden
Tribun»' zurücktreten , ohne sich Nachfolger zu ernennen, Verstössen sie nicht

bloss gegen ein Grundgesetz der Plebs , sondern zerstören auch das Tribunat

;

und wenn sie selbst die Wahlen ihrer Nachfolger halten, ist mit ihrem Rück-
tritt nichts gewonnen. Man wird darum jene Notiz über das J. 462 um n
mehr mit Misstrauen aufzunehmen haben, als in der sicheren geschichtlichen

Ueberlieferung nicht ein einziger Fall dieser Art wiederkehrt.

\) I'lutarch Man. 4; Zonar. 8, \!o
; LItHu 21, 63, 7.

5) Darauf geht Ciceros capitaL eato (S. 112 A. 4j; vgl. auch de n. d. 2, 8. 7
•Ad de div. 2, 32, 71.

Rom. Altfrth. I. 2. Aufl. 8
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Erklärung des Senats bilden. Indess ist es in der Praxis damit

gegangen wie mit den Privilegien ; obwohl allein die Comitien dazu

rechtlich befugt waren, hat doch der Senatsbeschluss , dass ein

derartiger Antrag an die Comitien zu bringen sei, späterhin die

Rogation selbst vertreten und sind das titische Ackergesetz im

J. 655 und die livischen Plebiscite im J. 663 auf diesem Wege
cassirt worden *)

.

IL Das Commando (Imperium).

Inhaber des Imperium, dasselbe Wort, welches technisch die Gewalt des
militari- L '

sehen impe- Oberbeamten überhaupt bezeichnet (S. 22), wird im eminenten

Sinn weit häufiger und in nicht minder technischer Weise ver-

wendet für das militärische Commando 2
) . Es beruht dies darauf,

dass der militärische Oberbefehl der eigentliche Kern der obersten

Beamtengewalt und formeil von ihr untrennbar ist. Im Besitz des-

selben sind sowohl die ordentlichen Oberbeamten, Consuln , Prä-

toren , Dictatoren, Reiterführer , wie auch die ausserordentlichen

Inhaber der obersten Gewalt, für deren Stellung die Bezeich-

nung cum imperio gleichsam titulär ist 3
) ; es hat nie einen Ober-

1) Cicero (bei Asconius in Cornel. p. 67. 68 Orelli) unterscheidet die Senats-

beschlüsse des Inhalts, dass ein Gesetz aufzuheben oder abzuändern sei, wo-
durch also die Rogation nur vorbereitet wird, von der gegen die livischen Gesetze

angewandten Form, quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri, oder,

wie Asconius es ausdrückt, contra auspicia esse Iotas neque iis teneri populum.
Aehnlich führt Cicero de leg. 2, 12, 31 unter den Befugnissen der Augurn auch

auf legem , si non iure rogata est , tollere : ut Titiam decreto collegii , ut Livias

consilio Philippi consulis et auguris. Das böse Vogelzeichen , wegen dessen das

titische Gesetz angefochten ward , berichtet Obsequens c. 46. Aus Cicero de

domo 16, 41. 19, 50 ergiebt sich weiter, dass die livischen Gesetze auch wegen
Verletzung des Trinundinum und des Verbots mehrere ungleichartige Bestimmungen
zusammenzufassen angefochten wurden, also es sich hier nicht bloss um Ver-
letzung des göttlichen, sondern auch um Verstösse gegen das Staatsrecht handelte.

Darum ist auch dieser Fall im Senat entschieden worden , ohne dass vorher ein

Gutachten der Augurn eingeholt wäre; der Antragsteller L. Philippus erörterte

bloss als Augur auch diese Seite der Frage. Auch bei den appuleischen Ge-
setzen war der Hergang ähnlich; vgl. Cicero de leg. 2, 5. 6 -

t
Appian b. c. 1, 30;

die Schrift de vir. ill. 73, 7. Die aristokratische Partei war natürlich stets

geneigt sowohl die Gesetze aus verwerflichen zu nichtigen zu machen als auch

die Comitien in diesem Fall bei Seite zu schieben. Vgl. noch Diodor fr. Vat.

p. 127 Dind.

2) Cicero Phil. 5, 12, 45: Imperium, sine quo res militaris administrari,

teneri exercitus, bellum geri non potest.

3) Es erscheint zweckmässig die in mannichfaltigen Beziehungen auftretende

Phrase cum imperio esse gleich hier zu erläutern. Cicero sagt ad Att. 7, 15, 9

:

[C. Fannius) cum imperio in Siciliam praemittitur ; derselbe war damals Prätor,

(denn das entscheidende Zeugniss seiner datirten Cistophoren ist von Wehr-
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beamten gegeben ohne das Recht der Heerbildung und Heer-

führung. Freilich ist es nicht nothwendig, dass von diesem

Recht auch zu jeder Zeit und für jede einzelne Person Gebrauch

gemacht wird. Diejenigen Beamten, welche durch ihre Compe-

tenz auf den Amtkreis dornt angewiesen sind, wie insbesondere

der Stadtpräfect und der städtische Prätor, können zwar auch

in die Lage kommen ihr Commando zu üben (S. 60) ; in

der Regel aber beschränkt sich ihr Imperium vielmehr auf die

Civiljurisdiction, die, wie wir in dem betreffenden Abschnitt zu

zeigen haben werden, ebenfalls dem Oberamt nothwendig inhärirt

und darum auch ebenfalls technisch, obwohl nicht häufig und

nur in bestimmten Verbindungen, mit dem Worte Imperium be-

zeichnet wird. Hier soll die Rede sein nicht von dem formalen

mit der Obergewalt zusammenfallenden, sondern von dem effectiven

militärischen Commando. Es muss dasselbe, um als Imperium

zu gelten, nothwendig ein magistratisches und regelmässig ein

mann fasti praetorii p. 72 nicht beseitigt worden), aber führte nach der be-

stehenden Ordnung als solcher ein effectives Commando nicht, sondern erhielt

dies erst, als er nach Ausbruch des Bürgerkrieges ausserordentlicher Weise

nach Sicilien gesandt ward. Daselbst 8, 15 bezeichnet er als solche, die das

Recht hätten Italien zu verlassen, diejenigen qui cum imperio sunt, wie der

Proconsnl beider Spanien Pompeius, der Proconsul von Syrien Scipio , der

eben genannte Fannius und Andere, im Gegensatz zu dem Censor Appius

und zu rieh selbst. Auch anderswo sagt er von sich, dass er zur Zeit

kein Imperium habe (ad Att. 7, 7, 4: nee enim senatus decrevit nee populus

iussit me Imperium habere) und dass eine Stellung cum imperio ihm keineswegs

conveiiin' (nd Att. 7, 3, 3); er verweilte damals als gewesener Proconsul von

Kilikien ad urbem und hatte das nominelle Imperium, das erst durch einen

Senats- oder Volksschluss wieder effectiv geworden wäre. — Ebenso wird cum
imperio häutig gesetzt von den promagistratischen Provinzialst.-itthaltern, besonders

Insofern lie In anomaler Weis« zu ihrer promagtstratiscfcerj Stellung gelangt sind.

Bo beisei <•- In den Senatsbeschluss bei Cicero ad fam. 8, 8, 8: qui praetores

jurrmit m /in- in prorineiam cum imperio fuerunt, quos eorum ex s. c. cum imperU

in provlneicu pro praetore mitti oportet; ebenso ad fam. 3, 2, 1: ut mihi cum
imperio in protrfnefom prüflehei necesse esset, ähnlich ad fam. 1, 9, 13 (vgl.

1, 1, .'5 u i !< I Drumann 2, 634): cum tu HUptmimn citeriorem cum imperio

obUneret; Saltast HM. 1, 48, 22: cum Q. (Uituto pro cos. et cetai< quÜbw
Imperium erat, wo die <><i ctroem verweilenden Proconsuln gemeint sind; Sueton

Aug. 29s ptovinelcu cum im]>rri>> pttüuri. Desi ferner derjenige, dem die

Oonitien eil (entliehes Oomtnando persönlich übertragen, teekniseb tum
heil t, bezeugt Pestns(8. 24 A. 1); in diesem Sinne steht cum impin

mitten \ "ii <ier Sendung P. Beinlos naen Spanten \.\\.
*

'

<

'•

.

I

und von rieijenlgeii des Pompeim naeli Steinen und nach Spanien l.iv. wp. 69. 91.

Aelinl: raelbe 26, 10, 9j plaruit omnes qui dietatores consules cev

-' cum Imperio esse, donet rt64$tU$4i </ murti loitft, — Bndlieh beselchnel

1. :;i. :i. %\ ähnlich
(

>i oder mm imperio rtliHqum (Cicero ad Att. 6, 4, 1) die

Bettelhmg dei Stellvertreters mit tcber Befngnlsa*. — Wie man sieht, ist
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obermagistratisches sein. Auf die untergeordneten Offiziere, so

weit sie Magistrate und insofern doch gleichfalls im Besitz eines selb-

ständigen Commandos sind, wird das Imperium vielleicht auch *),

niemals aber auf die nicht magistratischen Offiziere 2
) bezogen.

Das Imperium oder der Inbegriff der qualitativ militärischen

Geschäfte des Oberbeamten, wohl zu unterscheiden von der ört-

die Bezeichnung cum oder, wie die Gesetze des siebenten Jahrb.. sie haben, pro imperio

(S. 11 A. 3, 1) gewissermassen ergänzender Art: wer das Commando als Consul,

Prätor und so weiter führt, wird mit diesem seinem Amtstitel bezeichnet; wer
es ebenfalls als magistratisches führt ohne einen verfassungsmässigen Amtstitel,

ist cum imperio, so dass die ausserordentliche und die delegirte Amtsgewalt vor-

zugsweise cum imperio heisst. dagegen die gewöhnliche prorogirte häufiger durch

die promagistratische Quasi-Titulatur bezeichnet wird. Uebrigens würde nichts im
Wege sein , wo benannte und unbenannte Commandos zusammengefasst werden
sollen, unter der Bezeichnung cum imperio auch jene zu begreifen; als technische

aber kommt sie nur diesen zu. — An diesen Sprachgebrauch scheint weiter anzu-

knüpfen, dass magistratus und imperium nicht selten im Gegensatz stehen. So wird

in den Gesetzen des 7. Jahrh. (Bantin. Gesetz Z. 17. 19; Repetundengesetz Z. 8. 9
vgl. Z. 72—79; vielleicht auch Ackergesetz Z. 10) die magistratische Competenz
zusammengefasst als magistratus imperiumve (vgl. magistratu imperioque in dem
Stadtrecht von Genetiva 7, 13) ; hier dürfte imperium das cum imperio esse im
weitesten Sinn, die prorogirte, delegirte und ausserordentliche Oberamtsgewalt

bezeichnen. Wenn zum Beispiel das Repetundengesetz die Beamten aufzählt und
sie vor Gericht zu stellen verbietet , dum magistratum aut imperium habebunt,

so wird dies heissen, dass zum Beispiel der Consul weder als solcher noch pro

consule vor Gericht gestellt werden soll. Aehnlich steht im Antrittsgesetz Vespa-
sians Z. 10 magistratus potestas imperium curatiove cuius rei (vgl. in magistratu

potestate curatione legatione im julischen Repetundengesetz Dig. 48, 11, 1),. wo
die drei letzten Glieder die nicht magistratische Amtsgewalt, hier auch mit aus-

drücklicher Erwähnung der nicht oberamtlichen (potestas , curatic) anzeigen , die

übrigens auch bei der Phrase magistratus imperiumve gewiss nicht ausgeschlossen

werden soll, sondern nur mit der Licenz des a potiori (S. 18 A. 4) übergangen

wird. Ebenso macht bei den Schriftstellern imperium nicht selten den Gegensatz

zu magistratus oder honor (Cicero de re p. 1, 31, 47. Sallust lug. 3, 1. 4, 7.

Sueton Caes. 54. 75. Tib. 12. Dig. 4, 6, 26, 2. 48, 4, 1, 1).

1) Dies geschieht bei Livius 9, 30, 3 : duo imperia eo anno dari coepta per

populum utraque pertinentia ad rem militarem , unum ut tribuni militum . . . a

populo crearentur . . . alterum ut duumviros navales . . . idem populus iuberet.

Madvig (emend. Liv. p. 181) hat freilich, gestützt darauf, dass die beste Hand-
schrift von erster Hand duosferia bietet, ministeria anstatt des auffallenden

imperia gesetzt. Es ist dagegen verglichen worden Livius 28, 27, 14: imperium

ablatum a tribunis (militum) . . . ad homines privatos detulistis und Cicero de leg.

3, 3, 6 : militiae quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto ; aber diese

Stellen rechtfertigen jenen Sprachgebrauch nicht, da sie füglich von dem jedem
Offizier zukommenden mandirten Imperium verstanden werden können. Wenn
man indess einerseits erwägt, dass imperium die Amtsgewalt in ihrer militärischen

Beziehung ausdrückt und dass von sämmtlichen Unterämtern die beiden an jener

Stelle genannten die einzigen schlechthin und nothwendig militärischen sind, so

dürfte imperium doch in dem Sinn sich vertheidigen lassen , dass damit die

magistratische Offizierstellung bezeichnet wird und das Wort also sowohl gebraucht

werden kann von dem Oberbeamten , wenn er das Commando , wie von dem
Unterbeamten, wenn er als solcher eben nur das Commando hat.

2) So setzt Sallust lug. 40, 1 die legationes den imperia gegenüber.
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lieh abgegrenzten Amtführung militiae (S. 59 fg.), setzt sich haupt-

sächlich aus folgenden Bestandtheilen zusammen 1
.)

1. Dem mit militärischem Imperium ausgestatteten Magistrat Heerbüdung.

steht das Recht zu aus der Bürgerschaft, später auch aus den

Bundesgenossen ein Heer zu bilden 2
) und dies auf den Namen

und die Dauer dieser Magistratur einzuschwören 3
)

, so wie auch

die Soldaten im Einzelnen oder überhaupt zu verabschieden.

Allerdings ist dies Recht wenn nicht gesetzlich, doch durch Her-

kommen begrenzt. Es ist ein ordentliches magistratisches und

eines Volksschlusses bedarf es nicht, um die Aushebung vor-

zunehmen. Ein Senatsbeschluss ging, wenigstens in der Zeit,

aus der wir zuverlässige Kunde haben, dem Dilectus gewöhnlich

vorher; indess war derselbe wohl nicht verfassungsmässig not-

wendig, zumal wenn nur die gewöhnliche Aushebung von je zwei

Legionen für jeden Consul gefordert ward und der Bürgerschaft

nicht etwa, sei es durch Nichtentlassung der im Vorjahr einbe-

rufenen Pflichtigen, sei es durch Aushebung in grösserem Umfang,

ungewöhnliche Opfer zugemuthet wurden 4
). Von den Prätoren

wird, auch wenn sie ein Gommando übernehmen, das Recht der

Heerbildung, wie später in dem Abschnitt vom Consulat zu zeigen

sein wird, regelmässig nicht ausgeübt. Die regelmässige jährliche

Aushebung der Consuln scheint dagegen erst gegen das Ende der

Republik ins Stocken gekommen zu sein mit dem allmählichen

Stehendwerden des Dienstes 5
). — Das Gesagte gilt von der

1) Es sollen hier diejenigen Functionen behandelt werden, die am Oberamt
überhaupt haften , wie zum Beispiel 'der Triumph. Im Uebrigen ist auf die

einzelnen Magistraturen, namentlich auf die bei dem Consulat gegebene Ver-

gleichung des consularischen und des prätorischen Imperium zu verweisen.

2) Handb. 3, 2, 287 fg. Dass späterhin die Kriegstribune den Dilectus ab-

halten, ist offenbar auf Mandat zurückzuführen; die Consuln sind es, die ihn

reo un<l die bei entstehenden Differenzen endgültig entscheiden.

3) Ueber den Feldherreneid ist in den Abschnitt von dem Amtsantritt ge-

handelt.

Pmi in r.ttr.-il des Dilectus observanzmässig der Senat befragt wird.

teilen bei Livins, insbesondere die Ausnahmefälle 28, 45, 13.

10, 12. Aber daraus folgt noch keineswegs, dass das Recht nicht ein ursprüng-

in h magistratisches ist und der Consul insbesondere die gewöhnliche jährliche

bebung von vier Legionen fPolyb. <i, 19; vgl. Handb. 3,2, 28f)J nicht auch

ohne vorherige Befragung des Senats in gültiger Weise anordnen konnte, Viel-

mehr ist bemerkenswert!!, dass Polybios, wo er die Abhängigkeit der Cmisuln vom
i darlegt (ö, 15), von dem Senatsconsult über in Dilectus schweift.

•
i Dass als der Dienst allmählich stelmml und die Aashebungen mehr und

m dir nnregelmässig wurden, die Leitung derselben factisch an den Senat kam,
ist wahrscheinlich; do<h ist kein Grund vorhanden anzunehmen, dass den Con-
suln später, etwa durch Sulla, das Aushebungsrecht geradezu genommen worden
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ordentlichen Aushebung, die an die Hauptstadt gebunden war;

ausserdem steht je nach den Urnständen jedem Beamten mit Im-
perium das Recht zu ausserordentlicher Weise die Waffenfähigen

einzuberufen, wofür im Allgemeinen die Vorschriften über den

tumulius massgebend sind 1
).

2. Mit dem Rechte der Heerbildung ist das Recht die Offiziere

zu ernennen und zu entlassen aufs engste verknüpft und eigent-

lich ein Theil davon. Indess ist dieses Recht früh beschränkt

worden theils durch die wahrscheinlich nach dem Sturz des De-

cemvirats eingetretene Erstreckung der Volkswahl auf die Quästur,

durch welche der bisherige erste Gehülfe des Feldherrn demsel-

ben als ein zweiter ebenfalls von der Gemeinde gewählter Be-

amter an die Seite trat, theils dadurch, dass im J. 392 die Wahl

eines Theils, sodann zwischen 463 und 535 die Wahl aller Tri-

büne der vier regelmässigen Jahreslegionen auf die Comitien über-

ging, so dass dem Consul, wenn er nicht, was zuweilen geschah,

von dem Gesetze entbunden ward, nur für die ausserordentlicher

Weise [über diese Zahl hinaus aufgestellten Legionen die Wahl

der Tribüne blieb,2). Ausserdem ernennt der Feldherr die Cen-

turionen 3
) sowie die sämmtlichen Offiziere neuerer Einrichtung,

wie die praefecti socium, die praefecti fahrum. Als in der Kai-

serzeit die Oberbeamten mit Ausnahme des Kaisers aufhörten

Truppen zu befehligen, blieb ihnen von diesem Ernennungsrecht

noch Jeine Zeit lang das der praefecti fabrum , da diese verhält-

nissmässig früh den militärischen Charakter verloren haben 4
).

Krieg- 3. Dem Magistrat steht das Recht zu gegen diejenigen Völker,

mit denen Rom im Kriege oder vielmehr nicht im Bündniss- oder

Waffenstillstands verhältniss steht, den Krieg zu führen (S. 47 fg.),

nicht aber einem Staat unter Aufhebung eines bestehenden Ver-

trages den Krieg zu erklären. Das Recht der Kriegserklärung

ist. Dass seitdem der Consul erst nach Ablauf seines Amtsjahrs das Commando
übernimmt, ändert an sich in dem Aushebungsrecht nichts.

1) Handb. 3, 2, 293.

2) Vgl. den Abschnitt von den magistratischen Offizieren.

3) Liv. 42, 33. Cicero in Pison. 36, 88. Varro (bei Nonius v. extispices) :

att consulem mihi pilum credere (so statt cedere Madvig adv. 2, 654). Tacit.

ann. 1, 44. Handb. 3, 2, 279. Dagegen den optio des centurio ernennt der

Kriegstribun (Varro de l. L. 5, 91), wobei allerdings wohl ein herkömmliches

Mandat von Seiten des Feldherrn vorauszusetzen sein wird.

4) Vgl. darüber den Abschnitt vom Consulat.. lieber die Legaten, die

keineswegs zunächst als vom Oberbeamten ernannte Stabsoffiziere betrachtet

werden können, ist der betreffende Abschnitt nachzusehen.
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oder, genauer gesagt, das Recht ein gültig abgeschlossenes Bünd-

niss oder einen noch nicht abgelaufenen Waffenstillstand als ver-

letzt und gelöst ausser Kraft zu setzen steht vielmehr, wie seiner

Zeit zu zeigen sein wird, bei der Gemeinde unter Mitwirkung

des Rathes der Aeltesten.

4. Der oberste Feldherr ist als solcher befugt Waffenstill- vertrage.

Stands-, Hülfs-, Friedens- und Deditionsverträge abzuschliessen.

Indess ist davon nicht hier, sondern im letzten Abschnitt dieser

Abtheilung zu handeln, da dies nicht eine Besonderheit des mili-

tärischen Oberbefehls ist, sondern lediglich eine Anwendung des

allgemeinen magistratischen Rechts der Vertretung der Gemeinde

nach aussen. Hier genügt es im Allgemeinen darauf hinzuweisen,

dass der Magistrat zwar an sich jederlei Vertrag für die Gemeinde

abschliessen kann, er aber, wenn ohne Auftrag, immer auf seine

Gefahr handelt, das heisst die Cassirung des Vertrags und selbst

die Auslieferung derjenigen , die ihn vollzogen haben , stattfin-

den kann.

5. Selbstverständlich lässt sich von dem militärischen Ober- Verwaltung.

befehl die militärische Oberverwaltung nicht trennen. Zu festen Kassen-

Formen ist auf diesem Gebiet insbesondere die Kassenverwaltung

gelangt, in welcher Hinsicht die vom Staat aus seinen Activen

dem Oberfeldherrn zum Behuf der Kriegführung anvertrauten

Golder und der Kriegsgewinn zu unterscheiden sind. Für die

Verwaltung und Verrechnung jener Summen ist seit dem J. 333

d. St. ein besonderer ebenfalls vom Volk ernannter Beamte, der

Militärquästor bestimmt 1
). Indess gilt die hiedurch eintretende

wesentliche Beschränkung der freien Disposition des Oberfeldherrn

für die Dietatur nicht. Dagegen den Kriegsgewinn war der Feld-

herr nicht genbthigt dem ihn begleitenden Quüstor anzuvertrauen;

er hatte darüber freie Hand und finden wir wenigstens gegen

d*fl Bilde der Republik dafür die eben genannten pracfccli /uln-iuii

\erwmdet 2
), so dass bei dem Heer eine doppelte Kasse, des Staats

und des Feldherrn besieht. — Eine Gonsequenz der feldherrlichen M.inzrecut.

Kassenverwaltung ist die feldherrliche Prägung. Das Recht der

.Miin/.|>r;i_:iiiiL\ ohne Zweifel ursprünglich ein allgemein magislra-

I i Vgl« hierüber die Abschnitte von der Verantwortlichkeit der lleamt. in

niui von der QuftftUT.

'1) Cir.n. u<l f,im. 2, IT. \ . omnis pecuniu ita tractatur, ut praeda a n
fectis, ptm autem mihi attributa est a quaeittjre tractetur. Vgl. Hermes 1, 174 fg.
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iisches, ist in der Hauptstadt vermuthlich sehr früh nicht bloss

unter die Controle des Senats gekommen, sondern auch den Ober-

beamten aus den Händen genommen worden. Aber den Feldherren

ist die ganze Zeit der Republik hindurch das Recht geblieben Münze

von jedem, auch dem höchsten Nominal, auf römischen, späterhin

sogar auf jeden im Staate anerkannten Fuss zu münzen, auch,

seit die prägenden Reamten überhaupt sich auf den Münzen zu

nennen anfingen , dieselben mit ihrem Namen zu bezeichnen l
)

.

— Abgesehen von derjenigen Verwaltung, welche zunächst auf

die Redürfnisse des Heeres sich bezieht und von dem Commando
untrennbar ist, ist die Administration im Allgemeinen von den

Römern verständiger Weise nicht in nähere Reziehung zu dem
Feldherrncommando gebracht worden. Was insbesondere Italien

anlangt, so ist hier theils der communalen Selbstverwaltung der

möglichst W'eite Spielraum gegeben, theils wird die Centralver-

waltung nicht von den Consuln als Feldherren, sondern haupt-

sächlich durch die in der Hauptstadt thätigen Reamten, daneben

durch die in Italien domicilirten vier Quästoren beschafft. In

den Provinzen aber knüpft die ständige Administration durch-

aus an die ständige Jurisdiction an.

Jurisdiction 6. Von der Criminal- und der Civiljurisdiction des Reamten

wird weiterhin besonders die Rede sein. Jene kann allerdings

auch als ein selbständiger, Restandtheil des militärischen Imperium

aufgeführt werden, insofern nicht bloss die Strafen, sondern auch

die Organe der strafenden Gewalt und selbst der Regriff der

strafbaren Handlung bei dem Soldaten sich wesentlich anders

gestalten. Die Organe der strafenden Gewalt sind dem Soldaten

gegenüber die für die sonstige Criminaljurisdiction nicht compe-

tenten Offiziere, insonderheit die Kriegstribune und die praefecti

socium 2
). Was weiter die strafbare Handlung anlangt, so sind

nicht bloss eine Reihe von Verbrechen und Vergehen so beschaf-

fen, dass sie nur von Soldaten begangen werden können und

vorzugsweise der Lagerjurisdiction unterliegen, sondern es zieht

1) Die weitere Ausführung ist in meinem röm. Münzwesen S. 365. 373 fg.

gegeben. Mit welcher Freiheit dies Recht geübt ward , zeigen besonders die

Goldstücke, die Sulla und Pompeius zu einer Zeit schlugen, wo sonst das Gold

nur noch in Barren umlief.

2) Polyb. 6, 37, 8 : xuptos &' lax! xal Cyj[xiü)v 6 ytXiapyo? tak sveyupta^ov

XtU fj.aaxt.YüJN1

, xou; 6s aufxixayoD? oi .. TrpaicpeVwXOi. Liv. 28, 24, 10: iura

reddere in prindpiis. Dig. 49, "16, 12, 2. Stadtrecht der Col. Genetiva 5, 7.

Handb. 3, 2, 436.
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auch manche Handlung, die im bürgerlichen Verkehr höchstens

eine Civilklage bei dem Prätor herbeiführen würde, als Ver-

letzung der Lagerzucht das militärische Strafgericht nach sich,

wie dies zum Beispiel von dem Diebstahl l
) und von der Ver-

letzung des gegebenen Treuworts 2
) bezeugt ist. Dass das Ver-

fahren in solchen Fällen äusserlich die Formen des Civilprozesses

annimmt 3
), darf darüber nicht täuschen, dass sein Rechtsgrund

nicht die Jurisdiction inter privatos ist, die dem Feldherrn fehlt,

sondern das militärische Commando. Ohne Zweifel ist dies Ver-

fahren zur Anwendung gekommen, wTenn sowohl der Schädiger

wie der Geschädigte dem Heer angehörten, vielleicht auch wenn

ein Bürger gegen einen Soldaten klagte; Genaueres lässt sich

darüber nicht feststellen, da von dieser castrensischen Jurisdiction

wenig die Rede ist, auch ohne Zweifel dem Ermessen des ein-

zelnen Feldherrn hier ein wreiter Spielraum blieb.

7. Dass wem das Imperium zusteht, sich auch imperator imperator-

nennen dürfe , scheint selbstverständlich , und so mag es auch

ursprünglich gehalten worden sein 4
). Allein späterhin setzte

zunächst der engere Sprachgebrauch , der auch in dem Worte

imperium hervortritt (S. 114), in Betreff der Benennung imperator

sich so fest, dass die Inhaber des nicht feldherrlichen Imperium

sich niemals Imperatoren benannten, dagegen diese Benennung für

den Feldherrn auch appellativisch gewöhnlich ward. Aber auch für

die Feldherren selbst kam es in Uebung die Benennung imperator

nicht mit Antritt des Gommandos, sondern erst nach dem ersten

erfochtenen grösseren Sieg anzunehmen. Zu bestimmen, wann

dies angemessen sei , hing rechtlich betrachtet wohl von ihnen

selbst ab 5
)

; doch schrieb die Sitte vor die Initiative dabei ent-

titel.

s
Cato bei Fron ti uns strat. 4, 1, 16. Polyb. 6, 37, 9.

l'olyb. 6, 37, 9.

3) Gellius 6 [7], 1 : quodam die (Scipio als Proconsul in Spanien) ius in

sedcns dicebat . . . e militibus qui apud eum in iure stabant interrogavit

<m ex more, in quem diem locumque vadimonium promitti iuberet, et Scipio

nianuin ml ipsam oppidi quod obsidebatur ärcem protenden* 'perenrf/e' inquit 'sese

MMl 000 in Lora ; atque ita factum: die tertio in quem vadari iusserat oppidum

captum est eodemque eo die in arce eius oppidi ius dixit. Livius ep. 86: (Sulla)

Uti</at>,rti a quibus adibutuf vadimonium Romam differre iussit, cum a parte

«i urb* ndhuc teneretur.

i ) So fasst es Sallust Cat. 6: annua imperia binosque imperatores sibi fecere.

Aber dies ist KehV\ion, nicht Tradition.

Caesar 6. c. 8, 31 sagt ironisch: Scipio detrimentis quibusdam . . . . ac~

eeptis imperatorem se appellarirat. Die weltgeschichtlichen Consequcnzen, dir
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weder den Soldaten auf dem Schlachtfeld 1

) oder auch dem Senat 2
)

zu Überlassen. Dagegen scheinen in Betreff der dazu berech-

tigenden militärischen Erfolge in republikanischer Zeit formale Be-

grenzungen nicht bestanden zu haben 3
). Dieser Gebrauch, dass

der Feldherr sich zunächst mit seinem besonderen Amtstitel als

Gonsul, Proconsul, Prätor und so weiter bezeichnete, den Titel

des Feldherrn aber erst als Siegestitel annahm und gewöhnlich

alsdann den Amtstitel fallen Hess 4
) , bestand schon im sechsten

Jahrhundert 5
). — Nachdem im J. 709 d. St., wie wir weiter-

hin sehen werden, das Recht des Triumphs auf die Unterbefehls-

haber erstreckt worden war, konnte diesen die Annahme des

Imperatortitels , der als eine mindere in der Regel den Triumph

vorbereitende Auszeichnung galt, ebenfalls nicht füglich versagt

werden; auch finden sich dafür aus dieser Zeit Belege 6
). Doch

aus diesem und den folgenden Sätzen unter dem Principat gezogen wurden,
sind bei demselben zu entwickeln.

1) Tacitus ann. 3, 74: Tiberius . . . Blaeso tribuit, ut Imperator a legionibus

salutaretur, prisco erga duces honore
,

qui bene gesta re publica gaudio et impetu

victoris exercitus conclamabantur. — Vgl. Cicero ad Att. 5, 20, 3. Dio 43, 44.

52, 41. Plinius paneg. 12 und a. St. m.

2) Cicero Phil. 14, 4. 5, 11. 12. Vgl. Dio 46, 38.

3) Appian b. c. 2, 44: Koupuuv . . . uttö T?j; cxpaxiä; ls xot? otc/.oi; £tt

oustj; a'jxoxpdxcop uireoiT] TrpooaYopeu&^vai (nacb Caesar b. c. 2, 26 : universi

exercitus conclamatione imperator appellatur). laxi Ö£ xt|r?j xoi? axpatrjYoT; xöoe

xö TcpoGayopeufj-a Tiapd xöiv cxpaxKoxöw , "/.a&arcep auxot; £~i[xapxupü6vxcuv dtjiw;

a'wüjv auxoy,pdxopas etvai * v.a\ xyjvoe xtjN xt[j.rjv ot cxpar^Y
"

1 TrdXai [j-sv i~\ -äat

xoi; (xefioxoic ep^ois rcpooievxo, , vü^ o opov etvai xfße ttq e6cpiQ(xtqt r:uvi}dvo[xa

xo {jludio'j; Tieaeiv. Dabei kann nur an die derartigen kaiserlichen Acclama-
tionen gedacht sein ; dass in der Republik eine formale Schranke nicht bestand,

sagt Appian selbst und bestätigt Cicero Philipp. 14, 4. 5, 11. 12. Damit freilich

im Widerspruch giebt Diodor p. 538 Wess. an, dass für den Imperatortitel eine

Schlacht, in der mindestens 6000 Feinde gefallen seien , erforderlich sei , und
auch Dio 37, 40 tadelt den Antonius, dass er nach der Ueberwindung des

Catilina den Imperatortitel angenommen habe , obwohl die Zahl der Gefallenen

dafür nicht genügt habe. Ob Verwechselung mit der unten zu erwähnenden
analogen Ordnung in Betreff des Triumphs stattgefunden hat, ist ungewiss.

4) In Urkunden, aber auch nur in diesen, steht consul imperator
,

pro

praetore imperator neben einander (Cicero Phil. 14, 14 und die Inschrift des

Mummius A. 5).

5) Die älteste Erwähnung betrifft den älteren Scipio (Livius 27, 19, 4)

5

nicht viel jünger sind die ältesten inschriftlichen Zeugnisse, L. Aimilius L. f.

inpeirator auf der Bronze von Hasta (C 1. L. II, 5041) vom J. 565 und die In-

schriften des L. Mummius Consul 608 (C. I. L. I, 541 : L. Mummi L. f. cos . . .

imperator dedicat; vgl. das. n. 546 und 619).

6) Die sichersten Beispiele sind die des P. Ventidius, der als Legat des

Antonius (Liv. ep. 127. 128; Florus 2, 19; Dio 48, 41. 49, 21) in den J. 715.

716 die Parther schlug und desswegen auf seinen Münzen sich imperator nennt

(Cohen med. consul. p. 326) und des C. Sosius, des Nachfolgers des Ventidius,

der auf einigen seiner Münzen sich Quästor, auf andern imperator nennt (Cohen

a. a. O. S. 303).
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wird die Beilegung dieses Titels hier nicht von dem Unterfeld-

herrn und dessen Truppen, sondern von dem Senat oder auch

von dem Oberfeldherrn abgehangen haben.

Bis zur Constituirung des Principats im J. 727 ist der Impera-

tortitel häufig und nicht bloss Triumphatoren *) , sondern auch ohne

den Triumph 2
) bewilligt worden. Aber so wie die eben an den

Imperatorentitel anknüpfende Monarchie feststand, wurde auch

derselbe thatsächlich auf die Träger der Monarchie beschränkt 3
).

Ohne Zweifel ist dies dadurch herbeigeführt worden, dass wie-

derum dafür selbständiges Commando verlangt ward 4
) ; denn mit

Ausnahme eines einzigen Falles, wo der Proconsul von Africa im

I. 22 n. Chr. zum Schlagen und zum Siegen kam und denn auch

Imperator wurde 5
), ist nach dem J. 727 kein anderes selb-

ständiges Commando mehr vorgekommen als das mit der kaiser-

lichen oder der secundären proconsularischen Gewalt verknüpfte.

Somit wird der Titel unter dem Principat allerdings noch in dem

1) L. Munatius Plancus, Consul 712, Triumphator 711: imp. II (Orelli

590). — T. Statilius Taurus , Consul 717. 728, Triumphator 720: imp. III

(C. /. L. II, 3556; ungedruckte Inschrift von Volceii in Lucanien). — Ap.
Claudius Pulcher, Consul 716, Triumphator um 722: imp. (Orelli 3417). —
C. Calvisius Sabinus, Consul 715, Triumphator 726: imp. (Henzen 6742).

2) Q. Laronius, Consul 721: imp. II (Henzen 6743). — Sex. Appuleius

.Sex. f., Consul 725: imp. (I. B. N. 5016). — M. Nonius Gallus, in Folge

seines Sieges vom J. 725 (Dio 51, 20): imp. (Orelli 3419, vgl. C. 1. L. I,

p. 449). — Uebrigens unbekannt, aber dieser Zeit angehörig C. Cocceius Baibus:

imp. (C. /. AU. III, 571). Dass diese Personen nicht zum Triumph gelangt

sind, ist gewiss, da die Triumphalliste für diese Epoche geschlossen ist.

3) Besonders merkwürdig ist der Fall des M. Licinius Crassus Consul 724,

Triumphator pro consuie 727, weil er genau in die Zeit des Wechsels fällt. Eine

griechische Inschrift (Eph. epiyr. I p. 106) giebt ihm den Imperatortitel; aber

Dio sagt 51, 26, dass ihm wegen seines Sieges über die Thraker 725 der

Triumph zuerkannt sei, nicht aber, obwohl dies einige behaupteten, der Im-
•titel. .Mit Unrecht entscheidet sich Dittenberger {^Eph. a. a. O.) für die

latfhftft gegen Dio; adulatorische Beilegung falscher Titel auf municipalen, be-

tenden griechischen Steinen ist nicht selten, wie denn z. B. Agrippa ganz ähn-

lich mehrfach fllschlich zum Imperator gemacht wird ( C. I. E. 1\, 262; <'. 1.

0, 1878), uinl die politische Sachlage spricht deutlich dafür, dass Die Recht hat.

Ich linde kein einziges sicheres Beispiel für die Ertheilung des Impera-

tortitels an einen Legaten auch nur aus den Anfängen des Principats. Als

Tiberiui und Drusns im J. 743 von den Soldaten in [maeratoren easgernJen

wurden, gestattete ihnen Augustns Dickt dietefl Titel sa G&htea |
Dio 54, 33),

heinlich Nv<ii tjc damsli nur sie kaiserliche Legaten oUeaifl auipiciU gefochten

hatten; denn mehz aas Tiberint euch aoeh niehl im panaoaJfchan Krieg im J. 745

M n Im Wo nach i der Acclamationstitcl erscheint . lind

tl wenigstens der secundären proconsularischen < ;
«

•
w . 1 1

1

.'»
) I ,n. .;, ]\\ Ii'hhih. . . . id quoque lilaeso ((>. Iunius Blaesus

M Atiici im .). 22 n. Ohf.1 trihuit
,

ut imjn rnt>>r a leyionibu* snln-

'miur . . . ( iwottaH 'luibusdam et Äuyustus id vocabulum </<• tunc 'liberum



124 —

Triumph.

Triumph
des

Privaten.

alten Werth, aber nur von dem Princeps selbst und von einzelnen

Inhabern der secundären proconsularischen Gewalt geführt, wie

dies in der Darlegung des Principats weiter auseinander gesetzt

werden wird.

8. Der Triumph, die Feier des Sieges bei der Heimkehr des

Feldherrn und des Heeres
*)

, ist, wie die Annahme des Impera-

tortitels, ein magistratisches Recht, das heisst bedingt durch den

vollgültigen 2
) Besitz des höchsten Imperiums zur Zeit der Feier

;

demnach kann nach strengem Recht nur der nach der verfas-

sungsmässigen Ordnung bestellte fungirende höchste Magistrat

triumphiren 3
) . Ausgeschlossen sind also

a. die Magistrate nach Beendigung ihrer Function. Niemals

wird der Triumph von einem Privaten gefeiert, sondern er ist

immer ein in die Continuität der amtlichen Function 4
) ,

ja

sogar nach strengem Recht in die Continuität derselben Kriegs-

auspicien 5
) fallender Act.

1) Die Aeusserlichkeiten des Triumphzugs sind geschildert Handb. 3, 2, 446 fg.

2) Darum ist auch, das Curiatgesetz de imperio Bedingung des Triumphs
(Cicero ad Att. 4, 16, 12).'

3) Liv. 28, 38, 4 zum J. 548 : magis temptata est (von P. Scipio) triumphi

spes quam petita pertinaciter, quia neminem ad eam diem triumphasse
,

qui sine

magistratu res gessisset, constabat (vgl. Val. Max. 2, 7, 8; Appian Hisp. 38);
31, 20, 3 zum J. 554: res triumpho dignas esse censebat senatus, sed exemplum
a maioribus non accepisse , ut qui neque dictator neque consul neque praetor res

gessisset, triumpharet : pro consule illum (L. Lentulum) Hispaniam, non consulem

aut praetorem obtinuisse. Plutarch Pomp. 14: uzatoj tj vzpa'zrflM fJ.6vo>, dQJUp

oe o'joevl (^ptajj-ßov) oiocdgiv 6 voiao?.

4) Wenn an das militärische Imperium des Magistrats sich unmittelbar das

Consulat anschliesst, scheint der Triumph und der Antritt des Consulats regel-

mässig an demselben Tage stattgefunden zu haben. So triumphirte C. Marius

wegen der in dem africanischen Proconsulat erfochtenen Siege als cos. II am
1. Jan. 650 und nach seinem Vorgang die Consuln M. Aemilius Lepidus 708,
wahrscheinlich am 1. Jan., L. Antonius am 1. Jan. 713, C. Marcius Censorinus

am 1. Jan. 715. — Der auch sonst anomale Triumph des Q. Fabius Maximus am
13. Oct. 709 (S. 127 A. 2) verletzt dies Gesetz in noch höherem Grade, indem
derselbe sein Consulat bereits am 1. Oct. angetreten hatte. — Diese Anomalien
sind wohl alledurch specielle Volksschlüsse nach Analogie der S. 126 A. 2 er-

wähnten legalisirt worden.

5) Auch wenn der Magistrat im Amte triumphirt , überschreitet er das Po-

merium nicht vor dem Tage, wo er als Sieger einzieht, wesshalb zum Beispiel

alle Verhandlungen desselben mit dem Senat bis dahin ausserhalb des Pomerium
stattfinden (Liv. 3, 63. 28, 9. 33, 22 und sonst; vgl. Becker Top. S. 151. 605. 607):
denn würde er dies überschreiten, so gehen die besonderen Kriegsauspicien unter

(S. 96 A. 4). Sie konnten freilich erneuert werden; und auf Grund solcher

Erneuerung hat allerdings der jüngere Drusus im J. 20 n. Chr. ovirt (a. a.

O.); auch Kaiser Vespasianus verliess im J. 71 Rom, um mit seinem Sohne
zu triumphiren (Joseph, b. lud. 7, 5, 4). Aber aus älterer Zeit kann dafür weder
der von Livius 3, 10 erzählte Vorgang noch ein anderes sicheres Beispiel ange-

führt werden und scheinen die erneuerten Auspicien für den Triumph nicht als
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b. der nicht zur Zeit des Sieses höchstcommandirende Maei- Triumphbei

° ö einem »ieg

strat. Wenn zwei an sich zum Triumph berechtigte Magistrate H
d
ö

e

4°i
ch
m .

deichzeitig commandiren , so steht nach strengem Recht der mandiren-
Or

. w ~
«J den oder in

Triumph nur dem eigentlich Höchstcommandirenden zu, also wenn fremder Pro-

es ein Consul und ein Dictator sind, dem Dictator 1
), wenn ein

Prätor und ein Consul, dem Consul 2
), wenn zwei Consuln, dem,

bei dem an dem Schlachttag nach dem Turnus das Auspicium und

das Imperium war 3
)

. Wahrscheinlich ist dies der Grund, wess-

halb nie ein Reiterführer triumphirt hat 4
). Damit hängt weiter

zusammen , dass auch dem Feldherrn , der in einem andern als

seinem eigenen Competenzbereich den Sieg erfochten hatte, das

Recht des Triumphs bestritten worden ist 5
) . — Indess hat man es

mit diesen Bedenken späterhin nicht mehr streng genommen ; seit

dem ersten punischen Krieg ist vielmehr in allen uns bekannten

Fällen dieser Art entweder der Triumph oder doch die Ovation

bewilligt worden. ^

ausreichend gegolten zu haben. Die Stellung des Promagistrats ist insofern noch

verschieden, als er die Auspicien gar nicht repetiren kann; wie man in dem
Falle des Drusus sich in dieser Hinsicht geholfen hat, ist nicht bekannt.

1) Nach dieser Regel ist verfahren worden in den J. 260 und 323, wo einer

oder beide Consuln und ein Dictator im Felde gestanden hatten. Im J. 394 .

triumphirt allerdings der Dictator nicht, wohl aber der Consul (Liv. 7, 11); was

sich wohl nur in der Weise erklären lässt, dass die Erzählung bei Livius nicht

genau ist und der Consul nach dem Rücktritt des Dictators den entscheidenden

Erfolg daventrug.

2) Dies gilt von dem Sieg, den im J. 513 der Proconsul C. Lutatius und
der Proprätor Q. Valerius Falto erfochten. Das Bedenken ist S. 92 A. 1 erörtert

worden ; aber die Triumphaltafel zeigt , dass auch Falto triumphirt hat. Nach
diesem Präcedens ist dann später den Propätoren M. Aemilius Regillus 565 und
Cn. Octavius 587 ebenfalls der Triumph gestattet worden, obwohl neben ihnen

Consuln das Commando geführt hatten.

3) Dies gilt von dem Sieg der Consuln M. Livius und C. Nero bei Sena

im J. 547 (S. 92 A. 2). Indess erhielt der letztere die Ovation (Liv. 28, 9).

4) Bemerkenswerth ist es. dass nicht einmal einer der Reiterführer Caesars

zum Triumph gelangt ist. Allgemeine Angaben darüber, ob derselbe als triumph-

berechtigt galt oder nicht, liegen nicht vor.

5) In dem eben erwähnten Fall wird es gegen den Consul Nero geltend

gemacht, diM in provincia M. Livii res gesta esset (Liv. 28, 9, 10). Im J. 559
besiegt der Statthalter des jenseitigen Spanien , ein Prätorier mit proconsulari-

scher Befugniss, auf der Heimkehr mit seiner Escorte in der diesseitigen Provinz,

wo damals der Consul Cato commandirte, die Feinde; der Triumph ward ihm

Verweigert, quod ulieno auspieio et in <diena provincin pugnasset, aber die Ova-

tion bewilligt (Mv. 34, 10). Vgl, Uviui 10, 37. Nach dem s. 69 Bemerkt*!
möchte man annehmen

,
dass ein solcher Triumph bei consularischer Befugniss

• tu r als bei pritoritcher \< r-uttet ward; doch lässt sich in unseren Nachrichten

igead verfolgen. Nicht klebet aber gehört der von Livius 31, 22. 47
l.erirhfetr Kall, wo der I'rator unmittelbar \or «Irin Eintreffen dei für denselben

\mtkreis bestimmten OOftSOlf einen Sieg erfleht; das nicht vacante Commando
Wird niemals erworben, bevor der ablösende Beamte an Ort und Stelle eintrifft.
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Triumph c. der Magistrat, welcher wenn auch als höchster, doch

üoneuen abweichend von der streng verfassungsmässigen Ordnung bestellt

' wird, wie namentlich der Militärtribun consulari imperio*) , so

dass also für den Triumph, abgesehen von der Königszeit, ent-

weder die Dictatur oder das consularisch-prätorische Amt erfor-

derlich ist 2
)

.

Triumph d. der übrigens zum Triumph berechtigte Beamte, dessen

der Amt- Amtfrist abgelaufen ist. Derselbe kann kraft seines promagistra-

tischen Rechts wohl commandiren, aber nicht triumphiren, da die

Feier nicht möglich ist ohne den Besitz des Imperium , dieses

aber, wenn es auf Prorogation beruht, durch das Ueberschreiten

des Pomerium von Rechts wegen aufhört. Indess ist diese strenge

Consequenz praktisch vielleicht niemals gezogen 3
), sondern dem

Beamten in diesem Fall durch besonderes Gesetz gestattet worden,

dass sein Imperium nicht in dem Augenblick, wo er die Stadt-

grenze überschritt, aufhört, sondern erst mit dem Ende des Tages,

an dem er dies thut 4
).

Triumph bei e. der Stellvertreter des abwesenden oder der Unterbefehls-
ffelicliciiGn

Imperium, haber des anwesenden Feldherrn 5
), da der Triumph nicht an der

1) Zonaras 7, 18: Myetou oe oxt ouSst? xö>v ytXidpywv, y.aixoi ttoaXwv

SoXX<mg vwrjadvxwv, lirivbaoc £ft€p<j;sv« Dies bestätigt die Triumphaltafel. Von
den Decernvirn legibus scribundis dürfte dasselbe gegolten haben. Bei den tres-

viri rei publicae constituendae hat man sich an diese Regel nicht gekehrt.

2) Dies bestätigt die Fassung der S. 124 A. 3 angeführten Stellen.

3) Der älteste Fall der Art aus dem J. 428 d. St. (Triumphaltafel zu d. J.

:

Q. Publilius Q. f. Q. n. Philo II primus pro cos. de Samnitibus Palaeopolitaneis

ann. CDXXVII k. Mai.') ist zugleich der älteste Fall einer durch förmlichen

Beschluss herbeigeführten längeren Prorogation (Liv. 8, 26, 7: duo singularia

haec ei viro primum contigere, prorogatio imperii non ante in ullo facta et acto

honore triumphus). Wir kennen kein Beispiel, dass einem Magistrat der Triumph
desshalb versagt worden wäre, weil seine Amtfrist vor demselben abgelaufen war.

Uebrigens ist das Triumphiren in magistratu , das Livius zuweilen (10, 46, 2.

31, 49, 2. 33, 23, 4. c. 37, 10. 41, 13, 6) anmerkt, in der That noch im
sechsten Jahrh. das Gewöhnliche (Livius 36, 39, 10 5 meine Chronol. S. 84. 85).

4) Livius 26, 21 : tribuni plebis ex auetoritate senatus ad populum tulerunt,

ut M. Marcello, quo die urbem ovans iniret, imperium esset. 45, 35 : tribus iis

omnibus decretus est ab senatu triumphus mandatumque Q. Cassio praetori
,
cum

tribunis plebis ageret, ex auetoritate patrum rogationem ad plebem ferrent, ut iis,

quo die in urbem triumphantes inveherentur, imperium esset. Analoge Beschlüsse

sind natürlich in allen ähnlichen Fällen gefasst worden , späterhin , als die

Befreiung von den Gesetzen factisch auf den Senat überging, vermuthlich

von diesem. — Indess wird durch diese Privilegien die Ueberschreitung des

Pomerium keineswegs für wirkungslos erklärt, sondern die Wirkung nur auf das

Ende des Tages verschoben. Für den Promagistrat ist also der Tag des Triumphs
nothwendig der letzte Tag der Amtführung.

5) Dio 43, 42: töj ;®aßtiu [xu> Kuivxtij] xoj xe Kutvxw [ITsoiip] %aixot otto-

cxpax^YTjaaotv auxw atal fxrjosv tBia y.ocxop8-a>aa<H Steopxdsai Ir.irpe'be. 48, 41

:
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Thatsache des militärischen Erfolgs, sondern an dem Recht des

Amtes hängt , also auf denjenigen bezogen wird , unter dessen

Auspicien der Kampf stattfindet. Auch macht es in dieser Be-

ziehung keinen Unterschied, ob der alienis aitspiciis befehligende

Offizier als Stellvertreter promagistratische Befugniss hat oder

nicht. Diese Regel, die in der ganzen Republik und noch in der

ersten Zeit der Dictatur Caesars l
)
unverbrüchlich beobachtet wor-

den ist, hat derselbe kurz vor seinem Tode beseitigt 2
) , wie es

scheint in der Weise , dass er dem betreffenden Legaten für den

Tag des Triumphs ein fictiv selbständiges proconsularisches Impe-

rium zuerkennen Hess 3
). In derselben Weise ist der Triumph auch

in der Triumviralzeit behandelt worden 4
). Seit der Constituirung

der Monarchie aber ist der Triumph wiederum nicht anders be-

willigt worden als bei eigenem Imperium 5
).

auTÖ; (P. Ventidins, Legatus des Antonius) [xsv ouoev eV auxol; :rapd xfj; ßou-

XfjC, axe ota a>jxo"/vpdxcüp tuv, dXX
1

ixepip UTrooTpaxYjYÖiv eüpexo, 6 öe 'Avxwvto;

xal dzaivo-js xcd kpopipfes IXaßsv. 48, 42. 49, 21. 51, 21. 24. 25.

1) Der einzige ausser den eigenen Caesars in diese Epoche fallende Triumph,

der erste des M. Aemilius Lepidus ex Hispania 708 (Dio 43, 1) ist regulär.

2) Die ersten gegen diese Regel gefeierten Triumphe sind, wie Dio (S. 126

A. 3) angiebt, die der Legaten Caesars in Spanien (bell. Hisp. 2; Dio 43, 21)

Q. Fabius Maximus am 13. Oct. und Q. Pedius am 13. Dec. 709.

3) Alle in der Triumphaltafel verzeichneten Legaten, mit Ausnahme des

in ihr als Consul verzeichneten Q. Maximus, haben nach dieser pro consule

triumphirt. Auf ihre amtliche Stellung kann dies nicht bezogen werden, weil,

wie in dem Abschnitt von der stellvertretenden Gewalt zu zeigen sein wird, der

legatus nie mehr als proprätorisches Recht haben kann; die Bezeichnung legatus

pro consule kommt nicht bloss nirgends vor, sondern würde auch einen innern

Widerspruch in sich schliessen. Somit bleibt keine andre Annahme möglich,

als dass Caesar seinen Legaten das Recht zu triumphiren in der Weise zuge-

stehen liess, dass ihnen, ohne Rücksicht auf ihre frühere Stellung, für den Tag

des Triumphs ein selbstständiges Imperium pro consule bewilligt ward. Da^s die

Amtsbezeichnung in der Tafel nicht auf die Zeit des erfochtenen Sieges, len-

dem auf die der Feier gestellt wird, ist bekannt ; so triumphirte, wie schon be-

merkt ward, einer der hier erwähnten Legaten Q. Maximus danach am 13. Oct.

700 ooiMUi, weil er seit dem 1. Oct. die Fasces führte.

4) So sind die S. 122 A. 6 genannten Legaten P. Ventidius, C. Socio«,

Ti. Nero, M. Crassus zum Triumph gelangt; und noch von anderen Triumphatoren

dieser spätesten Epoche ist es wahrscheinlich, dass sie nicht mehr als Legati

gewesen sind.

.'i) I>;i> am Seblotl vollständige Verzeichniss der Triumphe führt nach dem
actischen bis zu dem am 20. Jan. 728 gefeierten des Sex. Appuleius 08 H*

Nn/.alil \<ui Triumphen auf, dir mir auf >t<llv<rtretendes Commando be-

zogen werden können; and taf diese geht es, was Dio 54, 13 im Gegensatz zu

Agrippa bemerkt: oi ulv X^ora; oo&ajftßefreVNB, ol oe ::4Xet; axaaiaCousoi;

) -/'^wtc; xal ir.mrjiyjuTf} xtüv Vt*WTT)el«W v.'/i i-zy-<^ aörd' 6 "[dp Alrp-jax',;

,m>; xwl x/j-; y- »peVnp £y/pi£sxo. Aber roa da ab begegnet

in -ler Litte neben den Inhabern der primlreti and der lecnnd nsulert-

sehen Gewalt tmd zwei afrloanUchen Statthaltern hinter den J. 788 und i.;.'»i. also

» t'.nt ills Inhabern eigenen Imperiums, ein einziger TrlnmphatOI . dem eigenes
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übrf'enPro- f' °*er m * 1 bloss ausserstädtischem Imperium ausgestattete

magistrate. Promagistrat (S. 13). Die Ausschliessung auch dieser Kategorie

der Promagistratur vom Triumph wurde noch im J. 548 dem
P. Scipio gegenüber (S. 424 A. 3) und im J. 555 gegen L. Manlius

Acidinus 1
) von der conservativen Partei mit Erfolg geltend ge-

macht, dagegen in zwei anderen Fallen in den J. 554 und 558

wenigstens insoweit nachgegeben, dass den betreifenden Feld-

herrn der kleinere Triumph gestattet ward 2
). Dass die der Zeit

nach nächsten nicht auf Grund einer bekleideten ordentlichen Ma-
gistratur gehaltenen vollen Triumphe diejenigen des Cn. Pom-

pejus in den J. 674 und 683 sind 3
), erklärt sich nicht aus einer

Rückkehr zu der alten Strenge, sondern aus dem Nichtvorkommen

derartiger Feldherrnstellungen unter dem vollentwickelten aristo-

kratischen Regiment. — Selbstverständlich hat auch in diesem

Fall durch ein Privilegium das Imperium für den Tag des Triumphs

verliehen werden müssen 4
).

Militari- Der Triumph ist ein feldherrlicher Act und der einzige Fall,
sches Impe-
rium des in welchem der Magistrat in dem städtischen Gebiet zu schalten
Triumpha-

tors. befugt ist, als befände er sich in dem des Krieges 5
). In An-

Imperium nicht beigelegt werden kann, A.Plautius unter Claudius (S. 133 A. 2),

dessen Ovation eine verkehrte Laune dieses Herrschers gewesen sein dürfte. Dass
Augustus den dem Tiberius Nero im J. 742 vom Senat beschlossenen Triumph
ablehnte und ihm nur die Triumphalornamente gestattete (Dio 54, 31 vgl. Sueton
Tib. 9), mag ebenfalls damit motivirt worden sein, dass Tiberius damals eigenes

Imperium nicht besass.

1) Liv. 32, 7, 4.

2) Gegenüber L. Lentulus (Liv. 31, 20) und Cn. Cornelius Blasio (Liv. 33, 27;
C. 1. L. I p. 568). In dem ersten Fall bemerkten die Opponenten, gewiss mit

Recht, dass der Consequenz und dem Herkommen der kleine Triumph ebenso

zuwider laufe wie der grosse. Es ist bemerkenswerth, dass die vier hier erwähn-

ten Fälle sämmtlich die Stellung der spanischen Statthalter vor Einrichtung der

später dafür bestimmten Präturen betreffen.

3) Cicero de imp. Cn. Pompeü 21, 62: quid tarn incredibile, quam ut Herum
eques Romanus ex senatus consulto triumpharet? Der zweite Triumph fand statt

am letzten Dec. des J. 683. Bekanntlich war das am 1. Jan. 684 übernommene
Consulat überhaupt das erste ordentliche Amt, das Pompeius bekleidet hat.

Drumann 4, 337. 383.

4) Gellius 10, 20, 10: Sallustius .... Privilegium quod de Cn. Pompeü
reditu ferebatur legem appellavit : verba ex secunda eius historia haec sunt : 'nam
illam (?) Sullam consulem de reditu eius legem ferentem ex composito tr. pl. C.

Herennius prohibuerat .'

5) Es findet sich keine Andeutung davon, dass für den sonst zum Triumph
berechtigten Magistrat es eines den Triumph ausdrücklich gestattenden Volks-

schlusses bedurft hätte, und wahrscheinlich ist es nicht, denn in diesem Fall hätte

der Triumph überhaupt nicht anders stattfinden können als nach Privilegium.

Die Exemtion des Triumphaltags von den sonst für die Amtführung domi gelten-

den Regeln (S. 60) muss gleich bei der Scheidung der beiden Amtsgebiete
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Wendung davon ist wahrscheinlich an diesem Tage das Provo-

cationsrecht aufgehoben und der Gebrauch der Beile in der Stadt

gestattet gewesen 1

)
, wovon für die Hinrichtung der zum Tode be-

stimmten Kriegsgefangenen Gebrauch gemacht zu sein scheint 2
).

Ferner sind in Betreff des Krieges und Sieges selbst als für
^JJJJJ

den Triumph erforderlich folgende Momente aufgestellt worden :

/^."JJf*

a. Die rechte Siegesfeier setzt einen rechten Krieg voraus; Bellum
'tU St U'/7i

die Ueberwindung aufständischer Bürger oder aufrührerischer

Sclaven berechtigt also weder zum Triumph noch zur Ovation 3
)

.

Im Ganzen ist dies auch wenigstens der Form nach eingehalten

worden , wie denn Caesar im J. 708 über Gallien , Aegypten,

Pontus, Africa, Augustus im J. 725 über Dalmatien und Aegyp-

ten 4
) triumphirte. Indess sind doch in diesen Fallen wenigstens

Ovationen ziemlich früh zugelassen worden 5
) ; es finden sich

hinzugefügt worden sein. Damit hängt es aber wohl zusammen, dass selbst ein

solcher Magistrat vor dem Triumph das Pomerium nicht überschritt (S. 124 A. 5).

1) Bei den fasces laureati des Triumphators wird meines Wissens der Beile

nicht gedacht; aber bis zum Thore sie zu führen war er auf jeden Fall berech-

tigt, und dass er sie am Thore abgelegt haben sollte, ist wenig glaublich.

2) Jene Hinrichtungen wurden zwar später nicht mehr mit dem Beil voll-

streckt (Josephus bell. lud. 7, 5, 6; Cicero Verr. 5, 30, 77; Handb. 3, 2, 448),

wohl aber in älterer Zeit (Liv. ep. 11 und 26, 3, 15); und dies ist, selbst

gegen Nichtbürger, eine Anomalie. Wahrscheinlich knüpfen alle Massenhinrich-

tungen mit dem Beil, wo sie in Rom begegnen (z. B. Liv. 9, 24, 15), an

dies exceptionelle Recht des Triumphators an. Dass in demselben zugleich Be-

freiung des triumphirenden Magistrats von der Provocation enthalten war, scheint

natürlich, da, wenn unter den Kriegsgefangenen übergelaufene römische Bürger

waren, mit diesen eine Ausnahme zu machen kein Grund vorhanden war. Auch
sind in dieser Weise im J. 483 die in Rhegion gefangenen cives Romani Catn-

pani hingerichtet worden ; es ward allerdings dagegen tribunicischer Protest er-

hoben wegen Verletzung des Provocationsrechts (Val. Max. 2, 7, 15) , aber

dieser konnte sich darauf beziehen, dass die Hinrichtungen mehrere Tage

• lauerten.

.'<) Val. Max. 2, 8, 7 : quamvis quis praeclaras res ... . civili hello yessisset,

Imperator tarnen eo nomine appellatus non est neque ullae supplicationes decretae

sunt neque aut ovans aut curru triumphavit. Dio 42, 18. 43, 42. 51, 19. Klorus

2, 10 [3, 22J. Lucanus 1, 12 mit dem fSchol. Tacitus hist. 4, 4. Dagegen richtet

sich Ciceroi Polemik Philipp. 14, 3. 4. — Aus diesem Grunde (nicht, wie \ lie-

rlm Ma\imus '2, 8, •'( irrig sagt, weil nur pro uurto imperio, nicht pro reeipernti*

quae populi Bontani fuitsmi triumphirt ward) ist auch nicht triumphirt worden

der Einnahme der Halbbfirgetgemeinae Capua 543 und der latinischen

Colonie PregelUe 029; besonders letzteres ist geschichtlich wichtig, insofern sich

liner damals in dieser Beziehung den Hür^ern gleich

Kcaihiet wurden.

1 1 ( i i i |. i r8 and d*ui Htozeo das.

.)) Öelliui 5, ti. Jl : ovandi ac non triumphandi causa est, cum aut belta

n ii ritt indirtii ut/ur cum ></</'. hoslt (jrit,i sunt mit li'ittuut w-mtn hunide et

tu ii il'ineum est, ut strvorum piratan^mque, <int dtditione repente fttpta mpulverea

nt iIki UJfa inmirutn /tu pfefOffa '''"''int

IIb, Mi.iih i. 8, Ann. 9
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deren wegen des sicilischen Sclavenkrieges im J. 655 l

) und

wegen des italischen im J. 683 2
) . Späterhin wurde sogar wegen

des im J. 714 glücklich vermiedenen Bürgerkrieges eine Ovation

angeordnet 3
)

.

Deportatio b. Nicht für eine siegreiche Schlacht, sondern für die sieg-

reiche Beendigung des Krieges und die Heimführung des Heeres

nach Rom wird die Feier gehalten, wie ja denn die rechte Sie-

gesfeier ohne Siegerheimzug nicht gedacht werden kann 4
). Wer

sein Commando an den Nachfolger abgiebt, verliert es damit und

kann schon darum nicht triumphiren, weil der Triumph das Com-

mando voraussetzt. Dass der Friedensschluss vorhergegangen sei,

ist dagegen keineswegs erforderlich ; zum Beispiel im hannibali-

schen Krieg ist nach der Eroberung Tarents und nach der Ueber-

windung ' Hasdrubals triumphirt worden und auch nach den ent-

scheidenden Erfolgen in Sicilien und in Spanien sind die förm-

lichen Triumphe nur anderer formaler Bedenken wegen unter-

blieben. Späterhin , als die Kriege sich weiter ausdehnten und

insbesondere die überseeischen Eroberungen nicht ohne ständige Be-

satzung behauptet werden konnten, hat man von der Rückführung

des Heeres in seiner Gesammtheit abgesehen, wenn nur der Krieg

in der That siegreich beendigt (debellatum) war 5
). Von der

rechtlichen Fiction , kraft deren in diesem Fall das abgegebene

1) M'. Aquillius: Cicero de orat. 2, 47, 195; Athenaeos 5 p. 213 B.

2) M. Crassus: Gellius 5, 6, 23 u. a. St. m. Drumann 4, 82. Auch Pom-
peius verschmähte es nicht das lange Siegesregister vom J. 693 mit den Piraten

zu beschliessen (Triumphaltafel).

3) Die Formel lautet auf beiden Triumphaltafeln quod pneem cum M. Antonio

(resp. cum imp. Cacsare) fecit.

4) Livius 31, 49, 10: maiores ideo instituisse, ut legati tribuni centuriones

milites denique triumpho adessent, ut [testes] rerum gestarum eins, cui tantus hn-

nor haberetur, populus Romanus videret. Unter den Gründen, wesshalb nach

dem Sieg bei Sena dem Livius der Triumph, dem Nero nur die Ovation zuer-

kannt wird, ist auch der, dass exercitus Livianics deductus Romam venisset,

Neronis deduci de provincia non potuisset (Livius 28, 9, 10). Als Marcellus nach

der Eroberung von Syrakus heimkehrt, wird geltend gemacht (Livius 26, 21), es

schicke sich nicht, quem tradere exercitum successori iussissent (quod nisi manente
in provincia bello non decemeretur), eum quasi debellato triumphare, cum exer-

citus testis meriti atque immeriti triumphi abesset; der Triumph wird desshalb

verweigert, aber die Ovation bewilligt. Liv. 45, 38, 13.

5) Livius 39, 29, 4 zum J. 569 : ita comparatum more maiorum erat, ne

quis qui exercitum non deportasset triumpharet, nisi perdomitam pacatamque pro-

vinciam tradidisset successori. So triumphirt im J. 554 der Prätor L. Furius de

Oallis, obwohl er das gesammte Heer dem Nachfolger übergeben hat (Liv. 31, 49, 2),

und ähnlich wird in allen spanischen Triumphen verfahren. Uebrigens sah man
auch im J. 569 von dem strengen Rechte ab und bewilligte dem Feldherrn wenig-
stens die Ovation.
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Commando als noch fortdauernd behandelt ward, wird bei der

Prorogation gesprochen werden.

c. Der Siec, dem die Feier eilt, darf nicht ohne ernsten Bedeutende

„ , «•»..'.% .
Waffenthat.

Kampf und schweres Blutvergiessen gewonnen sein, was später-

hin gesetzlich dahin präcisirt ward, dass im Laufe des Krieges

wenigstens fünftausend Feinde, und zwar in einer und derselben

Schlacht, gefallen sein mussten x

)
. Den falschen Bulletins suchte

ein im J. 692 erlassenes Plebescit zu begegnen 2
).

Bei diesen in sich selbst und noch mehr in ihrer Anwen- Die über dea

düng auf den einzelnen Fall schwankenden Bestimmungen war entschei-

es natürlich von äusserster Wichtigkeit, von wem die Entschei- Behürde.

düng über deren Anwendung abhing. Von Bechts wegen stand

diese ohne Zweifel zunächst bei dem Feldherrn selbst, und wenn

er sich damit begnügte die Siegesfeier ausserhalb der Stadt, zum
Beispiel auf dem Albanerberg zu veranstalten, konnte auch später-

hin ihn hieran niemand hindern 3
). Auch in der Stadt ist es in

älterer Zeit nicht anders gehalten worden, wie schon der Umstand

beweist, dass vor dem J. 523 kein Triumph auf dem Albanerberg

stattgefunden hat; im Widerspruch mit dem Senat und nicht ge-

stützt auf Volksschluss haben auf dem Capitol selbst noch im

J. 460 L. Postumius Megellus 4
)

, im J. 531 G. Flaminius und

P. Furius Philus 5
) und im J. 611 Ap. Claudius rechtsgültig

triumphirt 6
). Aber allerdings ward es, theils in Folge des stetig

steigenden Uebergewichts des Senats überhaupt, theils als noth-

1) Valerius Maximus 2, 8, 1 : ob levia proelia quidam imperatores triumphos

sibi decerni desiderabant (vgl. Livius 40, 38: hi omnium primi nullo bello yesto

tritimjiltnrunt; Cicero in l'ison. 26, 62; Catos Rede gegen Q. Minucius Thermus de

falsü puynis In Verbindung mit Livius 37, 46, 1): quibus ut oecurreretur, lege

cautwft est, ne quin triumpharet, nisi qui quinque milia hostium una acie ceci-

VgL Gelllufl 8. 129 A. 5 und über die ähnlichen Angaben in Betreff des

[mperatörtfteliB 8. 122 A. 3.

2) Val. Max. a. a. 0. (Lex), quam L. Marina et M. Cato tr. pL tulerunt,

n . . imptratoribus minatur, qui aut hostium occisorum in proelio aut amis-

torum eivium faUum numerum litteris senatui ausi essent referre , iubetque eos,

i'iniiin urbem intrausni , </;/</</ quuestores urbanos iurare de utroque numero
Ins $enatui e.s.se scriptum.

81 l ii numk AtbartO illamlb. 3,2, 450) erfolgte iure conmlari*

imperii i Lirisl 33, 2 3, '>) titk public* auetoritaU (Liv. 42, 21, T). I>i«- Bftehta-

gültigketi derselben bezeuget) die Triumplulfj ten, die auch bei dem Zählen der

Trfomphe diese mit eioxeohaen,

»i Li*. 10, 37. Dion, 18, |
Hl, L81 KJeetl.

:'>) /<ui. 8, 20 genauer all Plutarch Marc. i. Min förmlicher Volksschluai

ut aneb biet okM ecfetgi n lein.

f.) Oroe. .», 4. Die /> Tlb 2.

9*
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wendiges Correctiv gegenüber dem schrankenlosen Ehrgeiz der

einzelnen Beamten, mehr und mehr gebräuchlich die Siegesfeier

nur dann vorzunehmen, wenn der Senat sie billigte und die dazu

erforderlichen Geldmittel auswarf l

)
. Wo dagegen Widerstand

versucht ward, waren es die Volkstribune , die als Wächter des

Herkommens kraft ihrer höchsten Gewalt dem Feldherrn mit Ver-

bot und Verhaftung entgegentraten und in der That, so weit ihr

Amt reichte, das heisst bei dem Festzug auf das Capitol , mit

wenigen Ausnahmen Gehorsam erzwangen 2
). Dazu kam schliess-

lich, dass im Laufe der Zeit die während der Magistratur gefeier-

ten Triumphe immer seltener und, nachdem Sulla das militärische

Imperium an das Proconsulat und die Proprätur geknüpft hatte,

sogar im ordentlichen Laufe der Dinge rechtlich unmöglich wur-

den. Für die proconsularischen und proprätorischen Triumphe

aber bedurfte es, nach dem früher Gesagten, immer der Entbin-

dung von den Gesetzen ; und damit ward der Triumph aus einem

magistratischen Recht eine durch besonderen Volks-, späterhin

durch besonderen Senatsschluss dem einzelnen Feldherrn ertheilte

Vergünstigung.

Unter der Monarchie ist es mit dem Triumph ähnlich gehal-

ten worden wie mit der imperatorischen Acclamation, wenn auch

jene Ehre politisch minder bedenklich erscheinen musste als

diese 3
). Die Wiederherstellung der alten Regel, dass der Triumph

nur bei eigenem Imperium statthaft sei, in Verbindung mit der

Centralisirung des Imperium in der Hand des Princeps, machte

von selbst den Triumph thatsächlich zu einem kaiserlichen Reser-

vatrecht; die Ausnahme, welche für die senatorische Provinz

Africa durch die Belegung derselben mit einer Legion eine Zeit-

lang bestand, wurde bald beseitigt. Berechtigt blieben allerdings

neben dem Princeps die Inhaber der secundären proconsularischen

Gewalt ; aber nachdem Agrippa , obwohl rechtlich und factisch

1) Polyb. 6, 15, 8 : xou; . . . ftptafxßo'j? . . . ou 5'jvowxou ^sipiCeiv u>; 7rpl7rei,

ttote 5e xö uaparcav ouoe auvxeXeiv, iav \i-^ xö auv£5piov ao^aTd^rfon xal 3iü

x-^jv ei<; xauxa Öa7iav7)v.

2) Das zeigt der Widerstand, auf den die Triumphe des Megellus (Liv.

a. a. 0.) und des Claudius (Sueton a. a. 0. Cicero pro Cael. 14, 34. Val. Max.

5, 4, 6) bei den Tribunen stiessen. Vgl. meine Forschungen 1, 214, wo auch die

Bedeutung der in einzelnen solchen Fällen erlassenen Plebiscite erörtert ist.

3) Dies versteht sich eigentlich von selbst und bestätigt sich dadurch, dass

M. Crassus 725 und der jüngere Drusus 20 n. Chr. zum Triumph oder zur

Ovation gelangt sind, die Imperatoracclamation aber nicht geführt haben.
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dazu legitimirt, den ihm zweimal auf Augustus Antrag vom Senat

beschlossenen Triumph beide Male abgelehnt hatte 1
), sind selbst

diese nur ausnahmsweise und nach dem J. 71 gar nicht mehr zum
Triumph zugelassen worden 2

) . Im Uebrigen wurde der Triumph
durch die Gewährung der Triumphaltracht, die sogenannten orna-

menta triumphalia ersetzt.

9. Nicht eigentlich an den Oberbefehl, wohl aber an den Militärische

erfochtenen Sieg ;?

) knüpft sich weiter das Recht des Imperators tionen und

militärische Decorationen Offizieren und Soldaten 4
) zu verleihen,

lieber die Siegesgeschenke ist bei dem Verfügungsrecht der Be-

amten über das Gemeindevermögen gehandelt.

III. Die magistratische Coercition.

Die Coercition des Ungehorsamen beruht wie die Judication coercition

über den Verbrecher auf dem Einschreiten des Staats gegen ein
nn

tion.

sittlich -politisches Unrecht. Beide fundamentale Institutionen

des römischen Gemeinwesens sind theoretisch wie praktisch auf

1) Im J. 735 wegen Besiegung der Cantabrer (Dio 54, 11); im J. 740 wegen
Unterwerfung der Bosporaner (Dio 54, 24). An den letzteren dieser Vorgänge
knüpft Dio das Abkommen des Triumphs ausser bei dem Monarchen selbst und
dessen Ersetzung durch die Triumphalornamente.

2) Aus der Zeit des Principats finden wir, angerechnet von dem des J. 728
(S. 127 A. 5), ausser denen der Kaiser selbst und den beiden schon erwähnten
afmanischen die folgenden Triumphe: Nero Claudius Drusus, Ovation für 744
(Dio 54, 33; Sueton Claud. 1); eine zweite ähnliche Feier war ihm bewilligt,

als er im J. 745 starb (Dio 55, 2). — Ti. Claudius Nero, Ovation 745 (Dio 55,

2; Sueton Tib. 9). — Derselbe, Triumph 747 Jan. 1. (Dio 55, 6. 8; Vell. 2,

97). — Derselbe, Triumph 765 Jan. 16 (Vell. 2, 121; Sueton Tib. 20; C. /. L.
I p. 384). — Germanicus , Triumph n. Chr. 17 Mai 26 (Tacitus ann. 2, 41);
die im J. 19 ihm zuerkannte Ovation (Tacitus ann. 2, 64) wurde durch seinen

Tod verhindert. — Drusus Caesar, Ovation n. Chr. 20 (Tacitus ann. 2, 64. 3,

11. 19). — A. Plautius, Ovation n. Chr. 47 (Sueton Claud. 24; Tacitus ann. 13,

32; Dio 60, 30; Eutrop. 7, 13). — Titus, Triumph mit dem Vater n. Chr. 71
(Josephus bell. lud. 7, 5, 3—6; Suet. Tit. 6 u. a. St. m.).

3 I Das zeigt besonders Cicero Verr. 3, 80, wo auch die praefatio vetus at-

<jiic irnperatoria (quandoque tu quid in proelio, in bello, in re militari . . . .) an-

plührt wird, mittelst deren vor dem zusaimiirnberufenun Heer {in contione)

Geschenke verliehen zu werden pflegten. Vgl. noch Suet. Aug. 25: solo»

triumphales . . . nurnquam dorn* (es ist von den dona militaria die Rede) imper-

tiendos putavit, quod ipsi quoque ius habuissenl tribuendi ea quibus vellent. Nach
Tacitus ann. .'5, '21 tadelt Tibi ri u s den l'rnnin.Mil von Afrira, dass er nicht pro-

ronsulis iure einem Soldaten die corona cirirn \ erliehen habe, sondern bloss den
torquis und dir. hasta.

h H.mdb. 3, 2, |89« Die dtv Eitere beigegebenen nviiisien. in-d>e-.indero

du- Schreiber, erhielten In gleichem lall einen foUenen King (Otetft Verr.

vgl. od fam. 10, 32, 2).
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das engste verwandt, ja ursprünglich gewissermassen zwei Hälf-

ten eines Ganzen , aber ebenso theoretisch wie praktisch wesent-

lich verschieden. Der Zweck der Vergeltung der begangenen

Verschuldung durch ein dem Schuldigen zugefügtes Leid ist der

Coercition und der .ludication gemeinsam , und es giebt Fälle

genug, wo dieselbe Handlung begrifflich mit gleichem Recht als

Ungehorsam gegen den Magistrat und als Verbrechen bezeichnet

und praktisch in der einen wie in der andern Form , durch

magistratische Selbsthülfe wie durch magistratisches Gericht ge-

ahndet werden kann. Aber sehr häufig, ja in der eigentlich

massgebenden Anwendung auf den wirklichen Ungehorsam regel-

mässig, geht die Coercition über den Zweck der Strafe hinaus

und will nicht bloss für das begangene Unrecht strafen, sondern

auch das künftige verhindern, den Willen des Contravenienten

herbeiführen dem Gesetz sich zu conformiren. Dieser Verschie-

denheit des Zweckes entspricht wenn nicht die ursprüngliche

Differenz beider Institutionen — denn es hat wohl allerdings eine

Zeit gegeben, in der beides ungeschieden in derselben Hand lag,

und im militärischen Amtsgebiet ist das eigentlich immer ge-

blieben — , so doch die spätere Ausgestaltung im städtischen

Amtsgebiet. Der Begriff des begangenen Unrechts und vor allem

die Form der Constatirung desselben sind dort und hier wesent-

lich verschieden; den coercirenden Behörden mangelt theilweise

die Judication, und umgekehrt; endlich giebt es eine Reihe von

Nachtheilen, die wohl als Mittel der Coercition auftreten, aber nicht

als Inhalt der Judication. Es soll dies weiter im Einzelnen dar-

gelegt werden.

Begriff der Die Coercition ist die berechtigte Selbsthülfe des Beamten so wie
' seiner Collegen — denn verletzt erscheint hier immer das gesammte

Collegium — gegen den seinem innerhalb seiner Competenz er-

lassenen Befehl *) denGehorsam weigernden Bürger 2
) . Dem Ungehor-

1) Dass der magistratische Befehl die Voraussetzung der Coercition ist, zeigt

sich besonders deutlich bei den censorischen Multen. Sie treten ein bei der

Reiterschatzung (Festus ep. p. 54) und in Betreff der Wasserleitungen (Cato

p. 49 Jordan) und Bauten (Liv. 43, 16), also da, wo der Censor als Behörde
für die administrative Gerichtsbarkeit in den Fall kommt zu befehlen ; die cen-

sorische Rüge führt nie die Multa herbei.

2) Cicero de leg. 3, 3, 6 : iusta imperia sunto iisque cives modeste ac sine

recusatione parento : magistratus nee oboedientem et noxium (Hdschr. innoxium)
civem multa vineulis verberibusve coerceto , ni par maiorve potestas prohibessit, ad
quos provocatio esto. Hier erscheint die coercitio im Gegensatz zu dem eigent-
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sam gleich geachtet wird ferner jede Handlung, durch die Jemand

den Magistrat in seiner Amtführung hemmt (m ordinem cogit 1
)

oder in seiner Persönlichkeit mit Wort oder That verletzt 2
). Ins-

besondere tritt dies hervor in dem Verhältniss des höheren Be-

amten zu dem niederen so wie des Magistrats, der dem Senat

vorsitzt, zu den einzelnen Senatoren; das Ausbleiben 3
) oder Sitzen-

bleiben 4
) des niederen Beamten, das Nichterscheinen des Senators 5

)

oder die Weigerung desselben zu stimmen'6
)

oder beleidigende

Aeusserungen in der Debatte 7
) haben Ordnungsstrafen herbei-

geführt. Die Unbestimmtheit der hiemit bezeichneten sittlich-

politischen Contravention 8
)
gehört zu den wesentlichen Eigenthüm-

lichkeiten, die dieses Verfahren von der durchaus concret definirte

Handlungen in das Auge fassenden Judication unterscheiden ; der

Begriff der Coercition wird so gefasst, dass erst die freie Selbst-

bestimmung des Magistrats ihm in dem einzelnen Fall seinen

concreten Inhalt giebt. — Dem entspricht, wie natürlich, die
Co tirnn

Form, in der die Unbotmässiskeit constatirt wird ; und in ihr vor des unge-
° ' horsamg.

allem liegt der durchschlagende Gegensatz der Coercition und der

liehen ( riminalverfahren , von dem es gleich darauf heisst : cum magistratus

iudicassit inrogassitre, per populurn multae poenae certatio esto. Denselben Gegen-
satz hebt der Jurist Pomponius Big. 1, 2, 2, 16 hervor: {consules) ne per omnia
regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset

neve possent in caput chis Romani animadvertere iniussu populi : solum relictum

est, ut coercere possent et in vineula publica duci iuberent (vielmehr iubere).

i) Diese Bezeichnung, zunächst wohl hergenommen von der Behandlung des

ausser dem Gliede stehenden Offiziers als Gemeinen , bezeichnet technisch die

Behandlung eines Magistrats als wäre er ein Privatus (Liv. 3, 35, 6 ; Sueton
Cltiud. 38) und insofern jede Contravention gegen die gesetzlichen Vorrechte des

Magistrats. So wird sie gebraucht von dem, der einem Beamten seine magistra-

1 unetion bestreitet oder inhibirt (Liv. 3, 51, 13. 6, 38, 12), der einen

Beamten bei Abhaltung der Volksversammlung stört oder unterbricht (Liv. 25, 3, 19.

i i'- tö, 9 vgl; Plinius ep. 1, 23), der die Intercession nicht berücksichtigt

.. hi, 10).

Moment tritt am schärfsten hervor gegenüber dem Volkstribunat, wo
larflber gehandelt ist. Es war natürlich, dass diese Amtsgewalt als von

allen die stärkste es mit der Verletzung am strengsten nahm, auch abgesehen

\-.n den hier eingreifenden aus der allgemeinen politischen Stellung des Volks-

ti ibwmifs sich ergebenden Motiven. Aber der Betriff der Unbotmtssigkeit ist

überall der gleich«;, wenn er auch nicht überall mit gleicher Strenge gehand-
li;ibt. wird.

PinUrch Coli min. 37.

I ) >< In in di iuris ill. 72, 6
Mi. is 14, 7, 10. Livius 3, 38, 12. Cicero Philipp, i, ö, 12,

6) I ., 5.

1, 4.

(8. 134 A. 2): ncr. ohnniienttm et nogfcfn ctowk Dionjr«. (
s

V I vjvtkc *) TtapavouLOövTa; et; vhv earcfiw dEoualav. Ulpian
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Judication. Constatirung des Unrechts ist selbstverständlich die

Voraussetzung beider. Der Coercition liegt häufig ein der ein-

schreitenden Behörde notorisches Unrecht zu Grunde, wodurch eine

eigentliche magistratische Cognition überflüssig wird; aber not-
wendig ist die Notorietat nicht ') und, wo sie fehlt, muss auch

hier eine Untersuchung dos Thatbestandes stattfinden. Andrer-

seits ist die criminelle Judication der Römer in ihrer älteren

Form durchaus als magistratische Cognition ohne Zuziehung von

Geschwornen entwickelt; bei ihr ist ein besonderes Beweisverfahren

Regel, aber doch auch, zum Beispiel im Fall des Geständnisses,

nicht unbedingt erforderlich. Insofern fallen Coercition und Judi-

cation hinsichtlich der Constatirung des Thatbestandes in der That

theoretisch und zum Theil auch praktisch da zusammen, wo es

feste für die magistratische Cognition bindende Formen nicht

giebt. Dies gilt für die Königszeit mich der Auffassung der Römer

und in der Zeit der Republik für das militärische Imperium. In

dem städtischen Amtsgebiet dagegen ist in republikanischer Zeit

nicht die magistratische Coercition , aber wohl die magistratische

Judication gebunden durch das System der drei Termine (S. 1 55)

;

und damit schied sich einerseits die magistratische Strafe, die für

eine gesetzlich definirte Handlung in gesetzlich definirten Formen

den Schuldigen mit langsamem Schritt erreicht, und die magistra-

tische Selbsthülfe, die da, wo nach dem Ermessen des Magistrats

seinem Gebote Trotz geboten und sein Recht verletzt wird, auf

dem Fuss dem Unrecht nachfolgend es niederschlägt.

coercitions- Die Coercition ist ein wesentlicher Theil, man könnte auch
recht des
oberbeam- sagen, der wesentliche Ausdruck der vollen Beamtengewalt. Vor

des König?, allen Dingen also hat sie der König und zwar, da er das Imperium

in seiner ursprünglichen Vollständigkeit handhabt, rechtlich unbe-

des consuk«, schränkt. Auch nach der republikanischen Verfassung ist die

Coercition in derjenigen Totalität, wie sie nach ihr verfassungs-

mässig statthaft ist, nothwendiger Bestandtheil des Imperium. Sie

steht also als consularische Coercition 2
) allen Beamten mit consula-

rischem oder diesem gleichem oder auch höherem Befehlsrecht

1) Wenn zum Beispiel die Ladung versäumt war und der Geladene einen

Entschuldigungsgrund vorbrachte, etwa Abwesenheit im Kriegsdienst, wird ihm
natürlich der Erweis dieser Behauptung stattgegeben sein.

2) Besonders deutlich tritt diese consularische Coercition hervor bei den
Wahlen, auch den tribunicischen , denen der Consul nicht vorsitzt. Velleius
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zu, also namentlich auch dem Prätor und dem Dictator. — Weiter d
?f.7°

1
l
t8"

aber ist den obersten Magistraten der Plebs von Haus aus zwar

nicht der Name des Imperium, aber der Sache nach dieses ober-

amtliche Recht ebenso wie den obersten patricischen beigelegt

worden l

)
. Man betrachtet die tribunicische Coercition jetzt ge-

wöhnlich als eine aus Missbrauch und Uebeigriff hervorgegangene

Institution , aber entschieden mit Unrecht. Das römische Staats-

recht schützt den vollgültigen magistratischen Zwangsbefehl immer

durch die eigene Zwangsgewalt des befehlenden Magistrats; seit

mit der Einführung des Volkstribunats jenem ein vollgültiges Ver-

bot gegenübertrat, musste auch das Verbot mit Zwangsgewalt

ausgestattet werden , und es konnte diese wieder keine andere

sein als die eigene des verbietenden Magistrats. Darum muss

mit dem auxilium der Volkstribune nothwendig zugleich das tri-

bunicische Coercitionsrecht ins Leben getreten sein 2
) ; wie denn

auch die Ueberlieferung durchaus von dieser Auffassung ausgeht.

Wer dies läugnen würde, setzt in der That die Hülfe zu einer

blossen Fürbitte herab. Ja wie das auxilium seinem Wesen

nach stärker ist als das Imperium, so ist auch die tribunicische

Strafgewalt von Haus aus der consularischen insofern überlegen,

als der Tribun sie unbedingt gegen jeden richten kann, selbst

2, 92: Sentius . . . consul (des J. 735) . . . quaesturam petentes, quos indignos

iudicavit, profiteri vetuit et cum id facturos se perseverarent, consularem, si in

campum descendisset, vindictam minatus est. Der Consul Marius verhaftet einen

Bewerber um den Volkstribunat (Fai. Max. 9, 7, 1). In Abwesenheit beider

aln steht der Prätor Glaucia im J. 653 den tribunieischen Wahlen vor

(Appian b. c. 1, 28: cpjXa£a; OTparr^oOvxa xöv rXauxtctv Ttai xfjaoe xtöv OY)u.ap-

yeüv tflfc yeipoxovta; zpoeoxöna). Der Consul Antonius edicirt nach Appian b. c.

3, 31 in Beziehung auf Caesars Bewerbung um den Volkstribunat tu; Sraxoc
\vf

{

hvi\ Kataapa ftfYgtpcTv ~apavo[xoj; T| ypTjaeadai vcax' a'jxoü 7:avxl (Jtixpq) xfj;

{£ouatac. Aber sie erscheint auch in der Form der allgemeinen discretionären

Gewalt. Hei Appian b. a. 3, 3 lässt der Consul Antonius als solcher (ola

U7taxoc) den falschen Marius greifen und ohne Process (yu>pi; oixyj;) hinrichten,

> h'iiso von den gefangenen Anhängern desselben die Freien vom Felsen stürzen.

die dclaren kreuzigen. Dio 44, 50: xivd; xuw öpaayxepwv (meistens Sclaven

:

Q l'hil. 2, 36, 91) ot $110X01 (Antonius und Dolabella) xaxd xfov xoO

Kartxoj/.to'j TtfTp&V (baav. Auch bei Dionysins 9, 38 drohen die Consulu den-

jenigen. 'l< r sieh an einem Lictor vergreifen werde, \om Felsen zu stürzon.

1} Die nähere Ausführung in dem Abschnitt vom Volk>t rilumat.

2) Geschichtlich betrachtet ist es wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich,

dass das ius auxilii keinesweg- fps Baus aus in der strengen Formulirung der

riKbtn /'ii aufgetreten, sondern längere /eil eine gewJMennMIHW revo-

Intioi • hülfe geblieben Ist, wo daan tütih die Bestrafung mein eine Macht-

als eine Rechtsfrage war. Aber tMlerechUlcb |ebflf0H MUcUium mid Strafgnwalt

thuendig tnitmaen W\$ Kigentlium und Vindikation j und wenn man das

tmiihinn al> formell ftnerkanntet Reehtemittel i.i i
. ist es allerdings gonau

i alt wie die tribunii Ition.
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and sogar zunächst gegen den Consul , der Consul ftbär wohl

gegen jeden anderen, nur nicht gegen den Tribun.
d<

BeiÄT Denjenigen Beamten, denen das Imperium fehlt, ist die Coer-

cition, so weit sie die Person ergreift, also zur Hinrichtung oder

zur Freiheitsentziehung führt, immer und ohne Ausnahme versagt

geblieben. Nach der Auffassung der römischen Staatsrechtslehrer

hat sogar die Coercition an Leib und Vermögen , das Recht zu

züchtigen, zu büssen und zu pfänden ihnen anfänglich gemangelt,

»st aber schon früh, der Ueberlieferung nach im J. 300 d. St.,

auch auf die niedere Magistratur erstreckt worden, wobei die den

plebejischen Aedilen zustehende Aufsicht über die Frohnden den

Ausgangspunct gegeben zu haben scheint 1
). Späterhin erscheint

diese niedere Coercition als nothw endig verbunden mit der ver-

mögensrechtlichen Judication, der privaten sowohl wie der admini-

strativen. Wenn dem Prätor in der weiter greifenden mit dem Im-

perium verbundenen auch diese ohnehin zukommt, so wird dieselbe

auf dem Gebiet des Privatrechts ferner jedem anderen zur Judica-

tion berufenen Magistrat eingeräumt 2
); und ebenso haben sie die

bei der Administrativjurisdiction thätigen Beamten, die Censoren 3
)

wie die Aedilen 4
). Den Quästoren dagegen fehlt die Coercition,

da ihnen in Bezug auf das Gemeindevermögen nicht Jurisdiction,

sondern lediglich Execution zusteht 5
).

1) Dionys. 10, 50: iid xfj; Xoyixtoo? ixxXijclac \»6{j.ov sv.'jptoaav (die Consuln

Sp. Tarpeius und A. Aternius), ha zaic, ap/ate £?"ß Ttaaous tou? Äy.oofAOÜvrac, tj

TrapavojAoOvTa; de, ty]V sauxtöv d£ouaiav Cy^iojV Tcw; -^P °'^X
^7ra0lv ££*jv > aXXa

toi? urcaTOt? fxovoi;. Da die Quästoren hier nicht gerneint sein können (S. 139
A. 2) und es andere patricische Unterbeamte im J. 300 nicht gab , so bleibt

nichts übrig als die Stelle auf die Aedilen der Plebs zu beziehen , die als die

Frohndenaufseher die Coercition allerdings kaum entbehren konnten. Dass diese

damals vielleicht noch nicht Magistrate genannt werden durften, kommt nicht in

Betracht. Die falsche Generalisirung kommt wahrscheinlich auf Rechnung des

Dionysios; aber Jallem Anschein nach steckt in dieser Nachricht eine nicht in

ihrer historischen Modalität , aber wohl in ihrem staatsrechtlichen Fundament
wohl beglaubigte und wichtige Thatsache.

2) TJlpian {Big. 50, 16, 131, 1): multam is dicere polest
}

cui iudicatio data

est : magistratus (d. h. die Municipalbeamten) solos et praesides provinciarum

posse multam dicere mandatis permissum est. Derselbe [Big. 5, 1,2, 8) : bis datur

multae dicendae ius, quibus publice iudicium est et non aliis, nisi hoc specialiter

eis permissum est.

3) S. 134 A. 1. Weiteres darüber bei der censorischen Judication. Auch
die curatores aquarum besitzen als Nachfolger der Censoren die gleiche Befugniss,

das heisst, wie das quinetische Gesetz (Frontinus de aq. 129) sie hier deflnirt,

das Recht multa dicenda pignoribus capiendis cogendi coercendi.

4) Darüber ist bei der Aedilität gehandelt, wo auch die Beschränkungen
dieses Rechtes dargelegt sind.

5) Dass den Quästoren die Coercition durch Multa und Pignus gefehlt hat,
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Auch dem Ohorpontifex ist wie manches andere magistratische

Recht , so auch das der Coercition eingeräumt worden
,
jedoch

gleich den niederen Magistraten nur für das Gebiet des Vermö-

gensrechts und ferner nur segen die dem Pontificalcollecium an- des c
.

,b(r

gehörigen unbotmässigen Priester 3
).

pontifcx.

Die Mandirung des Amtes schliesst selbstverständlich die

Mandirung der damit verbundenen Coercition ein und wo jene

zulässig ist, was allerdings in dem Amtkreis domi selten ein-

tritt 4
) , ceht die Coercition mit dem Imperium an den Stell- Mandinuig
> ' n l des Coerci-

vertreter über. Mandirung der Coercition nicht an den Stellver- tionsrechts.

treter, sondern an den Gehülfen des Beamten muss für die

Königszeit als statthaft gedacht worden sein ; seit aber die städtische

und die ausserstädtische Amtsgewalt sich von einander geschieden

hatten, ist sie im städtischen Regiment unzulässig. Unbotmässig

ist allerdings auch derjenige, der sich dem Diener oder dem
sonstigen Beauftragten des Beamten widersetzt ; aber die Strafe

der Unbotmässigkeit verhängt nicht der Beauftragte, sondern aus-

schliesslich der zur Coercition berechtigte Beamte. — Im Kriegs-

gebiet dagegen . wo überhaupt die Mandirung der Gewalt sich

freier bewegt, ist die Mandirung der Coercition an Gehülfen inso-

fern Regel, als der Kriegstribun und der ihm gleichstehende Offizier

regelmässig sowohl' das Züchtiguugsrecht wie die vermögensrecht-

liche Coercition des Feldherrn ausüben 5
), während derselbe die

capitale sich selber vorbehält, und auch mit der Mandirung der

Jurisdiction an den Gehülfen immer verbunden *'
.

zeigt unwiderleglich das Stadtrecht von Malaca c. B6, das nur duoviralicische

und ädilicische Malten kennt. Auch ist nirgends Tön einer quästorischen Multa
die Rede; dem was Euschke (Multa 8. 36) als Beispiel einer selchen anfuhrt,
der Proeess, den der Quästor Cato einem der Schreiber wegen nachlässiger

Amt-führung macht (Plutarch Cat. min. 16: bcfltWQfl&<i -po'jflrjy.e v.o'.otv. de.

vit. pwlore c 15: Ttva xöjv dCf)[->.t(o|Aev(ov blt ä&W)), betrifft nicht eine Multa,

sondern GehaltseinZiehung oder Entlassung. D;iss Dionysios die Coercitinn allen

Magistraten beilegt (S. 138 A. 1), kann dagegen nicht aufkommen: und noefi

r die vagen Angaben über eine allgemeine magistratische .ludication

Cft 160 \. 2).
''>) \>l. den Abschnitt \<m den magistratischon Rechten <\>^ QbeJjpeat

\) Zal&lsig i-t. die Mandirung an den Stadt prafeei. -u und die der JuriS-

dietion des einen Pratori an den andern.

."'i Polyh. 8, .'57, 8. Handh. 8, '2, 486. Data dies Recht urt tekthwr-
liehem Mandat beruht, wird nicht gesagt, ist aber nnxweifelhaft , wenn iueh

i Mandat vermnthlich als herkömmliche! prasmnptlf eut Geltung gekommen
ist. i>a- ein Theil der Tribuns ptterhtn magistrstl ehe Recht bat, gehört

nkbt hierher, ichon weil henso den prmferti tncitim zukommt.
• '») Die delegirte Jurisdiction enthält mdhwondlg das Reicht in mnltiren:
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Execution Zwischen der Coerciüon der patricischen und derjenigen der

tion bei den plebejischen Magistrate hesteht der wichtige Unterschied, dass
patricischen
Magistrat™. jene dabei die allgemein magistratischen Ilülfsmittel zur An-

wendung bringen , diesen dagegen solche mangeln. Es zeigt

sich dies namentlich bei der Verwendung von Gehülfen und

Dienern. Der patricische Oberbeamte hat das Recht, seine Be-

fehle nicht bloss selbst, sondern auch durch den berechtigten

Vermittler 1

) dem Bürger zugehen zu lassen, oder, wie dies Icch-

vocatio. nisch heisst, er hat die Ladung (vocatio) 2
)

; was er durch einen

solchen Vermittler thut, thut er im Rechtssinn selber und der

Widerstand gegen den Diener des Consuls gilt als Widerstand

Persönliche gegen diesen selbst. Der Befehl des Tribuns dagegen ist nur

der piebe- dann verbindlich , wenn er selbst oder die eben besonders zu
iiscliGn

Magistrate, diesem Zweck ihm beigegebenen Aedilen 3
) dem Bürger persönlich

gegenübertreten 4
) und Hand an ihn legen, da dieser höheren

Gewalt gegenüber die mindere unberechtigt ist oder, wie es

gewöhnlich ausgedrückt wird, die Magistrate der Plebs sacrosanet

sind. Dies ist zwar früh insofern eingeschränkt worden, als auch

die Gewalthandlungen, welche in Gegenwart des Tribuns der von

mandata iurisdictione privato, sagt Paulus {Dig. 1, 21, 5, 1) etiarn Imperium quod

non est merum videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coercitione nidla est.

Darum multiren auch die Legaten des Proconsuls, freilich unter Vorbehalt der

Appellation an diesen (Dig. 49, 3, 2). Vgl. auch Dig. 2, 3, 1 pr.

1) Dies ist nicht gerade vorzugsweise der Lictor , der vielmehr den Consul

nicht zu verlassen pflegt, sondern in der Regel der Viator.

2) Varro (bei Gellius 13, 12) theilt die Magistrate, abgesehen von den

plebejischen, in solche, die vocatio und prensio haben , ut consules et ceteri qui

habent imperium, und in solche, die beides nicht haben , ut quaestores et ceteri,

qui neque lictorem habent neque viatorem.

3) Dionys. 7, 26 (daraus Plutarch Cor. 17): u>? hk ouvelöov auxöv (den

Coriolanus) ot öfj(J.apyoi, 7rpoo£xai;av toi? dyopavofxot? £nika$io$<xi xou au>fj.axo?

xai ei {AT) exdbv ßouXexat örxoXou&eiv ßta dfyeiv .... ol fxev ot) 7tpocrje(jav 7tpö?

auxöv tb? d7riXTj^6(j.evot xoü ctvopo?. c. 35. 10, 34: -ot S-fjfxapyoi . . . xoXfrfjaavxe;

et«; ÜTcaxoov cu)|jiaxa TrapavofASiv . . . UTrvjpexai? xe xai aYopavöu.ot? dTUxdxxovxe?

aveiv ei? xö oeapuoxTjptov apyovxa?, ol? xo irdvxwv a7roö£öoxat xparo?. Liv. 29,

20, 11 werden dem an den Proconsul P. Scipio abgeordneten Prätor zwei Volks-

tribune mitgegeben und ein Volksädil, quem, si aut in Sicilia praetori dicto

audiens non esset aut iam in Africam traiecisset, prendere tribuni iuberent ac iure

sacrosanetae potestatis reducerent.

4) Varro a. a. 0. j tribuni plebis vocationem habent nullam. Capito eben-

daselbst: (Labeo') cum a mutiere quadam tribuni plebis adversus eum aditi Qal-

lianum (so die Hdschr. ; vielleicht ist zu schreiben in Gallianum und darunter

ein Labeo gehöriges Landgut zu verstehen) ad eum misissent, ut veniret et mulieri

responderet, iussit eum qui missus erat redire et tribunis dicere ius eos non habere

neque se neque alium quemquam vocatidi, quoniam moribus maiorum tribuni plebis

prensionem haberent, vocationem non haberent. posse igitur eos venire et prendi se

iubere, sed vocandi absentem ius non habere.



— 141 —
ihm angenommene Diener {viator) vollzieht, den von einem Aedi-

len vollzogenen gleich geachtet worden sind 1
). Auch das Vor-

forderungsrecht haben die Tribüne sich späterhin , namentlich

nachdem die Plebs in die Gemeinde aufgegangen war, der Sache

nach beigelegt und durchgängig ohne wesentlichen Widerspruch

geübt, wenn auch die strengen Casuisten des Staatsrechts sich

dnrüber einig waren, dass die tribunicische Vocation im Princip

Dicht zu Recht bestehe 2
). Aber in der älteren Zeit ist dies

Hemmniss namentlich bei der Verhaftung sehr fühlbar gewesen.

Bei der Hinrichtung ist sogar die alte Regel stets festgehalten

worden : das tribunicische Todesurtheil vollstreckt nicht der Viator,

sondern immer entweder ein Tribun oder ein Aedilis 3
}. Darum

ist im tribunicischen Capitalprocess nie eine andere Executions-

form vorgekommen als das Herabstürzen von dem Burgfelsen 4
),

1) Das zeigen alle tribunicischen Verhaftungen, die die Historiker schildern,

zum Beispiel Liv. 2, 56, 13: ardens ira tribunus viatorem mittit ad consulem,

consul lictorem ad tribunum. 25, 4, 8. Valerius Maximus 9, 5, 2: non per via-

torem, sed per clientem suum in carcerem praecipitem egisse; ferner dass Varro

(bei Gellius 13, 12: prensionem [habent] tribuni plebis et alii qui habent viatorem}

die Prensio der Tribüne auf ihre Viatoren stützt. Streng genommen ist diese

Auffassung unrichtig, schon desshalb , weil manche Beamte Viatoren haben,

denen die Prensio fehlt, zum Beispiel die Quästoren. Auch dem tribunicischen

Viator steht nicht schlechthin die Prensio zu, sondern nur in Anwesenheit des

Tribuns, da dieser dann gewissermassen als selbst mit zugreifend betrachtet wird.

2j Varro (bei Gellius a. a. 0.) sagt : multi (tribuni plebis) proinde atque

haherent ea (vocatione) usi sunt : nam quidam non modo privatum , sed etiam

c<'V*nlem in rostra vocari iusserunt. ego trium virum vocatus a Porcio tribuno

pl. non ivi auctoribus principibus et vetus ius tenui; item tribunus cum essem,

vocari neminem iussi nee vocatum a collega parere invitum. Ebenso verfuhr Labeo
|S. 140 A. 4). Capito und mit ihm Gellius sehen darin, und nicht ohne Ur-

sache, eine leere Principienreiterei. In der Kaiserzeit forderten sogar die Tribüne,

gestützt auf ihr Recht jeden Richterspruch zu eassiren, mit Umgehung der ersten

Instanz der Prätoren oder (in Fideicomraisssachen z. B.) der Consuln die Par-

teien aus deren Gerichtsbezirk , d. h. aus ganz Italien, geradezu vor, was im
J. f»G untersagt ward (Tacitus ann. 13, 28: prohibiti tribuni ius praetorum et

consulum praeripere aut vocare ex ltalia, cum quibus lege agi posset).

3) Dies«; nenut in Beziehung auf Coriolan Dionysios 7, 35 und nach ihm

Plntarch Coriol. IS.

4) In allen tribunicischen Capitalprozessen, bei denen die Bestrafung näher

deünirt wird, tritt die Todesstrafe in dieser Form auf; so in dem des Coriolan

(Dionys. 7, 30 und daraus I'lutarch Coriol. 18), in dem des M. Manlius (
Yarr.»

I..i «i.dliiiH 17, 21, 24; Liv. 6, 20; Dionys. 14, 4; vgl. Hermes ;>. 269 ) und
in d.ni S. 185 A. '.'>. 4 erörterten Verfahren gegen einen Lictor der Consuln des

J. 298. Kbenso in historischer Zeit in den Verfahren gegM dm Censor Metellu«

(a. a. O. ) und in dir marianischen (Vell. 2, 24) so wie in der Kaiser/.eit (Dio

f>S, lf). 00, 1K). Dahin gehört ferner, dass bei I>ion>s. 11, li dir l>e.ein\ irn.

tJ|n &1JpOOYudfV ^r';vaac{ovTe; ^»UOiaV, einen OpfOBMltWI fOO Kelsen It >im/cn

drohen.' Niemals daireceii tritt die Strafe auf in dem alten i|iiit>.t<>risi-lieu Prozess

Lei Dienyttoi S, 78 in dem des Cassius, was wahrscheinlirh Ylissverständ-

iilss ist QBeODei >, 341}. — Doel marht J. Bernays mit Recht darauf aufmerk-
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welche unter allen im römischen Alterthum vorkommenden am
schicklichsten in dieser Weise vollzogen werden konnte und

Execution gewiss im Hinblick darauf gewählt ist. — Dasselbe Moment

strafen, muss in älterer Zeit selbst bei den Vermögensstrafen sich geltend

gemacht haben, so weit sie nicht auf blosse Beschädigung des

Bestraften, sondern auf eine Bereicherung der Gemeinde hinaus-

laufen; dem aerarium populi Romani haben die Volkstribune ohne

Zweifel durch ihren Spruch ursprünglich eine Bereicherung gar

nicht zuwenden können, auch wenn sie es gewollt hätten. Dies

macht schon bei der Capitalstrafe sich geltend, insofern diese

nach römischer Auffassung die Confiscation der gesammten Habe

einschliesst ; mit Rücksicht hierauf ist festgesetzt, dass, wo die

capitale Goercition als tribunicische auftritt, das Vermögen zum

Besten nicht des Aerariums, sondern des Gerestempels verkauft

werden soll *) . In ähnlicher Weise werden die Beamten der Plebs

die Multa zu Gunsten einer Gottheit ausgesprochen haben; wo-

von es sicher die Folge ist, dass späterhin dem multam inrogare

das in sacrum iudicare gleich steht 2
). Auf die Fragen frei-

lich, aus welchem Rechtsgrund ein solcher Act der betreffenden

Gottheit Rechte verlieh, und, wenn dies der Fall war, wer ihre

Forderungen einzog, geben die Quellen uns keine Antwort; es

ist dies mit den anderen Consequenzen des alten Gegensatzes von

sam, dass diese Form der Todesstrafe zugleich eine sacrale Bedeutung habe,

indem sie in den zwölf Tafeln auf den falschen Eid (Gellius 20, 1, 53) und
späterhin auf den Incest gesetzt werde ; womit es auch zusammenhängen werde,

dass wer den Sturz lebend übersteht, damit von der Strafe frei ist (Dio fr. 17,

8 Dind. ; vgl. Macrob. 3, 7, 6), also bei der Strafe der Gedanke eines Gottes-

gerichts obwalte. Ohne Zweifel ist also auch bei der tribunicischen Todesstrafe

daran gedacht,, dass sie zunächst gesetzt ist auf das Vergreifen an der Person

des durch den Eidschwur des Volkes geschützten Volksvertreters. Aber beide

Rücksichten, die reale und die ideale können sehr wohl neben einander bestehen.

1) Liv. 3, 65, 7. Dionys. 10, 42. Auch Cicero de domo 48, 125 hebt aus-

drücklich hervor, dass diese Consecration der Ceres geschah. Vgl. Liv. 2, 41, 10.

2) Silisches Gesetz bei Festus p. 246 : eum qui volet mag. multare dum
minore parti famllias taxsat liceto : sive quis in sacrum iudicare voluerit, Liceto.

Aehnlich in dem Municipalgesetz von Todi (C. I. L. I, 1409): ei multa esto

sestertium (decies) eiusque pecuniae [qui volet magistratus petitio esto ; aut quantae

pecuniae magistratus eum multabit , tantam pecuniam vel] populi iudicio petere

vel in sacrum iudicare licet[o]. Weiteres ist über das in sacrum iudicare nicht

bekannt ; nur darf der Volksschluss , welcher die Dedication von Privateigen-

thum iniussu plebis untersagte (Cicero de domo 49, 127), auch hierauf bezogen

werden. Gewiss wird auch bei der in sacrum iudicatio die Provocation an die

Gemeinde uud das Volksgericht stattgefunden haben. Der Unterschied zwischen

der Multa und der Judication in sacrum lag wohl nur in der Einziehung der

Multa und des Objects der Dedication; jene lag dem Quästor ob, diese dem
Vertreter des Tempels.
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Populus und Plebs aus unserer Ueberlieferung ausgetilgt. Aber

es müssen gesetzliche Bestimmungen bestanden haben, die das

Strafrecht der Tribüne auch auf dem Gebiet des Vermögens effectiv

und von dem Belieben des patricischen Magistrats unabhängig

machten. Späterhin , als die Volkstribune wie die patricischen

Magistrate die Gemeinde vertraten, haben sie gleich diesen Multen

jeder Art zu Gunsten des Aerarium oder einer römischen Gottheit

erkannt; auch die letzteren müssen damals in irgend einer Weise

von Gemeinde wegen beigetrieben worden sein *)

.

Die Coercitionsmittel erscheinen ursprünglich unbegrenzt, so zwangs-

dass jedes Ungemach, welches verständiger Weise einem Unter-

than von der Staatsgewalt zugefügt werden kann, darin seine

Stelle findet. In dem städtischen Regiment begegnen deren

sechs: die Todesstrafe , die Freiheitsberaubung, die ZüchiiiziniLc,

die Entziehung des Vermögens, die Geldbusse, die Pfändung ; und

aus dem militärischen Hesse sich die Reihe noch ansehnlich ver-

längern. Auch die Wahl zwischen diesen Mitteln und die Ab-

messung derjenigen von ihnen, welche eine solche zulassen, sind

ebenso vollständig in das Ermessen des Magistrats gestellt, wie

die Begriffsbestimmung des Ungehorsams und die Constatirung des

Thatbestandes in dem einzelnen Fall. In dieser Weise ist die

ursprüngliche königliche Coercition gedacht, und in dem militäri-

sehen Amtsbereich so wie auch im wesentlichen in dem \'er-

fahren gegen Niohtbürger selbst in der Stadt ist die rechtliche

Schrankenlosigkeit der Coercition immer geblieben, wenn gleich

selbstverständlich die Natur der Dinge und das Herkommen aueh

auf diesen Gebieten eine gewisse Regel herbeigeführt haben. —
Abel- dieses freie Schalten des Magistrats wird dem Bürger gegen-

über in dem städlisehen Amtsbereich beschränkt durch das Ein-

treten der Judication. Diese untersagt dem Magistrat dem Bürger

in der Stadt gegenüber die Züchtigung und nimmt ihm die Lebens-

strafe und bald auch die schwereren Geldbussen in der Weise ans

der Hand, dass er dieser sieh nur in den Formen dev .Indieation

I) Merkf In die*er Hinsicht das Verfahren, dftfl I leero «Ntf. ffl I

17 schildert. Zur Einziehung einer dem Tempel < l
«

• r eryoinisctien Venu« n«-

machten Schenkung letzl der römische Quästor ein Recuperatorengerichl nieder,

- Li scheint
i
ähnlich wie in dein \ er

lilircn iicr In col. tiefletfaeu c. 95) und nach gefälltem Spruch die Rxecntion

vornimmt In gleicher \s.i-.- wird die einem römischen Tempel gemachte Sehen
koog ?on einem römi chen Oemeindebeauiten eingezogen worden «ein.
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bedienen darf. Im Uebrigen bleibt dieCoercition dem Oberbeamten

und wird innerhalb gewisser Grenzen selbst, wie wir sahen, auf

einen Theil der Unterbeamten und den höchsten Priester er-

streckt. Sie behalt sogar die ihr eingeborne Willkür insofern,

als positiv normirte Strafsatzungen immer angesehen worden sind

als dem Wesen der Goercition widerstreitend 1
). Wir werden

hiernach zunächst die nur ausserhalb , dann die auch innerhalb

des Provocationskreises im städtischen Amtsgebiet zulässigen ver-

schiedenen Coercitionsmittel in der Weise darstellen , dass die

theils durch das Provocationsgesetz, theils durch die magistratische

Gompetenz gezogenen Schranken bei jedem besonders zur Sprache

kommen.

Die drei als Coercitionsmittel nur ausserhalb des Provocations-

kreises anwendbaren Strafmittel sind die Lebensstrafe, die Züch-

tigung und die schwere Geldbusse.

i.ebens- 4. Die Lebensstrafe ist in dem Königsrecht unbedingt ent-

halten, wie dies klar vorliegt in der Erzählung von den Todes-

urtheilen, die noch die ersten Consuln vor Erlass des Provoca-

tionsgesetzes gegen die zur Wiederherstellung der Königsherrschaft

Verschworenen in der Stadt selbst fällten und vollstreckten -
/

. Als-

dann aber trat, nach römischer Auffassung nicht mit der Republik

selbst, aber sofort durch die ersten republikanischen Beamten,

die folgenreiche Beschränkung der Amtsgewalt ein , dass die

Lebensstrafe an einem Bürger in der Stadt nicht anders als in

der Form der Judication solle vollstreckt werden dürfen. Seit-

dem ist die capitale Goercition zwar ausserhalb des Provocations-

kreises das vornehmste Distinctiv des Oberamts geblieben , aber

innerhalb desselben nur die capitale Judication statthaft. Zunächst

wurde dabei die Ausnahme noch vorbehalten, dass bei Eintritt

1) Dies hebt besonders scharf Ulpian von der Geldstrafe hervor. (Big. 50,

16, 131, 1): multa ex arbitrio eins venit, qui multam dicit : poena non irrogatur,

nisi quae quaque (qua?) lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita

est : quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. Aber es

gilt ebenso für jede andere Gattung der Goercition , so weit sie die Abstufung

überhaupt gestattet.

2) Liv. 2, 5. Dion. 5, 8— 13. Schwegler 2, 45. Hieran mag Cassiodor den-

ken, wenn er sagt (var. G, 1): (consul) ius dicebat etiam capiti. Spätere (Plutarch

Popl. 6. 7 und daraus Zonar. 7, 12; vgl. die Schrift de vir. ül. 10, 5 und Servius

zur Aen. 6, 819) geben der Erzählung die Wendung, als habe Brutus diese Strafe

als Hausvater vollzogen ; aber damit ist die ältere Erzählung nicht vereinbar,

die das Urtheil an allen Verschworenen und auf dem Markt vollstrecken lässt.

Die Späteren verkannten es, dass sie eben den Zweck hatte die alte unbeschränkte

magistratische Griminalgerichtsbarkeit zu exeinplinciren.
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der Dictatur das alte Königsrecht wieder aufleben solle; aber die

spätere republikanische Entwicklung hat, noch ehe sie die Dic-

tatur ganz beseitigte, auch ihr die capitale Coercition entzogen.

Seitdem mangelt dieselbe sämmtlichen Magistraten mit Ausnahme

der constituirenden
;
wie dem Decemvirat legibus scribundis , der

sullanisch-caesarischen Dictatur, dem Triumvirat für Ordnung des

Gemeinwesens, welche wie überhaupt über den Gesetzen, so

auch über denen der Provocation stehen.

Indess gerade in diesem äussersten und wichtigsten Falle hat der consuiari

gesetzliche Ausschluss der capitalen Coercition weder für das patri- wd.rredit.

cische noch für das plebejische Oberami unbedingte Gültigkeit gehabt,

Man hat offenbar geltend gemacht, dass die Beschränkung der

magistratischen Selbsthülfe auf den Fall keine Anwendung linden

dürfe, wo der Beamte sich im Stande der Nothwehr befinde und

dass eben die Nothwehr die capitale Coercition durchaus not-

wendig machen könne. Es scheint in der That, dass diese Aus-

nahme vielleicht in den Gesetzen selbst irgendwie begründet oder

wenigstens theoretisch unbestritten war, ja dass sogar, wie es

nur folgerichtig war, dem Oberbeamten das Recht nicht bestritten

ward zunächst selbst darüber zu entscheiden, ob^zum Gebrauch

dieses äussersten Rechts Veranlassung sei oder nicht, selbst-

verständlich unter dem Vorbehalt den Missbrauch dieses Rechts

als schwerstes ;iller Criminalverbrechen seinerzeit gerichtlich zu

ahnden. In der That konnte eine Gemeinde, welche bei Fan-

führung der Provocation die auf jeden Wink ins Leben tretende

provocationsfreie Dictatur zuliess, dem Consul in solchen Fällen,

wo der Ungehorsam an ihn mit unmittelbarer Drohung herantrat,

die HeliiLMiiss der rechten Nothwehr unmöglich versagen. Con-

llicle mnssien darüber entstehen und sind darüber entstanden;

aber efl liegt in dem Gesagten, dass sie sich nicht so sehr gegen

das Ausnahmen chl des Consuls richteten, als gegen die Aus-

nahnicgcwal! der Dictalnr selbst. Der Sieg in diesem Kampf

/wischen dem Imperium und dem (iemeimlepri\ ilegium blich dem

letzteren; auch die Dictatur wurde unier die Provocation gebeugt,

noch ehe sie selbsl beseitig! ward '
. Das Nothwehrrechl des

ConsulS fal schwerlich gesetzlich abgeschaut werden; der Sache

I) Vgl; den Abschnitt warn d*i Dtetttor, EMt Atndwrang tritt tataeU da-

<lur« I, in dei \S .ilill"i in. •! .In- Wnrh' tili <i>ltm<> l><n vr-t n. Inn \\ tidell.

Bffol I Wihtm hrmiirli .liirch da« valerische Gesetz .'in .1 4M.

Um, AlteHh. I. '2. Aufl. IQ
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nach war es damit ebenfalls aufgegeben. Nichtsdestoweniger

tritt es in der oben erwähnten consularischen Coercition (8. 184

A. 1) am Ausgang der Republik wiederum auf, und offenbar ge-

stützt nicht bloss auf den Zwang der Lage, sondern auch auf eine

rechtlich formale Begründung, welche nur in jenen ältesten Ord-

nungen gefunden werden kann.

Tribunici- Aehnlich verhält es sich mit dem Volkstribunat. Dasselbe nahm

wehrrecht, von Anfang an, wie wir sahen, die Gewalt über Leben und Tod

in Anspruch , wie sie im Oberamt enthalten war. Einerseits

wird dabei indess die Einhaltung der Provocation, das heisst die

Ausübung jener Gewalt als Judication , sowohl theoretisch als

nothwendig betrachtet 1
)

wie auch in der Praxis dieselbe in der

besseren Zeit durchgängig also geübt 2
). Andrerseits wird die

Nothwendigkeit der Provocation Folge zu geben sowohl theoretisch

geleugnet 3
) wie auch in einzelnen zum Theil historisch vollkom-

men beglaubigten Fällen dieselbe praktisch bei Seite gescho-

ben 4
); und bei allem Tadel, der gegen diese, so weit wir sie

genauer kennen , der extremen Demagogie des siebenten Jahrh.

angehörenden Vorgänge laut wird , werden sie doch nicht be-

zeichnet als Bruch des Provocationsrechts : vielmehr erscheint als

die einzige gesetzlich mögliche Hülfe in solchem Fall die collegia-

lische Intercession. Da diese Vorgänge von der Art sind, dass

die Verletzung, wegen welcher die Capitalstrafe eintreten soll, un-

mittelbar den Tribun betroffen hat und unter den Begriff der

Selbsthülfe des gehinderten oder beleidigten Beamten gezogen

1) Nur so kann es aufgefasst werden , wenn bei Festus p. 318 der homo
sacer in ausdrücklicher Beziehung auf das erste Plebiscit deflnirt wird als der,

quem populus iudieavit ob maleficium und der also zwar nicht eigentlich geopfert,

aber doch straflos hingerichtet werden kann.

2) Liv. 25, 4, 8. 43, 16, 10. ll. Schon die Ankläger des Coriolan stützen

sich auf das valerische Provocationsgesetz (Dion. 7, 41).

3) Dio 53, 17: -7) dijoucia yj OYjpiap^iXT) xaXoujjivT] .... oiöwat acpiai . . . u/jj

-/aftußpiCeafrat y.a» dpa ti v.ai t6 ßpa^uxcnro^ [xr] ort epytp äXka xr/.\ Mywt dot-

xeiadai 5ö£(oai, xal axpixov tov •rcorqaa'VTa aürö <hc, xai isa^-q a7toXX'6vai. Die

Handb. 4, 229 A. 1371 vorgetragene Auffassung dieser Stelle scheint mir nicht

richtig; axpixo? in dieser Verbindung kann nur die Ausschliessung der Provo-

cationsinstanz bezeichnen.

4) Bei Dionys. 10, 31 zum J. 298 macht der Volkstribun Miene , den

Lictor , der sich an seinem Viator vergriffen hatte, vom Felsen zu stürzen. Es
ist genau der umgekehrte Fall wie der S. 136 A. 3 a. E. erwähnte. Als im J. 623
der Censor Q. Metellus den Volkstribun C. Atinius Labeo von der Senatsliste

strich, ergriff derselbe wegen dieser ihm zugefügten Beleidigung den Censor und
führte ihn auf das Capitol , um ihn den Berg hinabzustürzen ; verhindert ward er

daran nur durch eben noch rechtzeitig eingelegte Intercession. Liv. ep. 59.

Plinius h. n. 7, 44, 143.
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werden kann

*)
, so wird man den scheinbaren Widerspruch

der Quellen so ausgleichen dürfen , dass das Recht der Tribüne

im allgemeinen an die "Form der Judication gebunden war, dass

es aber als befreite Coercition auftrat, wenn der Tribun selber

angegriffen und genöthigt ward seine Macht und seine Würde zu

vertheidigen. Theoretisch scheint das tribunicische Nothwehrrecht

unbestritten gewesen zu sein; praktisch konnte es freilich nicht

anders werden als im Wege der Gewalt, und ist schwerlich je

anders als in halb revolutionärem Wege zur Anwendung gekommen.

2. Die Züchtigung ist gewiss in sehr früher Zeit, wahrschein- Züchtigung

lieh zugleich mit der Einführung der Provocation für die Todes-

strafe 2
), nicht der Provocation unterworfen, sondern aus dem Straf-

nrlit des städtischen Gebiets beseitigt worden.3
), indem danach über-

haupt auf Züchtigung nicht erkannt wird. Als consularische Coer-

cition gegen Bürger in der Stadt begegnet sie nur in wenig be-

glaubigten Erzählungen der älteren Epoche, wo sie der Consul über

säumige Aushebungspflichtige verhängt 4
) ; die Urheber dieser Schil-

derungen scheinen dabei von der Ansicht ausgegangen zu sein, dass

zu der Zeit die Provocation den Rücken des Bürgers noch nicht

so geschützt habe wie das Haupt. Für die historische Zeit steht

die l "nzulässigkeit dieser Strafe im städtischen Regiment dem
IVinrip nach fest'), und die Principienfrage über das Nothwehr-

1) Bei den Criminalprozessen der Tribüne gegen Beamtenverbrechen im
Allgemeinen, deren Subsumirung unter den Begriff der tribunicischen Nothwehr
unmöglich ist, findet sich kein Beispiel von Hinwegsetzung über das Provoca-

echt.

2) Cicero de re p. 2, 31, 53 (daraus Valerie Maximus 4, 1, 1) führt das

\crhnt (rare bereits auf das erste Provocationsgesetz zurück. Auch
anderswo (de leg. 3, 3, 6) fasst er in Betreff der Provocation unter dem Wort

Stäupung und Züchtigung, also Lebens- und Leibesstrafe zusammen. Mau
wende dagegen nicht ein, dass bei Einfühlung der Provocation die Beile verschwun-

den die Ruthen aber geblieben sind. Die Beseitigung des Beils bezeichnet nur

Bfung der In dieser militärischen Form vollzogenen Todesstrafe; die

i träfe ielbs1 blieb bestehen und bekanntlich dienten die l.'utheubündel eben-
bo für die gewöhnliche bürgerliche Form der Todesstrafe wie für die Züchtigung.

.'!) Data i)a drin ältesten ßtrafreehl nicht fremd gewesen,) ist gpwqhj an

>i. h wahrsrbeinl;. «regen, weil die Zür.htij-unj' durch die in erster Reihe

die Judieatton gerichteten und nur foigeweisq In die Ooerettion eingreifen-

den i'i drücklich ahgeiohafft ward.
i) l.is. 2,

nntlicb lies* M. Marcellus ("un-ml iOi! einen Coineiiser geissein,

/um Zeichen ihn nicht alt römischen Bürgei anerkenne (Platacch
v», \|,|,i,n ,, , < cera "</ /'"/;/. ."», II. 2 \ 1

1 - i 1 1
• ( 1 1 1 des Zfiohtlgtiagt-

rechti mit Verletzung dei Provocai ea finde ich niebl erwlhnt; denn da#i

•in Bflrgei "in l ir nmit mtUcatu« eingesperrt wird [Sueton l u

in in ihm bei ihr \ erb il'tun^ übel mit pull.'.

10 •
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recht kommt selbstverständlich nur bei der Todesstrafe, aber

bei der Züchtigung so wenig in Betracht wie bei der Mult. Eine

allgemeine Ausnahme von dieser Befreiung machen bekanntlich

die Schauspieler von Profession *) ; ähnliche bei anderen gering

geschätzten Gewerben werden mehrere bestanden haben. — Wo
das Züchtigungsrecht statthaft ist, üben es nicht bloss die höheren

Magistrate, sondern namentlich auch die Aedilen 2
), eben wie im

Heere dasselbe auch den Kriegstribunen zukommt. Dagegen kommt

dasselbe niemals als tribunicische Befugniss vor.

Geldbusse. 3. Die Geldbusse ist von den ursprünglich allein dazu berech-

tigten Oberbeamten später auf die niederen Beamten mit Aus-

nahme des Quästors und auf den Oberpontifex wahrscheinlich

in der Weise erstreckt worden , dass zwischen ihnen und den

höheren Beamten in Betreff der Höhe der Mult kein Unterschied

gemacht wurde 3
). Sie kann ausgesprochen werden zu Gunsten der

Gemeinde [multam dicere, inrogare) oder zu Gunsten einer Tem-

pelkasse [in sacrum iudicare : S. 142); zu ihrem Wesen aber ge-

hört es, dass sie aus magistratischer Arbitration hervorgeht (S. 135

A. 8). Diese wird dadurch nicht aufgehoben, dass das Strafgesetz

für die Arbitration ein Maximum aufstellt; wo dagegen das Ge-

setz selbst sie ziffermässig normirt, verschwindet der Begriff der

magistratischen Goercition und nimmt die Multa , ähnlich wie die

Sponsio des Privatrechts
;
den Charakter einer bedingten Geld-

schuld an, die das Strafrechl als solches nichts angeht. Die Geld-

busse ist noch eine gewisse Zeit nach dem ersten Provocations-

gesetz den Beamten unbeschränkt gestattet, nachher jedoch und

zwar in früher Zeit jede Multa, welche hinausging über die

Grenze von zwei Schafen und dreissig Rindern oder, in Geld

ausgedrückt, von 3020 Assen, der sogenannten , höchsten Busse'

[multa suprema oder maxima) 4
),

auf den Weg der Judication ver-

1) Sueton Aug. 45: coercitionem in histriones magistratibus omni tempore

et loco lege vetere permissam ademit praeterquam ludis et scaena.

2) Plautus Trin. 990 : vapulabis meo arbitrato et novorum aedilium u. a. St. ru.

3) Dionysios, der allein von dieser Erstreckung spricht (S. 138 A. 1), stellt

sie allerdings so dar, als sei den niederen Magistraten nur die multa maxima
gestattet worden. Dies ist insofern richtig, als sie sich regelmässig, wie

wir sehen werden, nur dieser bedienten. Aber es ist kein Grund ihnen das

Recht abzusprechen auch höhere Multen zu erkennen, wofern sie der Provocation

sich unterwerfen wollten ; und dies anzunehmen nöthigt das ädilicische Mult-

verfahren mit Provocation, obwohl dies in der Form der Judication auftritt.

4) Gellius 11, 1. Dion. 10, 50. Festus unter maxirnam multam p. 144 und
unter peculatus p. 213. 237. Für die Form vgl. Varro bei Gellius 11, 1, 4:
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wiesen worden. Damit scheiden die höheren Bussen im Provo-

eationskreis aus den erlaubten Coercitionsmitteln aus.

Die vier der Provocation nicht unterliegenden und somit auch

im städtischen Amtsgebiet anwendbaren Coercitionsmittel sind die

Einsperrung, die allerdings keineswegs gehörig aufgeklärte Ver-

ntögensentziehung, die kleine oder sogenannte höchste Mult und die

Pfändung.

1. Freiheitsstrafen kennt das römische Recht nicht; da- Verhaftung,

gegen nimmt unter den Mitteln der Coercition die Verhaftung

[prensio und Einsperrung [abductio in carcerem, in vincula) eine

hervorragende Stelle ein *)
,

jedoch nur bei den Oberbeamten.

Mit dem Recht der Ladung ist, wie wir sahen (S. 140), das der

Verhaftung nothwendig verbunden 2
) ; somit erscheint dasselbe als

der wesentliche Ausdruck der Coercition der Obermagistrate, ja

des Imperium überhaupt 3
). Anwendungen von diesem ihrem

nicht gerade häufig erwähnten Verhaftungsrecht werden gemacht

gegen niedere Magistrate, die den dem höheren schuldigen Respect

aus den Augen setzen 4
), gegen Senatoren, die die Verhandlungen

im Senat verschleppen 5
) und überhaupt gegen jeden, auf den der

Oberbeamte den dehnbaren Begriff der Missachtung der Autorität

zu erstrecken für gut findet 6
). — Den Tribunen steht das Ver-

M. Terentio
,

quando citatus neque respondit neque excusatus est , ego ei unum
ovem multam dico. Vgl. röm. Münzwesen S. 174. Um Umgehung des Gesetzes

zu vermeiden, ist vorgeschrieben, dass mehrere an demselben Tag gegen den-
selben Mann ausgesprochene Multen als eine gelten sollen.

1) Im Gebiet der Judication tritt die Prensio auf als Einleitung des mit
Intersuchungshaft verbundenen Strafprozesses; aber da auf dem Gebiet der

Coercition die Zwangsmittel durchaus andere sind als auf jenem, so ist es nicht

erforderlich , wie ich früher gemeint habe , die Prensio der Coercition als Ein-
leitung eines nicht zur Ausführung gelangenden Strafverfahrens aufzufassen.

2) Sistirung und Verhaftung sind Corollarien der Ladung: qui vocationem
habent, sagt Varro bei Gellius 13, 12, 6, iidem prendere teuere abducere possunt,

et haec omnia, sive adsunt quos vocant sive acciri iwserunt.

'»I l'omponius a. a. 0. (S. 134 A. 2). Ulpian THy. 2, 4, 2 nennt die

Obennagittrsto (Coniol, Prätor, Proconsul) solche qui imperium habent, qui et

rt nliquem possunt et iubere in carcerem duci.

4) Siu.'ton Caes. 17: Caesar (als Prätor (592) . . . coniecit in carcerem . . .

im quaestorem (d. h. Quäsitor im Prozess de vi), quod compellari apud st

> 'ii potentatem passus esset.

')) So verfuhr bekanntlich Caesar gegen den Senator Cato (Gellius -i, 10, S;
Val. •: rat 2, 10,7: Dio 38, 3; Sucton Cur*. 20; I'lutarch <<ito min. 33

;

Drumami 3, 201 |. l'.in anderes Beispiel kommt, nicht vor; es war offenbar wie
<tunmum um so auch summa iniuria.

Ii) Heleliicfnl iv| (Lim- <!.is Verfahren rief l'iitni-, Caesar gegen den rnini-

sclien Kitter L, \'itni-, der ihn ill in die citiliuir IJM \
I I -cliwerunn s < r \% i « k i U

bei dem Dntonaehuni nc.hter Novial Nlgei deannoiri hatte: Caesar VetUum
piynoribus captis et direpta supeUeclile malt mulr:inm nr pro rostris in contionc
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haftungsrecht, ihrer sonstigen ßefugniss entsprechend, nicht bloss

gegen jeden privaten Bürger zu, sondern auch gegen die Ober-

beamten. Bis zu wirklicher Verhaftung derselben aber sind sie

in früherer Zeit wahrscheinlich sehr selten vorgeschritten 1
); erst

im siebenten Jahrhundert, namentlich während der letzten Krisen

der Hepublik, haben sie ihr formales Becht häufig bis zu diesem

Grade gebraucht oder vielmehr gemissbraucht 2
). — Den Aedilen

mangelt die Prensio
'

4
) , und überhaupt allen Coercitionsberech-

ligten mit Ausnahme der patricischen und plebejischen Ober-

magistrate. — Eine gesetzliche Grenze giebt es für die also ein-

hvlende Haft so wenig wie für die verwandte Untersuchungshaft;

äussersten Falls wird das Ende der Magistratur des betreffenden

Beamten auch der von ihm verfügten Haft ein Ziel gesetzt

haben. — Die Provocation ist auf dieses der Judication fremde

Zwangsmittel nicht erstreckt worden : die Intercession dagegen ist

hier anwendbar 4
).

consecraiio 2. Die Einziehung des gesammten Vermögens kommt als

selbständige Strafe (vgl. S. 142) nur in der Form vor, dass der

Volkstribun anstatt der Capitalcoercition sich darauf beschränkt,

das Vermögen des Schuldigen einer Gottheit zu weihen (bonorum

consecratio) 5
) . Derartige Vorgänge werden berichtet unter an-

paene discerptum coniecit in carcerem (Sueton Caes. 17; vgl. Drumann 3, 184).

Vgl. 8. 136 A. 2.

1) Die Rede ist öfter davon ; so in den J. 283 (Liv. 2, 56, 13 ; Dion. 9, 48)

;

299 (Dion. 10, 34); 323 (Liv. 4, 26, 9); 352 (Liv. 5, 9, 4) in Beziehung auf

Consuln, 441 in Beziehung auf einen Censor (Liv. 9, 34, 24); aber keine dieser

Erzählungen ist beglaubigt.

2) Die ältesten gesicherten Fälle der Art betreffen die Consuln 603 L. Lu-
cullus und A. Albinus (Liv. ep. 48) und die des J. 616 D. Brutus und P. Seipio

Nasica, weiches Vorkoinniniss Cicero de Leg. 3, 9, 20 (vgl. Liv. ep. 55) als das

älteste derartige bezeichnet. Aehnliche Vorgänge werden berichtet von L. Cotta

und L. Metellus Consuln 635 (Plutarch Mar. 4); von M. Scaurus Censor 645
(Plutarch q. B. 50); von L. Philippus Consul 663 (Val. Max. 9, 5, 2; Schrift

de viris ill. 66, 9; Florus 2, 5 [3, 17]); Q. Metellus Celer Consul 694 (Cicero

ad AU. 2, 1, 8; Dio 37, 50; vgl. Drumann 4, 494); M. Bibulus 695 (Cicero

in Vat. 9, 21; Dio 38, 6); M. Crassus 699 (Dio 39, 39).

3) Varro bei Gellius 13, 13 zählt die curulischen Aedilen zu den Magistraten

qui potestatem neque vocationis populi viritim habent neque prensionis. Ihre juris-

dictionelle Coinpetenz wird dadurch nicht alterirt , da die in ins vocatio , obwohl

der magistratischen vocatio verwandt, doch vielmehr als gestattete Selbsthülfe

des künftigen Klägers erscheint, ebenso wie die manus iniectio und die pignoris

capio des Privatrechts. Die Ladung der Volksgemeinde, die dem Aedilen aller-

dings in gewissen Fällen zusteht, ist keine zwangsweise Sistirung und hat mit

der die prensio vorbereitenden vocatio nichts gemein.

4) Plutarch Cat. min. 33.

5) Vgl. über die Form des Acts Handb. 4, 229. Doch ist zu erinnern, dass
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deren 1

) aus den J. 585 2
) und 623 3

) und noch aus späterer

Zeit 4
); aber sie sind zu unvollkommen bekannt, um ein sicheres

Urtheil zu gestatten. Wir erfahren weder, auf welchen Rechts-

titel diese Gonsecration fremden Vermögens sich stützte noch

wer dieselbe für die Gottheit exequirte. Vielleicht ist das

Verfahren nichts als die tribunicische Capitaljurisdiction in An-

wendung auf das Vermögen allein 5
)

; wie denn die Gonsecration

aus dem J. 623 an die Stelle eines gescheiterten Versuches der

Execution der Capitalstrafe gesetzt ward. Indess wenn wirklich,

wie es scheint, bei der Gonsecration die Provocation ausge-

schlossen war, so wird man vielmehr darin ein Zwangsmittel

zu erkennen haben, welches selbständig neben der Capitalstrafe

wie neben der festen Geldstrafe stand und dessen die Provoca-

tionsgesetze nicht gedachten. Allem Anschein nach ist es früh

veraltet und nur durch den radicalen Doctrinarismus der späte-

sten Republik wieder aus der Verschollenheit hervorgezogen 6
)

.

3. Die innerhalb der Provocationserenze von 3020 Assen sich M" lia
^ suprema.

haltende Multa kann von allen bei dem Civil- oder dem Admini-

strativprocess betheiiigten Beamten, vor allem den Prätoren, aber

nicht minder den Aedilen, den Censoren , für die Appellations-

instanz auch von den Volkstribunen 7
)
gebraucht werden. Abge-

diese consecratio bonorum, als auf Grund des Gesetzes erfolgend, von dem Tribun

sHeifl ohne Zuziehung eines Pontifex vorgenommen wird; wenigstens erfahren

wir nirgends von der Zuziehung eines solchen. Die Dedication eines Theils des
<i< Tonischen vom Staat eingezogenen Hauses ist dem Recht wie der Form nach
ein ganz verschiedener Act.

1) Cicero (de domo 47, 123) spricht von non nulla perveterum temporum
exempla, auf die Labeo im J. 623 sich stützte; unsere Annalen verzeichnen

dieselben nicht.

2") Liv. 43, 16, 10: (P. Rutilius tr. pl.) Ti. Oracchi primurn bona consecravit,

qupd in multa pi</noribu8(]ue eius, qui tribunum appellasset, intercessioni non pa-

rendo sc in ordinem coegisset. Neben diesem anscheinend provocationsfreien Ver-
fahren laufen die MultprozesaQ vor den Tribute {diem dixit) und die Perduellions-

ii \or den Centurien (diem peliit) selbständig her.

<U domo 47. 48; Plinius h. n. 7, 44, 144. Einer Provocation

winl nicht gedacht.

i den < i nsor Cn. Lentulus 684; dann gegen Gabiuius und gegen
I' < lodiua (Cicero a. a. o. ).

In diesem 1 ren diese Prozesse zu der S. 142 A. 1 erwähnten
<ier Provocation bei dieser consecratio bonorum gedenkt Dionysios aus-

drücklich.

I>) Dm sagt geradezu Cicero a. a. 0. : num Ulc furor tribuni plebis duetus

unuUia perveterum temporum flc#mj>ty fraudi Mttcllo fuit? .... certe

i lacitus ann. 13, 28.
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sehen von der Jurisdiction hat diese Multirung bei der aedilicischen

Polizei J

),
vielleicht auch bei der consularischen Verwaltung 2

) An-

wendung gefunden. Ks kann sein, dass in späterer Zeit das alle

Maximum geändert worden ist, vielleicht für die verschiedenen

Magistrate verschiedene Maximnlsälzo aufgestellt worden sind 3
) ;

positiv ist indess nur bekannt, dass in der ersten Kaiserzeit ver-

schiedene Maxima für die verschiedenen Aedilitäten bestanden 4
).

4. Die Pfändung {pignoris capto) bestand nach römischer

Ordnung darin, dass ein dem Contra venienten gehöriger Gegen-

stand dem Ungehorsamen abgenommen 5
) und gewöhnlich zer-

stört ward 6
). In der Regel trifft dies bewegliche Sachen ; doch

kommt auch Verwüstung eines Grundstücks, ja Schleifung des

Hauses vor 7
). Das Pfändungsrecht ist wohl immer mit der eben

erörterten Goercition durch Auflegung von Geldbusse verbunden

gewesen s
)

; es ist nicht bloss nachweisbar für die consularisch-

1) Sueton Claud. 38. Tacitus ann. 13, 28.

2) Die von Livius 42, 9, 4 erwähnte einem Prätor von einein Consul
auferlegte kann füglich eine kleine Mult gewesen sein , so dass sie der Sache
nach mehr eine Ehren- als eine Verniögensstrafe war und gehört in diesem Falle

hieher. Wer eine grössere darin erkennt, müsste Provocation zulassen, was noch

weniger angeht. Jener Fall ist übrigens meines Wissens der einzige Beleg für

die consularische Multirung im Amtkreis dornt. Die Multa , welche der Consul
567 in Gallien über einen Prätor verhängte (Diodor p. 575; vgl. Liv. 39, 3, 2j
fiel als nicht in der Stadt ausgesprochen nicht unter die Provocation.

3) Die Maxima der arbiträren Multa je nach der Rangstellung des Beamten
(pro iurisdictione iudicis: Paulus Dig. 2, 5, 2, 1) stellt das justinianische Recht
Cod. 1, 54 vgl. 7, 64, 5 auf: danach multirt der Höchstgestellte, der praefeetm
praetorio, bis zu 50 Pf. Gold (Cod. 1, 54, 4), der Provinzialstatthaltnr bis

zu V6 Pf. Gold (Cod. 1, 54, 6 pr.) oder 12 Solidi. Diese Sätze beruhen auf

Verordnungen aus dem Ende des 4. Jahrb. ; die älteren Bestimmungen sind

nicht bekannt.

4) Tacitus ann. 13, 28. Vgl. den Abschnitt von der Aedilität.

5) Allgemein sagt Plutarch Cato min. 37: aTretXoü'VTOC xoO Kaxouvo; (als

quaestor pro praetore), &a7t£p eitofraat töjv a-rcet&ouvnov iviyypa J.r^ziftai.

6) Dies heisst pignora caedere (Cicero de oral. 3, 1, 4); vgl. Sueton Caes. 17:

pignoribus captis et direpta supellectilc . Hieher gehört auch, dass einem Prätor

auf Befehl des Consuls oder des Volkstribuns die Toga zerrissen und der curu-

lische Sessel zerschlagen wird (Schrift de viris ill. 72 , 6. 73, 2 ; Dio 42, 23)

;

ferner das pignus togae bei Plautus Amph. prol. 68. Von einem Verkauf solcher

Pfänder zum Besten des Aerars findet sich wenigstens in älterer Zeit keine

Spur ; erst unter den Kaisern erscheint das alte schroffe Verfahren gemildert

(Dig. 9, 2,29, 7. 27, 9, 3, 1). — Das Zerstören der Gegenstände, die den Strassen-

verkehr hemmen , ist mit dieser Pfändung nicht zu verwechseln ; diese erfolgt

nicht um auf den Willen des Contravenienten einzuwirken, ist also keine Coer-

cition.

7) Dion. 8, 87. Cicero Philipp. 1, 5, 12.

8) Multa dicenda pignoribus capiendis cogere coercere in dem quinetischen

Gesetz bei Frontinus de aq. 129. Varro bei Gellius 14, 7, 10. Liv. 37, 51,

4. 43, 16, 5. Tacit. ann. 13, 28.
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prätorischen Oberbeamten, sondern ebenso für die Volkstribune l

),

die Censoren 2 und die Aedilen 3
). Darin aber ist die Pfändung von

der Multirung wesentlich verschieden, dass sie weder in der Judica-

tion auftritt noch zur Provocation führt, so dass in diesem Zwanes-

mittel der Charakter der Coercition vor allem deutlich wird.

IV. Die Criminaljudication.

Die Strafe, welche das Gesetz auf ein Verbrechen oder Ver- ^fS"?
d
f
r

gehen setzt, wird nach dessen Bestimmung entweder dem Ver- i
udica,ion

letzten geleistet oder der Gemeinde. Das erstere weite Gebiet

gehört dem Privatrecht an, selbst in den nicht zahlreichen Fällen,

wo die Strafe eine capitale ist, wie zum Beispiel nach den zwölf

Tafeln bei dem furtum manifestum ; der Rechtsstreit bewegt sich

durchaus inter privatos und die Gemeinde beschränkt sich dabei

auf diejenige Schiedsrichterstellung, die sie überhaupt den Pri-

vatstreitigkeiten gegenüber einnimmt. Hier handelt es sich um
das zweite Gebiet, in welchem der Staat selbst durch seinen

Vertreter die Strafe von dem Schuldigen heischt; diesen Kreis des

ins publicum nennen wir das Griminalrecht. Vorzugsweise und

nothwendig tritt diese Behandlung ein bei den Verbrechen, welche

gegen die Gemeinde als solche sich richten , wie zum Beispiel

Horhverrath und Desertion. Aber auch von den Delicten , die

zunächst gegen den einzelnen Bürger begangen werden, zieht

die Gemeinde von jeher sich selber manche zu, wie zum Beispiel

schon in dem ältesten uns bekannten römischen Becht Mord

und Brandstiftung also behandelt werden. Die Grenze zwischen

beiden Gebieten bestimmt sich nicht nach allgemeinen Principien,

sondern nach ZweckmässigkeitsrÜcksichten und Lebensgewohn-

heiten; hier, wo nicht die römische Criminalordnung, sondern das

Strafrecht der Beamten dargestellt werden soll, kommt es weniger

darauf an zu bestimmen, in welchen Fällen die Gemeinde straf-

rechtlich interveniVt, als die Präge zu beantworten, wer dabei die

Gemeinde vertritt und an welche Bedingungen und welches Straf-

mass das Eintreten der verschiedenen Kategorien der Gemeinde-

vertreter geknüpft ist.

.

;

^

hriit dt :, 2.

r...,,t,M \ lVitus <m>». 13, 28.

'M Tacitua an»
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t-s'W? •
^° l^e Gemeinde selber gegen den Schuldigen einschreite^

tion.' Unit das Verfahren ein, das die späteren Römer als uuigislralischc

Cognition, die heutigen Juristen als den Inquisitionsprozess be-

zeichnen; das heisst, es giebt dabei vielleicht einen Denuntianlen,

aber nie einen Kläger, sondern der Magistrat, vor dem die Sache

geführt wird , vertritt in dem Prozess ebenso sehr die verletzte

Gemeinde wie er schliesslich denselben entscheidet. — Da nach

der Beschaffenheit unserer Ueberlieferung die magistratische Judi-

cation zunächst bei den einzelnen Magistraturen zu behandeln ist,

so ist diese allgemeine Darstellung dazu bestimmt das also, in

verschiedenen Specialabschnitten Gesagte zusammenzufassen und

über die magistratische Judication überhaupt den Ueberblick zu

geben, den das den Magistraturen folgende Staatsrecht anders nicht

geben kann.

judication Dem öffentlichen Delict Gegenüber erscheint die maeistratische
und Coerci- ° ° ö

tion. Cognition ursprünglich, so lange das Imperium noch in einer

Hand vereinigt war, schlechthin unbeschränkt, namentlich in

dem Sinne, dass in jedem Fall die Ermittelung des Thatbestandes

so wie die Erkennung und die Vollstreckung der Strafe zu den

Rechten und den Pflichten des Inhabers des Imperium gehörte,

ohne dass er genöthigt wäre die Gemeinde der Strafe wegen zu

befragen, wenn er auch vielleicht berechtigt war dies zu thun.

Dieselbe unbedingte Königsgewalt, die der Coercition zu Grunde

liegt (S. 136) und die in dem militärischen Imperium auch später

noch fortbestand, die Vollgewalt, welche insonderheit die unbe-

schränkte Mandirung einschiiesst, ist der Ausgangspunct auch für

die magistratische Criminaljudication. Es soll damit nicht gesagt

sein, dass nach dieser Ordnung für jedes Unrecht jede Strafe

zulässig gewesen sei und feste Formen des Strafprozesses überall

nicht bestanden hätten; wohl aber wird man nach Analogie des

militärischen Verfahrens der späteren Zeit dem Magistrat ein weit

gehendes Schalten mit der Auswahl der Strafmittel so wie mit

den herkömmlichen prozessualischen Normen zuzusprechen haben.

Es ist schon gezeigt worden (S. 136), dass dieser Mangel der

gesetzlichen Bindung der magistratischen Gewalt selbst die strenge

Scheidung der Judication von der Coercition ausschliesst ; beide

sind mehr factisch geordnet als gesetzlich abgegrenzt oder, wie

man auch sagen kann , es ist neben der allmächtigen Coercition

für die Judication streng genommen kein Raum.
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Aber die Republik kennt im städtischen Amtsgebiet einen

Strafprozess , welcher das magistratische Imperium bindet. Die

Darstellung desselben gehört in das römische Strafrecht; hier

genügt es die Hauptmomente hervorzuheben, dass, wie der Civil-

prozess sich theilt in die Klagfeststellung durch den Beamten und

die Urtheiisfällung durch den Geschwornen , so dieser Prozess

sich spaltet in ein erstes Verfahren vor dem Magistrat und im

Fall der Verurlheilung in die zweite cassatorische Instanz bei der

Gemeinde. Beide Verfahren sind formell geordnet; für die magi-

stratische Cognition ist namentlich vorgeschrieben, dass der Magi-

strat, bevor er den Spruch fällt, den Angeklagten wenigstens

dreimal öffentlich höre und verhöre , die Inzichten entwickelnd

und die Vertheidigung vernehmend 1
).

Ob dieses Verfahren einzutreten hat, entscheidet sich nicht Voraus'-
Setzungen

nach der Beschaffenheit der strafbaren Handlung , sondern nach der .Tudka
tion.

der Beschaffenheit der Strafe, welche der Magistrat ausspricht.

Insofern greift dies Verfahren theils in das Gebiet der Goercition

über, in dem Sinne wie wir sie oben (S. 134) gegen die Judi-

cation abgegrenzt haben, theils deckt es sich keineswegs mit dem

Strafverfahren schlechthin. Greift der coercirende Magistrat zu

einem der Strafmittel, die ihm als solchem nicht gestattet sind

(S. 143), verhängt er über einen Bürger in der Stadt, nachdem

die Züchtigung überhaupt abgeschafft ist, die Lebens- oder eine

dir Summe von 3020 As überschreitende Geldstrafe, so wird

sein Goereitions- zum Judicationsrecht und kann er zwar diese

Strafen, aber nur in jenen fostbeslinunten Formen und nur unter

Kinhaltung der Gassalionsinslanz herbeiführen. Umgekehrt tritt,

wenn der Magistrat über- eine Frau oder einen Sclaven oder

.mssei ii;ilb der Sl;tdl ober einen Bürger zu Gerieht sitzt, die

ursprünglich freie Amtsgewalt ein und hat das Verfahren nicht

formell den Charakter der gesetzlich gebundenen .ludiealion.

Ks kann l'iir alle diese Salze lediglieh auf den vorhergehenden

Abschnitt \ erwiesen werden, wo überall die Grenzen bezeichnet

weiden sind, ;m denen die ( loercilion im engeren Sinn auf-

hört und die aus dieser ml wickelte und ihr correlalo .ludiealion

beginnt.

1
' ' i , . i

1 1 . i . i i i . 1
1

i .

I) Ok*TO dt domo 17, W5 I •
*

t » t »On <l< n iwUrin jtopttli uu(i>r Xiiilrrrm Ihm

U dir , (ju.ni, n,iilt<tm irm,„l „ut

ni.hr, t
f
quarta sit aeeutati tftnum mtndhuum prodieta die.
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Strafmittel. Auch über die Strafmittel kann im Ganzen auf die bei der

Coereition gegebene Ausführung verwiesen werden. Es giebt

deren in der That nur zwei, die Lebens- und die Geldstrafe,

welche letztere der Beamte nicht bloss nach Ermessen auflegt

[dicit) ,
sondern zugleich in einer an die Comitien gerichtetoll

Rogation zu vertheidigen unternimmt (inrogat) ]

). Denn nur die aus

Arbitration des Magistrats hervorgehende Multa gehört dem Gebiet

der criminellen Judication an , während die gesetzlich normirte

den Charakter einer Geldforderung der Gemeinde an den Privaten

annimmt und daher von dieser in dem folgenden Abschnitt bei

dem Vermögensrecht der Gemeinde zu handeln sein wird. —
Nur die Frage ist noch zu erörtern, welchen Beamten die Judi-

cation zukommt.

Behörden für Da die Judication nichts ist als eine beschrankte und resm-
die Crimi- ...
naijudica- jirte Coereition, so liest es nahe, dass wer die letztere und wie

tion.
7 ° 7

er sie besitzt, ebenfalls und ebenso auch die Judication hat, das

heisst dass die capitale Judication theils dem patricischen , theils

dem plebejischen Oberamt, die schwere Multirung ausserdem

auch den Censoren, den Aedilen und dem Oberpontifex zukommt.

Im Allgemeinen trifft dies auch zu, aber nicht durchaus.

consuia- Dem consularisch-prätorischen Oberamt ist die Coereition
rische der
Quästoren (Geblieben, die effective Judication aber entzogen. Es findet sich

und Perduel- D ' °
Honsduovirn nicht ein einziger sicherer Fall , dass ein Inhaber des Imperium

Lebens- oder Geldstrafe so verhängt hat, dass dadurch die Pro-

vocation eingeleitet wrorden wäre ; demnach muss ihm schlecht-

hin das Recht gemangelt haben diese Judication zu üben 2
).

Gehabt aber hat er sie allerdings; nicht bloss weil nach dem
oben entwickelten Princip die Judication von der Coereition prin-

cipiell nicht losgelöst werden kann , sondern namentlich dess -

wegen, weil, wenn wir von den plebejischen Beamten absehen, die

Criminaljurisdiction in älterer Zeit sich in den Händen von Be-

amten findet, welchen das Imperium und die Berufung der Ge-

1) Cicero de leg. 3, 3, 6 : cum magistratus iudicassit inrogassitve, per populum
multae poenae (vielmehr poenae multae) certatio esto.

2) Dafür, dass dieses Recht nicht etwa nur nicht von dem Oberbeamten
geübt worden ist, sondern dass es ihm gefehlt hat, spricht weiter einmal die

sogleich auszuführende Notwendigkeit des Mandats , mit der es nicht wohl

vereinbar ist, dass der Mandant die gleiche Function zu üben fortfährt, zwei-

tens die Bezeichnung der provocationsfreien zunächst prätorischen Mult als der

'höchsten', ^welche nur dann streng richtig ist, wenn sie für den Prätor dies

absolut war.
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meinde schlechthin mangeln , also damit das eigene Recht das

Volksgericht einzuleiten wie durchzuführen, und welche in beiden

Beziehungen nur als Stellvertreter des Oberamts aufgefasst werden

können. Es sind dies die ständigen Quästoren für die gewöhn-

lichen gemeinen Verbrechen und daneben für das schwerste aller

Verbrechen, die Perduellion, die nicht ständigen Duovirn 1
). Wenn

in ältester Zeit von der freien Mandirung, die mit der Königs-

gewalt nothwendig verbunden gewesen sein muss 2
), namentlich

für das Criminalverfahren vielfach Gebrauch gemacht worden

sein wird, so wird dies dazu geführt haben, dass, als bei der

Einführung der Consularverfassung die Uebertragung der Gewalt

dem Oberamt entweder schlechthin geboten oder schlechthin unter-

sagt ward, hier, ebenso wie bei dem Geschwornenverfahren

im Civiiprozess, die erstere Alternative gewählt wurde, welche

zugleich den Vortheil bot die directe Collision zwischen den

Oberbeamten und der Gemeindeversammlung abzuschneiden.

Die Consuln behielten zwar wie die Coercition so im Princip die

Judication; aber wie sie im Civiiprozess nur durch die Geschwor-

nen absolviren und condemniren konnten, so hatten sie ein für

iillfinal sowohl die Einleitung und Führung wie die Entscheidung

des Criminalverfahrens den Quästoren und den Duovirn zu man-

diren 3
) . Wenigstens ein indirecter Einfluss auf die Judication blieb

ihnen, so lange sie noch die Auswahl dieser ständigen oder nicht

ständigen Mandatare behielten; als sie aber auch diese an die

Comitien verloren, was für die Quästoren wahrscheinlich bei der

Restauration des Consulats nach dem Sturz des Decemvirats ein-

getreten ist, wurde ihre criminelle Judication ein leeres Wort, das

nur dazu diente um den Richterspruch und die Comitienberufung

des Quästors mit den Principien der Verfassung theoretisch in

Einklang zu bringen.

1) Dies 11 im 1 »las Weitere ist ausgeführt in dem Abschnitt über die (Uu-tui

iiixl den Perduellion-duovirat. Bei jener ist auch die Krage erörtert, ob die

< uiisiiln
, so lange die Multa noch nicht zur l'rovocation führte , insoweit die

criminelle Judication behalten haben.

'2) DU freie Ifeadirnng der .Judication ist in dem Amtsbereich müiittoi dem

repnbUienitehen Imperium geblieben; und dies ist eben das königliche.

.1) Dies ist in dem Sinn /.u verstehen, wie bei der Civiljurisdiction dm
i und der hegat den I *rät <>r vertritt, so ilass in dem Criminalprozesa alle

Kunetionen des '
. ilie Instruction svie die Aburtheilunn

,
durch den

I erfolgen; keineswegs darf mau die Functionen de! «.»uästors im ('rinn-

nalprozess vergleichen mit deMII de-. ""«* ftkfa im ( ÜTlli ei I. ihren.
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.ludication Das plebejische Oberamt ward von dieser Machtbeschrankung
des \'olks-

trii.uns. nicht betroffen; dasselbe übt sein volles Coercitionsrecht auch da,

wo dasselbe zur .ludication führt. So lange das Amt ein wesent-

lich plebejisches war, bewegte sein Strafrecht sich in dem Kreis

dov Verteidigung des plebejischen Amtes und der plebejischen

Privilegien; als es sei es rechtlich, sei es bloss thatsachlich zu einem

Gemeindeamt umgestaltet ward, zog der Volkstribunat wenn mau

so sagen darf die Verteidigung der Gemeinde gegen gewissenlose

Beamte und Beauftragte unter seine Competenz und hat dann

Jahrhunderte lang als politisches Rechenschaftsgericht fungirt.

Darüber aber ist er allem Anschein nach nicht hinausgegangen.

Seine criminelle Competenz wird allerdings nirgends positiv de-

iinirt; aber sowohl nach dem geschichtlichen Verlauf der Ent-

Wickelung wie nach den massenhaft uns vorliegenden einzelnen

Beispielen scheint der Volkstribunat zwar den Gedanken der

Selbstverteidigung des Beamten, von welchem seine Strafgewalt

ausging, so weit ausgedehnt zu haben, dass der Tribun sich für jede

unmittelbare Verletzung der Gemeinde competent erachtete, und

insofern die Stelle der früh ausser Gebrauch gesetzten Duovirn für

Perduellion durch ihn ausgefüllt worden zu sein. Aber zunächst

gegen Private gerichtete Verbrechen , wie Mord und Brandstif-

tung , sind wohl den Quäsloren verblieben , bis im siebenten

Jahrhundert dafür der Accusationsprozess eintrat.

des ober- Der Oberpoiitifex hat sein Multirungsrecht auch in der Weise
pon i ex,

ggQjj^ jass er die Provocationsgrenze überschritt und damit dem

Spruch des Volksgerichts sich unterwarf. Ohne Zweifel aber hat

er davon lediglich innerhalb seiner Competenz gegen die unge-

horsamen Priester seines Collegiums Gebrauch gemacht.

des censors, Von einer vor dem Volk verhandelten censorischen Mult liegt

kein Beispiel vor; es ist nicht ausgemacht, aber wahrscheinlich,

dass der Censor das Recht der schweren Multirung nicht gehabt

oder doch nicht geübt hat, weil man ihn wie die eigentlichen

Oberbeamten nicht in die Lage gebracht wissen wollte von den

Comitien rectificirt zu werden *)

.

JÜr Aediien, Dagegen hat die Multirungsbefugniss des Aedilen häufig

1) Das Recht die Comitien zu berufen hatte der Censor allerdings nicht;

aber wie dies dem Oberpoiitifex und dem Aedilis lediglich für den Multprozess

eingeräumt ist, würde man ihm dies wohl auch für den gleichen Zweck unbe-

denklich zugestanden haben.
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zum Volksgericht geführt; und hier begegnet die auffallende Er-

scheinung, dass der aedilicische Strafprozess keineswegs aus der

sonstigen aedilicischen Function abgeleitet werden kann 1
). Man

erkennt, dass der Aedilis derjenigen Rechenschaftsprozesse gegen

Iteninte oder Beauftragte der Gemeinde, welche der Tribun an

sich zieht, sich enthält, wahrscheinlich nicht so sehr um nicht

in die Competenz der plebejischen Oberbeamten überzugreifen,

als weil er in seiner Eigenschaft als Unterbeamter jene allgemeine

Repräsentation der Gemeinde, auf welcher der tribunicische Straf-

prozess beruht, für sich nicht geltend machen kann. Im Uebrigen

über scheint jedes Debet, das den Gesetzen zufolge mit einer

schweren MuH belegt werden kann, zur Cognition der Aedilen

gehört zu haben, so dass sie diese Mult verhängen und alsdann

vor den Comitien vertheidigen. Es beruht dies aber wahrschein-

lich auf einer allgemeinen die strafrechtliche Competenz der Magi-

stratur überhaupt regelnden Ordnung.

WO die römischen Gesetze Geldstrafen androhen
,
geschieht allgemeine

niagistra-

dies gewöhnlich in der Weise, dass einem jeden überhaupt tische Judi-

mit Multirungsrecht versehenen Magistrat der Gebrauch des-

selben für den vorliegenden Fall gestattet und auf diese Weise

alle zur Coercition befugten Magistrate zu Wächtern der neuen

Slmibeslinimung bestellt wurden 2
). Die Strafgesetze, auf Grund

deren die Aedilen schwere Multen ausgesprochen haben , sind

gerichtet insbesondere gegen Verzaubern der Feldfrüchte, Stuprum,

Kornwucher, Zinswucher und missbräuchliche Benutzung der Ge-

I
) bei Aedilis kann sich freilich des Mnltprozesses auch zur Selbstverthei-

digtmg bedienen ((i.dlius 4, 14), ebenso da, wo ihn seine Competenz zur Mnl-
tirunjj; veranlasste, diese in der Weise vornehmen, dass die Sache an die Comi-
tien kam. Aber bei weitem die meisten ädilieischen Prozesse lassen sich weder
»int«-: ich anter jenen Öesieh tspunkt bringen.

2) Silisclics Gesetz (S. L42 A. .''»). Bantinisches Gesetz. Z. S: .«<•/ ,/»//\

määCUtraitu) mtütam inrogare rolet\_. . . dum minor is
J
partus fnmiiias taxsat lictl<>.

Aeonlioli verfügt »och das tudertinfcche Gesetfc(8. Im A. 'A). Immer isi dabei

dem Ma»i>trat Freiheit in der Strafbemessung gelassen worden, wenn auch Straf-

Diaxima häufig vorkamen, l>a<s auch diejenigen Magistrate , dir Bohst das Mult-

recht nicht haben, es für dir er) Fall erhalten', braucht in der Formel $ui vclei

I rutus multnre Ueeto nicht gefunden zu werden, und Ist eieht glaublich.

Wenn Cicero dir /um ProTOoatienspioceas führende Cognition als allgemein magi-

Recht bezeichnet (de leg. •'!, 3, 10: omnes magiMratou MMpleitMi

mqut kabento und dir Bridlrung da/n c. 12, 27 eraniotft wia$Mratibui . . .

hldieia ilimtur .... ut 99$et p(,fiuli
|

/ juam prOl •«•< 'n hu), so \\eis>

ii ii d.iiiir keine andere Erklärung, all dacs theili an die CUusel /«' *oM wtagt-

niratu.i theils an den oomularlech attiifttmbcn Pnhh i" !,i i-t
: irina nicht

Imehr die von dem Verfasser gewünschte als die positi\e römische Norm
hier vorgetragen wird
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meinweide ; wenn dieselben, wie dies wahrscheinlich ist, alle

mit jener Glausel versehen waren, so erklärt sich einerseits das

Auftreten der Aedilen in befriedigender Weise, während es

andrerseits befremdet, dass von dieser allgemeinen Gestaltung

nur die Aedilen Gebrauch gemacht zu haben scheinen. Indess

würde es noch ungleich auffallender sein, wenn von jener

offenbar sehr häufig ertheilten Befugniss bei gar keinem Magistrat

eine praktische Anwendung sich nachweisen Hesse; und es lässt

sfol auch wohl denken, dass die Aedilen zu vorzugsweise häufi-

gem Gebrauch derselben veranlasst waren. Einmal waren sie

unter allen Magistraten mit Coercition die niedrigsten, und es

mochte Herkommen sein , dass , wenn mehrere Magistrate zu

gleichartiger Thätigkeit berufen wurden , diesem Aufruf vor-

zugsweise die geringsten nachkamen. Ferner hängt das be-

sondere Recht der Aedilen ihren Prozessgewinn nicht an das

Aerarium abzuliefern, sondern nach Ermessen zu verwenden

offenbar mit diesen Multklagen zusammen. Wenn ein allgemeines

Gesetz diese älteste Accusatorenprämie ausschliesslich den Aedilen

aussetzte, so wurden diese damit zu dem mühsamen und gehässigen

Anklagegeschäft vorzugsweise berufen. Dass die Volkstribune und

die patricischen Oberbeamten dem Recht nach die gleichen Klagen

hätten erheben können und einzeln dergleichen auch erhoben

haben, schliesst unsere Ueberüeferung nicht aus 1
).

Abkommen Das bisher dargestellte durchaus auf der magistratischen
der Crimi-

D D

naijudka- Cognition und der Provocationsinstanz vor den Gomitien beruhende

Griminalrecht ist principiell bestehen geblieben, so lange die Re-

publik bestand, aber im Laufe des 7. Jahrh. praktisch ersetzt wor-

den durch das System des Civilprozesses, den Privatkläger und

die Geschwornen. Allerdings reicht die civilprozessualische Be-

handlung auf diesem Gebiet viel weiter zurück. Wie wir bei den

1) Es findet sich sogar eine deutliche Hinweisnng darauf bei Plautns Trucul.

4, 2, 47: einem Frauenzimmer, das in unsittlicher Weise von verschiedenen

Personen Geld annimmt (quae adversum legem accepisti a plurumis pecuniam),

wird mit einer doppelten Klage gedroht , der Denuntiation bei sämmtlichen Be-

amten (tum hercle apud hos — die anwesenden — omnis magistratus faxo etil

nomen tuom) und der Oivilverfolgung auf vierfachen Ersatz. Jenes ist deutlich

das Multverfahren, welches ja in der Handhabung durch die Aedilen auf Stuprum
und was damit zusammenhängt vorzugsweise Anwendung fand. Ueber dieses

vgl. den Abschnitt von den tres viri capitales.
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nicht auf delictischem Grunde beruhenden Ansprüchen der Ge-

meinde neben der magistratischen Cognition früh die civilpro-

zessualische Form angewendet finden werden, so dass die Ge-

meinde als Klägerin , vertreten sei es durch einen Beamten, sei

es durch einen Privaten , dem Privaten vor dem Prätor gegen-

übertritt, so wird dasselbe auch geschehen sein bei den-

jenigen Vergehen gegen die Gemeinde, die eine pecuniäre Com-

pensation zulassen. Denn wo immer diese statthaft ist, tritt

sowohl zwischen zwei Privaten wie zwischen dem Privaten

und der Gemeinde das etwa vorhandene delictische Fundament

zurück und nimmt die Rechtsverfolgung den Charakter der Ein-

ziehung einer Geldschuld an, wesshalb auch davon weiterhin

bei dem Vermögensrecht der Gemeinde gehandelt werden wird.

Aber im siebenten Jahrhundert der Stadt ist eine eigenthümliche

Form des Civilverfahrens, der sogenannte Quästionenprozess auf-

gekommen, welche das gesammte Strafrecht in sich hineingezogen

und praktisch ersetzt hat. Es ist das nicht auf einmal geschehen
;

ausgegangen ist man dabei von denjenigen delictischen Klagen,

die ihrem Wesen nach private sind, und die die Gemeinde sich nur

gewissermassen durch eine Fiction zuzieht, namentlich von der

Unterschlagung privaten Eigenthums durch die Beamten. Diese

Privatklage wurde dadurch geschärft, dass einerseits nicht der Ver-

letzte, sondern die römische Gemeinde und als deren Vertreter jeder

einzelne Bürger das Klagerecht geltend machte, andrerseits dem
erkennenden Geschwornengericht durch Vermehrung der Richter-

zahl und magistratischen Vorsitz eine erhöhte Bedeutung gegeben

ward. In der weiteren Entwickelung aber, die dies Institut

während der Agonie der Republik erhielt, wurde jedes Verbrechen,

selbst Mord und Hochverrat!), in diese hybride Form gezwängt und

damit der Strafprozess seinem Wesen nach abgeschafft, wovon die

wesentliche Beseitigung aller nicht vermögensrechtlichen Strafen und

da* so schädliche wie vergebliche Bemühen der Gesetzgebung die

Privatanklage theils hervorzurufen, theils zu bändigen in schreiend-

ster Form Zeugnis« ablegen 1
). — Als dann der Principat eintrat, ^Ü^ "^

winde der Quästionenprozess, ähnlich wie bei dessen Eintreten Cognition.

ilir alte magistratische Cognition, nicht formell aufgegeben, aber

in der That doch ersetzt durch die Restauration der magistrati-

ll Darübei \k!. den Absrlniitt rOD der magistratischen Oeschwornenleitung.

Ita, aw.hi. i 3, Ami. 11
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sehen Cognition in der doppelten Form des consularischen Pro-

zesses, wobei der Senat als bindendes Gonsilium fungirte, und

der rein auf sich selbst ruhenden kaiserlichen Cognition 1
). I)<m-

Kreislauf war damit vollendet, und der Tod glich, wie immer, der

Geburt.

V. Die Administrativgerichtsbarkeit.

Das Ge- Die Grundbegriffe des Vermögensrechts werden, so weit deren
meinde- und ° o
das Privat- factische Voraussetzungen vorhanden sind, auf die römische Ge-
vermogens- «-* '

recht, meinde ebenso bezogen wie auf den einzelnen Bürger; wie bei

diesem findet sich auch bei jener Eigenthum, Freilassung, For-

derung, Schuld, Erbschaft, Vermächtniss ; es giebt, wie ein Pri-

vatvermögensrecht und einen Privatprozess, so auch ein Gemeinde-

vermögensrecht und den dazu gehörigen Administrativprozess 2
).

Der Gegensatz dieses Gebiets des öffentlichen Rechts zu dem in

dem vorhergehenden Abschnitt entwickelten Anrecht des Staats

auf Strafe wegen begangenen Unrechts tritt am schärfsten darin

hervor, dass auf jenem Gebiet der Staat nothwendig heischt, hier

dagegen die Rechtsverhältnisse im Allgemeinen als gegenseitig er-

scheinen, die Gemeinde ebenso in der Lage sein kann Privatland dem

Eigenthümer herauszugeben und ihren Gläubiger zu befriedigen wie

umgekehrt ihr Grundstück oder ihre Schuld zu fordern. Vergleicht

man aber diese Gegenseitigkeit mit derjenigen des Privatrechts,

so ist die theoretische Ausarbeitung und die praktische Handha-

bung aller vermögensrechtlichen Institutionen
,

je nachdem das

Rechtsverhältniss zwischen der Gemeinde und einem Privaten

1) Darüber vgl. die Abschnitte von dem Consulat und von der kaiserlichen

Criminalj udication

.

2) Diese Ausdrücke werden sachlich deutlich sein. Die römische Termino-
logie hätte dafür etwa sagen können ius und iudicium intet populum et privatum

;

aber so weit wir sie kennen, hat sie dafür keine andere Bezeichnung als ius und
iudicium publicum und privatum. Zu beachten ist dabei, dass, wie ius publicum
ebenso activ das vom Volk gesetzte, wie passiv das das Volk betreffende Recht be-

zeichnet (S. 3 A. 1), so iudicium publicum theils activ das vom Volk geübte, theils

passiv das das Volk betreffende Gericht sein kann (ir< dem letzteren Sinne z. B.

bei Cicero Verr. I. 1, 60, 155). Iudicium publicum rei privatae (Cicero de d. n.

3, 30, 74) ist das im Interesse eines Privaten stattfindende Gericht des Volkes;

der im Interesse der Gemeinde stattfindende Privatprocess würde vielmehr, von
der formalen Seite gefasst, ein iudicium privatum rei publicae sein. Bei diesem
nicht schwankenden , aber zwiefachen Sprachgebrauch von iudicium publicum
würde es sich empfehlen für jjas vom Volk ausgeübte Gericht das ebenso gang-
bare und unzweideutige iudicium populi zu setzen.
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oder zwischen zwei Privaten besteht, so völlig verschieden,

dass kein Satz von dem einen Gebiet auf das andere ohne

weiteres übertragen werden darf. Eigenthum hat die Gemeinde

wie der Private; aber die privaten Formen des Eigenthumwech-

sels, Mancipation und Usucapion, sind dem öffentlichen Vermö-

gensrecht ebenso fremd wie die des Beutegewinnes und der Ad-

signation dem Privatrecht. Von dem System der occupatio und

possessio des öffentlichen Bodens weiss das Privatrecht nichts 1
).

Das Nexum und die Bürgschafts- und Pfandverhältnisse des Pri-

vatrechts berühren sich gar nicht mit den Publicanencontracten

und dem ins praediatorium 2
) des öffentlichen Vermögensrechts.

Die formalen Begeln über die Gültigkeit des Testaments müssen

wohl wie bei der Erbeinsetzung des Privaten so auch bei der-

jenigen der Gemeinde zur Anwendung gekommen sein; aber

wollte man materiell den privatrechtlichen Begriff der Erbfähig-

keit in dem letzteren Falle zur Geltung bringen, so müsste man
die Gemeinde für schlechthin erbunfähig erklären 3

), obwohl no-

torisch das Gegentheil der Fall ist 4
).

Zu dieser völligen Ungleichheit der Ausprägung der Grund- verachie-

begriffe des Vermögensrechts in den beiden grossen Gebieten des- Handhabung

selben tritt weiter hinzu, dass die praktische Handhabung derselben
beider *

allem Anschein nach in fast principiell verschiedenartiger Weise

stattgefunden hat. Auf dem Gebiet des Privatrechts ist das Ein-

treten der Bechtshülfe in früherer Zeit in streng bemessene Gren-

zen gewiesen ; nicht Eigenthum und Forderung werden geschützt,

1) Dass die possessio des Privatrechts etwas ganz anderes ist, wird hoffent-

lich jetzt nicht mehr nöthig sein zu sagen. Das Precarium ist dagegen aller-

dings eine Uebertragung der staatsrechtlichen possessio auf das Gebiet des Privat-

rechts.

2) Dass das ius praediatorium , das heisst die Lehre von der persönlichen
(praevides = praedes) und dinglichen (praedia) Sicherheitsbestellung für die
(;• iii.indcforderungen, nicht in, sondern neben dem ius civile stand, zeigt Cicero

pro Boifto 20, 46 (daraus Val. Max. 8, 12, 1): Q. Scaevola ille augur (Consul
637) cum de iure praediatorio consuleretur , consultores suos nonnumquam ad
rnr, um et Cascellium praedintores reiciebat. In der Litteratur gehören hieher die

Schriften de iure flsci et populi (S. 1, 4 A. 4), die freilich für uns über das
;uli -rliucigen.

.'») I'.t H.-nH .l<r incerta persona, wie die Römer ihn «iHlniren, passt wie
auf jede andere res publica so auch auf die res publica populi liomani. Es ist

merkwürdig, dass es den römischen Juristen bei der Darstellung dieser Lehre
gar Sieht einfällt den pOftimt RofMMMI als Ausnahme aufzuführen. Es gehörte
eben dessen testmnniti faetto nicht in das ius privatum.

li"ii in Kfoig A rn ns Znt I.- -i .i i Legende von der reichen Acca
ntia die Gemeinde /ur Krbin einsetttfl I M.t.mb. Mf. I I". li /•• />///inn

Bbinimuw nvntupavli Ifrtrftntj Pliiterek Bbm 5 i B

II*
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sondern Mancipation und Nexum. Solche gesetzliche Beschränkung

ist auf das Gebiet des Gemeindevermögensrechts principiell natürlich

auch anwendbar; die Bürgschafts- und die Pönalforderung gelten

ebenfalls als nichtig, wenn der Magistrat, auf dessen Act sie

beruhen, die dafür gesetzlich vorgeschriebenen Formalien ver-

letzt hat 1
). Aber da der Staat dort als Schiedsrichter auftritt,

hier in eigener Sache spricht 2
) ; da die Geschäftsacte, um deren

Giltigkeit es sich handelt, dort Privatacte sind, hier durchgängig

wenigstens von der einen Seite Staatsacte 3
)

; da auf jenem Gebiet

durchaus die magistratische Instruction der Geschwornen (legis

actio, formula) massgebend ist, hier in den wichtigsten Fällen

1) Freilich, was Huschke (Multa S. 14) als Beispiel dafür angeführt hat,

dass Varro (bei Gellius 11, 1, 4) die verba legitima der multa minima beibringt

und hinzufügt, wenn der Magistrat unam ovem sagt statt unum, negaverunt
iustam videri multam, beweist eher dagegen. Ein rex iniustus , ein magistratus
non iustus (zum Beispiel der ohne Curiatgesetz fungirende : Gellius 13, 15, 4),
ein bellum iniustum bestehen zwar mit Unrecht, aber gewiss zu Recht. Bei
jenem Formfehler trifft den Magistrat ein Tadel, etwa in der Weise, dass er

selbst für das Versehen von einem höheren Beamten multirt werden konnte, und
insofern ist er an dieses Formale gebunden. Aber die Nichtigkeit des Acts, so

dass der Quästor eine solche Mult nicht hätte einziehen dürfen, folgt aus der
Gesetzwidrigkeit des Verfahrens an sich gar nicht, und die Vermuthung streitet

in solchen Fällen im Allgemeinen dagegen. Es wird auf diesem Gebiet wohl
früh der Gedanke der essentialia negotii durchgedrungen sein : eine Multa , die

das gesetzliche Strafmaximum überschritt, war wenigstens in dem Plus ohne
Zweifel nichtig und konnte in diesem Fall wohl, selbst wenn sie bezahlt war,
nach Analogie der condictio indebiti bei dem Nachfolger Remedur nachgesucht
werden. Blosse Foimversehen dagegen schädigten vielleicht den irrenden Magi-
strat

, nicht aber die Gemeinde. Die schwierige Grenze zwischen der Fehler-
haftigkeit und der Nichtigkeit des Acts zog praktisch das hier überall in letzter

Instanz entscheidende Ermessen des competenten Beamten. — Uebrigens ist

diese Unterscheidung von Fehlerhaftigkeit und Nichtigkeit nicht bloss für die

Rechtspflege , sondern überhaupt für das Staatsrecht von wesentlichster Bedeu-
tung; eine Versammlung des Senats bei Nachtzeit zum Beispiel rügte der Censor
(Gellius 14, 7, 8), aber nichtig war der Beschluss nicht.

2) So ist es zum Beispiel sehr fraglich, ob die formale Rechtskraft des Er-
kenntnisses in Betreff des Bodeneigenthums im Gemeindevermögensrecht anerkannt
worden ist, das heisst, ob die Gemeinde das Grundstück, das sie einmal ver-

geblich vindicirt hatte , von demselben Beklagten oder seinem Rechtsnachfolger
von Rechts wegen nicht abermals vindiciren konnte. Das Edict des Tiberius
Alexander (C. /. Gr. 4957 Z. 35 fg.) scheint in der That für Aegypten die Zu-
lässigkeit wiederholter öffentlicher Vindication vorauszusetzen.

3) Damit ist noch zusammenzuhalten, wie ausnahmsweise frei das Recht
Verhältnisse zwischen zwei Privaten behandelt, welche aus demjenigen Act des
Civilrechts entspringen, der ursprünglich Volksschluss war und auch, als er dies

zu sein aufgehört hatte , bis zu einem gewissen Grade die Kraft des Volks-
schlusses behielt : ich meine das Testament. Darum , weil dies an sich ein

Staatsact ist , erwirbt der Legatar Eigenthum und Forderung da von Rechts-
wegen, wo sonst das Civilrecht den Mancipations- oder Stipulationsact fordert;

darum ist Bedingung und Betagung bei der testamentarischen Freilassung statt-

haft, nicht aber bei der unter Lebenden.
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die magistratische Cognition entscheidet, so kann das strictum ius

auf dem Gebiet des Gemeindevermögensrechts niemals mit solcher

Unbedingtheit geherrscht haben, wie dies auf dem Gebiet des Pri-

vatrechts der Fall ist. Die Adsignation ist dort im Eigenthumsuecht

ungefähr, was im Privatrecht die Mancipation; Formalien werden

auch bei jener vorgekommen sein, aber unmöglich können sie so

umfassend geordnet und so streng gehandhabt worden sein wie dies

bei der Mancipation geschehen ist. Das Privatcontractrecht hat

das Princip , dass der Vertrag nur bei persönlichem Zusammen-

sein der Parteien durch mündliche Frage und mündliche Antwort

Klagberechtigung erlangt, bis gegen den Ausgang der Republik

festgehalten; unmöglich kann das Gemeindevermögensrecht ohne

die Zulassung des Vertrags zwischen Abwesenden ausgekommen

sein und unmöglich das Handaufheben des manceps darin die

Rolle gespielt haben wie im Privatrecht das spondeo des Schuldners.

Uns ist der Prozessgang für das öffentliche Vermögensrecht noch

weniger bekannt als das Recht selbst; aber höchst wahrscheinlich

ist die freiere Rehandlung, die im Civilprozess gegen das Ende der

Republik erscheint, namentlich das Eintreten der Klagbarkeit der

sogenannten Real- und Consensualverträge und die Handhabung

des Princips der bona fides, im Gemeindevermögensrecht beträcht-

lich früher als im Privatrecht durch- und wahrscheinlich in dieses

erst aus jenem eingedrungen *)

.

Diese fundamentale Verschiedenheit des öffentlichen und des d^eif'der

privaten Vermögensrechts und des öffentlichen und des privaten Beh°rden -

Prozesses beruht nicht ausschliesslich und nicht einmal zunächst

auf der — politisch wie ökonomisch allerdings durchaus ungleich-

artigen — Zweckbestimmung des öffentlichen und des privaten

Vermögens, sondern vor allen Dingen auf der Verschiedenheit der

Behörden, welchen praktisch die Entscheidung über seine recht-

liche Behandlung, das heisst die Judication der darüber ent-

stehenden Streitigkeiten zukam. Vor allen Dingen ist die Tren-

nung des Prozesses in ein Verfahren vor dem Magistrat und vor

dem Gcschwornen sehr früh, vielleicht schon vor der Entstehung

der Republik, bei den Streitigkeiten zwischen Privaten zur Regel

1) Besonders deutlich tritt dies hervor bei der Location , wo offenbar das

Gemeindevermögensre« M die I-'ührung übernommen hat und in Folge dessen selbst

im Privatrecht die Behandlung eine weit freiere ist als zum Heispiel bei dem
Vgl. den Abüchnitt v«m der Censnr.
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geworden; dagegen du, wo die Gemeinde Partei ist, hat die-

selbe niemals die Regel gebildet noch bilden können, da der

Staat sich einmal auch in vermögensrechtlichen Angelegenheiten

nicht völlig auf gleiche Linie mit dem Privaten stellen kann.

Weiter aber — und es ist dies für die praktische Ditierenzirung

der in beiden Kreisen obwaltenden Normen vielleicht noch ent-

scheidender geworden — muss allerdings in der Königs- und

wahrscheinlich noch in der frühesten republikanischen Epoche die

Entscheidung, so weit sie eine magistratische war, durchaus bei

derselben höchsten Behörde gestanden haben. Wenn eine Steuer-

differenz auch damals schon zunächst an den dafür bestellten Man-

datar des Königs und später an den vom Consul ernannten Quästor

kam, so hat doch nach allgemeinen Grundsätzen deren Entscheidung

von dem König oder dem Consul reformirt werden können, etwa

wie die Differenz wegen der Militärpflicht auch später noch vor

dem Kriegstribun beginnen konnte, aber von dem Consul ent-

schieden ward. Der König aber und nachher der Consul ent-

schied auch den Privatprozess. Indess sehr früh schieden die

beiden Kreise sich auch persönlich. Die Jurisdiction zwischen

Privaten kommt an den Prätor und concentrirt sich so gut

wie ausschliesslich bei diesem. Dagegen die Judication zwi-

schen der Gemeinde und dem Privaten spaltet sich, wie die Ver-

waltung sich spaltet, so dass von einer Centralstelle dafür kaum

noch gesprochen werden kann. Die einzelnen Verwaltungsbeamten

mit specieller Competenz, die Quästoren, Censoren, Aedilen neh-

men weite Gebiete des öffentlichen Vermögensrechts für sich in

Anspruch, und die Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Ge-

meinde und Privaten, welche bei jeder dieser Verwaltungen sich

ergeben, geht als integrirender Theil derselben auf eine jede dieser

Bebörden über. Berufung an den Consul, so dass dieser die ge-

fällte Entscheidung reformirt, findet nicht mehr statt, da Quästoren

und Censoren nicht Mandatare der Consuln sind , sondern Be-

amte der römischen Gemeinde ; die bloss negative Intercession

steht zwar dem Consul als der maior potestas wenigstens gegen-

über /dem Quästor und dem Aedilen zu, allein sie scheint prak-

tisch keine grosse Wichtigkeit gehabt zu haben. Eine gewisse

Generalcompetenz wird man vielleicht den obersten Gemeindebe-

hörden auch später noch zuschreiben dürfen , insofern alle ver-

mögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und einem
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Privaten, für die keine Specialcompetenzen verfassungsmässig be-

stellt sind, vor die Consuln gehört haben müssen ; indess waren

die Specialcompetenzen so weit gefasst, dass es sehr zweifelhaft

ist, ob diese consularische Befugniss einen wesentlichen Inhalt

gehabt hat. In der That treten die Consuln im Gebiet des öffent-

lichen Vermögensrechtes praktisch nur insofern hervor, als in

Ermangelung der Specialbeamten, namentlich der Censoren, deren

Geschäfte , so weit sie nicht ruhen können , auf die Consuln

übergehen.

Suchen wir die praktische Handhabung des öffentlichen Ver- Substitui-
1 '-' rung des

mögensrechts uns deutlich zu machen, so wird vor allen Dingen Privatpro-
° ' *-" zesses durch

festzustellen sein, wo auf diesem Gebiet die Grenzen gezogen aetiyea und
7 ^ ° passivesEin-

sind zwischen dem eigentlichen Prozess, der die Entscheidung schreitender
° ' c Gemeinde.

zwischen den streitenden Parteien in die Hände eines Dritten legt,

und der rnagistratischen Cognition, welche in diesem Fall die eine

Partei zum Richter in eigener Sache macht. Auch die Römer

haben das letztere Gebiet nach Möglichkeit einzuschränken gesucht

und darum sich bemüht bei den Rechtsstreitigkeiten der Gemeinde

an deren Stelle einen Privaten zu setzen und diesen der anderen

Partei als Partei gegenüber zu stellen, wo dies anging. Schon

in ältester Zeit ist man diesen Weg namentlich bei den für den

Kriegsdienst dem Bürger aus der Staatskasse zu leistenden Zah-

lungen gegangen. Bekanntlich beruht das System, auf welches die

ursprünglich allein von dem Aerar bezahlte Reiterei begründet

war, darauf, dass jedem Reiter ein die gleiche Summe dem Aerar

schuldender Bürger angewiesen wurde, so dass, gleich wie bei

der Delegation des Pi ivatrechts, durch diese Zuweisung der Staat

einerseits als Schuldner, andrerseits als Gläubiger ausschied und

der forderungsberechtigte Soldat und der steuerpflichtige Bürger

als Gläubiger und Schuldner sich gegenüber standen. Hier würde

selbst dev pralorisrhe Privatprozess statthaft gewesen sein; das

Recht aber gewährte dem Gläubiger vielmehr diejenige Selbst-

hülfe, die die Römer als (privates) Pfändungsrecht bezeichnen

und die darauf hinauslief, dass es dem Gläubiger gestattet

ward das Eigenthum des Schuldners so lange straflos zu be-

sihädigen, bis dieser seiner Verpflichtung nachkam 1
). — In

1) üai. i. 27, Dl die Pftadung nicht durch vor sich «eht,

rselbe ausdrücklich. I - M k.-i n (.rund diMtf fuivatcu ptjHotü capio eine

aii'l. iv !:• 'Itujtung beizulegen als die niagistraths< Im- ri.iudung nachweislich hatt»^
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ähnlicher Weise ist verfahren worden , als der Sold allgemein

eingeführt ward: nichtmagistratischen Mittelspersonen, welche

hiezu wie zu jedem anderen uiunus befohlen werden konnten,

wurde einerseits eine Anzahl forderungsberechtigter Soldaten

überwiesen , andrerseits die für diese erforderliche Summe
entweder aus dem Aerar gezahlt oder Steuerschuldner bis zum

Belauf angewiesen an ihn zu zahlen und weiter den Soldaten

das Pfändungsrecht gegen den Vermittler, ebenso aber auch

ohne Zweifel dem Vermittler gegen die Steuerschuldner einge-

räumt 1
). — Dieselbe Procedur tritt ein bei nicht geleisteten

Frohnden : die Gemeinde verdingt durch den beikommenden

Beamten die nicht geleistete Arbeit und scheidet dann einerseits

als Gläubigerin , andrerseits als Schuldnerin aus , so dass der

Unternehmer und der Leistungspflichtige sich mit Forderung und

Schuld gegenüberstehen und das Verhältniss sich inter privatos

erledigt 2
). — Ein wenig verschiedenes Verfahren ist bei der Ver-

pachtung von liebungen in sehr ausgedehntem Umfang angewendet

worden, indem die in der That zwischen der Gemeinde und dem
Pflichtigen bestehenden Differenzen in der Form eines Rechtsstreits

zwischen diesem und dem Pächter als dem Rechtsnachfolger der

Gemeinde in einem förmlichen allerdings nicht vor dem Prätor,

sondern von dem Censor zu instruirenden Geschwornenverfahren

zum Austrag kamen 3
). — Auch die Verträge, die für die Instand-

haltung der öffentlichen Gebäude die Gemeinde mit einzelnen

Unternehmern abschloss, führten insofern zu dem gleichen Resultat,

als den letzteren damit das Recht und die Pflicht entstand Be-

schädigungen des Gebäudes, als wären sie dessen Eigenthümer,

zu verhindern oder Ersatz dafür zu schaffen, wobei sie dann

sich der gewöhnlichen Privatrechtsmittel bedienten 4
). — Aber

alle diese praktisch wichtigen Anstalten, deren Zweck war auf

S. 152); Pfändung zur Befriedigung des Gläubigers durch Verkauf der abge-

nommenen Sachen ist dem älteren Rechte überall unbekannt.

1) Gai. a. a. 0. Hier ist zwar nicht gesagt, woher der Mittelsmann das

Geld erhält; aber dass ihm Steuerschuldner wenigstens überwiesen werden konnten

und er alsdann gegen diese dasselbe Recht hatte was die Soldaten gegen ihn, kann

nicht zweifelhaft sein.

2) Darüber vgl. den Abschnitt von der Aedilität.

3) Darüber ist in dem Abschnitt von der Censur gehandelt.

4) So fordert der redemptor cloacarum wegen damnum infectum, das ein

grosser Neubau den Kloaken droht, von dem Bauherrn Sicherheitsstellung (Plinius

7t. n. 36, 2, 6). Ein analoger Fall bei Cicero Verr. I. 1, 56, 146 ist bei der

censorischen Judication erörtert.
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dem Gebiet des öffentlichen Vermögensrechts die Entscheidung im

Wege des Privatprozesses herbeizuführen, sind genau genommen
nur Aushülfen und treffen die Hauptfrage nicht. Sie beruhen

alle auf der Voraussetzung, dass die Gemeinde ihre Forderung

oder ihre Schuld auf einen Privaten überträgt und beide also der

Sache nach die Gemeinde nichts mehr angehen ; solche Delegation

aber ist häufig nicht möglich und immer ein freiwilliger Act

wenigstens von Seiten der Gemeinde. Hier ist nur die Frage zu

erörtern, in welcher Form die Rechte und Pflichten, welche noch

zur Zeit der Geltendmachung der Gemeinde zustehen, von ihr oder

gegen sie geltend gemacht wurden.

Eine erschöpfende Darstellung der das Öffentliche Vermögen

betreffenden Rechtspflege, so weit unsere Quellen sie überhaupt

gestatten , müsste den Formen folgen , in welchen unsere Dar-

stellungen des Privatrechts dies nach seinen verschiedenen Kate-

gorien darlegen. Das Staatsrecht kann, was überhaupt in dem-

selben sich über diese wichtige Frage sagen lässt, nur bei den

einzelnen Magistraturen zur Sprache bringen und in diesem Zu-

sammenhang nur die besonderen Ausführungen in kurzem Ueber-

blick sachlich zusammenfassen. Als leitenden Gedanken dürfen

wir dabei an die Spitze stellen, dass, wie in den Streitigkeiten

zweier Privaten der Prätor und dessen Geschworne, so in den

Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und einem Privaten die

magistratische Cognition entscheidet 1
). Ausnahmen finden sich

nach beiden Seiten hin, aber sie bestätigen nur die Regel.

Eigenthumsstreitigkeiten zwischen der Gemeinde (publicum) Eigenthums-

einer- und einem Privaten [privatum) oder auch einer Gottheit keiten.

(sacrum) andrerseits gehören der Regel nach vor den Censor oder

den den Censor vertretenden Oberbeamten. — Dazu tritt zwar

exceptionell, aber mit grosser praktischer Redeutung die Judication

der gracchanischen und der späteren gleichartig ausgestatteten

Aekervertheilungscommissarien. — Ausserdem erfahren wir, dass

1) In diesem Man wird die servianische Prozessordnung dargestellt bei

Dionyt. 4, 25: xäw 7rpö a-jxou ßaoiX^wv dtTtaoa; dc-touvxurv iy £auxouc dfyeiv

räi otxa; xai xdvta xa d-p^H**™ T<* Te ^ta *at T(* *olv <* ^pöc T0V ia'JTwv

tp&COV (ataCövTON ixetvoc oieXaiv drJj x&v lotomx&v xa &Tjfj/>aia tojv (aev ei; xo

xoivöv (fepöVcojv d5iXT)(i.diT(ov auxö; d7roielxo xd; SiaY^dboeic , xä>v hk l&iamxuw
/; fra&CN etvat oixaaxa;. Die iudicia publica sind hier offenbar in den»

Mim genommen, dass sie den .Staat betreffen (Ö. 162 A. 2), und die das Gemeindo-
vermögen angehenden BaebtMUBM gehören wenigstens auch dazu, wenn gleich

die eigentlichen Criminalsacheu mit eingeschlossen sein können.
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in Beziehung auf öffentliche Wasserleitungen auch eine prätorische

Vindicalion vorkommen konnte, in welchem Fall der Besitzstand

immer zu Gunsten der Gemeinde rcgulirt ward 1
). Das Nähere

ist nicht bekannt; offenbar aber liegt hier einer der Falle vor,

wo der Civilprozess in der Weise auf das Gemeinde Vermögens-

recht übertragen ward, dass man sei es jeden Bürger, sei es

denjenigen, der ein besonderes Interesse zur Sache nachwies, als

Klager für die Gemeinde zuliess. Ebenso mag bei Wegestreitig-

keiten das Vindicationsrecht der Gemeinde ausgeübt worden sein.

Schuldender Die Schulden der Gemeinde können, wenn sie in der früher
Gemeinde. . . , ,TT . «» • n • • 1 •

bezeichneten Weise aut einen Privaten übertragen sind, wie zum

Beispiel die Soldforderung auf den Steuerschuldner, gegen diesen

so wie angegeben zwangsweise verfolgt werden. Wo diese Ueber-

tragung nicht stattgefunden hat oder überhaupt nicht staltfinden

kann, die Gemeinde also selbst schuldet, ist ein Zwangsverfahren

nicht statthaft. Der Soldat, dem der Quästor den Soldzahler zu

delegiren unterlässt, der Scriba oder der Aedilis, dem der Lohn

oder die Spielgelder nicht gezahlt werden, der Lieferant oder der

Bauunternehmer, den das Aerarium nicht rechtzeitig befriedigt,

befinden sich in der Lage des privalrechtlichen Greditors bei der

sogenannten Naturalobligation ; sie haben wohl einen rechtlich be-

gründeten Anspruch, aber keine rechtlich durchführbare Klage.

Dass das Recht eines jeden Bürgers die Gemeinde vermögens-

rechtlich als Beklagte zu vertreten in der Theorie wohl festge-

standen haben kann, ändert hieran nichts; praktisch hat die all-

gemeine bürgerliche Befugniss die Schulden der Gemeinde zu

bezahlen selbstverständlich nie Bedeutung haben können. Eine

eigentliche von der Willkür des Beklagten unabhängige Klage

gegen den Staat gilt es nicht. Der Beamte darf nicht als solcher

in die Lage des unterliegenden Beklagten in dem prätorischen

Privatprozfss kommen 2
) ; und die Execution gegen die Gemeinde

selbst zu richten ist vollends unmöglich. Der Prozess ist die

1) Es ist dies ein Fragment (bei Festus unter vindiciae p. 376 M.) aus

einer censorischen Rede Catos gegen den L. Furius, die eine Mult wegen Miss-

brauchs öffentlicher Wasserleitungen betraf: . . . . s praetores seeundum populum
vindicias dieunt.

2) Nicht als ob es principiell unmöglich gewesen wäre , dass zum Beispiel

der Scriba, dem sein Gehalt nicht gezahlt wurde, den Quästor desswegen vor den
Prätor lud. Aber schon wegen der doch möglichen Insufflcienz des Aerars konnte
dieser Weg praktisch nicht eingeschlagen werden ; und es findet sich davon
nirgends eine Spur.
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Appellation an eine höhere Gewalt, der die Parteien sich unter-

ordnen; das Gemeinwesen, wenn es dies thäte, würde abdiciren.

Der tiefe und grosse Gedanke ein Organ des Staats, das Civilgericht,

bei Streitigkeiten über das Vermögen der Gemeinde den übrigen

Staatsorganen überzuordnen ist dem römischen Gemeinwesen

fremd. Erst unter dem Principat ist ein Schritt in dieser Richtung

geschehen, als Augustus eine eigene Aerarprätur einrichtete und

Nero sogar die Differenzen zwischen dem Aerarium und dem Bürger

an Geschworne wies; aber Bestand hat diese durch die Mittel-

stellung des Fiscus veranlasste Ordnung sicher nicht gehabt 1
).
—

Somit bleibt dem Glaubiger der Gemeinde als regelmässige Form

zur Geltendmachung seiner Forderung nur die der magistratischen

Cognition, welche freilich nichts ist als die Erledigung derselben

durch die angeblich leistungspHichtige Partei ; eben wie der Haus-

sohn wegen seiner Peculiarforderung gegen den Vater nur auf

Cognition, nicht auf eigentliches Gericht ein Anrecht hat. Praktisch

wirkungslos war diese Geltendmachung keineswegs. Der Private,

der sich beschwert fand, reclamirte bei dem betreffenden Beam-

ten und dessen Collegen ; und wie es jedes gewissenhaften Man-

nes Pflicht ist einen gegen ihn erhobenen Rechtsanspruch ernstlich

zu prüfen, lag es sicher in der Pflicht des betreffenden Collegiums

die Sache, eventuell mit Zuziehung von Rathmännern, genau zu

untersuchen und gewissenhaft zu entscheiden. Es ist wohl mög-

lich, dass in diesem formell für den Privaten ungünstig geord-

neten Verfahren der Sache nach weit häufiger der Gemeinde zu

nahe getreten worden ist als ihm, da das eigene Interesse an

der Sache, wie es der Klüger im Privatprozess hat, hier nicht

obwaltete.

Bei den Forderungen der Gemeinde sind zu unterscheiden Forderungen
D der Ge-

die an! Dienste und die auf Geld gerichteten. meinde

Da bei den dem Bürger obliegenden höchst persönlichen auf nicht
D ° l vertretbare

Diensten, vor allem dem Kriegsdienst, demnächstder Uebernahme Dienste-,

der (icschwornenthätigkeit und überhaupt dev öffentlichen Func-

tionen, der vermögensrechtliehe BegrilV (\c\- Entschädigung für die

Nichtleistung streng genommen nicht Platz greift, weiden diese

Dienste correct vom sittlich-politischen Slandpiincte aufgefasst, das

I i Dirftbei *gl. den Abschnitt von der Quästur. Dass tfepon <tm Kiscns,

Li- ii il<>n l'riii<cj)s, in -Im !. •ivii /eil .1. ts der l'rivat-

prozess statthaft war, gehört nicht 1 1 i •
-

1 1 * r.
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heisst die unberechtigte Nichtleistung derselben als ein Delict be-

handelt. Diese Auffassung ist auch den Römern nicht fremd:

gegen den säumigen Dienstpflichtigen kann körperliche Züchtigung

eintreten und es in diesem Fall selbst zur Provocation kommen 1

).

Indess ist es auffallend , dass in den bei weitem meisten Fallen

dieser Art nicht die criminalrechtliche Provocation, sondern die

gegen jedes magistratische Decret zulassige Appellation angewandt

wird ; und bei der Dehnbarkeit des Begriffs der Entschädigung

ist wahrscheinlich wenigstens gegen den Dienstpflichtigen , der

noch nicht eingeschworen war und in der That dem den Contract

brechenden Gemeindeschuldner näher stand als dem Verbrecher,

die privatrechtliche Auffassung des Falles hervorgekehrt worden.

Es lag dies durchaus im Interesse der Behörden ; denn die Exe-

cution gegen den säumigen Schuldner entfernte sich nicht weit

von der criminellen 2
), die Rechtsmittel aber des Angeschuldigten

bei crimineller Behandlung der Sache waren sehr viel stärkere

als wenn der Pflichtige als ein nicht leistender Schuldner betrach-

tet ward, gegen den, da die ausgebliebene Leistung eine Ab-

schätzung in Geld nicht zuliess, sofort die persönliche Execution

vollstreckt werden konnte. Dafür spricht weiter, dass die sämmt-

lichen Dienstleistungen des Bürgers an den Staat, ohne Unter-

schied ob sie vertretbar sind oder nicht, in der technischen Sprache

als moenera , munera, zusammengefasst werden. — Die Voll-

streckung der Execution lag demjenigen Magistrat ob, der die

schuldigen Dienste vergeblich eingefordert hatte, bei dem Dilectus

also dem Gonsul.

auf vertret- Unzweifelhaft gehören dem Gebiet des öffentlichen Vermögens-

rechts diejenigen nicht delictischen Forderungen der Gemeinde

an den Bürger an, welche auf ökonomisch vertretbare Dienste

(operae) gerichtet sind. Dieselben beruhen entweder auf Gesetz

oder auf Vertrag.

gesetzlicher So gewiss anfänglich die gesetzlich fixirten Dienstleistungen

'im öffentlichen Leben Roms eine wesentliche Rolle gespielt haben,

so wenig ist darüber bekannt; und auf die Frage, wie hier die

Execution gegen den Säumigen erfolgt ist, können wir nur ant-

1) Liv. 2, 55. 7, 4. Vgl. Liv. 3, 69, 7.

2) Die Behandlung des ausbleibenden Pflichtigen (r\ xd Gc6jj.axa dfyeiv r\ xd

ypr][j.axa cpspeiv , Dion. 8, 81 ; Handb. 3, 2, 288) entspricht genau derjenigen

des zahlungsunfähigen Schuldners.
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wort^n, dass sie, wie es scheint seit es eine Plebs und plebe-

jische Aedilen gab, in deren Hand gelegen hat. Dass letzteren nicht

von Haus aus, aber früh zu diesem Behuf das den niederen Ma-

gistraten an sich fehlende Coercitionsrecht auf dem Gebiete des

Vermögensrechts eingeräumt worden ist, das heisst dass sie das

Recht erhielten den Säumigen zu multiren und auszupfänden, ist be-

reits (S. 138) dargelegt worden. Aber ausser diesem indirecten delic-

tischen steht, wahrscheinlich von jeher, den Aedilen ein direct gegen

den Säumigen sich richtendes nicht delictisches Zwangsmittel zu, das

Recht die rückständige Arbeit einem beliebigen Unternehmer zu ver-

dingen, so dass dieser nach dem oben (S. i68) erörterten gleichsam

delatorischen Verfahren die von der Gemeinde ihm dafür geschul-

dete Summe nicht von dieser, sondern von dem Säumigen erhebt,

nötigenfalls, wahrscheinlich bei dem Prälor, durch Givilklage bei-

treibt j
) . Die Entscheidung der Frage, ob Leistungspflicht vorhan-

den und ob in genügender Weise geleistet ist oder nicht, also jene

indirecten oder directen Zwangsmittel Platz greifen, kann nur bei

den Aedilen gestanden haben, so dass diese in der römischen

Administrativjurisdiction ursprünglich eine wichtige Rolle gespielt

haben müssen. — Für den Fall, der allerdings möglich bleibt,

dass sich kein Dritter bereit findet auf Rechnung des Leistungs-

pflichtigen die Arbeit zu übernehmen, mag dem Aedilen das Recht

zugestanden haben gegen den letzteren gleichwie gegen den zah-

lungsunfähigen Schuldner die vermögensrechtliche Execution zu

vollstrecken ; doch ist dies in unsern Rechtsquellen nicht ausge-

sprochen und, wenn es bestand, wahrscheinlich noch früher ver-

schwunden als die gleichartige Execution gegen den rncensus.

In der historisch uns bekannten Epoche erscheint die gesetz-
y
™g£*^'

t

liehe Dienstleistung fast verdrängt durch die contraetliche ; die 8tehune

letztere beherrscht im Gemeindevermögensrecht nicht bloss das

weite Gebiet der nprrariim locatio des Privatrechts, sondern es

wird anefa ein grosser Theil der privatrechtlichen Kaufvertrag

1) Das Aerarium ist mit diesen Forderungen, wenigstens der Regel narh,

nicht befasst worden. So gut wie der Aedilis , wenn die Instandsetzung Cinei

StfMcenttficki dei Gemeinde selbst oblag, diese zu Letten des Aerarium ver-

dingen konnte, irirc m möglich getreten »'ine rertlumte Arbeit in gleichet Wei-e

ird zu geben nnd den Betreg durch den Qnftctor ron dein Pflichtigen «in

sieben n lassen; aber es war herkömmlich, rleUeiehl sogar gesetzlich rorge-

IChrieben, dass das Aerarium Dicht dein einen l'.in-ei zahlt»', was von dem
andern wieder einzuziehen war.
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hier in diese Rechtsform gefasst oder gezwängt. Das Recht zum

Abschluss derselben ist insofern ein censorisches, als der Abschlnss

der öffentlichen Locationen durch die Censoren als die regel-

mässige Form derselben angesehen wird. Indess kommen auch

bei andern Magistraturen, wo deren Verwaltungskreise sie erfor-

dern, dergleichen Locationen häufig vor; wie zum Beispiel wo die

Instandhaltung des Pflasters dem Aerarium obliegt, die dafür er-

forderliche Location von dem mit der Aufsicht über die Strassen

überhaupt betrauten Aedilis abgeschlossen wird. — Das Verfahren

ist genau dasselbe, wie bei den gesetzlichen Dienstleistungen.

Differenzen über den Umfang und überhaupt die Contractmässig-

keit der Leistung erledigt von Rechts wegen derjenige Magistrat,

der die Location abgeschlossen hat; wie er denn auch, wo, wie

bei Bauten, eine eigentliche Abnahme stattfindet, diese vollzieht.

Die Leistung, die nicht genügend oder gar nicht beschafft ist,

wird von demselben Magistrat an einen andern Unternehmer ver-

dungen , so dass beiderseits die Gemeinde ausscheidet und der

säumige Unternehmer der Schuldner desjenigen wird, der für ihn

eintritt *).

Geidforde- Bei den Geldforderuneen der Gemeinde ist, wie bei der
r\mg der
Gemeinde. Privatforderung, die rechtliche Feststellung der Forderung und das

Einziehungsverfahren zu unterscheiden. Die Rechtstitel, aus wel-

chen die Gemeinde zu fordern berechtigt ist, können in diesem

Zusammenhang nicht sämmtlich erörtert werden ; wir gehen nur

auf die wichtigsten derselben ein, die Forderung der Bürgersteuer

(tributum), die aus dem Domanialbesitz und was ihm gleich steht

entspringende (vectigalia) , die aus den in den Strafgesetzen fest

normirten Geldbussen herrührende und diejenige, welche aus

dem an dem Gemeindevermögen ausgeübten Delict der Gemeinde

erwächst. Alle diese Forderungen sind so beschaffen , dass sie

nicht eingezogen werden können, bevor zwischen dem Vertreter

der Gemeinde einer- und dem Zahlungspflichtigen andrerseits im

Wege der Vereinbarung, der Verhandlung oder des Prozesses der

zu zahlende Betrag und überhaupt die Modalitäten der Leistung

rechtlich festgestellt worden sind.

Steuer- Die Feststellung der Bürgersteuer, des tributum, findet in der
or erung.

^ye |se sta{^ ^ass ^as Steuercapital eines jeden Steuerpflichtigen

1) Das Nähere bei der Censur.
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nach Vernehmung desselben von den Censoren in Geld abgeschätzt

wird, woraus dann der in Procenten des Steuercapitals ausge-

schriebene Steuerbetrag sich rechnungsmässig ergiebt. — Für den

Fall, der hier leicht eintreten konnte, dass der Bürger, indem er

sich zur Schätzung nicht stellt, die Begründung der Geldforderung

unmöglich macht, ist dem Censor dasselbe Recht eingeräumt,

welches dem Privatgläubiger gegen den die festgestellte Zahlung

nicht leistenden Schuldner zusteht , das Recht der Execution an

der Person wie an dem Vermögen. Jedoch vollstreckt die Execu-

tion gegen die Person, da die den Censoren eingeräumte niedere

Coercition (S. 138) hiezu nicht ausreicht, auch nach Einführung

dieser Magistratur immer der Consul 1
).

Der Domanialbesitz , wozu nach römischer Auffassung auch ,
p
f
cht-

1 " forderung.

die Wege und die Häfen gezählt werden, wird in der Weise ver-

werlhet, dass entweder der unmittelbare Ertrag desselben oder

gewöhnlicher die für die Benutzung der Domäne von dem ein-

zelnen Nutznehmer der Gemeinde geschuldete Vergütung an Un-

ternehmer abgegeben werden, welche dagegen für eine feste

Geldsumme Schuldner» des Aerarium werden. Auch diese Fest-

stellung ist Sache des Censors. — Die Specialsteuern späterer

Entstehung, wie zum Beispiel die fünfprocentige Abgabe von dem
Wcrth der freigelassenen Sclaven , scheinen ebenfalls der cen-

sorischen Feststellung unterlegen zu haben, indem sie wie die

vectigalia behandelt und an Gesammtunternehmer gegen eine

Pauschsumme abgegeben wurden.

Die festen Geldstrafen ruhen ohne Ausnahme auf einem Feste Geid-

Spcciiikcs» iz. welches an eine bestimmte Contravention die Rechts-

folge knüpft, dass eine gewisse aus dem Gesetze selbst sich er-

_• Itcnde Summe der römischen Gemeinde zu leisten sei; wobei

es gleichgültig ist, ob diese Summe ziflfermässig in dem Gesetz

auflgeaproebeo ist oder noch einer rechnungsmässigen Abschäl/.uiiiz

unterliegt, wohin tum Heispiel die auf eine Vcrmögensquole 2
)

oder auf den Sachwert!) oder den Schadensersatz und dessen

1) Zonaras 7, 19 : tüjv pivrot \i.i\ <i7TGYpa'M|x£vtuv t<x; ojota; dv Tai; flhro-

kfafl ol Tt|X7)Tai, aÖTou; Ü ixeivou; ol I

-/,,. Vgl. im Debrlgeo den Abtohnitt von der Ceolat.
'2) BiM liniiiL" >tr..ii-.rnn:l war '

I IHM ) Asse weniger als das halbe Vermiß. mi'

minun dimidiwu fbmiUat iiwlla e*to : Cato bei Oellius 6[7], 3, W\
.

l'nut |

ad Amüminum imp. 1, ö p. 103 Naber).
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Multipla

')
gestellte gehören. In den Strafgesetzen wird neben

die feste Mult nicht selten die vom Magistrat dictirte oder irrogirte

arbiträre (S. 148) gestellt, das heisst neben jener noch der zur

Coercition berechtigte Magistrat aufgefordert seine Multirungsbefug-

niss in Anwendung zu bringen, so dass beide Rechtsformen eiectiv

mit einander coneurriren 2
)

. Jene festen Bussen sind nachweis-

bar seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts^), und für ge-

wisse Fälle ohne Zweifel sehr viel älter, ja für einzelne vielleicht so

alt wie das römische Recht selbst. Nichtsdestoweniger darf diese

Form der Geldstrafe, welche das freie Ermessen des Magistrats

aufhebt, insofern als die jüngere betrachtet werden, als sie gegen-

über der arbiträren Mult stetig sich ausdehnt und diese mehr und

mehr zurückdrängt. Es entspricht der allgemeinen durchaus auf

die Fesselung der Magistratur gerichteten Entwickelung des römi-

schen Gemeinwesens, dass anfänglich, wo überhaupt einem Privaten

eine Vermögensbusse auferlegt werden sollte, dafür die magistra-

tische Coercition aufgerufen ward , diese aber mehr und mehr

zurücktrat und schliesslich nur in der Form der Bagatellstrafe

sich behauptete. — Von allgemeinen Normen kann im Gebiet

der festen Geldstrafe genau genommen nicht die Rede sein , da

der in dem Specialgesetz angeordneten Strafe regelmässig ebenfalls

speciell die Vorschriften über ihre Einziehung beigefügt wurden

und daher hier die grösste Mannichfaltigkeit des Prozessgangs ob-

waltete. Doch lassen sich die allgemeinen leitenden Gedanken

erkennen.

1) Dafür ist die Formel quanti ea res erit, tantam peeuniam (z. B. Stadt-

recht von Malaca c. 62) oder tantum et alterum tantum (populo) dare damnas
esto (z. B. das. c. 67).

2) Das bantinische Gesetz Z. 8 (C. /. L. I p. 45 droht dem Contravenienten
entweder eine willkürliche Busse, sofern sich ein (an sich zur Multirung berech-

tigter) Magistrat herbeilässt eine solche auszusprechen, oder eine in dem Gesetz

selbst normiite, welche jeder Magistrat, dem es beliebt, in der Weise beitreibt

(eam pequniam quei volet magistratus exsigito), dass er vom Prätor ein reci-

peratorisches Gericht erbittet und den Beklagten der Gemeinde auf die Busse
verurtheilen lässt. Auch in dem tudertischen Gesetz (S. 142 A. 3) findet sich

dieselbe Alternative : entweder Einklagnng der bestimmten Busse , ohne Zweifel

im Civilweg , oder Auflegung einer unbestimmten mit Provocation an die Ge-
meinde. Das Wahlrecht hat der klagende Magistrat, so dass, wenn mehrere
klagen wollen, vermuthlich die Prävention entscheidet.

3) Die S. 175 A. 2 angeführte Formel aus catonischer Zeit ist meines Wissens
das älteste sichere Beispiel einer die magistratische Arbitration ausschliessenden

gesetzlichen Mult. Denn die novi exempli rogatio aus dem J. 386, ut , si

M. Furius pro dietatore quid egisset, quingentum milium ei multa esset (Liv. 6,

39), die übrigens auch als Privilegium anomal ist, kann schwerlich als geschicht-

lich beglaubigt gelten.
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Die feste Geldstrafe wird zwar ebenfalls als multa aufge- Einklagung

t • -l -»r i
derselben

fasst und steht im Ergebniss der dictirten magistratischen Multa

gleich x
)

; aber ihrem Wesen nach erscheint sie vielmehr als ver-

mögensrechtliche bedingte Forderung des Aerarium an einen Pri-

vaten: der Gontravenient soll verpflichtet sein der Gemeinde

diesen Betrag zu zahlen oder, wie die Formel dafür ist, populo

dare damnas esto. Das delictische Motiv der Forderung tritt ganz

in gleicher Weise in den Hintergrund wie bei den bedingten

Sponsionen und den Pönalstipulationen des Privatrechts; formell

fällt diese Gemeindeforderung namentlich mit derjenigen aus dem

der Gemeinde hinterlassenen Forderungslegat (legatum per dam-

nationem) geradezu zusammen.

Es ist nur die folgerichtige Anwendung dieser Auffassung,

dass, während die dictirte Multa im Wege der criminellen Judica-

tion verfolgt werden muss und eventuell zur Provocation an die

Gemeinde führt, die feste Geldstrafe niemals auf diesem Wege

verfolgt wird 2
), sondern das in Betreff der Erfüllung der Be-

dingung, an welche die Forderung geknüpft ist, das heisst für

den Beweis der behaupteten Contravention anzustellende Ermitte-

lungsverfahren 3
)
durchaus als Civilprozess auftritt. Die Behörde,

vor die dasselbe gehört, ist, so viel wir wissen ausschliesslich,

d$r Prätor, und zwar, insofern es sich um Gontraventionen römi-

scher Bürger handelt, der städtische 4
), ferner die prätorischen

Geschworenen. Man kann demnach das Verfahren bei der freien

und der festen Mult auch in der WT
eise definiren , dass dort in

letzter Instanz das Volks-, hier wesentlich das Geschwornengericht

entscheidet. Wo also die Gesetze beide combiniren , lassen sie

1) Multa braucht schon Cato (S. 175 A. 2J und braucht auch das tuder-

tinische Gesetz (S. 142 A. 2) von der festen Geldstrafe; aber im strengen Legal-

st il s' heint man dafür nicht multa esto, sondern populo dare damnas esto gesagt

zu haben.

2) Dass Huschke (Multa und Sacramentum bes. S. 266 fg.) diese logisch

wie praktisch gleich einleuchtende Incompatibilität der festen Mult und des

iudicium populi nicht erkannt hat, ist der Hauptmangel seiner Darstellung dieser

vor ihm durchaus vernachlässigten und im übrigen vielfach durch ihn aufgeklärten

Institution.

3) Wo der Geldbetrag nicht ziffermässig von vorn herein feststeht, schliesst

das Ermittelungsverfahren auch die Umsetzung des Strafbetrags in eine feste

<ji:M>umim- ein.

ii Dies folgt aus dem Wesen der Civilklage, und es spricht weiter dafür,

dass das hieher gehörige , allerdings formell abweichende Verfahren gegen

Q. Opimius vor dem Stadtprätor geführt ward (S. 178 A. 2). Ausdrücklich ge-

nannt wird loillt die Behdzde nirgends; aber auch nirgends eine andere irgend-

wie bezeichnet.

!:• ... \:i -
1 1 1» _ I. '2. Aufl. 12
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dem Magistrat die Wahl die Contravention vor der Gemeinde oder

vor Geschworenen zu verfolgen. Auch auf diesem Gebiet also

wird, wie in dem Capitalprozess , allmählich das Volksgericht

durch die Geschwornenbank ersetzt. — Die Geschwornen sind

regelmässig Recuperatoren l
)

, so dass also der Prätor den Prozess

instruirt und nach der empfangenen Formel die Recuperatoren ihn

entscheiden. In einzelnen besonders wichtigen Fällen ist ihm die

Form der quaestio gegeben, das heisst der Prätor angewiesen wor-

den den Prozess nicht bloss zu instruiren, sondern auch dem
iudicium, allerdings ohne Stimmrecht, vorzusitzen und dasselbe

zu dirigiren 2
).

durch jeden Das Klagerecht {petitio) 3
) steht der Gemeinde zu ; die Frage,

ra
' wer sie zu vertreten befugt ist, scheint in jedem Strafgesetz be-

sonders beantwortet und zwar der Regel nach dasselbe entweder

einem jeden Magistrat oder einem jeden Bürger eingeräumt wor-

den zu sein 4
). Leitender Grundsatz scheint dabei bis zum

Ausgang der Republik gewesen zu sein, dass schwerere und

namentlich in die Politik eingreifende Bussen nur durch einen

Magistrat bei dem Prätor eingeklagt werden konnten 5
), so dass

das magistratische Recht der freien Multa sich in diesem Vor-

behalt des Einklagungsrechtes der festen gewissermassen fort-

1) Dies zeigt namentlich das bantinische Gesetz (S. 176 A. 2) und das der

Colonie Genetiva. Auch dies Vorherrschen der Recuperatoren spricht für relativ

spätes Entstehen des Verfahrens; vom iudex unus begegnet keine Spur.

2) Das heisst iudicium exercere. So ist der Prozess gegen Q. Opimius
geführt worden (Cicero in Verr. I. 1, 60).

3) Peter e ist der technische Ausdruck wie für jede Civilklage in personam,

so auch für diese; so dass multam petere (ad Her. 1, 11, 20; Cicero Brut. 34,

131. Verr. 1, 60, 155. pro Cluent. 33, 91. 35, 96. 37, 103) in Gegensatz tritt

zu multam dicere und inrogare. Doch wird, wie die damnatio als multa, so auch

die petitio wohl als accusatio bezeichnet (Cicero pro Cluent. 34, 93 und sonst),

während umgekehrt des tudertische Gesetz (S. 142 A. 2) das Inrogiren der Mult
populi iudicio petere nennt. In beiden Fällen überwiegt die factische Auffassung

die streng juristische Formulirung.

4) Von den spanischen Stadtrechten stellt das der Colonie Genetiva aus

Caesars Zeit (c. 95 und dazu mein Commentar p. 141) die multae petitio

durch den Magistrat (ai Ilvir praefectusve ex re coloniae petet) und die durch

den Bürger (si privatus petet) neben einander.

5) Die Beschränkung des Klagrechts auf den Magistrat sprechen sowohl das

bantinische wie das tudertinische Gesetz aus (S. 176 A. 2) ; und dass die in Sullas

Gesetz über die quaestio inter sicarios angedrohte Multa derselben ebenfalls unter-

lag, geht daraus hervor, dass in dem Multprocess gegen C. Junius der Kläger

ein Volkstribun ist und offenbar nur klagen kann, so lange er im Amt ist

(Cicero pro Cluent. 33, 91. 34, 94). Einen Fall, wo eine analoge Klage von

einem Privaten erhoben wäre, kenne ich nicht.
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setzt 1

). Dabei mag zunächst an den Quästor gedacht sein, theils

weil dergleichen allgemein gehaltene Aufforderungen sich wahr-

scheinlich vorzugsweise an die jedesmal niedrigste Kategorie der

überhaupt Beikommenden richteten (S. 160), theils weil es an-

gemessen erscheint, dass die für die Einziehung der liquiden

Gemeindeforderungen bestimmte Behörde sich auch mit der Liqui-

dirung der illiquiden vorzugsweise beschäftigt. Doch finden wir

auch, dass ein Volkstribun einen solchen Prozess anhängig machte

(S. 178 A. 5) ; und es kann selbst in Frage kommen, ob nicht so-

gar der Prätor befugt war bei einem andern Prätor, ja bei sich

selbst zu klagen 2
)

. — Auch das mag vorgekommen sein , dass

nicht alle, sondern nur gewisse Magistrate zur Klage berufen wur-

den; doch liegt für Rom kein Beispiel einer solchen Festsetzung

vor 3
) . — Unter dem Principat ist, wie in Folge des Wegfalls der

Yolksgerichte die magistratische multae inrogatio, so auch dieses

eng verwandte Klagvorzugsrecht der Magistrate verschwunden.

Jedem Bürger kommt das Klagerecht zu bei den an dem durch jeden

Gemeindevermögen ausgeübten Delicten , namentlich dem Dieb-

stahl [furtum publicum, peculatus 4
), so wie der Beschädigung

[damnum iniuria dalum b
), des öffentlichen Gutes. Diese Klagen

gehören zu den auf feste Busse gerichteten, schon wenn sie, wie

die analogen des Privatrechts, auf den Werth der Sache oder des

angerichteten Schadens und dessen Multipla gestellt sind; doch

1) Auch dies spricht dafür, dass die feste Multa, von gemeinen Verbrechen

abgesehen , nicht eben alt ist. Denn darauf hinzuwirken , dass der Magistrat

bei dem Magistrat klagt, ist dem Geiste des älteren Rechts fremd; abgesehen

davon, dass in ältester Zeit der Magistrat danach bei sich selbst klagen musste,

was wir in späterer Zeit in der That finden (A. 2).

2) In dem Stadtrecht der Colonie Genetiva ist ausdrücklich ausgesprochen,

dass der Duovir bei dem Duovir diese Civilklage anbringen könne. Dies kann

so gedacht sein, dass der eine College als Behörde, der andere als Kläger tungirt.

Aber auch in der Civilklage, die Cicero divin. in Caec. 17 berichtet, klagt der

Vertreter des Statthalters bei sich selber, setzt die Recuperatoren ein und weist

sich in den Besitz, nachdem diese für ihn entschieden haben.

i) Dagegen beschränkt das Gesetz der Colonie Genetiva das Strafrecht auf

die Ob<rt). .uiit.ii (Ilvir praefectusve).

ine Andeutung wenigstens liegt darin, dass der Unterschleif der publicani

M «lern städtischen Prätor zur Anzeige kommt (Liv. 25, 3, 12 vgl. c. 1, 11).

5) Cicero Brut. 34, 131 : eodem tempore aceusator de plebe L. Caesulcnus

fuit, quem egn audhi inm senem, cum ab L. Sabellio multam lege Aquillia dumni
iniuria (überliefert i>t ilt iu<tili<i) petiviaset. Danach scheint das aquillische

Gesetz auch die der Gemeinde zugefügte Sachbeschädigung in seinen Kreis gezogen
und dafür in gewissen FtUeil feste Geldstrafen angeordnet zu haben. Dass der

blosse doppelte Schadensersatz, wie das Privatrecht ihn anordnet, als muUc
bezeichnet werden könne, ist nicht wahrscheinlich.

12*
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scheinen die Strafgesetze auch ziffermässig fixirte Geldbussen für

solche Falle enthalten zu haben (S. 179 A 5). Diese Ersatzklagen,

die sich mit der inrogirten Multa nicht berühren, mögen seit älte-

ster Zeit statthaft gewesen sein *)
,

ja auf diesem nicht politischen

Gebiet selbst die Anklägerbelohnung sehr hoch hinaufreichen. —
Dasselbe Verfahren hat dann weiter und weiter um sich gegriffen,

und wie der gleichartige Accusationsprozess den gesammten Cri-

minalprozess ergriffen und verschlungen hat, so herrscht auch

in dem Gemeindevermögensrecht , so weit es delictische Forde-

rungen betrifft; unter dem Principat die dem Accusationsverfahren

verwandte einfache Popularklage ausschliesslich.

Executw- Die Thätigkeit des Quästors folgt regelmässig auf die des

Censors oder des Prätors, ähnlich wie im Givilprozess die Forde-

rungsklage schliesslich zu der manus iniectio führt. Unter der

Verwaltung des Quästors steht die Staatskasse mit Einschluss aller

derjenigen Activa , welche zur Veräusserung , resp. Einziehung

bestimmt und insofern gewissermassen schon ein Theil der Staats-

kasse sind. Unter diese fielen also die sämmtlichen Gemeinde-

forderungen, welche mittelst einer der so eben aufgezählten Pro-

ceduren liquid geworden waren. Deren Eintreibung lag dem
Quästor ob, wo nicht specielle Vorschriften der Gesetze entweder

mit dem Ermittelungsverfahren gleich die Execution verbanden,

wie zum Beispiel schon bemerkt ward , dass gegen den incensus

der Censor selbst die Execution vollstreckte 2
), oder die Execution

anderweitig ordneten 3
). Dabei steht dem Beamten nicht bloss

1) Der Prozess des accusator de plebe, den Cicero (S. 179 A. 5) erwähnt, fällt

um die Zeit des Socialkrieges. Wahrscheinlich gehört aber sogar hieher der allem

Anschein nach sehr alte, wenn gleich in unserer Ueberlieferung (denn Gai. 4, 82
zählt nach der richtigen Lesung die einzelnen Fälle nicht auf) nur bei Justinian

Inst . 4, 10 pr. aufbehaltene Satz , dass nach Herkommen alterius nomine pro
populo, pro libertate, pro tutela geklagt werden könne. Die einzelnen durchaus

auf Specialgesetzen beruhenden Popularklagen , die unsere Rechtsbücher ver-

zeichnen , sind bei jenem agere pro populo schwerlich zunächst gemeint ; ver-

muthlich wurde der Satz ursprünglich aufgestellt in Beziehung auf die der Ge-
meinde zugefügten Privatdelicte des furtum und des damnum iniuria , obwohl

unsere Ueberlieferung ihn mit diesen nicht ausdrücklich in Verbindung bringt.

2) Ferner scheint, wenn von einem unter dem Vorsitz des Prätors fungirenden

Gericht die feste Geldstrafe als verfallen anerkannt ward, die Beitreibung, resp.

der Verkauf des Vermögens diesem Prätor, nicht aber dem Quästor obgelegen zu

haben (Cicero Verr. I. 1, 60, 156). Auch Caesars Ackergesetz (c. 55 p. 265
Lachm.) giebt die Beitreibung der verwirkten Mult dem prozessleitenden Be-
amten.

3) So ziehen die tres viri capitales die sacramenta ein; und da die Aedilen
ihre Multgelder selbst verwenden, werden sie sie auch beigetrieben haben.
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die ganze Strenge des Executivverfahrens zur Seite, wie das Pri-

vatrecht es uns aufzeigt, sondern ausserdem noch die auf dein

Gebiet des öffentlichen Vermögensrechts ausserordentlich hoch ge-

spannten Vorschriften über die Sicherheitsleistung bei Abschluss

der Gontracte. Der säumige Steuerzahler wie der nicht zahlende

Gemeindebürge ist mit Leib und Gut der Gemeinde verfallen. Die

vermögensrechtliche Execution vollzieht der Quästor selbst, eben

wie der Censor, indem er das Vermögen Öffentlich an den Meist-

bietenden verkauft; für die personale, die den Verkauf des

Schuldners selbst herbeiführte, wird vermuthlich auch er, so gut

wie der Censor (S. 175), die Vermittelung des Consuls anzurufen

gehabt haben. Von eigentlicher Administrativjurisdiction kann

bei dem Quästor insofern nicht die Rede sein, als er durch-

aus nur mit liquiden und fest begrenzten Geldforderungen zu

thun hat und die jeden Zweifel abschneidende officielle Con-

statirung derselben für die Verwaltung des Aerariums durch den

vorgeschriebenen Geschäftsgang schon bei ihrer Begründung er-

folgt. Die innerhalb dieser Grenzen statthafte Cognition, also

zum Beispiel die Entscheidung der Frage, ob gezahlt ist oder

nicht, muss dem Quästor zugestanden haben.

Die gegen jedes magistratische Decret zulässigen Rechtsmittel, intercession.

insonderheit die Anrufung der Intercession gegen den gleichen

oder niederen Magistrat, sind auf diesem Gebiet durchgängig

statthaft.

Eine besondere Schwierigkeit, deren Lösung unsere Quellen iiechtsver-

nicht gestatten, machen die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Gemeinde-

Gemeindesclaven. Da dem Sclaven die privatrechtliche Hand-

lungsfähigkeit nach der Auffassung des römischen Rechts nicht

mangelt) sondern innerhalb gewisser Grenzen auf den Herrn des

Sclaven übertragen wird,, so konnte auch die Gemeinde dieses

Mittels sich bedienen, um in den gewöhnlichen privatrechtlichen

Formen ein Rechtsgeschäft abzuschliessen, zum Beispiel Eigenthuni

und Forderung dadurch erwerben, dass ihr Sclave sich eine Sache

maneipireo liess 1
) oder eine Summe stipulirte. Somit konnte

dieselbe auf diesem Wege fast in alle diejenigen Rechtsverhäll-

1 i Tacitus nnn. 2, 30: Tiberius manripari sinyulos (die Sclaven des Libo)
<irt', r i pfrHfco iubet. 3, 67. Genaueres ist über die Stellung dieses Gemeinde-

n nicht bekannt. In den Monicipien kommen neben den servi aclore*

(Plinius rp. 7, 18, 2) auch Beamte mit gleicher Benennung vor, die nicht

mit jenen verwechselt werden dürfen.
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nisse eintreten, welche der Verkehr inter privatos mit sich bringt»

Entspann sich nun aus einem solchen ein Rechtsstreit, so liess

dessen Erledigung sich nicht anders bewirken als durch die prä-

torische Jurisdiction. Es muss also eine Einrichtung bestanden

haben, wonach aus einem solchen Sclavengeschäft die Gemeinde

als Klägerin oder Beklagte vor dem Prätor auftreten konnte;

aber es fragt sich, wem in solchen -Prozessen die Vertretung

obgelegen hat. Wenn man sich an die Binominität und das

Testirrecht des Gemeindesclaven erinnert, erscheint es als möglich,

dass, so weit ein von ihm abgeschlossener Vertrag die Gemeinde

zur Partei machte, er selber sie gerichtlich vertrat.

VI. Die Civiljurisdiction.

Judicium le- Die Civiljurisdiction l
) umfasst die Erledigung der Streitig-

perio conti- keiten zwischen Gemeindegliedern, so dass ein bedeutender Thei\

dessen, was'heute dem Criminalrecht beigezählt wird, insbeson-

dere fast alle Eigenthumsverletzungen hieher gerechnet werden

(S. 153). Die Erledigung erfolgt regelmässig durch Bestellung des

Einzelgeschworenen (iudex unus) ; diese Bestellung ist es, die das

Verfahren scharf abgrenzt gegen die Criminal- wie gegen die

Administrativgerichtsbarkeit und die zunächst und im strengen

Sprachgebrauch allein unter iuris dictio verstanden wird 2
).

Jedes Hinausgehen über diese älteste Prozessform, also zum Bei-

spiel wenn der Prozess zwischen einem Bürger und einem schutz-

berechtigten Nichtbürger oder zwischen zwei solchen Nichtbürgern

geführt oder wenn er nicht durch einen Einzel-, sondern durch

mehrere Geschworene (recuperatores) entschieden wird, wird auf-

gefasst als nicht unmittelbar aus dem Gesetz hervorgegangen,

sondern als beruhend auf der discretionären Gewalt des Magistrats,

1) Selbstverständlich kann die Lehre -von der Jurisdiction in diesem Zu-
sammenhang nur skizzirt werden. Unter den besonderen Darstellungen, welche

die Handbücher des Civilprozesses geben, ist bei weitem die beste die bei

Hollweg Civilprozess 2, 91 fg. ; natürlich wird hier der Gegenstand vom rein

civilistischen Standpunct aus betrachtet, während er allerdings auch eine allge-

meinere Behandlung zulässt als integrirender Theil des römischen Staatswesens.

2) Ulpianus Big. 2, 1, 3: iurisdictio est etiam iudicis dandi Licentia, und
sonst oft. Mehr der Form als der Sache nach ist von der eigentlichen actio

unterschieden das interdictum , der an die beiden streitenden Parteien in dem
Sinn gerichtete magistratische Befehl , dass der Geschworne entscheiden soll , ob

ihm nachgekommen ist oder nicht.
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dem Imperium 1). — An diese Prozessregulirung hat sich weiter weitere

Privatreguli-

angeschlossen die Ordnung anderer privatrechtlicher Verhältnisse rungen.

unter öffentlicher Autorität : so die Regulirung von Rechtsansprüchen

in der Weise, dass die Parteien vom Magistrat gezwungen werden

ein Obligationsverhältniss einzugehen, das dann weiter zu der

gewöhnlichen Klage vor dem Einzelgeschworenen führt (praetoriae

Stipulationen); die Regulirung von Erbschafts- und Concursmassen

(bonorum possessiones, missiones in bona), insbesondere die Fest-

stellung der Reihenfolge der Berechtigten ; die Erledigung solcher

Ansprüche, welche, obwohl eigentlich formell unberechtigt, doch

im Lauf der Zeit mehr und mehr Berücksichtigung fanden , wie

zum Beispiel die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und das

sonstige ausserordentliche Verfahren. Alle diese Acte, die positiv

darin übereinkommen, dass hier rein privatrechtliche die Ge-

meinde als solche nichts angehende Verhältnisse regulirt werden,

negativ darin, dass diese Regulirung nicht durch Niedersetzung

von Geschworenen stattfindet, sind mit der Jurisdiction eng ver-

bunden und werden auch wohl darunter mit verstanden 2
)

; aber

im strengeren Sprachgebrauch werden sie, vorzugsweise die zu-

letzt genannten Kategorien der Mission in das Vermögen und der

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand , eben wie die von der

strengen Rechtsform sich entfernenden Prozesse, vielmehr auf die

allgemeine Oberamtsgewalt [imperium) zurückgeführt und von der

Jurisdiction unterschieden 3
) . — Die magistratische Thätigkeit der ^"""t^ts*

zu d. Privat-
rcclitspflc tT 0-

1) Darauf beruht der Gegensatz des iudicium quod legitimo iure consistit

(gewöhnlich iudicium legitimum) und des iudicium quod imperio continetur (ge-

wöhnlich iudicium imperio continens) bei Gaius 4, 103 fg. (vgl. 3, 181. 4, 80. 106).

2) Ulpian Dig. 42, 1, 5 pr. tadelt das Edict, das in Beziehung auf das Ver-
fahren extra ordinem den Ausdruck iurisdictio braucht: melius scripsisset: cuius

de ea re notio est. Dieser abusive Gebrauch von iurisdictio begegnet auch sonst,

z. B. Big. 2, 15, 8, 18.

3) Die römische Jurisprudenz hat diesen Sprachgebrauch hauptsächlich ent-

wickelt in Beziehung auf die Municipalmagistrate , denen juris dictio und nur
diese zustand: ea , sagt Paulus Dig. 50, 1, 26, quae magis imperii sunt quam
iuris dictionis, magistratus municipalis facere non potest. Damit sind alle die-

jenigen Ketrulirungen gemeint, die sich nicht als Einleitung eines Prozesses

lianiktrrisiren, die bonorum possessio und die in integrum restitutio (Paulus

a. a. 0.) sowohl wie die Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Für dieses

nie ohne dir iuris <lirti>, auttretende Imperium braucht l Ipian ( I>iy. 2, 1, 3) den
nicht IJlfkHnhfH Ausdruck imperium mixtum, cui ttitun iuris dictio inest, im

usatz zu dem imperium merum, dem iun giadii, das von der Civiljurisdiction

unabhängig ist. Neben der iuris dictio und dem in der oberen Instanz da-

mit immer verbundenen Imperium werden weiter unterschieden <lie zufäl

li*ren Kompetenzen; so sagt l'lpian (Dig. 26, 1, 6, 2): tutoris datio neque imperii

r*t neque iuris dictionis, sed ei soll competit, cui nominatim hoc dedit vtl lex vel
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Jurisdiction und der daran sich anschliessenden Amtshandlungen

ist keineswegs eine eigentliche Rechtspflege in unserem Sinn ; die

Aburtheilung der Prozesse fallt vielmehr durchaus dem oder den

Geschworenen zu, und der Beamte hat, nachdem diese bestellt

sind, von besonderen Fällen abgesehen, nicht einmal mehr die

Leitung des Prozesses in der Hand. Dagegen übt der Beamte

eine der legislativen verwandte oberleitende Thätigkeit, welche

darauf hinausläuft das Landrecht auf den einzelnen concreten

Rechtsfall anzuwenden oder auszudehnen, theils durch Instruction

der Geschworenen [formula) oder auch an die Parteien gerichtete

Verfügungen [interdictum, decretum) in dem einzelnen Rechtsfall,

theils durch allgemeine an das Publicum gerichtete Festsetzungen

[edictum) .

Die Civiljurisdiction ist, wie das Gommando, ein notwendiger
perium. ßestandtheil nicht bloss der königlichen und der ältesten con-

sularischen Gewalt 1
), sondern des Oberamts überhaupt, welcher

keinem niederen und keinem ursprünglich plebejischen Magistrat

zukommt und keinem höheren mangelt; wie sie denn eben

darum gleich dem Commando formell als Imperium charak-

terisirt wird 2
). Indess bedarf diese allgemeine Regel näherer

Bestimmung.

senatus consultum vel princeps , wobei man sich daran erinnern muss , dass die

obrigkeitliche Ernennung der Vormünder von Haus aus keineswegs ausschliess-

lich dem Stadtprätor zukam (Ulpian 11, 18), also auch nicht so wie die oben, ge-

nannten Acte mit der Jurisdiction hat verwachsen können, obwohl sie allerdings

zu dem ius dicentis officium mit gehört (JDig. 2, 1, 1). Die letztere Unterschei-

dung wird hauptsächlich deswegen gemacht, weil wohl Jurisdiction und Imperium,

nicht aber solche besonders verliehene Befugnisse mandirt werden können (Dkg.

2, 15, 8, 18).

1) Dionys. 10, 1 : xö [Jtev dpyaiov oi ßaciXsT? &<p auxä>v exaxxov xgi; oso-

<j.£voi; xd; Sbtcc? . . . tii? o £7:a6aavxo |j.ovapyo6fA£VOt , toi? v^ax' dvtauxöv bitif

xsuouaiv dvexeiro xd t dXXa xüiv ßaaiXeojv epya xat Y] xoü ot7.aio'j oiayvousi; y.oX

xoT? d|Acpto^7]toDai Tipö? dXX-ifjXou? UTisp otouotjtivo? £y*eivoi xd otawtia oi otatpoüv-

X£? rjoav. In der Erzählung tritt die Handhabung der Rechtspflege schärfer bei

den Decemvirn hervor (S. 36 A. 1) als bei den Consuln, obwohl sie erwähnt wird:

so heisst es von Ap. Claudius Consul 259 : quam asperrime poterat ius de cre-

ditis pecuniis dicere (Liv. 2, 27; Dionys. 6, 24) und von L. Cincinnatus Consul

294 : otxacxYjpia dTieoiooi) xot? oeo\iivQic, i% xroXXwv 7rap£iX-/.ua|j.£^a y pövco^ %a\

xd rcXctoto xöjv £Y*/>X'rj[xdxtuv a'jxö? icoic, y.al oty»auu? oi£"/ptv£, 6t' oXtj? Yjfxspa?

£7ii xoö ß'/)[Aaxo? zarl££o|A£VO£, £U7rpoao66v xe xal rcpäov y.al cptXdvftpwTCOv xot? £~i

tfyi oizaioooatav dcer/.vou{ji£vot<; Eauxöv Trapdycov (Dionys. 10, 19). Wenn Corio-

lanus und Kaeso Quinctius den tribunicischen Capitalanklagen gegenüber wegen

der den Plebejern zugefügten Verletzungen verlangen vor die Consuln gestellt

zu werden (Dionysios 7, 34. 10, 5. 7), so ist auch an den Privatprozess gedacht,

zunächst an die Injurienklage.

2) Allerdings wird in der gewöhnlichen Rede imperium vom Commando und
nicht selten eben als Gegensatz der Jurisdiction gebraucht (S. 114); aber
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Den niederen Magistraten der älteren Zeit, insonderheit der Jurisdiction

D ' der Aedilen.

Quästur, hat die Civiljurisdiction ebenso unbedingt gemangelt,

wie das Commando. Indess mit der Einführung der curulischen

Aedilen ist für deren Marktgerichtsbarkeit eine Ausnahme ge-

macht worden , wofern man nicht , wie es wahrscheinlich we-
nigstens der ursprünglichen Anlage genauer entspricht, den cu-

rulischen Aedilen selber eine oberamtliche Stellung einräumt *)

.

Hievon abgesehen besteht die Regel, dass dem niederen Beamten

die Jurisdiction inter privatos mangelt, auch später in uneinge-

schränkter Anwendung 2
). — Den plebejischen Magistraten ist

die Civiljurisdiction zu allen Zeiten ebenso versagt geblieben

wie das Commando, wenn gleich die Volkstribune durch Anwen-

dung ihres Intercessionsrechts materiell einen wesentlichen Ein-

fluss auf sie ausgeübt haben.

Dass sämmtlichen Oberbeamten als solchen die Jurisdiction

zukommt und diese formell von dem Oberamt überall nicht ge-

trennt werden kann, zeigt sich.deutlich bei der sogenannten frei- Freiwillige

.... r*. ,-. . i-ii Gerichtsbar-

willigen Gerichtsbarkeit oder, wie die Römer sie technisch be- keit.

zeichnen, dem Recht eine legis actio bei sich vornehmen zu

lassen 3
), einen Act zu vollziehen wie Adoption, Emancipation,

dies schliesst nicht aus , dass , wo der Rechtsgrund der Jurisdiction angegeben
werden soll , durchaus das Imperium im weiteren Sinn , die allgemeine oberamt-

liche Gewalt genannt wird. In anderer Verbindung wird das Imperium bei der

Jurisdiction nicht leicht genannt; wenn Cato (bei Gellius 10, 23) von dem Ge-
schwornen im iudicium de moribus sagt : imperium quod videtur habet , so legt

er ihm, gewissermassen vergleichsweise, 'ein so zu sagen der feldherrlichen Voll-

macht analoges freies Schalten' bei. Dass imperium nur da als Rechtsgrund der

Jurisdiction hervorgehoben wird, wo es nicht einfach das Gesetz ausübt, sondern

sich selbständig bewegt, und dass mit Rücksicht hierauf die Rechtspflege in iuris

dictio und imperium eingetheilt wird, haben wir gesehen; aber auch das iudi-

cium legitimum stützt sich insofern auf das Imperium, als das Gesetz den Prätor

angewiesen hat sein Imperium in der Weise zu brauchen , dass dadurch dieses

!if begründet wird.

1 ) Darüber ist der Abschnitt von der Aedilität zu vergleichen. Ohne Zweifel

: A < flilis auch ein iudicium quod imperio continetur niedersetzen können;
wenn von den beiden streitenden Theilen der eine ein Nichtbürger war, war
nur ein solehM niüjrlirh.

2) Dass den Decemvirn litibus iudicandis und den tres viri capitales nicht

die magistratische Jurisdiction, sondern die Geschwornenstellung zukommt, und
dass die praefecti, auch wenn sie Magistrate sind, nur den Prätor vertreten iilm-

lich wie der KricKstribun den Feldherrn, eigene "Jurisdiction aber nicht besitzen,

ist in den betreffenden Abschnitten gezeigt.

:i) MagiiPratUi upud quem legis actio est (Gellius f), 19, 3. Diy. 1, 7, 4.

tU, 16, 3. Cod. tust. 8, 48, 1) oder qui legis actionem habet (Paulus 2, 25, 4. Dig.

1, 20, 1). lurisdictionem non contentiosam, sed voluntariam habtnt ( Dig. 1, 16, 2pr.).

lurindictio ist hier Im weiteren Sinn gebraucht; nach dem strengeren Sprt
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Manumission, in iure cessio. Diese Befugniss, bei der der Prozess

ein Schein war und Parteien nur der Form nach auftraten, es

also niemals zur Bestellung von Geschwornen kam , ist ein

integrirender Theil der höchsten Amtsgewalt schlechthin *) und

erst in der Kaiserzeit ist in dieser Hinsicht eine Beschränkung

Ge^Slbai- emoetreten
2
) • Dagegen die streitige Gerichtsbarkeit erscheint

einmal seit ältester Zeit an die Stadt gefesselt, so dass der Ma-

gistrat, der sich jenseits der Landesgrenze befindet, die Jurisdiction

zwar hat, aber sie nicht anders als durch einen Stellvertreter

ausüben kann. Von der Amtführung militiae also ist die Juris-

diction nach der ursprünglichen Ordnung getrennt. Zweitens ist

in demselben Sinn denjenigen Oberbeamten, die zunächst für

militärische Zwecke bestellt werden, nehmlich dem Dictator und

dem Reiterführer, die streitige [Gerichtsbarkeit auch dann nicht

eingeräumt^ worden , wenn sie sich in Rom befinden 3
) . In

weiterer Entwickelung hievon wird mit der Einsetzung der Prä-

tur die streitige
jj
Gerichtsbarkeit ausschliesslich an das mindere

Oberamt gewiesen, dagegen dem Consul die positive Ausübung

derselben 4
)

gesetzlich untersagt, mochte er in Rom oder aus-

wärts verweilen.

brauch erfolgen diese Acte imperio magistratus (Gaius 1, 98. 99) und können
darum nicht vollzogen werden von den Beamten , die bloss Jurisdiction haben
(S. 116 A. 2).

1) Für den Consul und den Prätor bedarf es keiner Belege. Dem Dictator

und dem Interrex giebt sie Livius 41, 9; dem Proconsul auch ausserhalb seiner

Provinz Plinius ep. 7, 16, 3. 32, 1 und Paulus Dig. 1, 7, 36, 1. tit. 16, 2 pr.

40, 2, 17. — Dabei beachte man , dass diese Befugniss den Magistraten ohne
Imperium durchaus fehlt ; die Freilassung bei dem Censor ist bekanntlich formell

verschieden und beruht nicht auf einem Quasiprozess.

2) In der Kaiserzeit ist diese Befugniss beschränkt auf die Provinzialstatt-

halter ; sie steht also dem Proconsul zu und zwar auch ausserhalb seiner Provinz

(A. 1), aber von den mit proprätorischer Gewalt bekleideten Beamten nur dem
kaiserlichen Legaten der Provinz (Gaius 1, 100 — 102), nicht aber dem Legaten
des Proconsuls (Dig. 1, 16, 2, 1. I. 3) noch dem Quästor, obwohl auch diese,

wie der Provinziallegat, pro praetore sind. Ohne Zweifel ist dies spätere Rechts-

beschränkung; in älterer Zeit war die freiwillige Gerichtsbarkeit sicher eine

nothwendige Consequenz der proprätorischen Befugniss. — Die Stelle des Paulus

Dig. 40, 2, 17 giebt allerdings, in directem Widerspruch mit Dig. 1, 16, 2, 1,

auch dem Legaten des Proconsuls die legis actio ; aber eins scheint Zusatz der

Compilatoren, die den legatus Augusti provinciae überall getilgt haben , und die

Stelle ging ursprünglich vermuthlich auf diesen.

3) Ueber die Stellung des Dictators und des Reiterführers zu der Civil-

jurisdiction ist nichts überliefert; aber ohne Zweifel ist auf sie von Anfang an

diejenige Restriction angewandt worden , der seit dem licinischen Gesetz die

Consuln unterlagen.

4) Negativ, in der Form der Intercession, greifen die Consuln auch in die

Jurisdiction ein.
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Seit der Einrichtung der Prätur im J. 387 d. St. hatten -7

U™-
ü cuctions-

demnach alle Gemeindebürger und Schutzverwandte Roms, so weit sprengei.

sie einem römischen Gericht unterstanden, ihren civilen Gerichts-

stand allein bei dem, später den Prätoren in Rom. Auch engere

örtlich abgegrenzte Sprengel hat es nur insoweit gegeben, als der

römische Prätor nach bestimmten Vorschriften seine Stellvertreter

praefecti) in verschiedenen Orten Italiens Recht zu sprechen an-

wies. Erst als Rom anfing überseeische Besitzungen zu erwerben,

drängte sich die Notwendigkeit auf, diese als selbständige Ge-

richtssprengel zu organisiren und ihnen Magistrate vorzusetzen,

deren Competenz innerhalb ihres Sprengeis ebenso unbeschränkt

war wie die des Prätors in Italien. So entstanden die Provinzen

und die Provinzialprätoren, die, wie der Name und die Thatsachen

bezeugen, zunächst ausgegangen sind von der Civiljurisdiction *),

obwohl sie allerdings zugleich das militärische Imperium in ihrem

Sprengel überkamen und bei der Untrennbarkeit des Imperiums

(S. 70) nothwendig überkommen mussten. Inwiefern die Consuln,

falls sie in diesen überseeischen Gebieten das Commando über-

nahmen, hier auch die Jurisdiction mit auszuüben befugt waren,

ist in dem Abschnitt vom Gonsulat erörtert.

VII. Verhandlungen mit der und Mittheilungen an die

Volksgemeinde.

Ius agendi cum populo.

Das römische Staatsrecht unterscheidet strenc zwischen dem Begriff de«
° tut agendi

Rechte mit dem Volke so zu verhandeln, dass aus dieser Ver-««"» pop»io.

bandlung ein Beschluss hervorgeht [ius agendi cum populo) 2
) , und

(ItiM blossen Rechte mündliche oder schriftliche Mittheilungen an

1) Freilich gehören alle von ihnen instruirten Judicia zu denen, quae im-

perio continentur ; aber dabei ist nicht an das militärische Imperium gedacht,

sondern an das jurisdictionelle.

2) So bestimmt den Begriff Gell ins 1!), 16, 2. 3 im Anschluss an eine Aus-
tüliruiii-' Mtullai 1 aliud esse cum populo agere , aliud contionem habere; nam

populo agere est roynrt /ui<l populum
,

quod mffnigii.i suis aut iubeat aut

vetet, contionem autem habere est verba facere ad populum sine ulla rogatione.

I -tiiiiint <lcr Sprachgebrauch ; auch in den Stellen, die dafür mim • i'ii li rt. wer-
da-s eum populo agere von der blossen Conti'» >teh<-n k"iine (Cicero Verr.

ad. I, 18 '»b. $at. I, n>. 20), sind tieüne&z Oo&tttea jmmIbi, Ad
populum (tijere (Liv. 42, 34, i) ist verschied- tu,



— 188 —
die Bürgerschaft zu richten. Dieses ist ein allgemeines Recht der

Magistratur, jenes dagegen, insofern man zunächst absieht von

den durch die Handhabung der Criminaljudication hervorgerufenen

unten zu erörternden Erweiterungen, eine Prärogative der ober-

B?a
r

mt
S

en mit
sten Magistrate 1

). Es erstreckt sich dies auf den König, den
na agendi. Zwischenkönig 2

)
, den praefectus urbi 2,

) 1
den Gonsul, den Dictator,

den Prätor 4
), den Reiterführer 5

), den Consulartribun, ferner auf

alle ausserordentlichen Magistrate mit consularischer Gewalt, so

weit sie auch für das städtische Imperium competent sind, also

die Decemvirn legibus scribundis, die Triumvirn rei publicae con-

stituendae des J. 711 6
), die Zweimänner zur Vornahme der Con-

1 us agendi sulwahlen aus demselben Jahr 7
) . Also mangelt dies Recht über-

fehlt den ' n
Pro- haupt keinem Oberbeamten, insoweit derselbe in der Stadt fungirt,

magistraten

wohl aber allen nur für das Gebiet ausserhalb Rom competenten

Gewraltträgern, das heisst sämmtlichen Promagistraten, mögen sie

1) In diesem Sinn definirt Cicero (de leg. 3, 4, 10 : cum populo patribusque

agendi ius esto consuli praetori magistro populi equitumque eique quem patres

produnt consulum rogandorum ergo) das ius agendi cum populo so, dass das an
die Provocation sich anknüpfende ignorirt wird. Zieht man dies mit in den Kreis,

so muss man allerdings, "wie dies Messalla (S. 187 A. 2) thut, den comitiatus so

weit erstrecken wie die contio und jenen auch den mindern Magistraten beilegen.

2) Varro de l. L. 6, 93. Cicero (A. 1).

3) Die dafür sprechenden wesentlich theoretischen Gründe werden in der

Lehre von der Stellvertretung auseinander gesetzt werden. Praktisch ist das

Recht nicht zu belegen und wahrscheinlich in geschichtlicher Zeit nicht mehr
geübt worden.

4) Dem Provinzialprätor fehlt nicht so sehr das Recht als die Gelegenheit

dasselbe auszuüben ; es ist sogar nicht abzusehen, warum er vor dem Abgang in

die Provinz nicht davon hätte Gebrauch machen können.

5) Was den Reiterführer anlangt, ist Ciceros Angabe (A. 1) angezweifelt wor-

den (Becker erste Aufl. 2, 2, 178. 402) und sie steht allerdings allein, denn die

von Cicero pro Rah. Post. 6, 14 angeführten Worte dictator consul praetor mayister

equitum bezeichnen nicht, wie Marquardt (erste Aufl. 2, 3, 54) gemeint hat, die

Rogatoren der Gesetze, sondern diejenigen, denen das Gesetz gilt; und der von

Dio 43, 33 berichtete Wahlact beweist insofern nichts , als der Rogator Lepidus

zwar Reiterführer, aber auch Consul ist. Aber einmal ist das Alleinstehen dieser

Angabe kein genügender Grund um dieselbe zu verwerfen oder herauszucorri-

giren; andrerseits ist nicht abzusehen, wie man einem in der Stadt zu fungiren

befugten und mit prätorischer Gewalt bekleideten Beamten das Recht der Rogation

hat versagen können, das dem höchsten Imperium inhärirt. Dass davon sonst

nicht die Rede ist, erklärt sich leicht. Auch der Prätor kommt nicht oft in

den Fall von seinem ius agendi cum populo Gebrauch zu machen ; factisch übt

dasselbe vorwiegend der höchste zur Zeit in Rom anwesende Beamte, und dies

tritt bei dem Reiterführer nicht leicht ein.

6) Insofern es dafür eines Beweises bedarf, kann man geltend machen nicht

so sehr das ihnen beigelegte consulare Imperium (Appian b. c. 4, 2. 7) als das

Recht den Senat zu berufen (Gellius 14, 7, 5).

7) Dio 46, 45.
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auf Grund der Prorogation oder der Stellvertretung oder als bloss

für nichtstadtische Geschäfte gewählt zur Promagistratur gerechnet

werden (S. \\ fg.) ; ebenso allen sonst für die Stadt nicht compe-

tenten Beamten, wenn sie auch keine promagistratische Titulatur

führen *) . Sie alle sind nicht bloss innerhalb des Pomerium,

sondern auch vor den Mauern mit der Gemeinde zu verhandeln

unfähig. Dabei sind nicht religiöse Bedenken massgebend ge-

wesen 2
), sondern es muss durch ein bestimmtes Gesetz oder

auch durch Herkommen sich die Regel festgestellt haben, dass,

wer den innern Raum der Stadt als Magistrat nicht betreten

durfte, auch die Functionen ad urbem nicht versehen konnte. — Um- u
.

nd den
niederen

gekehrt steht dies Recht von den nicht dem consularisch-prätori- Beamten,

sehen Kreise angehörigen Beamten schlechthin keinem zu 3
); denn

die dessfällige den verschollenen tribunus celerum betreffende An-

gabe ist in jeder Hinsicht unglaubwürdig 4
), und von den Beam-

ten der historischen Zeit, den Censoren 5
) und den sonstigen

niedern Magistraten, steht es über allen Zweifel fest, dass sie nie

weder eine Rogation eingebracht noch eine Wahl, auch nicht die

1) Eine merkwürdige Anwendung davon ist es, dass die Decemvirn agrin

adsignandis des Rullus prätorische Gewalt erhalten (Cicero de leg. agr. 2, 13, 32),

aber das Curiatgesetz von einem Prätor für sie beantragt wird (das. 2, 11, 28),
da ihnen das Recht die Gemeinde zu berufen nicht zusteht.

2) Der Magistrat, der aus der Stadt sich auf das Marsfeld begiebt, hat zwar
bei Ueberschreitung des Pomerium Auspicien einzuholen , aber vermuthlich nur
weil er dabei einen Wasserlauf überschritt (S. 93 A. 6), nicht weil diese Auspi-
cien an sich für die Abhaltung der Comitien erforderlich waren ; denn der Magistrat

kann auch dann die Comitien auf dem Campus abhalten , wenn er von aussen

kommt (S. 67 A. 2). Ausserdem spricht für die im Text vorgetragene Auffassung
besonders die Erwägung, dass für den Mangel des correlaten ins cum senutu

agendi bei dem Proconsul religiöse Gründe unmöglich geltend gemacht werden
können.

3) Dass nach Messalla bei Gellius 13, 16, 1 wer von den minores magistratus

(d. h. den an Rang unter dem Prätor stehenden) primus vocat ad cornitiatum, rede
agit, berechtigt nicht das Berufungsrecht als allgemein magistratisches zu fassen,

obwohl der Ausdruck insofern freilich sonderbar ist, als den Populus kein an-
li n:r dem Prätor im Rang nachstehender Beamter Jaerufen kann als allein der

«•urulische Aedilis.

4) Nach Liv. 1, 59 und Dionys. 4, 71. 75 (ebenso Pomponius Big. 1, 2, 2, 3

:

exnctis regUms lege tribunicia und Servius zur Aen. 8, 646) beantragt Brutus als

tribunus celerum die Verbannung der Tarquinier beim Volk, während ihn Cicero

de re p. 2, 25 privatus nennt. Es ist geradezu widersinnig den Militärtribunen als

solchen — und mehr sind auch die tribuni celerum nicht — die consularische

Potestas beizulegen.

&) Elfi« gegliederte Versammlung der Bürgerschaft berufen die Censoren
illerdings zum Zwecke des Lustrum, und in diesem Sinn führt sie Varro de

6, 93 hier mit auf; bescblussfassende Comitien berufen sie nicht. Vgl.
Ich MMchnitt von der C«:nsur.
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comitien- ihrer eicenen Nachfolger, .voreenommen haben 1

). — Ob die Co-
form macht . .

'

. .

v '

, .

keinen mitieii die der Centimen , der Cunen oder der patricisch-plebe-

jischen Tribus sind, macht hiebei keinen Unterschied; vielmehr

berechtigt das ius cum populo agendi zur Verhandlung mit der

Gemeinde ohne Unterschied der Comitialform, während für diese,

so weit darüber überhaupt Vorschriften bestehen, allein der Ge-

genstand der Verhandlung massgebend ist. Dass dies allgemein

gilt und auch dem Prätor das Recht nicht abgesprochen werden

darf die Centurien zu berufen, wird im Abschnitt von dem Con-

sulat weiter ausgeführt werden; wie denn überhaupt das Recht

cum populo agendi hier nur in seiner Reziehung zu der Magistratur

überhaupt erörtert werden kann und die weitere Ausführung

theils bei den einzelnen Magistraturen , theils in dem Abschnitt

von den Gemeindeversammlungen ihren Platz finden wird.

Oberbeamte ' Den Oberbeamten der Plebs ist zwar das Recht mit der Ge-

nnd ihr ius meinde zu verhandeln niemals beigelegt worden, aber nur, weil

piebe. sie das Recht mit der Plebs zu verhandeln schon besitzen und

die politische Entwickelung nicht dahin geht den Gegensatz dieser

beiden Versammlungen auszutilgen , sondern den Reschlüssen

beider rechtlich gleiche Kraft beizulegen. Das Recht der Tribüne

agendi cum plebe ist selbstverständlich so alt wie die Plebs und

der Tribunal selbst; auch ist es ebenso ausschliesslich wie das

entsprechende der patricischen Oberbeamten, indem dasselbe we-

der diesen noch, abgesehen von dem Provocationsfall, den plebe-

jischen Unterbeamten zusteht.

Betheiligung Dass den Priestern das Recht mit dem Volke zu verhandeln
dßr Priester
an dem ius im Allgemeinen genommen nicht [zugekommen ist, steht fest. Aber

popuio. die
(

Wahl des Oberpontifex aus dem Kreise der Pontifices durch

eine Versammlung, die allerdings jnicht die der Gemeinde ist,

leitet im 6. Jahrhundert ein Pontifex 2
) ; wie ja denn dieses Col-

1) Die einzige- Ausnahme würde sein die Angabe Pisos bei Gellius 7(6), 9:

eumque (den Cn. Flavius) pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt : aedilis qui

comitia habebat negat aeeipere. Aber in dieser Stelle muss nothwendig ein Feh-
ler stecken, da die Wahl der Aedilen nachweislich vor- und nachher den Ober-

beamten zugestanden hat; entweder ist die Interpunction zu ändern (renuntia-

verunt aediles : qui comitia') und anzunehmen, dass die Aedilen bei diesen Comi-
tien die Stimmenzählung leiteten (röm. Forsch. 1, 159), oder es ist aedilis mit

Gruchius in at ille zu ändern oder als Glosse zu tilgen.

2) Die einzige Nachricht darüber ist die Angabe des Liv. 25, 5, 2, dass der

nach dem Tode des Pontifex maximus L. Cornelius Lentulus im J. 541 cooptirte

Pontifex M. Cornelius Cethegus im J. 542 die comitia pontifici maximo creando

abhielt. Vgl. den Abschnitt vom Oberpontiflcat.
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iegium, wie in dem davon handelnden Abschnitt gezeigt werden

soll, an den Magistratsrechten bis zu einem gewissen Grade par-

ticipirte. Wem die Leitung der analogen Wahl des Obercurio

zustand, ist unbekannt. Im 7. und 8. Jahrhundert, wo auch

über die Mitglieder der grossen Collegien iu ähnlicher Weise in

Quasicomitien abgestimmt ward, scheint dagegen die Leitung dieser

Wahlversammlung einem der Consuln zugestanden zu haben l
). Wir

sind nicht im Stande hier bestimmteres festzustellen, da auf die-

sem Gebiet alles von Specialgesetzen abgehangen zu haben scheint.

Die Regel, dass die Berufung der Volksgemeinde durchaus Provoca-

an der höchsten Gewalt hängt, ist modificirt worden in Folge der tienTnie-

oben (S. 138. 156) erörterten Uebertragung der eigentlich auch JSjilschen

an die höchste Gewalt geknüpften Criminaljudication auf die
Ma2istrate

minderen Beamten. Insofern diese Judication die Berufung der

Volksgemeinde im Gefolge hatte, zog eine Anomalie die andere

nach sich. Man scheint den Satz aufgestellt zu haben, dass jedem

Magistrat, gegen den Provocation eingelegt ward, in capitalen

Sachen die Berufung der hiefür allein zuständigen Centuriat-, in

nicht capitalen Sachen die Berufung der patricisch- plebejischen

Tribuscomitien zu eröffnen ist. Hievon werden nachweislich fol-

gende Anwendungen gemacht

:

1. Der Quästor, gegen dessen Spruch in einer Capitalsache

Berufung eingelegt wird, hat zwar die für Centuriatcomitien er-

forderlichen Auspicien von einem Prätor oder Consul zu erbitten,

aber er stellt diese Auspicien dann selber an und beruft und

leitet die Centuriatcomitien 2
).

1) Cicero ad Brut. 1,5: Ciceronem nostrum in vestrum collegium (der Augurn)
cooptari volo . . . Omnino Pansa vivo celeriora omnia putabamus : statim enim
collegam sibi subrogavisset , deinde ante praetoria (die consularischen Comitien
für 712 fielen weg durch die von Caesar getroffenen Designationen) sacerdotum
comitia fuissent: nunc per auspicia longam moram video. Vgl. ep. 14, 1. Dies

Ulli wia Mitnklin < ooptation S. 147 mit Hecht bemerkt, nur heissen, dass die

Comitien für die Augurnwahlen erst stattfinden können, wenn wieder Consuln
vorhanden sein werden. Hätte ein Augur sie gehalten, so würde das Fehlen der

Consuln dafür so wenig in Betracht gekommen sein wie das Interregnum für die

plebejischen Wahlen.
'2) oben S. 90 A. 2. Liv. 3, 24, 7: tribuni . . comitia quaestores habere . . .

pntsuroH negabiinl. Dion. 8, 77: r?jv TafxteuTix^v ^ovxe? dSjo'JStav mU otä toöto

//ZV -/ £vre; y.tioiot. Wo überhaupt von den Prozessen durch Quä-
storen die Hede ist, führt nirgends eine Hindeutung darauf, dass andere als sie

sclb-t die Comitien zusammenrufen. Selbst das formale Mittelglied, das bei

den tribunicischen Capitalprocessen die Erbittung des Termins vom Prütor dar-

stellt, wird hier nicht erwähnt; wahrscheinlich trat dafür eine mit der Fest-
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i. Der Duovir im Perduellionsprozess wird ebenfalls die Be-

rufung und die Leitung der Centuriatcomitien gehabt haben 1
).

3. Der Volkstribun, gegen dessen Spruch in einer Capital-

sache Berufung eingelegt wird, hat in ähnlicher Weise einen

Termin für die Berufung der Centuriatcomitien sich vom Prätor

zu erbitten 2
), welcher Bitte stattzugeben derselbe verpflichtet ge-

wesen sein muss. lieber Berufung, Auspication und Leitung dieser

Comitien ist weiter nichts bekannt; doch dürfte wenigstens die

letzte dem Tribunen zugestanden haben 3
)

.

4. Der curulische Aedil, gegen dessen Mult provocirt wird,

beruft dafür die patricisch-plebejischen Tribus 4
)

.

5. Der Pontifex maximus beruft im gleichen Fall dieselben

Tribus 5
).

Zweifelhaft bleibt es, ob auch der Gensor das Multrecht in

der Weise üben' durfte, dass ein Volksgericht nothwendig ward;

wahrscheinlich ist dies zu verneinen. Die wenigen auf Grund

von Specialgesetzen im städtischen Amtsbereich bestellten ausser-

ordentlichen niederen Beamten, wie zum Beispiel die Aushülfs-

beamten im Bauwesen , können mit der beschränkten Coercition

auch dieses beschränkte Recht der Gemeindeberufung erhalten

haben; doch ist darüber nichts bekannt. Die übrigen Beamten

und Beauftragten haben das Recht der Volksberufung auch der

Stellung des notwendigen Mandats der Criminaljudication selbst verbundene
allgemeine Bestimmung ein.

1) Ueberliefert ist darüber nichts 5 im Allgemeinen wird das in der vorher-

gehenden A. Gesagte ebenfalls von diesen Duoviralcomitien gelten.

2) Liv. 25, 3, 9: Sempronius (tr. pl.~) perduellionis se iudicare Cn. Fulvio

dixit diemque comitiis ab C. Calpurnio praetore urbis petiit. 43, 16, 11: (P. Buti-

lius tr. pi.) utrique censori perduellionem se iudicare pronuntiavit diemque comitiis

a C. Sulpicio praetore urbano petiit. Antias bei Gellius 6(7), 9, 9: Licinius tri-

bunus plebi perduellionem ei diem dixit et comitiis diem a M. Marcio praetore

peposcit.

3) Wenigstens ist es nach Liv. 43, 16, 16 der Tribun, der auf die Abhal-

tung der also angesetzten Comitien verzichtet.

4) Dass die Aedilen nur in dem Fall, wo sie eine irrogirte Mult verteidig-

ten, das Recht hatten cum populo agendi, deutet Cicero an Verr. act. 1, 12, 36:
ex eo loco, ex quo me populus Romanus ex K. lan. secum agere de re publica ac

de hominibus improbis voluit. Aehnlich l. 5, 67, 173. Alle Fälle, wo curulische

Aedilen mit dem Volk verhandeln, beziehen sich auf solche Multprozesse ; so

Liv. 8, 22, 2 (vgl. Val. Max. 8, 1, 7). 10, 23, 11. c. 31, 9. c. 47, 4. 35, 10, 12.

c. 41, 9; Val. Max. 6, 1, 7 (vgl. Plutarch Marc. 2). Die Tribus werden ausdrück-

lich genannt bei Val. Max. 8, 1, 7 und Plinius h. n. 18, 6, 42.

5) Dass auch diese Prozesse vor die Tribus gehen
,

geht hervor aus Liv.

40, 42, 10. Provocation vom Pontifex maximus anzunehmen scheint mir nicht

bedenklicher als die gleiche Annahme hinsichtlich der Quästoren und Aedilen.
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Judication halber nicht gehabt, da ihnen entweder die Coercition

abgeht oder die Function in der Hauptstadt.

Nach derselben Analogie gestattete man auch dem Tribunen

und dem Aedilen der Plebs das von ihnen gesprochene nicht

capitale Strafurtheil im Fall der Provocation vor den plebejischen

Tribus zu rechtfertigen 1
).

Contionen und Ediete.

Die nicht zum Zweck der Beschlussfassung, sondern zu dem contio.

der Benachrichtigung erfolgende Mittheilung an die Gemeinde ge-

schieht mündlich in contione 2
). Die Contio setzt die Zusammenbe- Form -

rufung der Bürgerschaft bei Tageszeit 3
) entweder nach bürgerlicher

Weise, also in der Stadt immer durch den Herold (praeco)*), oder

nach militärischer Ordnung, also ausserhalb der Stadt in der Regel

und im Lager immer, durch den Hornbläser (classicus, cornicen) 5
)

voraus. Weitere Formalien sind nicht vorgeschrieben, namentlich

scheinen Auspicien für die Contionen nicht eingeholt worden zu

sein 6
) . In der Regel finden diese Versammlungen auf dem Markt

statt; aber rechtliches Erforderniss ist dies nicht gewesen, viel-

1) Beispiele für die plebejischen Aedilen geben Liv. 10, 23, 13. 25, 2, 9.

33, 42, 10; Gellius 10, 6, 3. In mehreren Fällen ist von, den Aedilen schlecht-

hin die Rede und nicht auszumachen, ob curulische oder plebejische gemeint
<ind; so Liv. 7, 28, 9. 10, 13, 14. 34, 53, 3.

2) Bloss schriftlich pflegt der Magistrat der Gemeinde eine Mittheilung nicht

zu machen, sondern, wenn er abwesend ist, seine Mittherlung mit Begleitschreiben

an die anwesenden Magistrate zu richten, welche dann ihrerseits den ihnen
zugegangenen Erlass mündlich bekannt machen. Für den bloss schriftlichen

Erlass als solchen giebt es weder eine Adresse noch einen entsprechenden Aus-
druck. Dass edictum nicht dies ist, sondern zunächst die in der contio vorge-

tragene und gewöhnlich dann schriftlich angeheftete magistratische Weisung, wird

weiterhin gezeigt werden.

3) Liv. 39, 16, 4. Dies wie die gleichartige Bestimmung für die Senats-

sitzungen (Gell. 14, 7, 8) und überhaupt für die öffentlichen Geschäfte beruht

auf dem Zwölftafelsatz: sol occasus suprema tempestas esto.

4) Festus im Auszug p. 38: contio significat conventum, non tarnen alium

quam tum,, qui a mayistratu vel sacerdote publico per praeconem convocatur.

Anwendungen finden sich überall.

5) Liv. 7, 36, 9: consul classico ad contionem convocat. 8, 7, 14. c. 32. 1.

Tacitus ann. 2, 32. Vgl. Varro 5, 91 : classicos a classe qui lituo cornuve canunt.

Uebrigens schliesst dies Hornsignal die Verwendung des praeco nicht aus. — Die
Censoren , obwohl auch sie ihre Versammlungen auf dem Campus halten, be-

dienen sich doch, da ihnen das Imperium fehlt, nicht des Hornbläsers, sondern
;ill«in des Praeco (Varro 6, 86. 87J.

6) S. 95 A. 5. Ein Gebet eröffnet die Contio allerdings, wonigst««ns in

iltcrcr Zeit und in wichtigeren Fällen. Liv. 39, 15: contione advocata cum
Hollcmne Carmen precationit, quod praefari nolcnt priusquam populum adloquantur
mayhtratus, peregiaaet, consul ita coepit.

in. Alterth. I. 2. Aufl. 13
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mehr konnte die Versammlung an jedem dazu geeigneten Orte,

nur nicht anders als unter freiem Himmel, abgehalten werden;

selbst der im Lager von dem Feldherrn abgehaltenen Soldaten-

versammlung kommt der Charakter der Contio ebenso zu wie der

hauptstädtischen 1
). Die Contio ist auch an den nicht comitialen

Tagen gestattet; die Abhaltung der Versammlung kann ferner

unmittelbar auf die öffentlich ergangene Ladung folgen 2
} und

schadet es sogar nicht, wenn mehrere derartige Versammlungen

gleichzeitig stattfinden 3
). Da es zu keiner Abstimmung kommt,

findet auch ein Auseinandertreten nach den Abtheilungen nicht

statt ; und darauf insbesondere beruht sprachlich wie sachlich der

Gegensatz der ungegliederten conventio 4
) oder contio und der ge-

gliederten comitia 5
). Die Mittheilung kann erfolgen durch einen an

die versammelten Leute gerichteten Vortrag des Magistrats oder

eines Dritten, dem der Magistrat das Wort giebt 6
) ; aber es be-

1) Vgl. S. 193 A. 5; Liv. 26, 48, 13. 30, 17, 9 und sonst oft.

2) Vgl. z. B. Liv. 42, 33: ad subsellia tribunorum res agebatur ; eo centu-

riones et consul venerunt. consule inde postulante, ut in contione ea res ageretur,

populus in contionem advocatus.

3) Zwei oder mehrere Contionen, ferner Contio und Comitiatus können neben
einander bestehen, nicht aber zwei Comitiatus (Messalla bei Gellius 13, 16).

4) In coventionid steht noch im Senatsbeschluss de Bacch. Z. 23. Vgl. Festus

ep. p. 113: in conventione in contione.

5) Darum eben ist letzteres Wort nur im Plural gebräuchlich. Am deut-

lichsten zeigt sich der Gegensatz in der Formel bei Varro 6, 88, wo für die

Centurienversammlung zuerst der accensus die Bürger ruft ad conventionem, zum
Erscheinen, dann der Consul selbst ad comitia centuriata, zum Auseinandertreten

nach Centurien. Ebenso sagt Cicero pro Flacc. 7, 15, dass die Volksabstimmung
erfolge summota contione distributis partibus tributim et centuriätim. Ob bei Varro

6, 91 f. contio in demselben Sinn steht, ist nicht klar.

6) Nach einigen soll die letztere Vergünstigung erst mit der Republik aufge-

kommen sein. Dionys. 5, 11 zum J. 245: 27iöpios AouxpTjxios .... Xöyov alrr]3d-

fjtsvoi; nap' dfxcpoxspcuv töjv uttoctiov %al tü^cuv tyj? d^ouaias TaUT^i; Ttpujxos , &i
cpaoiv ol

f

P(u[j.cxi(uv auYYPa?e^j ou7too tote
r

P(o(j.aiot? ovxo; dv t%ei hrnLrfyoßtw

töufrcTjV £v faxhrjaAtf. Damit stimmt Plutarch Popl. 3, nur dass er dem Sp. Lu-
cretius den C. Minucius substituirt. Dagegen lassen Andere (Liv. 1, 16; Cicero

de re p. 2, 10) schon nach des Romulus Tode den Proculus Julius zum Volk

sprechen , ohne ihn als Zwischenkönig zu bezeichnen. — Technisch heisst dies

contionem alicui dare (Cicero ad Att. 4, 1, 6. ep. 2, 3 und sonst). Regel war es,

dass erst die Privaten sprachen , dann die Beamten (Dio 39, 35). — Uebrigens

involvirte die Entziehung der activen politischen Rechte regelmässig wohl auch

den Verlust des Rechts in contione zum Volk zu sprechen ; so heisst es von dem
Opferkönig: direipr]Tai %a\ d'p^eiv %al or^rflopelv (Plutarch q. B. 63; vgl. S. 196

A. 2), von dem Verschwender : qui bona paterna consumpserit , ne contionetur

(Quintilian inst. 3, 11, 13) und von dem wegen Repetunden Verurtheilten : lex

vetat eum in contione orationem habere (ad Herenn. 1, 11, 20). Vgl. die banti-

nische Tafel C. I.)L. I p. 45 z. A. Andrerseits kommt das ius contionandi auch

als persönliche Auszeichnung vor (Inschrift von Alexandria Troas C. /. L. III, 392,

ohne Zweifel nach römischem Muster), vermuthlich in dem Sinn , dass einem
solchen der Magistrat immer das Wort geben musste.
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darf einer solchen Ansprache nicht, wenn das Publicum bloss

berufen worden ist um einem öffentlichen Act beizuwohnen,

wie denn die Prozessverhandlung 1
) und die Hinrichtung 2

) also

in contione stattfinden können. Das Recht in einer solchen

Versammlung zu erscheinen mag in der Theorie nur dem Bürger

zugestanden haben; praktisch aber hat man sich hieran wohl

schon früh wenig und spater gar nicht gekehrt. Das Recht die-
n
e

rufun
r

selbe zu berufen hat nach römischer Ordnung kein Privat-

mann :i

); ob die öffentlichen Leichenreden, so weit diese über-

haupt gesetzlich gestattet waren, eine Ausnahme gemacht haben,

ist ungewiss 4
) . Dagegen steht dies Recht den Beamten allgemein

zu und ist an das Imperium nicht geknüpft, da ja der Bürger zu

einer solchen Versammlung nicht befohlen, sondern ihm nur ge-

stattet wird darin zu erscheinen. Zur Berufung der Gontio ist

demnach vor allem der patricische und der plebejische Oberbe-

amte competent 5
) so wie der Censor, wahrscheinlich aber auch

die niederen Beamten bis hinab zum Quästor 6
)

; ebenso wie es

scheint der Promagistrat 7
), ja sogar zwar nicht alle Priester der

1) Vgl. S. 194 A. 2. Die gewöhnlichen Gerichtsverhandlungen erfolgen zwar

auch öffentlich pro tribunali, aber regelmässig nicht contione advocata.

2) Cicero pro Rab. 4, 11. 5, 15. Tacitus ann. 2, 32: cum classicum canerc

iussissent.

3) Festus (S. 193 A. 4). Liv. 3, 39, 6. 39. 15, 11 : maiores vestri ne vos

quidem, nisi cum . . . comitiorum causa exercitus eductus esset aut plebi concilium

tribuni edixissent aut aliquis ex magistraübus ad contionem vocasset, forte temere

coire voluerunt.

4) Dass jede förmliche Leichenrede die Contio voraussetzt, sagen Dionys.

5, 17 und Cicero de leg. 2, 24, 62 ausdrücklich und bedarf in der That keines

Beweises. Ob auch diese Contio formell durch einen Beamten entweder gehal-

ten oder gestattet werden musste , steht dahin
;

gedacht wird einer dessfälligen

Antrage nirgends.

5) Cicero ad Att. 4, 1, 6: habui contionem, omnes magistratus praeter unum
praetorem et duos tribunos pl. dederunt. Weite/re Beispiele giebt es in Menge.

8 ) Kinen zweifellosen Beleg finde ich weder für quästorische Contionen noch

für adilinsche ; dass nach Cicero Brut. 89, 305 ein curulischer Aedil täglich

aeeuraUu contione* habehat, beweist nichts, da dies gegebene sein können. Dass
illa (bei Gellius 13, 16) allen Magistraten die Contio beizulegen scheint,

beweist zu viel, da man ihnen danach auch allen den Comitiatus beilegen müsste.

gen spricht die durchgehende Analogie zwischen dem Verhandeln] mit dem
Volk und dem mit dem Senat dafür den Aedilen und den Quaestoren das ius con-

tionandi ebenso zu «eben, wie den im Rang unter dem yuiistor stehenden Beamten,
/.um Beispiel den tresviri capitales

, den tribuni militum dasselbe abzusprechen

denn nur jenen, nicht aber diesen war es gestattet im Senat zu sprechen. Vor
allem aber kann das Kdictum der mrulisrhen Aedilen, wenigstens seiner Knt-

k.ium gedacht weiden ohne das eigene ius contionandi.

i
I
Yelldus 1, 10: ff ( L. A'-miliiis Paulus ptO cos. 587) cum in contione extra

n moti maiorum ante triumphi diem ordtfüm <i<t<mm suorum commemoraret

.

i
t nicht zu verwechsein mit der n.teh den j'iiumph gehaltenen,
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Gemeinde 1
), aber doch für bestimmte religiöse Zwecke als Organ

des Pontificalcollegiums der Opferkönig 2
), welcher ja eigentlich

nicht Priester ist, sondern Beamter. Daraus folgt von selbst, dass

der Magistrat in der Gontio mit den Abzeichen seines Amts und

auf seinem Amtsplatz 3
) erscheint , die sich einfindenden Leute

aber sich weder setzen noch mitreden dürfen, sondern stehend 4
)

und schweigend 5
) den Verhandlungen beizuwohnen gehalten sind.

Für den Begriff der Contio genügt es, dass die Bürger vom

Magistrat berufen werden einem öffentlichen Act beizuwohnen.

Wenn die Gontio dazu benutzt wird, um der Bürgerschaft eine

Mittheilung zu machen , welche befehlender Art ist oder doch

mindestens für sie als Richtschnur dienen soll 6
)

, so wird

die der Volkstribun M. Antonius dem jetzt Privaten gewährte (Liv. 45, 40, 9);
die in der ersten Contio an die Götter gerichtete Bitte wird in der zweiten er-

wähnt als inzwischen erfüllt (Liv. c. 41, 8). Aber ganz sicher ist es nicht, dass

nicht auch jene Contio eine data war.

1) Trotz der allgemeinen Fassung bei Festus (S. 193 A.4) möchte es doch sehr

zweifelhaft sein, ob andere sacerdotes als der das Pontificalcollegium vertretende

Opferkönig das Recht die Contio zu berufen gehabt haben. Wenn den Augurn
vorgeschrieben ist die Nomination für die Ergänzung des Collegium in contione

vorzunehmen (ad Herenn. 1, 11, 20), so folgt daraus noch nicht, dass sie auch
diese Contio berufen.

2) Dass dem Pontificalcollegium das Recht der Contio nicht abgesprochen

werden kann, ergiebt sich ausser der S. 193 A. 4 angeführten Stelle des Festus
daraus , dass ihnen , wie seiner Zeit gezeigt werden wird , selbst die Berufung
der comitia calata zustand. Aber merkwürdig ist es , dass in diesem Fall pro
collegio pontificum nicht der Pontifex maximus gesprochen zu haben scheint,

sondern durchaus der Rex , der bekanntlich auch als Glied des Collegiums be-

trachtet wird (Handb. 4, 187J. Varro 6, 28 : tunc (nonis) ferias primas menstruas

quae futurae sint eo mense, rex edicit populo; das §. 13: rex cum ferias men-
struas nonis Februariis edicit , hunc diem februatum appellat. Macrobius sat.

1, 15, 9— 12. Servius zur Aen. 8, 654. Deutlich zeigt sich hier, dass das Recht
zum Volk zu sprechen an sich dem Priester keineswegs zusteht und die Ponti-

fices nur insofern eine Ausnahme machen, als die magistratischen Rechte des

Rex quoad sacra mit diesem selbst auf ihr Collegium übergegangen sind. Wenn
übrigens dem Opferkönig anderweitig das hr^fifopeiv abgesprochen wird (S. 194
A. 6), so ist dies so aufzufassen, dass der Opferkönig die durch sein Quasiamt
gebotenen Ansprachen halten musste, andere aber nicht halten durfte.

3) Wenn also der Beamte spricht, so spricht er vom suggestus (Gell. 18, 7, 6).

Wird aber zum Beispiel die Contio bei einer Gerichtsverhandlung zugezogen, so

bleibt der Beamte auf seinem Gerichtsstuhl (S. 194 A. 2). — Der Private, dem
der Magistrat das Wort giebt, spricht, während der Beamte auf den Rostren

sitzt (Cicero Brut. 43, 161), von Rechts wegen stehend ex inferiore loco , wenn
ihm nicht aus Rücksichten das Betreten der Rostra selbst gestattet wird (Cicero

ad Att. 2, 24, 3 j in Vat. 10, 24).

4) Cicero pro Flacco 7, 16: Graecorum res publicae sedentis contionis teme-

ritate administrantur. Brut. 84, 289 und dazu Jahn.

5) Cicero pro Sestio 59, 126 : ille praetor qui de me non . . . maiorum . . .

suorum . .

.

, sei Graeculorum instituto contionem interrogare solebat. Ders. ad Q. fr.

2, 3, 2.

6) Zum Beispiel die censorischen Edicte sind keineswegs Befehle, sondern
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dies technisch mit dem Worte edicere bezeichnet 1
). Diese Vor-

schrift wird gewöhnlich nicht bloss mündlich vorgetragen, son-

dern auch schriftlich dem Publicum zur Kenntniss gebracht 2
j; und

so ist es gekommen, dass mit der , Abkündigung' sich sehr früh

die Schriftlichkeit verbindet. Wie die Contio in der Regel auf Form,

dem Markt stattfindet, so wird auch das Edictum in der Regel

apud forum palam, ubi de piano rede legi possit, aufgestellt [pro-

scribitur)*); aber als allgemeines rechtliches Erforderniss für das

Edict wird die Aufstellung auf dem Markt nicht bezeichnet werden

dürfen, vielmehr jeder dem edicirenden Magistrat geeignet er-

scheinende allgemein zugängliche Ort genügt haben 4
). Die man-

nichfaltigen Veranlassungen, die ein magistratisches Edict hervor-

rufen können, aufzuzählen und zu classificiren hat keinen Zweck.

Insbesondere geht einem sehr grossen Theil der Beamtenhand-

lungen das Edict vorbereitend vorauf 5
); von diesen Edicten

aber, insbesondere wo das Ediciren gesetzlich vorgeschrieben,

auch wohl die Zwischenzeit zwischen dem vorbereitenden Edict

und der Handlung selbst formell normirt war, wie vornehmlich

bei den Comitien , wird zweckmässiger bei den einzelnen Acten

gehandelt werden. Von hervorragender Wichtigkeit sind diejeni- Edicta

gen Bekanntmachungen, die der Magistrat bei dem Amtsantritt

genau genommen nichts als autoritative Rathschläge (vgl. den Abschnitt von der

Censur). Zum Theil gilt dies selbst von den kaiserlichen Edicten. Aber blosse

Mittheilungen sind keine edicta; Milos Anzeige, dass er an gewissen Tagen die

Blitzschau anstellen werde (S. 79 A. 3), ist eine Bekanntmachung (jproscripsit),

aber kein Edictum.

1) So in dem Schreiben de Bacchan. Z. 23: utei in coventionid exdeicatis.

Cicero de fin. 2, 22, 74 und sonst oft. Die contio verhält sich also zum edictum

des anwesenden Magistrats ähnlich , wie das Begleitschreiben zu dem edictum

des abwesenden; vgl. z. B. Liv. 21, 63, 1 (S. 199 A. 4). 43, 14, 10: hoc edicto

litterisque censorum per fora et conciliabula dimissis.

2) Die Verlesung des Edictes in contione geht regelmässig der Anheftung
vorauf, wie z. B. die Geschwornenliste erst in contione verlesen, dann ange-

schlagen wird (Repetundengesetz Z. 38) und die Magistrate, um ein entworfenes

Edict zu publiciren, sich auf die Rostra begeben (Cicero de off. 3, 20, 80). Da-
her ist das Edict formell immer so gefasst, dass an der Spitze der Name des

Edicenten steht mit folgendem dicit (Hermes 4, 106).

3) So z. B. im Repetundengesetz Z. 65. 66. Aehnlich apud forum ante

tribunale *uum im julischen Municipalgesetz Z. 34; vgl. daselbst Z. 15. Das
Recht solche Anschläge abzuschreiben wird ausdrücklich gewährt (Repetunden-
gesetz Z. 18). Vgl. Sueton Gai. 41 : eiusmodi vectigalibus indictis neque propositis

. . . tandtm flagitante populo Romano proposuit quidem legem, $ed et minutiisimi*

litteris et anguatinnimo loco, uti ne cui describere liceret.

4) In dem Edict des Kaisers Claudius (Hermes 4, 102) heisst es zu Anfang

:

M ]>metorio edictum propoaitum fuit.

5) So erscheint das Edict als vorbereitend für Comitien , Senatssitzungen,

Aushebungen, Volksfeste, Volkstrauer, öffentliche Verkäufe u. s. w.

perpetua.
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selbst zu dem Zwecke erlässt, um das betheiligte Publicum über

seine bevorstehende Thätigkeit speciell zu instruiren und die

Grundsätze seiner Amtführung darzulegen. Diese Edicte unter-

scheiden sich von den gewöhnlichen durch einen besonderen An-

lass hervorgerufenen durch ihren dauernden Charakter, indem sie

für die gesammte Amtführung des Edicenten massgebend bleiben *),

nicht bloss für die Parteien, sondern bis zu einem gewissen

Grade auch für den Edicenten selbst bindend sind 2
) und häufig

von den Collegen angenommen und von dem Nachfolger über-

nommen wrerden 3
) , so dass auf diesen Edicten thatsächlich die

Entwicklung des gesammten Privatrechts beruht und das Recht

dieselben aufzustellen sich dem legislatorischen nähert. In re-

publikanischer Zeit bilden diese Edicte einen wesentlichen Theil

der Thätigkeit derjenigen Beamten, die mit der Civiljurisdiction

zu thun haben, der beiden Civilprätoren und der curulischen

Aedilen in Rom und der Statthalter in den Provinzen; ja viel-

leicht ist die Befugniss ein solches allgemeines Edict bei dem
Amtsantritt aufzustellen oder auch die Verpflichtung dazu aus-

schliesslich bei den mit Civiljurisdiction ausgestatteten Beamten

vorgekommen 4
) . Bei den Censoren ist die bei Antritt des Amtes

aufgestellte formula census wesentlich dasselbe. Dagegen die übri-

gen Beamten führen sich auch wohl durch eine schriftliche Be-

kanntmachung bei der Bürgerschaft ein 5
)

; aber es ist zweifelhaft,

1) Darum heisst ein solches Edict technisch perpetuum. Cicero Verr. I.

1, 42, 109: qui plurimum tribuunt edicto praetoris, edictum legem annuam dicunt

esse. — Auch hier können nur die Grundzüge der Lehre bezeichnet werden.

2) Wenn ein Prätor aliter atque ut edixerat decemit, so iutercedirt der Col-

lege (Cicero Verr. I. 1, 46, 119). Das cornelische Plebiscit vom J. 687 schrieb

dann ausdrücklich vor, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent (Asconius-

in Cornel. p. 58).

3) Cicero Verr. I. 1, 44, 114: hoc vetus edictum translaticiumque esse. Das.

c. 46, 118. ad AU. 5, 21, 11 und sonst. — Stehend in dem Sinn, dass sie bei

gleichem Anlass nach demselben Schema reproducirt wurden, sind natürlich auch

viele edicta non annua geworden , wie denn Gellius das consularische Edict der

Senatberufung tralaticium (3, 18, 7), das wegen Berufung der Comitien eine

vetus forma perpetua nennt (13, 15, 1).

4) Wenn das Edict de funeribus ausschliesslich den curulischen Aedilen bei-

gelegt wird (Cicero Philipp. 9, 7, 16), so kann dies nicht darauf zurückgeführt

werden, dass diesen allein die Civiljurisdiction zukam; denn so viel wir sehen,

führt jenes Edict zu einer Civilklage nicht. Es scheint hienach vielmehr, als

hätten die curulischen Aedilen allein das Recht gehabt ein dauerndes Edict auch

über solche Gegenstände aufzustellen, die nicht auf die Jurisdiction inter privatos

hinausliefen, aber doch einer bleibenden Regulirung zu bedürfen schienen.

5) Augustus veranlasste den Tiberius, als er ihn zum Consul für 747 er-

nannte, Ypaf*M<oiTa xaxa tö äßyaiov edoc xa! nplv iz tt^v apyr;v £aeXfrer; ex&frat

Tipös tö xoivöv (Dio 55, 6).
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ob diese schriftlichen Ansprachen als edicta im strengen Sinn

des Worts bezeichnet werden dürfen , und gewiss genug , dass

daraus sich keineswegs eine consularische Gesetzgebung entwickelt

hat, obwohl es an Gegenständen dafür nicht gemangelt haben

würde. In der Kaiserzeit ist diese magistralische Quasilegislation

früh wo nicht förmlich abgeschafft, doch mindestens thatsächlich

beseitigt worden *)

.

Was die Personen anlangt , denen das Recht des Edicirens Jus edkendi.

zustand, so bedarf es der Belege weder für die Oberbeamten mit

Imperium noch für die Censoren und Aedilen und ebenso wenig

für die plebejischen Magistrate 2
). Für die Quästoren scheint es

an einem Beleg zu fehlen , zu bezweifeln indess ist darum ihr

Recht zu ediciren gewiss nicht. Ob den dem Quästor im Rang

nachstehenden Magistraten das Recht zu ediciren zugestanden hat,

ist auch hier, wie in Betreff der Gontio, zweifelhaft. Bemerkens-

werth ist noch, dass hiebei auch Vertretung zulässig und ein

Magistrat für den andern zu ediciren befugt ist 3
). Es ist sogar

schon den designirten Beamten das Recht zu ediciren gestattet

worden 4
), wenn gleich in der Regel das Edict erst mit dem

Amtsantritt für die Betheiligten verbindlich ward 5
) . — Den Prie-

stern mangelt wie das magistratische Recht der Contio (S. 195),

so das noch wichtigere des Edicirens 6
) ; wohl aber üben die

1) Das Recht ein l breve edictum' zu erlassen hat der Prätor auch jetzt

noch (Plinius ep. 5, 9, 3); aber der Sache nach wenigstens kann er das edictum

tralaticium nicht mehr willkürlich modiflciren.

2) Ausdrückliche Belege für das Recht der plebejischen Aedilen zu ediciren

linde ich freilich nicht. Vgl. S. 198 A. 4.

3) Liv. 22, 33, 9 erbietet sich der Prätor auf den von den Consuln für

die Comitien zu bestimmenden Tag dieselben zu ediciren. — Auch dass Prätoren

und Volkstribune gemeinschaftlich ein Edict erlassen (Cicero de off. 3, 20, 80),
ist zu beachten.

4) Dio 40, 66 : xal yP«!*^™ rot; a7iooeoetYf/ivot; lz xa; äp/a; £xTti}evat

xoü öf/./.a tivd tot; tri -^{xovia ocpuiv 7:poaT)x6vTarv xal npiv £vl<3T<x<Jr}ai aurfjv

KpdtrrtN kl xai z6zz #jv. Derselbe 55, 6 (S. 198 A. 5). Liv. 21, 63, 1 :

consulum desiynatorum alter . . . edictum et litteras ad consulem misit , ut is

exercitua idibus Martiis Arimini adesset. Dies ist der Tag seines Amtsantritt-^

die Bekanntmachung musste also nothwendig früher erfolgen.

5) Cicero Verr. I. 1, 42, 109. Es können aber Ausnahmen vorkommen
;

wenn zum Beispiel das A. 4 a. E. erwähnte consularische Edict den Soldaten

befahl am Antrittstage des Consuls in Ariminum zu sein, so mussten sie schon

vor diesem sich danach richten.

6) Von einem Edict der Xviri sacris faciundia spricht freilich Liv. 40, 37, 3

:

decemviri supplicutionem .... edixerunt; vergleicht man aber damit andere Stel-

]«n. wio Liv. .']<S, 44, 7: tupgUcolto ex decemvirorum decreto . . fuit und beson-

ders 40, 19, 5: iisdem {Xviris) auetoribus et senatus censuit et consules edixerunt
y

ut per totam Italiam supplinitio et feriae essent, so erkennt man, dass jenes «mji<>
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Pontifices, wie jenes durch den Opferkönig, so dieses in der Form

aus, dass sie ihre Vorschriften in der Form von Königsedicten

dem Publicum mittheilen l

)
. Thatsächlich kommt es übrigens auch

bei Privaten vor, dass sie durch öffentliche Abkündigung oder

öffentlichen Anschlag der gesammten Bürgerschaft eine Mittheilung

machen 2
); in wieweit dergleichen Benachrichtigungen öffentlicher

Controle unterliegen, ist nicht bekannt 3
).

VIII. Verhandlungen mit dem und Mittheilungen an

den Senat.

Ius referendi.

den seMt'zu Wie in dem Verkehr zwischen den Magistraten und der Ge-
befragen. me jn(je ^as Recht einen Beschluss derselben zu erwirken und das

Recht ihr eine Mittheilung zu machen unterschieden werden, so

gilt dieselbe Unterscheidung auch für den Verkehr zwischen den

Magistraten und dem Senat, jedoch nicht ganz in der gleichen

Weise. Zwiefache Versammlungen, zum Anhören und zum Be-

schliessen, den Contionen und den Comitien vergleichbar, werden

in Bezug auf den Senat nicht unterschieden 3
); vielmehr fehlt

demjenigen Magistrat, der keinen Senatsbeschluss bewirken kann,

überhaupt das Recht den Senat zu versammeln. Wohl aber wird

das Recht dem versammelten Senat eine Mittheilung zu machen

und dasjenige einen Beschluss desselben zu erwirken genau un-

abgekürzte Redeweise ist und die eigentlichen Edicenten die Consuln sind. —
Edictum augurum bei Val. Max. 8, 1, 2 ist falsche Lesung.

1) Darüber ist der Abschnitt vom Oberpontificat zu vergleichen.

2) Cicero ad Att. 1, 18, 8: ne absens cemeare, curabo edicendum et pro-

ponendum locis omnibus. Es scheint , dass das magistratische ius edicendi sich

nur formell, nicht materiell von diesem allgemeinen Recht der Privaten unter-

schied, zumal da die Aufstellung des öffentlichen Edictes nicht an einen festen

Platz geknüpft ist (S. 197 A. 4).

3) Oeffentliche Anzeigen , insbesondere die Wahlen betreffend , aber auch

Auslobungen für das Wiederbringen verlorener Sachen und dergleichen, begegnen

in Pompeii und sonst; es ist indess nicht ausgeschlossen, dass das proscribere

gesetzlich nur zu gewissen Zwecken, insbesondere bei der Wahlagitation, gestattet

war, sonst aber die Behörden gefragt werden mussten und widrigenfalls ein-

schritten oder doch einschreiten konnten.

3) Eine Senatsversammlung wie die unter Caligula (Dio 59, 24), die nicht

berufen ist und in der kein Antrag gestellt wird, ist eine Anomalie.
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terschieden , und wie jenes allen Magistraten zukommt, so ist

dieses, eben wie das ius agendi cum populo, eine Prärogative

der oberen Magistrate. Hier soll zunächst das letztere in seiner

Bedeutung als magistratisches Recht erwogen werden, wahrend

die sonst darüber erforderlichen Erörterungen dem Abschnitt vom
Senat vorbehalten bleiben.

Das Recht mit dem Senat zu verhandeln und einen Senats- Die Rechte
der Volks-

beschluss zu beantragen {ius referendi) fällt ursprünglich voll- und der

ständig zusammen mit dem Recht mit der Gemeinde zu verhan- gung als

dein und muss damit zusammenfallen ; denn der ursprüngliche

und für die Entwicklung dieses Rechts massgebende Senatsbe-

schluss (aiictoritas patrum) ist nichts als die Vorlegung der vom
Magistrat an die Comitien gebrachten und von diesen angenom-

menen Rogation vor dem Senat und die Gutheissung derselben

durch diesen. Auch nachher ist dieses Princip, was die patrici-

schen Magistrate anlangt, unbedingt festgehalten worden. Das ius

agendi cum populo und das ius referendi sind hier so unbedingt

correlat 1

), dass der Schluss von dem Besitz oder dem Fehlen des

einen auf Besitz oder Fehlen auch des andern als zulässig an-

erkannt werden muss. Das Recht der Senatsberufung kommt Patricische

unbestritten zu dem König, dem Zwischenkönig, den Consuln, mit«/*

dem Dictator, den Prätoren, den Kriegstribunen consularischer Ge-

walt 2
) und den ausserordentlichen Oberbeamten städtischer Com-

petenz, den Decemvirn legibus scribundis und den Triumvirn rei

publicae constituendae ; und auch für den Reiterführer 3
) und den

1) Darum behandelt auch Cicero de leg. 3, 3, 6 das ius cum populo patri-

busque agendi bei den patricischen Magistraten als ein einheitliches, wogegen er

bei den plebejischen das ius cum patribus agendi und das ius agendi cum plebe

trennt.

2) Cicero de leg. 3, 3, 6 : cum populo patribusque agendi ius esto consuli

pnietori magistro populi equitumque eique quem patres produnt consulum rogan-

dorum ergo. Gellius 14, 7: Varro ... in litteris quas ad Oppianum dedit ....
ponit qui fuerint, per quos more maiorum senatus haberi soleret eosque nominal
dictatorem, consules, praetores, tribunos plebi, interregem, praefectum urbi , neque

aliis praeter hos ius fuisse dicit facere senatus consultum .... deinde extraordi-

nario iure tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent, item deceviviro*

quibus imperium consulare tum (vielmehr item) esset, item triumviros rei publicae

reconstituendae causa creatos ius consulendi senatum habuisse. Weiterer Belege

bedarf |f nnht.

3) Diesem giebt es ausdrii« -k!i< h Cicero (A. 2). Sichere Beispiele aus älterer

lilen, denn die Senatssitzungen, welche Livius 8, 33, 4. 23, 24, 5. c. 26, 3
.s< hildcrt , koimi-n durch den Prätor berufen wonlm MiA< Caesars Kriteiiülm'r

haben das Hecht nicht bloss ausgeübt (Dio 42, 27), sondern es werden am li in

i« Crkunde Caesars bei Josephus ant. 14, 10, 6 (dazu L. Mendelssohn acta

referendi.
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praefectus urbi*) kann dasselbe nicht bezweifelt werden. Da-

gegen fehlt dies Recht sowohl dem Promagistrat mit Imperium 2
)

wie dem Censor und den sämmtlichen niederen des Imperium

entbehrenden Magistraten. — Inwiefern dem Consul ein Vorzugs-

recht bei der Berufung des Senats gegenüber dem Prätor zu-

steht, wird in dem Abschnitt vom Consulat erörtert werden.

jus re/erendi Wenn den plebejischen Oberbeamten das ius agendi cum
tribune. popnlo nie beigelegt worden ist, sondern vielmehr die Anerken-

nung ihres oberamtlichen Rechts hier auf dem Wege erfolgte,

dass dem ihnen schon als blossen Vorstehern der Plebs zukom-

menden ius agendi cum plebe allmählich der gleiche Effect bei-

gelegt ward, so war in Beziehung auf den Senat die Ertheilung

des ius referendi an die Volkstribune ein notwendiges Moment

soc. phil. Lips. 5, 236) die fremden Gesandten angewiesen ihre Einführung in den
Senat bei dem Dictator oder bei dem Reiterführer zu erbitten. Dass Varro in dem
S. 201 A. 2 angeführten Verzeichniss den Reiterführer weglässt, ist allerdings sehr

auffallend, und legt die Vermuthung nahe, ob nicht derselbe als Pompeianer den
Reiterführern Caesars das Recht der Senatsberufung bestritten hatte, für das es

nach der Natur der Sache an Präcedentien wohl fehlen mochte. Aber Ciceros

Zeugniss ist keinem Bedenken ausgesetzt ; und es ist überhaupt nicht abzusehen,

wie einem Magistrat mit Imperium, der dem Prätor gleichgestellt wird, das Recht
den Senat zu versammeln hat fehlen können , wie selten immer er in den Fall

kommen mochte dasselbe zu üben.

1) Diesem giebt es Varro (S. 201 A. 2) ausdrücklich, und auch die Annalen
haben Belege dafür (Liv. 3, 9, 6. c. 29, 4). Hiezu kommt die Angabe der Tafel

von Salpensa (c. 25), dass dem Präfecten alle Rechte des Magistrats zustehen mit

Ausnahme desjenigen einen Präfecten zu bestellen. Dass der praefectus bei Cicero

(S. 201 A. 2) nicht mit genannt wird, erklärt sich ohne Zweifel daraus, dass

der zu jener Zeit einzig vorkommende praefectus feriarum Latinarum causa schon

wegen der Kürze seiner Function thatsächlich von diesem Recht keinen Gebrauch
machte. Diesem ist allerdings das Recht von Junius Gracchanus bestritten

worden,' quoniam ne Senator quidem sit negue ius habeat sententiae dicendae, cum
ex ea aetate praefectus ftat, quae non sit senatoria; aber gegen ihn erklärten sich

nach Angabe des Gellius (14, 8) Varro, Tubero und Capito, mit Recht sich da-

rauf berufend , dass das Recht den Senat zu berufen und das Recht im Senat

zu stimmen nichts mit einander gemein hätten , und dies mit dem Beispiel der

Volkstribune belegend. Vermuthlich ist der Widerspruch des gracchischen Staats-

rechtslehrers nichts als Tendenzopposition; der Satz, dass ein junger kaum
mündig gesprochener homo nobilis als Stadtpräfect , das heisst ohne Volkswahl,

in den Fall kommen konnte die höchsten Herrschaftsrechte auszuüben, gab der

demokratischen Opposition begreiflicher Weise Anstoss.

2) Der Gegensatz tritt in besonderer Schärfe hervor, wenn der Senat mit
einem die Beile in den Fasces führenden activen Feldherrn verhandelt, der, um
nicht die Auspicien repetiren zu müssen , die Betretung der Stadt vermeidet.

Ist dies ein Consul oder Prätor, so beruft er selber den Senat in einen ausser-

halb des Pomerium gelegenen Tempel (Liv. 31, 47, 6. 33, 22, 1. 36, 39, 5);
dem Proconsul und Proprätor aber muss im gleichen Fall der Senat von einem
städtischen Beamten gegeben werden (Liv. 26, 21, 1. 28, 38, 2. 38, 44, 9. 41, 6, 4).

Hier können noch weniger als bei den Comitien (S. 189) die Auspicien den

Unterschied machen, sondern nur das Verhältniss von Magistratur und Pro-

magistratur.
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der politischen Gleichstellung der plebejischen Gemeindevorsteher

mit den patricischen ; und in der That ist dasselbe in verhältniss-

mässig früher Zeit von ihnen erworben worden. Die schwierige

Frage aber, wann und wie dieser Prozess sich vollzogen hat,

wird angemessener dem Abschnitt vom Volkstribunat vorbehalten

bleiben. — Den plebejischen Aedilen ist das Recht den Senat

zu berufen selbstverständlich nie zugestanden worden.

Das Recht im Senat zu reden »).

Während das Recht den Senat zu berufen und einen Reschlussnas Recht im

desselben zu erwirken nur den Magistraten mit Imperium zu- sprechen ein

.
allgemein

kommt, ist das Recht im Senat zu sprechen, ganz wie das Recht magistrati-

der Gemeinde mündliche oder schriftliche Mittheilungen zu machen,

auch den niederen und den Promagistraten 2
) eingeräumt worden.

Dies Recht der magistratischen Mittheilung ist wesentlich ver-

schieden von dem Recht zu gutachten und zu stimmen, das dem
Senator als solchem zukommt, ja das eine schliesst das andere

aus; denn das ins sententiae dicendae ruht bei den fungirenden

Magistraten. Darum ist auch die magistratische Mittheilung zu

jeder Zeit während der Senatsverhandlungen möglich , wogegen

bekanntlich das Recht zu gutachten nach der Rangfolge ausgeübt

wird. Das Recht der Mittheilung ist darum ferner unabhängig

davon, ob der mittheilende Magistrat Senator ist, wTie der Censor

und der curulische Aedil, oder nicht, wie bis auf Sulla der

Quästor ; auch jener redet als Aedil nicht kraft des ins sententiae

dicendae an seinem Rangplatz, sondern kraft des Magistratsrechls

wann er will. — Dass dies Recht den dem Quästor im Rang

nachstehenden Reamten gefehlt hat, kann mit Sicherheit daraus

geschlossen werden, dass sie nie im Senat erscheinen; ja man
wird die scharfe Abgrenzung der Aemter bis zur Quästur ein-

1) In diese Lehre hat zuerst F. Hofmann (Rom. Senat 8. 78 fg.) Licht
gebracht. Das Material ist äusserst dürftig: es besteht theils in dem Nachweis,

rst in der Lehre vom Senat gegeben werden kann, dass an der Gutachtung
und Abstimmung des Senats die fungirenden Magistrate, Senatoren oder nicht,

niemals theilnehmen , theils in den zahlreichen Stellen, wo die letzteren, auch
ohne Antragsteller zu sein, im Senat, sprechen. Die Darlegung dieser Beweise
lässt si< li Dicht trennen von der Darstellung der Geschäftsordnung des Senats
überhaupt und es wird bei dieser darauf zurückzukommen sein.

2) Dass der l'roconsul oder Proprätor den Senat nicht berufen, aber wohl
m von <inem andern Magistrat berufenen Senat sprechen darf, zeigen lehon

die oben 8. 202 A. 2 angeführten Stellen.
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schliesslich gegen die niederen, selbst die allmählich angebahnte

und von Sulla vollendete Verknüpfung der senatorischen Befug-

niss mit der Quästur eben darauf zurückführen dürfen, dass wohl

dem fungirenden Quästor, aber nicht dem fungirenden magi-

stratischen Kriegstribun oder dem fungirenden Triumvir capitalis

die Pforten der Curie offen standen. Seit wann dies der Fall ge-

wesen ist, wissen wir nicht, wie denn überhaupt in unserer

Ueberlieferung theoretisch von diesem wichtigen Recht nirgends

die Rede ist; doch ist nichts im Wege anzunehmen, dass es so

alt ist wie die Quästoren oder, was wohl dasselbe ist, wie die

Republik, und dass man von Anfang an dem Quästor durch Zu-

lassung in die Curie eine freiere Stellung gegenüber dem Consul

zu schaffen bemüht war.

IX. Das Ernennungsrecht des Oberbeamten.

Zu den wesentlichsten Eigenschaften des römischen Imperium

und zugleich zu den schärfsten Unterscheidungsmomenten desselben

von den Competenzen der Unterbeamten gehört das Recht die

Beamtengewalt weiter zu verleihen. Die Ersetzung wie die Ver-

tretung des Unterbeamten sind nicht dessen Sache, sondern Sache

des Oberbeamten ; ebenso bestellt dieser dem Unterbeamten die

Gehülfen, so weit er deren bedarf. Dagegen liegt in dem Im-

perium nothwendiger Weise die Autarkie ; es überträgt sich selbst,

es ergänzt sich selbst, es sorgt selber für seine Vertretung und

bestellt sich selber die Gehülfen. Nach diesen Richtungen hin

soll diese Institution hier dargelegt werden ; nur schien es zweck-

mässig die Stellvertretung, insofern sie auf Ernennung des Ver-

tretenen beruht, von den übrigen Fällen der Stellvertretung nicht

zu trennen. Zunächst erörtern wir die Frage, in wiefern der Ober-

beamte berechtigt und verpflichtet ist sich einen Nachfolger zu

ernennen.

1. Ernennung von Nachfolgern.

Ernennung Die Ueberlieferung oder vielmehr die Construction der Königs-

foigers. Be- wähl, wie die römischen Staatsrechtslehrer sie aufstellten , lässt

höchsten nicht den ersten König, der vielmehr kraft des Imperium, das

er hat, erst die Gemeinde schafft, aber wrohl die folgenden vom
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Interrex bestellt werden 1

). Dieselbe nimmt zugleich eine Bethei-

ligung der Gemeinde bei der Wahl von Haus aus an ; aber selbst

wenn dies sich also historisch verhalten haben sollte, würde damit

das Ernennungsrecht des Vorsitzenden Beamten nicht in Frage

gestellt, sondern vielmehr anerkannt, da bekanntlich jede Roga-

tion nicht eine blosse Aeusserung des Willens der Gemeinde ist,

sondern eine Vereinbarung zwischen dem Roganten und den Ro-

girten. In einem andern Zusammenhang übrigens wird dargelegt

werden, dass die Betheiligung der Gemeinde bei den Wahlen

wahrscheinlich erst mit der Republik aufgekommen ist, ursprüng-

lich also die Renuntiation des Königs durch den Zwischenkönig

einfach aufzufassen ist als Ernennung. — Eine weitere wichtige BestellungD ° des Königs
und schwierige Fraee ist es , ob das Recht den Nachfoleer zu d*r*h Qen° ° ' n zwischen-
ernennen ursprünglich bloss dem Zwischenkönis zustand oder^önig, nichtr ° D durch den
auch dem König selbst. Für die letztere Auffassung lässt sich König.

geltend machen , dass auch in der Republik das Interregnum

nicht nothwendig bei jedem Amtswechsel eintritt, vielmehr nur

Aushülfe ist für den Fall der nicht von dem Vorgänger selbst

vollzogenen WT
ahl ; ferner das gewichtige Moment, dass der König,

wenn er sich nicht selbst den Nachfolger bestellen durfte, min-

deren Rechts gewesen sein würde als der Zwischenkönig und später

der Consul. Dennoch wird man sich für die entgegengesetzte

Auffassung entscheiden müssen. Die Ueberlieferung spricht zwar

dem König das Recht der Nachfolgerwahl nicht ausdrücklich ab,

aber indem sie davon keine Anwendung macht, vielmehr bei

1) So Cicero de re p. 2, 13, 25 : Numam . . . regem . . . patribus auctori-

bus sibi ipse populum adscivit . . . qui . . . quamquam populus curiatis eum
comitiis regem esse iusserat, tarnen ipse de suo imperio legem curiatam tutit.

c. 17, 31 : mortuo rege Pompilio Tuilum Hostilium populus regem interrege rogante

comitiis curiatis creavit isque de imperio suo . . . populum consuluit curiatim.

Damit stimmen alle Angaben überein, nur dass Servius nicht vom Interrex ge-

wählt wird, sondern eine Weile nach seinem Regierungsantritt selbst sich wählen
lässt und darauf das Curiatgesetz einbringt (Cicero de re p. 2, 21, 38; Liv.

1, 41, 6. c. 46, 1. 47, 10). Der Zweck dieser Wendung ist wohl der, dass

man ein Präcedens brauchte für die Wahl der ersten Consuln , welche be-

kanntlich an die servianis« hen Centuriatcomitien angelehnt ward, und darum
Servius Wahl durch die Centurien vollziehen Hess. Dann konnte freilich Servius

Wahl nicht seinem Antritt voraufgehen , da er erst die Centurien ordnete (vgl.

röm. Forsch. 1, 248). Auf die Frage, kraft welches Hechts Servius zunächst

regiert und die Krnennungsrogation selber eingebracht hat, haben wir keine

andere Antwort, als etwa dass auch der letzte König, obwohl die Wahl bei ihm
iil..Tli.uipt unterblieb, zwar nicht als rex iustus , aber doch als rex betrachtet

wird. — Der letzte iniustus dominus (Cicero de re p. 2, 24, 44) herrscht neque
populi iussu neque auctoribus patribus (Liv. 1, 49, 3).
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jedem Thronwechsel das Interregnum gleichmässig eintreten lässt 1
),

ist damit doch deutlich gesagt, dass die römische Doclrin das

Interregnum der Königszeit vielmehr auffasste als mit dem Amts-

wechsel nothwendig verbunden. In solchen Dingen aber von

unsern Altmeistern abzuweichen ist nicht bloss überhaupt gefahr-

lich
, sondern es lässt sich auch wohl noch erkennen , welcher

juristische Gedanke hier zu Grunde liegt. Der Grundsatz des älte-

sten Civilrechts, dass kein formeller Act bedingt und betagt werden

kann 2
) , darf angesehen werden als die ursprüngliche römische

Rechtsanschauung überhaupt; und wenn wir diesen auf den

vorliegenden Fall anwenden, so konnte allerdings der König nur

in der Weise creirt werden, dass er mit Vollzug der Wahl auch

sofort in sein Amt eintrat, das heisst nur von dem Zwischen-

könig, dessen Functionen mit der Wahl des Königs von Rechts

wegen und sofort erloschen, nicht aber von dem König, ausser

etwa in dem Fall, dass dieser beabsichtigen sollte, sein Amt nie-

derzulegen. Also gefasst erscheint der König in dieser Beziehung

nicht als mit minderer Gewalt ausgestattet als der Zwischenkönig,

sondern vielmehr nicht oder nicht leicht in der Lage die Voraus-

setzung zu erfüllen, an die der Wahlact von Rechts wegen ge-

knüpft ist, die der sofortigen Erledigung des Oberamts. Dass

dem Consul eine Befugniss beigelegt wird, die dem König gefehlt

hat, ist allerdings auffallend 3
). Aber in der That besteht die

Neuerung vielmehr in der Zulassung der Betagung bei der De-

signation, also in der Aenderung eines Rechtssatzes 4
), als direct

in der Steigerung der magistratischen Befugniss. Es kommt

hinzu, dass durch das wahrscheinlich erst mit Einführung des

Consulats hinzutretende Wahlrecht der Gemeinde das magistra-

tische Recht der Nachfolgerernennung seine Bedeutung grössten-

1) Bei Servius wird hievon freilich abgewichen (S. 205 A. 1), aber keines-

wegs um daran die Wahl durch den vorhergehenden König anzuknüpfen, sondern

es lässt sich dieser in eigentlich widersinniger Weise selber wählen.

2) Papinianus Dig. 50, 17, 77: actus legiümi qui non recipiunt diem vel

condicionem, veluti emancipatio, acceptilatio, heredüaüs aditio, servi optio, datio

tutoris, in totum vitiantur per temporis vel condicionis adiectionem.

3) Dass der Consul anfänglich die Wahlen am letzten Tage seiner Amtführung
vollziehen oder sie den Zwischenkönigen überlassen musste, ist nicht undenkbar,
aber eine bestimmte Spur führt darauf ebenso wenig wie die innere Wahr-
scheinlichkeit.

4) TJeberhaupt wird in dem Gesetz die Betagung freier behandelt als in den
civilrechtlichen Privatacten ; das Legat lässt sie desshalb zu, weil das Testament
Volksschluss ist (S. 164 A. 3).
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theils verlor und seitdem nicht so gar viel darauf ankam, unter

wessen Vorsitz der Wablact sich vollzog. Man wird also anneh-

men dürfen, dass das Recht der Nachfolgerernennung zwar von

Haus aus mit dem höchsten Amt verbunden ist, aber nur von

dem Interrex, nicht von dem Rex ausgeübt wird.

In der historischen Zeit ist, wie schon in dem Gesagten liegt, Bestellung

das Ernennungsrecht des Nachfolgers einerseits erweitert, insofern durchden
13

nicht bloss der Zwischenkönig, sondern jeder höchste Beamte sich

den Nachfolger bestellt, andrerseits beschränkt auf die Mitwir-

kung bei dem Rogationsact und auf das Recht der Renuntiation.

Ueber die etwaige Collision der Collegen und die alsdann zur

Anwendung kommende Comparation oder Sorlition ist bereits

früher (S. 40) gehandelt worden. Bemerkenswerth ist dabei für

den Begriff des Imperium , dass , wie in dem Abschnitt von der

Designation darzulegen ist, das Ernennungsrecht durchaus den

Trägern des vollen Imperium, das ist dem Dictator, Consul oder

Interrex vorbehalten wird mit Ausschluss selbst des Prätors.

Auch im Gebiet des Sacralrechts und in den plebejischen Nachfolger-

Institutionen ist der Satz, dass das Ernennungsrecht des Nach- d?
P

p
e

nwS-
folgers Ausfluss und Kennzeichen der höchsten Gewalt ist, insofern undd.voSs.

zur Anwendung gekommen, als der Nachfolger des Oberpontifex
trlbune -

wenigstens eine Zeit lang unter Vorsitz eines Pontifex (S. 190 A. 2),

die der Volkstribune unter tribunicischem Vorsitz erwählt werden.

Mit den niederen Magistraturen ist das Recht der Nach-

folgerernennung niemals verbunden ; vielmehr gelten für diese die

unten zu erörternden Regeln über die Bestellung der Gehülfen.

2. Ernennung von Collegen.

Seit der Grundsatz aufgegeben war, dass die Einheit des

Imperium ihren Ausdruck in einer einheitlichen Persönlichkeit

finde, konnte auch der Fall vorkommen, dass die erwählte und

selbst die bereits fungirende Magistratur einer Ergänzung bedurfte,

sei es weil die Verfassung für gewisse Fälle eine Verstärkung

derselben vorschrieb oder zuliess, sei es weil im ersten Wahlact

Dicht BHe Stellen besetzt worden waren, sei es weil ein Mitglied

des Collegiums durch Tod oder Rücktritt wegfiel; und es fragt

sich, von wem diese Ergänzung ausging. Abgesehen von den Ergänzung

Censoren, bei denen verf;issuni:srnässig jede Ergänzung unst.-itth.-ifi ö.utJKEJ"
uti/.ulMtlf.
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war, so dass der einzeln gewählte Censor nicht renuntiirt wrard*),

der durch Tod oder Abdication des Collegen vereinzelt bleibende

Censor wenigstens in der späteren Zeit verpflichtet war sein Amt
niederzulegen 2

) ; abgesehen ferner von denjenigen Beamten, die,

an?erer
U
Bf-
w *e ^e Ppätoren

>
Aedilen, Quästoren, sich nicht selber ihre Nach-

amtencoiie- fotaer ernannten und wo die Ereänzuns selbstverständlich in der-
gien. ° do

selben Form und von denselben Behörden bewirkt ward wie die

Bestellung, besteht für die obersten Beamten, die Consuln der

Gemeinde und die Tribüne der Plebs, ursprünglich das Recht
^optatiou

(jer Gooptation, das heisst das Recht den fehlenden Collegen durch
beamtet, einfache Ernennung ohne Mitwirkung der Gemeinde zu bezeich-

nen 3
). Was dazu geführt hat in diesem Fall die Volkswahl aus-

zuschliessen, ist schwer zu sagen; vielleicht sah man Gefahr im

Verzuge oder wollte die Pause der Collegialität auf die möglichst

kurze Frist beschränken 4
). — Indess ist diese Cooptation je nach

den einzelnen Anwendungen so verschiedenartig und hat sich

historisch so mannichfaltig entwickelt, dass hier nur die Grund-

züge der Institution dargelegt werden können, theilweise aber bei

den einzelnen Magistraturen darauf zurückzukommen ist.

1) Liv. 9, 34, 25 : cum ita comparatum a maioribus sit, ut comitiis censoriis

nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia differantur.

2) Liv. 5 , 31 , 6 zum J. 361: C. Iulius censor decessit: in eius locum
M. Cornelius suffectus. quae res postea religioni fuit

,
quia eo lustro Roma est

capta : nee deinde umquam in demortui locum censor sufficitur. 6, 27, 4 zum
J. 374 : creati censores C. Sulpicius Camerinus Sp. Postumius Regillensis, coepta-

que iam res morte Postumi, quia collegam suffici censori religio erat, interpellata

est. igitur cum Sulpicius abdicasset se magistratu .... Vgl. 9, 34, 17. 24, 43, 4.

27, 6, 19. Plutarch q. R. 50 : xü>v xifj/rjxäiv ixaxepoo xeXeuxTjaavxo; £§et xat xov

ixepov 7i£7raua&ai xvj; ap^fj?' aTio&avövxo; oe xtfjuqxoü Aißiou Apouaou (im J. 645)
SxaOpo? Ai(J.iXtos ciwdpyiuv ou-x, eßouXexo xtjv ap^rjv cforeiTracttai, fxs^pt; ou xa>v

0Yj[j.dpy(uv xtvec auxöv fbceXeuov eic xö Beofjt.u>xT]piov drA^eo^at. — Ob der von

Livius "bezeichnete Grund der wahre ist, dürfte sehr zu bezweifeln sein, beson-

ders weil die offenbar gleichartige Bestimmung in A. 1 doch unmöglich auf

Deisidämonie zurückgeführt werden kann. Eher möchte man einen anderen

Zusammenhang vermuthen. Die oberen Magistrate ergänzen sich selbst durch

Cooptation, die niederen werden durch Suffection von Seiten des Oberbeamten
ergänzt. Die ^Censur fiel von Haus aus in die zweite Kategorie ; aber sie ist

früh unter die magistratus maiores versetzt worden , und dass sie dies ward,

drückt sich auch aus in der Beseitigung der Suffection. Dass die Cooptation nicht

auf die Censur angewandt worden ist, kann um so weniger auffallen, als sie über-

haupt früh verschwand.

3) Dies hat Mercklin (Cooptation S. 183) befriedigend auseinandergesetzt.

4) Jenes trifft zu bei der Dictatur, dieses bei dem Consulat, selbst in

dem Fall, wo nur ein einziger Candidat gewählt war; denn da die Wahl in

älterer Zeit dem Antritt unmittelbar voraufging, so kam man auch hier durch

Cooptation rascher zum Ziel als durch die gewöhnliche Wahl, zumal wenn das

Trinundinum in Anschlag gebracht wird. Vgl. S. 28.
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Verfassungsmässig vorbehalten war die Ergänzung des con- cooptation

sularischen Collegiums insbesondere für Kriegsfälle durch die Hin-

zunahme des Dictators. In dieser Anwendung ist die Cooptation

der Sache nach l
)
immer die legale Bestellungsform geblieben, so

dass der Dictator durch einen der Consuln zugewählt, der Volks-

wahl aber hier nur spät und vereinzelt stattgegeben wird. —
Ob dies Cooptationsrecht auch in der blossen consularis potestas

enthalten sei, ist anfänglich zweifelhaft gewesen; aber den An-

nalen zufolge erklärten die Augurn bereits im J. 328 dies Be-

denken für unbegründet 2
), und die Kriegstribune consulari potestate

haben seitdem dasselbe geübt.

Die consularischen Ergänzungswahlen werden nach der in consuian-

unsern Annalen herrschenden Darstellung von Anfang an ebenso
sc

üo£°
pta

wie die Hauptwahlen durch die Comitien vollzogen 3
). Indess ist

diese Ueberlieferung wahrscheinlich irrig und hat eine Zeit lang

auch in dieser Beziehung den Consuln das die Volkswahl ab-
schliessende Cooptationsrecht zugestanden. Dafür spricht theils

die Analogie von Dictatur und Tribunat, theils vielleicht ein

Ueberrest der Institution selbst. Wenn nehmlich bei der Consul-

wahl nur der eine der Candidaten die Majorität erreicht 4
) oder

wenn einer der designirten Consuln vor dem Amtsantritt weg-

fällt 5
), so scheint die Leitung der Nachwahl nicht dem Beamten,

der die erste Wahl geleitet hat, zugestanden zu haben, sondern

vielmehr von Rechts wegen dem neu eintretenden Consul nach

1) Das Wort cooptari wird vom Dictator wohl nirgends gebraucht, weil in

Folge der Verschiedenheit der Titel die Vorstellung, dass der Dictator und die

Consuln Collegen seien, sich verdunkelt hat.

2) Liv. 4, 31, 4: cum .... religio obstaret , ne non posset nisi ab consule

iliri dictator, uu<jurcs consuUi eam religionem exemerunt. Zon. 7, 19. Wenn schon

im .1. 320, für welches die älteren Annalen ebenfalls Kriegstribune ansetzen,

ein Dictator vorkommt, so ist darauf insofern wenig Gewicht zu legen, als die

ip&tereo Annalisten für dasselbe Consuln annehmen, überdies andere Gründe

dafür sprechen, dlM diese Dirtatur eher in das J. 818 gehört (Chronol. S. 96).

3) LirftM mimt gleich bei den ersten Suffectionen , die er aufführt, im
.1 2i."»|2, 2, 11. c. 8, 3) und 294 i:;, II), 2) ausdrücklich die Comitien. Die

um li \ oh M.riklin ( Cooptation >S. 191 fg.) vertheidigte Meinung älterer Gelehrter,

bei l.i\ .. 24, LI. 3;, iT. 6 der von den walilleitenden Beamten gebrauchte

Aufdruck oollegäm <li,rit von Cooptation de* /.weiten Consuls iu toten sei, ist

cheinlich falsch; die zweit« der Stellen weist deutHoh auf Volkswahl bin

BbentO fuhrt Qlebtl darauf. da-> dt« Wah\ des Scipio durch Pompidiis im J. 702
mit l ebergehung der Comitien stattgefunden liabe.

41 80 bei den Wahlen für &88 0. Terentiui Vtrro(Lif, 22, 3f>)
;

bei denen
i \i i nK.ib Nobtttor i

\.

für f)39 gewäldte Consul I.. Postumius Alhinns antequam
n nmk no

i
l.iv . 'J3. ::i ).

K.mi. Alt. rlli. I. I, A ull 14
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dessen Antritt 1

); was, wenn es sich also verhalt, sich genügend

nur durch die Voraussetzung erklärt, dass einstmals auch für

den Gonsul das Cooptationsrecht bestand. Denn die Wahllri-

tung ist wahrscheinlich überall nichts als ein Ueberrest des

einstmals unbeschränkten Ernennungsrechts. — Zweifelhaft ist

es, ob das Cooptationsrecht auch mit der blossen consulari-

schen Gewalt verknüpft gewesen ist; jene Augurnentscheidung

in Betreff der Dictatur (S. 209 A. 2) kann ebenso dafür wie da-

gegen angeführt werden 2
), und die auffallende Thatsache, dass

niemals von Suflection eines Consulartribuns die Rede ist :}

), lässt,

da nach dem eben Gesagten das Suffectionsrecht nichts ist als

die spätere Form des Cooptationsrechts, vielmehr darauf schliessen,

dass den Kriegstribunen consulari potestate das Cooptationsrecht

ebenso gefehlt hat wie das Recht einen praefectus zu be-

stellen 4
). Selbst die unstete Zahl der Consulartribune scheint in

diesem Mangel des Cooptationsrechts ihre Erklärung zu finden 5
).

1) Ganz sicher ist freilich von den drei oben angeführten Fällen keiner.

Ob die Nachricht von Postumius Tode so früh nach Rom kam, dass noch die

Beamten des J. 538 Zeit gehabt hätten die Nachwahl zu bewirken, erfahren wir

nicht. Von Varros Wahl sagt Livius a. a. 0. : C. Terentius consul unus creatur,

ut in manu eius essent comitia royando colleyae , und scheint damit allerdings

den im Text angegebenen Satz aussprechen zu wollen; aber da die "Wahl von

einem Interrex geleitet wird, dessen Functionen, so wie ein Consul vorhanden

ist, von selber aufhören, so kann man doch daraus nicht mit Sicherheit schliessen,

dass auch der wahlleitende Consul, wenn nur ein Candidat gewählt wird, diesem

die Wahl des zweiten zu
-

überlassen gehalten ist. Wenn es endlich von Nobi-

lior heisst: Fulvius consul unus creatur, cum ceteri centurias non explessent, is-

que postero die Cn. Manlium Lepido deiecto (nam Messalla iacuit) coüeyam dixit,

so ist hier freilich von keinem Interregnum die Rede, aber die Worte postero

die sind unklar , und sicher ist es doch auch hier nicht, dass der wahlleitende

Beamte noch Zeit genug hatte um den zweiten Wahlact vorzunehmen. Andrer-

seits kenne ich freilich eben so wenig einen Beleg dafür, dass der wahlleitende

Beamte nach vollzogener Renuntiation des einen Consuls einen zweiten Wahl-
termin für den zweiten angesetzt hat.

2) Denn das Recht des Consulartribuns den Dictator zu cooptiren wird zwar

anerkannt; aber dass der Zweifel sich erhob, erscheint um so begreiflicher, wenn
das gewöhnliche Cooptationsrecht dem Consulartribun mangelte.

3) Darauf und dass im J. 340 dazu Gelegenheit gewesen wäre (Liv. 4, 50, 5),

macht Lange aufmerksam (Zahl und Bedeutung des Cons. Tribunats S. 13).

4) Vgl. den Abschnitt von der Stellvertretung.

5) Wenn, wie wir später sehen werden, die normale Zahl der Tribüne sechs

war, so konnte es nicht fehlen , dass in der ersten Abstimmung zuweilen nicht

für die volle Zahl sich die Majorität fand ; und da nach der obigen Erörterung

der wahlleitende Beamte in solchem Fall eine Nachwahl nicht veranlassen durfte,

so blieb das Collegium nothwendig unvollzählig, wenn den betreffenden Magi-

straten das Recht der Cooptation resp. Suffection mangelte. Allerdings muss
daneben noch eine Bestimmung der Art bestanden haben, die die Zahl der fun-

girenden Tribüne auf drei, vier und sechs normirte mit Ausschluss von ein,

zwei und fünf wegen der Gesetze des Turnus (S. 37 A. 4), etwa dass in den
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Auch den Institutionen der Plebs ist die Cooptation ursprüns- Tribunici-

r r o sche coopta-

lich eigen gewesen, vermuthlich eben weil die Bestellung ihrer tion -

Vorstände durchaus nach derjenigen der Gemeindevorstände orga-

nisirt worden ist, und sie hat sich in diesem Abbild wahrschein-

lich länger behauptet als in der Musterinstitution. Sogar die

ursprüngliche Rögationsformel hat sich hier noch erhalten, welche

für den Fall , dass die Wahl für weniger als zehn Candidaten

die erforderliche Majorität ergiebt, den Gewählten das Cooptations-

recht so wie den cooptirten Tribunen Rechtsgleichheit mit den

von der Plebs erwählten zusichert 1
). Ferner wird berichtet, dass

die Cooptation den Patriciern Gelegenheit gab die Besetzung der

Tribunenstellen zu beeinflussen, da natürlich auf die einzelnen

Tribüne leichter einzuwirken war als auf die Masse der Plebs,

und dass sie desshalb abgeschafft ward durch das trebonische

Plebiscit vom J. 306 2
), welches bei den tribunicischen Wahlen,

eben wie bei den censorischen , die Renuntiation nur dann ge-

stattete, wenn für sämmtliche zehn Stellen die nöthige Majorität

gefunden war. Selbst nach dieser Zeit begegnen noch einzelne

Versuche trotz dieses Gesetzes die tribunicische Cooptation auf-

recht zu halten 3
). Als dann Augustus die tribunicische Ge-

walt zur Monarchie steigerte, hat er dabei die Cooptation wieder

aufgenommen, indem er seine Collegen nicht vom Volke bestellen

beiden ersten Fällen die Wahl als ungültig zu behandeln, im dritten einer der

Gewählten aus/.uloosen sei.

1) Liv. 3, 64 : si tribunos plebi X rogabo (vielmehr rogaro), si qui vos minus

kodU V tribunos plebi feceritis, tum uti quos hi sibi collegas cooptassint, legitimi

eadem lege tribuni plebei sint ut Uli quos hodie tribunos plebi feceritis. Als bloss

t'iijil Tribüne gewählt werden, weigert sich der wahlleitende Beamte mit Berufung

am dies (resetz die Nachwahl von fünf andern Tribunen zu bewirken negando XV
trihunos pl. rem publicam habere posse; denn hätte er fünf andere wählen lassen

und hätten dann die fünf erst gewählten, wie sie durften und mussten , fünf

cooptirt, so wären allerdings fünfzehn Tribüne gewesen.

2) Liv. 3, 65.

B) Noch im J. 315 soll das Cooptationsrecht der Volkstribune in der Weise
in Anwendung gekommen sein, dass zwar die zehn Stellen durch Volkswahl be-

al.tr »in elfter Tribun, und sogar der Sprössling eines patricischen Hau-
ses, cooptirt ward. Liv. 4, 16: hunr Minucium apud quosdam auctores transisse

u ]niiril)u.-< ad plebem undecimumque tribunum plebis cooptatum . . . invtnio ,

Plinius n. h. IS, 3, lf). Livius verwirft «liest! Kr/.ühlung, gewiss mit Recht, »bor

-riiueiliih ist es richtig, dass diese Cooptation mit dein trebnnischen Plebiscit

in Widerspruch stehe (re/'tllit ftilstint imai/iiiis t/tiihin, fßßttl <nttt <nmi* lege

cftutum, m tHbuHii r'.lh'him < .. ,j,t ,,,< lt<-<rtt); dt-iin dies untersagte die ('oopta-

•dern befahl nur die Fenogaüoq von lehn Tribunen.

Das QtfMtl wird als«, umgaii.neii . 1 1 : • lit gfebfOfthM Dagegen wurden im .) . .'i.'iil

mit offenbaret Verletznng dei teeben etzes zwei Tribüne cooptirt, wenn
• Ihlun •

i !\ > l
|j 11. Drreel ist.

14*
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Hess, sondern unter Mitwirkung des Senats selber cooptirte *),

ohne Zweifel um auch auf diese Weise zwischen seiner eigenen

tribunicischen Gewalt und derjenigen seiner Collegen eine Grenze

zu ziehen. — Nur von dem bei einer Wahl von Zehnmännern

natürlich sehr leicht eintretenden Fall, dass nicht für alle im

ersten Wahlgang sich Majorität ergab, sprechen die Quellen ; dass

auch die Suffection, wenn ein Tribun während seiner Amtszeit

starb oder sonst wegfiel , ursprünglich im Wege der Gooptation

erfolgte, lässt sich nur aus der Analogie schliessen. Späterhin,

vielleicht in Folge eben desselben trebonischen Gesetzes, ist auch

in diesem Fall die Volkswahl zur Anwendung gekommen.

3. Ernennung von Gehülfen.

Ernennung Alle Magistratur bedarf, um zu functioniren , der Gehülfen

und unter- und Werkzeuge , deren Thätigkeit durch das Mandat des Vorge-

setzten hervorgerufen wird und, insofern die Competenzen ein-

gehalten werden , ebenso wirksam ist wie die eigene des Vor-

gesetzten. In diesen Kreis gehört die Thätigkeit der Quästoren

nach ihrer ursprünglichen Stellung so wie die der Kriegstribune

und der übrigen Offiziere; ferner die der Officialen, der Lictoren,

Viatoren, Schreiber und sonstigen Diener; ebenso die der Ge-

schworenen, der Centurionen und der Soldaten. Dieses Ineinander-

greifen der verschiedenen componirenden Elemente der öffentli-

chen Gewalt ist die Grundbedingung des politischen Organismus

überhaupt; und es gehört zum Wesen der höchsten Magistratur,

dass allein durch diese die sämmtlichen Gehülfen, auch die Ge-

hülfen der Gehülfen berufen werden und ihr Mandat factisch

vielleicht von ihrem nächsten Vorgesetzten, im Rechtssinn aber

allein von dem Oberbeamten empfangen.

1) Sueton Aug. 27 : tribuniciam potestatem perpetuo recepit, in qua semel

atque Herum per singula lustra collegam sibi cooptavit (vgl. meine Ausg. des

mon. Ancyr. p. 17). Wenn Augustus selber im mon. Ancyr. Graec. 3, 21 (vgl.

Tacitus ann. 1, 10) sagt, dass er in dieser Herrschaft den Collegen (auvapyovxa)

vom Senat erbeten habe , so ist dies nur eine Bestätigung der Angabe Suetons,

insofern dadurch die Volkswahl deutlich ausgeschlossen -wird. Augustus selbst

so wie die folgenden Principes haben die tribunicische Gewalt nachweislich unter

Mitwirkung der Volksgemeinde empfangen. Der Senat konnte diese Gewalt nicht

verleihen, weder dem Augustus noch den Collegen desselben. Wohl aber konnte

bei Ausübung des Cooptationsrechts dem Senat der Vorschlag eingeräumt wer-

den, wie ja Aehnliches auch bei der Ernennung des Dictators vorkommt; und
Augustus will ohne Zweifel andeuten, dass er auch hier sein Recht nicht voll,

sondern unter freiwilliger Beschränkung ausgeübt habe.
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Gehülfenschaft und Magistratur schliessen sich also aus, indem Hüifsthätig-D 7

keit im
jene nothwendis aus macistratischer Ernennung, diese nothwendic Gegensatz zu
J O Ö OI

fderMagistra-

aus der Wahl der Gemeinde (S. 8) hervorgeht, diese also kraft tur und der

, , 11 • , er Promagistra-

unmittelbar vom Volke empfangenen oder nach der römischen Autfas- tur.

sung kraft eigenen Rechtes funetionirt, jene dagegen ihre Function

durchaus aus der Competenz eines anderen Magistrats ableitet 1
).

Da, wo der Magistrat als im Rechtssinn abwesend betrachtet wird

und seine Function einem anwesenden Gehülfen vollständig über-

tragen hat, wo also die Gehülfenschaft zur Stellvertretung wird,

nimmt sie die Form der Promagistratur an, und von dieser wird in

der Lehre von der Stellvertretung die Rede sein. Abgesehen aber

von der Stellvertretung, also so lange der Magistrat sich innerhalb

seines Amtkreises befindet, schliesst nach der ursprünglichen Auf-

fassung des römischen Staatsrechts die Gehülfenschaft, wie weit

sie auch thalsächlich sich erstrecken mag, niemals auch nur ma-

izistratische Function ein. Es besteht in jedem Amtkreis not-

wendig zur Zeit nur ein einziges magistratisch oder promagistra-

tisch besetztes Regiment, mag dies monarchisch oder collegialisch

geordnet sein; es giebt ursprünglich nur Magistrate und nicht

magistratische Gehülfen der Magistrate, also keine Unter- und

insofern genau genommen auch keine Oberbeamten. Die leben-

dige Erinnerung dieser ältesten Ordnung hat, so lange die Re-

publik bestand, sich im Interregnum behauptet; der Zwischen-

könig ist nicht so sehr der erste als vielmehr der einzige Beamte

der Gemeinde.

Aber das ma^istratische Recht der Gehülfenbestellung ist wie Feste ord-
° ^

t
nung der

von allen das erste und wichtigste, insofern keine Function des Hüifstnätig-
° ' keit.

Magistrats ohne dieses durchgeführt werden kann, so auch das-

jenige, dessen Beschränkung so alt ist wie das Recht selbst. Bei

einer unbeseh rankten Ausübung dieses Rechts würde dem In-

haber desselben freistehen Gehülfen jeder Art sich zu bestellen

oder auch nicht zu bestellen, die Zahl derselben beliebig zu be-

schränken oder zu erweitern, die Functionen nach Gefallen unter

sie zu verthcilen, so dass jede zur Zeit beliebte Ordnung formell

als gleich rechtsbeständig erschiene. Damit aber im geraden Ge-

1) Hier ist nur vom «Ich Verhältnissen der Republik die Rede; auf die der

K.'.nigszeit passt wie der hier zu (iruii.lt; liegende Begriff der Magistratur, so

aurli &mt |MkM Kiit\\i< krlnri- nicht. Sie findet darum ioeb keine Anwendung
af Mi Dach <len Ordnungen .ler ältesten Kpoehe zu beurtheilenden Institutio-

nen, namentlich nicht auf das Reiterfflhienuni.
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gensatz besteht in dem römischen Gemeinwesen sowohl für die

bürgerlichen wie für die militärischen Einrichtungen ein fester

Rahmen, für dessen Vorhandensein man nur an die Stadtpräfec-

tur l
) und an die Legionsordnung zu erinnern braucht. Ohne

Zweifel sind es zunächst diese Ordnungen, welche nach dter all-

gemeinen Auffassung der hellenisch-lateinischen Welt die TtoXtxet*,

die res publica gegenüber der barbarischen Unbedinglheit der

Herrschergewalt charakterisiren und die speciell nach römischer

Anschauung schon das königliche Regiment zum Imperium le.tjiii-

mum machten'2). Die praktische Gewalt dieser Schranken hat in

ältester Zeit wahrscheinlich so viel bedeutet, dass in gewisser

Reziehung das ursprüngliche Imperium wohl gebundener gewesen

sein mag als das formell geminderte der historischen Zeit 3
). Nur

wende man nicht etwa auf Ausschreitungen der Herrschergewalt

gegenüber diesen Satzungen das Moment der formalen Nichtigkeit

an, für deren Handhabung unter diesen Verhältnissen es an jedem

Organ gebricht und das auch später die Römer bei politischen

Verhältnissen nur in sehr beschränkten Grenzen zugelassen haben

(S. 164). Was diesen Grundordnungen zuwider ins Leben trat,

wird durch das Relieben des einzelnen Herrn nicht definitiv

gültig, so dass einerseits hier für die Zustimmung der Rürger-

schaft und des Senats Raum bleibt, andrerseits, wo diese Zu-

stimmung nicht erfolgt, gegen die neue ungerechte Einrichtung

(iniustum) gleichsam dauernde Appellation von dem fehlgehenden

Herrscher sowohl an ihn selbst wie an alle seine Nachfolger ein-

gelegt wird und dieser früher oder später Rechnung getragen

werden muss, wenn nicht die Herrschaft selbst durch das Fort-

dauern des Fehlers zu einer ungerechten werden soll.

verschieden- Die Ordnungen in Retreff der Gehülfenbestellung sind selbst-

hüifenstei- verständlich je nach den Geschäftskreisen verschieden : andere

und müitiae. für den Kriegsdienst, andere für die Hülfeleistung bei der Steuer-

1) Die Ernennung des praefectus urbi für den Fall der Ueberschreitung der

Landesgrenze erscheint in unserer Ueberliei'erung als Amtspflicht des Königs
nicht minder wie der Beamten der Republik , umgekehrt die Ernennung eines

Beamten mit gleicher Competenz in Anwesenheit des Oberbeamten für die könig-

liche Zeit nicht minder unzulässig wie für die der Republik.

2) Sallust Cot. 6 : imperium legitimum, nomen imperii regium habebant.

3) Man erwäge zum Beispiel die praktischen Consequenzen der ältesten

Kriegsordnung, die wir zu erkennen vermögen : das Heer eine einzige Phalanx
(legio) mit je drei Führern für Reiterei und Fussvolk. Es leuchtet ein, dass

damit der Sache nach eine sehr nachdrückliche Beschränkung des Maximum der

einzustellenden Leute gegeben ist.
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erhebung oder der Rechtspflege. Diese Verschiedenheiten sind

natürlich so alt wie die Geschäfte selbst und können nur mit

diesen selbst auseinander gesetzt werden. Hier dagegen ist zu

zeigen, wie durchaus verschiedene Grundsätze in Betreff des Man-

dirungsrechts in dem städtischen und dem feldheniichen Amts-

gebiet bestanden haben, da diese Abweichungen, obwohl jede ein-

zelne derselben anderweitig zur Sprache kommt, doch nothwendig

eben in dieser Verbindung zusammengefasst werden müssen, wenn

der Begriff der Amtsgewalt selbst in diesen seinen beiden grossen

Gegensätzen zu rechter Klarheit gebracht werden soll.

Das «esammte städtische Regiment ist beherrscht von dem Amtkreis
° ° dorm . Aus-

Grundsedanken die freie Mandiruns auszuschliessen theils durch »chius» der
° treien Man-

das nothwendige Mandat, theils durch das Verbieten der Mandi- dirung.

rung überhaupt; welches Ziel allerdings nicht auf einmal erreicht

wird, auf das aber das in der Erschaffung der Republik zuerst

bethätigte Streben der Gemeinde mit unverwandter Ausdauer

hingearbeitet und dasselbe schliesslich in einer Ausdehnung er-

reicht hat, deren praktische Nützlichkeit allerdings sehr viel

zweifelhafter ist als ihre theoretische Vollendung. Die wichtigen

Erscheinungen der Art, die auf dem Gebiet der mandatarischen

Stell Vertretung hervortreten, namentlich die Institution der Stadt-

präfectur und sodann deren Ersetzung durch die Prätur, können

erst im Abschnitt von der Stellvertretung ihre Erörterung finden;

hier soll zusammengefasst werden, was dem Gebiet der eigent-

lichen Hülfsthätigkeit angehört.

In Betreff der höheren Gehülfen, die in dem städtischen Re- Hö
u
he

,

r
,
e Ge"

hülfen.

giment zur Verwendung kommen, sind hinsichtlich der Beschrän-

kung des oberamtlichen Rechts drei Momente zu unterscheiden :

die Verpflichtung zu der Bestellung der Gehülfen selbst und nur

dieser Gehülfen
; die Verpflichtung gewisse Amtsgeschäfte nicht

selbst zu vollziehen, sondern durch die Gehülfen vollziehen zu

lassen; endlich die Beschränkung des Rechts der freien Auswahl

der Gehülfen. Durch die combinirte Anwendung dieser Mittel ist

im siüdÜM -Ih'h Regiment die höhere Gehülfenschaft überhaupt

beseitigt und ;ms ihr die niedere Magistratur entwickelt worden.

I. In Betreff 4er Verpflichtung zur Bestellung der höheren ^pJJJj^
Gehülfen zeigt sich kein wesentlicher Unterschied zwischen dem Ätclh>nß

sliidtischen und dem nicht städtischen Regiiiienl , oder richtiger

igt, jene Bestellung erfolgt üIm'iIi;mi|»i der Rfcgel nach in Ge-
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mässheit des städtischen ltegimcnis, ZU dem ja der Norm Dach

die Heeresbildung ebenfalls gehört. Der Magistrat der Republik

erscheint von Haus aus verpflichtet einerseits eine bestimmte Zahl

von Quästorcn und Kriegstribunen zu ernennen, andrerseits weder

derartige Gehülfen über die gesetzte Zahl hinaus noch höhere

Gehülfen andrer Competenz zu bestellen; und wenigstens in Be-

treff der Offiziere reicht wahrscheinlich diese Ordnung noch über

die Republik zurück.

Jurisdiction
^me besonders wichtige Anwendung der gesetzlich normirten

in Italien. Mandirung sind die localen Gerichtshöfe, welche seit dem 5. Jahr-

hundert d. St. in Italien auftreten. Anfänglich konnte kein römi-

scher Bürger civilrechtlich anders verklagt werden als in Rom
vor dem Prätor. Durch besondere Volksschlüsse j

)
entstanden

an verschiedenen Orten Italiens, zunächst in Caere und in Capua,

die praefecti iure dicundo, welche eine örtlich, vielleicht auch

sachlich beschränkte , im Uebrigen aber der der römischen Prä-

toren analoge Jurisdiction ausübten und ohne Zweifel aufzufassen

sind als Mandatare eben dieser Gerichtsherren, zunächst also des

städtischen Prätors. In gleicher Weise hat nachher, spätestens

im siebenten Jahrhundert d. St., sich die Municipaljurisdiction

entwickelt 2
), die schliesslich jene Präfecturen verschlang 3

); denn

allem Anschein nach ruht die gesammte Municipaljurisdiction

der römischen Bürgergemeinden 4
) , eben wie jene Präfecturen,

1) Festus v. praefecturae : in quas (praefecturas) legibus praefecti mitteban-

tur quotannis, qui ins dicerent.

2) Man kann die Anfänge suchen schon in den uralten Seecolonien der

römischen Bürger, wie Ostia, oder auch in der Verleihung des römischen Bürger-

rechts an ganze bis dahin souveräne Gemeinden , wie zuerst an Tusculum im
J. 373 d. St. ; es kann sein, dass schon diesen Gemeinden das Recht zugestanden

ward sich Vorsteher zu wählen , denen , wie den praefecti iure dicundo , eine

wenn gleich beschränkte Jurisdiction vom römischen Prätor mandirt ward. Für
die grossen Bürgercolonien des sechsten Jahrhunderts (R. G. 1, l 6 , 797) und
nun gar für die durch den Bundesgenossenkrieg über ganz Italien erstreckten

römischen Bürgergemeinden war eine derartige Einrichtung schlechthin unent-
behrlich, und muss dieselbe damals getroffen worden sein, wenn sie nicht schon

früher bestand. Vgl. R. G. 1, 797. 2, 360.

3) Wie dies geschah, kann man in einzelnen Fällen deutlich verfolgen.

Arpinum zum Beispiel war praefectura und stand als solche unter einem von

Rom gesandten praefectus iure dicundo, daneben, wie andere vici, unter gewähl-

ten Aedilen. Als dann die praefecturae, vermuthlich in Folge des Socialkrieges,

die volle Gemeindefreiheit erhielten, wählte man hier ausnahmsweise nicht quat-

tuor viri iure dicundo, sondern combinirte die Municipaljurisdiction mit der ein-

mal bestehenden Aedilität. So ist es gekommen , dass in der ciceronischen wie

in der Kaiserzeit hier und an einigen andern Orten die Aedilen als municipale

Oberbeamten auftreten.

4) Die Jurisdiction der Gemeinden latinischen und peregrinischen Rechts
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formell auf prälorischem gesetzlich vorgeschriebenem Mandat l

) .
—

Abgesehen von diesen Fällen, wo die Mandirung der Jurisdiction

für gewisse Kreise durch Specialgesetz angeordnet ist, ist dem

in seinem Sprengel anwesenden Träger des jurisdictionellen Im-
u^jJi

e

Man -

perium die Mandirung desselben 2
)

wahrscheinlich nur in dem ^Sachet
Falle gestattet worden , wo der Mandatar das jurisdictionelle ImPerium -

Imperium bereits besitzt, die Mandirung sich also als collegialischc

bezeichnen lässt 3
). Gegen die Annahme, dass die hauptstädtische

Jurisdiction der willkürlichen Mandirung an Private unterlegen

beruht auf ihrer Autonomie; wesshalb sie auch theilweise , zum Beispiel hin-

sichtlich der Freilassung und der Tutel, sich weiter erstreckt als die der Bürger-

gemeinden (meine Stadtrechte S. 402).

1) Vgl. im Allgemeinen Hollweg Civilprozess 2, 68 fg. Nur wenn man
die Municipaljurisdiction als mandirte prätorische auffasst, erklären sich ihre

Besonderheiten, namentlich warum ihr dasjenige fehlt, was nicht mandirt

werden kann, das imperium rnerum (Dig. 50, 1, 26) und die legis actio (oben

S. 116 A. 2); ferner weshalb die Municipaljurisdiction nicht blos örtlich, son-

dern auch sachlich beschränkt ist , so dass die wichtigeren Prozesse dem Prätor

vorbehalten bleiben, andrerseits aber auch innerhalb des Grenzgebiets von imperium

und iurisdictio Erweiterungen des Mandats möglich sind (wie es Dig. 39, 2, 1 in

Betreff der cautio damni infecti heisst : cum periculosa dilatio praetori videtur,

Si ex hac causa sibi iurisdictionem reservaret, magistratibus municipalibus delegan-

dum hoc rede putavit). Auch dass die Municipalbehörden unter Umständen ad

praetorem referunt (C. 1. L. I p. 263), gehört hieher. Andere Momente freilich,

wie zum Beispiel, dass der Munieipaluiagistrat die Jurisdiction mandiren kann,

lind anomale Reste der ehemaligen autonomen Jurisdiction.

2) Papinian Diy. 1, 21, 1: quaecumque specialiter lege vel senatusconsulto

vel constitutione principum tribuuntur , mandata iurisdictione non Iransferuntur

;

ijnae vero iure magistratus competunt, mandari possunt. Jener Satz wird damit

belegt, dass die Mandirung der publici iudicii exercitio missbräuchlich sei, da die

lex Iulia de tri ausdrücklich vorschreibe, ut is cui obtigerit exercitio possit earn si

proficiscatur tnandare : non aliter itaque mandare poterit, quam si abesse coeperit,

• um <ili<i< iurisdictio etiam a praesente mandetur. Ulpian Dig. 2, 1, 16: Solet

praetor iurisdictionem mandare: et aut onuiau mandat aut speciem unam : et is

nii mandata iurisdictio est fungetur vice eius qui mandavit, non sua. 2, 1, 17:

Praetor sicut Universum iurisdictionem mandare alii potest, ita et in personas cer-

ei de una specic potest, maxime cum iustam causam susceptae ante magistra-

tum advocationis (dterius partis hubuerit. 1, 21, 2, 1. I. 3. Bei diesen Stellen

sind ohne Zweifel auch die Mandirung für den Fall der Abwesenheit und die

gesetzlich vorgeschriebene Ifendining mit verstanden; so kann die Mandirung
einer '(iattung

1

lüglich bezogen werden /.um l'.eispiel auf die Mandirung der cautin

damni tnfeett an <ii'' Bfunicipalmagistrate; Aber das Mandirungarecht bloss auf

diese beiden Pille eh beschranken geht * i * »

<

- 1 1 nicht \\<>hi an, die Fassung der

ersten Stelle spricht entschieden dagegen und ebenso, dass dem Prätor verstattet

winl eine Bache desswegen zu mandiren, weil or an derselben früher als Sach-

walter pich betheiligt bei.

3) Damit führt MSjSf 'I; der Stellen, so in l. 16 (A. 2) die

Benin " •"/<'. Fernei L 21, 3: H praetor sit is, qui olssnatn wsrfidiDBlsstsni

•ntiir. non tarnen pro ntn ftnperio <i./it , §ed }>r<> i<< cuius mandatu ins dicit,

Hern partttnu eiun fungitur. Auch mag hierher gehören, dass Kaiser Marcus
l'ritor, der sein \mt Übel renraltett, non abdicare ae praetura iussit, »ed

ii lurli dieUonem mahdttn (vüu <•. rj|.
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habe *) , spricht theils die durch die ganze Gesetzgebung durch-

gehende Tendenz nicht magistratische Personen zu magistratischer

Thätigkeit im hauptstädtischen Regiment nicht zuzulassen, theils

das völlige Fehlen einzelner Belege dafür, dass ein Privater kraft

solchen Mandats in der Hauptstadt die Jurisdiction ausgeübt hat.

In der Beschränkung dagegen auf die Collegen, welche wir auch

bei dem durch die Abwesenheit hervorgerufenen Stellvertretungs-

mandat wiederfinden werden, mag die Mandirung der Jurisdiction

auch bei Anwesenheit des Prätors wenn nicht von Haus aus,

doch bereits in republikanischer Zeit 2
) zugelassen worden sein.

de^concur-
"• ^*e "Verpflichtung des Oberbeamten gewisse an sich in

eigenen
d

Thä-
seme Kompetenz fallende Geschäfte nicht selbst, sondern durch

Mandaten*
emen bestimmten Vertreter zu beschaffen, begegnet im städtischen

Oberamt seit dem x4nfang der Republik, zunächst in der Verwal-

tung der Criminäljudication und des Aerarium durch die Quästoren

im Namen der und für die Consuln, aber unter Ausschliessung

dieser. Späterhin sind in gleicher Weise vielfach wichtige Be-

standtheile der oberamtlichen Competenz aus derselben abgezweigt

und an Unterbehörden in der Weise übertragen worden, dass

das Oberamt entweder schlechthin oder wenigstens, so lange die

betreffenden Unterbeamten fungiren, von diesem Geschäfte aus-

geschlossen ist.

Beschrän- jt[ j)as Recnt des Oberbeamten die höheren Gehülfen sichkung der Ge-

nun
en

du°ch
se^er zu ernennen ist De * der Gonstituirung der Republik noch

die

tien
mi nicht angetastet worden ; vielmehr wurde damals an den Consuln

und den Quästoren das Princip durchgeführt, dass die Beam-

ten von der Gemeinde, die Gehülfen von den Beamten ernannt

werden. Dass die Gemeinde dem Beamten auch die Gehülfen

setzt, ist zuerst, wahrscheinlich bei der Restauration der Consular-

verfassung nach der Krise des Decemvirats, für die Quästur fest-

gesetzt worden. Bei der Censur, der curulischen Aedilität und

einer Anzahl anderer Aemter jüngeren Ursprungs ist die Abzwei-

1) Die Behandlung dieser Lehre bei unseren Civilisten , selbst noch bei

Hollweg (Civilprozess 2, 100 fg.), lässt viel zu wünschen übrig; insbesondere ver-

misst man durchaus die doch in der Hauptstelle Papinians (Big. 1, 21, 1) so

scharf accentuirte Unterscheidung des regelrechten mandatum absentis und des

anomalen mandatum praesentis. ebenso die Unterscheidung der nothwendigen und
der willkürlichen Mandirung.

2) Die Juristen der Kaiserzeit führen diese Mandirung auf mos maiorum
{Dig. 1, 21, 1. 2, 1, 5), auch auf lex (Dig. 2, 1, 6) zurück; damit aber kann
sehr wohl bestehen, dass sie erst in der späteren Republik aufkam.
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gung des betreffenden Geschäfts aus dem Oberamt und dessen

Constituirung zu einer Specialcompetenz ebenso alt wie die Be-

setzung der Stellen durch die Gemeinde. Bei der Civiljurisdiction

ist anfanglich die Ernennung der praefecti iure dicundo dem

Stadtprätor geblieben, ähnlich wie die Ernennung der Quästoren

anfangs den Cönsuln blieb ; späterhin ist eine gemischte Ordnung

eingetreten, indem gegen das Ende der Republik die wichtigeren

dieser Stellungen durch Gemeindewahl, die übrigen durch präto-

rische Ernennung besetzt wurden. Als aber dann an deren Stelle

die Municipalbehörden traten, ging dem Prätor das Recht die in

seinem Namen Recht sprechenden Beamten zu ernennen völlig

verloren und wurden dieselben seitdem zwar nicht von den rö-

mischen, aber von den verschiedenen municipalen Comitien be-

stellt. — Es ist schon darauf hingewiesen worden (S. 9), dass

durch diese Erstreckung der Volkswahl auf einen Theil der Ge-

hülfen der Oberbeamten sich der ursprünglich an dem Oberamt

haftende Begriff der Magistratur verschob und die eigentlich sub-

ordinirten Gewalten sich gewissermassen zu coordinirten erhoben.

In der Theorie wurde freilich das Ernennungsrecht des Oberbe-

amten auch jetzt noch gewahrt, indem man das Ergebniss der

Abstimmung nur als einen für den betreffenden Beamten binden-

den Vorschlag betrachtete und die Ernennung selbst in die auf

die Wahl folgende Renuntiation legte r
j ; darum ward die Wahl-

leitung immer einem Oberbeamten zugewiesen und, wo der zu

wühlende Magistrat früher ein vom Oberbeamten ernannter Gehülfe

gewesen war, immer dem, der ursprünglich das freie Ernennungs-

reeht besessen hatte. Das Ernennungsrecht mit Ausschluss der

Comitien aber ist dem Oberbeamten im städtischen Regiment so

vollständig entzogen, dass seihst wenn zum Reispiel der Quästor

wegfallt, die Consuln nicht befugt sind einen Stellvertreter für

ihn einzusetzen, während für das nicht städtische Imperium das

dement heil gilt. Es hängt dies zusammen mit der früher (S. 63)

erörterten absoluten Anssehliessung der Promagislralur aus der

M, einsehen \'erwall nng.

Hinsichtlich der niederen Gehülfen ist das Sehalten der Ma- n»« niederen
Orliult.'ii.

gistratur begreiflicher Weise weniger beschränkt worden.

I) < 'li.-ir.-iktiTi-ti-i li 1 1 1
1- den juristischen Protest, mittelst dessen das EUien

VMfSMehl dei Bataten tohtlHoi ftBwetri murde, lol dot Vtagtüg ton .1. 644
betreffend da» consularisclic Eraoiuningsrookt <l<-s [MitatOtl i ,5).
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Notwendige I. Gesetzlich feste Normmma der Zähl und der Beschaffenheit
Bestellung.

der niederen Gehülfen herrscht allerdings im Allgemeinen auch

im städtischen Regiment. Bemerkenswerte ist besonders die feste

Nonnirung der Apparilion, insonderheit der Licloren , welcher

der Magistrat hier für die Coercition sich bedienen muss ;
denn

die Aufbietung der übrigen Bürger zur Hülfleistung erscheint

durchaus als eine nur auf den Nothsland zu begründende Befug*

niss und kann in keiner Weise in Vergleich gestellt werden mit

dem dem Amtsgebiet militiae eigenthümlichen Recht des Re-

amten für die Coercition neben den Lictoren auch einen jeden

seiner Soldaten zu verwenden.

Ausschluss II. Der Ausschluss der mit der Thätigkeit des niedern Ge-
des Mandan-

. . .
,

,

ten. hülfen coneurnrenden eigenen tritt aut diesem Gebiet mit lor-

malcr Geltung und hoher praktischer Redeutung in dem Satze

auf, dass der Prätor den oder die Geschwornen nicht etwa

bloss einsetzen kann , sondern einsetzen muss und nicht be-

fugt ist den Rechtsstreit von sich aus im Wege der magistra-

tischen Cognition zu entscheiden. Wie wesentlich dies als Rc-

schränkung der magistratischen Gewalt empfunden ward, drückt

sich darin aus, dass die Einführung des Geschwornenverfahrens

im Civilprozess , eben wie die der Provocation an die Gemeinde

im Criminalverfahren, zu den in der Königszeit nicht vorhande-

nen und erst mit der Republik eingeführten Institutionen gezählt

ward \) .

Bescnrän- III- In die Restellung der niedern Gehülfen haben die Co-

Besfenung
8
«- mitien nur vereinzelt eingegriffen; der wichtigste Fall der Art ist

die Uebertragung der Geschwornenfunction in gewissen materiell

criminellen und in den Freiheitsprozessen an die tres viri capi-

tales und die decem viri litibus iudicandis ,
welche wenigstens

in späterer Zeit von den Comitien gewählt worden sind 2
) .
—

Häufiger haben die höheren Gehülfen , namentlich nachdem

auch sie zu Magistraten eigenen Rechts geworden waren, die Re-

stellung der niederen theilweise an sich gezogen. So werden

die Apparitoren zum Reispiel der Quästoren, nachdem letztere

l) Cicero de rep. 5, 2, 3 : nee vero quisquam privatus erat diseeptator aut

arbiter litis, sed omnia confteiebantur iudieiis regis. Es ist nur eine andere Wen-
dung desselben Gedankens , -wenn die Geschworneneinrichtung auf Servius zu-

rückgeführt wird. Dionys. 4, 25 (S. 169 A. 1). c. 36. 10, 1.

,
;

; 2) Vgl. die Abschnitte von der Prätur , ven den [tres viri capitales und
von dem Decemvirat litibus iudicandis.
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selbstständig geworden sind, von ihnen und nicht den Consuln

bestellt; und Aehnliches wird vielfach vorgekommen sein. Immer

aber sind dergleichen Ordnungen als Ausnahmen von der allge-

meinen Regel zu betrachten, dass der Gehülfe des Gehülfen nicht

von dem letzteren, sondern von dem Oberbeamten bestellt wird.

Vergleichen wir hiemit die Ordnungen des Regiments ausser- Amtkreis

halb der Stadt, so tritt die Regel, dass das Imperium nicht will- freieres aiän-

kürlich mandirt werden kann, hier zwar keineswegs ausser Kraft, recht,

aber ihre Anwendung erfolgt doch in bei weitem engeren Grenzen.

I. Die Verpflichtung zur Bestellung der höheren Gehülfen, Höhere Ge-

das heisst der Offiziere, gehört, wie schon bemerkt ward (S. 216), verptüch-

zunächst dem Regiment domi an und ist dem entsprechend fest Stellung.

geordnet. Selbst die Ernennung des Reiterführers durch den

Dictator ist nicht facultativ, sondern obligatorisch. Auch an die

Competenz der also bestellten Offiziere muss der Feldherr wenig-

stens bis zu einem gewissen Grade gebunden gewesen sein und

wird nicht das Recht gehabt haben die mit den Stellen ver-

bundenen Befugnisse willkürlich zu verschieben und zu ver-

tauschen, nicht die Kriegskasse dem Quästor abzunehmen, um sie

einem Tribun zu geben, nicht dem praefectus socium als solchem

die Verrichtungen des Kriegstribuns zu überweisen. Aber dennoch

bleibt der freien Mandirung hier noch ein weiter Spielraum, zu

welchem das städtische Regiment keinerlei Analogie bietet.

1 . Das Recht einen Offizier dem andern in ausserordentlicher Unterord-
nung der

Weise unterzuordnen hat dem Feldherrn wahrscheinlich von je Offiziere.

ber und zu jeder Zeit zugestanden, wie denn ohne eine solche

Befugniss kein Feldherr seines Amtes wallen könnte und am we-
nigsten der römische, da die wenig entwickelte militärische

Nieralchie Roms zu der formellen Unterordnung der Grade nach

HaiiL'statlel und Anciennetat nicht oder nur sehr unvollkommen

gelangt ist und die feldherrliehe Anweisung also um so weniger

zu entbehren war. Nachweisbar sind dergleichen Anordnungen

.ms allerer Zeit vielleicht nur für das Commando in der Schlacht 1

) ;

iImi sicher haben sie sich darauf nicht beschränkt. Vor allem

wird da, wo nach den Vorschriften des Etats ein alternirendes, resp.

collegialisches Commando bestand, wie namentlich bei der Legion

1 ) So befehligte in der Schlacht bei OtBOM Bin KlitfttvitMMIj dtdt GoüMlUf
Dl (..ml, us .l.-is ('entmin (Li*, 32, '<'. 8. «. 49, 10> Aeltnli.hes

Ich Sftei
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(S. 46 A. 4), der Feldherr sehr häufig die Nachtheile desselben

durch sein Mandat beseitigt haben 1
); und auch wo dies nicht

der Fall war, wird oft genug Aehnliches Vorgekommen sein, zum

Beispiel die Unterordnung eines Bundesgenossenpräfecten übten

ein Legionscommando oder unter einen andern Präfecten. Nur

sind bei solchen Aufträgen gewiss die Regeln des militärischen

Ranges einigermassen wenigstens eingehalten worden, so dass

man nicht den Quästor unter die Befehle des Kriegstribuns Stellte,

nicht den Kriegstribun unter die des Bundesgenossenpräfecten,

nicht den Genturio unter den Manipularen.

Private als 2. Das Recht einem Privaten ein Offizierscommando anders

verwendet, zu übertragen als innerhalb der Grenzen und in den Formen der

ihm zukommenden Offiziersernennung wird dem Feldherrn für

die frühere Zeit wohl unbedingt abzusprechen sein 2
). Insonder-

heit den Freunden und Begleitern, die ihm etwa in den Krieg

folgen, fehlt jeder amtliche Charakter, und es kann in älterer Zeit

nicht zulässig gewesen sein ihnen, die gar nicht Soldaten waren,

ein förmliches Offizierscommando zu ertheilen. Aber wenigstens

in der Zeit der entwickelten Senatsherrschaft finden wir diese

Regel bei Seite gesetzt in Betreff der vom Senat dem Feldherrn

amtlich beigegebenen Begleiter (legati)
,

ja vielleicht sogar hin-

sichtlich der Senatoren überhaupt; es scheint, dass diese, obwohl

von Rechtswegen nur Private , factisch behandelt wurden als

Offiziere in Disponibilität und der Feldherr sie nach Ermessen

verwenden, auch ohne Verletzung der Hierarchie den wirklichen

Offizieren überordnen konnte 3
).

Mandirung &* Wenn in dem städtischen Amtsgebiet für die Jurisdiction

BtödtSchen die collegialische Mandirung zugelassen ist, so hat in dem feld-

Jurisdiction.

1) In dem Abschnitt von den Legaten ist gezeigt, dass der Legionslegat Caesars

und des Principats wahrscheinlich hervorgegangen ist aus dem Legionscommando,

das in früherer Zeit bei einzelnen Tribunen begegnet und aus dem Turnus auf

keinen Fall erklärt werden kann , selbst wenn , was nicht wahrscheinlich ist

(8. 46 A. 1), zwischen den zwei commandirenden Tribunen ein Turnus bestan-

den haben sollte.

2) Der Feldherr hatte in diesem Fall ohne Zweifel weniger freie Hand
als bei der Ernennung des Stellvertreters für sich oder für einen mangelnden

Beamten oder Offizier , zu dem er jeden Privaten nehmen durfte. Denn die

Ernennung des Stellvertreters , wenn er wegging , oder des Stellvertreters für

den verstorbenen Quästor stand ihm von Rechts wegen zu, nicht aber die Creirung

ausserordentlicher Competenzen.

3) Die nähere Ausführung dieser Verhältnisse, die übrigens wohl nie ganz

fest definirt worden sind, ist in dem Abschnitt von den Legaten gegeben.
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herrlichen, wo für diese kein Raum war, das Bedürfniss wenig-

stens schon am Ende der Republik eine noch freiere Behand-

lung der Mandirung herbeigeführt, die wir freilich in ihre An-

fänge zu verfolgen nicht im Stande sind. Zu Ciceros Zeit finden

wir den Quästor im Namen und Auftrag des Statthalters die

Rechtspflege verwalten 1
), und es scheint dies damals gewöhnlich

gewesen zu sein, vermuthlich weil er zwar nicht eigene Juris-

diction
, aber doch eigenes magistratisches Recht besass und

insofern diese Mandirung als eine quasi- collegialische gelten

konnte. Aber auch die Legaten 2
) und aushülfsweise selbst nicht

senatorische zum Gefolge des Statthalters gehörige Personen 3
)

fungiren in gleicher Weise. — In der Kaiserzeit ist die Verwen-

dung des Quästors für die mandirte Jurisdiction beseitigt; dafür

erscheinen in sämmtlichen senatorischen 4
) und in einzelnen kai-

serlichen Provinzen 5
) eigene Nebenbeamte senatorischen Standes,

dort legati schlechtweg genannt, hier zum Unterschied von den
J«?

j"
[?

r

Legaten der Provinzen selbst legati iuridici, welche kraft eines

1) Cicero divin. 17, 56. Verr. I. 2, 18, 44 : ceteras dicas omnes Mo foro

M. Postumius quaestor sortitus est, hanc solam tu Mo conventu reperiere sortitus.

Sueton Caes. 7 : quaestori ulterior Hispania obtiyit , ubi cum mandatu praetoris

iure dicundo circumiret (Jadesque venisset u. s. w. Wohl zu unterscheiden hie-

voii ist die eigene quasi-ädilicische Jurisdiction des Provinzialquästors , von der

bei der Quästur gehandelt werden wird.

2) Cicero pro Flacc. 21, 49 : ab Ilermippo . . . mancipia . . . petere coepit.

M. Gratidius leyatus (des Statthalters von Asia), ad quem est aditum, actionem

M didurum neyavit; re iudicata stari ostendit placere.

3) Cicero ad Att. 5, 21, 6: Q. Volusium misi in Cyprum , ut ibi patnulos

dies esset, ne c.ives Romani pauci qui itlic neyotiantur ius sibi dictum neyarent,

nam evocari ex innda Cyprios non licet. Genau ist Volusius Stellung nicht be-

kannt; Quästor Ciceros aber war er nicht, eher praefectus fabrum.

4) Dig. |, 16, 4, 6. I. b. 6. 12. 13. tit. 21, 1, 1. I. 4 pr. An diese leyati

der Procoiisuln der *enatorischen Provinzen ist immer zunächst gedacht, wo in

den Rechtsbüchern von mandirter Gerichtsbarkeit die Rede ist. Sie sind zu-

gleich Inhaber proprätorischen Rechts, da sie auch so den mit proconsularischem

Rächt Ausgestatteten Statthaltern untergeordnet bleiben.

.">) Dergleichen legati tpridici oder ktridici allein gab es zum Beispiel für

Britannien, liir die Tarraconensis , doch keineswegs für alle kaiserlichen Pro

ringen. Balten and ipil treten sie für engere Kreise auf, wie in Palmyre der

or/.ouoooT7
(
; 7f

(
; u.^Tooy.oXujveia; von Ritterrang (I.ebas-Waddington n. 'Jliiui.i

. Auch
i .: kegypten beistand dieselbe Einrichtung; nur heisst der Beamte hier nicht

Ugatui, da er nicht Benatoi ist, sondern schlechtweg iuridicus Alexandreae oder

Aryiijiti. N.-itüriieh ind die tvrUuci Legaten dei Etaii nicht des der Provinz

vorgesetzten Legaten, dl diese* ttyt Beine K.chte nur durch Mandat

hat, al><» nicht weite! mandiren. das» heisst keine eigenen leyati haben kann

2, 1, :'). (i). Die legati imidiri lind nicht pro praeipte, weil

rolle Imperium verwaltenden Legaten der Provinzen lefoei pro pi

ind und iie im Hinge unter diesen stehen sollen.
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wenn nicht gesetzlich vorgeschriebenen '), doch factisch stehenden

Mandats die Jurisdiction sei es in der betreffenden Provinz über-

haupt, sei es für einen besonderen Sprengel (dioecesis) 2
) neben

dem Statthalter übernehmen. Damit war die willkürliche Man-

dirung der Jurisdiction , wie sie in dem Provinzialregiment des

siebenten Jahrhunderts uns wenigstens erscheint, wieder einiger-

massen normirt. Doch ist das Aushülfsmandat an Private , wie

wir es in der späteren Republik neben der quästorischen Juris-

diction finden, auch unter dem Principat noch vorgekommen : wir

finden einen Fall aus Tiberius Zeit, wro einem praefectus [ub)'uin,

also einem Mann von Ritterrang, ein Jurisdictionskreis in der

senatorischen Provinz Asia mandirt wird 3
) ; und auch die Rechts-

bücher gestatten die Mandirung an einen Privaten 4
). Diese

Mandirungen mögen eingetreten sein , w7enn der dem betreffen-

den Proconsul für die Jurisdiction zugewiesene Legat fehlte oder

wegfiel. Immer aber ist noch in der Kaiserzeit die Mandirung der

Jurisdiction in dem provinzialen Regiment eine wesentlich andere

und wesentlich freiere als in dem städtischen : während hier

allem Anschein nach lediglich collegialische Mandirung zugelassen

ist, der Mandatar also niemals selbstständig auftritt, finden wir

dort nicht blos eigene Quasi -Beamte für die Handhabung der

mandirten Jurisdiction, sondern auch wenigstens aushülfsweise

freie Mandirung an beliebig erwählte Gehülfen.

Ausschluss n. Dass diejenigen Geschäfte, für welche eisene Genügen-
der concur- J o o
rirenden stellen bestimmt sind, auch im nichtstädtischen Commando von
Thatigkeit 7

des Mandan-

d

em Oberbeamten regelmässig nicht versehen werden, versteht

sich von selbst. Eine eigentliche Entziehung dieser Geschäfte

1) Ulpian Dig. 1, 16, 6, 1: mandare iurisdictionem vel non mandare est in

arbitrio proconsulis. Das soll wohl nicht heissen, dass der Proconsul zum Beispiel

von Africa es unterlassen durfte Legaten für die Diöcesen zu bestellen, sondern

nur, dass er jeden einzelnen Prozess , wenn er wollte, auch selbst entscheiden,

also insoweit das Mandat revociren konnte.

2) So zum Beispiel werden in der Provinz Africa eine dioecesis Carthagi-

niensis und eine dioecesis Hipponensis unterschieden , in denen regelmässig ein

Legat der Rechtspflege vorstand (Berichte der sächs. Gesellschaft 1852, 219).

Ebenso war zu Strabons Zeit (3, 4, 20 p. 167) ein kaiserlicher Legat ohne Trup-
pen , der also nur ein iuridicus gewesen sein kann, über das Binnenland der

Tarraconensis gesetzt ; und vermuthlich ist auch der spätere legatus iuridicus

Asturiae et Gallaeciae ähnlich aufzufassen.

3) Inschrift von Aquinum (Henzen 6470): praef. fahr. i(ure) d(icundo') et

sortiend(is) iudieibus in Asia. Dies ist der Sendung des Q. Volusius nach Kypros

S. 223 A. 3 durchaus gleichartig.

4) Paulus {Dig. 1, 21, 0, 1): mandata iurisdictione privato etiam Imperium

quod non est merum videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coercitione nulla est.

ten.
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aber hat hier wohl nur insofern stattgefunden , als die Verwal-

tung der dem Feldherrn anvertrauten aerarischen Gelder von

Rechtswegen dem Quästor ausschliesslich zukommt. Dagegen ist

die Capitaljurisdiction, welche im städtischen Regiment vermittelst

des nothwendigen Mandats dem Magistrat vollständig aus der

Hand genommen ward, dem Feldherrn ungeschmälert verblieben.

Diese freie Mandirung der Jurisdiction in dem Amtsgebiet

militiae hat insofern grosse geschichtliche Wichtigkeit, als aus

ihr die reformatorische Appellation sich entwickelt hat, die dann

unter dem Principat zu so gewaltiger noch heute die Rechts-

verhältnisse beherrschender Redeutung gelangte. — So weit die

Mandirung der Jurisdiction nicht nothwendig, aber statthaft ist,

kann sie nach dem Willen des Mandanten entweder in der Weise

erfolgen , dass er selbst mit der Sache nichts weiter zu thun

haben will und die Parteien sich bei der Entscheidung des Man-

datars zu beruhigen haben 1
), oder in der entgegengesetzten; dass

er sich vorbehält den Spruch zu prüfen und eventuell zu cas-

siren und die Sache selbst zu entscheiden 2
); in welchem Falle

selbst der Geschwornenspruch insofern umgestossen werden

konnte, als mit dem Decret des Mandatars, der dies Geschwor-

nengericht niedergesetzt hatte, auch dieses selber fiel
3
). Diese

letztere Auffassung scheint bei der statthalterlichen Mandirung der

Jurisdiction Regel gewesen zu sein; und im Anschluss daran

wurde, als unter dem Principat die mandirte Legatenjurisdiction

fest normirt ward, von dem Legaten eine reformirende Appellation

an den Proconsul resp. den Kaiser gestattet, welche der Aus-

LMimspunct der neuen Appellation geworden ist 4
).

1) Dig. 49, 3, 1, 1.

2) Das besagt wahrscheinlich das Edict des Verres in Sicilien : si qui per-

peram iudicasset , se coyniturum , cum iudicasset , animadversurum (Cicero Verr.

2, 13, 33). Es steht anderweitig fest, dass Verres seine Jurisdiction, wie es

damals wohl allgemein geschah, durch seinen Quästor verwalten Hess; es ist

wahrscheinlich , dass das Edict des Verres nur die Geschwornengerichte betraf,

insofern er sie nicht selbst niedergesetzt hatte, Cicero aber in accusatorischer

Weise dies Moment, dass formell nur der Quästor controlirt ward, verschweigt.

3) So cassirt Verres ein von dem Quästor zu Ende geführtes recuperatorisches

Verfahren (Cicero divin. 17, 56). Dass materiell dies Verfahren vielmehr eine
Controle der Geschwornensprüche als der Decrete des Mandatars ist, liegt auf
MI Hand, und insofern ist Ciceros Tadel jenes Edlcts sehr wohl begründet.
Aber eine formelle Berechtigung war insoweit vorhanden , als die Mandabilität

An l'irisdiction anerkannt ward.

4) Vgl. darüber den Abschnitt von der Provinzialstatthalter.vli.vt i.nd von
der kaiserlichen Civiljurisdiction.

UM, Aiterth. I. 2. Ann. 15
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ueschrän- III. Das Ernennungsrecht ist dem Feldherrn in Betreff der

hüiflneTnen- Offiziere zwar auch nicht unangetastet, aber doch in bedeutend

"die Comi- weiterem Umfang verblieben als dem Beamten für die höheren

Gehülfen im hauptstädtischen Regiment. Der erste Eingriff erfolgte,

zunächst in Folge der Beseitigung des Consulartribunats, im Jahre

392 d. St. durch Uebertragung der Ernennung eines Theils der

Kriegstribune auf die Comitien ; was dann allmählich auf die

sämmtlichen regelmässig bestellten Offiziere dieser Kategorie so

wie auf die gleichartigen Flottenoffiziere erstreckt worden ist *)

.

Weiter aber ist man hier auch nicht gegangen ; die Ersetzung der

etwa mangelnden Hülfsbeamten durch von dem Feldherrn ernannte

und pro magistratu fungirende Vertreter, so wie die Ernennung

der mangelnden Offiziere der Bürger- und der sämmtlichen

Offiziere der bundesgenössischen Truppen ist der Magistratur zu

allen Zeiten geblieben.

Niedere Ge- Ueber die niederen Gehülfen bleibt nur Weniges zu bemerken.

verpflich- I. Hinsichtlich der Bestellung selbst besteht auch hier kein

Stellung, principieller Gegensatz zu dem städtischen Regiment; doch ist

schon darauf hingewiesen worden (S. 220) . dass zwar die magi-

stratische Apparition auswärts keine andere ist als daheim, die

Coercition aber in der Stadt allein auf derselben ruht, dem

Feldherrn dagegen dafür ausserdem sämmtliche Soldaten zu Ge-

bote stehen.

Ausschluss II. Der formale Ausschluss der mit der Thätigkeit des Man-

ten. datars concurrirenden des Mandanten beherrscht den gesammten

Bereich der streitigen Gerichtsbarkeit, und ist also auch für das

auswärtige Herrschaftsgebiet insoweit massgebend, als hier Ge-

schwornengerichte niederzusetzen sind.

Bescnrän- III. Dass die Bestellung der niederen Gehülfen auf die höheren
Icunsf des

Besteiiungs- übergeht , kommt namentlich bei der — allerdings formell dem
rechts.

städtischen Amtsgebiet angehörenden — Heerbildung vor, indem

die Kriegstribune herkömmlich oder sogar von Rechts wegen dem

Soldaten vom Centurio abwärts seine Dienststellung anweisen.

Indess bleibt es sehr fraglich, ob dieses tribunicische Ernennungs-

recht unter die Kategorie des nothwendigen Mandats gezogen

werden darf, so dass dem Feldherrn selbst das Eingreifen in

diesen Kreis der Ernennungen untersagt ist; richtiger fasst man

1) Vgl. den Abschnitt von den magistratischen Offizieren.



— 227 —
dasselbe, ähnlich wie die tribunicische Coercition, als ein her-

kömmliches, aber freies Mandat, so dass es dem Feldherrn jeder-

zeit freisteht in diese Competenzen concurrirend oder auch refor-

mirend einzugreifen und also durch diese Befugniss des Kriegs-

tribuns das Recht des Feldherrn nicht geschmälert, sondern nur

ausgeübt wird. Im Rechtssinn ist es wohl immer der Oberbe-

amte, der wie den Kriegstribun und den Centurio, so auch den

Manipular an seinen Platz stellt.

X. Rechtsvertretung der Gemeinde.

Da die Gemeinde als solche nicht handlungsfähig ist, so kann

sie unmittelbar weder Rechte erwerben noch Pflichten über-

kommen, ausser wo es dafür, wie zum Beispiel bei dem Erwerb

der delictischen Obligation oder bei dem Erwerb durch Sclaven,

eines Willensactes nicht bedarf. Der Regel nach schliesst sie ihr

Rechtsgeschäft durch Vertretung, und zwar sind es ihre Beamten,

deren Handlung im Rechtssinn gilt als die eigene der Gemeinde *)

.

Welche Beamte zu solchem Handeln befugt sind, soll hier im

Allgemeinen untersucht werden, während überall wegen der be-

sonderen Ausführung auf die einzelnen Magistraturen zu ver-

n ist. — Die Vertretung aber ist dreifach verschieden, je

nachdem das Rechtsgeschäft mit einem Bürger, mit einer Gottheit

oder mit einem auswärtigen Staat eingegangen wird.

I. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und dem Bürger

Insofern der vermögensrechtliche Verkehr zwischen der Ge-

meinde und dem Bürger als Geltendmachung der Rechte derselben

im Wege des Prozesses erscheint, ist derselbe bereits in dem

Abschnitt von der Administrativgerichtsbarkeit (S. 1 62 fg.) erörtert

worden. Es bleibt noch übrig über die RechtsVertretung in Betreu"

Abschlusses von Vermögensgeschäften für die Gemeinde das-

jenige hinzuzufügen, was nicht bei der engen Verknüpfung dieser

mit der prozessualischen schon dort zur Sprache gekommen ist.

1) Srvius zur Aen. % 101: quod rex promittit, videtur res publica pollin ri.

I controv. 9, 25 p. 255 Bort.: imperalor foedus percusait: videtur populus
jerrumsse et continetur indigno foedere.

15*
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Laufende Es sind dabei zu scheiden die laufenden Geschäfte der Ver-

mögensverwaltung und die ausserordentlichen vermögensrechtlichen

Operationen. Jene zerfallen wieder in die KassenVerwaltung und

in die wirthschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens.

der Kasse, Die Kassenverwaltung steht von Rechts wegen bei dem Ober-

amt; doch ist im Beginn der Republik die eigentliche Geschäfts-

führung von den Consuln auf die Quästoren übergegangen. Sie

schliesst nicht bloss die Befugniss ein Zahlung zu geben und zu

empfangen, sondern auch diejenige jede liquide Geldforderung

der Gemeinde, über deren Einziehung nicht anderweitig besonders

bestimmt ist, für das Aerarium einzuziehen (S. 180), ferner alle

der Gemeinde zukommende und nach dem ökonomischen Gebrauch

zu sofortiger Versilberung gelangende Habe, Beutegut, Erbschafts-

und Goncursmassen u. s. w. zur Veräusserung zu bringen , wahr-

scheinlich ohne dass es dafür, wo nicht besondere Umstände ein-

treten, eines speciellen Auftrags bedarf. Darüber hinaus aber

erstreckt sich die- Befugniss des Quästors nicht; er kann kein

Darlehen für die Gemeinde aufnehmen, keinem Schuldner die

Schuld erlassen.

des ver- Die Bewirthschaftung des Gemeindevermögens wird regel-

vermögens. massig durch Verpachtung bewerkstelligt. Auch diese Verträge

hat ursprünglich der Consul abgeschlossen ; aber mit der Ein-

setzung der Censoren geht diese Befugniss auf sie über und nur

ausnahmsweise werden andere Magistrate daran betheiligt.

rdntiTche
^*e ausserora,entlichen Vermögensdispositionen müssen , so-

Geschäfte. fern sje überhaupt gestattet sind, der Competenz des Oberamts,

insoweit nicht besondere Bestimmungen entgegenstehen , schon

darum zugeschrieben werden , weil auch die laufende Verwal-

tung ursprünglich zu den Geschäften des Oberamts gehört. Indess

Einfiuss des
ist bekanntlich eerade auf diesem Gebiet der Einfluss des Senats

Senats. D

früh übermächtig geworden, so dass dieser gesammte Verfügungs-

kreis sich damit wenigstens der freien Disposition der Magistrate

entzieht. Weiter aber ist vor allem auf diesem Gebiet wohl zu

beachten, dass das Gemeindevermögensrecht nicht den streng

formalen Charakter des Privatrechts hat, sondern vielmehr darin

die Grundsätze der Billigkeit und des guten Glaubens walten

(S. 4 65) ähnlich wie in der Naturalobligation des Privatrechts.

Wird also zum Beispiel eine Darlehnsforderung gegen die Ge-

meinde geltend gemacht, so wird der Senatsbeschluss, der das
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Darlehn aufzunehmen vorschreibt, mehr in Betracht gekommen

sein als die formale Competenz des Magistrats, der diesen Beschluss

fassen Hess oder die Zahlung entgegennahm.

Wir sprechen zunächst von denjenigen ausserordentlichen

ökonomischen Dispositionen , welche nicht Liberalitätshandlungen

sind. Dem Gutfinden der Comitien scheinen Acte dieser Art nie-

mals unterbreitet worden zu sein.

Schulden können für die Gemeinde contrahirt werden wie contrahi-
rung der

für den Privaten entweder durch Mutuum oder durch Vertrag. Schulden.

Zu der ersteren Gattung gehört insbesondere die auf der Schätzung

beruhende Grund- und Vermögenssteuer; denn diese wird nach

römischer Ordnung immer nur als zinsfreier 1
) Vorschuss erhoben

und die Rückzahlung derselben vorbehalten, deren Termin aller-

dings die Gemeinde nach ihrem Ermessen festsetzt. Dieselbe

Auffassung wird auf jede freiwillig unter Vorbehalt künftiger Er-

stattung der Gemeinde geleistete Zahlung angewandt 2
) . Das den

Schuldner verpflichtende Moment ist in diesem Fall nach römi-

scher Auffassung nicht der Contract 3
), sondern die Zahlungs-

leistung als solche, so dass von einer Rechtsvertretung der Ge-

meinde nur in Betreff der Entgegennahme des Geldes durch die

Beamten des Aerarium die Rede sein kann. — Wo dagegen ein

Schuldvertrag für die Gemeinde abgeschlossen werden muss, zum

Beispiel bei Lieferungen und Bauten, sind ohne Zweifel ursprüng-

lich lediglich die Obermagistrate dazu befugt gewesen. Mit der

Einsetzung der Censur aber ist diese Befugniss auf die Censoren

übergegangen und auch bei diesen finden wir sie in historischer

Zeit in der Weise beschränkt, dass der Censor nicht von Amts-

wegen dergleichen Schulden contrahiren kann, sondern immer

dazu einer Ermächtigung des Senats bedarf, welche in der Regel

1) Dass keine Zinsen gezahlt werden, gehört zum Wesen des mutuum,
dessen privatrechtlicher Begriff ohne Zweifel aus dem staatsrechtlichen tributum

entwickelt ist.

2) Das im J. 544 der Gemeinde gegebene freiwillige Darlehen heisst aus-

drücklich pexuni'i mutua Liv. 31, 13, 2. Dass nicht an den Quästor, sondern an

die ausserordentlichen trts viri menaarii gezahlt wird (Liv. 26, 36), ist gleich-

gültig. Ebenso zu beurtheilen ist die Operation Liv. 24, 18, 13. Vgl. das.

i. 8.

3) Doch verdient es Beachtung, dass die Rückzahlung des im J. 541 dt

inde gegebenen ausserordentlichen Darlehns spater von dem OoMtü >ies Jahres

regl wirl : in publica obliyuta fide suam praecipue curam esse .... quod
' I proprk ad conaulem eius anni, quo contatae pecuniae essent

, pertineret.

(Liv. 29, (6
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nur dann gegeben wird

;
wenn die erforderliche Summe baar im

Staatsschatz liegt und den künftigen Gläubigern durch Vermitte-

lung der Censoren sogleich ausgezahlt werden kann. Dass,

namentlich so lange die Consuln das Recht hatten Schulden für

die Gemeinde zu contrahiren und so lange überhaupt die römische

Gemeinde noch um ihre Machtstellung in gleich gewogenen Kämpfen

mit anderen Staaten zu ringen hatte, der Magistratur eine grössere

Freiheit der Bewegung zugestanden hat, ist mehr als wahrschein-

lich
; aber die ältere Ordnung darzulegen gestatten die Quellen

uns nicht.

Kaut und Ausserordentliche Käufe treten regelmässig in der Form des
Verkauf. ö ö

LieferungsVertrags auf; so weit dies nicht der Fall ist und auch

kein Specialmandat eingreift, dürften sie durch die Oberbeamten

beschafft sein *) . Ausserordentliche Verkäufe — von den zur laufen-

den Vermögensverwaltung gehörigen quästorischen war schon die

Rede — , namentlich Veräusserung von Immobilien der Gemeinde,

finden wir durch die Censoren und die Quästoren bewirkt. Ohne

Zweifel haben die letztem für jeden solchen Verkauf ein besonderes

Mandat erhalten ; bei den Censoren mag das Verkaufsrecht aus

ihrer allgemeinen wirtschaftlichen Disposition über das Gemeinde-

gut herfliessen.

Verpachtung Dem Verkauf von Immobilien praktisch nahe steht die Ver-

Lustrum. pachtung auf eine lange Reihe von Jahren; sie ist wahrscheinlich

ebenfalls vom Censor, aber sicher nie anders als mit Zustimmung

des Senats erfolgt 2
). Wirkliche Erbpacht kennt das römische

Gemeindevermögensrecht nicht.

Bei den übrigen Rechtsgeschäften, welche überhaupt im Ge-

meindevermögensrecht vorkommen können, verweilen wir nicht,

da sie im Ganzen nicht von wesentlicher Bedeutung sind und die

Annahme Quellen darüber versasen. — Die der Gemeinde im Testament
der Erb- °
schaft

5 zugewandte Erbschaft ist nach dem S. 163 entwickelten Princip

ihr ohne Zweifel ebenso ohne förmlichen Antrittsact zugefallen, wie

dies von dem Legat allgemein gilt ; die eventuelle Ablehnung der

insolventen Masse mag dem Quäslor überlassen worden sein. —

1) Der von Livius 5, 25 beschriebene Goldkauf wird den Consulartribunen

aufgetragen; ebenso besorgen den Getreidekauf die Consuln Liv. 2, 34, 3.

2) Vgl. den Abschnitt von der Censur. Wenn auch der Censor vielleicht

verkaufen durfte, ohne den Senat zu fragen, so konnte er doch gewiss nicht

selbständig über sein Lustrum hinaus verpachten, da seine Locationen den Nach-
folger nicht banden.
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Das der Gemeinde gemachte Schenkungsversprechen war sicher als der

solches rechtlich nicht verfolgbar l
) ; die Schenkung wird vielmehr

erst perfect geworden sein durch Zahlung an das Aerarium oder

sonstige Uebergabe des geschenkten Objectes zu öffentlichem Ge-

brauch, so dass eine formale Entgegennahme der Schenkung an

die Gemeinde wahrscheinlich so wenig stattgefunden hat wie ein

förmlicher Antritt der der Gemeinde zugefallenen Erbschaft.

Dass dem Vertreter fremder Rechte, wie weit seine Befus;- Liberaiitäts-

i . , m /. xr handlungen.
nisse sonst auch gehen mögen, doch nicht gestattet ist am Kosten

des Vertretenen einen Liberalitätsact vorzunehmen
\

gilt wie für

den Vormund gegenüber dem Mündel, so auch für die Magistrate

und selbst den Senat gegenüber der Gemeinde. Allerdings wird

von den römischen Staatsrechtslehrern dem König auch das Recht

beigelegt das Gemeindegut zu verschenken, ja sogar der Ursprung

des Privateigenthums an Grund und Boden auf diese königlichen

Landschenkungen zurückgeführt 2
)

; aber es hängt dies damit zu-

sammen, dass für diese Epoche noch nicht die Gomitien, sondern

vielmehr das Königthum selbst als der eigentliche Träger der

souveränen Macht der Gemeinde aufgefasst wird. Für die Republik

der historischen Zeit steht jener Satz , namentlich in Betreff der

Immobilien der Gemeinde, fest und findet seinen rechten Ausdruck

darin, dass die Verwandlung eines Gemeindegrundstücks in Tem-

pelgut, das ist die Dedication desselben 3
), und die unentgeltliche

Verleihung desselben an einen Privaten, das ist dessen Adsignation

nicht anders erfolgen kann als nach besonderem Beschluss der

Gemeinde und durch besondere für Ausübung dieses ihres Reser-

vatrechts bestimmte 4
) und mit besonderer Instruction für den

1) Die Pollicitation in der Gestalt, wie wir sie in den Pandekten finden,

Ut wahrscheinlich aus dem municipalen Ambitus namentlich der Kaiserzeit ent-

wickelt. Versprechen, welche nicht ob honorem decretum vel decernendum vel ob

aliam iustam causam gegeben sind , haben immer als unverbindlich gegolten

(/%. 50, 12, 1, 1).

2) Cicero de re p. 2, 14, 26: Numa primum ayros, quos belio Romulus ce-

perat, divisit viritim civibus. Vgl. die Ausführung in C. L L. I. p. 83 und
Hermes f>, 234.

- ) \>1. die Abschnitte vom OberpontiÜcat und von den IJviri aedi dedicandae.

In !i n Quellen wird nicht die Dedication des Gemeindebodens , sondern jede

Dedication, mth die des Privatgrundstücks, an einen Volksschluss gekiinj.i t

.

Mfctft in inlioh weil auch die letztere, indem sie die Tempelkosten auf das Budget
der Gemeinde warf, dieselbe beschwerte.

4) Wo die Obermagistrate als solche dedinrt. fiaüeidH In älterer Zeit auch
rt haben, scheint am h dies immer in dem Specialgeseta ausgespn« hm

gewesen zu sein. Vgl. die betreffenden Abschnitt.-.
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speciellen Fall versehene Beamte. — Dasselbe gilt ohne Zweifel

auch für die bei den Römern nicht ungewöhnliche Vererbpach-

tung des öffentlichen Bodens gegen einen nominellen Zins, welches

nichts andres ist als eine versteckte Adsignation. Der Schuld-

erlass
;
namentlich die Remission der der Gemeinde zustehenden

Pachtgelder 1
), kann allerdings auch unter den gleichen Gesichts-

punct der Schenkung gezogen werden; doch scheint er vielmehr

als billige Handhabung des erworbenen Rechts behandelt und

darum regelmässig nicht an die Gemeinde gebracht worden zu

sein. Auch bei der Freilassung der jjGemeindesclaven 2
) ist wenig-

stens die Gemeinde gewiss nicht befragt worden, wenn sie gleich

rechtlich als Schenkung angesehen werden muss ; wie denn über-

haupt in geringfügigeren Fallen eine gewisse Uebung ider Frei-

gebigkeit auf öffentliche Kosten dem Magistrat und dem Senat

nicht gefehlt haben kann und wenigstens für die Ausübung des

öffentlichen Gastrechts auch da, wo sie nicht auf Grund der ver-

tragsmässigen Normen stattfand, es des Beschlusses der Comitien

nicht bedurft haben wird.

Magistrati- Einer abweichenden Behandlung unterließen gewisse Kateeorien
sches Ver- ° DG o
wei

\
d
i
UI

5

gs " des Kriees- und des Prozessaewinnes. Es kommt vor, dass dem
recht der ° ° '

Kriegsbeute; kriegenden oder klagenden Beamten ein über das gewöhnliche

Mass hinausgehendes Verfügungsrecht eingeräumt wird, um ihn

mit seinem persönlichen Interesse an dem Sieg der Gemeinde

auf dem Schlachtfeld oder auf dem Markte zu betheiligen. Zwar

die im Frieden festgesetzten Kriegscontributionen werden in ge-

wöhnlicher Weise an die Staatskasse abgeführt; aber die Beute

und das aus der Beute gelöste Geld, die manubiae^), behält der

Feldherr, wenn er will, in eigener Verwaltung 4
) und zu eigener

freier Verwendung, so dass die Verwaltung durch den Quästor

und die Ablieferung an das Aerarium 5
)

in diesem Fall facultativ

1) Ueber die nominelle Erbpacht und die Remission s. bei der Censur.

2) Ueber diese ist der Abschnitt von den Gemeindesclaven zu vergleichen.

3) In dem servilischen Ackergesetz heisst es dafür ex praeda, ex manubiis,

ex auro coronario
,

quod neque consumptum in monumento neque in aerarium

relatum sit (Cicero de l. agr. 1, 4, 12. 2, 23, 59). Anwendungen dieses Rechts

finden sich überall. Ueber den Begriff der manubiae vgl. Hermes 1, 176.

4) Näher auseinandergesetzt ist dies bei der Feldherrnquästur.

5) Oros. 5, 18; cum de hac praeda (der in Asculum gemachten) opitula-

tionem aliquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihil omnino Pom-
peius ex ea egenti aerario contulit. Cicero liefert sein Beutegeld in das Aerarium

ab, aber freiwillig und gegen den Wunsch seines auf Vertheilung hoffenden Ge-
folges (ad fam. 2, 17, 4. ad AU. 7, 1, 6). Hat die Abführung in das Aerar
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sind und es dem Feldherrn freisteht diese Gelder sogar zu

Liberalitätszwecken zu verwenden , zum Beispiel zu Geschenken

an seine Truppen oder zur Errichtung und Ausschmückung von

Tempeln. Nur muss die Verwendung immer im öffentlichen In-

teresse stattfinden. — Geldforderuneen ferner, die der Gemeinde des p
f
ozeS8 '

*-> ' gewinns.

aus dem Multirungsrecht des Beamten erwachsen *) , werden zwar

im Ganzen einfach als Forderungen des Aerarium behandelt 2
], so

dass der Quästor sie einzieht. Aber ausnahmsweise verwendet

der Aedilis die von ihm 3
) im Provocationsprozess erstrittenen

Strafgelder, ähnlich wie der Feldherr die Beute, entweder zu Bau-

zwecken 4
;, oder, was jedoch nur bei plebejischen Aedilen vor-

kommt , für die von ihm auszurichtenden Spiele 5
). Es ist dies

die älteste und die einzige anständige Accusatorenprämie, welche

das römische Recht aufweist.

II. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einer Gottheit.

Die zwischen der römischen Gemeinde und einer römischen

Gottheit vorkommenden Rechtsgeschäfte sind die Eigenthumsüber-

tragung von jener auf diese, die Dedication, und die Begründung

stattgefunden, so hat diese Befugniss des siegreichen Feldherrn natürlich ein Ende.
Vgl. A. 3.

1) Man kann den Prozessgewinn hinzufügen, der der Gemeinde nach der

ältesten Civilprozessordnung in der Form des sacramentum erwächst ; er fällt

zwar nicht dem Aerarium, aber einer daraus abgezweigten Gemeindekasse zu,

und weder der Prätor noch die obsiegende Partei haben darüber Disposition.

2) Durch Tacitus ann. 13, 28 wird im J. 56 n. Chr. festgesetzt, dass die

tribunicischen Multen , wenn sie nach Ablauf von vier Monaten rechtskräftig

geworden sind, von den Quästoren des Aerars zu Buch genommen werden sollen

{in puhlicas tabulas referre). Danach muss die Einziehung durch das Aerarium
erfolgt sein ; und es ist durchaus kein Grund vorhanden dies als eine Neuerung
dieser Epoche oder als eine Besonderheit der tribunicischen Mult aufzufassen. Viel-

mehr spricht das Schweigen der Quellen über den Verbleib sowohl der prätori-

lefaen und ädilicischen Ordnungsstrafen des Civilprozesses wie der grossen tri-

bunicischen Multen sehr für die Annahme , dass sie dem Aerarium zufielen
j

hätte der multirende Magistrat daraus bauen dürfen, so würden wir davon etwas

erfahren. Auch nach dem Stadtrecht von Malaca c. 66 werden die von dem Aedilis

erkannten Multen dem Duovir angegeben und von ihm beigetrieben: multas in

eo municipio . . . dictaa . . . ab aedilibus
,

quas aedilen dixisse ae aput llviroa

mhbo dlttrve ex ia profeaai erunt, Jlvir qui i. d. p{raeerit) in tabulas communea
l'um eiiua municipi referri iubeto u. 8. w.

3) Wenn ciu einzelner Aedil anklagt, baut er auch allein (Llv. 38, 35).

4) Liv. 10, 23. 31. 47. 24, 16. 27, 6. 30, 39, 8. 33, 25. 42. 34, 53.

10. 41. 38, 35. Plinius h. n. 33, 1, 19. Varro de l. L. 5, 158. Ovld

foat. 5, 287. Festua v. Publiciua p. 238. Tacitus ann. 2, 49.

51 Uv. 10, 23. 27, 6, 19. 33, 42, 10. Ovid fast. ... 292, Wenn es

nicht iill ist, dass dies von den curulischtiii Aedilen nicht erwähnt wird.

tben diese vornehmeren Aedilen es sich nicht nehmen lassen ihre Spiele

aus eigenen Mitteln auszuricht-

n
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einer Forderung von dieser an jene, das Votum. Bei beiden

steht die RechtsVertretung der Gemeinde bei dem Oberamt.
Delation. Ueber die Dedication genügt es hier kurz in Erinnerung zu

bringen, was in dem die besonders dafür bestimmte Magistratur

betreffenden Abschnitt weiter auszuführen ist. Die Dedicirung

eines römischen Grundstücks, einerlei ob dies im Eigenthum der

Gemeinde öder eines Privaten steht, an eine römische Gottheit

ist nach älterer Auffassung ein Recht des Obermagistrats, das

heisst des Dictators, Consuls oder Prätors, wozu weiter die beson-

ders für diesen Zweck bestellten mit consularischem Recht aus-

gestatteten duo viri aedi dedicandae treten. Seit der Mitte des

5. Jahrhunderts hat man auch den Censor und den Aedilis als

solche zur Dedication zugelassen. Den geringeren Magistraten aber

und den Privaten ist die Dedication niemals gestattet worden. —
Ueber die Dedication beweglicher Sachen erfahren wir nichts.

Da aber dadurch eine Belastung der Gemeinde ^ wie sie die

Tempelweihe allerdings in sich schloss, nicht füglich herbeigeführt

werden konnte, so hat es bei Privatgut vermuthlich genügt , dass

der Dedicant sein Recht in hinreichend deutlicher Weise auf die

Gottheit übertrug. Bei einer im öffentlichen Eigenthum stehenden

oder auf öffentliche Kosten anzuschaffenden beweglichen Sache

muss natürlich noch die Einwilligung der Gemeinde hinzutreten.

Es werden Volksschlüsse dieser Art erwähnt
*) ; doch wird häufig

schon der Beschluss des Senats oder das magistratische Decret

genügt haben.

Votum. Das für die Gemeinde verbindliche Gelübde kann gleichfalls

der Regel nach nur der Magistrat mit Imperium leisten. Dass dem

Feldherrn als solchem das Recht zusteht den Göttern ein Gelöbniss

zu machen, wird bestimmt ausgesprochen 2
); aber auch die son-

stigen Gelübde werden von Rechts wegen von den Magistraten

mit Imperium geleistet 3
) ,

wenn auch nicht in Abrede gestellt

1) Liv. 4, 20, 4 : dictator coronam auream libram pondo ex publica pecunia

populi iussu in Capitolio Iovi donum posuit.

2) Liv. 8, 10, 11 : Heere consuli dietatorique et praetori, cum legiones hostium

devoveat, . . . quem velit . . . civem devovere. Festus p. 173 : vota nuneupata

dieuntur, quae consules praetores cum in provinciam proficiseuntur faciunt : ea in

tabulas praesentibus multis referuntur.

3) So von dem Dictator (Liv. b, 22, 7. 22, 10. 23, 30, 14. 27, 33. 30, 27, 11),

dem Consul (Liv. 30, 2, 8. 31, 9), dem Prätor (Liv. 21, 62, 10. 22, 9. c. 33, 7.

27, 11, 6. 27, 23, 5). Zuweilen fordern die sibyllinischen Bücher ausdrücklich,

dass der, cuius maximum imperium in civitate esset, das Gelübde leiste, wo dann
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werden soll, dass unter Umständen, besonders für specielle

Zwecke, auch die geringeren Magistrate damit beauftragt werden

konnten. — Selbstverständlich bat derjenige Magistrat, der das

Gelübde geleistet, oder sein Rechtsnachfolger 1
) dasselbe späterhin,

wenn die Bedingung eingetreten ist , auch zu erfüllen ; und da

sämmtliche den Magistraten obliegende 2
) Spiele, ausserordentliche

wie ordentliche, aus Gelübden hervorgehen 3
)

, so knüpft sich hieran

weiter, dass die Ausrichtung von Spielen in älterer Zeit durchaus

den Magistraten mit Imperium zufällt 4
) . Später freilich hat man

sich an diese Beschränkung nicht mehr gebunden, sondern, wie

das Plebiscit als Volksschluss , so auch die von den Volksädilen

ausgerichteten plebejischen Spiele als Volksfest gleich den römischen

betrachtet 5
). Aber eine Erinnerung an jene ursprüngliche Ord-

nung hat sich bis auf die späteste Zeit darin erhalten, dass bei

allen öffentlichen Spielen die Spielherren, selbst die plebejischen

Aedilen, ja sogar Private, die Lictoren und die sonstigen Abzeichen

der Oberbeamten führen 6
)

.

Eine andere Frage ist es, ob der Inhaber des Imperium zur^jj^je^s

Eingehung eines derartigen Vertrages von sich aus befugt ist oder q^^*

ein Dictator dasselbe ablegt (Liv. 22, 10, 10) ; in der Regel aber genügt jeder

'

Obermagistrat.

1) Wer im einzelnen Fall als solcher anzusehen ist, hängt ab von der allge-

meinen Auffassung der Magistraturen. In dem S. 234 A. 3 erwähnten Fall, wo ein

Dictator zur Leistung des Gelübdes erforderlich schien, wird dasselbe erfüllt von
demselben als Uvir aed. ded. (Liv. 23, 9, 10). Auch kommt bei einem von dem
Consul geleisteten Votum die Clausel vor : quisquis magistratus eos ludos quando
ubique faxit, hi ludi rede facti . . . sunto (Liv. 36, 2, 5), womit wohl gemeint
ist, dass auch ein Prätor zur Darbringung befugt sein soll; dass man bei dieser

Verclausulirung von dem allgemeinen Erforderniss des Imperium habe absehen
wollen, ist nicht glaublich.

2j Die eigentlich und von je her ordentlichen , das heisst zum altherge-

brachten Ritual gehörigen Spiele der Gemeinde liegen den Sacerdotalcollegien

ob, wie zum Beispiel die der Consualien den Pontiflces, die Arvalspiele den
Arvalen. Die ordentlichen magistratischen Spiele sind sämmtlich stehend ge-

wordene ausserordentliche.
•>) Uv. 28, 23, 3. 27, 23, 7.

4) Belege anzuführen ist nicht erforderlich (vgl. S. 234 A. 3), wohl aber ist

daran zu erinnern , dass bei den römischen Spielen die eigentlich Vorsitzenden

Magistrate nicht die curulischen Aedilen sind , sondern die Consuln , oder viel-

mehr die zur Zeit in Born anwesenden höchsten Oberbeamten. Wie nothwendig
lür dieselben eria Vorsitzender mit Imperium gefordert wurde, zeigt die "Wahl

eines DietetOfi Rh diesen Zweck im .1. 432, als die Consuln im Felde abwesend
und der Prltor krank war (Liv. 8, 40, 2; vgl. 27, 33, 6).

">
i Ob dies gleich von Anfang der Fall gewesen ist oder die Spiele eine

Zeitlang; als ludi prhmti bestanden haben, ist eine andere Frage, die zumal bei

I. r I n*;. herlieit, welche über die Entstehung der plebejischen Spiele besteht,

nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann.

6) Vgl. den Abschnitt von den Insignien der Magstrate.

in Betreft

ler Gelübde.
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ob er dafür einer höheren Autorisation bedarf. Es scheint in

dieser Hinsicht unterschieden werden zu müssen zwischen den

Kriegs- und Siegesgelübden, die der Inhaber des Imperium theils

ordentlicher Weise unmittelbar vor dem Abrücken ins Feld (S. 61

A. 6) , theils bei ausserordentlichen Anlässen während der Führung

des Commandos leistet, und den sonst vorkommenden Voten. Die

letzteren, zu welchen insbesondere das höchste Gelübde von allen,

der heilige Lenz gehört, werden im Allgemeinen betrachtet als

ausserordentliche von der Gemeinde ihren Göttern versprochene

Geschenke , welche , wie alle eigentlichen Liberalitätshandlungen,

der Magistrat nicht willkürlich vornehmen kann ; es wird für den

heiligen Lenz Volks- 1
), im Uebrigen Senatsbeschluss erfordert 2

) . Bei

den Feldherrngelübden dagegen hat selbstverständlich grössere Frei-

heit gewaltet. Insbesondere sind die vor dem Ausmarsch üblichen

Gelübde, die sich übrigens vermuthlich auf Opferthiere beschränk-

ten, natürlich ohne weiteres verbindlich; dasselbe gilt von den

Gelübden, deren Erfüllung durch die dem Feldherrn zustehende

Verfügung üher das Beutegut herbeigeführt werden kann 3
). Ueber-

haupt ist wohl nicht leicht ein Gelübde als unverbindlich be-

trachtet worden , das von dem Feldherrn für den Sieg geleistet

und das aus dem Siegesgewinn erfüllbar war, wenn gleich der

Senat bei derartigen Gelübden , die nicht auf bestimmte Geldsum-

men gestellt waren, in die Bestimmung der für die Erfüllung aus

dem Staatsschatz herzugebenden Summe öfters beschränkend ein-

gegriffen hat 4
). Wo die Kosten der gelobten Leistung den Sieges-

gewinn überstiegen, mag die Cassation etwa so, wie wir sie bei

Staatsverträgen finden werden, zugelassen worden sein, in der

Form der Abwälzung der Geldschuld von der Gemeinde auf den ge-

lobenden Feldherrn ; indess ist von Contestationen über dergleichen

Fälle meines Wissens überhaupt nichts überliefert. Die absolute

Bindung durch den Vertrag, wie das Privatrecht sie kennt, ist

dem Gemeindevermögensrecht wie auf anderen Gebieten so sicher

auch auf diesem fremd geblieben.

1) Liv. 22, 10 : (yer sacrum) iniussu pcpuli voveri non posse. 33, 44, 2.

2) Belege für solche Vota ex auctoritate senatus finden sich läv. 7, 11. 4
und sonst sehr oft; dass diese Erlaubniss nothwendig war, lässt sich allerdings

nicht geradezu beweisen.

3) Dahin gehört zum Beispiel das häufige Gelübde vor der Schlacht , die

dem Feinde abzunehmenden Waffen dem Vulcan oder einem andern Gott zu ver-

brennen. (Liv. 1, 37, 5. 8, 10, 13. 10, 29, 18. 23, 46, 5. 30, 6, 7. 45, 33, 1).

4) Liv. 39, 5, 8. 40, 44, 9. 10.
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III. Rechtsgeschäfte zwischen der Gemeinde und einem aus-

wärtigen Staat.

Ein Vertrag der römischen Gemeinde mit einem auswärtigen Foedus

Staat kann römischer Seits abgeschlossen werden durch jeden für sponsio.

den einzelnen Fall genügend legitimirten Bürger *) ; für die wich-

tigeren derselben aber, insbesondere für Bündniss-, Unterwer-

fungs-, Friedens- und Waffenstillstandsverträge, gelten als genü-

gend legitimirt regelmässig nur diejenigen Beamten, denen in

dem betreffenden Fall die Führung des Imperium in höchster

Instanz zusteht 2
). Was die Form anlangt, so ist die Regel des <

Privatrechts, dass der rechtsgültige Vertrag nur mündlich zwischen

den Parteien oder deren rechten Vertretern abgeschlossen werden

kann , offenbar auch hier in so weit massgebend gewesen , dass

im Allgemeinen die Modalitäten der Stipulation hier analogisch zur

Anwendung kommen 3
), insofern dieselbe die gewöhnliche Vertrags-

form überhaupt ist. Es konnte also von dieser Form der Rechts-

beständigkeit des Vertrags unbeschadet auch abgewichen werden,

wenn die Absicht der Contrahenten nur fest stand. Damit ist weiter

die Möglichkeit gegeben , dass die Leistung der Zusage auch von

1) Diese Annahme ist nothwendig, theils um die Stellung der neben dem
Feldherrn auftretenden Consponsoren (S. 240 A. 2) zu erklären, theils weil in

untergeordneten Fällen natürlich immer derartige Verträge vorgekommen sind,

bei denen der Obermagistrat nicht mitwirkte, zum Beispiel wenn der Quästor einen
t

Gemeindesclaven an einen auswärtigen Staat verkaufte oder noxae gab , oder

wenn ein untergeordneter Offizier eine Capitulation oder einen andern militäri-

schen Vertrag von minderer Bedeutung mit dem Feinde abschloss.

2) Liv. 5, 49, 2 (Camillus) . . . negat eam pactionem ratam esse, quae, post-

quam ipse dictator creatus esset , iniussu suo ab inferioris iuris magistratu (von

einem Kriegstribun cos. pot. im Auftrag des Senats) facta esset. Damit soll

natürlich nicht gesagt sein, dass der jedesmal höchste Beamte den Vertrag selbst

abschliessen muss ; ein während der Dictatur von einem consularischen Beamten
abgeschlossener Vertrag ist ohne Zweifel gültig, wenn der Dictator diesen dazu
beauftragt hat oder auch den Vertrag ratihabirt.

3) Unter zahlreichen Beispielen führe ich nur das Deditionsschema bei

Liv. 1, 38 an. Darum betrachteten, nach Gaius 3, 94, manche Juristen die von
I» in römischen Imperator an den auswärtigen Fürsten oder auch umgekehrt von

diesem an jenen gerfc Mete Frage: pacem futuram spondes? als Ausnahme von
<l*r Kegel, dass civilrecl.tlich die sponsio, im Gegensatz der übrigen Verbalobli-

gationen, den peregrinus nicht verpflichte. Aber mit Recht wendet Gaius da-

gegen ein, dass es sich hier um gar kein civilrechtliches der Klage unterworfenes

Geschäft han'dle, also eine sponsio im Sinne des Privatrechts hier nicht vorliege.

Mgens ist an« h die h lirittliche Abfassung des Vertrags hier, eben wie bei

fax ].riv,itrechtlichen Stipulation, früh Regel geworden , ohne dass doch darum
der Vertrag selbst aufgehört hätte mündlich eingegangen zu werden ; das Vertrags-

nuneilt (S. 238 A. 4) verhält sich zum Vertragsschlusa genau wie die cautio

zur »Üpulati<>.
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mehreren Personen gemeinschaftlich erfolgen kann, welche nach Ana-

logie der correi (lebend i sich verpflichten j
). — Ausserdem aber tritt

bei den wichtigeren dieser Verträge eine religiöse Bestärkung hinzu,

jedoch in verschiedener Form und verschiedener Stärke. Begreif-

licherweise tritt dieselbe am nachdrücklichsten auf bei den zwischen

verschiedenen Gemeinden auf ewige Zeiten abgeschlossenen Bünd-

nissverträgen. Als in bester Form Rechtens vollzogen gelten diese,

wenn nach besonderem Auftrag des beikommenden Beamten 2
)

wenigstens zwei Mitglieder des Fetialencollegiums in fest vorge-

schriebenen Formen und unter Darbringung bestimmter Opfer

diesen Bestärkungsact vornehmen 3
)

, während der dem Foedus

voraufgehende Abschluss des Vertrages selbst immer Sache des

Feldherrn ist 4
). Die besondere Wichtigkeit, die auf die Zuziehung

der Fetialen gelegt ward, beruhte wohl nicht so sehr auf den

Caeremonien an sich, als darauf, dass dieses für die betreffenden

Verhältnisse besonders bestimmte Sachverständigencollegium durch

seine Intervention theils für die richtige Abschliessung, theils für

die sichere Aufbewahrung des Vertrages bürgte, vor allen Dingen

aber darauf, dass ein Vertrag, zu dessen Bestätigung Fetialen von

Rom abgeordnet worden waren, dadurch erschien als nicht bloss

von dem Feldherrn persönlich abgeschlossen, sondern als aner-

1) Man hüte sich vor der falschen Vorstellung, als walte hier ein Bürg-
schaftsverhältniss ob, bei welchem der Feldherr den Platz des Hauptschuldners,

die anderen Schwörenden den der Bürgen einnehmen ; es ist dies schon darum
zu verwerfen, weil das ältere Obligationsrecht wohl plures rei debendi, aber keine

Bürgschaft in unserem Sinn, keinen Unterschied zwischen dem im eigenen und
dem im fremden Interesse verpflichteten Schuldner kennt. Eher kann man die

Consponsoren bei solchem Vertrag den Contutoren vergleichen , die für den Pu-
pillen eine Zusage geben.

2) In dem Schema bei Liv. 1, 24 fragt der Fetialis den König: iubesne me,

rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire? was dieser bejaht. Als Scipio

den Frieden mit Karthago zu schliessen hat, vollzieht er nicht selber den Act,

sondern befiehlt (imperat) den zu diesem Behuf von Rom gesandten Fetialen

dessen Vollziehung (ut foedus ferirent: Liv. 30, 43, 9). Die Anwesenheit des

Feldherrn war also nicht erforderlich, und darum sagt Liv. 9, 5, 4, dass Instru-

mente dieser Art nur die Namen von zwei Fetialen enthielten (nomina . . . si

ex foedere acta res esset, praeterquam duorum fetialium non extareni). Dennoch
geht aus Liv. 1, 24, 9 deutlich hervor, dass dieser auf Befehl des Feldherrn von

dem pater patratus geleistete Eid als ein vom Feldherrn geleisteter angesehen

ward; wo also sonst von dem Bündniss durch Feldherrneid die Bede ist (so

Liv. 2, 33, 4. 4, 7, 12. 38, 39, 1), dürfte dies nur ein abgekürzter Ausdruck
sein. Aehnlich fasst dasselbe auch Rubino S. 173.

3) Handb. 4, 384 fg. Dass der Fetialen mindestens zwei sein mussten, folgt

aus Liv. 9, 5, 4 (vgl. S. 31 A. 1).

4) In dem Schema des Foedus Liv. 1, 24 wird der (schriftlich vollzogene)

Friedensvertrag vorausgesetzt: uti illa palam prima postrema ex Ulis tabulis

cerave recitata sunt sine dolo malo.



— 239 —

kannt von den Organen der Gemeinde. Erforderlich aber in dem
Sinn, dass sonst der Vertrag nichtig gewesen wäre, war die Zu-

ziehung der Fetialen bei dem Abschluss des Bündnissvertrags

wahrscheinlich so wenig wie die des Augurs bei dem Auspicium

;

gewiss konnte auch ohne sie vorn Feldherrn selbst der Bestär-

kungsact in der gleichen Form vollzogen werden 1
). — Ausser-

dem gab es noch eine andere minder feierliche Bestärkungsform,

die sponsio, bei welcher die Fetialen nicht zugezogen wurden

und auch die schweren Verwünschungsformeln des foedus weg-

fielen , die aber doch ebenfalls ursprünglich in einer eidlichen

Bestätigung der Zusage unter Darbringung eines Trankopfers be-

stand 2
), wenn gleich hier Eid und Opfer wohl früh weggefallen

sind und der Act sich beschränkt hat auf das, was die Grund-

lage eines jeden Staatsvertrages ist, auf das einfache mündliche

1) Hierum dreht sich zunächst die um die Form des caudinischen Friedens

geführte Rechtscontroverse bei Liv. 9,5. Er stellt allerdings das durch die

Fetialen zu vollziehende foedus, wobei precatione res transigitur und der Fetialis

das Schwein mit dem Kiesel erschlägt, in ausschliesslichen Gegensatz zu der

sponsio, welche ihm offenbar nichts ist als die privatrechtliche seiner Zeit, und
danach müsste dem Feldherrn die Fähigkeit abgesprochen werden das Foedus ohne
Fetialen zu vollziehen. Aber er selbst giebt an, dass Claudius Quadrigarius und
überhaupt die Mehrzahl der Annalisten den bei Caudium vollzogenen Act als

foedus betrachteten, wie denn auch die mit Sicherheit darauf zu beziehende

Münze (R. M. W. S. 555) das Schweinopfer darstellt und ebenso Cicero de inv.

2, 30, 91 erwähnt, dass in eo foedere, quod factum est quondam cum Samnitibus,

quidam adulescens nobilis porcam sustinuit iussu imperatoris. Nun aber führt

nichts darauf, dass die also erzählenden Annalisten die Anwesenheit von Fetialen

vorausgesetzt haben ; im Gegentheil spricht Alles dagegen : denn nachgesandt zu

diesem Zwecke sind sie gewiss nicht, da Senat und Volk von dem Vertrag erst

nach dessen Abschluss erfahren , mitgesandt aber auch nicht , da es allem An-
schein nach Sitte war dem Feldherrn nicht für alle Fälle Fetialen beizuordnen
(wie dies Appian voraussetzt, wenn er Samn. 4 dem Samniterfeldherrn die

Frage in den Mund legt, ob Fetialen im Lager seien), sondern erst nach Ab-
Mfeluss der Präliminarien die Fetialen nachzusenden. Auch zeigt jene Münze
nur zwei Krieger neben dem knieenden Mann, der das Schwein hält. Wäre es

sicher, was nur wahrscheinlich ist, dass in Appians Quelle der Vertrag als foedus.

nicht als sponsio gefasst war, so wäre die Frage entschieden; denn er leugnet

ausdrücklich (a. a. 0.) die Anwesenheit von Fetialen. Wahrscheinlich unter-

die römisehe Doetrin nicht, wie Livius thut, zwei, sondern drei Formen
ndnisses: fetialisches foedus, feldherrliches foedus und feldherrliche sponsio,

und wollten auch diejenigen, die so wie Claudius erzählten, in das Bündniss
keineswegs ein Moment wie die Anwesenheit der Fetialen hineinlegen, das

dessen Cassation zu einem religiösen Frevel gestempelt haben würde.

2) Dass die ursprüngliche sponsio einen religiösen Character gehabt hat (was
i«h Forsch. 1, 337 verkannt zu haben bedaure), bestätigt namentlich die BtymO-
logie , da spondere von arivoetv . ftn\<hr< ni< ht /u trennen ist und also ur-

lich «las Ausschütten des Trankopfers zu hr/eichnen scheint. Vgl. Festus

... Yerrius . . . sponsum et sponsern ex flfatt*) cHefCMI nit. •/""</ U arovoä;
- faciant; derselbe ep. p. 59: consponsor coniurator.
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Versprechen l

) . Wo die Fetialen nicht betheiligt waren und dem-
nach die Rechtsbeständigkeit des Acts nicht von vorn herein

zweifellos ist, also bei dem imperatorischen Foedus und der Spon-

sion, wurde ein gewisser Ersatz darin gefunden, dass die Zahl

der unmittelbar sich verpflichtenden Personen vermehrt ward; es

scheint üblich gewesen zu sein wichtige Verträge dieser Art von

zwanzig angesehenen Männern bestätigen zu lassen 2
).

Rechtskraft Das auf diese Weise zwischen zwei selbstständieen Gemein-
des Staats-

D
Vertrags, den hergestellte Rechtsverhältniss, mit wie weit greifendem In-

halt und in wie feierlicher Form es immer begründet sein

mochte, konnte dennoch seinem' Wresen nach nicht denjenigen

Charakter der Unabänderlichkeit und der rechtlichen Erzwingbar-

keit an sich tragen, welcher den auf dem privatrechtlichen

Vertrag beruhenden zukommt 3
). Sogar das Rechtsverhältniss

zwischen der Gemeinde und dem Rürger, dessen formales Zurück-

bleiben hinter den privatrechtlichen Verträgen früher (S. 170)

ausgeführt worden ist, musste in dieser Hinsicht dem International-

vertrag überlegen sein. Die dem auswärtigen Staat von der

Gemeinde gemachte Zusage führt noch weit weniger als die dem
eigenen Bürger von ihm gegebene zu einer eigentlichen Klage

;

sie ist insofern, wie von allen Normen des Privatrechts befreit,

so andrerseits nicht mehr als das pactum nudum des Privatrechts,

nicht eigentlich ein nichtiger Vertrag, aber doch ein solcher,

dessen Erfüllung oder Nichterfüllung von dem Willen des Schuld-

ners abhängig ist. Die regelmässig hinzutretende eidliche Bestär-

1) Wenn in Beziehung auf den numantinischen Frieden bald von Schworen,

bald von Spondiren gesprochen wird, so darf man daraus nicht mit Rubino S. 277
auf ungleiche Eingehungsform schliessen, so dass der Consul schwur, die übrigen

nur spondirten , sondern, wenn hier nicht bloss Ungenauigkeit des Ausdrucks
vorliegt, wird darauf zurückzugehen sein, dass die sponsio ursprünglich den Eid
einschliesst.

2) Diese Zahl nennt Appian [Samn. 4. Iber. 83) als die der Sponsoren des

caudinischen Friedens und indem er hinzufügt, dass sämmtliche Offiziere des

doppelten consularischen Heeres geschworen hätten, supponirt er, um diese An-
gabe mit der Zahl der zwanzig Eideshelfer auszugleichen, den Fall einer Anzahl
von Kriegstribunen; er fand also die Zahl sicher in seiner Quelle. Auch Liv.

9, 5, 3. 4 lag offenbar derselbe Bericht vor, sogar mit Aufzählung der einzelnen

Namen, von denen zwei, einer bei ihm selbst 9, 4, 7, der zweite bei Dionys.

16, 5 [9], auch uns genannt werden. — Die Zahl der Sponsoren des numan-
tinischen Friedens war vielleicht dieselbe.

3) Schon Gaius erwidert in der S. 237 A. 3 erwähnten Erörterung den-

jenigen Juristen, die als Ausnahme von der Regel, dass die Sponsion nur zwi-

schen Bürgern abgeschlossen werden könne, die sponsio des Völkerrechts anführten,

einfach und treffend : quod nimium subtiliter dictum est
,

quia si quid adversus

pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur.
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kung ändert hieran nichts, ja sie zeigt erst recht die Statthaftig-

keit dieser Analogie, da auch im älteren Privatrecht der Eid nie

bei klagbaren Rechtsgeschäften eintritt, sondern nur bei solchen,

die eine bloss sittliche Verpflichtung begründen *) . Schon der

Gedanke, dass das Brechen sogar eines gültigen Vertrages zwischen

Staat und Staat durch die gebieterische Nothwendigkeit gefordert

werden kann und selbst mit den dadurch verletzten Göttern,

wenigstens in gewissen Fällen der Art, eine Abfindung denkbar

ist, bleibt hier nicht so ausgeschlossen wie in dem unerbittlichen

Privatrecht. Noch deutlicher zeigt der Unterschied dieser Ver-

träge von den vermögensrechtlichen sich darin, dass, wenn
von zwei Contrahenten der eine seine Verpflichtung nicht oder

nur unvollständig erfüllt, dies den andern Contrahenten nach

Privat- und Gemeindevermögensrecht wohl berechtigt die Erfül-

lung zu erzwingen, aber nicht den Vertrag als nichtig zu behan-

deln, während der Vertrag zwischen Staat und Staat im gleichen

Fall als nicht geschlossen beträchtet wird und dieselben vom
Friedensstand in das ursprüngliche Rechtlosigkeits- und Kriegs-

verhältniss zurücktreten. Vor allen Dingen wichtig aber ist diese

Auffassung für den Fall der Vertretung der Gemeinde ohne Auf-

trag. Vermögensrechtlich kann eine Bindung unter Umständen

eintreten ohne eigenes Wissen des Verpflichteten, zum Beispiel

bei der Tutel. Auf dem sittlichen und religiösen Gebiet aber, in

das hier durch die eidliche Bestärkung die Bindung gelegt wird,

ist für eine formelle Verpflichtung kein Baum und kommt es bei

jedem Verschulden unter allen Umständen auf das Wissen und
Wollen des Verpflichteten selbst an, so dass, wo ohne Vorwissen

der Gemeinde gehandelt ist, die Aufhebung des Acts erfolgen

kann , ohne die Gemeinde mit einer sittlichen oder religiösen

Schuld zu belasten 2
).

1) Dafür ist besonders bezeichnend die iurata operarum promissio , die in

ihrer älteren Form sicher einen von dem Freigelassenen im Stande der Unfrei-'

beit geleisteten Eid voraussetzte (vgl. Venuleius Big. 40, 12, 44 pr. ; Cicero
ad AU. 7, 2, 8). Auch wo sonst im späteren Recht

, zum Beispiel bei dem
Magistrat, dem (ieschwornen , dem Zeugen, der promissorische Eid gH'onii rt

wird, handelt es sich immer um eine nicht «lurch Chilklage erzwingbare Ver-
pflichtung. So lange nach ältestem Recht neben dem klagbaren ncxum die nponxio

noch klaglos steht, ist diese ein religiöser am Altare des Hercules vollzogener
Ad i Dionys. 1, 40); wovon der MBäMNM m<- UirruU dir Ki-inm-rung bewahrt
hat. Später, seit die sponiio klagbar geworden, ist die religiöse Bestärkung ver-

schwunden und nichts geblieben als das mündliche V« infMI'hm.

2) Um sich das Verhältnis« deutlich zu machen , kann man den Staatsver-

Ita. Altertta. I. 2. Aufl. 16
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Das Recht Wenden wir diese Anschauungen auf die Frage an, welcher

d. Gemeinde ° ö
ohne ihre Art die Bindung ist, die der Gemeinde aus dem von ihrem Be-

Mitwirkung ° '

geschlossene amten abgeschlossenen Staatsvertrag entsteht, so finden wir
träge zu ver- folgende Ergebnisse. — Das Recht der Macistrate und insbe-

werfen. o o o

sondere des höchsten Magistrats jeden Staatsvertrag auch ohne

besondere Vollmacht abzuschliessen ist an sich nie in Frage ge-

stellt worden; woraus weiter folgt, dass eine eigentliche Ratifi-

cation nur dann erforderlich ist, wenn der Magistrat unter diesem

Vorbehalt abgeschlosssen hat l

)
. Aber diesem Recht überlegen

gegenüber steht dasjenige der römischen Gemeinde sich von jedem

solchen Vertrage loszusagen, wofern derselbe ohne ihr Vorwissen

eingegangen ist. Selbstverständlich ist dies ebenso unentbehr-

liche wie gefährliche Recht, diese Handhabung der hohen Sou-

veränetät des Volkes gegenüber dessen eigenen rechten Vertretern,

wenn auch in der Theorie unbeschränkt hingestellt, doch in der

Praxis nie anders als gegen Verträge von bleibender Wirkung,

insbesondere gegen Bündnissverträge , und auch hier nur im

äussersten Fall
,

gewissermassen als Nothwehr des Staats gegen

an sich berechtigte , aber ihn in seiner Existenz oder seiner

Würde beschädigende Handlungen zur Anwendung gebracht wor-

den. Vor allen Dingen war man bestrebt derartige Collisionen

zu vermeiden und bei dem Abschluss eines Staatsvertrages die

Gemeinde selber in ihren dafür bestimmten Organen zu bethei-

ligen. Darauf beruht die Wichtigkeit, die in älterer Zeit auf die

Zuziehung der Fetialen (S. 238) , späterhin auf die Mitwirkung

der Gomitien oder doch des Senats 2
)

gelegt ward: in diesen

Fällen war unleugbar der Vertrag mit Wissen und Willen der

trag nach römischer Auffassung zusammenstellen mit der klaglosen Schuld auf

Ehrenwort. Wer durch einen Dritten sein Ehrenwort giebt, ist daran gebunden,

aber gewiss nicht der, dessen Ehrenwort von einem Dritten ohne Auftrag ein-

gesetzt wird.

1) So schloss der Consul Q. Lutatius 513 den Frieden mit Karthago unter

dem Vorbehalt edv xai Ttji oy][j.u> xä>v
f

Poj[xauuv auvooxT) (Polyb. 1, 62; ähnlich

Liv. 31, 11, 17); und Polybios (3, 29; vgl. Liv. 21,' 18. 19) beruft sich —
nicht mit Recht — auf diesen Fall , um zu beweisen , dass ein von Hasdrubal

ohne solche Clausel abgeschlossener Vertrag für Karthago verbindlich gewesen sei.

Diese Ansicht wird auch bei Liv. 9, 8, 14 derjenigen gegenüber gestellt , die

durch Dedition der Vertragschliesser meinte das Volk von dem Vertrag lösen zu

können.

2) Sallust lug. 39 : senatus ita uti par fuerat decemit suo atque populi in-

iussu nullum potuisse foedus fieri. Liv. 9, 5, 1 : consules . . . negarunt iniussu

populi foedus fieri posse nee sine fetialibus caerimoniaque alia sollemni, und
c. 9, 4 in einer Rede : neque infitias eo tarn sponsiones quam foedera saneta esse
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Gemeinde geschlossen und eine Auflösung desselben . ohne dass

die sittlich-religiöse Verantwortung die Gemeinde selber traf, nich!

möglich. Handelte dagegen der Magistrat auf seine eigene Hand,

so war die Cassation statthaft. Aber da eine eidliche Verpflich-

tung einmal eingegangen war, so lag die Auffassung nahe, wenn
der Vertrag nicht anerkannt ward als für die Bürgerschaft ein-

gegangen , den oder die einzelnen Bürger, die ohne Auftrag ihr

Wort für dessen Anerkennung eingesetzt hatten, einer Verletzung

des Völkerrechts schuldig zu finden, das heisst nach dem Grund-

satz der Dedition, der auch bei der Verletzung der Gesandten

und in ähnlichen Fällen zur Anwendung kam, die sittliche Schuld ^J^?""1*
d. Vertrags-

von der Gemeinde ab auf die Sponsoren zu werfen und diese der »chiiesser.

verletzten Gemeinde zu beliebiger Bestrafung auszuliefern *). Als

formell notwendiger Bestandtheil der Cassirung darf diese Aus-

lieferung wohl nicht betrachtet werden, wie denn überall eigent-

lich formale Satzungen im Sinne des Privatrechts dem öffentlichen

Recht fremd sind; es war eine Zweckmässigkeitsmassregel , um
den so nahe liegenden Zweifel, ob die protestirende Bürgerschaft

nicht bloss unter den nachher veränderten Verhältnissen den aus

dem Vertrag entspringenden Nachtheilen zu entschlüpfen versuche,

durch diesen ernsten Act der Auslieferung einer Anzahl ange-

sehener Bürger vor dem eigenen Gewissen wie vor den Feinden

zu widerlegen 2
). "Desshalb scheint das Eintreten oder Nichtein-

treten der Auslieferung theils von der Schwere der Verschuldung,

. . . sed iniussu populi nego quicquam sanciri posse, quod populum Untat. Dahin
gehört auch die durch besonderen Senats- und Volksschluss dem kriegführenden

Feldherrn ertheilte Bevollmächtigung zum Abschluss des Friedens, wie sie zum
Beispiel Scipio am Ende des hannibalischen Krieges erhielt, jedoch gebunden
an die Einwilligung der ihn begleitenden zehn Männer (Liv. 30, 43). Auch
fand nachher nichts desto weniger eine Ratification wiederum durch Senats- und
Volksschluss statt (Liv. 30, 44, 13). Ebenso Liv. 33, 24 und sonst. — Ob der

Senatsbeschluss genügt oder die Sache vor die Comitien kommen muss, wird in

einem andern Zusammenhang erörtert werden.

1) Ein ganz ähnlicher Gedanke liegt der privatrechtlichen noxae datio zu

(irunde, die der völkerrechtlichen deditio sehr ähnlich ist (Liv. 9, 10, 9). Der
Ben ist nicht verantwortlich für das von dem Sclaven begangene Delict, wohl
aber verpflichtet den Sclaven dem Beschädigten zu beliebiger Bestrafung auszu-
liefern, wenn er es nicht vorzieht ihn zu entschädigen. Bemerkenswerth ist,

dass dieselbe, wenigstens wie wir sie kennen, weit leichter auf die Gewissen-
haftigkeit des rechtschaffenen Mannes als auf religiöse Motive zurückgeführt

werden kann.

2) Rhetorisch, aber richtig drücken dies die Worte aus, die Livius dem den
niten auszuliefernden Consul in den Mund legt (9, 8, 6): exsolvamus reli-

gione populum , si qua obligavimus , ne quid divini humanive obstet
,

quo minus
iustum piumque de integro ineatur bellum.

16*
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theils von der Gewissenhaftigkeit der Bürgerschaft abhängig ge-

wesen zu sein 1
). Die erste Anwendung von diesem Cassirungs-

recht hat, so viel wir wissen, im J. 434 bei dem caudinischen

Friedensvertrag stattgefunden 2
) und es ist seitdem davon mehrfach

Gebrauch gemacht worden 3
).

1) Insofern lässt es sich auch einigermassen entschuldigen , wenn in dem
nurnantinischen Fall man sich darauf beschränkte einen der Sponsoren auszu-
liefern. Formell stehen alle Sponsoren gleich und so lange man den Friedens-

schluss noch durchaus als eidliche Verpflichtung auffasste und es mit den reli-

giösen Folgen des Eides ernst nahm, wird ohne Zweifel jede derartige Unter-

scheidung als unzulässig angesehen worden sein. Aber wenn man einmal den
Massstab der sittlichen Verschuldung anlegte, so war die Verantwortlichkeit des

Oberfeldherrn von anderer Schwere als die der mit schwörenden Offiziere.

2) Rubino Forsch. S. 264 fg. ist der Ansicht, dass das Cassationsrecht erst

mit der Republik aufgekommen sei. Eine solche Betrachtung hat natürlich nur
theoretischen Werth ; indess ist nicht abzusehen , in wie fern die hier in Frage

kommenden Rechtssätze von den Principien der Republik abhängen.

3) Also wurden cassirt im J. 518 der von dem stellvertretenden Oberfeld-

herrn M. Claudius Clineas (?) mit den Corsen (Val. Max. 6, 3, 3; Dio fr. 45;
Zon. 8, 18; Ammian. 14, 11, 32), im J. 613 der vom Consul Q. Pompeius
und im J. 617 der vom Consul C. Mancinus mit den Numantinern, in den J.

643 u. 644 die von den Consuln L. Calpurnius und dem stellvertretenden Le-
gaten A. Postumius mit Jugurtha abgeschlossenen Friedensverträge. — Auslie-

ferungen erfolgten in Folge der Cassationen der Friedensschlüsse von 434. 518.

617. Im J. 613 unterblieb sie, weil der Consul Q. Pompeius den Frieden ab-

geschlossen zu haben leugnete (Appian. Hisp. 79; Cicero de fin. 2, 17, 54) und
das Volk desshalb den Deditionsbeschluss verwarf (Cicero de off. 3, 30, 109).

In den J. 643 und 644 unterblieb sie ebenfalls, wohl nicht weil man Jugurtha
als ausserhalb des Völkerrechts stehend betrachtete (Rubino S. 287 A. 2), son-

dern weil die Cassirung des Vertrages an sich auch ohne* die Auslieferung mög-
lich war und man es mit der religio nicht mehr genau nahm.



Magistratisches Verbietungsrecht und

magistratische Intercession.

Neben dem Rechte des Magistrats zu gebieten steht dasjenige

den von einem andern Magistrat beabsichtigten öffentlichen Act

zu verbieten oder den von demselben vollzogenen zu cassiren.

Jenes bezeichnen wir als das magistratische Verbietungsrecht eines

an sich zulässigen magistratischen Acts; dieses ist die magistra-

tische Intercession. Beides wird von den Römern sehr häufig unter

dem allgemeinen Begriff des Verbietens zusammengefasst, und

mit Recht, da jeder cassirende Act nothwendig auch prohibitive

Wirkung hat. Es ist sogar nicht zu leugnen, dass auch inter-

cedere in den Quellen zuweilen von Verfügungen gebraucht

wird, denen die cassatorische Wirkung fehlt 1
). Dass dennoch

die bisherigen Darstellungen mit Unrecht beide Kategorien durch

einander geworfen haben und sie rechtlich streng von einander

geschieden sind, wird die folgende Darstellung lehren.

Während das Intercessionsrecht, wie schon oben (S. 27) an-verbietungs-

gedeutet ward und unten weiter ausgeführt werden wird, der "tratisThS

mäi&t4 wie der par potestas zukommt, steht das Verbietungsrecht

ausschliesslich der maior potestas zu 2
). Kein Magistrat hat das

lj So braucht Liv. 10, 37 intercedere von dem Verbieten des bereits be-

gonnenen Triumphs , welches Verbot keineswegs als rechtliche Cassation gefasst

werden kann. Denselben Act bezeichnet Sueton Tib. 2 mit vetare aut inter-

cedere. Diese Abweichung erklärt sich einigermassen daraus, dass die Handlung
! rinmphirens hier während des Vollzugs verboten wird, also theilweise bereits

vollzogen ist. Vgl. S. 2~hl A. 4. — Dagegen Liv. 31, 20, 5 scheint an die

Intercession gegen das Senatusconsult gedacht zu sein.

2j) S. '2.>. Das (Jebietungsrecht zwischen Magistrat und Magistrat ist, wie

IlM Magistrat und Privaten, bedingt durch dir Comprtrnz. Der Consul
kann dem ihm nicht als (rehülfen beigegebenen niederen Beamten, zum Beispiel

dem Ai «lilen, eine Amtshandlung wohl verbieten, aber nicht gebieten; für die

I nterlassung der dem Aedilis vom Consul verbotenen Handlung würde der Consul,
tiir die Vollziehung der dem Aedilis vom Consul anbefohlenen der Aedilis verant-
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Recht einem Collegen die Vornahme eines verfassungsmässig zu-

lässigen Acts zu untersagen, wohl aber kann er einem Beamten

geringerer Gewalt derartige Befehle zugehen lassen A
) . So übt das

Verbietungsrecht der Volkstribun gegen alle Beamte, insbesondere

auch gegen den Consul, nur nicht gegen den Dictator, das heisst

gegen alle, denen gegenüber er als maior potestas erscheint (S. 26);

ferner der Dictator gegen den Reiterführer und so weiter; der

Consul gegen den Prätor und überhaupt gegen alle Beamte mit

Ausnahme des Dictators und des Volkstribuns. Es ist weder

nöthig noch auch nur möglich die unzähligen Anwendungen, die

von diesem Rechte gemacht worden sind, hier aufzuführen ; doch

wird es zweckmässig sein die wichtigeren Fälle der Art über-

sichtlich zusammenzustellen. Sie lassen sich eintheilen in Ver-

bietung einzelner Amtshandlungen; Verbietung der Amtsführung

einzelner Magistrate; Verbietung der magistratischen Thätigkeit

überhaupt.

verbot ein-
\ ; Unter den Verboten einzelner von dem niederen Masistrat

zelner Hand- ö
hmgen. beabsichtigten^Amtshandlungen ist kein Fall häufiger, als dass der

höhere Magistrat dem niederen das Verhandeln mit dem Volke

wortlich sein. Dass übrigens das Verbietungsrecht häufig eben so gut positiv

als Gebietungsrecht formulirt werden kann, braucht kaum bemerkt zu werden

;

es ist dasselbe, ob dem Consul befohlen wird in Rom zu bleiben oder verboten

zum Heere abzugehen.

1) Dass das Verbietungsrecht nicht etwa bloss ein anderer Ausdruck ist

für das allgemeine Coercitionsrecht, zeigt sich recht deutlich in der Beschränkung
desselben auf die Amtshandlung. Eine erlaubte Privathandlung kann der Ma-
gistrat nicht verbieten , wohl aber jede an sich erlaubte

,
ja gebotene ma-

gistratische ; die Anwendung der Coercition für jenen Zweck würde ebenso un-
statthaft sein, wie sie für diesen regelmässig stattfindet. Allerdings giebt es

einige nicht magistratische Acte, die in gleicher Weise dem Verbietungsrecht

unterliegen. Es wird in dem Abschnitt von der tribunicischen Gewalt gezeigt

werden , dass der Volkstribun das Recht hat zwar nicht dem Geschwornen das

Urtheilen zu verbieten , aber doch ihn zu nöthigen die einzelne Sitzung aufzu-

heben ; ferner dem, der auf das Geheiss eines Magistrats zum Volke spricht, das

Reden zu verbieten. Dazu kommt das Schliessen der öffentlichen Verkaufs-

geschäfte (S. 250 A. 5). Aber eben diese Ausnahmen, insofern sie durchaus
sich beschränken auf solche Private, die auf magistratisches Geheiss einen öffent-

lichen Act vollziehen oder die überhaupt auf öffentlichem Boden sich bewegen,
zeigen deutlich , dass der Magistrat wohl ein allgemeines Coercitionsrecht gegen

unerlaubte Handlungen besitzt, das gegen Magistrate wie gegen Private geht,

sein Verbietungsrecht erlaubter Handlungen aber sich auf magistratische Acte

und Uebung des Hausrechts beschränkt. Nicht magistratische Handlungen auch

des Magistrats fallen nicht unter das Verbietungsrecht. Wenn ein Prätor einem
Privaten im öffentlichen Interesse sein Eigenthum vorenthält und dieser sich an

die Tribüne wendet, um zu seinem Recht zu kommen (Liv. 40, 30, 12), so

geschieht dies eben, weil der Beamte sich auf seine Amtspflicht beruft; sonst

würde der Streit lediglich vor das Civilgericht gehören.
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untersagt, resp. die schon von diesem begonnene Verhandlung

aufhebt, wenn er selbst mit dem Volke zu verhandeln beabsich-

tigt l

)
. Gleichartig ist das Recht des Tribunen jedem patricischen

Beamten das Verhandeln mit dem Volke zu untersagen, während

der Tribun mit der Plebs verhandelt 2
). Aber auch wo er selbst

nicht mit der Gemeinde verhandeln will, kann der Tribun jedem

patricischen Magistrat das Recht zum Volke zu sprechen abschnei-

den oder beschränken 3
).
—

- Weiter fällt unter diese Vorschrift

das schon (S. 80) erörterte Recht der oberen Magistrate den nie-

deren die Einholung der Auspicien de caelo für solche Tage zu

untersagen, wo sie mit dem Volke zu verhandeln beabsichtigen

und daran durch beobachtete Blitze gehindert werden würden. —
Andere Anwendungen dieser Regel sind die an Magistrate mit Im-

perium gerichteten tribunicischen Verbote des Triumphs 4
) oder der

Verloosung der Provinzen 5
) oder des Abgangs zum Heere f)

) oder

der Wegführung der ausgehobenen Mannschaft 7
) oder auch der

1) Messalla bei Gellius 13, 16, 1 : Consul ab omnibus magistratibus et comi-

Üatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque

avocare potest nisi a consule. Minores mayistratus nusquam nee comitiatum nee

contionem avocare possunt. Ea re qui eorum primus vocat ad comitiatum, is

rede agit, quia bifariam cum populo agi non potest, nee avocare alius alii potest.

Sed (Hdschr. posset; ähnlich Madvig advers. 2, 604) si contionem habere volunt, uti

ne cum populo aqant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt.

Vgl. B. 194 A. 3.

2) Der Tribun straft einen Prätor, quod is eo die, quo ipse contionem habe-

bat, ius dicendo partem populi avocasset (de vir. ill. 73, 1). In einer von einem
Volkstribun abgehaltenen Contio befiehlt ein Censor seinen Apparitoren der Menge
Kühe zu gebieten, gerirt sich also selbst als Vorsitzender; desswegen klagt der

Volkstribun ihn an, quod contionem ab se avocasset (Liv. 43, 16).

3) Das zeigt der bekannte Vorgang bei Ciceros Niederlegung des Consulats

(Cicero ad fam. 5, 2, 7; in Pis. 3, 6 und sonst. Druinann 5, 562). Einen
ähnlichen erzählt Dio 38, 12.

4) Liv. 10, 37 erzählt, dass L. Postumius Megellus der Consul des J. 460
im Amte triumphirte ohne Senats- oder Volksschluss erwirkt zu haben (vgl. röm.

Forsch. 1, 215) auxilio tribunorum plebis trium adversus intercessionem septem

tribunorum. In gleicher Weise triumphirte Ap. Claudius Consul 611 , ohne
Zweifel ebenfalls im Amt, trotz des Widerspruchs eines Volkstribuns (Cicero pro

Caelio 14, 34; Sueton 776. 2; Val. Max. 5, 4, 6). Auch die Ovationen der

Proconsuln L. Lentultis (Liv. 31, 20) und L. Manlius (Liv. 32, 7) stiessen

auf tribunicischen Widerspruch; in dem ersten Fall ward er zurückgezogen, in

dem zweiten drang der Tribun durch. Dabei ist nicht zu übersehen, dass dem
Promagistrat gegenüber eine eigentliche Intercession möglich war, nämlich gegen

Nation, die ihm für den Tri uinphtag Imperium verlieh (S. 126. 128); dem
rat gegenüber dagegen hatte der Tribun eben nur das Verbietungsrecht.

">i \Aw, 82, 28, 3.

Bj Solche Verbote ergingen gegen Metellus Celer 694 (Dio 37, 50) und
M. (ras.,,, 609 (Dio 39, 39).

7| S;illu->t lug. 39, 4: consul impeditus a tribunis plebis ne qua* paravtrnt

ttcutn portaret.
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Weiterführung des Amtes J

)
; das Verbot des Dictalors an einen Consul

über eine gewisse Grenze hinaus den Feind zu verfolgen 2
) ; das

Verbot des Consuls an einen Prätor eine Rogation einzubringen ;

oder ein Geschwornengericht niederzusetzen 4
). Allenfalls kann man

auch das Einschreiten der Tribüne gegen die des Interregnum

wegen zusammentretenden Patricier und den das Amt übernehmen-

den Interrex, so weit es überhaupt statthaft gewesen ist, hieher

ziehen 5
). Wo es indess möglich war auf anderem Wege, zum

Beispiel durch die Obnuntiation (S. 107), den magistratischen Act

zu verhindern, haben die Tribüne diesen indirecten Weg als den

wirksameren und minder gehässigen in der Regel vorgezogen.

Amis: 2. Wie die einzelne Handlung, so kann dem niederen Be-
suspension. D '

amten auch die Amtstätigkeit überhaupt von dem höheren 6
)

untersagt [vetari quicquam agere p7*o magistratu) , das heisst die

1) Liv. 9, 34 befiehlt der Tribun dem Censor Ap. Claudius, der die Censur
über die gesetzlich bestimmte Frist von 18 Monaten fortführt, zu abdiciren

:

prendi censorem et in vincula duci iussit : approbantibus sex tribunis actionem

collegae tres appellanti Appio auxilio fuerunt. Die Befristung ist hier gedacht

nicht als ipso iure der Amtführung ein Ziel setzend , da es sonst des Verbots

nicht bedürfen würde ; der Censor erscheint als formell befugt zu längerer

Amtsführung, aber dieses Recht missbrauchend.

2) Liv. 30, 23, 3.

3) Liv. 27, 5 (vgl. 30, 24, 3); dass der Prätor im Auftrag des Senats

handelt, ändert hieran nichts. Nach Dio 42, 23 lässt der Consul Isauricus, ohne
durch gültiges Senatusconsult dazu autorisirt zu sein, das vom Prätor M. Caelius

promulgirte Gesetz durch seine Lictoren abreissen.

4) Der Consul des J. 697 Metellus Nepos befahl dem (städtischen) Prätor

die Ausloosung der Geschworenen für einen Prozess de vi nicht anders als durch

die (zur Zeit nicht vorhandenen) Quästoren vorzunehmen (Dio 39, 7 vgl. mit

Cicero ad Q. fr. 2, 1, 2), das heisst, wie es scheint, sich in diesem Verfahren

streng an den Buchstaben des Gesetzes zu halten und nicht, wie andrerseits ge-

fordert ward, in Ermangelung der Quästoren die Ausloosung selbst zu vollziehen.

5) Erwähnt wird dasselbe nur in der einen Stelle Liv. 4, 43 : res publica

a consulibus ad interregnum , neque id ipsum — nam coire patricios tribuni pro-

hibent — sine certamine ingenti, redit. Dass den Tribunen das Recht zugestanden

haben sollte das Interregnum zu hindern , ist nach der rechtlichen Consequenz
ebenso undenkbar wie aus praktischen Gründen (Chronol. S. 98; Forsch. 1, 232).

Aber freilich konnten die Tribüne jedem Patricier, der an dem Act sich bethei-

ligte, und insbesondere dem, der das Zwischenkönigthum übernahm, dafür Pfän-

dung und Verhaftung drohen ; und an dergleichen mag der Annalist gedacht haben,

der diesen Zug erfand. Denn dass er anticipirend den späteren Senatsbeschluss

über die Convocation der Patricier im Sinn gehabt hat, ist kaum zu glauben,

da dieser nur unter Vorsitz des Volkstribuns gefasst werden konnte. In Wirk-
lichkeit ist auch eine solche indirecte Hinderung wohl kaum vorgekommen, wie

denn überhaupt selbstverständlich das tribunicische Verbietungsrecht sich nicht

leicht gegen verfassungsmässig vorgeschriebene und nothwendige Formalacte richtet.

6) Der Senat ist dazu an sich nicht berechtigt ; . wo Decrete vorkom-
men, welche die höchsten Oberbeamten auffordern sich wegen fehlerhafter Wahl
(Plutarch Marc. 4) oder aus andern Gründen der Amtsführung zu enthalten (wie

dies gegen den Prätor Caesar und den Volkstribun Metellus im J. 692 verfügt
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Aintssuspension über ihn verhängt werden. Solche Verfügungen

finden wir ausgesprochen von einem Diclator gegen einen Consul *)

und gegen einen Reiterführer 2
) ; von einem Consul gegen einen

Prätor 3
) ; von dem Provinzialstatthalter gegen seine sämmtlichen

Unterbeamten 4
) ; von Volkstribunen gegen einen Gensor 5

) . Von

der Amtsentsetzung unterscheidet sich dies Verbot der Vornahme

von Amtshandlungen schon dadurch, dass es jederzeit zurückge-

ward: Sueton Caes. 16; Plutarch Cat. mai. 29; Drumann 3, 182), kann darin

im Rechtssinn nur eine Aufforderung erkannt werden dies freiwillig zu thun,

deren Nichtbefolgung der Senat als solcher nicht ahnden konnte , sondern nur
die diese Aufforderung etwa aufnehmenden Beamten.

1) So suspendirte im J. 296 der Dictator L. Quinctius den Consul L. Mi-
nucius nach Liv. 3, 29, 2 und Dionys. 10, 25. Beide Berichte fassen dies

nicht genau als Abdication; bei Livius aber tritt die Suspension deutlich hervor

in den Worten: tu donec consularem animum incipias habere legatus his legionibus

praeeris. Ganz ähnlich ist der von Liv. 5, 9 erzählte Vorgang aus dem J. 352

:

der Dictator nöthigt die Consulartribune zur Abdication , ohne Zweifel indem er

ihnen verbietet, Amtshandlungen vorzunehmen und im Fall des Zuwiderhandelns
sie mit Verhaftung bedroht.

2) Liv. 8, 36, 1 : dictator . . . magistro equitum . . . vetito quicquam pro ma-
gistratu agere. Damit ist nicht zu verwechseln, wenn der Dictator, um seinen

Rücktritt einzuleiten, den Reiterführer veranlasst abzutreten (Liv. 4, 34, 5).

3) De viris ill. 72, 6 : M . Aemilius Scaurus .... consul . . . P. Decium
praetorem transeunte ipso sedentem iussit adsurgere eique vestem scidit sellamque

concidit : ne quis ad tum in ius iret, edixit. Dio 42, 23 : 6 fjiv (Servilius Isau-

ricus Consul 706) oyoiv h. xooxou xöj KatXioj 6k t*i axpaxTqYoOvxt zpäcjai ecpfjxev,

dXXa xa xe rporrjxo^xa xtj apyjjj auxou aXXw xu) xüiv oxpaxirjYuJv 7tpoa£xa£e xal

ajtov exetvov xoü xe a'jveopioo etp£e xai dhto xoü ß-f)fxaxo; xaxaßotbvxa xi %axe-

9WMI (wobei zu beachten, dass das Recht im Senat und zum Volk zu reden am
Amt hängt, also mit der Suspendirung fällt) xöv xe ötcppov auxoü cjv£xpid>ev

(vgl. Quintilian inst. 6, 3, 25 und Caesar b. c. 3, 21). Vgl. Vita Marci c. 12

:

praetorem, qui quaedam pessime egerat, non ahdicare se praetura iussit, sed collegae

iuris dictionem mandavit.

4) Cicero Verr. 3, 58, 134: quaestores , legatos
,

praefectos , tribunos suos

mulli missos fecerunt et de provincia decedere iusserunt
,
quod . . . peccare ipsos

aliqua in re iudicarent. Vgl. divin. in Caecil. 11, 35. Ein Beispiel bei Dio

36, 23. Ebenso weist der commandirende Consul den fehlenden Prätor aus dem
biet aus nach Rom (Liv. 32, 7, 7. 39, 3, 3). Hieher gehört auch die

Ausweisung des Statthalters von Syrien Cn. Piso durch Germanicus kraft seines

maius Imperium im J. 19 n. Ohr. (Tacitus ann. 2, 70: addunt plerique iussum
provincia decedere, was dann c. 76 als ademptio provinciae bezeichnet wird). Piso

behandelte diese Absetzung als nicht zu Rechte bestehend, weil er nicht von Ger-
manicus, sondern vom Kaiser sein Mandat empfangen habe (Tacitus 2, 77. 80),
aber mit Unrecht, da das maius imperium des Germanicus ausdrücklich auf die

kaiserlichen Legaten mit erstreckt war (Tacitus 2, 43 vgl. 3, 12). An sich

ist sonst §m GnmdMtfl richtig; der kaiserliche Legat von Syrien konnte den
Legionslegaten oder den Procurator der Provinz ohne Zweifel nicht absetzen , da
sie so gut wie er leitet ilir Mandat vom Kaiser empfangen hatten.

5) Gegen Af>. Claudius im .). 444, als er sich weigert nach Ablauf der 18

Monate ibxotreten (Uv. 9, 34); gegen M. Aemilius Scaurus im .1. I'»if>. als er

na<li .Irin J ,<i .1,- i ollegen ebenfalls abzutreten verweigert (Plutarch q. lt. 50)
Hier W nur von 1'erhaftuntr die Keile; offenbar aber geht ein Befehl \<>raul.lie

\mt-th Itfgkeit einzustellen.
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zogen werden kann und insofern die Amtstätigkeit nur ruht,

nicht aufhört.

Justitium. 3. Die allgemeine Sistirung der Thätigkeit der minderen Be-

amten oder das iustitium bezieht sich allerdings zunächst auf die

privatrechtliche Jurisdiction 1
), begreift aber nicht minder in sich

die Schliessung des Aerars 2
), die Aussetzung der öffentlichen

Verkäufe, die Unterlassung aller Senatssitzungen 3
) und überhaupt

aller und jeder öffentlichen Acte, welche mit denjenigen Geschäf-

ten, um deren willen das iustitium verfügt wird, in keiner Ver-

bindung stehen 4
) . Selbst die Sistirung derjenigen Privatgeschäfte,

die öffentlich betrieben werden , namentlich die Schliessung der

offenen Läden wird häufig damit verbunden 5
). Das Recht das

Justitium zu ediciren knüpft sich an die höhere Amtsgewalt; es

kann von den Volkstribunen, ja selbst von einem einzigen der-

selben verfügt werden 6
)

, wird aber regelmässig von dem oder

den höchsten zur Zeit in Rom anwesenden Beamten mit Imperium

ausgesprochen. Selbstverständlich ist das Justitium nur eine

vorübergehende Massregel und wird dasselbe, nachdem der An-

1) Differt vadimonia praetor Juvenal 3, 213. Vadimoniaque eius diei dif-

[ferri] I. N. 3629 in einem municipalen Funeraldecret.

2) Cicero de har. resp. 26, 45 : iustitium edici oportere , iuris dictionem in-

termitti, ciaudi aerarium, iudicia tolli. Plutarch Ti. Gracchus 10 : oiaYpdfAjxaxt

xd? d'XXa? dpydc drrdaa? ixouXuae (Ti. Gracchus als Tribun) ^pTjfxaxiCeiv , d/pi

av i\ Ttept xoü vö[i.ou oieve^Orj 6fj<fos * xtjb os xoü Kpowj vaw acp pa^Ioa*: toiaj

^TießaXev , ottoj; ol xafuai [AY]öev £% auxoü Xafjißdvoiev [attjo' elacpspoiev , xal xoT?

d7t£i&Y)oaai xöJv axpaxYjYäw C^jpuav drceTajpufcev, tuaxe 7rdvxa<; UTrooeiaavxa«; dcpetvai

xy)V exdaxw TrpooTjxouoav otacovojAiav.

3) Nach Cicero (jpro Plane. 14, 33 mit den Scholien p. 259) fragt der

Consul P. Nasica (ohne Zweifel der des Jahres 643) den Praeco Granius edicto

iustitio, quid tristis esset ? an quod reieetae auetiones essent ? immo vero, antwortete

dieser, quod legationes. Das Justitium war wohl veranlasst durch den Ausbruch
des jugurthinischen Krieges.

4) Cicero Brut. 89, 304: exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter

bellum intermissis. Das Justitium während des Bundesgenossenkrieges erstreckte

sich auf die wegen eben dieses Krieges eingesetzten Ausnahmegerichte natürlich

so wenig wie auf die militärischen Geschäfte selbst.

5) Liv. 3, 27, 2: dietator . . . in contionem venu, iustitium edicit , ciaudi

tabernas tota urbe iubet , vetat quemquam privatae rei quiequam agere. 4, 32, 1

.

9, 7, 8: tabernae circa forum clausae iustitiumque in foro sua sponte coeptum

prius quam indictum.

6) Plutarch Ti. Gracch. 10 (A. 2). Den Volkstribun dagegen kann der

Consul und der Prätor durch iustitium direct nicht hemmen. Nur indirect kann

er durch Ansetzung derjenigen feriae
,

quas consules vel praetores pro arbitrio

potestatis edieunt (Macrobius sat. 1, 16, 6), die Durchbringung von Plebisciten

verzögern ; wie dies zum Beispiel die Consuln des J. 666 gegen den Volkstribun

P. Sulpicius versuchten (Plutarch Süll. 8).
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lass beseitigt ist, durch entsprechendes Edict des Magistrats, der

es verfügt hat, wiederum aufgehoben J
)

.

Die am weitesten greifende Massreeel dieser Art, das Justi- Factische

,7 , ~ ,

°
. ,

'
M Schranken

tium, wird im gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht verfügt, ohne des vertne-
tungs-

dass der Senat seine Zustimmung dazu gegeben hat, in der Regel rechtes,

weiien Kriegsgefahr 2
)

oder eines Festes wegen 3
) oder wegen

öffentlicher Trauer 4
) ; aber das Justitium, das Ti. Gracchus durch-

setzte, zeigt, dass die Zustimmung des Senats keineswegs noth-

wendig war und dasselbe auch durch blosses Belieben des Ma-

gistrats herbeigeführt werden konnte. Ebenso ist von dem Recht

des höheren Beamten den niederen zu suspendiren aus nahe lie-

genden Gründen nur selten und nur im Strafweg Gebrauch ge-

macht worden; und selbst die Untersagung einzelner Amtshand-

lungen kommt im Ganzen genommen nur da vor, wo die gleich-

zeitige Thätigkeit des niederen und des höheren Beamten dem

letzteren in seinem verfassungsmässigen Schalten hinderlich sein

würde. Aber wie auch Sitte und Herkommen das Vertretungs-

recht des höheren Beamten gegen den niederen einschränken

mochten, rechtlich und bis zu einem gewissen Grade auch prak-

tisch ist dasselbe weder bedingt noch begrenzt.

Aber eine sehr fühlbare factische Schranke fand das Ver- Folgen des
Zuwider-

Liv. 10, 21, 6: iustitium remittitur, quod fuerat dies XVIII. Vgl. 3, 3, 8.

2) Liv. 7, 9, 6 : dictator cum tumultus Gallici causa iustitium edixisset.

Cicero Phil. 5, 12, 31 : tumultum decerni, iustitium edici. saga sumi dico opor-

ttre. dilectum haberi sublatis vacalionibus. Ebenso das. 6, 1, 2. Noch in einem
Gedicht aus dem Ende des 4. Jahrh. (Hermes 4, 355 Z. 32) heisst es : quis

tibi iustitium incussit, pulcerrima Roma, ad saga confugerent
,
populus quae non

habet Olim? Andere Beispiele Liv. 3, 3, 8. c. 5, 4. 4, 26, 12. 6, 7, 1. 7, 6, 12.

c. 28, 3. 10, 4, 2. c. 21, 3. Cicero Brut. 89, 304 (8. 250 A. 4). Sueton
dalh. 10.

3) Dio 59, 7.

\
) Beispiele finden sich nach der Botschaft von der caudinischen Schlacht

, 7. 8.)j nach dem Tode Sullas ((iranius Licin. p. 44 Bonn. : iustitium fuit

matronaeque eum toto anno luxerunt); besonders unter dem Principat bei Todes-
fällen fürstlicher Personen. Inschrift in Rom (zum mon. Ancyr. p. 34; C. 1. L.

i: mortem thu (vielleicht eines der Söhne des Augustns, des Gaius oder

lei Lucius) iustitio per ron[tinuos dies .... edicto] omnes luxerunt. In einer

uideren lieber dm Gfctiui betreffenden (/.um monum. Ancyranum p. 79) heisst

not iustit\iinit iwlictum ext\, donec ossa eius in \ma\eso\laeum inferrentur\.

Dasselbe geschah für Angqitoi (Teoitua arm. 1, 10. 50), Qennanietoi (Tante-;

onn. 2, 82, 3, 7 ), den jttngerea DrufM (Soeton TU). 5'2: tantum non st<itij>i a

funere ad negotiorum consuetudinem rediit iustitio longiore inliiluto), Drusilla

(Sueton Callg\ 24), l'ius {rHn Mmti <. 7). Bi kerni lein, dtM mit .jedem funus
publicum ein iustitium. wenn arch nur für die kur/e I'rM. wo der Trauern. l-

tanden war. — Justitium wehren Hnngerinetfa

D

handeln.«».
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bietungsrechl darin, dass das Zuwiderhandeln gegen das Verbot

nicht betrachtet ward als ein Angriff auf den verbietenden

Magistrat und vor allem darin , dass der Act
,

gegen den das

Verbot gerichtet war, wenn er dennoch vorgenommen ward,

keineswegs als nichtig angesehen wurde, wie dies beides bei der

Intercession der Fall war. Von dem Triumph ist es gewiss, dass,

wenn es dem Tribun nicht gelang ihn zu verhindern, er trotz

des Verbots als gültig gefeiert angesehen und verzeichnet wurde

(S. 131) ; und ebenso wird das Gericht, das der Prätor trotz des

Justitium niedersetzte, als gültig eingesetzt betrachtet werden

müssen. Somit ist dieses Verbot, genau genommen, nichts als

die Androhung der Coercition im Fall des Zuwiderhandelns l
) . Der

verbietende Magistrat erklärt, dass, falls die betreffende Handlung

vollzogen werden sollte, er davon Veranlassung nehmen werde eines

der ihm zustehenden Coercitionsmittel anzuwenden, welches auch

wohl gleich im Voraus namhaft gemacht ward 2
). Die Befugniss

des also Bedrohten diese Handlung zu vollziehen ward hiedurch

an sich nicht berührt; auch das Handeln gegen eine solche Drohung

erschien nicht an sich selbst als eine Verletzung der Ehre und der

Rechte des drohenden Magistrats, was namentlich dem Tribun

gegenüber von grosser Wichtigkeit war. Der verbietende Magistrat

kommt im Fall der Gontravention lediglich in die Lage seine

Drohung zu verwirklichen, zum Beispiel den Beamten, der der über

ihn verhängten Suspension zum Trotz weiter functionirt, zu ver-

haften, vorausgesetzt dass er dazu den Willen und die Kraft hat.

Letzteres aber ist keineswegs immer der Fall ; vielmehr trifft er bei

seinen Coercitivmassregeln gar leicht auf das wesentliche Hinder-

niss der Intercession und in diesem Fall ist sein Verbot nichts als

1) Das zeigt sehr klar das Verfahren des Ti. Gracchus hei Ansetzung seines

Justitium: er drohte durch Edict jedem zuwiderhandelnden Prätor eine Geld-

busse aufzulegen, und niemand wagte gegen dieses das Gemeinwesen zerrüttende

aber formell zulässige (Dio fr. 84, 5 : TJj Ttpocpaoet xrj xoü vo|j.ou ypu>;i.evoi) Ver-

bot des Tribuns zu handeln (Plutarch Ti. Gracch. 10 : toi? amiürfiaai xiuv

axpaTrjYtüv £Y][jiiav &re9«^pu$fM , euere Trdvrac uzoosioavra; d'feivat ttjv sy.arrw

7rpoar
(
y.o'-)3av oix.ovop.tav). Man kann damit das Verfahren gegen Camillus ver-

gleichen , dem durch ein Plebiscit , si pro dietatore quid egisset , eine schwere

Mult angedroht wird (Liv. 6, 38, 9). Geradezu suspendiren, so dass die wirk-

same Vornahme der Amtshandlungen rechtlich unmöglich wird, kann weder der

höhere Magistrat noch die Volksgemeinde.

2) Liv. 42, 21, 4: tribuni plebis .... consulibus multam se dicturos nisi

in provinciam exirent, denuntiarunt. Ebenso droht Ti. Gracchus eine Mult an

(A. 1). Ob der Betrag gleich mit angegeben ward, erhellt nicht; aber wenigstens

insoweit wurde die Coercition determinirt, dass sie auf die Multa gestellt ward.
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eine leere Drohung ]

)
. Dies ist ohne Zweifel die nächste Ursache,

wesshalb das Verbietungsrecht trotz seiner formalen Schranken-

losigkeit im Ganzen eine so untergeordnete Rolle in den politi-

schen Kämpfen gespielt hat. Befugt war wohl jeder Tribun dem

Consul nach Belieben die Einholung der Auspicien, den Antritt

des Amtes, die Abhaltung des Triumphs, ja die Amtführung über-

haupt zu untersagen; aber wenn der Consul sich an das Verbot

nicht kehrte und sodann dem Tribun, der ihn in Haft nehmen

oder sonst coerciren wollte, mit der Intercession auch nur einer

Minderheit oder eines einzigen seiner Collegen begegnete 2
)
oder

auch auf andere Weise die Coercition vereitelte $ ,
so hatte das

Verbot weitere Rechtsfolgen nicht.

Neben dem Recht des höheren Magistrats einem niederen Begriff der
^ Intercession.

eine noch nicht vollzogene Amtshandlung zu verbieten steht das-

jenige des gleichen oder höheren Magistrats eine bereits vollzogene

zu cassiren und damit die darauf weiter sich stützenden zu

verhindern oder doch ihrer Rechtskraft zu entkleiden 4
). Dies ist

1) Deutlich tritt das Sachverhältniss hervor hei den S. 248 A. 1 S. 249 A. 5

erwähntenSuspensionen der heiden Censoren. In heiden Fällen hrauchen die Tri-

büne ihr Recht nicht willkürlich, sondern nur zum Schutz der bestehenden Ver-

fassung oder doch des Herkommens und dringen auch in dem zweiten Fall durch,

indem sie den Scaurus zu verhaften drohen; aber in dem ersten wird dieselbe

Drohung durch Einspruch der Collegen vereitelt und Appius fährt fort zu amtiren.

Ebenso wurde das an M. Crassus gerichtete tribunicische Gebot nicht in die

Provinz zu gehen (S. 247 A. 6) dadurch vereitelt, dass die Collegen die Ver-

haftung nicht gestatteten.

2) So schützt der Consul Megellus (S. 247 A. 4) sich bei seinem Triumph
vor der Verhaftung, mit der ihn sieben Tribüne bedrohen, durch die Interces-

sion der übrigen drei; ebenso der Censor Appius (S. 248 A. 1) sich vor der

Verhaftung wegen versäumter Abdication ebenfalls gegen sieben Tribüne durch drei.

3) So hinderte die vestalische Jungfrau Claudia, indem sie den Tribun ab-

hielt bei dem Triumph 611 Hand an den triumphirenden Consul zu legen, des-

sen Verhaftung (Cicero pro Cael. 14, 34. Val. Max. 5, 4, 6. Sueton Tib. 2;

Handb. 4, 284).

4) Bei unbefangener Ueberlegung wird man wohl zu dem Ergebniss kom-
men , dass der Streit , ob die Intercession cassatorisch ist oder prohibitiv , sich

mehr Hm das Wort dreht als um den Begriff. Immer handelt es sich um einen

Rechtsact, der wieder als Rechtsgrund für andere Rechtsacte dienen soll. Darüber

ist kein Streit und kann kein Streit sein , dass , wenn der erste Rechtsact

•'.n der Intercession betroffen wird, derselbe die Fähigkeit verliert für di»;

folgenden als Rechtsgrund zu dienen. Ob man dies in der Weise aus-

lrürkt, dass die in der Vergangenheit liegenden Momente des Rechtshergangs

angesehen werden als im Rechtssinn nicht vorhanden, das heisst als c

n der Weise, dass die in der Zukunft liegenden Momente desselben

lithin nicht eintreten dürfen und, wenn sie dennoch factisch eintreten soll-
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die Intercession

J
) . Der wesentliche Unterschied der beiden Befug-

nisse ist, dass der gegen das Verbot vollzogene Act zwar strafbar,

aber gültig 2
), der gegen die Intercession vollzogene nichtig ist; es

ist derselbe Unterschied, nach welchem die römische Doctrin in

Beziehung auf die Gesetzeskraft die lex minus quam perfecta 3
)

und die lex perfecta unterscheidet. — Die Behandlung dieser

verwickelten und sehr vernachlässigten Lehre wird besonders da-

durch erschwert, dass die Negation des magistratischen Actes,

obwohl an sich nichts als ein Ausfluss des magistratischen Rechts

überhaupt und die nothwendige Kehrseite zu dessen positiver

Function, dennoch in dem Volkstribunat einen eigenthümlichen

und übermächtigen Ausdruck gefunden hat, der den richtigen

ten , im Kechtssinn gelten als nicht vorhanden , das heisst als prohibirt , ist

wesentlich dasselbe. Indess ist die erstere Auffassung unzweifelhaft den Quellen

mehr gemäss , weil die Intercession niemals auftritt , so lange der fragliche

Kechtsaet noch lediglich in der Zukunft liegt. Die absolute Prohibition eine»

magistratischen Acts ist logisch denkbar schon vor dem Beginn desselben

:

aber die Intercession setzt nicht bloss diesen voraus, sondern gegenüber dem
Decret und auch dem Senatsbeschluss in der That die Vollziehung. Wenn bei

dem Gesetz die Intercession nicht die Vollziehung des Schlussacts fordert, viel-

mehr sie dadurch ausgeschlossen wird, weil das von der souveränen Gemeinde ge-

sprochene Wort schicklicher Weise nicht umgestossen werden konnte, so fordert

sie hier wenigstens die Vollziehung irgend welcher vorbereitender Handlungen,
ohne die die entscheidende Abstimmung nicht gedacht werden kann. Selbst in

den seltenen Fällen , wo intercedere gesetzt wird , ohne dass die Rescission des

Acts eintritt (S. 245 A. 1), erklärt sich der abweichende Sprachgebrauch daraus,

dass das Verbot nicht gegen eine zukünftige , sondern gegen eine in der Voll-

ziehung begriffene Handlung sich richtet. Wir werden darum auch ferner einer-

seits , nach dem Vorgange der Alten , die Intercession als eine Form des Ver-
bietens behandeln, andrerseits und vorzugsweise ihr cassatorische Wirkung bei-

legen ; es trifft beides bei ihr zu, letzteres aber schärfer.

1) Die schärfste Definition des Begriffs, allerdings auf den Tribunat gestellt,

aber von allgemeiner Gültigkeit, giebt Plutarch q. B. 81 : ui)£ xü>v p-rjxöpwv sviot

T"?)V 7rapaYpacpr)V ou ßouXovxat Snajv eivat xoüvavxiov xtj obaf] Späisav (i
t

ptiv yap
tiadyzi xai -noiet xpiatv , Y] he dvaipet xal X6et), xöv auxöv xpö:iov o'iovxai xt

(

v

OTjfAapyiav xcuXuotv dpyrj; \xak\os etvou v.a\ 7rpö? dpX"^ dvxtxa£i\» r) dpyf^. Die
Vergleichung der staatsrechtlichen intercessio mit der privatrechtlichen exceptio

rührt gewiss aus besten römischen Quellen her. Mit der privatrechtlichen Inter-

cession hat die publicistische nicht viel mehr gemein als die Mannichfaltigkeit

der Form und den — bei der privatrechtlichen auf Aufhebung einer Verpflich-

tung gerichteten — negativen Charakter.

2) Natürlich vorausgesetzt, dass nicht die Intercession nachfolgt. Wenn
der Consul einem Prätor verbietet ein Gesetz einzubringen und dieser es den-
noch thut, so ist die Einbringung gültig, in der Regel aber wird dann der

Consul intercediren und damit die Durchbringung verhindern. Als die Consuln

später die Intercession gegen die Rogation verloren, konnten sie in diesem Fall

freilich nur strafen, nicht hindern; und eben darauf führt der S. 272 A. 4

erörterte Vorfall aus dem J. 587.

3) Ulpian praef. 2 : minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri

et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem fecit.
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Standpunct der Lehre beinahe mit Nothwendigkeit verschiebt *)

.

Es soll hier versucht werden sie nach Möglichkeit wieder in ihr

Recht einzusetzen.

Fragen wir zunächst, wem und gegen wen die Intercession

zusteht, so ist darauf schon oben (S. 24 fg.) im Allgemeinen die

Antwort gegeben: sowohl dem gleichen Magistrat gegen den

gleichen wie dem höheren gegen den niederen.

Die Intercession ist in das Leben getreten als eine Conse- intercession
O kraft der

quenz der Collegialität und deren wesentlicher praktischer Aus- Par poteata*.

druck; insofern ist sie entstanden mit Einführung der Republik

und zwar zunächst als Intercession der gleichen Gewalt gegen

die gleiche. Seitdem walten nicht im Felde, aber in der städti-

schen Magistratur 'gleiche Gewalten 7

; und wenn von mehreren

Consuln, Gensoren , Aedilen
,

Quästoren der eine gebietet, der

andere aber verbietet, so geht das Verbot dem Gebote vor 2
). Es

ist dies nothwendig, denn das Princip der Collegialität wird dem
monarchischen eben zu dem Zwecke substituirt, damit fortan auch

gegen die höchste Gewalt eine Schranke bestehe, die neue höchste

Doppelmagistratur durch sich selber gebrochen werden könne 3
).

Darum ist auch, seit mit der Einführung des Volkstribunats eine

1) Wenn zum Beispiel Liv. 6, 38, 6 sagt : intercessionem secessione quon-
dam plebis partam, so ist ihm offenbar nicht deutlich gegenwärtig gewesen, dass

es schon vor der tribunicischen Intercession die consularische gab.

2) Die mehr noch logische als positiv juristische Regel in re pari potiorem

causam esse prohibentis (Dig. 10, 3, 28) wird oft in Bezug auf den Volkstribunat

ausgesprochen, so bei Plutarch Cat. min. 20: to (cyupöv i] äpy-rj itpo; xö

xoXueiv fyet [xaXXov t
(
Tcpöi xö Tipaxxeiv ' %av Tzavxe? o£ Xoi-ot rap

1

£va t}»Yj'.pia(Dvxai

xoO ;j.Y
(

tfiXovxoc |at
(

os £ä>vxo; xo y.paxo; £axi und ähnlich Ti. Gracch. 10, bei

8eneca controv. 1, 5, 3: ex tribunis potentior est qui intercedit, bei Liv. 2, 44, 3:

unum vel adversus omnes satis esse. Aber auch dies ist nur Anwendung des

allgemeinen Rechts auf den besonderen Fall ; der Satz ist ebenso richtig für die

consularische und jede andere Intercession wie für die tribunicische. In den
Annalen wird die nicht tribunicische collegialische Intercession besonders hervor-

gehoben in Beziehung auf die Consuln des J. 259 (Liv. 2, 27, 1 : Appius . . .

>iuam asperrime poterat ius de peruniis creditis dicere . . . quod ubi cui militi in-

ciderat, collegam appellabat) und in Beziehung auf die Decemvirn consulari

potestate (Liv. 3, 34, 8: plebs . . . ne tribunicium quidem auxilium cedentibus

in vicem appellalioni Xriris quaerebat. c. 36, 6: intercessionem consensu sustulerant,

cum priore* Xviri uppelLatione colleyae corrigi reddita ab se iura tulissent): Jen»--,

weil der I 'ebergang von der collegialischen Intercession zu der im J. 260 einge-
führten tribunicischen markirt werden sollte; dieses, weil während des Decem-
virats der Tribunat ruhte.

8) Insofern kann man, wie von dem Tribunat, so auch von dem Consulat
sagen, dass es zum Zflretl (tot Intercession geschaffen ist; und eben dies meint
Liv. ü. ls, wo er das Consulat mit der Dictatur vergleicht: n< qur tuim ut in

consulihus qui pari pottttatt essent, alterius auxilium . . . erat. Aehnlich 2. '2.7. 1;

dal unter viraxo;.
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selbst dem Consulat überlegene Gewalt begründet wird, auf diesen

das gleiche Princip der Ueberlegenheit des Verbots über das Ge-

bot ebenfalls angewendet worden ; und der Satz, dass gegen die

Ausschreitungen des Tribunen der Plebs nur in demTribunat selbst

und insbesondere in der grossen Anzahl seiner Mitglieder ein

Correctiv gegeben sei, wird von den aristokratisch gesinnten An-

nalisten oftmals wiederholt l

)
.

intercession Aber die Colleeialilät ist schon in ihrer ursprünglichsten Ge-
kraft der

° r o
maior stalt nicht nothwendig eine gleiche : es kann neben dem gleichen

Befehlsrecht der Consuln das stärkere des Dictators stehen. In-

sofern steht neben und vor der Intercession der par potestas die

der potestas maior, die sich freilich hier praktisch wesentlich

darin äussert, dass, so lange der Dictator fungirt, die Consuln

sich in der Regel des Functionirens enthalten. Die weitere Ent-

wickelung hält sich innerhalb dieses Rahmens, nur dass sie das

Gebiet der Collegialität , auf das sie, insofern man auch den

Dictator als Collegen der Consuln betrachten darf, ursprünglich

beschränkt war, späterhin überschreitet. Die Intercession gegen

die niederen Aemter beginnt, so wie dieselben zu Aemtern wer-

den. Insofern dem Beamten Gehülfen zur Seite stehen, wie

schon dem König zum Beispiel die tribuni celerum und rnilitum,

überwiegt allerdings das ableitende Befehlsrecht das aus ihm ab-

geleitete nothwendig und kann der Mandant immer den Spruch

des Mandatars cassiren 2
). Indess dies ist noch keine Intercession,

weil es hier an zwei verschiedenen auf gleichem oder gleich

starkem Rechtsgrund beruhenden Gewalten gebricht. Aber als

die Quästoren ebenfalls aus der Volkswahl hervorgingen und also

aus subalternen Auftragnehmern zu subalternen Beamten geworden

waren , trat an die Stelle jenes mandatarischen Cassations- das

Intercessionsrecht, wie es dem Consul zusteht gegen den Aedilis

und den Quästor 3
). — Als ferner dem Consul in dem Prätor ein

1) Sowohl der tribunicischen Legislation wie der tribunicischen Coercition

gegenüber wird dies geltend gemacht: so Liv. 2, 43, 3. c. 44, 3. 4. 4, 48.

5, 29, 6. 6, 35. c. 37, 3. Dionys. 9, 1. 10, 30. 31.

2) So wird ein von dem Quästor, dem die Civiljurisdiction übertragen gewesen

sein muss, zu Ende geführtes recuperatorisches Verfahren von dem Prätor Verres

cassirt (Cic. divin. 17, 56). Vgl. S. 259 A. 3.

3) Den entscheidenden Beweis hiefür giebt das 27. ßapitel des Stadtrechts

von Salpensa, das ganz herzusetzen angemessen erscheint. De iniercessione

IIvir(um) et aedilium [ei] q(uaestorum). Qui IIvir{i) aut aediles aut quaestores

«ins municipi erunt , his IIvir(i$) inter se et cum aliquis alterutrum eorum aut
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College schwächeren Rechts an die Seite trat, erwarb er selbst-

folglich gegen diesen das Intercessionsrecht *). — Endlich dem
Volkstribun steht kraft seiner Gewalt, die dem Werthe nach der

consularischen vorgeht, die Intercession zu gegen jeden Beamten

mit Ausnahme des Dictators, insbesondere gegen den Gonsul 2
),

aber nicht minder gegen den Censor 3
), den Aedilen 4

) und den

Quästor 5
). Sogar den Beamten des römischen Staats gegenüber

denen der Bürger- sowie der nicht voll souveränen Nichtbürger-

gemeinden scheint dasselbe Gassationsrecht zugesprochen werden

zu können 6
).

Die Intercession ist, so wenig wie die Collegialität , aus

^

r
£*s.®io

g

n

der sie zunächst hervorgegangen ist, von Rechts wegen auf das eebiet -

hauptstädtische Gebiet beschränkt; aber ihre Anwendbarkeit auf

das Amtsgebiet imperio hält sich in engen Grenzen. Die Inter-

cession aller der Behörden , welche für dieses Amtsgebiet über-

haupt nicht competent sind , namentlich der Yolkstribune , ist

selbstfolglich hier ausgeschlossen. Die Intercession ferner gegen

die nur im städtischen Amtsgebiet statthaften Acte, also gegen

Gesetze und Senatsbeschlüsse, kann hier ebensowenig vorkommen.

utrumque ab aedile aedilibus aut quaestore {jquaestores die Tafel) quaestoribus ap-

pellabit; item aedilibus inier se; [item quaestoribus inter se] intercedendi in triduo

proxumo quam appellatio facta erit poteritque intercedi, quod eius adversus h. I.

non fiat et dum ne amplius quam semel quisque eorum in eadem re appelletur, im
potestasque esto

}
neve quis adversus ea quid, quom ( die Tafel quicquam) intercessum

erit, facito. Was in
[ ] steht, ist auf der Tafel ausgefallen. Die analogische

Anwendung auf Rom scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen; der Mangel an

Belegen für solche Intercession kann kein ernstliches Bedenken erwecken, da wir

efninal von der Geschäftsführung der niederen Beamten überhaupt sehr wenig erfah-

ren, anderntheils die später zu erörternde factische Beschränkung der Intercession

auf den Competenzkreis der Intercedenten hier beschränkend eingegriffen hat.

1) Nach Val. Max. 7, 7, 6 cassirt Mamercus Lepidus Consul 677 eine von

dem Stadtprätor verfügte bonorum possessio secundum tabulas auf eingelegte Ap-
pellation (vgl. Niebuhr R. G. 3, 39).

2) Cicero de re p. 2, 33, 58: contra consulare imperium tribuni plebi . . .

constituti. Derselbe de leg. 3, 7, 16. Liv. 2, 33, 1 : quibus auxilii latio adversus

consules esset. Appian 6. c. 1, 1 : d; xobXuoiv fxdXtaxa xtüv utccxtojv. Dion. 11, 54
und sonst.

31 Ltr. 43, 16, 5.

ij Gelliuj 4, 14. Val. Max. 6, 1, 7.

ÖJ I-iv. 33, 42: quaestores ab auguribus pontificibusque . . . Stipendium . . .

pelebant : ab aacerdotibus tribuni plebis nequiquam appellati.

6) Dti Prätor von Sizilien intereedirt gegen ein Decret des Raths von Sy-
raktii (Cicero Wert. 4, 65. 66 j; es wird ni« M bestritten, dass dies an lieh /.u-

var (vgl, befOndera $ 149: negare esse illud »enatus consultum, in quo

appeUatUi esset), sondern nur die Modalitäten getadelt, [nebeftOndere,

das» dies auf Anruten nicht einet >>rakusaners, sondern eines Römers geicbeh.

im Alterth. I. 3. Aufl. 17
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Die Intercession gegen das magistratische Decret ist zwar denk-

bar, zum Beispiel in dem militärischen Prozess; aber da es

wenigstens in der höchsten Instanz eine eigentliche par potestas

im militärischen Oberbefehl nicht giebt 1
), kann die Intercession

nur in der Weise vorkommen, dass der Dictator den Spruch des

Reiterführers, der Consul den des ihm beigegebenen Prätors, der

Prätor den des Quästors auch da aufhebt, wo die niederen Be-

amten nicht als Mandatare, sondern kraft ihrer Amtsgewalt ver-

fügen. Es ist darum begreiflich, dass die Intercession als eine

wesentlich dem Friedensregiment angehörende Institution behandelt

wird 2
)

.

V
(S? inte"

^S ^e8* na^e °^e Zulässigkeit der Intercession auf diejenigen

cession zur fälle zu beschränken , für welche der intercedirende Maaistrat
Competenz, D

und derjenige, gegen den intercedirt wird, gleichmässig competent

sind; zum Beispiel wenn der eine Consul einen Wehrmann aus-

heben, der andere ihn freigeben will , oder der eine Quästor in

einer Steuersache die Execution verfügt, der andere noch Frist

zu geben geneigt ist. Aber die Intercession, wie wir sie kennen,

ist dem Rechte nach unabhängig davon, ob der Intercedent selbst

für den Act competent ist oder nicht. Am schärfsten tritt dies

hervor in, der bei weitem gewöhnlichsten Intercession, der tribu-

nicischen, da bekanntlich dem Volkstribun die positive Competenz

im Allgemeinen mangelt. Auch sonst aber fehlen dafür, dass

die Intercession nicht an die Competenz gebunden ist, die Beweise

nicht ganz : der Consul intercedirt gegen das Decret des Stadt-

prätors in einer Erbschaftssache 3
)

; der Peregrinenprätor gegen

1) S 47. Allerdings scheint in gewissen seltenen und anomalen Fällen, wie

zum Beispiel wenn zwei Prätoren in demselben Gebiet commandiren, uns die

par potestas einzutreten; aber vielleicht kennen wir bloss die Regeln nicht, durch

die sie auch alsdann vermieden ward.

2) Cicero de leg. 3, 3, 6 entwickelt die Intercession der par maiorve pote-

stas und die Provocation an den populus und fasst beide als provocatio so zu-
sammen, dass diese die appellatio einschliesst. Wenn er dann fortfährt: militiae

ab eo qui imperabit provocatio nee esto quodque is qui bellum geret imperassit

ius ratumque esto, so wird die Intercession der par maiorve potestas damit ebenso

ausgeschlossen wie die provocatio im eigentlichen Sinn.

3) So S. 257 A. 1. Freilich ist bei diesem Fall zu bedenken, dass er unter

die ephemere Herrschaft des sullanischen Tribunatgesetzes fällt und möglicher

Weise die weiter greifende consularische Intercession mit der verstümmelten

tribunicischen zusammenhängt. — Wenn in der Schrift ad Her. 2, 13, 19 gesagt

wird: ea {iudicata) saepe diversa sunt, ut aliud alii iudici aut praetori aut con-

suli aut tribuno plebis placitum sit, so ist auch hier wohl nicht an die cen-

sorisch-consularische Administrativjustiz gedacht, sondern an die consularische

Intercession.
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den Stadtprätor 1

), der Consul gegen den Aedilis und den Quästor

S. 256 A. 3), obwohl in allen diesen Fällen der angerufene Ma-

gistrat den angefochtenen Act selber zu vollziehen nicht berufen,

ja nicht einmal berechtigt ist. Jedoch sind dergleichen Fälle

äusserst selten, und praktisch wird der Competenz ein bedeuten-

der Einfluss nicht abgesprochen werden können
;

ja es scheint

fast, als ob das Herkommen die Intercession nicht anders zuge-

lassen hat als entweder von Seiten der Tribüne, die ja eben

zunächst dafür da waren, oder bei den Magistraten mit gleicher

Competenz, wie zwischen den Consuln in der hauptstädtischen

Verwaltung, oder doch nächst verwandter, wie zwischen den

beiden Civiljurisdictionsprätoren 2
)

.

Wo nicht maior oder tiat potestas vorhanden ist, fällt die intercession
1 * nicht zuläs-

Intercession wee ; der Aedil kann nicht seeen die Amtshandlung »ig zwischen
D ' D ö ° ungleichen

des Ouästors intercediren, wahrscheinlich auch der Consul nicht Gewalten u.
* 7 gegen Ge-

gegen die Amtshandlung des Censors (S. 27). — Der Spruch des schw
ü
°
c

r

1

n
e

en "

Civilgeschworenen ferner wird nicht als magistratischer Act be-

trachtet und unterliegt daher keiner Intercession, weder von

Seiten des Magistrats, der den Geschworenen bestellt hat, noch

von Seiten der Volkstribune oder anderer Beamten 3
). Davon ist

1) Cicero Verr. I. 1, 46, 119: L. Piso multos Codices implevit earum rerum,

in quibus ita intercessit, quod iste (der Stadtprätor Verres) aliter atque ut edixerat

decrevisset. quod vos oblitos esse non arbitror, quae multitudo, qui ordo ad Pisonis

sellam isto praetore solitus sit convenire, quem iste collegam nisi habuisset, lapidibus

coopertus esset in foro. Der Scholiast p. 192 Orelli bringt dazu nichts bei als

was in der Stelle selbst steht. Pisos Competenz ist nicht weiter bekannt, aber

höchst wahrscheinlich war er Peregrinenprätor. Ebenso versuchte M. Caelius,

der wahrscheinlich ebenfalls die Peregrinenprovinz verwaltete, gegen die Decrete

Am Stadtprätors C. Trebonius zu intercediren (Caesar b. c. 3, 20; daraus ungenau
Dio 42, 22 j.

2) Ciceros Darstellung A. 1 zeigt deutlich, dass dem Stadtprätor Verres

gegenüber die Intercession nicht bei einem der Consuln oder einem beliebigen

tot nachzusuchen war, sondern durchaus bei dem einen Prätor L. Piso, der

Kein anderer sein kann als der Peregrinenprätor.

3) Dies zeigt das völlige Schweigen über Appellationen und Intercessionen

ii den Geschwornenspruch , besonders wenn man damit die häufige Erwäh-
nung derselben gegenüber den prätorischen Decreten im Civilprozess zusammen-
stellt. Dem, der nicht durch das Decret, welches das Geschwornengericht nieder-

setzt und die vom Magistrat diesem ertheilte formula, sondern durch den Spruch

Jes oder d« -r Qe^-hwornen sich beschwert erachtet, steht ein ordentliches Rechts-

mittel überall nicht zu (Jebote. Ausserordentlicher Weise kann der Magistrat,

der du «ieMliworiieMgeiicht eingesetzt hat, oder dessen Nachfolger denselben

liwurnen , die den Spruch -<> b.ui haben, die Sache noch einmal zur Knt-

s.lieidunt: rorlegtllj es ist dies namentlich geschehen, wenn behauptet wird,

dass der erste Spruch nicht frei HrWtMH s,, i (Cicero pro lluccn 21, 49), aber

.nid, iiisserordeiitliche I instände eine Abänderung <l<- r Sentenz /u er-

fordern schienen (Val. Maximus f>, 4, 7). Dies ist ein Fall der ausserordent-

17*
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es nur eine weitere Anwendung dass auch gegen den Spruch im

Quästionenprozess die Intercession ausgeschlossen ist , denn er

ist nichts als eine weitere Entwickelung des recuperatorischen

Givilprozesses.

1

Geitend
he ^me we itere Voraussetzung des Intercessionsrechts ist, dass

in?eire"Sun
r ^er Iutercedent dftffl Magistrat, dem er intercedirt, persönlich

gegenübertritt 1
) und dass die Intercession an den Act, den sie

cassiren will, der Zeit nach sich anschliesst, wenn auch insbe-

sondere bei der Intercession auf Appellation eine massige Zwi-

schenfrist zwichen Decret und Intercession nicht ausgeschlos-

sen ist 2
).

toHtoSJ
8 Ueber die Gründe, aus welchen zur Intercession geschritten

eession. werden kann, ist formell offenbar nichts bestimmt gewesen ; doch

liegt es in dem Wesen dieses rein cassatorischen Verfahrens und
tritt auch mehrfach hervor, dass es gar nicht die Absicht war
jeden materiell unrichtigen oder unbilligen Act durch Intercession

zu vernichten, sondern nur ein evidenter und arger Verstoss

liehen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, und es wird dies Nothrecht in

den möglichst engen Grenzen geübt. Für die republikanische Zeit lässt es sich

nicht einmal belegen , dass , wenn Bestechung der Geschworenen erwiesen
ward, solche Rescission eintrat ; aus der Kaiserzeit kommt wenigstens ein Fall der
Art vor. Vgl. den Abschnitt von der kaiserlichen Civiljurisdiction.

1) Gellius 13, 12, 9: tribuni plebis creati videntur .... intercessionibus fa-
ciendis, ut iniuria quae coram fieret arceretur, ac propterea ius abnoetandi ademp-
tum

,
quoniam , ut vim fieri vetarent , adsiduitate eorum et praesentium oculis

opus erat. Eine ausserhalb des tribunicischen Amtsgebiets vorgenommene Pfän-
dung unterliegt der tribunicischen Intercession nicht (Dion. 8, 87). Eifrige Tri-

büne heften sich an den einzelnen Magistrat um der Intercession willen (Liv.

4, 55, 3 : duo [tr. pl.~] singuli singulos sibi consules adservandos adsidua opera

desumuni). Darum schützt man sich auch dadurch vor der Intercession, dass

man den Tribun sich nicht nahe kommen lässt (Cicero in Vatin. 9, 21). Auch
sonst tritt diese Regel überall hervor, bei der Intercession auf Appellation so-

wohl wie bei derjenigen gegen Gesetze und Senatsbeschlüsse. Uebrigens ist es

nicht erforderlich, dass der intercedirende Magistrat der Vornahme des Acts bei-

wohnt, gegen den er intercedirt, sondern nur, dass er gegen den Urheber des-

selben sein Verbot selber ausspricht; die Tribüne intercedirten gegen Senatus-
consulte auch als sie noch nicht in der Curie sassen und oftmals gegen gericht-

liche Decrete, von denen sie erst nach eingelegter Appellation Kunde erhielten.

— Wenn Zonaras 7, 15 im Gegentheil sagt: et oe xt; xal dcTiovxa; auxoü; erc-
%aX£caxo , xöbcetvo? öctcö xoü cuvsyovxo? aüxöv a7nr]AXaTX£xo xa\ r) lz xö 7iXfj0o<;

dc/j-fexo T) %at drceX'jexo, so ist das auch in anderer Weise verkehrt; die Inter-

cession führt keineswegs zu einer Verhandlung vor der Gemeinde. Das natürlich

ist nicht zu bezweifeln, dass oft schon die Androhung der Appellation genügt
haben wird um den Prätor zur Modificirung des Decrets zu bestimmen.

2) Ueber die Fristen der Appellationsintercession ist bei dieser gesprochen.

Bei Senatusconsulten muss, so lange die Tribüne nicht in der Curie waren,

doch auch ein gewisses Intervall statthaft gewesen sein. Die Intercession bei

Rogationen ist, da sie sich nicht gegen die Abstimmung, sondern nur gegen die

vorbereitenden Acte richtet, dadurch von selber der Zeit nach begrenzt.
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gegen Recht oder Sitte dieselbe ausreichend rnotivirte. So ist es

bezeichnend, dass Verres 'Decrete in der Regel nur dann von

dem Collegen cassirt wurden, wenn sie Verres' eigenem Edicl

zuwiderliefen l

)
; und wo die Intercession gegen Senatusconsulte

und Rogationen nicht gemissbraucht wird, hat sie regelmassig

den Charakter einer Nomophylakie. Hierin liegt einer der wesent-

lichen Unterschiede der republikanischen Intercession gegen das

Decret des Magistrats von der Appellation der Kaiserzeit, in wel-

cher die Rechts- und Thatfrage in der zweiten Instanz abermals

im vollen Umfang zur Erörterung gelangt.

Die Intercession ist nicht, wie das Vertretungsrecht , allee- Gattungen
° 7 ö der Inter-

meiner Art; vielmehr ist umgekehrt der Regel nach jeder gültig cewion.

vollzogene Act auch unwiderruflich. Nur in zwei bestimmt ab-

gegrenzten Fällen ist ein Cassationsrecht gesetzlich begründet : es

sind dies die Intercession gegen magistratische Decrete auf Appel-

lation oder das Auxilium und die Intercession gegen Gesetze und

Senatusconsulte.

Jedes masnslratische Decret, wodurch sich ein Bürger be-r intercession
' auf Appel

schwort findet, berechtigt denselben die par maiorve potestas an- lation.

zurufen und auf diesem Wege die Vernichtung jenes Decrels

herbeizuführen. Es gilt dies für das gesammte Gebiet der Juris-

diction im weitesten Sinn, mag sie Civil-, Criminal- oder Admi-

nistrativjurisdiction sein. Wo das Rechtsmittel der Intercession

statthaft ist, die magistratische Entscheidung also der Cassation

unterliegt, pflegt, wie in dem Abschnitt von dem Consilium ge-

zeigt werden wird, dieses bei dem Spruch nicht mitzuwirken,

wahrend dagegen, wo die Entscheidung definitiv ist, die Sitte die

Zuziehung des Consilium vorschreibt. Zuziehung des Consilium und

Zulassung der Intercession stehen also in alternativem Verhäitniss.

Beispiele der Appellation im Civilprozess sind häufig. Sie t,n < ivil

sieht wie dem Beklagten zu, so auch dem Kläger2
), und betriili

unter Anderem :}

) den vom Beklagten geforderten Aufschub des

Prozesses 4
), die Fassung der Formel 5

), die Addiction des Schuld-

1) Cicero Verr. I. 1, 46, 119.
'1) Cicero pro 'lull. 38.
'.'>) Vgl. Doch im Allgemeinen Plirilus cp. 1, 23. Asconius in Milon. p. 17,

ii Nach taconiui p. 84 >etzi der PeregrineripratoT M. Lucnllns auf Klage
det Griechen gegen C. Antonius ein Gericht ein: appeUävil tribunon Antoniu<

i/itr *e itl fiurure, (/und a</u< iitrt tili i\on posset.

' Itero pro lull. 88: qxttd ntünuit tt . . . a praetor* postulare, vi od
in iudicium Jniurin et >juia non impctra*ses , tribunos plebi appelUtre? Dahin
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ners 1

), die Ertheilung der bonorum possessio in Erbschaftssachen 2
),

richten sich aber ausschliesslich gegen magistratische Decrete, wo-

gegen, wenn die Sache vor den oder die Geschwornen gelangt

ist, nach dem früher Bemerkten die Intercession nicht mehr statt-

haft ist. Autfallend ist es, dass in Betreff der Centumviral- und

der Quästionengerichte auch bei dem Verfahren in iure nie von

solcher Appellation die Rede ist 3
) ; vermuthlich ist dies darauf

zurückzuführen , dass diejenigen Gesetze , die diese sämmtlich

erst gegen das Ende der Republik 4
)

eingerichteten grossen Ge-

schwornengerichte regelten, in besonderen Clausein die Intercession

untersagten 5
)

.

gehört auch der Streit, ob der Vertreter des Beklagten ohne geleistete Caution

iudicatum solvi zur Verteidigung zuzulassen sei, wesswegen Alfenus vom Prätor

an die Tribüne appellirte (Cicero pro Quinct. 7, 29. 20, 63. 64).

1) Liv. 6, 27, 8. 10: duci addictos tribuni (non) sinebant.

2) Val. Max. 7, 7, 6.

3) Die einzige Ausnahme ist der von Cicero in Vatin. 14, 33 berichtete Fall.

Vatinius wird lege Licinia et Iunia p"ostulirt; der Prätor C. Memmius citirt ihn

durch Edict auf den dreissigsten Tag; Vatinius appellirt an diesem Tage an die

Tribüne, ne causam diceret. Beachtenswerther, als dass Cicero diess Verfahren

bezeichnet als in omni memoria inauditum, da der angerufene Tribun iure more
potestate iudicia impedire non posset, ist es, dass nach dem Scholiasten p. 323
(vgl. p. 310) die Intercession nicht gegen den Quäsitor, sondern gegen den

Memmius sich richtet, der, doch wohl als Stadtprätor, die Quästio bestellte. Dies

legt die Annahme nahe, dass die Intercession unzulässig war gegen alle Acte wie

der Geschwornen, so auch ihrer Vorsitzer, mochten dies Prätoren sein oder an-

dere Quäsitoren, dagegen Platz greifen konnte, wo und so weit der Civilprätor

in die Prozessleitung eingriff. — Die übrigen Fälle, wo Intercession im Quästionen-

prozess vorzukommen scheint, beruhen auf Missverständniss. Die gegen Caesar

von einem Volktribun erhobene Anklage wird gewiss nur durch Irrthum Suetons

(Caes. 23) als Postulation bezeichnet. Bei Asconius in Mil. p. 47 handelt es

sich wahrscheinlich um eine Civilklage wegen Injurien. Das Auftreten der

Tribüne in dem Repetundenprozess des Macer (Plut. Cic. 9) und in dem Mord-

prozess des Oppianicus [Cic. pro CLuent. 27, 74) beweisen eher gegen als für

ihr Intercessionsrecht. Dass im Allgemeinen das iudicia impedire vom Senat

untersagt wird (Cicero ad Q. fr. 2, 1, 2), beweist gar nichts; an die Tribüne

ist allerdings dabei gedacht, aber sie hatten Mittel genug die Gerichte zu be-

hindern auch ohne das Intercessionsrecht.

4) Ueber die Entstehung des Centumviralgerichtshofs ist nichts überliefert;

aber nichts spricht dafür und vieles dagegen, dass derselbe früher eingesetzt ist

als die gleichartigen quaestiones perpetuae.

5) Clausein, die die Intercession für gewisse Prozesse untersagen, sind in den

Gesetzen des 7. Jahrb. nicht selten. So heisst es im rubrischen Gesetz 1, 51 :

neive quis mag(istratus) . . . intercedito neive quid aliud facito, quo minus de ea

re ita iudicium detur iudiceturque. Die gleiche Clausel, nur ohne ausdrückliche

Erwähnung der Intercession , steht im Repetundengesetz Z. 69 und dürfte un-

mittelbar hieher gehören. Aehnliche Clausein linden sich in der bantinischen

Tafel Z. 19, wo der Eid darauf gerichtet wird nicht dem Gesetz zuwider zu

intercediren oder sonst zu handeln, und im julischen Monicipalgesetz Z. 162.

Auch die Tafel von Salpensa deutet auf solche Ausnahmen hin. Umgekehrt wird

in dem Agrargesetz das Intercessionsrecht Z. 36 ausdrücklich anerkannt : [cui . .

id iudicium e re publica] non esse videbitur
,

quo[minus id impediat ve]l inter-
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Die Intercession auf Appellation ist ferner statthaft in dem ImCriminal-

1 * prozess.

gesammten Gebiet des Criminalverfahrens, sowohl in dem eigent-

lichen Prozess, mag er von den Quästoren 1
), den Volkstribunen 2

),

den Aedilen 3
)

oder von einem sonst dazu befugten Magistrat 4
)

geführt werden, wie in dem Coercitionsverfahren, das der Magi-

strat wegen Ungehorsam und Mangel an Ehrerbietung verfügt 5
).

Diesem letzteren gehören bei weitem die meisten Fälle der Inter-

cession an, deren die Annalen gedenken. Der Cassation unter-

liegt jede von dem Magistrat getroffene Verfügung : die Einleitung

des Verfahrens 6
)

; die Verhaftung, gegen die besonders häufig dies

Rechtsmittel geltend gemacht wird 7
)

; die Formulirung des Straf-

antrags 8
)

; die magistratische Verurtheilung 9
)

; sodann nach ein-

gelegter Provocation die Berufung der darüber entscheidenden

Comitien 10
) und die Aufforderung an die Bürgerschaft abzustim-

men 11
); endlich die Execution, sei sie nun Leibes- oder Lebens-

strafe 12
) oder eine andere Strafform 13

) . — Ist die Strafe von der

cedat , e(ius~) h(ac) l(ege) n(ihilum) rogato. Wir werden in Beziehung auf die

Intercession gegen Senatsbeschluss unten S. 270 A. 3, in Beziehung auf die

gegen Volksschluss unten S. 273 verwandte Beschränkungen durch Specialgesetz

finden.

1) Liv. 3, 24, 7.

2) Liv. 3, 13, 6. c. 56, 5. 25, 3, 15 und sonst.

31 Gellius 4, 14.

4) Liv. 8, 33, 7. 9, 26, 10. 16 spricht von der Intercession bei dilatori-

schen Criminalprozessen ; doch ist die Erzählung vielfach bedenklich.

5) Diesen Fall der Intercession formulirt Cicero de leg. 3, 3, 6 : magistratus

nee oboedientem et noxium civem multa vineulis verberibusve coerceto , ni par

mahne potestas populusve prohibessit , ad quos provocatio esto. Wenn es nach-

her § 9 heisst: tribuni . . . sunto quodque ii prohibessint .... ratum esto, so

ist dies wohl nur darum noch besonders hinzugefügt, weil das Intercessionsrecht

der Volkstribune von besonderem Gewicht war (S. 26 A. 2).

6) Appellation gegen nomen reeipere oder causam dicere Liv. 9, 26, 10. 16

;

gegen diem dici Liv. 3, 59, 2 ;
gegen cum populo agere Gellius 4, 14.

7 i
Liv. 3, 13, 5. 6. c. 56, 5. c. 59, 2 und sonst oft.

9} Liv. 26, 3, 8. Der Tribun kündigt ein Criminalverfahren auf Geldstrafe

ni. lisst aber, bevor er noch darauf erkannt hat, diese fallen und macht die Sache
capital. Tribuni plebis appellati conlegae negarunt se in mora esse, quo minus
.... seu legibus seu moribus mallet anquireret, quoad vel capitis vel peeuniae
iudicusset ptfvOtO.

9) Cicero (s. A. 5). Liv. 37, 51, 4.

10) Liv. 3, 24, 7.

11) l.iv. '25, 3, 15.

12) Liv. '2, 55, 5. ep. 59. Tacitus ann. 14, 48: imperatori gloriam quaeri, ut

'.mit iiirmlinn a s,n<üu mit NM tiitmt trihiaiiria morti eximeret.

13) Midier wirl auch zu stellon sein, dass ein Bürger, dem die Consuln \<u

'I' r Ah-tinmniii- dM W"if EU geben sich w^i^.-rji und ilm abführen lassen (sum-
di« Tribüne anruft (Liv. 3, 71, 4); denn dios Abführen ist.

wesentlich die bei der Cocrcltion vorkommende Verhaftung.
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Art, dass sie zur Provocation an die Gemeinde berechtigt, so

kann auch Appellation der Tribüne und Provocation an die Ge-

meinde cumulirt werden *) , wobei natürlich das zweite Rechts-

mittel nur dann zur Anwendung kommt, wenn da* erstere fehl-

schlägt,

im Admini- Endlich gehören hieher die Intercessionen im Gebiet der
strativver- D

fahren. Administrativjurisdiction , unter welcher Bezeichnung wir alle

diejenigen Verfügungen zusammenzufassen, die die vermögens-

rechtlichen und sonstigen Verpflichtungen des Bürgers gegen die

Gemeinde betreffen. Die blosse Feststellung freilich des zwi-

schen dem Staat und dem Bürger bestehenden vermögensrecht-

lichen Verhältnisses führt zur Intercession nicht; weder die

Ansetzung der Schätzungssumme noch die Ausschreibung der

Steuerquote berechtigen dazu und wahrscheinlich ebensowenig

die Entscheidungen über Eigenthum oder Forderung, so weit sie

die Execution nur vorbereiten. Wohl aber unterliegen der Inter-

cession die Executivmassregeln der Consuln in Betreff der con-

sularischen Decrete über die Dienstpflicht, gegen die ungemein

häufig die Intercession angerufen worden ist 2
). Nicht minder

sind hieher zu rechnen die Intercessionen gegen die quästorischen

Steuerdecrete 3
) so wie gegen anderweitige Executionen gegen den

öffentlichen Schuldner, insbesondere gegen die im Fall der Zah-

1) Dies sagt Cicero (S. 263 A. 5). Beispiele bei Liv. 2, 55, 5. 3, 56, 5.

8, 33, 7. 37, 51, 4. Dionys. 9. 39.

2) Liv. 2, 43, 3. c. 55, 1. 3, 25, 9. 4, 1, 6. c 12, 5. c. 30, 15. c 53, 2.

c. 55, 2. 6, 27, 10. 42, 32. 33. Dionys. 8, 87. 9, 1. 5. 39. 10, 18. 26. 11, 59.

Sallust lug. 39. Dio 39, 39 u. a. St. m. Die Entscheidung über die Dienst-

pflicht ist hieher gestellt worden, weil sie wahrscheinlich als Verpflichtung auf

munera nach den Grundsätzen des Genieindevermögensrechts gehandhabt worden
ist (S. 171). Fasst man das Verfahren criminell , so gehört diese Intercession

zu der zweiten Kategorie. In dem einen wie dem andern Fall richtet sich die

Intercession nicht gegen die Aushebung, sondern gegen die Coercitivmassregeln,

welche den nicht Folge leistenden Wehrmann treffen, insbesondere gegen dessen

Verhaftung. So sagt Liv. 3, 11, 1: citati pauci . . . quemeunque lictor iussu

consulis prendisset, tribunus rnitti iubebat und Dionys. 8, 81 : oi OY](j.apyot "/.(uXuaeiv

£jj.£XXov e'{ Tis iTziytip-qaeiev t) xd C(u(j.axa xwv £%Xi7iövx<ov xy]v cxpaxciav ayetv

r\ xd ^pTjfxaxa cpspeiv. Aehnlich 11, 54.

3) Liv. 4, 60, 5. 5, 12, 3 und besonders 33, 42 (S. 257 A. 5). Aus Tacitus

ann. 13, 28 scheint zu folgen , dass die tribunicischen Intercessionen gegen die

quästorischen Executionen den Anlass gaben , wesshalb Nero die Aufsicht über

das Aerar an Präfecten übertrug. Die Präfecten als Vertreter des Kaisers waren

ohne Zweifel von dieser Intercession frei. — Dagegen Liv. 6, 32, 1 (vgl. c. 31, 4)

muss die Plebs sich dem Tributum fügen
,

quia quem dilectum impedirent non
habebant tribuni plebis.
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lungsunfähigkeit über ihn verhängte Verhaftung l

) oder auch gegen

die Beschlagnahme des Vermögens 2
).

Die hiemit bezeichnete Kateeorie der Interzessionen charak- Intercession
° gegen üecre.

terisirt sich nicht bloss dadurch , »dass sie durchaus dem Prozess ™"
{

™ 1' *™

(in dem oben angedeuteten weiteren Sinn) angehört und eine
(̂

er
J,^jl

e 1

J

den Prozess leitende oder entscheidende Verfügung des Magistrats

zur Voraussetzung hat, sondern vor allem dadurch , dass der an

sich zur Intercession befugte Magistrat von diesem Rechte nicht

anders Gebrauch macht als auf Anrufen des Beschwerten 3
);

wesshalb dasselbe auch auftritt unter den technischen Bezeich-

nungen von magistratischer Seite des aiixilium*), von Seiten

des Petenten der appellatio 5
) . Gegen ein Decret, von dem nicht

1) Dieser Art ist die Verhaftung des L. Scipio wegen einer rechtskräftig

erkannten Mult, die zu erlegen er nicht im Stande ist (Gellius 6 [7], 19, 5;

Liv. 38, 56; Hermes 1, 195). Die gefälschte Fassung, die den Scipio wegen

furtum publicum in dem Privatprozess analogen Formen zu einer Entschädigung

verurfheilen lässt, welche er nicht zu zahlen vermag (Liv. 38, 58. 60; Hermes

1, 178), kommt hinsichtlich der Verhaftung und der Intercession dagegen auf

dasselbe hinaus. Der Unterschied dieser Verhaftung von der criminalrechtlichen

besteht darin, dass die criminalrechtliche erfolgt, um die Sistirung des Angeklagten

bei der Aburtheilung zu sichern und darum in der Regel durch Stellung von

Vades abgewandt wird , die civilrechtliche dagegen ein rechtskräftiges Urtheil

voraussetzt und gegen sie nichts schützt als Zahlung oder der Zahlung gleich-

stehende Stellung von Praede.s.

2) Liv. 38, 60, 4 ;
quo minus ex bonis L. Scipionis quod iudicatum sit redi-

gatur, se non intercedere praetori. Es konnte die Intercession also auch darauf

erstreckt werden.

3) Die strengen Regeln, die die Stellvertretung bei der actio regeln, schei-

nen für die appellatio nicht gegolten zu haben; für L. Scipio legt die Appellation

an die Tribüne nach der einen Darstellung (Gell. 6 [7], 19, 3) der Bruder ein,

nach der andern (Liv. 38, 58, 3) ein Geschlechtsvetter. — Weiter kann man
fragen, ob ursprünglich die Appellation, wie die Provocation, nur dem Bürger
zustand oder jedem Beschwerten. Für das letztere spricht, dass die Appellation

vielmehr ein Recht der par maiorve potestas ist als ein Recht des Appellanten.

Dass Cicero (S. 263 A. 5) den civis nennt, ist kein Gegengrund , zumal da er

in dem gleichen Satz von der Provocation spricht.

]) I nzlhlige Male werden die Volkstribune bezeichnet als diejenigen, plebes

quos pro se contra vim auxilii ergo creassit , wie Cicero de leg. 3, 3, 9 sagt;

ähnlich daselbst 3, 7, 16; pro Quinct. 20, 63; de re p. 2, 33; Claudius in der

lyoner Rede 1, 30; Liv. 2, 33, 1. 3. 3, 13, 6. c. 19, 9. 6. 37, 4; Di-mys.

6, 87. 7, 17. 22. 52. 10, 4. 34; Appian. b. c. 1, 1. 33 und sonst, Aber

braucht Liv. 2. 18 auxilium von <l<r consularischen Fnlfeircession (

A. .'{), und es gilt auch hier winder, dass jede Regel und joder Terminus, 6M«

bei der tribunidschen Intercession begegnen, bei genauerer Unterstn-hnn^ si< h

• n all gültig für die [ntercosiion Bberhanpt.
.'»

) Belege tür den technischen Gebrauch dieses Wortes sind überflüssig.

braucht Cicero dafür in Folge dei Zeügnia in Bei B. W> A. 5 ange-

führten Stelle; ohne solche Entschuldigung die Schriftsteller der kaisrr/.eif. \>ie

Geiliua i, I i. 6 [1 , 19, 3 und Sftei die Juristen, sti deren Zeit die Pwh
verschollen und nur die Appellation llfaig war.
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appellirt ward, durfte der Magistrat der Intercession 'sich nicht

bedienen l
).

ln.HiTiien'd

1 ^as ^ ie ^r'sten anlangt, so musste in allerer Zeit die Ap-
Appciiation. pellation wahrscheinlich, gleich der Provocation, eingelegt werden,

unmittelbar nachdem das beschwerende Decret zur Kunde des

Beschwerten gelangt war; die in der Regel zweitägige Frist, die

das spätere Recht dem Appellanten gestattet 2
), scheint dem älte-

ren fremd gewesen zu sein. Dagegen war es unerlässlich dem
angerufenen Magistrat eine gewisse Frist zu gewähren, um sich

über die Begründung der Appellation zu informiren ; dieselbe ist

vielleicht bereits in früher Zeit auf drei Tage beschränkt worden 3
).

Auch die Vorschrift, dass kein Magistrat in derselben Angelegenheit

mehr als einmal intercediren dürfe, mag gleichzeitig aufgekommen

sein 4
). — Dass aus dieser Appellation sich ein contradictorisches

dem Prozess analoges Verfahren entwickelte, war natürlich. Ins-

besondere war dies dann der Fall, wenn, wie dies gewöhnlich

geschah, die Appellation an sämmtliche zur Zeit fungirende Volks-

tribune gerichtet ward 5
). Hier sitzen die Tribüne auf ihrem Sub-

sellium 6
)
gewissermassen zu Gericht 7

) ; der Appellant motivirt seine

Bitte 8
) ; die angegriffene Verfügung wird dagegen gerechtfertigt

1) Dafür spricht insbesondere die Tafel von Salpensa (S. 256 A. 3), die die

Intercession nur gestattet, cum aliquis appellabit; ferner Liv. 4, 53, 2: cum . .

auxüio . . tribuni nemo invitus sacramentum diceret und der von Caesar 6. c.

3, 20 erzählte Hergang : M. Caelius Rufus praetor causa debitorum suseepta . .

tribunal suum iuxta C. Treboni praetoris urbani sellam collocavit et si quis ap-

pellavisset .... fore auxüio pollicebatur. Sed fitbat aequitate decreti et hurnani-

tate Treboni . . . . ut reperiri non possent, a quibus initium appellandi nasceretur.

2) Dig. 49, 4, 1, 5 und sonst.

3) Wir kennen diese Befristung des Intercessionsrechts nur aus dem latini-

schen Stadtrecht von Salpensa (S. 256 A. 3) ; dass sie römisch und alt ist, lässt

sich nicht beweisen, ist aber nicht unwahrscheinlich.

4) Auch diese kennen wir nur aus dem Stadtrecht von Salpensa (S. 256 A. 3).

Da dies nur die auf Grund der Appellation erfolgende Interpellation berück-

sichtigt, so ist auf jeden Fall hier an diese zu denken.

5) Es war zulässig sowohl die competenten Magistrate überhaupt als auch

einen von ihnen besonders anzurufen (alterutrum eorum aut utrumque in dem
Gesetz von Salpensa S. 256 A. 3). Auch bei den Tribunen kommt Appellation

eines einzelnen (nominatim) vor (Cicero in Vat. 14, 33); aber in den bei wei-
tem meisten Fällen geht die Appellation an das gesammte Collegium oder, ge-

nauer ausgedrückt, an jeden einzelnen Tribun (Liv. 43, 16, 5. 10).

6) Liv. 42, 33 : ad subsellia tribunorum res agebatur.

7) Cognoscere ist die technische Bezeichnung. Asconius in Mil. 14, 37 p.

47. Liv. 42, 32, 8. Gell. 6 [7], 19, 4. Juvenal 7, 228: rara tarnen merces,

quae cognitione tribuni non egeat.

8) Liv. a. a. 0. giebt die Rede des Vertreters der appellirenden Centurionen.

Anderswo (Asconius p. 84) bestärkt der Appellant seine Forderung eidlich.
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je nach Umständen von dem Magistrat, der sie erlassen hat 1

), oder

auch und gewöhnlich von der Partei, zu deren Gunsten sie ausge-

fallen ist, welche auch wohl aufgefordert wird sich einzufinden 2
) ;

das Collegium :J

) zieht sich zur Berathung und Beschlussfassung

zurück 4
) und giebt alsdann einen Spruch ab 5

), in der Regel

unter Angabe der Entscheidungsgründe 6
). Indess ist doch die

Aehnlichkeit dieses Verfahrens und des wirklichen Prozesses mehr

äusserlich 7
). Die für den Prozess unerlässliche Oeffentlichkeit

des Acts ist hier zulässig, aber nicht nothwendig s
) . Das förm-

liche Ladungsrecht
;
das wesentlich zur Jurisdiction gehört, wird

dem Tribun ausdrücklich abgesprochen (S. 140). Majoritätfindung

mag factisch die Regel gebildet haben 9
) ; aber es genügte, wenn

schliesslich auch nur ein einziges Mitglied auf der Intercession

beharrte 10
). Endlich ist die Entscheidung des Collegiums bekannt-

lich bloss cassatorisch, nicht reformirend.

Die zweite Gattung der Intercession betrifft die zwischen dem

Magistrat einer- und dem Senat oder der Bürgerschaft andrerseits

zu vereinbarenden Acte.

Das Senatusconsultum wird in dieser Hinsicht ganz ähnlich
Ink

gegen°
n

Senats-
beschlösse.

1) Bei dem Dilectus durch den Consul: Liv. a. a. 0. Bei dem Prozess

durch den Prätor: Liv. 38, 60, 1.

2) Capito bei Gellius 13, 12, 4 (S. 140 A. 4). Tacitus ann. 13, 28
(S. 141 A. 2).

3) De conl(egarum) sententia die Inschrift C. 1. L. I, 593 (vgl. S. 33 A. 1)

;

pro collegio : Liv. 4, 26, 9 ; ex collegii sententia : Liv. 4, 53, 7 ;
pro collegii

sententia: Liv. 4, 44, 12; de omnium sententia: Cicero Verr. I. 2, 41, 100; ex
sua collegarumque sententia : Liv. 38, 60, 3.

4) In consilium secedere: Liv. 38, 60, 3; ad deliherandum secedere : Liv.

45, 36, 10; secedere: Liv. 4, 26, 9.

5) Decernere: Liv. 3, 13, 6. 4, 53, 6. 38, 52. Gellius 4, 14, 6. 6 [7J,
I'). Val. Max. 6, 5, 4 und sonst oft.

6) Das zeigen die Beispiele bei Gellius 6 [7], 19 und Asconius in Milon.

p. 47. Aber dass die tribunicische Intercession nicht motivirt zu werden braucht,
liegt in der Sache und sagt auch, allerdings in Beziehung auf die legislatorische,

Appian b. c. 1, 23.

7) Nur (Jewährsmänner vom Schlage des Pomponius (lHg. 1, 2, 2, 34)
lassen die Tribüne iura reddere. Vgl. die Schrift ad llerenn. 2, 13, 19

\ 3).

8) Liv. 42, 33: ronsule postulante , ut in contione ea res ageretur, populus
advocutu*. Erst im .1. 5(5 n. Chr. wurde den Volkstribunen untersagt, ne quid
intra domum ]>ro potestate adverterent (Tacitus ann. 13, 28).

• •) Was Zonaras 7, 15 in dieser Beziehung vorbringt, ist verwirrt und olmr
kraft.

l f 'l Liv. 3, 56, 6: tribuno$ appellavit et nullo morante u. 8. fr, '». 34, 26,
Val. \l.i\. i. 1, .

i um
. . Aaioticw . . <ii>i>rlltisitt cllti/ii/m nidlo voUnte intcr-

cedere, secessit a collegio.
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behandelt wie das Decrctum: bei der Abstimmung 1

) darüber kann

jeder Beamte, der höhere oder auch nur gleiche Gewalt hat wie

derjenige, der dasselbe 'macht', dagegen einschreiten und dadurch

dem gefassten Beschluss 2
) die rechtliche Gültigkeit entziehen 3

),

wenn gleich der also durch Intercession beseitigte Senatsbeschluss

regelmässig zwar nicht .als senatus consultum, doch als senatus

auctoritas förmlich protokollirt wird, in der Hoffnung, dass es

gelingen werde, den Widerspruch zu beseitigen und sodann ohne

abermalige Debatte den Inhalt dieses Protokolls zum förmlichen

1) Hindernisse kann der Tribun durch sein Verbietungs- und Coercitionsrecht

dem referirenden Beamten natürlich schon früher bereiten, wie denn Polybios (6, 16)

sogar sagt: sdv etc sviox^xai x&v §Y][Aapyojv ouy olov Im tIXo? dfyew ti 56va*rat

tü>v oiaßouXtcov Y] cjf-AkrfOi, «XX' ouos auve&peuetv r) ou|j.7rop£'j£Oi>at t6 7iapdarav.

Dabei sind, wie auch nicht anders erwartet werden kann , die impedimenta im-

pedientia und dirimentia nicht von einander geschieden. Auch sonst finden sich

von diesem doppelten Recht der Tribüne die Spuren; so wenn in der Formel
S. 269 A. 1 neben der potestas intercedendi die potestas impediendi steht und
dem entsprechend neben dem s. c. fieri das referri ad senatum, ferner bei Asconius

in Mil. p. 32 und bei Liv. 33, 22, 2, wogegen bei Tacitus ann. 1, 13 die

relatio consulum
,

gegen die Tiberius hätte intercediren können, offenbar kein

zur Debatte stehender, sondern ein längst angenommener Beschluss ist, um
dessen Ausführung es sich handelt. Aber all diese Hinderungen sind keine

Intercession; nur ein Unkundiger kann in Abrede stellen, dass bis zur Abstim-
mung die Intercession durchaus und nothwendig als künftige erscheint und der

Tribun in keiner Weise die Senatsberathung so zum Stocken bringen kann, wie

er dies bei der Rogation vermag.

2) Wo Senatsbeschluss und Intercession zusammengehalten werden, erscheint

jener als die Voraussetzung dieser, namentlich in dem Bericht des Valerius

Maximus 2, 2, 7, wonach die Tribüne den Beschluss prüften {decreta patrum
examinabant) und wenn sie ihn billigten, das C darunter schrieben. Dass in

der Verhandlung die Abstimmung und die Intercession neben einander hergehen,

worauf kürzlich Gewicht gelegt worden ist (Eigenbrodt de mag. Rom. iuribus

Leipzig 1875. S. 38 fg.), ist richtig (Tacitus hist. 4, 9 : cum perrogarent sen-

tentias consules . . . tribunus plebis intercessit ; Cicero ad fam. 10, 12, 3 : meae
sententiae . . . cum frequenter adsentiretur senatus . . . P. Titius intercessit ; ders.

pro Sest. 34, 74; Liv. 5, 9, 2. 9, 8, 13), aber die Auffassung der Sache
wird dadurch nicht alterirt. Der unmittelbare Anschluss der Intercession an den
Beschluss mag praktisch so behandelt worden sein, dass , da die Beamten nicht

mitstimmten , die intercessionsberechtigten unter ihnen ihre Befugniss ausüben
konnten, so wie die Abstimmung begann, vielleicht sogar nicht ausüben durften

nachdem dieselbe geschlossen war. Da aber der begonnene Abstimmungsact zu
Ende geführt wird, auch wenn die Intercession während desselben erfolgt, so ist

offenbar das Verhältniss so gedacht, dass die Intercession, wenn sie auch der

Zeitfolge nach in späterer Zeit der Abstimmung simultan ist, doch dieselbe nicht

verhindert, sondern entkräftet.

3) Varro bei Gellius 14, 7, 6 : intercedendi, ne senatus consultum fieret, ius

fuisse iis solis, qui eadem potestate
,

qua ii qui senatus consultum facere vellent,

maioreve essent. Cicero de leg. 3, 3, 10: eius [senatus) decreta rata sunto : ast

potestas par maiorve prohibessit, perscripta servanto. Wie man die letzte ganz
unentbehrliche Clausel als Schreiberzusatz hat betrachten können, verstehe ich

nicht.
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Beschluss zu erheben *) . Hienach steht dies Recht dem Tribun

zu gegen den Tribun 2
) wie gegen den Consul 3

) und den Prätor 4
),

dem Consul gegen den Consul 5
) und den Prätor G

), aber ohne

Zweifel nicht gegen den Tribun. Die niederen Beamten kommen
hier überall nicht in Betracht, da sie das Recht zu referiren nicht

besitzen. In der späteren Entwickelung tritt die consularische

Intercession zurück und gestaltet sich die Intercession ausschliess-

lich zu einem Recht, das der Volkstribun gegen die gleiche oder

die mindere Gewalt ausübt 7
). Selbstverständlich wird von dem

Intercessionsrecht , wenigstens seitdem alle zur Intercession be-

fugten Magistrate das Recht haben im Senat sich an der Debatte

zu betheiligen, durchaus in der Weise Gebrauch gemacht, dass

sie zunächst angedroht wird, um auf diesem Wege 'die Antrag-

steller zur Zurücknahme oder Modificirung ihres Antrags zu be-

stimmen. Die Androhung der Intercession kann auch in der

Form auftreten, dass der Magistrat erklärt, bis ihm in einer be-

stimmten Beziehung sein Wille geschehen sei, überhaupt jede

Beschlussfassung des Senats verhindern zu wollen 8
). Gegenüber

1) In den Senatsbeschlüssen bei Cicero ad fam. 8, 8, bei deren Fassung die

Intercession vorauszusehen war, findet sich die Clausel: si quis huic s. c. inter-

cessisset , senatui placere auctoritatem perscribi et de ea re ad hunc ordinem re-

ferri oder auch ad senatum [populumque\ referri (\gl. röm. Forsch. 1, 177 A. 2);

oder auch bloss: si quis huic s. c. intercessisset, auctoritas perscriberetur. Daselbst

1, 2, 4: de his rebus . . . senatus auctoritas gravissima intercessit, cui cum Cato

et (aninius intercessissent, tarnen est perscripta. Vgl. 1, 7, 4. Ad Att. 4, 16, 6:

senatus decreverat . . . si qui intercessisset, res integra referretur. Dio 42, 23

:

-/.'jpojftevTOi; p.ev [ATjOevöi; (oi o-rjfxapyoi fdp dxcbXuaav), <JUYTPacP^VTOi» ^ T0^ öoljavroc.

Das Weitere in dem Abschnitt vom Senat.

2) So wurde ein vom Volkstribun L. Ninnius im J. 697 an den Senat ge-

stellter Antrag durch tribunicische Intercession vereitelt (Cicero pro Sest. 31, 68;
cum sen. yrat. eyit 2, 3; Drumann 2, 278J.
. 3) Cicero ad fam. 8, 8; pro Sest. 34, 74 und sonst oft.

4j Cicero ad fam. 10, 12, 3. 4.

5) Liv. 30, 43, 1. 38, 42, 9. 39, 38, 9. 42, 10, 10. Einen Fall der Art

aus dem J. 659 berichtet Asconius in Pison. 26, 62 p. 15.

6) Doch konnte dies kaum vorkommen, da der Prätor regelmässig den Senat
nur berief, wenn die Consuln abwesend waren.

7) Der Intercession des Consuls gegen den Consul — von der gegen den
l'rätor kann überhaupt kaum die Rede sein (A. 6) — wird in der nachsullanischen

Epoche [lieht mehl gedacht, auch da nicht, wo man es erwarten sollte, nun
! bei dem Bader der Consuln Caesar und Ilibulus; es ist möglich, dass

t. rliin durch Gesetz abgeschafft ward. Schwerlich aber ist gleichzeitig den
( oufüln gesetzlich vorgeschrieben worden wo es anging, gemeinschaftlich zu
r.-lVrir.-n (S. i.; A. 2).

M.inie-Ii erklärt ein Consul, wenn dies oder jenes beschlossen oder nicht

n passurum quiequum ayi (Liv. 26, 26, 7; ähnlich •'{<•,

40, 8. 39, 38, 9j, worunter man, da der Consul gegen seinen Collegen dal
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dieser Drohung bleibt den Antragstellern und der dem Antrag

geneigten Majorität nichts übrig als auf gütlichem Wege die Rück-

nahme der Intercession x

)
herbeizuführen , äussersten Falls von

dem Senat einen förmlichen Tadel derselben als einer gemein-

schädlichen Massregel zu erwirken 2
). — Uebrigens ist in einzel-

nen Fällen die Intercession gegen Senatsbeschluss durch Special-

gesetz ausgeschlossen ; insbesondere ist dies durch das sempro-

nische Gesetz vom J. 631 d. St. hinsichtlich der Beschlüsse über

die consularischen Provinzen geschehen, während diejenigen über

die prätorischen nach wie vor der Intercession unterliegen 3
).

gegen
e

iw- Endlich ist die Intercession zulässig allen Rogationen gegen-
tionen.

ixbev, mag die Abstimmung stattfinden in der Provocationsinstanz

des Griminalprozesses, wovon schon die Rede war (S. 263), oder

zum Zweck der Wahlen von Gemeindebeamten 4
)

, oder zum Zweck

der Annahme von Gesetzen, sowohl der eigentlichen Volksschlüsse :>

wie der Plebiszite ). Auch die Form der Versammlung macht

in dieser Hinsicht keinen Unterschied; gegen die Befragung der

1) Das
31, 20, 6);

Verbietungsrecht nicht hat (vgl. S. 245) , nur die Androhung allgemeiner Inter-

cession verstehen kann. Vom Tribun sagt dasselbe Dionys. 11, 54.

>as heisst intercessionem remittere (Liv. 36, 40, 10; vgl. 27, 6, 11.

gleichbedeutend ist die Erklärung der Intercedenten se in senatus

potestate fore (Liv. 9, 10, 1).

2) Cicero ad fam. 8, 8, 6 : senatum existimare neminem eorum qui potestatem

habent intercedendi impediendi, moram afferre oportere, quo minus de re publica

q[uam) p(rimum) ad senatum referri senatique consultum fteri possit; qui impe-

dierit prohibuerit , tum senatum existimare contra rem publicam fecisse. Diese

Formel scheint eine feste gewesen zu sein, da sie auch sonst wiederkehrt (Cicero

cum sen. gr. egit 11, 27; pro SesL 41, 129; in Pis. 15, 35). Auch ad AU.
4, 2, 4 geht ohne Zweifel eben auf das übliche Tadelsvotum.

3) Cicero de prov. cons. 7. 8 § 17 sagt, der Vorschlag die Provinzen des

Piso und Gabinius nicht an Consulare , sondern an Prätorier zu geben, werde
nicht ausführbar sein , tum enim tribunus plebis intercedere poterit , nunc non
potest . . . numquam succedetur Ulis , nisi cum ea lege referetur

,
qua intercedi

de provinciis non licebit. Dass das hier gemeinte Gesetz das des C. Gracchus

von 631 ist, zeigt theils die Vergleichung von c. 2, 3, theils de domo 9, 24:

provincias consulares . . C. Gracchus . . . ut necesse esset quotannis constitui per

senatum, lege sanxit. Diese Vorschrift war eben nicht anders durchzuführen als

durch Untersagung der Intercession.

4) Tribunicische Intercession bei Wahlen von Consuln Liv. 4, 50, 8. 7, 17, 12.

c. 18, 9. c. 21, 1. 9, 42, 3. 27, 6, 5; von Kriegstribunen consularischer Gewalt

Liv. 6, 35, 9; von curulischen Aedilen Liv. 25, 2, 6.

5) Cicero de leg. 3, 8, 18: quod genus legationis ego consul . . ., nisi mihi

levis tribunus plebis intercessisset, sustulissem.

6) Am bekanntesten ist die Intercession des M. Octavius gegen das Acker-

gesetz des Ti. Gracchus. Andere Beispiele Liv. 2, 56, 4. 4, 48, 6. 15. 5, 25, 1.

13. c. 29, 6 fg. 6, 35, 6. c. 36, 7. c. 38, 3. 5. 10, 9, 1. Asconius in Cornel.

p. 57 und sonst.
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Centimen 1

), der patricisch-plebejischen Tribus 2
), der Curien 3

)
ist

die Intercession ebenso eingelegt worden wie gegen diejenige der

plebejischen Tribus 4
). Aber dennoch steht diese Intercession

unter ganz anderen Regeln als die gegen die Senatsbeschlüsse

eingelegte. Vor allen Dingen weicht sie ab in dem Zeitpunkt der Zeitpunkt

Einlegung: wenn die Intercession gegen das Senatsconsult den

gefassten Beschluss zur Voraussetzung hat, ist umgekehrt dieje-

nige gegen den Volksschluss nur zulässig, so lange dieser noch

nicht zu Stande gekommen ist. Wohl aber setzt die Inter-

cession auch hier nicht bloss einen vom Magistrat bereits voll-

zogenen, wenn auch die Gesammthandlung noch nicht ab-

schliessenden Act voraus , sondern es scheint auch nicht jeder

den Volksschluss vorbereitende Act genügt zu haben, um die

Intercession herbeizuführen. Es ist, wenn nicht gesetzwidrig,

doch gegen den Gebrauch die Intercession einzulegen, bevor der

Tag der Abstimmung gekommen ist 5
) und diese beginnen soll;

insbesondere bei Anklagen und Gesetzen sollen die vorbereiten-

den Acte, vor allem die Anklage- und Vertheidigungsreden, resp.

die Suasion und Dissuasion der Rogation, nicht durch Intercession

abgeschnitten werden 6
) . Dagegen fand die Androhung der Inter-

cession selbstverständlich bei diesen Verhandlungen ihren ge-

wöhnlichen Platz. In der Regel scheint die Intercession eingelegt

worden zu sein, wenn der Rogator den Wahlact eröffnete 7
) oder

1) Dafür genügen die für die Intercession gegen die Wahl consularischer

Magistrate beigebrachten Beispiele.

2) Dies belegt die Intercession gegen die Wahl curulischer Aedilen.

• >l Cicero de leg. agr. 2, 12, 30: consulibus legem curiatam ferentibus a

tribunis plebis saepe est intercessum. Einen Fall der Art aus dem J. 698 be-
richtet Dio 39, 19. Vgl. Cicero ad fam. 1, 9, 25. Von Intercession gegen das

Curiatgesetz über die testamentarische Adoption des nachherigen Kaisers Augustus
spricht Dio 45, 5; wogegen die von Cicero ad AU. 1, 18, 4. 5. 19, 5 erwähnte
Intercession sich auf die transitio ad plebem und die damit zusammenhängende
Rogation bezieht.

4) Für die Intercessionen gegen Plebiscite bedarf es der Belege nicht.

5j Cicero ad AU. 4, 16, 6: venu legi dies: Terentius intercessit. Ascon. in

f'ornel. p. 58 (8. 272 A. 1) und sonst oft.

(>) I-iv. 4ö, 21 . cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi, quam
privatis suadendi dissuudendique legem potestas facta esset, eoque persaepe eve-

nisset, ut et qui non professi essent se intereessuros , animadversis vitiis legis ex

oraLione dissuadentium intercederent, et qui ad intercedendum venissent desisterent

iiirtnritatibus suadentium legem. Da dio Tribüne dennoch intercediren, wie

es scheint, ante tempus , so muss dies formell statthaft gewesen sein; und

MMjfc (ix-ro bei Ascon. in ('ornel. j». 70 sagt, dass die Intercession zulässig sei,

dum jirirud dirunt.

il lliclici kam es n;it iirlirh <l;ir.mt an , ob fürniliih rainlidirt ward oder nicht.

Wenn im iT.-ti:n:n lall dm Trilmno l'.cdonken gegen die Zulas>uiig des Candi-
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den Gesetzvorschlag verlas 1

); sie konnte gültig erfolgen minde-

stens bis zur Vollendung der Abgabe der Stimmen, vielleicht

sogar bis zur formellen Verkündigung des Ergebnisses; diese aber

schnitt auf jeden Fall hier die Intercession ab 2
) ,

während bei

Senatsbeschlüssen erst mit der Abstimmung die Möglichkeit der

Intercession begann und die Verkündigung des Ergebnisses der-

selben durch die Intercession nicht verhindert ward. Darum

kommt auch bei der Rogation keine der senatus auctoritas analoge

Beachrän- Aufzeichnung vor. — Eine andere wesentliche Verschiedenheit
kung auf die

,

Tribüne, besteht darin, dass diese Intercession zwar allem Anschein nach

ebenfalls ursprünglich eine allgemein magistratische durch die

par maiorve potestas bedingte gewesen 3
)

, die consularisch-prä -

torische aber früh abgekommen 4
) und diese Intercession noch

daten haben, erklären sie diese schon bei der Meldung (Liv. 25, 2, 0), das heisst

sie drohen mit der Intercession, die sie ohne Zweifel vor Anfang der Wahl-
handlung eingelegt haben werden, wenn der wahlleitende Beamte den Angefoch-

tenen auf der Candidatenliste stehen liess. Wo keine förmliche Candidatur

stattfindet, sprechen die Intercedenten die gleichen Bedenken aus, nachdem die

Prärogativa gestimmt hat (Liv. 27, 6 ; vgl. 7, 17, 12).

1) Asconius in Cornel. p. 58: P. Servüius Glöbulus tribunus plebis . . . ubi

legis ferundae dies venit et praeco subiciente scriba verba legis recitare populo

coepit, et scribam subicere et praeconem pronuntiare passus non est. Ebenso Liv.

6, 35, 7; Appian b. c. 1, 12. In der schwer verdorbenen Stelle bei Asconius p. 70
scheint Cicero sich darüber zu beklagen , dass Glöbulus nicht bereits gegen die

vorbereitenden Handlungen, insbesondere gegen die Erloosung der praerogativa

Einspruch gethan, sondern bis zum Auseinandertreten zur Abstimmung gewartet

habe ; aber er sagt keineswegs , dass nach dem Antreten zur Abstimmung das

Veto formell unstatthaft gewesen sei.

2) Ausdrücklich ausgesprochen ist dies wohl nirgends ; aber der Verlauf der

Sache zeigt es mit schlagender Deutlichkeit.

3) Wenn Cicero de leg. 3, 4, 11 sagt: vis in populo abesto : par maiorve

potestas plus valeto . . . intercessor rei malae salutaris civis esto , so möchte ich

nicht behaupten , dass er hier an die allgemein magistratische und nicht bloss

an die gewöhnliche tribunicische Intercession gedacht hat. Aber dafür, dass das

Recht in der That ursprünglich der par maiorve potestas überhaupt zugestanden

hat, spricht ausser der auf S. 273 A. 1 angeführten wichtigen Bestimmung des

Stadtrechts von Malaca vornehmlich der Umstand , dass die Intercession gegen

Rogationen den Tribunen, so viel wir sehen, von Haus aus zusteht. Livius er-

wähnt sie zuerst bei den quästorischen Gerichtscomitien im J. 295 (3, 4), setzt

sie aber voraus schon bei dem Bericht über das publilische Gesetz vom J. 282

(2, 56, 4); Dionysios zuerst 8, 90 bei den Consularcomitien des J. 271, beide

aber behandeln sie als mit dem Volkstribunat selbstfolglich ins Leben getreten.

Dies begreift sich sehr wohl, wenn dieselbe eine Consequenz der allgemeinen

Stellung der Tribüne als maior potestas ist , bleibt aber unerklärlich , wenn die

Intercession erst durch und für diese Magistratur ins Leben trat. Auch spricht

die Analogie der Intercession gegen Senatusconsulte gar sehr für diese Auffas-

sung ; denn diese war nachweislich ursprünglich allgemein magistratisches Recht,

späterhin, wenigstens factisch, Sonderrecht der Tribüne.

4) Von consularisch-prätorischer Intercession gegen Gesetzvorschläge (wegen
der Wahlen vgl. S. 270 A. 4) finde ich keine sichere Spur. Den Widerstand des
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eher und noch bestimmter als die gegen Senatsbeschlüsse ein

tribunicisches Sonderrecht geworden ist, vermuthlich indem be-

sondere Volksschlüsse in verhältnissmässig früher Zeit den patri-

cischen Beamten das Intercessionsrecht gegen Rogationen entzogen 1
)

.

— Endlich ist, auch hievon abgesehen, das Intercessionsrecht

mehrfach durch Specialgesetz für gewisse Gattungen von Volks-

schlüssen ausgeschlossen worden. So kann es nicht Zufall sein,

dass von collegialischer Intercession gegen die Wahl weder bei

den Wahlen der patricischen Magistrate eine sichere Spur sich

findet 2
) noch bei derjenigen der Volkstribune davon die Rede

ist 3
), und auch sonst finden wir für einzelne Wahl- oder Be-

stätigungsacte den Gebrauch der Intercession durch das die be-

treffende Behörde constituirende Gesetz untersagt 4
).

Consuls Proculus Verginius gegen das Ackergesetz seines Collegen Sp. Cassius

(Liv. 2, 41) so zu fassen ist sehr bedenklich. Andrerseits scheint der Verlauf

der Rogation, die im J. 587 der Prätor M\ Juventius Thalna einbringt novo
maloque exemplo non ante consulto senatu, non consulibus certioribus factis (Liv.

4ö, 21) und gegen die dennoch nicht die Consuln intercediren , sondern die

Tribüne , dafür zu sprechen , dass den Consuln das Intercessionsrecht damals
schon fehlte. Damit ist es wohl vereinbar , dass der Consul dem Prätor die

Einbringung eines Gesetzes verbieten und ihn, wenn er sich an das Verbot nicht

kehrte, strafen konnte (S. 248 A. 3).

1) Dafür spricht vornehmlich das 58. Capitel des Stadtrechts von Malaca :

Ne quit fiat, quo minus comitia habeantur : ne quis intercedito neve quit aliut facito,

quo minus in eo municipio hac Lege comitia habeantur perficiantur , worauf dann
eine Geldstrafe gesetzt wird. Die Fassung zeigt, dass eine solche Intercession

«i ie Wahlrogationen an sich zulässig gewesen wäre, wenn das Gesetz sie

nicht untersagt hätte. Hier kann natürlich nur an die nicht tribunicische , das
i an die allgemein magistratische Intercession gedacht werden.

2) Wenn, wie wahrscheinlich, das Auftreten mehrerer Rogatoren darauf zu-
rückzuführen ist , dass der eigentliche Rogator der möglichen Intercession der

Collegen wegen sich vorher mit diesen verständigte (S. 42), so lässt der Um-
stand, dass bei allen Wahlen nur ein Rogator auftritt (S. 42), darauf schliessen,

(Um liier die Intercession unstatthaft war. Die Drohung des Consuls L. Quinc-
tius, dass er , wenn der wahlleitende College ihn, den Quinctius, nicht von der

Candidatenliste streiche, die Renuntiation nicht zulassen werde (Liv. 3, 21, 6:

nee me . . . consulem renuntiari patiar)
,

genügt nicht um die Zulässigkeit der

collegialischen Intercession bei der Consulwahl zu beweisen , zumal da diese

in einer eingelegten Rede vorkommen. Vgl. A. 1.

3) Ausser dem in diesem Fall entscheidenden Stillschweigen der Quellen

sprechen dafür noch Vorgänge wie der von Liv. 6, 35, 10 geschilderte: comitia

praeter aedilium tribunorumque plebis nulla sunt hahita
, zumal da auch die Ge-

genpartei über Tribüne gebietet und gegen die Wahl der plebejischen Magistrate

die Intercession bitte gebrauchen können, wenn diese überhaupt hier statthaft

gewesen wäre. Vgl. Dio 42, 20. — Auch dass gegen die Rogation, durch welche

Ti, Gracchus dem M. Octavius wegen uny.eitijuT Intercession die tribunicdache

ewalt entzog, keim- [nterceteion eingelegt ward, wird sich daraus erklären,

Ha Amtsent/.iehung unter gleichen Gesetzen steht wie die Amtsütfertragung

:

ptftnu modis adquirimus, iisdtm in contrarium actis auüttimus (Paulus Diu. 50.

17, 1

4) Cicero dt leg. agr. 2, 12, 30 : hie tribunus plebis (Serviltus als Rogator

Mm Altcrth. I. 2. Aufl. 18
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Grenze der Andere Iritercession als entweder geeen das maeistratische
Intercession. D ° °

Decret auf Appellation oder gegen die magistratische Herstellung

eines Senatusconsults oder eines Beschlusses der Volksgemeinde

kennt das römische Staatsrecht nicht; alle übrigen magistratischen

Acte , zum Beispiel der Antritt des Amts , die Einholung der

Auspicien, sogar die doch sonst dem Wahlact so nah verwandte

Ernennung des Dictators *) und die Herstellung der Auctoritas des

Senats 2
) im Sinne des ältesten Rechts werden durch collegiali-

schen oder tribunicischen Einspruch nicht berührt.

wiikungder Dje rechtliche Wirkung der Intercession ist die Ausserkraft-
Intercession. °

Nichtigkeit Setzung des in Frage stehenden magistratischen Acts , sei dies

betroffenen nun ein Decret oder ein Senatsbeschluss oder die an die versam-

melte Gemeinde gerichtete Frage. Wenn der Intercedent nichts

weiter beabsichtigt als dieses formale Resultat , so ist mit ge-

schehener Intercession die Sache zu Ende und eine verfassungs-

mässige Abhülfe dagegen nicht zu finden. Der von der Inter-

cession betroffene Richterspruch oder Senatsbeschluss, der trotz

der Intercession erfolgte Volksschluss sind rechtlich einfach wie

nicht vorhanden. In der That ist darum mit der legislatorischen

Intercession der Streit, so weit er auf dem Boden der Verfassung

ausgefochten wird, ein für allemal beendigt. Aber bei der nicht

legislatorischen genügt die formale Nichtigkeit sehr häufig nicht;

es wird weiter gefordert, dass der Magistrat, dem intercedirt ist,

sich auch an die Intercession kehre. Wird trotz eingelegter In-

tercession ein Wehrmann ausgehoben, ein Schuldner verhaftet,

einem Gepfändeten das Pfandstück zerschlagen , ein zum Tode

Verurtheilter hingerichtet, so ist damit der Einspruch, wenn nicht

formell, doch dem Erfolge nach vereitelt. Allerdings begeht der-

des Ackergesetzes) lege curiata, quam praetor ferat, adimit intercedendi potestatem.

Auch die oben S. 262 A. 5 aufgeführten ' die Intercession beschränkenden Clau-

sein mögen zum Theil hieher gehören.

1) Liv. 4 , 57 erklärt der Consulartribun : si maneat in sententia senatus,

dictatorem nocte proxima dicturum ac , si quis intercedat senatus consulto, aucto-

ritate se fort contentum. Hier zeigt sich deutlich, dass die Intercession wohl

gegen den Senatsbeschluss, aber nicht gegen die Dictio selbst gerichtet werden
konnte.

2) Rom. Forsch. 1, 244. Abgesehen davon, dass kein Fall der Art vorkommt,

spricht dafür insbesondere, dass die Gewährung oder Verweigerung der ältesten

senatus auctoritas selbst nichts war als Bestätigung oder Cassation eines Volks-

schlusses, die Intercession aber schon aus logischen Gründen nicht gegen den

bestätigenden, sondern gegen den zu bestätigenden Act, also gegen die Rogation,

nicht gegen die auctoritas zu richten war.
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jenige Beamte, der also die Intercession als nicht geschehen be-

trachtet, ein Capitalverbrechen, und es ist auch wegen solcher

Fälle die Criminalklage erhoben worden l
) ; aber da diese bei den

höchsten Beamten in der Regel erst nach Ablauf der Amtszeit

möglich ward und überdies auf mancherlei Weise beseitigt wer-

den konnte , so ist dieses letzte Hülfsmittel mehr von theore-

tischer Bedeutung als von praktischem Werth und darum auch

so gut wie gar nicht angewandt worden. Sollte das Auxilium

nicht geradezu ein leeres Wort sein, so musste offenbar der In-

tercedent ein Mittel in der Hand haben seinem Veto suspensive

Kraft zu schaffen und den Magistrat, der sich nicht freiwillig

fügte, zum Gehorsam zu zwingen.

Hier trifft also die Intercession wieder mit dem Verbietungs- Coercition.

recht zusammen. Was bei diesem die einzige Folge ist, die Her-

vorrufung der Coercition (S. 252) ,
das tritt bei der Intercession

nicht mit Notwendigkeit, aber häufig ebenfalls ein. Da aber die

Intercession auch der par potestas zukommt, die Coercition da-

gegen nur der maior potestas und was derselben gleichsteht, so ist

der Kreis, in dem die Intercession sich auf die Coercition stützen

kann, ein weit engerer als der der Intercession überhaupt. Hierauf

beruht es, dass das Auxilium nicht so sehr als ein allgemein magi-

stratisches Recht erscheint als vielmehr geknüpft an das Volkstribu-

nat, ja durch dieses ins Leben gerufen. So lange es noch keine

Tribüne gab, konnte das Auxilium der par maiorve potestas zwar

auch angerufen werden: aber suspensive Kraft hatte es nur in

d<n minder wichtigen Fällen, wenn der Appellant gegen die min-

dere Gewalt die Hülfe der höheren anrief. Der Quästor konnte

wohl vom Consul gezwungen werden der Intercession unbedingt

Statt zu lieben, nicht aber der Consul vom Consul; sprach einer

von diesen zum Beispiel einen Haftbefehl aus, so konnte der Col-

lege zwar intercediren, aber nicht seiner Intercession durch einen

Zwangsbefehl Gehorsam verschaffen. Seit Einführung des Tri-

bunals ist dies insofern anders geworden, als der intercedirende

Tribun sich zum Consul verhält wie der intercedirende Consul i

1) Liv. 43, H»: apprltuti a privato tribuni. cum praeter Rutilium nemo in-

rtt, censore» ad piynora r.apienda miserunt multamque pro contione privato

nt . . . trihunu* . . . Ti. Qraethk (dM einen der Censoren) . . . 6071/

U quod m mtiltu piynoribunque eins, qui trlbunum appellatset, intercemoni

non parendo se in ordinem coeyisset.

18*
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zum Quästor, also jetzt die Möglichkeit gegeben ist auch gegen

den höchsten Magistrat Zwangsmittel anzuwenden (S. 137). —
Allerdings gilt auch von dieser Coercition dasselbe, was von der

Coercition bei magistratischem Verbot (S. 252) bemerkt wurde.

Sie ist kein Verbot, sondern ein Gebot, und wenn gegen die In-

tercession als solche Intercession nicht möglich ist
*)

, so ist sie

sehr wohl möglich gegen die zur Geltendmachung der Intercession

eingesetzte Coercition 2
). Wenn also die intercedirenden Tribüne

einig sind, so sind sie im Stande jeden patricischen Beamten zum

sofortigen Gehorsam zu zwingen ; aber jeder einzelne von ihnen

kann der Intercession des oder der Collegen durch Gassirung der

Coercitionsmassregeln die Suspensivkraft entziehen 3
) . Darum bleibt

die vereinzelte Intercession eines Tribunen in der Regel unbe-

achtet, wo der Magistrat des Schutzes der Collegen desselben

sich sicher weiss; denn mit der peinlichen Anklage hat es, wie

1) Dies hat vielfach Irrung gegeben, so einfach es ist; die Verneinung
kann man nicht verneinen.

2) Am schärfsten bezeichnet das Rechtsverhältniss Liv. 4, 53, 6: dilectum

habentem Valerium consulem M. Menenius tr. pl. cum impediret novem
tribuni . . pronuntiaverunt ... ex collegii sententia C. Valerio consuli se, damnum.
aliamque coerciüonem adversus intercessionem collegae dilectus causa detraetantibus

militiam inhibenti, auxilio futuros. hoc decreto consul armatus cum paucis appel-

iantibus tribunum collum torsisset, metu ceteri sacramento dixere. Aehnliches ist

oft geschehen. Wird zum Beispiel der Tribun in einem Privat- oder Criminal-

prozess vorgeladen , so straft er den , der desswegen Hand an ihn legt , durch

Coercition ; bei Missbrauch dieses Rechts aber ist es vorgekommen , dass die

Collegen gegen die Coercition intercedirten und ihn dadurch zwangen sich auf

den Prozess einzulassen (Val. Max. 6, 5, 4, wo das in den Satz se appellantibus

creditoribus auxilio futurum nach appellantibus eingeschobene eum zu streichen

ist; der analoge daselbst 6, 1, 7 referirte Fall betrifft wahrscheinlich nicht

einen Volkstribun, sondern einen Volksädilen). Da der Tribun die Vocation nicht

hat, so schützen streng gesinnte Tribüne den Privaten, der einer tribunicischen

Vocation nicht Folge leistet, gegen die Coercition des Collegen (Varro bei Gellius

13, 12, 6: tribunus cum essem, vocari neminem iussi nee vocatum a collega pa-

rere invitum).

3) Eben in Beziehung hierauf wird bei Liv. 2, 44, 3 gesagt : plures, si plu-

ribus opus sit, . . . tribunos ad auxilium consulum paratos fore et unum vel ad-

versus omnes satis esse. Aehnliche Stellen begegnen häufig (S. 218 A. 3). Nichts

anderes meint wohl auch Diodor 12, 25: Idv ot OT)[xapyoi \x.r\ cufxcpwvcüot 7rp6?

dXXrjXoui; , xupiov etvai tö äva [xeaov y.ei|j.£vov (denn so wird wohl statt des

überlieferten sinnlosen y.6ptoi eivat xöv d. ja. %. zu schreiben sein) ;j/?j x.tuX6e-

arrai, obwohl diese Fassung incorrect ist ; denn wo es auf den Widerspruch der Tri-

büne an sich und nicht auf dessen praktische Geltendmachung durch Coercition

ankommt, wird der fragliche Act allerdings durch ihn gehindert. — Vorgekommen
ist es freilich auch, dass der Tribun sich dem hindernden Collegen nicht fügt

(Fronto ad M. Caes. 5, 27 : M. Lucilius tr. pl. hominem liberum civem Romanum
cum collegae mitti iuberent, adversus eorum sententiam ipsus vi in carcerem com-
pegit : ob eam rem a censoribus notatuf), aber dies ist rechtswidrig.
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bemerkt

,
gute Wege !

) . Insbesondere die Aushebung , bei der

ja auf den Suspensiveffect alles ankam, ist von den Consuln, ge-

stützt auf einen Theil der Tribüne, häufig gegen die übrigen

durchgeführt worden 2
)

.

Werfen wir schliesslich einen Rückblick auf die Entstehung I)ie
.

Inte
.

r -

ccssiod in

und die Entwicklung des Intercessionsrechts , so ist dasselbe in
ges^r

ht .

der Königszeit nicht vorhanden, da die absolute Einheit der Ma-
^Jg^JjJ-

gistratur die Möglichkeit der Collision der Gewalten ausschliesst. überhaupt.

Sowohl die auf Appellation erfolgende Intercession wie die gegen

Senatusconsult und Rogation gerichtete sind Corollarien des Prin-

cips der Collegialität oder der par maiorve potestas ; auch die

wichtige Beschränkung des Intercessionsrechts auf die drei Kate-

gorien des üecretum, des Senatusconsultum und der Rogatio wird

man auf die Einführung der Republik zurückzuführen haben.

Dass nicht erst die Einführung der tribunicischen Gewalt die In-

tercession ins Leben gerufen hat, zeigt sich wie in vielen ande-

ren Spuren so namentlich darin, dass in der latinischen Städtever-

fassung , die von den plebejischen Institutionen nichts aufgenommen

hat, die Intercession als eine völlig ausgebildete staatsrechtliche

Institution auftritt. Allerdings aber ward die Intercession durch

die Einführung des Tribunats nach zwei Seiten hin erweitert:

einmal durch die Gründung einer Behörde, die diese hindernde

Gewalt nicht neben der befehlenden, sondern als hauptsächliche

hcsass und ausübte, zweitens dadurch, dass in dem Tribunat

eine dem Consulat überlegene Gewalt entstand, die also der In-

lercession gegen den Consul durch Zwangsmaassregeln sofortige

Wirksamkeit zu verschaffen vermochte. Seitdem concentrirt sich

die Intercession mehr und mehr im Volkstribunat, jedoch auf den

verschiedenen Gebieten nicht im gleichen Grade. Am entschie-

densten ist dies geschehen auf dem der Rogationen, wo das für

die geordnete Verwaltung in dieser Ausdehnung unbequeme In-

1) Dil seift dei B.
4

27.
r
) A. 1 erwähnte Vorgang. Dagegen im Prozess des

L, Soipio Intercedilts allerdings such nur ein einziger Tribun; aber es war ein

Kann von ganz anderen Gewicht, und trenn derPÄtoi diese Intercession unbe-

achtet gelassen hätte, so konnte er nach Lage der Umstände keineswegs mit

Sicherheit darauf rechnen bei den übrigen Tribunen gegen den intercedirenden

Seiratz sc Anden.

Ä) Bo wird dei DilectUB dun h-n-führt mittelst des Auxilium aller TribuiM
n einen i Liv. 2, 18, I and Dionys. 9, %\ L1t. '2,44, 5. snd Dionys. '•.

I
I

'.. 7). Vgl. Dio 39, 39 und was oben S. 253 A. 2 übor analoge tri-

tranidsebs Befehle gesagt Ist.
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.

tercessionsrecht wahrscheinlich in verhällnissmässig früher Zeit

den patricischen Magistraten durch Gesetz entzogen worden ist,

den plebejischen aber blieb, theils weil diese mit grösserer Eifer-

sucht über ihre Privilegien wachten, theils weil es denselben an

einer eigentlichen positiven Competenz fehlte. Auch mochte , da

die Beschränkung vermuthlich in diejenige Epoche fällt, wo der

Volkstribunat schon in der Hauptsache ein Werkzeug des Senats

geworden war, es diesem selbst wünschenswerth erscheinen Aus-

schreitungen der Beamten gegenüber ein solches Correctiv nicht

unbedingt aus der Hand zu geben. Die Intercession gegen Se-

natusconsulte ist ebenfalls späterhin factisch ein tribunicisches Recht

geworden ; doch hat sich die weitere Ausdehnung hier länger

erhalten. Am wenigsten hat sich die alte Ordnung geändert in

der Intercession auf Appellation, wenn gleich auch hier factisch

die tribunicische bei weitem am häufigsten zur Anwendung

kommt.

Die coiiegia- Anhangsweise ist hier noch einer der Intercession ver-
hsche c'

c^peration wan(jteilj a jjer n icht auf ihr beruhenden Institution zu gedenken,

cassirenden welche etwa bezeichnet werden kann als colleeialisches Cassa-
Anwendung. *->

tionsrecht. Die von dem einen der städtischen Quästoren ge-

buchte Forderung kann der andere durchstreichen und damit

cassiren 1
). Die von dem einen Gensor verfügte Rüge kann der

College nicht bloss aufheben, sondern sie gilt überhaupt nur wenn

der College sie ebenfalls ausspricht 2
). Die bei Erlassung eines

Gesetzes in demselben ausgesprochenen Strafbestimmungen binden

die Collegen desjenigen Magistrats, der das Gesetz rogirt hat, von

Rechts wegen nicht 3
). — In allen diesen Fällen würde die Inter-

1) Plutarch Cat. min. 18.

2) Darüber ist der Abschnitt von der Censur zu vergleichen.

3) Nachdem Clodius im J. 696 das Gesetz gegen Cicero durchgebracht hatte,

beantragten am 29. October desselben Jahres acht seiner Collegen dessen Auf-
hebung, unter Hinzufügung jedoch der Clausel , dass jede in ihrem Vorschlag

enthaltene gegen Gesetze oder Plebiscite verstossende Bestimmung als nicht ein-

gebracht gelten solle ; wodurch, insofern derselbe in der Derogation des clodischen

Gesetzes bestand und dieses jede Derogation streng verpönt hatte, das neue Ge-
setz sich alsdann selber aufhob, wenn unter die 'Gesetze oder Plebiscite' auch das

clodische mit zu rechnen war. Dies sei, führt Cicero {ad Att. 3, 23) aus, für

jene acht Collegen des Clodius allerdings nicht der Fall gewesen: lege enim con-

legii (so, nicht conlegae, die Hdschr.) sui non tenebantur, und insofern sei diese

Clausel nur überflüssig, nicht schädlich ; aber sie würde schädlich werden, wenn
die nächsten Volkstribune das Gesetz , wie üblich , einfach wiederholten und es

läge also in der Aufnahme dieser Clausel eine offenbare auch von Clodius selbst
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cession nicht statthaft sein und wird auch das hier zur Anwen-
dung kommende magistratische Recht nie mit diesem Namen be-

zeichnet. Wahrscheinlich ist dasselbe eine Gonsequenz der durch

die Collegialität in gewissen Fällen erforderten collegialischen

Cooperation (S. 42 fg.), so dass, wo gemeinschaftliches Handeln

vorgeschrieben war, das einseitige für den übergangenen Collegen

keine Rechtsverbindlichkeit hatte. Nur wird man nicht alle

Fälle , in welchen eine solche Cooperation vorkommt, unter

diese Regel ziehen dürfen ; zum Beispiel ist es damit keineswegs

erwiesen, dass das von dem einen Consul bewirkte Senatus-

eonsult für den Collegen keine Gültigkeit hatte *) .. Nur wenn wir

genau anzugeben vermöchten, in welchen Fällen jene Cooperation

nicht bloss zulässig, sondern rechtlich gefordert war, was nicht

der Fall ist, würden wir die Grenzen dieser Rechtsregel mit Be-

stimmtheit abzustecken vermögen.

-<h"ii hervorgehobene Perfidie. — Damit hängt auch wohl zusammen, dass, wenn
ein Gesetz den Beamteneid forderte, dieser von den Collegen des Beamten, der

dein Antrag gestellt hatte, nicht gefordert werden durfte; denn darauf wird es

beruhen, dass Nero als Consul 55 seinen Collegen im Consulat von dem Eid in

sua acta dispensirte (Tacitus ann. 13, 11). — Andere Kunde über diese Be-
stimmung haben wir nicht; sie scheint aber eine andere als die oben vorgetra-

gene Auffassung nicht zu gestatten.

1) Auf das non passurum quicquam agi der S. 269 A. 8 angeführten Stellen

wird man dies Recht keineswegs stützen dürfen, das, wenn es bestanden hätte,

uns -icher vielfach in positiver Gestalt entgegentreten würde.



Magistratische Emolumente.

unentgeit- Es lie2t im Wesen der von der Gemeinde dem Büreer auf-
lichkeit der

° °
Gemeinde- erlegten Leistung, dass dem Leistenden dafür eine Entschädigung

Hinter.

nicht gezahlt wird; und nur in einem einzigen Fall, bei dem

Kriegsdienst der Soldaten und der Unteroffiziere, ist die römische

von diesem Grundsatz abgewichen. Hievon abgesehen wer-

den zwar besondere Arbeiten oder Dienste, deren die Gemeinde

bedarf, von ihr wie von dem Privatmann im Wege gütlicher

Vereinbarung bewirkt, wohin die Verträge mit den Redemp-

toren und den Apparitoren gehören, und es schliessen sich

an diese, ganz wie in dem Haushalt des Privaten, die Verrich-

tungen der Gemeindesciaven ergänzend an ; aber von diesen

öffentlichen locationes operis oder operarum *) sind die, wenigstens

im Begriff, allen fähigen Bürgern obliegenden Leistungen, die

munera und die seit Einführung der Republik sich davon aus-

sondernden honores (S. 8 fg.) schon durch ihre Unentgeltlichkeit auf

das schärfste geschieden. Wie Steuern und Frohnden allen Bür-

gern obliegen, so wird in Rom auch für den Geschwornendienst,

für die Theilnahme an den Volksversammlungen und für die

sämmtlichen Gemeindeämter, einschliesslich der Offizierposten vom

Kriegstribun aufwärts 2
) , weder aus der Staatskasse in Form

1) Dieselben sind keineswegs den privatrechtlichen nachgebildet, sondern

weit älter als diese, insofern die locatio conductio als Consensualcontract , wie

unser Recht sie kennt, erst gegen das Ende der Republik klagbar geworden ist,

dagegen den Verträgen mit den Mancipes, den Apparitoren und so weiter die-

jenigen Rechtsfolgen, die im Gebiet der Administrativjurisdiction überhaupt

möglich sind, seit ältester Zeit zukommen.
2) Ausdrücklich gesagt wird es nicht, dass die tribuni militum, die praefecti

alae und so weiter in republikanischer Zeit unentgeltlich dienten; aber abge-

sehen von der Consequenz spricht, dafür, dass beim Solde (Handb. 3, 2, 76) wie

bei den Triumphalspenden (Liv. 34, 52, 12 und sonst) nur unterschieden werden

Reiter, Centurionen und Legionare.
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der Besoldung noch von den betheiligten Privaten in Form der

Sportein eine Vergütung gezahlt. — Dagegen ist der Beamte ^wag der

selbstverständlich nicht verpflichtet die durch die Amtführung ihm

erwachsenden Auslagen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. So

weit er solcher Hülfleistung bedarf, welche nicht selbst wieder

als honor oder munus betrachtet wird, wird dieselbe -entweder

von den Sclaven der Gemeinde beschafft l
) oder freie Apparitoren

zu diesem Ende aus der Staatskasse ^bezahlt 2
). Ebenso werden

für die von ihm auszurichtenden Volksfeste ihm die Kosten ver-

gütet 3
) ; und dasselbe gilt von allen ähnlichen Verwendungen,

die der Magistrat zu machen hat. Ferner hat der Beamte oder

Beauftragte der Gemeinde , sofern er ausserhalb der Stadt be-

schäftigt ist 4
), Anspruch sowohl auf die nöthigen Transportmittel

zu Lande 5
) und zur See 6

), wie auf Beisegeräth und Beiseausstat-

tung 7
), während er die übrigen Bedürfnisse für sich sowohl wie

1) Darum werden dem Beamten niemals Sclaven von Gemeindewegen ge-

kauft (Cicero Verr. 4, 5, 9).

2) Davon in dem betreffenden Abschnitt.

3) Handb. 3, 2, 68. 4, 484.

4) Zonar. 8, 6 : toi; ts ap-^ouai toi; dx$T]}AOÜai xal toi; aXXoi; toi; y.axa

rt 7rpäY{j.a Trj -6Xet otacpepov £;ioOci töc te aXXa t<x dva.fY.aXa xal ScgctuXio; Iy.

toO or
jf
jLooiou dotooTO. Dionys. 19, 15 [18, 14]. Dio 52, 23 (S. 284 A. 1). 25.

Dies hängt auch damit zusammen, dass dem Statthalter im Allgemeinen verboten

ist in seiner Provinz zu kaufen (Cicero Verr. 4, 5, 9). In Rom dagegen schafft

sich der Beamte zum Beispiel das Amtskleid selber an (Cicero in Vatin. 8, 16).

5) Mulae, tabernaeula, vehicula: Liv. 42, 1, 9 vgl. 30, 17, 13. 44, 22,

13; Cicero Verr. 5, 32, 83. de l. agr. 2, 13, 32. ad Att. 15, 18, 1; Gellius

15, 4, 3; Sueton Aug. 36; Plutarch Ti. Gracch. 13. Cat. mai. 6: tujv 7:pö

O&T0& aTpaTTQYÖJv douttoTow /pfjsftai cxTfivoujj.aot ÖTju.ociot; xal xXlvat; xai tu.aTtoi;

icoXXin te DspaTTcta . . . (Cato als Prätor von Sardinien 556) e£; ouoev 0'jöeu.iä;

-pooeoeTj&T) 07][xo3ia;, TposezopeueTo oe Tale 7t6Xeatv oojtö; [xev aveu ^6701»; r.o-

p£jo[xe^o;, et; oe ^xoXo60ct Oir)[jt.6aio;). — Equus : Liv. 44, 22, 13. Nach dem
Biographen Alexanders c. 42, der sich dabei ausdrücklich auf das exemplum ve-

terum und speciell auf Cicero (Verr. 4, 5, 9) beruft, empfingen die Provinzial-

statthalter von diesem Kaiser mulas senas, mulos binos, equos binos. — Daneben
(ritt natürlich häufig Requisition ein (Handb. 3, 1, 286).

II) Cicero \'trr. ."), 18, 45: si quo publice proficisceris
,
praesidii et vecturae

causa sumptu publico navigia praebentur. Ders. pro Flacco 12. Livius 29, 11, 4.

30, 26, 4. 31, 11, 18. Dionys. 10, 52.

1) Supellex (Cicero a. a. O. ; Liv. 30, 17, 13: tabervncula militaremque

supellectilem, qualem praeberi ron-udi mos esset; vgl. 42, 1, 9: mulis et taber-

naculis et omni alio instrumento militari und Dig. 33, 10, 7, 1 : Labeo uit ori-

ginem fuixse supellectilis
,

quod olim his qui in legationem proficiscerentur locari

solerent
,

quae sab pellibus usui forent). — Argcntea vasa Val. Max. 2, 2, 7.

Afgmtum dabatw de puolta) : Cicero in Verr. 4, 5, 9. Kaiser Alexandei (s. A.f>)

pH) den Statthaltern aryenti pondo xricena, wobei argentum factum gemein« ist.

— Vestis (praebebulur legibus Cicero a. a. O.; Plutarch Cat. mai. (>
;

Livius 30,

17, 13): Alexander gab den Statthaltern vestes forenses binas, domestirm btaflf,

balneares singulas. — (ioldener Siegelnd- (Z0H, A. i; Pliniiis /». n. 33, 1 LI:
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für seine Begleiter und seine Truppen befugt ist theils unent-

geltlich zu requiriren *), theils zu kaufen und dein Staat den be-

trag in Rechnung zu stellen 2
). Dabei werden nach dein Rang

der Beamten Unterschiede gemacht, insbesondere dem Consul eine

besonders reichliche Ausstattung gewährt 3
) . In späterer Zeit kommt

es vor, dass der Senat einem missliebigen Beamten diese Aus-

stattung verweigert oder vielmehr in illusorischer Form gewährt

(S. 291 A. 1); nach ursprünglicher Ordnung war die vorgängige

Einwilligung des Senats ohne Zweifel nicht erforderlich, Sonden)

es requirirte oder kaufte der Beamte von sich aus nach Be-

dürfniss.

rausch- An diese Schadloshaltung der im Auftrag der Gemeinde aus-
summen. ^ ^

wärts thätigen Beamten knüpfen die pecuniären Emolumente des

Amts an, und zwar bereits in republikanischer Zeit, indem für

diese Leistungen gewisse Abstandsgelder bewilligt werden. Die

nächste Ursache dieser Ordnung war vermuthlich nicht so sehr

die Habsucht der Beamten als die das ganze römische Finanz-

wesen beherrschende Trägheit
;

die in erster Reihe auf Verein-

fachung der Rechnung und Beseitigung der lästigen Gontrole Be-

dacht nahm.

Spielgelder. Hieher gehören vor allen Dingen die für die Volksfeste dem

Magistrat, der sie auszurichten hatte, bewilligten Pauschsummen

;

seit ältester Zeit scheint es üblich gewesen zu sein die Kosten der-

selben schon in dem Gelübde selbst zu limitiren und dem be-

iis qui legati ad exteras gentes ituri essent anuli publice dabantur ; Val. Max. 2,

2, 7). Vgl. S. 290 A. 3. — Dionys. 18, 14 nennt dies Xap/rrpd; xai {xeY^XoTrpsTieT;

yopTQfias.

1) Cicero ad AU. 5, 16, 3 : nullus fit sumptus in nos neque in legatos neque

in quaestorem neque in quemquam. Scito non modo nos faenum aut quod e lege

lulia (Caesars Repetundengesetz vom J. 695) dari solet non accipere, sed ne ligna

quidem, nee praeter quattuor lectos et tectum quemquam accipere quiequam,

rnultis locis ne tectum quidem et in tabernaculo manere plerumque. Daselbst

5, 10, 2. 21, 5. Der Beamte und Beauftragte reist überhaupt sumptu publico

(Cicero Verr. I. 1, 22, 60).

2) Hieher gehört insbesondere das frumentum in cellam , dessen Anfänge
die Requisitionen sind, wie sie Plutarch Cat. mai. 6 von dem älteren Cato be-

richtet , von 3 attischen Medimnen den Monat für jeden Mann und gegen 1 l/j

Medimnen den Tag für jedes Thier. Q. Scaevola Consul 659 bezahlte in Asia

alles (nicht schlechthin Nothwendige) aus eigener Tasche (Diodor p. 610) und
verzichtete (vor der Zeit: er blieb nur neun Monate, Cicero ad AU. 5, 17, 5)

auf die Provinz, ne sumptui esset aerario (Asconius in Pison. p. 15). — Ueber die

weiter an die Getreidelieferung in cellam sich knüpfenden Fragen, die hier nicht

im vollen Umfang behandelt werden können , ist im Allgemeinen zu vergleichen

Handb. 3, 2, 83.

3) Liv. 30, 17, 13 (S. 281 A. 7).
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treffenden Magistrat die Einrichtung derselben in der Weise zu

überlassen, dass er einerseits von jeder Rechnungslegung frei,

andrerseits gehalten war die etwanigen Mehrkosten der Festlichkeit

aus eigenen Mitteln zu decken. Hier allerdings erwuchs aus diesen

Abstandssummen dem Magistrat kein pecuniärer Gewinn, sondern

vielmehr eine Last, da Hoffart und Ehrgeiz den Wetteifer her-

vorriefen diese Leistungen freiwillig zu steigern und einander

dabei zu überbieten.

Weiter überliess man dem ausserhalb der Stadt fungirenden vasarium.

Beamten sich die Reiseaussrüstung und deren Instandhaltung

während der bestimmten Brist selber zu beschaffen gegen eine

Pauschsumme {vasarium), die ihm aus dem Aerar gezahlt ward *)

.

Den Betrag setzte in jedem einzelnen Fall diejenige Behörde fest,

welche den Statthalter überhaupt ausrüstete, also in der Regel

der Senat 2
) , oder, wenn ausnahmsweise diese Mandate durch

Volksbeschluss vergeben wurden, das Gesetz 3
). Dabei wurde,

umgekehrt wie bei den Spielgeldern , der Betrag regelmässig

reichlich gegriffen, so dass dieses Ausrüstungsgeld factisch den

Charakter der Besoldung annahm. Wir finden, dass einem Statt-

halter, der auf zwei Jahre nach Makedonien ging, ein — aller-

dings wegen seiner enormen Höhe hart getadeltes — Ausrüstungs-

geld von 18 Mill. Sestertien (= 1,050,000 Thlr.) durch Volks-

schluss ausgeworfen ward 4
). — Hieran anknüpfend, setzte Gehalte der

beamten de*
Kaiserzeit.

1) Cicero in Pis. 35, 86: sestertium centies et octogies
,

quod quasi vasarii

nomine in venditione mei capitis adscripseras , ex aerario tibi attributum Romae
in quaestu reliquisti. Vgl. de domo 9, 23. 21, 55. in Pis. 12, 28. Von Rechts-

wegen hätte Piso die ihm als Proconsul von Makedonien für seine Ausrüstung
bewilligten Gelder vor seinem Abgang von Rom für Pferde, Zelte und sonstigen

Bedarf verwenden sollen. Es ist diese Summe, die in die Privatkasse des Statt-

halters fliesst und über die er nicht Rechnung legt, wohl zu unterscheiden von

derjenigen, die für die Amtführung selbst, also für die Zahlung des Soldes,

i
hinia und salaria der Hülfsbeamten und ähnliche Zwecke (Cicero ad AU.

7, 1, 6 und sonst) dem Statthalter ausgeworfen wird. In der Schlussrechnung
des Statthalters scheint das vasarium überhaupt nicht flgurirt zu haben. Die
Benennung rührt davon her, dass unter dem 'Geschirr' die ganze Ausrüstung
des Wandernden verstanden wird (daher vasa cotliyere, aufbrechen Liv. 27, 47, 8
und sonst; vgl 1, 24, 5).

2) Cicero in Pis. 2, 5 und sonst.

3) So gesi ii.ih M in dem Fall des Piso. Das servilis.hr Wkerjiesetz warf
den Decemvirn mulas, tabemacula, supellectitem aus (Cicero de l. ayr. 2, 13,32),

: auch eine Clansel vorgekommen sein mag ,
die ihnen gestaltete dafür ein

Ae.jijivaleiit an (JeM /.u erheben.

I ) M<>lirh ist es, das die fragliche Summe den (Jesammtbetran darstellt,

der dem Piso für Min l'roconsulat sowohl für die Ausrüstung wie für die Amt-
t'.l.ruiig angewiesen war, und dass Cicero sie in gehässiger Weise als vasarium
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Augustus bei der Ordnung der Magistraturen 727 sämmtlichen

Provinzialbeamten senatorischen Ranges, also den consularischen

oder prätorischen Proconsuln und den kaiserlichen Provinziallega-

ten consularischen oder prätorischen Ranges, feste nach dem Rang

abgestufte Entschädigungen aus, welche übrigens weit niedriger

ausfielen als die bisher unter diesem Titel bewilligten Summen 1
).

Von den Beträgen wissen wir nur, dass dem consularischen Pro-

consul für die einjährige Verwaltung 1 Mill. Sesterzen (=58.000 Thlr.)

gezahlt wurde 2
).

Abschätzung in ähnlicher Weise wie in Betreff der Reiseausrüstunc wurde
des frumen- *-*

tum in auch die aus dem Requisitionsrecht des Statthalters für die Staats-
ctllam.

kasse entspringende Belastung von vorn herein abgeschätzt und

aus einer unbestimmten, wie sie ihrer Natur nach war, in eine

fest begrenzte verwandelt; wobei vviederum nicht die Absicht

obgewaltet hat der Staatskasse oder dem Statthalter einen Vor-

theil zuzuwenden, sondern die Verwaltung, wenn auch mit pecu-

niären Opfern, zu vereinfachen. Jedem Statthalter wurde vor

seinem Abgang in die Provinz insbesondere hinsichtlich des Ge-

treides dasjenige Quantum angegeben, das zu requiriren er be-

fugt sein solle (frumentum in cellam) , und zugleich derjenige

Preis bestimmt, zu dem die lieferungspflichtigen Provinzialen

dieses Quantum abzugeben haben würden ; die also sich heraus-

stellende Summe wurde ihm aus dem Aerarium gezahlt oder

angewiesen und bei der späteren Rechnungslegung weder der

bezeichnet, um anzudeuten, dass Piso den ganzen Betrag in seine Tasche ge-

steckt habe.

1) Sueton Aug. 36 : auetor . . fuit . .. ut proconsulibus ad mulos et taber-

nacula, quae publice locari solebant, certa peeunia constüueretur. Dio 53, 15 zum
J. 727: xctl tö fitaftocpopdw xa\ Ixetvoi? (d. h. den Proconsuln, Legaten pro prae-

tore, Procuratoren, also überhaupt den Statthaltern) xal toi? aXXoi; oiöoa&ou xoxe

evojAiaOir) ' tö piv fdp TtdXat dpYoXaßoüvxei; xtve? Ttocpd xou OY][xoatoy ~dvxa ccpiot

xd Tipo? ty]v ap^YjV cpspovxa 7rap£i^ov ' im hk 5yj xoO Kataocpo? irptörov auxot

dxeivot xaxxov xt Xajxßaveiv 7Jp£avto, %oi xouxo fjtiv O&x 1% xoü Xcoo itaot ocpiaiv,

dXX' a>? tcou fcal i] ypeia aTirjxet, izdr/ftr]. So räth auch Maecenas dem Augustus

52, 23: Xa{j.|3av£X(oaav oe fj.icilöv r.dvxec, oGxoi ot xd? ££ai xfj? TroXew? «PX^* ^i-
xpeTtöu-eNot, TiXetto [asv oi |j.ei£ou?, IXdxxw oe oi xaxaöesoxepot, {xecov öe ol (xeoot.

ouxe fäp dizb xöiv oixsiojv oTov xe saxtv auxou? £v xijj dXXoxpia aTroCTJv oux' do-

ptaxtp v.al daxa&{jirjxq) dvaXcufi-axt woirep vüv ypfja^at.

2) Dio 78, 22 von einem Proconsul von Africa: xo f£ F^JV ^vo6|asvov fipai
xcd o'ntoi {Jisivavxi auxcji, xd? Ttsvxe v.al etxoat u,opidöa?, oofrrjvai e'airjifTjCJaxo.

Tacitus Agric. 42 nennt es salarium proconsuli comulari (so ist wohl zu schreiben

statt des handschriftlichen proconsulari) solitum offerri. — Aus vita Aur. 42
könnte man herleiten, dass dem praeses provinciae geringsten Ranges, also wohl

dem prätorischen Provinziallegaten , 100 aurei öder 10,000 Sesterzen gewährt

wurden; doch scheint die Summe zu niedrig.
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Nachweis gefordert, dass dies Quantum verbraucht, noch der,

dass der bestimmte Preis dafür gezahlt worden sei. Ein pecu-

niärer Nachtheil konnte dem Statthalter hieraus nicht erwachsen;

da, wenn das Quantum nicht reichte, es ihm ohne Zweifel frei-

stand den Mehrbedarf im gewöhnlichen Wege des freien Ankaufs

zu beschaffen und seiner Zeit zu justificiren, wenn aber der Preis

unter dem marktgängigen normirt war — was allerdings eintreten

konnte , obgleich im Ganzen der Senat ihn wohl eher zu hoch

als zu niedrig griff— der Schaden nicht den Statthalter, sondern

die Lieferungspflichtigen traf. Falls aber ein Ueberschuss sich

herausstellte, sei es dass der Statthalter weniger brauchte als das

präliminirte Quantum, sei es, dass er das Erforderliche auf dem

Wege des freien Ankaufs billiger zu erwerben in der Lage war

und also von jenem Zwangskauf absah, so lieferten allerdings

gewissenhafte Beamte wohl den also sich herausstellenden Ueber-

schuss an die Kasse der Gemeinde ab *) ; aber eine rechtliche

Verpflichtung dazu bestand nicht, und der pecuniare Gewinn,

welchen die Statthalter wenigstens im siebenten Jahrhundert

regelmässig aus ihrem Amt 'von Rechts wegen' (salvis legibus)

herausschlugen, beruht ohne Zweifel mehr noch als auf dem ra-

stuium auf diesen damals als vollständig erlaubt geltenden Diffe-

mixgeschäften. Dabei kommt nicht bloss die Differenz zwischen

dem vom Aerar präliminirten und dem wirklich gekauften Quan-

tum und die des präliminirten und des wirklich gezahlten Preises

in Anschlag, sondern auch die Abstandssummen, welche die Lie-

forungspflichtigen , wenn die Bedingungen der Lieferung für sie

ungünstig waren oder gemacht wurden, dem Statthalter dafür

zahlten , dass er sie von der Lieferung entband und das benö-

thigle Quantum auf dem Wege des freien Ankaufs beschaffte 2
).

1) Cicero in Verr. 3, 84, 195 bezeichnet die drei zulässigen Verfahrungs-

arten , cum tibi senatus ex aerario pecuniam prompsisset et singulos tibi denarios

adnumerusset, quos tu pro sinyulis modus aratoribus solveres : iblgendennassrn .<i,

quod L. Piso ille Fruyi (Consul 621) . . . cum emisses quanti esset, quod supemret

pecuniae rettulisses : si ut ambitiosi homines aut beniyni, cum pluris senatus aesti-

masset quam quanti esset annona, ex senatus aestimatione, non ex annonae ratione

sotvisses : sin , ut plerique faciunt , in quo erat aliqui quaestus , sed is honestus

atque concessus, frumentum, quoniam vilius erat, ne emisses, sumpsisses id num-
morum, quod tibi senatus cellae nomine concesserat.

'2) Vgl. ül'tr dieM ganze Frage insbesondere die schöne Auseinanderset/ u Dg
I". Ilniin.uiiis de provinrmli sumptu populi liomani (Berlin L8&L i.) p. l-> lü.

Wenn Cicero {ad /am. f), 20, '.)) dei reehl massigen (salvis legibus) (lewinn

aus sein.T j;ihrigen Statthalterschaft von Kilikien auf 2,200,000 Seltenes
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In der Kaiserzeil werden durch die strengere Beamtencontrole

die Uebelstände dieses Verfahrens eingeschränkt worden sein,

das System an sich aber blieb dasselbe 1

).

Diäten und Die Besoldung der Hülfsbeamten hat sich in wesentlich v&t*
(uratihca- o
ti0"®" der schiedener Weise entwickelt. An die Gemeinde unmittelbar

Hülfs-
beamten. konnten diese niemals Entschädigungsansprüche erheben; viel-

mehr war es Sache des Statthalters denjenigen Personen, die der

ihm obliegenden Amtsgeschäfte wegen ihn begleiteten, die nöthi-

gen Bedürfnisse zu gewähren und diese sei es aus der Staatskasse,

sei es im Wege der Requisition zu beschaffen. Soweit diese

Personen für ihre Dienste ohnehin Bezahlung aus der Staatskasse

empfingen, was von den Soldaten und den magistratischen Ap-

paritoren gilt, machte der Statthalter nur den Vermittler. Re-

quisitionen, welche zu Gunsten dieser aus der Staatskasse be-

zahlten Begleiter stattfanden, waren von Rechtswegen auf die

Löhnung anzurechnen. Indess ist man wenigstens in Betreff der

Soldaten von diesem strengen Verfahren ziemlich früh abgewichen

und hat diesen den Betrag der Verpflegung und der Bewaffnung

späterhin nicht mehr von der Löhnung in Abzug gebracht 2
);

wahrscheinlich ist auch hinsichtlich der Apparitoren, wenigstens

wenn sie sich in der Provinz befanden , die gleiche Munificenz

geübt worden 3
). Denjenigen Gehülfen aber, die den Beamten in

die Provinz begleiteten, ohne Anspruch auf Sold oder Lohn zu

haben, scheint, wenn nicht von Haus aus, doch sehr bald ein

Anrecht auf freie Station und freie Beförderung 4
) zuerkannt wor-

(= 128,000 Thlr.) anschlägt, so ist darin theils der Ueberschuss des vasarium,

theil ohne Zweifel das enthalten, was Cicero nicht minder wie der in den Ver-
rinen erwähnte C. Sentius vetere ac singulari innocentia praeditus durch diese

Manipulation , wo der Statthalter sein eigener Lieferant ward , verdiente ; und
man darf daraus nicht mit Hofmann a. a. 0. S. 20 auf eigene hohe Diäten des

Statthalters schliessen.

1) Dies zeigt die von Hofmann S. 15 gut erklärte Stelle des Tacitus

Ayric. 19.

2) Handb. 3, 2, 78 A. 369.

3) Ueberliefert ist darüber meines Wissens nichts. In dem Senatusconsult

über die Apparitoren der curatores aquarum bei Frontinus de aq. 100 geht die

merces auf die freien Apparitoren, die cibaria auf die servi püblici; hier aber

handelt es sich auch um hauptstädtische Verhältnisse, und es kann darum wohl
sein , dass in der Provinz der quästorische Schreiber sowohl die merces erhielt

wie die cibaria.

4) Livius 44, 22, 13 aus einer Rede des zum Heere abgehenden Consuls

Paullus : in Macedoniam rnecum veniat , nave equo tabernaculo, viatico etiam a

me iuvabitur. Cato bei Fronto ad Anton. 1, 1 : numquam ego evectionem datavi,

quo amici mei per aymbolos (durch den Siegelring; vgl. S. 281 A. 7. S. 290 A. 3)
magnas pecunias acciperent. Das ist der Anfang der späteren Evectionen.
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den und ebenso in früher Zeit der Gebrauch aufgekommen zu

sein diesen, insbesondere den angeseheneren, also den Kriegs-

tribunen und den sonstigen Stabsoffizieren, sowie den comites,

nicht minder aber dem Quästor und den etwa im Gefolge des

Statthalters befindlichen Legaten, an Stelle der Naturalverpflegung

Tagegelder (cibaria 1
)) zu bewilligen 2

). Ausserdem aber ist

wenigstens in ciceronischer Zeit es bereits allgemein Gebrauch

gewesen, dass der Oberbeamte seinen Offizieren und Beglei-

tern ein sogenanntes lWeirf- (congiarium*) ) oder 'Salzgeld' [sala-

1) Cibaria, eigentlich die tägliche Ration des Soldaten (Nepos Eum. 8:
cibaria cocta dierum decem; Caesar b. G. 1, 5: trium mensum molita cibaria),

bezeichnet im übertragenen Sinne technisch das für die Beköstigung gegebene
Geldäquivalent und kommt vor in dreifacher Beziehung: entweder, jedoch nicht ge-
rade häufig, für den Soldatensold (Varro l. L. 5, 90), welcher ja nach der älteren

Auffassung recht eigentlich ein oinrjpdaiov ist, so dass, wenn dem Soldaten das

Getreide geliefert wird , dessen Werth vom Sold in Abzug gebracht wird ; oder
für die Entschädigung derjenigen Beamten, die anstatt der Naturalverpflegung
Diäten empfangen ; oder für dasjenige Geld, das der Statthalter von den zur Ge-
treidelieferung Pflichtigen Provinzialen sich zahlen lässt, um dafür aus freier

Hand das erforderliche Getreide zu kaufen (Cicero Verr. 3, 93, 216 und sonst).

Dies Differenzgeschäft war, wie schon bemerkt ward (S. 284), eine der gewöhn-
lichsten und ausgiebigsten Quellen wo nicht rechtmässiger, doch nicht geradezu
gesetzwidriger Bereicherung der Statthalter; und daher kommt es, dass die cibaria

des Statthalters auch geradezu für den Ertrag der Provinz stehen (z. B. Cicero
Verr. I. 2, 4, 12). Man hüte sich vor der Verwechselung dieser cibaria mit
denen des Tribuns und des Präfecten. Dass der Statthalter auch für seine

Person Diäten genommen hat, wie Hofmann de prov. sumptu p. 20 annimmt,
ist möglich ; aber es ist nirgends die Rede davon und wahrscheinlich sind bei

ihm dergleichen nicht vorgekommen, da es unschicklich erscheinen musste, wenn
er sich selber Diäten auswarf und der dabei zu machende Gewinn doch zu ge-
ringfügig war, um die Hoffart zum Schweigen zu bringen.

2) Cicero ad AU. 6, 8, 6 erzählt, dass er als Proconsul von Kilikien dem
Gavius eine Präfectur gegeben, aber ihn dann aus Gründen nicht verwendet habe.
Gavius sei dann zu ihm gekommen mit der Frage: unde me iubes petere cibaria

f

hier lieisatz praefeeli ist kritisch nicht sicher), er habe sie ihm aber verweigert.
Auch die cibaria des Quästors erwähnt derselbe ad fam. 5, 20, 9 (S. 288 A. 2)

;

womit das annuum
, das er bei der Abreise seinem Quästor hinterlässt (ad AU.

7, 1, 0), zusammenfällt. F. Hofmanns (de prov. sumptu populi Romani S. 7)
Erklärung dieser Stelle ist nach meiner Ansicht nicht haltbar. Diese cibaria

(nebst den gleich zu erwähnenden salarid) sind es, die in der Rechnung bei Cicero
Verr. I. i

t
14,36 erscheinen als gezahlt leyatis, pro quaestore, cohorti praetoriae.

• !) Cato bei Fronto ad Ant. 1, 2 = p. 37 Jordan : numquam eyo argentum
pro vino conoiario inter apparitores atque amicos meos disdidi. In ältester Zeit
also beschränkten sich diese Spenden des Feldherrn darauf, dass er zu der da-
mals noch bestehenden Naturalverpflegung einen Krug Wein liinzuthat; aber

NfeMl im sechsten Jahrh. d. St. kam es auf dafür Geld zu geben. Das con-

M wird auf vornehme Leute ebenso bezogen wie auf geringe : Cat<> nennt
neben <]. m GeMge die Diener, und während Cicero (ad AU. I<>, «S, 2) von dem
r'm<jinrium det Legionen spricht, heissen noch die Spenden, die Augustns seinen
l''nun,i,.|i gab, eonyiaria (Quintili.m inst. 6, .'{, f>2; ebenso Caelius ad fam.

8, 1 a. !•:. ii ii. 1 noch Seneca de brev. 8: annua eonyiaria ÜtinftMl <i<rilllin<

int so wie Sueton Tae/t. 2i i. Spitorfele bezeichnet congiarium bekHnntli.h
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rium*) ), das heisst eine freie, jedoch gleich den Diäten im Verhäit-

niss zu Rang und Dienstzeit bemessene Gratification verabreichte 2
),

und diese ihm , wenigstens innerhalb gewisser Grenzen , in

den Rechnungen durchging 3
) . Ob denselben Personen ausserdem

Ausrüstungsgeld, nach Analogie des vasarium der Prätoren , zu-

gestanden wurde, wissen wir nicht 4
)

; vielleicht wurde dasselbe

technisch die Spende an die plebs urbana im Gegensatz zu donativum, der Sol-

datenspende (Handb. 3, 2, 109
)

; dem älteren Sprachgebrauch ist diese Beziehung
fremd.

1) Plinius h. n. 31, 7, 89: honoribus etiam müitiaeque (sai) interponitur

salarüs inde dictis. Es ist wohl nur Zufall , dass die Bezeichnung bei Schrift-

stellern republikanischer Zeit sich nicht findet. Man kann unser , Nadelgeld'

damit zusammenstellen.

2) Cicero ad Att. 7, 1, 6 berichtet, dass er von seinem sumplus annuus
einen Theil seinem Nachfolger lassen , einen andern ins Aerar abliefern wolle

:

ingemuit nostra cohors, omne illud putans distribui sibi oportere. Vgl. ad fam.

5, 20, 9 an seinen Quästor : tu de HS C aequo animo ferre debes et existimare eo

minus ad te vel de tuis cibariis vel de mea Liberalitate pervenisse. Also muss der

Gewinn des Quästors so gross gewesen sein, dass ein Abzug von etwa 6000 Thlrn.

ihn nicht allzu schwer belastete. Sueton Tib. 46 : pecuniae parcus et tenax co-

mites peregrinationum expeditionumque numquam salario , cibariis tantum susten-

tavit, una modo liberalitate ex indulgentia vitrici prosecutus, cum tribus classibus

factis pro dignitate cuiusque primae sescenta sestertia (= 35,000 Thlr.), secundae

quadringenta distribuit, ducenta tertiae, quam non amicorum, sed Oraecorum ap-

pellabat. Auch die commoda tribunatus (Cicero ad fam. 7, 8, 1) kommen dar-

auf hinaus.

3) Cicero ad fam. 5, 20, 7 giebt an, dass das Gesetz dem Statthalter vor-

schreibe spätestens dreissig Tage nach der Rechnungslegung das Verzeichniss der

beneficia einzureichen; er habe darum seine Kriegstribune, Präfecten und Contu-

bernalen (dumtaxat meos : also nicht die des Quästors, an den er schreibt) namhaft

gemacht ; über die Centurionen und die Contubernalen der Kriegstribune könne
man sich noch verständigen, denn die Einreichung dieser Beneficien sei nicht im
Gesetz vorgesehen. Offenbar geht dies auf die Rechnungslegung wegen der cibaria

und salaria insbesondere der cohors praetoria, die auch Verr. I. 1, 14, 36 berührt

wird, so wie in den Digesten 4, 6, 32 : pertinet . . ad tribunos militum et prae-

fectos et comites legatorum, qui ad aerarium delati aut in commentarium principis

delati (vielmehr relati) sunt. Ebenso sagt Cicero von L. Baibus (pro Balbo 28, 63),

dass Caesar ihn in praetura, in consulatu praefectum fabrum detulit. Die Zahl

der Begleiter war darum auch gesetzlich begrenzt (Dig. 27, 1, 41, 2).

4) Das schon öfter erwähnte angebliche Schreiben des Kaisers Valerian über

die Ausrüstung eines höhern Offiziers (vita Claud. 14) , womit zu vergleichen

ist ein ähnlicher Brief in der vita Probi 4 so wie Alexanders Verfügung über

die Ausrüstung des Statthalters (S. 281 A. 5), dürfen nur mit grosser Vorsicht

bei dieser Frage benutzt werden. Deutlich liegt auch bei jenem Schreiben die

alte Ausrüstung zu Grunde, wie sie dem ausrückenden Statthalter zu Theil ward

;

wie denn auch Valerians angeblicher Brief sagt, dass dies non quasi tribuno, sed

quasi duci gegeben werde. Der Offizier erhält für das Jahr eine bestimmte Zahl

Maulthiere, Pferde, Kamele, Zelte, Silbergeschirr, Kleidung und Schmuek (wo-

runter auch der Siegelring nicht fehlt), Waffen. Sclaven werden ihm im Ganzen

nur wenige geliefert und nur für bestimmte durch die provinzialen Subalternen

nicht wohl zu beschaffende Geschäfte. Von dem Empfangenen bleibt das Meiste

dem Empfänger zum Eigenthum; Alexander liess dem Statthalter im Fall des

Wohlverhaltens alles mit Ausnahme der Maulthiere, Pferde und Sclaven, und der

Brief Valerians bestimmt nur bei einzelnen Gegenständen, namentlich den Amts-
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hier durch das 'Salzgeld' vertreten. — Diese dem Militär- und

Civilgefolge des Statthalters wenigstens nach Herkommen zustehen-

den Diäten und Gratificationen sind unter dem Principat in ähn-

licher Weise wie das Ausrüstungsgeld der Statthalter und wahr-

scheinlich zu gleicher Zeit in einen festen Besoldungsetat umge-

wandelt worden. Ueber die Salarien der Quästoren, der procon-

sularischen Legaten, der kaiserlichen Legionslegaten wissen wir

nichts. Das Jahrgehalt des Kriegstribuns beträgt 25,000 Sesterzen

(= 1360 Thlr.) 1
). Desjenigen der adsessores der kaiserlichen

Provinzialstatthalter, welche aus den alten Contubernalen hervor-

gegangen sind, wird in den Rechtsbüchern häufig gedacht 2
), doch

wird die Höhe desselben nirgends angegeben. Sogar den Assessoren

des Kaisers selbst, das heisst den in seinem consüium beschäftig-

ten Personen wird, obwohl diese in Rom thätig sind, wenigstens

sofern sie dem Ritterstand angehören, ein Gehalt gewährt, und

zwar in drei Abstufungen von 200000 (12000 Thlrn.), 100000

(5800 Thlr.) und 60,000 (*=s 3500 Thlr.) Sesterzen a
). — Indess

haben diese Zahlungen, sowohl die den Statthaltern wie die

ihren Offizieren und Begleitern zukommenden; die jetzt alle unter

dem Namen salarium zusammengefasst werden, immer etwas von

dem Charakter der Gratifikation behalten: auch in späterer Zeit

ist es keine Löhnung, auf deren Leistung mit der actio locati

conducti geklagt werden kann, sondern eine auf ausserordent-

abzeichen (toga und latus clavu3) und einem Theil der Sclaven, dass sie zurück-

zugeben seien (quem refundat).

1) Inschrift von Thorigny vom J. 238 n. Chr. 2, 15: semesiris epistulam

(darunter ist der nominell jährige , factisch halbjährige Militärtribunat zu ver-

stehen; Handb. 3, 2, 278), ubi propediern vacare coeperit, mittam : cuius militiae

salarium, id est HS XXV n., in auro kuscipe. Dieselbe Zahl, nehmlich 250
Goldstücke (Philippeos nostri vultus annuos CL et in strenis XLVll et trientcs

CLX) weist in dem Briefe vita Claud. 14 der Kaiser Valerian dem Kriegstribun

Claudius als Jahrgehalt an. Vgl. Plinius h. n. 34, 3, 11 und R. M. W. S. 827. 828.

2) Papinianus Dig. 1, 22, 4 (vgl. 19, 2, 19, 10): diem functo leyato Cae-
naris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur,

modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerint. diversum in eo ser-

vatur, qui successorem ante tempus accepit. Paulus das. 50, 13, 4: divus Anto-
ninus Pius remripsH iuris studiosos (d. h. die Assessoren), qui salaria petebant,

haec exUjere posse. Wenn es im Leben des Pescennius Niger c. 7 heisst: adcUdtl

consiliariis salaria, ne eos gravarent, quibus adsidebant, dicens iudicemnec dare dcbere

ni > aeeipere, und in dem Alexanders c. 46: assessoribus salaria instituit , so ist

dies wahrscheinlich so zu verstehen, dass bis dahin die Salarien den Assessoren
/ .lilt wurden und es dem Statthalter oblag für den einreinen Kall die

nbarnng zu treffen, spater aber die Staatscasse direct diese Gehälter zahlte.

Urrrientig unterscheidet Hollweg Oivilprozeil % 138. 3, 131 ein doppeltos salarium
'I.t Aitanoten, i n rom Statthalter und «riii vom Staat Ihnen ausgesetztes.

Vgl. den Abschnitt von dem kaiserlichen OoniillOB.

Rom. Alt'Ttli. I. 2 Aufl. 19
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lichem Wege geltend zu machende Forderung 1
). — Dass späterhin

mit diesen Salarien die ursprüngliche Natucalverpüegung cunmliii

worden ist, lässt sich mit Bestimmtheit weder in Abrede stellen

noch behaupten 2
)

.

viaticumi Endlich den im öffentlichen Auftrag reisenden Gesandten ist,

Gesandten, ausser der Ausstattung oder dein Aequivalent derselben, auf das

sie so gut wie die Statthalter Anspruch haben (S. 4SI A. i,,

und dem Rechtler freien Beförderung, für welche sie sich durch

den goldenen Ring legitimiren 3
), bereits in republikanischer Zeit

ein 'Reisegeld' '{viaticum) gewährt worden 4
), wahrscheinlich dess-

halb, weil ihnen nicht, wie den Statthaltern, öffentliche Gelder

zur anderweitigen Verwaltung und Verrechnung übergeben wur-

den und sie also nicht, wie diese, ihre persönlichen Ausgaben aus

1) Big. 19, 1, 51, 2. 50, 13, 1, 8. Allerdings war die gewöhnliche Klage

hier schon desswegen unzulässig, weil sie gegen den Staat nicht gerichtet werden
konnte. Aber bezeichnend dafür, dass das salarium nicht als eigentliche Löhnung
gedacht wird, ist, dass, wie die Soldaten ihre Dienstzeit nach aera oder stipendia,

so die den Centurionen an Rang nahe stehenden evocaü sie in der Regel nach

salaria zählen (Fabrett. 700, 217; Kellermann vig. 140). Auch die den städti-

schen Aerzten und Lehrern ausgesetzten Jahrgehalte heissen salaria (Big. 34, 1,

16, 1. 50, 9, 4, 2 und sonst) und werden in gleicher Weise eingeklagt, weil

dies operae liberales sind. Sogar im Privatverkehr begegnet der Ausdruck sala-

rium für nach der Zeit bemessene pecuniäre Gratiflcationen , die anständigen

Leuten gewährt und desshalb nicht als alimenta bezeichnet werden (vgl. beson-

ders Big. 2, 15, 8, 23, ferner 15, 3, 21. 33, 1, 19, 2. 44, 7, 61, 1). Darum
bilden auch die strenae (S. 289 A. 1) oder das festorum dierum nomine gegebene

certum pondus argenti (Big. 19, 5, 26, 1. 33, 7, 19, 2) einen integrirenden

Theil des salarium. Vgl. auch Lucian apolog. 11.

2) Für die Cumulation spricht das bereits S. 288 A. 4 angeführte angebliche

Schreiben des Kaisers Valerian über die Emolumente eines Kriegstribunen, wonach

dieser ausser dem Gehalt ein Gewisses empfängt an Weizen, Gerste, Speck, Wein,

Oel, Salz, Wachs, Holz; überdies Heu, Stroh, Essig und Gemüse nach Belieben.

Dabei ist die Clausel beachtenswerth : praestabis ita, ut nihil adaeret et si alicubi

aliquid defuerit non praestetur nee in nummo exigatur. Es fragt sich nur, wie

weit der Abfasser dieses Schriftstücks unter den Anschauungen der diocletianisch-

constantinischen Zeit steht, der er angehört.

3) Dieser mag auch den Magistraten gegeben sein, aber vorzugsweise kommt
er vor sowohl für die Gesandten, die der Senat abschickte (Plinius S. 281 A. 7)

wie für die vom Feldherrn nach Rom oder anderswohin gesandten Boten (Cato

S. 286 A. 4); die letztere Stelle zeigt deutlich, dass daran das Recht der freien

Beförderung (evectio) hing. Für dieses bedurften die Beamten kaum einer andern

Legitimation als ihrer Insignien , wohl aber die Gesandten. Livius 42, 1, 11:

legati qui repente aliquo mittebantur, singula iumenta per oppida. iter qua faciun-

dum erat, imperabant. Cicero ad Att. 15, 18, 1.

4) Cicero ad fam. 12, 3, 2: legato tuo (der Brief ist an den Statthalter von

Syrien gerichtet) viaticum eripuerunt. Vgl. Verr. I. 1, 22, 60. Ebenso stellt

Paullus den Berathern, die ihm nach Macedonien nachreisen wollen, ein viaticum

in Aussicht (S. 286 A. 4). Wenn sich der legatus im Gefolge eines Statthalters

befindet , hat er natürlich Anspruch auf eibaria und salarium (Cicero Verr. I.

1, 14, 36).
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solchen Staatsgeldern bestreiten konnten. Dahin wird man auch

die Tagegelder ziehen dürfen , die den zur Landanweisung ver-

schickten Gommissarien und vermuthlich allen in ähnlichen Ge-

schäften von Rom abwesenden Beauftragten vom Senat angewiesen

wurden l

)
. In der Kaiserzeit kommt dies viaticum in der Reichs-

verwaltung 2
) nicht mehr vor, da die Legaten dieser Epoche,

mochten sie zum Gefolge eines Statthalters gehören oder nicht,

Anspruch auf ein Salarium haben.

Dass die bei der kaiserlichen Finanzverwaltun« beschäftigten ^Mte der
o o kaiserlichen

freien Personen für ihre Mühwaltung ein Aequivalent empfangen,
b
Fi
a

nan
e

z

n

beruht auf einem gänzlich verschiedenen Rechtsgrunde. Die Ver-

waltung gilt durchaus als kaiserliche Privatsache; demnach sind

die dabei beschäftigten Personen entweder unfreie Leute des

Kaisers oder auch in Privatdiensten angestellte Geschäftsführer,

procuratores , die eben darum aus demjenigen Stande, der dem
Kaiser im Reginiente coordinirt ist, nicht genommen w7erden

dürfen. Diesen Personen also, so weit sie nicht Sclaven sind,

wird keine Gratification, sondern ein einfacher Lohn gewährt und
natürlich nicht bloss den auswärts beschäftigten, sondern auch

den in Rom verwendeten 3
). Daraus erklärt sich auch, dass hier

die Bezahlung unverhüllt auftritt, ja sogar die Lohnklassen zu-

gleich die iDmirklassen abgeben und im dritten Jahrhundert selbst

die Benennung sich danach bestimmt 4
). Das höchste in diesem

1) So bewilligte der Senat dem Ti. Gracchus in seiner Eigenschaft als Drei-
inann der Ackervertheilung zum Hohn ein Tagegeld von 9 Assen (Plutarch Ti.

Gracchus 13).

2) In Beziehung auf die municipalen Legationen, besonders die Sendungen
an den Kaiser, ist auch in der Kaiserzeit oft die Rede vom viaticum {Dig.

50, 4, 18, 12: viaticum quod Legativum dicitur; 50, 1, 36 pr. tit. 7, 3; Finnin

ad amitos 2, 7 p. 193 Naber und sonst) und der legatio gratuita.

3) Dio 52, 26: xd; xe oionc/joets xwv /p7)|xdx<uv, x&v xe xoü otj[xou xai xtüv

ty~; cif//f,; ).£-(<«, xal xd; tv xrjTtuu.T) xtj xe dXXfl MxaXfa xat xd; £ga> izdcai o\

irret; oior/eipi££xuj3av, xal fxisftov oyxot xe %al o( dXXot 'rcdvxe; ot ex xoü auxoü
T&OOC fctotxoovtic xi ol (xev 7rXe(ova, ol oe dXdxxova rp<$; xe xö d£fu>fxa xai 7ipö;

Ytftoc xfj; -pd;em; cpepextuaav.

4) Dio 53, 16: xot; rrcixpo'icotc xai auxö xö xou d£itt>p.axo; <5vou.a drö xoüi

»ms aörqj y_pr
(
fxdx(uv TrposytYvexai. Die Bezeichnung der

Proenratoren nach der Lohnklaese findet sich zuerst bei Sueton (Claud. 24), als

Titulatur aber /eigen die Inschriften sie wohl nicht vor dem Ausgang des zweiten

Jakrhundertt; Wenigstens sind die ältesten mir bekannten, die diese P.ezei. hnnns:

enthalten und rini^rmaasen sicherer Datinin- sind, Orelli 2648 ii im) C, l <•>

chelnllcb ans Commodni Zeit | Friedlinder Sittengesch. \*

,

D'-r militärische ttecenariu» ist iflerdinfl weit älter, aber auch nicht \<>n dein

Sohl benannt, sondern von der Zahl der ihm untergebenen Mannschaft. Weiteres

Marquardt Staatsverwaltung 1, 146.

19*
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kreise vorkommende Gehalt, das des prockratw rationis privatxte

oder des Finanzministers, belauft sicli auf 300,000 Sesterzen

(= 17,000 Thlr.)i).

"?haiTe
te

der
^'e vollständige Umwandlung des Besoldungssystems in der

sp
zeit

ten diocletianisch-constantinischen Verfassung kann hier nicht darge-

stellt werden 2
). Unbesoldet blieben in dieser nur die Municipal-

ämter, wozu jetzt auch die Ueberreste der alten Stadtämter, insbe-

sondere Prätur und Quastur gerechnet werden ; alle Reichsbeamten

und Staatsdiener dagegen wurden jetzt gleichmässig besoldet, womit

die bisher festgehaltenen Unterschiede theils des Soldatensoldes,

theils der Salarien der ausserhalb Roms thätigen Reichsbeamten,

theils des Lohnes der kaiserlichen Hausbeamten und der magistra-

tischen Apparitoren verschwanden. Die Besoldung aber bestand ur-

sprünglich, wie es scheint, lediglich in Naturalleistungen, Rationen

für die Menschen [annona) und Fourage (capitus) für die von ihnen

verwendeten Thiere, welche dann freilich bald bei den Beamten

zu Geld angeschlagen und in Geld geleistet wurden ; so dass die

Entwickelung, die von den Gibarien zu dem Salariensystem ge-

führt hat, sich hier noch einmal wiederholt. — Gesetzliche Spor-

tein sind dem älteren Recht völlig fremd und den höheren Be-

amten überhaupt niemals gezahlt worden; erst in der zweiten

Hälfte des fünften Jahrhunderts scheinen die gesetzlichen Gerichts-

gebühren zu Gunsten der Unterbeamten aufgekommen zu sein,

die dann rasch eine bedeutende Höhe erreichten und den Recht-

suchenden eine schwere Last wurden 3
).

1) Orelli 946.

2) Vgl. im Allgemeinen Hollweg Civilprozess 3, 37, 70; P. Krüger Kritik

des just. Codex S. 138 fg. Die ganze Lehre liegt noch sehr im Argen und
bedarf einer gründlichen Revision.

3) Hollweg Civilprozess 3, 200.



Die Rathmänner (consilium) der Beamten.

Je entschiedener das römische Recht, vor allem in seiner Einholung
' des Beiraths

älteren Gestalt, in öffentlichen sowohl wie in privaten Verhält-

nissen die Entscheidung einem einzelnen Mann in die Hand gab,

wahrend die collegialische durch Majoritätsfindung, je weiter wir

zurückgehen, desto sparsamer auftritt, ja ursprünglich vielleicht

überhaupt nicht vorkam , desto bestimmter tritt in demselben

zugleich das einzige Gorrectiv hervor, dessen dies Verfahren fähig

ist : die Verpflichtung desjenigen, in dessen Hand die Entscheidung

gelegt wird, dieselbe nicht anders zu fassen als nach Anhörung

verständiger und unparteiischer Berather. Die Freiheit der Ent-

schliessung wird durch die Nöthigung die Verkündigung des Be-

schlusses bis nach stattgehabter Rathseinholung zu verschieben

nicht beschränkt, wohl aber geläutert und geklärt. Denn selbst-

verständlich war es nachher dem Befragenden unbenommen den

Kath, den ihm die meisten, ja den sämmtliche Befragte ertheilt

hatten, unbefolgt zu lassen; wie denn umgekehrt seine Verant-

wortlichkeit für den Act dadurch nicht aufgehoben ward, dass

er ihn in Uebereinstimmung mit den Berathern vollzogen hatte.

Indess ist in der historischen Entwickelung die moralische Auto-

rität der Berather sehr häufig zu einer formell gültigen Autorisa-

lion geworden; in welchem Fall allerdings die Entscheidung von

dem Berathenen auf die Berather übergeht und die Institution sich

selber aufhebt. Die Entwickelung 'des Beirathes', wie er technisch

heisst, des cottfilium in dem römischen Staatsrecht soll hier dar-

gelegt werden.

Auch das Privatrecht steht unter dem Einfluss dieses Prion ;,u
'

^

h "

cips, iwmienllieli da, wo die Rechtsnorm dem Einzelnen nicht

bloss das Vermögen, sondern die Persönlichkeit eines Dritten un-

terwirft. So ist wahrscheinlich bei vorzunehmenden Freilassungen,
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deren sittliche Zuliissigkeit in Zweifel gezogen werden konnte, die

Berathung mit Hausfreunden altes Herkommen gewesen , woraus

sich dann später bei der gesetzlichen Beschränkung der Frei-

lassungen das für gewisse Fälle obligatorische Freilassungsconsi-

lium entwickelt hat *) . Vor allen Dingen aber hat das Consilium

da seine Stätte , wo das Privatrecht wenigstens thatsächlich in

das Criminalrecht übergreift, in dem hausgerichtlichen Verfahren.

Nicht bei Sclaven, wohl aber bei hausunterthänigen Freien fordert es

die Sitte, dass der Vater oder der Gatte, bevor er auf Grund seines

privaten Rechts eine Gapitalstrafe über das Hauskind oder die

Hausfrau verhängt, den Rath der Verwandten und der Freunde 2
)

einhole. Allerdings war er dazu nicht gesetzlich verpflichtet und

das ohne ein Consilium gefällte derartige Urtheil nicht darum

nichtig 3
); aber wenigstens der Censor wird in solchem Fall zu

einer Rüge berechtigt gewesen sein 4
). — Nothwendige Be-

rathung und Bindung an den Rathschlag kennt das Privatrecht

von Haus aus nur in dem Falle, wo die Willensfähigkeit als nicht

voll und also einer Bestärkung oder, nach römischer Auffassung,

einer 'Mehrung' (auctoritas) bedürftig betrachtet wird, das ist

bei Weibern und Kindern; und dabei ist es im Wesentlichen

immer geblieben. Auch späterhin weicht das römische Privat-

recht von seinem obersten Princip der vollen Willensfreiheit des

erwachsenen Mannes nur in ganz vereinzelten Fällen durch Zu-

lassung des obligatorischen Rathschlags ab, namentlich bei der

schon erwähnten durch Augustus eingeführten Beschränkung des

Freilassungsrechts.

HchenRTcht
*n we iterem Umfang sind in den öffentlichen Verhältnissen

1) Die Vorschrift des aelisch - sentischen Gesetzes vom J. 4 n. Chr., dass

bis zum zwanzigsten Jahre des Herrn oder bis zum dreissigsten des Sclaven

die Freilassung nur statthaft sei, wenn ein Consilium von 5 Senatoren und 5

römischen Rittern oder in den Provinzen von 20 Recuperatoren einwillige (Ulp.

1, io und sonst), beruht gewiss auf der Sitte gewissenhafter Hausherrn bedenk-

liche Fälle dieser Art den Hausfreunden vorher zu unterbreiten. Selbst die

Quasimanumission inter amicos wird in diesen Zusammenhang gehören. — Vgl.

Liv. 1, 34, 12: noüüam eam brevi apud regem ... in familiaris amicitiae

adduxerat iura, ut publicis pariter ac privatis consiliis hello domique interesset.

2) Dass in diesem Fall , namentlich bei dem Strafgericht des Mannes über

die Ehefrau, vorzugsweise die Verwandten zugezogen werden, ist begreiflich.

Mit genannt werden aber auch die Freunde (Valer. Max. 5, 8, 2. c. 9, 1).

3) Ein Vater konnte auch ohne Consilium ein Capitalverfahren gegen den

Sohn einleiten, wofern die öffentliche Meinung damit einverstanden war (Val.

Max. 5, 8, 3).

4) Vgl. den Abschnitt von der Censur bei den Rügegründen.
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dem auch hier unentbehrlichen, aber in seiner Unbedingtheit eben

hier höchst gefährlichen Entscheidungsrecht des einzelnen Mannes

auf diesem Wege Schranken gesetzt worden. Es soll versucht

werden zu bezeichnen
,

welche Festsetzungen von Beamten oder

Beauftragten dieser Beschränkung unterlegen haben. Freilich kann

hier überall nur von Herkommen und Gewohnheit, nicht von

strenger Bechtsnorm die Bede sein, und soll weder behauptet

werden, dass da, wo das Consilium herkömmlich nicht hingehört,

es niemals, noch dass da, wo es herkömmlich hingehört, es

immer funetionirt hat.

Auszuschliessen sind zunächst sämmtliche Festsetzungen, Ausschlug

welche von drei oder mehr Beamten oder Beauftragten der Ge- tätsentschei-

. meinde durch Mehrheitsbeschluss getroffen werden; wTie denn

namentlich bei den tres arbitri und den recuperatores des Givil-

rechts nie eines Consilium gedacht wird. Eine Institution, welche

geigen Irrthum und Leidenschaft des einzelnen Machthabers schützen

soll, hat collegialischen Entscheidungen gegenüber keinen Spiel-

raum ; das Berathungsprincip und das Majoritätsprincip schliessen

in der Theorie sowohl wie in der Praxis einander aus. Da aber

den römischen Magistratscoliegien nicht das letztere zu Grunde

liegt, sondern vielmehr jede Amtshandlung erscheint als die des

einzelnen in seiner Person die gesammte Macht des Amtes ver-

einigenden Beamten, also die Betheiligung des Gollegen an dem-

selben nicht wesentlich ist, so unterließt der Beschluss des Con-

suls und überhaupt durchgängig des Beamten allerdings der An-

wendung des Herathungsprincips. Dies müsste an sich auch von

den Volkstrilmnen gelten; denn die Appellation richtet sich nicht

nothwendig an sämmtliche Tribüne zugleich und wird recht-

lieh genommen nicht durch Majoritätsbeschluss erledigt (S. 267).

Aber collegialische Erwägung aller Appellationen war durch die

StellnnL' der Tribüne zu einander geboten und von jeher üblich,

und damit wurde, zumal bei der Stärke dieses Collegiums, die

Zuziehung von Rathmänncrn gegenstandslos. Es ist dieselbe bei

tribunicischen Entscheidungen wahrscheinlich gar nicht oder doch

nur ausnahmsweise vorgekommen 1
).

1) Die Auffassung, dass die Appellation an einen eiu/.rliirn Tribun h.Ii

flehtet uM'l dieser seine Collegen ;il- llathmiiiiiiei enziebt, würde im Krgebniss

fahi .-int dasselbe lühreu ; abei dej Ueberlieftning entepriohl tia nitohl

L 5).
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b
.

ei * Auszuschliessen sind ferner wahrscheinlich alle maeistrati-
lassiger Pro- °
vocation; sehen Decrete, welche der lYovocation unterlagen, indem dieses

stärkere Rechtsmittel das schwächere überüüssig erscheinen Hess.

Wenigstens fehlt es an jedem Beleg dafür, dass in dem Criminal-

process, der in die Provocation auslief, bei dem ersten Verfahren

Rathmänner mitgewirkt haben, und auch das völlige Zurücktreten

des ersten Verfahrens spricht dafür, dass der Magistrat bei einer

Entscheidung, die der Reformation unterliegt und also eigentlich

keine ist, sich selber überlassen blieb.

Sbei zu- Ausgeschlossen scheinen endlich alle diejenigen Entscheidungen

tercession. zu sein, welche durch tribunicische Intercession ausser Kraft ge-

setzt werden können ; wohin namentlich sämmtliche magistratische

Decrete des Civilprozesses gehören 1
). Auch für die nicht dem

Givilprozess angehörenden Decrete, welche nachweislich der tri-

bunicischen Intercession unterliegen-, insonderheit die consulari-

schen Aushebungs- und die censorischen Baubefehle 2
), ist die

Zuziehung des Consilium wenigstens nicht zu erweisen.

Dagegen tritt das Consilium regelmässig da ein, wo ein ein-

zelner Beamter 3
) oder Priester oder Beauftragter der Gemeinde eine

definitive Festsetzung zu treffen hat. Es gehören dahin folgende

Fälle.

Senat als \ , Der wichtigste Ausdruck dieser madstratischen Beschrän-

kung ist der Senat, insofern derselbe bei gewissen magistratischen

Handlungen vor ihrer Vornahme um seine Meinung befragt wer-

den musste. Die specielle Ausführung dieses Satzes kann in

diesem Zusammenhang nicht gegeben, wohl aber muss für die

1) Dass der Prätor bei dem Verfahren in iure und überhaupt der Magistrat

bei den von ihm ausgehenden civilprozessualischen Decreten ein Consilium zu-

gezogen hat, ist meines Wissens durch Beispiele nicht zu belegen. Gewiss hat

in einzelnen wichtigen und schwierigen Fällen der Magistrat sich auch hier vor-

her mit Sachkundigen verständigt; wenn Crassus bei Cicero de orat. 1, 37, 168
solchen Verhandlungen, die ein ihm befreundeter Stadtprätor leitet, anwohnt
sitzend auf dessen Tribunal , so hatte er wahrscheinlich sich eben zu diesem
Zweck dort eingefunden. Aber die Befragung eines sachverständigen Bekannten
ist wesentlich verschieden von dem förmlichen consilium, das den Verhandlungen
beiwohnt und dann zur Rathertheilung abtritt ; letzteres ist bei dem Verfahren

in iure schwerlich je vorgekommen.

2) Vgl. den Abschnitt von der Censur. Umgekehrt ist in den unten

aufzuführenden Fällen, in welchen die Censoren oder ihre Vertreter nach-

weislich Rathmänner zuzogen , die tribunicische Intercession unerweislich und
wahrscheinlich unstatthaft.

3) Die Zuziehung zum Consilium durch den Prätor (Cicero pro Fiacc. 32, 77)

und durch den Aedilen (Juvenal 3, 162: quando in consilio est aedüibus?) sind

in ihren bestimmten Beziehungen nicht klar.
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weitere Entwicklung auf einige allgemein bekannte, aber doch

nicht immer deutlich erkannte Momente hingewiesen werden.

Dass der Senat als magistratisches Consilium nur fungirt bei den-

jenigen magistratischen Acten , welche die Gemeinde als solche

betreffen, nicht aber, wo der Magistrat mit dem einzelnen Bürger

zu verhandeln hat, wie bei der Aushebung oder im Prozess,

hat die Gestaltung namentlich des prozessualischen Consilium

wesentlich bedingt. Hervorzuheben ist ferner, dass die höchst

wichtige Frage, in welchen Fällen der Magistrat den Senat zu

befragen hatte und in wie weit er auch ohne und gegen die

Willensmeinung des Senats handeln durfte , im Princip wahr-

scheinlich nie durch formelles Gesetz entschieden worden ist, ja

vielleicht nach strengem Recht, von Specialgesetzen abgesehen,

es dem Gonsul stets frei gestanden hat das, wovon dem Senat

'gefiel' dass der Magistrat es thue , dennoch zu unterlassen und

was er zu unterlassen von ihm ersucht ward (si ei videretur), den-

noch zu thun. Auf der Formlosigkeit dieses Rechts beruht eben-

so einerseits die vollständige Ueberwältigung der Jahresbeamten

durch die Autorität des Senats, wie andererseits die sofortige und

nicht zunächst auf dem Wege der Legislation herbeigeführte Unter-

werfung des Senats unter den lebenslänglichen Principat. Endlich

ist es einer der wichtigsten, vielleicht thatsächlich der wichtigste

Unterschied zwischen der bürgerlichen und der militärischen Form

der Amtsgewalt, dass, da der Senat nur in der Hauptstadt fun-

girte, seine Autorität sich ausschliesslich gegen das hauptstädtische

Imperium kehrte und er in das feldherrliche mit seinen Rath-

schlägen nicht unmittelbar eingriff.

2. Bei wichtigen Verwaltungsfragen wird in Rom von dem consilium
für Vorwill-

Magistrat ein besonderes Consilium nicht leicht zugezogen, da tungsfragen

solche Fälle sich in der Regel zur Verhandlung mit dem Senat Kriegstüh-

signes ;
ausnahmsweise indess kommt dergleichen auch hier vor 1

).

D;i in dem ausscisiiidtischen Regiment der Senat wegfällt, be-

l'<l:ii('I dergleichen Berathung darin um so häufiger. Es gehört

dabin vor allem der so oft von den römischen Feldherren einbe-

rufene Kriegsratb; aber auch über Friedensangelegenheiten sind

1 ) Zum Beispiel entscheidet der Consul des J. 688 die Frago, ob Catilina

dei gegen ihn schwebenden Anklage als Cnnsularcandidat zuzulassen sei,

mit Eatiehang ein«* am 'im angeMkeastefl Ktonen ptbUirtm \)0Milt¥k\ jmbU-
cum (Asconius in or. in toya cand. p. 89).



— 298 —
oft in gleicher Weise die Meinungen der zunächst competenten

Personen eingeholt worden 1
). In der Epoche der vollen Senats-

herrschaft spielen, wie wir sehen werden, die vom Senat an die

Feldherren für diesen Zweck abgeordneten ständigen Gesandten

bei diesen Berathungen die vornehmste Rolle und macht in sol-

cher Form der Einfluss des Senats auch hier sich geltend. In

einzelnen besonders wichtigen Fällen, vor allem bei den Friedens-

verhandlungen 2
), aber auch bei anderen Geschäften 3

) ist es in

der späteren Republik vorgekommen, dass die Feldherren vom

Senat eine Gommission zugeordnet erhielten , an deren Willens-

meinung sie gebunden waren.

%wlnr" ^' *n ren̂ osen
;

namentlich in auguralen Angelegenheiten

zieht nicht bloss der Magistrat in der Regel sachverständige

Berather zu (S. 102), sondern auch der Augur selbst umgiebt

sich mit einem Consilium (S. 102 A. 6) ; wie ja denn in vielen

Fällen seine Thätigkeit sich nicht als Berathung eines einzelnen

Beamten gestaltet und auch wo sie dies thut, dennoch oft so

selbstständig auftritt, dass der Augur viel mehr als der Magistrat

die eigentliche Entscheidung abgiebt. Auch bei den pontifiealen

Entscheidungen, namentlich der Judication nimmt das Collegium

vielfach gegenüber seinem Haupt die Stellung des Consilium ein.

im provoca- 4. Wie im Privatrecht (S. 294), so tritt auch im öffentlichen
tionsfreien \ '

'

criminai- (\[e Pflicht Rathmänner zu hören in dem Criminalverfahren mit
prozess der
Republik;, besonderer Schärfe hervor. Kriegsratb vor der Schlacht zu halten

ist mehr ein Recht als eine Pflicht des Feldherrn ; aber Strafe,

namentlich capitale , ohne vorher eingeholten Rath definitiv zu

verhängen, ist, wo nicht der Nothstand das Verfahren recht-

fertigt, Missbrauch der Amtsbefugniss. Hieher gehört zunächst

der magistratische Criminalprozess ohne Provocation, sowohl der-

1) Zum Beispiel beschliesst Q. Cicero als Statthalter von Asien de conntii

sententia eine von den publicani erhobene Forderung in Betreff der Hafenzölle zur

Entscheidung nach Rom zu weisen (Cicero ad AU. 2, 16, 4).

2) Vgl. den Abschnitt von den Legaten.

3) Wenigstens ein Fall der Art kommt vor. Als die Consuln des J. 574

den Auftrag erhielten die apuanischen Ligurer in die Gegend von Benevent

zu verpflanzen und ihnen dort Gemeindeland anzuweisen
,

postulantibus ipsix

quinque viri ab senatu dati, quorum ex consilio agerent (Liv. 40, 38). Wenn
diese Landanweisung auch vielleicht eine eigentliche Adsignation nicht ^var,

da die Empfänger das Land wohl schwerlich so wie die Colonisten der Bürger-

und latinischen Colonien zu vollem Privateigenthum empfingen , so kam sie doch

factisch darauf hinaus; und daraus erklärt sich wohl, dass die Consuln bei

diesem Eingriff in die Reservatrechte der Gemeinde wenigstens den Senat mit

betheiliger wollten.
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jenige der ältesten Zeit vor Einführung der bindenden Berufung

an die Gemeinde 1

), wie auch derjenige der historischen Epoche,

insonderheit das von den städtischen Magistraten 2
) oder den

Provinzialstatthaltern 3
)

gegen nicht zur Provocation berechtigte

Personen eingeleitete Strafverfahren so wie die ausserordentlichen

Quästionen, welche mit Beseitigung der Provocation niedergesetzt

werden 4
) . Das aus dem delictischen Civilprozess entwickelte

Quästionen- so wie das gleichartige Erbschaftsverfahren vor dem

Hundertmännergericht sind ebenfalls Entfaltungen des Berathungs-

princips , aber solche , bei denen dasselbe über sich selbst

hinaustritt und sich aufhebt. Wo der Civilprozess nicht bloss

magistratischer Seits eingeleitet, sondern in seiner ganzen Dauer

der Leitung eines Magistrats unterstellt ward, geschah dies in

der Weise, dass die Urtheilsfällung formell durch diesen erfolgte,

ihm aber eine bestimmte Zahl von Rathmännern beigegeben und

er für die Findung des Urtheils auf deren Majoritätsbeschluss an-

gewiesen ward, so dass dies sogenannte Consilium der Sache nach

vielmehr den Geschwornencollegien des Givilverfahrens entsprach,

im Anschluss an welche es auch in der That sich entwickelt hat 5
).

Der unter dem Principat wieder in das Leben gerufene ordent- der Kaiser-

liche magistratische Criminalprozess ohne Provocation an die Volks-

gemeinde steht ebenfalls unter der Herrschaft des Berathungsprin-

cips. Es gilt dies sowohl von dem consularisch-senatorischen Ver-

fahren, wobei der Senat in seiner Gesammtheit den Consuln als

Consilium diente und deren Stellung zu dem Consilium nach

1) Dem letzten König wird vorgeworfen, dass er cognitiones capitalium verum

*ine consiliis per se solus exercebat (Liv. 1, 49, 4; Dio fr. 11, C; vgl. Dionys.

i. 4'2). Ein ähnlicher Vorgang wird unter den Gründen für Romulus Ermordung
aufgeführt (Dion. 2, 5ff).

2j Hiebet gehört der Prozess des Pleminius, über den der Abschnitt von der

consnlarischen Capitaljurisdiction zu vergleichen ist.

31 Cicero Verr. L. 2, 29. 30.

i) Solche Consilierj begegnen in den quaestiones extraordinarinc gegen die

brnttisohen Pechhüttenpächter [Cicero Brut. 22, 86) und gegen die Qrücch&ner

(Cicero dr. amie. 11, 3ü; Val. Max. 4, 7, 1).

5) Genauer ist dies entwickelt in dem Abschnitt von der ina^istratischen

hiwornenleitung. Der Ausgangspanct ist die gewöhnliche Diebstahlklage,

i < der Prätor ordnet und die von ihm eingesetzten Uecupeiatoren entschei-

den; die Repetnndenklage unterscheid I lieh zunächst nur dadurch, dass der

l'r.itor auch in iudiri>, dm Vorsitl ii Ixrn i mint, und dadurch die BeoipeffttOTM

nein oontiUum werden. Die trtsvM eapUaitt und die DecemiTirn UMNh
ludieandU (vgl. die betreffenden Ai>>< imitte) sind nicht gleichartige sie -ind

wohl gewi als itlndige Reenperatonn Nur gewisse Prozeaagattvngeb in

betrachten, ab. <n Biohi unter mafUtratiSCliei Leitung, sondern sind

vielmehr selber Ma^trate.
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im Civil-

prozess

;

im Admini-
strativpro-

zess.

Zusammen-
setzung.

dem Muster des Quästionenprozesses geordnet ward, wie auch

von dem Strafverfahren vor dem Princeps J
) und vor den stell-

vertretenden Delegirten desselben, insonderheit dem Stadtprä-

fecten 2
), bei welchem aber das Consilium blieb, was es hiess.

5. Bei dem ordentlichen Civilprozess pflegt ein Consilium

zugezogen zu werden, insofern ein Einzelner denselben endgültig

entscheidet, einerlei ob dies ein Geschworner ist :}

) oder ein

Schiedsrichter 4
).

Dasselbe gilt von den civilrechtlichen Cognitionen der

Kaiserzeit, sowohl des Kaisers selbst wie seiner Statthalter und

seiner sonstigen zu solcher Thätigkeit berufenen Unterbeamten und

Beauftragten 5
)

.

6. Bathmänner werden endlich zugezogen bei den zwischen

der Gemeinde und dem Bürger obschwebenden vermögensrecht-

lichen Fragen, wohin vor allem die Schätzung gehört, insofern

durch diese die Höhe der künftigen Steuerforderung festgestellt

wird 6
) , nicht minder aber die Entscheidung über das Boden-

eigenthum 7
) und über die von der Gemeinde gegen den Bür-

ger 8
) oder von dem Bürger gegen die Gemeinde geltend gemachte

Forderung 9
)

.

Die Zusammensetzung des Consilium kann hier nur insoweit

erörtert werden, als nicht für die einzelnen Kategorien, wie für

den Senat, die Consilien der Quästionen, die Centumviralcon-

1) Darüber ist der besondere Abschnitt von dem kaiserlichen Consilium zu
vergleichen.

2) Plinius ep. 6, 11, 1: adhibitus in consilium a praefecto urbis.

3) Valerius Maximus 8, 2, 2. Cicero pro Quinct. 2, 10. 10, 36. 30, 91.

pro Q. Bosch 4, 12. 8, 22. in Verr. 2, 29, 71. Gellius 12, 13, 2. 14, 2, 9.

Sueton Domit. 8.

4) Plinius ep. 5, 1.

5) Belege finden sich überall: eine Anzahl derselben ist S. 304 A. 4 an-

geführt.

6) Die Censoren pflegten die Prätoren, die Volkstribune und sonst noch

andere angesehene Personen in consilium sich zuzuordnen (Varro 6, 87).

7) Den Decemvirn des Rullus, denen die Judication über das öffentliche

Bodeneigenthum gegeben werden soll, wirft Cicero (de l. agr. 2, 12, 33) die

cognitio sine consilio vor.

8) Bei der Abnahme der Bauten, resp. der Feststellung des von dem
Unternehmer noch zu Leistenden oder zu Vergütenden ist ohne Zweifel stets

ein Consilium zugezogen worden ; wenigstens ordnet der puteolanische Bauver-

trag vom J. 649 (C. /. L. I. n. 577) an, dass der Bau auszuführen sei arbi-

tratu duovir(um) et duoviratium (vielmehr duoviraliurn)
,

qui in consilio esse

solent Puteoleis, dum ni minus viginti adsient, cum ea res consuletur.

9) Die dem Cicero für seinen verwüsteten Hausplatz zukommende Ent-

schädigungssumme stellen die — anstatt der Censoren fungirenden — Consuln

de consilii sententia fest (Cicero ad AU. 4, 2, 5).
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silien, besondere gesetzliche Ordnungen bestanden, was not-
wendig da eintritt, wo dem Gonsilium statt der Berathung die

Entscheidung zugestellt wird. Von solchen Specialordnungen abge-

sehen bestimmte sowohl der Zahl wie der Auswahl nach über die

Zusammensetzung desselben von Rechts wegen wer dasselbe zu-

zog '
. Dabei entschied aber thatsächlich die persönliche Rücksicht

nicht allein, vielleicht nicht einmal vorwiegend. Wenn ein Be-

amter ein Gonsilium zusammenrief, scheinen vor allen Dingen

seine Amtscollegen, so weit dieselben nicht als selbstständig mit-

handelnd betheiligt sind, zugezogen worden zu sein 2
). Dasselbe

ist wenigstens in gewissen Fällen in Betreff der im Rang im all-

gemeinen gleichstehenden Beamten anderer Art geschehen; so

beruft der Gensor ein für allemal in seinen Rath die Prätoren und

die Volkstribune 3
) . Nicht leicht sind ferner die dem Magistrat

besonders zugegebenen Unterbeamten und officiellen Berather aus-

geschlossen worden; so berathen den Statthalter regelmässig sein

Quästor und seine Legaten 4
). Der Epoche der voll entwickelten

Senatsherrschaft gehört es an, dass der ausserhalb Rom fungirende

Beamte in wichtigen Fällen alle anwesenden Personen senatori-

schen Ranges zur Berathung zuzieht 5
). Welche Personen weiter

1) Darum gilt die Berufung in das Consilium als ein Beweis persönlichen

Wohlwollens des Berufenden für den Berufenen (Cicero pro Flacco 32, 77:
rur praetor te inimicum paternum in consilium vocavit? Liv. 1, 34, 12 u. a.

St. m.).

2) Dass der College da, wo er weder intercediren noch mithandeln durfte,

also zum Beispiel bei dem Wahlact der nicht wahlleitende Consul oder Volks-

tribim, dem wahlleitenden in consäio ist, wird meines Wissens nirgends gesagt;

aber es ergiebt sich aus der Sache. Vgl. S. 295; ferner Liv. 3, 21, 8. c. 64, 5.

7, 22, 8 und den Abschnitt von der Qualifikation der Beamten zu Anfang.
''>) 8. !()0 A. 6. Die Consuln fehlen wohl nur, weil sie regelmässig während

des Schätzungsacts von Rom abwesend sind (vgl. den Abschnitt von der Censur),

niiht als höher im Range. Auch in dem Verfahren gegen Pleminius werden
die dem Prätor mitgegebenen zwei Tribüne und ein Aedilis von Livius 29, 20. 21
zwar nicht ausdrücklich als Mitglieder des Consilium bezeichnet, aber ihre Be-
theiligung dabei wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

4) In dem Decret (Hermes 2, 103), welches der Proconsul von Sardinien

im J. W n. Ohr. in einer Grenzstreitigkeit zweier Gemeinden abgab (caussa

cofjnitn pronuntiavit), werden am Schluss die Rathmänner verzeichnet : in consilio

fuerunt — ; es sind dies der leyatus pro praetore, der quaestnr und sechs andere

nen.

:')) Sallust /»/</. J>2, 4: Metellus propere eunetos senatorii ordinix e.v hibernis

iubet ; eorum et aliorum quo* idoneoa ducebat consilium habet. 10 i. I

Marius . . . Sullam ad Uticam venire iubet, item L. Bellienum praetorem, prae-

terea omnes undique senatorii nrdinis
,

quibusc.um iium<l<itn liocchi cOgi

l'lut.rrli Cdt. jnin. W : tvj; toitxqoIo'j; , oT; ^Xf^jTO ßouXrj , . .
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an der Beralhung theilnahmen, hing von dein jedesmaligen Zweck

der Ralhspflegung und schliesslich von dem Ermessen des Rath-

suchenden ab. Rei dem Kriegsroth, den der commandirende

Magistrat einberief, war es üblich die sämmtlichen KriegstribUne ')

und den ersten Centurio einer jeden Legion 2
) zuzuziehen ; nur

ausnahmsweise ist es vorgekommen, dass sämmtliche Centurionen

an einer solchen Berathung theilnahmen 3
). Ausserdem gilt auch

für den Kriegsrath , was über die Zuziehung des Quästors, der

Legalen *) und der Senatsmitglieder zudem Consilium des Statt-

halters so eben bemerkt ward. — Wenn bei Kriegs- und Verwal-

tungsfragen das Consilium der Regel nach allein aus dem Ge-

folge und dem Heer des Feldherrn genommen ward, so ging für

die Rechtspflege der Beamte über diesen Kreis in republikanischer

Zeit regelmässig hinaus. Auch bei dieser weiteren Auswahl aber

scheint vor allem die Rangstellung massgebend gewesen zu sein.

In Rom waren es, wie es scheint, vorzugsweise die Consulare,

welche in solchen Fragen von den Beamten als Rathmänner zuge-

zogen wurden 5
) . Selbst die Einzelgeschwornen haben bei der

1) Polybios 1, 49, 3: cu^aYa^tov xou? ytXtapyou?. Aehnlich s\ 41, 8.

8, 9, 5. 11, 25, 8. 20, 10, 10; selbst das militärische Gericht ist das cuviöpiov

Ttüv yiXiapywv (6, 37, 1). Diese Formel wechselt bei ihm mit a^xaki^ai to

auv£öpiov und analogen Wendungen 14, 9, 1. 11, 26, 2. 27, 8, 6. Der prae-

fecti socium wird In dieser Verbindung nicht gedacht.

2) Polybios 6, 24, 2: 6 upörro? afcpedel? (der Centurionen) xai auveopiou

xotvcuvet. Belege für dieses Vorrecht des Primuspilus finde ich sonst nicht.

3) Caesar bell. Gull. 1, 40: convocato consilio omniumque ordinum ad id

consilium adhibitis centurionibus, wo dies deutlich als Ausnahme erscheint. Aehn-
lich ist wohl zu fassen bell. Oall. 5, 28 : L. Aurunculeius compluresque tribuni

militum et primorum ordinum centuriones nihil temere agendum . . . existimabant
;

es folgt aus den Worten nicht, dass nicht in dieser schwierigen Lage sämmtliche
Centurionen an dem Rath theilnahmen. Uebrigens ist zu beachten, dass in

diesem Fall der Befehlshaber, der den Kriegsrath einberuft, nur ein Corpsführer

ist; natürlich setzt sich der Kriegsrath, je nachdem der Befehlshaber im Range
steht, aus entsprechend niederen Graden zusammen.

4) Wie den Kriegsrath bei Polybios die Tribüne, so bilden ihn bei Livius

die Legaten und die Tribüne, so 8, 6, 12: adhibitis legatis tribunisque. 9, 2, 15:

ad consules . . . ne advocantes quidem in consilium . . . sua sponte legati ac tribuni

conveniunt. 25, 14, 2. 34, 35, 1. Die für die spätere Republik zutreffende

Zuziehung der Legaten ist hier theilweise anticipirt.

5) Nach der puteolanischen Urkunde vom J. 649 d. St. pflegten dort die

gewesenen Duovirn, und zwar allem Anschein nach regelmässig sämmtliche, bei

der Abnahme der öffentlichen Bauten zugezogen zu werden (S. 300 A. 8); es

kann dies kaum anders erklärt werden als durch Nachahmung römischer Sitte.

Das Wenige, was wir von den magistratischen Consilien in Rom erfahren, steht

damit nicht im Widerspruch ; noch Kaiser Claudius nahm häufig an solchen

Consilien Theil (Sueton Claud. 12 : cognitionibus magistratuum ut unus e con-

siliariis frequenter interfuit).
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Auswahl ihrer Beisitzer nicht bloss , wie selbstverständlich,

auf die Rechtskunde des Beralhers x

) , sondern daneben auch

auf den Rang 2
) Rücksicht genommen. Nach gleichen Rücksichten

ist auch in den Provinzen verfahren worden; das für die Prozesse

bestimmte Gonsilium wird hier gebildet theils aus den nam-

hafteren Leuten im Gefolge des Statthalters, theils aus den Spitzen

der an dem Ort, wo der Prätor verweilt, lebenden römischen

Bürger 3
). Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass einerseits

die Zuziehung eines jeden Römers von Ritterrang hier als selbst-

verständlich galt, andrerseits wer nicht den Census der ersten

Klasse besass , im Gonsilium nicht sitzen konnte 4
). Demnach

ist auch der Personalstand des Gonsilium mehr rechtlich als that-

sächlich wandelbar; ein gewisser Kreis von erfahrenen und an-

gesehenen Männern wird sowohl in Rom wie an jedem Gerichts-

orte dem Gonsilium factisch dauernd angehört haben 5
). Vielleicht

war auch für die wichtigeren magistratischen Cognitionen eine

Minimalzahl von Beisitzern, je nach den Umständen zehn oder

1) Cicero top. 17, 65: privata iudicia . . . in iuris consultorum mihi viden-

tur esse prudentia; narrt et udsunt multum et adhibentur in consilia. Gellius

12, 13, 2: cur hoc me potius royas quam ex istis aliquem peritis studiosisque

iuris, tjuos adhibere in consilium iudicaluri soletis? 14, 2, 9: amici mei quos roga-

veram in consilium (als Kinzelgeschworner) viri exercitati atque in patrociniis et

in operis fori celebres semperque se circumundique distrahentibus causis festinantes.

Die adsessores der kaiserlichen Statthalter müssen Juristen sein (Josephus contra

Agni n. '2, l$j l>ig. 1, 22, 1; Augustinus confess. 6, 10; Ammian 23, 6, 82}

und sind in dieser Hinsicht mehr verantwortlich als der Statthalter selbst (/>/</.

2, 2.

2) Der in dem Prozess des Schauspielers Roscius zugezogene M. Perpenna

- ) ist ohne Zweifel der Consul des J. G62. Ebenso zieht Plinius ep. 5, 1

bei seinem Quasi-Schiedsgericht die Spitzen des Senats Corellius Jlut'us und

Sex. Julius Frontinus zu. Noch der Proconsul von Africa Lollius Urbicus spricht

in einer Brbschaftafache de sententia consularium virorum (Appnleius apoloy. 2).

3) Sehr deutlich geht dies hervor aus der belehrenden Darstellung des Pro-

zesse^ des Sopater bei Cicero Verr. I. 2, 28—30.

il Au- <lir Vorschrift des aelisch-sentischen Gesetzes, dass in dem Frei-

l
consilium in der Provinz nur Recuperatoren sitzen konnten, womit noch

verglichen werden kann, dass das Gesetz von Salpensa c. 88 (vgl. meinen

Commentar S. 413) in solchen Füllen nur Deenrionen zulassf, wird man auf die

/ provinzialen Consilium überhaupt schliessen dürfen. Dass

Itnilfl der /um Consilium fähigen iVr.-mu n / u izlc i- li für den betref-

fenden Ort elf tie-chwornen- d. h. hier Kerupe'atnicul >fe diente und dass für

Operator der Censui der ereten kUaaee gefordert s\.w>\. \-t wahrscheinlich :

• !•>• h kann au! hier nicht weiter eingegangen werden.
.'<

j
Oiii in COfuU&O solent esse )i< \ \

.•- in den putenlanischen ('mitract (S. 300

|
«lex wird \or zwei Statthaltern von Sicilien, BfierdOfl

und Verre», zweimal verhändeU and Verres in consiiin HoDaiai tomftiei I

n/u SpnuuHmo qui Sa&tdoü ju müic /•nr.mt hafi tmm M Ubm
Me SopaUr ubaoluUu (Cicero Verr. (. 2, 29, 70j.
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zwanzig, durch die Gewohnheit vorgeschrieben *) . — Unter dem
Principat ist wenigstens in den kaiserlichen Statthalterschaften

Verfahren, die Kategorie der ortsansässigen Römer aus dem Consilium be-

seitigt worden 2
) und hat sich aus der anderen der aus dem

Gefolge des Statthalters genommenen Berather eine Klasse eigent-

licher Hülfsbeamten, der salarirten (S. 289) adsessores (consiliani,

des Praeses entwickelt.

lieber das Verfahren bei der Berathung und die Befugniss

des Consilium genügen im Allgemeinen — denn die für einzelne

Kategorien geltenden Ordnungen gehören nicht hieher — wenige

Andeutungen. Im Ganzen darf die Berathung des Senats, der

ja das consilium publicum im eminenten Sinn ist, als dafür mass-

gebend angesehen werden. Es genügt nicht, dass der Rath-

nehmer den Rath einzeln und privatim einzieht; die Rathmänner

müssen zusammenberufen und je nach den Umständen von der

Sachlage genügend unterrichtet, ja so weit es angeht in den Stand

gesetzt werden durch eigene Wahrnehmung sich ihre Meinung

zu bilden. Weiter kommt es für die formale Behandlung we-

sentlich darauf an, für welchen Zweck das Consilium einberufen

ist; insbesondere ist, wo dasselbe für einen Prozess zusam-

mentritt, die Gerichtsform für dasselbe selbstverständlich. Sind

die Verhandlungen geschlossen, so giebt ein jedes Mitglied, ver-

muthlich nach der Rangfolge, seine Meinung ab; eine formelle

Majoritätsfindung gehört nicht zum Wesen des Acts 3
). In der

Entscheidung pflegt die geschehene Befragung der Rathmänner

ausdrücklich angegeben zu werden 4
)

, wie denn auch die Ver-

antwortlichkeit für den Spruch des Geschwornen dessen Consi-

1) Die zwanzig Beisitzer, die die Urkunde von Puteoli fordert (S. 300 A. 8),

und die zehn oder zwanzig, die das aelisch-sentische Gesetz, jene für Rom, diese

für die Provinzen, vorschrieb (S. 294 A. 1), legen diese Vermuthung nahe. Bei

der Cognition des Proconsuls von Sardinien (S. 301 A. 4) fungiren acht

2) Darauf geht der Satz, dass niemand in seiner Heimathprovinz adsessor des

Statthalters sein kann (Dig. 1, 22, 4. 6. Cod. Iust. 1, 51, 10. Cod. Theod. 1, 35, 1).

3) Es wird genügen zur Erläuterung einen einzigen Beleg anzuführen, den
Kriegsrath über den dem Jugurtha zu gewährenden Frieden. Sallust lug. 29:
rex ... in castra venit : ac pauca praesente consilio locutus de invidia facti sui

atque uti in deditionem acciperetur , reliqua cum Bestia et Scauro secreto transi-

git. dein postero die quasi per saturam sententiis exquisitis in deditionem accipitur.

Vgl. Caesar bell. Oall. 3, 3.

4) Dies geschieht durch die Formel c(um) c(onsilio) c(onlocutus) (mit der

Auflösung in den Lindenbrogschen Noten grammat. hat. 4, 289 Keil), welche
sich findet vor Erkenntnissen zum Beispiel des Kaisers [Cod. Iust. 7, 26, 6),

des praefectu* vigilum (C. I. L. VI, 266), des misenatischen Flottenpräfecten
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lium mit ergreift 1

). Da indess die Nichtzuziehung des Gonsilium

selber den Act nicht ungültig macht, vielmehr äussersten Falls nur

die censorische Nota oder der tribunicische Rechenschaftsprozess

daraus entsprangen, so kann die irreguläre Handhabung desselben

um so weniger diese Folge gehabt haben; es wird jenes Ver-

fahren überall nur als das regelmassig beobachtete , nicht aber

als formell nothwendig bezeichnet werden dürfen. Wo dagegen

diis den Magistrat bindende Gonsilium eintritt 2
;, wird, wie die

Zusammensetzung des Gonsilium, so in der Regel auch das Ver-

fahren gesetzlich normirt.

(Orelli 4405), des Legatus der Tarraconensis (C. /. L. II, 4125) und des Pro-

nirators von Judaea (act. apcst. 25, 12: ouXXaXrjOa«; p.£ta toj aujj.ßo'jÄiou). Gleich-

bedeutend ist Sallusts lug. 29 pro consilio imperare.

1) Sueton Dom. 8: nummarios iudices (bestochene Geschworne) cum mo
quemque consilio notavit.

2) In diesem Fall tritt statt der Formel cum consilio collocutus die Formel
de consilii sententia ein , die mit den Formeln de senatus (decurionum , con-
scriptnrum) sententia und de conlegii sententia auf einer Linie steht. So wird
/. B. In dem Repetundengesetz C. 1. L. I, 198 Z. 57 de consili maioris partis

sententia gesagt und stehend ist die Formel bei den Zehnergesandtschaften für

die Friedensregulirung (vgl. den Abschnitt von den Legaten). Nur in minder
strenger Rede wird de consilii sententia auch in solchen Fällen gesetzt, wo die

Herather keine entscheidende Stimme haben.

i:..... Alt.-.ti. i % A.ni. j,l



Die Dienerschaft der Beamten.

Servi piiblici.

Wie das römische Hauswesen durchaus auf Sclavenarbeit ge-

gründet ist und neben dem Hausherrn und den unfreien Dienern

die bezahlten freien Arbeiter eine verhältnissmässig unbedeutende

Rolle spielen, so hat auch in dem Hauswesen der römischen Ge-

meinde in Betreff derjenigen Geschäfte, welche nicht in die Kreist 1

der honores oder der munera fallen , die Verrichtung derselben

durch die eigenen Leute der Gemeinde zu allen Zeiten eine we-

sentliche, anfänglich wahrscheinlich eine durchaus überwiegende

Bedeutung gehabt. Es kommt dabei noch in Betracht, dass dov

Kriegsgefangene, von dem doch, wie schon die Benennung man-

cipium darthut, das Sclavenverhältniss ausgeht, nach römischem

Recht zunächst Eigenthum der Gemeinde wird, so dass nichts

näher lag als die niederen öffentlichen Geschäfte durch derartige

Leute besorgen zu lassen. So schwierig es ist diesem Gegen-

stand hier gerecht zu werden 1

) , so darf doch die Behandlung

desselben in der Darstellung des römischen Gemeinwesens nicht

fehlen und kann seiner Natur nach nur in demjenigen Abschnitte,

der die Magistratur im Allgemeinen behandelt, ihren Platz finden,

1) Vor allen Dingen fehlt es noch ganz an einer auch nur einigermassen

genügenden Zusammenstellung des hieher gehörenden Materials. Sodann ist bei

der Weitläufigkeit und Geringfügigkeit des Details es unmöglich in einem Hand-
buch dasselbe zu erörtern ; wenn irgendwo bedarf es hier der monographischen

Behandlung. Endlich liegt eine grosse Schwierigkeit darin, dass die Thätigkeit

der servi publici in der Kaiserzeit durch die parallele der kaiserlichen familia

überall verdunkelt worden ist und darum gerade hier die älteren Verhältnisse last

ganz von den Neubildungen überwuchert sind. Ich gebe, was ich zur Zeit zu

geben vermag, mit dem lebhaften Wunsch, dass andere Besseres an die Stelle

setzen mögen.
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wenn wir auch bei den einzelnen Aemtern auf einzelne Punkte

dieser Auseinandersetzung zurückzukommen haben werden.

Die Rechtsverhaltnisse der Gemeindesclaven *) sind im All- Rechtsstei-
' hing «er

gemeinen dieselben wie die der im Privateigenthum stehenden *«•»•' /»««'W-

unfreien Leute. Abgesehen von der Kriegsgefangenschaft 2
) und

der Confiscation 3
)

entsteht das Sclavenverhältniss durch die ge-

wöhnlichen privaten Rechtstitel, zum Beispiel Kauf 4
), Schenkung"')

und Erbschaft 6
). — Für die Beendigung kann ebenfalls auf das

Privatrecht verwiesen werden. Freilassung der Gemeindesclaven

ist in der republikanischen Zeit nicht selten vorgekommen und

durch die Magistrate vollzogen worden ; ob aber jeder oder nur

der Obermagistrat dazu befugt war ist nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden 7
). Vielleicht hat dafür sogar, insofern sie als Schenkung

1) Gewöhnlich auf den Inschriften publicus schlechtweg, selten publicus po-

puli Romani (Orell. 3203; Marini Arv. p. 213) oder servus publicus (Marini Arv.

p. 212J. "Wenn in der S. 308 A. 4 angeführten Inschrift ein solcher publicum

vorkommt mit vorgesetztem Ti. Claud. , so muss dieser Vor- und Geschlechts-

name ein späterer Zusatz, sei es auf dem Stein oder im Concept, sein; ich

kann Henzen (Bullett. 1862, 108) nicht darin beistimmen, dass publicus Amts-
bezeichnung sei.

2) Polyb. 10, 17, 9 (daraus Liv. 26, 47, 2): toi; hk yetpotepat; (den in

dem spanischen Karthago gefangenen Handwerkern) y.axa xo rrapov et-s (Scipio)

o'.oti $T)p40M>t T^c
r

Pa>;A7jC etat, ICOtpflMYOptvotC os xfyi sjvoiav xcd «podufftfai

:/.'/-to'.; y.a-rd ra; a'jxojv rsyvotc i^Ti^siKaio ty,v IXs'jijef/iav . . . 7.7.1 tojtou; \xh

dieOfpsUpee&at r.rjoz£'7.Qt Jtpo* TON Tau.MM. In derselben Weise werden die übri-

gen gemeinen Gefangenen, die nicht Handwerker sind, als Uuderknechte einge-

teilt und auch ihnen im Fall des Wohlverhaltens die Freiheit zugesichert.

3) Appian b. c. 1, 100.

i) Liv. 22, 57, 11. c. 61, 2. 26, 27, 4. 32, 26, 14.

;")) So schenkte Augustus dem Staat die ihm von Agrippa im Testament
ermachten Wasserleitungssclaven (Frontinus de aquned. c. 98. 116).

(>) So werden bei der Einziehung des Vermögens des Königs Ftolemaeus von

Kyprofl dessen sämmtliche Sclaven nach Rom gebracht und ilinen, unter Verwer-

fung der Vorschlage ihnen von dem Rogator oder dem Vollstrecker des betref-

fenden Voiksschlusses den Namen beizulegen, die Renennung Cyprü gegeben.

hie«, erzählt Die 39, 3, der nur darin irrt, dass die Sclaven Clodii oder Porrii

11 genannt werden sollen; ohne Zweifel ging der Vorschlag dahin sie mit

ihrem /.weiten Namen | S. 309 A. '.'>) Clodiani oder Porciani zu nennen.

\us Varro 8, <^3 : Romandrum liberli debucrunt dici . . . . a Roma Ro-
• nnminantur a libertinis orti publicis servis populi Romani aliquando manu-

(HdBChr. st 1 u m romani qtä uianiiinissi), ante quam sah mnuistralus i)n,,iina,

I | liiitrarint, xuecedere coeytrint (denn M ungefähr ist die Sielle liei-/.ustellen.

Hühner Bpkem. <i>. 2, 91 nicht richtig behandelt hat), erhellt, dass ehemals

die von der Gemeinde Freigelassenen und ebenso deren noch lebend* Nachkommen
nii genannt wurden («Tgl. den Freigelassenen der (.'e.meinde Sei \ in- Komanus

i.iv. '», 61, 10), die jetzt Freigelassenen Isgefen den Namen des fiellsteendsp

1 r;it - annahmen. Aber daraus \o\\it doch keinoswe^-. dtH sBeil itsgiiÜSKl
Maniimi iunsierht /umstanden hat, so wahrscheinlich es an -ich Ist Af

/um Beispiel der hei dem Verarium verwnndttte publim* eventuell --eine Freiheit

um Qulsloi empfing.

20*
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angesehen werden kann, die Genehmigung des Senats eingeholt

weiden müssen 1

). Die gewöhnliche privatrechtliche Form, die

Vindicta, konnte dabei natürlich gebraucht werden 2
); erforderlich

aber ist sie nicht, wie überhaupt keines der privalreehlliehen

Formalien für die Gemeinde selbst verbindlich ist, sondern es

genügt jede deutliche Erklärung des beikommenden Magistrats 3
).

In der Kaiserzeit scheint die Freilassung der Gemeindesclaven so

gut wie ganz abgekommen zu sein 4
). — Was die rechtliche Stel-

lung anlangt, können die Sclaven der Gemeinde so wenig Ver-

mögen haben wie die der Privaten, wie denn gerade in Beziehung

auf die Gemeinde vorzugsweise von dem Satze Gebrauch gemacht

ward, dass aller Erwert) des Sclaven von Rechts wegen an den

Herrn fällt 5
), und unterliegen auch die Gemeindesclaven criminal-

rechtlich allen Consequenzen der Unfreiheit. Dennoch finden sich

1) Zum Beispiel fragt der Proconsul Ti. Gracchus bei dem Senat wegen der

Freilassung der 8000 in das Heer eingestellten Gemeindesclaven an und erhält

die Antwort faceret quod e re publica duceret esse (Liv. 24, 14, 5). Ebenso ist

das Ankaufen und Freilassen der Sclaven wegen Anzeige eines Verbrechens

wohl häufig vom Senat verfügt worden (vgl. Liv. 39, 19, 7). — Wenn dagegen

Sulla als Dictator mehr als 10,000 Sclaven freigab, die mit den Gütern der

Proscribirten an den Staat gekommen waren (Appian b. c. 1, 100) und von

einer Mitwirkung des Senats nichts gemeldet wird, so kann seine gesetzlich be-
freite Stellung dabei massgebend gewesen sein. Nocli weniger darf man sich

auf die von Scipio den in Neukarthago gefangenen Leuten in Aussicht gestellte

Freilassung (S. 307 A. 2) berufen; denn über diese verfügte der Feldherr nach

Beuterecht.

2) Dies beweist die ätiologische Erzählung von dem Aufkommen der Frei-

lassung per vindietam; der erste manumissus vindicta ist ein wegen des indicium

von der Gemeinde angekaufter Sclave, den der Magistrat also freilässt (Liv. 2, 5).

3) So lässt der Proconsul Gracchus seine volones durch einfache Erklärung

frei (Liv. 24, 16, 9). Die formlose Freilassung des Privatrechts fällt hier mit

der förmlichen zusammen, weshalb es hier auch keine voluntate domini in über-

täte morantes geben kann.

4) So häufig die publici auf den Inschriften sind, finde ich doch nur einen

einzigen derartigen Freigelassenen (Ti. Claud. Melipthongo Obultroniano publice

a subsel. tribunorum Henzen 6554) und auch bei diesem den Freilasser nicht

ausdrücklich bezeichnet, obwohl der Name des Freigelassenen auf den Kaiser

führt. Dass die Freigelassenen des Populus sich unter denen der vornehmen
Römer verbergen, ist wenig glaublich:; wenn sie auch nach Varro (S. 307 A. 7)

späterhin die Namen des Magistrats annahmen , der sie freiliess, konnten sie

sich doch nicht dessen liberti nennen. Eher möchte man vermuthen, dass in

der Kaiserzeit die Magistrate, resp. der Senat, das Recht verloren hatten die

Gemeindesclaven freizulassen und die Freilassung bei diesen überhaupt nicht häufig

und nur durch besondere kaiserliche Gnade eintrat.

5) Dafür dient der Geschäftssclave der Gemeinde, der actor publicus sowohl

in Rom (Tacitus ann. 2, 30 [oben S. 181 A. 1]. 3, 67 wie in den Municipien

(Plinius ep. 7, 18, 2). Dieselbe Bezeichnung wird auch von Magistraten ge-

braucht (Boissieu inscr. de Lyon p. 156; Brambach C. I. Rhen. 948. 1049),

indess meines Wissens nur in den Provinzen ; auf den italienischen Steinen

heisst dieser Magistrat vielmehr advocatus publicus oder ähnlich.
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manche theils factisehe, theils rechtliche Unterschiede zwischen

ihnen und den gewöhnlichen Sclaven. Sie scheinen, auch wenn
ihre Beschäftigung ihnen nicht eine Dienstwohnung gewährte, in

der Regel eine eigene Heimstätte auf öffentlichem Grund und

Boden angewiesen erhalten zu haben 1
). Sie empfangen ferner aus

der Gemeindekasse jährlich eine gewisse Summe als Verpllegungs-

geld (eibaria) , welche factisch sich der Besoldung nähert 2
).

Durchgängig führen sie zwei Namen, indem zu dem eigentlichen

Sclavennamen noch ein zweiter gewöhnlich von dem früheren

Besitzer hergenommener hinzutritt 3
). In der Tracht werden sie

bezeichnet durch den Schurz (limus) 4
), wesshalb sie limo cineti

1) Jul. Munieipalgesetz Z. 82: quae loca serveis publiceis ab cens(oribui)

habitandei utendei caussa adtributa sunt, ei quominus eis loceis utantur, e. h. I.

n. r. Später traten für die Censoren die curatores operum et locorum publicorum

ein (vgl. Savignys Ztschr. für gesch. Rechtswissenschaft 15, 339). Dabei ist

gewiss nicht bloss an diejenigen publici gedacht , die als Hausdiener in öffent-

lichen Gebäuden Wohnung haben (S. 315 A. 7); auch die übrigen wird man
nicht eingemiethet, sondern ihnen Wohnraum angewiesen haben.

2) Cibaria annua heisst diese Leistung in dem Senatsbeschluss bei Fron-

tinus (de aquis 100), wo sie der merces der freien Diener der Gemeinde ent-

gegengesetzt wird; annua bei Plinius (ad Trai. 31: ut publici servi annua ac-

ripiunt). Vgl. Frontinus c. 118: commoda publicae familiae ex aerario danpur,

quod impendium exoneratur vectigalium reditu ad ius aquarum pertinentium.

Diesen Ertrag schlägt Frontinus auf 250,000 Sesterzen an , die Zahl der em-
|. landenden Sclaven auf 240 (c. 116), so dass durchschnittlich auf den Sclaven

1000 Sesterze (GOThlr.) kommen. Der gewöhnliche Sclave empfing gemeiniglich

monatlich 5 Scheffel und 5 Denare (Seneca ep. 80, 7; in dem Testament des

Lingoners [Wilmanns 315] 5 Scheffel und 2 J

/2 Denare als vestiarium ;
Handb.

f), 1, 169), also, den Scheffel zu 1 Denar berechnet, 480 Sesterze jährlich.

Mau sieht, dass der Gemeindesclave verhältnissmässig gut situirt war, indem er

last das Doppelte des gewöhnlichen Sclavenunterhalts und zwar ganz in Geld

und für das Jahr auf einem Brett empfing.

3) So z. B. Successus publ{icus) Valerianus oder Sucessus Va(leriam<<)

}iuh[lirus) auf den drei Inschriften bei Henzen 6105—6107; Alcitniades publicum

Mini' ianus Orelli 2852; Bithus publicus Paullianus Fabretti 337, XLII. Der

iwfalte Name, der bald vor, bald hinter publicus steht, geht regelmässig zurück

ml «iii.'itirische Nomina oder Cognomina. Einnamige publici finden sich (z. B.

• belli 2468. 2469), aber verhältnissmässig selten. Dabei ist noch daran zn er-

innern, dass die kürzlich von Bruzza zusammengestellten Inschriften «Irr Mar-

imtrbl'H'kc denselben Sclaven, den die Grabschriften llymenaeus Thamyrianus

nennen, bald als llymenaeus, bald als Thamyrianus bezeichnen (annali deli in-

I, 142). — Dieselbe Zweinamigkeit erscheint, häufig bei den kaiser-

iteben Beirren, reteinzeh M denen Set Hnjtielnlni (<>rell. 1250) und der vor-

nehmsten Häuser Korns l Hermes 2, 166) J
man darf sie wohl als den An-drinK

einer Zwitterttellnng /wischen den wirklichen Freien und <len wirklh hen BeUfM
auffassen.

i ) Etenriui rai Aen. 12, 120: ikhtu est MMtoj jtia nfi tun

peilen pr>]'i tximitur ]>u<lni<l>i )»,]>, irinn. [fidOI '-/"/. !'••. BS, i I ffjL* I' 1

,

"'

limu* e*t rnirtm. quem publici habent servi. In Beziehang au! die 1 . i < t < • r «
r

et GelHiii 12, 33; Udo tmmvtrao, fUodUmum appellatur, qui magintratibus

}iriic>nini<trnlxint rrnrÜ erant.
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heissen 'j ; doch ist ihnen virileicht späterhin das Recht einge-

räumt worden die Toga zu tragen 2
). Dass in der Vertretung

vor Gericht diesen Sclaven eine besondere Stellung eingeräumt

war, ist schon oben (S. 182) als nicht unwahrscheinlich bezeich-

net worden. Aul' eine besondere Stellung im Familienrecht lässt

die auffallende Erscheinung schliessen, dass, so häufig auch In-

schriften von Sclaven der römischen Gemeinde sind, doch meines

Wissens keine einzige einer Sclavin derselben vorkommt, viel-

mehr, wo jene verheirathet auftreten, die Frau wenn auch keine

Freigeborene, doch eine Freie zu sein pflegt. Dies lässt voraus-

setzen, dass die Gemeinde Rom einerseits Sclavinnen nicht hielt,

andrerseits ihren Sclaven eine Quasi-Ehe mit freien Frauen ge-

stattete 3
). Dazu passt es sehr wohl, dass der Sclave der römi-

schen Gemeinde befugt ist über die Hälfte seines Vermögens

letztwillig zu verfügen 4
).

Verwendung Alle Gemeindesclaven sind bestimmt zum Dienst der Beamten
der- publici.

und heissen auch insofern ministeria 5
). Jedoch kann man eine

mehr persönliche und eine mehr sachliche Attribution unterschei-

den 6
), je nachdem dieselben entweder einzelnen priesterlichen

oder magistratischen Collegien zur Verfügung gestellt oder für

1) In dem Stadtrecht von Genetiva (ungedruckt) heissen sie publici cum
cineto limo. Einem Quattuorvir iure dieundo setzen eine Statue apparitores et

limo cineti tribunalis eius (Orelli 3219 = C. 1. L. V, 3401), das heisst die

freien und die unfreien Gerichtsofficialen.

2) Wenigstens zeigt uns der Grabstein eines publicus und der Seinigen

bei Benndorf und Schöne Later. Mus. p. 21, 33 = C. 1. L. VI, 2365 jenen in

der Toga.

3) Die Kinder nehmen den Geschlechtsnamen der Mutter an (z. B. Fabrett.

336, 504 = C. /. L. VI, 2311 und daselbst 2321. 2360. 2363). Die Vater-

schaft wird in der Benennung der Kinder gewöhnlich nicht ausgedrückt; in einer

Inschrift ann. delV inst. 1856 p. 17, 85 = C. I. L. VI, 2310 heisst der Sohn
eines publicus Xviralis und der Herennia Bonitas M. Herennius Sp. f. Esq.

Fatalis. Hier wird also das Verhältniss nicht als Ehe , sondern das Kind als

vaterlos betrachtet.

4) Ulpian 20, 16: servus publicus populi Romani partis dimidiae (die Hand-
schrift praetoriani partes dimidiam) testarnenti faciendi habet ius. Fabrett. 337,

XLI1: Bithi publici Paulliani ; fecit Aemilia Prima coneubina eius et heres. Vgl.

Plinius ep. 8, 16; Handb. 5, 1, 196 A. 1216.

5) Frontinus de aquis 101 : apparitores et ministeria. Doch steht ministeria

auch für die gesammte freie Dienerschaft der Beamten (Tacitus ann. 13, 27

;

Plinius ad Trai. 32). Vgl. S. 327 A. 1.

6) Der Gegensatz tritt am bestimmtesten hervor bei den Wasserleitungen,

über deren Verwaltung wir überhaupt durch Frontinus besser unterrichtet sind

als über irgend einen andern Zweig der römischen Administration : die drei

curatores aquarum haben jeder drei servi publici zur Verfügung, woneben die bei-

den Wassergesinde, das städtische von 240, das kaiserliche von 460 Köpfen
stehen.
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gewisse technische Zwecke als eigene Gesinde [famüiae organi-

sirt weiden, welche allerdings selbstverständlich ebenfalls von den

beireffenden Beamten l abhängen.

Die Attiibution einer Anzahl von Gemeindesclaven an die rufj
J>

,- i der
Priester-

Priesterschaften der Gemeinde ist bekannt und wahrscheinlich »haften,

uralt; sie lässt sich wenigstens für die vornehmeren Collegien

sämmtlich belegen 2
) ,

liegt aber ausserhalb des Kreises dieser

Darstellung.

In auffallendem Gegensatz damit treten bei den Magistraturen Pubuü der
31ü gü is tr&tg

die unfreien Ofhcialen ebenso zurück, wie bei den Prieslerschaften

die freien Apparitoren 3
) ; es ist namentlich bemerkenswert!],

dass die Inschriften der Kaiserzeit von öffentlichem Gesinde, das

wie für die einzelnen Priesterschaften so analog für die einzel-

nen Magistraturen bestimmt gewesen wäre, keine sichere Spur

aufweisen 4
). Wahrscheinlich hat der Umstand, dass die Magistrate

nur auf Zeit, die Priester aber lebenslänglich in Function sind,

zunächst dazu geführt, dass den Beamten zwar natürlich das

Hecht zusieht die Gemeindesclaven im öffentlichen Dienst zu ver-

wenden, aber die festen Attributionen der einzelnen Leute, wie

wir sie bei den Priestercollegien finden, sich auf die magistrati-

s« licn nicht übertrugen. Vielmehr haben die Beamten vorzugs-

weise ihre eignen Leute nicht bloss, wie selbstverständlich, für ihre

persönliche Bedienung gebraucht, sondern auch für solche Amts-

häfte, die nicht in den unten näher zu bestimmenden kreis

1 ) So stand die Feuerlü-schnianiisclialf zunächst unter den Illviri noclunii

aber doch eigentlich uuter jedem Beamten, der bei dem Brande zu befehlen be-

rechtigt war, insbesondere unter den <un:lischen Aedilen, den Volkstribuncu

! i A. 1), auch den Consuln.
'1) llaiulb. 4, 173. Ich füge nur hinzu zwei hieher genörige Frkgmente

der später gefundenen Arvaltai'eln. Vom J. 87: isdem cos. k. l\!>r. aUirfÜi

/ Annianus publicum Loco Nymplii Nuuüsitmi ad fratxts ArvaUi (ähn-

liche Notizen bei den J. 101 und 118). Vom J. töo: [in locum Eucajrpi

pnbliai (orneliani promoti ad tdbtUas quaettoruu transcribendas substitu[tu]s est

l j-xtttus Cuspüinus fttbUeut ex litteris M. l'ulri Aptromicmi ftomagiMfi, Aus
dn Uuehrift OreU. 4370 erhellt, dass die den Fonttnoee tugewiesenen pu&Uoj

die Ccini->|ioiidi'ii/. der Mitglieder des (.'ollejriuin- venuiitelt< n. Sda\en, die

Kiu/.e . i.en wären, linden »:<li nnlit.

\\) Die wichtigst«: Kategorie Hei 1
1»

i

»

1 1 priesterlicheu Dimer, die Osjisjtemi

aommeii get nicht /.u den Qeoieiadedteiiern, ><>iideiu sind \ iti-

nichr persönlich« Dieoei des betreffenden Priesters.

ii im.- i iv nehme, p!< A. 4 tngeCflhrte i>tibiir t i<. ,< m
[liü] tribunorum, ist wohl auch nur eine scheinbare; der \ 1

1
-«1 1u. U loheittt viel-

mehr dahin zu führen, das «r «reuiger ein per unlieber Diener der Tribüne war

über die Leesütft In dep sie tangiifteii, /u \ erbleichen <lein

Ofknia i S. 315 A. • i.
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der Appaiition fallen. Schon am Endo dor Republik tritt dies

in mächtigen Verhältnissen auf; wir finden, dass thäligo He-

amte, insbesondere Aedilen 1
), in Ermangelung eines ausreichen-

den Dienstpersonals die ihnen obliegenden Amtsverrichtungen mit

ihrem eigenen und ihrer Freunde Gesinde beschafften. In der

Monarchie ist dies zu der grossartigsten Entwicklung gediehen

und hat einen kaiserlichen Hausdienst herbeigeführt, der in den

eigentlichen Staatsdienst vielfach übergreift. -— Aber es wirkt hiebei

doch auch ein wesentlich politisches Moment ein. Wo der Be-

amte Geschäfte zu vollziehen hat, die ihn gar nicht mit dem

Publicum in Berührung bringen oder wo er nur mit Ausländern

und Unfreien zu thun hat, kann er allerdings sich der Dienste

unfreier Leute bedienen ; aber dem Bürger gegenüber ist die Ver-

wendung derselben , sei es des Gemeindegesindes , sei es des

eigenen, im öffentlichen Dienst immer Ausnahme geblieben. Die

Beamten müssen entweder von Haus aus verpflichtet gewesen oder

oder doch in sehr früher Zeit gesetzlich verpflichtet worden sein

ihre Befehle gegen den Bürger nicht durch Sclavenhand zu voll-

strecken
,

sondern ausschliesslich freie Leute als Apparitoren zu

verwenden , während für die Priester, die dem Bürger nicht zu

gebieten hatten, die Verwendung von Sclaven unbedenklich zu-

gelassen werden konnte.

ocffeutiichc Für welche Zwecke weiter Gemeindescia ven verwendet und

insbesondere eigene Gemeindegesinde organisirt worden sind,

darüber müssen wir uns hier auf einige Andeutungen be-

schränken ; wie denn überhaupt diese untergeordnete Verwaltung

sich unseren Blicken fast ganz entzieht. In älterer Zeit ist ver-

muthlich in dieser Hinsicht nur w7enig geschehen. Wir finden

Gemeindesciaven bei den Oberbeamten sowohl der Gemeinde 2
)

wie der Plebs 3
)

in persönlichem Dienst verwendet. Auch den

1) Dafür werden in Betreff der Wasserleitungen und der Löschanstalten so-

gleich die Belege beigebracht werden.

2) Servi publici werden von den Consuln verwendet zum Beispiel für die

Beförderung von Depeschen in die Provinzen (Plutarch. Galb. 8), ferner bei dein

Triumph um den Kranz zu halten (Juvenal 10, 41) oder im Hause als Büttel

(Cicero Philipp. 8, 8, 22 : eum iussu Antonii in convivio servi publici loris ceci-

derunt. 13, 12, 26), aber niemals als eigentliche Apparitoren. Die Stelle des

Valerius Max. 7, 3, 9 ist kritisch nicht sicher; die Lesung bei Paris praeceden-

tibus servis in modum lictorum apparitorumque (es ist von einem als Prätor Ver-

kleideten die Rede) hat bessere Gewähr als die jetzt im Text befindliche prae-

cedentibusque in modum lictorum et apparitorum et servorum publrcorvm subornatis.

3) Liv. 38, 51, 12: ut postremo scribae viatoresqite tribunos relinquerent nee
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von Augustus neu eingerichteten Beamtencollegien hat man in ahn-

licher Weise einige Gemeindesclaven überwiesen 1
). Aber in be-

trächtlicher Zahl sind dergleichen wahrscheinlich nur den Aedilen

zugegeben worden; wenigstens werden in einem Stadtrecht aus

Caesars Zeit allein den Aedilen vier Gemeindesclaven beigegeben 2
),

und ähnliche Anordnungen müssen auch in Rom in Kraft ge-

wesen sein j
.

Was die Geschäfte anlangt, für welche diese Sclaven be-

stimmt sind, so liegt es in der Sache, dass die Magistrate, denen

solche zugegeben sind, sie zu jeder untergeordneten öffentlichen

Verrichtung anzuweisen befugt sind. Den Oberbeamten scheinen

sie vorzugsweise als Büttel und als Boten gedient zu haben (S. 312

A. 2. 3). — Das für die Folterung und Hinrichtung insbesondere der Camißce*,

unfreien Leute bestimmte zunächst den drei Capitalherren unter-

stellte Personal (carnifices ,
tortores) 4

) ist höchstwahrscheinlich

auch aus den Gemeindesclaven genommen 5
).
— Das ädilicische Lösch-

mannschait.

cum iis praeter servilem comitatum et praeconem, qui reum ex rostris citabat, quis-

quam esset, wo doch am füglichsten servi publici verstanden werden. — Ein
wahrscheinlich aus Iohannes Antiochenus entlehnter Artikel (vgl. Hermes 6, 86)
des Suidas v. (Deßpoudpioc lässt einen Verbrecher ut:o töjv uirYjpe-ouvxtov töj otj-

jxapyio töjv xaXoufiivew ßepvaxXew -rur-ou.evov veupoic aus der Stadt getrieben

werden ; mit diesen tribunieischen vernaculi müssten die publici gemeint sein,

wenn überhaupt auf die allein stehende Notiz des späten Byzantiners Gewicht

gelegt werden könnte. Vermuthlich gehen sie zurück auf die vernaculi, die in

Notitia von Cou-tantinopel unter den städtischen Offlcialen aufgeführt werden.

1 i So legt das Senatusconsult von J. 743 de iis, qui curatores aquartnn

ii'jiiiinati essent, .... ornandis (nicht ordinandis) jedem derselben servos publicos

ternns bei (Frontinus de aquis 100). Den gleichartigen curatores operum publi-

r runi werden die publici ab opera publica (S. 316 A. 2) gedient haben. Da-
gegen in der Stelle, die das officium der agrarischen Decemvirn aufzählt (Cicero

de l. aar. 2, 13, 32), ist von Unfreien nicht die Rede.

Stadtrecht von Genetiva (ungedr.uckt).

\ ihm (bei GkAHm 13, 13) in den um 707 geschlossenen antiquitates

rerutn humanarum klagt über die curnlisrhen Aedilen, dass sie stipati servis

pnblici» . . . wbmoomt popuhtm.

ii l'.n Henkeln liegt bekanntlich auch das Foltern der Zeugen und das

Schleifen <l<-,r Leichen ob; \%\. /.. B. Sneton Tlb. 64: suet <i eänUfta fuati tx

Mtatm auetoritatt mittut laqueos et uncos ostentaret; Martialis 2, 17, 1: tonst ri.i

fuburat faueibut sedet primis , cruenta pendent qua fhutrlln feriorMWj CttoMB

Philipp. M. •!, 7: punite ante oculos . . . vincla verbera eculeum tortorem carni-

ique 8amiarium\ Sueton Claud. 15: carnificem acciri cum maeha&nq nntistvruc

:'>) Heber die Rechtsstellung «Irr mniißem und tortores ist wenig bekannl.

rseiben »ach gedacht wird: wir «rieten nur. dass dem oemUfn eM ebb

ward (wesshalb di:r Selbstmörder rnrn'/ici* Inen war:

l>.
(i'n iiihI dasf dir atMOriat leyes ihn uisserhalh der

i zu wohnen (Cicero /"'< Bab. <ni <juir. f>, 16), was wohl zunächst damit
• dass die Tod« träfe durch «Ich Carnifex jzowöhnllch , besonders

m MsVtft, fn dea Mquilinisrheii Thor vollstreckt ward ( Itecker T<-|>. S. .'».>.>
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Gesinde hat wahrscheinlich von Anfang an vorzugsweise für (Ins

Feuerlöschwesen der Stadt Rom gedient und ist mit Rücksicht d;n

auf, wie eben gesagt ward, schon früh auf eine relativ beträcht-

liche Zahl gebracht worden. Aber eine wirklich ausreichende und

besonders für diesen Zweck organisirte Mannschaft hat die Republik

schwerlich besessen, so dass private Speculation und private Am-
bition zum Theil in die Lücke eintrat 1

). Erst Augustus scheint

eine eigene Sclavenlöschmannschaft von 600 Köpfen eingerichtet zu

haben; er stellte sie anfänglich unter die curulischen Aedilen 2
),

sodann, nachdem er die regiones und vici eingerichtet hatte,

unter die neuen vicomagistri und in höherer Instanz unter die

den einzelnen Regionen vorgesetzten städtischen Beamten 3
). Als

auch diese Einrichtung sich unzulänglich erwies, schuf er schliess-

lich gegen das Ende seiner Regierung das militärisch organi-

sirte und aus freien Leuten gebildete Corps der Vigiles, so dass

je eine Cohorte von diesen für je zwei Regionen den Lösch-

icTt«ngs-
dienst versah 4

). — Aehnlich ist es hinsichtlich der Wasserlei-

tungen gegangen. Hier war es Agrippa , der zuerst in seiner

Epoche machenden Aedilität 721 d. St. durch eine dafür organi-

sirte Abtheilung seines eigenen Gesindes von etwa 240 Köpfen

die nöthigen Arbeiten ausführen liess und damit nicht bloss bis

an seinen Tod fortfuhr, sondern auch diese Mannschaft, und ohne

llitschl opusc. 2, 384; Tacitus ann. 2, 32). Dies verträgt sich völlig damit, dass

derselbe Sclave ist; denn an sich wird den Sclaven bekanntlich das ehrliche Be-

gräbniss gestattet. Die Bestimmung der Censoren scheint' sogar darauf zurück-

zugehen , dass es diesen oblag den publici Wohnstätten anzuweisen (S. 309
A. 1). Auch der Henker der Gemeinde Minturnae ist ein servus publicus (Val.

Max. 2, 10, 6).

1) Paulus Big. 1, 15, 1: apud vetustiores incendiis arcendis triumviri prae-

erant . . nocturni . . . interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis. erat

autem familia publica circa portam et muros disposita, unde si opus esset evoca-

batur : fuerant et privatae familiae
,

quae incendia vel mercede vel gratis extin-

yuerent. Einen Beleg dazu giebt M. Egnatius Rufus, der als (curulischer) Aedilis

im J. 732 sich die Gunst des Volkes erwarb extinguendis privata familia incen-

diis (Vellei. 2, 91; Dio 53, 24: raic, otxtai; xaT; sv xi]> Exet ey.stvo) dfAirpYjaftetaai;

STTixouptctv [xexoe xÄv sa'jxou BouXuw xal \J.e$ sxipcov xivöjv fjus&ooxärj Tiotr^a-

tjLEVo? %«l otd xoDxo xd xe dvaXtofxaxa xd xttj dpyrj auxoO 7ipo<JT)-/.ovxa ~apd xoD

ÖTjfAOU Xocßtov).

2) Dio 54, 2 zum J. 732 : xoic äfopavopQic, xot? y.oupo'jXtotc xt,v xü>v £(j.-

5iizpaiA£V(uv -/.atdoßeaw eS/eyeiptaev, £?axoaio'j; acpiat ßo7|frou? oou/.o'j? öo6;. Vgl.

53, 24 a. E.

3) Dio 55, 8 zum J. 747: xa\ ocpiot . . . q oouXeia i] zolc, ayopavo^ot; tüjv

stj.ziTipauivajv he%* auvoDaa i-erpdr.i]. Dahin gehört die Inschrift Orelli 2851 :

Barnaeus de familia public((i) reg(ionis') VIII.

4) Vgl. den betreffenden Abschnitt. Die Einrichtung der Vigiles erfolgte

in, J. 759=(5 n. Chr.
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Zweifel zugleich das zu ihrer Ergänzung nöthige Capital, als feste

Stiftung dem Augustus und durch diesen der Gemeinde hinter-

liess 1
). Eine ähnliche noch umfassendere Stiftung, die indess

kaiserlich blieb, hat später Kaiser Claudius gemacht. Ueber die

Geschäfte und die Leitung dieses Wassergesindes erfahren wir

Näheres aus Frontinus einsehender Darstellung 2
) . — Bei dem Dienerschaft° ° '

bei dem
öüentlichen Rechnungswesen ist von Haus aus eine Anzahl von Aervium.

Gemeindesclaven beschäftigt gewesen, die nicht so sehr bei der

eigentlichen Kassenverwaltung hervortreten 3
) als bei der Schätzung

und der damit zusammenhängenden Buchführung 4
) und auch in

der Kaiserzeit noch nachweisbar sind 5
). — Als die Bibliothek in Dienerschaft

der Stadt-

der Halle der Octavia an die römische Gemeinde geschenkt ward, bibiiothek.

wurde wahrscheinlich zugleich das Gesinde derselben ihr über-

geben so wie ein Capital, das unter anderm auch bestimmt war

für die Unterhaltung und Ergänzung des Bibliothekgesindes 6
).
—

Die Verwendung der Gemeindesclaven als Hausdiener (aeditumi, Acauui.

"('(litui) in den Gemeindetempeln und den übrigen- öffentlichen

Gebäuden wird in älterer Zeit Regel gewesen sein 7
)

; ziemlich früh

1) Frontinus 98 : primus M. Agrippa post aedilitatem
,
quam gessit consu-

laris , operum suorum et rnunerum velut perpetuus curator fuit .... habuit et

f'amiliam proprium aquarum
,

quae tueretur ductus atque castella et lacus : hanc

Auyustus hereditate ab eo sibi relictam publicavit. Vgl. c. 116.

2) Frontinus 117: utraque familia in aliquot ministeriorum species diducitur.

< castellarios circitores siticarios tectores aliosque opifices und was weiter dort

folgt. Hieher gehören Orelli 3203: Laetus publicus pop. Romani aquarius aquae

Anionis veteris castelli viae Latinae contra dracones und Marini Arv. p. 246:
l>i<hlumenus publicus aquae Annesis.

3) Doch wird ein publicus im J. 155 von dem Dienst bei den Arvalen be-

it ml tabulas quaestorias transcribendas (S. 311 A. 2). Auch der actor publicus

ms ,.\. 6) jreht zunächst das Aerarium an. Auffallend ist es. dass unter

«Ion publici gar keine arcarii und dispensatores genannt werden.

i) Die. Tensoren des .). f >'.):"» stellen ihre Geschäfte ein obsignatis tabellis

puhliris rhiusoque tubulärio et dimissis servis publicis (Liv. 43, 16, 13), während
von freien Dienern nicht die linde ist.

i) Vtetof publicus Fabianus a otiuibut ?>. H. ( Knllett. 1864, 154); [Cj<jrrfo

AefciUcmu publicus eens. (Benzen 8269); Threptus public(us~) ab censu (Mur.

B).

li ) Publici a bybliotheca Latin* (oder Uraeca) porticus Octaviae kommen
auf Inschriften vor (Orelli-Henzen 3863« 6270—627.:): diese Bibliothek

war Ittdtitth. Dagegen ist «las (iesinde der jmlatinisehen Bibliothek dnreh-

Uiserli« h, wie ohne Zweifel aiuh die l'.ililiothek selbst. Vgl. Hecker Topogr.

S. SU : Drumrum 1. 242.

7) Dabin gehöre* 'Im jnil>l\ i<-ui) .;/ ./»( tiiux) a aacrario tliri Aug(usti)
(
Hen/.cn

>J
odor gewöhnlicher publicut ab werario divi Augtutl (Otoltl-Henscm J 170.

Ol06 Vgl. *"»!<><
» ; der puHlcmt servus, der im \'ostateni|>el sein.- Wohnung (,->,

tubimkm) bat fTieitvi hu4. I. t'>i. der bereei pwftrtsiii tat httlttem Oji i

(Marini Ar •

f
''1.'). \iel<Tvwu M ni. |,t /u erkennen. ..b die-r II" dieser

md oder nicht, wie bei den beiden von Liv. 25, 7, 12. 13 erwähnten
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»bei scheint man zu diesen Vertrauensposten vorzugsweise freie

Leute genommen zu haben 1
). — So mag man späterhin noch für

manche ähnliche Zwecke, für Strasscnreinigung, Instandhaltung

der Kloaken, der Bäder und dergleichen mehr, durch besonders da-

für geordnete Gesinde gesorgt haben 2
)

; doch wird das meiste, was

dafür geschah, vielmehr durch den Kaiser beschafft worden sein.

Im Allgemeinen aber gehören die Einrichtungen dieser Art erst

den letzten Zeiten der Republik und hauptsächlich der ersten

Kaiserzeit an, und durchaus tragen sie mehr den Charakter ge-

meinnütziger Stiftungen an sich als den eigentlicher Gemeinde-

verwaltung. Das republikanische Rom ging vielmehr auch auf

diesem Gebiete davon aus, dass jeder Bürger für sich selbst zu

sorgen habe ; und was von der Reinigung und Instandhaltung der

Strassen gilt, dass jeder sie selbst vor seinem Hause zu beschaffen

hat und dem Beamten nichts weiter obliegt als nachzusehen, ob

dies geschehen sei, und eventuell die Arbeit auf Kosten des bei-

kommenden Bürgers an Privatunternehmer zu verdingen 3
), ist nur

eine der Consequenzen des auf diesem gesammten Gebiet herr-

schenden Princips.

x

a
c^r

n
h
d

a
u
^

g Es ist bisher von der Verwendung der Gemeindesclaven im
Roms, hauptstädtischen Dienst die Rede gewesen. Keinem Zweifel kann

es unterliegen, dass der analoge Dienst in Italien und in den Pro-

vinzen in republikanischer Zeit ebenfalls, ja wohl noch in stärkerem

aeditui des atrium Libertatis und dem aedituus des capitolinischen Tempels, der

dem Domitian in seiner Wohnung Zuflucht gab (Tacitus hist. 3, 74; Sueton

Dom. 1). Zu den den Priesterschat'ten überwiesenen Sclaven wird man diese

aeditui im Allgemeinen nicht rechnen dürfen, abgesehen natürlich von denjenigen

der besonderen Collegien überwiesenen Tempel, wie zum Beispiel des Heiligthums

der Dea Dia (Marini Arv. p. 293).

1) Ein Freigelassener als aedituus des Tempels der Tellus begegnet schon

bei Varro de re rust. 1, 2, 1 c. 69, 2. Die aeditui der stadtrömischen Inschriften

der Kaiserzeit sind meistens kaiserliche Freigelassene, zum Theil auch kaiser-

' liehe Sclaven. Die raunicipalen aeditui pflegen Freigelassene der betreffenden

Stadtgemeinde zu sein. Vielleicht sind die aeditui, obwohl sie natürlich Wei-
sungen von den Beamten, namentlich den Aedilen empfangen (Varro a. a. O.

;

Livius 30, 17, 6), nicht so sehr von diesen als von den Redemptoren angestellt

worden , die ja bei der Ueberwachung des Tempels und des Tempelguts vor-

zugsweise interessirt waren. Vgl. Handb. 4, 150.

2) Diese Verwendungen ad balineum, ad purgationes vloacarum, item muni-

üones viarum et vicorum bezeichnet Kaiser Traianus (Plinius ep. 32 vgl. 31) als

ministeria
,

quae non longe a poena sint, die zwar eigentlich Gemeindesclaven

zukommen, zum Theil aber auch durch verurtheilte Verbrecher beschafft werden.

Hier ist von Municipalverhältnissen die Rede ; aber es ist nichts im Wege diese

Verwendung der publici auch auf Rom zu übertragen, und ich möchte darauf die

publici ab opera publica (Henzen 6274. 6552) beziehen (vgl. S. 313 A. 1).

3) Lex Iul. mun. Z. 32 fg.
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Verhältniss als der städtische, durch die eigenen unfreien Leute

besorgt worden ist; aber die Spuren, die davon sich erhalten

haben, sind äusserst sparsam 1
). Dagegen für das Kriegswesen

scheint von den Gemeindesclaven niemals Gebrauch gemacht

worden zu sein; nicht einmal Verwendung derselben für den

Huderdienst auf der Flotte 2
)
und für die Handwerksarbeiten 3

) ist

als feste Einrichtung nachweisbar. Bei der Hebung der Steuern

und Zölle sind, so weit uns bekannt ist, ebenso wenig Gemeinde-

sclaven verwendet worden , sondern nur diejenigen der Gom-

pagnien, welche die einzelnen Gefälle in Pacht nahmen 4
). Unter

dem Principal scheint den Sclaven und Freigelassenen der Ge-

meinde alle Thätigkeit ausserhalb Rom von vorn herein entzogen

und an ihre Stelle durchgängig das Privatgesinde des Princeps

getreten zu sein.

1) Cato als Statthalter von Sardinien bereist zu Fuss die Provinz begleitet

von einem publicus, der ihm Rock und Opferschale trägt (Plutarch Cat. mai. 6).

Eine andere Erwähnung von publici in den Provinzen linde ich nicht.

2) Handb. 4, 393. Die Ruderer sind, soweit sie von Rom gestellt werden,

in der Regel freie Leute, theils vom niedrigsten Census (Polyb. C, 1
C
J, 3), theils

Freigelassene (Liv. 22, 11, 8. 9. 36, 2, 15. 40, 18, 7. 42, 27, 3. c. 31, 7);

wenn ausnahmsweise Sclaven ausgehoben werden (Liv. 24, 11, 9. 26, 3f>, 3.

34, IJ, 13), so scheint, da sie sofort ein ^Stipendium
1

erhalten, die Freilassung

damit verbunden gewesen zu sein. Nicht anders verfuhr Augustus (Sueton Aug.
16. 25. Velleius 2, 111). Nur ausnahmsweise werden unfreie Kriegsgefangene

'•rwendet, auch diese aber mit der Aussicht auf Freigebung (S. 307 A. 2).

3) Welche Art von Leuten die praefecti fabrum unter sich gehabt haben, so

lange sie noch diesen Namen mit Recht führten (S. 118), ist nicht bekannt; wahr-

scheinlich gilt davon dasselbe wie von den Ruderern und sind unfreie yeipors/vou,

wie sie Polybios (8. 307 A. 2) erwähnt, nur ausnahmsweise vorgekommen.
i) Handb. 3, 2, 218. Auf den Inschriften begegnen wohl die publica, wie

/.. L. Fahretti 36, 177: sociorum publici XXV venalium (wonach Orell. 3336 /u

erginzes tot), C. /. L. II, 4186 = Orell. 3333: pub{lici) XX lib{ertati$)p{opuli)

H(oinani) arkfurius) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) und sonst, aber nirgend*
dabei verwendete publici, wie denn auch diese Sclaven niemals zweinamig sind.

Bei den Epigrar/bikern herrscht in dieser Hinsicht noch durchgängig Verwirrung,
wenn auch nleht überall so arg wie bei dem Herausgeber des Corpus iusrr. Rhema-

ii'innii, dei ii. '.)'7 = Benies 6647 im Indem p. 3$9 ;,ul einen puUinmit^

narum libertulis deutet, obwohl puhlinuius so wenig der Inschriftensprache

ingehört wie unser , Zöllner . oieeihnäi Ubettatit ebenso unerhört sind wie die

vhttfma bekennt, endlich dieser ingeMiehe pueHcomi», Mio ein Mann von Ritter-

rang, sogleich ein »rrvus vilieut ist.
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Apparitores \.

toJ-enlnHun.
^w eigentlichen Diener, die dem Magistrate als solchem zur

freie Bürger. jfanc| um] zur Verfügung sind, qui <>i ad'puren! 2
) , seine Appari-

toren, sind, wie die Magistratur selbst, ja in noch höherem Grade

als diese, verschieden für den hauptstadtischen Dienst und für

denjenigen in der Provinz. Zunächst ist der in der Hauptstadt

fungirende Beamte, wie schon S. 312 bemerkt ward, verpflichtet

sein Gefolge aus wenn auch nicht freigeborenen , so doch freiem

römischen Bürgern zusammenzusetzen und wenigstens für die

unten näher aufzuführenden Geschäfte sich weder seiner eigenen

i?n
e

dCT
f

pso-
nocn ^er Gemeindesclaven zu bedienen 3

). Für den Dienst in den
vinzial-

beamten.
1) In meiner früheren Abhandlung de apparitoribus magistratuum Romano-

rum (im N. Rh. Mus. 1848 Bd. 6 S. 1—57) ist das epigraphische Material über-

sichtlich geordnet, das bei den Schriftstellern erhaltene aber nur mangelhaft be-

nutzt, wie dies bei einer in Rom geschriebenen Arbeit schwer zu vermeiden ist.

Auch jenes ist seitdem bedeutend vermehrt und der Gegenstand abermaliger

Bearbeitung bedürftig.

2) Ueber die Grundbedeutung von adparere und die ursprüngliche Beschrän-

kung dieses Ausdrucks auf den unmittelbar vor dem Oberbeamten einherschrei-

tenden lictor proximus ist der Abschnitt von den Fasces zu vergleichen. Den
späteren allgemeineren Gebrauch des Wortes legen besonders deutlich dar das

Stadtrecht von Genetiva, das in dem hierauf bezüglichen noch ungedruckten c. 88
alle S. 321 A. 1 aufgezählten Kategorien zusammenfasst als qui Ilviris, resp.

aediübus apparebunt] der Senatsbeschluss vom J. 743 bei Frontinus 100: in urbe

.... ceteris apparitoribus iisdem praeterquam lictoribus uli , wo vorher aufge-

zählt sind die lictores, servi publici, architecti, scribae librarii, accensi, praecones
;

und Cicero de l. agr. 2, 13, 32: ornat apparitoribus scribis librariis praeconibu<

archüectis, wo der allgemeine Begriff weiter in seine Gattungen zerlegt wird.

Insbesondere wird apparere und apparitor gesagt vom Scriba (Piso bei Geilius

7, 9, 2; Cicero Verr. 3, 78, 182. c. 80, 184; pro Cluent. 53, 147; Liv.

9, 46, 2); vom Lictor (Quadrigarius bei Gellius 2, 3, 13; Cicero pro Cluent.

I. c- ad Q. fr. 1, 1, 4, 13; Liv. 1, 8, 3. 28, 27, 15); vom Accensus (Liv.

3, 33, 8); von den Viatoren und Praeconen in dem Quästorengesetz Sullas und

sonst oft. — Im engeren Gebrauch haftet apparitor vorzugsweise, wie begreiflich,

an der geringsten Klasse , den Viatoren und vor allem den Präconen ; daher

steht apparitor im Gegensatz zu scriba (Cicero Verr. 3, 66, 155; Plutarch Cat.

min. 16: töjv Tcepl to xafjusiov frrriqpeTtüv %a\ '(pa\j^.ar£oiv) und zu lictor (Val.

Max. 7, 3, 9; Sueton Domit. 14). Auf den Inschriften heissen die praecones

oft zugleich apparitores, während von den andern Collegien zwar apparere oft

gebraucht wird , nicht aber das Substantiv. — Von den publici wird dagegen

weder apparere noch apparitor gesagt, ausser in dem oben beigebrachten Senats-

beschluss, wo die zusammenfassende Kürze dies entschuldigt. — Gleichbedeutend

sind officium (Frontinus de aquis 99) oder officiales, feiner ministeria (S. 310

A. 5).

3) Liv. 2, 55, 3 zum J. 281 : quattuor et viginti lictores apparere consulibus

et eos ipsos plebis homines, woraus wenigstens hervorgeht, dass Livius die Licto-

ren betrachtet hat als von Haus aus aus der Bürgerschaft genommen. Sullas

Quästorengesetz 1, 7. 12 schreibt vor die neu zu bestellenden Apparitoren zu

wählen de eis quei cives Romanei sunt , ebenso das Stadtrecht von Genetiva die

Apparitoren zu wählen ex eo numero qui eius coloniae coloni erunt. Das Edict
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Provinzen hat man dagegen wenigstens im sechsten Jahrhundert der

Stadt zwar nicht unfreie Leute , aber doch aus den italischen Bun-

desgenossen schlechtesten Rechts ausgehobene, die sogenannten

Bruttiani verwendet *) . Diese Einrichtung, eine der Nachwirkungen

des hannibalischen Krieges, hat den Bundesgenossenkrieg sicher

nicht überdauert; aber der scharfe Gegensatz zwischen den in der

Hauptstadt und den ausserhalb fungirenden Officialen ist, wie

wahrscheinlich viel älteren Ursprungs, so auch durch ihren Weg-

fall nicht aufgehoben worden 2
). Wir wissen sehr wenig von

den Officialen der Provinzialbeamten ; aber schon das fast völlige

vom .1. 716 [ay)T£ ooüXov {jaßoo'j/eTv (Dio 48, 43) kann nur einschärfend gewesen

sein. Wo bei Schriftstellern und in Inschriften einzelne hauptstädtische Appari-

toren genannt werden, sind es ohne Ausnahme freie Leute. Auch fordert ins-

besondere bei dem Lictor dessen Verwendung als adsertor in libertatem bei dem
Manumissionsact so wie die bei den Curiatcomitien nothwendig den Besitz des

Bürgerrechte. — Der Verwendung der eigenen Freigelassenen anstatt der Appa-

raturen steht dagegen nichts im Wege ; wie denn Ti. Gracchus xu>v aTceXeuft£pu)V

rts\ itpooSraSeN d-6 toO ß'/jpaTOC JXx6ödt xov 'Ov.xaßtov. tfflfa he 'j~ir]p£xai;

d-eXsuftspoi; loioi; (Plutarch Ti. Gracch. 12) und M. Drusus "in ähnlicher Weise

den Consul Philippus verhaften liess non per viatorem ,
sed per clientem suum

(Val. Max. 9, 6, 2). Auch der Accensus ist regelmässig ein Freigelassener des

betreffenden Magistrats.

1) Gellius 10, 3, 19: postquam Hannibal ltalia decessit superatique Foeni

sunt, Bruttios ignominiae causa non milites scribebant nee pro soeiis habebanl,

sed vpagittratibus in provincias euntibus parere et praeministrare servorum vicem

nl. Er bringt dies bei zur Erläuterung einer Erzählung des Cato, dass

<„>. Minui ins Tliermus, es scheint als Consul 561 fg. in seinem ligurischen Com-
mainlo, zehn angesehene Männer durch die Bruttiani habe auspeitschen lassen.

Festus ep. p. 31 : Bruttiani dicebantur, qui officia servilia magistratibus praesta-

bant, eo quod hi primum se Hannibali tradiderant et cum eo perseverarunt, usque

dum recederet de ltalia. Appian Mann. 61 : "k fio'A'f} .... d7rei-ev ocixoT; (den

l'.nittiern nach llannibals Abzug) ;xt) cxpaxeOssIrou tu; oüo' dXe'jHepot; ouoiv, utcyj-

0ST7.; bi xoT; xs -j-axot; %a\ cxoT/cr^ots xoi; £; xa? xtüv dJhürv -^[J-ovtas dTttoö-

9» U xd; SfWiMta< ü-^oeawe, efa ikpd-rrovxa?, dhieXeutttft^ Strabon >), 4, 13

p. 961 : jjhrtl fji cxovxeia; -rjp.epoopo;j.stv -xai Yp7.p.|.i.axocpopEtv cnreöet/Jhjaav (die

Pieentef bei Salemum) is :ni xoxe (nach dein hannibalischen Kriege) or)n.ooia,

-/.'/Darre p y.cü f\$y*«VOi y.7.1 Bpsxxioi yaxd xdc 7.uxd; alxia;. Wirklich zu Sclaven

gemacht wurden (lie Hruttier und ihre .Schicksalsgenossen keineswegs (Diodor

16. IT» gehört gar nicht hieher), sondern nur Im Waffenrechts beraubt und, statt

/um Soldatendienst, zu sclavenähnlichen Dienstleistungen bei den Heeren ver-

wendet. Dde seit Ligfttal (elect. 1, 22) gangbar gewordene Meiming, dass bei

OftftitO (hei <M'llins 13. !'2, \): cum . . . trilnmi phbis mh-ersus eum
(
Labeonem

)

ndili (niltianiim ad tum ntixisstnt der (iallianus oder, wie man /u amiern pflegt.

Irm Bruttianus analoger Apparitor sei, ist durchaus vefWerjHdq

denn M i-t ur.lcr abzugehen, wie (,<[l„mu.i zu einer solchen l'.edeutung kommt.

noch gab es in A Zeil miete A|i|>ari(ori'ii. noch liatten dieselben jemals

mit 'li-in h.i ii p t ^ 1 1
-

1 1 i
-t h. •

r i Dient n tliun. Man erwartet dorn Zusam-

menhanu nach vielmehr eine Localbezeichnung ; es ist schon S. 140 A. i be-

ni- rkt norden, Imi vielleicht in neee »dm intgeMlen and ein Landgut Udpü
l>r'iiilni (iiiHimui I

. /. /,. III, f>.'!6|.

h .lii- auf den IntCMfften (.'.•nannten \ ppcrttOOM . mit gewissen unten

zu gpecitlciremlen mehr scheinbaren als wirklichen Ausnahmen, ledk-li. h itfll auf

Rrxittiuni.
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Schweigen der Schriftsteller wie der Inschriftsteine f] lässt darauf

schliessen, dass sie eine weit untergeordnetere Stelluni; einnah-

men als ihre hauptstädtischen Gollegen und wahrscheinlich nicht

ständig waren, sondern mit dem Beamten wechselten.

Lohn der Alle Officialen erhalten aus der Gemeindekasse einen Lohn
Apparuoren.

{mcrces 2
); dieser Lohn ist es, der sie zunächst scheidet theils

von den eigenen Leuten der Gemeinde oder des Magistrats, theils

von den Hilfsbeamten und den freien Gehülfen und Begleitern

des Beamten so wie von den Soldaten, die nicht Lohn
,

sondern

entweder gar keine Vergütung oder Sold {Stipendium) empfangen.

Allerdings ist von diesem Lohn nur die Rede in Betreff (\w

hauptstädtischen Officialen; indess muss in dieser Beziehung

auch für die der Provinzialbeamten das Gleiche gegolten haben.

— Für die Ermittelung der positiven Beträge haben wir keinen

Anhalt, obwohl das relative Besoldungsverhältniss der einzelnen

den hauptstädtischen Dienst beziehen , zeigt theils die Beschaffenheit der darin

genannten Beamten, welche durchaus die rein hauptstädtischen sind, mit Aus-
schluss aller provinzialen , wie der Proconsuln , theils der Fundort: Provinzial-

inschriften dieser Gattung sind sehr sparsam und, wo sie vorkommen, zu fassen

nach dem Muster der tarraconensischen (Orell. 3985 = C. 1. L. II, 4180)
eines decuriaiis (decuriae) aediliciae Romae.

1) Ephesische Inschrift C. I. L. III, 6083 : D. Publicius Fructus lictor Fontei

Agrippae procos. (im J. 68 n. Chr.; Tacitus hist. 3, 46) vixit annis XXX. Da-
rüber Ruthenbündel mit Beil. Ich kenne keine zweite dieser Art.

2) Cicero Verr. 3, 78, 182: tuus apparitor parva mercede populi conduetus.

Senats beschluss von 743 bei Frontinus de aquis 100 : uti quibus apparitoribus

ex hoc s. c. curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus decem proximis, quibus s. c.

factum esset, ad aerarium deferrent, quique ita delati essent, iis praetores aerarii

mercedem (d. h. den Freien, also den Lictoren, Architecten, Schreibern, Accensi

und Ausrufern) eibaria (d. h. den Gemeindesclaven), quanta praefecti frumento

dando dare deferreque solent, annua darent et attribuerent iisque eas peeunias

sine fraude sua capere liceret. Nepos Eumen. 1 : apud nos re vera, sicut sunt,

mercennarii scribae existimantur . Plutarch Cat. min. 16: ou |j.t)V £yjy/]Gaxo y«

xto yrjay.txa'ze.X 6 Kcxtojv oute töv uuaftöv aTcsow/e. Sullas Quästorengesetz (O. 1. L.

I, 108) 1, 1 . . . [ad] q. urb. quei aerarium provinciam optinebit eam mercedem

deferto, quaestorque quei aerarium provinciam optinebit eam pequniam ei scribae

scribeisque heredive eius solvito . . . olleisque homihibus eam pequniam capere

liceto. Daselbst 2, 31 : viatores praecones quei ex hac lege lectei sublectci erunt,

eis viatoribus praeconibus magistratus prove mag(istratu) mercedis item tantundem
dato

,
quantum ei viator(ei) praeconei darei oporteret, sei is viator de tribus via-

toribus isque praeco de tribus praeconibus esset, quei ante hanc legem rogatam

utei legerentur institutei sunt. Plinius ep. 4, 12: cum in provinciam quaeslor

exiisset scribamque qui sorti obtigerat ante legitimum salarii tempus amisisset,

quod aeeeperat scribae daturus, intellexit et statuit subsidere apud se non oportete.

itaque reversus Caesare auetore senatum consuluit
,

quid fieri de salario

vellet heredes scribae sibi, praefecti aerarii popido vindicabant. acta causa

est (nehmlich im Senat), wobei das Aerarium obsiegt. In republicani>cher Zeit

übrigens heisst flieser Lohn nie salarium (vgl. S. 338 A. 4).
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Kategorien einigermassen bekannt ist 1
). Doch scheinen selbst

die untergeordneten Kategorien verhältnissmässig gut gestellt ge-

wesen zu sein 2
). Dabei kommt noch in Betracht, dass diese

Stellungen in der späteren Republik und in der Kaiserzeit

grossentheils zu Sinecuren geworden waren 3
) und vielleicht auch

Cumulirung dabei in bedeutender Ausdehnung zur Anwendung

kam 4
), sodass sich diese Subalternposten factisch in den lebens-

länglichen Besitz gewisser wenn auch an sich nicht beträchtlicher, •

doch bei fast ganz wegfallender Gegenleistung bequemer Staats-

renten umwandelten. Die Zahlung erfolgte, wenn der Empfänger

sich in Rom befand, durch das Aerarium, bei welchem desshalb

jeder Magistrat das Verzeichniss seiner Apparitoren einzureichen

hatte 5
); nur in den unten zu erörternden Ausnahmefällen, wo

ein hauptstädtischer Apparitor in der Provinz verwendet ward,

zahlte derjenige Provinzialbeamte , dem er beigegeben war

0. 320 A. 2).

Dass die besonderen Rechte und die besonderen Verpflich- Analog
Behandlung

tunken der Beamten zum Theil auch auf ihre Subalternen An- der
a Subalternen

wendune fanden, liest in der Natur der Sache. Schon das wird ™<} <*<*
p 7 ° INfcwtratte.

1) Die Colorrie Genetiva gewährte dem einzelnen Apparitor folgende Besol-

dungen
für die Duovirn : für die Aedilen :

scribae, zwei Sest. 1200 (oder 1000) einer Sest. 800
areensus, einer - 700 —
lictores, zwei - 600 —
haruspex, einer - 500 einer - 100 (?)

viatores, zwei - 400 —
praeco, einer - 300 einer - 300
Ubrarius, einer - 300 —
tihicen, einer - einer - 300

'2
) Cicero freilich nennt (S. 320 A. 2) den Lohn des Schreibers eine pttHa

merces; aber Männer in der »Stellung des Dichters Horatius verschmähten ihn

-loch nicht.

3< hon Cicero giebt das ziemlich deutlich zu verstehen, wenn er bemerkt

(Verr. 3, i'. 184), dass in diesem für thütige und achtbare Leute bestimmte..

Stande [cpti Industrien propositus est et (Uynitali) viele unbrauchbare Subjecte

(n'ii ,<! ni 1
1 Ich finden. Ausdrücklich sagt es Frontinns de aquis 101 von dm

tpparitoren der euratores aqttarwn: apparitores et ministerin. tfucMtol» perlewWM
adauc aerarium in eos erogatt, tarnen esse curatorum videntur <l<<i*st in<rtin tt

\ilia non agentium officium. Auch Ilor.r/. scheint keine VertlllMftiltf %\ habt

/ii haben übet die Last seiner Amtsgescblfte zu Magen.
ii Nichts i-t gewöhnlicher auf den Inschriften als die Vereinigung uhl-

relehei Apparitürenstellungen in derselben Person; und obwohl nichi mit i'

•tiiniiitli.it .rhellt, ob sie iimultan oder suecessiv bekleidet sind, so ist doch

Kegel hei weitem wahrschi

\ 2). Orelll 2991 : ArUMi

Aug. i. a lim/eil 6340 - V. i. I. \ \\ I' 1 '

Ruineto Auij. li'i ... aeeenso ,hi'<u

I ..in. am. ,ih. i. 3. Aufl. 21
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iiiiiii hieher rechnen dürfen, dass auch auf diesem Gebiet die

Coiiegiaiitiü. Collegialität massgebend ist (S. :*3), das heisst, dass, so weit wir

nachkommen können, mit Ausnahme der aus einer eigentüm-

lichen Entwickelung hervorgegangenen Kategorie der Accensi dem

Beamten von jeder der ihm zukommenden Apparitorenkategorien

T
Se'

r- mehrere Individuen zur Verfügung gestellt werden. Wie ferner

den Beamten bestimmte Plätze im Theater und im Gircus zukamen,
Beamten- so gab es deren auch für ihre Apparitoren 1

). Das Verbot, das

den Provinzialbeamten untersagte innerhalb ihres Sprengeis Han-

delsgeschäfte abzuschliessen , wurde durch ein eigenes Gesetz,

wahrscheinlich vom Jahre 696, wenigstens auf die Schreiber er-

streckt^). In der Kaiserzeit ist die Klage wegen Repetunden, die

nach den Bestimmungen der Republik nur gegen die Beamten

gerichtet werden durfte, auf ihr ganzes Gefolge, wenigstens das

Immunität aus Italien mitgenommene, ausgedehnt worden 3
,. Alle Apparitoren

hebung und waren gesetzlich von der Aushebung befreit 4
), die angesehensten

unter ihnen, die sechs Vorsteher der quästorischen Schreiber so-

gar auch, wenn gleich nicht ohne Einschränkung, von der Tutel 5
).

Bestellung J)[q Bestellung der Officialen steht im Ganzen genommen
cicr Appci-
ntoren. demjenigen Beamtencollegium zu, welchem dieselben vorzugsweise

zu dienen bestimmt sind 6
), obwohl bei denen der niederen

Magistrate die Oberbeamten immer eine gewisse Gontrole aus-

1) Tacitus ann. 16, 12: liberto et accusatori praemium operae locus in theatro

inter viatores tribunicios datur. Man kann damit vergleichen die Assignation der,

Plätze an die Arvalen im J. 80 in dem neu erbauten flavischen Amphitheater;

diejenigen in maeniano summo sind offenbar für die Dienerschaft bestimmt wie

die in maeniano primo für die Arvalen selbst.

2) Sueton Dom. 9 : 8cribas quaestorios negotiantes ex consuetudine, sed contra

Clodiam legem venia in praeteritum donavit. Dies bezieht sich wohl zunächst

auf diejenigen, die sich im Gefolge der Provinzialstatthalter befanden, denen

selber das Kaufen in der Provinz bekanntlich schon lange vorher untersagt war

(Cicero Verr. 4, 5).

3) Noch im J. 699 wurde im Senat vergeblich gefordert, ut tribuni, ut

praefecti, ut scribae, ut comites omnium magistratuum lege hac tenerentur (Cicero

pro Itab. ad iud. 6, 13). Das julische Repetundengesetz aber {Dig. 48, 11, I

vgl. I. 5) betrifft nicht bloss die eigentlichen Beamten (in magistratu potestate

curatione legatione), sondern auch die Subalternen (yel quo alio officio munere
ministeriove publico), und es war nur streitig, ob als socii ministrique des Beamten
auch Provinzialen angeklagt werden könnten (Plinius ep. 3, 9. 6, 29, 8).

4) Die militiae vacatio für das Apparitionsjahr spricht das Gese z der Colonie

Genetiva aus, jedoch mit Ausnahme des Dienstes tumultus Italici Gallicive causa.

5) Fr. Vatic. § 124: hi qui sunt ex collegio sex primorum, habent a tultü*

excusationem, sed non simpliciter, sed post unam. Vgl. § 142 (S. 327 A. 1 a. K.J.

6) Liv. 40, 29, 10 : et erat familiaris usus (zwischen dem Stadtprätor Q.

Petillius und dem Scriba, der die Bücher des Numa auf seinem Grundstück

gefunden hatte), quod scribam eum quaestor Q. Petillius in decuriam legerat.
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übten 1

) und sie ursprünglich vielleicht, wie ja auch die Unter-

beamten selbst, geradezu selber bestellten (S. 181. 182). Wie

die Collegen in dieser Hinsicht sich zu einander verhielten, ist

nicht überliefert; vielleicht ward darum geloost 2
). Dass der ein-

zelne Beamte sich sein eigenes Officium zusammensetzte, gilt

wahrscheinlich für den Provinziaibeamten allgemein und in dem
hauptstädtischen Kreise von dem Accensus, da dieser stets

ein Freigelassener desjenigen Magistrats ist, dem er dient.

Auch für einige andere Kategorien der hauptstadtischen Diener-

schaft der Beamten, insbesondere für die Dienerschaft der

ausserordentlichen und der erst in der Kaiserzeit geordneten Ma-

gistraturen mag so verfahren sein :]

)
. Aber im Ganzen genom-

men scheinen die ordentlichen hauptstädtischen Beamten nicht ihr

eigenes Officium , sondern vielmehr das ihres Nachfolgers oder

vielleicht ihrer Nachfolger bestellt zu haben; wenigstens bei den

hauptstädtischen Quästoren bestand die Ordnung, dass sie immer

auf drei Jahre hinaus je ein Drittel der jedes Jahr fungirenden

Apparitoren ernannten, so dass also jede einzelne in einem be-

Sullas Quästurgesetz 2, 7 : quosquomque quaestores ex lege plebeive scito viatores

legere subleyere oportebit, ei quaestores eo iure ea lege viatores Uli legunto sub-

legunto, quo iure qua lege q(uaestores) quei nunc sunt viatores 111 legerunt sub-

legerunt. Dasselbe wird dann für die Präconen wiederholt. Die Censoren, welche
sich derselben Präconen, wahrscheinlich auch derselben Viatoren bedienten wie

die Consuln (\S. 329 A. 2), haben ohne Zweifel an der Bestellung derselben

keinen Antheil gehabt; wie denn auch diese nicht ständigen Beamten nicht

wohl die Ofttcialen für spätere Jahre ernennen konnten.

1 ) Cicero pro Cluent. 45, 126 : nuper hominem tenuem scribam aedilicium
J). Matrinium cum defendissem apud M. lunium Q. Publicium praetores et M.
l'laetorium C. Flaminium aediles curules, persuasi, ut scribam iurnti legerent eum,
quem .... censores aerarium reliquisse subscripserunt. Auch in Sullas Quästoren-
gesetz wird die Nachwahl in diejenigen Abtheilungen, welche bereits constituirt

sind, nicht den zeitigen Quästoren aufgetragen, sondern den zeitigen Consuln.

2) Daraul' führt die Wendung in dem Quästorengesetz 2, 7: quosquomque
res ex lege plebeive scito viatores legere sublegere oportebit.

'.'>) Diu oft erwähnte Senatusconsult vom .1. 743 weist die zur Zeit fungi-

( uratoren des Wasserwesens au die Liste ihrer freien und unfreien <>f-

flcialen bei dem Aerarium einzureichen; welches doch wohl nur heissen kann,

Recht und die Pflicht haben die betreffenden Leute ans der Bürger-,
resp. der SclaveiiM halt der Gemeinde nach Krmessen auszuwählen. Hätten lie

nur aua den aohon constitnirten AppäritorencoUegien auswählen dürfen, so wäre

ohei ^'.-tut worden; auch lal kaum abzusehen, am welchem Pr&coiien-<

coüegium zum Beispiel sie bitten wählen können. Die Ernennung erfolgte ohne
inge als die < uratoren »elbsl fungirten, für die ja die Annuität

ni'-lit «alt. Ueber die Nachfolger wird nlchl man darf annehmen, dftfNI

mit Jeder Ernennung die Ertheilung der gleichen Befugnis« verbunden waj

dem neu. mi Cur': lit /u-ttnd i<|, lelfj Officium neu zu bilden, n.itur

lieh aueh die Offlcialen d< rieder anzustellen, was \% < • 1 1 1 faettsch

war.

21 •
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stimmten Jahre bei den Quästoren fungirende Apparitorendecurie

sich zusammensetzte bis zum Jahre 673 aus je drei , nach 673

aus je vier von den Quästoren der drei letztvorhergehenden Jahn»

ernannten Apparitoren 1

)
. — Die Vertheilung derjenigen Appari-

toren, welche die Beamten also nicht erst für sich ernannten,

sondern bereits vorfanden, unter die einzelnen Beamten ist we-

nigstens bei den Quästoren durch das Loos geschehen 2
); ob in

anderen Fällen eine Bevorrechlung in der Auswahl bestand, etwa

der ältere Consul sich seine zwölf Lictoren vorweg auszusuchen

pflegte (vgl. S. 39 A. 4), ist nicht bekannt.

^Dauet
;

der yon Rechts wegen erfolgt die Ernennung immer auf die Zeit-

frist desjenigen Amtes, dem der Apparitor zu dienen bestimmt

ist, in der Regel also auf ein Jahr, wie dies schon aus dem Ge-

sagten hervorgeht 3
). Aber da der Wiederwahl und der Conti-

nuirung hier nichts im Wege stand, ist wohl sehr früh die An-

stellung der hauptstädtischen Apparitoren mit Ausschluss der

Accensi factisch zu einer lebenslänglichen geworden. Wo deren

bei Schriftstellern oder auf Inschriften genannt werden , ist nie-

mals die Rede von Iteration und werden sie niemals geknüpft an

einen bestimmten Beamten, während von den Accensi 4
) und den

provinzialen Lictoren (S. 320 A. I) das Gegentheil gilt. Ebenso

werden wenigstens die scribae geradezu
,

gleich den Senatoren

und den Rittern, als 'Stand' [ordo) bezeichnet 5
). Es ist sogar

nicht unwahrscheinlich, dass am Ende der Republik die Appari-

1) Dass das Quästorengesetz Sullas wahrscheinlich so aufzufassen ist, hahe

ich im C. I. L. I p. HO gezeigt. Aus dem Stadtrecht der Colonie Genetiva

geht nicht hervor, welche Beamten die Apparitoren bestellen.

2) Scholien zu Cicero in Clod. et Cur. p. 332: apud aerarium sortiri pro-

vincias et quaestores solebant et scribae, ut pro certo appareret, in quam provin-

ciam vel cum quo praeside proficiscerentur. Plinius (S. 320 A. 2 a. E.): scribam

qui sorti obtigerat.

3) Auch das Stadtrecht von Genetiva giebt die Vacation (S. 322 A. 4) eo

anno quo anno quisque eorum apparebit.

4) Dafür genügt es an die bekannten Inschriften des L. Licinius Secundus
accensus patron{o) suo L. Licin{io~) Surae prim(o), secund[o) (J. 102), tert(io)

(J. 107) cons(ulatu) eius (Orelli 3127; C. I. L. II 4536—4548) zu erinnern.

Die Angabe, wessen Accensus der Betreffende gewese/i sei, fehlt zuweilen, zum
Beispiel auf dem Stein C. 1. L. VI, 1965 : L. Nummius L. I. Chilo accensus

bis, aber sehr selten. Accensus consulum findet sich zwar einmal (Henzen 6531);
aber dass dies nicht den Accensus der Consuln schlechthin bezeichnet, sondern

den Accensus von zwei oder mehreren bestimmten, zeigt die Inschrift Henzen
6530 : C. Julius divi Aug. I. Niceros Vedian(us) acce(n)s(us) Germanico Caisar[i)

cos. (12 oder 18 n. Chr.) et Calvisio Sabino cos. (26 n. Chr.).

5) Cicero Verr. 3, 89, 183. 184.



— 325 —
toren ein gesetzliches Anrecht auf die Bestätigung hatten *), voraus-

gesetztnatürlich, dass sie sich nicht einer erwiesenen Unrechtfertig-

keit schuldig gemacht hatten 2
). — Ja es stand den Apparitoren

frei, wenn sie bei Lebzeiten freiwillig zurücktraten 3
), einen Stell-

vertreter zu präsentiren, den, wenn er übrigens untadelhaft war,

der betreffende Beamte annehmen musste 4
). Dies führte natür-

lich dazu, dass die Apparitorenstellung, ähnlich wie heutzutage

das französische Notariat, geradezu vom Inhaber, wenn er sich

zurückzog, an einen beliebigen Dritten verkauft ward-»). — E'^raUonSTder
weitere Consequenz dieser factischen Lebenslänglichkeit der meisten APP»«toren.

hauptstädtischen Apparitoren sind die Gorporationsrechte, zu denen

1) Es kann kaum anders verstanden werden, wenn den Quästoren in Sullas

Gesetz das Wahlrecht nur unter der Beschränkung gegeben wird , dum ni quem
... in eius viatoris praeconis locum viatorem praeconem legant, quoius in locum

per legem plebeive scita viatorem praeconem legei sublegi non licebit.

2) Liegen Anschuldigungen vor , so kommt es zu einem Quasiprozess vor

der wählenden Behörde, wie Cicero (S. 323 A. 1) einen vor den Prätoren und den

Aedilen geführten erwähnt und Plutarch (Cat. min. 16) einen anderen vor den

(Juästoren gegen einen der Saumseligkeit (paötoupYia) angeschuldigten Schreiber

verhandelten ausführlich erzählt. Diese Disciplinarprozesse sind äusserlich den
Ouästionenprozessen durchaus ähnlich und die letzte Stelle zeigt sogar , dass

über den quästorischen Apparitor sämmtliche Quästoren stimmten und die Majorität

entschied, eventuell Stimmengleichheit als Freisprechung galt. Auch beschränk-

ten sich diese Disciplinargerichte nicht auf den amtlichen Wandel ; Cato entliess

( nach Plutarch a. a. 0.) einen anderen Schreiber , weil er in einer Erbschafts-

sache unredlich verfahren war (tov Trpöjxov auxöiv ttaxayvou; 7iept tciotiv &v

xXijpovoffclqi ftrfftthfw. rovirjpov).

3) Dass auch den cassirten Apparitoren dasselbe Recht zugestanden , ist

wenig glaublich. Ebenso durfte ohne Zweifel nicht von Todes wegen über den
Platz verfügt werden. Kinder erscheinen auf den Inschriften in solchen Stel-

lungen nicht, wohl aber ganz junge Leute; so stirbt ein scriba decurialis de-

curiae aediliciae zwanzigjährig (Kenier 3513).

4) Sullas Quästorengesetz 2, 24: ein viatoribus praeconibus, quei ex hac lege

lectei erunt, vicarium dare subdere ius esto liectoque, utei cetereis viatoribus prm
<''>nibun, qua in quisque decuria est , vicarium dare subdere iuus erit licebitque.

Ilairjue quaestor(es') ab eis vicarios aeeipiunto, utei aa cetereis viatoribus praeco-

rirarios aeeipei oportebit. Daher Orelli 3202 = C. I. L. VI, 194(5 : hoc

iwmhnentum apparitorum praeconum aedilium veterum vicarium est. Späterhin

wird geraden wagen der mit Unrecht entzogenen Decurie auf Ersatz geklagt

i. iis §ent, H'idr. 9).

i) Cicero in Vcrr. 3, 79, 184: noli hos (scribas) colligere, qui nwnmulis oeSr

mgatis de nepotum bonia ac de scaenicorum corollariis cum decuriam emerunl

ex prhn'> r,r<liru: tafiotarum in seeundum ordinem civitatis se venisse dieunt ....
>jni'l mkrabtumr Nffpei aliquot ibi esse, quo cuivis pretio licet pervenire? Kueton

ii<i lli. |>. ii lliiii. : tribunus militum meruit victisque partibus venia impe-

Inil'i s,-ri]itnin /uaestorium rcinpurar.it. Schollen zum .luv. f), 3 : Sarmentus (der

au. h Herrn. 1, 6, (>ü erwähnte Schroiber) .... incertum libertus an
'-.... eo (iduciae pervenit, ut pro c/uih frtmuMO n

:
nnt. <hfiintim pioque

I
irmil. Ufisoiipl des l'hüippni Vat. fr. 272: trtbiU tfl d<cnri<i,

quae I mne eomffaralat fiMt]. Pabrlgani kommt das Kaufes de? de-

riirin am h bei .l.-n ebenfaUl in Dctnrion gefheilteil S<la\. mollegien vor (Reines.

10, 3 = Mur. 298, 8; Vorniigli.di I p 128).
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sie, selbstverständlich mil Ausnahme dferAccensi, nicht erst unier

den Kaisern in den damals für solehe Goncessionirung üblichen

Formen, sondern bereits in republikanischer Zeit 1

)
gelangt sind-.

Diese Corporationen der Apparitoren sind berechtigt zum Besitz

und zur Manumission von Sclaven , die dann ihren Geschlcchts-

namen von dem Collegium führen 3
), und selbst zur Antretung

von Erbschaften 1

), und haben nicht ganz geringe Bedeutung ge-

habt"'), zumal bei der in der besseren Kaiserzeit obwaltenden

strengen Beschränkung des Associationsrechts in der Hauptstadt 6
.

liier gab es für die Libertinenaristokratie weder die Auguslalilät

wie in den Municipien 7
) noch die in den Municipien nicht un-

ansehnlichen an das Feuerlöschwesen anknüpfenden Gilden; und

in gewissem Sinne treten dafür in Born die Körperschaften der

Apparitoren ein. Streng unterschied man in der Hauptstadt drei

Gattungen von Körperschaften mit juristischer Persönlichkeit : die

eigentlichen zunächst sacralen Collegien, die in Born, abgesehen

von denjenigen der Priester selbst und der sacralen Apparitoren,

fast nur in den untersten Schichten als Todtengilden vor-

1) Die Formel , welche die von dem Senat der Kaiserzeit concessionirten

Collegien bezeichnet (quibus ex $. c. coire permissum est), findet sich bei diesen

Körperschaften nie.

2) Dig. 46, 1, 22: hereditas personae vice fungitur , sicuti municipium et

decuria et societas.

3) Ulpian Dig. 29. 2, 25, 1 : servus municipum vel collegii vel decuriae

»vmumissus. Inschrift früher in Rom bei Vescovali, jetzt in Kopenhagen (Ussing

graeske og latinske Indskr. Kopenhagen 1854 p. 13 = C. I. L. VI, 1826)

:

L. Quaestorius Cinyra Ub[ertus) librar(iorum) quaestor{iorum). Ich kenne kein

zweites Beispiel. Der Turannus verna tab{ularius) apparitor(um) der Inschrift

Orelli 2975 ist wohl Sclave einer solchen Körperschaft gewesen. Ein tabularius

viatorum quaestoriorum ab aerario freigelassenen Standes Orelli 3245.

4) Ulpian Dig. 37, 1, 3, 4: a municipibus et societatibus et decuriis et cor-

poribus bonorum possessio adgnosci potest.

5) Bei der Leichenfeier des Pertinax ziehen mit auf xd £v xöj daxsi aOxw
yivT] xo -e tö)v pocßöouyojv xal xö xtöv Ypa[X[Aax£cuv xöiv xe -/Y]p6xtuv 7„a! oaa

d'XXa xoiouxöxpoTta.

6) Eine zusammenfassende Behandlung des hauptstädtischen Associations-

wesens der Kaiserzeit wäre eine dankbare Aufgabe. Zu beachten ist namentlich,

wie ausserordentlich sparsam die vom Senat besonders concessionirten Collegien

hier sind ; ausser den mensores machinarii, die mit der Annona zu thun haben,

und den piscatores et urinatores totius alvei Tiberis giebt es der Art in der Stadt

Itom fast nur das Dendrophorencollegium. — In republikanischer Zeit haben
diese Beschränkungen nicht bestanden und wieder unter den späteren Kaisern,

namentlich seit Severus, ändern sich die Verhältnisse; wie Rom seine herrschende

Stellung einbüsst, kehrt ihm das Associationsrecht zurück.

7) Die vicomagistri haben allerdings mit den Augustalen grosse Aehnlich-
keit; aber nur um so schärfer tritt es hervor, dass diese immer, jene nie als

Collegium sich constituiren, oder, was dasselbe ist, dass die vicomagistri nur auf

ein Jahr nuetioniren, die Augustalität eine Stellung auf Lebenszeit ist.
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kamen, die republikanischen Staatspächtergesellschaften oder die

societates , die dem Ritterstand angehörten, und die Genossen-

schaften der Apparitoren oder die decuriae 1
); und wenn die er-

slere Kategorie unter, die zweite über der Libertinenaristokratie

steht, so besteht die dritte nicht ausschliesslich, aber vorzugsweise

aus bevorzugten und bessergestellten Freigelassenen 2
). Die Be- nccm-iac.

Zeichnung (fecund
,

eigentlich die einzelne Abtheilung einer nach

Zehnerschaften gegliederten Körperschaft, ist für die hauptstadti-

schen Apparitoren späterhin so technisch, dass aueh die nicht in

Abtheilungen zerfallende Körperschaft dieser Art sich, wie es

scheint bereits in Sullas Zeit, eine decuria nennt 3
)
und die in

Abtheilungen — es sind deren, so viel wir wissen, stets drei —
zerfallende sich nie anders als nach der Gesammtzahl dieser Ab-

theilungen r
, insbesondere in der Kaiserzeit niemals als colleyinm

bezeichnet 5
). Es kann sein, dass bei der Beschränkung des As-

1) Tacitus ann. 13, 27: hinc (ex libertinis) plerumque tribus (d. h. die plebs

ijuae frumentum publicum accipii), decurias , rninisteria magistratibus et sacerdo-

tibus. Die decuriae bezeichnen die corporirten, die rninisteria die nicht corpo-

rirten Apparitoren, wobei besonders an die accensi und die calatores gedacht sein

mag. Ebenso Sueton Aug. f)7: veterani decuriae tribus und Tertullian apol. 37
mit Beziehung auf Rom: implevirnus tribus decurias palatium senatum forum.

Noch im theodosischen Codex erscheinen diese Körperschaften als decuriae urbis

Roman (14, 1) im Gegensatz zu den corporati urbis Romae (14, 2), den Cor-

porationen der eonstantinischen Epoche , wie auch sonst decuria als Gegensatz

zu corpus oder collegium gebraucht wird (hier A. 5; S. 32(i A. 3. 4). Ebenso
steht decurialis auf stadtrümischen Inschriften und bei den Juristen als mit

appnritor gleichbedeutende und dafür ausreichende Bezeichnung, z. B. (?) /. L.

VI, 777: decurialis et proc. ; Orelli 4114: decurialis, negotiator fori pecuarii

;

Ulpian Vnt. fr. § 142: decuriales, qui ob id ipsum vacant a tutelis (vgl. S. 322
\. ">), \a\ rondecurialis filii non vacare ; Paulus das. § 235: urbici pisto-

res . ihir. quamvis neque decuriales neque qui in ceteris corporibus sunt

idur.

2) Dies Hagt Tacitus in der A. 1 angeführten Stelle und bestätigen die In-

schriften.

."»
) In dieser den <Juotenbegriff unterdrückenden Verwendung wird ihcurm

hier 'dt und uolil schon in Sullas Otui-torengesetz , aber anderswo schwerlich

gefunden, BUH deutliofe*fl Beweis, dass das Wort den Kömern geradezu zu-

-.Hii um tafle! mit der Vorstellung der Apparitoreninnung.
Nach balunntei römischei gttttc oenni Jeder zu einem in Abheilungen

/Mallenden Collegium gehörige Gewisse sich Mitglied dieser Abtheilungen üb«

li.tiipt. nicht I- der er gerade angehört, also /.tun Beispiel toriba

Ubrarim fuautorku trium decuriarum; wie man ex quinque decuriis sclectus , ex

\iiii rtgionOnu yi*t<>r zu tagen pflegt.

.">) Den Unterschied »on rfettirfd und eoUeghm (A. I) macht beton
der- deutlich, dass von den s.i.rihn Apparituren initiier letzteres gesagt wird,

/. I'.. coUegktm UbtckUitn llticinum et cornirinum , symphnninemum qui surrt*

/nii>liri< prni$tO Mtfit, victimariorurn. Darum wird atich die Bezeichnung der

lirt',rr< rttihitn aU rfeeurld iiiriatia liu den ursprünglich magistratischen < haraktei

die.-ei Inniinu geltend £>BM«J PtTdcn dürfen. — Die Aufnahmen, die vor/.u-
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sociationsrechts murr Auguslus diese Innungen ;»Ls demrias <i/j-

x parilofuni ausgenommen wurden und dadurch dieser Spraehge-

ordo der brauch letialisirt worden ist. — Jede dieser Innungen scheint
Apparitorcn.

' ö

unter einem Vorstand (ordo) von sechs oder zehn Miinnern (sex

zahl der primi, decem primi oder viri) gestanden zu haben *) . — Die Zahl
corporirten %

' D
Appaiiiüicn. der in der einzelnen Decurie befindlichen Personen scheint von

der ursprünglichen durch die Etymologie angezeigten sich früh

entfernt zu haben und ungleich und durchaus von specieller Ord-

nung abhängig gewesen zu sein. Die Decurie der quästorischen

Viatoren und die der quästorischen Präconen hat wahrscheinlich

vor Sulla neun, nach ihm zwölf Plätze gehabt (S. 324); der

lictores curiatü des Oberpontifex , die als eine Decurie betrachtet

werden, gab es mindestens dreissig 2
)

; die erste Decurie der

Lictoren der oberen Magistrate muss, seit sie die 'consularische'

war , mindestens vierundzwanzig , später achtundvierzig Stellen

gehabt haben 3
)

, wie denn schon ihr Vorstand aus zehn Männern

bestand (S. 340 A. 3).

Den ausserordentlichen Einfluss, den insbesondere die höhe-

ren Kategorien dieser Officialen im Staat besassen , zeigt nichts

kommen scheinen, wollen nicht viel bedeuten. Collegium sex primorum (ß. 322

A. 5) ist unbedenklich, da dies der Vorstand ist, nicht die Innung; ebenso die

Wendung collegae in decuria vel in corpore (Rescript des Severus Vat. fr. § 158).

Der mag(ister) conl(egi) viatorum (Orelli 3256) mag wohl auf unsere Decurialen

sich beziehen, aber gehört nach Schrift und Rechtschreibung (ephem. epigraph.

1, p. 80) in die spät republikanische oder die früh augustische Zeit. Die In-

schrift Mur. 2015, 6: permissu colleg(ii) ap[paritorum) und die späte Verordnung

cod. Theod. 14, 1, 1 sind freilich Ausnahmen, können aber die feststehende

Regel nicht erschüttern.

1) Sex primi werden unten (S. 332 A. 2) belegt werden für die scribae

quaestorii; decem primi für die lictores consulares (S. 340 A. 3) und populäres

(S. 376 A. 1) und für die praecones aedilium curulium (S. 348 A. 1); decem viri

für die scribae aedilicii (S. 336 A. 4). Der ordo wird erwähnt auf Inschriften

bei den lictores consulares (S. 340 A. 3) und den praecones consulares (Orell. 4921

:

ordo decuriae Iuliae praec. cos.); auf einer andern (C. 1. L. VI, 1810) findet

sich ein scr. q. sexprim. \et?\ procurator ordinis. Ausserdem nennt eine Ver-

ordnung vom J. 335 [Cod. Theod. 8, 9, 1) ordines decuriarum scribarum libra-

riorum et lictoriae consularis ; vgl. das. 14, 1, 1. Die Identität der Vormänner
und des ordo lässt sich nicht streng beweisen, ist aber wahrscheinlich. Ausser-

dem kommen auch curatores und endlich, jedoch selten und nur in älterer Zeit,

magistri dieser Körperschaften vor (S. 327 A. 5), auf die einzugehen hier nicht

erforderlich scheint.

2) Handb. 4, 175.

3) Vgl. S. 329 A. 5 und was im Abschnitt von den Fasces über die Lictoren

des Kaisers gesagt ist. — Für die Prätoren in der Stadt werden je zwei Lictoren

erfordert , also seit Sulla zusammen sechzehn , wozu dann noch die der iudices

quaestionum kommen. Aber es ist keineswegs gewiss, dass die Körperschaft, ins-

besondere in der Zeit wo der Accensus nicht mehr als Eisatzmann fungirte,

gerade nur so viel Stellen zählte als täglich Personen gebraucht wurden.
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deutlicher als diese Entwickelung der Stellenbesetzung, wobei die

ursprünglichen Principien der Annuität und des freien Ernen-

nungsrechts durch die beikommenden Magistrate geradezu illuso-

risch gemacht und diese Posten gewissermassen in eine von Hand

zu Hand gehende. Staatsrente umgewandelt wurden.

Apparitoren haben selbstverständlich alle Magistrate von jeher u
^J

r^ t

gehabt; es ist aber von Interesse diejenigen Magistraturen, denen st

^
nd^ u

Teste und corporativ geordnete Apparitionen zugegeben waren, ^^^
hier zusammenzustellen, insbesondere weil es für die Auffassung *»#»*»-

1 L turen.

der Magistraturen selbst belehrend ist zu wissen , welche Kate-

gorien man hier verband oder schied. Dass feste Apparitionen

überhaupt nur bei den hauptstädtischen Beamten vorkommen, ist

schon hervorgehoben worden. Hier finden sie sich bei den pa-

tricischen Beamten wie bei den plebejischen und zwar von jenen

zunächst bei den Oberbeamten , denen eine und dieselbe Appa-

rition dient , nicht bloss den Consuln und Prätoren ]

)
, sondern

auch den Gensoren 2
) und späterhin dem Kaiser 3

) . Nur ist frei-

lich von den drei Decurien, in die wahrscheinlich jede der drei

Kategorien (lictores, viatores, praecones) der Apparition zerfällt 4
),

eine, natürlich die erste, den Consuln und dem Kaiser vorbehalten

gewesen 5
). Von den niederen Beamten besitzen solche Appari-

I ) Die Viatoren dieser Gattung werden gewöhnlich bezeichnet als diejenigen,

qui consulibus et praetoribus apparent (so z. B. Grat. 1033, 5), und ähnlich die

nur genannten l'nironen (A. 2), weil hier der Gegensatz gegen die Viatoren

und I'räcnnen der minderen Beamten auszudrücken war. Die Lictoren dagegen

M8Be9 nie die Consuln und Prätoren, sondern bezeichnen sich, wenn überhaupt

ein Zusatz gemacht wird, als solche qui magistratibus apparent (Fabrett. 159,

276J, weil es hier des Gegensatzes nicht bedurfte.

2) Henzen 6555: praeco ex tribus decuris
,

qui co(ri)s(uübus') cens(oribu>t)

pr(aet^rilni.i) apparere solent — die einzige Inschrift dieser Kategorie, die aus-

drücklich die Censoren nennt. Bei censorischen Acten kommt der praeco tat

Varro (i, 865 Vir. 20. 37, JS. Auch die gleichartigen Viatoren, die:, wie os auf

einer dem lladri.u gesetzten Inschrift heisst, ipsi et cos. et pr. ceterisque magi-
4ratihu* apparent (Grut. LÖ4, ('>), werden, so lange es Censoren gab, diesen mit

-edimt haben. Di«' gleichartigen Lictoren gehen natürlich die Censoren nichts

an. Vjrl. oben . 2.

.'!) Efagedraekte Inschrift von mir copirt in Cora: M. Vdhliri DioDi/si l\ict.\

HI <i<< tiiKirum, qui ('a\e*.\ (t im ujistraübus a\pp.\. — [Fiator] consutum prae-

1'it\hih'j. et] Ti. Caesaris in einei Inschrift von Aloxandreia Ephein. epigr. 2 p.

11. 1025. — Viatores qui GtM*artb< et cos. et pr. apparent (irut. '„'.">(>, \. 5

und öfter. - Kür die pmoÖOUM zeigt dasselbe die in A. 2 erwähnte Inschrift.

Iie mich den dort angeführten Worten fortfährt: apparuit Caesari .\<i</u$to.

1) Voll den Liotoien und l'riiconen ist dies ausgemacht; die Zahl der l>.

curien dei Viatoren nennen die [njehriftei nicht.

Diese Deenrie komm! \<>r .il> <i> nrtarii bei den Meftanfl (/.. B
Orell 116 und noch im §od. 7/1»^/. s. «.». 1 1. \ iat..,,„ ,.. B. Oiell. 3204.

1 und Prleonen (/.. B, Otelk i'.i'il ). i>.is> rte auch die für die Kaiser
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tionen die curulisrhen Aedilen 1

); die Quästoien und zwar zu-

nächst diejenigen des Aerars, Welche später mit der Verwaltung

dvs Aerarium auf die praetores und sodann auf die praefecti aerarü

übergingen'2), übrigens in einer bestimmten unten zu erörtern-

den Beziehung auch als Apparition der Provinzialquästoren ver-

wendet wurden und ausserdem noch bei den Obermagistralen den

Schreibeidienst besorgten; endlich von den Vigintivirn die ttlviri

cäpitahs und die HHviri viarum curandarum, welche; auf dieselbe

Apparition angewiesen sind 3
). Von den plebejischen Magistraten

haben ständige Apparitionen sowohl die Tribüne wie die Aedilen,

die alten nicht minder wie die von Caesar eingesetzten cerialischen,

welche beide gesondert auftreten 4
). Die den curulischen Aedilen

beigegebenen Decurien charakterisiren sich auf Inschriften als die

decuriae maiores, die den Quästoren beigegebenen als die deevriur

minores 5
) ; was wohl auf die Rangfolge der Magistraturen selbst

zurückgeht, zumal da übrigens die quästorischen Schreiber unter

allen Apparitoren die angesehensten sind. Ebenso ist wohl die

Bezeichnung einer tribunicischen Apparitorendecurie als fHüiof* 9
}

aufzufassen als Gegensatz zu den Apparitoren der plebejischen

Aedilen. Von keiner der augustischen Magistraturen können wir

die Apparitionen auf den Inschriften nachweisen, obwohl die Exi-

stenz derselben für die curatores aquarum bezeugt und auch für

bestimmte war, ist an sieb, wahrscheinlich und wird dadurch bestätigt, dass die

decuria praeconum consularis zugleich Julia heisst (z. B. Orell. 4921). Die In-

schrift eines lictor Aug. III decuriarum (Henzen 6547) zeigt wenigstens, dass

die kaiserlichen Lictoren innnerhalb der drei Decurien zu suchen sind.

1) Die früheste Erwähnung knüpft sich an die Wahl des Scriba dieser Aedilen

Cn. Flavius zum curulischen Aedil im J. 450 d. St.

2) Henzen 5446: L. Neratio L. f. Vol. Prisco praef(ecto) aer(arii) Sat(urni)

. . . scribae quaestori et munere funeti patrono.

3) Die vollständige Bezeichnung findet sich in der Inschrift Mur. 2026, 3:

viat. Illvir. cap. et IHIvir. viar. cur.; gewöhnlich heissen sie viatores Illvira-

les Illlvirales (Bullett. 1869 p. 70) oder viatores Illvirum et IHIvirum (Henzen
6560 und sonst).

4) Die Apparitoren der aediles plebis Ceriales kommen nur in drei Inschriften

vor: sen[&.] ae[d. plejb. Cerial. m(unere') \f(unctus)] (C. 1. L. VI. 1822,

unvollständig bei Henzen 6565; derselbe war auch Schreiber der curulischen wie

der plebejischen Aedilen) ; decurial. scr. Cer. (Henzen 6561) ; decuriales aedüium
plcb. et pleb. Cerialium (I. R. N. 6787).

5) Wir finden zwei scribae decuriae aediliciae maioris (Fabrett. 458,

78 = C. I. L. VI, 1843; Guasco was. Cap. 701 = C. I. L. VI, 1848), wo
doch wohl an die der curulischen Aedilen zu denken ist (vgl. S. 336 A. 2. 6).

Dagegen nennt eine merkwürdige Inschrift {C. I. L. VI, 1819), gefunden an der

Appia
,
jetzt in Majorca im Museum Despuig, einen L. Naevius L. I. Urbanus

scr. libr. quaestorius e tribus decuriis minoribus ab aerario. Vixi iudicio sine iudice.

6) Orelli 3254: viator tribunicius decuriae maioris.
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die übrigen ausser Zweifel ist. Die Subalternen dieser Keamien

sind entweder dieselben wie die vielleicht für diesen Zweck ent-

sprechend vermehrten der alteren ßeanitencollegien, oder sie sind,

ebenso wie die der Provinzialmagistrate , nur auf Zeit angestellt

worden (S. 323 A. 3) und daher weder zu corporativer Organi-

sation gelangt noch auf den Inschriften zu finden, die, abgesehen

von eigentlichen Aemtern, nur dauernde Lebensstellungen aufzu-

führen pflegen. Selbstverständlich übrigens brauchen auch von

den Beamten, die ständige Apparitionen besassen, nicht sänunt-

liche Appariloren in Dccurien organisirt gewesen zu sein. — Was

die Priestercollegien anlangt, so begegnen bei ihnen Lictoren und

Viatoren in weiterem Umfang, Schreiber nur bei den Pontifices

und hier in gesteigerter Stellung, so dass sie fast als mindere

College!) betrachtet werden können. Die Praeconen und die

sonstigen Appariloren mangeln; an die Stelle der Accensi treten

hier die Calatoren.

Wir wenden uns nun zu der Uebersicht der einzelnen Gat-

tungen der Subalternbeamtcn, welche in der ungefähren Ordnung

des Ansehens, in welchem sie standen, aufgeführt werden sollen.

Scribae.

Die angesehenste Körperschaft unter den Appariloren dvv

römischen Magistratur waren die cjuästorischen Schreiber. Sie q " aci>t0'"-

heissen scribae librarii oder auch scribae schlechtweg 1

), bilden

I ) Mit dem Worte scriba verbindet sich immer die Vorstellung des <\>nci-

plenteo und überhaupt des Schreibens als einer nicht bloss mechanischen . son-

dern höheren und freieren Thätigkeit. So bezeichnet 'dieses Wort in der äl-

Sprachc den Dichter, wie denn das im .). 546 geordnete cnllniium poetarum
ursprünglich collegium seribarum hiess (Festus S. 332.A. 4; Jahn In den Leipz1

.

Berichten 1856, 293 fg.). Auch wo es auf dienende geschäftliche Thätigkeit he-

KOgen wird, i-f e, immer der Seeietlr. So wird es, wechselnd mit n connHfiitnrii*.

-e gebraucht tiir die derartigen Beamten der Mnnicipien (üenfcen im

[ndei i». 164) und der Cellegien (ders. p. 1TU); der «oN&a porttflvnm wird sogar

i /.um pcntifcx minor und nimm» nicht die letzte Stelle unter den Sacer-

:. de Ritterstandet ein (Haadb. 4, 199); BbeBsaiweehseli für den Secretär-

diensl bei ein/einen hochgestellten Personen ssrioa mit toi tpkkdii, Der. Art sind

der Scriba Sullas Cornelius ( Sallust. kist 1, 41, IT Dietsch) uml der Scriba Oicei

M. Tulliiis, der ihm im Jahre '<<).", nach Kilikien folgte (ad Mi. 5j i. I ; "</ fam, :">.

20 )
und auch ip Ltei Doch von ihtn beeeniftigt ward. l>er letztere i-t. « Le ohne Zweifel

I
I

i ies Dienstherr!! |
Cicrn. aä /'"'/i. "'. QQ{

" in' Hba) und ileher ein Prlvttdtener^ aber n #iid nicht aii blb

breiber verwendet sondern mit ist Pfihrttng der Reebjmngen beauftragt
i. <».). Auch die \un dem Kaiser alt Secretare retwendeten Solaren

und en zuweilen ( * >r<- 1 1 . i ! . 888. 2431. —
In chartern Gegensatz zu dem scrihu , dem Secretär, steht der Abschreiber, dm

Scribae
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drei Deeurien J

) und stehen unter einer Vorstandsehaft der 'aeobl

Ersten' (sex primi) 2
). Sie sind vornehmlich beschäftigt bei der

Rechnung»-
Verwaltung des Aerariums 3

)
und bei der Führung der öffentlichen

iührung; Rechnungsbücher 4
)

, sodass sie zunächst unter den beiden städti-

schen Quästoren als den Vorstehern des Aerarium stehen (S. 330).

Ausserdem aber wurden jedem Provinzialstatthalter zur Rechnungs-

führung Über die ihm aus dem Aerarium zur Verrechnung über-

gebenen Summen wie ein eigener Quästor, so auch zwei 5
) von

den Buchführern des Aerariums mitgegeben °) , so dass also die

librarius. So heissen bekanntlich durchaus die gewerbmässigen Copisten , wie

denn die Inschriften wohl librarii ab extra porta trigemina u. dgl. kennen, aber

keine analogen scribae, und Cicero pro Süll. 15, 42. 44 den librarii, durch die

er die Geständnisse der Catilinarier vervielfältigen lässt (vgl. de l. agr. 2, 5,

13), die vier Senatoren, durch die er dieselben hat aufnehmen lassen, als scribae

mei entgegenstellt. Auch unter den municipalen Apparitoren begegnen diese

Copisten , die librarii (S. 321 A. 1). — Die Bezeichnung scriba librariu* (dass

dies e'in Begriff ist , erhellt aus Festus A. 4 und zahlreichen Inschriften ) ist

gewissermassen aus dem vornehmeren scriba und dem geringeren librarius ge-

mischt; sie ist weniger als scriba schlechtweg, wie denn die municipalen Beamten
dieser Kategorie sich nie scribae librarii , sondern nur scribae nennen , aber an-

sehnlicher als librarius schlechtweg. Es ist darum begreiflich , dass librarius

häufig fehlt , nicht leicht aber scriba weggelassen wird (S. 326 A. 3. S. 333
A. 4). — Scriptor ist nicht der scriba, sondern bezeichnet auf den Steinen den
bei dem Wahlgeschäft thätigen Placatenschreiber (C. I. L. IV, 1904. 2487.

Henzen 6975. 6976).

1) Die scribae librarii quaestorii trium decuriarum begegnen häufig. Wenn
einmal (C. I. L. VI, 18336) statt des letzten Wortes decurionat. steht, so ist

das wohl falsche Auflösung des Steinhauers.

2) Die sex primi erwähnen Cicero de deor. nat. 3, 30 : sessum it praetor

. . ut iudicetur . . . qui transcripserit tabulas publicas: id . . . L. Alenus fecit,

cum chirographum sex primorum imitatus est , und die vaticanischen Fragmente
K 124 (S. 322 A. 5); ferner die Inschriften, z. B. Orelli-Henzen 3242. 3756.

6023a. 6564. 6565. 7149. Ein scr. q. prineeps C. I. L. VI, 1805 und bei

Plutarch S. 325 A. 2, auch C. Theod. 14, 1, 1 (S. 354 A. 2).

3) Zwei erst vor kurzem bekannt gewordene Inschriften, die S. 330 A. 5
erwähnte und eine andere auf Travertin aus bester Zeit (C. I. L. VI, 1816:

L. Herenni L. f. Stel. scr. q. ab aerario III dec.) nennen diese Schreiber ge-

radezu ab aerario.

4) Festus p. 333 : scribas proprio nomine antiqui et librarios et poetas voca-

bant. at nunc dieuntur scribae et quidem [scribae equidem die Handschr.) librarii,

qui rationes publicas scribunt in tabulis. Cicero de domo 28 , 74 : scribae . .

nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur. Ders. in Verr. 3, 79, 183 :

eorum hominum [scribarum) ßdei tabulae publicae periculaque magistratuum (vgl.

S. 333 A. 1) committuntur.

5) Die Zahl erhellt aus Liv. 38, 55, 5 und Cicero Verr. 3, 78 a. E. Also

gingen in jede andere Provinz zwei, nach Sicilien vier solche Buchführer.

6) Dies zeigt am deutlichsten die S. 320 A. 2 a. EL angeführte Stelle des

jüngeren Plinius, aber nicht minder auch Cicero Verr. 3, 78: scribae nomine

(er heisst gleich nachher tuus, das ist des Proprätors Verres , apparitor) de tota

peeunia binae quinquagesimae detrahebantur . ... in hac causa scribarum ordinem

in me concitabit Hortensius ? . . . nuper, Hortensi, quaestor fuisti : quid tui scribae

fecerint, tu potes dicere , ego de meis hoc dico. Der Uebergang von dem scriba

des Proprätors Verres auf die scribae der Provinzialquästoren Hortensius und
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an das Aerarium abzuliefernden Rechnungen {

) immer von dessen

eigenen Officialen geführt wurden 2
). Die Mitwirkung der Schrei-

ber bei jeder aus dem Aerarium zu leistenden Zahlung folgt aus

der Buchführung , wenn auch ausdrückliche Beweise dafür

mangeln.

Wie das Aerarium nicht bloss Kasse war, sondern auch
a^Jjj**^

Archiv, so wird auch der hieran sich knüpfende Geschäftskreis, *»*••

namentlich die Verzeichnung der Senatsbeschlüsse in das Gemeinde-

protokoll, durch die Scribae beschafft worden sein 3
). Ebenso

sind sie es gewesen, durch welche die in dem öffentlichen Archiv

niedergelegten Actenstücke den dafür zur Kenntnissnahme Berech-

tigten auf Verlangen vorgelegt wurden, um davon beglaubigte

Abschrift zu nehmen 4
).

Cicero und die Behandlung des ganzen Vorgangs als einen den ordo scribarum,

dem das öffentliche Rechnungswesen anvertraut ist, unmittelbar betreffenden ist

nur unter der im Text angegebenen Voraussetzung erklärbar. Wenn nach Plinius

h. n. 26, 1, 3 eine gewisse Krankheit durch einen quästorischen Sehreiber ex

Asia nach Italien kam, so führt dies auf dasselbe. Auch Petronius 85 : in Asiam
cum essem a quaestore stipendio eductus mag hierher gehören. Ich bedaure diese

Ausnahme von dem im Allgemeinen richtigen Satze, dass die corporirten Appari-

toren und insbesondere die scribae quaestorii ab aerario städtische Subaltern-

beamte und der Provinzialverwaltung fremd sind, früher verkannt und dadurch

die Auslegung des sardinischen Decrets (Hermes 2, 103) in wesentlichen Punkten

verfehlt zu haben.

1) Dies Riad die 8. 332 A. 4 erwähnten pericula magistratuum, wo pericu-

lum (wie im Cod. Theod. 4, 17: de sententiis ex periculo recitandis) das Concept

ist. Die provinziale Schlussrechnung, die bei dem Aerar eingereicht wird
,

ist

insofern Concept, als sie jetzt nach der Rückkehr des Statthalters geprüft und in

das Hauptbuch übertragen wird, wie dies die drastische Stelle in Pison. 2f), 61

schildert: rationes (des Piso aus Makedonien) . . . ita sunt perscriptae scite et

litterate , ut scriba ad aerarium qui eas rettulit (= eingetragen hat) persc.ripth

riiti'nibus secum ipse caput sinistra manu perfricans commurmuratus sit 'ratio

jui'Om herclt apparet : argentum ofyetC& . Auch die tabulae quaestoriae, mit deren

Al»< bleiben wir puhlici beschäftigt fanden (S. 311 A. 2), sind wohl eben

diese Provinzialhauptrechnungen. Wir sehen daraus zugleich, dass die materielle

\rbeit des Cnpirens keineswegs durch die scribae beschafft ward.

'2) Ncbr-n diesen (|u;i-turi<clnii Schreibern in der Provinz, die auch gerade/n

ih Schreiher im Statthalters bezeichnet werden (S. 392 A. 6), stehen die privaten

S< ribae de-r-elben, die er in der Hegel wohl aus seinen Freigelassenen nahm und

Auren lie die Buchführung über die Ihn zustehenden nicht ärarischen Gelder

*ffte(S. 331 A. I ).

:)) Ausdrückliche Erwähnung der Schreiber in dieser Beziehung rindet sich

wohl nicht: ohne Zweifel aber gehört alles hierher, was über die Afctritafiftiehl

ii berichtet und bei rj terhin zur Sprache kommen wird.

fgl, ,| v(ftü .1. I n. Chr. (<>relli 848) : uti . . . Ihiri . .

ta omnia totam proquaeitoribui prtmo qunque tempore per terftatti pe/MfeiMM fA

tabula* publica* referenda rannt.

| ) Cicen dt leg. ''>. 20, 16 ISfWh tn*l'<diam nulhnn hahrnm*. ihnjui kh

ftitiM appatü i Ubtartü pethnut, publMi UUeti

tianatatn memortom null, im laoemHf/ wo die geringschätzige Bezefchntmg llbrarU
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Verwendung Auch bei den höheren patricischen Magistraten müssen Schrei-

Ivei den *-

oberbeam- ber von gleicher Qualifikation vielfach verwendet worden sein.

Zwar von Schreibern der Consuln ist meines Wissens nirgends

in beglaubigter Weise die Rede 1

), obwohl die Aufzeichnung der

vom Senat gefassten Beschlüsse und andere Vorkommnisse wohl

Gelegenheit gaben sich ihrer zu bedienen. — Aber bei den

Prätoren und den Gerichtsvorständen überhaupt erscheinen regel-

mässig Scribae 2
) , welchen die Führung der Protokolle und die

Ausfertigung der Decrete obgelegen haben wird und welche ferner

im Quästionenverfahren die den Geschwornen zur Kenntniss zu

bringenden Actenstücke verlesen 3
). — Vor allem die Censoren

hatten eine umfassende Thätigkeit dieser Art zu leiten, und sie

werden denn auch recht eigentlich als die der ganzen öffentlichen

Schreiberschaft vorgesetzte Behörde betrachtet 4
). Von diesem

Personal mag der grösste Theil aus Gemeindesclaven bestanden

haben ; aber es müssen auch angesehene Officialen sich darunter

befunden haben, da nach dem Censusformular 'die Censoren, die

Scribae, die Magistrate' vor dem Beginn der Amtshandlung sich

salben sollen 5
). Endlich werden den augustischen curatores

(S. 331 A. 1) offenbar absichtlich gewählt ist. Plutarch Cat. min. 16 (S. 337 A. 2).

Nach dem oben S. 332 A. 6 a. E. angeführten sardinischen Decret wird der

Actenband , in welchem der Proconsul von Sardinien seine Decrete verzeichnet

hatte, von dem scriba quaestorius desselben der Partei , die davon Abschrift zu

nehmen wünschte, vorgelegt (ex codice ansato L. Helvi Agrippae procons., quem
protulit Cn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius). Es wird daraus analogisch zu

schliessen sein, dass die Verabfolgung der Acten des städtischen Archivs ebenfalls

durch die scribae quaestorii stattfand.

1) Dass bei Dionys. 11, 21 ein Decemvir im Senat auftritt töv fpa(j.fjiaT£a

y.eXe'jaa; aw.yv(bvai tö TipoßouXeufjia , verdient kaum Erwähnung, so wenig

wie die Angabe in der Biographie Gordians c. 12, dass ein senatus consultum

tacitum so zu Stande komme , ut non scribae , non servi publici , non censuales

Ulis actibus interessent. Es fehlt durchaus an Beweisen dafür, dass die im Senat

gepflogenen Verhandlungen anders aufgezeichnet worden sind als etwa ausnahms-

weise durch freiwillig sich dazu hergebende Senatoren (S. 331 A. 1).

2) Cicero pro Cluent. 53, 147 : quid sibi Uli scribae, quid lictores, quos ap-

parere huic quaestioni (ein Prozess wegen Giftmord, geführt vor dem iudex quae-

stionis Q. Voconius Naso) video, volunt?

3) Bei Dionys. 5, 8. 9 lässt Brutus als Richter über die Verschworenen

'jttö toO '(pa^azioa deren Briefe vorlesen. Cicero Verr. 3, 10, 26 : da quaeso

scribae, recitet ex codice professionem.

4) Liv. 4, 8, 4: mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime

consularem suo proprio magistratu egere , cui scribarum ministerium custodiaeque

(custodiaeque et die Handschr.) tabularum cura . . . subiceretur. Vgl. Val. Max.

4, 1, 10: Africanus . . posterior . . censor cum lustrum conderet inque solitaurili

sacrificio scriba ex publicis tabulis sollemne ei precationis c.armen praeirtt.

5) Varro 6, 87.
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frumenti und curatorea aquuntm solche Schreiber beigegeben 1

;.

und noch manche andere Beamten konnten solcher Subalternen

unmöglich entbehren. — Eigene Schreibercorporationen aber hat

es weder für die Gensoren 2
)
noch für die Oberbeamten mit Im-

perium gegeben; es müssen also die Oberbeamten entweder

ständige Schreiber nicht gehabt und an deren Stelle ihre Privat-

diener verwendet haben , oder es sind für sie, so weit sie der-

gleichen Dienste in Anspruch zu nehmen veranlasst waren, die

quästorischen Schreiber mit verwendet worden. Die letztere An-

nahme empfiehlt sich namentlich dadurch, dass die quästorischen

Schreiber ursprünglich , so lange die Geschäfte des Oberamtes

noch nicht getheilt und die Quästoren noch keine Magistrate, son-

dern bloss Gehülfen der Gonsuln waren, nothwendig zu den con-

sularischen Apparitoren gezählt haben müssen, so wie dadurch,

dass in den Municipien, so weit hier überhaupt die Schreiber-

geschäfte durch bezahlte Apparitoren versehen werden 3
), die

scribae immer als Apparitoren der Oberbeamten angesehen worden

sind 4
). Wenn sie sich also in Rom als quaestorii und ab aevario

(S. 332 A. 3) bezeichnen, so nennen sie damit nur ihre nächsten

Vorgesetzten und heben den ältesten und wichtigsten Theil ihrer

Geschäfte hervor, während sie zugleich als Schreiber der Ober-

magisträte, insonderheit der Censoren angesehen werden dürfen.

D.iss die Bestellung der quästorischen Schreiber zwar im Allge-

meinen durch die Quästoren erfolgte, aber auch die Consuln und

1) Frontinua de aq. 100. Auch die Zehnmänner des Itullus sollten scribae

lihrurii erhalten (Cicero de l. agr. 2, 13, 32).

2) In der Notiz schol. luv. 5, 3: (Sarmentus) senex in maximis necessitu-

I ihus . . . eoaetus auctionari cum interroyaretur cur scriptum (conscriptum clld

Hdachr.) '/uoque censorium venderel, non infacete bowie se memoriae esse respon-

(tit (die Ddschr. ytrditn) ist wohl richtig quaestorium für censorium vorge-

ii worden, da vorher von dem Kauf der decuria quaestoria die Rede ge-

i i>t.

:») im allgemeinen wird in den Gemeinden der Schreiberdienst vielmehr

/u den munera personalia gezählt. Arcadius Charisius Dtg. .">(), \, IS, 17: scrihar

maglrtratus petsonali muneri ierviunt. Die soribat und <nmmentarienses der Ge

meinden, die uns die Inschriften nennen, sind nicht eigentlich gemlethete Leute,

M.ndern zu diesem Dienst befahl r, wenn ihnen auch dafür eine Ver-

gütung, ähnlich wie den legati Siu oiaUemn, gewährt wird, Vgl. Pronto <vt

fuirunt omnes . . . pAfbu$ utnquam $crifitui pubUcut Concordtae [nVJ-

Uthu , ./. decurtone$. Darum werden sie auch me n< W leni nie auf eine ein*

/.eine M ii od heiSSen niemals lihrarii { S. .'!.">! \ . I).

i) i> . ( Oenel i teilt den Duovirn r.woi, den Aedflen einen Scrib»,

hier In der Reihe der bezahlten Apparitoren itehen. Sehnlich muti die

Ordnui tfl \. I ).
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die Prätoren darauf einen Einfluss ausübten , ist schon (S. 323

A. 1) hervorgehoben worden,
zahl. Dass die Gesammtzahl der quastorischen Schreiber vor Sulla

auf 27, nach ihm auf 36 gestanden zu haben scheint, ist bereits

bemerkt worden (S. 324). Da nach Sullas Einrichtungen wahr-

scheinlich jährlich elf Quästoren in die Provinz gingen und jedem

derselben zwei Buchführer beigegeben wurden, so blieben für

die hauptstadtischen Geschäfte vierzehn quästorische Schreiber

verwendbar.

Schreiber Den quastorischen Schreibern in ihrer Stellung sehr ähnlich
der curul. * ü
Aediien. un(j jm Rang ihnen nicht wesentlich nachstehend *) sind die scribae

librarii der curulischen Aediien 2
). Sie bilden nur eine Decurie 3

)

und haben einen Vorstand von zehn Männern 4
). Wie die curu-

lischen Aediien sich mit den Quästoren in die Aufsicht über das

Aerarium getheilt haben, so sind auch ihre Schreiber nachweis-

lich dabei mit thätig gewesen (A. 2). Ausserdem werden sie

bei der Jurisdiction dieser Aediien mit ihre Stelle gefunden haben.

Schreiber Schreibercorporationen sind endlich nachweisbar für die drei
der pleb. L

Magistrate, plebejischen Magistratscollegien der Tribüne 5
)

, der Aediien der

Plebs 6
) und der Cerialädilen 7

)
; doch werden dieselben sehr selten

erwähnt und scheinen nicht von besonderer Bedeutung gewesen

zu sein. Von ihrer Thätigkeit erfahren wir wenig 8
)

, was auch

nicht befremden kann ; denn wenn die Scribae hauptsächlich bei

1) Dafür ist namentlich die Gehaltsscala der Colonie Genetiva (S. 321 A. 1)

bezeichnend. Die Inschriften der römischen Apparitoren stimmen damit wesentlich

überein.

2) Ihrer gedenken Liv. 30, 39, 7 zum J. 552 : pecuniam ex aerario scribae

viatoresque aedilicii dam egessisse per indicem damnati sunt non sine infamia

Luculli aedilis (curulis) und Cicero (S. 323 A. 1) , ferner die Inschriften sehr

häufig. Auch in der Colonie Genetiva steht neben den zwei Scribae der Duovim
der eine der Aediien.

3) Von mehreren Decurien ist nie die Rede ; Grut. 326, 9 begegnet sogar

ein Fortunalus decuriae scrib. libr. aed. cur. so wie bei Renier 3513 ein scriba

decurialis decuriae aediliciae.

4) Grut. 326, 4 = C. I. L. VI, 1840 : scrib. aedil. et Xvir.

5) Sie kommen vor bei Liv. (S. 312 A. 3) und auf einigen Inschriften, wie

Orelli-Henzen 2176. 3241. 6560. C. 1. L. VI, 1810.

6) Ich kenne nur drei Beispiele: scr[ib.] aedil. pleb. m(unere) f(unctus~)

(S. 330 A. 4); scr. libr. aed. pl. (Mur. 2044, 4); scrib. aedilic. (Orelli 2170,

zugleich scrib. libr. aed. curul^).

7) Das einzige bis jetzt bekannte Beispiel ist S. 330 A. 4 angeführt worden.

8) Wenn Asconius in Cornel. p. 58 von einem Plebiscit sagt : ubi . . . praeco

subiciente scriba verba legis recitare popülo coepit , et scribam subicere et praeco-

nem pronuntiare passus non est, so ist hier gewiss ein tribunicischer Schreiber

gemeint; aber die besondere Schreiberdecurie ist den Tribunen doch zunächst wohl

für andere Zwecke gegeben worden. Vgl. S. 348 A. 10.
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der Kassen- und Archivverwaltung und bei der Jurisdiction func-

tionirten, so greifen in diese die plebejischen Beamten, abgesehen

etwa von der tribunicischen QuasiJurisdiction, nicht wesent-

lich ein.

Der bedeutende Einfluss, den die quästorischen und ädili-Einfiussund

cischen Schreiber auf die Geschäfte der Gemeinde ausübten, er- schreibet

klärt unter diesen Umständen sich leicht. Sie treten auf als von

Berufswegen des Bechts kundige Männer J

)
, und die Verwaltung

des Aerarium wird factisch mehr von diesen ständigen Subalter-

nen geführt, als von den jugendlichen und jährlich wechselnden

Beamten 2
). Dem Stande nach rechnen diese Scribae sich gewisser-

massen zu dem der Bitter 3
) und gehören individuell grossentheils

demselben an 4
), wenn auch einzelne Freigelassene sich unter

1) in den Grabschriften nennt ein scriba aed. cur. sich iuris prüdem (Marini

iscr. Alb. p. 143), während ein quästorischer (S. 330 A. ö) sich rühmt für Pro-

zesse und doch ohne Prozess gelebt zu haben. Vgl. Sueton Claud. 38: scribam

quaestorium .... relegavit, quod . . . adversus privatum se intemperatius affuisset,

was wahrscheinlich sich darauf bezieht, dass Claudius, weil er die Eintrittsgelder

für ein Priesterthum (wie es scheint die Augustalität) nicht zahlen und seine

desshalb gegebene Zusage dem Aerarium nicht erfüllen konnte, in Concurs gerieth

I das. 9j. Es folgt nicht nothwendig aus diesen Stellen, dass die quästorischen und
tue aedilicisihen Schreiber auch bei der Jurisdiction beschäftigt gewesen sind, da

schon die Thätigkeit bei dem Aerarium vollkommen genügen würde sie zu er-

klären. Aber sie passen um so besser, wenn dieselben auch bei den Civilsachen

als Gerichtsschreiber der Prätoren und der curulischen Aedilen fungirten.

'2) rintanh Qat min. 16: dTrißdXXo'jaav a'jxoli xtj^ xafxisuTtXYjV dpyrjV ou

icpOTSDOM U£Ti)XfteN ?, to6c xe vojaou; dvaYvojvai xou; xaf/.teuxixo'j; xai oia7r'jir£aitai

xü>v tj»£e(ß<DN Exaera xal xy-m tivl xrj; dpyfj; xy
(

v ouvafMv rapiXocßetv. 2ttev

>C ei; X7,v doy?,-/ -/.axarrd; [iz^dk-f]^ ircoiYjae [AexaßoXrjV x&v -epl xo xajxielov

OirqpcT&v %a\ 7pa;j.;/.ax£u>v, ot oid yetpo; del xd o?]ß09ta Ypdtfxp.'XTa xai xou; vo-

;j.o'j; EgovtSC ,
eixot v£ouc dpyo^xa; TrapaXafxßdvovxe; oY d:raptav xa) a-poiav

dx£/\öj; 'jtovav.d/.ojv £xep(ov xal 7:ai5aY<»YÖJV oeopivou; oiy ucfievxo xfj; ££oyatot;

£%ScvOK, dX'/.i Jjoav dpyovxe; aüxoi, pii/pi ou Kdxouv .... u7iT)p£xai;, Srcep Yjaav,

> ypjjoicu tote YP'/jxfjLotxeDot, xd jj.ev i^if/oM Tuncoupfoima; aüxou;, xd W
dfxapxdvovxa; diccißiqt MOaoxew.

3j Das meint Cicero, wenn er die Scribae tadelt, die, cum decuriam eme-
runl, in seeundum ordinem civitatis se venisse dieunt (S. 325 A. 5); eben wie es

SariJM.iiiiis uia<hte ( xchol. luv. 6, 3). Damm nennt er auch, mit spöttischer

Beziehung auf den eben damals schwebenden Streit um 4ki Besetinng der Ge-
ichwornenstellen aus dem Senat oder den Rittern, den Schreiber des Veires

in ii in iudicem, hominem severum ex vetere Hin equestri diseiplina ( Yerr.

3. 60, 131 Vgl. e. ('»0, l'»i)- Anderswo {de domo 28, 73) rühmt er sich der

ihm gewidmeten Khrenbeschlüi e de Senate, des Ritteretandes oder vieunebr der
impagnien, der sorftae, endlich aller übrigen itidtiaehen Collegien.

i) Zahlreiche Lascbriften der Scribae, insbesondere der quästorischen und
derer der curulischen Aedilen, legen denselben zugleich das Ritterpferd oder noch
b&ujlger Offlzierstellen ?on EUtterrang bei; wie denn such Pliaius (/». n, $6\ l, 3)

chen Schreibe ra und römischen Ritters au nkt und

Iba ii'i.i/ sls Kriegstribon gedient hat. Auch die oberen Muni-
cipaJ egnenaufdi nlofli mit dem ratschen Sorlptue verbanden»

Midi ein geweaener [römischer) Serlbs als Pr&toi ron Fundi i><i H.ira/ *<it.

I alt« ti.. i. 3, Auii. 22
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ihnen finden 1
). Im Gefolge der Provinzialstatthalter nimmt der

Scriba den Platz unmittelbar nach den Stabsoffizieren vom Rilter-

sland ein-) und wird gleich diesen im Fall des Wohlverlialtens

decorirt 3
). Nichtsdestoweniger zieht die direcle Bezahlung, die

er für seine Dienste empfangt 4
), eine scharfe Grenzlinie zwischen

ihm und denjenigen Beamten und Geschäftsträgern der Gemeinde,

die von derselben nichts als höchstens Diäten und Gratificationen

erhalten 5
).

1, 5, 35 auftritt. Wie die Leiche des Augustus von den Rittern (Sueton Aug.

100; Dio 56, 31), so wird die des älteren Drusus von den Decurien der Seribae

eingeholt (Sueton Claud. 1).

1) Zum Beispiel war ein Freigelassener des Q. Fabius Afrieanus Consuls 744
Q. Fabius Cytisus viator quaestorius ab aerario , scr. libr. tribunicius, scr. quae-

storius trium decuriarum (Grut. 627, 5); ein anderer aus Coinraodus Zeit, freilich

conseeutus anulos aareos und also die Quasi-Ingenuität, scriba aedilicius et tri-

bunicius, scriba librarius aedil. curul. (Orelli 2176). Indess sind die Freigelas-

senen ziemlich sparsam; unter etwa vierzig Inschriften von seribae quaestorii

finde ich nur fünf von solchen, die sich als Freigelassene bezeichnen, und sechs

andere, die nach der Form des Cognomen wahrscheinlich Libertinen angehören.

Von den ädilieischen Seribae gilt ungefähr dasselbe. Söhne von Freigelassenen

begegnen in grosser Zahl.

2) Cicero pro Rab. ad iud. 6, 13 : tribuni . . praefecti . . seribae . . eomites

omnium magistratuum. Ders. Verr. 2, 10, 27 : eomites Uli tui delecti manus erant

tuae, praefecti seribae accensi medici haruspices praecones manus erant tuae. Der
Feldherr Sertorius speist mit seinen zwei Seribae Versius und Maecenas (Sallust

hist. 3, 4 Dietsch). Die Seribae der Provinzialstatthalter nennen sich also in

den F^ingängen ihrer Briefe, wie dies sonst nur bei Magistraturen geschieht und
bei geringeren Subalternen, zum Beispiel den Accensi, als lächerliche Anmassung
verspottet wird (Cicero Verr. 3, 66, 154 vgl. c. 60, 137); wie denn auch Horaz

(ep. 1, 8, 2) seinen Freund Albinovanus anredet als comes und scriba des Tiberius.

3) Der Schreiber erhält den goldenen Ring: Cicero Verr. 3, 80, 185 vgl.

ad fam. 10, 32, 2.

4) In der Kaiserzeit, wo die Ritterämter überhaupt besoldete waren, wird

die Besoldung des Scriba auch salarium genannt (S. 320 A. 2 a. F.), in älterer

Zeit immer merces.

5) Man darf sich in dieser Hinsicht nicht täuschen lassen durch den rück-

sichtsvollen Ton, den Cicero in seinen Reden, aber auch nur in diesen (vgl.

S. 333 A. 4), gegen diesen einflussreichen Stand einhält. Unbefangener warnt

Nepos (Eum. 1) seine römischen Leser nicht zu vergessen, dass Schreiber sein

multo apud G'raios honorificentius est quam apud Romanos : namque apud nos re

vera, sie ut sunt, mereennarii seribae existimantur, und sagt Sueton ( Vesp. 3) von

dem Schwiegervater Vespasians, dass er aus Ferentinum gewesen sei nee quie-

quam amplius quam quaestorius scriba. Die bekannten Geschichten von dem Cn.

Flavius, der im J. 450 als ädilicischer Schreiber, jedoch erst nachdem er den
Scriptus niedergelegt hatte, zum Curulädilen erwählt ward (Piso bei Gell. 7 [6],

9 und sonst) und die von dem Dictator des J. 505 M. Claudius Glicia, qui scriba

fuerat (capitol. Fasten), bestätigen doch auch nur, dass die seribae als mereennarii

angesehen wurden. In gleicher Weise bewarb sich 580 Cicereius, der Scriba

des älteren Afrieanus, das heisst wohl zunächst seines Quästors, gewesen war,

um die Prätur für 580 (Val. Max. 4, 5, 3); und noch Cicero (de off. 2, 8, 29)
erwähnt, dass ein Mann, der unter Sullas Dictatur Scriba gewesen war, unter

Caesar die Stadtquästur bekleidete. Ein gesetzliches Hinderniss hat solcher Be-

werbung zu keiner Zeit entgegengestanden, aber sie fiel immer auf.
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Wenn die bisher erörterten Scribae durchaus Rechnungsführer copisten.

und Concipienten gewesen sind, so muss daneben für die niedrige-

ren Schreiberdienste den Beamten ein zahlreiches Personal zur

Verfügung gestanden haben. Doch scheinen freie Apparitoren

dieser Kategorie, librarii, wohl in den Municipien *), nicht aber in

Rom vorzukommen 2
) ; vielmehr wurde dieser Dienst sowohl bei

dem Aerarium (S. 333 A. 1) wie auch bei dem Census 3
j
und

wo er sonst erforderlich war wahrscheinlich von Gemeindesciaven

beschafft.

Unter den sacerdotalen Apparitoren kommen scribae nicht scribae der

anders vor als bei den Pontifices, deren halb magistratische Stel-

lung auch hierin sich zeichnet 4
).

Lictores.

lieber die Lictoren ist im Allgemeinen zu verweisen auf die stand der

unter den magistratischen Insignien abzuhandelnden von den

Lictoren untrennbaren Fasces; hier ist nur zu erörtern, welche

Hangstellung dieselben unter den Apparitoren eingenommen haben

und in wie weit sie zu corporativer Organisation gelangt sind.

In jener Hinsicht stehen sie den Scribae und dem Accensus nach,

1 ) Das Stadtrecht von Genetiva giebt den Duovirn neben den zwei mit je

1000 Sesterzen besoldeten scribae einen mit 300 Sesterzen bezahlten librariu*.

In der Apparition von Ostia, der decuria scribar(um) cerarior(um) et librarior(um)

rt lir.tor[um) et viator(um) , item praer.onum (Orelli 4109; vgl. den ebenfalls

OttianiiMhen dec.urialis scriptum rerur . . . Wilmanns 1738) scheinen die scribae

cerarii und die librurii den scribae und den librarii des Stadtrechts von Genetiva
Ell entsprechen.

'2) Wenn das Senatusconsnlt bei Frontinus de aq. 100 den Wasseren ratoren

gewährt arcliitectos sinyulos et scribas et lihrarios accensos prueconesque totidem

habere qunt Uabent ii per quos frumentum plebei datur , so kann das freilich auf

den eben ^zeichneten Gegensatz von scribae und librarii bezogen werden. Aber
<m Fall miisste doch sinyulos vielmehr hinter librarios erwartet werden;

vor allem aber findet lieb von sol. dien freien Schreibern zweiter Klasse unier

den römischen Apparitoren ipnit schlechterdings keine Spur. Darum wird man
wohl bei der Tilgung der Copula nach scribas stehen zu bleiben habeu.

81 Die publici a censibus populi Romani (S. 315 A. T>) werden zwar nicht

klich als Copisten bezeichnet, aber sind doch gewiss Abenrtegettd all

lolehe verwendet «forden.

i) Vgl. wegen der scribae ponti[icum, der ip&Cefen pontißees minore*, llandb.

i. 195. Von den dort S. 1
.'

< A . lOfil an-ej iihiten senhar gehört der ab epistulis

<>'rarc. hctiIki a tt/irii portiiflcaltbui zu dem kaiserlichen Gesinde und llt ausser-

dem ierfba wohl eher tn dem rorbergeheflden als m dem folgenden Dfftelnn in

i.i.dd bei Prledlinder ^
i ». i ,r.

|
n.

1/ alhtm iMarini Ift Uib, l.\l\ ) i-t falsch.

22 •
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gehen aber im Allgemeinen den Vialoren und den Präconen vor 1

);

womit indess nicht geleugnet werden soll , dass gewisse Klassen

der Viatoren, insbesondere die quästorischen, besser gestellt und

angesehener waren als die Lictoren. Der grossen Mehrzahl nach

bestehen auch die hauptstädtischen Lictoren aus Freigelassenen,

und Personen vom Ritlerstand finden sich unter ihnen gar nicht;

über die provinzialen , von denen das Gleiche in noch höherem
corpn- Grade gilt, ist schon S. 3I9 Gesprochen worden. — Was die

rationen der- °
selben. Organisation der Lictoren anlangt, so sind die ausserhalb Roms

fungirenden 2
)

, wie schon bemerkt, wahrscheinlich immer von

dem jedesmaligen Beamten auf seine Amiszeit nach Ermessen be-

stellt worden : die hauptstädtischen dagegen bilden als lictores

qui magistratibits apparent eine Genossenschaft von drei Deeu-

rien unter einem Vorstand von zehn Männern (decem primi 3
)).

Dass die den Spielgebern für die Dauer des Festes beigegebenen

Lictoren nicht sacerdotale, sondern eben diese magistratischen

sind 4
)

, lässt sich daraus schliessen
, dass der Accensus, den die

Spielgeber mit den Lictoren erhalten , stets mit den magistrati-

schen, niemals aber mit den sacerdotalen Lictoren verbunden

sacerdotale auftritt. — Unter den sacerdotalen Lictoren sind die lictores
Lictoren.

curiatii constituirt als decuria curiatia quae sacris publicis appa-

ret ; auf dieselbe Decurie mögen auch wohl der Flamen Dialis

und die Vestalinnen angewiesen gewesen sein. Eine davon ver-

schiedene wahrscheinlich ebenfalls vorzugsweise für sacrale Zwecke

bestimmte Körperschaft bildeten die durch Augustus geschaffenen

Lictoren der Vicomagistri , die als decuria lictoria papillaris de-

1) Die Ordnung scribae , accensi, lictores, viatores giebt Cicero an Verr.

3, 6ö, 154; ähnlich ders. ad Q. fr. 1, 1,4, 13; praefecti, scribae, accensi, medici,

haruspices, praecones ders. Verr. 2, 10, 27 ; die Folge scribae, lictores, viatores,

praecones die Inschrift von Ostia S. 339 A. 1. Nach den Gehaltsätzen stehen

sie im Stadtrecht von Genetiva (S. 321 A. 1) an dritter Stelle hinter den Scribae

und dem Accensus, in der Aufzählung aber an erster.

2) Hieher gehören auch die Lictoren der curatores aquarum , da diese nur

extra urbem Lictoren führen (S. 372 A. 4).

3) Vgl. besonders Orelli 3216 : decurialis decuriae lict. cos. trium decuria-

rum decem primus. Was der ordo lictorum III decuriarum cos. (Orelli 1273 =
(?. I. L. VI, 435) und der ordo decuriae lictoriae consularis (Cod. Theod. 8, 9, 1

;

S. 328 A. 1) bedeutet, ist nicht ganz klar; wahrscheinlich ist in jener vor cos.

hinzuzudenken decuriae und sind die zehn ersten Lictoren der ersten Decurie

gemeint. Das Weitere in dem Abschnitt von den Fasces.

4) Dass man den Spielgebern gestattet habe beliebige Individuen als Lictoren

zu costumiren, ist noch weniger wahrscheinlich.
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nuntiatorum auf den Inschriften auftritt und, wie die magistrati-

schen Lictoren, unter zehn Männern stand 1
).

Accensi. Nomenciatores.

Wie im ursprünglichen Heerwesen den gerüsteten Soldaten Accensi.

eine Abtheilung von Ersatzleuten [accensi] ohne Rüstung [velati)

beigegeben war 2
), so mag auch die Sitte früh aufgekommen sein,

zumal da man auf die volle Zahl der Lictoren immer Gewicht

gelegt hat, ihnen in ähnlicher Weise einen Ueberzähligen 3
)
zuzu-

gesellen, der zwar die Fasces nicht führte, aber für den etwa

ausfallenden Lictor eintreten konnte. Eine bestimmtere Geltung

hat der Accensus wahrscheinlich in Folge der Regel erhalten,

dass die Consuln und die sonstigen collegialisch geordneten höch-

sten Magistraturen die Fasces unter sich umgehen lassen (S. 36);

demjenigen Beamten, der zur Zeit die Lictoren nicht führte, schritt

an deren Stelle wenigstens dieser Ersatzmann voraus (S. 39 A. 1).

Es lag darin keine Rechtswidrigkeit, da derselbe nicht Lictor und

ohne Fasces war, und doch zugleich eine in mancher Hinsicht

zweckmässige Auszeichnung des nicht fungirenden Consuls gegen-

über den einfachen Privaten. Als dann später der Turnus wegfiel

(S. 38), wurden begreiflicher Weise die bis dahin alternativ ge-

führten Apparitoren cumulirt und erschien jeder zur Führung

von Lictoren berechtigte Magistrat zugleich mit dem Accensus.

In dieser Gestalt finden wir den Accensus in der späteren Repu-

blik, wesentlich als correlat den magistratischen Lictoren, bei den

1) Die Belege in dem Abschnitt von den Fasces (S. 370 A. 1 ).

2 ) Handb. 3, 2, 242. Dass diese accensi velati, auf die wir bei den Centu-

nateomitien zurückkommen werden, von unseren accensi verschieden sind, i>r

aiiocr Zweifel ; sie haben tlieilweisc Kitterrang und bilden eine Körperschaft und

zwar ihrem Ursprung entsprechend eine centuria ( Vat. fr. § 138).

.'{) Dies ist ohne Zweifel der hier zu Grunde liegende Begriff, sei es nun,

dass die Lictoren ursprünglich aus der Wehrmannschaft genommen wurden, «In

BJ den <irm)*i -ilnli. was gar nicht unmöglich ist, sei es dass der

l>iir<:ci-li<-|i.- accensus, nicht. weil BZ BQI den militärischen accensi gennininen. Mtf*

dern weil 61 in ähnlicher Weise verwendet ward, also benannt worden ist.

VtflOfl Etymologien: accensi dicti, quod ad necesmrias res *arj>ius acciantur rrlut

aecersiti (bei Nonius p. :V.I Merc.) — in aliquot rebu* fem (tdtm die Hdtohr.)

ut praeo, OOMfMM acciebat , a <]ti>> MttDtlM /«"/"< ilfltlM ('/< l» I •', <^9) —
accensos ministratores f'ato esse sc.ribit: pnttst (d ab .irbitri" nain[ ,J

)
imlc ad

irlnimnn tku jupku minister (das. 7, D8J sind sprachlich null.
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Consuln 1

;
und Proconsuln 2

)
, den Prätoren :<

) und Propriitorcn 4
j

und überhaupt den Beamten consularischer oder priitoriselur (ie-

walt 5
), ja sogar wo die Lictoren bei Privaten auftreten, nehmlieh

bei den Spielgebern fi

) . Nur den augustischen curatores frumenii

und aquarum, wenigstens den letzteren, wird der Gebrauch der

Lictoren nur ausserhalb Roms, dagegen der der Accensi schlecht-

hin gestattet 7
).

Acecnsus^u Obwohl die Accensi keineswegs blosse Privatdiener sind,

Magistrat,
sondern wie die übrigen Apparitoren das römische Bürgerrecht

besitzen müssen und zu der vom Staat bezahlten Dienerschaft

gerechnet werden s
)

, so sind dieselben doch wesentlich verschieden

von den übrigen Apparitoren. Einmal gilt das sonst die Appa-

rition durchaus beherrschende Princip der Collegialität (S. 322)

nicht für die Accensi, von denen vielmehr immer nur je einer

jedem Magistrat zur Verfügung steht 9
), vermuthlich weil derselbe

ursprünglich als der eine Ersatzmann neben den zwölf Lictoren

gedacht war. Zweitens ist der Accensus kein ständiger Ofücialc,

sondern durchaus der Apparitor eines bestimmten Beamten (S 324

A. 4), mit dessen Rücktritt auch er zu fungiren aufhört; woraus

weiter folgt, dass diesen Apparitor zu allen Zeiten derjenige Be-

amte bestellt, bei dem er fungirt 10
). Darum fällt die Wahl nicht

1) Sueton Caes. 20 (S. 39 A.. 1). In dem Schema für die Centuriatcomitien

bei Varro 6, 88 beruft der Consul den exercitus durch den Accensus.

2) Varro (bei Nonius v. accensi p. 59 Merc): consules ac praetores qui se-

ijuuntur in castra, accensi dicti. Cicero ad AU. 4, 16, 12; ad Q. fr. 1, 1, 4, 12.

LUV! 45, 29
;

2.

3) Auf Geheiss des Prätor ruft der Accensus die Stunden ab (Varro 6, 89).

In derselben Verbindung nennt Plinius 7, 60, 212 den accensus consulum mit

Rücksicht auf die Zeit, wo die Civilgerichte den Consuln oblagen.

4) So nennt Cicero den Accensus des Verres Tiraarchides öfter in den Ver-

rinen (2, 28, 69. c. 54, 134 fg. 3, 66, 154). Vgl. das. I. 1, 28, 71 und A. 2.

5) So bei den Decemvirn cos. pot. (Liv. 3, 33, 8).

6) Davon unten in dem Abschnitt von den Fasces ('S. 375 A. 3). Gewiss ist

dieser Accensus, der in der Pompa flgurirt, verschieden von dem Dissignator,

der sie ordnet (vgl. Handb. 5, 1, 357 A. 2272).

7) Senatusconsult von 743 d. St. bei Frontinus de aquis 100.

8) Frontinus a. a. 0.

9) So stehen bei den Decemvirn den zwölf Fasces des praefectus iuris die

singuli accensi der neun übrigen Collegen gegenüber (Liv. 3, 33, 8); ebenso bei

dem nicht fungirenden Consul den hinter ihm gehenden Lictoren der vorauf-

gehende Accensus (Sueton Caes. 20). Dasselbe zeigen Cicero Verr. 3, 68, 157

:

scribas accensumque und ad Q. fr. 1, 1, 4, 12. c. 7, 21.

10) Cicero ad Q. fr. 1, 1, 4, 12: accensus sit eo numero, quo eum maiores

nustri esse voluerunt, qui hoc non in beneficii loco, sed in laboris et muneris non
temere nisi libertis suis deferebant

,
quibus Uli quidem non multo secus ac servis

imperabant.
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mit Notwendigkeit '

,
aber in der Regel auf einen der eigenen

Freigelassenen des Beamten 2
). — So erklärt es sich leicht, dass

der Accensus wie in grösserer Abhängigkeit von dem Magistrat

als die übrigen Apparitoren (S. 342 A. 10), so auch zugleich ihm

persönlich näher stand und dass, besonders in der Epoche der

Zerrüttung des Beamtenthums, derselbe leicht der Vertrauens-

mann des zeitigen Machthabers und eine einflussreiche Person

ward, obwohl er an sich dies keineswegs sein sollte und gewiss

ursprünglich den Lictoren nicht voran-, sondern nachgestanden

hat. Es kam unterstützend hinzu, dass er eine feste amtliche

Tätigkeit wohl streng genommen gar nicht gehabt hat, sondern,

wie es für den Ersatzmann sich schickt, je nach Umständen und

Willkür des Beamten stellvertretend verwendet wird, insbeson-

dere anstatt des Praeco 3
)

.

Den Censoren hat, wie die Lictoren, so auch der Accensus
^JJJJJJjJJT

gefehlt 4
; aber der nomenclator 5

) censorius ß
)

, ein Freigelassener

des betreffenden Censors , scheint eine analoge Stellung bei

1) Accensi, die nicht Freigelassene ihres Vorgesetzten sind, linden sich bei

Cicero in Verr. I. 1, 28, 71 und in den Inschriften Henzen 6091. 6530 (S. 324

A. 4). 6531.

2) Die Kegel bezeugt Cicero (S. 342 A. 10), und sie bestätigen die grosse

Mehrzahl der bei Schriftstellern (z. B. Cicero Verr. 3, 67, 157; ad AU. 4, 16, 12)

so wie auf Inschriften begegnenden Beispiele.

3) Vgl. S. 341 A. 3. So befiehlt der Consul nach Varro 6, 95 die Berufung

der Centuriatcomitien accenso aut praeconi, in dem Schema 6, 88 bloss dem Ac-

census. während der Censor seine gleichartigen Contionen durch den Präco beruft

6, 86, auf welchen Unterschied Varro selbst aufmerksam macht (6, 89), ohne

• iorli den (irund (A. 4) beizubringen. Ebenso wird die Abrufung der Tageszeiten

während der Gerichtssitzungen bei Varro 6, 5 dem Präco, das. 6, 89 (mit Re-

rufung auf das alte Lustspiel Boeotia) und bei Plinius h. n. 7, 60, 212 dem

MM aufgetragen. Offenbar ist beides ursprünglich Sache des Präco und «lieber

daraus nur durch den dem Magistrat bequemeren halben Privatdiener verdrängt.

'») Dass nach Varro (A. 3) der Censor sich des Präco bedient, wo <l< i

( m ii 1 dem Acren -us befiehlt, kann wohl als directes Zeugniss dafür gelten.

')
) Die nornenclatore.i schlechtweg sind keine Apparitoren, sondern blosse

l'rivatbediente , meistens Freigelassene, zuweilen auch Solaven, wie /. 1>. Maffei

M V. 133, 8: Tyrann™ nomenclator) Potiti MessalUie {
Consul 722). Vgl. Handb.

i:>:;. 314
6) Dieser Ündct sich einzijr in der Inschrift Orelli 3231c I* Vnhui» < '

menr.Latori cenmrio , welche zusammenzustellen ist mit /.\>ei anderen-

/. fcteffc) Hknero $erib. Uf>\r.\ q. III da-., tmtmioä yeni L. »(o.-uYi) MM(JMf4lj)

( Mur. 159, 6, zwar aus l.iimrins. aber jei/.t durch andere sichere Zeugnisse ge-

t/t) und | /.. VolUtk) i:i\dino, (ijiji[<iruit)\ rensori, sar\ tr<l"ti
|
<j<m /.. n['>s(n

|

lim Lateran, |.t/l C. I. L. \l. L967> Alle drei betreller, den I.. VtlofHU

I I iul r42 d. St., <ler untei Augustus r.ensoria poteetait dk Kitter-

nen ...ii-titniii um». 3, .'50, vgl. Suoton iuy. 37) und liier vun

i adlllatoriscli CMMf MMJMM "ird. I>:e kaiserlichen MMMW-
clatorta a cemibus, meistens kaiserliche Freigelassene ( Henzen 5727. 6547

;
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dem Censor eingenommen zu baten wie bei dem Gonsul der

Accensus.
s
*ate£jS

le ^en Pr 'ostcrn
?
obwohl ihnen die Lictorcn in gewissem Um-

fang zugestanden worden sind, sind die Accensi niemals gestattet

worden; wohl aber finden wir hier eine verwandte Institution,

die der calatores. Ursprünglich scheinen dies diejenigen Sclaven

gewesen zu sein, die dem Herrn zur Hand waren um zu rufen

wen er befiehlt und überhaupt seine Befehle auszurichten 1

).

Späterhin ist bei den höheren Priestercollegien jedem Mitglied ein

Freigelassener desselben 2
) beigegeben, welcher von ihm ernannt

und entlassen wird :}

) und zunächst für seinen persönlichen Dienst

bestimmt ist 4
).

Viatores.

rationen°der
^*e v^ores erscheinen in der hauptstädtischen Verwaltung

viatores. COrporirt bei den Oberbeamten (S. 329 A. 5), wo sie wahrscheinlich

drei Decurien bildeten und die erste derselben den Consuln reser-

Grut. 599, 4. 5), es scheint sogar auch ein kaiserlicher Sclave (Maffei M, V.

'257, 8), beziehen sich wahrscheinlich auf die Ritterschatzung der Kaiserzeit

(vgl. den Abschnitt von der Censur).

1) In dieser Bedeutung steht calator bei Plautus Pseud. 4, 2, 52= 1019 R.,

Merc. 5, 2, 11 == 852 R., Rud. 2, 3, 5; und darauf geht die Erklärung bei

Festus ep. p. 38: calatores dicebantur servi dbiö toS ttaXelv, quod est vocari,

quia semper vocari possent ob necessitatem servitutis. Ob auch die praeciae der

drei flamines maiores (Festus ep. p. 224 und p. 248 unter praeciamitatores) als

eigene Kategorie von Dienern zu fassen sind, steht dahin.

2) Dies zeigen alle bekannten Beispiele ; auch in den Arvalacten wird der

calator den publici eius sacerdotii häutig entgegengesetzt. Wenn die Labbaeischen

Glossen p. 24 erklären calatores oouXoi OT)jji.6aiot , TrEpnroXoi, ixßißaoxal tepstov,

so ist die erste Angabe falsch. Handb. 4, 176.

3) In den Arvalacten vom J. 120 (Henzen Arv. p. CLX) heisst es: cum
aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Bitti Thalli calatoris Bitti

Proculi [petente], ut ei ob introitum redderetur quaerereturque , an legitimi cala-

toris loco habendus esset, qui [in numero calator\um sine introitu fuerat: placuit,

cum calator accessio sit sacerdotis , semel ob introitum inferri \debere , licet alias

ca\lator ob eodem sacerdote substitueretur . Nach dem Tode des Arvalen Bittius

Proculus, der successiv zwei seiner Freigelassenen Thallus und einen anderen

nicht genannten sich zu Calatoren ernannt hat, fordert der erstere (durch seinen

Vertreter Callistratus) sein Eintrittsgeld zurück, wegen dessen das Collegium

sich vielmehr an den zweiten zu halten habe. Das Collegium aber weist ihn

ab: das Eintrittsgeld für diese accessio sacerdotis gelte ein für allemal, wenn
auch die Person des Calator wechsele.

4) Besonders deutlich zeigt sich dies darin , dass der Arvale nach aufge-

hobener Tafel die tuscanica per calatorem in sein Haus schickt. Eine ähn-

liche persönliche Verwendung der calatores bezeichnet Servius zu den Georg.



— 345 —
virt war 1

), hei den Quästoren des Acrars 2
), wo sie eine Deeurie

bildeten 3
)

, und bei den tresviri capitales und IIHviri viarum

curandarum (S. 330 A. 3), in früherer Zeit vielleicht auch bei den

curulischen Aedilen 4
)

; ferner bei den Volkstribunen, wo sie eben-

falls eine einzige Deeurie ausmachten 5
), und den Volksädilen 6

)

.

In dem nicht städtischen Regiment ist von Viatoren wenig die

Rede 7
); die Frage, ob den Provinzialquästoren , wie scribae', so

auch viatores ab aerario in die Provinz folgten . ist nicht mit

Sicherheit zu entscheiden 8
)

. — Der Viator , obwohl dem Lictor .
Geschäfte

' ' derViatoren.

im Allgemeinen gleichartig 9
), ist doch zunächst der Bote, so dass

1, 268: pontifices sacrificaturi praernittere calatores suos solent ut, sieubi viderint

opifices adsidentes opus suum, prohibeant. — Mit den comitia cälata hat der ca-

lator gar nichts zu schaffen.

1) Die Zahl der Decurien nennen die Inschriften nicht; mehrere aber muss

es gegeben haben, da die decuria viatoria consularis, einmal auch in später Zeit

decuria viatoria equestris consularis (Orelli 2204), öfter hervorgehoben wird.

2) Ausser zahlreichen Inschriften der viatores quaestorii ab aerario Saturni

beweist dies Sullas Quästorengesetz. Wenn dennoch bei Varro (bei Gellius

13, 12, 6) als Magistrate ohne Vocation und Prension aufgeführt werden quae-

stores et ceteri , qui neque lictorem habent neque viatorem , so denkt Varro hier

vielleicht an die Quästoren überhaupt, nicht an die zwei städtischen ausnahms-
weise mit Viatoren versehenen. Mehr aber möchte es sich empfehlen unter dem
viator Varros den zur Prension berechtigten Ofücialen zu verstehen, während der

(juästorische Viator, wenn er auch die gleiche Bezeichnung führte, die seinem

Herrn mangelnde Coercition nicht ausübte.

3) In den Inschriften ist nie von mehreren Decurien der viatores quaestorii

die Rede, während oft, und sogar auf demselben Stein (S. 338 A. 1), die drei

Decurien der scribae quaestorii genannt werden. In welcher Weise Sullas Quä-
storengesetz damit vereinigt werden kann, habe ich im C. 1. L. I p. 110 gezeigt.

4) Die Viatoren der curulischen Aedilen erwähnt Liv. 30, 39, 7 (S. 336
A. '1). Auf den Inschriften kommen sie nicht nur nicht vor, sondern die Auf-
schrift der Schola der Apparitoren der curulischen Aedilen (Orell. 2502 =
< 1. L. VI, 103) nennt die Scribae und die Praeconen, die Viatoren aber nicht.

Beertet wenig kennt das Stadtrecht von Genetiva aedilicische Viatoren.

C. /. L. VI. 1934. 1935 = Orelli 3254 (S. 330 A. 6). C. 1. L. III.

6078. Die Beispiele sind sparsam.

6) Orelli 2253: viator aed. pl. lege Papiria, welches Gesetz weiter nicht

bekannt ist. Ich habe dasselbe früher auf die Ceriales bezogen, aber mit l'n-

rcclit ; denn diese heissen nie aediles plebis schlechtweg.

7) Liv. 22, II, 6 sagt vom Dictator Fabius : viatore inisso qui consuli nun-

tlaret
f

ut sine Uctoribm ad dietatorem veniret, wogegen Polybios {fr. 71 Diüdoff)

in ähnlicher Verbindung den Lictor nennt: rapfjv beßooGyoc feapa toj aTparrjYoO

jfaotXJ«. Den viator aut Venerim bei dem proi in/.ialen Kassendirnst

i Twahnt Cicero Verr. 3, 79, 183; Viatoren des Statthalters überhaupt ders. das.

-. 66. 154.

«•int zu sprechen, dass den quästorischen Viatoren und l'i1

fernen nach Sullas Oetetz mni/intratus prove magistratu den Lohn auszahlt, dt

in «Icr Hauptstadt kein Proquästor fungiren kann. Mlein die auffallende Selten

r Li w ahnung von viatores bei der Provinzialverwaltung stellt dieser An-
nahm.

• Boefa wesentliche Schwierigkeiten entgegen. Vgl. auch A. 2.

'.») Gellius 12, 3, 1; Vnlgius liufits .... lirtnrnn <Iicit fl liuiimlo nvycUntiiiu

esse, quod, cum magistratu* populi Romani virgis quempiam verberari iussissent,
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diejenigen Beamten, die sowohl Lietoren wie auch Viatoren haben,

jene bei sich behalten und sich ihrer zum Summoviren der

Menge, zur Verhaftung der vor den Magistrat geführten Ange-

schuldigten und zur Execution der in Gegenwart des Magistrats

zu vollstreckenden Urtheile bedienen, diese dagegen verschicken,

sowohl bei der Berufung des Senats 1
) wie bei gerichtlichen La-

dungen 2
)

, woran dann weiter die Sistirung des Ungehorsamen

und die Pfändung 3
)

sich anknüpft. Indess wird schon in diesem

Fall nichts im Wege gewesen sein die Geschäfte des Lictor dem
Viator und umgekehrt zu übertragen 4

) ; und bei denjenigen Ma-
gistraten, die keine Lietoren hatten, werden deren Verrichtungen,

so weit sie hier überhaupt vorkommen können, namentlich die

Coercition, durch den Viator beschafft. Insbesondere gilt dies

von den Volkstribunen , deren Viatoren weniger bei der eigent-

lichen Vocation 5
) als bei der Coercition 6

) erwähnt werden. In

crura eius et manus ligari vincirique a viatore solita sint [et inde\ is qui ex

collegio viatorum officium ligandi haberet, lictor sit appellatus. Grut. 1061, 4 =
Borghesi opp. 2, 127: decuria lictor(um) viator(um), quae est c(olonia) l(ulia)

P(aterna) N(arbone) M(artio).

1) Festus p. 371: viatores appellantur qui magistratibus apparent , eo quin

initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant urbis atque assidue homines

rusticabantur, crebrior opera erat eorum in via quam urbe, quod ex agris plerum-
que homines evocabantur a magistratibus. Cicero de senect. 16, 56 : a villa in

senatum arcessebantur et Curius et ceteri senes, a quo qui eos arcessebant viatores

nominati sunt. Plinius h. n. 18, 3, 20 : aranti .... Cincinnato viator attulil

dietaturam . . . ipsum nomen (viatorum) inditum est subinde et ex agris senatum
ducesque arcessentibus . Columella 1 praef. 18. — Wenn der Stock, der auf dem
Denar des L. Caninius Gallus unter den Emblemen der tribunicischen Gewalt
erscheint, in der That auf den tribunicischen Viator geht, so wird man darin

nicht mit Borghesi (opp. 2, 126) die zum Schlagen bestimmte Virga erkennen
dürfen (die Worte des späten Panegyricus auf Theodosius c. 21, 4: tum Longe

populus abigebatur nee otiosa viatoris manus plebem verbere submovebat können
in dieser Frage nicht entscheiden), sondern den Baculus als Symbol des Gehens.

2) Liv. 6, 15, 1 : dietator . . . sella in comitio posita viatorem ad M. Man-
Lium misit. 8, 18, 8: matronis . . . per viatorem accitis. Bei Livius 41, 15, 1

bringt der viator dem Consul Bericht über die Schau des von ihm geopferten

Thieres. Cicero pro Cluent. 27, 74: cumque id (die Ladung eines abwesenden
Geschwornen) ei per viatores consulto neglegentius agi videretur. liepetunden-

gesetz Z. 50: praetor quom soveis viatoribus apparitoribusque nei de i\udicio iudex

absit curato\.

3) Liv. 3, 38, 12 : postquam (die aufs Land gegangenen Senatoren) citati

(d. h. vom Präco) non conveniebant, dirnissi circa domos apparitores . . ad pignera

capienda, wo ohne Zweifel die Viatoren gemeint sind.

4) Die Verhaftung des Cato, weil er im Senat die Verhandlung verschleppt,

befiehlt der Consul Caesar nach Capito (bei Gellius 4, 10, 8) einem Viator, nach

Sueton (Caes. 20) und Val. Max. (2, 10, 7) einem Lictor. Letzteres entspricht

der Regel; aber es ist nicht zu bezweifeln, dass auch jends möglich war.

5) Cicero pro Fonteio 18, 39. Streng genommen kommt die Vocation den
Tribunen nicht einmal zu.

6) Von Varro bei Gellius 13, 12, 6 werden als Magistrate mit Prensio auf-
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gleicher Weise werden die Capitalherren ihre Viatoren verwendet

haben 1
). Bei den Aerarquastören dagegen, welchen die Coercition

fehlt, mögen die Viatoren wohl in der Hauptsache Botendienste

gethan und daneben als Kassendiener 2
)

fungirt haben. — Die

Viatoren bestehen der grossen Mehrzahl nach aus Freigelassenen

und sind im Allgemeinen geringe Leute 3
); die quästorischen allein

haben theilweise Bitterrang 4
).

Viatoren finden sich auch bei den grossen Priesterthümern 5
:

nur den Pontifices scheinen sie gefehlt zu haben , weil diese

Lictorcn führten.

Praecones.

Während die bisher aufgeführten Kategorien der scribae, Praecones.

lietbres, accensi, viatores ausschliesslich Subalternbeamle bezeich-

nen, gehört das praeconiam, das öffentliche Ausrufen, im Ganzen

genommen zu den Privatgewerben , welches bei öffentlicher Ab-

kündigung verlorener Sachen 6
) und sonst vielfach , insbesondere

aber bei den Auctionen 7
) seine Verwendung findet. Hier kom-

men nur die von der Gemeinde angestellten und bezahlten Aus-

rufer in Betracht. Sie begegnen in der hauptstädtischen Ver- Corpo-
. . rationell der-

ualtung corponrt bei den Oberbeamten, unter welchen hier selben.

auch die Censoren ausdrücklich namhaft gemacht werden (S. 329

A. 2) , und zwar als ein Collegium von drei Decurien (a. a. 0.)

gef&hrt tribuni et alii, qui habent viatorem. Liv. 2, 56, 13: tribunus viatorem

mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 3. 56, 5. Cicero in Vat. 9, 22.

1) Dies sind verniuthlich Varros alii (S. 346 A. 6).

2) Dafür zeugt das Relief im Vatican, das einen Gcldsack und den Geld-
\<A\r\ dazu darstellt mit der Aufschrift auf dem Sack viator ad aerarium (Mur.

507, 7). Darauf, dass unter den publici gar keine arcarii u. dgl. vorkommen,
wurde ftchon 8. 316 A. 3 aufmerksam gemacht. Auch hei Cicero Verr. 3, 70, 183
lehleppt ein viator aut Veneria* den (Jeldkorb (fiscus).

:>) Val. Max. 9, 1, 8 vom J. 702: Gemellus tribunicius viator inycnui san-

guinis, sed officii intra servilem habitum deformi*. Damit stimmen die Inschriften
durchaus; von den quästorischen Viatoren abgesehen hat der einzige decuriali*

deruriae viatoriae equestris cos. (S. 346 A. 1) aus dem 3. Jahrh. Uitterranj: und
entsprechende Aenitcr und Priesterthümer.

i| Zu... Beispiel (irut. 424, 8, 1<»'27, 4.

5) Sie sind bis jetzt nachgewiesen für die Au^urn (Ondli 2176, durch
II ind- hritt.ii j.tzt sicher gestellt), die Epulonen

(
Or.-Ili 2 i.V.») und die Aupii-

ii (ll<ii/«n 6104J, alle nur in «in/i-lncn BtJtph eil I ist wohl nur Zu-
fall, dass sie für die ( Jrakelbewahrer iiwmgeln.

i'lautus Merc. 3, 4, 7S * 863 K MlMriU i

7j Cicero pro Quinct. 15, 50; Horaz ars poet. 419 und sonst oft.
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mit Reservirung der ersten oder der juliseben für die Consuln

(S. 329 A. 5); ferner bei den curulischen Aedilen, wo sie unter

zehn Ersten stehen 1
); bei den Quästoren des Aerars, wo sie eine

Decurie bilden 2
); bei den Volkstribunen :i

)
, und kamen vielleicht

noch bei manchen anderen hauptstädtischen Magistraturen vor; denn

bei der geringen Achtung, in der diese Kategorie stand, darf aus

dem Schweigen der Inschriften keineswegs auf Nichtvorhandensein

geschlossen werden. Auch den ausserordentlichen 4
) Magistraten so

Geschäfte, wie den von Augustus eingesetzten 5
), ferner den Provinzialstatt-

haltern 6
) fehlen diese Subalternen nicht. — Ihre Thätigkeit be-

darf keiner besonderen Erläuterung: auf Geheiss des Magistrats

rufen sie diejenigen Befehle oder Erklärungen desselben laut aus,

welche derselbe entweder an das ganze Publicum oder auch an

einzelne in demselben voraussetzlich anwesende Personen richtet

und wo also die Entsendung eigener Boten nicht erforderlich ist.

Sie sind es daher, die die Comitien 7
) und die Contionen berufen s

)

,

Ruhe gebieten 9
), die Rogation abkündigen 10

), die Stimmen jeder

1) Orelli 3216: praeco aedilium curat. Xprimus; 3202: hoc monimentum
apparitorum praeconum aedilium veterum vicarium est.

2) Die Existenz dieser praecones ist nur bezeugt durch Sullas Quästoren-

gesetz und die Inschrift Orelli 2176 = C. 1. L. VI, 1847. Dass sie als eine

einzige Decurie constituirt sind, folgt aus dem S. 345 A. 3 Bemerkten.

3) Ausdrücklich genannt nur in der Inschrift Mur. 955, 10.

4) Den Decemvirn agris d. a. verlieh sie Rullus : Cicero de l. ayr. 2,

13, 32.

5) Den curatores frumenti und aquarum giebt sie Frontinus de aquis 100.

6) Liv. 45, 29, 2. Cicero Verr. 2, 10, 27.

7) S. 343 A. 3. Quästorische Centuriatcomitien : Varro 6, 91. Revocation

ad suffrayia: Liv. 24, 8, 20.

8) Contio überhaupt: S. 193 A. 4. Liv. 1, 59, 7. 4, 32, 1: civitatem prae-

conibus per vicos dimissis dietator ad contionem advocatam increpuit. — Censo-

rische Contio: oben S. 343 A. 3.

9) Audientiam facere ad Herenn. 4, 55, 68; Liv. 43, 16, 8 oder silentium

(per praeconem) facere Liv. 28, 27, 1. 8, 32, 2. c. 33, 2. 24, 7, 12. — Ebenso

im Theater und im Circus. Plautus Poen. prol. 11 : exurye, praeco, fac populo

audientiam und Asin. prol. 4 : face iam tu nunc, praeco, omnem aardum populwn.

Sueton Dom. 9 : Capitolino certamine eunetos inyenti consensu precantes ....
nullo responso diynatus tacere tantummodo iussit voce praeconis. Hadrian befahl

( nach Dio 69, 6) , als er während eines Gladiatorenspiels in ähnlicher Weise
angerufen wurde, dem Präco das domitianische auoTr/jaaTe zu rufen; der Präco

aber that dies nicht, sondern beschwichtigte die Menge dvaxeivas ttjv "/£tpa

y.al 1% auxoü toutou Tjau^aoa?, wauep dou&aat irotsty* ou y<*P
^CTtv or.öxs

'J7cö XY]p6YfJt.aTo<; Giyd^ovxcm (d. h. zu einem solchen Heroldsruf kommt es

niemals).

10) Der Scriba spricht vor (subicii), der Präco ruft ab (S. 336 A. 8). Vgl.

Plutarch Cat. min. 28. Es ist wohl nur ein abgekürzter Ausdruck, wenn dem
Schreiber selbst das Verlesen beigelegt wird (Appian b. c. 1, 11).
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einzelnen Abiheilung 1

) wie schliesslich das Endergebniss renun-

tiiren 2
). Ebenso berufen sie den Senat vom Markt in die Curie 3

).

Im Criminal verfahren ist es der Praeco, der die Parteien 4
) so

wie deren Sachwalter 5
)
und die Zeugen aufruft 6

), den Schluss

der Verhandlungen [dixere 1
)) und sodann die Entlassung der

Geschwornen [ilicet*)) abkündigt, endlich auch den Henker zur

Execution schreiten heisst !l

) . Ebenso sind sie es, welche die öffent-

liche Leichenfeier 10
) oder öffentliche Festlichkeiten 11

) ankündigen,

welche die bei dem Beamten Audienz suchenden Personen aus dem

1) Varro 7, 42: comitiis cum renuntiatur (recitatur die Hdschr.) a praecone,

dicitur .olla r.enturia . Cicero Verr. 5, 15, 38: tu cum esses praetor renuntiatus

non ipso, praeconis voce excitatus es, qui te toties seniorum iuniorumque
centuriis Mo honore affici pronuntiavit? Derselbe de leg. agr. 2, 2, 4: me non
extremn tribus suffragiorum , sed primi Uli vestri coneursus, neque singulae voces

pnieconum, sed una voce universus populus R. consulem declaravit. Varro de r. r.

3, 17, 1 : sortitio fit tribuum <ic coepti sunt a praecone renuntiari, quem quaeque

tribus fecerint aedilem.

2) Cicero pro Mit. 35, 96. Gell. 12, 8, 6. Sueton Dom. 10. Appuleius

Flor. 1, 9, 30.

3) Liv. 1, 47, 8. 3, 38, 8: audita vox in foro est praeconis patres in curiam
ad decemviros vocantis. Appian 6. c. 1, 25: 'Ottiixioi; .... xr,v ßouX-rjv otd xy]-

o6y.(uv auve^aXet. Sueton Claud. 36 : senatum per praecones propere convoeavit.

Später bediente man sich gewöhnlich des Edicts und berief durch den Herold

nur in besonders dringenden Fällen. — Dionysios 9, 63: cid y.Yjp'jvttov ttoXX&v

tvj; [io-jXe'Jtd; iv. töjv ofaufin awexdXei und 11, 4: TcpoijXijov d; Tito d^ooau

%aX 7:aoci<jTT
i
odfj.£voi töv -/.-fjpuxa toix; ßooXeuaovTa; l£ ovöp.aro; -xotXeiv 6tsXeuov

braucht, wie es scheint, falsche Farben; die Berufung der Senatoren aus den
Häusern erfolgt von Rechtswegen durch die Viatoren (S. 346 A. 1), und dass

bei dem Heroldsruf die Namen verlesen werden, ist auch übel erfunden.

i) Lir. 8, 32, 2: praeco Q. Fabium magistrum equitum citavit. Plutarch

Ural. '27: toO xTjp'jy.o; u>oirep etiuUsv dbro toO ßyjfxaxo; (= e tribunalf) xöv Bpou-
tov irX t-^v hbäfi (wegen Caesars Ermordung) xaXoüvxo?. Sueton Tib. 11 :

repente cum appariloribus prodiit citatumque pro tribunali voce praeconis convi-

ciatorem rapi iussit in carcerem.

5) Qjiintilian inst. or. 6, 4, 7 : in publicis . . iudieiis vox illa praeconis

praeter patronos ipsum qui egerit citat; 11, 3, 156: cum iudex in privativ uttt

pr'iero in publicix dicere de causa iusserit. xVlartialis 4, 5, 4.

6) Das Zengenverhür nahm nicht «las Gericht, sondern die Partei vor, die

<li ii Zeilen producirte; aber gerufen wurde der Zeuge durch den Präco. Gieett

pro Flacc. 15, 34: citat praeco voce maxima legatos Acmonenses.
."

) Oleen Verr. 2, 30, 75: praeco dixisse pronuntiat. Ders. pro Cluent.

. !: ylavuit repente pronuntiari ,dixerunt' . (juintilian inst. 1, 5, 43:
rmn . . . .itixert' de pluribus patronis praeco pronuntiet. Schol. zu den Verrinen

(.. 152 Orell.

-S) Deietai n Terelit. Peorm. I, 4, 30: iudices de amtüto tttmWeienfefr

mptema dieta, cum praeco prommtkmM ilicet\ quod si<)n,firnt ire licet'. Wegen
'|»t Abrnfung der Tagetieiten vgl. s. 343 A. 3.

'.»| l.i\. '26, 15, \) : (cnvstit
|
finnrnm tili}» nuit, nt lirlmt m hat tuitre iuberet.

29, 10. Vgl. Di(» 73. 111. <T>, 1(1; rita Mrrnwlri c. 36, 51*.

Kl) Bendb. 6, l. I

1 1 ) Beeton Claud, 21 \h Oleen ./</ /'/»„ ... 12, 8.
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Warteraum vorrufen 1

), welche die Sclaven aus dem Theater 2
),

auch nach Umständen die Fremden aus der Stadt ausbieten 3
)

,

endlich bei allen öffentlichen Auctionen 4
)

und sonstigen Ver-

käufen 5
)

mitwirken. — Das Ausrufergewerbe, das überwiegend

von den Concursen sich nährte und bei einem geringen Masse

von Bildung
)

sich mit dem des öffentlichen Spassmachers leicht

in unschöner Weise berührte, ist bekanntlich nach römischer Auf-

fassung beschulten, so dass in Caesars Municipalgesetz dem das-

selbe Betreibenden die Wählbarkeit zu städtischen Ehrenämtern

abgesprochen wird 7
) ; es scheint diese Vorschrift auch auf die

Officialen dieser Kategorie Anwendung zu finden. Die Inschriften

stimmen hiermit insofern überein, als sie kaum andere Präconen

nennen als Freigelassene oder unehelich Geborene 8
). — Den Sa-

cerdotien finden wir nirgends Präconen beigegeben.

Die übrigen Apparaturen.

Ausser den bisher aufgeführten fest definirten Kategorien

römischer Officialen lassen sich noch manche andere namhaft

1) Cicero Verr. 3, 79, 183.

2) Cicero de har. resp. 12, 26: Uli (die Vorfahren) cum ludos facerent, ser-

vos de cavea exire iubebant .... voce praeconis a liberis semovebantur. Vgl.

Handb. 4, 480. — Das spätere Treiben der Präconen im Theater, wie es I. B.

Sueton Ner. 24 und Dio 61, 20 darstellen, ist Uebertragung griechischer Sitte.

3) Liv. 2, 37, 8: facto senatus consulto, ut urbem excederent Volsci, prae-

cones dimittuntur
,

qui omnes eos proficisci ante noctem iuberent. In späterer

Zeit bedient man dafür sich des öffentlichen Anschlags.

4) Cicero de leg. agr. 2, 21, 56: L. Sulla cum bona indemnatorum civium

funesta illa sua auctione venderet et se praedam suam diceret vendere, tarnen ex

hoc loco (von den Rostren) vendidit .... decemviri vestra vectigalia .... ne

praecone quidem publico teste vendent? Ders. pro Sest. 26, 57: est rogatum, ut

(rex Ptolemaeus) . . . praeconi publico subiceretur. Hier ist ausdrücklich gesagt,

dass die Sectio der confiscirten Güter durch den praeco publicus erfolgt. Vgl.

Philipp. 2, 26, 64.

5) Cicero Verr. 3, 16, 40: si palam praeco iussu tuo praedicasset non de-

cumas frumenti, sed dimidias venire partes und nachher : si praeco decumas pro-

nuntiavit, re . . . plus etiam quam dimidiae venierunt. Vgl. Plutarch Popl. 19.

6) Bezeichnend ist dafür, dass der Scriba dem Präco die Rogation vorspricht

(S. 348 A. 10); was doch wohl heissen wird, dass der letztere nicht lesen zu

können braucht. Auch Martialis 5, 56, 10 räth dem Vater einen besonders ein-

fältigen Jungen zum Präco zu machen.

7) Julisches Municipalgesetz Z. 94 : ne quis, quei praeconium dissignationem

libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, . . . IIvir(atum) . . . petito, vgl. Z. 104;

daraus Cicero ad fam. 6, 18, 2.

8) Die einzige mir bekannte Ausnahme ist Orelli 3216.
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machen, namentlich in der Provinzialverwaltung ; doch ist darüber

wenig Bestimmtes bekannt und die Grenze zwischen ihnen und

den Privatdienern des Magistrats schwierig zu ziehen. — Von
den pullarii, die nur den magistratischen, nicht den sacerdotalen

Apparitoren zugezählt werden können, ist bereits die Rede ge-

wesen
; wir finden sie bei den Feldherren und den für Golonie-

gründung ernannten Beamten thatig 1
), ausserdem in der Haupt-

stadt zu einer Decurie vereinigt 2
)

; ob sie hier für die Magistrate

im Allgemeinen oder vielleicht ausschliesslich für den Kaiser

bestimmt waren, ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden 3
).

— Dass bei den victimarü, die in Rom als eine zugleich für vicümara.

die Priesterschaften und für die Magistrate bestimmte Diener-

schaft constituirt sind 4
), die sacrale Bedeutung überwiegt, geht

schon hervor aus der Bezeichnung dieser Körperschaft als colle-

yium (S. 327 A. 5). Doch müssen sie auch als Apparitoren bei

den verschiedenen Magistralen Dienst gehabt haben. — Ebenso

wird es mit dem collegium tibicinum^) gehalten worden sein; Tiiicmes.

was von den Municipalbeamten bezeugt ist, dass sowohl den

Oberbeamlen wie den Aedilen ein Flötenblä'ser zukommt 6
), wird

aueh auf die römischen Magistrate bezogen werden dürfen, und

es wird derselbe wohl nicht bloss für die Opferhandlungen be-

stimmt gewesen sein, sondern auch für die Geleitung des Magi-

strats bei öffentlichem Erscheinen 7
) . — Auch von den Haruspices Harwpices.

wird das Gleiche gelten, seit dafür ein eigenes Sechzigercollegium

bestand *) ; unter den maxist rauschen Apparitoren aber treten sie

1) S. .Sl A. 5. S. 89 A. 4. Als aus der Gemeindekasse bezahlte Appari-

I m n liü/rirlmet ii« .m drücklich Dionysios S. 78 A. 1.

2 I JJecuriales pulUtrii et h{onoTe) usi in einer Inschrift vom J. 146 n. Chr.

(Orelli 3460), Peniriali* ilcruriue putlariat (llen/en B&44). Vgl. Rhein. Mus.
V l

t, -24.

'!) Bl hingt dies ah von der S. 82 erörterten Krage, ob die auspicia pul-

hirin der Amtstätigkeit domi schlechthin fremd sind oder nicht; wer das erstere

annimmt, wird diese städtischen pullarii als kaiserliche fassen müssen, da die

Kaiser auch in der Hauptstadt die uiis/iicin nistirnsiti /u üben hel'u^t -ind.

•i
) OmUI 2453 vom .1. \i9\ 9oHäg(timi) HeUmorto¥(jiim)

t
<ji/i tpM {Akjuttti)

H MMN fdoUHu <l ii)<i</istr((itihii,<) et Aeruilui tippurent, 1/110J, cum mmmoilis forum
<ni>iti/nuret(ir , lihtrulitale eius renlituUi mnt. \A\. -iü, '».), 1 i : MM in MMN
'.//)< ./ i toUmarik faetO in eon&ptekt populi ertmati mint. Sie kommen auch bei

d.i.. Heer.- vor ((irut. ...... i; Orelli 3844 = /. 11. S. '27:5*.» ). ftbtf m. I.t als

tOren wie die piitlurii. smii. lern als lür diesen 1 » i
.

1 1 > t btfttflMBti Soldaten

i.t ii.•im Cnlli-irien lies Numa. Ilan.ll>. i. I.VJ.

»'.) l»if- .-nullit 'I t Mnltlnlit \<l|| (i.-neti\.i.

.) \u\. «TM mit. Mi bei (teil Insii-nien ül.er die Kinkel KHsatft l I

H) Hill'll. i. 368 Bl i ' •! I '•( ( l.Hldills II...I.W.I I
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wohl schon in einer Zeit auf, wo dies noch nicht eingerichtet war 'j,

und mögen schon damals collegialische Verfassung gehabt haben,

insofern nicht etwa der Umstand in den Weg trat, dass für diese

Stellung die geborenen Elrusker vorzugsweise sich eigneten und

die Forderung des römischen Bürgerrechts (S. 318 A. 3) diese

Mediei. der Kegel nach ausschloss. — Der Arzt ist den in der Hauptstadt

fungirenden Beamten ohne Zweifel nicht von Gemeinde wegen ge-

stellt worden; dass es für die ausserhalb fungirenden geschah,

Interpreter, ist möglich , aber nicht sicher 2
) . — Dagegen ist nicht zu be-

zweifeln, dass der Dollmetscher (mterpres) des Statthalters und

der sonstigen in Staatsgeschäften ausserhalb Italien thätigen Be-

amten und Beauftragten öffentlichen Lohn empfing; bei ihm tritt

die Besonderheit ein, dass der Statthalter ihn in der Kegel nicht

von Rom mitbringt, sondern erst in der Provinz annimmt 3
).
—

Architeeti. Architekten werden gegeben , wo die Umstände sie fordern ; so

den Ackervertheilungsbeamten nach dem Gesetze des Rullus 4
)

und einem jeden der drei curatores aquarum einer nach dem
scribae Senatsbeschluss vom J. 743 5

). — Die scribae armamentarü*)

tarn xmd und die geruli 1
)
gehören vielleicht auch zu den öffentlichen Ap-

1) Das Stadtrecht von Genetiva giebt den Duovirn wie den Aedilen je einen

Haruspex. Danach muss auch der Haruspex in der Cohorte des Verres (Cicero

Verr. 2, 10, 27. c. 30, 75. 3, 60, 137) zu den Apparitoren gezählt werden.

2) Cicero a. a. 0. Vgl. Sueton Caes. 4.

3) Cicero Verr. 3, 37, 84: A. Valentins est in Sicilia interpres
,

quo iste

interprete non ad linguam Graecam, sed ad furta et flagitia uti solebat. Ders.

pro Balbo 11, 28: libertinus Cn. Publicius Menander, quem apud maiores legati

nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt (ihn nennen
auch, nach Q. Mucius , die Digesten 49, 15, 5, 3). Ders. ad fam. 13, 54.

ad Alt. 1, 12, 2. 16, 11, 7. Caesar bell. Gall. 1, 19. Orelli-Henzen 4204.

6319.

4) Cicero de l. agr. 2, 13, 32. Die zugleich erwähnten zweihundert finitores

ex equestri loco sind wohl nicht als Apparitoren zu fassen, sondern als unbesoldete

Begleiter. Sie gehören in den Kreis der mensores, die in republikanischer Zeit

sicher nicht unter den bezahlten Apparitores gestanden haben, sondern eher den

iuris periti vergleichbar sind (Dig. 11, 6, 1; vgl. meine Bemerkungen in der

Ausgabe der Feldmesser 2, 174).

5) Frontinus de aquis 100. — Zu vergleichen ist die Correspondenz Traians

und I'linius über die Sendung eines librator vel architectus (41. 42. 61. 62) und
der Bericht eines solchen librator auf einer merkwürdigen Inschrift von Saldae

(Archäol. Zeitung 1870 S. 5 fg.).

6) Wir kennen sie aus einem dem Pius von den scribae armamentaril ge-

setzten Stein (Orelli 6796) und zwei Inschriften eines ex decuria armamentarii

(C. /. L. V, 1883) und eines armamentarius decuriae (Henzen 5152; nicht ganz

sicherer Lesung). Im Rang haben sie, wie diese Steine zeigen, den übrigen

Scribae nicht nachgestanden.

7) Die [öjexoupta y£ P 'J^(uV erwähnt die Inschrift Henzen 5973 A., die

decuriales geruli die Steine Orelli 976. 4196, einen ihnen gehörenden servus di-
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paritoren, da sie hauptstädtische Innungen sind und diese wie

jene eine einzige decuria bilden (S. 327); doch vermögen wir die

nähere Bestimmung dieser nur aus Inschriften bekannten Körper-

schaften nicht anzugeben. — Ausser den genannten wird je nach

Art und Gelegenheit noch manche andere Kategorie von bezahl-

ten Gehülfen im römischen Staatswesen vorgekommen sein, ohne

dass Veranlassung wäre die einzelnen Fälle hier weiter zu er-

örtern.

Obwohl sowohl die diocletianisch-constantinische Magistratur

selbst wie auch deren von den früheren Apparitoren gänzlich

verschiedene Officialen ausserhalb des Kreises dieser Darstellung

liegen, so darf doch nicht unterlassen werden wenigstens mit

einigen Worten auf die jüngste Gestalt hinzuweisen, in welcher

uns darin die corporirten hauptstädtischen Apparitoren begegnen.

Dieselben haben nachweislich wenigstens bis in das sechste Jahr-

hundert n. Chr. bestanden, zwar natürlich aus einer Reichsein-

richtung umgewandelt in eine Institution der Gemeinde Rom und

auch sonst wesentlich verändert, aber in ununterbrochener Conti-

nuiUit und unter dem althergebrachten Namen der decuriales urbis

Romae (S. 327 A. 1). Es würde in vieler Hinsicht von hohem

Interesse sein die Metamorphose in ihren einzelnen Phasen ver-

folgen zu können ; indess sind wir dazu nicht im Stande, da für

das gesammte dritte Jahrhundert die Quellen so gut wie versagen

und wir nur einigermassen zu erkennen vermögen , was in der

nachconstantinischen Zeit aus diesen Körperschaften geworden ist 1

).

Die decuriue und ihre ordines bestehen fort ; namhaft gemacht

aber werden ausdrücklich nur die decuriae (oder decuria) scriba

rum librariorum, ohne dass deren Verhällniss zu den alten Kör-

perschaften der scribae sich bestimmter definiren Hesse, und die

spenmtor Orelli 874. Ausser der Bezeichnung als decuria und deeurhUi spricht

lür Ihr« Binreihung unter du; öffentlichen Apparitoren die freilich weniu klare

Itung, in die sie die Inschrift Henzen 7190 zu den Uctöret poptilare» setfct.

1) Dfiö llauptquellen sind die Titel des tbieodosischen Codei dt lurris offi-

n (8, 9) und de decuriis urbis Romae (14, I; vgl. 14, .".. 28), ans welchem
letzteren der Titel II, 13 der justinianischen Verordnungensammlung d< decuria
Ulm* urbi< ]l>„n<ie mir ein Auszug ist; sodann in CasslbdoH variae die beiden

nennung de. Vorstehers dieser Decurien betreffenden Schreiben Theoderlcha
'ii Ä1e«en \ elbsl und an ,1m Banal von Itom (."», 21. Tff). Gothofreda

tuiiL- ist, wi. ; immer, gelehrt und scharfsinnig, aber bei dem dürftigen
phischen Material, d.i. Ihm u Gebote stand, nicht genügend Neuere

I riter iichungeii des (Jegen lande kenne i<di ni.lii.

llbm. Altcrth. I. 2. AuU.
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decuria lirloria consulßris (S. 328 A. 1) ; ob uncj welche der

übrigen Decurien noch daneben fortdauerten, erhellt nicht. — Die

ursprüngliche Beziehung der Decurien zu den einzelnen Magistra-

turen der Republik ist, so weit wir sehen, verschwunden; die

ilcciwia licloria consulai'is hat ohne Zweifel mit dem Gonsul dieser

Epoche und dessen Lictoren nichts gemein und führt nur den

alten Namen fort. In der That haben ja auch die scribae quae-

storü noch lange bestanden, nachdem die Verwaltung des Aerars

den Quästoren entzogen worden war (S. 330 A. 2); andrerseits

können wir die Scribae der Gurulädilen noch zu einer Zeit nach-

weisen, in welcher die Aedilität selbst nicht mehr functionirte. —
Damit ist folgeweise die ursprüngliche Thätigkeit der Decurialen,

die Apparition weggefallen; dafür erscheint eine durchaus ver-

schiedene der älteren Zeit ganz fremde, der Dienst bei dem rö-

mischen Senat. Der Vorsteher dieser Decurialen, wahrscheinlich

der magister census, ist es, der die Senatsschlüsse formulirt und

die Aufsicht über die Senatsprotokolle und das Senatsarchiv

führt 1
); auch unter ihnen selbst treten die Schreiber, wie es

scheint mehr noch als sonst, in den Vordergrund 2
). Damit mag

1) Nach Cassiodor var. 5, 22 wird Capuanus bestellt, qui curiae . . senten-

tiam maioris natu auctoritate facundus ediceret et senatus scrinia conscientiae puri-

tate servaret, ut actus Mos . . . sua reddat inteyritate laudandos. Wenn es dann
heisst : Capuanum . . . a praesenti indictione decuriarum rectorem esse praecipimus,

so folgt daraus nicht nothwendig, dass dies der Titel des betreffenden Beamten
ist; wäre dies aber auch ausgemacht, so fällt doch die oben bezeichnete Com-
petenz so völlig zusammen mit dem mayister census dieser Epoche, über den ich

in den memorie delV Inst. 2, 327 gehandelt habe , dass er auf jeden Fall mit

diesem wird identificirt werden müssen. — Ob der iudex decuriae, bei dem der

Decurialis wegen Entziehung seiner Privilegien verklagt werden soll (C. Th.

14, 1, 3 vom J. 389), damit identisch und ob dies überhaupt Titel oder bloss

appellativische Bezeichnung ist, steht dahin.

2) Ausser der S. 328 A. 1 angeführten Verordnung heisst es in einer andern
vom J. 357 (C. Th. 14, 1,1): in decuriarum ordine, nisi qui (vielleicht ordinibus

las, quibus^) librariorum vel fiscalium sive censualium nomen est, nequaquam aliquis

locum primi ordinis (der primus ordinis ist wohl der princeps S. 332 A. 2) adipisca-

tur nisi is quem constiterit studiorum liberalium usu . . . poliere et ita esse litteris

expolitum, ut citra offensam vitii ex eodem verba procedant. Nach dem Biographen

Gordians (c. 12) kommt das s. c. tacitum so zu Stande, ut non scribae, non servi

publici, non censuales Ulis actibus Interessent, senatores exciperent, senatores omnium
officia censualium scribarumque complerent. Auch die Not. Dign. nennt in dem
officium des praef. urbi, und zwar nur in diesem , die censuales ; ohne Zweifel

sind dies eben unsere Decurialen. Auf einer stadtrömischen christlichen In-

schrift vom J. 451 (Rossi Bullett. crist. vol. 7 a. 1869 p. 18) begegnet ein

Laurentius \s\criba senatus
,

gewiss ein solcher Decuriale. — Den Unter-

schied der scribae und der censuales , wenn sie wirklich verschieden sind, weiss

ich nicht anzugeben. Die fiacales kommen nirgends vor als in der angeführten

Verordnung.
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zusammenhängen, was eine Verordnung von 389 als altes Her-

kommen erwähnt, dass aus der Metropole jeder Provinz je zwei

Decurialen genommen werden 1
); als man diesen Subalternbeam-

ten die Führung der Senatsacten überwies, mag gleichzeitig bei

denselben diese seltsame Provinzialrepräsentation eingeführt worden

sein. Dieselben Officialen hatten zugleich den senatorischen

Gensus aufzunehmen 2
)

, wovon sie später gewöhnlich censuales,

ihr Vorsteher magister census benannt wurden, und dienten über-

haupt vielfältig für Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, zum
Beispiel für die Entgegennahme und Aufbewahrung von Testa-

menten 3
,, woraus ihnen namhafte Sportein zuflössen 4

). In dieser

Gestalt haben die Reste der alten republikanischen Apparition bis

an den letzten Ausgang des Alterthums, ja vielleicht bis in das

Mittelalter hinein bestanden.

1) C. Th. 14, 1, 3: (decuriales) binos esse ex singulis quibusque urbibus

omnium provinciarum veneranda decrevit antiquitas. Gothofredus bezieht dies

auf die Metropolen der Provinzen, es scheint mit Recht. Ob dies mit der alten

jährlichen Sendung je zweier quästorischer Schreiber in jede senatorische Provinz

(_S. 332) zusammenhängt, erhellt nicht.

2) Symmachus ep. 10, 67.

3) Z. B. C. Th. 4, 4, 4 = C. Iust. 6, 23, 18. Das meint auch Cassio-

dor 5, 21, wenn, er den Vorstand der Decurien bezeichnet als humanorum actuum
mum testem, securitatem possidentium, publicae fidei splendidissimum tem-

plum . . . Vivat tibi perpetuis saeculis decedentium voluntas, transeant in posteros

iudirhi parentum, scriniis tuis servetur omnium quies. Böcking zur Xot. Dign.
Öpc. p. 193.

4) Dies ist gemeint, wenn den ordines decuriarum scribarum Librariorum et

lirtnriae consuhiris von Constantin das Herkommen bestätigt wird, ut in civilibu*

causis et editionibus libellorum officiorum sollemnitult funyantur (0. Th. 8, '.). I ).

23«



Insignien und Ehrenrechte der fungirenden

Magistrate.

Das äussere Die gebietende Stellung, welche der Beamte in der Gemeinde
Auftreten

e jnn immtj drückt sich nothwendig auch aus in seiner äusseren
Beamten.

Erscheinung, indem theils die zur Durchführung seiner Amts-

pflichten, insbesondere zur Coercition der unbotmässigen Leute,

erforderlichen Hülfsmittel von seinem öffentlichen Erscheinen un-

trennbar sind, theils dem Magistrat in Sitz, Tracht und ähnlichen

Aeusserlichkeiten gewisse Besonderheiten zukommen, die dem
Nichtbeamten untersagt sind. Der Rechtsgrund zur Führung wie

der Apparition, so auch der Insignien ist durchaus »in den allge-

meinen oder besonderen Gesetzen zu suchen , durch welche die

einzelnen Magistraturen eingesetzt worden sind ; in jedem Falle

sind darin die den betreffenden Beamten zukommenden ausdrück-

lich bezeichnet worden 1
). Die Darstellung der Insignien hat

insofern Schwierigkeit, als sie einerseits nicht wohl anders als

im Zusammenhang und selbst im Gegensatz der einzelnen Be-

amtenklassen deutlich gemacht werden können, andrerseits sie

sich doch auch für jede Magistratur eigenthümlich gestaltet und

begrenzt haben ; was namentlich damit zusammenhängt, dass der

Kreis der magistratus, das heisst der aus Volkswahl hervorgehen-

den Beamten, sich allmählich erweitert und selbst die plebejischen

1) Prototypisch ist es dafür, dass die Einführung der Lictoren durch Volks-

schluss erfolgt : ne insignibus quidem regiis Tullus nisi iussn populi est ausus uti

(Cicero de re p. 2, 17, 31; Dionys. 3, 62). Belege dafür aus historischer Zeit

finden sich zahlreich ; so gab das licinische Gesetz vom J. 558, das die Epulonen
ins Leben rief, ihnen ausdrücklich die Praetexta (Liv. 33, 42, 1); so ordnet

das Cap. 62 des Stadtrechts der Colonie Genetiva die Apparition, die Praetexta

und das Fackelrecht der Magistrate derselben; und analoge Bestimmungen sind

uns erhalten in Betreff der Ausstattung (ornatio) der Zehnmänner des servili-

schen Ackergesetzes (Cicero de l. agr. 2, 13, 32) und der augustischen cura-

tores aquarum (Frontinus de aquis 100).
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Beamten in sich aufgenommen hal , ohne dass doch, namentlich

in den Aeusserlichkeiten, Uniformität eingetreten wäre (S. 4 7 fg.)«

Mit Rücksicht hierauf sollen hier behandelt werden zunächst die

Fasces als das eigentliche Werkzeug wie Abzeichen des Imperium,

sodann der Sitz der Magistrate und der diesen zukommende be-

sondere Platz im Theater, endlich die Beamtentracht und was an

diese sich anschliesst. Von der magistratischen Dienerschaft, die

in gewissem Sinn auch hieher gerechnet werden kann, ist bereits

in dem unmittelbar vorhergehenden Abschnitt gehandelt.

Fasces.

Der fascis ist das aus einem Beil (securis) und mehreren Beschaffen
'

%
heit des

Ruthen (virgae 1
)) mittelst eines Riemens 2

)
geknüpfte Bund 3

), /«*«*•

welches zunächst dem Oberbeamten voraufgetragen wird. Der

Ueberlieferung zufolge wurden ursprünglich diese Bündel so, wie

sie hier beschrieben worden sind , von dem höchsten Magistrat

innerhalb wie ausserhalb der Stadt ohne Unterschied geführt; in-

dess nach dem Staatsrecht der Republik ist dem Beamten inner-

halb der Stadt das Beil entzogen und er lediglich auf das Ruthen-

bund beschränkt (S. 65). Die zur Annahme dieses Abzeichens

überhaupt befugten Magistrate führen ohne Ausnahme mehrere

Fasces neben einander; ein einzelner Fascis erscheint nur, wie

wir unten sehen werden, bei Priestern und Frauen 4
). Das Bund

1) Zu Plautus Zeit nahm man die virgae von der italischen Ulme , wie

zahlreiche Stellen zeigen; zu der des Plinius (h. n. 16, 18, 75) dagegen von

der, wie er selbst (a. a. 0.) sagt, in Gallien heimischen Birke. Dionys. 5, 2

unterscheidet an den Fasces die Ruthen (jiaß&ot), die Stöcke (xopuvou) und die

Heile; auch Appian b. c. 1, 15 verbindet paßoou; xat £6Xa.

2) Von rother Farbe nach Lydus de mag. 1, 32: TiX-nOo; dvopiöv [>otßoo'j<;

^mcpepiOfiivarv, ££ u>v Ip-a^xe; cpomxtp ^p(6(xaxi ßeßan-uivoi ^Tjprr^TO. Die Bild-

werke zeigen diese Bänder oft.

3] IMiiUnh q. R. 82: töjv OTpaTTjY&v al frd[ihoi ouvoe&eptivai 7tpo<rr]pTir)[iivwv

itcXixcew «ptporcai und sonst oft. Fasces mit Beilen zeigen z. B. der Denar

des C. Norbanus (Cohen Taf. 29 Norb. 2) und verschiedene bei Rieh u. d. W.

gegebene, Darstellungen. — Die Fascea der Municipalbeamten müssen Kloh, ab-

he.n davon , dass ihnen die Beile fehlton , auch Sonst von den römischen

Bruch unterschieden haben; Cicero [de l. >iyr. 2, 34, 931 nonnt jeno im

Gegensatz tu diesen baettli. Als er inii den Lictorea nach Bmndlstum kommt

und nicht auffallen will, lässt er diosolben cum bactttl» sieh unter die Menge

inisehen fad AU. 11. 6, 2), wo sio also wohl als municipale Lictoron passiren

sollten, vgl. 8. 365 A. 2.

i) D,i>> <reiiii.tni.il-, in Athen, wo or nach strengem Bechl die Lictoron

rhanpt nicht führen durfte, mit einem einzigen Liotox auftritt is. .'Uli \. 7),

bestätigt nur, dass ein Lictor genau genommen keiner ist. Vgl. S. 322,
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wird von dem Trager am (irilV mit (Irr linken Hand grfassl und

auf die linke Schulter genommen 1
); nur bei Begräbnissen werden

die von dem Verstorbenen geführten Fasces, wie seine Wallen.

umgekehrt hinler der Bahre getragen 2
). — Der Lorbeer, der den

Sieger als solchen kennzeichnet, heftet sich zunächst an die Fas-

ces : die fasces lavreati sind in der Bepublik das äusserliche Ab-

zeichen des zum Imperator ausgerufenen Oberbeamten 3
). Folge-

weise ist mit der lebenslänglichen Führung des Imperatortitels

auch die dauernde Führung der fasces laureati zuerst dem Dicta-

tor Caesar 4
) und sodann den Kaisern eingeräumt, bald auch

beides auf dieselben beschränkt worden (S. 123), so dass die

kaiserlichen Fasces von den übrigen sich durch den Lorbeer unter-

scheiden 5
)

.

Auftreten Der Träeer des Fascis ist der lictor 6
) ; beide Gehören so noth-

der lictores.
° ; ' °

wendig zusammen , dass es im Sinne des Bechtes weder Fasces

ohne Lictoren noch Lictoren ohne Fasces giebt, und werden da-

her auch im Sprachgebrauch oft als gleichwertig verwendet.

Ueber die persönliche Stellung der Lictoren ist bereits S. 339

gesprochen. Ihre Tracht richtet sich wesentlich nach derjenigen

des Beamten, dem sie zugetheilt sind: in der Stadt tragen sie

1) Vgl. z. B. die Münze des Brutus (Cohen Taf. 23 hm. 12) und das Re-
lief bei Maffei M. V. 117, 1; überhaupt Jordan annali delV Inst. 1862, 293.
Daher fasces attollere von dem antretenden Magistrat: Vergil Aen. 7, 173.

2) Tacitus ann. 3, 2. Ygl. Vergil Aen. 11, 93 und dazu Servius ; Statius

Theb. 6,- 214. Bekränzung der fasces perversi ist daher ein böses Anzeichen
(Obsequens 70).

3) Cicero pro Lig. 3, 7. Caesar b. c. 3, 71 und sonst oft.

4) Dio 44, 4.

5) Herodian 7, 6 : at xe pdß&oi döacpvrjcpopoov , oTiep iail aujjißoXov d; xo

ota-püwou xa? ßaatXtxa? duö xuw iStumxtüv. Vita Maximini 14 und sonst. Es
ist dies eine aus dem Titel imperator nothwendig sich ergebende Folge; wobei

man sich daran zu erinnern hat, dass der Regierungsantritt unter den impera-
torischen Acclamationen mitzählt. Mit der stetigen Führung des Lorbeers an
der kaiserlichen Fasces verträgt es sich natürlich sehr wohl, dass wegen eines

neuen Sieges laurus faseibus imperatoriis additur (Tacitus ann. 13, 9). — TJeber

die spätere Sitte dem Consul bei Antritt seines Amts die Triumphaltracht zu

gestatten, wo er dann also auch den Lorbeer an den Fasces führte, wird weiter-

hin gesprochen werden.

6) Ueber die Ableitung des Wortes s. S. 362 A. 3. Den fascalis Aug(usti~)

n(ostri) einer späten die Fasces mit den Beilen zeigenden Inschrift C. 1. L.

VI, 1876 hält Henzen mit Wahrscheinlichkeit für synonym damit. — Griechisch

ündet sich auf Inschriften Xebtxuip (C. /. L. III, 6078) ; bei den Schriftstellern

steht gewöhnlich dafür paß&otfyos, auch paßoVfopo?, ^aßSovofxo?, welche Bezeich-

nungen schon Polybios von den römischen Lictoren (10, 32, 2), aber ebenso

auch von den Königsdienern (5, 26, 10. 15, 29, 13) braucht. Umgekehrt spricht

Plautus [Asin. 574 vgl. 565) von octo lictores in einem auf griechischem Boden
spielenden Stück.
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die Toga 1

), ausserhalb derselben und bei dem Triumph das rothe

Kriegskleid 2
), bei dem Leichenbegängniss das schwarze Trauer-

gewand 3
). Sie gehen jeder einzeln vor dem Beamten her 4

)
und

der letzte von ihnen, also der zunächst vor dem Beamten her-

gehende, der lictor proximus, auch wohl summus oder primus 5
),

war wenigstens schon in der späteren Republik ein fester 6
) den

übrigen Lictoren desselben Beamten im Range vorgehender Diener 7
).

Eigenthümlich ist es den Lictoren , dass sie nicht für eine be-

stimmte Amtshandlung requirirt werden, sondern von dem öffent-

lichen Erscheinen der Magistrate untrennbar sind 8
)

als die leben-

1) Dies wird zwar nicht ausdrücklich bezeugt (vgl. A. 2), bedarf aber auch

keines Beweises. Dass sie die Toga aufgegürtet trugen , könnte man daraus

schliessen , dass Tiro das Wort von licium in dem Sinn von limus ableitet (S.

309 A. 4); ähnlich sagt Plutarch Rom. 26 von den Lictoren: ÖTrsCiuafjiEvot iu.a\xoc;,

tooxe o'jvoelv sj&'j? o'j? 7rpocxac;£te (vgl. q. R. 67). Aber die Denkmäler zeigen die

städtischen Lictoren in der Toga ohne Aufgürtung ; und dass der limus vielmehr den

publici zukommt, steht nicht bloss anderweitig fest (S. 309 A 4 ),sondem Tiro

selbst deutet verständlich an, dass die Lictoren den limus nicht tragen, sondern

einstmals trugen. Dass ein Etymolog auf die Tracht der Gemeindesclaven re-

currirt, um lictor mit licium zu combiniren, kann nicht Wunder nehmen.

2) Vgl. S. 62 A. 3. Die Farbe bezeugen Silius (9, 419: ut Varronem pro-

cul inter proelia vidit et iuxta sagulo circumvolitare rubenti lictorem) und für

den Triumph Appian (Pun. 66: jbaßoouyot cpom-/.oj; yixröva; dvoeouxoxe;) ; auch

folgt sie aus der des feldherrlichen Paludamentum. Ob die Lictoren bei dem
Triumph das rothe Sagum oder ein der Toga picta analoges Feiergewand trugen,

kann zweifelhaft sein ; indess spricht der von Appian gebrauchte Ausdruck y txwv
für jenes.

3) Horaz ep. 1, 7, 5: dum ficus prima cnlorque dissignatorem decorat licto-

ribus atris. Vgl. S. 358 A. 2.

4) Am deutlichsten tritt dies hervor in der bekannten livianischen Erzäh-

lnnj: 24, 44, wo der Proconsul, praeter undecim fasces equo praevectus , dann
\r>n «lern zwölften Lictor angewiesen wird vom Pferde zu steigen. Dass die

Lictoren dem Beamten voraufgehefr, kommt oft vor, so bei Plinius paneg. 23:
silentes quietosque lictores tuos subsequebare ; Liv. 2, 18, 8. Wenn die Lictoren

nicht als solche auftreten sollen, gehen sie hinter dem Magistrat (S. 39 A. 1).

5) Die Bezeichnung lictor proximus findet sich schon bei Cicero (de <H \

Mfr; Verr. 5, 54, 142) und später oft, auch auf Inschriften (Orelli 794.

Vil.Si. Uetor primus bei CiccTo ad Q. fr. 1, 1, 7, 21 und in den Glossen j>. 398
Stcpli .: Urtor summus in denselben Glossen p. 131. 398 (vgl. p. 207 summus
'ir//'[''J\>'> r>

r
>'/ r>*)- Griechisch heisst er bei Appian (b. c. 5, 55) xtbv potßoouycov o

r,YOj|xevo;, in den angeführten Glossen <£py tpaßooüyo; (vgl. 7tpa>xopaßoo0yo; pri-

ius p. 599 Steph.).

B) In älterer Zeit rfi licint dieser Posten umgegangen zu sein, da bei dein

Annalisten Qu&drtgarfafl I
bei tiellius 2, 2, 13) derjenige Lictor. der an dieser

Stelle sich befindet, als der qui apparet'. das heisst als der (zur Zeit) dienst-

iliiiende betrachtet wird.

7) Das teigt ausser den Benennungen selbst die auszeichnende Horvorlicbung
in bei den SchrtftBtelrefn (/.. IV Cicero Verr. 5 54, I i?

. Wtt.

\ppian b. i Ta.itns hlMt. :\. 80) mid i.it den HrtctylfMh.
l-t d« r.cauitf zu Hause, so beiluden sich die Lictoren im Yestibnlnrn

n, cstttUdö HtrVäntqiM tidnsularetn <t i}'<inn c »*!(!<

ii ihm auf die Uostra (Li\ tibi <;im lictoridus in rostra



— 360 —

dige Darstellung des dem Itcamtcn als solchem Überall zustehen-

den Rechts auf Ehrerbietung und Gehorsam. Darum ist es auch

Vorschrift, dass der Lictor, insbesondere der lictor proximus, sich

unmittelbar vor seinem Beamten hält und keiner , mit einziger

Ausnahme der unmündigen Söhne desselben, zwischen ihn und

diesen treten darf 1
); worauf ohne Zweifel die uralte Bezeichnung

der Thätigkeit des Lictor als adparere zunächst zurückgeht 2
). Das

gewöhnliche Geschäft der Lictoren besteht demnach darin die

Menge von dem Magistrat abzuhalten (summovere) und zwischen

jener und diesem einen freien Raum herzustellen, in welchem

der Beamte sich zu bewegen und seinen Geschäften obzuliegen

im Stande ist 3
) ; wesshalb der Lictor den Begegnenden zuruft

1

escendit; vgl. 8, 33, 9). Sie stehen neben ihm, wenn er auf dem Tribunal zu

Gericht sitzt (Dionys. 3, 62: SixaCovxt aüxö) Ttapiaxavro ; Cicero pro Cluent.

53, 147 : quid Uli scribae, quid lictores, quid ceteri, quos apparere huic quaestionp

video, volunt?). Wo sie die Vocation vornehmen, ist wenigstens in der Regel

(vgl. Cicero Verr. act. 1, 18, 53) an das Citiren des anwesenden Privaten ge-

dacht (S. 140 A. 1), während der Abwesende durch den Viator berufen wird

(S. 346). Aber auch wenn der Magistrat ins Bad oder spazieren geht, begleitet

ihn der Lictor, da auch bei solchen Gelegenheiten die Manumission vollzogen

werden kann, die bis auf späte Zeit hinab die Gegenwart des Lictor voraussetzt

(Dig. 40, 2, 7; vgl. das. I. 8). Ebenso erscheint er mit ihm bei Besuchen
(Plinius h. n. 7, 30, 116; Juvenalis 3, 128) und im Theater (Sueton Jul. 80);

ja wenn ein Priester, zum Beispiel ein Salier, zufällig Lictoren hat, flguriren

diese neben ihm in den Prozessionen (Val. Max. 1, 1, 9). Wenn der Beamte
in ein Haus eintreten will, in das eigene oder ein fremdes, so fordern die Licto-

ren Einlass, indem sie mit den Fasces an die Thür schlagen (Liv. 6, 34, 6:

forte incidit, ut . . . lictor Sulpici , cum is de foro se domum reciperet, forem,

ut mos est, virya percuteret, vgl. die Schrift de vir. ill. 20; Plinius h. n.

7, 30, 116: Pompeius . . . intraturus Posidonii . . . domum forem percuti de rnore

a lictore vetuit. Statius silv. 1, 2, 48: multa pulsantur limina virga. Martial

8, 66 : bis senos iubet en redire fasces nato consule nobilique virga . . . domum
sonare~). Dass der Consul seiner Privatzwecke wegen ohne Lictoren sich öffent-

lich zeigt, ist wider die Sitte (Liv. 39, 32, 10). Ebenso bilden die Lictoren

das persönliche Gefolge des Feldherrn im Lager (Livius 25, 17, 1. 27, 27, 8).

Weitere Belege finden sich in Menge.

1) Val. Max. 2, 2, 4 : maxima diligentia maiores hunc morem retinuerunt,

ne quis se inter consulem et proximum lictorem . . . interponeret ; filio dumtaxat
et ei puero ante patrem consulem ambulandi ius erat, worauf ein Beleg aus dem
Jahr 462 angeführt wird.

2) Dass in der älteren Sprache nur der lictor proximus adparet, ist schon

bemerkt (S. 359 A. 6). Aehnlich wird von dem Consul, der den nächsten Lictor

Acht zu haben und das Zwischentreten eines Dritten zu verhindern anweist,

gesagt: proximo lictori ut sibi appareret imperavit (Val. Max. 2, 2, 4).

3) Liv. 28, 27, 15 : lictor apparuit (d. h. der Lictor stellte sich an seinen

Platz nächst vor den Beamten), summoto incesserunt, fasces cum securibus prae-

lati sunt. Derselbe 45, 29, 2 : adsuetis regio imperio tarnen novum formam ter-

ribilem praebuit, tribunal, summoto aditus, praeco, accensus, insueta omnia. Der-
selbe 33, 1, 6: ante lictorem turba acta. 3, 45, 5. c. 48, 3. 6, 38, 8. 8, 33, 5.

45, 7, 4. Horaz carm. 2, 16, 9: neque consularis summovet lictor miseros tumultus.

Appian 6. c. 1 , 78. Plutarch Rom. 26. Seneca ep. 94, 60. Vgl. noch die in den
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Acht zu haben (animadvertere) , das heisst bei Seite zu treten

und dem Beamten die schuldige Ehrerbietung zu erweisen 1

).

Ausgenommen sind hievon nur die Bürgerfrauen 2
)

, insbesondere

die Vestalinnen 3
), die nicht gehalten sind dem Magistrat auszu-

weichen. Wer sonst sich in dieser Hinsicht unbotmässig erweist,

unterliegt der magistratischen Coercition , deren Werkzeug wie-

derum der Lictor ist 4
).

Die Fasces und die Lictoren, über deren Aufkommen unsere ****** a
]
s

7 Zeichen der

üeberlieferung keine Kunde giebt 5
), erscheinen durchaus als das AJ^

h
e

s

4
e

a

n
lt

althergebrachte Wahrzeichen der höchsten Amtsgewalt 6
). Auf

dem Gebiet einer souveränen und den Römern verbündeten Stadt

dürfen sie sich nicht zeigen, und wenn die römischen Beamten

eine solche betreten, lassen sie sie vor derselben zurück 7
). Ebenso

Arvalacten häufige Formel summoto escendere, von dem an den Platz, wo er den
Spielen vorsitzt, sich hinbegebenden Priester.

1) Sueton Iul. 80: consule theatrum introeunte cum lictor animadverti ex

more iussisset. Seneca ep. 7, 2, [64], 10 : si consulem videro aut praetorem, omnia,
ijuibus Itonor haberi honori solet, faciam: equo desiliarn, caput adaperiam, semita

cedarn. Aber auch wenn der Consul den Lictor anweist diese seine Schuldigkeit

zu thun, heisst es consul animadvertere proximum lictorem iussit (Liv. 24, 44).

Darauf geht sollemnis ille lictorum et praenuntius clamor (Plinius paney. 61 );

der silens lictor ist Zeichen des humanen Beamten (Cicero ad Q. fr. 1, 1, 7, 23;
I'linius paneg. 23), während die Lictoren des Verres genannt werden ad pulsan-

dos verberandosque homines exercitatissimi (Cicero Verr. 5, 54, 142).

2) Festus p. 154 : matronae a magistratibus non summovebantur, ne pulsari

contreetarive viderentur neve gravidae coneuterentur

.

3) Seneca controv. p. 68 Burs. : praecedens hanc lictor summovebit? huic

praetor via cedet? summum imperium consules cedent tibi? das. p. 408: tibi ma-
gistratus mos fasces summittunt, tibi consules praetoresque via cedunt. Handbuch
4, 175.

4) S. 140 fg. Insbesondere die Vocation und Prension (Liv. 2, 56, 13 S. 141

A. 1) und die Züchtigung (Dionys. 9, 39; Cicero Verr. 5, 54, 142) werden in

solchen Fällen durch den Lictor vollzogen.

5) Die Zurückführung der Lictoren und der Fasces bald auf Romulus •

(Schweglex I, -

r
)81). bald auf Tullus (Schwegler a. a. 0.), bald auf Tarquinius

Prisen* (SHiwegler 1, 671), ist historisch ebenso gleichgültig wie ihre angebliche

Herleitung aus analogen etruskischen Einrichtungen (Müller Etrusker 1, 370;

Bcbwegiai 1, 2781, Unter den Insignien der latinischen Könige werden die Fasces

Dicht genannt (Vergüius Aen. 7, 173 gehört nicht hieher).

6) In.iiyne regiwn heissen die Fasces bei Livius 3, 36 uw\ In '1er entspre-

chenden Stelle bei Dionysios 10, 59 ra rcipa^u-a rrj<; ßaaiXtxfj; äpyrjc; ähnlich

re p. 2, 31, 05, LiVias 2, 7 und oft. El ist Verfassung^yerletzung,

Nichtbeamte lictoren führen (Caesar b. c. 1, 6: lictores habent in urbe et

CapitoUo pri<mti contrd omnia retimtatis exempla). Dass die Fasces zerschlagen

werden
,

nnzeichen sowohl der Absetzung (Dio 59, 20) wio auch des
\u Iridis (Liv Uconlufl in Cnrnel. |>. 58). Der Siegor

stellt die Fasces des Uebcrwundenou an soinem Tribunal als Siegeszeichen auf

(Liv. 2Ö, 16, 24 : Florus 1, 33 [2. 171). Vgl. Cicero de imp. Pomp. 12, 32;
PluUrch Pomp.

7) Tacitus ann. 2, 63: wentum Athenas fafdcriqu« toeiae ft vetußfafi W
datum, ut uno lictore uteretur , dies wii.i von Germanica* gesagt, dor wegen dos
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ist der römische Magistrat gehalten vor der versammelten Vcflfa

gemeinde die Fasces zu senken 1

;, worin die römische Doctrin mit

Recht das Anerkenntniss der Souveränetat des Volkes findet und

darum diesen Gebranch auf die Einführung der Republik zurück-

führt. Auch innerhalb der Magistratur erscheint das Ablegen, resp.

das Senken der Fasces als der Ausdruck des ruhenden, resp. des

minderen Imperium. Dass, wo Reamte mit gleicher Competenz

und gleichem Rang die Amtsgeschäfte nach dem Turnus verwalten,

nach älterer Ordnung (S. 36 A. 8) und wieder später nach dem
Vorgang des Dictators Caesar (S. 39 A. 1) nur der gerirende die

Fasces führt, ist bereits erörtert worden. In ähnlicher Weise ist,

wenn zwei zur Führung der Fasces berechtigte Magistrate un-
gleichen Ranges einander begegnen , der niedere gehalten die

Reile aus den Fasces zu nehmen und diese selbst vor dem höhe-

ren zu senken 2
).

Die Fasces Wie die höchste Amtsgewalt zunächst aufcefasst wird als das
Abzeichen J

°
zunächst Recht dem Rürger zu gebieten, so drückt sich dies auch m dem

der richtet--

liehen Ge- Namen der Träger wie in der Reschaffenheit der Werkzeuge aus.

Lictor ist abgeleitet von Heere 3
)

, das ist laden oder vorfordern

;

proconsularischen Imperium zwölf Lictoren führte. Nach strengem Recht war
auch der eine Lictor unzulässig; vgl. indess S. 357 A. 4. — Hieher gehört

weiter die Herleitung des Wortes territorium bei Pomponius (Dig. 50, 16, 239, 8)
davon, quod magistratus eius loci intra eos ßnes terrendi, id est summovendi im
habent, denn summovere bezeichnet technisch die Thätigkeit des Lictor.

1) Cicero de re p. 2, 31, 53: P. Valerius fasces primus demitti iussit, cum
dicere in contione coepisset vgl. 1, 40, 62. Liv. 2, 7: summissis faseibus in con-

tionem escendit : gratum id multitudini speetaculum fuit summissa sibi esse imperii

insignia confessionemque faetam pop'uli quam consulis maiestatem vimque maiorem
esse. Schwegler 2, 49. — Dass die Sitte blieb, ist glaublich; aber Belege aus

historischer Zeit fehlen auffallender Weise.

2) Als der Imperator der Volsker Coriölanus seine Mutter herankommen
sieht, befiehlt er nach Dionys. 8, 44 seinen Apparitoren xo6; xs reX&iei; oQ? reporj-

yelofrai xu>v axpax7)Ywv !'$o; rp d7rofrea&ai . . . *al xd? pdßoo'j?, oxav iff'JZ T^ ?

fjnrjxpö? fivrfzai, xaxaaxeTXar Taüra os
f

Pto;j-aiot; £axi 7:oi£iv erlös, oxow uTcavrä>ai

rate (xei£oaiv dp^ai; ol xd; IXdxxou; dpyd? £-/ovx£?, ob? xdi (J-S'/pt toü /cafr' ^(xa;

ypö\o'j yiWirat. Der technische Ausdruck ist fasces summittere (Plinius h. n.

7, 30, 112), wesshalb summittere häufig metaphorisch von dem gebraucht wird,

der dem Höheren weicht (Cicero Brut. 6, 22 und sonst). Wenn es bei Livius

22, 11 (und fast wörtlich ebenso bei Plutarch Fab. 4) heisst: {dietator) cum pro-

spexisset . . . consulem . . . ad se progredientem, viatore misso, qui consuli nun-

tiaret, ut sine lictoribus ad dietatorem veniret, so ist das venire sine lictoribus

offenbar nur eine minder genaue Bezeichnung desselben Acts; auch Dionysios

a. a. 0. braucht nachher für das Herausnehmen der Beile und das Senken der

Ruthenbündel den Ausdruck Tidvxa änoftioftai xd xyjs ^ia; Ttapdar^a dpyrj;. Vgl.

Appian b. c. 5, 55.

3) Die Vergleichung von inlicere
;

allicere , licere lässt über die Ableitung

keinen Zweifel ; die veränderte Quantität in lictor steht nicht im Wege (Oellius
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und die Ruthen wie das Beil erscheinen hier offenbar als die

Werkzeuge, mittelst deren die Leibes- und Lebensstrafe vollzogen

wird. Wie lebendig dieser Zusammenhang der Werkzeuge der

Strafe und des Rechts zu strafen empfunden ward , tritt beson- Ih^ Yer -

r schieden-

ders darin hervor, dass je nach der Verschiedenheit der vom }»eit a„ s .

' ° druck der

Magistrat zu erkennenden Strafe auch die Werkzeuge verschieden
d^r

e

s

u
hi

der

sind. Wo das maeistratische Recht den Bürger an Leib und ,,
T*chte

1S"D hchen Ge-

Leben zu strafen in seiner vollen Unbedinstheit auftritt, also in walt
.,

dön" u -

der ältesten Zeit durchaus l
) , späterhin in dem hauptstädtischen

Regiment 2
) bei den wenigen der Provocation nicht unterliegenden

Magistraten 3
) und immer in dem feldherrlichen Regiment 4

)
, führt

der Magistrat als das Zeichen der Capitalgerichtsbarkeit in mili-

tärischer Form das Beil. Wo dagegen diejenige Ordnung mass-

gebend ist, die auf das valerische Provocationsgesetz zurückge-

führt wird, also der Obermagistrat zwar nicht eigentlich die

Capitaljurisdiction verloren hat, aber doch, abgesehen von andern

Beschränkungen, die Hinrichtung nur durch Stäupung vollzogen

werden darf, da werden auch die Beile von ihm nicht geführt 5
).

Immer drückt sich in den Fasces und ihren Trägern die dem

12, 13, 4). Die Alten leiten das Wort meistens von ligare ab (Gellius a. a. 0.

;

Plutarch q. R. 67, Rom. 26; Nonius p. 51; Festus ep. p. 115), wofür vermuth-
lich das i lictor conliya manu» in dem Formular des Perduellionsprozesses be-

stimmend gewesen ist. Andere dachten an licium (Tiro bei Gellius a. a. ö.;
vgl. 8. 296 A. 2) oder gar an /.EtToupfOt; (Plutarch a. a. 0.).

1) Diese Auffassung liegt den Schilderungen der Prozesse des Horatius

(Cicero pro Rab. ad Quir. 4; Liv. 1, 26) und der Söhne des Brutus (Liv. 2, 5, 8)
zu Grunde. Vgl. Dion. 2, 29.

2) Ueber dessen Grenze und insbesondere über die schwierige Frage, in-

wiefern der Magistrat zwischen dem Pomerium und dem ersten Meilenstein zur

Führung der Beile befugt war, ist S. 66 fg. gesprochen worden.
:'»! Dies wird von dem Dictator gelten, insoweit derselbe der Provocation nicht

ii nirrlag, wahrscheinlich auch von dem Triumphatör für den Tag des Triumphs
(S. L'29 A. 1). Wenn in dein processus consularis der spätesten Zeil, wie eis

cheint, die Beile wieder auftreten (Claudian in Prob, et (Hybrii com. 232), so

hängt dies wohl damit zusammen, dass diese Ceremonie der Triumphalprozessiön

bildet war.

4) Liv. 8, 32 i Paptrtiu . . . sjjpliarl magistrum equüum ac vttgas et <ccures

Fabiua . . . laceranubxM vettern Uctoribt^ ad iriarins . . . sese rece-

J, 7, 19. 2(1, 15, 1

(

.). «•. Ili, :;. fjioero Verr •"•• oT 156; 8<»tio Uctort, <•<„„

/< innorenUin iecuri percusserat. 5, 15. 118. c. 54, L42 und sonst,

eit dem valorischen Provocationsgesetz der obere Magistrat die Heile

nicht mehr führt (Cicero rf< re vubl. 2, 31 55: PuUicolq lege de pröyocatione

perlata tlatim seeures dt faseibus dum Uissit und sonst; Schweglei 2, 50). wird

finlich daranf bezogen, dass <r die Capitaljurisdiction verloren bat. and
• dies freilich nahe genug, Aber damit streitet, dass, \\i«' oben (S. 156)

Capitaljurisdiction formoll auch noch nachher Bostandtheil <I<t

hoch -ewalt ist; ferner, dtei trot/ des Oeeetees, welches dem Lictoi
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oberen Magistrat zustehende Coercition und strafrechtliche Judi-

cation je nach ihrem verschiedenen Auftreten domi und militiae

vollständig aus. Dagegen auf den Oberbefehl im Kriege deutet

in den Abzeichen selbst nichts hin, wenn gleich die Untheilbar-

keit des römischen Imperium nothwendig auch auf das Abzeichen

desselben sich überträgt und die Fasces also im Felde den Träger

der Auspicien und des Imperium kennzeichnen, wie ja auch der

den Sieger bezeichnende Lorbeer zunächst an sie sich heftet

(S. 358 A. 3).

späterhfn
^e Umwandlungen, die späterhin der Criminalprozess er-

lauf dk>
kt

fanren hat, haben auch auf die Thätigkeit der Lictoren eingewirkt.

coercition. g iange der ordentliche Criminalprozess bestanden hat, das heisst

so lange die Quästoren oder die Duovirn in Vertretung des Con-

suls über Tod und Leben des Bürgers richteten , hat die Voll-

streckung der Todesurtheile, vorausgesetzt dass sie nicht im Wege

der Provocation cassirt wurden, wahrscheinlich den Lictoren der

oberen Magistrate obgelegen, welche der Obermagistrat ohne

Zweifel dem Quästor zu diesem Behuf ebenso zur Verfügung zu

stellen gehalten war wie die Auspicien für die Centurien 1
) . Aber

dieser ordentliche Prozess kam späterhin factisch ab, und so weit

überhaupt noch Todesurtheile erkannt wurden, bediente man sich

dazu des ausserordentlichen tribunicischen Verfahrens, bei wel-

chem die Lictoren nicht betheiligt waren (S. 141). Als man dann

am Ende der Republik in einzelnen Fällen und weiter in der

Kaiserzeit wieder auf jenen ordentlichen Prozess zurückkam,

untersagt den römischen Bürger mit Ruthen zu streichen, dem Magistrat die

Führung der Ruthen geblieben ist. Darum scheint die oben gegebene Erklärung

vorgezogen werden zu müssen , dass die Entziehung der Beile nicht die der

Oapitaljurisdiction überhaupt, sondern die der militärischen Capitaljurisdiction

ausdrücken sollte; sie stützt sich darauf, dass anerkannter Massen diejenige

Todesstrafe, welche man zu Ciceros Zeit und späterhin als das supplicium more

maiorum bezeichnete, vollzogen ward durch zu Tode Stäupen (Sueton Nero 49

:

interrogavit, quäle id genus esset poenae — die Bestrafung more maiorum — : cum
comperisset nudi hominis cervicem inseri furcae , corpus virgis ad necem caedi.

Cicero de leg. 3, 3, 6 vgl. S. 147 A. 2. Tacitus ann. % 32). Ueber die Voll-

streckung durch den Lictor oder den Henker s. unten S. 365 A. 1.

1) S. 90 A. 2. S. 157 A. 3. Historische Belege für diese Procedur giebt

es nicht, und es kann dies bei dem ziemlich frühen Verschwinden des ordent-

lichen Criminalprozesses vor den quaestores parrieidii und den gleichartigen duo-

viri perduellionis nicht befremden. Dem Schema zufolge beschafft die Ladung
der praeco (Varro 6, 91), die Bindung und eventuell die Hinrichtung des Ange-

klagten more maiorum auf Geheiss des Quästors oder Duovirs der Lictor (Liv.

1, 26, 8), natürlich der consularische , da die Stadtquästoren solche nie geführt

haben.
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geschah es mit der Modification, dass das Urtheil nicht mehr

durch Lictoren , sondern wie bei Sclaven durch den unfreien

carnifex vollstreckt ward *) . — Seitdem erscheinen die Lictoren

wenigstens in Rom nicht so sehr als Werkzeug .der eigentlichen

Strafgerichtsbarkeit als der den Obermagistraten verbliebenen weit-

greifenden Goercition.

Das Recht Fasces und Lictoren zu führen steht ausschliess- Lictoren der
einzelnen

lieh den Beamten der Gemeinde zu; es beschränkt sich indess Magistrate,

nicht auf Rom. Auch die der Municipien als ehemals sou-

veräner und der Form nach lange Zeit mehr föderirter als unter-

täniger Staaten, bedienen sich innerhalb ihrer Territorien der

Fasces 2
) und der Lictoren, während dagegen die Vorsteher der

Plebs, insbesondere die Tribüne, dieselben zu keiner Zeit ge-

führt haben 3
). Für die besondere, Erörterung über das Recht

die Fasces der römischen Gemeinde zu führen und insbesondere

über die Zahl der jedem Magistrat zukommenden Fasces, die am
besten in zusammenfassender Weise gegeben wird, wird es an-

gemessen sein die für Beamte und die für Priester oder doch

religiöse Acte bestimmten Lictoren zu scheiden oder, wie dieser

Gegensatz auf den Inschriften der Kaiserzeit ausgedrückt wird,

die lictores qui Caesari et magistratibus apparent und diejenigen,

(/i<i sacris publicis apparent. Da die Fasces eigentlich Abzeichen

des Imperium sind und ihre sacrale Verwendung sich aus der

politischen ableitet, wird es keinen Tadel finden, wenn auch die

letztere hier kurz berücksichtigt wird. — Dass die der Magistra-

tur zukommenden Fasces nie zwischen den Collegen getheilt wer-

1) Cicero pro Rab. ad Quir. 4, f> ; Sueton Claud. 34. Gerade im Prozess

des Rabirius ist es begreiflich, dass Labienus von der Execution durch die con-

snlarischen Lictoren absah; der demokratische Antiquar musste hier nothgedrungen
\on dem Horatierschema abweichen, da er auf die Unterstützung der Consnln sich

keine Rechnung machen durfte. Auch war die Strafform selbst das Wesentliche,
nicht die Wahl des Henkers.

2) Vgl. 8. 3f>7 A. 3. Dass die Beile fehlen, ist in der Ordnung, da diese

Beamten keine militärische Gewalt haben (s. 8. 363 A. f>J; den Beweis dafür

gewähren die auf Grabsteinen nicht seltenen bildlichen Darstelltinuen derselben

l/iiin Beispiel Maffei M. V. 117, 2. 3; <Jori insrr. lür. 2, '22). Wenn der Dispen-
sator de.-, Se\ir Trimalchio dMsen Hausthiir mit de!) Fasces cum seruribiis ver-

ziert (l'etronins c. .'»()). so zcij.'t schon der sonst nicht übliche Znsatz 'cum nrru-

ni.m <lie Ironie.

3) IMutarch </. B. Hl: rj&W \j'j'.y,</j /<>>% r/O'jat. Darum wirft Cicero dem
Anton in.-, als Verfassungsverletzunt; Mir, (Um er als Volkstrftinn LfctOten führt

(/'/*//. 2, 24, :')M : rehrlxitur in tMMÜÖ trihunii* pUbii: lirtnrrs lunrenti mitemlr
Ixint): naturli.li h.itfe ei Ifl nicht aK ...l. Ii.-r r.ii lieh, solidem weil er zugleich

;>ro j>r<itt<,rr war (Ticero <i<i AU. 1(1. Ha).
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den, sondern diesejben entweder wechseln* oder jeder College die

ganze Zahl führt, ist schon bemerkt worden (S. 36 fg.,.

1. Lictoren der Beamten.

des Königs, I. Dem König geben die Berichte übereinstimmend zw ölf

Fasces 1
). Dasselbe wird von dem Zwischenkönig gelten'2).

— Dass dem König, im Gegensatz zu dem Oberbeamten der Re-

publik, das Recht beigelegt wird, den von ihm bestellten Amts-

gehülfen, wenn er will, die Fasces zu verleihen und sie damit,

nach der späteren Auffassung, zu Magistraten zu machen, ist schon

früher (S. 10) ausgeführt worden; es wird davon Anwendung
gemacht worden sein auf denjenigen der tribuni celerum, der

die Stelle des Reiterführers der Republik vertrat, und auf den

praefectus m*bi. Ueber die Zahl der Fasces dieser königlichen

Auftragnehmer ist nichts überliefert.

des consuis 2. Dieselbe Zahl von Fasces kommt bekanntlich den Consuln

amten'con-" zu so wie den stellvertretenden Beamten consulari imperio, den
SU
Gewa

C

it,

er Decemvirn 3
)
und den Kriegstribunen 4

), desgleichen den

Proconsuln 5
); diesen letzten natürlich nur ausserhalb der Stadt.

In republikanischer Zeit gilt dies für alle Beamte pro consule,

mochten sie diesen Titel in Fortsetzung ihres Gonsulats oder auf

Grund ausserordentlicher Verleihung führen. Augustus indess

beschränkte das Recht zwölf Fasces zu führen auf diejenigen Pro-

consuln, die die Provinz auf Grund des Gonsulats erhielten, das

heisst auf die Proconsuln von Asia und Africa 6
)

, während den

1) Cicero de re p. % 17, 31. Liv. 1, 8. Dionys. 2, 29. 3, 61. 62. Appian
Syr. 15. Aelianus de anim. 10, 22. Lydus de mag. 1, 8. Zonaras 7, 8. Nur
Appian giebt dem König an einer anderen Stelle (b. c. 1, 100) im Widerspruch
mit sich selbst wie mit allen übrigen Gewährsmännern vierundzwanzig Fasces,

offenbar getäuscht durch die in diesem Fall trügende Analogie von Künigthum
und Dictatur.

2) Liv. 1, 17, 5: unus cum insignibus imperii et lictoribus erat. Ausdrück-
lich wird die Zahl nicht angegeben.

3) Liv. 3, 33. 36. Dionys. 10, 57. In der Zahl der Fasces stimmen die

Berichte überein.

4) Liv. 4, 7, 2 : et imperio et insignibus consularibus usos. Lictoren legt

ihnen die Erzählung Liv. 6, 34, 6 bei ; die Zahl wird nicht angegeben , kann
aber nicht wohl eine mindere gewesen sein. Auch die Decemvirn waren ja

theilweise Plebejer und führten dennoch die consularischen Fasces.

5) Plutarch Paul. 4.

6) In der nachconstantinischen Zeit "ist dies Vorrecht aufgehoben worden

;

wenigstens für Justinians Zeit leugnen die Digesten (S. 369 A. 2) bestimmt,
dass es Proconsuln gebe mit mehr als sechs Fasces.
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auf Grund der Prätur dazu gelangenden zwar der Titel proconsul,

aber nicht die consularischen Insignien gegeben wurden 1
).

3. Der Dictator führt nach allen glaubwürdigen Berichten
to

d
r

e

s

s

^tlr
vierundzwanzig Fasces 2

); da indess es ebenfalls wohl bezeuet ist,
von ih™ er"

D ? nannten

dass zuerst Sulla als Dictator mit einer solchen Anzahl Lictoren Samten,

sich Öffentlich gezeigt hat 3
), so sind vielleicht beide Angaben in

der Art zu vereinigen , dass nach älterem Recht der Dictator in

der Stadt zwölf, ausserhalb des Pomerium vierundzwanzig Licto-

ren, Sulla aber die letztere Zahl auch in der Stadt geführt hat.

— Insofern das Königsrecht die Führung der Fasces mit der abge-

leiteten Gewalt zu verbinden auf den Dictator übertragen wird,

kommen dieselben auch dem Reiterführer und dem vom Dictator

ernannten Stadtpräfecten zu. Der vom Dictator ernannte Ma-
gister Equitum führt sechs Lictoren 4

); die von dem Dictator

Caesar ernannten Stadtpräfecten führten deren zwei 5
). Da-

gegen müssen den vom Consul bestellten Stadtpräfecten , insbe-

sondere also den während des Lalinerfestes fungirenden, die

Lictoren gefehlt haben 6
).

1) Dio 53, 13 : dvfr'jTTdrcou; xaXeia&ai u.tj oxi xou; 060 xou; U7rax£'jx6xa;,

dWd xai to'j; dXXo-j; xou; 1% xwv e'axpaxTjY'fjv.oxojv . . . ovxa;, ^aßoouyoi? i£

a«af iv.'j.zirjryji , oaot07rep xal dv xüj dax£i v£v6(xiaTat, ypfja)}ai. Cyprianus ep.

3*
: tant nunc mayistratus et consules sive proconsules annuae diynilatis insiynibus

tt (luotUciiu fascibus ylorientur, wobei an den Proconsul von At'riea gedacht ist.

2) Polyb. 3, 87 : töjv (j.£v -ydp u~dxcov E-/,oiT£po.> ou>0£-/.a -sXs/.st; dy.oXoutJOÜci,

Touxtn £ty.oai xaixexxap£C- JDionys. 10, 24. Plutarch Fab. 4. Appian b. e. 1, 100.

Dio 54, 1. Vgl. Dio 43, 14. 19 und S. 303 A. 2. — Allein Lydus de may. 1, 37
giebt ihm nur zwölf.

3) Liv. ep. »Sil: Sulla dictator factus ,
quod nemo umquam fecerat, cum

fascibus XXII II processit. Diese Angabe einlach als irrig zu betrachten ist nicht

möglich.

4 ) Dio 42, 47. 43, 48. Lydus de may. 1, 37. 2, 19. Wenn dies bis auf
den Antrug des Magisteriuin der Heiter zurückgeht, so ist der Keiterführer der

älteste lieamte mit sechs Lictoren und sind die sechs Lictoren dos Prätors von
ihm entlehnt.

5) Dio 43, 48: ol -oXiavop.01 . . . alxiaiKvxe; , oxt *at pctßöou^oi; xat xijj

LzWT^i X(jj x£ Cii^ptj) toi; äp/iaot;, <u3~£p v.oti 6 i'—apyo; £-/iypr
/
vxo, dcpeiOriaav,

\0[xov Ti/d -pcyaXXopuvot, 'A f/j ixäai xot; rrapd oixxäxwpo; dp/r;v xiva XapoOst

/pfjOilai OUXOI( £0(00x0. Dies bestätigt Sueton dtes. 7(1, indem er die-.

fecti pro praetoribus ncjint, und die Münze (Cohen Livineia Tal. 21 n. 5) mit

d'in 'iinilixhcn Sessel /wischen zwei Fasces und der Aufschrift Heyutus /'.

]>r<uf. ur. >ie zeigt zugleich. d praefecti urbis nur zwei Faspea geführt

haben, um BO mehr ,il p auf andern Münzen, diu den \ atcr diesig Sladtprä-

rt.ii. Ii,
:
iu(i^ jiiiurtor) feiern, der curulische S, hen sechs I

teilt 1 t. Vgl. über di.• \lun/r ftorghe»! '/<<. 3, 2 \< pp. 1, I

ld3fg.)und
mein K. M. W. S. 7U.

6.J
Die- falgl darau>, da-.-, dir Sfadtjur|f( •

1 1 n Caesars ihr K.-< hl l.i.imni /u

fuhren auf ihre Ernennung durch einen Dictator itQtzen
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des Prätors 4. Zwei Lictoren führt der in Rom fundrende Prätor *). Auch
und der Be-

#
i (

amten prae- dem gewesenen Aedil, der als iudex quaestionis inter sicarios
lori.seher M

<itwait, in Rom fungirt, werden Lictoren beigelegt'2); ohne Zweifel hat er

ebenfalls zwei gehabt. In der Provinz dagegen führt der Prätor

bekanntlich sechs Fasces 3
) ; es kann auch sein , dass der in die

Provinz bestimmte Prätor diese Zahl nicht erst mit dem Austritt

aus Rom, sondern schon in Rom selbst mit Antritt seiner Prätur

erhielt 4
). Die gleiche Zahl kommt den Proprätoren, mögen sie

auf Grund der Prorogation oder stellvertretend fungiren, und

1) Censorinus 24, 3 : M. Plaetorius tribunus plebi scitum tulit , in quo est :

praetor urbanus
,

qui nunc est quique posthac fiet (die Handschr. fiat), duo
lictores apud se habeto usque supremam iusque inter cives dicito. Die Zeit dieses

Plebiscits ist anderweitig nicht bekannt, es kann aber nicht älter sein als Anf.
des 6. Jahrh. , da die Bezeichnung praetor urbanus die Existenz des peregrini-

schen voraussetzt. So war es auch zu Plautus Zeit, der im Epidicus 1. 1, 25
über einen den Prätor spielenden Sclaven scherzt: unum a praetura tua abest

. . . lictores duo, duo viminei fasces virgarum, und zu Ciceros, der (de leg. agr.

2, 34, 93) den Hochmuth der capuanischen Municipalprätoren unter anderm auch
darin findet, dass ihnen anteibant lictores, non cum bacillis , sed , ut hie praeto-

ribus anteeunt , cum faseibus duobus. Die Vereinigung, die ich früher versucht

habe (zu Borghesi opp. 1, 197), dass der Stadtprätor sechs Lictoren habe führen

dürfen, aber zwei führen müssen, verträgt sich nicht mit der Untrennbarkeit
des Lictor von dem Magistrat.

2) Cicero pro Cluent. 53, 147 (S. 359 A. 8).

3) Appian Syr. 15 : axpaxirjYOUs . . . 7t£pid7T£(j.Tcov, ou; auxol xaXojaiv e£a7re-

Xex.ea<;, oxi xwv utoxxwv öucuöexa TceXexeci r.at öuwoexa pdßSot;, cuauep ot udXai
ßactXel?, ^pto(x£vu>v, xö ^puau x-rj; d^ituoew; eaxi xoisSe xo!? axpocxirftots xai xd
-/jixioea uapdoY][xa. Cicero Verr. 5, 54, 142. Val. Max. 1, 1,9. Plutarch Paul. 4.

Dio 53, 13 (S. 367 A. 1). Münzen der Livineia (das. A. 8). Die Bezeichnung des

Prätor als oiparr^bi ^au^Xexus ist stehend bei Polybios (2, 23, 5. c. 24, 6.

3, 40, 14. c. 106, 6. 33, 1, 5) und findet sich auch bei Appian a. a. 0. und an-

deren vom polybianischen Sprachgebrauch abhängigen Griechen, wie Diodor und
Themistios; aber die technische Bezeichnung des Prätors in Inschriften und bei

den Schriftstellern der späteren Zeit ist einfach axpücxirjYO«; (Wannowski antiq. Rom.
e Graecis fönt. expl. p. 146). IleXexucpopo«; ist falsche Lesung bei Polybios

2
?
23, 5.

4) Darauf führt die Angabe des Val. Max. a. a. 0., dass dem M. Furius
Bibaculus, der als Prätor die Salierprozession mitmachte, sechs Lictoren voraus-

geschritten seien; da der Provinzialprätor unzweifelhaft das Imperium schon
hatte, bevor er die Stadt verliess — es zeigt dies die in der Zwischenzeit von
ihm nicht selten verwaltete Rechtspflege — und keineswegs den Promagistraten

gleich geachtet werden darf, so stehen formale Bedenken nicht weiter entgegen.

Auch hat es kein Bedenken für das kurze und zufällige Intervall zwischen Amts-
antritt und Abgang von Rom, das die ältere Verfassung zuliess , den geringeren

Provinzialprätoren mehr Fasces zu gestatten als den im Range vorgehenden

hauptstädtischen. — Dass Polybios 33, 1, 5 und ebenso Themistios or. 34, 8

p. 483 Dind. den Ausdruck axpaxTjYÖ? efaTreXexui; von dem Stadtprätor braucht,

beweist nach Beckers (1. Aufl.) richtiger Bemerkung bloss, dass er diese Be-
zeichnung appellativisch verwendet hat. Wenn dagegen Dio (S. 367 A. 1) die

prätorischen Statthalter so viel Fasces führen lasst wie die Prätoren in Rom, so

bleibt hier höchstens der Ausweg, dass in der Kaiserzeit, in der alle Insignien

und Titulaturen sich steigerten, der Prätor auch in der Stadt sechs Fasces ge-

führt hat.
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überhaupt den Beamten prätorischer Gewalt 1

) der Republik zu

so wie denjenigen Proconsuln der Kaiserzeit, die die Provinz auf

Grund ihrer Prätur erhielten 2
). — Als indess gegen das Ende

der Republik man anfing den dem Senat angehörigen Gehülfen

der Provinzialstatthalter und der Feldherren überhaupt, den Quä-
storen und den Legaten prätorischen Rang beizulegen, ist diesen

quaestores pro praetore oder legati pro praetore nicht die volle

Sechszahl der Fasces gewährt worden. Es war diese Minderung

nothwendig, wenn der Statthalter selbst nur prätorisches Recht

besass, damit der Gehülfe ihm nicht coordinirt werde. Aber

auch für die Gehülfen der zur Führung der zwölf Fasces befug-

ten consularischen Statthalter ist dasselbe wenigstens schon vor

der Gonstituirung des Principats 3
) angeordnet worden, vielleicht

bereits durch das gabinische Gesetz vom J. 687
;
das zuerst der-

gleichen proprätorische Gehülfen in das Leben rief. In demselben

Sinne gestattete Augustus denjenigen seiner Legaten, welchen er

proprätorischen Rang gewährte, das heisst den einzelnen Pro-

vinzen vorgesetzten, nur fünf Fasces zu führen 4
), wesshalb die-

selben auch in späterer Zeit quinquefascales heissen (S. 372 A. 2).

Nach dem gleichen Princip müssen auch in den senatorischen Pro-

1) Rullus Decemvirn sollen , wie prätorische Gewalt , so auch Lictoren er-

halten (Cicero de l. agr. 2, 13, 32).

2) Dio 53, 13 (S. 367 A. 1). Ulpian Big. 1, 16, 14: proconsules non am-
plius quam sex fascibus utuntur. Josephus bell. lud. 2, 16 : ( EXXijwc) 2£ 'Poj-

jj-aimv bicthtouoi pdßoot; tooauxais oe Ma*eoovec. Auch die Consulare der

constantinischen und nachconstantinischen Zeit haben sich in dieser Hinsicht nach
den prätorischen Proconsuln der früheren Kaiserzeit gerichtet, wie die Titulatur

vir rlarissimus consularis sexfascalis provinciae Numidiae (Henzen 0508. 6509 =
Kenier 1852. 2542) beweist. Meine Abhandlung in den Leipziger Berichten

226.

3) Als Curio im J. 705 nach Africa pro praetore ging (Caesar b. c. 1, 30),
erschien er bei Cicero mit sechs lorbeerbekränzten Fasces. Quid isti, fragt ihn

dieser (ad Alt. 10, 4, 9), sex tui fasces? si ab senatu, cur laureati? si ab ipso,

cur sex? Cicero fragt ihn, ob er selbstständiger Inhaber der proprätorischen Ge-
walt sei oder legatus pro praetore Caesars : in jenem Falle habe er kein Recht
auf den Lorbeer, in diesem keines auf sechs Fasces. Damit ist, besonders wenn
MB damit die spätere Einrichtung der quinquefascales vergleicht, deutlich aus-
gesprochen , dass dem legatus pro praetore schon vor Augustus die volle Zahl
Irr pfttoriichen Fasces nicht zukommt.

ii Dio 63, 13: {jaßooyyot; &e 8^ ndvre Travxe; 6p.olu>; oi drciaTpcirrj-pi

/-/'. fooi -je owc i% rfat brarrtuxfcan/ etat* xal ovojj.aCovxou in aotoO
i to6tou, WO freilich in den Ausgaben die xylandrische Tcxtverdrr-

bnng 2; für nivzz sich noch bis auf diesen Tag behauptet. Auch wo kiittr-
l:«h,- L.-j.iti ausserordentlicher Weise in sonatorisr-he oder auch kaiserliche l'ro

Bxen |< endol werden, erhalt«] lie mir tu n r Lictoren. Mo 57, 17 vgl. mit

17; C. i. fr, 4088, 1084; in«i,riit «du Ofrti [fymmrU
'i>"jr. I |. ',11,1h. ,u QaUla cU rutoqtu f<uct»>

I Ali.nl. I. 2. Aufl. '24
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vinzen den Quästoren pro 'praetore so wie den Legaten pro pra4+

tore sowohl der consularischen wie der prätorischen Proconsuln x

)

weniger als sechs Fasces zugekommen sein ; doch mangelt es über

die Fasceszahl dieser Beamten an Zeugnissen.

5. Dass den Censoren die Lictoren fehlten, wird ausdrück-

lieh bezeugt 2
), und dasselbe gilt nicht minder sowohl von den

curulischen Aedilen 3
)
wie von den Quästoren 4

) und über-

haupt den geringeren hauptstädtischen Beamten,

der Ge- 6. Am Ausgang der Republik und im Anfane der Kaiserzeit
sandten und o o r o
der sena- finden wir die Consuln und den Senat im Besitz des Rechts

toren

,

den von ihnen bestellten Gesandten die Führung der Fasces

zu verleihen 5
); und ebenso den Statthalter der letzten Zeit der

Republik befugt, selbstverständlich innerhalb seines Sprengeis,

jedem in demselben verweilenden Senator, vorzugsweise also

seinen Amtsgehülfen, dem Quästor und den Legaten, Fasces bei-

zulegen 6
). Aus früherer Zeit wird von einer solchen die Fasces

1) Auf dem Denkstein eines solchen Legaten sind Fasces und Beile dar-

gestellt (C. I. L. III, 6072), und erwähnt werden die Fasces des Legaten von
Africa in der vita Severi 2.

2) Zonaras 7, 19
:

" xip xtüv fJi£i£övu)V ap^tbv -xoajjKp irX'fjy paßBou^wv £'/pü>vro.

Damit stimmen die Inschriften der Apparitoren der höheren Magistrate ; auf denen
der Lictoren wird der Censoren nicht gedacht, während sich ein praeco findet ex

tribus decuris, qui co(n)s(ulibus) cens(oribu8) pr(aetoribus) appurere solent (S. 329
A. 2).

3) Die Inschriften der Lictoren nennen nur die Consuln und die Kaiser;
die allgemeine Angabe, dass sie magistratibus apparent (1, 270 A. 1. 3),
lässt es unbestimmt, wie weit denselben Lictoren zukommen. Auch bei den
Schriftstellern findet sich nirgends eine ausdrückliche Angabe. Aber da Varro
den Aedilen die Vocatio und die Prensio bestimmt abspricht (S. 140 A. 2), diese

aber in dem Führen der Lictoren ihren Ausdruck findet (Gell. 13, 12), so

müssen die Zweifel schweigen. Sonst könnte man wohl geltend machen, dass

Jurisdiction und curulischer Sitz anderweitig nie ohne Lictoren vorkommen ; dass

ein Aedilis im J. 732 den Censor nöthigt ihm auszuweichen (via sibi decedere :

Sueton Ner. 4), was man allerdings auf das herrische Auftreten der Aedilen

dieser Epoche beziehen kann (S. 314 A. 1), aber doch lieber darauf beziehen

möchte, dass dem der Rangordnung nach niedrigeren Magistrat die dem höheren
fehlenden Lictoren zustehen ; endlich dass den Municipalädilen lixae et virgae

beigelegt werden (Appuleius metam. 1, 24).

4) Varro bei Gellius 13, 12, 6. Vgl. S. 364 A. 1.

5) Einer im J. 735 an Augustus abgesandten senatorischen Deputation wur-
den je zwei Lictoren für jeden der Abgesandten beigegeben (Dio 54, 10).

6) Rücksichtsvolle Statthalter gewährten diese Auszeichnung jedem Senator.

So schreibt Cicero an den Statthalter von Africa Cornificius im J. 711 (ad fam.
12, 2l): C. Anicius .... negotiorum suorum causa legatus est in Africam
legatione libera a te peto

,
quod ipse in provincia facere sum solitus non

rogatus , ut omnibus senatoribus lictores darem
;

quod idem acceperam , et id co-

gnoveram a summis viris esse factitatum. Darauf wird es beruhen , dass der

Quästor von Makedonien 696 Cn. Plancius Lictoren führt (Cicero pro Plane.

41, 98: statim ad me lictoribus dimissis, insignibus abiectis, veste mutata pro-
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von der Magistratur trennenden Gestattung nichts berichtet 1

).

Wahrscheinlich haben wir darin eine Verunstaltung zu erkennen,

welche die Oligarchie , sei es durch eine gesetzliche Bestimmung

etwa Sullas, sei es durch blossen Missbrauch, in die alte Ord-

nung der Republik hineingetragen hat 2
). Die Zahl der Lictoren

ist wohl in allen diesen Fällen zwei gewesen 3
).

7. Von den Kaisern führte Augustus bis zum J. 725, wie des Kaisers,

es scheint, vierundzwanzig Fasces, was auf einer Bestimmung des

ütischen Gesetzes über den Triumvirat rei publicae constäuendae

beruhen mag, gab aber wie die übrigen Befugnisse seiner Aus-

nahmestellung so auch diese mit dem 1. Jan. 726 ab 4
). Die

zwölf Lictoren, die ihm seitdem in Rom bis zum Sommer 731

kraft seiner consularischen, ausserhalb der Stadt allgemein kraft

seiner proconsularischen Gewalt zustanden, immer und überall

zu führen wurde ihm im J. 735 gestattet 5
). Domitian sind so-

dann vierundzwanzig eingeräumt worden 6
).

8. Die unter dem Principat neu eingerichteten der neuen
Magistra-

Aemter sind, so weit sie dem Ritterstande angehören, nicht als turen des
I'rincipats.

eigentliche Magistraturen betrachtet und ohne Zweifel von den

fectus est), obwohl der Statthalter anwesend und er also nicht pro praetore war

;

*lass der Quästorier Verres als Legat des Proprätors von Kilikien im J. 674/f)

einen Mctor bei sich hat (Cicero Verr. I. 1, 26, 67. c. 28, 72), und was Cicero

an denselben Statthalter von Africa schreibt (ad fam. 12, 30, 7) : de Venuleio

Latino Horatio (vermuthlich wenig angesehene Senatoren) valde laudo : illud non

nitnium probo quod scribis
,
quo Uli animo aequiore ferrent, te tuis etiam leyatis

lictoren atlernisse. Ein Recht darauf hatten also auch diese nicht. Diese ver-

günstigten Lictoren sind auch bei den 120 Fasces in Luca (Drumann 3, 264) in

Anschlag zu bringen.

1 ) Der Legat des Scipio Pleminius führt wohl Lictoren (Liv. 29, 9), aber

;imli das stellvertretende Commando.
2) Man erwäge nur, wie sich diese Verleihung der Fasces zu der alten

Regel verhält, dass der Dictator wohl, nicht aber der Consul befugt ist seinen

beamten die Fasces zu übertragen (S. 367 A. 5).

3) Angegeben wird diese Ziffer in dem Fall S. 370 A. f); aber auch die

übrigen Stellen fübren wenigstens auf eine Mehrzahl von Lictoren oder schliessen

loeh nicht, aus.

4) Dio 53, 1 zum J. 726: 6 Katoap ~d te aXXa -/.ara x6 vo(juCo|xevov äiro

toQ -'ivj devatou drcotT^e %a\ to'j; cpoa£Xou; tüiv [>dßoa>v T(j> 'A"]fpfot7:a auvap-

/utX ei vcaTa tö d-ijW/./.ov 7fjtp£Our/.-:v aimi; xe tat; Iftpaig d/p/)3aT0. Also im

J. 72f) , wo Augustus auch Consul war, muss er doppelt so viel Fasces geführt

haben als sein College, wenn man nicht gar annehmen will, dass dieser sie iiber-

i,.ni|.t entbehrte.
")) Dio 54, 10: Tat; oo'joexa pa[ioot; dt\ xotl Ttavxa^oO ^pfjaftai. Di«; DicU-

tnr and deren riemndzwenzig Lictoren kette er kurv vorher ausgeschlagen (i>i<>

.... ii.

('») Wo 67, 4. Vgl. Boetön pom. 14.

24«
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herkömmlichen magistratischen lnsignien ausgeschlossen worden x

)
.

Was die kaiserlichen Unterbeamten senatorischen Standes anlangt,

so ist den ausserhalb Italien verwendeten theilweise proprätori-

sches Recht und damit die Führung wenigstens von fünf Fasces

beigelegt worden 2
). Die nicht mit proprätorischem Hecht ausge-

statteten kaiserlichen Beauftragten, wie zum Beispiel die kaiser-

lichen Legionslegaten, haben wahrscheinlich die Fasces überhaupt

nicht geführt. — Bei den in Rom und Italien fungirenden Unterbe-

amten senatorischen Standes ist das Recht zur Führung der Fasces in

und ausser der Stadt zu unterscheiden. Den ausserhalb der Stadt

fungirenden curatores viarum wurden bei ihrer Constituirung im

J. 734 d. St. je zwei Lietoren gestattet 3
); und in gleicher Weise

ist den curatores aquarum bei ihrer Einrichtung im .1. 743 durch

Senatsbeschluss der Gebrauch von je zwei Lietoren alsdann frei-

gestellt worden, wenn sie ausserhalb Rom fungiren würden 4
).

Mit der Gestattung der Fasces in Rom dagegen ist der Principat

sehr sparsam gewesen. Die von Augustus eingesetzten curatores

frumenti empfingen die Lietoren nicht sogleich, sondern erst als

das Amt zum consularischen erhoben ward 5
). Den aus den

Prätoriern durch Loos bestellten praefecti aerarii militaris sind

gleich bei ihrer Einsetzung im J. 6 n. Chr. je zwei Lietoren bei-

gelegt worden 6
). Ausserdem sind die Lietoren nur noch nach-

weisbar für die von Claudius ausserordentlicher Weise eingesetzten

curatores tabularum publicarum 1
). Die erste und die dritte dieser

Magistraturen hatten keine Dauer, und die zweite hat späterhin

1) Gesagt wird dies ausdrücklich nicht , aber nicht bloss ist nirgends die

Rede von magistratischen Abzeichen des praefectus praetorio und der sonstigen

Beamten vom Ritterstand, sondern das Orakel, dass Aegypten frei sein werde,

cum in eam venissent Romani fasces et praetexta Romanorum (vita XXX tyr. c.

22), spricht dem Präfecten von Aegypten dieselben bestimmt genug ab.

2) S. 369 A. 4. Der leg. Aug. pr. pr. der Lugdunensis heisst quinquefascalis in

der Inschrift von Thorigny vom J. 238, wie ich in der S. 369 A. 2 angeführten

Abhandlung gezeigt habe; der Legatus von Noricum wird [quin\quefasc(alis) reg\ni

Norici] genannt in dem stadtrömischen Fragment C. I. L. VI, 1546.

3) Dio 54, 8.

4) Frontinus 100: cum eius rei causa extra urbem essent, lictores binos ....
habere . . . ; cum autem in urbe eiusdem rei causa aliquid agerent, ceteris appa-

ritoribus iisdem praeterquam lictoribus uti.

5) Dio 55, 31. Vgl. den Abschnitt von der kaiserlichen Verwaltung der

Stadt Rom.

6) Dio 55, 25 : paßöou^ots te äva 060 y-oti 77) oXAtj U7rr,psata ypajf/ivois.

7) Dio 60, 10: xat ^aß5o6^ou<; -/.at tyjv aAAijv 'j^rjoeai^v auxoT; 006?. Ueber

das Amt selbst ist bei der Quästur gesprochen.
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die Lictoren nicht mehr geführt l

) . Ob den anderen in der Stadt

fungirenden Beamten neuer Creation, insonderheit dem neuen

praefectus urbi 2
) und den praefecti aerarü Saturni*) die Fasces

gewährt worden sind, ist mindestens zweifelhaft. Es kann also

sein, dass das Recht der Lictorenführung in der Hauptstadt im

wesentlichen ausser den altrepublikanischen Oberbeamten nur dem

Princeps zustand. — Uebrigens erhellt aus dem Gesagten, dass, wo

überhaupt, hier die Fasces immer in der niedrigsten zulässigen

Zahl auftreten.

II. Lictoren der Priester und der Spielgeber.

1. Dass die lictores curiatii*) für die sacra populi Romani ££*2"*5
' 1 1 cunattt der

(hiirilium bestimmt und in der Hauptstadt als eigene Decurie con- Poatütoef,

stituirt waren, beweisen die Inschriften 5
). Insbesondere wurden

sie für den Dienst bei den Gurien verwendet 6
), sowohl um die

Curiatcomitien zusammenzurufen 7
) als auch, seit die Curialen nicht

1) Dio a. a. 0. : vOv . . . /oupt; jiaßöou/wv Ttepuaaiv.

2) Cassiodor (yar. 1, 42: te . . . ad praefecturae urbanae eulmen erigimus

tribuentes tibi . . . fasces) und Prudentius contra Symmachum 1, 564 sprechen

von den Fasces wahrscheinlich bloss metaphorisch; sichere Zeugnisse fehlen.

Vgl. Spanheim de usu et praest. (Ausg. von 1717) 2, 118.

3 ) Dass die praefecti aerarü Saturni, die vorübergehend unter Augustus und
dann seit 56 n. Chr. stehend aultreten, im Rang den praefecti aerarü militaris

vorgingen, entscheidet insofern nicht, als die letzteren die Lictoren später nicht

mehr führten, ja sie eben bei Gelegenheit der Einsetzung der praefecti aerarü

Saturni verloren haben können.

4) Diese Form ist durch eine Anzahl sicherer Inschriften beglaubigt; die

andere curiatus scheint nur auf den Gelliushandschriften und einigen jetzt ver-

schollenen oder doch nicht massgebenden Inschriften zu beruhen. Vgl. S. 340.

5) Lictor curia\t{ius') a sjacris publicis p(opuli) R(omani) Quiritium (Grut.

632, 1); lictor dec(uriae) curiatiae, quae sacris publicis apparet (Orelli 3217)
und andere Inschriften mehr.

6) Die ßamines curiales, die nur Festus im Auszug S. 64 erwähnt, werden
!inli<:h als verschieden von den Curionen betrachtet und die sechzig bei

dem Dienst der Curien beschäftigten Personen (ol xd xoivd reept r?te 7ioXetos

tepd OUVTfXo&VTCC xaxd cpjXd; xe xai cppdxpa; Varro bei Dion. 2, 21) hieran I

bezogen; wahrscheinlicher aber ist es, dass jene Flamines vielmehr die Curionen

Hlkft -*iinl nnil Varro bei den sechzig Priestern die dreissig Lictoren als ministri

sacrorum mit einrechnet. — Ob die Lictoren, die wir bei gewissen Opfern und
heiligen Gebräuchen verwendet finden (Festus ep. p. 82 exesto; Ovidius fast.

2, 23), diese curiatü gewesen sind, ist nicht auszumachen.
i ) Laelius Felix bei Gellius 15, 27 : calata comitia esse, quae pro colleyio

pontificiim Iminritur aut regia aut flaminum inaugurandorum causa: eorum autem
dlid tfte euriattX, nlia centuriata: curiata per lictorem curiatum cnluri . /</ est

cari, centuriata per cornicinem. Darauf beruht offenbar der verwirrte Hericht

des Dionys. 2, 8 : xoy; piv iraxpixlov»;, örore oo<jeie xot; ßaaiXcüoi 0UY*aXeTv, ol

vtTjpyxe; 1% ivö|xax^; xe xat 7iaxp«Sl)ev dvrjvopeyov , toü; öe Stiu-oxixou; {mirjpixat
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mehr in denselben erschienen, dieselben zu vertreten 1

). Ihre

Zahl war denn auch, wie die der Curien selbst, dreissig (A. 1).

— Dass wie sämmtliche Apparitoren, so auch diese Kategorie von

Dienern einer bestimmten Behörde zugetheilt gewesen ist, lässt

sich nicht bezweifeln. Ohne Frage sind sie die Lictoren des Ober-

pontifex, schon darum, weil dieser, wie wir später sehen werden,

im Sacralwesen das magistratische Element vertritt und also die

Lictoren für ihn allein sich schicken. Dass die Ueberliefcrung

den Herrn nicht geradezu bezeichnet, dem diese Diener beige-

geben sind, hängt zusammen mit der durch das ganze Sacral-

recht durchgehenden Tendenz die quasimagistratische Befugniss

des Oberpontifex nicht allzu schroff hervorzukehren ; aber die Be-

ziehung dieser Lictoren auf die Sacra publica populi Romani 2
) und

ihre Verwendung zunächst und vor allem bei den pro collegio

pontificum abgehaltenen comitia calata sprechen ihre Stellung deut-

lich genug aus.

des Flamen 2. Der Flamen Dialis hat, wie andere maeistratische Rechte,
Dialis, 7 D

die Praetexta, den curulischen Sessel, den Sitz im Senat 3
), so

auch den Lictor 4
), jedoch nur einen und also im Rechtssinn

keinen (S. 357). Derselbe mag aus den lictores curiatii ge-

nommen sein (S. 340).

der vesta- 3. Den Vestalinnen wurde im J. 7121 d. St. in Folge vorge-
linncn und
anderen kommener Uneebührlichkeiten das Recht eingeräumt öffentlich
Pries te-

° °
rinnen, unter Vortritt eines Lictor zu erscheinen 5

) ; und ähnliche Rechte

-tves dftpöoys yipaai ßoeioi? £fJ.ßuxavwvre? im ras sxxX^aiot; ouvyjyov. Ander-
wärts werden bei Dionys. die xr\p'jxec, durch die Strasse gesandt, um die Contio

zum König oder zum Consul zu berufen (4, 37. 76. 5, 57).

1) Cicero de leg. agr. 2, 12, 31 : Ulis (comitiis curiatis) ad speciem atque

ad usurpationem vetustatis per XXX lictores auspiciorum causa adumbratis. Wegen
der auch hieher gezogenen Stelle des Festus p. 351 vgl. Rhein. Mus. 13, 565.

Auch wenn der eigene Lictoren führende Magistrat die Curien versammelt, wird

er sich dieser lictores curiatii bedient haben, schon darum, weil die seinigen der

Zahl nach nicht ausreichten.

2) Es wird in dem Abschnitt von den magistratischen Befugnissen des

Oberpontifex gezeigt werden, dass dieser Zusatz technisch den unter dem Ober-

pontifex unmittelbar stehenden sacralen Kreis bezeichnet.

3) Liv. 1, 20, 3. 27, 8, 8.

4) Festus ep. p. 93 : flaminius lictor est, qui flamini Diali sacrorum causa

praesto est. Plutarch q. R. 113: paßöou^w ^pöjvxai xal ötcppov i]feii.oviY.bv . . .

£^01)01.

5) Handbuch 4, 175. Gegen die bestimmte Angabe Dios 47, 19 muss die

Aufführung des Lictor unter den alten Privilegien der Vestalinnen bei Plutarch

Num. 10 um so mehr zurückstehen, als die Verwendung des Lictor für Frauen

sich nicht wohl als ursprüngliche Institution betrachten lässt.
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sind in der Kaiserzeit den Gemahlinnen vergötterter Kaiser als

Priesterinnen derselben zugestanden worden *) . Von diesen Lictoren

wird dasselbe gelten, wie von denen des Flamen Dialis (S. 340).

4. Endlich scheint bei allen Spielen dem Festeeber, wenn der spiel
1 ° 7 geber.

er nicht ohnehin Lictoren hatte, der Gebrauch derselben für diese

Festlichkeit eingeräumt worden zu sein. Dies geschah nachweis-

lich für die Spiele der Vicomagistri 2
) und für die von Privaten

•jeizebcnen Leichenspiele 3
)

, wahrscheinlich auch für die Spiele

cfar plebejischen Aedilen 4
); vermuthlich aber sind alle diese Fälle

nichts als einzelne Anwendungen des zu Anfang bezeichneten all-

gemeinen Gebrauches 5
). Indess ist dieser auf bestimmte Fristen

und bestimmte Orte beschränkte
) Gebrauch der Lictoren von

dem Recht dieselben immer und überall zu führen streng zu

unterscheiden. Für die Spiele der Vicomagistri ist eine beson-

1) Von der Livia sagt Tacitus ann. 1, 14 : ne lictorem quidem ei decerni

passus est (Tiberius), Dio 56, 46 : paßoouyo) ypfjOtrai sv tau ispoupYtou? ; von
der jüngeren Agrippina Tacitus ann. 13, 2: decreti et a senatu duo lictoren. Die

Beziehung zu dem Priesterthum des divus Auyustus und des divus Claudius

tritt an beiden Stellen deutlich hervor.

2) Den im J. 747 eingesetzten mayistris vicorum gestattete Augustus fcfcft

tijj esirfJTt T7j dpytXQ xa\ paßöouyots ouo is auroi? toi; yiupioi«;, u>v av apycoai,

Tjuipous Tici ypfjsJlat ih6vr\ (Dio 55, 8), womit zusammenzustellen sind die nur
der praetexta gedenkende Angabe des Asconius in Pison. p. 7 Orell. : solebant

mayistri colleyiorum ludos facere sicut mayistri vicorum : faciebant compitalicios

praetextati und Liv. 38, 7 (vgl. Handb. 4, 162).

3) Cicero de ley. 2, 24, 61: reliqua sunt in more: funus ut indicatur ; si

inid ludorum, dominus funeris utatur accenso atque lictoribus, wo in dem über-

lieferten domusque funeris das que zu streichen ist, da Cicero doch nicht wohl

lagen kann, dass das funus indictivum nur vorkomme, wenn Leichenspiele beab-
sichtigt werden. Festus p. 237: Praetexta pulla nulli alii licebat uti quam ei

qui funus faciebat, [nam quod\ ius rnayistratus, h\abebat etiam qui domini funeris]

loco publicos lud[os edebat: hie enim et lictoribus] utitur et scribam ha[bet, sicut

rnayistratus, propter eos] quos facit ludos.

1 1 Dionys. 6, 95 sagt von den latinischen oder vielmehr (s. Schwegler

2, 232) von den plebejischen Spielen, dass ihre Leitung übernommen hätten die

Diener der Tribüne, ol tyjv vuv <£7opavo[Jit%^v eyovxe; ££o'jaiav, xoo(j.Tjöcvxe; uro
xfj; ßou/.fj; zopepupa xal ftpoviij dXecpavxivm xal xoi<; aXXoi; £7ri<JT)|/,ot;, oi; eiyov

Of BaeiÄifa Beschränkt auf den Vorsitz bei den Spielen hat diese Nachricht

nichts Unglaubliches (vgl Tacitus ann. 1, 15), und wenn hier auch der Lirtorrn

nicht, ausdrücklich gedacht wird, scheinen sie doch mit verstanden. Begründe-
ii-rrn Anstoss giebt dir curulische Sella , die sonst bei dem privaten Spielgeber

nicht vorkommt.

5) Man kann noch hinzufügen die Erwähnung der Lictoren im Theater bei

I'lautus | Poenulus prol. 18), welche. Hübner (ann. delV inst. 1866 p •">') schwer-

lich richtig mit dem prait'>ri« trilmnal im Thratrr in Verbindung bringt, und

dass bei den Arvalspiolen /war ausdrücklich der Lictoren nicht gedwlM wird,

di-i >|>ii lieber doch svmmoto sich auf seinen Platz bewirbt (oben S. 360
\. 1| Bf wire auch mehr als seltsam, wenn man diesen ( ebrauch der Lictoren

MM dtt Vicm.iri-tri aber nicht den \r\ahn -r-tatt.-t |

6) Diesen Unterschied hebt Dio (A. 2) scharf hervor.
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dere Apparition, die Decurie der lictores populäres denuntiatores

eingerichtet worden l
) . Woher die Lictoren der sonstigen Spiel-

geber genommen sind, wissen wir nicht; doch mögen sie eher

die magistratischen gewesen sein als von dem Spielherrn ge-

dungene in Lictorentracht auftretende Privatdiener (S. 340).

Betrachten wir die Fälle, in denen sacrale Lictoren begegnen,

so wird es wahrscheinlich, dass es ursprünglich solche überhaupt

nicht gegeben hat. Denn die wichtigste Kategorie, die lictores

curiatii, sind ohne Zweifel erst sacral geworden, als die Curien-

verfassung politisch unterging und nur ad Sacra fortbestand 2
),

wahrend bei dem Lictor des Flamen Dialis nicht zu übersehen ist,

dass dieser Priester auch Sitz im Senat, also ein effectives Magi-

stratsrecht hat. Die Lictoren der Spielgeber aber dürften einerseits

nicht sehr alt sein 3
), andererseits darauf zurückgehen, dass dem

dominus ludorum im Festlocal selbst eine Art Hausrecht oder Po-

lizeigewalt nicht fehlen kann. So bestätigt sich auch von dieser

Seite, was am Eingang dieser Uebersicht bemerkt ward, dass bei

der engen Verbindung des Lictor mit dem Imperium dessen sa-

crale Verwendung sich nicht füglich als ursprünglich betrachten

lässt.

Fahren und Sitzen der Magistrate.

Während der Bürger, wo er öffentlich innerhalb der Sladt

erscheint, im Allgemeinen darauf angewiesen ist zu gehen und

zu stehen , ist der Magistrat im Gegensatz hiezu berechtigt zu

fahren und zu sitzen. Dieses Fahr- und Sitzrecht soll hier näher

dargelegt werden.

1) Dies zeigen die römischen Inschriften eines decurialis decur(iae) lictor(iae)

popularis denuntiat(orum) X primus (Orelli 3216) und eines decurialis decuriae

lictoriae popularis denun[t]iatorum sed et decemviralis (Henzen 7190;
denn so scheint zu verbinden) , so wie die ihnen nachgebildeten puteolanischen

socii lictores populäres denuntiatores Puteolani (Orelli 2544). Ohne Zweifel ist

der in der capitolinischen Basis der Vicomagistri für jede Region aufgeführte

Denuntiator eben einer dieser Lictoren, wonach die Decurie also aus vierzehn

Personen bestand. Das Denuntiiren bezieht sich wohl auf die Ankündigung der

Spiele (vgl. ludicrum 'denuntiare Liv. 45, 32, 8).

2) Dafür spricht auch die Bezeichnung der Innung als decuria , nicht als

collegium (S. 268 A. 4).

3) Ueber das Aufkommen der ludi privati wissen wir nur, dass die ersten

Gladiatorenspiele 490 d. St. gegeben wurden.
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Es hänst mit der Bauart der antiken Städte zusammen, Fahnecht in

° der Stadt in

dass das Reiten l
) und Fahren 2

) innerhalb derselben insbeson- repubiika-
' ' nischer Zeit.

dere bei Tage in viel beschränkterem Umfange stattfand, als dies

nach den heutigen Verhältnissen der Fall ist. In historischer

Zeit finden wir das Fahrrecht innerhalb der Stadt den an-

ständigen Frauen gestattet 3
), den Männern aber versagt, so dass

selbst Magistrate und Priester nur in besonderen Fällen sich

des Wagens bedienen durften, nehmlich bei dem Triumphalzug,

bei welchem der triumphirende Magistrat im Viergespann 4
)

auf

vergoldetem Wagen 5
) zum Capitol auffuhr 6

); bei der circensi-

schen Pompa, welche wenigstens bei den Apollinarspielen der

Stadtprätor in der Biga sitzend in den Circus führte 7
); endlich

bei gewissen sacralen Prozessionen, wo nicht bloss die vestali-

1) Das Reiten in den Städten untersagten Claudius (Sueton Claud. 25) und
IJadrian (vita c. 22; vgl. vita M. Antonini c. 23); für Rom aber ist dies wohl

schon früher geschehen.

2) Caesars Municipalgesetz Z. 56 fg. (C. /. L. I p. 121) untersagt den Ge-

brauch der Wagen (plostra') in der Stadt Rom , soweit die zusammenhängenden
Gebäude reichen, bei Tage, d. h. von Sonnenaufgang bis zwei Stunden vor Sonnen-

untergang ; doch ist es erlaubt die Wagen leer oder auch mit Unrath beladen bei

Tageszeit in der Stadt stehen zu haben. Das Verbot Hadrians (vita c. 22)
schwer beladene Wagen in die Stadt zu bringen bezieht sich wohl auf die Abend-
und Nachtstunden.

3) Diese wahrscheinlich uralte Sitte wird dargestellt als ein nach dem gal-

lischen Brande den Frauen (matronae) wegen ihrer Beisteuer zu dem Lösegeld

der Stadt bewilligtes Privilegium : ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo

profestoque uterentur (Liv. 5, 25, 9 vgl. 34, 3, 9; Festus p. 245 v. pilentis
;

S.trvius zur Aen. 8, 666. 11, 478). Das oppische Gesetz vom J. 539 schaffte

dies ab und schrieb vor , ne qua mulier . . . iuncto vehiculo in urbe .... nisi

«K-rorum publicorum causa veheretur (Liv. 34, 1, 3); aber dasselbe wurde im
.1. T>'>9 wieder aufgehoben (Liv. 34, 8).

4) Das Viergespann heben hervor Florus 1, 1 [5] und Dionysius 9, 71.

5) Liv. 10, 7, 10 curru aurato ; ähnlich Horat. ep. 9, 21 und Florus a. a. 0.

Appian Mithr. 117 nennt das appvx Xi&oxöXXtjtov, Pun. 66 %aTaY£Ypau.[jivov

rroivu/.r»;, Zonaras 7, 21 £; KOp^eu TceptcpepoDi; rpoTcov gearbeitet.

')) In Caesars Municipalgesetz Z. 63: quae plostra triumphi caussa, quo die

M triumphabit, ducei oportebit sind die Transportwagen mit gemeint.

7) .luvenal 10, 36: praetorem curribus altis extantem et rnedii sublimem pul-

vere drei. 11, 196; l'linius h. n. 34, 5, 20: non vetus biyarum celebratio in ii*

qui praetura f'uneti curru vecti essent per circum. — Diese Biga der prätorischen

Apnllinarspiele wird so sehr als etwas Besonderes hervorgehoben, dass es damit

Rieht rocht zu vereinigen ist, wenn auch der Consul bei den römischen Spielen

«lie Pampa zu Wagen In den Circus führt (s. unten S. 397 A. 4). Bei den in

<li:r ! neu hinzukommenden Spielen wurde den Volkstrilunuii im .1. 14

ii Chr. der Wagen verweigert (Tacitus ttnn. 1, 15; Dio 56, 461; die Consuln

haben später wenigstens sich desselben bedient (Tliniiis paneg. 92). Vgl. Smtnu
'•irecnsibus , ut correptus vaUtudine Urtica /</».«/.< ./<(/</-

ceret. — Wenn in Caesars Municipalgesetz Z. 64 ausgenommen worden quae

plostra lud-, Tum, quei Homae . . . publice feient, inve pompam ludeis circiensibu*

ducei ayei opus erit, so sind dio tensae mit gemeint.
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sehen Jungfrauen, sondern auch der Opferkönig und die Flamines

zweispännig auf das Gapitol fuhren *) . Ausserdem ist in seltenen

Fällen durch Privilegium einzelnen Personen das Recht beigelegt

worden in die Curie zu fahren 2
). — An dieser Ordnung hat

auch die Kaiserzeit wahrscheinlich dem Rechte nach nichts weiter

geändert, als dass das Fahrrecht in der Stadt jetzt auch den

Frauen im Allgemeinen entzogen ward 3
). Das Recht in der

Stadt im Wagen zu fahren ist als allgemein gültiges selbst dem
Princeps nicht eingeräumt worden 4

). Doch scheint der Ge-

brauch der Equipagen , wahrscheinlich zunächst in Folge des

häufigen Verweilens in den suburbanen Villen , wenigstens für

den Hof früh in Gebrauch gekommen zu sein; von wo aus

dann die Sitte in weitere Kreise eindrang 5
). Im dritten Jahr-

1) Caesars Municipalgesetz Z. 62 verstattet den Gebrauch der Wagen, quibus
diebus virgines Vestales , regern sacrorum

, flamines plostreis in urbe sacrorum
publicorum p. R. caussa vehi oportebit, welche Clausel offenbar auch das oppischc
Gesetz (S. 377 A. 3) enthielt. Tacitus ann. 12, 42 : carpento Capitolium ingredi,

qui mos sacerdotibus et sacris antiquitus concessus. Liv. 1, 21 : ad id sacrarium
(nach dem Tempel der Fides auf dem Capitolj flamines bigis curru arcuato vehi

iussit. Prudentius in Symm. 2, 1086 lg. Dies Carpentum erscheint häutig auf
den Münzen der kaiserlichen Frauen , für deren Ehren die der Vestalinnen das

Vorbild gewesen sind (Eckhel 6, 149 und sonst). Eine andere Strasse als die für

den Triumphalwagen bestimmte nach dem Capitol führende war in dem späteren
Rom auch schwerlich fahrbar.

2) Dem L. Metellus (Consul 503. 507), der bei der Rettung des Palladiums
aus den Flammen des Vestatempels erblindet war, tribuit populus Romanus, quod
nulli alii ab condito aevo, ut quotiens in senatum iret, curru veheretur ad curiam
(Plinius h. n. 7, 43, 141). Regelmässig bediente man sich in solchen Fällen der

Sänften, die aber zu Metellus Zeit wohl noch nicht gebräuchlich waren (S. 380). —
Die etymologische Fabel S.379A. 3 kommt natürlich thatsächlich nicht in Betracht.

3) Caesars Municipalgesetz stellte die Bestimmungen des oppischen Gesetzes
(S. 377 A. 3) wieder her und dabei ist es, wie Tacitus ann. 12, 42 zeigt, in

der Kaiserzeit geblieben.

4) Die Notiz bei Cassiodor zum J. 735, dass Caesari ex provineiis redeunti

currus cum corona aurea decretus est, quo ascendere noluit (vgl. meine Ausg. des

mon Ancyr. p. 102), geht doch wohl nur auf die Bewilligung des Triumphs,
nicht auf das Recht beliebig in der Stadt also zu fahren. Caesar wurde das

Recht zugestanden mit vier weissen Rossen zu triumphiren (Drumann 3, 609

;

vgl. Handb. 3, 2, 448). Elephanten erscheinen vor den tensae der divi seit

Augustus (Plinius h. n. 34, 5, 19; Eckhel 6, 128 u. s. w.), aber nicht vor den
Wagen der Lebenden. Den Gebrauch des Sechsgespannes führt Plinius a. a. O.

auf Augustus zurück, wovon ich die Beziehung nicht weiss. Im Circus fuhr zu-

erst Caligula mit sechs Pferden (Dio 59, 7).

5) Vgl. darüber Friedländer Sittengesch. I 4 , 64 fg. und Marquardt Privat-

alterth. 2, 321 fg. Dass die alte Regel noch in Severus Zeit bestand, zeigt die

Stelle des Galenus Ttept cpXeßoxou-ia? c. 17 (Bd. HS. 301 Kühn), wo ein reicher

vor Rom (sv 7rpoaGT£to)) wohnender Mann seine Freunde da trifft, wo man vorn

Wagen zu steigen pflegt (evfta tu>m oyrnxdzoiv duoßatveiv eiciv dihau.£^oi). Aber
die Kaiser setzten sich offenbar sehr bald über, diese Polizeivorschrift hinweg und
Hessen zum Beispiel ihre Gäste häutig nach Hause fahren (Dio 67, 9; vita

Veri 5).
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hundert war das Fahren vornehmer Beamter innerhalb der Stadt

gewöhnlich 1

), und Alexander schon verstattete den sämmtlichen

Senatoren den Silberbeschlag an ihren Equipagen 2
).

Darüber, dass dem Magistrat einst der Gebrauch des Wagens in ältester

innerhalb der Stadt in weiterem Umfang verstauet gewesen

ist, hat sich keine Ueberlieferung erhalten; doch ist es wahr-

scheinlich , dass ursprünglich demselben das Fahrrecht in der

Stadt allgemein zugestanden hat und der König in seiner amt-

lichen Function regelmässig zu Wagen erschienen ist. Der

Hauptbeweis dafür ist die Bezeichnung des späteren Consular-

sessels als sella curulis , welches Wort keine andere Ableitung

zulässt als die nächstliegende und schon von den Alten aufge-

stellte 3
) von carrus 4

); und wenn gleich die sella curulis der

historischen Zeit nichts weniger ist als ein Wagenstuhl, so kann

sie doch ursprünglich nur gewesen sein, was die Benennung be-

sagt. Auch insofern ist diese Annahme angemessen, als einmal

der rechtsprechende Beamte sich immer auf einem erhöhten Platz

zu befinden pflegt, sodann die Jurisdiction nach römischer Auf-

fassung durchaus an die Person, nicht aber an einen bestimmten

Ort geknüpft ist. Beide Momente lassen sich nicht füglich anders

vereinigen als durch die Voraussetzung, dass der Magistrat den

Sitz, auf dem er Recht sprach, sich auf den Wagen stellen Hess 5
)

I
| J)io 76, 4: Plautianus, zu Severus gerufen, stürzt mit dem Wagen. Vita

Severi 2: ex quo factum, ut in vehiculo etiam leyati (die proconsularischen) se-

derent, qui ante pedibus ambulabant. Vila Aureliani 5.

2) Vita Alexandri 43 : carrucas Romae et raedas senatoribus o)nnibus ut

aryentatas haberent permisit.

3) So Gavius ßassus (bei Gellius 3, 18; ähnlieh Festus ep. p. 49 v. curu-

les): Senatoren in veterum aetate
,

qui curulern magistratum gessissent, curru so-

UtÖt honoris yratia in curiam vehi, in quo curi'U sella esset, super quam consi-

derent, quae ob eam causam curulis appellaretur ; sed eos senatores
,

qui nuini

ttratum curulern nondum ceperunt, pedibus itavisse in curiam : propterea senat<>r(.<

nondwn mator&W honoribus pedarios nominatos.

j
) I>i'- ! Miaut it it curtiUi neben currus erklärt sich wie mamilla neben mamma,

nftih, nohcri (>ffa (vgl. Corssen Aussprache 2, 515). Entscheidend ist für die

OftprÜDgliche Bedeutung der sonstige Gebrauch des Wortes in equi curules

(= quadrigales , Festus ep. p. 4!»
j

1 > i

\

ins 24, 18, 10) und triumphus curulis,

grieehiteh ly ap^aro; (mon. Ancyr. p. 9 meiner Ausg.), im Gegensat/, zu dem
Ki iwrtiiumph oder der Ovation. Ob auch die Iuno curulis in den Saturnicrn

(bei Servius zur Ach. I, IT): lunn rurulis tuo curru clupeoque tuere meos eüHät
vernulas sane bleibet gebort, ist zweifelhaft ; Bcruays verbessert wohl mit K.<l,i

Iuno ruritii and rurri (vgl. f.jdiemcris epigraph. 1, .">!h

Dass dies ein «ei -lern Wagen befestigter Sitz gewesen Ist, braucht nicht

tnmen tu werden, ja nicht einmal, dass der Magistrat auf demselben
I herumgefahren ist.
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und also, wo immer es ihm beliebte, vom erhöhten Platz sein

Amt übte. — Weiter passt die Beseitigung des Wagens, die hie-

nach mit der Abschaffung des Königthums verbunden gewesen

sein müsste, sehr wohl zu dem allgemeinen Charakter der Staats-

umwälzung, die wir als Uebergang vom Königthum zur Republik

bezeichnen; entschieden ist ihre Tendenz vorzugsweise die Min-

derung insbesondere der äusserlichen Ehrenstellung des höchsten

Beamten der Gemeinde. — Selbst dass der Wagen den Frauen in

republikanischer Zeit gestattet bleibt, kann man füglich damit zu-

sammenstellen, dass in der Republik der den Männern untersagte

königliche Purpur von den Frauen getragen werden darf. Es

wird also diese Hypothese auf denjenigen Grad von Wahrschein-

lichkeit Anspruch haben, der Aufstellungen über eine nur durch

Rückschluss erkennbare Epoche überhaupt zukommen kann.

säatten und Der Gebrauch des Tragbettes (lectica) , daß überhaupt, ab-

gesehen von seiner Verwendung bei der Bestattung, sich erst in

der späteren Zeit der Republik in Rom eingebürgert zu haben

scheint und dessen Gebrauch wohl erst seit Caesar gesetzlich ge-

regelt worden ist, scheint in der Kaiserzeit anständigen und frei-

geborenen Personen beiderlei Geschlechts stets freigestanden zu

haben, wenn auch Männer in der Stadt von demselben vorzugs-

weise nur wegen Alter und Krankheit Gebrauch machten 1
). Als

vornehmer galt der Tragsessel (sella 2
)), dessen, wie es scheint,

zuerst Kaiser Claudius sich regelmässig bedient hat; im dritten

Jahrhundert n. Chr. war derselbe ein Vorrecht der Männer von

consularischem Range 3
)

.

Das sitzen Von grösserer Bedeutung als das Fahrrecht des Magistrats,
der Magi- °

,

strate. das als solches nur vermuthungsweise für die Königszeit aufge-

1) Hieronymus zum dritten J. Caesars: prohibitae lecticis (nicht electris)

margaritisque uti, quae nee viros nee liberos haberent et minores essent annis

XLV; vgl. Tacitus ann. 2, 29. Sueton Caes. 43. Derselbe Claud. 28. Dom. 8.

Dio 57, 15. 60, 2.

2) Sueton Dom. 2: sellam eins (jpatris) ac fratris, quotiens prodirent, lectica

sequebatur.

3) Dio 60, 2: oicppi» (= sella) xaxasxeYip 7tpä>xos
f

P<o
4
u.a£iuv s/p-rjoaxo, xai

i; ixeivou xal vuv ou^ oxi oi auxoxpaxope; , ctXXd %al ifj(A£i? oi UTraxeoxoxes oi-

cppocpopoüfAsfror Tipoxspov 5e apa o te Auyoootos *ai 6 Ttßepto?, aXkoi zi xtve? sv

axijjmooloi; (= in lecticis), orroiot; ai "pvances sxt xat vüv vo|M£ouaiv, soxtv oxe

ecpepovxo. Wegen dieser Angabe pflegt man bei Sueton Aug. 83 : in consulatu

pedibus fere, extra consulatum saepe adoperta sella per publicum incessit zu än-

dern adaperta; aber Lipsius (elect. 1, 19) denkt wohl mit Recht an das gewöhn-
liche bedeckte Tragbett, die lectica, das Sueton, durch den Gebrauch seiner Zeit

getäuscht, mit dem bedeckten Tragsessel verwechselt habe.
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stellt werden kann, ist das Recht desselben alle Geschäfte, die

ihrem Wesen nach es vertragen, sitzend zu erledigen, während

der Bürger steht. Es gilt dies insbesondere von der Rechtspflege,

aber nicht minder für die Auspicien (S. 102 A. 2) und für die

Aushebung *) ; man wird behaupten dürfen, dass die Beobachtung

dieser Form rechtlich erforderlich war und ihre Vernachlässigung

das Geschäft fehlerhaft machen konnte 2
). Nichts ist darum auch

bezeichnender für die verschiedene Stellung des Senats und der

Volksversammlung zu den Beamten, als dass die Senatoren um
den Magistrat sitzen 3

)
, die Bürger in den Gontionen und Comitien

und in älterer Zeit selbst bei den Spielen um ihn stehen; jene

sind Beamte, diese berufen zu hören und zu gehorchen. Man

wird damit in Verbindung bringen dürfen, dass auch der Haus-

herr bei sich die Besucher regelmässig sitzend empfängt; denn

was der Hausherr in seinem Hause, ist der Beamte in der Ge-

meinde. — Weiter hängt hiemit zusammen, dass, wenn der

Bürger zu Wagen oder zu Pferde oder auf einem Sessel sitzend

auf einen Magistrat trifft 4
)

, oder auch der niedere Magistrat

1) Liv. 3, 11, 11 : consules in conspectu eorum positis sellis dilectum habebant.

2) Abgesehen von den Auspicien beruht bei der Jurisdiction nicht bloss die

Unterscheidung des definitiven Decrets von der Verfügung de piano auf dieser

Formalität, sondern auch der bekannte Satz, dass die scheinhafte Vindication,

wie sie /.um Beispiel bei der Manumission vorkommt, bei dem Oberbeamten

überall und zu jeder Zeit vorgenommen werden kann, dagegen die wirkliche, wie

bei dem Consul überhaupt nicht, so auch bei dem Prätor nur, wenn er gehörig

zu Gericht sitzt.

3) Darum fand man auch darin, dass Caesar vor dem Senat nicht aufstand,

ein Streben nach königlicher Herrschaft (Livius ep. 116; Sueton Caes. 78; Dio

44, 8).

4) Vorzugsweise gilt dies von den Oberbeamten, die Lictoren haben. Seneca

ep. 7. 2, 10 (S. 361 A. 1). Cicero in Pis. 12, 26 : an . . . consulem te quisquam

duxit? .... quisquam in curiam venienti adsurrexit? Sueton Tib. 31: ipsum (der

Kaiser Tiberius) eisdem (den Consuln) et adsurgere et decedere via. Dio 57, 11 :

to-j; dt\ ao/ovxa; <ü; dv or^xoxpaTta 1-ip.a (Tiberius) xai rot; u7:dxot; xai urav-

tOTotTO. Aber auch die niederen Beamten haben das gleiche Recht. Nach Pisp

(bei Gellius 7, 9, 6) und Livius 9, 46 weigert sich die vornehme Jugend vor

einem curulischen Aedilen von dunkler Herkunft sich zu erheben (Piso: adsur-

gere ei nemo voluit; Livius: cum adsurrectum ei non esset). Auch dass das

Publicum bei den Spielen sich erhebt, wenn der Magistrat mit der Pompa er-

icheint (Sueton Ctaud. 12), gehört hieher. — Als persönliche Höflichkeit kommt
das Aufstehen auch sonst vor; so erwies sie Sulla als Dictator dem Pompeius
iS.illiiit ftist. f), 13 Dietsch: Sullam in victoria dictatorem uni sibi descendere equo,

adsurgere sella, caput aperire solitum, Drumann 4, 337); vgl. Valerius Maximus
Dio »f>, IC. Audi vor Decorirten stand das Publicum im Theater auf

(l'linius h. n. 16. 4, 1!) and später vor den kaiserlichen Prinzen (SUMM
'ii. Ckmd. I't). — Krauen sind inet litt ;iu^.-iioiimn-n : Kestus p. I

imih'nae .... neque earum viros sedentes cum MattttlH '/< ttttttJ ttctndere

>i magUtrattbui
,

quod fTielmeki qnumdo) eemmMri ttüwlo mMi
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liearaten-

stuhl.

auf einen höheren 1

), jener gehalten ist abzusteigen oder aufzu-

stehen .

Hinsichtlich der Form des für die Magistrate verwendeten

Sitzes ist zunächst die allgemeine Bemerkung voraufzuschicken,

dass der Beamtensitz immer viereckig ist, obwohl sonst runde

Sessel häufig sind, und immer der Rücklehne entbehrt. Das

letztere ist um so bemerkenswerther, als derjenige Sitz, welcher

sowohl dem Hausvater im Hause zukommt 2
) wie auch in künst-

lerischer und dichterischer Darstellung den Göttern und Heroen 3
)

,

das uralte solium, ein hoher Sitz mit Hinter- und Seitenlehnen 4
)

war. Da die Insignien der späteren Magistratur durchaus auf

einer Abminderung zu beruhen scheinen, die nothwendig mit dem

Uebergang von dem Königthum zum Consulat zusammenhängen

muss, so liegt die Vermuthung nahe, dass das solium der alte

Königsstuhl gewesen, den republikanischen Magistraten aber, wie

der Wagen, so der Thron entzogen worden ist. Das Verhältniss

desselben zu dem Wagensitz mag man sich etwa in der Weise

vorstellen, dass, wenn der König auf der gewöhnlichen Ding-

stätte Recht sprach , er daselbst den Hochsitz vorfand , wenn er

et uxor. Insbesondere natürlich die Vestalinnen; die Vestalin Claudia schützt

ihren ohne Genehmigung triumphirenden Vater oder Bruder davor , dass der

Tribun ihn vom Wagen herunterreisst , dadurch , dass sie zu ihm einsteigt

(S. 247 A. 4).

1) Consul und Prätor : Schrift de vir. ill. 72 : consul . . praetorem trans-

eunte ipso sedentem iussit adsurgere eique vestem scidit, seilam concidit, ne qui*

ad eum in ius iret edixit. Dio 36, 41 [24]. Das Gegentheil, dass ein Consul ad
tribunal praetorum stans einen Antrag stellt, erscheint als eine Herabwürdigung
(Liv. 43, 15, 5). — Consul und Proconsul: Liv. 24, 44, 10. — Vom Volkstribun

heisst es bei Plinius ep. 1, 23: deforme arbitrabar, cui adsurgere, cui loco cedere

omnes oporteret, hunc omnibus sedentibus stare. Plutarch C. Gracch. 3. Vgl. Sueton
Claud. 12 : tribunis plebis adeuntibus se pro tribunali excusavit

,
quod propter

angustias non posset audire eos nisi stantes.

2) Cicero de leg. 1, 3, 10: cum non recusarem, quominus more patrio sedens

in solio consulentibus responderem. Ders. de orat. 2, 55, 226.

3) Vgl. z. B. Vergilius Aen. 1, 506 und dazu Servius : solium proprie est

armarium uno ligno factum, in quo reges sedebant propter tutelam corporis sui,

dictum quasi solidum. Im Ritual kommt das solium bei den Göttermahlzeiten

vor, insofern dem Gott ein Divan (lectus), der Göttin ein Sessel (solium, später

selld) hingestellt wurde ; danach unterscheidet man lectisternium und solear ster-

nere oder nach späterem Ausdruck sellisternium (Val. Max. 2, 1, 2; Festus

p. 298 v. solia; Tacitus ann. 15, 44).

4) Ueber die Form des solium, des griechischen ftpövos, vgl. Marquardt Privat-

alt. 2, 317. Die Abbildung des Stuhles, auf welchem Latinus im vaticanischen

Vergil erscheint, giebt Rieh u. d. W. Als wesentlich dazu gehörig wird man
den Fussschemel (scamnum) zu denken haben , der auf den bildlichen Darstel-

lungen gewöhnlich damit verbunden ist.
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aber für gut fand anderswo Gericht zu halten, er dort sich des

Wagensitzes bediente.

Der vornehmste Beamtenstuhl heisst bekanntlich der curulische

(sella curuiis) : es ist ein Klappstuhl ohne Rück- und Seiten-

lehnen, so weit unsere Kunde reicht von Elfenbein, in der Regel

mit ausgeschweiften Beinen 1
); doch kommt auch eine einfachere

Form vor, welche ausserhalb Rom und besonders im Lager an-

gewendet worden zu sein scheint 2
) , mit geraden, aber ebenfalls

ins Kreuz gestellten Füssen, so dass das Zusammenschlagen auch

hier möglich ist. Ueber die ursprüngliche Bedeutung und Be-

ziehung der sella curuiis ist schon oben gesprochen worden; es

ist wahrscheinlich zunächst der Wagenstuhl, von dem herab der

König Recht sprach. Als den rechtsprechenden Beamten der Re-

publik der Wagen wie der Thron entzogen ward, ward ein Sessel

von der Art, wie man ihn bisher auf den Wagen zu stellen

pflegte, ohne Rück- und Seitenlehnen ihr Amtsstuhl. Die erhöhte

Stellung des Beamten wird nun dadurch herbeigeführt, dass für

ihn und seine Diener eine Bühne (tribunal) aufgeschlagen wird 3
),

Sella
ruruli.:.

1) Daher oicppo; dfyx'jXoTcoui; bei den Griechen (Plutarch Mar. 5 und in den
Glossen bei Labbe). Bekanntlich zeigen ihn die Denkmäler durchgängig in

dieser Gestalt. Eine gute bildliche Darstellung findet sich auf dem Stein eines

Quattuorvir im Museum von Avignon (Cahier und Martin melanyes d'archeoloyie 1

p. 166); der Sitz erscheint hier als Klappstuhl mit einem durch Riemen befestigten

Sitzkissen. Von den altae curules spricht schon Silius 8, 488; doch ist es zwei-

felhaft, ob die Höbe ursprünglich ist. Das Sitzstück war wohl regelmässig von

Flechtwerk und also durchbrochen ; so zeigen es die Münzen, und die Bestätigung

giebt Festus p. 346 solida sella at [mayistratus sedere] iubetur, cum
mane sury\ens auspicandi yratia] . . . , lavit, quod antiqui expresse [nee superiore

nee infe]riore parte excava\tas ad auspiciorum usum fa\ciebant sedes.

2) In dieser Form erscheint der Sitz auf den Münzen der Prätoreu und
quaestores pro praetore der Cyrenaica, wo er für sich allein dargestellt ist, offen-

bar als Kmblem der prätorischen Gewalt; ferner auf allen denjenigen Darstel-

lungen der Kaiser, wo dieselben die Soldaten anredend oder in ähnlicher Weise
im l.i^er beschäftigt erscheinen. Gewiss mit Recht erkennt H. Longperier (recher-

ches sur les insiynes de la questure in der revue archtol. 1868 S. 106 fg.) darin

die sella caatrensis, die Sueton (Galb. 18) bei Gelegenheit der kaiserlichen Allo-

entlonen nennt und von der curulischen unterscheidet. Aber sowohl die Gestalt

des Stuhles selbst, die eben nur eine einfachere und solidere Varietät des ge-
wöhnlidien cunilischen, namentlich wie dieser ein Klappstuhl ohne Lehne ist, als

auch das Vorkommen desselben bei Beamten, denen unzweifelhaft der curulische

Sessel zukommt, rechtfertigen die Annahme, dass beide Stühle wohl materiell

verschieden, aber rechtlich gleichmässig Ab/.eicheu der höchsten Amtsgewalt, sind

und sich zu einander verhalten wie das Imperium in und ausserhalb der Stadt,

die atupicia urbana und die Tripudien.

:ii i;.ii.ii urettan «uyyt.üus nennt das Tribunal Liv. $1, 'J'.i. '.•. \i.-lit s.lt.n

findet tUk daliir dir 1 »«•/.« i«li im n« loms auperior ; so de ulla ac de loro sttperiore

l Verr. 4, 40. S;'>, <h |pea »uperinre das. (. 2, 42, iO'J (wir andn-wu </*

«rlla tu trilitninh f . . jj, .'!S. Hj. .'1, ) \)
> 186); et « Mfjtri " tt tX m^im (000
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auf welcher dann der curulische Sessel zu stehen kommt 1

). Die

Freiheit des Beamten in der Wahl der Gerichtsstätte drückt sich

darin aus, dass der Stuhl als Klappstuhl eingerichtet war und

dem Beamten ebenso nachgetragen werden konnte wie die Ruthen

und Beile ; wie denn auch das Tribunal zwar in der Hauptstadt für

gewöhnlich auf dem Marktplatz sich befand, aber auch an jedem

anderen Punkte innerhalb des Sprengeis aufgeschlagen werden

durfte 2
). Ist diese Auffassung die richtige, so ist der curulische

Sessel nicht eigentlich der Stuhl der höchsten Beamten schlecht-

hin, sondern der Gerichtsstuhl; und es ist ja auch bekannt und

wird im Folgenden noch näher darzulegen sein, dass die Ver-

wendung desselben mit der Jurisdiction im engsten Zusammenhang

steht. Es schliesst dies selbstverständlich nicht aus, dass den

Consuln, als sie die hauptstädtische Jurisdiction verloren, dennoch

der curulische Sitz und wohl auch das Tribunal blieb 3
) und dass

überhaupt beides späterhin einzeln auftritt als blosse Auszeichnung

ohne Beziehung auf die Jurisdiction 4
).

Wenden wir uns zu der Frage, welche Personen den curu-

lischen Sessel führen, so mag zunächst auch hier daran erinnert

werden, dass wie die Fasces, so auch der curulische Sessel den

derselbe ad fam. 3, 8, 2. Auf die Frage, ob das Tribunal nur üblich oder für

die Jurisdiction rechtlich nothwendig sei , haben wir keine ganz bestimmte

Antwort; doch scheinen Tribunal und Sella nothwendig zusammen zu gehören,

und vermuthlich war in ältester Zeit ein de piano erlassenes Deünitivdecret nichtig.

1) Zum Beispiel Dionys. 8, 45 : £At}<uv ercl tö cxpax7]Yi*ov ß'fjfxa Tcpöirov

fxsv driXeuas xot? U7TY]p£xai? y.a&eXeiv dar auxoü x6v Sicppov xal #etvai yapvxi,

[AYjxpö? out. olöfASvo; u'^Xoxepov ostv xottov eyew. Tacitus ann. 1, 75: iudicm

adsidebat in cornu tribunalis, ne praetorem curuli depelleret.

2) Vgl. zum Beispiel Liv. 23, 32, 4: praetores
,
quorum iuris dictio erat,

tribunalia ad piscinam publicam posuerunt. Die Tribunale waren von Holz (Cicero

in Vatin. 9, 21 ; Asconius zur Milon. p. 34) oder im Lager von Rasen (Becker

Topogr. S. 290) und verhältnissmässig leicht hergestellt; überdies genügte dafür

ohne Zweifel jede auf irgend eine Weise herbeigeführte Erhöhung. Vgl. was ich

über die Lage des oder vielmehr der prätorischen Tribunale in Bekkers und
Muthers Jahrb. des gem. deutschen Rechts 6, 389 fg. gesagt habe.

3) Das Tribunal kann den Consuln auch in der Stadt nicht gefehlt haben,

insofern es sich für die den Consuln verbleibenden Geschäfte eignet, zum Bei-

spiel für die Aushebung und für die Coercition. Im Lager wird des Tribunals

des Feldherrn oftmals gedacht, da es hier die Rostren vertritt.

4) Das julische Municipalgesetz Z. 34 schreibt den vier Aedilen vor ihre

Locationen zehn Tage vorher aput forum ante tribunale suom anzuschlagen, legt

also auch den plebejischen ein Tribunal bei. Dies ist vielleicht Folge davon,

dass die beiden Kategorien der Aedilen sich möglichst genähert wurden ; Prae-

texta und Sessel konnte den plebejischen zwar nicht zugestanden werden, aber

der blosse Suggestus hatte nicht die gleiche streng formale Bedeutung.
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Munieipalbeamten ebenfalls zukommt 1
). Unter den römischen

steht zunächst allen Beamten, die Lictoren führen, der curulische

Sessel ebenfalls zu: so dem König 2
) und dem Zwischen-

könig 3
);

fernerden Consuln und Prätoren und sämmtlichen

Beamten mit consularischem und prätorischem Imperium, den

Decemvirn und den Kriegstribunen dieser Kategorie ebenso wohl 4
)

wie den Proconsuln und Proprätoren; endlich dem Dictator

und dem Reiter führer 5
). Ueber den praefectus urbi mangelt

es in dieser Hinsicht an aller Kunde 6
) . Dass die curulischen

Aedilen wie eigene Jurisdiction, so auch deren Abzeichen be-

sessen haben, beweist sowol der Name selbst wie bestimmte Be-

lege 7
) . — Von den Beamten, die keine Lictoren und keine Juris-

diction haben, kommt der curulische Sessel späterhin wenigstens

dem Censor zu 8
); ob dies von Anfang an der Fall gewesen ist,

lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. — Dagegen ist er den

niederen Beamten vom Quästor abwärts so wie den plebejischen

stets versagt geblieben ,J

) . — Hiemit ist also der Kreis der magi- Magistrat™

1) So findet sich der curulische Sessel dargestellt auf dem Stein eines

Duovir iure dicundo von Nuceria (Henzen 7121) und des S. 383 A. 1 erwähnten
Quattuorvir.

2) Liv. 1, 20, 2: curuli regia sella und sonst. Schwegler 1, 278. Bekannt-
lich wird auch dies wie die übrigen königlichen Insignien bezeichnet als in der

späteren Königszeit aus Etrurien eingeführt ; was vorher dafür diente , erfahren

wir nicht. Es ist möglich, dass die ältere Darstellung die sella curulis statt des

alten Solium eintreten Hess, aber von unseren Gewährsmännern giebt keiner

dieses den römischen Königen — Plutarchs {Rom. 26) &po\o; dvay.Xnro? darauf

zu beziehen ist gewagt.

3) Wenigstens heisst dieser bei Asconius in Mil. p. 34 magistratus curulis.

Vgl. S. 10.

4) 'Für die Decemvirn (deren Tribunal Liv. 3, 14, 9 nennt) ist dies nie

bezweifelt worden ; aber auch von den Kriegstribunen hätte es nicht bezweifelt

werden dürfen, nicht so sehr weil Livius sie curulis magistratus nennt (4, 7, 7)
und ihnen (4, 7, 2) et Imperium et insignia consularia beilegt, sondern weil das

OOHMÜMUcm Imperium von Lictoren und Curulsessel untrennbar ist.

5) Abgesehen davon , dass beide Beamte Lictoren haben , also der Schluss

maiori zulässig ist, bezeugt den curulischen Sessel für den Dictator das Elo-

uiurn des M\ Valerius (C. 1. L. I p. 284), dem, obwohl er kein anderes Ann
tll die I>i<:tatur geführt hat, doch ein curulischer Gedächtnissstuhl im Circus

gesetzt wird ; für den Iteiterführer ausdrücklich Dio 43, 48.

6) Er hat in der ke»el keine Lictoren (S. 3(57), und wenn ihm auch ein

Tribunal zukommt (Tacitus ann. 4, 36), so ist doch nicht zu übersehen, dass er

nur Stellvertreter ist.

7| Pito i.e. öelltui \ [6], '.». B. Cicero Vcrr. f>, 14, 3(). Liv. 7, I, &, '.». it>, 9.

8j Liv. 40, 45, 8; Polybios 6, 53, 9. Aber magistratus curulis heisst die

Censur nie.

9) Den \olk-triluinen und den yuästoren wird meines Wissens auch das
lrihuii.il nirgend beigelogt. Wegen des Tribunal der Aedilen der Plebs

s. S. 384 A. i.

Rom. Alterth. I. 2. Aufl. 25
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stratus, qui curuli sella sedent oder der magistratus curules})

der Republik abgegrenzt : es gehören dazu von den ordentlichen

Beamten nur die Consuln, Präloren, Gensoren und curulischen

Aedilen.

Kaiser- Was die Kaiser anlangt, so ist dem Dictator Caesar bereits

im J. 708 das Recht gegeben worden in der Curie neben den

Consuln auf dem curulischen Sessel zu sitzen 2
), sodann im J. 710

das weitere sich überall desselben zu bedienen 3
), was indess

kurz darauf durch die noch höhere unten bei den Triumphal-

ehren weiter zu erörternde Auszeichnung des goldenen Triumphal-

sessels überholt ward. Den Triumvirn Antonius und dem späte-

ren Augustus wurde im J. 71 4 der curulische Sessel für die öffent-

lichen Spiele eingeräumt 4
). Den Kaisern wird das Recht überall

auf demselben zu erscheinen von Haus aus zugekommen sein 5
);

hervorgehoben wird , abgesehen von ihrem Recht auch auf der

Bank der Volkstribune Platz zu nehmen , noch als etwas Beson-

deres, dass , wenn Kaiser und Consuln in der Curie oder auf

dem Markt öffentlich zusammen erscheinen, jenem der Mittelplatz

zukommt 6
). In der späteren Zeit haben die Kaiser von dem

1) Magistratus curulis findet sich bei Cicero ad Att. 13, 32, 3; Liv. 9, 34, 5.

23, 23, 5, Gavius Bassus, Festus (S. 313 A. 4) und sonst, honor curulis bei

Liv. 34, 44, 4. 38, 28, 1 ; curuli sella sedisse bei demselben 29, 37, 1. Dasselbe

wird anderswo bezeichnet durch consulares praetorii aedilicii (Liv. 22, 49, 16).

So viel wir sehen , hat die Bezeichnung curulis magistratus und was derselben

gleich steht immer den gleichen Kreis bezeichnet.

2) Dio 43, 14 : Ird dp^ixoü oicppou [xexa xäw ad u7iaxtov £v xü> cuveoptio

3) Dio 44, 4 : %a$iCea$ou iizl xoü dp^ixoü Bicppou Travxayrj tiXtjv £v xcu;

TravYjYUpeaiv. Für diese wird ihm die tribunicische Bank bestimmt.

4) Dio 48, 31.

5) Eine bestimmte Angabe über Beilegung desselben finde ich nicht. Ge-
legentlich wird der curulische Sessel als Kaisersitz erwähnt für Augustus im
Marcellustheater bei dessen Einweihung (Sueton Aug. 43fin.), für Galba im
Senat (Sueton Galb. 18), ferner im Lager (Tacitus hist. 2, 59).

6) Für Augustus bezeugen dies Dio 50, 2. 54, 10 und Sueton T/6. 17; für

Caligula Dio 59, 12; für Claudius Dio 60, 16 (vgl. c. 2. 6. 12), wonach der-

selbe seine Vorträge im Senat in der Regel hielt ev (iicio xwv uirdtTouv fett ötcppou

dpyixoO y) xal im ßdftpou xa^fj^evo;. Wenn Dio fortfährt, dass er nach Voll-

endung seines Vortrags auf den gewohnten Sitz sich hinbegeben habe und dann
den Consuln ihre curulischen Stühle hingestellt seien, so kann dies nur auf den
zweiten Fall gehen , wo Claudius als Tribun referiit und also die Consuln als

solche nicht anwesend sind; der 'gewohnte Sitz* ist dann derjenige zwischen

beiden Consuln. In der Parallelstelle Sueton Claud. 23 : de maiore negoiio

acturus in curia medius inter consulum sellas tribunicio subsellio sedebat ist hienach

wohl tribuniciove zu schreiben. Caligula erhielt der Sicherheit wegen einen er-

höhten Sitz in der Curie (Dio 59, 26) ; das ist wohl geblieben. Tgl. Florus

2, 13 [4, 2]: suggestus in curia.
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curulischen Sessel wenig mehr Gebrauch gemacht, wie sie denn

auch im Senat immer weniger häufig persönlich erscheinen. Er-

wähnt wird indess der Kaisersitz im Senat noch in später Zeit 1
).

Wie den Lictor allein der Magistrat führt, im Allgemeinen Priester

aber der Priester nicht, gilt dies in noch höherem Masse von dem
curulischen Sessel. Die einzige sichere Ausnahme ist der Fla-

men Dialis, dem mit dem Sitz im Senat auch die vollen

Ehrenrechte der höchsten Magistratur zukommen (S. 374 A. 3).

Den übrigen Priestern dagegen so wie den Priesterinnen der Vesta

und weiter den Kaiserinnen ist der Gerichtsstuhl nicht zuge-

standen worden, und ebensowenig den Spielgebern, wenn man
absieht von der zweifelhaften Angabe über die plebejischen

Aedilen (S. 375 A. 4). Offenbar erschien das magistratische

Coercitionsrecht, das in dem Lictor sich ausdrückt, eher auf

Nichtbeamte übertragbar als das Symbol der Jurisdiction, das

wohl nur bei dem Flamen Dialis und dem Censor als blosses

Titularrecht auftritt.

Denjenigen Beamten der Gemeinde , die auf den curulischen seiia der

Stuhl kein Recht haben, insbesondere den Quästoren kommt den-

noch ebenfalls ein Amtsstuhl zu. Es ist dies die einfache Sella.

ebenfalls ohne Rücklehne, aber mit vier geraden nicht ausge-

schweiften Füssen und nicht zum Zusammenklappen eingerichtet 2
).

Den Ursprung dieses Abzeichens wird man wohl nicht auf die

älteste Amtsthätigkeit der Quästoren, die richterliche in peinlichen

Sachen , zurückzuführen haben , sondern vermutlich auf ihre

1) Pertinax weigert sich im Senat den Kaisersitz einzunehmen und ersucht

den (Jlabrio sich auf demselben niederzulassen (Herodian 2, 3). Nach Dio 73, 3

lässt derselbe den Pompeianus in der Curie auf seinem eigenen Sitz (jbd toü

Vii)o'/jJ neben sich Platz nehmen, wo vielleicht die tribunicische Bank gemeint ist.

'2) }>khel 5, 317. Gute Abbildungen der quästorischen Sella nach Münzen
giebt II. Longpcrier (S. 383 A. 2) S. 58 fg., obwohl er, geirrt durch den verwirrten

Bericht des falschen Asconius (S. 388 A. 3J, dieselbe als Subsellium betrachtet

ii iid in weiterer Portsetzung dieses Irrthums das subsellium der plebejischen

Magistrate als bisellium ansieht. Das letztere gehört überhaupt nicht zu den
magistratischen Sesseln. Efl kommt bekanntlich nur vor als municipale Aus-

nng zu Gönnten der Angnstalen and (tl ein diesen bewilligter Doppelplatz

Im Amphitheater and Theater (Orelli 4046). Den Decurionen scheint es von
wegen zugekommen zu Min und desswegen für sie nicht besonders er-

wähnt zu werden. Das römische Muster dieser Kinrichtuim kann nur der sena-

toritche Theaterplatz gewesen sein; mit <l< m Sit/, der Magistrate hat dieselbe

nichts zu ichaffen. Ob der auf den Steinen der Sevirn hloflg i/ B. t den
i a. 2 tugefunrten) neben den Faseei dargestellte ftaeterHen »oa der btUa

curulis lieb nickt unterscheidende Sessel dieses bMUtvm üt, wie Jöfdu amiflfl

<l<li liut. 1802 p. 293 um mint, oder ob den Augustalen als Spielgebern
I

und curulischer Sessel zukommen, kann hier nicht erörtert werd. u.



— 388 —

.

schon früh überwiegende bei dem Aerarium. Dass sie dabei

sassen
,

versteht sich von selbst; ihre Thätigkeit aber war nicht

örtlich frei , wie die jurisdictionelle , sondern an den Saturnus-

tempel gebunden, und insofern war kein Grund vorhanden ihre

Sitze als tragbare Feldstühle einzurichten. Dass dies Abzeichen

nicht bloss den städtischen, sondern auch den Provinzialquästoren

zukommt, beweisen die Münzen 1
); und es ist auch hier nicht

unpassend, da bei allen Quästoren der Republik die KassenVer-

waltung wenigstens einen wesentlichen Bestandtheil der Compe-

tenz ausmachte. — Die gleiche Sella wird auch den sämmtlichen

Vorsitzern im Criminal- und Civilprozess zugesprochen werden

müssen, die auf den curulischen Sitz kein Recht hatten, also den

iudices quaestionis, die die Quästio inter sicarios leiteten 2
) , und

den nur mit dem Vorsitz eines einzelnen Prozesses betrauten

Vormännern der Geschworenen, den Quäsitoren, ferner denjeni-

gen Beamten , denen die Leitung des Centumviralgerichts oblag,

während bei allen diesen Prozessen die unter dem Vorsitzer

fungirenden Geschworenen nicht auf Sesseln, sondern auf Bänken

sassen. Der Einzelgeschworne dagegen , welcher für sich allein

und nicht in Anwesenheit des Beamten zu Gericht sitzt, hat ohne

Zweifel sich gleichfalls der Sella bedient. — Dass dieselbe Sella

auch den Beamten von niederem als quästorischem Rang zuge-

standen hat, ist nicht genügend bezeugt 3
), jedoch, soweit ihre

Thätigkeit in dieser Stellung sich vollziehen liess, nicht zu be-

zweifeln.

subseiiien im scharfen Gegensatz zu dem Sessel, welcher sämmtlichen
«er plebeji- [

° 7

sehen 3iagi eigentlichen Gemeindebeamten und Gemeindebeauftraeten zusteht,
strate.

° ö 7

steht die den Vorstehern der Plebs zukommende Bank, das sub-

sellium, welche von dem Sessel sich unterscheidet theils dadurch,

dass sie niedriger ist 4
), theils dadurch, dass der Sessel für einen

1) Der Se«sel erscheint wesentlich gleichmässig auf den Münzen der Stadt-

quästoren Piso und Caepio und auf denen der Provinzialquästoren von Make-
donien und der Cyrenaica und des Proquästors des Brutus L. Sestius.

2) Diesen legt Cicero in Vat. 14, 35 wenigstens das tribunal ausdrücklich hei.

3) Die Nachricht des falschen Asconius zur divin. 15, 48 p. 118 Orelli: sunt

subsellia tribunorum , triumvirorum
,

quaestorum et huiuscemodi minora iudicÄa

exercentium, qui non in sellis curulibus nee tribunaiibus , sed in subselliis consi-

debant ist verwirrt, wie alles bei ihm, und giebt gar keine Gewähr; übrigens

denkt er bei den quaestores vermuthlich an die Quäsitoren des Quästionenpro-

zesses, nicht an die Vorsteher des Aerars.

4) Die mindere Höhe bezeugt der Name so wie Varro de l. L. 5, 128: ut

subsipere quod non plane sapit, sie quod non plane erat sella, subsellium. Damit
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Einzelnen, die Bank dagegen für Mehrere neben einander als

Sitzplatz dient 1
). Dass dies Subsellium den Volkstribunen zu-

kommt, bedarf keines Beweises; aber auch die Aedilen der Plebs

haben wenigstens noch in der spateren Bepublik und ohne Zweifel

auch in der Kaiserzeit auf keinen anderen Sitz Anspruch als die-

sen 2
). Unzweifelhaft drückt in dieser Einrichtung, in dem Ver-

sagen des Einzelsessels sowohl wie in der Niedrigkeit des Sitzes.

sich die rechtliche Stellung der Tribunen insofern aus, als sie

eben nicht magistratus populi Romani sind und also auch nicht

als solche erscheinen dürfen 3
). Der Sache nach hat freilich die

tribunicische Bank oft mehr im Gemeinwesen bedeutet als der

curulische Sessel. Bekanntlich ist sodann Caesar schon im J. 706

als besondere Auszeichnung das Becht verlieben worden mit den

Volkstribunen auf derselben Bank zu sitzen 4
). Augustus und

den folgenden Inhabern stand schon in Folge der Uebertragung

stimmt auch die Darstellung auf der Münze des L. Caninius Gallus mit Augustus

und tr. pot., wo die Bank von Borghesi (dec. 13, 9, opp. 2, 122) als das tribu-

nicische Subsellium erwiesen worden ist.

1) Daher wird Caesar der Sitz gegeben iizl toü OTjtxocpytxoö ßdftpou (Dio

44, 4) und ist cuyxa&eCeo&ai der technische Ausdruck für das Recht auf den
tribunicischen Sitz. Obwohl subsellium wie ßaöpov öfter im Plural von den Tri-

bunen gebraucht wird , scheint doch , wenn das ganze Collegium sich versam-

melte, dasselbe regelmässig auf einer Bank gesessen zu haben , womit es sich

wohl verträgt, dass auch der Befehl eines einzelnen Tribuns genügte um die

tribunicische Bank irgendwo aufzustellen (Dio 37, 50). Dass die Bank an jedem
Orte aufgestellt werden konnte , eben wie der curulische Sessel , ist bekannt
("vgl. z. B. Dio a. a. 0.; Val. Max. 2, 2, 7); ob für die Transportabilität der-

selben besondere technische Einrichtungen getroffen waren, wissen wir nicht.

2) Dies zeigt die bekannte Münze der beiden plebejischen Aedilen M. Fan-
nius und L. Critonius; nach den sorgfältigen Erhebungen Longpe'riers (a. a. 0.

8. 69) sitzen beide auf demselben Sitz neben einander, während die beiden

Quästoren Caepio und Piso auf der analogen Münze jeder eine besondere Sella

haben. Auch Plutarch Mar. 5 spricht dafür.

3) S. 17. Wo sonst die subsellia im öffentlichen Leben neben der sella er-

scheinen, zeigen sie die Unterordnung, das Gehorchen an, wie die sella die Vor-

steherschaft, das Befehlen ; daher die Bänke der Senatoren und der Geschworenen
gegenfibfer dem Sessel des Consul und des Quäsitor. Bezeichnend ist, dass Tibe-

rius, wenn er einem von einem anderen Quäsitor geleiteten Criminalprozess bei-

«rohirto, nicht immer Platz nahm auf dem Tribunal selbst, sondern zuweilen auch
auf den Geschwornenbänken (exadversum — dem Quäsitor — in parte primori •

Sueton Tib. 33 : iz\ toj ßdftpou toj JWttdrvrtXp6; ocpwv — der Quäsitoren — xtl-

pttOU Dio 57, 7) und dann e piano (Sueton) sprach.

Dio 42, 20. Späterhin wurde ihm zwar der curulische und selbst der

T iuriiphahitz eingeräumt; im Theater aber sollte sein Plate sein irX toj &1J-

•jw/'/.oO ?A\)rj'j-j ue-rä tüjv dt\ 67j|A0tpyo'jvTOJv (Dio 44, 4). Den Sitz auf <1<m

Tribunenbank erhielt auch Augustus bei der l'ebernahme der tribunicischen

Gewalt im J. 71b (Dio 49, 15; vgl. meine Bemerkung zum mon. Ann/r. y. 98).
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der tribunicischen Gewalt dieses Recht zu 1

), von dem wenigstens

Claudius in der Curie nicht selten Gebrauch gemacht hat 2
.

Ehrensitz d. zu den Ehrenrechten der Magistrate gehört endlich ein für
Magistrate a D
k,ei

.

den die einzelnen Collegien bei den öffentlichen Lustbarkeiten, den
Volkstesten. ° '

Bühnen- wie den Circusspielen 3
) reservirter Ehrenplatz 4

). Solche

Plätze werden wie den Priesterschaften 5
) so den magistratischen

Collegien überhaupt ) beigelegt, insbesondere den Prätoren 7
) und

den Volkstribunen 8
) so wie späterhin dem Staatsoberhaupt 9

) ; bis

1) Die beiden auf einer Bank neben einander sitzenden Figuren auf der

Münze des C. Sulpicius Platorinus (Cohen Sulpic. 6) sind nach Cavedonis rich-

tiger Bemerkung (saggio di osserv. sulle med. di fam. rom. p. 109 ;
vgl. Eckhel

5, 317) Augustus und Agrippa als gemeinsame Inhaber der tribunicischen Ge-
walt, da diese Münzen aus anderen Gründen längst auf Augustus und Agrippa
bezogen worden sind, die Bank aber das sichere Merkmal der plebejischen Magi-
stratur ist. Vgl. S. 388 A. 4.

2) Dass Claudius in der Curie öfter als Volkstribun Vortrag hielt, ist schon

bemerkt worden (S. 386 A. 6). Auch von Tiberius wird dies wenigstens für die

erste Senatssitzung unter seiner Regierung angenommen werden müssen (Tacitus

ann. 1, 9). Im Ganzen aber scheint dies nicht üblich gewesen zu sein und auch

von Claudius als etwas Besonderes hervorgehoben zu werden.

3) Es macht dafür keinen Unterschied, ob das Theater oder Amphitheater

fest ist oder besonders für den Zweck aufgeschlagen wird.

4) Wohl zu unterscheiden ist davon der Platz der die Festlichkeit ausrich-

tenden Magistrate ; so wird der curulische Gedächtnisssessel des Marcellus an den
römischen Spielen es tö u-eoov tän dpyövxwv töjv xeAouvxuav coxd hingestellt

(Dio 53, 30).

5) Arnobius 4, 35 : sedent in spectaculis publicis sacerdotum omnium magi-
stratuumque collegia. Im Einzelnen werden genannt der Flamen Dialis ; der

Curio maximus; der Pontifex maximus ; die Augurn; die Quindecimvirn (alle

bei Arnob. a. a. 0.); die Augustalen (Tacitus ann. 2, 83); die Arvalen (Marini

Arv. Taf. 23 vom J. 80, wo in dem damals neu angelegten flavischen Amphi-
theater dem Collegium eine Anzahl Plätze ein für allemal angewiesen werden);

die Vestalinnen (Cicero pro Mur. 35, 73; Tacitus ann. 4, 16; Sueton Aug. 44;
Arnob. a. a. 0.; Handb. 4, 284).

6) Arnobius a. a. 0. Herodian 1, 9: xu>v xe ev d£io>asciv ev e|atpexoi?

eSpcct? xat ob? e%doxois Stexexaxxo lof.uu.evar;.

7) Sueton Ner. 12 : magistros toti eertamini praeposuit consulares sorte, sede

praetorum,. Ders. Aug. 44: virginibus Vestalibus locum in theatro separatim et

contra praetoris tribunal dedit, wo freilich wegen des Singulars an den praetor

urbanus als den Ausrichter der Apollinarspiele gedacht werden könnte. Vgl.

Handb. 4, 532.

8) Dio 44, 4: (Caesar) ev xaT<; navTjYupeaiv . . . lizi xe xoü Ör]u.apyi-/o ;

j ß<£-

ftpou y.ai [jLexd xü>v de! o>][j.ctp-/o'jvx(ov fredaaa&at eXaße. 53, 27: Tdto; 0opdvio<;

. . 0Y]u.apyü>v ;xöv zaxepa ... es xe xö «fteaxpov eorjY^Ye *a* ^ XW ^ix^pyi-Avi

ßd&ptp TtapexatKcaxo. Calpurnius ecl. 7, 29 (S. 403 A. 2). Auch die Viatoren

der Tribüne hatten im Theater ihren besonderen Sitz (S. 322 A. 1).

9) Dies ist das kaiserliche praesidere (Sueton Ner. 12), die irpoeSpia (für

Caesar: Dio 42, 19; für Augustus Dio 49, 15. 51, 19). Von der gleichen

Auszeichnung der Damen des kaiserlichen Hauses wird bei dessen Ehrenrechten

die Rede sein. Der erhöhte Platz, auf dem der Kaiser sitzt, heisst suggestus im
Theater (Sueton Caes. 76) und im Circus (Plinius paneg. 51). Aus der letzten

Stelle ersieht man, dass derselbe früher als verschliessbare Loge (cubiculum)

eingerichtet war, Traian ihn aber öffnen liess, so dass der Princeps wie jeder
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auf welche Stufe der Magistratur dieses Recht hinabging, ist

nicht mit Sicherheit zu sagen. Ebenso ist es nicht ausgemacht,

wann diese Aussonderung der magistratischen Plätze stattgefun-

den hat; doch ist dieselbe wahrscheinlich beträchtlich älter als

die analoge Scheidung der senatorischen und der Ritterplätze von

denen der Plebejer und wohl zunächst daraus hervorgegangen,

dass jeder Magistrat den ihm zukommenden Sitz da hinstellte, wo

er eben öffentlich erschien, also der curulische Magistrat den cu-

rulischen Sessel, die Volkstribune ihr Subsellium »auch in das

Theater mitnahmen und auch hier des Vorrechts genossen zu

sitzen , während die Menge stand. Von diesem Gebrauch , der

ohne Zweifel so alt ist wie die Magistratur, ist nicht weit bis zu

der Reservirung bestimmter Plätze wenigstens für die curulischen

Beamten und die Oberbeamten der Plebs.

Tracht der Magistrate.

Bei der Tracht ist zunächst voraufzuschicken, dass sie von

Rechts wegen überhaupt nur in Betracht kommt, wenn man öffent-

lich bei Tage erscheint l
) und dass es dabei zunächst auf das Ober-

kleid ankommt 2
). Die weitere Darlegung hängt ab von der oben

(S. 59 fg.) erörterten Unterscheidung der Magistratur je nach dem

Amtsgebiet dornt und dem Amtsgebiet militiae; denn diese stellt

äusserlich sich dar in der verschiedenen Kleidung der Beamten.

Die ganze Schärfe des Gegensatzes tritt darin hervor, dass der

Magistrat, wenn er aus dem einen aus- und in das andere ein-

tritt, bei dem Ueberschreiten der Stadtgrenze, die Amtstracht

andere Zuschauer gesehen werden konnte. — Ueber den vergoldeten Sessel, auf

dem der Kaiser im Theater sass, ist unten bei der Triuniphaltracht gesprochen.

1) Bantinisches Gesetz (C. /. L. I p. 45) Z. 4: neive is in poplico luuci

praetextam neive wdUai huheto. Wenn Metellus l'ius im Triumphalschmuck zu

speisen U-ii.-l.tr ( Val. Max. 9, 1, 9; Macrobius sat. 3, 13, 9; Plutarch Sertor. 23),

so war das lächerlich, aber nicht polizeiwidrig. Ebenso war nichts gewöhnlich«!

,:U im Haus, • |,.-i textlichen Gelegenheiten sich zu bekränzen ;
aber wer öffentlich

bekränzt ersehieo ,
ja sogar mir mit dem Kranz geschmückt sich bei Ta

i. in SöHm seinem Hauses zeigte (cum corona rosacen intenUu c pergula

Wh prospexi.HHe diclus : l'liniu.s h. n. 21, '.>, 8), verfiel der Polizei.

'2) Da> [ iitcrkiriil, die Tnnica, soll überhaupt er t s,,,,ter angekommen sein

llaielt). ;i, 2, 169), UOd e> wird darauf nur seoundär und auch dann natürlich

nur in so weit Rücksicht geiiommtl , als es der Gewohnheit nach unter dem
Obergewand zum Vors<-h'-in kommt.
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wechselt (S. 62) . Wir werden demnach zuerst von der Friedens-,

sodann von der Kriegstracht der Magistrate handeln.

1. Friedenstraeht.

Friedens- In der Amtsthätigkeit domi erscheint der Magistrat in dem
ge

Toga.
ie
gewöhnlichen bürgerlichen Gewand , der Toga , dem Wahr-

zeichen friedlicher Ordnung und bürgerlichen Waltens 1

); und

dabei ist es geblieben, auch nachdem die Toga längst aufgehört

hatte das gewöhnliche bürgerliche Kleid zu sein
,

ja genau ge-

nommen so lange als es überhaupt einen römischen Staat gegeben

hat 2
). Die Toga musste aber auch in der That als Obergewand

erscheinen und durfte wenigstens von den patricischen Magistra-

ten nicht bedeckt, also insbesondere kein Mantel darüber getragen

werden 3
). Auch die Kaiser haben, wenn sie in Rom oder in

den anderen italischen Städten öffentlich erschienen, an der

Toga als Regel festgehalten 4
); erst als Rom aufhörte Residenz zu

1) Auf die römische Vorschrift, welche die nationale Tracht, insbesondere

die Toga für den Bürger obligatorisch macht und das Zuwiderhandeln mit Strale

belegt, wird bei den Bürgerpflichten zurückzukommen sein; von den Beamten
gilt in dieser Hinsicht nur dasselbe, was von jedem Bürger, obwohl natürlicher

"Weise bei ihm fremdländische Tracht besonders Anstoss giebt, zum Beispiel das

pallium purpureum des Verres (Cicero Verr. 5, 33, 86. c. 52, 137).

2) Der letzte Ueberrest davon ist die noch im sechsten Jahrh. n. Chr. als

Amtstracht des praefectus urbi beibehaltene Toga. Cassiodor var. 6, 4 in der

formula praefecturae urbanae : habitu te togatae dignitatis ornamus , ut indutus

veste Romulea iura debeas affectare Romana. Damit kam zusammengestellt wer-

den die Verordnung von 382 (C. Th. 14, 10, 1), welche den Senatoren im Senat

und vor Gericht den Gebrauch der Toga vorschrieb.

3) Vita Hadriani c. 3 : tribunus plebis . ... ad perpetuam tribuniciam pote-

statem omen sibi factum adserit, quod paenulas amiserit, quibus uti tribuni plebis

pluviae tempore solebant, imperatores autem numquam : unde hodieque imperatores

sine paenulis a togatis videntur (das heisst bei öffentlichem Erscheinen unter

der im Bürgergewand auf den öffentlichen Plätzen versammelten Bürgerschaft;

wenn nicht vielmehr zu schreiben ist ac togati videntur). Vgl. S. 405 A. 4.

Dieser dunkelfarbige Mantel, die lacerna oder die paenula, den man über der

Toga oder auch ohne diese über der blossen Tunica trug, ist bereits in

Augustus Zeiten die gewöhnliche Tracht ausserhalb des Hauses , und schon

Augustus konnte nur durch besondere polizeiliche Vorschriften bewirken, dass

die Bürger wenigstens auf dem Forum nicht pullati, sondern togati er-

schienen. Vgl. Sueton Aug. 40; Plinius ep. 7, 17, 7; Gellius 13, 22; Handb.

5, 2, 170.

4) Vita Hadriani c. 22: cum in Italia esset, togatus semper processit. Vita

Marci c. 27 : per Brundisium veniens in Italiam togam et ipse sumpsit et milites

togatos esse iussit : nee umquam sagati fuerunt sub eo milites. Vita Alexandri

c. 40: usus est ipse chlamyde saepe coccinea: in urbe tarnen semper togatus fuit

et in Italiae urbibus. Vita Gallieni 16: cum chlamyde purpurea gemmatisque

fibulis et aureis Romae visus est, ubi semper togati prineipes videbantur. Natur-
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sein und die Kaiser nicht mehr regelmässig ihren Aufenthalt in

Italien nahmen, scheint damit auch diese Tracht ausser Gebrauch

gekommen zu sein.

Wenn der Schnitt des Gewandes politisch insbesondere in- Purpurfarbe,

sofern in Betracht kommt, als darin Bürgerrecht und Peregrinität

sowie Friedens- und Kriegsstand ihren Ausdruck finden , so ist

es insonderheit die Farbe des Gewandes, die den Magistrat von

dem Bürger scheidet. Auch diese ist nach römischer Ordnung

obligatorisch : nur in völlig weissem Gewände durfte der erwachsene

männliche Bürger öffentlich erscheinen *) und selbst das Fest-

gewand war nichts als ein glänzendes Weiss 2
). Auf Kinder und

Frauen indess erstreckte diese Vorschrift sich nicht: jenen ge-

stattete die Sitte wenigstens bunten Besatz des Oberkleides 3
),

diesen überhaupt das Tragen beliebig verbrämter oder auch ganz

farbiger Gewänder 4
). Dabei ist es im Ganzen auch in der

lieh soll nur behauptet werden , dass dies bis auf Diocletian die formale Regel

war und die Regenten , denen es am Herzen lag in Rom nicht als kraft ihres

proconsularischen Imperium schaltend zu erscheinen, sich danach richteten. In

wie weit auch die Soldaten in Rom und Italien das sagum nicht führen durften,

ist hier zu untersuchen nicht der Ort.

1) Die Behauptung Beckers (Gallus 3, 213), dass die geringeren Sorten

Purpur von jedem hätten getragen werden können, ist irrig; das Recht macht
keinen Unterschied zwischen diesen und den besseren. Ciceros (pro Sest. 8, 19)
purpura plebeia ac paene fusca ist gesagt im Gegensatz zu der damals aufkom-
menden tyrischen (Plinius h. n. 9, 39, 137), welche die Mode vorzog. Ebenso
fiel Cato auf durch seine 7copcp6pa (jiXawa (Plutarch Cat. min. 6). Umgekehrt
wurde dem Stutzer M. Caelius das purpurae genus vorgerückt (Cicero pro Cael.

31, 77), wo eine sacerdotale Prätexta gemeint sein muss (vgl. S. 406 A. 3).

denn curulische Aemter hatte Caelius damals noch nicht bekleidet.

2) Dies ist ohne Zweifel die älteste Verwendung der toga Candida ; bei

Plautus erscheint dieselbe ausschliesslich als Fest-, zum Beispiel als Hochzeits-

frewand {Und. 1, 5, 12 und Cas. 2, 8, 10. 4, 1, 9; nach Mittheilung von Stude-
mund). Späterhin tritt dies zurück, wohl nicht so sehr, weil die Anlegung der

Candida bei der Aemterbewerbung polizeilicher Beschränkung unterworfen war
(davon bei der Candidatur) , sondern weil der Gebrauch der Toga selbst im ge-

wöhnlichen Verkehr mehr und mehr schwand und daher mit der Anlegung der-

selben, insbesondere der noch nicht getragenen neuen und reinen, sich mehr und
mehr der Begriff des Festgewandes verknüpfte , weshalb in der Kaiserzeit bei

festlichen Gelegenheiten die Bürger albati ( Vita Gallieni 8 und sonst), Xeyyetfxo-

voQvrtc fHerod. 8, 7) erscheinen.

3) Wegen der praeUxta der Knaben vgl. Handb. 5, 1, 127, wegen der der

Mädchen 5, 1, 41.

4j Cato bei Servius Atn. 3, (14. Dionys 8, 62. Sueton Cat». 4& H«>rodian

1, 14. Vita Alex. 40. Vitn Aurel. 46. Nur für kurze Zeit untersagte das

oppische Gesetz den Frauen die bunten Gewänder (Liv. 34, 1, 3; Val. Max.
'.'. 1 3). Dass die veatl» verticolor nichts ist als die vtsti» coloria oder die lana

tineta, zeigt deutlich die Hanptstelle l)ig. 33, 2, 32, 6. 7, wenn man sich m,r
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Kaiserzeit geblieben 1

). Wichtiger aber als diese Gestattung, die

zunächst darauf beruhte , dass Kinder und Frauen als nicht im

vollen Sinne der civitas angehörig auch den bürgerlichen Pflich-

ten nicht unterlagen, ist die Auszeichnung der obrigkeitlichen

Tracht vor der gewöhnlichen bürgerlichen durch die Purpurfarbe,

welche offenbar daraus hervorging, dass die letztere zu allen Zeiten

und bei allen Völkern des Alterthums als das besondere Abzeichen

der Herrschaft betrachtet worden ist. Dies gilt gleichrnässig für

die römische Republik wie für die Kaiserherrschaft; auch ist der

kaiserliche Purpur von dem magistratischen der Farbe nach zu

keiner Zeit verschieden gewesen 2
).

ewand
UI

and
^*e PurPurfarbe an dem magistratischem Gewände tritt auf

Purpur-
j n zwiefacher Abstufung: entweder als Purpurgewand [toga pur-

purea), später gewöhnlich mit Gold gestickt (toga picta 2
')) , wozu

nicht täuschen lässt durch die von der zweiten Hand der Florentina versuchte

Interpolation. Vgl. Becker Gallus 3, 208 fg. — Missbräuchlich trugen übrigens

in augustischer Zeit das Purpurgewand auch Männer. Dio 57, 13 zum J. 14
n.Chr.: xal ^ttsiSt] ^t ttoXXtj £atK]Ti dXoDp-feT y.a! avope? cuyvol (yaurep dcTcaYO-

pe'jftev 7rpÖTepov) sypümo, Stefjtsfx^axo (Tiberius) u.ev ouSeva o'jos e^u-icuas.

1) Caesar untersagte das Purpurgewand nicht den Frauen, sondern nur ge-

wissen Klassen derselben, ebenso wie die Sänften (Sueton Caes. 43 ; oben S. 380
A. 1). Nur Nero ging so weit gewisse Purpursorten, nehmlich den tyrischen

und den Amethystpurpur den Frauen zu untersagen (Sueton Ner. 32); und in

der byzantinischen Epoche hat das durch eine Verordnung von 424 (C. Th. 10,

21, 3) eingeführte Verbot des Tragens von Purpurseide eine Zeitlang bestanden.

Aber von diesen geringfügigen Ausnahmen abgesehen hat das Tragen von bunten
Gewändern jedes Stoffs und jeder Farbe den Frauen im ganzen Alterthum

unbeschränkt freigestanden. Vgl. meine Bemerkung zu dem Edict Diocletians

S. 94.

2) Für die frühere Kaiserzeit geht dies schon daraus hervor , dass dieselbe

im capitolinischen Tempel aufbewahrte toga picta für den processus consularis

der Kaiser wie der Privaten dient (yita Alex. 40). Auch sonst führt nirgends

eine Spur darauf, dass die Kaiser, obwohl sie natürlich durchaus der besten

Purpursorten sich bedienten , diese für sich reservirt hätten ; daraus , dass

Nero diese den Frauen untersagte (A. i), folgt keineswegs, dass er sie für

die magistratische Tracht nicht zuliess. Dass für gewisse Purpursorten in der

nachdiocletianischen Zeit ein kaiserliches Monopol bestand und diese in Privat-

fabriken nicht verfertigt werden durften, ist etwas ganz Anderes. Das Weitere

im Handb. 5, 2. 126 fg.

3) Festus p. 209: Picta quae nunc toga dicitur purpurea antea vocitata est

eratque sine pictura: eius rei argumentum est pictura in aede Vertumni et Consi,

quarum in altera M. Fulvius Flaccus (triumphirte 490), in altera T. (vielmehr L.)

Papirius Cursor (triumphirte 461 und 482) triumphantes ita picti sunt. Die toga

purpurea hat auch Liv. 27, 4, 8. 31, 11, 12; die picta (ototypuco;) war schon

zu Polybios Zeit (6, 53) in Gebrauch. Dionys. 3, 61. 62 vgl. 4, 74 nennt die

toga picta TrepißoXatov zopcpupoüv TTOiyaXov und setzt sie entgegen der XeuttY]

£o9tj? TrspiTTÖpcppo?, der praetexta; Appian Pun. 66 nennt sie Tuopccupcw doieparv

ypuoöjv sVjcpacuivuiv. Bei Späteren findet sich auch toga palmata, zum Beispiel
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das Unterkleid von gleicher Art [tunica palmata 1

)) hinzutritt;

oder als Purpursaum 2
) des weissen Obergewandes (praetexta),

welchem gleichmässig das mit einem Purpurstreifen [clavus) ver-

sehene Untergewand sich anschliesst 3
). Die weitere Darlegung

wird von dieser wesentlichen Unterscheidung auszugehen haben.

Im bürgerlichen Leben des republikanischen Rom erscheint p
"^j^

das Ganzpurpurgewand als die regelmässige Beamtentracht nicht. ni^M!gel ~

Selbst den römischen Königen legt, wenigstens nachdem sie auf- Amtstracht.

gehört haben das Kriegsgewand immer und überall zu tragen

S. 414 A. 6), die bessere Ueberlieferung das Ganzpurpurgewand

nicht bei, sondern nur die Prätexta 4
), Damit ist freilich nur

ausgesprochen, dass die ältesten Aufzeichner der Annalen es an-

gemessen fanden die königliche Tracht nach der consularischen

zu construiren 5
) ;

geschichtlich ist die Vermuthung wohl berech-

tigt, dass die regelmässige Amtstracht der Könige das Ganzpurpur-

gewand gewesen und die spätere Ordnung, die den Magistraten

als solchen nur die weisse Toga mit purpurnem Saum einräumt,

eine mit der Einführung des Consulats zusammenhängende Ab-

minderung ist. — Auch die Gensoren machen keine Ausnahme;

bei Martialis 7, 2, Appuleius apolog. 22, Tertullian de cor. 13, Servius zur Aen.

11, 334, Isidorus 19, 24, 5. Das Weitere Handb. 5, 2, 150 fg. — Für einen

einzigen Fall, als Todtengewand des censorius, ist übrigens auch noch nach dem
Aufkommen der toga picta die alte einfache toga purpurea in Gebrauch geblieben

(S. 425 A. 5).

1) Tunica pulmata , sagt Festus a. a. 0. , a LaÜtudine clavorum dicebatur,

]uae nunc a generc picturae dicitur. Dionys. a. a. 0. nennt sie ^itöjvoc rropcfu-

poth ^puoöffqfiov. Das Weitere Handb. a. a. 0. S. 152.

2) Die ungewöhnliche Breite des Streifens und die dadurch herbeigeführte

Verlängerung des Gewandes erschien anstössig ; so tadelt Cicero (pro Cluent.

10, 111) den L. Ouiiiciius wegen seiner usque ud talos demissa purpura.

9 ) Dass praetexta und clavus ursprünglich ebenso zusammengehören wie toga

picta und tunica palmata, ist evident; auch wurden beide neben einander ge-

(Horatios sat. 1, 5, 3ß und S. 407 A. 3) und sind in älterer Zeit wahr-

scheinlich auch mit einander wieder abgelegt worden. Aber früh ist es auf-

men, dass die praetexta nur während des Annes, der clavus auch nachher

getragen wird, und so entwickelt sich aus diesem das Abzeichen des Senators

und daraus «reitet das des Uitterstandes, wie dies gehörigen Orts dargelegt wer-

den wird.

ud lonst* rgl. Bchwegler I, 278 und o. Müller Etrwk* 1,281.

371. Selbst der 'König Porsenn»
1

der Römer führt nur die l-'raetexta (i

!
v. Surdi).

">i Nach Dionysio* (3, 61. $, 4,74. 6,95), Dio(44, 6, II) oad Zonaras

haben die Könige die toga picta getragen im
I

c.msuln dieselbe

i praetexta >. und als OombinaÜon Ist cM*i Wibrsohelnlioli genug;

aber offenbar
:

l ei ipatere Zorechtlegung.
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sie führen während ihrer Amtszeit nicht das Purpurgewand 1

),

sondern nur die Prätexta 2
).

Purpur- Aber völlic ist das Ganzpurpurcewand aus dem öffentlichen
gewand des ° l

Trinrnpha- Leben nicht verschwunden ; es erscheint auch in republikanischer

Zeit als magistratische Festtracht bei besonderen Anlassen, insonder-

heit dem Triumph. Bekanntermassen trägt der oberste Gemeinde-

beamte, dem es gegeben ist den Siegesaufzug zu feiern, dabei nicht

Kriegskleid und Rüstung, sondern wie die sonstigen Abzeichen

des capitolinischen Jupiter so auch das purpurne, später goldge-

stickte Ober- und ^ntergewand , die eben erwähnte toga picta

und tunica palmata oder, wie später gewöhnlich gesagt wird, die

vestis triumphalis 3
) . Diese Gewandstücke wurden nicht für den

jedesmaligen Träger neu angefertigt, sondern gehörten zu dem

Tempelschatz des capitolinischen Jupiter und wurden für den

jedesmaligen Gebrauch aus demselben entnommen 4
). — Als be-

reits in der ersten Kaiserzeit der Triumph zu einem Reservat-

recht der regierenden Kaiser ward (S. 127), beschränkte selbst-

verständlich der Gebrauch der Triumphaltracht sich auf sie ; denn

1) Die S. 430 A. 6 angeführten Stellen des Polybios und Diodoros über
das Aufziehen der Censorier in der Ahnenprocession im Ganzpurpurgewand sagen

nicht, dass den Ahnen das höchste Ehrengewand beigelegt werde, das sie im
Leben getragen haben, sondern dass man aus ihrem Costüm die höchste Würde
erkennen könne, zu der sie es im Leben gebracht hätten ; was sehr wohl damit

bestehen kann, dass nur ihrer Leiche und ihrem Bilde der Purpurschmuck zukam.

2) Zonaras 7, 19 (S. 370 A. 2) beweist dies sicherer als Athenaeos 14, 79

p. 660 C: %a\ 7iapd
r

P(o[xaiot? os ot xiiayjxou, fAE-fiax?] o' auxr] apy-/], xyjv rapi-

Tröpcpupov ivöeSuxoxe? rat iaxEcpavtofxevoi ncXttcst xd tepeta '/.axeßaXXov. Vgl.

S. 399 A. 2.

3) Handb. 3, 2, 448.

4) Tertullian de coron. 13: hoc vocabulum {Etruscarum) est coronarum,

quas gemmis et foliis ex auro quereeis ab Iove insignes ad deducendas tensas cum
palmatis togis sumunt. Vita Gordiani 4 : palmatam tunicam et togam pietam

primus Romanorum privatus suam proprium habuit (der spätere Kaiser Gordian I),

cum ante imperatores etiam de Capitolio aeeiperent vel de Palatio. Vita Alex. 40

:

praetextam et pietam togam numquam nisi consul aeeepit , et earn quidem
,
quam

de lovis templo sumptam alii quoque aeeipiebant aut praetores aut consules. Vita

Probi 7 : 'te manet Capitolina palmata' . . . in hanc sententiam omnibus semper

consulibus (d. h. bei Anzeige ihrer Ernennung) scribebatur. Die Nennung des

Palatium im Leben Gordians, der praetexta in dem Alexanders halte ich für

fehlerhafte Zusätze der unwissenden Biographen ; aber dass die Spielgeber und
die Consuln ihr Prachtgewand aus dem Tempelschatz entnahmen , ist nicht zu

bezweifeln und wahrscheinlich alte Sitte. Freilich steht damit im Widerspruch,

dass der Kaiser Valerianus dem Aurelianus, als er 'ihm seine Ernennung zum
Consul anzeigt, unter anderen zum Theil sehr seltsamen Amtsinsignien auch
eine toga picta und eine tunica palmata verehrt (vita Aurel. 13); aber es ist

dies nur ein Beweis mehr zu vielen andern, dass diese sogenannten Documente
noch viel übler zusammengestoppelt sind als die elende Quasigeschichte , in die

wir sie eingelegt finden.
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obwohl die Triumphalornamente auch ferner bis auf Traian noch

ertheilt wurden , war doch mit deren Verleihung ein feierlicher

Einzug in die Stadt nicht nothwendig verbunden, und wo er in

der Weise stattfand, dass bei einem Kaisertriumph die bei dieser

Gelegenheit mit den Triumphalornamenten decorirten Offiziere mit

aufzogen, ist doch diesen regelmässig nur die praetexta und nie-

mals der volle Triumphalschmuck gestattet worden *)

.

Der bei dem Triumph übliche Aufzug ist sodann auf andere
eJand

Ur
der

städtische Festlichkeiten übertragen worden. Vor allen Dingen 'I^SJS"
gilt dies von den im J. 542 eingeführten Apollinarspielen ; wenn strate -

der Stadtprätor in dem solennen Festzug {pompa) die Götterwagen

(tensae) in den Circus führt, so erscheint er dabei, wie auf dem
— allerdings hier nur zweispännigen — Wagen (S. 377 A. 7),

so in der vollständigen Triumphaltracht 2
), was damit zusammen-

hängen mag, dass die ludi überhaupt an das Siegesfest und den

Triumph anknüpfen und ursprünglich vielleicht als Bestandtheil

desselben betrachtet werden können 3
). Doch ist nicht zu über-

sehen, dass den weitaus ältesten dieser Spiele, den römischen,

der gleiche Triumphalaufzug des Vorsitzenden Magistrats, das heisst

der Consuln, nicht mit völliger Sicherheit beigelegt werden kann 4
).

1) Bei Claudius britannischem Triumph im J. 44 n. Chr. ziehen die übri-

gen triumphalia ornamenta eodem hello adepti zu Fuss und in der Prätexta auf,

nur M. Crassus Frugi (Consul 27 n. Chr.), dem diese Ehre zum zweiten Mal
zu Theil ward, equo phalerato et in veste palmata (Sueton Claud. 17). Also der
Wagen und die toga picta werden auch ihm versagt; es musste ja nothwendig
ein Unterschied bleiben zwischen den begleitenden Offizieren und dem triumphi-
renden Kaiser. Bei Augusts grossem Triumph 725 tragen, wenn Dio 51, 20
genau berichtet, alle daran theilnehmenden Offiziere von senatorischem Rang (oi

SUWVixJjMcvcic oi ßo»XeurofJ die Prätexta.

2) Handb. 4, 499. Der Triumphalzug des Prätors, das gestickte Gewand,
'ler Goldkranz werden mehrfach erwähnt (Juvenal 10, 36. 11, 195; Plinius h. n.

34, 5, 20 ; Martialis 8, 33, 1), und es kann sein , dass derselbe so alt ist wie
die Apollinarspiele selbst, obwohl wir keine ältere Belegstelle für diese Sitte

haben als die Andeutung bei Liv. 5, 41, 2. Wenn Juvenal den Prätor einmal
zur Abwechselung consul nennt, so ist dies nichts als eine poetische Licenz, die

dadurch entschuldigt wird, dass bei den consularischen Spielen wenigstens der
Kaiserzeit ein ähnlicher Aufzug \<>rkam.

3) Rhein. Mus. N. F. 14, Hl fg.

i
) Bekanntlich ist es hier der Consul (oder wer ihn vertritt, regelmässig der

StedtpritOT, wenn »bei »ach dieser behindert ist, ein besonders dafür ernannter
tor: I.iv. 8, 40, 2), der die Pompa zu Wagen in den Circus führt ( Dion.
T), dann an den Carceres aussteigt und hier das Zeichen zum Beginn des

K« imens giebt (Erinius bei Cicero de di». 1, 4S, IDT; I.iv. s, ii>. i. l.\ I. 8) und
ntehbei den Wegen «rieder besteigt und nach der Ztischauertribün.- /urii« ktalirt

U-iv. i">, I. < . An diese Anführung des Festzugs knüpfen die Zeugnisse die

rtraeht, so I.iv. ">, 41, '2: qua* OU$u$Uitima vestis est tensas ducentibus
"phantibtuve und Tertullian dt torott. 13: (coroneu) gemmis et foliis ex auro
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Die curulischen Aedilen , die bei den römischen Spielen nichts

sind als die Festordner, können wenigstens bei diesen nicht wohl

mehr als die Prätexta getragen haben, und es deutet auch keine

Spur auf das Gegentheil. Eher dürften sie bei den Spielen der

grossen Mutter, wo sie selber den Vorsitz führten, im Purpur-

gewand erschienen sein. Dass die plebejischen Aedilen als Vor-

sitzer der plebejischen Spiele es führten, ist durch eine allerdings

verwirrte, aber doch nicht wohl abzuweisende Nachricht bezeugt 1
).

— Wenn es also für die republikanische Epoche zweifelhaft ist, ob

sämmtliche Magistrate als Spielgeber das Ganzpurgewand getragen

haben, so ist dies für die augustische und die spätere Kaiserzeit

sowohl im Allgemeinen hinreichend beglaubigt 2
)

wie auch in

einzelnen besonderen Anwendungen, woraus überdies hervorgeht,

dass man mit dem Recht in den Gircus zu fahren weniger frei-

gebig war als mit der Gestattung des Triumphalgewandes 3
).

quereeis ab Iove insignes ad deducendas tensas cum palmatis togis sumunt. Da-
nach scheint der gleiche Aufzug, den der Prätor bei den Apollinarspielen hält,

auch dem Consul für die römischen beigelegt werden zu müssen; und ich sehe

in der That nicht ein, wie man dieser Schlussfolgerung sich entziehen kann.

Freilich widerspricht dieser Annahme wiederum entschieden, dass der Aufzug
bei den Apollinarspielen und insbesondere die Biga als eine besondere dem Stadt-

prätor vorbehaltene Auszeichnung gilt (S. 377 A. 7). Die Auflösung liegt viel-

leicht darin, dass in republikanischer Zeit bis auf Sulla regelmässig die Consuln

während der römischen Spiele abwesend waren und durch einen Prätor vertreten

werden mussten, überdies die Kosten und die Ausrichtung des Festes sie nichts

angingen, während der Stadtprätor seine Spiele selbst bezahlte wie leitete. Ge-
nöthigt zur Anlegung des Triumphalschmucks war der Magistrat qui tensas ducebat

ohne Zweifel nicht j es kann sein , dass der Stadtprätor bei seinen eigenen

Spielen einen grösseren Pomp entwickelte als wo er bloss als Vertreter der

Consuln sie leitete.

1) S. 375 A. 4. Dass Dionys. bei der Tiopcpupa an die toga purpurea denkt,

nicht an die praetexta , folgt schon daraus , dass er den Königen jene giebt

(S. 395 A. 5).

2) Allgemein spricht Augusts Verfügung vom J. 718 (Dio 49, 16 vgl. 57.

13; auch Sueton Iul. 43) dies aus: tyjv ^a&YJxa t^v dXoupY"?] [J-^osva aXXov e£cu

tü>v ßouXeox &m Tüjv (nicht töjv xe, wie Casaubonus vorschlug) £v xous dcpyaT;

ovxouv evöue„ ftat ' ^ot] fdp xive?, fügt Dio hinzu, xä>v xuyö\xcov aux^ dypcüvxo.

Die Vorschri h, dass nur die im Amte stehenden Senatoren berechtigt sein sollen

das Ganzpurpurgewand (denn das ist derrr]? aXo-jp^fj?) zu tragen verliert ihr

Auffallendes, wenn man dabei, wie man es muss, dasjenige Geschäft stillschwei-

gend verstanden denkt, bei welchem das Ganzpurpurgewand überhaupt zulässig

ist, das heisst dasjenige des Spielgebers : es wird dann einfach gesagt, dass kein

privater oder doch nichtsenatorischer Spielgeber, also weder der dominus funeris

noch der magister vici, diese Tracht tragen dürfe , wohl aber die Consuln , Prä-

toren und Aedilen während dieser Function. Die Quästoren und Volkstribune

gaben damals noch keine Spiele.

3) Im J. 14 wurde den Volkstribunen für die einige Jahre hindurch von

ihnen ausgerichteten Augustalspiele zwar nicht die Biga, aber doch das Triumphal-

gewand zugestanden (Tacitus ann. 1, 15; Dio 56, 46).
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Insbesondere ist bei den jetzt aufkommenden nicht bloss, wie

die römischen, formell, sondern wirklich consularischen und auf

Kosten der Consuln gegebenen Spielen diese Tracht den Spiel-

eebern zugestanden worden 1
).

Auch bei einzelnen Opfern scheint der Beamte, der sie dar- Purpur

brachte, ein besonderes ausgezeichnetes Gewand und zwar das oPferhand-
ii i

lungen.
triumphale getragen zu haben 2

).

Weit später und in ungewisser, aber sicher erst nachrepu- Purpur-

blikanischer Zeit ist der Aufzug des neuen Consuls von seiner °uem Amts

Privatwohnung nach dem Capitol

,

wodurch er von seinem c-msuin der
Ka.is6rz.eit.

Amte Besitz nimmt, nach dem Muster des Triumphs umgestaltet

worden. Die früheste bisher nachgewiesene Spur davon gehört

in die Zeit Domitians, unter welchem es wenigstens bereits Sitte

war die Fasces des Consuls mit dem Lorbeer zu schmücken 3
)

.

Der vollständige Triumphalaufzug, insbesondere das Ganzpurpur-

gewand und der Wagen sind nachweislich bereits in der Mitte

des 2. Jahrh. für die neuen Consuln in Gebrauch gewesen 4
), und

1) lieber die Consularspiele der früheren Kaiserzeit vgl. Handb. 4, 478,
über die der nachdiocletianischen Zeit meine Zusammenstellung C. 1. L. I p. 382
zum 7. Jan. Da der spielgebende Consul dabei fuhr (S. 377 A. 7), so hat er

um so mehr auch dabei die Triumphaltracht getragen, und dies bezeugt auch für

die spätere Zeit zum Beispiel Symmachus ep. 6, 40 : natali urbis suffectum con-
8ulem currus . quo vehebatur , evolvit per ferociam bigarum

,
quae triumphum

vehebant. Jtaque palmata amictus et consulari insignis ornatu fracto crure sub-
latus est.

2) Wenigstens lässt Appian b. c. 1, 45 den Stadtprätor Asellio ein Opfer
auf dem Forum am Castortempel darbringen Ispdv 0a\ dzr/puaov ic&fjxa cw; bi

Jbciv. -£0'.y.£ijx£vo;. Gemeint ist vermuthlich das Castorfest am 15. Juli, das
auch Dionys. 6, 13 als ft»j3iat -oX'jreXel; bezeichnet. Für Caesar ward beschlossen
tt6eiv abrin iel irptapßtxftc r

(

a^t£G|jivov (Appian b. c. 2, 106). Vgl. S. 396
A. 2 und 8. 407 A. 1.

• >) Martial. 10, 10 redet den Consul Paulus mit den Worten an: laurigeris

annum qui fascibus intras. Claudius de IV cons. Honorii 14.

•i i Die frühesten Spuren zeigen die Münzen, bei denen es freilich, wie
Eckhel 8, 333 fg. mir Recht hervorhebt, oft schwierig ist die eigentliche Triumphal-
darstellunjr von diesem processus consularis zu unterscheiden. Die ältesten mit

erheit auf den letzteren zu beziehenden Münzen, die mir von sachrentltl-
diger Seite nachgewiesen worden sind, sind die des Pias vom J. 140 (Cohen
Q f. '». abgebildet das. Taf. 13) und des Caesar Marcus vom J. 146
(Eckhel 6 rwähnung verdient ausserdem noch die des Maxentius vom
•'. 310 (Cohen 6, 36, BÖ. 66J wegen der Beischrift fel(ix) process(us) cons(ulatn
III ] f). Auf dm Münzen Constantins und seiner Söhne mit der

ben Aufschrift (z. B. Cohen 6, 187, 4. 5) ist der Magistrat stehend darge-

stellt mit d<rr Erdkugel und dem Botpttr. liit.T dtD ><h i il t -t.-llcrii .Twiilint

irohl zuerst Fronto od Ifaroom 1, 7 :
junt Itutfot Mfc fMti (mit der

rlifticn.il ( iinsnlats), totidem conmlatus mihi, totiiicm (purtCM

a» arbtoror Mntffritfce. Auch Berodi&n (unter flordian) 1. 16

kamt , wo ei Qntei ichkeiten des Neujahrs anführt, dass die dpyat
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seitdem hat sich diese Tracht, die jetzt als die eigentliche con-

sularische gilt, bis zum Ende des Consulats selbst im wesent-

lichen unverändert behauptet 1
). Wie man dazu gekommen ist

den antretenden Consul mit triumphalen Ehren zu feiern, ist

ungewiss; am nächsten liegt es diese Neuerung anzuknüpfen an

die consularischen Spiele. In republikanischer Zeit sind die Con-

suln nicht eigentlich Spielgeber gewesen und haben von ihrem

Recht als solche die Triumphalinsignien anzunehmen allem An-
schein nach keinen ernstlichen Gebrauch gemacht (S. 397 A. 4)

;

indem sie seit dem Anfang der Kaiserzeit unter die regelmässigen

Spielgeber eintraten, lag es nahe, den Aufzug, der ihnen dabei

zukam, auch schon für den Amtsantritt zu gestatten. Regel-

mässige Consulartracht, abgesehen von den Spieltagen und dem
Antritlstag, ist das Triumphalcostüm wahrscheinlich selbst in der

spätesten Zeit nicht gewesen 2
) ; dass als solche vielmehr die

Prätexta wenigstens bis auf Diocletian geblieben ist, wird später

dargethan werden.

cTKuvofxot töte TcpöitOM xrp !m&o£ov Ttoci dwauaiov Tropcpu pav TrepiTtfreMxai , nicht

wohl an die TreptTropcpupo? gedacht haben. Bei Schriftstellern nachdiocletianischer

Zeit von den Kaiserbiographen an (S. 396 A. 4) finden sich Erwähnungen in

Menge. Lydus de mens. 4, 1 vermengt diesen processus consularis mit der
Ovation.

1) Cassiodor var. 6, 1 : (consulatus) solus meruit habere palmatas vestes ....
consulatus te decoramus insignibus : pinge vastos umeros vario colore palmatae,
validam manum victoriali scipione nobilita, Lares proprios etiam calceis auratis

egredere , sellam curulem pro sua magnitudine multis gradibus enisus ascende.

Ausonius grat. act. p. 723 Toll: 'palmatam , inquis, '•tibi misi, in qua divus Con-
stantius parens noster intextus esf . Indess hat die veränderte Tracht doch auch
hier eingewirkt. Die Denkmäler, insbesondere die consularischen Diptychen (Gori

thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum Florenz 1759. 3 Bde.
Fol.) zeigen den Consul in einem gestickten mit einem breiten Saum versehenen
Aermelgewand , worüber eine ebenfalls gestickte breite Schärpe um den Nacken
geworfen mit beiden Enden bis auf die Füsse herabhängt, so dass das eine Ende
mit dem linken Arm wieder aufgenommen wird. Offenbar ist das Aermelgewand
die vestis palmata, wie sie jetzt gewöhnlich heisst, und mit Recht, denn weder
die Bezeichnung toga noch tunica sind darauf recht anwendbar. Die Schärpe
dürfte die trabea sein; wenigstens führt darauf, dass Ausonius die Consular-

gewänder einmal {grat. act. p 723 Toll) bezeichnet als palmata vestis und trabea,

sodann in Versen (idyll. 4, 92) als trabea pictaque toga. Uebrigens bedarf die

Sache noch weiterer Untersuchung. Gehandelt hat darüber, jedoch nicht in be-

friedigender Weise, Ducange in der Diss. de inf. aevi numism. hinter dem lat.

Glossar) § 4 fg., auch Gothofredus zum Cod. Theod. 8, 11, 5.

2) Wenn Dio 79, 8 unter den für Elagabalus unglückverheissenden Prodi-

gien mit aufzählt, dass er tt] &Ttiv.t%tq> otoXtj urrareucuv Iv ttq Niaofr^oeta £v ttj

tüjv eu^öiv '^[Jiipa [ou% dyp-^aaTo], so folgt daraus, die Richtigkeit der Ergänzung
vorausgesetzt, dass der Consul auch am Tage der Vota (3. Jan.) das Triumphal-
gewand zu tragen pflegte, keineswegs, dass er damit regelmässig erschien.
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Haben also die republikanischen Magistrate das Triumphal- Triumphai-

gewand nicht als stehende Amtstracht, sondern immer nur bei Kaiser.

besonderen feierlichen Gelegenheiten getragen , so machten auch

die Kaiser hievon keine Ausnahme. Zwar dem Dictator Caesar

wurde kurz vor seinem Tode gestattet darin zu jeder Zeit und an

jedem Ort zu erscheinen *) , aber Augustus und die späteren

Kaiser sind hierauf nicht zurückgekommen. Vielmehr ist nur

die bereits in republikanischer Zeit einigen besonders hervor-

ragenden Triumphalen beigelegte Auszeichnung, von welcher in

dem Abschnitt von den lebenslänglichen magistratischen Ehren-

rechten zu handeln sein wird , das Triumphalgewand bei den

Festen und Schauspielen wieder anzulegen auf Augustus 2
) und

auf die folgenden Kaiser 3
) so wie auf die mit der proconsulari-

1) Dio berichtet diesen Beschluss zweimal unter demselben Jahr: 44, 4:

xa Trpürca cp£peatrai auxöv äei xal £v aux^j xtj tiöXei xtjv oxoXtjv ii\s £7itvtxiov

ENoeooxoxa und 44, 6 (vgl. 11, 49): gxoXt)
, ^ ttoxe xal oi ßaaiXet? £%£^pTjvxo

(vgl. S. 402 A. 4), £oö$T]. Mehrfach wird hervorgehoben, dass Caesar zum
ersten Mal in diesem Schmucke erschien an den Luperealien (15. Febr.) des

J. 710, cum purpurea veste (Cicero de div. 1, 52, 119. 2, 16, 37 und ebenso

Val. Max. 1, 6, 13; Plinius h. n. 11, 37, 186; Nicol. Damasc. vit. Caes. 21),

amictus toga purpurea (Cicero Philipp. 2, 34, 85), &pia|xßix<|) xöcfxiu xsxocfAirjjjivoi;

(Plutarch Caes. 61 und ähnlich Ant. 12). Offenbar ist Dio durch verschieden

abgeiässte Berichte zu zweimaligem Erzählen desselben Vorgangs verleitet worden.

2) Im J. 729 ward dem Augnstus das Recht gegeben am Neujahrstag im
Triumphalgewand zu erscheinen; denn das werden die freilich kritisch bedenk-
lichen Worte Dios 53, 26: i^o'joia doofh) xou xtj Tiparnr] xoü exous '^f*£pa *a! xtp

xe oxecpavq) xal xrj do&fjxi XTrjj vixTjxYjpta de! )(pfjai}ai doch auf jeden Fall aus-

drücken. Wahrscheinlich aber ist ihm, sei es damals, sei es früher, diese Tracht

nicht allgemein, aber doch für alle Feste und Schauspiele gestattet worden.

Vielleicht bezieht sich darauf die Münze mit den Triumphalinsignien und der

Aufschrift Caesari Augusto s. p. q. R. parent(i) cons(ervatori) suo (Eckhel

6, 113).

3) Bei den Spielen erscheint der Kaiser nie anders als entweder im Trium-
phalgewand oder allenfalls mit dem militärischen Paludamentum (wie dies z. B.

Claudius trug während des Seeschlachtspiels bei Eröffnung des Fucinercanals S. 416
A. 2); wie auffallend es ist, wenn er hier die Prätexta trägt, zeigt, dass dies als

eines der Anzeichen von Elagabalus Sturz betrachtet wurde (Dio 79, 9). Darauf

geht auch das Erscheinen des Nero bei den Circusspielen im Triumphalgewand
decore imperatorio (S. 402 A. 1), und ebenso zeigt bei Dio 69, 10 : (Hadrian)

ir.oiu oe xai ft£axpa xal äftbva; ~epi7topeu6|Jievo(; xa; TroXet;, aveu tfy ßaotXixf);

(/.evTot 7Tapaavteufj;- ouoe fäp e£(u xtj; TCÖXeu>; £^pY)<jax6 noxe airqj, der Zusam-
menhang, dass 'der kaiserliche Pomp' auf das öffentliche Erscheinen des Monar-
chen nicht überhaupt, sondern im Circus und im Theater geht. — Auch bei

ausserordentli' h« n Festlichkeiten trägt der Kaiser häutig das Triumphalgewand,

so bei der Einweihung eines Tempels (Dio 59, 7), bei dem Empfang auswär-

tiger Fürsten (Dio 63, 4), während der Supplicationen (Tacitus ann. 13, 81;
während in andern Fällen das Kriegsgewand als Galakleid dient (8. 417 A. 4).

Beides zugleich wird Fronto im Sinn haben, wenn er an den kaiserlichen Nach-
folger schreibt (ad Marcum 1, 8): vobis, quibm purpura et roero uti neceasa-

rium est. '

Köm. Altcrtb. I. 2. Aufl. Jl,
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sehen Gewalt bekleideten Mitregenten 1

) angewandt worden; und

auch davon haben die Kaiser wohl regelmässig, nicht aber immer

Gebrauch gemacht 2
). Von Domitian wird, es scheint als etwas ihm

Besonderes, berichtet, dass er sich den Gebrauch des Triumphal-

gewandes einräumen Hess, wenn er im Senat erscheinen würde 3
)

.

Also auch für den Kaiser ist die Triumphaltracht, im Allgemeinen

genommen , immer dje altherkömmliche grosse Gala geblieben,

und sie ist es wohl, welche späterhin in Anknüpfung an die

Königszeit Roms in der kaiserlichen Garderobe als vestis regia

auftritt 4
).

D
ewSniiche

Wenn demnach das Ganzpurpurgewand im Allgemeinen zu
Tracht der bezeichnen ist als die Festtracht der Beamten der römischen Ge-
oberen

Magistrate. meinde , so ist dagegen die weisse Toga mit Purpursaum, die

toga praetexta, die gewöhnliche Amtstracht. Wir können nach

dem, was früher über die Fasces und den curulischen Sessel gesagt

ist, uns über dieselbe kurz fassen. Allen zur Führung der Fasces

berechtigten Beamten steht das correlate, aber mindere Recht der

Prätexta ebenfalls zu. Es gilt dies nicht bloss von den römi-

1) Nero erscheint nach Empfang der proconsularischen Gewalt im Circus im
Triumphalgewand decore imperatorio, Britannicus in der Prätexta puerili habitu

(Tacitus arm. 12, 41). Weitere Belege dafür, dass das Recht auf die kaiserliche

Galatracht an der proconsularischen Gewalt hing, finde ich nicht, und es ist nicht

sicher, ob diese Consequenz in allen Fällen gezogen ward, wo sie hätte gezogen

werden können.

2) Von Claudius wiTd bemerkt, dass er im J. 41 (also bevor er wirklich

triumphirte) von dem ihm bewilligten Triumphalkleid nur am Anfang der Fest-

feier Gebrauch gemacht und nachher derselben in der Prätexta beigewohnt habe

(Dio 60, 6).

3) Dio 67, 4.

4) Die Abtheilungen der kaiserlichen Garderobe, welche uns die Inschriften

kennen lehren, sind die folgenden : 1) vestis regia et Graecula (Orelli 2969). —
2) vestis forensis (Henzen 6374 : Ti. Caesaris cistarius a veste foren.~). Vgl. S. 405.

— 3) castrensis (Orelli -Henzen 2837. 6375). — 4) privata (Grut. 577, 9). —
5) matutina (Orelli 2897). — 6) scaenica et gladiatoria (Orelli 2646 ; bloss scaenica

Grut. 578, 7), also die TheatergarderoT^e. — Die vestis regia kann, da Dio das

Ganzpurpurgewand in Beziehung auf Caesar bezeichnet als ^j gtoXt), % uoxe xal ot

ßactXeis Iv.iyprpxo (S. 401 A. 1), wohl nur in dem im Text bezeichneten Zu-
sammenhang aufgefasst werden, obwohl die Benennung insofern nicht correct ist,

als die bessere Ueberlieferung auch den Königen diese Tracht nur als Festtracht

zuschreibt (S. 395 A. 4). — Die vestis Graecula ist die griechische Festtracht,

welche die Kaiser nicht bloss während ihres Verweilens in griechischen Städten

(so Claudius in Neapel Dio 60, 6 ; Hadrian in Athen Dio 69, 16), sondern auch

in Rom nicht selten anlegten, so Nero bei dem Einzug nach dem Siege in

Olympia (Sueton Ner. 25), Domitian bei dem Vorsitz des capitolinischen Agon
(Sueton Domit. 4), Commodus im römischen Theater (Dio 72, 17 ; vita Pertinacis

c. 8; Herodian 1, 14) und die vielfach in reine Phantasiecostüme überging. —
Die vestis magna (Orelli 41 = 1. R. N. 6851) bezieht sich auf die Livia und
ist wohl die Galatracht der Damen des Kaiserhauses.
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sehen, sondern ebenso von denen der Municipien J

)
, während den

magistratus plebis , den Volkstribunen 2
) wie den Volksädilen 3

)

diese Auszeichnung stets versagt geblieben ist. Anwendung findet

dies insbesondere auf die Könige (S. 395 A. 4), ferner auf die

Consuln und Prätoren und überhaupt die Beamten mit con-

sularischem Imperium 4
); auf den Dictator 5

)
und den Magi-

ster Equitum 6
); endlich auf die curulischen Aedilen 7

).

Hiezu kommen die Censoren, denen zwar die Lictoren gefehlt

haben, nicht aber die übrigen Insignien der curulischen Beamten

(S. 396 A. 2). Den Quästoren 8
) dagegen und sämmtlichen nie-

1) Vgl. Liv. 34, 7 u. a. St. m.

2) Plutarch q. R. 81 : 7:£pi7idpcpüpov 6 B^fAapyo? ou epopst töjv aXXouv dpyov-
touv cpopouvTcuv. Die usque ad talos demissa purpura

, die Cicero pro Cluent.

40, 111 dem Volkstribun des J. 680 L. Quinctius vorrückt, muss , nach der

Fassung der Stelle selbst, auf die nach diesem Amt liegende Zeit bezogen wer-
den : Quinctius wird , da ja schon seit dem J. 679 den Tribuniciern die Be-
werbung um höhere Aemter wieder verstattet war, es zur curulischen Aedilität

oder zur Prätur gebracht haben. — Die ganz weisse tribunicische Toga scheint

Calpurnius ecl. 7, 29 im Sinn zu haben, wenn er im Theater (vgl. S. 390
A. 8) rieben den eques die nivei tribuni stellt; und sie mag auch Appian meinen,
wenn er 6. c. 4, 93 ttjV da^xa ttjv Upav der Volkstribune erwähnt.

3) Ausdrückliche Zeugnisse fehlen; aber es legt auch keines den Aedilen

der Plebs die Prätexta bei. Denn wenn Val. Max. 7, 3, 8 abiecto honoris prae-
textu von dem Volksädilen M. Volusius sagt, so hat dies mit der Prätexta nichts

zu thun (vgl. Kempf zu Val. 2, 10 in.), und was Dionys. 6, 95 von dem Purpur-
kleid der plebejischen Aedilen berichtet, geht auf ihren Vorsitz bei den plebe-

jischen Spielen (S. 375 A. 4).

4) Cicero cum sen. gr. eg. 5, 12 : ille (der Consul Gabinius) cum toga prae-

texta, quam omnes praetores aedilesque tum abiecerant, irrisit squalorem vestrum
;

Velleius 2, 65: consularem praetextam iungentem praetoria; Dionys. 5, 47
u. a. St. m.

5) Liv. ep. 19 von Claudius Glicia, der kein anderes Amt als die Dictatur

geführt hatte : coactus abdicare se magistratu postea ludos praetextatus speetavit,

wonach er also auch als Dictator die Prätexta geführt haben muss. — Dionys.

10, 24 giebt dem Dictator das ganzpurpurne Gewand, insofern folgerichtig, als er

dies auch dem Könige zugesteht (S. 395 A. 5). Vgl. Lydus de mag. 1, 37.

6) Dio 42, 27.

7) Liv. 7, 1 : pro consule uno plebeio tres patricios magistratus (der Prätor

und die beiden neuen curulischen Aedilen) curulibus sellis praetextatos tamquam
consules sedentes. Cicero Verr. 5, 14, 36 nennt als Vortheile der ihm zu Theil

gewordenen curulischen Aedilität antiquiorem in senaiu sententiae dicendae locum,

togam praetextam, sellam curulem, ius imaginis ad memoriam posteritatemque pro-

dendae. Nepos bei Plinius h. n 9, 39, 137: dibapha Tyria P. Lentulus

Spinther atdilis curulis (im J. 691) primus in praetexta usus improbabatur. Cicero

cum sen. gr. egit 5, 12 (A. 4). Derselbe in Vat. 8, 16 in Beziehung auf Vatinius

vergebliche Bewerbung um die Aedilität: video te aediliciam praetextam togam,

quam frustra confeceras, vendidisse. In den beiden letzten Stellen ist die Aedi-
lität nicht deflnirt.

8) Ausser dem 8chweigen der Quellen zeigen mehrere der in A. 7 ange-
führten Stellen, dass, wer die regelmassige Aemterlaufbahn machte, die Prä-
texta zuerst mit der curulischen Aedilität erlangte.

26*
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deren Beamten kam die Prätexta nicht zu. — Dass die verschie-

denen Magistrate sich durch Abweichungen in der Breite oder

dem Schnitt der Prätexta unterschieden hätten , wird nirgends

gesagt 1
) und ist gewiss nicht der Fall gewesen. — Zum Zeichen

der Trauer legen die Magistrate die Prätexta ab 2
), behalten aber,

wenigstens in der Regel 3
), den Purpurstreifen an der Tunica und

das weisse Gewand , das heisst sie erscheinen in der Tracht des

einfachen Senators. In älterer Zeit scheint diese Ablegung der

Prätexta einfach dadurch herbeigeführt worden zu sein, dass die

Toga verkehrt umgehängt ward 4
). Doch haben sie auch wohl in

besonderen Fällen die weisse Toga mit einer dunkelfarbigen ver-

tauscht 5
)

.

1) Es ist zwar auffallend, dass Appian b. c. 2, 121. 122 erst einen Prätor

ttjv doOfjxa x^N <JTpaTY]YtxT)V , dann einen Consul ttjv Ö7iaxov £cftf|Xa ab- oder

anlegen lässt; aber bei dem Schweigen der sonstigen Quellen kann darin nur
ein ungenauer Ausdruck gefunden werden. Die äusserliche Unterscheidung der

drei curulischen Jahrbeamten gaben die Lictoren.

2) Nach Dio 56, 31 erscheinen in der Senatssitzung nach dem Tode Augusts
ol (Jiev d'XXoi tyjv iTTTTccBa axoX-rjv e\&e&u%6xes , ot cV äpyovzec, xyjv ßouXeuxrxf

(

v

ttXyjv xä>v l(i.axiujv xöiv TieptTropcpupcuv. Ebenso folgen im Leichenzug des Germa-
nicus sine insignibus magistratus (Tacitus ann. 3, 4). Die Verbindung der prae-

texta mit der pulla ist dem Magistrat nicht gestattet (S. 375 A. 3). Damit ist

zusammenzustellen, dass in solchen Fällen die Consuln im Senat nicht auf dem
curulischen Sessel, sondern auf den Senatorenbänken sitzen (Tacitus ann. 4, 8).— Nach Lydus de mens. 4, 24 sind die Magistrate während der Parentalien

(Febr. 13—22) ev oyjjfxaxi töuoxajv erschienen (vgl. C. I. L. I p. 386).

3) In einem ähnlichen Fall versammeln nach Dio 40, 46 die Consuln den
Senat vtyi ßouXeuxix^ saftfjxcc xaxafrefjievoi £v xfl iTCTcaot. Wenn hier kein Ver-
sehen vorgekommen ist, so vertauschten die Consuln also zuweilen auch den
latus clavus mit dem angustus.

4) Seneca de ira 1, 16. 5: etsi perversa induenda magistratui vestis et con-

vocanda classico contio est. Daher toga perversa persequi sprichwörtlich von uner-

bittlicher Verfolgung bei Petronius c. 58. Hieraus erhellt, dass bei den Volks-

gerichten der Republik der anklagende Magistrat die Toga verkehrt trug; dass

dies nichts ist als die regelmässige magistratische Trauertracht, scheint mir eine

wahrscheinliche Combination.

5) Freilich weiss ich dafür keinen anderen positiven Beweis anzuführen als

dass Dionys. 5, 17 den Consul Valerius seinem Collegen die Leichenrede halten

lässt cpaidv e'cft-rjxa Xaßtov. Aber wenn bei den Leichenspielen des Agrippa alle

Anwesende mit Ausnahme Augusts cpatav da&fjxa tragen (Dio 55, 8), so können
doch die Magistrate dabei nicht wohl ausgeschlossen werden; und was von den
Municipalbeamten in Pisa gilt (Orell. 642 : utique apud eam aram quod annis

a. d. XII k. Sept. publice Manibus eius per magistratus eosve qui ibi iure di-

cendo praerunt togis pullis amictos
,

quibus eorum ius fasque erit eo die eius

vestis habendae, inferiae mittantur), wird auch auf die römischen übertragen wer-

den dürfen. Allerdings wird hier auch darauf hingedeutet, dass das Ritual ge-

wissen Magistraten die Anlegung der toga pulla untersagte ; was damit gemeint

ist, weiss ich nicht. Das Ueberwerfen des dunkelfarbigen Mantels, das wesent-

lich die senatorische Trauertracht ausmacht (Dio 72, 21), kann bei dem Magistrat

insofern nicht vorkommen, als dieser die Toga nicht decken darf (S. 392 A. 3).

Doch bleibt es möglich, dass eben die Trauer hierin eine Ausnahme machte.
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In der Kaiserzeit ist die magistratische Tracht im wesentlichen Die Prätexta.

beibehalten worden. Die Consuln trugen, auch nachdem sie Ka?ser"it.

bei ihrem Antritt im Triumphalschmuck auf das Capitol auffuhren,

nichts desto weniger bei den übrigen Amtsgeschäften nicht das

Triumphalgewand, sondern die Prätexta r
)

. Diese muss auch dem
Princeps zugleich mit den Fasces (S. 371) und dem curulischen

Sessel (S. 386) eingeräumt worden sein 2
). Sie scheint in der

kaiserlichen Garderobe unter dem Namen der vestis forensis vor-

zukommen (S. 402 A. 2) und wird die gewöhnliche Tracht ge-

wesen sein, in welcher der Princeps in Rom sich öffentlich zeigte.

Als Besonderheit der kaiserlichen Tracht wird nur hervorgehoben,

dass der Princeps, vielleicht als Oberpontifex 3
)

, der Anlegung

des Trauergewandes sich durchgängig enthielt 4
). — Einzelne Kaiser

haben indess auch die Prätexta nur getragen, wenn sie das Con-

sulat verwalteten 5
; oder als Priester fungirten (S. 406 A. 2),

1) Vita Elag. 15 : fc. Ian. (Elagabalus als Consul) sumpta praetexta hora

diei sexta processit ad senatum. Darum werden auch unter den Insignien des

Consulats in dieser Zeit die toga picta und die toga praetexta zusammen genannt
(vita Alex. 40 S. 396 A. 4; vita Aurel. 13, ebendas.). Endlich zeigen alle Nach-
richten über das Triumphalcostüm , dass dessen Gebrauch auf gewisse Festlich-

keiten beschränkt ist.

2) Vitellius Hess sich bestimmen seinen Einzug in Rom nicht im soldatischen

Costüm zu halten, sondern sumpta praetexta (Tacitus hist. 2, 89 S. 417 A. 3).

Consul war er nicht und konnte dies Gewand in der Stadt nur als Princeps

tragen. Diese Stelle ist entscheidend; denn dass Claudius (S. 402 A. 2) und
Elagabalus (S. 401 A. 3) im Theater die Praetexta trugen, könnte daraus erklärt

werden, dass ihnen das weiter gehende Recht zukam hier im Ganzpurpurgewand
zu erscheinen. — Ueber die Erwerbung des Rechts auf die praetexta für den
Kaiser berichten die Quellen nicht; und nach dem, was sogleich über Tiberius

bemerkt werden wird, scheint dieser dasselbe nicht gehabt, also diese Ehre abge-
lehnt zu haben. Den späteren Regenten sind vermuthlich alle ihre Insignien

durch das für einen jeden erlassene Bestallungsgesetz ertheilt worden.

3) Dies vermuthet Bernays , im Anschluss daran , dass Augustus sich als

Oberpontifex des Anblicks der Leiche der Agrippa enthalten haben soll. Dio,

der dies berichtet ( f)4, 28), wendet freilich ein, dass von einer derartigen Vor-
schrift für den Oberpontifex ihm sonst nichts bekannt sei; aber es kann dies zu
den Steigerungen gehört haben , die Augustus bei Uebernahme dieses Priester-

thums bewirkte.

4) Augustus erschien bei Agrippas Leichenspielen allein von allen Anwesen-
den ohne Trauergewand (S. 404 A. 5), und dass Commodus bei einem wegen ein« >

Todesfalles gegebenen Fechterspiel in pullis vestimentis den Vorsitz führte (vita

!»'>; vgl. Dio 72, 21), wird unter den Prodigien aufgeführt. Damit hängt
weiter zusammen, dass der Kaiser nie öffentlich im Mantel erscheint (S. 882
A. 3); denn der dunkle Mantel über der weissen Toga ist Trauertracht. —

ir.'ilich trug bei dem Leichenbegängniss des Augustus cpaidv töv dfo-
tlCorv}|iivT)\ 31), also die toga pulla\ aber er war damals

noch nicht Oberpontifex und erschien auch sonst in der gewöhnlichen Hiirger-

t rächt statt der magistratischen (S. 406 A. 1).

5) Vita Alex. 40 (S. 396 A. 4). Vita Elag. 15 (A. 1).
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sonst aber sich der gewöhnlichen ßürgertrachl, der weissen Toga

bedient *)

.

pr&teitader In Folge seiner priesterlichen Eigenschaft legt die Prätexta

nicht bloss der Flamen Dialis an, der auch den Lictor führt

(S. 374 A. 4), sondern auch die Pontifices 2
), die Augurn 3

),

die Epulonen (A. 2) und die Quindecim virn 4
) , also über-

haupt die Mitglieder der vier grossen Priestercollegien 5
) . In-

dess tragen die Priester die Prätexta nicht, wie die Magistrate,

überhaupt wo sie öffentlich erscheinen, also zum Beispiel nicht

im Senat, sondern nur wenn und so lange sie als Priester fungi-

ren. Das zeigt insbesondere die Ausnahme, dass der Flamen des

Jupiter als cottidie feriatus stets in seiner Priestertracht auftritt 6
).

Ebenso finden wir es bei den Arvalen, deren Protokolle auch

hierüber genau berichten : danach tragen die Mitglieder dieses

Gollegiums die Prätexta nur an dem ersten und zweiten (nicht

am dritten) Tage ihrer grossen Feier und zwar in der Weise,

dass sie dieselbe für die gottesdienstliche Handlung selbst an-

1) Ausdrücklich wird dies gesagt von Alexander, nicht bloss in der S. 396
A. 4 angeführten sein Consulat betreffenden Stelle, sondern auch in der vita

c. 4 : veste, ut et pingitur ,
alba usus est nee aurata

,
paenulis togisque commu-

nibus. Dasselbe geht auch daraus hervor, dass Tiberius, um dem S. 393 A. 4
erwähnten Missbrauch indirect zu steuern , sogar im Theater bei Regenwetter
die paenula (|xavo6rj) anlegt (Dio 57, 13) ;

denn den patricischen Magistraten

war dies untersagt (S. 392 A. 3) und der Kaiser trat damit auf als gewöhn-
licher Bürger. — Im Badecostüm aber oder im Hauskleid zeigte der Princeps

natürlich sich nicht leicht. Vita Alex. 42 : thermis . . . cum populo usus est

. . . balneari veste ad Palatium revertens , hoc solum imperatorium habens
,
quod

lacernam cocceam aeeipiebat. Vita Pii 6 : visu* est ab amicis et cum privatis

vestibus. In der Garderobe erscheint auch die vestis privata und die vestis matutina

(S. 402 A. 4).

2) Liv. 33, 42: Romae eo primum anno tresviri epulones facti .... iis trium-

viris item ut pontifieibus lege datum est togae praetextae habendae ius. Vita

Alexandri 40 : aeeepit praetextam etiam cum sacra faceret , sed loco pontifiris

maximi, non imperatoris. Die IspaxtttTj ctoXyj des Kaisers als des Oberpontifex

erwähnt Zosimus 4, 36. Servius zu Vergil. Georg. 3, 17. Handb. 4, 170.

3) Cicero pro Sest. 69, 144: cui superior annus et virilem patris et prae-

textam populi iudicio togam dederit , was nach den Scholien p. 313 auf den
Augurat geht. Auch Cicero ad Att. 2, 9, 2: Vatinii strumam sacerdotii oißdccoj

vestiant geht (nach in Vatin. 8, 19) ebenfalls auf den Augurat (vgl. auch ad
fam. 2, 16, 7). Vgl. S. 393 A. 1. Wegen der Trabea der Augurn und
anderer Priester s. S. 414 A. 6.

4) Liv. 27, 37, 13.

5) Liv. 34, 7: purpura viri utemur praetextati in magistratibus, in sacerdotiis.

Plinius 9, 36, 127 : (jpurpura~) dis advocatur placandis.

6) Servius zur Aen. 8, 552: neque Martialis neque Quirinalis flamen Omni-
bus caerimoniis tenebantur

,
quibus flamen Dialis, . . . neque semper praetextam

neque apicem nisi tempore sacrificii gestare soliti erant.
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und am Schluss derselben vor der Mahlzeit wieder ablegen *) .

—
Inwiefern das Recht bei feierlichen Gelegenheiten in der Prätexta

zu erscheinen auch als persönliche Auszeichnung vorkommt; ist

bei den magistratischen Ornamenten erörtert.

Es bleiben noch die Spielgeber übrig. Dass der Stadtprätor Prätexta der

bei den Apollinarspielen, und wenigstens in augustischer Zeit die
pie

Magistrate überhaupt bei ihren Spielen, das ganzpurpurne Gewand

trugen, ist schon bemerkt worden (S. 397); dagegen die magistri

collegiorum der letzten Zeit der Republik so wie die Vicomagistri

der Kaiserzeit (S. 375 A. 2) tragen, wenn sie ihren Spielen Vor-

sitzen, die Prätexta 2
) . Auch die Quästoren, seit sie in der Kaiser-

zeit Spiele zu geben verpflichtet waren, werden mindestens dabei

in der Prätexta erschienen sein ; doch ist darüber nichts weiter

bekannt. Derjenige Arvale, der die Arvalspiele leitete, trug

das riciniurn, ein ebenfalls mit einem Purpursaum versehenes

Kleidungsstück 3
). Auch der private dominus ludorum trug die

praetexta und zwar, wenn es Leichenspiele waren, eine dunkel-

farbige Toga mit Purpursaum (praetexta pulla) , welche nur hiebei

vorkam (S. 375 A. 3). '

Ueber die Fussbekleidung der Magistrate ist nichts zu sagen, schuhe.

als dass von einer besonderen Beschuhung derselben überhaupt

nicht gesprochen werden kann. Vielmehr gilt von den Schuhen

ungefähr was von dem Untergewand ; an beiden haften wohl die

Abzeichen des senatorischen Standes, nicht aber besondere Ab-

1) Besonders deutlich geht dies hervor aus den den Hauptfesttag betreffenden

drei Protokollen Henzen Arv. p. CXCVI. CCIII. CCVIII (vgl. S. 25 fg.) : pro meridie

fratres Arvales praetextas acceperunt et in tetrastylo convenerunt et subsellis conse-

derunt .... praetextati lucum adscenderunt. Nachdem die Ceremonien in und vor

dem Hain vollendet und die Arvalen wieder vom Hügel hinabgestiegen sind, depo-

sitis praetextis cenatoria alba acceperunt. Aehnlich ist das Verfahren am ersten

Festtag.

2) Auch der municipale Spielgeber ist praetextatus (Inschrift von Amiternum
l, % .. .-789).

3) Die Formel, dass der Arvale riciniatus soleatus cum Corona pactili rosacea

l> n Vorsitz übernimmt, findet sich in den Acten häufig; einmal (Henzen Arv,

p. CCIX vgl. S. 37) heisst es: latum sumsit et riciniurn. Der Latus ist die tunica

LaticLaviu ( \-r l. < ieero de Leg. 2, 23, 59), das riciniurn ein der toga praetexta analoges

Gewand; wie denn in denselben Acten die ministrirenden Knaben bald rkWaM
heissen, bald praetextati. Ebenso sagt Festus p. 274: recinium omne vestimen-

tum quadratum hi qui XII interpretati sunt esse dixerunt : Verrius toyam, qua

flO Lipiitu; ll'lschr. uir toga) mulieres utebantur
,

praetextam clavo purpureo.

Der Unterschied zwischen toga und riciniurn besteht im Schnitt, der bei jener

elliptisch ist, bei diesem nach griechischer Art quadratisch (Ilandb. 5, 2, L68,

iro hinzuzufügen ist Dionys. 3, 61).
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zeichen der Magistratur. Die Magistrate trugen neben dem ihnen

als solchen zukommenden Obergewand, so weit sie Senatoren

waren, den gewöhnlichen rothen senatorischen Schuh (mulleus,

calceus senatorius) , wozu noch , wenn sie Patricier waren , die

diesen eigenthümliche Lunula [calceus patricius) hinzukam *)

.

Dieser Schuh wird mehrfach erwähnt sowohl neben dem Königs-2
)

und dem Triumphalgewand 3
)
wie auch neben der Prätexta 4

) ;

nirgends aber Wird hiebei, so wenig wie bei dem Clavus, den

fungirenden Magistraten etwas besonderes zugeschrieben. Nur

von Cäsars Schuhen wird bemerkt, dass dieselben durch ihre

Höhe und vielleicht auch durch ihren besonderen Schnitt nach

dem Muster der Stammväter der Julier, der Könige von Alba

auffielen 5
)

.

Fackel. Dje Fackel gehört insofern zu den Ehren des Beamten, als

er das Vorrecht genoss, wenn er bei Nachtzeit öffentlich erschien,

sich vorleuchten zu lassen 6
). Wahrscheinlich sind dabei noch

1) Rom. Forsch. 1, 255. Von dieser Darstellung entfernt sich die im Handb.

5, 2, 191 wesentlich, indem hier der Senatorenschuh als schwarz betrachtet wird

;

aber dies beruht nur auf der Verwechselung der Farbe der allerdings schwarzen

Schnürriemen mit derjenigen des Schuhes selbst. Für die rothe Farbe des sena-

torischen Schuhs sprechen die bestimmten Zeugnisse Catos bei Festus p. 142 und
Martials 2, 29, 7.

2) Mulleus der Könige von Alba: Festus p. 143; Dio 43, 43. Rothe Schuhe
des Romulus (neben rother Tunica und rothgesäumter Toga): Zonar. 7, 4, wäh-
rend dessen Quelle (Plutarch Rom. 26) von den Schuhen schweigt.

3) Patricische Schuhe des Marius neben dem Triumphalkleid: elog. C. I. L.

I p. 290. Da der gegen Marius gerichtete Tadel nicht darauf zu gehen scheint,

dass er sich Abzeichen anmasste , die ihm nicht zukamen, sondern darauf, dass

er die für den Triumph angemessene Tracht da trug, wo nur die gewöhnliche

magistratische am Platz war , so wird man wohl annehmen müssen , dass die

patricische Lunula mit der Triumphaltracht auch von dem Plebejer angelegt wer-

den durfte.

4) Lora patricia neben der Prätexta Seneca de tranq. an. 11, 9. — Auf-
fallend ist es, dass in dem bantinischen Gesetz aus der Gracchenzeit (S. 391

A. 1) mit der praetexta die solea verbunden wird; dieselbe kann hier nur den
Mulleus bezeichnen, der allerdings sich der Sandale insofern genähert haben muss,

als auch er mit Schnürriemen versehen war, während die gewöhnlichen Schuhe
dieselben entbehrten (Handb. 5, 2, 193). Wenn dagegen in den Arvalacten die

solea mit dem ricinium angelegt wird (S. 407 A. 3), so steht jene hier, wie

so oft (Handb. a. a. 0. S. 196), als griechische Fussbekleidung.

5) Dio 43, 43 : -rrj JtTtohiaei . . . sviots xat ö^M) *at ^P'^?oypöia, xtttd

tou? ßaatXea? tou; sv ty] AXßrj ttote y^ ^^ 00 »» &$ **i 7rpoaYpuuv ocpioi hiä töv

'IoOXov d^pf/ro.

6) Dies ist jetzt zur Evidenz gebracht durch das noch ungedruckte c. 62
des Stadtrechts von Genetiva : II vir(is) aedilibusque , dum eum mag(istratum)

habebunt \ togas praetextas funalia cereos habere ius potestasq(ue) esto. Dadurch
wird erwiesen, was ich in der 1. Aufl. nur als unsichere Vermuthung hinstellte,

dass Cicero dies magistratische Recht im Sinne hat, wenn er Cat. 13, 44 von
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besondere Modalitäten hinzugetreten, durch welche dieses Ehren-

recht sich von dem allgemeinen Gebrauch der Fackel unterschied *)

.

Vielleicht gehörte zu dem solennen Erscheinen des Magistrats nicht

so sehr die Fackel als das Feuerbecken, mittelst dessen die Fackel

sofort angezündet werden konnte 2
) . Es kann auch sein, dass es

üblich war bei der Heimkehr vom Gastmahl, wobei die Fackel

vorzugsweise in Anwendung kam, dem Beamten heimblasen zu

lassen 3
), und dass der Flöten blaser, welchen wir unter den Appa-

ritoren des Beamten fanden (S. 351) , hauptsächlich für diesen

Zweck diente. Dies Fackelrecht geht mit derPrätexta; wie dem

Oberbeamten, so dem Aedilen steht sowohl die Fackel zu wie

der Flötenbläser. Unter den Antoninen finden wir dasselbe als

Vorrecht des Kaisers 4
)
und der Kaiserin 5

) ; für die übrigen Be-

amten scheint es damals nicht mehr in Uebung gewesen zu sein.

C. Duilius Consul 494 erzählt: delectabatur cereo (so wird für das überlieferte

crebro oder credo zu schreiben sein) funali et tibicine
,

quae sibi nullo exemplo

privatus sumpserat. Auch bei den Insignien des fundanischen Prätors bei Horaz

(sat. 1, 5, 36 : insani ridentes praemia scribae praetextam et latum clavum
prunaeque vatillum) wird hienach das Kohlenbecken auf denselben Gebrauch
zurückgeführt werden müssen.

1) An sich war es nicht ungewöhnlich, dass den aus dem Theater nach
Hause Gehenden vorgeleuchtet ward (Dio 58, 19).

2) In Beziehung auf Duilius ist immer nur die Rede von der Fackel (Cicero

a. a. 0.; Val. Max. 3, 6, 4: ad funalem cereum; Florus 1, 13 [2, 2] und
Victor 38: praelucere funalia; Liv. 17: funale [furi die Hdschr.] praeferri:

Silius 6, 667: funalia clara). Ebenso sagt Kaiser Marcus eU £<xut6v 1, 17:

oti ouv7.tov Iqxw e*v 016X7) ßioOvTa |at]T£ oopucpopTjaeojv yp-rjCeiv [rf]TE £aiK]Ta>v

G7][A£ttoTt»v |XTjT£ Xa[X7idocuv xttt dvöptdvTcov TOtöJvoe xwtov xal TOD 6}XOtOU XÖp-TTOU,

welche Stelle von Lipsius mit Recht hiehergezogen worden ist. Damit stimmt
auch das Stadtrecht überein. Aber Dio und Herodian nennen nie die Fackel,

sondern jener tö cp<ö; (A. 4), dieser tö zup (A. 4. 5); und das primae vatillum

(nicht batillum: vgl. Stephanus gloss. p. 222) ist gewiss keine Fackel, son-

dern ein Kohlenbecken. Man kann sich auch wohl denken, wenn die Fackel

zum solennen Erscheinen des Magistrats 'gehörte , dass seine Diener Fackeln

und ein Feuerbecken stets in Bereitschaft halten mussten und daher das

letztere mehr noch als die brennende Fackel selbst als magistratisches Abzeichen
erschien.

3) In der Angabe über C. Duilius (A. 2) wird das Moment der Rückkehr
vom Gastmahl (cena publica Victor 38 wohl irrig) unter Vortritt eines blasenden
Musikantm (tihiren alle Autoren mit Ausnahme von Val. Max., der wohl aus

Versehen <lf:ii fldkm hinzufügt), mit der Fackel zusammengestellt; quasi cottidie

triumpharet setzt Florus hinzu.

4) Dio 71, 30 Non Marcus bei Lebzeiten des Pins: T(j> cpom xtjj rpOTjYOUfiivip
- >/ httt ote xatt' eVjxöv dypT^aro. Herodian 2, 3 von Pertinax : o-jte tö 7tüp

e'doa; sarrovi -o^rou-eOsou <vjtc ti aX/.o xtri |3aatXtx<»v auußöXtov el; {tyo; dp-
Jrfjvat rplv ^ |xatteiv rf\s Y^^fAtjv rrj; ou-pcX-frTou ßooXfj;. 2, 8. 7, 1 : Ttopcp6pa

te xal zypt rou-re'jovra. c. 6.

6) Herodian 1, 8. 16 von der Marcla, der Concubine des Commodus : 7tdvra

bnfipytv Ina Zeßaotr) rX-^v toj rup<5;.
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Scepter. Das Scepter ist königliches Abzeichen und darum aus dem

römisclien Gemeinwesen der historischen Zeit verbannt 1
). Ob

der römische Bürger einstmals ebenso regelmässig in der Stadt

den Schaft trug wie im Lager den Speer, muss dahingestellt

bleiben 2
) ; in der geschichtlich bekannten Epoche ist es nicht

üblich, vielleicht sogar nicht zulässig, dass der Bürger in der

Stadt mit dem Stabe erscheint. Selbst der Stab des Beamten

ist nicht mehr frei in seiner Hand 3
), sondern in derjenigen des

Lictor, regelmässig mit den Ruthen zum Bündel zusammenge-

schlungen. Nur als Abzeichen der Götter, insbesondere des höch-

sten besten Jupiter kennen die Römer den Herrscherstab; und

insofern diese Tracht die des triumphirenden Magistrats ist, führt

ihn auch dieser. Er ist von Elfenbein, oben mit dem Adler ge-

schmückt 4
) und heisst mit einem griechischen, aber, wie schon

die Verstümmelung zeigt, uralten Lehnwort scipio 5
). Aber der

Gebrauch dieses Stabes beschränkt sich durchaus auf den Tag

des Triumphs; er wird nicht, wie andere Triumphalabzeichen,

dem gewesenen Triumphator jemals wieder weder bei Lebzeiten

noch auch bei dem Leichenbegängniss verstattet 6
). Auch den

1) Abgesehen von denjenigen Berichten, die die Tracht der römischen Könige
nach der des Triumphators construiren (S. 395 A. 5), wird in den älteren und
besseren Relationen den römischen Königen das Scepter nicht beigelegt ; wohl aber

gehört es zu dem poetischen Costüm der latinischen bei Vergil (Aen. 12, 206
und sonst).

2) Dafür lässt sich geltend machen die Verwendung dieses Schafts (hasta

pura, festucd) bei dem ältesten Vindicationsact und selbst bei der Vermählung;
sowohl die vindicta wie die hasta caelibaris erklären sich einfach nur unter der

Voraussetzung , dass in ältester Zeit der Bürger regelmässig öffentlich mit dem
Stab erschien. Servius Bericht (zur Aen. 11, 238), dass anfangs alle duces mit
Sceptern in der Curie erschienen seien, später nur die Exconsuln , beruht auf

einer Verwirrung homerisch-vergilischer Vorstellungen mit der Triumphaltracht

des Consuls bei dem processus consularis.

3) Kein Bericht legt' den scipio dem Consul bei. Ein blosses Versehen des

Dionysios, wo nicht seiner Abschreiber ist es, wenn er 3, 62 unter den Insignien,

die der Triumphator vor dem Consul voraus hat, das Scepter nicht nennt; das

Richtige hat auch er 4, 74.

4) Juvenalis 10, 43 : volucrem, sceptro quae surgit eburno. Prudentius

peristeph. 10, 146: cum consulatum initis .... aquila ex eburna sumit arrogan-

tiam gestalor eius ac superbit belluae inflatus osse, cui figura est alitis. Eckhel

6, 113. Die Darstellungen auf Münzen und Diptychen sind häufig und ebenso

die Erwähnungen bei den Schriftstellern. — Daneben hält der Triumphator in

der rechten Hand den Lorbeerzweig (Plin. h. n. 15, 30, 137; Plutarch Paul. 34;
Appian. Pun. 66).

5) Aus der dorischen Form CKarrrov, vgl. cxrj-rcTouyos.

6) "Weder bei der Ahnenprocession noch wo sonst von den Ehren der ge-
wesenen Triumphatoren die Rede ist, wird des scipio gedacht. Die einzige Aus-
nahme macht die bekannte Erzählung bei Liv. 6, 41, wo die die Gallier erwar-
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Kaisern ist das Scepter niemals als Abzeichen ihrer Gewalt ge-

geben worden ; wir finden es zwar auf Münzen und Bildwerken

nicht selten in der Hand des Kaisers 1
), aber es ist kein Grund

vorhanden damit eine andere Vorstellung zu verbinden als die

des Triumphators, und bei den Schriftstellern ist nirgends davon

als von einem besonderen kaiserlichen Abzeichen die Rede.

Kopfbedeckung trägt der Beamte in der Friedenstracht in Kranz,

der Regel nicht. Um so weniger darf der Bürger mit bedecktem

Haupt vor den Magistrat treten (S. 361 A. \. S. 381 A. 4); und

damit ist weiter gegeben, dass in allen öffentlichen Versammlungen

die Bürgerschaft barhäuptig zu erscheinen hat, da diese ja, seien

sie Spiele oder Contionen oder Comitien, immer stattfinden unter

Vorsitz eines Beamten. Die einzige Ausnahme von dieser allge-

meinen Vorschrift macht der Kranz (wrona) , welcher den sieg-

reichen Kämpfer bezeichnet und desshalb dem Sieger im Wett-

spiel sowohl 2
) wie dem in der Schlacht 3

) von Staats wegen ver-

liehen wird 4
). Indess ist er im allgemeinen eine Auszeichnung

des Bürgers 5
), nicht des Beamten. Nur derjenige Kranz, der bei

dem Fest aller Feste, der Siegesfeier, den Triumphator selber

tenden Greise mit der Triumphaltracht auch den Stab führen ; es ist das wahr-
scheinlich nur eine poetische Steigerung.

1) Zum Beispiel auf der Basis der Antoninsäule und auf der Münze Volu-
sians Cohen 4, 298 n. 85.

2) Zwölftafelgesetz 10, 7: qui coronam parit ipse pecuniave eins, virtutisve

ergo duitur ei, [ast ei parentive eins mortuo domi forisve imponetur, se fraude
esto]. So ungefähr ist diese von Scholl in seiner Ausgabe nicht richtig behandelte
Stelle nach Plinius h. n. 21, 3, 7 und Cicero de leg. 2, 24, 60 herzustellen.

Die erste Hälfte geht auf die Spiele, wobei auch die Sclaven und Pferde den
Kranz gewinnen können, die zweite auf den Krieg. Dass die von dem Sohn
in der Gewalt gewonnene Auszeichnung dem Gewalthaber zukommt, wird von

beiden Berichterstattern angedeutet und folgt auch analogisch aus Plinius h. n.

16, 4, 13 5 wogegen unmöglich mit Scholl angenommen werden kann, dass der

vom Vater gewonnene Kranz dem Sohn zu Gute kommt. Dagegen macht der-

selbe mit Hecht brieflich darauf aufmerksam , dass die Erwähnung des Vaters

passender im Nachsatz Platz findet als im Vordersatz, wohin ich sie früher zu

stellen vorgeschlagen hatte.

3} Handb. 3, 2, 441 fg.

4) Dieser Kran/., von bestimmter Form und auf Lebenszeit zuerkannt, ist

natürlich nicht zu verwechseln mit dem Kranz, den bei feierlichen Gelegen-
heiten, insbesondere bei den Supplicationen, jeder Bürger trug (Cato bei Gell.

6 [7], 4, 5; Liv. 25, 12, 15. 34, 55, 4. 36, 37, 5. 40, 37, 3 und sonst), was
zuerst im J. 461 d. St. geschehen ist (Liv. 10, 47). Ohne Zweilei war datin

gesorgt, dass niemand bei solchen Gelegenheiten einen Kranz trug, der dem
I. rUcrkran/. dei TllumphitOM odtt «lein I'.iirgerkranz und den sonstigen ßMt6D

n glich.

51 Das Bürgerrecht des Geretteten ist Bedingung des Bürgerkranzes (IM in in»

/». n. 16, 4, 12; anders Polyb. 6, 39, 6), ohne Zweifel aber auch das !.•> K«-tters.
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auszeichnet, fordert unter den Auszeichnungen der Beamten einen

Platz. Dieser Kranz des Triumphators ist ein doppelter: einmal

schmückt der Feldherr wie jeder im Triumph aufziehende Krieger

sein Haupt mit dem grünen Lorbeer *) oder bei dem kleinen

Triumph mit dem Myrtenreis ; ausserdem aber kommt ihm beson-

ders zu der Kranz von goldenen Lorbeerblättern, den ein hinter

ihm auf dem Wagen stehender Sclave über seinem Haupte hält 2
).

Kranz als Diese Kränze des Triumphators sind, wie die übrieen Trium-
kaiserliches .... .

Abzeichen, phalinsignien, in der Kaiserzeit in gewisser Weise zu Herrscher-

insignien geworden. Zwar von dem Goldkranz, der nicht getra-

gen, sondern über dem Haupt gehalten ward, ist wenig Ge-

brauch gemacht worden. Nach dem Vorgang des Pompejus

wurde dem Dictator Caesar 3
) das Recht eingeräumt also im

Schauspiel zu erscheinen, und dasselbe mag auch dem Augustus 4
)

und den Nachfolgern desselben zugestanden haben, obgleich

sichere Beweise fehlen. Die Kaiser haben indess von dieser unge-

schickten Auszeichnung wohl nicht häufig Gebrauch gemacht, und

1) Plinius h. n. 15, 30, 127. 137. Diesen Lorbeer trägt auch jeder im
Zuge auftretende Krieger (Liv. 45, 58, 12. c. 39, 4; Appian Pun. 66; Festus

ep. p. 117 v. laureati), dagegen der mit der Ausrichtung des Triumphs beauf-

tragte und darum mit aufziehende Civilist den Oelkranz (Gellius 5, 6, 4 ; Festus

ep. p. 192 v. oleagineis). Bei der flctiven Triumphalprozession des Spielgebers

fehlte ohne Zweifel dieser frische Lorbeer.

2) Dies ist die corona triumphalis oder aurea. Velleius 2, 40 ; Martialis

8, 33; Plinius h. n. 33, 1, 11; Dionys. 3, 62; Appian Pun. 66; Zonar. 7, 21;
Juvenalis 10, 39 : magnaeque coronae tantum orbem, quanto cervix non sufficit

ulla : quippe tenet sudans hanc publicus. Ich glaube nicht, dass dieser Kranz
jemals technisch corona laurea heisst; die falsche Aenderung bei Velleius

a. a. 0. hat Borghesi dec. 9, 8 opp. 1, 452 mit Recht abgewiesen. Den Gold-

und den frischen Kranz unterscheidet Liv. 10, 7, 9 : corona triumphali laureaque

und ebenso Zonaras a. a. O. den um das Haupt geschlungenen oxecpavo? oacp^rj;

von dem über dem Haupt gehaltenen cxecpavo? xö>v Xiftwv xü>v yp'jaoöexwv. Nach
der Darstellung der Annalisten trugen die ersten Könige bei dem Triumph nur
den Lorbeerkranz, während der Goldkranz erst mit den andern etruskischen In-

digniert hinzukommt (Dionys. 2, 34. 3, 62; Gellius 5, 6, 5). Incorrect führt

Servius zur Aen. 1, 276 die corona unter den königlichen Insignien auf.

3) Dio 44, 6 : I; xe xd fliaxpa xov xe Sicppov auxoü xöv Ir.i/puaov %al xöv

oxecpavov xon öiaXtirov xxd otdypuaov ic, icou xotc xöiv ftstbv eaxofxiCeo&at. Da-
mit kann nur der Triumphalkranz gemeint sein. Diesen führte Caesar am Luper-

calienfest 710 (Dio 44, 11: xtj) cxecpdvip xcp oiaypustp Xa[x7rpuMÖ[i.£vo? ; vgl. 45, 6;

coronatus Cicero Phil. 2, 34, 85). Es ist wohl nur eine Ungenauigkeit von Florus

2, 13 [4, 2], wenn er dies bezeichnet als in theatro distincta radiis corona; ver-

mutlich verwechselt er^das zu seiner Zeit für die divi übliche Symbol mit Cae-

sars Jupiterkrone.

4) Im J. 725 ward es dem Augustus gestattet xcb oxecpdvtp tw &ltlVl«kp 5td

Traocwv xwv Tia^Yj^upetuv ypfja^at (Dio 51, 20), wo nicht der Lorbeer-, sondern

der über dem Haupt gehaltene Goldkranz gemeint zu sein scheint, da er jenen

bereits im J. 714 empfangen hatte (A. 4).



kränz.

— 413 —

auf jeden Fall ist der Goldkranz, wie die übrige Triumphaltracht,

auf das Erscheinen im Theater und im Circus beschränkt geblie-

ben (S. 401). Dagegen der Lorbeerkranz, den bei Festen und

Schauspielen zu führen, wie wir später sehen werden, schon in

republikanischer Zeit das bleibende Vorrecht des vir triumphalis

ist, wurde ohne diese Beschränkung nach Zeit und Ort sowohl

dem Dictator Caesar 1
) wie auch im J. 748 2

) seinem Nachfolger

eingeräumt und ging sodann über auf die späteren Kaiser 3
).

Grössere Bedeutung hat dies Recht dadurch erhalten, dass die

Führung des gleichen Kranzes, die, wie gesagt, in republikani-

scher Zeit allen damit Decorirten bei den Volksfesten zustand,

späterhin denselben entzogen und also das Recht den Kranz zu

tragen auf den Kaiser beschränkt worden ist; er wurde dadurch

gewissermassen zur Krone 4
). Wann der Kranz den Privaten ent-

zogen worden ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit feststellen;

sicher aber lange bevor die Triumphe und die Triumphalorna-

mente der Privaten aufgehört haben und wahrscheinlich bereits

im Anfang der Kaiserzeit. — Das Abzeichen der Vergötterung, strahien-

die Strahlenkrone um das Haupt, ist von den Kaisern der beiden

ersten Jahrhunderte nicht geführt worden 5
)

, wenn gleich auf den

1) Dio 43, 43 : T(jj> oxecpavü) toj oacpviv(j) de! xal 7iavT<r/oy öu.o(u>s dxocfxeTro.

Sueton Iul . 45 : ius laureae coronae perpetuo gestandae. Dass Caesars Lorbeer-

kranz nicht, wohl aber der Augusts und der späteren Kaiser zusammengehalten
wird durch ein hinten in einen Knoten zusammengeschlungenes und mit beiden
Enden auf den Nacken herabhängendes Band, scheint ohne politische Bedeutung
(Eckhel 6, 84).

2) Dio 49, 15. Eckhel 6, 84. Bereits im J. 714 war ihm das Recht ein-

geräumt worden mit dem Lorbeerkranz in die Stadt einzuziehen und in Zukunft
wie die viri triumphales bei den Spielen im Lorbeerkranz zu erscheinen (Dio

48, 16).

3) Plinius h. n. 15, 30, 137: ex ea (aus dem Lorbeerhain ad Gallinas^)

triumphans postea Caesar laurum in manu tenuit coronamque capite gessit ac deinde

imperatores Caesares cuncti. Sueton Galb. 1. Weitere Belege sind überflüssig.

4) Die hohe Bedeutung dieses Abzeichens des Imperators tritt namentli« h

hervor in der Behandlung des Lorbeerkranzes bei dem Mitregenten. Derselbe

führt den Lorbeerkranz nur dann, wenn ihm der Imperatortitel beigelegt wird,

was zuerst bei Titus vorkommt und überhaupt nur selten geschehen ist. Die
übrigen Inhaber der secundären proconsularischen und tribunicischen Gewalt und
um so mehr die blossen Prinzen führen ihn nicht, mit alleiniger Ausnahme
Dornitians, der in allen Uhren, aber auch nur in diesen seinem Bruder gleich-

gestellt ward. Ausserdem zeigen den Lorbeerkranz die Gedächtnissmünzen ein-

zelner verstorbener nächster Verwandter des regierenden Kaisers. In dem Ab-
*<:hnitt von der Mitregentschaft ist dies näher dargelegt worden.

5) Dass bereits Caesar im Theater eine distmeta rmliis corona zugestanden
worden, ist wahrscheinlich ein Irrthum des Florus (S. 412 A. 3). In der spä-

testen Zeit kommt dieser Hauptschmuck «".

t

t*-r vor, so in Mamertins paneg. od
Mir im. c. .'): Ulli lux divinum verticem claro orbe complectena. — Dass den divi
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Diadem. SenatsmUnzen dieselbe seit Nero häufig erscheint *) . — Endlich

das Diadem , das heisst die weisse Binde über der Stirn 2
) , das

eigentliche Zeichen der Königswürde im Alterthum , wurde be-

kanntermassen von Caesar zurückgewiesen 3
) und auch die späte-

ren Regenten sind nicht ernstlich zu dessen Einführung geschrit-

ten 4
) ; erst Constantin der Grosse hat mit der Residenz im Osten

auch dies Zeichen des Königthums angenommen 5
)

.

2. Kriegstracht.

Kriegs- Das Kriegsgewand trägt der höchste Beamte in Rom selbst

nur bei dem Act der Kriegserklärung, der Oeffnung der Pforten

des Janustempels , und zwar trägt er dabei über der Rüstung

Trabea. das alterthümliche kurze Reiterkleid, die Trabea 6
). Wenn er

die Strahlenkrone zukommt, ist bekannt; ebenso giebt sie Vergil (Aen. 12, 162)
dem König Latinus.

1) Eckbel 6, 269. Mein R. M. W. S. 765. Münzen kaiserlichen Gepräges
mit dem Strahlenhaupt beginnen unter Caracalla (Eckhel 7, 220. R. M.W. S. 782).

Dies Gepräge ist übrigens den Caesaren früher gestattet als der Lorbeerkranz

;

Münzen der Augusti Balbinus und Pupienus und des Caesar Gordianus geben
jenen den Lorbeer, diesem die Strahlenkrone.

2) Als Caesars Statue bekränzt wird mit einem Lorbeerkranz Candida fascia

praeligata , befehlen die Tribüne die Binde zu entfernen (coronae fasciam de-

trahi) nach Sueton Iul. 79. Die Schleife am Nacken (S. 413 A. 1) macht den
Kranz nicht zum Diadem.

3) Drumann 3, 688—690.
4) Von Caligula sagt Sueton c. 22: non multum afuit, quin statim diadema

sumeret speciemque principatus in regni formam converteret. Das Diadem Ela-

gabals (yita c. 23) war wohl mehr Frauenschmuck. Die Einführung des Diadems
durch Aurelian berichtet nur die unzuverlässige sogenannte Epitome Victors 35, 5.

5) Spanheim de usu et praest. num. (ed. 1717) 2, 385 fg. Eckhel 8, 79. 363.

Den Zeugnissen hinzuzufügen ist Polemius Silvius laterc. p. 275 meiner Ausg. :

Constantinus senior propter refluentes de fronte propria capillos .... invenit ; eius

modus hodie custoditur. Unter Constantin beginnt auch der kaiserliche Nimbus
(Eckhel 8, 79. 502), der in älterer Zeit gleich dem Diadem bloss als Frauen-
schmuck vorkommt.

6) Vergilius Aen. 7, 611 : has (belli portas), ubi certa sedet patribus senten-

tia pugnae, ipse Quirinali trabea cinctuque Gabino insignis reserat .... consul.

Dass die parva trabea (das. 7, 187) das Kriegsgewand ist, erhellt weiter nament-
lich daraus, dass die Salier sie tragen (Dionys. 2, 70; Handb. 4, 373; vgl. auch

Servius zur Aen. 7, 190), und in derselben Geltung erscheint sie bei der Ritter-

schaft. Auch dass sie den früheren Königen beigelegt wird — purpurae usum,

sagt Plinius (h. n. 9, 39, 63 vgl. 8, 48, 195), Romae semper fuisse video , sed

Romulo in trabea, nam toga praeteqta et latiore clavo Tullum Hostilium e regi-

bus primum usum Etruscis devictis satis constat (ebenso den alten latinischen

Königen: Vergil Aen. 7, 187. 11, 334 mit den Schol. — dem Romulus: Servius

zur Aen. 7, 612; Ovidius fast. 1, 37. 2, 503. 6, 375. 796, metam. 14, 828;

Lydus de mag. 1, 7; Isidorus orig. 19, 24, 8 — dem Remus : Statius silv. 5, 2, 18
— dem Numa Lydus de mens. 1, 19 — dem Servius: Livius 1, 41, 6; Juvenalis

8, 259) — soll wohl andeuten, dass erst allmählich die Scheidung des Kriegs-
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ferner zum Kriege auszieht, legt er auf dem Capitol nach Ablei-

stung des für den Sieg dem Jupiter darzubringenden Gelübdes

mit seinem Gefolge das Kriegskleid an , um unmittelbar darauf

die Stadt zu verlassen (S. 62). Dies römische Kriegskleid der

historischen Zeit — denn die Trabea erscheint durchaus als ab-

gekommen und nur ritual festgehalten — ist bekanntlich das sa-

gum oder paludamentum ; es ist wesentlich die griechische Chla- Pal
\

l^mcn

mys j

)
, ein kurzer auf der linken Schulter gefestigter Umwurf, Chiamys.

der über der Rüstung getragen wird 2
). In der älteren Sprache

scheint zwischen sagum und paludamentum kein Unterschied ge-

macht worden zu sein 3
) ; aber bereits ziemlich früh verwendet

der Sprachgebrauch jenes wenigstens in der Regel für den Sol-

daten 4
), dieses ausschliesslich für den Feldherrn 5

). Das paluda-

mentum als das Abzeichen des Oberbefehls trägt der Feldherr

vor allem bei feierlichen Gelegenheiten und in der Schlacht 6
),

aber überhaupt regelmässig, wo er öffentlich erscheint 7
). In der

älteren Zeit, so lange der obere Magistrat die Stadt nur verliess,

um sich an die Spitze eines Heeres zu stellen, hat ohne Zweifel

jeder ausserhalb der Stadt verweilende Oberbeamte das Kriegs-

gewand getragen. Dass später, insbesondere seit der Einrichtung

der festen Provinzen, die in diese gesandten Prätoren da, wo ihre

Thätigkeit wesentlich eine richterliche war, im Paludamentum er-

schienen sind, ist nicht wahrscheinlich ;
vielmehr scheint die kriege-

und des Friedensstandes sich feststellte, auf der das spätere Staatsrecht beruht. —
Auffallend ist die Angabe des Servius (zur Aen. 7, 188. 190. 612; Handbuch

4, 170), dass auch der Flamen Dialis und der des Mars und die Augurn die

Trabea trugen; indess führen die ältesten Priester mehrfach Kriegscostüm, ohne

dass der Grund für uns erhellt. — Ueber die Trabea als consularisches Abzeichen

der spätesten Epoche s. S. 399 A. 4.

1) Handb. 5, 2, 171.

2) Daher paludatus ferroque succinctus bei Sueton Vit. 11 (S. 417 A. 3)

und ähnlich Tacitus hist. 2, 89. Ebenso die Formel in den veronesischen

Scholien zur Aen. 10, 241 cincti armati paludati; wie auch Vergil die trabea

mit' dem cinctus (iabinus verbindet (S. 414 A. 6).

:ii Paludati, sagt Festus p. 253, in libria auguralibus significat, ut ait Vera-

niua, armati, ornati ; omnia enim militaria ornamenta paludamenta dici, und dies

bestätigen die lieferet paludati (S. 62 A. 3) so wie Lucilius (bei Nonius p. 553:

pone paludatos stabat rorarius velox) u. a. m. Handbuch 5, 2, 172 A. 1579.

i i Sagum wird wohl auch von dem Feldherrngewand gesagt (so Sallust IM,
2 fr. 17Dietsch); aber wo das Amtsgewand als solches bezeichnet werden soll,

wird ohne Beisatz (wie zum Beispiel Hirt ins bell. Afr. 57 mgulum purpureum

braucht) das Wort kaum verwendet. Vgl. Handb. 5, 2, 172.

5) Liv. 9, 5, 12. 25, 16, 21; Sueton Claud. 21 (vgl. Dio 60, 17); Tacitus

arm. 12, 56 ti. a. St. m.
6) Val. Max. 1, (I, 11; Caesar bell. Gall. 7, 88.

iv. 25, 16, 21.
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rische Tracht durchaus an die factische Führung des Oberbefehls

geknüpft gewesen zu sein. In der Kaiserzeit, wo das militärische

Imperium sich rasch in dem Monarchen concentrirt, ward das

Paludamentum , wie der Imperatortitel und der Lorbeer, un-

zweifelhaft den sämmtlichen senatorischen Proconsuln entzogen

und somit ausschliesslich Abzeichen der kaiserlichen Gewalt 1
).

Der Name indess wird in späterer Zeit verdrängt durch die grie-

chische der Sache nach identische Bezeichnung chlamys 2
).

Purpurfarbe Das Krieassewand des Feldherrn ist überwiegend von rother
des Feld- ° ° °

hermgewan- Farbe. Es eilt dies sowohl von der alten Trabea 3
) wie von dem

des.
ü '

Paludamentum der historischen Zeit, das zwar auch von weisser

Farbe sein kann, aber doch bereits in republikanischer Zeit ge-

wöhnlich roth ist 4
). Insofern in der Kaiserzeit allein der Kaiser

1) Plinius 22, 2, 3 : coccum imperatoriis dicatum paludamentis. Appuleius
apolog. 22: Diogeni .... pera et baculum, quod regibus diadema, quod impera-
toribus paludamentum. Isidor orig. 19, 24, 9.

2) Chlamys braucht Tacitus ann. 12, 56 von dem Gewand der Agrippina,

während er dem Claudius das paludamentum giebt ; ähnlich sagt Dio 60, 33 :

6 Se §Y] KXauöio; o T£ Neptov axpaTKuTixü); daraXiqaav, t\ xe 'AfpiTnuva yXafxuoi

otaypuaip £xoafA£tTO, während der ältere Plinius h. n. 33, 3, 63 incorrect das Ge-
wand der Agrippina paludamentum nennt. Dass die chlamys der Griechen und
der Frauen mit dem sagum und paludamentum der Römer nicht völlig zusam-
menfiel , zeigt schon der gegen römische Feldherrn gerichtete Tadel , wenn sie

die Chlamys trugen oder darin sich abbilden Hessen (Cicero pro Rab. Post. 10, 27
u. a. St. mehr). Aber beide Trachten waren doch wesentlich dieselben. Die
Griechen haben für sagum und paludamentum keinen andern Ausdruck als yXa-
[xy?, wie das kaiserliche Kriegskleid sehr oft bei Dio heisst (vgl. die S. 417 Ä. 4
angeführte Stelle, ferner 59. 17. 60, 17. 65, 5. 16. 75, 6). TwfxaixY] yXap.6;

nennt es Herodian 4, 7, im Gegensatz jedoch gegen barbarische, nicht gegen
griechische Tracht. Von da ist das Wort übergegangen in das vielfach gräci-

sirende Latein der hauptstädtischen Plebs, wie die Kaiserbiographien beweisen

(vgl. S. 392 A. 4 u. a. St.). Auch die Grammatiker glossiren paludamentum
durch chlamys (Nonius u. d. W. p. 538; schol. luv. 6, 400; Glossen bei Labbaeus

p. 129), ungenau Isidor (orig. 19, 24, 9) durch pallium. Uebrigens wird chlamys

nicht bloss vom kaiserlichen Kriegsgewand gebraucht, wie paludamentum in spä-

terer Zeit , sondern auch vom Kriegsgewand überhaupt ; wie zum Beispiel die

Verordnung von 382 (C. Theod. 14, 10, 1), die den Senatoren innerhalb der

Stadt das Kriegskleid untersagt, dasselbe bald habitus militaris nennt, bald chlamys.

3) Handb. 5, 2, 119. Die rothe Faibe ist wenigstens durchaus vorwaltend,

bald als ganz purpurn , bald als wechselnd in Streifen von Scharlach (coccum)

und PuTpur; doch kommen auch rothe und weisse Streifen vor.

4) Purpurn oder weiss nennt das Paludamentum Val. Max. 1, 6, 11, schar-

lachroth Plinius h. n. 22, 2, 3, Silius 17, 396 und Plutarch Crass. 23. Roth

ist es auch dargestellt über den linken Arm des Feldherrn geschlagen auf dem
Panzer, den Augustus auf der Statue der Villa der Livia trägt (annali delV inst.

1863 p. 440). Metellus Scipio führt im africanischen Lager anfangs als Ober-

feldherr das sagulum purpureum, als aber König Juba anlangt und fordert, dass

er eine andere Kleidung als die seinige annehme, factum est. ut Scipio ad album

sese vestitum transferret (Bell. Afr. 57). Dio 78, 3 : yXafJiuöa tote fxev oXoTiop-

cp'jpov, tote oe fAEaöXe'Jxov , eori S
1

ote xai (j.eao:TÖp<p'->pov, woTiep xa\ spuftpdv

ecp6p£i (Caracalla). Vgl. Handb. 5, 2, 172.
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das Paludainentum zu führen berechtigt ist, ist das rothe Kriegs-

kleid von Haus aus das Symbol der Monarchie, und wenn es

erst im dritten Jahrhundert üblich wird den Antritt der Herr-

schaft als 'Anlegung des Purpurs' zu bezeichnen 1

), so beruht dies

darauf, dass nach formellem Recht das Kriegsgewand von Rom
und Italien ausgeschlossen ist 2 ; und daher von dem Princeps ab-

gelegt wird, wenn er die Stadt betritt 3
). Erst die gewaltsamen

Regenten des dritten Jahrhunderts sind häufig auch dort öffent-

lich in Uniform erschienen 4
).

Zu der magistratischen Kriegstracht gehören ferner selbst- Degen,

verständlich die Waffen. Von diesen haben Helm, Schild und

1) Der älteste mir bekannte Beleg dafür, dass die Anlegung des Purpur-
gewandes die Uebernahme der Regierung ausdrückt, ist die Stelle Herodians 2, 8:
ty

(

v ßacrCX&orv Ttop<p6paN TceptßdiXövres , also eines Schriftstellers aus der Zeit

(Jordians. Ebenso steht purpuram sumere häutig in den Kaiserbiographien (trig.

tyr. 18 und anderswo), auch purpuratus für den Kaiser [vita Aurel. 42 und sonst).

Kutrop. 9, 2G: prius (bis auf Diocletian) imperii insigne in chlamyde purpurea
tuntum erat : reUaua communia. Für die nachdiocletianische Zeit sind die Belege
überall zu finden. Vgl. Lactantius inst. 4, 7: nunc Romanis indumentum pur-
purne insigne est regiae dignitatis adsumptae. Ammianus 14, 9, 7. 15, 5, 16.— Ueber die Frage, ob der Purpur des Mitregenten von dem des Princeps sich

unterschied, ist bei der Mitregentschaft gesprochen.

2) Deutlich erscheint der Gegensatz in der vita Alex. 40: usus est chlamyde
saepe coccinca : in urbe tarnen semper togatus fuit et in Italiae urbibus und fast

mit denselben Worten vita Gallieni 16 ('S. 392 A. 4). Wo in der vordioeletiani-

schen Zeit, abgesehen von den Schauspielen, bei denen ja das Triumphalgewand
ie fand, von dem kaiserlichen Purpurkleid die Rede ist, tritt die Be-

/i. -Innig auf die militärische Tracht in der Regel deutlich hervor; so trägt Oaius
bei dem Zug über die puteolauisrhe Brücke y/.7n.6oa OTjpWfjN dXöupfTj über dem
Panzer neben Schwert und Helm (Dio 59, 17)"; so Vitellius die vXafA&S -o^cp-jpä

EU Pferd (Dio 65, 6) oder neben dem Degen (Dio 65, 16: Irri pisv f/re'r/
(

v

// a ;;.'»/. rhi ~'>yyy/j:< £<p6pet %/& ~rfo; 7tapeC(&VvOTo) ; so wird auch, was Dio

16 A. 4) von Caracallas rother oder rothgestreifter Chlamys berichtet, bei seiner

militärischen Thätigkeit erwähnt; so wird Probus, als ihn die Soldaten im Lager
zum Kaiser susrufen, pallio purpureo geschmückt [vita Probi c. 10). Dasselbe

lind die tndumenta coccea et purpurea veteraque castrensia imperii insiyniu

(vita Dtadwn. '•)). — In der kaiserlichen Garderobe führt diese Abtheilung die

Bezeichnung ventii eastreruit (ß. 402 A. 4).

3} Dies thaten Vitellius (Tacitüi Mtl. 2, 89: a ponte Mulvio Insigfü equ<

patudättu actinetü* im .... jw, mimt* ttt eaptam wrbem ingrederetur atnicofttm

\Uo deterritxu ntmpia prattexta . . . incessit-, übertreibend Süeton Vf$. 11:

introiit paludaku ferroqut tueetnefus) and gelbst noch Severua
(DinTi, I : .; rrJN PttWnv lerjst pivpi u£v tÄW itttXCfo litl ~z toj faitou xal £v

LzWJ-' I .loV/, -v-.. •- ~z KtJklXVlfoi ')./ ./-/;'/;». ,',; /-/' ßetBfaoc).

i. nachdem Öl erzählt, datS Caracalla den unter Mlflfl

Handlungen nach dem Palatiuui geschleppten <"'l<> geschützt habe, indem er ihm
• eigene Chlamyi Dberwarf, erklärend binxu: rriv ydp orpaTt« WJtoi

und .im ähnliche Vorgänge deuten such die 8. 8Ö2 \ i EUssmmengeiteflten
Auch \ • in'int in der St nit regelmäßig In militätischer

Kleidüng und bewaffnet erschienen /u iefti (8. 418 A. 6 • i \ 8), Claudius

bei den Spielen Kur Feiet den brlfanfi ton Clnud "li.
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Panzer niemals als Insignien gegolten 1

); wohl aber der Degen«

Das Kennzeichen des Offiziers im Gegensatz zu dem nicht mili-

tärischen Beamten ist der Degen 2
); wesshalb diejenigen Beamten,

die bloss Offiziere waren, wie die Kriegstribune 3
)
und der Reiter-

führer 4
), denselben beständig führen. — Darum ist denn auch

nach dem] Untergang der Republik der Degen, vielleicht noch

früher und noch bestimmter als das Purpurkleid, das Abzeichen

der neuen Monarchie geworden, nicht der cäsarischen, aber der

augustischen auf die^, proconsularische Gewalt und die Concen-

tration des militärischen Imperium in der Person des Herrschers

gebauten. Die Uebernahme des Imperium drückt sich aus in

dessen Ergreifung 5
), der Rücktritt davon in dessen Niederlegung (;

).

1) Dass die Rüstung des Offiziers so wie das Geschirr seines Pferdes sich

durch bessere Arbeit und reicheren Schmuck auszeichnet, versteht sich; aber

eigentliche Amtsinsignien darf man hierin nicht erkennen. Der equus qui con-

sularia insignia gestabat bei Tacitus ann. 15, 7 ist das Pferd, das die Fasces der

Lictoren während des Marsches trägt; denn Pferdeschmuck, der nur dem Consul

zukäme, giebt es nicht.

2) Per Offiziersdegen heisst gewöhnlicher pugio (vgl. ausser den unten

angeführten Stellen Val. Max. 3, 5, 3, wo der pugio als militare decus bezeichnet

wird) als gladius. Er wird entweder an einem Bandelier um den Hals (A. 5)
oder auch im Gürtel an der Seite getragen (A. 3 und S. 415 A. 2).

3) Dass dem zum Kriegstribun ernannten jungen Maun vom Kaiser der

Degen übersendet wird, erhellt aus Statius (silv, 5, 2 bes. 154. 173) und Mar-
tialis 14, 32 (Parazonium. — Militiae decus hoc gratique erit omen honoris arma
tribunicium cingere digna latus~). — Uebrigens ist das besondere Abzeichen , das

den Kriegstribun als solchen kenntlich machte (Liv. 28, 24, 14 : nequaquam
tribuniciis contenti ornamentis insignia etiam summi imperii fasces securesque

attrectare ausi) wie das Paludamentum den Feldherrn, der Rebstock den Centurio,

nicht bekannt. Das Schwert trägt jeder Soldat; der breite oder schmale Clavus

kann wohl später, aber nicht von Haus aus das tribunicische Kennzeichen ge-

wesen sein, da das Ritterpferd unmöglich von jeher die Bedingung für den

Kriegstribunat gewesen sein kann , und fehlen konnte ein solches Abzeichen

doch auch kaum. Vielleicht rührt die Benennung rufuli von einem früh ver-

schollenen rothen Abzeichen am Gewände der Kriegstribune her. Das Dimi-
nutiv würde den Gegensatz zum Paludamentum ausdrücken. Die bei Festus

u. d. W. vorgetragene Ableitung des Namens von P. Rutilius Rufus Consul 649
sieht wenig glaublich aus.

4) Daher trägt Antonius als solcher neben der Prätexta den Degen, worin

Dio 42, 27 (vgl. 45, 29. 46, 16) mit Recht die Vereinigung der Wahrzeichen
der Republik und der Monarchie sieht.

5) Sueton Galb. 11: deposita legati suscepit Caesaris appellationem iterque

ingressus est paludatus ac dependente a cervicibus pugione ante pectus : nee prius

usum togae reeiperavit quam oppressis qui novas res moliebantur. Derselbe Vitell. 8 :

ut erat in veste domestica imperator est consalutatus .... strictum divi lulii gladium

tenens detractum delubro Martis atque in prima gratulatione porrectum sibi a quo-

dam. Seneca de dem. 1, 11, 3 von Nero : nulli umquam citius gladius commissus est.

6) Tacitus hist. 3, 68 von Vitellius Thronentsagung: adsistenti consuli . . .

exsolutum a latere pugionem velut ius necis vitaeque civium reddebat ,- da dieser

ihn ausschlägt, entfernt er sich ut in aede Concordiae positurus insignia imperii.

Ebenso erzählen Sueton Vit. 15 und Dio 65, 16 vgl. c. 5.
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Es wird die Führung des Degens, als des Zeichens des mili-

tärischen Commnndos, keinem andern gestattet als den vom Kaiser

ernannten Befehlshabern , insbesondere dem Präfectus Prätorio,

der als der Träger und Bewahrer des kaiserlichen Degens

selbst aufgefasst wird *) , weiter den kaiserlichen Legaten 2
) und

selbst den Kriegstribunen 3
)

, dagegen in der Epoche der ausge-

bildeten Monarchie 4
)

keinem Beamten des Senats, nicht einmal

dem an Rang allen andern vorgehenden consularischen Procon-

sul 5
). — Aus der Soldatentracht der früheren Kaiserseit ist dann

die Beamtentracht der späteren hervorgegangen, der Soldaten-

mantel und Soldatengürtel [cmgulumj , den jetzt auch diejenigen

Beamten führten, welchen wegen mangelnder militärischer Com-

petenz der Degen nicht zukam ,;

j

.

1) So wird von Traianus gesagt, als er den praef. praetorio Suburanus er-

nannte: cum insigne potestatis, uti mos erat, puyionem daret (Victor Caes. 13, 9
;

vgl. Plinius paneg. 67; Dio 68, 16). Plutarch Galb. 8 von dem praef. praet.

Nymphidius Sabinus: TrrcXXtv«) t<o c-jvdp/ovn Tcpooe-a^ev är.ofthüai to £icpo;.

Philostratos vita Apoll. 4, 42: TifeKKlsoi , ucp' w xo £icpo? fyi toö Neptovo; und

8, 16: to BäoCXetON £tc&o? 9j> s~' AiXtavtö t6t£. Vita Commodi c. 6: tres prae-

ferti praetorio fuere , inter quos libertinus
,

qui a pugione appellatus est. Hero-

dian 1, 9. 3. 11. Vgl. Lydus de mag. 2, 19.

2) Dio 03, 14 bezeichnet es als Vorrechte der kaiserlichen Provinziallegaten

nicht auf ein Jahr beschränkt zu sein ttqv te OTpaTiurrwYjv gtoXtjv cpopoüvra;

y.ai gtcfo;, ol; -[Z y.al CTpariouTcx; or/aubcat e^eaxiv, eyovxa?. Vgl. 52, 22.

3) S. 418 A. 3. Vgl. Statins silv. 3, 3, 115: fasces summamque curulem

frater et Ausonios enses mandataque (idus signa tulit. — Dass einzelnen vertrauten

Freigelassenen das Recht gegeben wurde den Degen zu tragen (so dem Nar-

unter Claudius, wenn Zonaras 11, 9 nicht irrt; dem Parthenius unter

Domitian Dio 67, 15), ist wohl nicht als Uebertragung eines militärischen l'om-

iii ui-lo- aufzulassen.

4) So lange der Proconsul noch, wenigstens zuweilen, das effective Ober-
commando im Kriege führte, muss er alsdann auch den Degen getragen haben; wie

denn Tiberius (nach Tacitus ann. 3, 21) selbst anerkannte, dass der Statthalter

iure proconsulis höhere militärische Ehrenzeichen zu bewilligen befugt sei, ob-

wohl er wohl damit zufrieden war, dass er es nicht gethan. Der einzigen sena-

(oristdien Statthalterstelle, die in der früheren Kaiserzeit noch militärisches Com-
niaiido behalten hatte und von deren Inhabern einer noch im J. 22 n. Chr.

Imperator geworden war (S. 123 A. :">
), dem rioronsul von Africa wurde das

< omm uido im J. 39 von Caligula genommen (Ilandb. 3, 1, 229).
")

) Durch kaiserliche Delegation kann allerdings auch er das 'Sehwertrecht
1

n. «reiche« kaiserliche Resemicecbl in iplterec Zeit sämmtlichen Statt-

haltern dir kaiserlichen wie der senatorischeo Provinzen innerhalb gewiss«!

Orenzen maiidirt wurde. Vgl. den AbselmiM von der Prnvin/ialstatthalterschaft.

c.
i Elolhreg Oivilptozesi 3, 37.



Lebenslängliche magistratische Ehrenrechte,

I. Ehrenrechte der gewesenen Magistrate und ihrer

Nachkommen.

Vorrechte Die magistratischen Amts- und Ehrenrechte sind an sich
der gewe-
senen Magi- beschränkt auf die Dauer der Magistratur; dem Gewesenen Masi-
strate und ° c

ihrer Nach- s trat erwachsen daraus im Ganzen genommen keine Vorrechte
kommen.

vor den übrigen Bürgern und um so weniger seinen Kindern

und Nachkommen. Indess haben sich doch im Laufe der Republik

drei nicht unwichtige Rechte entwickelt, welche auf der beklei-

deten Magistratur beruhen und hier zu erörtern sind : dasjenige

des gewesenen Magistrats , beziehungsweise des Triumphators, die

geführte Amtstracht unter gewissen Umständen wieder anzulegen;

das Recht der magistratischen oder triumphalen Bestattung; end-

lich das Bildnissrecht. Man könnte zu denselben noch zwei an-

dere politisch weit bedeutendere hinzufügen, insofern einmal die

einzelnen Gemeindeämter herkömmlich oder gesetzlich Vorbedingung

geworden sind für die Bekleidung anderer angesehenerer Aemter,

zweitens das bekleidete Amt ein mehr oder minder streng for-

mulirtes Anrecht gab auf lebenslänglichen Sitz im Senat. Un-

zweifelhaft sind diese an die Magistratur geknüpften Rechte schon

in der späteren Republik für den Einzelnen von weit grösserer

Bedeutung gewesen als die kurzdauernden Magistraturen selbst,

wenigstens die minderen derselben; und in der Kaiserzeit ist es

in der That der wesentliche Inhalt der sogenannten ordent-

lichen Aemter, dass die effectiven Beamtenposten nach den Ka-

tegorien der Consulare, Prätorier und so weiter verfassungsmässig

normirt waren. Indess diese Erörterungen werden passender

einem andern Zusammenhang, die eine dem Abschnitt von der
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Qualification der Beamten, die andere dem über die Zusammen-

setzung des Senats vorbehalten und beschränken wir uns dem-

nach hier auf die Entwicklung jener Ehrenrechte.

1. Wenn die sonstigen macistratischen Abzeichen, die Lictoren wiederan-
legung der

und Apnaritoren, die Fasces, der curulische Sessel nach Ablauf magistrati-
11 7 sehen Tracht

der Amtszeit von ihren bisherigen Inhabern nicht weiter geführt bei den
° ° Volksfesten.

werden dürfen, so verhält es sich anders mit der magistratischen

Tracht. Allerdings wird mit dem Aufhören der amtlichen Stel-

lung das Kennzeichen des Magistrats, der Purpur am Obergewand

abgelegt; aber, abgesehen von der bei der Erörterung über die

senatorische Tracht wieder aufzunehmenden Frage, ob der Pur-

purstreif am Untergewand nicht vielleicht dadurch zum senatori-

schen Abzeichen geworden ist, dass dieser Bestandtheil der ma-

gistratischen Tracht (S. 395 A. 3) den gewesenen curulischen

Magistraten auf Lebenszeit verblieb, wird auch der Purpur am

Obetlgewand, die Prätexta, von den gewesenen curulischen Magi-

stralen bei den Volksfesten 1
)
und vielleicht auch bei der Dar-

bringung öffentlicher Opfer 2
)
von Rechts wegen wieder angelegt,

so dass in dieser Beschränkung die Prätexta als ein auf Lebens-

zeit denselben bleibendes Abzeichen bezeichnet werden darf. —
Dass in gleicher Weise den gewesenen curulischen Beamten ge-

stattet worden ist im Theater sich der curulischen Sessel zu

1) Liv. ep. 19: roaclus abdiente se magistratu (der Dictator Claudius Glicia)

postea ludo* praetextatus speetnvit. Cicero Philipp. 2, 43, 110: nescis heri quar-

lum in eireo diem ludorum Romanorum fuisse? te autem ipsum ad populum tu-

li.<*e , ut quintus praeterea dies (Memri tribueretur? eur non sumus praetextati?

nir Ii07i'irem Caemri» tun legt dntum deseri patimur? Wenn Nipperdey (leges

annalea der Wim. Republik. Leipz. Abb.. 5, 76) sagt: 'worin die Abzeichen der

gewcwea Beottea bestanden, wissen wir nicht' und diese dann in gewissen

fcstOttAdfai Dekorationen an der Kleidung vcnnutliet, so hätte er dieser Ver-

nratbvngW nicht bedurft , wenn nicht die entscheidenden Beweisstellen übor-

.clicri worden wären. Ausserdem ist von ihm Ungleichartiges vermischt. Wenn
CietTO I'liil. 8, II, .'Vi sagt: non ita gerhnus not hoc bello consulares, ut aequo

animo popului R. rixurus sit noxtri honoris insignia , so meint er ohne Zweifel

kBits, welche hei den nächsten Spielen die anwesenden Consulare tragen;

aber wi im \ .uns vor seinem Tode sich insignibus bonorum velat (S. 425 A. 3),

> sind dies nicht die Insignien des gewesenen Consuls, sondern die dos fun-
1

n l'roconsuls.

'*) Plinioi h. n. 22, 6, 11 berichtet nach des Amulcn, dass der Centmio
< ii. ivtir'u.s aus Atiiia wegen einei ha eteMeshtai Krieg singe führten Waffen-

U6tsi Mario ei < "iihui jn-nttt xtatum imm'hii« ad tibieinem

; r„h, postto fwfjl. Liv. 7. 87, •'{) Bl darf dies aufgefasst werden, als Bo-

willipuni! d«-r l'r.iti-xta auf I.« l>. -n - / »

- i f tiir MerUtKc (Jelegonheitrn : im I dadurch

wird Bf »sfcrseheinticb, dats auch fta n Magistrate in u I • i •
1 1

< m Kall die

nähme«. Vgl, 199 A 3 8, 123 A. 3.
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bedienen ist wenigstens als allgemeines Recht nicht zu er-

weisen *) .

wiederan- Analoge Erscheinungen begegnen bei dem Triumphator. Zwar

Triumphal legt auch er selbstverständlich die Insignien des Triumphs nach

dessen Beendigung ab 2
) und die auffallendsten derselben, ins-

besondere den Triumphalwagen und das Scepter, nimmt er nie-

mals wieder auf; aber von dem Kranze und selbst dem Gewände

und dem Sessel gilt nicht ganz das Gleiche. Was den Kranz

anlangt; so war es überhaupt jedem, der einen solchen von Staats

wegen empfangen hatte, verstattet denselben bei den Volksfesten

aufzusetzen 3
) ; und davon ist es nur eine Anwendung, dass auch

der Triumphator bei denselben im Lorbeer- oder Myrtenkranz

erscheint 4
). Selbst dem späteren Kaiser Augustus ist das Recht

anfangs noch in dieser Beschränkung ertheilt worden 5
) . Aber schon

dem Dictator Caesar und bald auch dem Augustus und sodann

seinen Nachfolgern wurde das schon früher (S. 413) erörterte Recht

verliehen den Lorbeerkranz überall zu tragen. Dagegen der Gold-

kranz, den der Triumphator nicht trägt, sondern der während der

1) Dass die zum Tode sich bereitenden Greise bei dem Ueberfall der Gal-

lier in ihren Häusern auf curulischen Sesseln Platz nehmen (S. 425 A. 3), ist

eine vielleicht dem Niedersitzen der Ahnen bei der Bestattung (S. 431 A. 2)

nacherfundene auf keinen Fall beweiskräftige Erzählung. Es ist vorgekommen,

dass ein curulischer Sessel im Theater ein für allemal dem Geehrten und seinen

Nachkommen überwiesen wird (S. 438 A. 3), aber dies ist nicht ein an die

bekleidete curulische Magistratur allgemein sich knüpfendes Recht, sondern eine

besondere und sogar erbliche Auszeichnung.

2) Es stand dem Triumphator nicht einmal zu an dem Tage des Triumphs

das Triumphalkleid anzubehalten ; er hatte dasselbe vielmehr sofort nach beendig-

tem Festzug abzulegen. Hiegegen verstiess C. Marius , als er 653 unmittelbar

nach dem Triumph im Triumphalkleid in die Curie kam (Liv. ep. 67; Plutarch

Mar. 12; Dio 67, 4; elog. C. 1. L. I p. 290).

3) Polyb. 6, 39, 9 : oi xuyovxec xwv xoiouxojv ooopeüw (es ist die Rede von

den militärischen Decorationen überhaupt) .... jAexd xrjv eirdvooov eU xtjv r.a-

xptoa xd; xe 7ro{X7ta? £7itaTj[j.w? TiofXTre'jo'jat oid xo fxovot«; eSjeivai -spixtikaOcu

"/.öafj.ov xoi? U7TÖ xüw axpaxif]Yä)v iri dvopayaiKa tett{jnr)p£vüt<, wo nach der Fas-

sung und dem Zusammenhang nicht zu denken ist an den Triumphalzug, son-

dern an die jährlichen pompae circenses. Plinius h. n. 16, 4, 13: aeeepta {corona

eivied) licet uti perpetuo ludis (denn so sind die Sätze zu theilen). Dio 46, 40 :

axecpavov eXaia? tu xat? TiavT^upect cpopslv und ebenso Appian 6. c. 3, 74.

4) Plinius h. n. 15, 29, 126 : C. Piso tradit Papirium Masonem, qui primurn

in monte Albano triumphavit de Corsis, murto coronatum ludos circenses speetare

solitum . . . M. Valerius duabus coronis utebatur laurea et murtea, qui et hoc

voverat. Von demselben Maso Val. Max. 3, 6, 5 : pro laurea corona, cum alicui

speetaculo interesset, murtea usus est.

5) Dio 48, 16 zum J. 714: xöv Kaicapa . . . öacpvfvtu cxecpavip Ext[AT}aav,

wo»}
1

öadxi? ol xd \H7.7]XT)pia TCEjA'iiavxe; eiob&eaav auxti) yp-rjaOai , v,a\ exetvöv ot

y.oo(j.eio0ai.
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Procession über seinem Haupte gehalten wird, pflegt begreiflicher

Weise späterhin nicht wieder zu erscheinen ; und nur ein einzi-

ges Mal ist in republikanischer Zeit hievon zu Gunsten des Pom-

peius abgewichen worden , der übrigens von der unbequemen

Auszeichnung also bei den Spielen zu erscheinen auch nicht

mehr als einmal Gebrauch gemacht hat 1
). Auch bei den Kai-

sern erscheint dieser Goldkranz nur in vereinzeilen Anwen-

dungen (S. 344). — Aehnlich wie mit dem Goldkranz verhält es

sich mit dem Triumphalgewand. Im Allgemeinen tragen die

Triumphatoren bei den Spielen nur die ihnen als gewesenen Ma-

gistraten zustehende Prätexta; doch ist das Recht an denselben

das Triumphalgewand wieder anzulegen einigen wenigen beson-

ders gefeierten Siegern bereits in republikanischer Zeit durch

Volksschluss zugestanden worden 2
). Dem Dictator Caesar wurde

das Triumphalgewand zuerst in dieser Beschränkung 3
), alsdann

unbeschränkt nach Zeit und Ort beigelegt (S. 401) ; Augustus aber

und die späteren Principes haben dasselbe wieder nur während der

on'entlichen Festlichkeiten als Galatracht geführt (S. 401). — Davon

endlich, dass der Triumphator noch nach dem Triumph sich des

Triumphalsessels bedient, weiss die Republik nichts. Aber der

dorn Dictator Caesar zuerst bei den Volksfesten 4
), alsdann kurz

vor seinem Tode unbeschränkt nach Zeit und Ort zugestandene

vergoldete Sessel 5
), der übrigens in der Form von dem curuli-

1) Velleius 2, 40: T. Ampius et T. Labienus tribuni plebis (im J.
;
691)

leyem tulerunt, ut is (Pompeius) ludis circensibus Corona aurea et omni cultu

triumpliantium uteretur, scaenicis autein praetexta coronaque laurea: id ille non

plus quam semel (et hoc sane nimium fuit) usurpare sustinuit. Ebenso Dio 37, 21.

toya picta rückt Cicero ihm vor (jid Att. 1, 18, 5).

2) Auetor de vir. iil. 56 : ei (dem L. Aemilius Paulus) o populo et a senatu

concessum est , ut ludis circensibus triumphali veste uteretur. Dasselbe geschah

für Pompeius im J. 091 (A. 1). Allgemeines Recht der triumphales ist dies

nie ireworden. Das im .7. 718 ergangene und von Tiberius abermals Wenigstens

iii.linrt eingeschärfte Verbot, dass bei den Spielen nur die fungiroudcii Magi-

strate, (1. Ii. die Spielleiter im Ganzpurpurgewand erscheinen sollten ( S. 998

A. '2), geht ohne Zweifel zunächst auf diejenigen, die wegen ilirer Triumphe

I < r Triumphul<>rnamente sich dies herausnahmen; und denselben Missbrauch hat

Velleius im Sinn.

:; i l>i.. i;. L3 zum J. 706 1 rfjv xt <JTo)/?|V tty tltwfxtöv is Itcfottie Tat;

>pc6l /t'). w[syt. tvcWcTOj etwas anders Appian b.c. 2, 106: ftuetv ocutov dei

\)yr).y/'-, ttn — es ist wohl beidei zu verbinden.

I )
; d; 77. frtotpa 4frt xz 5type/v ottoo?) tön tortYpowu **l tov

.v/7'// v.7.}'.:iv/ xd '

|
T<n\i Uctuv £exou.ite9ttat. Sueton

rrhrstnt. Vgl. S. 990 1. 9.

.'i| Diett <'lin(iurea («o bezeichnen itfl Cicero, Valerius, l'liuius, sedes aurcu

, .',: Dlfr, -l'/w' /vjtö; Niknlaos und Appian) wurde nach

ttaetOD (Cae$. 76) ihm gestattet 'in der Curie uml pro trilutnuli. frotOtt überoin-
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sehen sich nicht wesentlich unterschieden zu haben scheint 1

,

kann, da er durchaus zusammen auftritt mit den sonstigen Bestand-

teilen des Triumphalschmuckes, dem Purpurgewand und dein

goldenen Kranze, nichts sein als der sonst nur in der Siegespro-

zession auftretende Triumphalsitz. Bei Augustus und den späteren

Kaisern kommt der gleiche Goldsessel, wie» das Triumphalgewand,

nur in der Beschrankung auf das Erscheinen bei den Volksfesten

vor 2
), also entsprechend der früheren Bewilligung für den Dictator

Caesar; wie denn überhaupt sowohl in Beziehung auf die Lictoren

wie auf Kleidung und Kopfschmuck der letztere viel weiter ge-

gangen ist als der spätere Principat.

Unter der Monarchie scheint die lebenslängliche Führung der

Triumphalinsignien während der öffentlichen Festlichkeiten sehr

bald sich auf die Kaiser beschränkt zu h;«ben. Kleid und Stuhl

sind ohnehin schon nie allgemein den viri triumphales zugekom-

men ; und auch die Führung des Kranzes ist, wir wissen zwar

nicht wann, aber gewiss nicht lange nach der Gründung der

Monarchie ihnen entzogen worden (S. 413).

Magistrati- 2. Während bei Lebzeiten der gewesene Magistrat mit der

gräbniss. einen eben bezeichneten Ausnahme seine Insignien nicht wieder

aufnimmt, gilt bei dem Begräbniss umgekehrt die Regel, dass

der Verstorbene die Insignien der höchsten Magistratur führt, die

er während seines Lebens bekleidet hat. Der curulische Sessel

zwar und die sonstigen Amtssitze der Magistrate konnten bei der

Form der römischen Bestattung keine angemessene Verwendung

stimmt, dass er darauf sass sowohl in der Curie, als er ermordet ward (Dio

44, 17) wie auf den Rostren am Luperealienfest (Cicero Phil. 2, 34, 85; de div.

I, 52, 119. Nie. Darnasc. vita Caes. c. 21; Val. Max. 1,6, 13; Plinius h. n.

II, 37, 186; Plutarch. Caes. 61; Appian 2, 107; Dio 44, 11).

1) Die sella aurea nebst dem dazu gehörigen Kranz zeigt , nach Eckhels

(6, 10) Bemerkung, die Münze des jungen Caesar Cohen Iul. 22. In der Form
weicht sie nicht wesentlich ab von der gewöhnlichen curulischen ; die Füssc

endigen oben in Tauben (Cavedoni ann. delV inst. 1850, 171).

2) Von Tiberius und Seianus wird berichtet, dass man beiden otcppou; ir.i-

ypüoo'JC in die Theater hinstellte (Dio 58, 4). Von Commodus sagt Dio 72, 17:

f] Xeo^r?] TÖ T£ poTtaXo^ . . . iv xoic, ftedrpoi; etti oicppou drcr^p'jco'J , etxs TrapetTj

e't'xs xal dbreiTj, £ti&sto. Herodian 1, 8, 8 (vgl. c. 9, 6): 6 ßaotXeio? ftpovos

dv xoT; TTtaxpoi?. Vgl. S. 390 A. 9. Dass ausserhalb des Theaters die Kaiser

jener sella aurea sich bedient haben, ist nicht nur nicht zu erweisen , sondern

das Gegentheil geht deutlich daraus hervor, dass Sueton a. a. 0. die sella aurea

in curia et pro tribunali des Caesar tadelnd aufführt unter den ampliora humano
fastiyio , die er angenommen habe, wogegen den suggestus in orchestra

, den
erhöhten Platz im Theater mit dem dazu gehörigen Goldsessel (S. 390 A. 9) der

gleiche Tadel nicht trifft.
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finden; und für die an sich wahrscheinliche Annahme, dass die

von dem Verstorbenen einstmals geführten Fasces bei seinem Be-

gjräbniss wieder erscheinen, fehlen wenigstens genügende Beweise ').

Aber auf jeden Fall wird der Verstorbene zur Bestattung getragen

angelhan mit dem vornehmsten Gewände, das er bei Lebzeiten

als Beamter — jedoch ohne Rücksicht auf die dem Spielgeber ver-

stalteten Insignien 2
)
— geführt hat, also wer triumphirt hat, mit der

toga j)ida'
v

h wer die Prätexta getragen hat, mit dieser 4
). In einer

Beziehung ist die Sitte sogar darüber hinausgegangen und hat dem

Verstorbenen ein stattlicheres Todtenkleid bewilligt als der Lebende

geführt hatte : der gewesene Censor, obwohl er als solcher nur die

Prätexta getragen hat (S. 396 A. 2), wird im Ganzpurpurgewand

bestattet 5
). — Ausserdem soll es erlaubt gewesen sein denjenigen, Bestattung
; ö J ° ' der trium-

phaiei in-

nerhalb der

1) Die Lictoren im Leichenzug des Germanicus (Taritus ann. 3, 2) gehören Stadt,

insofern nicht hiebet , als dieser im Amte gestorben ist. Wenn die Epochen
grosser Sterblichkeit dein üissignator häufig Lictoren im Trauergewand zuführen

''•~)9 A. 3), so kann dies zwar auf die von dem verstorbenen Exmagistrat

geführten , aber mit ebenso gutem Recht auch auf die Lictoren der Ahnenpro-
m (S. 431 A. 1) bezogen werden. Auch auf die Analogie dieser Lictoren

in der Ahnenprozession darf man sich nicht berufen; der bildlichen Darstellung

erstorbenen Consuls kommen die Lictoren mit ganz anderem Rechte zu als

c Leiche.

2 | Allerdings erwecken die A. 3 angeführten Worte des Livius die Vor-

stellung, als sei dem Magistrat, der die Tensa geführt hat, also zunächst dein

Stad prätor (S. 397), das Triumphalgewand als Todtenkleid zugekommen; und
nu< h bestimmter scheint aus den A. 4 angeführten für die geweseneu maoistri

rirnrtun sieh /u ergeben, dass ihr Leichengewand die Prätexta war, die sie doch

bei Lebzeiten anstreitig nur als Spielgeber trugen ('S. 407). Indess die rhe-

torische Haltung jener Stelle macht misstrauisch gegen eine allzu strenge Inter-

:i')ii; and die in Klammern stehenden Worte der zweiten finden sich nur

in der Mainzer Bandschritt und sind kritisch angezweifelt worden, obwohl sie

«icfli tiir eine Glofse zu gelehrt scheinen. Ks mögen in aii^nstischer Zeit, der-

gleichen Bestattungen vorgekommen Bein und Livius diese im Sinn haben (vgl.

\. 4, 8. 444): aber eis «rat dies doch wohl nichts als ein Missbrauch.

3] Dies folgl arialogisch aus Polyb\ 8, 53, 7 ('S. 430 A. 6) und aus der

Schilderung der die Gallier erwartenden Greise bei Liv. ;">, il, 7: qui eorum
'iindea geaserant magUtratus, ut in fortunae priatinae hönommqtu out virtuils

erentur
,

quae auguitisstma vÜitU est tensa* ducentibus trtwnphan'

e , en vestiti media aedium eburrits stUU iedere, Die Schilderung beruht

ohne Zweifel auf der Anschauung, dass die Greise ihre Sterbekleider selber an-

legen (vgl. Velleius 2, 71: Varua liberti, quem id facere coeyerat, manu, cum
rigitibtu honorum velastet, tugulatus est); wenn aber sammtliche Consulare

(Prltorler and tedilicier gab es damals noch nicht) hier im TrlumphaTgewand
auftreti Inniickung.

il Li'. 34, 7, 2: magUtralibw in eoloniit municlpiiaquc \hir. Romae infimo

rum\ togat praetexku habendae ius e*t , nee ut viri avium
<<t tantum in I etiam ut cum eo cremtntw mortui

.'
i
An dieser Angabe des Polyblot6, >''>. 1 baJ man otesj jaoÜgMtdM Onmd

knttoM genommen ; als pei imlioh« Vergüu tiguu| wild aiufl| einea Verstorbenen
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der im Leben einen Triumph gefeiert hat , innerhalb der Stadt

beizusetzen 1

), was sonst bekanntlich schon früh gesetzlich unter-

Laudaiio. sagt ward. — Auch die öffentliche Grabrede ist vielleicht ur-

sprünglich nur gewesenen Magistraten gehalten worden 2
).

jus unayi- 3 yon örpösseter politischer Bedeutung als die bisher l>e-

zeichneten Rechte ist das Bildnissrecht geworden. Es besteht in

dieser Hinsicht ein altes Herkommen, das mit der eigentümlichen

nationalen Leichenfeier zusammenhangt, ohne dass wir die Zeit

und die Umstände seines Aufkommens näher zu bestimmen ver-

möchten 3
). Danach ist es ein Vorrecht der Nachkommen und

ein vornehmeres Leichengewand bewilligt, als ihm nach den bei Lebzeiten verwal-

teten Aemtern zukam (vgl. Orelli 3986 = C. I. L. II, 4268 quae ex d. d. Tarr.,

quod factum post mortem eins
,

posita est adiectis ornamentis aedilicis). Das
Ganzpurpurgewand ist die ursprüngliche Auszeichnung der Triumphatoren ; man
kann insofern die Bestimmung auch so formuliren, dass der censorius gleich dem
triumphales bestattet werden solle , bis dann später, als die toga pieta und die

toya purpurea sich schieden (S. 394 A. 3), durch das Festhalten der letzteren

bei der Bestattung des censorius sich wieder ein Unterschied einstellte.

1) Plutarch q. R. 79: xoü ilpia^ßsuaoiVTo?, elxa drco^avovxo? xal x.ahTOi,

i'cffp 03T£ov Aaßövtac de, ttjv zoXiv etaepspstv xttt "/.axaTiftsatlou , ü>; Hipptov 6

AnrapaTos tcx6pifj%£v. Der Auffassung Marquardts Handb. 5, 1, 375 kann ich

mich nicht anschliessend das Begräbniss in der Stadt ist nicht ein Symbol der

Trauer der ganzen Bürgerschaft, sondern ein in älterer Zeit verdienten Magistraten

für sich und ihre Nachkommenschaft gegebenes persönliches Privilegium (Plutarch

a. a. 0. ; C. I. L. I p. 285), und es konnte dies also auch dann Anwendung
finden, wenn die Verbrennung und das darauf folgende ossilegium in gewöhn-
licher Weise ausserhalb der Stadt erfolgt. Belege indess für solche Triumphal-

gräber innerhalb des Pomerium kenne ich nicht; schwerlich ist von diesem alten

Vorrecht in historischer Zeit praktisch Gebrauch gemacht worden.

2) Vgl. Handb. 5, 1, 362. Der rechtliche Charakter dieses alten Herkommens
ist keineswegs klar. Dionysios (5, 17 ; daraus Plutarch Popl. 9), der als die erste

Laudation die dem ersten Consul Brutus durch Poblicola gehaltene anführt, giebt

an, dass die Römer diese Ehre allen in öffentlichen Geschäften des Kriegs oder

des Friedens ausgezeichneten Männern erwiesen hätten; auch Cicero de leg.

2, 24, 62 spricht von honoratorum virorum laudationes und Polybios 6, 53, 1

führt die Laudation auf als Bestandtheil der Bestattung eines tcüv £7iicpav5)v

dvopdiv. Die Frauen sind in älterer Zeit derselben nicht theilhaftig gewesen
(Handb. 5, 1, 58). Noch in der späteren Zeit wird diese Ehre nur Männern
oder Frauen von höherem Rang erwiesen, keineswegs, wie in den griechischen

Demokratien , auch anderen Bürgern , wie etwa den vor dem Feind gefallenen

Soldaten. Nach allem diesem hat es grosse Wahrscheinlichkeit, dass die laudatio

ursprünglich nur gewesenen Magistraten zu Theil werden durfte. Es muss aber

dahingestellt bleiben , ob ursprünglich jeder gewesene Magistrat auf diese Ehre

ein Anrecht hatte oder es dazu eines Senatsbeschlusses bedurfte ; ferner ob eine

Zeitlang die Laudation immer von einem der fungirenden Oberbeamten gehalten

ward, was auch später noch häufig vorkam (Liv. 2, 47, 10. Quintilian inst.

3, 7, 2), oder die Laudationen durch die nächsten männlichen Verwandten bis

in die älteste Zeit hinaufreichen. Ebenso wenig wissen wir, ob der Nicht-

magistrat, der eine solche Laudation hielt, sich das Recht zum Volk zu reden

von einem Magistrat geben lassen musste oder für diesen Fall es der Erlaubniss

nicht bedurfte (S. 195 A. 4).

3) Polybios ist der erste, der dieser Sitte gedenkt; aber dass sie weit älter
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überhaupt der Geschlechtsgenossen *) , dass in dem Leichenzuge

eines jeden von ihnen diejenigen verstorbenen Vorfahren oder

Geschlechtsangehörigen, welche Dictatoren, Consuln, Censoren,

Prätoren, Reiterführer, curulische Aedilen gewesen sind 2
), gleich-

ist, zeigt sich insbesondere in ihrer engen Beziehung zu der Geschlechterordnung

und in der Abwesenheit jeder Einwirkung griechischer Sitte. Die Annahme
Beckers (1. Aufl.), dass das Bilderrecht erst in Folge des licinischen Gesetzes

aufgekommen sei, scheint mir hiemit nicht vereinbar.

1) Dass dies Recht streng genommen ein gentilicisches war, sagt am be-

stimmtesten Plinius (S. 430 A. 5) und bestätigen insbesondere die Angaben
Ciceros über die Papirier (A. 2) und des Valerius Maximus über die Cor-

nelier (S. 430 A. 5), so wie des Redners Messalla Protest, wodurch er ver-

hinderte inseri genti suae Laevinorum alienam imaginem (Plinius 35, 2, 8). Wo
der eigentliche Geschlechtsverband fehlte, scheint sich das Recht auf die De-
scendenz beschränkt zu haben (S. 432 A. 1). — Späterhin indess nahm man es

mit der Beschränkung nicht mehr streng. Bei dem Begräbniss des jüngeren

Drusus erscheinen nur die Julier und die Claudier (Tacitus ann. 4, 9), also die

legalen und die naturalen Geschlechtsgenossen ; aber bei denen des älteren Dru-
sus (Tacitus ann. 3, 5 : Claudiorum Iuliorumque imagines , wo durch die Aen-
derung Liviorumque nichts gewonnen wird), des Augustus (Dio 56, 34), der

Junia, der Schwester des M. Brutus (Tacitus ann. 3, 76) folgten auch die Bilder

bloss verschwägerter Geschlechter. Aber dass sämmtliche berühmte Römer in

Augustus Leichenzuge erschienen und die verwandtschaftliche Rücksicht dabei

ganz weggefallen sei, ist wohl von Dio aus den Sitten seiner Zeit (Dio 74, 4;
Herod. 4, 2) fälschlich auf die augustische übertragen. Vgl. Handb. 5, 1, 359.
— Dass die Frau , wenn sie sich vei heirathete , dem Mann auch ihre Ahnen-
bildnisse zubrachte (Cicero in Vatin. 11, 28: C. Antonius .... imagines patris

et fratris sui fratrisque filiam non in familia, sed in carcere collocatam — das

hoisst vermählt mit P. Vatinius — audire maluit quam videre), ist natürlich,

da ja auch ihre letzte Pompa aus diesem Haus dereinst stattzufinden hatte ; daraus

aber folgt noch keineswegs, dass die imagines der Frau in älterer Zeit im Lei-
chenzug des Mannes erschienen.

2) Cicero Verr. 5, 14, 36 nennt als die an die curulische Aedilität, im Gegen-
satz der vorher erwähnten Quästur, geknüpften besonderen Rechte antiquiorem

in senatu sententiae dicendae locum, togam praetextam, sellam curulem, ius ima-

fbtii <"l memoriam posteritatemque prodendae (prodendam die Ildschr.); vgl. pro
Unit. Post. 7, 16, wo unter den mit der politischen Laufbahn verknüpften Rechten
am Scliluss aufgeführt wird itnago ipsa ad posteritatis memoriam prodita, und
de l. agr. 2, 1,1: est hoc in more positurn, Quirites, institutoque maiorum, ut ii

qui beneficio vestro imagines familiae suae consecuti sunt (d. h. die durch eure

Wahl für sich dieselben Ehren, wie ihre zum Bildniss gelangten Ahnen, erreicht

haben), Mm primum habeant contionem, qua gratiam benejicii vestri cum suorum
Laude coniungant, was den Gegensatz macht zu den homines novi, wie der Sprecher

selbst einer ist. Deutlich Efiigt liefa der Kreis, auf den das Bilderrecht sich be-
zieht, in Ciceros Aufzählung (ad /am. 9, 21) derjenigen Papirier, deren lü'lder

er dem l'apirius l'aetus aufzustellen anempfiehlt. Es sind dies nach dem
1'rniri].. I.. Pa&isfal .Munillaiiiis, Consul 310, dreizehn andere l'apisii *(lla iiiruh

Mi .ml den ersten l'apirius, sodann mehrere andere l'apirii Ciirsnres und Mas-
patriciM-hen Standes, darunter auch ein Acdüicier: quorutn quidem tu

nmnium patrkktwm imagines haben* volo. Die plebejischen Zweige rith er ihm
.\eil sie mei-t Demokraten gewesen seien. — Im Allgemeinen also

isl dies derjenige Kreis, dem die Prätexta und der MlQtttofcO Sessel zukommen.
Dass dt mit einbe^rillen ist, bostätigt Polybios | >. iüt» \. II). her

i dagegen IM ei tfcjM Zweifel nicht, obwohl auch er fumtttoktf Magistrat
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sam persönlich folgen, vorausgesetzt dass dieselben im Vollbesitz

des Bürgerrechtes und der bürgerlichen Ehre verstorben 1

), auch

denselben nicht etwa, wie dies nach römischem Hecht zulässig

ist, die vollen Ehrenrechte noch nach ihrem Tode aberkannt

worden 2
) oder andrerseits sie durch Versetzung unter die Götter,

seit solche Apotheosen aufgekommen waren, aus der Zahl der Ge-

storbenen ausgeschieden sind 3
). Zu diesem Ende wird in dem

Atrium eines jeden solchen Hauses 4
)
nach dem Tode der betref-

fenden Person 5
)
deren Gesichtsmaske (imago) in Wachs gefertigt

ist (S. 385 A. 3), ebenso nicht die Decemvirn und die Kriegstribune, die zwar

consulari imperio sind, aber nicht Consuln.

1) So durften die Bildnisse der Mörder Caesars, insbesondere des M. Brutus

und C. Cassius, welche bekanntlich im J. 711 auf Grund des pedischen Gesetzes

verurtheilt wurden , in den betreffenden Häusern nicht aufgestellt werden und
in den Leichenzügen nicht erscheinen (Tacitus ann. 3, 76 vom Leichenzug der

Schwester des Brutus, der Gattin des Cassius : praefulgebant Cassius atque Brutus

eo ipso, quod effigies eorum non visebantur), und die Aufstellung derselben wurde
noch unter Nero mit Verbannung bestraft (Sueton Ner. 37: obiectum est . . Cassio

Longino . . . quod in vetere gentili stemmate C. Cassi percussoris Caesaris imagines

restituisset', Tacitus ann. 16, 7: obieetavit Cassio, quod inter imagines maiorum
etiam C. Cassi effigiem coluisset ita inscriptam: duci partium). — Uebrigens gilt

dies auch umgekehrt: in dem Leichenzug eines exul oder eines Verurtheilten

erschienen die Ahnenbilder ohne Zweifel nicht. Vgl. Cicero pro Süll. 31, 88:

ornnia generis nominis honoris insignia atque omamenta unius iudicii calamitale

oeeiderunt, wo -vorher auch der Verlust des Rechts beklagt wird die Ahnen-
schreine (S. 430 A. 3) zu öffnen.

2) So wird , nachdem der des Hochverraths angeklagte Libo sich vor dem
Endurtheil den Tod gegeben hat, im Senat beantragt, ne imago Libonis exequias

posterorum comitaretur (Tacitus ann. 2, 32). Vielleicht denkt auch Juvenal

8, 17: emptorque veneni frangenda miseram funestat imagine gentem daran, dass

eines solchen Mörders Bild von Rechts wegen beseitigt werden musste, Wann
immer das Verbrechen zur Anzeige kam.

3) Dio 47, 19: dTCiTiov fX7]oe|jiav etv.ova auxou (Caesars), y.aftarrep ftsoü

tivos «>? dX-r^to? 6\»xo;, £v raiz, töjv auYY£V"^ auxoO sxcpopai? TtspiTtecftai. 54, 34
vom Leichenbegängniss des Augustus : TtXrjv T-?j; (er/ovo;) toD Kaisctpo;, 8xc d;

xouc rjpmoc? £3£Y^YPa7r~°- ^6, 46: o~a>; [xtjt' evAutv a'jxoD (des Augustus) ev

sV-popa ttvof rco^Tteuij]. Dennoch erscheint Romulus im Leichenzug der Julier

(Tacitus ann. 4, 9).

4) Vitruvius 6, 3, 6 : imagines item alte cum suis ornamentis ad laütudinem

alarum (atrify sint constitutac (vgl. wegen der alae, der hintersten die breiteste

Wandüäche darbietenden Theile des Atrium, Handb. 5, 1, 244). Juvenal 8, 19:

tota licet veteres exornent undique cerae atria. Oft erwähnt wird die Aufstellung

der Masken in atrio (s. die Stellen im Handb. 5, 1, 246 A. 1535; ferner Val.

Max. 5, 8, 3; Seneca ep. 44, 4; de benef. 3, 28, 3; Sueton Galb. 2) oder in

prima parte aedium (Val. Max. a. a. 0.'; Seneca de benef. a. a. 0.), dem £7ii-

cpavecxaTo? tÖtto? xr\c, oma? (Polyb. 6, 53, 4).

5) Dass die Aufstellung erst nach dem Tode stattfand, sagt Polyb. 6, 53, 4:

ftd'Wvte; xai 7roiY]aavT£? xd vopi^ojxeva xiftiaai tyjv etxöva u. s. w. und folgt auch

aus dem Zweck der Aufstellung; so lange der Betreffende lebte, folgte er dem
Leichenzug der Verwandten selbst. Die Erfindung der Todtenmasken ,

die in

Gyps genommen und dann in Wachs abgeformt wurden , legt Plinius (h. n.

35, 12, 153) dem Lysistratos, des Lysippos Bruder um Ol 114, J. d. St. 430
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und bemalt J

)
, mit der entsprechenden die bekleideten Aemter

anzeigenden Unterschrift {titulus 2
)

) in einem kleinen regelmässig

bei; regelmässig wird wohl eine solche zu Grunde gelegen haben, in Ermange-
lung derselben freilich auch auf jedem anderen Wege und selbst durch freie

Phantasie (Tacitus ahn. 4, 9 : cum . . Acneas omnesque Albanorum reges . . .

spectarentur) ein solches Bild hergestellt worden sein. — Dass auch der Ver-
storbene in seinem eigenen Leichenzug durch einen Schauspieler mit seiner

Gesichtsmaske dargestellt wurde (Handb. 5, 1, 358 A. 2281 und ausserdem Dio-

dor p. 519 Wess. ; Dio 56, 34), hat mit der Ahnenprozession wohl keinen un-
mittelbaren Zusammenhang, sondern scheint zu dem scenischen Tb. eil der Lei-

chenfeier zu gehören.

1) Poljb. 6, 53, 4: Ttireaat ttjv ebtöva toü {xe-aXXd^avxo; de, tön/ iirtcpayi-

craTov töicitw tyj; olxlat, |6Xiva vatota TcepiTi&sv-Te?" -q oe ehciov £axi 7rp6ou)7:ov

et; OfioiÖTTjTä &u*cpep<$VTu)C £;ctpYaapivov Xai xard tyjv -Xdatv ttoÄ -/ata ttjn ütto-

YpacpTjv (mit der Var. dTroypacp -/jv ; man erwartet fpay-ip oder Ypacf.Y]V fyov xoJ

yr:oyp7v/
(

v). Plin. 35, 2, 6: expressi cera voltus. Juvenal 8, 1: piefos ostendere

vultus maiorurn , und v. 19. Ovid /asi. 1, 591; umor. 1, 8, 65. Leber die

Beschaffenheit der Masken s. Handb. 5, 1, 246 A. 1538. Sie müssen so einge-

richtet gewesen sein, dass sie als Schauspielermasken verwendet werden konnten
(S. 430 A. 5). Die belehrende Auseinandersetzung R. Schönes im Bull. deW inst.

1866 p. 99 zeigt die Entwickelnng der späteren Marmorbüste aus der alten

Wachsmaske. — Anstatt dieser Wachsmasken mögen späterhin einzeln , insbe-

sondere bei den vornehmsten Helden des Geschlechts, Bilder in ganzer Figur

aufgekommen sein; wie denn Juvenal .8, 3 die stantes in curribus Aemilianos

erwähnt und Martial 2, 90, 6 sagt: atriaque immodicis artat imaginibus. Darauf

geht auch wohl, wenn Vitruvius (S. 428 A. 4) die imagines cum suis ornament>s im

Atrium aufzustellen vorschreibt. Denn von den Lorbeerkränzen, die den Statuen

an Festtagen aufgesetzt werden, und den Muli, an die Rein in Beckers Gallus

1, 34 denkt, gehen jene den Architekten nichts an und heissen diese nicht

passend ornamtnta; wohl aber kann das Gewand, das die I\ätexta oder die

toga pieta zei^t, so genannt werden. Dass diese Triumphalbilder mit dem Stemma
nichts zu thun gehabt hätten, wie Marquardt 5, 1, 248 A. 1545 meint, ist mir
nicht wahrscheinlich.

2) Liv. 10, 7, 11 : cuius imagmis titulo conmUdus censuraque et triuinphu.<

aeqtto animo legetur , si auguratum aut pontificaium adieceritis, non sustiru!>tn>!

l< gentium oculi. Val. Max. 5, 8, 3: effigies maiorurn suorum cum titulis suis

ideirco in prima parte aedium poni solere , ut eortim virlutes posteri non solum
legerent , sed etiam imitarentur. Die technische Benennung dieser Beischrift Ist

titulus imaginis (so ausser den angeführten Stellen Liv. 4, 16, 4. 8, 40, 4.

22, 31, 11); index bei Tibullus (4, 1, 30: nee quaeris, quid quaque index sub
nninjivt tlirai) ist nur enuntiativ. Weiteres Handb. 5, 1, 247 A. 1540. Metex
U tul ii < ist ohne Zweifel ursprünglich im Nmninativ gefasst gewesen, wie dies

Regel ist l>ei den Beisebriftea m Bildern und nicht minder in den ältesten Grab-
Bchriften, und bat nichts enthalten als die vollen Namen

(
worunter die Krüge-

I) inaimn öfter hervorgehoben werden, so bei Ovidius fast. I, 591 und in der

ClancUui 2, 25) und die enrnlitehetJ tarntet nebet des) est*

prechenden Priesterthümern (Liv. a. a. ().), ganz wie die älteren Gräbst liriftrn

m. Bf ist spätere Umwandelung der alten Sitte, dass die

Aufzeichnung auch auf die niederen und die plebejischen Magistraturen erstreofcl

wird, wie lehoil Liv. 4, 1<>, | in Im-ziit auf den eilten Ynlkstrihun \«m einem
fj&ma niKh/inis titulus spricht; ferner datfdta [ntehrifi im i>ati\. nach der Vetea

iteren Grrabechriften, tbgefattt irird nnd lieh aui ! mehr als die Notnenolatur
int« r und Wiii'l

|

\sie in NerOl Zeit im llan-e der ('assier die

Ooeie* die i iiji-r-i in ut trag rfuei partium i

v 128 \. 1).

(entliehen Gtodachtniialnfehrtften der Kaiser/« mden- die de-

ailglIHtis. Iien Porom, sind .dun- Zweifel am Ii an. di< • .-n alte-ten tiltili hervorge-



— 430 —
verschlossenen Schrein 1

) aufgestellt; woraus dann durch llinzu-

fügung der weiteren Namen und der erforderlichen Zwischenlinien

ein Bilderstaminbaum erwuchs 2
). Bei häuslichen Festlichkeiten

wurden diese Bilderschränke geölTnet :

*) und die Bildnisse seihst

mit Lorbeer bekränzt 4
); die eigentliche Bestimmung der Masken

aber war bei den Leichenzügen die verstorbenen Vorfahren zu

repräsentiren 5
). Die Verstorbenen erschienen dabei nicht bloss

in der Tracht des höchsten der bei Lebzeiten von ihnen beklei-

deten Aemter, wobei die für den gewesenen Gensor erwähnte Stei-

gerung gleichfalls zur Anwendung kam 6
) , sondern auch

A
unter

Vortragung der bei Lebzeiten in diesem Amt von ihnen geführ-

gegangen; der Nominativ ist hier festgehalten, auch die Aufzählung der Aemter,
aber diese ist auf sämmtliche Magistraturen erstreckt, und auch die wichtigsten

Thaten des Verstorbenen werden verzeichnet (vgl. C. I. L. I p. 277 fg.).

1) Plinius 35, 2, 6: apud maiores . . . expressi rera voltus singulis dispone-

bantur armariis. Polyb. (S. 429 A. 1): £6Xtva vouoia TTEpiTtftsvTE?. Man beachte,

dass Plinius diese Schränke als ausser Gebrauch gekommen bezeichnet. Handb.

5, 1, 247 A. 1539.

2) Plinius 35, 2, 6: stemmata lineis discurrebant ad imagines pictas. Seneca
de benef. 3, 28, 2: qui imagines in atrio exponunt et nomina familiae suae longo

ordine ac multis stemmatum inligata flexuris in parte prima aedium rollocant,

non noti magis quam nobiles sunt? Vgl Handb. 5, 1, 247 A. 1541 und Becker

Gallus (2. Aufl.) 1, 34.

3) Polyb. 6, 53, 6 : tocutok; oyj rd; Eixova; sv t£ Tai? 0'^fji.oTeXsoi truaiat;

dvoiYovxsi; *oau.oüai <ptXoTi(j.a>?. Cicero pro Sulla 31, 88: si erit vestro iudicio

liberatus, .... domus credo erit exornata, aperientur maiorum imagines. Seneca

eontrov. 21, 10 p. 222 Burs. : indicit festum diem (wegen einer Hochzeit), ape-

riri iubet maiorum imagines, cum. maxime tegendae sunt. Leben des Florianus 6 :

senatores omnes ea esse laetitia elatos , ut in domibus suis omnes albas hostias

caederent, imagines frequentes aperirent, albati sederent.

4) Cicero pro Mur. 41, 88: quo se miser vertet? domumne? ut eam imaginem

clarissimi viri parentis sui
,
quam paucis ante diebus laureatam in sua gratula-

tione conspexit, eandem deformatam ignominia lugentemque videat? Polyb. a. a. 0.

(A. 3).

5) Dies sagt ausdrücklich Plinius 35, 2, 6 : expressi cera voltus singulis dis-

ponebantur armariis, ut essent imagines quae comitarentur gentüicia funera, semper-

que defuncto aliquo totus aderat familiae eius qui umquam fuerat populus, und
ähnlich Polybios nach den A. 3 angeführten Worten : £:rdv ts tcuv oiv.durv

ij.£T<xXXd^Tf) Tis SKtcpavY];, dfouaiv £i? ttjv dxcpopdv , TCEpiTiiHvTes ob? 6[xotoTaT0t;

eivai oo"/.oüat xaTöc te tö ixife%oc, *al ttjv ä'XXrjv TC£pi7.07rrjv. Val. Max. 8, 15, 1

:

imaginem [Africanus^ superior in cella lovis optimi maximi positam habet, quae,

quotiescumque funus aliquod Corneliae genti celebrandum est , inde petitur unique

Uli instar atrii Capitolium est.

6) Polybius nach den A. 5 angeführten Worten: outoi o£ TrpoaavaXafx-

Bdvo'jatv £<j#Y)Ta<;, dav fxsv u7raTO? r\ OTpaTrjYÖ? T] YeY0V(ü *> TiepiTropcpjpou?,

ddv 0£ ti(j.tjtt)?, rcopcpupä?, £*av 0£ %a\ T£trpia[j.^£U7.u>? r\ ti toio'jto^ xaT£ipYaa[x£-

vo?, otayptSaou?. Diodor p. 519 Wess. : töjv TcpoYÖvujv 2%okjto? Tcpoirecitat to-

ca'jTTjv £yoav 5taox£'JT]v xal xoopiov , (Lote tou? ^£(u[a^o'j? Sid rrj? dx to6tojv

d{j.cpdo£(u?*Y lV(uOX£lv ^Y ^ oov s*aCT01 ~
l^i zpor^hjcav xal pt£T£ayov töjv dv ttj

~oXlT£l« 7C0tXü)V.
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ten Fasces 1
), und, wenn sie vom Wagen steigen, um der ihre

Thaten nicht minder wie die eigenen des jetzt Verstorbenen be-

richtenden Leichenrede auf dem Markt zuzuhören, lassen sie auf

curulischen Sesseln sich nieder 2
).

Das eben bezeichnete Recht ist, da es sich an die Beklei- Patriciach-

dltng der bis zum .1. 387 den Patriciern vorbehaltenen ordent- Vobnuät.
6

liehen Gemeindeämter knüpft, bis dahin ausschliesslich patricisch

geblieben ; wobei es dahingestellt bleiben muss, ob einst in diesem

patricischen Kreise die Geschlechter mit und ohne Bilderrecht sich

so scharf unterschieden wie später in dem patricisch-plebeji-

schen 3
). Unter den noch in späterer Zeit vorhandenen Patricier-

geschlechtern ist keines, dem nicht auch nachweislich das Bilder-

recht zukäme, und für die jüngere Republik darf daher das Bild-

nissrecht betrachtet werden , als mit dem Patriciat als solchem

verknüpft. Dies erstreckt sich auch auf diejenigen plebejischen

Ihiuser, die sich, mit Recht oder mit Unrecht, betrachteten als

dureb Austritt aus patricischen hervorgegangen 4
). Was dagegen

die übrigen Plebejer anlangt, so werden nicht die Geschlechts-

1) Polybios nach den S. 430 A. 6 angeführten Worten: aüxoi fiiv oüv dep' apfAa-

tcjv quxot Kops6ovtat, jliflißoot os Kai tte/s-asi; xal xä'XXa tol xalz dpycüs tiew&ra
: j\i.- r)yasj.z\\').y. KpaVffSlTat -/ara ty

(

v ä^iav ixdaxm tyj? f£Yefflr}peVr)C v-aT£* TOv i^
''

is tB KoXrreia TtpQa.YOf'Jjs. Daher mnssten die I)issignatoren mit fasces ver-

sehen sein (Antonius in Milon. p. 34: fasces ex luco Libitinae raptos~), die sie

dann bei Begräbnissen zur Verfügung stellten (Horatius s<ü. 1, 7, f>). Die Träger

dieser Fasse* konnten aus den wirklichen Lictoren genommen werden; doch ist

es wahrscheinlicher, da es hier nicht auf Lictorendienste ankam, dass dazu jede

I'' THin, selbst der I 'nfreie, verwendbar war.

'2) Polybios nach den A. 1 angeführten Worten: fcoy o' £~\ xou; £(a[j6Xo*j;

i) fhnet, %9%iCosxai ~avT£5 s£fj; fad oi'fpcuv dXecpavxtvojv. Danach ist die Schil-

derung der zum >t. rl.cn sich bereitenden Senatoren Liv. 5, 41 gemacht.

3) War das Bilderrecht ältestes Herkommt n, was viel für sich hat, so haben
-i< -li einst das oder die Geschlechter, die einen König hervorgebracht hatten,

dank dasselbe vor den übrigen patricischen ausgezeichnet; ungefähr wie in dein

Ad« I dei In uti-in I ;. hu die r;tjist»c-i;hlrchter eine Sonderstellung einnehmen.
ij Kin beleniendei Beispiel dafür giebt der Stammbaum der Papirier, wie

um Cicero entw ickelt l S. 428 A. 1). Kbenso heisM. der wate Consul D. Hrutus
in Beziehung auf die plebejischen Joniei prfneepj mrFjHffdrti Dieffcu (Cicero r.rui.

I), W«im (riii (JeschlechtSgeilOSSe aus dein l'atriciat in der \\ ei-e antritt.

dass der Oeschlechtsname bleibt, so bleibt eben überhaupt, wenigstens nach der

n Auffassung, die Geichlechtsgemeineoheit bestehen. Den Gegensat/, da/n

bilden diejenigen plebejischen Familien, die ihren Ursprung entweder auf den
Freigelassenen eine.- GeschlechtsgefMMHMI zurückführen oder auf ein nicht nr-

Oder albanisches Haus, also Insbesondere die nninici|ialcn

(ic.M hl»;chlcr. Die blos>e (
'< b-ich liei t ! ' . Iit ii.uiir n kommt nicht in \'„-

tracht: wie /um Beispiel Ciedfo, dei iein Geschlecht aal rolsJtisehc KAalfi
rücklnhrte. au-drin Muh ISgl (Unit, lli, 62), dsjl die |.alriciscl.cn Tiilli.-r K -

ihn nlchtl angingen.
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genossen, ober wohl die agrarischen Nachkommen 1

) der curuli-

schen Beamten dieses Standes hinsichtlich des Bilderrechts den

Patriciorn gleichgestellt. Hierauf beruht bekanntlich der Adel dw
späteren Republik, die Nobilität'2), welche den gesammten Batri-

ciat 3
) und die durch Bekleidung höherer patricischer Aemter zum

Bilderrecht gelangten plebejischen Familien 4
)

umfasst. Die nicht

aus diesem Kreis hervorgegangenen curulischen Beamten, die ho-

minis novi, sind nicht so sehr selber nobiles 5
)

als Begründer der

1) Auf diese Weise wird wohl auszugleichen sein, dass das Bilderrecht

eigentlich als gentilicisch erscheint (S. 427 A. 1), aber doch von dem homo novus

nur die Nachkommenschaft (S. 433 A. 1) ohne Begrenzung des Grades nobilitirt

wird. Jenes ist die patricische Ordnung, dieses die plebejische und der Grund
des Unterschiedes einfach der, dass wirkliche Geschlechter nur die patricischen

sind. Bei der Geschleehterordnung wird hierauf zurückzukommen sein. — Dass

die Nobilität auch auf die cognatische Descendenz übergeht, wird man daraus,

dass Liv. 1, 34, 6 den Tochtersohn Nuraas, den Ancus nobilem una imagine Nannte

nennt, nicht folgern dürfen.

2) Sehr häufig wird der Begriff des nobilis angeknüpft an das Bilden echt,

so von Sallust lug. 85, 25: quia imagines non habeo et quin mihi novit nobilitas

est; Seneca ep. 44, 5: non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus und
de benef. 3, 28, 2 (S. 430 A. 2); Juvenal 8, 19: tota licet veteres exornent undi-

que cerae atria, nob'ditas sola est atque unica virtus. Liv. 1, 34, 6 (A. 1);

Cicero de l. agr. 2, 36, 100.

3) Cicero pro Mur. 7, 16 nennt den M. Aemilius Scaurus Consul 639, dem
e ; gelungen war memoria in prope intermortuam generis sui virtute renovare, nichts

desto weniger einen homo nobilissimus und setzt ihm den homo novus Q. Pom-
peius entgegen. Ebenso sagt Asconius in Scaur. p. 22: Scaurus ita fuit patri-

cius, ut tribus supra eum aetatibus iacuerit domus eius fortuna : nam neque pater

neque avus neque etiam proavus . . . honores adepti sunt : itaque Smuro neque ac

novo homini Inborandum fuit. Nur Plutarch de fort. Rom. 4 nennt ihn incorreci

einen xouvo; Äv&poaroo Wenn Livius für die Zeit, wo es plebejische nobiles

noch nicht giebt , mit dem Ausdruck nobilitas nicht selten den Patriciat insge-

sammt bezeichnet (2, 57, 11. 4, 4, 7. 6, 42, 9. 11. 7, 1, 5. 10, 15, 8. 9), 'so

erklärt sich dies einfach daraus, dass späterhin zwar nicht jeder nobilis Patricicr,

wohl aber jeder Patricier nobilis war. Darum sagt er auch von dem ersten ple-

bejischen Consul 7, 1, 1: annus hie erit insignis novi hominis consulatu; der

erste plebejische Consul ist der erste novus homo, denn der Patricier kann nicht

novus homo sein.

4) Liv. 10, 7, 7: numerarentur duces eorum annorum, quibus plebeinrnm

duct/U et auspicio res geri coeptae sint, numerarentur triumphi: iam ne nobilitatis

quidem suae plebeios paenitere. 22, 34, 7 : id foedus (belli trabend t) inter omnes

nobiles ictum, nee finem ante belli habituros, quam constdem vere plebeium, id est

hominem novum fecissent. nam plebeios nobiles iam eisdem initiatos esse sacris et

contemnere plebem, ex quo contemni patribus desierint, coepisse.

5) Cicero de l. agr. 2, 1, 3: me perlongo intervallo prope memoriae tempo-

rumque nostrorum primum hominem novum consulem fecistis et eum locum
,
quem

nobilitas praesidiis firmatum atque omni ratione obvallatum tenebat, mc dure

reseidistis und was dort weiter folgt. Sallust lug. 63: considatum nobilitas inter

se per manus tradebat, novus nemo iam clarus neque tarn egregiis factis erat, quin

is indignus illo honore et quasi pollutus haheretur. Dieser Gegensatz zwischen

homo nobilis und homo novus begegnet oft. so in Beziehung auf den älteren Cato

(Liv. 37, 57, 12. 39, 41, 1 : hunc . . . premebal nobilitas . . . indignabantur novum
hominem cens^rem videre; Plutarch Cato mai. 1), Marius (Sallust lug. 73. 85),
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Nobilität ihrer Nachkommen 1

). Der factische Einfluss, den dieser

erweiterte Patriciat in der späteren Republik genoss, ist hier nicht

zu erörtern; bemerkenswerth ist nur, dass derselbe sich formell

nie ein anderes Vorrecht vor den übrigen Bürgern beigelegt hat

als das der Ahnenbilder. — In der Kaiserzeit hat zwar die No-

bilität der Republik ihre Stellung behalten, aber die unter den

Kaisern in die curulischen Geschlechter eintretenden Familien

sind schwerlich zu denselben gleichberechtigt hinzugetreten. Zwar

an den bestehenden Ordnungen ist gewiss nichts geändert worden

und von Rechts wegen mag auch für sie die Nobilitirung einge-

treten sein; aber die formelle Grundlage dieser Institution ist so

wesenlos, dass dieselbe viel mehr auf der öffentlichen Meinung

als auf den Satzungen ruhte. Die gesunkene Bedeutung der cu-

rulischen Aemter, der Uebergang eines wichtigen Theils der Be-

amtengeschäfte auf den Rilterstand , die Masse der neu in die

höheren Aemter eintretenden Familien, die durchaus veränderte

Gestalt des politischen Lebens scheint von Haus aus dahin geführt

zu haben, dass das Bildnissrecht und die Nobilität nur insoweit

Geltung behielten, als sie aus der Republik herstammten. Also

schloss der patricisch- plebejische Amtsadel sich jetzt ebenso ab

wie einst das Patriciat ; das neue Beamtenwesen aber war unver-

mögend eine der Nobilität der Republik an die Seite zu stellende

Institution aus sich zu erzeugen. Von 'neuen Menschen' ist in

dieser Epoche so wenig die Rede 2
), dass ganz gewöhnlich die

begüterten Familien des Ritterstandes der eigentlich politischen

Laufbahn sich zuwenden und dabei kaum ein Slandeswechsel

empfunden wird.

Es wird nicht überflüssig sein die Frage, inwiefern die offen t- ?** Rech«° c ' öffentlich«

liehe Aufstellung von Bildnissen überhaupt in der römischen Ge- Bii<wig.
1 letiuf.

meinde gesetzlichen Beschränkungen unterlegen hat, hier anzu-

CiCOTO l< icero Verr. 5, 70, 180; ad fam. 1, 7, 8; Sallust Cot. 23; Appian 6. c.

2, 2) und sonst (Cicero pro Mur. 7. 8; pro Cluent. 40; Velleius 2, 128). V«l-

leius 2, 34 : M. Cicero . . . vir novitatis nobilissimae ist ein Oxymoron.

1) Cicero Verr. 5, 70, 180: ( M. <(iio) cvm ipse sui generis initium ac no-

fj ab se gigni et propagari vrllit. Den ältesten in den Fasten verz«;irlmetrn

Magistrat ans dem betreffenden Geschlecht nennt Cicero den prineeps nobilitatis

(so von den .Iiiimtii S. 431 A. 4, von den Papiriern S. 427 A. 2). Nicht ganz

a bezeichnet. Salin«t (8. 432 A. 2) die Stellung des homo novua als ti<

7K bttiUU,

2) Den Senatoi I.nrilius Longu« nennt Taritus <rnn. 4, lf) einen norm» homo.
Anderswo (Agric. \\ bezeichnet er sogar die Herkunft von hühen-n l'.eamtM des

Kitterstandes als equestris nobilita».

i:..m. AI!. -rtli. I. 2. Aul). 28
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schliessen, da dieselbe, wenn auch von dem eben erörterten

Bildnissrecht verschieden, doch mit demselben sich mehrfach be-

rührt. Freilich sind wir überhaupt nur in sehr unvollkommenem

Masse sie zu beantworten im Stande *) . — Statuen oder Brust-

bilder 2
) lebender Männer öffentlich oder auch nur in den jedem

Besucher zugänglichen häuslichen Räumen aufzustellen 3
) ist in

der römischen Gemeinde wahrscheinlich in älterer Zeit schlecht-

hin untersagt gewesen 4
), wie denn auch das eben erörterte Bild-

nissrecht durchaus sich nur bezieht auf die Aufstellung derjeni-

gen von Verstorbenen. Dass die Bilder derjenigen Verstorbenen,

welche curulische Aemter bekleidet hatten, in den Atrien der

Häuser aufgestellt werden durften , ist soeben gezeigt worden.

Dieselben, aber auch nur sie 5
) war es den Nachkommen wahr-

scheinlich gestattet auch öffentlich darzustellen, selbstverständlich

1) Es wäre sehr dankenswerth, wenn wenigstens die überall zerstreuten

Fälle bildlicher Darstellungen römischer Bürger in der Zeit der Republik ge-

sammelt und gesichtet würden. Einen guten Anfang dazu hat Detlefsen de arte

Romanorum antiquissima particula II. (Glückstädter Programm 1868) gemacht.

2) Gemälde und Reliefdarstellungen fielen nicht in die gleiche Kategorie

;

wie zum Beispiel M'. Valerius Maximus Messalla seinen über die Karthager und
Hieron im J. 491 erfochtenen Sieg auf die Wand der hostilischen Curie malen
liess (Plinius h. n. 35, 4, 22; schol. Bob. in Vatin. p. 318) und wie auch die

Münzen zeigen (R. M. W. S. 462). Vgl. S. 394 A. 3.

3) Das Anfertigen und Besitzen des Bildnisses und dessen Aufstellung in

einem nicht so, wie das Atrium, jedem zugänglichen Gemach (vgl. Juvenal 7.

124; Handb. 5, 1, 248) war an sich gewiss erlaubt und gewöhnlich, da ja so-

gar die Bilder der zur Strafe des Bildnissrechts verlustig erklärten Personen zu

besitzen gestattet war. Plinius ep. 1, 17, 3: est omnino Capitoni in usu claros

viros colere. mirum est
,
qua religione

,
quo studio imagines Brutorum Cassiorum

Catonum domi ubi potest habeat. Tacitus ann. 4, 35 : Uli [Cassius et Brutus)

. . . imaginibus suis noscuntur, quas ne victor quidem abolevit. Vgl. S. 428 A. 1.

4) Gesagt wird dies freilich ausdrücklich nirgends ; aber ausser dem inneren

Zusammenhang der Sache spricht dafür , dass keine republikanische Münze auf

der Kopfseite das Bild eines Lebenden zeigt, dagegen der Senat im J. 710 be-

schloss Caesars Bildniss auf die Münzen zu setzen (R. M. W. S. 739) ; ferner

was über die von Sp. Cassius sich selbst gesetzte Statue Piso bei Plinius 34, 6, 30
meldet (vgl. Hermes 5, 236). Auch wenn Claudius Drusus oder vielmehr Appius

Caecus (vgl. Forsch. 1, 308) statua sibi diademata ad Appi Forum posita Italiamper

clientelas occupare temptavit (Sueton Tib. 2), wird ihm ohne Zweifel nicht bloss

das Diadem, sondern auch die Aufstellung der Statue selbst zum Vorwurf gemacht.

5) Piso bei Plinius 34, 6, 30 : L. Piso prodidit M. Aemilio C. Popillio II cos.

(im J. d. St. 596) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popillio statuas circa

forum eorum qui magistratum gesserant sublatas omnes praeter eas, quae populi

aut senatus sententia statutae essent. Ungenau Victor 44 , 3 : P. Scipio Nasica

. . . censor statuas, quas sibi quisque in foro per ambitionem ponebat, sustulit.

Darum durften Frauen dieser Ehre nicht theilhaftig werden : Plinius h. n. 34,

6, 31 : extant Catonis in censura vociferationes mulieribus statuas Romanis in

provinciis poni , nee tarnen potuit inhibere
,

quominus Romae quoque ponerentur,

sicuti Corneliae Gracchorum matri
,
quae fuit Africani prioris filia (vgl. Plutarch

C. Gracchus 4).
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immer mit den höchsten bei Lebzeiten von einem jeden geführ-

ten Insignien 1
;, wo dazu ihnen die Gelegenheit sich darbot, ohne

dass es erforderlich gewesen wäre die Gemeinde oder auch nur

den Senat desswegen vorher zu befragen. Wenigstens liess Ap.

Claudius Gonsul 447. 458 seine Ahnen, ohne Zweifel doch nur

so weit sie curulische Aemter bekleidet hatten, auf Erzschildern

in dem von ihm erbauten Tempel der Bellona abbilden 2
), und

auch die auf den Münzen des siebenten Jahrhunderts nicht selten

begegnenden Brustbilder verstorbener Personen, insbesondere der

Ahnen des Münzmeisters mögen kraft des Bildrechts hier Platz

gefunden haben 3
). Nur insofern die Statue auf öffentlichem

Boden aufgestellt werden sollte, bedurfte es der Einwilligung

der beikommenden Behörde, das heisst der Censoren oder

ihrer zeitigen Vertreter; und nach allgemeinen Begeln konnte

diese jederzeit zurückgenommen werden, was bei der Ueber-

füllung der öffentlichen Plätze mit solchen Denkmälern auch vor-

gekommen ist (S. 434 A. 5). — Die Gemeinde dagegen so wie

auch der Senat konnten die Aufstellung einer Bildsäule selbst-

verständlich beschliessen, ohne dabei auf die gewesenen Magistrate

beschränkt zu sein 4
)

; und die also gesetzte Bildsäule durfte nicht

durch magistratische Verfügung willkürlich entfernt werden (S. 434

A. 5). — Auf das letzte Jahrhundert der Republik leiden diese

strengen Vorschriften keine Anwendung. Wenigstens finden wir,

dass M. Marcellus Consul zum dritten Mal 602 in dem von seinem

Grossvater erbauten Tempel des Honos und der Virtus nicht

bloss diesem und seinem Vater, sondern auch sich selbst eine

1) Plinius 34, 5, 19. 20 sagt von den Wagenstatuen : et nostri currus nati

in iis qui triumphavissent : serum hoc. et in iis non nisi a divo Augusto seiuges

iir.ut elephanti. non vetus est bignrum celebratio in iis
,

qui praetura functi vecti

essent per circum. Bei der Bestimmung der höchsten Insignien ist der Spiel-

geberaufzug ohne Zweifel erst in der Kaiserzeit mit in Anschlag gekommen.
'2) l'linius h. n. 35, 3, 12: clipeos in sacro vel publico dicare privatim pri-

mus instituit, ut reperio, Ap. Claudius qui consul cum P. Servilio fuit anno urbis

< < I.IX (über diese Verwechselung mit Ap. Claudius Caecus vgl. C. I. L. I. p.

posuit enim in Bellonae aede maiores suos placuitque in exceUo $pectari et

titulos bonorum legi. Abgesehen von der Verschiedenheit des Materials sind diese

bilde die genaue Copie der imagines des claudischen Atrium.

3) U. M w. S. 462.

1) 01 wird den M. Lcpidus, weil er als fünfzehnjähriger Knabe einen

PtlDd im Kampf erlegt hat, eini Bttttt auf dem Oapitol gesetzt ex senatus con-

*ulto (Val. Max. 3, 1. i. U<>in. .Münzwesen S. 634). Ebenso wird, um von

and der Cloelia abzuseilen. <l>-in St.i.itsboten , der in Krfüllung seiner

l'flulit das Leben einbüsste, die herkömmliche Ehre der Statue gewiss auch dann

'u Tlieil geworden sein, wenn er noch kein curulisches Amt bekleidet hatte.

28*
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Statue setzte l

) und dass Q. Fabius Maximus, der spätere Gonsul

des J. 709, als er im J. 698 als curulischer Aedil den fabischen

Bogen erbaute, auf demselben neben den Bildsäulen seiner Vor-

fahren seine eigene aufstellte 2
).

Unter dem Principat ist hinsichtlich der öffentlichen Aufstel-

lung der Bildsäulen Lebender wiederum grössere Strenge einge-

treten. Von vorn herein erscheint es als ein Vorrecht des Prin-

ceps, dass ihm an jedem öffentlichen Orte, wo es schicklicher

Weise geschehen kann, bei seinen Lebzeiten Bildsäulen errichtet

werden können 3
). — Aber wenn dieses schrankenlose Bildniss-

recht zu den Privilegien des Herrschers gehört, so ist doch

wenigstens im ersten Jahrhundert die Aufstellung einer Statue

bei Lebzeiten auch für Private vorgekommen. Augustus schrieb

vor, dass mit der Ehre des Triumphs oder der Triumphal-

ornamente die Errichtung einer Bronzestatue, selbstverständlich

1) Asconius in Pison. p. 12. Cicero erwähnt mehrfach {Verr. I. 2, 46,.

114. c. 59, 146. c. 63, 154) die dem Verres von den Siculern in Rom gesetz-

ten vergoldeten Statuen, ohne den Ort näher zu definiren ; wahrscheinlich standen

sie im Hause des Verres selbst. Auch C. Sempronius Tuditanus Consul 625
setzt sich selbst als Ueberwinder der Histrer eine Statue, aber vielleicht nicht in

Rom (Plinius h. n. 3, 19, 129). Die Statue des L. Scipio auf dem Capitol, die

Cicero pro Rah. Post. 10, 27 erwähnt, kann nach seinem Tode gesetzt sein. Die
area Capitolina war am Ende der Republik der Ort, wo die Statuen gewöhnlich

aufgestellt wurden (in welchem Umfang dies geschah, zeigt die von Metellus Pius

Scipio dort aufgestellte ;Schwadron' seiner Ahnherren zu Pferde Cicero ad Att.

6, 1, 17), bis dann Augustus, um das Capitol zu entlasten, dieselben auf das

Marsfeld schaffen Hess (Sueton Gai. 34).

2) C. 1. L. I. p. 278 vgl. p. 178. Damit sind zusammenzustellen das

Bildniss des M. Brutus auf seinen Münzen (R. M. W. S. 740) und die der Pro-

consuln von Asia und Africa auf denselben während der Jahre 748—753 d. St.

(Hermes 3, 268 fg.).

3) Dass dies Kaiservorrecht ist, tritt besonders hervor in Beziehung auf Seianus.

Dio 57, 21 zum J. 22 : dXXou? \xev li] ouv xocl zoXXou; y£ t®v xeXeyxamajv

xai dvöpidst scat 07]fAoaicu? xacpatc dxifxa * xov oe hr\ 2ir]iavöv £ü>vxa £v X(j> tredxpio-

yaXxoüv sox/jae* xdx xouxou ttoXXou fxev uttö itoXXüW ebuivec auxoü dTtoiTjftiqaav.

58, 2: tö -(dp xot TtXfjfto; xä)V dv5ptavxtov, wv r\ xe ßouXr) xai Y] ir.r.di rxi xt

cpüXal xal ot avSpe? oi 7rpä>xot eax-rjaav o'joe ^r)pt&{XYjaev av xt?. Tacitus ann.

3 , 72 zu dems. J. : censuere patres effigiem Seiano quae apud theatrum Pompeii

locaretur. 4, 2 zum J. 23 : ut (Tiberius) coli per theatra et fora effigies eius

interque prineipia legionum sineret. Seneca cons. ad Marciam 22 , 4. Sueton

Tib. 65. Nicht so sehr die Aufstellung an sich, als die allgemeine im Theater

und an jedem öffentlichen Orte ist es, wodurch Seianus dem Monarchen gleich-

gestellt wird ; wozu dann weiter hinzutritt die Aufstellung goldener Statuen

(Sueton a. a. 0.), die Nebeneinanderstellung des Tiberius und des Seianus (Dio

58, 4 5 Tacitus ann. 4, 74), und die diesen Statuen dargebrachte göttliche Ver-

ehrung (Tacitus ann. 4, 2. Sueton a. a. 0. Dio 58, 4. 7. 8. 11. Juvenalis 10, 62).

Ueber die Aufstellung der Statuen in den Sacrarien der Legionen ist bei den

Ehrenrechten des Kaisers gehandelt, wo auch über das Bildnissrecht auf den

Münzen gesprochen werden wird.
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im Triumphalschmuck, von Gemeinde wegen verbunden sein solle J

);

für diesen Zweck zunächst, ward das neue augustische Forum

mit dem Tempel des Mars erbaut und mit den Statuen der Trium-

phatoren der Republik geschmückt, um weiter die der Feldherren

der Kaiserzeit aufzunehmen 2
) . Dies hörte auf, als wie es scheint

Hadrian die Triumphalornamente ausser Gebrauch setzte (S. 450);

und es mag dies geschehen sein, um der Aufstellung der Bild-

säulen von Privaten bei ihren Lebzeiten ein Ende zu machen.

Wenigstens ist seitdem die gleiche Ehre wohl nicht anders als

nach dem Tode zuerkannt worden 3
). — Ausser den Triumphal-

statuen sind in der früheren Kaiserzeit auch die Bauherrnstatuen

noch gestattet gewesen, so dass, wer ein öffentliches Gebäude auf

seine Kosten herstellte oder neu baute, an demselben sein Stand-

bild errichten durfte 4
) . Indess ist von diesem Recht in der Stadt

Rom unter dem Principat nur ein beschränkter Gebrauch gemacht

worden, da die selbstständige Betheiligung der Privaten an dem

öffentlichen Bauwesen der Hauptstadt nach Augustus nur in geringem

Umfang stattgefunden hat und bald ganz abgekommen ist 5
).
—

1) Dio 55, 10: xctl dxeivoo; xe (die eigentlichen Triumphatoren) xol xoo;

oT/./.vj; xou? xd; diuvnuoui; xtjj.dc XafxßaNovxa? lv x^j ayopa yaXxoü; taxaaftat.

Plinius ep. 2, 7, 1 : here a senatu Vestricio Spurinnae principe auctore trium-

phalis statua decreta est. Tacitus Agric. 40: triumphalia ornamenta et illustris

statuae honorem et quidquid pro triumpho datur . . . decerni in senatu iubet. Ders.

ann. 4, 23. 15, 72 und sonst. "Wenn Claudius bei dem britannischen Triumphe
ausnahmsweise einem praef. praetorio eine Statue bewilligte (Dio 60, 23), so ist

diese Triumphalstatue gemeint.

2) Sueton Aug. 31; die weitere Ausführung C. /. L. I. p. 281.

3) Unter Marcus sind verschiedenen in der Schlacht gefallenen Feldherren

auf Antrag des Kaisers vom Senat Bildsäulen auf dem Traiansforum errichtet

worden (Dio 71, 3; Henzen 5478). Wahrscheinlich sind alle in vordiocletiani-

scher Zeit auf dem Traiansforum aufgestellten Statuen erst nach dem Tode der

Dargestellten gesetzt worden.

f
4) Dio 60, 25 : ir.tibi] xe yj 7:0X1; ttoXX&v eta6\wv £-Xtjpouto (££rjv f^p

1 tote ßooXouivoiC l-i YP
1*?^ yt.ru e"v yaXxöj Xtftq) xe OTjiAooieueattai) xd; xe

T/.uo-j; tjxujv sx£pc»a£ rot wtxwffU (Claudius) xa) tz x6 Ircetxa d-rflöpvjaz (jitj-

ocvl lotuVnrj, (j) av (xtj '(] ßouXtj fattpOTQ, xoüxo touuv d^etvat, tcX-^v e? xi; IpYOv

XI ^KOfofiiptaK In] '^1 *« xaxaGxeudoaixo * xo'jxoi«; fdp Se xoT; xe cj-fttviaiv

üAftbi TixaoJjca h xot; youpioi; ixetvot; ecp-rpte. Wahrscheinlich hat Claudius

hiemit nur die bestehende Kegel eingeschärft; dass bis dahin jedem freigestanden

haben soll sich öffentlich darstellen zu lassen , stimmt nicht mit der Angabe
Suetons S. 438 A. 1 und kann höchstens insofern gerechtfertigt werden , als

<iaius in der ersten Periode seiner Kegierung wohl auch hierin vollstän-

dige Licenz hat eintreten lassen. — Der von Claudius aufgestellten Norm
sich im Allgemeinen auch die munir.ipalen Inschriften: die Aufstellung der Sta-

tuen von Lebenden ist nur erlaubt entweder dem Bauherrn eines auf Privat-

um gemeinen Besten aufgerührten Gebäudes oder nach eingeholter Be-

willigung des Stadtraths.

ö) Tacitus ann. 3, 72 berichtet, dass M. Lepidos im J. 22 n. Chr. mit
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Abgesehen von diesen allgemeinen Ausnahmen , deren Eintreten

übrigens, da sowohl die Triumphalornamente wie der betreffende

Bauconsens bei dem Senat nachzusuchen sind, mittelbar eben-

falls die Einwilligung des Senats voraussetzt, ist die Aufstellung

der Statue eines Lebenden unter dem Principat von Rechts wegen

an die Zustimmung des Senats geknüpft *) ; und es ist davon

wohl selten anders Gebrauch gemacht worden als zu Gunsten der

Glieder des kaiserlichen Hauses. — Dass hinsichtlich der öffent-

lichen Aufstellung der Bildsäulen Verstorbener unter dem Principat

weniger streng verfahren ward, liegt in der Sache und geht schon

aus dem Gesagten hervor; doch ist auch sie ohne Zweifel nicht

anders zugelassen worden als mit Genehmigung des Senats oder

auch des Kaisers 2
).

curuiische Endlich mag hier noch Erwähnung finden der römische

sessei. Gebrauch, dass wie im Theater den Magistraten und Priestern

besondere Ehrensitze zukommen (S. 390), so auch Verstorbenen

dort ein Sessel zu ewigem Gedächtniss gewidmet wird. Ein ver-

einzelter Fall der Art wird bereits aus dem Anfange der Republik

berichtet 3
)

; späterhin sind also nach dem Tode des Dictators

Caesar für ihn ein Triumphalstuhl 4
), für Marcellus 5

), Germani-

Genehmigung des Senats die von seinen Vorfahren erhaute ämilische Basilica auf

eigene Kosten wieder herstellte und fügt hinzu : erat enim tum in more publico

munificentia, was dann mit Beispielen aus Augustus Zeit belegt wird. Da nach

dem Abkommen der Manuhien solche Bauten nur aus Privatmitteln hergestellt

werden konnten, brachte schon dies die Betheiligung der Privaten in ganz andere

Verhältnisse als während der Republik.

1) Dio 60, 25 (S. 437 A. 4). Auf diese Weise erfolgte die Aufstellung der

Statuen des Seianus (S. 436 A. 4). Wenn Sueton von Gaius sagt c. 34 : vetuit

posthac viventium cuiquam\ usquam statuam et imaginem nisi consulto et auctore

se poni , so ist wohl gemeint, dass diese Bewilligung dem Senat entzogen ward

;

was dann Claudius wieder aufhob (S. 437 A. 4).

2) Plinius ep. 1, 17: Titinius Capito ab imperatore nostro impetravit , ut

sibi liceret statuam L. Silani (vgl. ephem. epigr. 1 p. 64) in foro ponere. 2,

7, 3 fg.

3) Im Elogium des Dictators 260 M'. Valerius Maximus (C. I. L. I p. 284)
heisst es: sellae curulis locus ipsi posterisque ad Murciai (d. h. im Circus)

spectandi caussa datus est, was ähnlich wiederkehrt bei Liv. 2, 31 und Festus

p. 344 v. sellae. Dies ist wohl so aufzufassen, dass er einen erblichen Zuschauer-

platz empfing , was auch sonst vorkommt , und zugleich ihm hier ein Gedächt-

nissstuhl errichtet wurde. Vgl. S. 422 A. 1.

4) Dio 45, .6. 56, 29. Appian b. c. 3, 28. Vielleicht enthält sogar der

desfällige bei seinen Lebzeiten gefasste Beschluss (S. 423 A. 5) diese Ehre mit.

5) Dio 53, 30 : eotöva XPUG^V xat oxscpavov ypuaouv Sicppov xe dpyixöv es

xe tö $iaxpov £v ttq xö>v
f

P(u[i.ai(uv TraviQY'jpEi dacpepeafrai %ai iz to fj-eaov itöv

dpyovTcuv töjv xeXo6vTcov auxd xi^ecftai.
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cus 1
), Drusus Caesar 2

) und Andere curulische Sessel in den

öffentlichen Theatern aufgestellt worden, und die Sitte hat sich bis

wenigstens in die severische Zeit behauptet 3
). Der Sessel dient

nicht bloss als Gedächtnissstuhl für den Verstorbenen , sondern

wird auch dessen Nachkommen zum Gebrauch überwiesen. Auch

wenn einem Verstorbenen eine Bildsäule an einem zum Zu-

schauerplatz geeigneten Ort errichtet wird, zum Beispiel auf den

Rostren, wird der Platz an derselben als Stand für die Feste

seinen Nachkommen auf ewige Zeiten zugetheilt 4
).

II. Ehrenrechte der fietiven Magistratur und des fictiven

Triumphs (ornamenta).

An die bekleidete Magistratur, resp. den gehaltenen Triumph,

knüpften sich, wie wir sahen, wichtige politische und vielbegehrte

Ehrenrechte: der Sitz im Senat; die Bestimmung der Stimm-

klasse in demselben ; das Bewerbungsrecht um höhere Gemeinde-

ämter; das Bildnissrecht; das Recht bei den Volksfesten in der

früher geführten Amtstracht zu erscheinen ; das magistratische

Bestattungsrecht. Dass diese Rechtsfolgen auch ohne die bedin-

gende Ursache auf dem Wege der besonderen Vergünstigung oder

der legalen Fiction eintreten, ist der Republik wohl nicht gerade

fremd gewesen, aber doch unter ihr nur in eng beschränkten

Grenzen vorgekommen. Erst in der Kaiserzeit ist die fictive Er-

theilung magistratischer Rechte zu einer förmlichen Institution

entwickelt worden 5
).

1) Tacitus ann. 2, 83: sedes curules Augustalium locis superque eas quer-

ceae coronae statuerentur .

2) Senatsbeschluss C. I. L. VI, 912: utique omnibus [the]atris [sellae curules

habentes J)rusi\ ('aesaris nomina i\nscripta locis Augustalium ponerentur].

3) Severus Hess im Circus ein goldenes Bild des Pertinax, in den übrigen

Theatern drei Goldsessel zu seinem Gedächtniss aufstellen (l)io 74, 4).

4) Cicero Phil. 9, 7, 16 aus dem Vorschlag zum Senatsbeschluss zu Klm-n
des Ser. Sulpicius Rufus : cum . . . ob rem p. in leyatione mortem obierit, senatui

planere Ser. Sulpicio statuam pedestrem aeneam in rostris ex huius ordinis sen-

*tntui r.irrumque eam statuam locum ludis gladiatoribusque liberos posteros-

que eius quoquoversus pedes quinque habere, quod is e re p. mortem obierit eamqut
Mütom in hasi tmertbi. ( »ffenbar ist dies tralaticisch. Dies mag auch der (inm!
-.in, warum die den HUMdcttD (icsamiti-n auf dem Markt errichteten St

n;<M li-.hfi waren als drei Fuss (l'linius h. n. 3, (», 3 I i.

i» . Dtaettt Untersuchung über die ornamenta consutaria u. s. w. von
ley in den I «tpgj gel Abhandlungen ö, 69fg. hat den schwierigen Gegen-
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Einzelne Was in älterer Zeit von hieher gehörigen Rechten vorkommt,

ist wohl durchaus in der Weise verliehen worden, dass man
einzelnen Personen einzelne bestimmt definirte Ehrenrechte ein-

räumte. Erst die spätere Epoche kennt die allgemeine Ver-

leihung des an eine bestimmte Magistratur sich knüpfenden

omamenta Rechts oder Ehren an Personen, die diese Magistratur nicht be-

adiectio. kleidet haben: und zwar kennt sie einen zwiefachen Grad

dieser Fiction, die vollständige Beilegung aller politischen wie

Ehrenrechte, die aus der betreffenden Magistratur sich ableiten,

und die Beilegung der blossen Ehrenrechte mit Ausschluss der

politischen. Technisch wird jenes bezeichnet als Einreihung in

eine der Rangklassen des Senats (adlectio z. B. inter praetorios),

dieses als Beilegung des Ranges einer dieser Klassen (omamenta

z. B. praetoria). Da dem Triumphalen aus dem Triumph keine

politischen, sondern lediglich Ehrenrechte erwachsen, so giebt es

wohl omamenta triumphalia, aber keine entsprechende politische

Kategorie.

Von der Versetzung inter quaestorios und so ferner wird

besser späterhin im Abschnitt vom Senat gehandelt werden. Im

Rechtssinne ist zwischen dem wirklichen quaestorius und dem

adlectus inter quaestorios schlechthin kein Unterschied; sowohl für

die Aemterbewerbung wie für das Stimmrecht im Senat stehen

beide gleich und ebenso natürlich in Bezug auf alle Ehrenrechte,

so dass in dem gegenwärtigen Zusammenhang über diese Kate-

gorie nichts Besonderes zu sagen ist. Nur daran mag schon hier

erinnert werden, dass diese den omamenta entgegengesetzte, aber

correlate Institution ungefähr gleichzeitig mit denselben auftritt;

das älteste Beispiel der Art, das wir kennen, ist die Adlection

des jungen Caesar inter quaestorios im J. 71 \ .

Begriff der Anders verhält es sich mit der zweiten Katesorie. In der

Ertheiiung der omamenta liegt von Haus aus die Vorstellung,

dass die Form ohne den Inhalt, der Schein ohne das Wesen ge-

geben wird 1
). Die genaue Untersuchung zeigt, dass das an die

stand nicht in genügender Weise aufgeklärt, obwohl sie in einzelnen Punkten,

insbesondere in der scharfen Scheidung der Adlection von den omamenta, gegen

die früheren Behandlungen einen Fortschritt bezeichnet.

1) Wie die Institution selbst haben auch die techniscben Ausdrücke sich

mehr in der ersten Kaiser- als in der republikanischen Zeit fixirt. Die älteste

Erwähnung der omamenta findet sich bei Cicero pro Cluent. 47, 132 : Popilium,

quod erat liberum fdius, in senatum non legit (Lentulus Cerisor 684), locum quidem

omamenta.
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betreffende Magistratur geknüpfte besondere Bewerbungsrecht so

wie das etwa daran geknüpfte Recht im Senate zu sitzen dabei

ausgeschlossen ist 1
), dagegen darin enthalten ist einmal, wenn

der also Ornirte anderweitig im Besitz des Stimmrechts im Senat

ist, das Recht in der betreffenden Rangklasse zu stimmen, zweitens

das Recht an den Volksfesten und bei ähnlichen Gelegenheiten

mit den Insignien dieser Magistratur zu erscheinen und mit den-

selben bestattet zu werden. Es ist dies nun im Einzelnen dar-

zulegen.

I. Für das Bewerbungsrecht sind die omamenta ohne Be- omamenta

deutung. Wer die prätorischen Omamenta empfängt, dessen Ver-
ge
Bewer-

in

pflichtung, resp. Berechtigung zur Uebernahme der Prätur wird da-

durch nicht geändert 2
). Darum kommen auch bei der Zählung der

Aemter die omamenta nicht in Ansatz ; der spätere Kaiser Augustus

zum Beispiel und Seianus zählten, als sie nachher zum Gonsulat

gelangten, die ihnen früher bewilligten consularischen Ornamenta

nicht mit. Erst seit Severus ist man hievon zuweilen abgegangen 3
).

II. Dass die omamenta das Recht im Senate zu sitzen keinen sitz

nicht einschliessen , ist notorisch ; es bedarf kaum der Hinwei-

sung darauf, dass dieselben in den bei weitem meisten Fällen

an solche Personen verliehen werden, die Senatoren weder sind

noch werden können oder wollen, und dass, wo das Gegentheil

eintritt, das Recht im Senat zu sitzen 4
) immer auf einem von den

ornamenta unabhängigen Titel beruht.

senatorium ludis et cetera ornamenta relinquit et eum omni iynominia liberat. Hier

ist ornamenta noch kaum als technischer Ausdruck gebraucht; aber nur um so

deutlicher tritt hervor, dass darunter die wesenlosen Ehrenrechte im Gegensatz

der politisch wichtigen verstanden werden.

1) Auch das Bildnissrecht würde man sicher an die blossen ornamenta nicht

geknüpft haben ; es lässt sich aber davon in dieser Beziehung überhaupt nicht

reden, weil, so lange das Bildnissrecht in Wirksamkeit war, es eine Active

Magistratur als allgemeine Institution überhaupt nicht gegeben hat.

2) Tiberius erhielt prätorischen Hang im J. 735 (Dio 54, 10 : xd; Ttüv

iz-yi.ri{{-i;/Jr.wi xi|j.d; £otoy.e) und wurde Prätor 738 (Dio 54, 19 : doTpaTT)YT)oe

-(dp, ttafacp Ta; aTparrj-rty.d; xt|/.d; eyoov). Drusus erhielt prätorischen Rang
Ende T.;«.) (Dio 54, 22) und wurde Prätor 743 (Dio 54, 32. 33. 34). Ein q. Aug.
'jTMamentis) [p~]raetoricia a senatu auctorib(us) \im)peratorib(us) Vesp(asianö) et

7 Mo adlettui wird nachher PrfttOI (lAtohrift von Arezzo Gori inscr. Etr. 2, 294 ).

Vgl. Suetoii ( laud. 1. Analog wird in Cirta ein hab(ens) orn(amenta) quinq(uen-

nuli(i) <}\<curt<muin) <l{trrtt'>) nachher noch 'ininqutnnalis (llonzon 6956; Her-
mes 1, f>!)). Achnliche Fälle C. /. L. III, 384. 392.

!i
i

( . 1 ii 1 v i iis Plautianus Cmi-ul '203 n. Chr. ist der erste, der wegen der

Ihm lriiher aU protf. ]>ra<t. bewilligten ornamenta consularia sich consul II

ii.innf.-
I
Di.. 46, i'i. rb, i:5 1.

t Kinmal wird einem Nichtsenator mit den Ornamenten das K< hi
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senatorische m. Werden dem , der das Stimmrecht im Senat ander-
Stimmklasse '

nachten weû S besitzt oder gleichzeitig erwirbt
*) , die ornamenta einer

omamenta. höheren Rangklasse verliehen, als in der er sich befindet, so richtet

sich sein Stimmplatz fortan nach dieser Rangklasse 2
). Es war

folgerecht das Stimmrecht überhaupt als ein wesentlich politisches

Recht zu behandeln, dagegen darin, an welchem Platz dies aus-

geübt werde, mehr ein Ehrenrecht zu finden. Dass aber in der

That also verfahren worden ist, lehrt die Gesammtheit der ein-

schlagenden Reweisstellen. Insbesondere in den umständlichen und

mannichfaltigen Rerichten über Caesars Aufnahme in den Senat im

J. 741 3
) werden die Ausdrücke consulari loco sententiam dicere,

consularis locus, consularia ornamenta durchaus als gleichbe-

deutend gebraucht. Ebenso giebt Dio als Inhalt der dem Ger-

manicus ertheilten prätorischen Ehren an, dass er im Senat nach

den Gonsularen, also an der Spitze der Prätorier zu stimmen be-

fugt sein solle 4
) . — Ein Senator also, der die ornamenta empfing,

befand für die Aemterbewerbung und für die Stimmgabe sich in

verschiedenen Rangklassen ; beispielsweise hätte Caesar 71 4 nach

den Reschlüssen des Senats als Consular stimmen, als Quästorier

wenn er im Gefolge des Kaisers im Senat erscheint, sich zu setzen (Dio 60, 23)

;

was natürlich nichts gemein hat mit dem Sitz- und Stimmrecht des Senators.

1) Zuweilen werden Stimmrecht und Ornamenta ausdrücklich neben einan-

der gegeben. Liv. ep. 118 (A. 3). Ebenso wird C. 1. L. III, 753 jemand von

einem Municipium erst mit den ornamenta duoviralia , dann mit dem ius sen-

tentiae dicundae beschenkt.

2) Auch die Municipalinschriften bieten dafür Analogien, z. B. die capua-

nische (Henzen 7047) eines decurio ornatus senten(tid) Jlvirali.

3) Augustus mon. Anc. 1, 3: [sen]atus decretis honori[fl]cis in ordinem

suum [me adlegit C. Pansa et A. Hirti]o consulibu[s c\on[sula[rem locum [mihi

tribuens], wo das Ergänzte durch die griechiche Uebersetzung gesichert ist. Liv.

ep. 118: C. Caesari . . . propraetoris imperium a senatu datum est cum consulari-

bus ornamentis , adiectumque ut Senator esset. Appian 6. c. 3, 51 : idnrjcptaavTO

. . . •pu^Tjv ocütcw sacpepav iv xolc, b7iaTi%oXc, tjoy) %a\ tyjv uratTeiav aurrjv \xexii-

vat toü vÖ[aod ftäaaov £rä>v oe%a. Dio 46, 29 : tö ßouXeuetv h toi; Texajxieufcöai

tö T£ xd? aXXa? äpyß-S ösxa ereoi Oaaaov irapa tö vevofxtajjiivov atrrjaai . . . £dnr]-

cpicavxo. Diese drei'Berichte gehen auf die Beschlüsse vom Jan. 711; Dio fügt

hinzu 46 , 41 , dass nach der Schlacht von Mutina im Sommer des Jahres der

Senat ihm zwar das geforderte Consulat verweigert habe, Tai? öe orj TtjxaTc Tat?

uuaTixat? £-/töa[j.7)cav , wste xai y><*>[j.y]v ev toi? bnat€\jr.6eis -rjS-rj Ti^ea&at , und
da auch dfes den Soldaten nicht genügte, crparrflov te gcütöv £v toi? irptuTot?

%a\ {x£T<x touto Y.a\ Ö7iaTOV atp£rKjvcu e'dnrjcpicavTo. — Ciceros Antrag am 1. Jan.

711 ging dahin (Philipp. 5, 17, 46): senatui placere C. Caesarem C. f. pontificem

pro praetore senatorem esse sententiamque loco praetorio dicere eiusque rationem,

quemcumque magistratum petet , ita haberi , ut haberi per leges liceret , si anno

superiore quaestor fuisset. Daraus schöpft Plutarch Ant. 17: Kixspcov .... tsXo?

£7ceioe ttjv ßouXriv . . . Kaicapt . . paßBou^iav Tzi\f.<bv.i xaX CTpaTT^ittd xöa|j.ia.

4) Dio 56, 17: x<p Se hr\ repjxavix«) . . . . at oTpaTTj-fi/tal (ri(j.ai) tö te ttjv

Yvu>[atjv TzpwTip [X£Ta tou? üTiaTEUXOTa? dzocpaiVEO&ai . . . ddnrjcpiatfrj.
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aber sich um die weiteren Aemter bewerben sollen l
) , und in

ähnlicher Weise ist auch M. Marcellus 730 in den Senat aufge-

nommen worden 2
). — Die Rangordnung innerhalb der einzelnen

Klassen wird für die ornati sententia, wie für die adlecti, zu-

nächst durch die besondere Verfügung entschieden worden sein,

wie denn in der That solche Anordnungen in einzelnen Fällen

berichtet werden 3
)

; war nichts ausdrücklich bestimmt, so müssen

nach allgemeinen Regeln diejenigen, die irgend eine Anciennetät

hatten, den blossen ornati vorgegangen sein.

IV. Ferner schliessen die ornamenta das Recht in sich bei ,.
Aeuwer-

hcne Ehren-

den öffentlichen Festlichkeiten unter den Senatoren Platz und an ?
echte

^ls
Inaalt der

den Festmahlzeiten der Senatoren Antheil zu nehmen, sodann ornamenta.

überall öffentlich im senatorischen Gewand und, falls die orna-

menta den niedrigsten, das ist den quästorischen Grad übersteigen,

bei den Öffentlichen Festlichkeiten mit den dadurch angezeigten

Insignien zu erscheinen 4
). Dass darin auch das Recht enthalten

ist mit den gleichen Insignien bestattet zu werden, lässt sich

1) Also ist unsere Ueberlieferung über die betreffenden Vorgänge vollkom-

men ungetrübt und in sich übereinstimmend, nur dass Dio den Fehler begangen
hat die Ertheilung der consularischen Ornamente nach statt vor die Schlacht von
Mutina zu setzen. Die Beschlüsse waren drei : 1) dass C. Caesar Senator sein

solle (mon. Anc. ; Cicero ; Livius) ; 2) dass er gelten solle als Quästorier (Dio

:

[fovfoutm 4* toi; Terau-teuatfai ; Cicero: eins rationem, quemcumque magistratum
petet, ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quaestor fuisset)

;

9 ) dass er seinen Sitz haben solle unter den Consularen (mon. Anc. : consula-

rem locum mihi tribuens ; Livius : cum consularibus ornamcntis ; Appian : -poi\t.Tp

isziuzK-t fo toi; fataxcKoTc; Dio: rate Ttu-atc xaTc UTraxiocaT; £v.öafA7)aav , u>a?e

y.at yv^u/rjv iv toi; uTTate'jy.öaiv rfsq fWleflWat), wodurch Ciceros Antrag: C. Cae-

mrem . . . sententiam loco praetorio dicere überholt war. — Nipperdey hat diese

Stellen so auffallend gefunden , dass er die von Dio und Appian als 'grossen'

und 'noch grösseren Widersinn' enthaltend bei Seite wirft, bei Cicero aber quae-

storio für praetorio emendirt, weil 'einem, der im Senat Prätorier war, nicht auf-

erlegt werden konnte, Aedil oder Prätor zu werden'. Das ist freilich ebenso
richtig als es falsch ist den, der am prätorischen Platz stimmt, als Prätorier zu

titen.

\ach Dio 53, 88 wurde ihm bei seinem Eintritt in den Senat 730 das

Hecht gegeben jfet)Xe6ctN £v -rot; fartßattfgiptfot , während er 731 die Aedilität

übernahm. Dies ist also so zu verstehen, dass er dem Bewerbungsrecht nach

/um quaestorius erklärt wurde und als solcher die Aedilität erlangte, aber unter

<len Prätoriern stimmte.

9o für (iermanicus (S. 442 A. 4); ähnlich für den jüngeren Drusus.
• 1. 17: xfy Apofaip . . . vcal fe th SimftptOV ou(jLCpotTäv repiv ßouXeDaat xal

p . yWmnrrv ~'/r> T '"v 4oTp«r»mp6Ötaw Troteiodai fc'lnrjcplaftT).

4) Sueton Aug. 35: quosdam (senatores) ad excusandi se vereeundiam com-
putit servavitque etiam «MUMMltfttll fnttptU vettis et npeetandi in orchestra epulan-

'ice iu». Di<> 68, I I ! '// w£ fCtfttlEOßCÖfXp liMetfo £xo3u.r
(

3av, was nur
-iut SeiMi ornamenta prattoria gehen kann; denn das Consulat erhielt er vom
Kaiser. Derselbe berichtet 58, 12, dass der Senat einem praef. vigilum quästo-
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nicht ausdrücklich belegen , ist aber nicht zweifelhaft. — Diese

Vergünstigung tritt nicht bloss in der Weise auf, dass die an eine

bestimmte Magistratur geknüpften Ehrenrechte allgemein einge-

räumt werden, sondern auch, und wahrscheinlich in älterer Zeit

ausschliesslich, in der Form der speciellen Gewährung einzelner

derartiger Rechte, insonderheit zu Gunsten Lebender des Rechts

die Prätexta gleich den gewesenen curulischen Magistraten zu

führen x
) und zu Gunsten Verstorbener des Rechts mit den Ehren

des gewesenen Censors, das heisst mit dem ganzpurpurnen Todten-

gewand bestattet zu werden 2
). Beschlüsse dieser Art gelten

selbstverständlich, so weit sie reichen; doch ist der erstere Fall

vielleicht nur in der Fassung von der Bewilligung der ornamenta

verschieden, wie sie in der Kaiserzeit üblich war. — Dass bei

bildlichen Darstellungen die ornamenta mit abgebildet werden,

versteht sich von selbst 3). — Für die NichtSenatoren sind diese

rische, einem praef. praetorio prätorische Ehren bewilligt habe , und fährt dann

fort: xod auxöp xal ciwdeäa&at cyiai xal £[aocxu|) repiropcpupu) £v xais e6%xatai;

7rav7]-y6peci ypfja&ou, wo das sehr anstössige a'jTcp wohl in ootoj zu verwandeln

ist. Derselbe 54, 14. 55, 9. Cicero pro CLuent. 47, 132 (S. 440 A. 1). Bei

den Senatsmahlzeiten ist zunächst gedacht an das epulum Iovis vom 13. Nov.

und das epulum Alinervae vom 13. Sept. (Gell. 2, 18, 2 und sonst; Handb. 4,

293). — Einem Augustalen bewilligt der ordo , ut . . . commodis publicis ac si

decurio frueretur (Orell. 4047).

1) Dahin wird zu ziehen sein, dass im J. 652 einem Centurio wegen seines

tapferen Verhaltens im kimbrischen Krieg von den Feldherren verstattet ward in

der Prätexta zu opfern (S. 421 A. 2). Ebenso wurde zu Gunsten des Quästoriers

Cato im J. 698 beantragt xd? %ia$ auxov dv daO-rjxt Jteputep<p6p<p $cdaa5$ai

(Plutarch Cat. min. 39). Aehnlich verhiess Caesar der Sohn seinen Centurionen

und Tribunen neben anderen Ehren Tiept-opcpupou; daft-rj-ra? -/.od ßouXsuxixT^ ev

Tai? naxpiciv d£uuaiv (Appian b. c. 5, 128), also einem jeden in seiner Heimaths-

gemeinde die ornamenta decurionalia.

2) Tacitus ann. 4, 15. 6, 27; hist. 4, 47; vita Pertinacis c. 15; vita Severi

c. 7 ; ferner die Grabschrift wahrscheinlich eines Prinzen aus dem augustischen

Hause C. J. L. I p. 565 : censu\rae] . . . insignibus decorata cu . . . Kaiser Clau-

dius, dem ebenfalls gleich dem Augustus (Tacitus ann. 12, 69) ein funus cen-

sorium beschlossen wird (Tacitus ann. 13, 2), war Censor gewesen. Man hätte

ihm allerdings auch als triumphalis das Begräbniss anordnen können, aber in jener

Epoche waren die triumphales so gemein wie die censorii selten. — Gegen Nip-

perdeys Erklärung (zu Tacitus ann. 3, 5) des funus censorium als des von den

Censoren , also auf Staatskosten ausgerichteten Begräbnisses spricht ausser jener

Inschrift besonders , dass das funus publicum , da es durchschnittlich zweimal

so häufig in Zeiten fiel, wo es keine Censoren gab als in die Zeit der Function

derselben, nicht füglich von diesen den Namen annehmen konnte. Vgl. S. 425 A. 5.

3) Orelli 3986 = C. /. L. II, 4268 : quae [statua] ex d^ecreto) d(ecurionum)

Tarr[aconensium)
,

quod factum post mortem eius
,

posita est adiectis ornamentis

aediliciis. Wenn der Ordo einem Verstorbenen zuerkennt laudationem publicam,

locum sepulturae, impensam funeris, clupeum, statuam pedestrem et ornamenta de-

curionatus (C /. L. II, 1286 vgl. 1186), so ist wohl in den ornamenta beides

zusammengefasst, das Todtengewand und die Insignien der Statue'.
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Ehrenbefugnisse der einzige Inhalt der ornamenta, und da die-

selben immer vorwiegend und später ausschliesslich an solche

gegeben worden sind, denkt man überhaupt bei den ornamenta

zunächst und vor allem an diese äusseren Ehrenrechte.

Es bleibt noch übris theils Geschichtlich das Aufkommen der^** ™ 10™
ö o der orna-

ornamenta darzulegen , theils die Unterschiede der davon vor- >en 'a bei
o ' Senatoren,

kommenden Gattungen deutlich zu machen. In jener Beziehung

wird zu unterscheiden sein zwischen der Verleihung der orna-

menta an solche Personen, die bereits im Senat sassen oder doch

bestimmt waren in denselben einzutreten, und der gleichen Ver-

leihung an Personen, die weder dem Senate angehörten noch an-

gehören sollten. Denn wrenn auch formell beide Acte gleichartig

sind *), so sind doch die Folgen der Verleihung für beide Kategorien,

wie wir sahen, wesentlich verschieden. Daher ist auch die that-

sächliche Entwickelung bei beiden eine ganz andere gewesen. —
Der älteste Fall, in welchem unseres Wissens ein Senator die

ornamenta erhalten hat, ist derjenige des Tribuniciers G. Papi-

rius Carbo, der wegen einer wohl geführten Repetundenklage im

.1. 689 vom Senat mit consularischen Ornamenten geehrt worden

sein soll 2
)

; doch können füglich früher schon ähnliche Ver-

leihungen vorgekommen sein. Von dem Dictator Caesar wird

gemeldet, dass er zehn Prätoriern consularische Ornamente ver-

lieh 3
). Von der Verleihung desselben Rechts an den jungen Caesar

durch den Senat im J. 711 war bereits die Rede (S. 442). In

der augustischen Zeit sind den jüngeren Mitgliedern des kaiser-

lichen Hauses häufig einige Jahre, bevor sie zur Prätur ge-

langten, prätorische Ehren zugestanden worden 4
). Wenn aus

späterer Zeit nichts Aehnliches berichtet wird, so mag das Zufall

1 ) J)ies tritt besonders scharf hervor bei Tacitus hist. 4, 4: adduntur Primo
Antonio eontularia, Cornelio Fusco et Arrio Varo praetoria insignia. Jener ist

"»-fiit' r. -iiese beiden sind es nicht.

2) Dio 36, 40 [23]: töv xarrjopTjaavxa aiixoy Ti(j.at; 'jTraxixat;, xcdrep it-

8T)|xapYTptÖTa fwtoov, Easjxrjvav. Nipperdey S. 74 erhebt Bedenken gegen die

Richtigkeit der Notiz; mir scheint sie glaublich. Gleichartig ist der Beschluss

vom .1. 698 zu Ehren des Quästoriers Cato (S. 444 A. 1).

3) Sueton lul. 70 : derem praetoriis viris consularia ornamenta tribuit. Da-
gegen Dio 43, 47: icoXXo6c ...£;... tou; uT.iTvr/Mo.z ^ xal dpyty ttva

.77; ifXZti'ktZzv bezieht sich, wie Nipperdey S. 78 richtig bemerkt," auf die

Adleetionen.

ii M. Hareelhli trat 730 in den Senat ein als quacstorius, aber mit prätori-

I A. 2). Tiberiuf, Qniitot r: J 1 , erhielt prätorischen Rang
ill A. 2); sein Bnidet Drusus, (juästor 739, am Ende

des Jahres prätorischen Rang, die Prätur 743 (S. 441 A. 2); Germanicus, Qua-
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sein, kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Mitglieder

des kaiserlichen Hauses späterhin nicht mehr in der Weise an

den Senatsgeschäften sich betheiligten wie unter Augustus. Noch

unter Otho und im Anfang der Regierung Vespasians haben

Legionslegaten, also vermuthlich Prätorier, gewiss Senatoren,

die consularischen Ornamente erhalten
*) ; spätere Verleihungen

dieser Art sind nicht bekannt. Dass die Attribution der prätori-

schen Ornamente an Senatoren — quästorische konnten solchen

überhaupt nicht gegeben werden — durch die immer häufiger

werdende Adlection inter praetorios absorbirt ward, ist begreif-

lich. Von der Attribution der consularischen Ornamente gilt nicht

dasselbe, da eine Adlection inter consulares erst spät üblich ge-

worden ist; aber die zunehmende Leichtigkeit zu den wirklichen

consularischen Fasces zu gelangen mag wohl auch hier bewirkt

haben, dass die consularischen Ornamente nach dem 1. Jahrh.

kaum an Senatoren vergeben worden sind.

bei Nicht- Anders verhält es sich mit der Ertheiluns der senatorischen
Senatoren. o

Ehrenrechte an Nichtsenatoren. In der älteren Republik mag sie

namentlich in der Form der Militärbelohnung nicht selten statt-

gefunden haben (S. 421 A. 2) ; aber die EntWickelung der Oli-

garchie scheint es nicht gelitten zu haben], dass der gemeine

Soldat wegen tapferen Verhaltens dem gewesenen Senator äusser-

lich gleichgestellt ward. Ueberhaupt sind Bewilligungen dieser

Art in der späteren Zeit der Republik nur ausnahmsweise vor-

gekommen 2
). Am häufigsten ist wohl noch bei Ausscheidung

aus dem Senat die Milderung zugelassen worden dem Betreffen-

den zwar die politischen Rechte zu entziehen, die Ehrenrechte

aber vorzubehalten. Der älteste Fall dieser Art, von dem wir

wissen , betrifft einen gewesenen Beamten , der von den Cen-

soren des J. 684 wegen eines Makels seiner Geburt bei sonstiger

Unbescholtenheit unter Belassung der Ehrenrechte aus dem Senat

stör 7 n. Chr., die prätorischen Ehren 10 n. Chr. (S. 442 A. 4), während ihm
die Prätur nachher erlassen ward, um ihn zur Uebernahme des Konsulats schon

für 12 n. Chr. zu befähigen (Dio 56, 26). Dem jüngeren Drusus wurde das

prätorische Recht schon im J. 10 für die Zeit gegeben, wo er die Quästur be-

kleidet haben würde (S. 443 A. 4), welche er dann im J. 11 übernahm
(Dio 56, 25).

1) Tacitus hist. 1, 79. 4, 4 (S. 445 A: 1).

2j Beachtenswerth ist es, dass Caesar der spätere Augustus als Militärbe-

lohnung wohl decurionale, aber nicht senatorische Ornamenta in Aussicht stellt

(S. 444 A. 1).
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entfernt ward (S. 440 A. 1). Auch Augustus, unter dessen

Regierung die ornamenta so häufig an Senatoren verliehen wor-

den sind, hat den bei der Reinigung des Senats ausgeschiedenen

Personen , wo nicht besondere erschwerende Umstände hinzu-

traten , die Ehrenrechte belassen (S. 443 A. 4). Aber die Ver-

gebung dieser Ehrenrechte an Personen, die im Senat weder sassen

noch sitzen sollten, kommt weder in der späteren republikanischen

Zeit vor noch in der augustischen *) , sondern zuerst wieder unter

Tiberius im J. 19 n. Chr. 2
). Sie hat damals, wie seitdem überhaupt,

vorzugsweise stattgefunden zu Gunsten der Inhaber der höchsten

Ritterämter, insbesondere des praefectus praetorio , dem anfangs

prätorische, seit Nero consularische Ornamente verliehen zu wer-

den pflegen 3
). Aber auch praefecti vigilum*) und andere einfluss-

reiche oder besonders begünstigte Personen des zweiten Standes 5
)

haben die magistratischen ornamenta erhalten , selbst Provinz-

procuratoren G
) und, wenigstens als unter Claudius Regiment Herr

und Sclave die Rolle gewechselt zu haben schienen, sogar kaiser-

liche Freigelassene 7
). Anders bezogen, aber nicht wesentlich ver-

schieden sind die Rewilligungen der Ornamenta an solche Glieder

sei es des kaiserlichen Hauses 8
), sei es abhängiger Dynasten-

1) Dass einem Nichtsenator für den Fall seines Eintretens in den Senat

eine höhere Rangklasse bestimmt wird, wie dies für den jüngeren Drusus geschah

(S. 443 A. 3), ist etwas ganz anderes.

2) Dio 57, 19 : toütov (den praef. praet. Seianus) 6 Ttß£pio; .... Tat? OTpa-

vtflataxz TifxaTc £xöafi.T]ae-v , 8 jjltjttuj rpöxspov [ATjöe-vt xtüv 6{j.ot(uv auxü) lyeyovei.

3) Prätorische Ornamente erhielten die praefecti praetorio Seianus (A. 2)
und sein Nachfolger Macro (Dio 58, 12) so wie andere unter Nero (Tacitus 11, 4)
und Vespasianus (Tacitus hist. 4, 4); consularische zuerst, so viel wir wissen,

unter Nero Rufius Crispinus , der vorher prätorische empfangen hatte (Tacitus

arm. 16, 17 vgl. 11. 4) und sodann andere mehr: Tacitus ann. 15, 72. Dio

16, 18. 78, 13. 79, 4. Orelli 3157. 3574. Vita Hadr. 8; Pii 10.

4) Der praef. vigilum Laco erhält unter Tiberius quästorische Insignien

(Dio 58, 12).
.")) Hin kaiserlicher Kabinetssecretär {ab epiatulis) unter Nerva erhält prä-

torische Insignien (Orelli 801); consularische der frühere Vormund des Kaisers

Nero l'l.i'itus ann. 13, 10); quästorische ein römischer Ritter (Tacitus ann.

6) Sin »ton (idud. 24: ornamenta constdaria etiam procuratoribus ducenariis

nt'lulstt. Einzelne Fälle der Art berichten Tacitus ann. 12, 21 von einem Pro-

curator von Pontus, Dio 60, 23 von dem A. 4 genannten Laco als Procurator

licn (vgl. Orelli 3130: P. Graecinio P. f. Pob. Laconi consularibus orna-

mentis). Ander««. J'ro\ inzprocuratoren erhalten prätorische Ornamente (Tacitus

a. a. <). iin<l Ui<t. 1, i i. Amli vita Alex. 58 gehört wohl hieher.

l'.-illas erhielt prttorlsch«: <)riiann:nti' ( Plinius ep. 7, 29. 8, 6: Tacitus

nnn. 1 .ton Claud. 28; l'linins h. n. 35, 18, 201), Narcissua quästo-
i ijs ann. 11, 38; Sueton a. a. A. )•

So erhielt Claudius von Tiberius consularische Ornamente (Sueton
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familien 1

), die die römische Beamtenlaufbahn nicht betreten durf-

ten oder nicht betreten wollten,

nie drei Die magistratischen Ornamente kommen in drei Abstufungen
magistrati- vor , die den drei Graden der althergebrachten obligatorischen
sehen orna- ' ° °

*<*• Aemterstaffel der Republik sich anschliessen , als consularische,

prätorische und quästorische , von welchen die letzteren über-

haupt nicht häufig begegnenden 2
) selbstverständlich nur bei Nicht-

senatoren vorkommen können. Senatorische Ornamente im All-

gemeinen giebt es ebenso wenig 3
) wie tribunicische oder aedili-

cische 4
) und censorische 5

) . Vorrücken aus dem niederen Rang

in den höheren hat auch hier stattgefunden so gut wie bei den

wirklichen Aemtern G
) . Was das äusserliche Auftreten der also

Claud. 5); den Beschluss des Senats, ut . . dicendae inter consulares sententiae

ius esset, Hess derselbe cassiren (das. 6). Vermuthlich ist dies so aufzufassen,

dass der Beschluss lautete wie in Beziehung auf Octavian : ut Senator esset et

loco consulari, und Tiber ius die erste Hälfte verwarf, die zweite annahm.

1) Der jüdische König Agrippa I. erhielt unter Caligula prätorische Orna-

mente (Philo in Flaccum c. 7 : ßaaiAea xal cpiXov Kaiaapos xal &7rö ttj? Pco-

jAauov ßouAf]<; t£ti(j.y][jl£^ov CTpaTTjYittals xijJiatV), unter Claudius consularische

(Dio 60, 8); dessen Bruder Herodes unter dem letzteren prätorische (Dio a. a. 0.).

Uebrigens hatten beide römisches Bürgerrecht; einem Nichtbürger hätten die

Ornamenta ohne Zweifel nicht gegeben werden können.

2) Ich kenne nur die drei S. 447 A. 4. 5. 7 angeführten Beispiele. Auf
Inschriften erscheinen sie bis jetzt nirgends.

3) Der Grund davon ist, dass es in dem römischen Senat dieser Epoche
keine niedrigere Rangklasse giebt als die der Quästorier; wesshalb auch keine

Adlection inter senatores vorkommt. Als zusammenfassender Ausdruck für die

consularischen, prätorischen und quästorischen Ehrenrechte wird die Bezeichnung

allerdings gebraucht (Big. 50, 16, 100). In den Municipien , wo sich immer
eine den alten pedarii entsprechende Senatorenklasse behauptet hat, sind darum
auch ornamenta decurionalia häufig.

4) Auf den Mangel an Belegen für ornamenta tribunicia und aedilicia (denn
die unsichere und verwirrte Stelle der vita Marci c. 10 kommt nicht in Betracht)

haben A. W. Zumpt (Rhein. Mus. N. F. 2, 276) und Marquardt (1. Aufl.) auf-

merksam gemacht. Die Ursache ist wohl zunächst, dass das Schema für die

ornamenta einer Zeit angehört, welche die erst von Augustus späterhin geschaf-

fene Senatsklasse der tribunicii und aedilicii nicht kannte, daneben, dass es für

diese Klasse an einer gleichmässigen Amtstracht fehlte. — In den Municipien

begegnen aedilicii honores (C. /. L. II, 4062) oder aedilicium ius (C. /. L. II,

4061) in Beziehung auf Augustalen. Vgl. S. 444 A. 3.

5) Municipale ornamenta censoria (Orelli 3897) oder quinquennalicia (Henzen

6956) kommen vor, wenn gleich selten. Die Ursache der Verschiedenheit liegt

darin, dass in den Municipien die Quinquennalität sich behauptete, so dass die

quinquennalicii sich als eine höhere Rangklasse aus den duoviralicii ausschieden

;

wogegen in Rom in der Zeit, wo das System der ornamenta sich entwickelte,

censorii so gut wie ganz fehlen. Das funus censorium, das heisst die Bestattung

im Ganzpurpurgewand, konnte darum wohl verfügt werden (S. 444 A. 2), aber

nicht konnte man einen Lebenden in eine Rangklasse weisen, die es in der That

nicht mehr gab. — Auch ornamenta sacerdotalia begegnen zuweilen als munici-

pale Auszeichnung (C. /. L. III
;
384. 392. 753), aber nicht als römische Sitte.

6) Vgl. die Fälle des Crispinus, Laco und Agrippa S. 447 A. 3.6 und oben A. 1.
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Ornirten anlangt, so scheidet die quästorischen von den höheren

der Mangel der Prätexta, der allerdings nur bei den Volksfesten

hervortritt. Dagegen scheinen die prätorischen von den consulari-

schen sich äusserlich nur dadurch *) unterschieden zu haben, dass

die Senatoren, wo der Senat als Corporation erschien, also bei

den Volksfesten, den Senatsmahlzeiten und so weiter, nach Rang-

klassen gesetzt und den Ornirten ihr Platz bei der betreffenden

Klasse angewiesen wurde. Nach der oben dargelegten Entstehung

der ornamenta ist es überhaupt wahrscheinlich, dass dieselben nicht

so sehr auf das öffentliche Erscheinen überhaupt sich bezogen,

als auf den bei dem öffentlichen Erscheinen des Senats als solchen,

insbesondere bei den Volkslustbarkeiten, dem Betreffenden anzu-

weisenden Platz.

Neben den magistratischen Ornamenten stehen die trium- Ornament*

phalen , das heisst das Recht auch ohne triumphirt zu haben

diejenigen Insignien zu führen, die dem wirklichen Triumphator

auf Lebenszeit verbleiben (S. 422). Von dieser Fiction findet sich

in republikanischer Zeit keine Spur; die Einrichtung geht zurück

auf Augustus und hängt zusammen mit der Beschränkung des

wirklichen Triumphes auf den Kaiser und die Glieder des kaiser-

lichen Hauses (S. 132). Uebrigens hielt Augustus daran fest, dass

die Triumphalornamente nur da gegeben werden sollten, wo nach

der bisherigen Ordnung die Bedingungen des Triumphs vorhanden

waren; zuerst empfingen sie im J. 742 seine Stiefsöhne Tiberius

und Drusus 2
) und sodann zahlreiche andere Feldherren 3

). Indess

schon nach den Aenderungen , die in der Zuerkennung des

Triumphs unter Caesar eingetreten waren (S. 127), war eine for-

melle Grenze hier kaum zu finden; unter dem haltlosen Regiment

1) Dass ausserdem die Zahl der Fasces bei der Bestattung verschieden war,

ist möglich (S. 425).

2) Die hergebrachte auch von Borghesi (opp. 5, 26) und im Handb. 3, 2,

452 festgehaltene Annahme, dass die Triumphalornamente zuerst an Agrippa 740
verliehen worden seien, ist unhaltbar; Dio 54, 24 sagt dies gar nicht und wir

haben keinen Grund abzugehen von dem Bericht Suetons {Tib. 9): quas ob res

et ovans (im .1. 745) et curru (im J. 747) urbem ingressus est (Tiberius), prius,

ut quidam putant , iriumphalibus ornamentis honoratus novo nee antea cuiquam
tributo yenere honoris, und Dio selbst 54, 31. 33, wonach in den J. 742 und

den beiden Brüdern Drusus und Tiberius die Triumphalornamente bewilligt

Winden. Damalf wurden sie wenigstens für Drusus mit der Ovation zugleich

decretirt (Dio a. a. 0. ; Sueton Claud. 1) ; später treten sie ganz selbst-
- auf.

• '») Sueton Aug. 38: super triginta dueibus iustos triumphos et aliquanto

pluribus triumphalia ornamenta decernenda curavit.

Iloro. Alterth. I. 2. Anfl. 29
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der späteren julisch-claudischen Kaiser riss bei der Verleihung

dieser Auszeichnung völlige Willkür ein und selbst NichtSenatoren

haben unter Nero die Triumphalornamente erhalten *) . Nach

Traianus findet sich von denselben kein Beleg mehr und sie kön-

nen seitdem als abgekommen angesehen werden 2
).

Verl
de

i

J

mng Alle Ornamente, die magistratischen wie die triumphalen,

durchX sind stets vom Senat verliehen worden. Für die Triumphal-
Senat, ornamente folgt dies schon daraus, dass der Triumph selbst in

der späteren Republik vom Senat bewilligt ward (S. 132); nach

den darüber vorhandenen Zeugnissen wird der betreffende Antrag

vom Kaiser gestellt, der Senat aber fasst darüber Beschluss 3
).

Dasselbe gilt auch von den magistratischen Ornamenten ; obwohl der

Kaiser die Aemter selbst theilweise kraft seines Commendations-

rechts besetzte, so ist doch die Aufnahme eines Senators in eine

höhere als die ihm eigentlich zukommende Stimm- und Rang-

klasse und die Zulassung eines NichtSenators zur Ehrengemein-

schaft mit dem Senat wohl niemals unmittelbar durch den Kaiser

verfügt, wenn auch regelmässig auf seinen Antrag vom Senat be-

schlossen worden 4
).

1) Sueton Ner. 15, wo der praef. praet. Tigellinus gemeint scheint (Tacitns

<xnn. 15, 72). Weiteres über die spätere Denaturirnng dieser Auszeichnung im
Handb. 3, 2, 452.

2) Borghesi opp. 5, 30 fg. Handb. 3, 2, 453. Vgl. S. 437.

3) Orelli 750 : hunc .... senatus .... triumphalibus ornamentis honoravit

auctore imp. Caesare Augusto verbis ex oratione eins q(uae) i(nfrä) s(cripta) sfant'):

'Moesiae ita praefuit , ut non debuerit in me (= bis auf meine Regierung} dif-

ferri honor triumphalium eius omamentorum '. Aehnlich Orelli 622. 3187. 5366.

5448; Plinius ep. 2, 7, 1 und sonst. In Augusts Ordnung für den Marstempel
war vorgeschrieben ias fv<hp.cis xa? irepl x&v vtv.YjTY]pia)V Ixsi ttjv ßou)ajV «<**

slafrat (Dio 55, 10; Sueton Aug. 29). Dass auf den Inschriften zuweilen bloss

der Senat, bei den Schriftstellern öfter bloss der Kaiser genannt wird, erklärt

sich leicht.

4) Das Verfahren zeigt der Fall des Pallas (S. 447 A. 7) ferner die S.

441 A. 2 angeführte Inschrift eines orn[amentis p]raetoricis a senatu auctoribus

imperatorib(us) Vespasiano et Tito adlectus und die andere Orelli 801 : eodem (divo

Nervo) auctore ex s. c. praetoriis ornamentis. Ich kenne kein sicheres Beispiel

davon, dass der Senat übergangen wäre.



Qualification für die Magistratur.

Unter der Qualification für die Magistratur verstehen wir Begriff der

diejenigen Erfordernisse, deren Vorhandensein in der Person des sehen Quaii-

, ,,ii i i, • i
fication.

zu ernennenden Magistrats dem wählenden oder wanlleitenden,

also zur Vornahme des Ernennungsacts befugten Beamten fest-

stehen muss, damit dieser Act von ihm vollzogen werde. Denn

von Rechtswegen steht ihm, und, da es immer nur einen wahl-

leitenden Beamten giebt (S. 40. 42) und die collegialische Inter-

cession den Wahlen gegenüber wenn überhaupt je, doch nur in

ältester Zeit statthaft war (S. 272), ihm allein 1
)

die Entscheidung

darüber zu, ob diesen Bedingungen {genügt ist oder nicht 2
).

Freilich forderte die Sitte auch hier, dass der Beamte in zweifel-

haften Fällen sich nicht entscheide ohne vorgängige Berathung

mit verständigen und angesehenen Männern ; wir finden, dass der

wahlleitende Beamte zunächst seinen Collegen derartige Fragen

vorlegt 3
), unter Umständen dafür ein besonderes Consilium zu-

sammenruft 4
), ausnahmsweise die Sache sogar im Senat zur Ver-

1) Dass den Pontiflces das Recht zukommt die Qualification der Magistrate

mit Rücksicht auf die von diesen zu verrichtenden heiligen Handlungen zu prü-

fen, ist gewiss ein Irrthum des Dionysios (2, 73).

2) Velleius 2, 92 : (C. Sentius Saturninus) consul (im J. 735) .... quaestu-

ram petentes
,

quos indignos iudieavit, profiteri vetuit et cum id facturos se per-

severarent, consularem , si in campum descendissent , vindietam (S. 136 A. 2)
minatus est et Kgnatium . . . sperantem . . . ut praeturam aedilitati , ita consulatum

praeturae se iunetururn profiteri vetuit et cum id non obtinuisset , iuravit , etiamsi

l'artu-i esset consul suffragiis populi , tarnen se eum non renuntiaturum. Dieser

< rin«; I'.eleg aus der augustischen Zeit mag genügen unter den vielen, welche

dieses Recht des wahlleitenden Beamten darthun.

3) Liv. 3, 64, 5: qui (der wahlleitende Tribun) cum ex veteribus tribunis

negaret se ullius rationem habiturum pugnarentque collegae , ut liberas tribus in

mffr<igium mitteret. Daher wird die Zurückweisung des Candidaten auch wohl

Imet als ausgehend von beiden Gonsuln (Liv. 7, 22, 8). Es entspricht

dies tan tkm 8. 42 A. 2 Bemerkten. Vgl. 8. 301 A.

4) Zur Kikl mum von Clceros Worten : (principe* civitatis) tibi, cum L. Vol-

catio cos. in consilio fuissent , ne petendi quidem potestatem esse voluerunt sagt

29»
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handhing bringt 1

). Weiter kann die tribunicische Intercession

hiebei eingreifen 2
), insofern die Volkstribune den wahlleitenden

Beamten, falls er sich hinsichtlich der Qualification eines der

Candidaten ihrer Ansicht nicht fügt, an der Abhaltung der Wahl

hindern können.

Dispensation Dass in den Formen der Gesetzgebung die Wahlqualification

Quaiifi- wie überhaupt, so auch für den einzelnen Fall modificirt und von

einer bestehenden Regel zu Gunsten eines einzelnen Bewerbers

eine Ausnahme angeordnet werden kann, bedarf keines Beweises.

Auch ist dies häufig geschehen und zwar in der historischen Zeit

regelmässig durch den Senat, insofern in der späteren Republik

für die Entbindung von dem Gesetz regelmässig dieser als com-

petent gilt. Indess der Wahlact an sich genügt für eine solche

Dispensation von Rechtswegen nicht, selbst wenn den wählenden

Bürgern das obwaltende Hinderniss bekannt war; es mangelt in

diesem Fall sowohl die formale Constatirung des Willens der

souveränen Gemeinde wie auch die für jeden legislatorischen

Act erforderliche in der förmlichen Frage sich ausdrückende Ein-

willigung des Magistrats. Nicht einmal bei zweifelhafter Qualifi-

cation wird die Entscheidung der wählenden Bürgerschaft anheim-

gegeben 3
) . Die staatsrechtliche Consequenz führt vielmehr dahin

jede mit Verletzung eines absolut verbietenden Gesetzes erfolgte

Wahl als nichtig zu behandeln 4
)

; der wahlleitende Beamte ist

Asconius in or. in toga cand. p. 89: professus est Catilina petere se consulatum.

L. Volcatius Tullus consul consilium publicum habuit, an rationem Catilinae ha-

bere deberet, si peteret consulatum: nam quaerebatur repetundarum. Catilina ob

eam causam destitit a petitione. Vgl. S. 297 A. 1.

1) Die Beispiele, die sich von solcher Senatsintervention finden (Liv. 27, 6, 9.

32, 7, 11. 39, 39, 6; wogegen 8, 15, 9 senatus wohl nur, wie so oft, die Patri-

cierpartei bezeichnet)., haben immer zur Voraussetzung, dass die Tribüne sich

eingemischt haben und mit den Consuln differiren, wo dann regelmässig an den
Senat recurrirt ward (S. 270 A. 2). In den Fällen dagegen, wo die Beamten
nicht in Streit waren , scheint es nicht üblich gewesen zu sein die Frage vor

den Senat zu bringen.

2) Liv. 25, 2, 6. 27, 6, 3. 32, 7, 8. 39, 9, 4. 13. Vgl. S. 270.

3) Dass der beanstandete Candidat vor dem versammelten Volke (contione

advocatd) aufgefordert wird zurückzutreten, kommt vor (Liv. 39, 39, 11); aber

abgestimmt kann über seine Zulassung nicht werden.

4) Caesars Municipalgesetz bestimmt, dass jede gesetzlich festgestellte Quali-

fication im Fall der Nichteinhaltung die Nichtigkeit herbeiführe (Z. 139 : neive

quis, quei adversus ea creatu\s] renuntiatu[s] — die Bronze hat creatum renuntia-

tum — erit, ibei Ilvir IHIvir esto neive ibei m(agistratum) potestatemve habeto).

Dies bezieht sich allerdings nicht auf die Fälle, wo dem Beamten nur das Recht

der Zurückweisung zusteht ; wenn der wahlleitende Magistrat aus Unkunde oder

Versäumniss von diesem keinen Gebrauch gemacht hatte, war die Wahl natür-

lich gültig.
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durchaus befugt und sogar verpflichtet die Renuntiation zu ver-

weigern, wenn die Mehrzahl der Bürgerschaft einem nach seiner

Ansicht nicht qualificirten Candidaten die Stimme giebt *) . Indess

ist die Regel, dass der jüngere Volksschluss den älteren breche,

zuweilen missbräuchlich auch auf die Wahl nicht qualificirter

Candidaten bezogen worden 2
).

Es ist billig und üblich , dass der Wahldirigent , falls er E^c

r

b
ü
e

ck
d
_

er

einen Bewerber als nicht qualificirt erachtet, so früh wie möglich weisuns-

die Bürgerschaft davon benachrichtige, dass er auf ihn keine

Rücksicht nehmen werde 3
)

; seitdem die förmliche Candidatur

aufkam, werden demnach regelmässig schon dieser gegenüber die

Bedenken geltend gemacht. Indess darf daraus keineswegs gefol-

gert werden, dass, wenn der Wahldirigent von dem Hinderniss

erst später Kunde erhalten oder auch dessen rechtzeitige Geltend-

machung versäumt hat, er genöthigt ist den Candidaten als quali-

ficirt zu behandeln ; vielmehr kann er die Renuntiation immer nach

freiem Ermessen verweigern, und es giebt keine Macht im Staate,

die ihn zur Vornahme derselben zu zwingen im Stande wäre 4
)

.

1) Eigentliche Zurückweisung der Stimmen steht dem wahlleitenden Magi-

strat nicht zu. Wenn sich in der Abtheilung die Majorität der Stimmenden und
ebenso in der Bürgerschaft die Majorität der Abtheilungen für einen vom Magi-

strat nicht zugelassenen Candidaten erklärt, so kann der Magistrat nicht unter

Beseitigung der Stimmen der Majorität die Stimmen der Minorität als die allein

gültig abgegebenen behandeln, sondern nur eben die Renuntiation verweigern.

Das Weitere hierüber bei den Comitien.

2) Dieser Art ist die Wahl zweier Patricier für das J. 401 gegen das licinische

Gesetz (Liv. 7, 17 : interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis legem esse , ut

quodcumque postremum populus iussisset , id ius ratumque esset : iussum populi

et suffragia esse) und die des jüngeren Scipio zum Consul für 607, bevor er die

Priitur bekleidet hatte (vgl. unten den Abschnitt über die gesetzliche Aemterfolge).

l'lpian (S. 455 A. 2) spricht sogar den Satz aus, dass, wenn das Volk einen Un-
freien mit Kenntniss seiner Rechtsstellung zum Beamten wähle , er damit die

Freiheit erlange; was allerdings zu der Zeit, wo die Volkssouveränetät noch

'•im: praktische Bedeutung hatte, schwerlich behauptet worden wäre.

3) Se rationem eius habiturum non esse: Liv. 3, 64, 5. 7, 22, 8. 8, 15, 9.

10, 15, 11. 25, 2, 5. 39, 39, 4; Cicero ad fam. 16, 12, 3. Brut. 62, 224. ad

llrut. 1, 5, 3; Lex Iul. mun. Z. 132; Sueton lul. 18 und sonst oft. Gleichbe-

deutend ist nomen non aeeipere : Piso bei Gellius 7, 9, 3 ; Cicero Brut. 14, 55 ; Liv.

1). 40. 2: 27, 6, 5. 39, 39, 5. 12, zuweilen auch nomen non reciperehxy. 10, 15, 10.

4) Wenn der Wahldirigent den Rücktritt des von ihm verworfenen Candidaten

ni< lit geradezu erzwingen kann (Velleius S. 415 A. 2), so heisst dies nur, dass,

wenn der Candidat den ihm angesonnenen Wahlverzicht ablehnt, der Wahl-
dirigent nicht befugt ist die auf denselben fallenden Stimmen als nicht abge-

geben zu behandeln (A. 1). Wohl aber bleibt er befugt die Renuntiation zu

reifem. Darum untersagt auch Caesars Municipalgesetz Z. 132 nicht bloss

rationem comitieis conciliove [habere], sondern auch das ereatum esse renuntiare.

DM erklären die Consuln des J. 294 bei Liv. 3, 21, 8: nc quis L. Quinctium

eonnUem faceret; si quis feciuet, se id tuffragium non observaturot und C. Pi«o
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Die einzei- Wir wenden uns dazu die einzelnen Momente zu erwäeen,
nen Hinder-

nisse. welche geeignet sind die Uebertragung der Magistratur zu hindern.

Denn wenn auch insbesondere in früherer Zeit der Wahldirigent

nach freiem Ermessen die Renuntiation vornahm oder verweigerte,

so versteht sich dennoch von selbst, einmal dass in vielen Fällen

die rechtliche Consequenz oder auch positive Gesetzvorschriften

hier bestimmend eingriffen und der wahlleitende Beamte diese nur

anzuwenden hatte, zweitens, dass, auch wo sein Ermessen eintrat,

dasselbe durch die politische Sittlichkeit wie durch das Herkom-

men gebunden war und im Laufe der Zeit, je mehr die Magi-

stratur die freie Bewegung einbüsste, immer mehr gebunden ward.

In den letzten Jahrhunderten der Republik tritt die Willkür der

Wahldirigenten überhaupt nur ausnahmsweise hervor und findet im

Allgemeinen Zurückweisung des Candidaten nicht anders statt, als

auf Grund eines bestimmten Gesetzes oder eines dem Gesetz gleich-

stehenden Herkommens. Insofern also ist es zulässig die Wahl-

qualification auf bestimmte einzelne Kategorien zurückzuführen.

Qualitative — Dem juristisch zu denken Gewöhnten wird es zunächst an-

neit der gemessen erscheinen diese Hindernisse nach dem Grade der

nisse. rechtlichen Intensität zu classificiren, das heisst diejenigen Wahl-

qualificationen , deren Mangel wohl den wahlleitenden Beamten

zur Zurückweisung der Gandidatur und weiter zur Verweigerung

der Renuntiation ebenso berechtigt wie verpflichtet, aber nicht

geeignet ist nach erfolgter Renuntiation die Anfechtung der Wahl
zu begründen , von denen zu scheiden , welche schlechthin

erforderlich sind und bei deren Mangel auch die erfolgte und

verkündigte Wahl nichtig ist und bleibt 1
). Dass ein solcher

Gegensatz von dem römischen Staatsrecht aufgestellt worden ist,

tritt auch in unserer Ueberlieferung bestimmt hervor; der erste-

ren Kategorie zum Beispiel gehört die Zurückweisung wegen

Bescholtenheit an, der zweiten die wegen mangelnden Bürger-

rechtes. Aber da es vielfach zweifelhaft bleibt, welcher Grad

von Intensität der einzelnen Wahlqualification zukommt 2
), wird

als Consul 687 auf die Frage : Palicanum num suffrag iis populi consulem creatum

renuntiaturus esset .... 'non renunüdbö1

(Val. Max. 3, 8, 3).

1) So unterscheidet das heutige Eherecht die impedimenta impedientia und
dirimentia.

2) Beispielsweise wird man geneigt sein bei Verletzung der Bestimmung
Sullas in Betreff der Kinder der Geächteten Nichtigkeit anzunehmen, nicht aber

bei Verletzung der Vorschriften über die Alters- und Dienstjahre. Aber mit

Sicherheit lässt sich die Grenze nicht ziehen.
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es angemessen sein zwar diesen wesentlichen Gegensatz in den

einzelnen Fällen nach Möglichkeit zu berücksichtigen , aber nicht

die Wahlhindernisse danach zu scheiden. Zweckmässiger theilen

wir dieselben in absolute und relative, je nachdem sie den Be-

werber entweder schlechthin oder nur für den einzelnen Fall

ausschliessen. Wir handeln zunächst von den ersteren.

Absolute Hindernisse der Wählbarkeit.

Als absolute Hindernisse der Wählbarkeit führen wir auf vor Absolute

allen Dingen den Mangel des Bürgerrechts überhaupt oder doch ^Sffi?
der an sich in demselben enthaltenen vollen politischen Befugniss,

fahiskeit -

unter welche Kategorie die Rechtsbeschränkungen der «Plebejer,

der Freigelassenen, der cives sine suffragio und der wegen eines

Priesterthums oder zur Strafe vom Aemterrecht ausgeschlossenen

Personen fallen; weiter das weibliche Geschlecht so wie körper-

liche oder geistige Krankheit; ferner mangelnde Ehrenhaftigkeit

und endlich Verrichtung von Arbeiten gegen Bezahlung. Bis zu

welchem Grade ein jedes dieser Momente rechtliche Anerkennung

gefunden hat, wird in der weiteren Darlegung gezeigt werden.

1. Mangel oder Mangelhaftigkeit des Bürgerrechts.

Von grösster Bedeutung sind die Wahlqualificationen, die an Bürgerrecht

den Besitz des Bürgerrechts der römischen Gemeinde sich knüpfen, candidaten.

Zunächst versteht es sich von selbst, dass Unfreie sowohl wie

Fremde *) unfähig sind ein Gemeindeamt zu bekleiden ; hier ist

sogar, falls die Wahl irrthümlich auf einen solchen fällt, die

Renuntiation nichtig 2
), abgesehen von der Capitalstrafe , die

1) Man könnte freilich auf den Gedanken kommen , dass sich die alten

Juristen die Königswahl , im Gegensatz zu der der republikanischen Magistrate,

als frei in dem Sinne gedacht haben, dass auch der Nichtbürger, wie Numa, der

31 uiirnfremde, wie Tarquinius, ja der Unfreie, wie der Sohn der Sclavin Ser-

vius, König werden konnte. Soll das wirklich in der Erzählung liegen, so wird
niAw lirin nur eine theoretische Phantasie erkennen können; denn dass eine

Gemeinde für den Interrex den Patriciat fordert , als Kex auch den unfreien

Kann zulässt, ist unglaublich. Wahrscheinlich sind aber die Erzählungen in

dieser Beziehung naiv und ist dabei an die Wahlqualiflcation gar nicht gedacht. •
il 'piiiymus ad a. Mit. 1876: Vibium Maximum desiunatum quaestorem

agnovit dominus et gbdueeU. I >io 48, 34: M<££tp.<5v xtva xajAteuoetv uiXXovra ifvih-

pio£ te 6 hean6rrfi xal dr^y^f Stepo« o"e (vielleicht der gleicn zu nennende
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wenigstens den Sclaven in diesem Fall trifft 1

), innerhalb der

Bürgerschaft werden in Betreff der Wählbarkeit im Ganzen ge-

nommen Unterschiede nicht gemacht]; der politische Verstand der

Römer missbilligte im Allgemeinen die Aufstellung derartiger for-

maler Zurücksetzungen 2
), so schwer es auch zu allen Zeiten den

geringen Leuten geworden ist in Betreff der Aemter neben den Vor-

nehmen aufzukommen. Dennoch begegnen, namentlich in Folge der

Aufnahme von Neubürgern in die Gemeinde, innerhalb der Bürger-

schaft verschiedene Kategorien schlechteren Rechts, die, so ungleich

sie nach ihrem Ursprung wie nach ihrer Dauer sind, doch darin

zusammentreffen, dass den darin begriffenen Personen trotz ihres

Bürgerrechts das Recht abgeht sich um Gemeindeämter zu bewerben.

Können auch die meisten und wichtigsten dieser Kategorien erst

in dem Abschnitt von der Bürgerschaft ihre Erläuterung finden,

so dürfen sie doch schon in diesem Zusammenhang nicht fehlen.

Solche zurückgesetzte Klassen sind die Plebejer gegenüber den

Patriciern ; die Freigelassenen gegenüber den Freigeborenen ; die

Bürger ohne Stimmrecht gegenüber den Vollbürgern; der Opfer-

könig und in älterer Zeit vielleicht noch andere Priester; endlich

diejenigen Personen, denen das passive Wahlrecht im Strafweg

entzogen worden ist.

Barbatius) dv xoic, GTpaTeuo|jivoi<; cpoapaftsi? Ttaxa tcöv tou Ka7itT<i>Xiou zeipaiv

Ivjg%i] zpoeXsufrepcufteis, ha d^toofxa i\ Ttfxojpia aurou Xdßiß. Ulpian Dig. 1, 14, 3:

Barbatius (sehr. Barbatius) Philippus cum servus fugitivus esset , Romae praetu-

ram petiit et praetor designatus est. sed nihil ei praeturam obstitisse ait Pompo-
nius, quasi praetor non fuerit. atquin verum est praetura eum funetum. Weiter

wirft der Jurist die Frage auf, ob denn alle seine Amtshandlungen auch nichtig

seien, und verneint sie : hoc enim humanius est : cum etiam potuit populus Roma-
nus servo decemere hanc potestatem , sed et si scisset servum esse , liberum effe-

cisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est. Vgl.' Suidas unter

Bdpßto? ®iXt7m%6?. Dass der Zeitgenosse Caracallas hier den Begriff der Volks-

souveränität über die Gebühr ausgedehnt hat, ist schon (S. 453 A. 3) bemerkt

worden. — Dass die Kriegsgefangenschaft im Bürgerkrieg keine rechtliche Sclaverei

herbeiführt, also auch die Wählbarkeit nicht beeinträchtigt, ist bekannt ; dagegen

verdient Erwähnung, dass dies auch auf den Bundesgenossenkrieg angewandt
worden ist und der als kriegsgefangener Asculaner im J. 665 im Triumph aufge-

führte P. Ventidius nichts desto weniger in Rom zu Aemtern gelangt ist, also

als civis R. ingenuus betrachtet wurde.

1) Dio 48, 34 (S. 455 A. 2). Dies' gilt auch von Sclaven , die Soldaten

geworden sind , selbstverständlich wenn der criminelle Dolus feststeht (Plinius

ep. ad Trai. 29. 30).

2) Das sprechen auch die Römer aus. Apud maiores, sagt Tacitus ann. 11, 22,

eunetis civium, si bonis artibus ftderent, licitum petere magistratus. Die Plebejer

sagen bei Liv. 4, 3, 4 : id quod populi est repetimus qfque usurpamus, ut quibus

velit populus Romanus honores mandet. Aehnliche Aeusserungen finden sich

zahlreich.
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1. Die Plebejer blieben, auch nachdem sie als Gemeinde- Unfähigkeit

genossen anerkannt waren und in der Gemeindeversammlung ^be/den"

stimmten, noch längere Zeit ausgeschlossen von der Bekleidung P
A?mteS?

n

der Gemeindeämter, so dass in dieser Epoche der Patriciat ebenso

die nothwendige Vorbedingung für die 'patricischen Magistrate'

(S. 18) war wie der Plebejat für die plebejischen. Auch ist nie-

mals durch eine allgemeine gesetzliche Bestimmung der Plebejer in

Bezug auf die Aemter dem Patricier gleichgestellt worden , sondern

besondere Verfügungen, die nur bei den einzelnen Aemtern er-

örtert werden können, haben den Plebejern zuerst in dem Decem-

virat und dem consularischen Militärtribunat das höchste Gemeinde-

amt als nicht titulares, weiter im J. 333 die Quästur, im J. 387

das Consulat selbst und wohl zugleich die übrigen patricischen

Aemter zugänglich gemacht, wobei indess theilweise
;
insbesondere

bei dem Consulat und der curulischen Aedilität, nicht völlige

Gleichheit der Bewerber, sondern mancherlei grossentheils die

Patricier in Nachtheil setzende Distinctionen angeordnet wurden,

die bei den einzelnen Magistraturen darzulegen sind. — Diese

Ausschliessung der Plebejer von den patricischen Aemtern hat

Sulla, wie andere Institutionen der guten alten Zeit, wenigstens

bis zu einem gewissen Grade wieder ins Leben gerufen, indem

das comelische Gesetz vom J. 673 festsetzte, dass die Bekleidung

des plebejischen Tribunats zu der Bewerbung um patricische

Aemter unfähig mache J

)
; eine Bestimmung , die freilich bereits

im J. 679 wieder abgeschafft worden ist 2
).

Wie für die patricischen Magistraturen ursprünglich der Pa- derPatriCier

triciat erforderlich gewesen ist, so ist bei Einsetzung der plebe- Rächen
1
?"

jischen dafür als erste und wichtigste Qualification die Plebität

aufgestellt 3
)
und diese hiefür stets, auch die ganze Kaiserzeit hin-

1) Appian b. c. 1, 100: v<5|j.<;> '/.(uXuaac [X7]0ejj.tav oXXyjv tov S-f^ap^ov <ip)£Y]v

hi Äpyetv. Die plebejische Aedilität ist ohne Zweifel von der gleichen Mass-

regel nicht betroffen worden, da sie den Charakter einer oppositionellen Magi-
stratur längst eingebüsst hatte. Darum wird auch dem gewesenen Tribun die

Wahl zu diesem Amt ebenso wie zu den patricischen verschlossen worden sein.

!>>r vorherigen Itekleidung der Quästur .stand nichts im Wege; auch an den Sitz

des Tribuniciers im Senat rührte das Gesetz nicht.

2) Cicero pro Cornel. p. 79: (Cotta) consul (679) paullum tribunis plebis

non potestatis , sed dignitatis addidit. Dazu Asconius: hie Cotta ut puto legem

tulit , ut tribunis plebis liceret postea alios mayistratus capere
,
quod lege Sullae

iis erat ademptum. Das. p. 66. Sallust hist. 3, 61, 8 Dietsch. Schollen zu

Cicero Vtrr. I. 1, 60, 155 p. 200.

3) Festus ep. p 281: }>lebeium magistratum neminem capere licet, ni*i gud

ex plebe est. Liv. 4, 25, 11: multum providisse suos maiores, qui caverint, ne
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durch, festgehalten worden 1

). Nur wenn der Tribun nicht von

der Plebs creirt, sondern von seinen Collegen cooptirt ward,

scheint angenommen worden zu sein, dass auch der Patricier das

plebejische Amt übernehmen könne (S. 211 A. 3), was wohl

angeknüpft haben mag an die Wortfassung der tribunicischen

Greationsformel. Indess ist es sehr zweifelhaft, ob diese wider-

natürliche Interpretation jemals mehr gewesen ist als eine Rechts-

verdrehung ,
unzweifelhaft dagegen , dass mit Abschaffung der

Cooptation selbst bereits im J. 306 d. St. (a. a. 0.) diese Distinc-

tion zwischen creirten und cooptirten Tribunen überhaupt weg-

fiel. — Der Patricier kann also zu einem plebejischen Amt nicht

anders gelangen, als nachdem er in den dafür vorgeschriebenen

Formen sich des Adels entäussert hat 2
), wozu der Haussohn ohne

Einwilligung des Vaters nicht befugt ist 3
).

cui patricio plebei magistratus paterent: aut patricios habendos fuisse tribunos

plebi. Zon. 7, 15: xeXo; v.d% xwv ßouXe'jxtüv Ttve? Y]|Uoaav S^fjiap^eiv, ei [J.T] Tis

e'jTraxpiSYj? £y^Yv£T0
' °^ Y^P ^^£to tou? euTiaxpioa? 6 ö{j.tXo?. Sueton Aug. 10:

in locum tribuni plebis forte demortui candidatum se ostendit quamquam patri-

ciusj was der Consul Antonius als ungesetzlich verhindert.

1) In den Inschriften der Kaiserzeit wird nie einem Patricier eine plebe-

jische Magistratur beigelegt , wogegen es natürlich vorkommt, dass Tribunicier

inter patricios allegirt werden (Orelli 723. 773).

2) Dafür genügt es an den Fall des P. Clodius und an die anderswo zu
erörternde transitio ad plebem zu erinnern.

3) Von dem plebejischen Aedilen des J. 545 C. Servilius sagt Liv. 27, 21:

Servilium negabant iure aut tribunum plebei fuisse aut aedilem esse, quod patrem

eins
,

quem triumvirum agrarium occisum a Boiis circa Mutinam esse opinio per

decem annos fuerat , vivere atque in hostium potestate esse satis constabat und
dann 30, 19, 9, nachdem die Befreiung des Vaters durch den Sohn als Consul

551 erzählt ist : latum ad populum est, ne C. Servilio fraudi esset, quod patre,

qui sella curuli sedisset, vivo, cum id ignoraret, tribunus plebis atque aedilis ple-

bis fuisset, contra quam sanctum legibus erat. — Dieser Bericht erregt Anstoss,

theils an sich , weil man den Grund nicht begreift , warum die Kinder ersten

Grades eines curulischen Magistrats plebejischen Standes, so lange der Vater lebt,

ein sonst jedem Plebejer zustehendes Recht entbehren, theils weil ein Fall vor-

kommt, wo jemand, der sogar selbst auf dem curulischen Sessel gesessen hat,

nehmlich M. Fulvius Flaccus Consul 629, für 632 das Volkstribunat übernimmt
(Appian b. c. 1, 24). Die Annahme F. Hofmanns (röm. Senat S. 127), dass dies

früher ebenfalls unzulässig gewesen, aber zwischen 551 und 631 das Recht ge-

ändert worden sei, zerhaut den Knoten. Eher möchte der Vorfall von Livius

nicht ganz correct wiedergegeben sein. Die Familie der Servilii Gemini gehört

zu denen, die durch Transition Plebejer geworden sind: C. Servilius Consul 551
und sein Bruder sind sicher Plebejer, der Grossvater sicher Patricier; ob der

Vater, der so lange Gefangener der Boier war, Plebejer war oder Patricier, wissen

wir nicht (röm. Forsch. 1, 118). Wenn, was möglich ist, nicht er, sondern erst

seine Söhne Plebejer wurden und zwar nachdem der Vater in Gefangenschaft

gerathen war, während man ihn für todt hielt, so war, nachdem sich herausge-

stellt hatte, dass der Vater noch lebte, die Transition insofern nichtig, als die

Kinder bekanntlich trotz der Gefangenschaft des Vaters in dessen Gewalt ver-
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2. Die Ingenuität trat, so lange der Patriciat die Wahlfähig- der Freige-

keit bedingte, als besondere Wahlqualification nicht hervor, da ihrer
n
Kii££r

der Patriciat die Freigelassenen mit ihrer gesammten Nachkom-
1"1

menschaft ausschliesst. Als indess die Plebejer erst eigene Magi-

straturen erlangten, dann auch für die der Gemeinde wahlfähig

wurden, ergab sich für jene wie für diese die Notwendigkeit,

da einerseits die Plebs wenigstens grossentheils aus den hörigen

Leuten hervorgegangen war, andrerseits der freigelassene Mann

in älterer Zeit dem Sclaven nahe stand, eine Grenze festzu-

stellen, mit welcher der Makel der Libertinität aufhörte. Eine

alte bis in die Kaiserzeit nachwirkende Norm setzte dafür den

vierten Grad fest, oder, was dasselbe ist, forderte als Bedingung

der Wählbarkeit den Nachweis eines freigeborenen Vaters und

eines freigeborenen Grossvaters *) . Danach waren also der Freige-

lassene selbst so wie dessen Söhne und Enkel nicht wählbar. In-

dess sind Enkel von Freigelassenen bereits von Ap. Claudius bei

der Gonstituirung des Senats im J. 442 zugelassen worden 2
) ; und

blieben und wer nicht sui iuris war, den Patriciat ohne Zweifel nicht ohne Zu-
stimmung des Vaters aufgeben konnte. Dem Juristen wird diese Annahme sich

weit mehr empfehlen als, worauf man sonst recurriren müsste, die Legalüction,

dass der gewesene patricische Magistrat plebejischen Standes für sich und seine

Kinder ersten Grades als Patricier zu betrachten sei und, während jeder wirk-

liche Patricier den Adel aufgeben konnte, dies Active Patriciat dem Plebejer ein

für allemal anhafte. Freilich hat dann Livius das rechtliche Bedenken nicht

correct formulirt : denn nicht darauf kam es zunächst an , dass der Vater den
curulischen Sessel eingenommen hatte , sondern dass er Patricier war und die

Plebität seiner Söhne nicht rechtzeitig autorisirt hatte.

1) Dies zeigt die allgemeine Definition bei Liv. 6, 40, 6 in einer Rede:
unus Quiritium quilibet, qui modo me duobus inyenuis ortum . . . sciam und die

Bestimmung vom J. 23 n. Chr., dass den goldenen Ring nur führen dürfe qui

ingenuus ipse, patre, avo paterno HS CCCC census fuisset (Plinius h. n. 33, 2, 32).

Kaiser Claudius erklärte sogar zu Anfang seiner Regierung non lecturum se sena-

torem nisi civis Romani abnepotem (Sueton Claud. 24).

2) So fasst diese Nachricht wenigstens Sueton , indem er als Neuerung des

Censor Appius Caecus angiebt, dass dieser libertinorum filios in den Senat auf-

genommen habe, und hinzufügt, Kaiser Claudius habe dies fälschlich auf Kinder
statt auf Enkel von Freigelassenen bezogen {Claud, 24 : ignarus temporibus

Appi et deinceps aliquamdiu libertinoa dictos non ipsos, qui manu emitterentur,

sed ingenuoa ex his procreatos). — Allerdings steht Sueton mit dieser Auffassung
allein; die übrigen Zeugnisse beziehen die Neuerung auf die Söhne der Frei-

gelassenen. So berichten über die mit der claudischen Censur zusammenhän-
gende Wahl des Cn. Flavius zum curulischen Aedil Diodor (20, 36: itpwTo;

r

Pw-
[xalar; ItOYC ttjtt); rf,; <$py?j; zaxpö; uto oe&ouXeuxoroc) und Livius (9, 46, 1

:

patre libertino . . . ortwi); "über die Senatorenwahl des Appius Claudius selbst

Mi'l die dagegen von Fabius Maximus geübte Retorsion sowohl Livius (9, 46, 10:
senatum primus libertinorum fillis leetis inquinaverat) wie unter Livius Einfluss

Claudius (Sueton a. a. 0. und Tacitus ann. 11, 24) und PluUrch (Pomp. 13).

•:tons Annahme scheint begründet zu sein. Die Verschiebung der
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wenn auch die Censoren des J. 450 die also Aufgenommenen wie-

der beseitigten 1
)

, so hat doch wahrscheinlich in der späteren Re-
publik sowohl bei der Zulassung in den Senat wie bei der corre-

laten zu den Aemtern die von Appius aufgestellte Norm im Allge-

meinen Anwendung gefunden 2
). Dagegen die Berücksichtigung der

Söhne von Freigelassenen 3
) oder gar der Freigelassenen selbst 4

) hat

bei den patricischen wie analog bei den plebejischen Magistraturen

zu allen Zeiten als Missbrauch gegolten. — Die fictive Ingenuität

können wir für die Republik nicht belegen und ist auf jeden

Fall damals nur als vereinzelte Ausnahme vorgekommen, ob-

wohl die rechtliche Möglichkeit einem Libertinen die Rechte der

Ingenuität durch Privilegium zu ertheilen sich doch auch für diese

Zeit nicht wohl in Zweifel ziehen lässt. In der Kaiserzeit ist,

wie die fictive Magistratur, so auch die fictive Ingenuität zu einer

förmlichen Institution entwickelt, und zwar wird auch hier unter-

schieden die Einräumung der blossen Ehrenrechte [ius aureorum

anulorum) und die der vollen Rechte der Ingenuität [natalium

Angaben über die Censur des Appius erklärt sich eben daraus, dass die Späteren
wohl das den Kindern, aber nicht mehr das den Enkeln der Freigelassenen ent-
gegenstehende Bedenken kannten.

1) Plutarch a. a. 0.

2) In diesem Sinn sind die Fasten redigirt, indem sie durchgängig bei den
Magistraten Vater und Grossvater nennen. Sichere Fälle, wo dem Beamten nur
der Vatername beigefügt ist, finden sich in älterer Zeit nur drei: L. Tarquitius

L. f. Reiterführer 296 (patriciae gentis , sed qui stipendia pedibus propter pau-
pertatem fecisset; Liv. 3, 27); M. Claudius C. f. Glicia Dictator 505 (sortis

ultimae homo Liv. ep. 19); M. Porcius M. f. Cato Consul 559, Censor 570, bei

welchem in den Fasten sogar einmal M. n. ausradirt ist. Dazu kommen aus
augustischer Zeit Q. Pedius M. f. Consul 711; P. Ventidius P. f. Consul 711
C. Asinius Cn. f. Pollio Consul 714; C. Norbanus C. f. Flaccus Consul 716
M. Agrippa L. f. (wahrscheinlich); T. Statilius T. f. Taurus Consul 717. 728
L. Cornelius P. f. Baibus triumph. 735. Es ist bei Glicia wahrscheinlich, dass

der Grossvater fehlt, weil er als Sohn eines Freigelassenen keinen Grossvater

hatte; aber viel weiter wird man dies nicht ausdehnen dürfen. Die Genannten
sind zwar, mit einziger Ausnahme des Norbanus, homines novi, selbst der Sache
nach der Patricier Tarquitius; aber Söhne oder auch Enkel von Freigelassenen
sind zum Beispiel Tarquitius, Norbanus und Cato sicher nicht gewesen und dem-
nach ist auch für die übrigen eine solche Annahme nicht motivirt.

3) Appian &. c. 1, 33 erwähnt einen solchen Volkstribun des J. 654, Dio
53, 27 einen andern aus dem J. 729. Missbräuchliche Aufnahme in den Senat:

Dio 43, 47. 48, 34. Sueton Claud. 24. Ausstossung aus demselben: Cicero pro
Cluent. 47, 132. Dio 40, 63. Horat. sat. 1, 6, 20, oder doch Versagung der

Aemter: Sueton Ner. 15. — Das Stadtrecht von Salpensa c. 53 schreibt vor die

Beamten zu wählen ex eo genere ingenuorum hominum, de quo h. I. cautum con-

prehensumque est; der angezogene Abschnitt fehlt uns.

4) Vita Comm. 6. Elagab. 11.
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restitutio 1

)). Nicht mit jener also 2
), wohl aber mit dieser 3

) ward

auch das passive Wahlrecht übertragen. — Auch unehelich Ge-

borene und deren Söhne werden die Wählbarkeit nicht besessen

haben ; denn auch ihnen fehlte entweder der Vater oder doch der

Grossvaler 4
). — Adoption indess deckte nach römischer Auf-

fassung alle diese Mängel 5
), wofern sie nur selber als zulässig

erschien. — Auf den Stand der Mutter scheint nur insoweit

Rücksicht genommen zu sein, als zwischen ihr und dem Vater

das Conubium bestehen musste, um dem Kinde die Stellung des

ehelich geborenen und damit im Rechtssinn einen Vater zu geben

;

war dies vorhanden, so kam auf die Rechtsstellung der Mutter

selbst nichts an und konnte diese selbst eine Freigelassene oder

eine Nichtbürgerin sein 6
) . — Dass Vater und Grossvater römische

Rürger gewesen seien, ist nicht erforderlich; auch wer aus der

Peregrinität zum Bürgerrecht gelangt ist, kann, wenn ihm die

peregrinische Ingenuität nicht mangelt und sonst nichts im Wege
steht, zu Gemeindeämtern gewählt werden 7

).

1) Rescript Diocletians Cod. Iust. 6, 8, 2 : aureorum usus anulorum beneficio

principali tributus libertinis (libertinitatis die Hdschr.) quoad vivunt imaginem,
non 8tatum ingenuitatis praestat: natalibus autem anüquis restituti liberti ingenui

nostro constituuntur beneficio. Vgl. Dig. 2, 4, 10, 3. 38, 2, 3 pr. § 1.

2) Ausser dem für das Ringrecht technischen Ausdruck der imago ingenui-

tatis (vgl. A. 1 und Cod. Iust. 9, 21, 1 ; fr. Vatic. § 226), der nur unter
dieser Voraussetzung sich befriedigend erklärt, ist dafür entscheidend die In-
schrift Orelli 3750, die mit dem Ringrecht die ornamenta decurionalia verbindet.

Dass Sueton Oalb. 14 einen mit dem Ringrecht beschenkten (Freigelassenen

summae equestris gradus candidatus nennt, das heisst strebend nach der prae-

fectura praetorii, ist nicht im Wege ; es würde, wenn er dies Ziel erreichte, ihm
das Geburtsrecht restituirt worden sein. Die Verordnungen Diocletians Cod.

Iust. 9, 21, 1. 10, 32, 1, wonach das Ringrecht Anspruch auf den Decurionat
giebt, sind wohl als Neuerung zu betrachten.

3) Ausdrücklich gesagt wird dies nirgends, wie wir denn überhaupt von bei-

den Institutionen nur die privatrechtlichen Consequenzen erfahren ; aber wenn
zum Beispiel Scaevola {Dig. 40, 11, 3) die natalium restitutio als unzweifelhaft

wirksam erklärt ad omnem ingenuitatis statum , so muss das Aemterrecht noth-

wendig mit verstanden sein. Auch aus dem, was Ulpian S. 455 A. 2 über die

Befugnisse des Kaisers in Betreff der Sclaven sagt, folgt das Gleiche.

4) Ueber die Stellung dieser Kategorie versagt auffallender Weise die Ueber-
lieferung gänzlich.

5) Sueton Claud. 24.

6) Zur Vestalin freilich ist unfähig, cuius parentes alter ambove servitutem

»ervierunt (Gellius 1, 12, 5). Aber hier schliesst auch die Bescholtenheit der
Mutier die Tochter aus (Scneca controv. 1, 2, 1. 11. 13. 15).

7) Beispiele geben P. Ventidius Consul 711 und die beiden Cornelii Balbi.

Dass Caesar civitate donatos et quosdam e »emibarbaris Gallorum in curiam rece-

pit (Sueton Iul. 76 vgl. 80), ist wohl anstössig, aber nicht verfassungswidrig.
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der cives sine 3. Das passive Wahlrecht ist von den Römern ursprünglich

durchaus aufgefasst worden als nothwendig mit dem activen ver-

bunden und gleichsam als dessen Corollar; die 'Bürger ohne

Stimmrecht' also, mochten sie in Rom steuerpflichtig [aerarii)

sein oder eigene Gemeinden bilden, sind nicht fähig römische

Gemeindeämter zu bekleiden *) . Selbstverständlich kommt es nur

auf das Stimmrecht als solches an, nicht auf dessen Effectivität

;

wählbar ist jeder, der in den Centuriatcomitien in den Fall kom-

men kann zu stimmen, sei es auch nur in der Centurie der capüe

censi. Diejenigen Bürger, die die Censoren aus der Tribus strei-

chen, haben in früherer Zeit, so lange sie damit für die Dauer

des Lustrum das Stimmrecht einbüssten, wahrscheinlich zugleich

die Wählbarkeit auf dieselbe Zeit verloren 2
). Aber nachdem

die Censoren durch ihr Rügerecht nicht mehr das Stimmrecht

entziehen, sondern nur für das bessere in einer ländlichen

Tribus das schlechtere in einer städtischen substituiren , bleibt

den also notirten Personen mit dem Stimmrecht auch die Wähl-

barkeit 3
). — Die Frage, unter welchen Umständen bei vorhan-

denem Bürgerrecht das Stimmrecht mangelt, kann in diesem Zu-

sammenhang nicht erörtert werden. Es genügt hier daran zu er-

innern, dass bei der Ausdehnung der römischen Eroberungen über

die Grenze Latiums hinaus eine eigene Kategorie von 'Gemeinde-

bürgern ohne Stimmrecht' aufgestellt ward, die dann in Italien in

Folge des Bundesgenossenkrieges wieder verschwand. Dass in der

1) Festus ep. p. 127: municipium id genus hominum dicitur, qui cum Ro-
main venissent neque cives Romani essent, participes tarnen fuerunt omnium rerum
ad munus fungendum una cum Romanis civibus praeterquam de \suffragio ferendo
aut de magistratu capiendo und daselbst p. 142, wonach municipes diejenigen

sind, qui aeque cives Romani erant et in legione merebant , sed dignitates non
capiebant.

2) Vgl. darüber den Abschnitt von der Censur.

3) Ausdrücklich sagt dies Cicero pro Cluent. 43, 120 : in Omnibus legibus,

quibus exceptum est, de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudi-

cem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa (die censorische Notatio)

praetermissa est. In der That giebt es Beispiele genug, nicht bloss davon, dass

vom Censor notirte Personen überhaupt später zu Aemtern gelangen (wie Ma-
mercus Aemilius Liv. 4, 31, 5 und C. Geta Cicero pro Cluent. 42, 119), son-

dern auch dass dies geschieht, während die Nota noch fortwirkt; wie denn der

vom Censor ausgestossene Senator ganz gewöhnlich sich abermals um ein Amt
bewirbt, um also in den Senat zurückzugelangen. Wie heutzutage der in der
Wählerliste fehlende Bürger darum das Recht gewählt zu werden keineswegs
einbüsst , wird die gleiche Consequenz auch in alter Zeit gezogen worden sein.

— Eine andere Frage ist es, ob derjenige, auf dem eine censorische Nota ruht,

nicht als bescholten vom Wahldirigenten zurückgewiesen werden kann; davon
wird unten (S. 467) die Rede sein.
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Uebergangsepoche , wo die Neubürger gleich den Freigelassenen

das active Wahlrecht nicht in allen, sondern nur in gewissen

Tribus ausübten, das passive denselben überhaupt gefehlt hat, ist

nicht unwahrscheinlich , aber nicht bestimmt zu erweisen ; auf

jeden Fall hatte diese Beschränkung nicht lange Bestand. — In

den Provinzen ist noch in der Kaiserzeit römisches Bürgerrecht

mit Ausschluss des passiven Wahlrechts vorgekommen ; die römi-

schen Bürger in den durch Caesar zum Beich gekommenen galli-

schen Provinzen haben das Becht römische Magistraturen zu be-

kleiden erst im J. 48 n. Chr. durch Kaiser Claudius empfangen 1
).

Von dem Stimmrecht, das früher formell wenigstens im Vorder-

grund steht, ist in dieser Epoche nicht mehr die Bede.

4. Es giebt wenigstens ein Priesterthum, das angesehen wird des opfer-

ate mit Gemeindeämtern incompatibel und dessen Träger also

nicht wahlfähig ist 2
), ja sogar genöthigt werden kann die zur

Zeit seiner Ernennung etwa von ihm bekleideten Aemter vor der

Inauguration niederzulegen 3
): es ist dies das Opferkönigthum.

Für die übrigen Sacerdotien gilt, wenigstens in der uns genauer

bekannten Epoche, die rechtliche Incompatibilität mit der Magi-

stratur nicht, wenn gleich die Verpflichtungen der grossen Flamines

und des Pontifex maximus mit der Amtsthätigkeit
;
insbesondere

derjenigen ausserhalb Italien, vielfach collidirten 4
) . In der Kaiser-

1) Nach den aus der Rede des Claudius erhalteneu Bruchstücken und Tacitus

ann. 11, 23—25 besassen die Bewohner von Gallia comata mit Ausnahme der

Colonie Lugudunum das römische Bürgerrecht nur dem Namen nach (vocabulum
civitatis Tacitus c. 23) und erhielten erst damals durch Senatsbeschluss das ius

adipiscendorum in urbe honorum. Ohne Zweifel ist jene Rechtsstellung die der

alten civitas sine suffragio. Von wem Gallien diese erhielt , wissen wir nicht,

gewiss aber entweder von Caesar oder von Augustus. Ob in anderen Provinzen

Aehnliches vorgekommen ist, wissen wir ebenso wenig; da, wo die lateinische

Sprache früh Wurzel gefasst hatte, wie in der Narbonensis und in Spanien, hat

man vielmehr das latinische Recht eingeführt als diese immer hauptsächlich für

fremdsprachige Gegenden verwandte civitas sine suffragio.

2) Plutarch q. li. 63 : xij) xaXou|iivq> jifJY 1 oaxptupoup. . . . dtareip'rjTat xat

dpyetv xai OTjfxrjope'jeiv (natürlich mit Ausschluss der sacralen Contionen, die

ihm vielmehr zunächst zukommen: S. 196 A. 2). Dionys. 4, 74: lepwv cforo-

ta*v6otco rt; ßaotXeuc 6 rf)v xi(i.^)v xaurrjv gfcoov otd ßlou udot]; drcoXeXufjivos

;ux?)c xai roXixixrj; doyo/.ia;.

3) Liv. 40, 42, 8: L, Cornelium Dolabellam Uvirum navalem . . ut (regem

sacrorum) inauguraret, pontifex magistratu sese abdicare iubebat. Der Duovir

weigert sich zwar und dringt schliesslich durch, aber der ganze Verlauf des

Rechtshandels zeigt, dass der Pontifex formell wenigstens in seinem Recht war.

1 lutarch q. Ii. 113 sagt freilich vom Flamen Dialis: rot? Upeüoi totixot;

Ifttto /aßelv ouoe |AexeXfteIv, und so mag es ursprünglich gehalten

worden sein. Aber schon 555 d. St. war C. Valerius Flaccus curulischer Aedil

(Liv. 31, 50, 7. 32, 7, 14), 667 L. Cornelius Merula (VeUeius 2, 22; Tacitus
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zeit scheint auch jene Incompatibilität abgeschafft und der Opfer-

könig zu der Bekleidung der Aemter zugelassen worden zu sein J
)

.

Entziehung 5. Die älteste Rechtsordnung kennt die Entziehung des
der Wähl-
barkeit zur Aemterrechts 2

) nicht als selbstständige Strafe ; so weit nach der-

selben das Bürgerrecht durch Straferkenntniss verloren wird,

hört damit natürlich auch die Wählbarkeit auf. Eine Schmä-

lerung des Bürgerrechts, die allein das passive Wahlrecht ent-

zieht, kommt erst im Criminalprozess des siebenten Jahrhunderts

vor. Dieser ist bekanntlich ein zwiefacher : das alte mit der

Provocation an die Volksgemeinde schliessende Verfahren und der

Quästionenprozess. Bei jenem, das praktisch nicht häufig und

hauptsächlich als Multprozess vorkam, knüpfte, wie es scheint,

erst das cassische Gesetz vom J. 650 an die Verurtheilung die

Unfähigkeit Aemter zu erwerben 3
). Der Quästionenprozess ver-

bindet dieselbe im Allgemeinen mit der Verurtheilung nicht, kennt

aber diese Unfähigkeit sowohl als rechtlich geknüpft an gewisse

das Bürgerrecht übrigens nicht aufhebende Strafmittel wie auch

ann. 3, 58; Dio 54, 36) und 10 n. Chr. Ser. Lentulus Maluginensis Consuln
(Tacitus a. a. 0.), die alle dieses Priesterthum bekleideten. Der letzte verlangte

sogar die Provinz, frustra vulgatum dictitans non Heere Dialibus egredi Italia . . .

nulla de do populi scita , drang aber damit nicht durch (Tacitus ann. 3, 71).

Hienach ist Handb. 4, 272 zu berichtigen. — Den Flamines des Mars und des

Quirinus ist, so viel wir finden, das Recht Aemter zu verwalten nie bestritten

worden, sondern nur dasjenige Italien zu verlassen (Liv. ep. 19, 37, 51; Val.

Max. 1, 1, 2; Tacitus ann. 3, 71; Cicero Phil. 11, 8, 18; Servius zur Aen.

8, 552); noch in der Inschrift eines Flamen Quirinalis aus hadrianischer Zeit

(Henzen 5999) fällt das Fehlen aller provinzialen Amtstellungen auf. — Wenn
endlich ein gewissenhafter Pontifex maximus es vorzog als Prätor in Rom und
als Consul in Italien zu bleiben (P. Licinius Crassus blieb sowohl als Prätor

inter peregrinos 546 in Rom, obwohl sonst die Fremdenprätur in diesen Kriegs-

jahren immer mit der städtischen combinirt worden ist, wie auch als Consul 549
in Italien, wo sein Oberpontificat als Grund bezeichnet wird: Liv. 28, 38, 12.

c. 44, 11 vgl. ep. 59), so beweist das vielmehr, dass rechtlich seiner Entfernung
nichts im Wege stand. Vgl. Liv. 41, 15.

1) C. I. N. 5245 aus der Zeit des Claudius. Andere Inschriften (wie Orelli

2278. 2282) fügen sich der Regel.

2) Der uns so geläufige Ausdruck ius honorum kommt bei den Römern selten

vor und wohl nur da, wo bei Vorhandensein des activen Wahlrechts das passive

fehlt , wie namentlich bei den provinzialen cives sine suffragio (S. 463 A. 1)
und bei den Kindern der Proscribirten (S. 466 A. 1). Auf die Plebejer vor dem
licinischen Gesetz würde er auch passen , aber er tritt bei diesen Streitigkeiten

nicht auf. Wo das passive Wahlrecht mit dem activen fehlt, heisst das versagte

Recht technisch ius suffragii und erscheint das ius magistratus capiendi nur als

Corollar.

3) Diese lex Cassia
,

quae populi iudicia firmavit , definirt Asconius p. 78
dahin, ut, quem populus damnasset cuive Imperium äbrogasset (dies ging auf

Q. Caepio), in senatu non esset. Hier ist freilich nur vom Sitz im Senat die

Rede ; aber dieser und das Recht Aemter zu bekleiden sind in dieser Epoche so

correlat, dass wohl von einem auf das andere geschlossen werden kann.
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als für sich allein stehende Strafe. Jenes gilt von der Relegation,

die das Bürgerrecht nicht nahm , aber wohl das Recht aufhob

sich um Aemter zu bewerben *) . Als besondere Strafe ist bei der

quaestio ambitus das Bewerbungsrecht zuerst auf eine bestimmte

Zahl von Jahren, dann auf Lebenszeit dem Verurtheilten aberkannt

worden 2
), und dasselbe gilt von der Quästion wegen vis piivata*);

auch bei anderen Quästionen des siebenten Jahrhunderts ist der

Verlust des passiven wie auch des activen Wahlrechts als Straf-

mittel vorgekommen 4
). Endlich drohen diejenigen Gesetze, die

von den Beamten den Eid auf das betreffende Gesetz fordern,

den etwa nicht schwörenden nicht bloss den Verlust des Amtes,

das sie zur Zeit innehaben , sondern allgemein die Unfähigkeit

zur Bekleidung von öffentlichen Aemtern 5
). — Ausserdem hat Sulla

im J. 673 über die Nachkommen der von ihm Geächteten die

1) Dass Caesars Municipalgesetz (Z. 118 vgl. 135) von der Bewerbung um
Municipalämter den ausschliesst, quei iudicio publico Romae condemnatus est erit,

quocirca eurn in Italia esse non liceat, neque in integrum restitutus est erit,

wird unbedenklich auf Rom übertragen werden dürfen.

2) Schol. Bob. in Cic. pro SulL 5, 17: ^Ambitus') damnati lege Cornelia

(wahrscheinlich des Sulla) hoc genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione

per decem annos abstinerent. Aliquanto postea severior lex Calpurnia (vom J. 687)
et pecunia multavit et in perpetuum honoribus carere iussit damnatos ((xtjt

1

apyeiv

irr,-:-: 3o'//.£'j£tv Dio 36, 21 vgl. 37, 25) : habebant tarnen licentiam Romae mo-
randi .... Consules C. Antonius et Cicero (J. 691) sanxerunt, ut . . . . etiam

exilio (auf zehn Jahre: Dio 37, 29) multarentur. Ausführlich schildert Cicero

pro Süll. 31, 88, dass dieser, der 688 wegen Ambitus verurtheilt ward, in Folge
dessen das Recht sich als Senator zu kleiden (ornatum ac vestitum) und die

Ahnenbilder zur Schau zu stellen eingebüsst habe. Natürlich folgt daraus
nicht, dass den also Verurtheilten das ius suffragii blieb; es kann sein, dass

ihnen auch dies entzogen worden ist, wenn auch die Quellen davon nicht

sprechen.

3) Marcianus Dig. 48, 7, 1 : de vi privata damnati pars tertia bonorum ex

lege Julia (Caesars oder vielleicht Augusts) publicatur et cautum est, ne Senator

sit . . . aut ullum honorem capiat .... neve iudex sit, et videlicet omni honore

quasi infamis ex senatus consulto carebit (vgl. Dig. 48, 8, 8).

4) Das bantinische Gesetz aus der gracchischen Zeit beginnt mit einer Strat-

bestimmung, die einem Verurtheilten das Recht entzieht Provinzen zu verwalten,

im Senat zu sitzen, nrfentlieh Zeugniss abzulegen, Geschworner zu sein, die

kritischen Abzeichen zu tragen und in der Gemeindeversammlung zu stim-

men; andere Clausein sind verloren. Welches Vergehen mit dieser Strafe belegt

wird, ist aus den erhaltenen Trümmern nicht zu erkennen; wahrscheinlich han-

iflU M lieh um eine Verletzung dei zwischen Rom und Hantia bestehend, n

Bflndniierechtfl (vgl. C. /. L. I p. 46). — Dass der wegen Repetunden Vernr-
theilte in ralleniieher Zeil du Recht entbehrte in der Contio zu sprechen (s. L94
A. ti), legt ebenfalls die Krage nahe, ob ihm nicht auch andere politische Beeilte

aberkannt worden sind.

Bentinisehi /. 10: [fti]d ex h. l. non iourar<rit, ti magUtoatum
rnntH u< i peUto neftx gerito nefa kabele """ in -'»atn [eententtam detetto

< MHü r,i,*or in srnatwii legito.

l;.,m All. nli. 1. .2. AmII. 3(j
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Entziehung des passiven Wahlrechts verhängt 1

) und erst Caesar

im J. 705 ihnen dasselbe zurückgegeben 2
).

2. Weibliches Geschlecht und körperliche oder geistige Krankheit.

Die Frau ist unfähig ein Gemeindeamt zu bekleiden 3
)

.
—

Krankheit. Dass ferner zu den Gemeindeämtern , insbesondere zu dem älte-

sten und höchsten, dem Consulat, ursprünglich nur zum Kriegs-

dienst körperlich fähige Männer gelangen durften, also insbesondere

Lahmheit von denselben ausschloss, ist an sich glaublich genug,

wenn es auch kaum als bezeugt bezeichnet werden darf 4
). Für

die geschichtliche Zeit kann nur etwa festgehalten werden, dass

der wahlleitende Beamte, so lange er frei schaltete, befugt war

1) Liv. ep. 89 : (Sulla) proscriptorum liberis ius petendorum honorum eripuit.

Das also entzogene Recht wird bezeichnet positiv als ius honorum petendorum
(Liv. a. a. 0.; Velleius 2, 28, 4; ähnlich Plinius h. n. 7, 30, 116), ad honores

admitti (Sueton Caes. 41), ius dignitatis (Velleius 2, 43, 4), magistratus adipisci

(Cicero in Pis. 2, 4), {xeTtivai ra; uaTpiou? dpyd; xat ßouX-rj; (xereyetv (Dionys.

8, 80), dpyds ataretv (Dio 41, 18 vgl. 37, 25), %a\ xtfxwv xat dpywv dSjtoüaftoct

(Dio 44, 47); negativ als comitiorum ratione privari (Cicero in Pis. 2, 4), dpyetv

X(uXu£0\lat (Plutarch Cic. 12; Dio 51, 21), a re publica summoveri (Seneca de ira

2, 34, 3; Quintilian 11, 1, 85), ius libertatis imminutum (Sallust Cat. 37). Un-
genau spricht Plutarch von dxtfJLOÜa^ai (Süll. 31) und als Gegensatz dazu von

£iuTifxous iroieio^at (Caes. 37). Den Beschränkungen, welchen der Senatorenstand

unterlag, blieben sie nichtsdestoweniger unterworfen (Velleius 2, 28, 4). Davon
wird nichts gesagt, dass den hievon Betroffenen ausser der passiven Wahlfähig-

keit noch andere politische Rechte entzogen wurden ; denn die Tifxai neben den

dpyal bei Dio 44, 47 sind wohl nach Analogie der S. 8 A. 4 erörterten latei-

nischen Formeln aufzufassen und der Sitz im Senat, den Dionysios nennt, hat

bekanntlich in dieser Zeit die bekleidete Magistratur zur rechtlichen Voraus-
setzung. Das ziemlich gleichgültige Recht in der Volksgemeinde zu stimmen
mag Sulla dieser Kategorie gelassen haben (S. 464 A. 2). — Die liberi (ulol xai

ulouvoi Plutarch Süll. 31) sind natürlich im technischen Sinne zu verstehen

:

liberorum appellatione nepotes et pronepotes ceterique qui ex his descendunt con-

tinentur (Dig. 50, 16, 220 pr.).

2) Die Stellen sind schon oben angeführt. Zu den aus dieser Kategorie

hervorgegangenen Beamten gehören C. Vibius Pansa Consul 711 (Dio 45, 17)

und C. Carrinas Consul ebenfalls 711 (Dio 51, 21).

3) Ulpian Dig. 50, 17, 2 : feminae .... nee iudices esse possunt nee ma-
gistratum gerere.

4) Von Horatius Codes sagt Dionys. 5, 25, dass er Sid ttj^ TC^pwatv Trjs

ßXs^ews oute UTraxeta«; oute äXXtfc Y]Yejjiovia<; CTpaTi<oTtttfj; ouöefxia? e'tuyev (vgl*

9, 13). Von dem Blinden sagt Ulpian Dig. 3, 1, 1, 5: retinere quidem iam
coeptum magistratum posse , adspirare autem ad novum penitus prohiberi : idque

multis comprobatur exemplis. Vgl. Cod. Iust. 10, 31, 8. Dass unter Augustus
Lahmheit von den senatorischen Pflichten entband (Dio 54, 26) und der Priester

überhaupt (Dien. 2, 21 ; Seneca exe. controv. 4, 2, 4), insbesondere die Vestalin

körperlich fehlerlos sein musste (Gellius 1, 12, 2; Fronto ad M. Antoninum de

eloq. p. 149 Naber), kann kaum als Bestärkung angesehen werden, eher noch

dass Cicero (ad AU. 1, 16, 13) von dem Gesetz des Volkstribuns Lurco sagt,

dass dasselbe bono auspicio claudus homo promulgavit.



— 467 —
denjenigen Candidaten, dessen körperlicher oder geistiger Zustand

ihn notorisch unfähig machte die Pflichten des in Frage stehenden

Amtes zu erfüllen, von der Bewerbung auszuschliessen.

3. Mangelnde Unbescholtenheit.

Die Unbescholtenheit ist selbstverständlich auch bei den Rö- Zurück-
weisung der

mern die Vorbedingung für die Zulassung zu den Gemeindeämtern Bescnoi
° D D

tenen.

gewesen. Wie der die Prozesse ordnende Magistrat nur dem unbe-

scholtenen Bürger unbeschränkt gestattete die Rechte dritter Personen

wahrzunehmen, so und um so viel mehr wird der Wahldirigent kei-

nen zur Bewerbung zugelassen oder, wenn er dennoch gewählt ward,

renuntiirt haben, der erwiesenermassen eine infamirende Hand-

lung begangen hatte, beispielsweise wegen Diebstahls in eigenem

Namen verurtheilt *) oder vom Feldherrn wegen Feigheit degradirt

oder cassirt worden war 2
), ebenso wenig wer in Goncurs gerathen

war 3
)
oder das Geschäft des Bordell wirths, des Gladiatorenhalters,

des Schauspielers betrieb 4
). Dass dagegen die Verurtheilung im

Criminalprozess , abgesehen natürlich von den Fällen, wo das

1) Cicero pro Cluent. 42, 119: turpi iudicio damnati in perpetuum omni

honore ac dignitate privantur , wofür dann als Beispiel das furti iudicium ange-

jahrt wird. Dasselbe gilt auch von gewissen auf Contract beruhenden Klagen,

wenigstens insofern die Verurtheilung den Dolus des Beklagten constatirt; in

diesem Sinne sagt Cicero pro Q. Roscio 6, 16: si qua sunt privata iudicin sum-

mae existimaiionis et paene dicam capitis, tria haec sunt fiduciae tutelae socielatis.

Caesars Municipalgesetz führt ausser den vier genannten iudicia privata unter

den Inhabilitätsgründen für den Decurionat der römischen Bürgergemeinden noch

auf mandati , iniuriarum , de dolo malo und die Verurtheilung lege Plaetoria,

ohne Zweifel nach dem Muster der römischen Wahlpraxis. Da derartige Verur-

teilungen also wichtige politische Rechte entziehen, so nähern sie sich der

Wirkung MCS den Capitalprozessen , obwohl sie formell nichts sind als Klagen

auf eine Geldforderung.

2) Caesars Municipalgesetz Z. 121 : quoive aput exercitum ingnominiae caussa

ordo ademptus est erit, quenve imperator ingnominiae caussa ab exercitu decedere

U iusserit. Für die nähere Ausführung verweise ich im Allgemeinen auf die

< ivilreihtliche Lehre von der Prozessvertretung und der daraus entwickelten civil-

reehtliehen Infamie (Savigny s>stem 2, 170 fg.).

'',) Lex Jul. mun. Z. 113 fg. Aus dem gleichen Grund wird auch von dem
Cancan gesagt, dass, wofern dieser gerichtlich feststeht, die fama , das caput

•fTenden davon ergriffen wird (Cicero pro Quinct. 8, 30. 31. 9, 32.

i. 16, 49. 22, 71).

4) Lex Jul. mun. Z. 123: Tertullum de spect. 22: acaenicos .... manifeste

dtmmani Igftomktfß ti oapttii <Uminutione , arcenies curia roslris senatu equitc

1$que honorlbui omnibus, simul et ornamentis quibumlam. Kine eigentliche

r,i],itn deminutio lil tUej N Prall wie das turpe iudicium eine wirkliche causa

CQptiii
i

alter <lie Wirkung ist lUttdillfl Unlieb fUki die \ eigleichung gerecht-

fertigt.

30*
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Gesetz dem Verurtheilten das Bürgerrecht überhaupt oder doch

das Aemterrecht ausdrücklich entzog (S. 464), nicht ohne weiteres

genügte um die Zurückweisung zu motiviren, ist für die republi-

kanische Zeit nicht zu bezweifeln
*)

; in der Kaiserzeit ist man

allerdings strenger verfahren 2
). Wenn schon derjenige, der. im

Griminalprozess verurtheilt worden ist, nicht schlechthin als in-

famirt betrachtet werden konnte noch betrachtet ward, so noch viel

weniger derjenige, gegen den eine Criminalanklage schwebt; doch

sind aus diesem Grunde Zurückweisungen vorgekommen 15

), und

wenn das freie Ermessen des wahlleitenden Beamten entschied,

erklärt es sich leicht, dass schwebende Anklagen ernsthafter Art

wenigstens eben so leicht zur Ausschliessung führten als erlittene

Verurteilungen. Ohne Zweifel haben auch, so lange die Censur

ernst genommen und im Ganzen gewissenhaft gehandhabt ward,

die Wahldirigenten auf Grund der censorischen Nota Candidaten

zurückweisen können ; für die letzte Epoche der Republik, wo die

Censur wie die Wahlleitung beide schwach und lahm geworden

waren, gilt allerdings das Gegentheil 4
)

. Dass die Intestabilität

des ältesten Rechts, so lange sie überhaupt von praktischer Be-

deutung war 5
), in diesem Fall in Betracht gekommen ist, lässt

Feststellung sich weder beweisen noch widerlegen. — Ueberhaupt ist es un-
des Beschol- •«•« -i i , i • i

tenheits- nütz länger bei dieser Frage zu verweilen, über welche es nicht

bloss uns an positiver Kunde gebricht, sondern es wahrscheinlich

überhaupt an positiven Normen gefehlt hat. Bei gewissen Be-

scholtenheitsfällen ist der Wahldirigent sicher zu keiner Zeit auch

nur befugt gewesen den Bewerber anzunehmen oder zu renun-

1) Dafür spricht schon die Belegung einzelner Verbrechen mit der Strafe

der Unfähigkeit zu Aemtern (S. 465), so wie dass die Verurtheilung wegen
calumnia und praevaricatio unter den Gründen der Infamie einzeln aufgeführt

wird.

2) Das spätere Recht verknüpft die civilrechtliche Infamie mit der Verur-
theilung wegen eines crimen capitale (Dig. 3, 1, 6) oder iudicio publico (Dig.

3, 2, 13, 8. 17, 2, 56. 48, 1, 7; Collat. 4, 3, 3 cf. c. 12, 3).

3) Auf diese Weise ward Catilinas Bewerbung um das Consulat für 690
verhindert (S. 450 A. 4). Dagegen Hess man den P. Clodius als ädilicischen

Candidaten für 698 zu , obwohl er unter der Anklage de vi stand (Dio 39, 7).

Auch dass, wenn ein Gesetz eine ausserordentliche Magistratur anordnete, häufig

der unter Anklage Stehende von der Wahl im Gesetze selbst ausgeschlossen

ward (Cicero de l. agr. 2, 9, 24), beweist, dass er an sich fähig war.

4) Insofern hat Cicero pro Cluent. 42. 43 Recht.

5) Wir kennen sie eigentlich nur aus der Zwölftafelstelle 8, 22. Dafür,

dass der intestabilis auch staatsrechtlich zurückgesetzt war, sprechen einigermassen

die S. 465 A. 4 aus der bantinischen Tafel angeführten Bestimmungen.
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tiiren; eine feste Grenze aber lässt sich nicht ziehen, ja wahrschein-

lich hat es überhaupt eine solche nicht gegeben, sondern schliesslich

das subjective Ermessen des wahlleilenden Beamten den Ausschlag

gegeben. Tn älterer Zeit, wo der Wahldirigent freier schaltete, wird

demnach die Forderung der unbescholtenen bürgerlichen Ehre mit

rigoristischer Willkür durchgeführt worden sein , späterhin aber

die Zurückweisung sich in der Regel auf die anstössigsten und

zweifellosesten Fälle beschränkt haben, wenn gleich mehrere Vor-

gänge *) deutlich zeigen, dass noch in der letzten Zeit der Republik

dem Ermessen des Wahldirigenten auf diesem Gebiet beträchtlicher

Spielraum blieb. Dass weder Praxis noch Theorie auf diesem

schlüpfrigen Gebiet zu einem festen Abschluss gelangt sind, dafür

ist ein deutlicher Beweis, dass es für die Bescholtenheit auf dem
staatsrechtlichen Gebiet an einem technischen Ausdruck fehlt 2

).

Erst in der Kaiserzeit ward der im Civilrecht entwickelte und

allmählich fest normirle Begriff der Infamie auf die öffentlichen

Verhältnisse insofern übertragen, als, wer nach dem prätorischen

Edict infamis war, zugleich als unfähig galt zur Bekleidung von

Aemtern 3
). — Unter allen Umständen aber muss die Thatsache,

worauf die Bescholtenheit gestützt wird, entweder gerichtlich con-

statirt oder notorisch sein 4
), während, wo sie nicht sofort liquid

1) So Catilinas Zurückweisung im J. 690 (S. 450 A. 4) und die der quä-

storischen Bewerber im J. 735 (S. 450 A. 2).

2) Die Bezeichnung infamis wird meines Wissens in republikanischer Zeit

nie auf den als beschulten von der Wahl ausgeschlossenen Bürger angewandt;

freilieh aber wüsste ich auch keinen anderen technischen Ausdruck anzugeben,

der die rechtliche Stellung zum Beispiel von Ciceros dienten P. Sulla ausdrückte.

Savignys Annahme (Syst. 2, 199), dass infamis ursprünglich ein staatsrechtlicher

Begriff sei für den bei fortdauernder Civität der Ausübung der politischen Rechte

beraubten Bürger, und derselbe aus dem Staatsrecht seinen Weg in das Edict

gefunden habe, ist unhaltbar. Vielmehr ist infamis. wie unser ehrlos, zunächst

weder ein Reehtsausdruck noch ein Uechtsbegriff, sondern ein Ausdruck der ge-

wöhnlichen Rede und darum von schwankender Begrenzung. Mit Rücksicht auf

regulirte dann sowohl der Wahldirigent wie der Prätor die Zulassung thefls

des Bewerber, theils der prozessualischen Stellvertreter; aber nicht bloss ist die

Abgrenzung In beiden Fallen verschiedenartig ausgefallen, sondern es ist auch,

besonders bei der ersten Kategorie, keineswegs jeder einzelne also ran Wahlrecht

ihlossene nothwendig denjenigen beizuzählen, die im gemeinen Leben in-

en.

Dig. 48, 7, 1 pr. (S. 465 A. .">). Ood. Inst, 10, 81 B. ttt. 57, 1. 1% 86, 3.

Ssrigny Syst. '1, 201. Vgl. die Stellen Plutarchi s. 406 A. 1.

•1
| Wenn dem furli u. -. >•.

. OQtuU numius der farti Q, s. w. poettJJ gleioh-

I wird ihr lui. nun,. /.. 110; Gaius 4, 182= Inst i. 16, %\ Wg. 8,

ohne Zweifel SB dal Pactum zu denken, das bei rechtshängiger Sache

abgeschlossen und dem Geschworenen notiileirt wird, so dass der yaciux al

erscheint. — Auch bei der eeneosisehen EVotetta tnaehl Oicero ii a. O. mit

gutem Grunde gehend, daes die darin behauptet • rhitticho doch keinen
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ist , der Wahldirigent keineswegs das Recht hat dessfällige Unter-

suchungen anzustellen, vielmehr von jedem Bürger die Unbe-

scholtenheit präsumirt wird.

4. Gewerbebetrieb und Census.

Gewerbe- Ein altes und festes Herkommen schliesst von der Bewerbung
treibende

, . .

nicht aus, wer zur Zeit ein Gewerbe betreibt oder für seine Dienstlei-

stungen Lohn empfängt 1
). Wer selbst oder wessen Vater in einer

solchen Stellung gewesen ist, aber sie zur Zeit nicht mehr ein-

nimmt, dem wird dies wohl in den aristokratisch gehaltenen

Annalen vorgerückt 2
) , aber der Ausschliessung unterliegt er

wahicensus. darum nicht. — An den Besitz eines gewissen Vermögens dage-

gen ist das Recht ein Gemeindeamt zu bekleiden bei den Römern

in der Zeit des freien Gemeinwesens nicht geknüpft wor-

pro veritate angenommen werden könne, wie die durch Geschwornenspruch fest-

gestellte. Aber darum kann sehr wohl in der älteren strengeren Zeit das von

den Censoren gerügte Factum dem "Wahldirigenten regelmässig als genügend
constatirt gegolten haben.

1) Dies lehrt die bekannte Erzählung bei Piso (Gellius 7 [6], 9), Liv. 9, 42
u. A. , dass, als der ädilicische Schreiber Cn. Flavius selber zum curolischen

Aedilen gewählt wird, der wahlleitende Magistrat ihn für nicht qualiftcirt erklärte

(negat aeeipere neque sibi placere qui scriptum faceret, cum aedilem fieri Piso),

Flavius darauf die Tafel, die er als Schreiber führte, aus der Hand legend, eidlich

auf seinen Posten Verzicht that und nun ohne Widerspruch gewählt ward. Auch
was Livius hinzufügt: quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer
Licinius tribunatu ante gesto triumviratibusque nocturno altero, altero coloniae de-

ducendae, spricht, mag es wahr oder falsch sein, für die rechtliche Incompatibilität

des mercennarius und des magistratus. Endlich ist kein entgegenstehendes Bei-

spiel bekannt; denn wenn Leute, die die Haruspicin gewerbmässig betrieben,

von Caesar zu Senatoren gemacht wurden (Cicero ad fam. 6, 18, 1), so brauchen

sie dieselbe nicht als ihr Gewerbe öffentlich bezeichnet zu haben, und übrigens

hat Caesar ja über viele Regeln des alten Standesrechts sich hinweggesetzt. —
In den Municipien wird nach Caesars Ordnung nur ausgeschlossen quei praeconium

dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet (lex Iul. mun. Z. 104

;

Cicero ad fam. 6, 18, 1); also andere Gewerbtreibende sind hier wählbar.

2) So wird von dem Dictator 505 Claudius Glicia , dem Candidaten der

Piätur 580 M. Cicereius und anderen Personen hervorgehoben, dass sie früher

Scribae gewesen seien (S. 338 A. 5). In der Inschrift C. I. L. I. p. 186 eines

scr(iba~), XXVI[vir, tr. mi]l. a populo braucht ebenso wenig gleichzeitige Betrei-

bung des Gewerbes und Bekleidung der Aemter angenommen zu werden. Auch
die Opposition, welche die aristokratische Jugend dem Cn. Flavius machte (A. 1),

gehört hieher; ebenso was Liv. 22, 25 von C. Terentius Varro Consul 538 sagt:

loco non humili solum, sed etiam sordido ortus : patrem lanium fuisse ferunt,

ipsum institorem mercis filioque hoc ipso in servilia eius artis ministeria usum
. . . ex eo genere quaestus peeunia a patre relicta animos ad spem liberalioris

fortunae fecit, und dass T. Aufldius, der um das J. 685 Statthalter von Asia

war, früher bei dem publicum Asiae eine untergeordnete Stellung als Socius ein-

genommen hatte (Val. Max. 6, 9, 7 vgl. Cicero pro Flacco 19, 45).
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den 1

). Erst Augustus hat einen Census dafür aufgestellt 2
), indem

er für den Eintritt in den senatorischen Stand, resp. den Senat

den Nachweis eines Vermögens von mindestens 1 Million Sesterzen

(70,000 Thaler) forderte 3).

1) Selbst wenn es einen senatorischen Census in republikanischer Zeit ge-
geben hätte, welches nicht der Fall ist, würde daraus , wenigstens für die vor-

sullanische Zeit, ein Census für die Bekleidung der Magistratur noch keines-

wegs folgen.

2) Dio 54, 17: xot; apya; arcaaa; toi; ösxa [xupiaöuw (= 400,000 Sest.)

ousiav eyo'jat xai apyeiv 1% xtüv v6[ao>v ouvauivoi; iwx^iWevi £ir£xp£<Le* xoao4-

xcuv yap xo ßo'jXs'jxtxov Ti(j.Tj[i.a TTjV TTpcoTT}-; sivai exaSjev, iitetta xat 1$ rcevxe

%a\ sixost p.'jpiaoa; (= 1 Mill. Sest.) aux6 izpo-qyaye. Dasselbe wiederholt er

c. 26. Sueton Aug. 41 : senatorum censum ampliavit ac pro octingentorum milium
summa duodecies sestertium taxavit supplevitque non habentibus. Ovidius amor. 3,

8, 55: curia pauperibus clausast: dat census honores; inde gravis iudex, inde

severus eques. Plinius h. n. 14, 1, 5: postquam Senator censu legi coeptus, iudex

fieri censu. Plinius ad Trai. 4: a divo patre tuo petieram ut illum in amplissi-

mum ordinem promoveret : sed hoc votum meum bonitati tuae reservatum est, quia

mater Romani liberalitatem sestertii quadringenties (= 40 Mill.), quod conferre se

filio codicillis ad patrem tuum scriptis professa fuerat, nondum satis legitime per-

egerat, quod postea fecit. Ob man diesen Census anf die Aernter bezieht oder

auf den Senat, ist gleichgültig; das Gesetz hat wohl zunächst jene genannt,

während der Sprachgebrauch den Census mit Recht an die Senatorenstellung an-

knüpft, da diese factisch überwog.

3) 'Der Angabe des Dio Cassius vor der des Sueton in Betreff der letzten

Censussumme den Vorzug zu geben, bestimmen mich theils die wiederholte An-
gabe 54, 30, wo Tribunen erwählt werden Iv. xojv tarceouv xöw pvr) e'Xaxxov Tievxe

xal etxoai pOptd&ac %s%xyj[j.svüjv d. h. aus Rittern, die den senatorischen Census
haben (s. meine Hist. eqq. Rom. p. 80); theils die Beispiele, in welchen Ge-
schenke von einer Million vorkommen, in der Absicht, dem Empfänger den
census Senatorius zu verschaffen. Tacitus ann. 1, 75: Propertio Celeri praetorio,

veniam ordinis ob paupertatem petenti, decies sestertium largitus est. 2, 37 : (Hor-

talus) nepos erat oratoris Hortensii, inlectus a divo Augusto liberalitate decies

sestertii ducere uxorem, suscipere liberos, ne clarissima familia extingueretur. Dies

war offenbar einer von denjenigen, von welchen Sueton sagt: supplevitque non
habentibus. Hierauf hat Bezug, dass für Töchter vornehmen Standes eine dos

von einer Million gewöhnlich ist. Tacitus ann. 2, 86 : et Caesar quamvis post-

habitam decies sestertii dote solatus est. Senec. cons. ad Helv. 12, 6. luvenal.

6, 137. 10, 335. Martial. 2, 65, 5. Digest. 22, 1, 6, 1. Der Zweck dieser

Summe ist offenbar dem Manne senatorischen Rang zu verschaffen, zu welchem
Zwecke später die donatio an den Mann gesetzlich gestattet wurde. Ulpian 7, 1:

Inier virum et uxorem donatio non valet nisi certis ex causis, id est mortis causa,

divortii causa, servi manumittendi gratia. Hoc amplius principalibus constitutio-

nibus concessum est mulieri in hoc donare viro suo, ut is ab imperatore lato

clavo vel equo publico similive honore honoretur. Digest. 24, 1, 40: Quod
apiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est , eatenus ratum
est, quatenus dignitati supplendae opus est. Vgl. 41. 42. Cod. fust. 5, 17, 21.

Ueberhaupt gilt decies für die grösste Summe , die Jemand wünschen kann.

Hör. sat. 1, 3, 15. Martial. 1, 103, 1: Si dederint superi decies mihi millia

centuml dicebas nondum Scaevola iustus eques. Da in der letzten Stelle der

Wün-c-hende beinahe den rit t
. rli<h<n Census hat. -<> l>e/.ieht min seinen Wunsch

M-Iir natürlich auf das senatorische Vermögen'. Maninardt (1. Ausg.). — Der
später tür die Bewerbung um dio Quästur und iiiMii'eni für den Eintritt in den
>.nat erforderliche Censns hat allrrdin-s wohl 1 Mill., nicht 1.200,000 Sester-

zen betragen; dagegen ist es viel wahrscheinlicher, dass Augustus denselben
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Relative Hindernisse der Wählbarkeit.

Relativ« Mannichfaltiger und verwickelter ist die relative Wahlquali-

ßcationeV fication, worunter wir diejenigen Erfordernisse verstehen, denn

Mangel nicht schlechthin, sondern nur unter den gegebenen Um-
ständen von einem bestimmten Amte ausschliesst. Manches, das

dahin gezogen werden kann, wird passender den einzelnen Ma-

gistraturen vorbehalten; hier dagegen sollen acht relative Wahl-

hindernisse behandelt werden, denen s'ammtlich, wenn auch in

ungleichem Umfange, der Charakter der Allgemeinheit zukommt

und die daher nicht bei den einzelnen Aemtern erörtert werden

können. Es sind dies die Ausschliessung

1) des die Wahl vornehmenden oder leitenden Beamten;

2) dessen , der sich nicht gehörig zu der Wahl gemel-

det hat;

3) dessen, der nicht eine bestimmte Zahl von Dienstjahren

nachweist

;

4) dessen, der zu der Zeit, in welcher der zu wählende

Beamte zu amtiren hat, anderweitig als Gemeinde-

beamter fungirt (Cumulation)

;

^
5) dessen, der das zu vergebende Amt zur Zeit bekleidet,

also, falls er in dem fraglichen Wahlact gewählt würde,

dasselbe zweimal unmittelbar nach einander bekleiden

würde (Continuation derselben Magistratur) ; oder auch

dessen, der überhaupt dasselbe Gemeindeamt früher

bekleidet hat (Iteration)

;

6) dessen, der ein anderes Gemeindeamt in der Weise

bekleidet, dass, falls er in dem fraglichen Wahlact ge-

wählt wird, er aus einem Gemeindeamt in ein anderes

ohne amtfreies Intervall übertreten würde (Continuation

verschiedener Magistraturen)

;

7) dessen, der nicht die vorherige Bekleidung des in der

obligatorischen Aemterfolge letzt vorhergehenden Ge-

meindeamts nachweist;

8) dessen, der nicht eine bestimmte Zahl von Lebensjahren

nachweist.

anfänglich auf 800,000 Sesterzen als dass er ihn auf den gewöhnlichen Ritter-

census festgesetzt hat.
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1. Ausschliessung des wahlleitenden Beamten.

Wenn der Beamte ohne Mitwirkung der Gemeinde eine Wahl keit des
g

, « , . i . wahlleiten-
vornimmt, so darl er nach einem , so viel wir wissen , nie ver- den Be-

letzten Herkommen sich nicht selber ernennen; wie denn der den

Dictator creirende Consul wohl seinen Collegen, aber nie sich

selbst clazu bestellt hat. Wo die Comilien mitwirken, der wahl-

leitende Beamte also sich nicht eigentlich selber wählte, sondern

nur selber proclamirte, konnte man dies eher sich gefallen lassen;

in der That ist dies bei den patricischen Oberbeamten zuweilen 1
),

bei den plebejischen in älterer Zeit häufig vorgekommen 2
) und

ein solches Verfahren wohl als wenig schicklich, aber nicht

1) Wir kennen aus älterer Zeit acht beglaubigte Fälle dieser Art : im J. 303
renuntiirte einer der beiden Consuln dieses Jahres sich zum Decemvir cos. pot. auf

303 (Cicero de re p. 2, 36, 61 und die capitol. Fasten, während nach Livius 3, 33, 4.

c. 56, 9 und Dionysios 10, 56 die designirten Consuln vor dem Antritt zurück-

traten), ferner der Decemvir cos. pot. Ap. Claudius sich zum Decemvir cos. pot. auf

304 (Liv. 3, 35. 2, 34, 1); im J. 404 der* Dictator L. Furius Camillus sich zum
Consul (Liv. 7, 24, 11); im J. 461 der Consul L. Papirius sich zum Prätor

(Liv. 10, 47, 5) ; im J. 463 der Interrex L. Postumius Megellus sich zum Con-
sul (Liv. 27, 6, 8) ; im J. 539 der Consul Q. Fabius Maximus sich zum Consul

(Liv. 24, 7—9. 27, 6, 8); im J. 544 der Dictator Q. Fulvius Flaccus sich zum
Consul (Liv. 27, 6); im j. 651 der Consul C. Marius sich zum Consul (Plu-

tarch Mar. 14). Dass dagegen in den J. 319. 320 dasselbe Consularcollegium

regiert habe, ist nichts als eine Fälschung des Macer (Liv. 4, 23; vgl. Hermes
5, 271); vielmehr erscheint in den Fasten vor den J. 669. 670 nirgends dasselbe

Consulpaar in zwei auf einander folgenden Jahren, was gewiss mit dieser Miss-

billigung der Selbstrenuntiatiori zusammenhängt. In vier Fällen sind es ausser-

ordentliche Beamte, die sich dieselbe gestatten; bei denen der J. 539. 544 kommt
ausserdem noch der Senatsbeschluss vom J. 537 in Betracht, ut quoad bellum in

Italia esset, ex iis qui consules fuissent quos et quotiens vellent reficiendi consules

populo ius esset (Liv. 27, 6, 7). In den Wirren der verendenden Republik und
in der Kaiserzeit ist die Selbstrenuntiation häufig vorgekommen : so ernannte

Cinna sich selbst mehrfach zum Consul (Livius epit. 83; Schrift de viris ill.

69, 2), ebenso der Dictator Caesar sich zum Consul für 706 (Caesar b. c. 3, 1

;

Florus 2, 13 [4, 2, 21]: consulem se ipse fecit; Appian 6. c. 2, 48; Plutarch

Caes. 37). Darauf und auf die analogen Wahlen der folgenden Jahre zielt es,

lass Baibus, der sich bestrebte in Gades zu leisten was Caesar in Rom, dort

f/unttuorviratum sibi prorogavit (Pollio bei Cicero ad fam. 10, 32, 2).

2) Livius 3, 35, 8: an haec erat, ne semet ipse creare posset; quod praeter

tribunos plebi, et id ipsum pessimo exemplo, nemo umquam fecisset. Dies geht

auf dir Wiederwahl des gesammten Tribunencollegiums zwei oder mehrere Jahre

hintereinander (reficere tribunos), die häufig erwähnt wird (Liv. 2, 56, 5. 3, 14, 6.

.. 21, 2. c. 24, 9. c. 29, 8. c. 64, 1. 5, 29, 8 und besonders 6, 86—421
Dionyi, 8, 42. 10, 19. 22. 26) und natürlich iiictit möglich war olmr Anwen-

&B£g .Icr Selbstrenuntiation. Aber alle Beispiele davon gehören der Zeil \<>r

den ü< •ini-.chen Gesetz Ml ; damals scheint die Continuation dos Trtbunats

mt (S. 504 A. 4) und damit die Selbstrenuntiation von selber weggefallen

zu sein.

a inten.
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eigentlich als gesetzwidrig !

) angesehen worden. Seitdem aber die

Continuation der zu der Wahlleitung berufenen patricischen wie

plebejischen Magistraturen verboten worden war und die Aemter-

folge sich fixirt hatte, blieb im gewöhnlichen Lauf der Dinge

für die Selbstrenuntiation kaum anderswo Spielraum als bei den

Wahlen für die Censur und für ausserordentliche Aemter.

2. Bewerbung und Meldung der Candidaten.

Pflicht- Dafür, dass die Uebernahme des Gemeindeamts an sich eine

ueber- Pflichtleistung war und der dazu in verfassungsmässiger Weise

Gemeinde- ausersehene Bürger sich ihr so wenig entziehen durfte wie dem
älterer Zeit. Heerdienst und der Steuerzahlung , spricht nicht bloss die Natur

der Sache 2
)
sondern auch , dass die römische Wahlordnung eine

förmliche Erklärung des Gewählten über die Annahme des Amtes

nicht kennt, ja nicht einmal unbedingt die Kenntniss desselben

Freiwillige von der erfolgten Wahl voraussetzt 3
). Aber für die aus der Volks-

Ue^™*pme wahl hervorgehenden Magistraturen 4
) hat sich vielleicht mit Ein-

Repubiik. führung der Volkswahl selbst, vielleicht erst in späterer, aber doch

früh republikanischer Zeit, die Auffassung festgestellt, dass ein

solches Gemeindeamt vielmehr eine freiwillig auf die Aufforde-

1) Freilich lässt Livius 10, 15, 11 den Consul des J. 457 Q. Fabius er-

klären, se suam rationem comitiis, cum contra leges futurum sit, pessimo exemplo

non habiturum. Aber was hier auch gesagt wird , dass dies ein böses Beispiel

sein würde , scheint doch die richtigere Auffassung zu sein (vgl. 3, 35, 8.

7, 25, 2. 24, 9, 10). — Die Bestimmung zweier Plebiscite unbestimmter Zeit,

des licinischen und des aebutischen , dass , wenn irgend eine ausserordentliche

Magistratur durch Volksschluss eingesetzt wird, der Rogator dieses Schlusses so

wie seine Collegen, Verwandte und Verschwägerte bei der Besetzung dieser Magi-

stratur ausgeschlossen sein sollten (Cicero de l. agr. 2, 8, 21 ; de domo 20, 51),

ist der Tendenz nach verwandt. Vielleicht ist ihre Erlassung durch die gracchische

Bewegung veranlasst worden (vgl. Plutarch C. Gracch. 10; Appian b. c. 1, 24).

2) Die unbedingte Freiwilligkeit würde , wenn man von ihr die letzte

Consequenz zieht, dazu führen, dass das Interregnum durch Ablehnung der

einzelnen Berechtigten vereitelt werden kann; und es ist nicht römisch eine

solche Consequenz desswegen hinzunehmen , weil sie praktisch betrachtet ausser

dem Bereich des Möglichen liegt.

3) Dies trifft insbesondere den Dictator, genau genommen aber ebenso den
abwesend in den Comitien gewählten Magistrat. Die Diction oder Renuntiation

erfolgt hier ohne das Wissen und das Wollen des Gewählten.

4) Diejenigen amtlichen Stellungen, die nicht aus der Volkswahl hervorgingen,

wie die cooptirten Magistraturen, die Dictatur, das Interregnum, sind, wenn nicht

überhaupt, so doch sicher viel länger als die durch Wahl vergebenen als Pflicht-

leistung behandelt worden.
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rung der Mitbürger übernommene bürgerliche Leistung ist, ein

honor (S. 8), und im Gegensatz steht zu der vom Magistrat dem
Bürger anbefohlenen nöthigenfalls zwangsweise herbeizuführenden

Pflichterfüllung, dem munus. Es ist kein Beispiel davon bekannt,

dass unter der Republik ein Bürger zur Uebernahme eines Amtes l

)

gezwungen worden ist 2
) . Wenn die Bereitwilligkeit zur Uebernahme

des Amtes vielleicht der Sache nach 3
), aber nicht förmlich constatirt

ward und insofern die Möglichkeit blieb, dass der renuntiirte Beamte

nachträglich das Amt ablehnte 4
), so trat hier wenigstens praktisch

ausgleichend die Bestimmung ein, dass, Wie dem angetretenen Be-

samten der Rücktritt vor der Zeit 5
), so auch dem designirten der Ver-

zicht vor dem Antritt unbedenklich gestattet worden 6
). Darum ist

auch nie die Rede von gesetzlichen Befreiungen von Uebernahme

1) Dies ist hier offenbar das entscheidende Moment gewesen. Bei Priester-

thümern, die nicht durch Volkswahl vergeben wurden, wie das Opferkönigthum,
kommt zwangsweise Ernennung vor (Liv. 27, 8, 4. 40, 42, 8), und ebenso bei

den Legationen (vgl. den betreffenden Abschnitt).

2) Allerdings sind besonders in älterer Zeit auch Männer gewählt worden,

die sich lieber der Wahl entzogen hätten. Bei Livius heisst es von dem hoch-

bejahrten Camillus 6. 22, 7 unter dem J. 373 : exactae iam aetatis Camülus
erat comitiisque iurare parato in verba excusandae valetudini solita consensus populi

restiterat; und ebenso macht bei der Consulwahl 543 T. Manlius Torquatus,

auf den die ersten Stimmen fallen, seine Augenkrankheit geltend (oculorum vale-

tudinem excusavit Liv. 26, 22, 5; vgl. 22, 40, 6). Daraus folgt wohl, dass

der wahlleitende Beamte befugt war einen Bürger, der der beabsichtigten Wahl
nicht Folge leisten wollte , nach den Gründen seiner Weigerung zu fragen

,
ja

selbst ihm in dieser Beziehung den Glaubenseid abzufordern , und dass , wer
nicht triftige Gründe vorzubringen hatte, sich in ehrenhafter Weise der Wahl
nicht entziehen konnte. Aber es folgt ebenfalls daraus , dass , wer aus einem
gültigen Grunde sich für das Amt unfähig erklärte und die thatsächliche Richtig-

keit seiner Aussage eidlich versicherte, damit frei war. Bei der Aushebung oder

anderen persönlichen oder pecuniären Leistungen kommt eine solche eidliche Ver-
sicherung nie vor; hier befreit von dem gesetzlichen Zwange nur die gesetz-

liche Ausnahme.

3) Wenn Fälle angeführt werden , dass ein Anwesender non petens gewählt

wird (Liv. 10, 9, 10. 11; Cicero de amic. 3, 11 von Scipio Aemilianus , der

um die Aedilität sich bewerbend zum Consul gewählt ward: consulatum petivit

nunquam), so ist auch bei diesen keineswegs ausgeschlossen , dass diese Per-

MBM , wenn auch erst zwischen der Wahl und der Renuntiation (vgl. Liv. 10,

J'2, I ), sich zur Uebernahme des Amts bereit erklärten. Die Wahl des Ab-
wesenden ist wohl in der Regel erfolgt, nachdem er durch seine Beauftragten

oder einer seiner Freunde für ihn seine Bereitwilligkeit zur Uebernahme des

Amts erklärt hatte.

i
i Einen Beleg dazu linde ich nicht. Vorkommen konnte dies überall nur

bei der Wahl eines Abwesenden.
")) Dies gilt wenigstens für das Amtsgebiet dnmi , während in dem Amts--

gebiet militiae der Beamte nach den Regeln des Heerdienstes seines Commandos
riefe nicht entledigen kann, bevor er abgelöst irW.

6) Die Beruhte , die den Rücktritt eines designirten lleamten melden, sind

lllefdingl ! iseh anfechtbar; denn die für 108 gewählton Consuln
dankten wahrscheinlich erst nach dem Antritt al>, um den Decemvirn Platz, zu
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der Aemter, weder wegen Alters noch aus irgend einem anderen

Grunde, während dergleichen bei den Pflichtleistungen, selbst

bei der Theilnahme an den Sitzungen des Senats nicht selten

erwähnt werden.

Massregein Die Aemterbesetzung ruht demnach in dem Gemeinwesen

der candi- der Republik auf der freiwilligen der Wahl vorhergehenden An-

der meidung qualificirter Bürger in ausreichender, das heisst minde-

stens der Zahl der zu besetzenden Stellen gleicher 1
) Zahl. Dem

Anschein nach hat die Gesetzgebung der Republik wohl in in-

directer Weise dem Mangel an genügenden Bewerbern entgegen-

gewirkt, wie denn namentlich die Aufstellung der niederen an

sich wenig begehrten Aemter als gesetzliche Qualifikation für die

höheren vorzugsweise diesen Zweck gehabt hat; aber eine directe

Abhülfe für den etwa eintretenden Mangel an Candidaten für das

Gemeindeamt scheint die römische Verfassung nicht gehabt zu

haben 2
) . Im Ganzen bedurfte es auch einer solchen nicht ; es hat,

so weit unsere Ueberlieferung reicht, in republikanischer Zeit weder

für die ordentlichen patricischen noch für die ausserordentlich von

der Gemeinde angeordneten Aemter und Aufträge jemals an frei-

willig sich darbietenden Bewerbern gefehlt 3
) . Nur bei dem Colle-

gium der Volkstribune, das von allen an Zahl das stärkste w7ar und

von allen der Ambition sich am wenigsten empfahl 4
), wird einer

legislatorischen Anordnung für diesen Fall vor oder aus der grac-

machen (S. 473 A. 1) und dasselbe gilt von dem curulischen Aedilen in dem von

Liv. 39, 39 berichteten Vorgang (S. 495 A. 2). Aber dass an sich ein solcher

Rücktritt unbedenklich erschien, wird doch auch durch dieseKrzählungen bewiesen.

1) Dass der Wahlact zu seiner formellen Gültigkeit nicht eine grössere Zahl

von Candidaten erforderte , als die der zu besetzenden Stellen war, zeigt schon

die Wahl für das Commando in Spanien im J. 543, bei welcher P. Scipio sich

allein gemeldet hatte. In der Kaiserzeit war die Gleichzahl der Candidaten und
der Stellen ein häufiges Vorkommniss. Nach Dio 59, 20 scheiterte der Versuch

des Kaisers Gaius die Volkswahl wieder herzustellen hauptsächlich daran : t&v
CTCouootp^Kovxcuv tj-aXicxa uev (jltj tiXsiövujv tj oaou? atpeia9-cu eöei iiza^ehlo^-

Twv, et oe 7:oxe v.a\ u:tep toü dpi&fAOÜ y^oivro, Sio [.«.0X0700 fiivwv rrpö? dXWjXotf«.

2) Als im J. 543 kein Bewerber für das spanische Commando sich meldet,

steht in der freilich stark übertünchten Erzählung die Gemeinde rathlos (inops

consilii) da (Livius 26, 18).

3) In dem eben erwähnten Fall aus dem J. 543 mangelte es zwar zunächst

an Bewerbern, aber es fand sich doch einer. Ebenso ist es im J. 603 gegangen

bei den Vorgängen, die Polyb. 35, 4 und Livius 48 schildern, bei denen es sich

übrigens wohl nicht um Beamte , sondern um Offiziere handelt ; denn es fehlt

an Bewerbern nicht bloss um die Kriegstribunate, sondern auch um die Legaten-

stellen.

4) Man beachte, dass damit keine Spiele verbunden waren. Vgl. Tacitus

ann. 1, 15.
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chischen Zeit gedacht. Indess scheint man auch damals an der

Freiwilligkeit der Uebernahme festgehalten und nur gestattet zu

haben, dass in Ermangelung gesetzlich qualificirter Candidaten

von gewissen Qualificationsvorschriften abgesehen werden solle J
)

.

Bei der Beschaffenheit unserer Ueberlieferung bleibt es allerdings

möglich, dass besonders für die untergeordneten Aemter es den-

noch nicht ganz selten an geeigneten Bewerbern gemangelt hat;

aber wenn dies der Fall war, so müssen andere nahe liegende
f

Aushülfsmittel, wie zum Beispiel bei dem comitialen Kriegstribunat

die Vermehrung der nicht comitialen Stellen um die ausfallende

Zahl, ferner die Uebertragung der Geschäfte der vacant gebliebe-

nen Aemter auf andere Beamte durch Senatsschluss , zur An-

wendung gekommen sein.

Anders verhält es sich unter dem Principat. Wenn der Miss- „nter dem

brauch der Ambition der Bepublik ihr Grab gegraben hatte, so

stellte diesen die neue Monarchie allerdings ab, aber in der That

auch die Ambition selbst, und zwar die Buhe her, aber die des

Grabes. Wenn die obligatorische Aemterstaffel bisher so gehand-

habt worden war, dass die Zahl der niederen Stellen die des

darauf folgenden Grades so weit überstieg, dass der Concurrenz

hinreichender Spielraum blieb, so wurde jetzt die Stellenzahl der

verschiedenen Stufen so modificirt, dass wer einmal in die Lauf-

bahn eingetreten war, regelmässig auch zum Ziel gelangen musste.

Ganz gewöhnlich war die Zahl der Bewerber derjenigen der zu

besetzenden Stellen gleich (S. 476 A. 4) und nicht selten die erstere

kleiner, so dass für den Mangel an Candidaten namentlich bei den

niederen Graden Abhülfe geschafft werden musste. Zum Theil Hess

man die vacanten Stellen ausfallen, indem man die Geschäfte

auf andere Beamte übertrug 2
), oder half durch anomale Cumu-

1) Appian b. c. 1, 21 rechtfertigt die Wiederwahl des C. Gracchus zum
Ynlkstribun für das zweite Jahr 631 mit den Worten: xal y°<P ti; ^öyj vÖjjlo;

,'uto, u typapvo« i-^ioi xaT; Trapa-^Y^^^i; (d. h. wenn es bei der Bewer-
bung an Tribunen fohlen sollte), tov 0-rju.ov iv. zavTmv i-niklftaÜau. Die nicht

eben sorgfältige Fassung der Worte würde allerdings die Auslegung gestatten,

lml.fi j «:<(« r Plebejer, auch der nicht sich bewerbende, wählbar war; der

iiiiiuiihang aber zeigt, dass vielmehr an die Qualifikation gedacht ist und

zwar zunächst daran , dass , während die abermalige Uebernahme des Tribunats

sonst in dieser Zeit unzulässig war, sie in diesem Fall gestattet ward. Wie
man in diesem Nachlassen gegangen ist, küniu-n wir natürlich nicht ml
den.

'I) Dass in Ermangelung von Aedilen deren Geschäft« Insbesondere den

liii-rtragen wurden, berichtet Dio zu den .). ri8 ( •»•'. 1U) und ,

'! Dasselbe in der Inschrift Hermes 4, 370.
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lalion *) oder Iteration 2

). Ausserdem wurde, wie in der Republik,

auf indirectem Wege die freiwillige Gandidatur provocirt; na-

mentlich die später zu erörternde Einreihung des Volkslribunats

und der verschiedenen Aedilitäten unter die für Plebejer obliga-

torischen Magistraturen erfolgte wesentlich, um Bewerber für

diese am wenigsten beliebten Aemter dadurch zu gewinnen,

dass Prätur und Consulat von ihnen abhängig gemacht wurden.

Endlich ist auch das vorgekommen, dass man die Qualifikation

abminderte, zum Beispiel zur Bewerbung um das Tribunat neben

den eigentlich berufenen Quästoriern auch solche zuliess, die

noch nicht im Senat sassen 3
). Ungefähr auf dasselbe kam es

hinaus , wenn die für die Bewerbung um ein höheres Amt er-

forderliche Rangklasse im Wege der Adlection ertheilt ward ; was,

besonders nachdem Domitian diese Befugniss allgemein mit der

kaiserlichen Gompetenz verbunden hatte, sehr häufig dazu benutzt

worden sein wird, um bei mangelnder Profession die Lücken zu

füllen. — Aber wenn bei diesen Anordnungen noch die Frei-

willigkeit der Meldung aufrecht erhalten ward, so sah man

sich doch weiter genöthigt auch darüber sich hinwegzusetzen

und die durch die Bekleidung eines niederen Amtes zur Bewer-

bung um das nächst höhere berechtigten Personen für dieses 4
),

für den untersten Grad aber und aushülfsweise selbst für die

1) Bekleidung zweier Competenzen des Vigintivirats, wie es scheint gleich-

zeitig, C. 1. L. VI, 1455. 1456.

2) Zwei- oder dreimalige Bekleidung , resp. Prorogation des Vigintivirats

:

öori inscr. Etr. 2, 296 ; Henzen 6450 ; Hermes 4, 370 ; vielleicht auch in dem
Falle des Ovidius (S. 504 A. 3). — Bei mangelnder Zahl von Bewerbern um die

Quästur werden diejenigen Quästoren , welche ihrem Amt in der Stadt genügt

haben, zur Uebernahme der Provinzialquästur herangezogen , die in diesem Fall

in älterer Zeit als Proquästur, späterhin als Provinzialquästur ohne Beisetzung der

Iteration sziffer bezeichnet wird (vgl. den Abschnitt von der Provinzialstatthalter-

schaft)

.

3) Dio 56, 27 zum J. 12 n. Chr. : (Augustus) xal toi? fatirettat orjfxapytav

airrjcat £z£xp£<I>£ und 60, 11 : (Claudius) iv. xtbv bi7c£cov xtvds H fd; G7][.iapyia5

daeosysTO. Sichere Inschriften von Volkstribunen , die ex equite, also ohne die

Quästur bekleidet zu haben, zu diesem Amt gelangt sind, finde ich nicht; auf

Steine wie Orelli 674. 693. 5145 ist kein Verlass.

4) Allgemein ausgesprochen ist dies nirgends , aber es zeigt sich in An-
wendung auf die einzelnen Aemter. Dass der gewesene Vigintivir Quästor wer-

den musste, geht hervor aus Dio 54, 26 zum J. 741 : oo-^J-a £y£v£xo zobc, eixost

y.aXou[j.£vüuc avopa; ey. xüjv ittttsoj^ aTroöeixvua&at. ottev ouxex O'jod; auxwv i% xö

ßouXeux7]piov £cj£Ypacfiq [atj xal exepav xwa apyjjv xwv h aüxö icdfzw ouvcqjiviov

Xaßwv. Denn wenn als Privilegium diesen Personen gewährt wurde nicht in den

Senat eintreten, das heisst nicht die Quästur übernehmen zu müssen, sondern im

Ritterstand verbleiben zu dürfen , so folgt daraus , dass der Regel nach für den

gewesenen Vigintivir das Gegentheil galt. — Die zwangsweise Einstellung des
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höheren die Kinder und die Nachkommen der Senatoren zwangs-

weise heranzuziehen, falls sie die Bewerbung unterliessen *)

.

Indess sind die Zwangscandidaturen auch in anderer Weise

herbeigeführt worden, zum Beispiel so, dass für die mangeln-

den tribunicischen Stellen jeder Magistrat eine Person aus dem
Bitterstand , die senatorisches Vermögen besass , auf die Liste

zu setzen hatte 2
). Zuweilen trat dabei die Milderung ein, dass

den also zwangsweise in die öffentliche Laufbahn eingeführten

Quästors unter die Volkstribune geht hervor aus dem gleichzeitigen Senatsbeschluss

(Dio a. a. 0.): ineih^ ftTj&el; 2xi jiaSuoi; rrjv SYjjjiapytav gtei, v.X'fjpcj) xtvd; ix xu>v

x£xau,t£'jxox<uv xcu frnjra) x£aaapdxovxa St») yeyovöxoov xotdiaxuwxai. — Von den
Aedilen sagt Dio 55, 24 zum J. 758: iireiB-?) [attjBeU d-yopavo (Arafat extuv ^fteXev,

r
(
vaY'/.a3&7joav ex xe xü>v x£xau.i£ux6xcov xat ix xwv ösor]u.ap)£T]%6xtt>v xX-fjptp

xtve<; auxö -oifjaat xal xojxo xal dXXoxe 7roXXdxt; ferfoto , wobei freilich auf-

fallend ist, dass auch die Tribunicier zu dieser Loosung herangezogen werden,
während doch sonst in dieser Epoche Volkstribunat und Aedilität eine Aemter-
staffel bilden und kein Beispiel vorkommt, dass dieselbe Person beide Aemter
bekleidet.

1) Dios Bericht 54, 26 in Betreff der Söhne und Enkel der Senatoren, die,

obwohl im Besitz des senatorischen "Vermögens, dennoch dasselbe verleugneten,

um sich dem Eintritt in den Senat zu entziehen, führt nothwendig auf eine

rechtliche Verpflichtung derselben in den Senat einzutreten, das heisst zunächst

den Vigintivirat zu übernehmen, um sich dadurch für die Quästur zu qualificiren.

Auch leuchtet es ein , dass die Massregeln in Betreff der höheren Stufen nur
dann ihrem Zwecke genügen konnten , wenn ein Zwangsmittel auch für die

niedrigste bestand. Wahrscheinlich waren die Personen senatorischen Ranges
verpflichtet ihre männlichen Descendenten bald nach der Geburt durch offizielle

Profession in das Verzeichniss der clarissimi pueri eintragen zu lassen, und wur-
den diese dann, wenn sie das erforderliche Minimalalter erreicht hatten, neben
den freiwillig sich für den Vigintivirat meldenden jungen Leuten aus dem Ritter-

stand nach gewissen uns nicht bekannten Normen zur Uebernahme der Can-
didatur herangezogen. Man kann vergleichen, dass die Tafel von Canusium
mit den 100 Senatoren zugleich 25 praetextati verzeichnet. Mit dem Zwang
zum Eintritt scheint es in der That in Rom sehr ernstlich genommen wor-

den zu sein , da es kaum Inschriften giebt von Personen senatorischer Her-
kunft, die des Eintritts in die Aemterlaufbahn sich enthalten hätten. Man
könnte auch hieher ziehen, dass für Nero den Sohn des Germanicus im J. 20
n. Chr. vom Senat beschlossen ward: ut muntre capessendi vigintiviratus solvere-

tur (Tacitus ann. 3, 29, vgl. Dio 60, 5 von Claudius : xo6; xe YaH-ßpo^ ^Te

ttic »l*ft«v dvopdaiv dp?at . . . e^/iXsuaev); aber wahrscheinlich ist hier

• itlniflir gemeint, dass er sich um die Quästur bewerben dürfe, ohne den da-

für qualiflcirtMidcn Vigintivirat bekleidet zu haben. — Verwandt sind auch die

Zwangsmassregeln, welche Kaiser Claudius gegen die in senatum adlecti ergreift

(Sueton Claud. 24 ; Dio 60, 29). — In den Municipien tritt bekanntlich die

erbliche Verpflichtung zur Uebernahme des Decurionats noch schroffer hervor.

2) Dio 54, 30 zum J. 742: xtjv S-rjuapytav iX^wv ccptfopa .... aixouvxwv

/ ix xJ)v Imttaft xöjv pjj e/.axxov 7:£vxe xrtX etxoai (xupidoa; (s= 1

Mill. Beeteneil, was der senatorische Census ist) xexrrjpivuw rrpoßaXXeoöai xou;

ht T7-; dpYats Ive fxaoxov /.dx xo6x<uv xö nX^Do; xouc eVj£ovxa; alpeiallcu

ocftoiv, xai ei (aev dlUXoiev ßoyXe6eiv uexd xoyx' (so ist wohl umzustellen), ü
; irravtevai iqtfvet. Sueton Auy. 40 : comitiis tribu-

nicii* ai deeaaent candiduti aenatorea , ex equitibus Ji. creavit ,
Ha ut potalutc

trunsricta in utro vellent ordine manerent.
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Personen nach Ableistung der Amtstätigkeit die an dem Amte

hängende Verpflichtung zur Uebernahme eines höheren Amtes,

resp. zum Eintritt in den Senat nachgelassen ward 1

). Ueber-

haupt ist eine allgemeine Verfügung über die Füllung der-

artiger Lücken wohl schwerlich ergangen, sondern wahrscheinlich

immer für den einzelnen Fall durch Senatsbeschluss die erfor-

derliche Anordnung getroffen worden. Davon, dass dies für die

beiden höchsten Staffeln, Prätur und Gonsulat, geschehen sei, liegt

kein Beispiel vor ; und überhaupt ist es dafür im Ganzen genom-

men wohl selten zur Anwendung directer Zwangsmassregeln ge-

kommen. Die Thatsache, dass bei nicht eintretender Profession

die Einstellung in das Amt zwangsweise stattfinden konnte, wird

zur Folge gehabt haben, dass die wenigstens äusserlich freiwillige

Meldung in der Regel vorgezogen ward , während einzelne Per-

sonen, indem sie es auf den directen Zwang ankommen Hessen,

wenigstens den höheren Amtsstellungen sich entzogen 2
) . Das

Verfahren , das in den Municipalordnungen dieser Zeit begegnet,

dass neben der freiwilligen Meldung die Candidatur subsidiär

auch durch Vorschlag (nominatio) des Wahldirigenten herbeige-

führt werden kann 3
) ,

geradezu auf das römische Gemeinwesen

anzuwenden und sich damit selbst das vollgültige politische Ar-

muthszeugniss auszustellen hat der Principat sich enthalten, ob-

wohl der Sache nach die für die Besetzung der niederen Aemter

eingehaltene Praxis sich wenig davon unterscheidet und die Rück-

kehr von der freien Amtsbewerbung der entwickelten Republik

1) Dies geschah für die zur Uebernahme des Volkstribunats gepressten

römischen Ritter (S. 479 A. 2). Dasselbe hatte im J. 741 der Senat in Abwesen-
heit des Augustus den Vigintivirn gestattet ; Augustus aber cassirte mit gewissen

Ausnahmen die ertheilte Vergünstigung. Es ist dies begreiflich; denn der

Zwang für die unterste Stufe war weit weniger bestimmt diese Aemter zu
besetzen, als Candidaten für die höheren Stellungen zu verschaffen. Dass Ovi-

dius , geboren 711, zum Vigintivirat, aber nicht in die Curie gelangte (trist.

4, 10, 35: curia restabat: clavi mensura coacta est: malus erat nostris viribus

illud onus, nee patiens corpus nee mens fuit apta labori sollicitaeque fugax
ambitionis eram)

,
geht wahrscheinlich auf diesen oder einen analogen Beschluss

zurück. Ein anderer Vigintisexvir, der im Ritterstand verblieb, scheint A. Ca-

stricius Myrio (Henzen 6010) zu sein.

2) So bewarb sich Herennius Senecio nach der Quästur um keinen andern

Magistrat (Dio 67, 13), was ihm freilich als Gesinnungsopposition zum Ver-

brechen gemacht wurde.

3) Dasselbe ist ziemlich genau bekannt besonders aus dem Stadtrecht von
Malaca (c. 51). Der Wahldirigent nominirt so viel Candidaten, als nach der

Profession fehlen, ebenfalls jeder dieser Candidaten je einen, so wie weiter jeder

also nominirte Candidat; aus dieser Liste wählt die Bürgerschaft.
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zu der ursprünglichen Behandlung der Gemeindeämter als ge-

meiner Lasten auch hier die Monarchie charakteristisch bezeichnet.

Da also in Rom nur zum Gemeindeamt gelangte wer frei- Bewerbung.

willig sich dazu bereit fand, überdies der Patriotismus sowohl

wie die von ihm untrennbare Kehrseite, der Ehrgeiz von Haus

aus die gewaltigsten idealen Hebel des römischen Gemeinwesens

gewesen sind, so ist das Nachsuchen um die von der Gemeinde

zu vergebenden Aemter in Rom uralt, und selbst die Formen

dafür scheinen sich in sehr früher Zeit conventionell fixirt zu

haben *) . Die älteste und eigentlich selbstverständliche derselben

ist die, dass der Bewerber bei seinen Bekannten und wohl auch

Unbekannten herumgeht 2
) und, indem er jedem die Hand drückt 3

),

ihn um seine Stimme bittet. Dies ist später wohl in einzelnen

Beziehungen gesetzlich beschränkt 4
), aber selbstverständlich nie-

1) Die römische Candidatur und das Wesen und Treiben der Candidaten

zu schildern ist in dem römischen Staatsrecht nicht der Ort; vielmehr gehört

dies theils dem Criminalrecht an, theils der Sittenschilderung. Es ist hier nur

so viel davon aufgenommen worden , als nothwendig schien um die rechtliche

Seite derselben ins Licht zu setzen. Auf einzelne mit der Organisation der

Tribus und der Centurien zusammenhängende Einrichtungen wird in dem Ab-
schnitt von der Bürgerschaft zurückzukommen sein.

2) Varro l. I. 5, 28 : qui populum candidatus circum it, ambit, et qui aliter

atque decet ambit (so etwas muss in dem verdorbenen aliter facit indagabili stecken)

ex ambitu causam dicit. Festus ep. p. 16 : ambitus dici coeptus est a circum-

eundo et supplicando . — Ambire {de re p. 1, 31, 47; pro Plane. 4, 9) und
ambitio (z. B. pro Plane. 18, 45 ambitionis nostrae tempore, während unmittel-

bar vorher gesagt ist leges de ambitu) braucht noch Cicero ohne tadelnde Neben-
bedeutung ; aber das Substantiv ambitus nahm in Folge der quaestio ambitus früh

den Nebenbegriff der strafbaren Bewerbung an, wie ihn Festus ep. p. 5 deflnirt

:

eodem vocabulo crimen avaritiae vcl affeetati honoris appellatur.

3) Dies heisst bekanntlich technisch prensare. Cicero ad AU. 1, 1, 1:

initium prensandi facere cogitaramus . . . in campo comitiis tribunieiis a. d. XVI
k. Sext. Darauf bezügliche Anekdoten werden erzählt von P. Scipio Nasica Con-
>ul (510: cum aedilitatnn curulem adulescens peteret manumque cuiusdam rustico

opere duratam more candidatorum tenacius apprehendisset , ioci gratia interrogavit

eum, num manibus solitus esset ambulare (Val. Max. 7, 5, 2 vergl. Cicero pro

Plane. 21, 61) und von L. Crassns Coosul 659: equidem , sagt derselbe bei

Cicero de orat. 1, 24, 110 (daraus Val. Max. 4, 5, 4), cum peterem magistratum,

im in prensando dimitlcre a me Scaevolam, cum ita ei dicerem me velle esse

ineplum, id erat petere blandius, quod , nisi inepte fieret, bene non posset fieri.

»Irin hisdi nennt man dies ItapaxoXtfv xai oe-jiouaHcii toj; KoXttac (Plntarch

Coriol. 14), dUmaapo&c -t *xai oe;iu>a£i; v.at cpt/o'fpoauva; , ot; 'jTtoTplyovre; ol

-o//v. -',/ vf;j.ov d-/.T(Tr/TO (ders. Aem. Paul. 2).

4) So scheint das poetelische Plebiscit vom J. 397 das nundinas et conciliu-

bula obire verboten, das heisst. dit MTtntliehe Bewerbung auf die St.nl t Koni be-

-ehränkt /.u haben (Biv. 7, 15, 13). Aber natürlich hatte dies keinen Bestand.

hat die Bewerhun;: sieh immer vorzugsweise in Kmn ronrentrirt , aber

1X0 (fld AU. 1, 1, 2) sagt zum Beispiel viiii seiner Bewerbung um da- Con-

-ulat: quoniam videtur in suffriujiis multum passe QfllHa, cum li>>muc " iudiem

MM refrixerit, excurremus mense Septem/tri Ugnti ml PliOMNI , Hl lunuurio re-

K-.m. Alterth. I. 2. Aufl. Rj
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mals untersagt worden. Wann der Candidat hiermit beginnen

wollte, stand natürlich in seinem Belieben ; zu Ciceros Zeit \\;ir

es indess üblich, dass man wenigstens um das Consulat ungefähr

ein Jahr vor dem Wahlact, also etwa sechszehn Monate vor dem
Amtsantritt sich zu bewerben begann

*)
. Aber auch äusserlich

machten die Bewerber sich der Bürgerschaft als solche kenntlich,

indem sie während des Wahlacts auf derselben erhöhten Bühne

sich aufstellten , auf der der wahlleitende Beamte seinen Platz

hatte 2
), vor allen Dingen aber indem sie in festlicher Tracht er-

schienen , das heisst ihrem weissen Gewand durch aufgetragene

Kreide einen besonderen stark in die Augen fallenden Glanz ga-

ben, was anfangs verboten ward, jedoch wenigstens bereits im

sechsten Jahrhundert allgemein gebräuchlich war 3
). Endlich pfleg-

vertamur , und von derjenigen des Antonius Phil. 2, 30, 76: qui . . . in proxi-

mum annum consulatum peteres vel potius rogares, per municipia coloniasque

Galliae, qua nos tum, cum consulatus petebatur, non rogabatur, petere consulatum

solebamus, cum gallicis et lacerna cucurristi. Ebenso bereist Caesar im J. 704
Municipien und Colonien seiner Provinz , ut . . . se et honorem suum sequentis

anni commendaret (bell. Gatt. 8, 50).

1) Cicero begann die Prensatio am 17. Juli 689 (S. 481 A. 3), ward im
Juli 690 gewählt und trat am 1. Jan. 691 das Consulat an; über die praepro-

pera prensatio eines seiner Mitbewerber äussert er sich missbilligend. Ebenso be-

warb sich Caesar bereits im J. 704 um das von ihm am 1. Jan. 706 zu über-

nehmende Consulat. Diese Beispiele werden hier genügen. — Diese Frist ist

es, die Cicero ad fam. 10, 25, 2 bezeichnet als usitatum et quasi legitimum tempus

ad petendum, dessen volle Einhaltung nicht nöthig, aber schicklich sei, und an

einer anderen Stelle (in Vat. 14, 37) als das biennium, quo quis petat petitu-

rusque sit , in welchen zwei Jahren der Candidat keine Gladiatoren spiele ge-

ben darf.

2) Von der Wahl des P. Scipio zum Feldherrn in Spanien 543 sagen

Livius 26 , 18 , 7 : professus se petere in superiore , unde conspici posset ,
loco

constitit; Polyb. 10, 5, 2: zpoeXftövxo; ei? xöv diTOOsoetYfJiivov to7tov atal otcxvto?

Trapa tov doeXcpov (vergl. Appian Hisp. 18); von der des Paullus zum Consul

für 586 Plutarch Paul. 10 : cpotTwvxtov %a&' ^[Aepav (am Wahltag) irX frupa; v.oX

7:po"/.otXou[x£V(uv a'jxöv elz ayopav xai xaTaßocovxtov dTieia&Y) " Kai cpavel? sutK»;

£v tot? fj.£Tto0ai t?)V U7rax£tav u. s. w. Hier ist die Rede von dem — bei

den Wahlen zum Consulat natürlich auf dem Marsfeld stattfindenden —
Wahlact selbst, während dessen die Bewerber an jenem höheren Orte sich

befinden. Was gemeint ist, sehen wir daraus, dass der Candidat, der die Be-

werbung aufgiebt , templo descendit abiecta Candida toga (Val. Max. 4, 5, 3).

Darum rühmt noch Plinius {jpaneg. 63) von Traian, quod comitiis tuis interfuisti

candidatus . . consulatus .... vidit te populus in Uta veter e potestatis suae sede,

perpessus es longum illud carmen comitiorum u. s. w. Die Candidaten befanden

sich also auf derselben Plattform , auf der der Wahldirigent seinen Platz hatte.

— Etwas anderes berichtet Macrobius sat. 1, 16, 35: candidatis usus fuit in co-

mitium nundinis venire et in colle consistere, unde coram possent ab universis

videri. Hier ist von der dem Wahlact voraufgehenden Bewerbung die Rede;

doch kann dies leicht nichts sein als eine verwirrte Wiedergabe jener Sitte.

Vgl. S. 485 A. 2.

petitionis

3) Im J. 322 bestimmt ein Plebiscit. ne cui album in vestimentum addere

onis liceret causa (Liv, 4, 25, 13). In diesem Sinne spricht Persius 5, 177
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len die Bewerber sich förmlich bei dem wahlleitenden Beamten

zu melden (profiteri) und ihre Namen in die officielle Candidaten-

liste eintragen zu lassen l
)

.

von der cretata ambitio und sagt Isidor orig. 19, 24, 6: toga Candida eademque
^retata, in qua . . . ambiebant addita creta, quo candidior insigniorque esset. Der
Unterschied von der gewöhnlichen Tracht lag nicht in der Farbe, sondern in dem
Glänze, wesshalb Polybios 10, 4, 8 sie TTjßevva X<x{j.Ttpa nennt und Seneca ep.

5, 3 anräth: non splendeat toga, ne sordeat quidem. — Wenn jene livianische

Notiz genau ist, so ist der Gebrauch der Candida bei der Bewerbung uralt. Aller-

dings scheinen bei den Komikern Anspielungen auf die toga Candida in ihrer

technischen Bedeutung zu fehlen. Denn Titinius 166 Ribb. bezieht sich schwer-

lich auf den Bewerber und ebensowenig dürfte Plautus aul. 4, 9, 6 — auf

welche Stelle mich Studemund hinweist — darauf gehen, während sonst die

Candida bei diesem Dichter nur als Festkleid erscheint (S. 393 A. 2). Aber
hierin, wie überhaupt in der Sparsamkeit der Anspielungen auf die Ambition
und in der äusserst vorsichtigen Haltung der wenigen sie berührenden Stellen

(Studemund weist mir nach Trinumm. 4, 3, 26; Persa 4, 4, 8; Amph. prol.

62 fg. ; Poen. prol. 38) kann ich nichts erkennen als die überall, und vor allem

in diesem für die Spielgeber so bedenklichen Puncte, äusserst gemessene römische

Bühnencensur. Das älteste vorhandene Zeugniss für den Gebrauch der toga

Candida beim Aemterbewerb ist, abgesehen von jenem livianischen, das des Po-
lybios a. a. 0., wo er von der Aedilität des älteren Africanus , also dem J. 541
spricht und hinzufügt: toüto y°-P ^°» ^axi T°t» T*S äp/dt; {j.£Ta7ropeuo[jivoi;.

Liv. 39, 39, 2 sagt von einem, der im J. 570 als curuliscner Aedil sich um die

Prätur bewarb, also die Prätexta trug, dass er sine toga Candida, sed maxima ex

omnibus contentione petebat. Vgl. S. 495 A. 2 und Val. Max. 4, 5, 3. — Dass
die Candidaten nur die Toga ohne Tunica trugen (Cato bei Plutarch q. R. 49

;

Coriol. 14), ist von Becker (1. Aufl.) richtig daraus erklärt, dass aus nahe
liegenden Gründen die alte volksthümliche Tracht hier am längsten sich be-
hauptete ; ob allgemein bis zum Ende der Republik , ist doch sebr zweifelhaft.

1) Liv. 26, 18, 5: diem comitiis consules edixerunt . . . expectaverant , ut

qui se tanto imperio dignos crederent , nomina profiterentur und nachher § 7

:

P. Cornelius . . . professus se petere in superiore . . loco constitit. Asconius in

Cornel. p. 89 : professus deinde est Catilina petere se consulatum (auf 690). L.
Volcacius Tullus consul (688) consilium publicum habuit, an rationem Catilinae

habere deberet, si peteret consulatum. Velleius 2, 92 (S. 451 A. 2). Plutarch

Paul. 3 : d-ropavofAiov [xsTeXftdw rcpoexpiOT) oiv.a ouetv ävopöJv auvaTTOYp'X'i'aij.^vcDV.

Derselbe Sulla 5 : irX cz^a-zr^Ws ito&mxfo a7:eypa'i>a7o v.al oie'Leu aÖ-rj. Andere
Belege werden unten beigebracht werden, wo von dem Termin dieser professio

frehandelt wird. — Beckers Behauptung (1. Aufl.), dass diese professio nicht bei

dem Magistrat erfolgte, sondern vor der Gemeinde, ist von Marquardt (das.) mit
Recht zurückgewiesen worden. Es sprechen dagegen nicht bloss die (von Becker
übersehenen) Stellen Plutarchs und die in der Sache liegende Nothwendigkeit,
dass die oft nichts weniger als liquide Wahlqualittcation geprüft werde, sondern
vor allem die technische Bedeutung von profiteri, das, ungefähr wie unser 'zu

Protokoll erklären', immer die vor der zuständigen Behörde abgegebene Erklärung
l.net

I z. B. lex lul. mun. Z. 1 fg.) , niemals aber eine Bentehriotttigung

der Gemeinde. Dass der Magistrat, wenn er profiteri retat , damit nicht immer
durchdringt h auf andere Weise erklären (S. 453 A. 4) und beweist

piekt, wie Backet meint, dass das profiteri nicht bei ihm geschah. Auch i-t

nicht abzusehen, weder wie die Candidaten zur Abgabe einer solchen Krkl.irunr;

vor dem Volke berechtigt waren (denn Krklüruiu: in contione hätte die Mitwirkung
«eines Magistrats erfordert, 8. S. 194 A. 6, und darauf deutet keine Spur) noch

<• genutzt bitte, da die prensatio und <lie Anlegung der toga tbmdlda
dieselbe der Sache nach in lieh schloss. Es ist daher auch nicht«! im Wege, wo

81*
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Fvofessw als Auf diese Gewöhnlich der Wahlhandlung voraufsehenden Be-
Krfordcrniss ° DO
der Wahl, werbungsacte weiter einzugehen ist für unseren Zweck nur in-

soweit erforderlich, als die Vornahme derselben nicht bloss üblich

und gewöhnlich war, sondern gesetzliche Vorschrift und für die

Wahl bedingend. Die Ambition und die Prensation sind ohne

Zweifel selten unterlassen worden, die Anlegung der Candida

vielleicht niemals 1

) ;
aber keine Andeutung führt darauf, dass sie

mehr gewesen sind als gebräuchliche und erlaubte Bewerbungs-

mittel, und die Natur der Sache spricht sehr bestimmt dagegen.

Sie werden auf eine Reihe zu stellen sein mit der Heimführung

der Braut und den übrigen Hochzeitsgebräuchen, welche die Sitte

vorschrieb; aber das Gesetz nicht kennt. Anders dagegen verhält

es sich mit der Profession. Auch diese ist sicher nicht durch

Gesetz eingeführt worden, sondern aus den Verhältnissen, insbe-

sondere dem ursprünglich wenig beschränkten Schalten des wahl-

leitenden Beamten hervorgegangen; noch am Ende des sechsten

Jahrhunderts scheint sie wohl gewöhnlich, aber nicht nothwendig.

gewesen zu sein 2
). Aber wenigstens in der letzten Zeit der Re-

publik erscheint sie gesetzlich angeordnet und nach Zeit, Ort und

Form näher geregelt, also als eigentliche Wahlqualification, deren

Nichtbeobachtung oder mangelhafte Beobachtung von der Wahl

ausschliesst, wie dies im Folgenden näher dargelegt ist.

Termin der \ . Die Candidatenliste , die in älterer Zeit bis zum letzten
pio.ess k

Augenblick offen bleibt, so dass selbst noch am Wahltag Mel-

dungen stattfinden können 3
), wird jetzt eine gewisse Zeit vor der

von dem wahlleitenden Beamten gesagt wird in ea sententia esse ne nomen eins

acciperet (Liv. 39, 39, 5 vgl. § 12), dies, wie es am nächsten liegt, auf die

Zurückweisung der professio des Candidaten, nicht auf die Ungültigkeitserklärung

der Wahlstimmen zu beziehen, obwohl die letztere Auffassung an sich auch zu-
lässig sein würde.

1) Selbstverständlich gilt dies nur von den vor und bei der Wahl in Rom
anwesenden Bewerbern.

2) Dafür spricht besonders die von Livius 39, 39 zum J. 570 berichtete

Prätorenwahl. Obwohl der wahlleitende Consul, ein Theil der Tribüne und selbst

der Senat sich gegen den Bewerber erklären , so hält dieser doch hartnäckig an
seiner Candidatur fest und hat die öffentliche Meinung für sich ; worauf endlich

der Senat die Abhaltung der Wahl überhaupt untersagt. Wäre damals die Ein-
tragung in die Candidatenliste obligatorisch gewesen, so konnte man die illegale

Candidatur auf legalem Wege beseitigen. Es ist möglich, dass der Consul es nicht

wagte zu diesem äussersten Mittel zu greifen, aber wahrscheinlicher, dass er es

nicht konnte.

3) Das zeigen die Wahlen des P. Scipio zum proconsularischen Oberbefehl
in Spanien und die des Paullus zum Consul 586 (S. 482 A. 2).
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Wahl geschlossen 1

), und zwar an demjenigen Tage, an welchem

die Wahlversammlung angesagt ward, also mindestens ein Tri-

nundinum vor dem Wahlact 2
).

2. Die Profession kann nicht an jedem beliebigen Ort statt- Ort der

finden, sondern nur innerhalb der Stadt, wahrscheinlich nur auf

dem Comitium 3
).

3. Während es früher zwar nicht gewöhnlich, aber durchaus J*°$**°
zulässig war, dass der Candidat dem Wahlact nicht persönlich

beiwohnte, also auch ein Abwesender gewählt werden konnte 4
),

1) Sallust Cat. 18: post paulo (nach der im J. 688 erfolgten Verurtheilung

4er ersten für 689 gewählten Consuln) CatiUna pecuniarum repetundarum reus

prohibitus erat constitutum petere, quod intra legitumos dies profiteri nequiverit.

Dies ist nicht im Widerspruch mit der nicht minder glaubwürdigen Meldung,
4ass Catilinas Wahl vereitelt worden sei durch den Beschluss des Consuls 688
Tullus und seiner Berather (unter denen die für 689 designirten Consuln nicht

gefehlt haben werden) ihn der Repetundenklage wegen nicht zuzulassen (S. 450
A. 4) ; offenbar ging der Beschluss dahin ihn auszuschliessen , so lange diese

schweben würde, und es ist glaublich , zumal da Catilina erst gegen Ende 688
zurückkam und der Process wohl erst 689 beginnen konnte (Cicero pro Cael.

4, 10), dass er, voraussehend, dass er bis zum Juli 689 nicht freigesprochen sein

könne (wie der Prozess denn in der That noch im Juli 689 schwebte : Cicero ad
AU. 1, 1, 1), nach jenem Beschluss seine Bewerbung für 690 zurückzog und
sie auf 691 übertrug. Sachlich also konnte wohl gesagt werden, dass es ihm
unmöglich gemacht war sich für 690 rechtzeitig zu melden ; der grammatisch
anstössige Conjunctiv scheint freilich nicht vertheidigt werden zu können.

2) Dass die leyitumi dies Sallusts (A. 1) die des Trinundinum sind, zeigt

Cicero ad fam. 16, 12, 3: ad consulatus petitionem se venturum neque se iam
vetle absente se rationem haberi suam : se praesentem trinum nundinum petiturum.

Darauf geht auch die Erwähnung der nundinae in der verwirrten Stelle des Ma-
crobius (S. 482 A. 2) zurück. Wenn Caesar nach Sueton (A. 3) sich edictis

iam comitiis um das Consulat für 695 bewirbt so kann dies nur heissen , dass

er an dem Tage selbst, wo das Edict erlassen ward, sich meldete. Dazu stimmt,

dass er nach der ausdrücklichen Angabe Appians (&. c. 2, 8) erst an dem letzten

Tage der Frist die professio machte; denn das Trinundinum zählte ohne Zweifel

erst vom Tage nach dem, an dem das Edict angeheftet ward. Ueber das Trinun-
dinum selbst ist bei den Volksversammlungen zu handeln.

3) Plutarch Caes. 13: drei oe to*js [xsv fxvoj(j.evo'j; ftßlapßov £;u> oiaTptßsiv

lost, to*j; os |im4vra< uraxeOeiv Trapovra; £v ttj t:o).si toöto zparrtiv . . . 7:00;

aoT-i; 77.: jTraTiy.d; ä'ji'(\j.ivoz a£»yai(ieaia; S7:s[j.'|ie ~po; tv
(

v su-fxAYj-ov aboOu.Evo;

afa<p ftofttyat RapafTtAXcN et; öraxeiav dhcövct oia tujv cpiXwv, und da dies Cato

verhindert, fyu) tov ftpfopßo* dcpei; 6 Katactp £/eoflott vffi uraxeta;. Appian 2, 8
fügt noch hinzu, dass die von Caesar erbetene "Gestattung sich durch Dritte zu

n auch schon Andern gewährt worden sei. Sueton Caes. 18 : cum edietis

iam comitiis (für die Wahlen auf 695) ratio eins (Cacsaris) haberi non posset et

umbienti ut leyibus solveretur mutti contradicerent ,
coactus est triwnphum , ;><

OtU rxcluderetur, dimittere. Dio 37, 54.
i) BftUpiftl« wJcher Wahk-n, bei denen nichts auf Ausiiahmebostiinnuiiipeii

hindeutet, linden lieh für Consuln und Prätoren bei Livius 10, 22, 9 zum '

in, 43, 4 ran J. 574; Cüi raroUeelw Ar.iiim bei Llftpi 29, 12, 12, 91,

und Cicero acad. pr. 2, 1, 1 = I'lutarch Luc. 1; für Volkstribuno Livia* \,

42, 1. c. 48, 1. 8, 22, 4. Die zahlr.i« hm Wahlen der Art wihrend des han-

«ibalischen Krieges (Llv. 22, B&, ß. 28, 24, 3. 24, 9, 3. 4. c. 43, 5. 26, 22, 2.
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ist später, es scheint erst um das J. 692, den Candidaten vor-

geschrieben worden die Anzeige nicht bloss zu rechter Zeit und

am rechten Ort, sondern auch in Person zu machen 1
). Diese

Vorschrift wurde im J. 702 in dem Beamtengesetz des Pompeius

aufs neue bestätigt 2
) ; und der Streit darüber, ob Caesar bei der

Wahl für 706 davon auszunehmen sei oder nicht, ist bekanntlich

die unmittelbare Ursache geworden, welche den der Republik ein

Ende machenden Krieg herbeigeführt hat 3
).

c. 23, 2. c. 26, 4. 29, 11, 10) kommen freilich nicht in Betracht, da der Se-
natsbeschluss vom J. 537 (S. 473 A. 1) dabei eingewirkt haben kann. Ebenso
wurde Marius für 650 (Sallust lug. 114; Liv. ep. 67; Plutarch Mar. 11, 12),

651 (Liv. a. a. 0.; Plutarch Mar. 14; C. I. L. I. p. 290) und 653 (Liv. ep. 68)
abwesend zum Consul gewählt, allerdings unter ganz ausserordentlichen Verhält-

nissen (vgl. Cicero de imp. Pomp. 20, 60 und unten S. 502 A. 3). Für die

Priesterwahlen hat diese Beschränkung nicht bestanden laut der belehrenden

Stelle Ciceros ad Brut. 1, 5, 3: Ciceronem nostrum in vestrum collegium (das der

Pontifices) cooptari volo. Existimo omnium absentium rationem sacerdotum comi-

tiis posse haberi, nam etiam factum est antea : C. enim Marius , cum in Cappa-
docia esset, lege Domitia factus est augur, nee quo minus id postea liceret , ulla

lex sanxit. Est etiam in lege lulia, quae lex est de sacerdotiis proxima, his verbis

'qui petet cuiusve ratio habebitur
1

: aperte indicat posse rationem haberi etiam von
praesentis . . . Sed quamvis liceat absentis rationem haberi , tarnen omnia sunt

praesentibus faciliora. Man sieht hieraus, dass auch für die Priesterwahlen die

Candidatenliste bestand und die Profession obligatorisch war, aber nicht persön-

lich gemacht zu werden brauchte.

1) Wenn Cicero im J. 691 von den Decemvirn des servilischen Ackerge-
setzes sagt : praesentem profiteri iubet, quod nulla alia in lege unquam fuit , ne
in iis quidem magistratibus quorum certus ordo est {de l. agr. 2, 9, 24) und hier

nicht eine für uns nicht mehr erfindliche Cavillation vorliegt, so kann das frag-

liche Gesetz nicht vor 692 erlassen sein. Es wiegt dagegen nicht schwer, dass

Plutarch {Mar. 12) im Widerspruch hiemit schon die Wahl des Marius für 650
geschehen lässt toü [übt voiaou ttcuX'jovxo? diroNTa "/.od \xr\ oiaXiTtöVra ypövov

wpia|ASvov a\>\)ic, atpetaftai, xoD oe OT)p.ou tou? dvTiX£fo^2s £%ßaXövTO?. Aber
wenn das Gesetz über die obligatorische Profession nicht bloss bei den Wahlen
für 695 zur Anwendung kam , sondern bereits vorher mehrfach davon dispensirt

worden war (S. 485 A. 3); wenn sogar, als Pompeius Legat M. Piso für 693
sich bewarb, die Wahlen bis zu seinem Eintreffen verschoben wurden (Dio 37,

44), offenbar weil er abwesend sich nicht melden durfte, so ist dies doch nur
in gezwungener Weise damit zu vereinigen, dass die obligatorische Profession im
J. 691 noch nicht bestanden haben soll. — Dass Pompeius zum Consul 702 ab-

wesend gewählt ward (Liv. ep. 107 vgl. Plutarch Cot. 48), ist natürlich darauf

zurückzuführen , dass bei dieser Wahl überhaupt durch Senatschluss von den

Gesetzen abgesehen wurde.

2) Dio 40, 56 : (Pompeius) t6v uepl t«W dpyoupeaiwv vöfxov tov -/.eXs'jovta

Tou? dpyrjv Tiva iTzayfiXkovxaz ic, ttjv ^-/.X-^atoiv Tiarrc»? aTrowxäv , ojcte fj/^osva

7.-o\>7a ätpsiaftai, TcaprjU.£X^{j.£vov tkmc, dvs^stuaato. Sueton Caes. 28: aeeiderat.

ut is (Pompeius) legem de iure magistratuum ferens eo capite
:
quo petitione bo-

norum absentes summovebat , ne Caesarem quidem exciperet per oblivionem. Vgl.

Caesar b. c. 3, 82.

3) Zunächst ward im J. 702 , aber bevor jenes allgemeine Gesetz erging,

durch ein besonderes Plebiscit beschlossen , dass bei der nächsten Consulwahl,

zu der Caesar gesetzlich sich melden könne , er auch abwesend berücksichtigt

werden solle (Caesar &. c. 1, 9. 32. Cicero ad Att. 7, 3, 4. ep. 7, 6. 8, 3, 3-



— 487 —
In der nachcaesarischen Zeit ist von der formalen Profession

wenig mehr die Rede 1
).

3. Erfüllung der Dienstpflicht.

Zu Polybios Zeit, also im Anfang des siebenten Jahrhunderts Die zehn

war es gesetzlich vorgeschrieben, dass vor Uebernahme des Kriegs- der gracchi-

tribunats mindestens fünf 2
)

, vor Uebernahme eines bürgerlichen

Amtes, insbesondere der Quästur, mindestens zehn Dienstjahre

vollendet sein mussten 3
)

, was , da dies die Frist des obligatori-

schen Reiterdienstes überhaupt ist und die hier in Retracht kom-

menden Personen wohl ohne Ausnahme zu Pferde dienten, auch

so ausgedrückt werden kann , dass die politische Laufbahn erst

beginnen durfte, nachdem der Militärpflicht genügt war. Dabei

wird angenommen werden dürfen , um der römischen Ordnung

ad fam. 6, 6, 5. Phil. 2, 10, 24. Sueton Caes. 26. Liv. 107. Florus 2, 13 [4, 2,

16]. Dio 40, 51. Appian b. c. 2, 25). Als dann später Pompeius jenes Gesetz

erliess und Caesar nicht ausnahm , wurde auf Caesars Beschwerde zwar dies

nachgetragen: ac mox — fährt Sueton nach den S. 486 A. 2 angeführten Worten
fort — lege iam in aes incisa et in aerarium condita corrigeret errorem, nehmlich,

wie Dio 40, 56 sagt, -poaefpa^e tüj vöjjuu tö {iovoi? auxö e£ervai Ttoteiv , o!<; av

foopaOff TS xal ä'vTtxpy; inixpa?:^ (vgl. Cicero ad Att. 8, 3, 3). Aher die

Gegner Caesars erklärten natürlich hernach diesen Zusatz für nichtig und for-

derten, ne absentis ratio comitiis haberetur, quando de ea re (die Handschr. quando
nee) plebiscito Pompeius postea obrogasset (Sueton Caes. 28).

1

)

Augustas wurde zum Consul 711 abwesend erwählt (Appian 6. c. 3, 90.

Dio 46, 45; vgl. Monum. Ancyr. 1, 31). Wegen der Wahlumtriebe im J. 733
untersagte Augustus den Bewerbern um das Consulat dem Wahlact beizuwohnen
(Dio 54, 6); es kann sein, dass dies später allgemein vorgeschrieben ward.

2) Polybios 6, 19, 1.

3) Polybios 6, 19, 2: toj; fjtiv t-Treic os*a, tou; Se reCou; B£xa 2£ (so

ubonus, -s£o'j; 2$. ou die Handschrift) oet arpaTEia; xeXeiv wz d^d^x-r^

i-i rtfld TtTTttpdfocovTcc xal £? s'xestv dr.u TEVfSc ... § 4 : TroXiTiy.^v öe XajikTv dpy^v
'.//. .z'.z~v) ftö&evl icpdrcoov, käs \xrf\ 0£-/.a aTpaxeia; eviauaiou; tj TexeXsxcb;. So
weit die Stelle hier in Krage kommt, ist sie unverdorben und unverstümmelt
überliefert; denn die verwegene Verkehrtheit Nipperdeys (in der S. 506 A. 1

Führten Schrift 8. 23), der die Bestimmungen des caesarischen Gesetzes über
Muninpalämter l S. -'»'.M A. 1) hier ausgelassen glaubt und nach T£7eXe%<6; eine von
ihm angefertigte griechische Uebersetzung derselben einschiebt, wird schwerlich

auch nur einen Qliubigen finden. In dieser Art hat der alte Epitomator der urbina-

tisenen Handschrift den Text nicht verkürzt; seine Eklogon sind, jede für sich

betrachtet, vollständig. - Bin« weitere Bestätigung des polybianiecntn Satzes

giebt Plutarch C, Gtaeeh. 2: ds-rpaTEÜSilou l^pi) otuoey.a Ittj , töiv £XXtov öcxa
z-yj-i'j f,n.t'turi tv '/.v/yy.ai;. — Vergleichen kann man noch die Sitte nicht üflent-

tÜM zu sprechen, bevor man nicht wenigstens ein .Jahr gedient hat/e; wesshalb

ipiter ROQfl . ill M nickt mehr Kegel war sofort nach Anlegung d

nergewandes in das Heer eintntvetW , man lieh wenigstens ein Jahr lang nach

derselben des öffentlichen Auftretens enthielt (Cicero pro <ael. 5, 11; Handb.

5, 1, 126).
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nicht Absurditäten aufzubürden , dass nicht die Ableistung des

Kriegsdienstes gefordert ward, sondern die Stellung bei dem Jahr

für Jahr an die Wehrpflichtigen ergehenden Aufruf *) ; wer dabei

erschien , aber nicht genommen ward , wird dennoch für die

Wahlqualification auch dies Jahr in Anrechnung haben bringen

dürfen 2
). Die Militärpflicht begann gesetzlich mit dem vollendeten

siebzehnten Jahre 3
) ; freiwilliger Eintritt vor dieser Zeit kam wohl

vor 4
), aber bei Berechnung der gesetzlichen Dienstzeit nicht von

Rechtswegen in Betracht 5
). Hieraus ergiebt sich also folgeweise,

dass der römische Bürger nicht vor dem vollendeten 27. Lebens-

jahr eine Magistratur zu übernehmen befugt ist, oder, wie wohl

vielmehr gesagt werden muss, nicht befugt ist sich vor dem voll-

endeten 27. Jahr um eine solche zu bewerben, da die Zulassung

1) Jeder Aufruf erging an die sämmtlichen wehrpflichtigen Bürger. Sollte

ein Jahr vorübergegangen sein , ohne dass der Aufruf erfolgte , so wird auch

dies mitgezählt haben ; doch ist dies in der vorsullanischen Epoche , so lange

die Consuln regelmässig als solche ein Commando übernahmen, schwerlich vorge-

kommen.
2) Die republikanischen Maximalsätze von zehn , resp. zwanzig Stipendien

können freilich, ebenso wie die des julischen Municipalgesetzes, nur verstanden

werden von wirklich geleistetem Heerdienst, wobei sogar der freiwillig über-

nommene von Rechtswegen ni«ht zählte (Liv. 5, 7, 12). Aber da der Dienst-

pflichtige die effective Einstellung nicht erzwingen kann, so muss nothwendig in

Betreff der Wahlqualification eine abweichende Bestimmung in Kraft gewesen

sein, weil es sonst in dem Belieben der einberufenden Consuln gestanden haben

würde jeden Bürger in seiner politischen Laufbahn um ein Jahr zu retardiren.

3) Handb. 5, 1, 136. Nach bekannter römischer Weise wird das Jahr, dessen

Dauer rechtlich in Frage kommt, gerechnet als vollendet mit dem Beginn des

letzten dazu gehörigen Kalendertages (vgl. z. B. Dig. 40, 1, 1. 50, 16, 134).

Also ist minor XVII annis auch der im siebzehnten Lebensjahr Stehende bis

zum Anfang des Tages, der seinem achtzehnten Geburtstag voraufgeht.

4) Handb. 5, 1, 137.

5) Im J. 542 beschloss das Volk (Liv. 25, 5, 8), ut qui minores XVII annis

sacramento dizissent , iis perinde stipendia procederent ac si XVII annorum aut

maiores milites facti essent. So wird sich auch am einfachsten erklären , wie

C. Gracchus dazu kam zwölf Jahre zu dienen, bevor er im J. 628 Quästor ward
(S. 487 A. 3); trat er im 16. Lebensjahr 616 in das Heer ein, so konnte

er seine beiden ersten Dienstjahre in die erforderlichen zehn nicht einrechnen.

Beckers Annahme (1. Aufl.), dass hier die Jahre der Quästur mitgerechnet

seien, die gleich nachher im Gegensatz namhaft gemacht werden, bürdet dem
Schriftsteller einen argen Fehler auf. — Dass Gaius Gracchus durch ein Gesetz

später verbot vscuTSpov dxtüv £7TTay.ouO£"/.a [xtj %<aTaX£YS<3&at oxpaTttox^M (Plutarch

C. Gracch. 5), gehört kaum hieher. Diese Verfügung tritt in Verbindung mit

einem Soldzuschlag auf und nichts zwingt dabei an eine eigentlich politische

Massregel zu denken. In dieser Epoche begann der Soldatendienst schon ein

Beruf zu werden, und so wie dies eintrat, war es natürlich, dass auch sehr junge

Leute sich anwerben Hessen , nicht der politischen Laufbahn wegen , sondern

wegen der mit dem Dienst verbundenen Emolumente. Diesem für den Dienst

nachtheiligen Missbrauch, dem die Beamten zu steuern die Energie nicht hatten,

mag Gracchus entgegengetreten sein.
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zu der Bewerbung doch eben den Nachweis der erworbenen

Qualifikation voraussetzt. Für die ältere Zeit übrigens, die keine

Präklusivfrist der Candidatur kennt und in der die Designation

dem Antritt unmittelbar voraufgeht, ist es ziemlich gleichgültig,

ob die Frist nach dem Wahl- oder nach dem Antrittstermin be-

rechnet wird. Unter gewissen Voraussetzungen, namentlich wegen

bewiesener Tapferkeit vor dem Feind, muss indess von diesen

zehn Jahren ein Abzug gestattet gewesen sein, da wenigstens ein

Fall nachweislich ist, in welchem die Bewerbung um die Magi-

stratur schon vor dem 27. Jahr stattgefunden hat 1
).

Da mit dem vollendeten 46. Lebensjahr die Militärpflicht

aufhört 2
), so wird nach diesem Termin die NachWeisung der

1) Ti. Gracchus, der bei sefheni Tode Ende 621 noch nicht dreissig Jahre

alt (Plutarch C. Gracch. 1), also etwa Anfang 592 geboren und Anfang 609 in

sein achtzehntes Lebensjahr getreten war, übernahm die Quästur am 5. Dec.

616, so dass hier, auch wenn man 616 mitzählt, höchstens acht stipendia legi-

tima herauskommen. Aber es heisst auch von ihm , dass er tu>v vluw rdvTcuv

^-ptuTeuev e'jTa?ta v,a\ dvBpeiot und im J. 608 der erste auf den Mauern Karthagos

war (Plut. Ti. Gracch. 4), so dass er ohne Zweifel militärische Belohnungen
empfangen hat. Mir scheint eine Annahme etwa der Art, dass für jeden er-

schlagenen Feind und für jeden empfangenen Kranz ein Jahr abgerechnet ward,

wahrscheinlicher als die Nipperdeys (S. 9), die allerdings zu demselben Ergebniss

führt, dass auch die nicht gesetzlichen Stipendien mitgezählt wurden. Darauf,

dass dies jemals statthaft gewesen sei, deutet nicht bloss keine Spur (die Aus-
nahmebestimmung im hannibalischen Krieg beweist eben für die Regel), sondern

es würde dies auch die schlimmsten Uebelstände zur Folge gehabt haben; bei

der masslossen Ambition dieser Epoche hätten sich dann ohne Zweifel die Haupt-
quartiere mit Knaben gefüllt.

2) Liv. 43, 14 und sonst; wer minor annis VI et XL ist, d. h. sein 46.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist dienstpflichtig. Der nominelle Dienst

unter den seniores kommt hier überhaupt nicht in Betracht. — Man könnte

übrigens wohl die Frage aufwerfen, ob die Grenze des 46. Jahres noch für die

Zeit des Polybios und der Gracchen in der früheren Bedeutung bestanden hat.

Dass der effective Dienst der Bürger, insbesondere derjenigen besseren Standes,

noch damals bis dahin gewährt hat, ist höchst unwahrscheinlich. Wenn es nun
verständig war den Bewerber, der noch im wirklich dienstfähigen Alter stand,

nach seinen Stipendien zu fragen, so war das gleiche Verfahren demjenigen ge-

genüber, der nur nominell noch unter den iuniores stand, beinahe eine Schikane,

da bei den seniores die frühere Nichtleistung der Dienstpflicht nicht berück-

sichtigt wurde. Insofern läge die Combination nahe, dass schon damals für

die ordentliche Militärpflicht und folgeweise für die unbedingte Zulassung zu den

Gemeindeämtern eine frühere Grenze galt als die der uralten servianischen Ord-
nung, etwa wie späterhin das 30. Jahr, und dass die zehn Dienstjahre nur in-

sofern in Hetracht kamen, als sie auch schon vor diesem Termin den Zutritt zu

der politischen Lauft.ahn eröffnen konnten. Aber wir sind nicht berechtigt den
Angaben des Polybios den (il.mben zu versagen, welcher In Widerspruch hiemit

theils -He (Irenze des 46. Jahres noch als zur Zeit bestehend behandelt (C>. Ir9,

2), theils offenbar, wenn jene Combination zuträfe, die Zwli -un: zu den
Aemtern nicht au zehn lüenstjahre, sondern an das 30. Lebensjahr hätte knüpfen

müssen.
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Dienstzeit nicht mehr gefordert, also von da ab auch wer nicht

volle zehn Jahre oder überhaupt nicht gedient hatte, als wahl-

fähig angesehen worden sein. Denn dass die Nichterfüllung der

Dienstpflicht eine bleibende Inhabilität begründet hätte, ist nirgends

gesagt und um so weniger glaublich, als der Kriegsdienst bei den

Römern gesetzlich durch ausdrücklichen Aufruf der Wehrpflich-

tigen bedingt und es also wenigstens möglich war, dass an einen

militärpflichtigen Bürger überhaupt keine oder doch weniger La-

dungen ergingen, als für die absolute Erfüllung der Dienstpflicht

erforderlich waren. Um so mehr wird für diejenigen Bürger,

die wegen ihrer Körperbeschaffenheit oder anderer gesetzlich an-

erkannter Ausnahmen von der Dienstpflicht befreit waren, dieser

Nachweis für die Zulassung zur Bewerbung genügt haben.

Wann und wie eine gewisse Anzahl von Dienstjahren ge-

setzlich als Wahlqualification aufgestellt worden ist, lässt sich mit

Bestimmtheit nicht sagen, obwohl es gewiss genug ist, dass die

älteste Verfassung eine derartige formale Beschränkung nicht ge-

kannt hat. Indess wird unten wahrscheinlich gemacht werden,

dass das villische Annalgesetz von 574 diese Vorschrift entweder

bereits vorgefunden oder auch selber festgesetzt hat; für die letz-

tere Annahme spricht, dass allem Anschein nach im J. 541 diese

Ordnung noch nicht in Kraft war 1
).

Die Dienst- Nicht mindere Schwierigkeit, wie die Fraee macht, wann
jähre in

~
' ° '

Caesars diese Anordnung festgestellt worden ist , macht die nach ihrer
Municipal- D '

gesetz. Aufhebung. Dass die militärische Qualifikation , wie sie im An-

fang des siebenten Jahrb.. bestand, zu Ciceros Zeit ausser Uebung

war, ist in jeder Weise evident; ist doch selbst das Fundament

derselben, die jährliche Einberufung sämmtlieher dienstpflichtiger

Bürger zum Behuf der Aushebung der vier Jahreslegionen, sei

es durch Gesetz oder durch Herkommen in der nachsullanischen

1) Wenn nach Liv. 25, 2 der zweiundzwanzigjährige Scipio bei der Bewer-

bung um die Aedilität im J. 541 auf Widerstand trifft, quod nondum ad peten-

dum legitima aetas esset, so darf hierin unser Gesetz gewiss nicht erkannt wer-

den, denn die legitima aetas und die Legitima stipendia sind keineswegs iden-

tisch. Wahrscheinlicher, als dass Livius beide verwechselt hat, bleibt, wie unten

(S. 545 A. 2) ausgeführt ist, dass er einen Anachronismus begangen und das

ältere Recht des Magistrats einen unfreien jungen Mann zur Wahl nicht zuzu-

lassen mit dem späteren gesetzlich formulirten Rechtshinderniss verwechselt hat.

Unter dieser Voraussetzung aber wird aus diesem Bericht gefolgert werden dürfen,

dass die Bestimmung wegen der zehn Feldzüge damals noch nicht aufgestellt

worden war; denn sonst hätte man sich auf diesen legalen Mangel gestützt,

nicht auf die Anstössigkeit der Wahl überhaupt.
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Epoche abgeschafft oder abgekommen. Es fragt sich also, ob

für die letzte Zeit der Republik eine andere militärische Quali-

fication für den Staatsdienst gefordert ward oder diese überhaupt

weggefallen war. In Ermangelung von directen Zeugnissen pflegt

man hiefür zu recurriren auf die Vorschrift in Caesars Municipal-

gesetz von 709, dass zur Bewerbung um die Municipalämter nur

zugelassen werden solle, wer entweder das 30. Lebensjahr erfüllt

oder in der Legion mindestens drei Jahre zu Pferde oder sechs Jahre

zu Fuss gedient habe l
). Diese von der polybianischen Qualifikation

sehr abweichende und weit mildere Forderung bestätigt allerdings,

dass jene zu Ciceros Zeit nicht mehr in Geltung war; sicher wird

der Staat von der senatorischen Jugend der ciceronischen Epoche

nicht mehr gefordert haben als er hienach von dem Municipal-

adel beansprucht hat. Aber keineswegs wird man dies umkehren

und, was dem letzteren angesonnen ward, auch als obligatorisch

für die senatorische Jugend voraussetzen dürfen. Nicht bloss die

1) Lex Julia mun. Z. 89 fg. : quei minor annos XXX natus est erit, nei quis

eorum post k. Januar, secundas in municipio colonia praefectura IJvir(atum)

JJJJvir(atum) neve quem alium mag{istratum) petito neve capito neve gerito, nisei

quei eorum stipendia equo in legione JII aut pedestria in legione VJ fecerit, quae
stipendia in castreis inve provincia maiorem partem sui quoiusque anni fecerit . . .

aut ei vocatio rei militaris .... erit, quocirca eum inveitum merere non oporteat.

Dasselbe wird ungefähr mit denselben Worten Z. 98 fg. auch als Vorschrift für

den wahlleitenden Magistrat vorgetragen. Wenn Nipperdey a. a. 0. S. 18 an
beiden Stellen vor nisei quei die Worte einschiebt neve quei maior annos XXX
natus est erit, um daraus dann wieder Polybios, wie oben (S. 487 A. 3) angegeben,
mit einem neuerfundenen Zusätze auszustatten, so richtet ein solches Verfahren

gegenüber der wohl beglaubigten Ueberlieferung philologisch sich selbst. Aber
auch sachlich wird damit nichts gewonnen. Der also zurechtgemachte Text des

Muniripalgesetzes soll besagen, dass die Bekleidung des Gemeindeamts vor dem
30. Jahr überhaupt nicht, nachher nur denen gestattet wird, die sechs resp. drei

Dienstjahre aufzuweisen haben; und als Hauptgrund für die Aenderung wird

giftend gemacht, dass nach dem überlieferten Text für den Eximirten gar keine

Altersgrenze bestanden haben würde. Dies ist richtig; aber ich sehe nicht ein,

warum für die seltenen Immunitätsfälle eine gesetzliche Altersgrenze erforderlich

war. Dieselbe ist nicht zunächst hervorgegangen aus dem Bestreben unreife

Jdnglinge von den Aemtern fernzuhalten, sondern aus dem die Bürger zur Kr-

füllung ihrer Militärpflicht anzuhalten ; es war somit in der Ordnung, dass das

Gesetz von ihr absah, wo die Militärpflicht überhaupt nicht bestand und die

Zttrflekweisung der durch vaeatio befreiten Personen wegen unreifen Alters der
..rhitruen (iewalt des wahlleitenden l'.ramten überliess. Andererseits finde ich die

Nichterfüllung der Militärpflicht nirgends anders verwendet als dilatorisch, sei es

in der Fem, dass wer eine Anzahl Stipendien nachweist, noch während des inili-

t.irpfin hticen Alters zur Bewerbung EttgeUesen wird, sei es in der anderen, da->

die Aemterbewerbung während der Dauer der Militärp flicht überhaupt untersaut

wird. Dass aber, wer steht sechs, resp. drei Jahre gedient h.it . für seine Le-
: den Kindern der pro«cri]>li irleich^e landen haben soll, ist mehr als un-

wahrscheinlich.
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gänzlich verschiedene sociale Stellung der Klasse, aus der die

Staats-, und derjenigen, aus der die Municipalbeainten hervor-

gingen, spricht dagegen; es bedarf in der That nur eines Blickes

auf die augustischen Ordnungen, um deutlich zu machen, wie

verkehrt es sein würde aus den Militärleistungen des Ritterstandes

auf die des senatorischen zu schliessen. Augustus war ernstlich

bestrebt die Jugend beider Stände dem Kriegsdienst zuzuführen;

aber die senatorische Laufbahn knüpfte sich in der Kaiserzeit

an ein einziges Jahr des Militärtribunals, das überdies kaum

als wahrer Offizierdienst gelten kann , während in der Ritter-

laufbahn die drei oder vier sehr ernstlichen Offizierdienstjahre

(milüiae) eine wesentliche Rolle gespielt haben. Der Rück-

schluss also aus Caesars Bestimmungen in Betreff der municipalen

Nobilität auf die Reichsordnungen der Zeit ist in dieser Weise

nicht zulässig. Vielmehr wird es zunächst darauf ankommen

sich die Dienst- und die Amtsverhältnisse der ciceronischen Zeit

zu vergegenwärtigen und danach zu erwägen, wie sie in einander

eingegriffen haben mögen,

verhäitniss Ueblich ist es noch am Ende der Republik gewesen, dass
von Kriegs-
dienst und die Aspiranten auf die politische Laufbahn sich dem Kriegsdienst
Amt in der
zeit nach wenigstens nicht völlie entzogen. In der Regel trat der junge

Sulla.
n ö o ö J O

Mann dieser Kategorie zunächst nominell als einfacher Soldat, in

der That als dem commandirenden Feldherrn oder einem anderen

höheren Offizier beigegeben in das Heer ein l
) und übernahm

1) Beispielsweise diente Cn. Plancius zuerst als contubernalis des Statthalters

von Africa Ä. Torquatus , dann in Kreta 686 als miles Q. Metelii , contubernalis

Cn. Saturnini, endlich 692 als Kriegstribun in Makedonien (Cicero pro Plane.

11, 27. 28). Vgl. Cicero pro Cael. 30, 73; Plutarch Mar. 3; Handb. 3, 1, 284.

Auch Cicero, der im achtzehnten Lebensjahre als Uro diente {Phil. 2, 11, 17;
vgl. Plutarch Cic. 3) , that dies offenbar als Contubernalis des Feldherrn , wie

seine Berichte über die Vorgänge im Hauptquartier zeigen {Phil. a. a. 0. ; de div.

1, 33, 72). Ebenso will Cicero, indem er sich bei Atticus erkundigt, in welcher

Stellung der junge C. Sempronius Tuditanus sich im J. 608 im Lager des

Consuls L. Mummius befunden habe, zunächst ihn unter den Quästoren und den
Kriegstribunen aufgesucht wissen; si neutrum quadret, in praefectis an in con-

tubernalibus fuerit (ad AU. 3, 33, 3); also war die letztere Stellung die nie-

drigste, die ein junger Römer von guter Geburt damals im Lager einnehmen
konnte. Dass der contubernalis, wenn auch der Gegensatz dazu das in ordine

oder in legione merere ist (Frontin strat. 4, 1, 11. 12), doch im Rechtssinne Ge-
meiner (miles') ist, zeigt die erste Stelle und liegt in der Sache. Wahrscheinlich

sind die contubemales in den Listen als Legionare geführt worden, die nur ab-

commandirt waren ; vielleicht sind sogar die equo in legione dienenden Leute

des julischen Municipalgesetzes auf sie zu beziehen , da es wirkliche Legions-

reiterei damals nicht gab, dagegen diesen im Hauptquartier verwendeten jungen

Leuten wohl, wie den Offizieren, ein Pferd gegeben sein mag.
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alsdann nach kürzerer oder längerer Zeit den schon als Magistratur

qualificirten Legionstribunat 1
). Formell mag es schon damals zu-

lässig gewesen sein, dass man diesen verwaltete, ohne vorher als

Gemeiner, wenn auch nur dem Namen nach, gedient zu haben

;

wenigstens die alte Bedingung von mindestens fünf Dienstjahren

für den Kriegstribunat (S. 487 A. 3) war damals sicher bereits

abgekommen. Aber gewöhnlich war es auf keinen Fall mit dem

Offizierdienst zu beginnen. — Dass als Qualifikation für die höhe-

ren Aemter, zunächst die Quästur, in dieser Epoche der Legions-

tribunat nicht gesetzlich erforderlich war, ist gewiss 2
), dass da-

für der Kriegsdienst überhaupt gesetzlich erforderlich gewesen

ist, nicht wahrscheinlich 3
). — Andererseits ward, wie wir unten

sehen werden, die mit der Quästur beginnende Aemterlaufbahn

ein für allemal erst mit dem 31. Lebensjahr eröffnet. Dass durch

Ableistung einer gewissen Zahl von Dienstjahren dieser Termin

vorgerückt werden konnte, ist wenigstens für die nachsullanische

Zeit nicht erweisbar und desswegen unwahrscheinlich, weil bei

den vielen Einzelheiten , die uns aus dieser Zeit bekannt sind,

und bei den nicht seltenen Fällen längeren Offizierdienstes sonst

wohl irgend eine Spur von einer auf diesem Wege beschleunig-

ten politischen Laufbahn sich erhalten haben würde.

Erwägt man diese Verhältnisse und hält sie zusammen mit

den Bestimmungen des caesarischen Municipalgesetzes, so ist das

Ergebniss sehr einfach. Die Ordnungen dieser Zeit schieden ge-

setzlich den Kriegs- und den Staatsdienst in der Weise, dass

jenem die Zeit bis zum vollendeten 30. Lebensjahre, diesem die

spätere Lebenszeit zugewiesen ward. Bedingend war jener für

diesen nicht; wer bis zum 30. Jahr nicht gedient hatte, ohne

desswegen an seiner bürgerlichen Stellung und Ehre Schaden zu

1) Als Beispiel mag dienen ausser Plancius (S. 492 A. 1) der Redner Horten-
sius, der im ersten Jahre des Bundesgenossenkrieges (664) als milt$, im zweiten

i
r,i,."i) als tribunus militum Dienst that (Cicero Brut. 89, 304). Wie gewöhnlich es

war damit die politische Laulbahn zu beginnen, zeigen am deutlichsten die voll-

ständigen Klogien aus der historischen Zeit der Republik : es ist nicht eines

darunter (mit Ausnahme desjenigen des Consuls C. Pulcher 662, das übrigens

auch vielleicht mir defect ist), das den Kriegstribunat überginge.

2) Cicero hat zwar gedient (S. 492 A. 1), ist aber nicht Kriegstribun ge-

wesen, und ebensowenig C. Marcius Philippus Consnl 608 (Cicero pro Plane. 21, f>2).

• 1) Positive Zeugnisse fehlen freilich ; aher es wiire seltsam, wenn ein sol-

ches Krforderniss bestanden hätte, dass nirgends auch nur mit einem Wort darauf

teiltet wird. Die Frage des Censors, £t rdtact; eoTpöiTCjaot; ra; xorrd vöfxov

OTpateta; ( IMutan-h I'omp. 22), gehört hieher nicht.
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leiden , war für jedes Gemeindeamt rechtlich ebenso qualificirt,

wie wer eine Anzahl Feldzüge als Soldat und Offizier mitgemacht

hatte. Auch beschleunigend griffen diese letzteren schwerlich ein;

was Caesar in dieser Hinsicht für die Municipalämter verfügte,

ist wahrscheinlich eine erst von ihm festgesetzte Neuerung und

darf auf keinen Fall auf die senatorischen Aemter übertragen

werden. Vergleicht man diese Ordnungen mit denen der grac-

chischen Zeit, so weit wir diese aus Polybios zu erkennen ver-

mögen, so ist der Unterschied weit weniger gross, als er auf den

ersten Blick erscheint. Die Altersgrenze, von wo ab der Kriegs-

dienst für die Vergebung der Aemter nicht in Betracht kommt,

ist zurückgeschoben vom vollendeten 46. auf das vollendete 30.

Lebensjahr, wenn nehmlich, wie es wahrscheinlich ist, jenes Jahr

noch in der gracchischen Zeit festgehalten ward. Ferner hat die

Möglichkeit durch Erfüllung der zehnjährigen Dienstzeit sich schon

vor dem 46. und frühestens mit dem 28. Jahre die Aemterlauf-

bahn zu eröffnen in der gracchischen Zeit bestanden, ist aber in

der ciceronischen, vielleicht seit Sulla, weggefallen und die

zurückgeschobene Altersgrenze dafür nun absolut geworden.

verhäitniss Was in Betreff der Aemterqualification durch den Kriegs-

dienst und dienst für die Kaiserzeit zu sagen ist, fällt so völlig zusammen

Kaiserzeit, mit dem Eintreten des Legionstribunats in die obligatorische

Aemterstaffel unter Augustus, dass es genügt dafür auf den unten

folgenden Abschnitt über die letztere zu verweisen. Dagegen

mag gleich hier erwähnt werden , dass die Aspiranten auf die

politische Laufbahn in der Kaiserzeit häufig, ohne vorher in die

Contubernalenstellung eingetreten zu sein *) , den Legionstribunat

übernehmen 2
)

; womit weiter zusammenhängt, dass der letztere in

der Kaiserzeit seine militärische Bedeutung wesentlich eingebüsst

hat und wenn nicht überhaupt ein bloss nominelles, doch mehr

ein Verwaltungsamt als ein eigentliches Gommando ist 3
). Wenn

also der Offizierdienst in formaler Hinsicht, wie wir unten sehen

1) Man begünstigte wohl das Eintreten der jungen Senatorensöhne in Con-
tubernalenstellungen (Sueton Caes. 42); aber Vorschrift war es nicht.

2) Es geht dies allerdings nur hervor aus dem Fehlen aller Belege dafür,

dass die vornehme Jugend unter dem Principat ein anderes tirocinium durch

machte als das des Kriegstribunats. Der jüngere Plinius zum Beispiel hat offen-

bar keine anderen Kriegsdienste gethan als diese.

3) Plinius ep. 7, 31, 2; Tacitus Agric. 5; Henzen 5209 und ind. p. 112;
Handb. 3, 2, 278. 3(32.
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werden ; allerdings erst durch Augustus Qualifikation für die

politische Laufbahn geworden ist, so ist der Sache nach das mi-

litärische Dienen und Befehlen selbst in der spateren Republik

in weit intensiverer Weise ein Element derselben gewesen als

unter den Kaisern.

4. Cumulirung verschiedener Magistraturen.

Die Cumulirung. das heisst die gleichzeitige Bekleidung zweier Cumulirung

ordentlicher patricischer Jahresamter hat vermuthlich von Haus Jahresämter

aus als unzulässig gegolten und ist im J. 412 ausdrücklich durch

Volksschluss untersagt worden *) ; auch lässt sich kein Fall nach-

weisen, wo sie vorgekommen ist. Die Handhabung dieser Regel

hatte keine Schwierigkeit, da die betreffenden Wahlen nicht

simultan, sondern successiv stattfanden ; wer beispielsweise zum

Consul für das nächste Jahr erwählt war, schied damit, wenn er

etwa auch um die Prätur für dasselbe sich beworben hatte, aus den

prätorischen Candidaten aus, und ebenso concurrirten, falls etwa

eine Nachwahl erforderlich ward, die ordentlichen Magistrate des

laufenden Jahres bei dieser nicht 2
). .— Dagegen ist die Cumu- patricischer
; D ° Jahres- und

anderer
patricischer

1) Livius 7, 42, 2: aliis plebi scitis cautum, ne quis duos magistratus eodem Aemter zu-

anno gereret.
lassig.

2) Ueber diese Frage kam es im J. 570 zu einem Rechtsstreit, den Liv.

39, 39 ausführlich, aber mit einem argen Missverständniss berichtet. Der Fall

ist folgender. Der städtische Prätor C. Decimius Flavus stirbt nach seinem

Antritt 15. März 570 noch vor den in den Juli fallenden Apollinarspielen. Um
seine Stelle, also für 570, bewirbt sich unter Andern Q. Fulvius Flaccus,

nach Livius oedilis curulis designatus, wird aber zurückgewiesen, weil die Cumu-
lirung zweier curulischer Magistrate unstatthaft sei {quod duos simul unus ma-
gistratus, praesertim curules , nee capere posset nee gerere). Dies Argument hat

nur dann einen Sinn, wenn Flaccus nicht für 571, sondern für 570 zum Aedi-

len erwählt, also zur Zeit seiner Bewerbung nicht aedilis designatus war, sondern

atdilis. Dazu kommt weiter, dass, wenn Livius recht berichtet, die Designation

mindestens zehn Monate vor dem Antritt stattgefunden hat, was überhaupt,

besonders aber für diese Zeit, unglaublich ist ; dass Flaccus als Plebejer nur in

einem varronUch geraden Jahr Aedil gewesen sein kann (röm. Forsch. 1, 99); dass

er 572 Prätor gewesen ist und das Intervallationsgesetz (S. 506 A. 3 a. E.) also seinr

Aedilität für 571 ausschliesst; endlich und vor allem dass derselbe, quia aedilis

curulis designatus erat , sine toga Candida sich bewarb. Denn war er Aedil, so

trug er freilich die praetexta und durfte diese nicht ablegen, um die Candida

zu nehmen; aber als designatus hatte er keine Amtstracht und konnte ohne

Zweifel, so gut wie jeder andere, die Toga tragen, wie es ihm beliebte. Der
Ausweg für die Aedilität und die l'riitur verschiedene Antiittstage anzunehmen
würfle, wie \% i r unten sehen werden. In die grüssten Schwierigkeiten verwickeln;

vor allem aher hebt er das Bedenken wegen der Toga nicht. Denn wenn auch

US die Aedilität erst z. B. am 1. Juni anzutreten gehabt hätte, nahm er
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lirung eines der ordentlichen unständigen Aemter, der Dictatur,

des Reiterführeramts, der Gensur, des consularischen Kriegs-

tribunats theils mit einem der Jahresämter i

) 1
theils mit einem

anderen ordentlichen unständigen Amt 2
)
gesetzlich zulässig; und es

fehlt für beides aus älterer Zeit an Beispielen nicht; wogegen später-

hin dergleichen Häufungen zwar nicht geradezu untersagt, aber

doch der Sache nach theils durch Beseitigung dieser Aemter selbst,

theils durch die gesetzliche Fixirung der Aemterfolge vermieden

worden sind. — Dasselbe gilt in noch höherem Grade von allen

ausserordentlichen Aemtern und Aufträgen ; sie waren der Cu-

mulirung mit den ordentlichen Aemtern 3
) sowohl wie unter

dann doch auch erst an diesem Tage die Prätexta und konnte also bis dahin
die Candida tragen. Livius hat wohl die Worte seiner Quelle : quia in eum
annum (nämlich 570) aedilis curulis designatus erat unrichtig aufgefasst und war
Flaccus zu dieser Zeit nicht Candidat der Aedilität, sondern Aedilis. — Das
tribunicische Collegium, um seine Intercession angegangen, erkennt die Unregel-
mässigkeit der Bewerbung des Flaccus an , aber ein Theil der Tribüne will ihn

dispensiren lassen (pars legibus eum solvi aequum censere~), worauf indess der

Senat nicht eingeht. Flaccus erbietet sich nach der Wahl zum Prätor die

Aedilität niederzulegen, was natürlich nicht angenommen wird ; sofort zu abdi-

ciren scheint er sich geweigert zu haben. Schliesslich unterbleibt nach Be-
schluss des Senats die Nachwahl überhaupt.

1) Consulat und Dictatur (Liv. 2, 18, 5. 8, 12, 13. 28, 10, 1. Dion. 5, 72).

Seltsam lautet die Notiz bei Liv. 2, 21, 3: apud quosdam invenio .... A.

Postumium se consulatu abdicasse, dictatorem inde factum. — Die Cumulirung
von Consulat und Reiterführeramt wird in dem Fall des M. Aemilius Lepidus,

der 708 zugleich Consul und Reiterführer war, als verfassungswidrig (rapa id
7raxpia) bezeichnet (Dio 43, 33); das einzige Beispiel, das aus älterer Zeit ab-
geführt werden kann, das des L. Papirius Cursor aus dem J. 434 (Liv. 9, 15, 9
als Variante und die capitolinischen Fasten) ist wenig beglaubigt. — Consulat

und Censur (L. Papirius Cursor Consul 482 und zugleich Censor nach Frontinus

de aq. 6). — Prätur und Dictatur (Liv. 8, 12, 2). — Prätur und Censur (capitol.

Fasten 501). — Curulische Aedilität und Reiterführeramt (Liv. 23, 24, 30.

27, 33, 7). — Die gleichzeitige Führung von Consulat und Dictatur durch Sulla

und Caesar knüpft hieran an so wie die ähnliche Behandlung des Triumvirats

rei publicae constituendae und der kaiserlichen Würden.
2) Dictatur und Censur (capit. Fasten vom J. 474, denn dass ein Censor

lustrirt [postqujam dictatura abit, kann doch wohl nur insofern angemerkt sein,

als er beide Aemter vorher zusammen verwaltete; wenn nicht gar \antequ\am

zu ergänzen ist). — Reiterführeramt und Censur (P. Licinius Crassus 544, wie

es scheint). — Reiterführeramt und Consulartribunat (aus dem J. 328: Liv. 4,

21, 5; 336: Liv. 4, 46, 11; 346: Liv. 4, 57, 6; 369: Liv. 6. 39, 10; vgl.

Liv. 23, 24, 3).

3) Sehr häufig sind die Commissariate für Landanweisung und Colonie-

gründung mit einer ordentlichen Magistratur zugleich verwaltet worden. Das
gracchische Triumvirat agris iudicandis adsignandis wird mehrfach cumulirt mit

dem Consulat wie mit dem Volkstribunat (Plutarch C. Gracch. 10; Appian &. c.

1, 21 ; C. I. L. I p. 156). M. Livius Drusus war als Volkstribun 663 Xvir

a. d. a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia (C. /. L. I p. 279).

Unter den Siebenmännern des antonischen Ackergesetzes vom J. 710 waren die

derzeitigen Consuln M. Antonius und P. Dolabella (Cicero Phil. 5, 12, 33.
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sich 4

) unbeschränkt fähig, so weit nicht, was allerdings häufig vor-

kam, die Gesetze, aus welchen sie hervorgingen, besondere Restric-

tionen aufgestellt hatten 2
). — In derselben Weise werden auch

die sämmtlichen unter dem Principat neu entstandenen Magistra-

turen und Quasimagistraturen behandelt : rechtlich stand nichts

im Wege eine solche Stellung mit einem Amte zu combiniren,

wie denn Consulat und Stadtpräfeclur sehr gewöhnlich gleichzeitig

verwaltet worden sind. Wo die beiderseitigen Amtsgeschäfte

nicht gleichzeitig versehen werden konnten , bedurfte es freilich

der Dispensation; doch ist bei der Geringfügigkeit der mit den

ordentlichen Aemtern in dieser Zeit verbundenen Functionen diese

sehr häufig ertheilt und unter dem Principat nicht selten die

Quästur oder die Prätur zugleich mit einer diesem Stadium ange-

messenen Offizier- oder Civilstellung 3
), ebenso Prätur und Consulat

zugleich mit einem Legionscommando oder einer Provinzialstatt-

halterschaft verwaltet worden 4
).

11, 6, 13). Ti. Sempronius Longus und Q. Minucius Thermus waren im J. 558

zugleich Prätoren (Liv. 33, 28, 2) und lllviri col. ded. (Liv. 32, 29, 4)j der

erstere im J. 560 zugleich Consul und lllvir col. ded. (Livius 34, 45, 2),

dessgleichen Q. Fahius Labeo im J. 571 (Liv. 39, 55, 9); Q. Aelius Tubero

im J. 560 (Liv. 35, 9, 7 vgl. 34, 53) und M. Baebius im J. 643 (Ackergesetz

Z. 43) zugleich Volkstribune und lllviri coloniae deducendae. In ähnlicher Weise

war L. Scribonius Libo im J. 538 zugleich tr. pl. und lllvir mensarius (Liv.

23, 21, 6), Cn. Pompeius im J. 702 zugleich Consul und Vorstand der Ge-

treideverwaltung. Hieher gehört ferner die Combination der curulischen Aedilität

mit dem ausserordentlichen proconsularischen Commando in Spanien in der Per-

son des L. Cornelius Lentulus im J. 549 (Liv. 29, 11, 12 vgl. 31, 50, 10).

1) Zwei Magistraturen für Adsignation zugleich bekleidete M. Livius Dru-

3. 496 A. 3).

2 1 Cicero de l. agr. 2, 9, 24: excipitur hac lege . . . non potestas, non
magistratus ullus aliis negotiis ac legibus impeditus. Die Worte ac legibus hat

man angefochten, weil man nicht sah, dass sie auf Caesar gehen, dem man die

Absicht beimass in die Commission des Rullus sich wählen lassen zu wollen und

der, da er zur Zeit Prätor war, nach Sullas Gesetzen nicht ausserhalb der Stadt

lungiren konnte.

3) Velleius 2, 111: in quaestura remissa sötte provinciae legatus eiusdem

(Augusti) ad eundem ( Tiberium) missus swm, wo wahrscheinlich die Legionslega-

meint ist. — Inschrift von Arezzo (Gori 2, 296): q. et legal. [Aug. prov.

A<-\hniae, wo wahrscheinlich die letztere Stellung diejenige ist, aus der später

der Corrector von Achaia hervorging. — Der spätere Kaiser Iladrian war quuestor

imperatori* Traiani et comes expeditionis Dacicae (C. /. /.. III. 560}« ,

4) Dio 53, 14: %a\ ItoXXol (von den Statthaltern der senatorischen wie der

kaiserlichen I'ruvin/.en) xat <JTpaTT)YOtme; xat ü-aieuorre; YjYEu.ovlac eS)v(uv

-/' 5 fe -öv tCTtv 'ü-t ({yiivxi.. Ein Beispiel der Cumulation des Consulats

und der I.egation von Kilikien aus dem J. 138 giebt llni/.u 6433 j des Con-

Milats und der Legation rofl I>acien aus dem J. 161 < . /. /. III. ll.l. \m>

der Legat cos. des., und 943. 1177. 1460, wo eben derselbe cos. heisst; der

Prätur und der Legation von Numidien Hen/en p. 75: praetor) dcsiy(natus)

Rom. Alterth. I. 2. Aufl.
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Cumuiirung Die Cumulirung der plebejischen Magistraturen unter sich
plebejischer .11 . .

Aemter; wird ebenso wenig gestaltet gewesen sein wie die der patrici-

schen; überliefert ist weder eine dessfällige Vorschrift noch eine

entgegenstehende Instanz. — Ausserordentliche Aemter können

mit den plebejischen so gut combinirt werden wie mit den patri-

cischen (S. 496 A. 3).

eines patri- Hinsichtlich der Cumulirung einer patricischen und einer
cischen und . .

eines piebe- plebejischen Magistratur schweigt die Ueberlieferung gleichfalls

;

vermuthlich ist sie aber ebenfalls untersagt gewesen, da es an

jedem gesicherten Beleg dafür gebricht 1
), was kaum begreiflich

sein würde, wenn diese Cumulirung erlaubt war. Auch waren

ja die plebejischen Magistraturen zunächst dazu bestimmt die

Bürger gegen den Missbrauch der patricischen Amtsgewalt zu

schützen und lag die Incompatibilität so sehr in dem Wesen bei-

der Aemtergattungen, dass es seltsam wäre, wenn die Gesetze

sie nicht ausgesprochen haben sollten.

der Magi- Die auf Prorogation beruhende Promagistratur kann nicht

der Pro- füglich neben einer ordentlichen Magistratur bestehen. Dagegen

kann diejenige Promagistratur, welche auf Stellvertretung oder

auf besonderem Gesetz beruht, mit der Magistratur cumulirt

werden, sofern beide ungleich sind und die letztere im Range

niedriger steht als die erstere 2
). Die diesen Regeln wider-

streitende Combination von Consulat und Proconsulat ist erst in

der letzten Zeit der Republik vorgekommen 3
). Dass dieselbe

missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro praetore ad exercitum qui est in

Africa et apsens inter praetorios relatus (was man freilich auch als Erlass der

Prätur fassen kann) ; der Prätur und der Legionslegation die Inschrift des spä-

tem Kaisers Iladrian : praetor eodemque tempore leg. leg. I Minerviae p. f. hello

Dacico (C. I. L. III, 550).

1) Cn. Flavius war im J. 450 nach Plinius h. n. 33, 1, 17. 18 zugleich

curulischer Aedil und Volkstribun. Aber nach Macer (bei Liv. 9, 46, 2) ist

Flavius erst Tribun, dann Aedil gewesen und auch davon abgesehen kann diese

Erzählung nicht gelten als im Einzelnen gehörig beglaubigt. — Der plebejische

Aedil 538 M. Claudius Marcellus Liv. 23, 30, 17 ist schwerlich identisch mit

dem bekannten Feldherrn , Prätor in demselben Jahr , wenn wir gleich eine

andere Persönlichkeit des Namens aus dieser Zeit nicht kennen. — Dass C. Grac-

chus der Absicht beschuldigt ward zugleich Consulat und Volkstribunat verwalten

zu wollen (Plutarch C. Gracch. 8), lässt die Frage offen, ob dies nur dem Geist

oder auch dem Buchstaben der Verfassung zuwider gewesen sein würde.

2) S. 16. Leber die besondere häufige Verknüpfung der provinzialen Prätur

mit dem ausserordentlichen Proconsulat ist der Abschnitt von den ausserordent-

lichen Gewalten zu vergleichen.

3) Pompeius erhielt durch anomale Prorogation des Consulats das Procon-

sulat beider Spanien für die J. 700—704 und verwaltete daneben im J. 702 das
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alsdann zuerst in der gleichen Gestalt, spater in der Form

der Cumulirung tribunicischer und proconsularischer Gewalt das

rechtliche Fundament des Principals geworden ist, wird bei diesem

dargelegt werden.

5. Continuirung und Iterirung derselben Magistratur.

Die Gontinuation derselben Magistratur muss anfänglich formell continua-

/~i • i
tion dersel -

zulässie Gewesen sein , da die älteren Gonsularfasten einzelne ben Magi-
° D stratur an-

derartige Fälle aufführen *) , die als exceptionelle zu betrachten kein fangiich ge-

Grund vorliegt. Indess gemissbilligt wurde dieselbe ohne Zweifel

immer, da ja das Wesen der republikanischen Magistratur, die

jährige Befristung dadurch umgangen ward 2
), und schon in der

früheren Republik begegnen Continuationen des Consulals ebenso

selten wie Wiederwahl nach kurzer Zwischenzeit häufig. Wenn
Ser. Cornelius Maluginensis 368. 370. 372. 374, L. Menenius

Lanatus 374. 376. 378 Kriegstribune waren, L. Sulpicius Peticus

399. 401. 403 Consul, so liegt in diesen Ziffern ein nicht miss-

zuverstehender Wink über die Auffassung der Continuirung. Auch

stellte, wenigstens seit die Feldzüge sich weiter von Rom ent-

fernten, die in älterer Zeit beobachtete Regel, dass für jedes Amt

das Imperium in Rom übernommen werden musste , der Con-

linuation ein thatsächliches Hinderniss entgegen. — Gesetzlich untersagung

wurde die Continualion des gleichen ordentlichen Gemeindeamts nuation.
1

untersagt am Anfang des fünften Jahrhunderts durch das weiter-

hin zu erwähnende die Iteration beschränkende Gesetz. Aus-

nahmsweise ist sie nachher sowohl während der Kriegsgefahren des

Consulat. Appian 5. c. 2, 23 : -püjto; utkxtodv oöe !»Hy) te S6o u.lyiGT'x xai

CTpaxtÄN Iyoin xal ^pfjftaTa.

1) P. Valettas Voplicola Consul 245. 246. 247. Ap. Claudius Decemvir

303. 304. — C. Servilius Ahala Kriegstribun 335. 336. 337. — C. Servilius

Ahala dessgl. 340. 347. — L. Furius Medullinus dessgl. 350. 357 und 359.

360. — Ser. Sulpicius Bofui dessgl. 370. 371. — L. Aernilius Maniercinus

dessgl. 371. 372. — Ser. Sulpicius Praetextatua dessgl. 377. 378 (379—383
<tdo mag.} 384. — Ser. Cornelius Maluginensis dessgl. 378. 384. — L.

Veturiua Crassua dessgl. 386. 387. — C. Sulpicius Peticus Consul 393 wollte

n uh Macer das Consulat contlnuixeri ( Liv. 7, 9, 4). Ueber andere scheinbare

<]f.r Continuatiou vgl. meine Erörterung im neuen rhein. Mus. 13, 56Ö fg.,

wo diese Frage eingebender behandelt ist.

2 I
Vgl. Liv. 3, 21 : in reliquum magistratus continuari et eosdem tribunos

rcfici iudicarc senatum contra rem publicum esse. 24, 9, 1 : cum T. Otacilius

der eum continuare consulatum velle vociferaretur. 27, G, 4 : neque magi-

ttratum continuari mtis ctviU es$i, Dionys. 10. {W.

32»
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fünften Jahrhunderts l
) wie auch in Folge des nach der Nieder-

iteration

anfänglich
unbe-

schränkt ;

zehn-
jähriges
Intervall

:

läge am trasimenischen See gefassten Senatsbeschlusses (S. 473

A. 1) während der schweren Jahre des hannibalischen Krieges 2
)

einzeln vorgekommen. Im Allgemeinen aber ist die Ausschliessung

der Conlinuirung namentlich des höchsten Gemeindeamts mit der-

jenigen Strenge festgehalten worden, welche der Wichtigkeit des

Princips entspricht. Die seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts

häufig eintretende Verletzung desselben 3
) bezeichnet für die

Republik den Anfang des Endes. — Ob unter dem Principat eine

formale Regel in dieser Reziehung bestanden hat, erhellt nicht.

Gontinuirungen des Consulats sind in dieser Zeit, von den Regen-

ten und den Mitregenten abgesehen, schwerlich vorgekommen 4
) ;

dagegen ist der Proconsulat, welcher in dieser Epoche als selbst-

ständiges Jahramt behandelt wird, häufig continuirt worden, in-

dem die factische Prorogation formell auftritt als Uebernahme

desselben Amtes auf ein zweites Jahr 5
).

Weniger bedenklich als die Gontinuation desselben Gemeinde-

amts ist die blosse Iteration. Dieselbe ist in älterer Zeit, wie schon

bemerkt ward, durchaus zugelassen worden, selbst wenn das Inter-

vall nur ein kurzes war. Indess seit dem Anfang des fünften

Jahrh. d. St. treten auch in dieser Hinsicht gesetzliche Reschrän-

kungen ein. Zuerst schrieb ein Plebiscit vom J. 412 oder viel-

leicht erst vom J. 424 für mehrmalige Rekleidung desselben

Amtes eine Zwischenfrist von mindestens zehn Jahren vor 6
), bei

welcher Rerechnung die beiden Gonsulatjahre selbst nicht mit in

1) C. Plautius Decianus Consul 425. 426 (?). — L. Papirius Cursor Con-
sul 434. 435. — Q. Fabius Maximus Rullianus Consul 444 (445 Dictatorenjahr).

446. — M'. Curius Dentatus Consul 479. 480. Ohne Zweifel gehen alle diese

Anomalien zurück auf Ausnahmsbestimmungen gleich der nach der Schlacht am
trasimenischen See gefassten; s. S. 473 A. 1.

2) M. Pomponius Matho Prätor 537. 538. — Q. Fabius Maximus Consul

539. 540. — Q. Fulvius Flaccus Prätor 539. 540.

3) C. Marius Consul 650—654. — C. Servilius Glaucia Prätor 653. 654
(Velleius 2, 12: Appian b. c. 1, 29). — L. Cornelius Cinna Consul 667— 670.

— Cn. Papirius Caibo Consul 669. 670. — M. Lepidus Consul 676 forderte

ein zweites Consulat, wie es scheint auf das Folgejahr (Sallust hist. 1, 48, 15).

4) Welches Gewicht darauf gelegt ward, zeigt Tacitus ann. 1, 3: Augustus

. . . M. Agrippam . . . geminatis consulatibus extulit % womit die Consulate 726,

727 gemeint sind.

5) Vgl. den Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft. Iterationsziffern

sind hier häufig.

6) Liv. 7, 42 unter dem J. 412 : aliis plebiscitis cautum, ne quis eundem
magistratum intra decem annos caperet. Vgl. 10, 13. Plutarch Mar. 12. Wegen,

der Epoche dieses Plebiscits vgl. S. 501 A. 2 a. E.
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Ansatz kommen l
] . Dies Gesetz ist lange Zeit massgebend ge-

blieben
,

obwohl Dispensationen davon besonders in schweren

Kriegszeiten häufig vorgekommen sind 2
).

Wenn es wohl gerechtfertigt war sowohl die Continuation allgemein

wie auch die rasche Iteration derselben Magistratur gesetzlich zu Tefd«

hindern, so kann nicht das Gleiche gesagt werden von der

gesetzlichen Untersagung der Iteration schlechthin , die auch im

römischen Staatsrecht nur in sehr engen Grenzen Platz gegriffen

Censur;

lj Die Wahl der Consuln Fabius und Decius für 457, die Livius 10, 13
bezeichnet als erfolgt unter Beseitigung des Intervallgesetzes, würde sonst regel-

mässig gewesen sein, denn dieselben waren zuletzt im J. 446 Consuln gewesen.

Man beachte dabei noch, dass in dieser natürlich nach Magistratsjahren an-

gestellten Berechnung das Fülljahr 453 nicht mitzählt. Noch bestimmter geht

die Ausschliessung der beiden Amtsjahre selbst daraus hervor, dass, als Caesar

Consul 695 sich abermals für 706 bewarb, er erklärte (6. e. 1, 32; ebenso Dio
40, 51): se nullum extraordinarium honorem appetisse , sed expeetato legitimo

tempore consulatus eo fuisse contentum quod omnibus civibus pateret.

2) Es wird nicht überflüssig sein eine Uebersicht der Iterationen zu geben,

welche bis zum J. 603 besonders in den consularischen Fasten vorkommen

;

über die unter andern Gesetzen stehenden des siebenten Jahrhunderts wird

weiterhin gesprochen werden. Iterationen mit Einhaltung eines zehnjährigen

oder längeren Intervalls (ausschliesslich der beiden Consulatsjahre selbst) finden

sich in den J. 425. 427. 428. 429. 431. 433 (zwei). 444. 454. 465. 466 (zwei).

477 (zwei). 478. 479. 481. 482 (zwei). 497. 498. 508. 530 (zwei). 539 (zwei).

542. 547. 554. 560. 579. 585. 586. 591. 596. 599. Unter diesen Fällen zeigen

neun — 425. 427. 433 (zwei). 498. 530. 554. 560. 599 — das niedrigste ge-

setzlich statthafte Intervall von zehn Jahren. Bei diesen Berechnungen ist

wieder nicht ausser Acht zu lassen, dass hier nach Magistratsjahren gezählt wird,

die Fülljahre also (421. 430. 445. 453) nicht in Anschlag kommen. — Iterationen

nsulats mit weniger als zehnjährigem Intervall finden sich bis zum J. 603
ausser den schon S. 500 A. 1. 2 verzeichneten Continuationen folgende: J. 413.

414. 419. 422. 424. 426 (?). 434 (zwei). 435 (zwei). 439 (zwei). 440. 441
(zwei). 443 (zwei). 446 (zwei). 455. 457 (zwei). 458 (zwei). 459 (zwei). 460.

463. 476 (zwei). 480. 484. 500 (zwei). 504 (zwei). 506 (zwei). 507. 510. 513.

519. 525 526 (zwei). 537 (zwei). 538. 539. 540 (zwei). 541. 544. 545 (zwei).

546. 602. Dass die beiden Consuln des J. 592, die ohne ihre Schuld zur Abdi-

cation genöthigt worden waren, nach fünf- bis sechsjährigem Intervall abermals

«mannt wurden, ist ein besonderer Fall. Iliezu kommt die Iteration der Prätur

bei T. Otacilius Crassus Prätor 537 (Liv. 22, 10. 31) und 539 (Liv. 24, 9). —
Dass die Wahl für 457 unter Dispensation von dem Gesetz durch besonderes

Plebiscit erfolgte, berichtet Liv. 10, 13. Die Anomalien aus den J. 537—546
fallen unter das nach der Schlacht am trasimenischen See erlassene Ausnahme-
gesetz (8. 473 A. 1). Aehnliche Beschlüsse sind ohne Zweifel gefasst worden
im .). 433 nach der caud mischen Niederlage während der schweren samnitischen

Kriege, denen erst der Friede von 450 ein Ende machte; ferner nicht bloss für

das J. 457, sondern für den /.weiten isjanitischen Krieg überhaupt

tiir den pwrhischen Krieg 473— 480; und im ersten pnnttehen kriege nach der

Nieder! Regulas 499 bis zum Frieden 513. Somit erküren sjch die Ab-
wei. Illingen mit wenigen Aufnehmen in genügender Weise; nur Oriente man
nach dem llefund der Liste die Einführung des zehnjährigen Intervalls eher in

setzen als in 412, da die Fasten der J. 413—424 in der That den
älteren ganz gleichartig sind.
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hat. Am frühesten tritt sie auf bei derCensur; hier ist wieder-

holte Bekleidung überhaupt nur einmal vorgekommen bei C. Mar-

cius Rutilus Gensor 460 und 489 1
) und dieselbe bald nachher

durch Volksschluss schlechthin verboten worden 2
}. Der Grund

ist ohne Zweifel gewesen, dass das Wesen dieses Amtes Willkür

war, und wenn diese hingenommen w?erden musste, wofern die

Einrichtung überhaupt bleiben sollte, man doch darin eine

Schranke gegen die individuelle Uebermacht fand, dass nie ein

Einzelner in die Lage kommen durfte solche Willkürherrschaft

zeitweise mehr als einmal auszuüben. — Ein Jahrhundert später, um das

oonsuiat; Jahr 603 wurde die gleiche Bestimmung auch auf das höchste

ordentliche Gemeindeamt, das Consulat erstreckt 3
)

; aber hier hat

1) Er erhielt davon den erblichen Beinamen Censorinus (fast. Cap. zum
J. 489: in hoc honore Censorinus appellatus est; vgl. zum J. 444. 460). Aehn-
lich die alatrinische Inschrift C. I. L. I n. 1166: ob hasce res censorem fecere

bis ... . populusque statuam donavit Censorino.

2) Plutarch Coriol. 1 : (K.7)va(opt\)o,v) oU aTreoetcje xi[ay)Xyjv 6
r

P(u(j.aia>v ofj|xo;,

etxa utt' auxou Tteiaftei; £-/.e(vo'j vöfxov eftexo xat l'Inrjcptaaxo {atjösvI xyjv dpyrjv-

ot; 10-iivai fxexeXrteTM. Val. Max. 4, 1, 3: Marcius Rutilus Censorinus Herum
. . . censor creatus ad contionem populum vocatum . . . oratione corripuit, quod
eam potestatem bis sibi detulisset , cuius maiores

,
quia nimis magna videretur,

tempus coartandum iudicassent. Von Q. Fabius Maximus Rullus Censor 4ö6
berichtet die Schrift de vir. ill. 32 (wo mit den Handschriften Rullus statt

Rutilius zu schreiben ist) : Herum censor fieri noluit, dicens non esse ex usu rei

publicae eosdem censores saepius fieri. Vgl. Liv. 23, 23, 2. — Den Namen des

Gesetzes, wodurch dies festgestellt wurde, kennen wir nicht; die gewöhnliche
Annahme , dass Censorinus selbst dies Gesetz als Censor eingebracht habe, ist

unzulässig, da die Censoren gar nicht das Recht haben Gesetze zu beantragen.

3) Liv. ep. 56 erwähnt die lex, quae vetabat quemquam Herum consulem

fieri, gelegentlich bei dem J. 620. Da der ältere Cato
(*J-

605) eine Rede hielt,

ne quis consul bis fieret (p. 55 Jordan) und da nach 602 die Wiederwahlen über-

haupt aufhören , so wird die Erlassung des Gesetzes etwa 603 gesetzt werden
können. Vermuthlich gab die Wahl des M. Claudius Marcellus , der für das

J. 602 sogar zum dritten Mal und diesmal mit Verletzung des zehnjährigen

Intervalls zum Consul gewählt ward, zu der Erlassung dieses Gesetzes den näch-

sten Anstoss. Als Ausnahmen in der Periode von 603 bis 672 finden sich ausser

den S. 500 A. 3 angeführten Continuationen nur P. Scipio Africanus Consul
607. 620; C. Marius Consul 647. 650—654. 668; Cn. Papirius Carbo Consul
669. 670. 672. Dass die Wahl des Scipio unter Entbindung von diesem Ge-
setz erfolgt ist, sagt Livius (a. a. O.) ausdrücklich. Wenn bei der Wahl des

Marius für 650 Plutarch (Mar. 12) sagt: xo öeuxepov ÜTtaxoc areöer/ÖT] xoü [xev

vojjlou zcoXuovxo; drövxa v.a\ (j.-n oiaXircövxa ypövov u)piO(A£vov auih; aipelaiiat,

xo5 os oy][xou xoü; dvTtXsYOVxac IxßaXövxo; und sich weiter auf die für die Wahl
des Scipio 607 (nicht 620) erfolgte Dispensation beruft, so hat er die TJeberlie-

ferung entstellt: dispensirt ward Marius nicht von dem Gesetz von 412, son-

dern von der Bestimmung vom J. 603 unter Berufung auf die zweite Wahl des

Scipio für 620. Auch Cicero de imp. Pomp. 20, 60, indem er den Satz auf-

stellt maiores nostros in pace consuetudini , in bello utilitati paruisse und dafür

zum Belege die Ernennungen des jüngeren Scipio und des Marius anführt, hat

diese Exemtionen im Sinn.



sie keinen Bestand gehabt. Sulla kam bei der Reorganisation

der Aemterordnung im J. 673 wieder zurück auf das zehnjährige

Intervall 1

), und bei diesem ist es geblieben, so lange es eine

republikanische Staatsordnung gegeben hat 2
). In der Kaiserzeit

hat, wie es scheint, der Iteration auch nach kürzerer Zwischen-

frist ein rechtliches Hinderniss nicht im Wege gestanden 3
). Da-

gegen kommt mehr als zweimalige Bekleidung des höchsten Ge-

meindeamts ausser bei Kaisern und Caesaren nach Hadrian nicht

mehr vor 4
).

Da die niederen Aemter schon früh anfingen nicht um ihrer ungewühn-

selbst willen begehrt zu werden, sondern weil sie anfangs that- niederen

sächlich, dann rechtlich den Weg [zu dem höchsten Gemeinde-

amt bahnten, so ist deren Iteration zu allen Zeiten Ausnahme

gewesen 5
), nicht weil sie verboten war, was ohne Zweifel nie

1) Appian b. c. 1, 100: tyjv dpyrp TV ^T^v «u&t; apyeiv dxtuXuae (Sulla)

rrplv £TT) 6exa oia-
(

'£v£sftai. Cicero de leg. 3, 3, 9 : eundem magistratum ni inter-

fuerint decem anni, ne quis capito.

2) Mit Einhaltung dieser Frist haben das Consulat abermals übernommen
Pompeius und Crassus 699 , Caesar 706 ; mit Verletzung derselben Sulla 674
nach sieben- und Pompeius 702 nach zweijährigem Intervall , um von der nach
der pharsalischen Schlacht eintretenden Ordnung oder Unordnung zu schweigen.

Auch dabei , dass P. Lentulus Sura Prätor 678 , aus dem Senat entfernt 684,
erst im J. 691 die Prätur abermals übernahm (S. 427 A. 1), um dadurch in

den Senat zurückzugelangen , mag die Rücksicht auf das zehnjährige Intervall

mitgewirkt haben.

3) Zum Beispiel waren Consuln Sex. Julius Frontinus I . . ., II 98, III 100;
L. Licinius Sura I . . ., II 102, III 107. Das Stadtrecht von Malaca c. 54
schliesst von der Bewerbung um den Duovirat diejenigen aus, qui intra quin-

quennium in eo honore fuerint.

4) Der letzte Private , der zum dritten Consulat gelangte , ist Hadrians

Schwager Julius Servianus im J. 134. Traian vergab es mehrfach : vgl. Plinius

paneg. 61 : des quam plurimis tertios consulntus.

5) Iteration der Quästur Ünde ich bei Q. Fabius Maximus Consul 521 (C. 1. L.

I. p. 288); Iteration der curulischen Aedilität bei Ap. Claudius Consul 447. 458
|

''. /. L. 1 p. 287), während sie bei Q. Fabius Maximus (Liv. 8, 18, 4. 10, 9, 11.

C. 11. 93 nicht genügend beglaubigt ist; Iteration der Prätur bei demselben
Appius (a. a. O.), bei T. Otacilius Crassus Prätor 537. 539 (S. 424 A. 3), Q. Fulvius

Flaccus (ebendas.), bei P. Manlius Prätor 559 und 572 (Liv. 33, 43. 39, 50.

40, 16), P. Aelius Tubero Prätor 553 und 576 (Liv. 41, 8), M. Furius Crassi-

pes Prätor 567 und 581 (Liv. 38, 42. 41, 28), A. Atilius Serranus Prätor 562
und BÖi ( Liv. 41, 28), C. Clu\ins Saxula Prätor 581 (Liv. a. a. <>.. wenn
die Lesung richtig und nicht vielmehr das zweite Herum zu tilgen ist); Cn. 8i-

iiiins Prätor 571 und 582 (Liv. 39, 45. 42, 9, wo In unseren Ausgaben 0.

Memmius an der falschen Stelle eingesetzt ist, da dieser nicht mehr als einmal
l'rator gewesen Ist); bei ML Melius (Jratidianus j- 673 (Ascontas in tog. cand.

Dazu kommen die Iterationen der Prätur wahrend des hannibalischen

Kriege«, von denen einige bereits S. 500 A. 2 und S. 501 A. J enr&hnt sind;
J. 35, 7: nee cuiquam eorum (der Consuln und Pratoren liir 53S)

praeter Terentium consulem mandatus honor, quem non iam antea yessisset.
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geschehen ist,, sondern weil sich damit weder materieller Vortheil

noch Befriedigung des Ehrgeizes verband. In der späteren republi-

kanischen Zeit ist die Iteration der Aemter unter dem Consulat

fast *) nur da vorgekommen , wo der von den Censoren cassirte

Senator durch nochmalige Bewerbung um ein für den Senat qua-

lificirendes Amt in denselben zurückzugelangen suchte 2
). In der

Kaiserzeit ist die Iteration dieser Aemter geradezu unerhört 3
).

Iteration der Aehnlich verhält es sich mit den plebejischen Aemtern. In
plebejischen r J

Aemter. Beziehung auf den Volkstribunat stimmen die Berichte darin über-

ein, dass bis zum J. 387 die Wiederwahl sowohl einzelner Tri-

büne wie des ganzen Collegiums für das Folgejahr gesetzlich

zulässig, ja das letztere (refici tribunos) ein gewöhnliches Agita-

tionsmittel gewesen ist (S. 473 A. 2) . Dagegen hat es den Anschein,

als ob damals die Plebs gegen die grossen durch die Annahme
der licinischen Plebiscite von der Gegenpartei ihr gemachten Zu-

geständnisse auf die unmittelbare Wiederwahl der Tribüne ver-

zichtet hat ; wenigstens erscheint diese, wo sie später auftritt, als

widerrechtlich und revolutionär 4
). — Der blossen Iteration des

Volkstribunats haben, so viel wir wissen, rechtliche Hindernisse

1) Indess war M. Marius Gratidianus um 670 und 672 zweimal Prätor wegen
der besondern Gunst, die er bei dem Volke genoss (Asconius in or. in toga cand.

p. 84).

2) Als dem C. Hostilius Mancinus Consul 617 der Dedition wegen sein

Recht im Senat zu sitzen bestritten ward (Cicero de orat. 1, 40, 181), über-
nahm er die Prätur (Dig. 50, 7, 18 fln. ; Schrift de viris ill. 59, 5).

P. Lentulus Sura, Prätor 678, Consul 683, aber 684 aus dem Senat gestossen,

übernahm aus diesem Grunde abermals die Prätur für 691 (Plutarch Cic. 17:

töte GTpotrr)Yä>v to Seötepöv, öj; sfto; dem tot? £<z urrapvTj; dvaxTiofAsvot; to

ßouXeu-ixÖM a;itop.a. Velleius 2, 34. Dio 37, 30. Drumann^J, 530). Der Histo-

riker C. Sallustius wurde nach Bekleidung der Quästur und des Volkstribunats

(702) von den Censoren 704 aus dem Senat gestossen (Dio 40, 63) und über-

nahm dann wieder die Quästur, um in den Senat zurück zu gelangen (dtcl. in

Süll. 6: in senatum per — nicht post — quaesturam reduetus est; Dio 42, 52:

Gtpa-TQYÖ«; — dies ist ein Irrthum — lr\ xü> ttjV ßo'jXrjv dvaXaßsiv drceoeoeittxo).

3) Ich weiss keine Beispiele davon anzuführen als das des Scaeva aus der

Zeit Caesars (Henzen 6450) , der in irregulärer Weise zweimal den Vigintivirat

übernahm, und das des Ovidius, falls dieser wirklich Illvir cap. oder mon.
(trist. 4, 10, 34) und Xvir stl. iud. gewesen ist {fast. 4, 383). Es muss dies

mit der oben S. 480 A. 1 erörterten Verlegenheit bei der Stellenbesetzung zu-

sammenhängen. Doch lassen Ovids Worte : inter bis quinos usus honore viros

vielleicht die Auffassung zu, dass er nur College der Xviri gewesen ist, das

heisst XXvir ; wenn nicht gar inter bis quinos Interpolation ist für das, was man
erwartet, inter bis denos. — Die Iteration des Kriegstribunats , die noch unter

dem Principat zuweilen begegnet, gehört nicht hieher, da derselbe in dieser

Epoche nicht mehr Magistratur ist.

4) Dem TL Gracchus werfen Cicero (Catil. 4, 2, 4) und Livius (ep. 58)
vor, dass er sich um das zweite Tribunat bewarb , und bestimmter sagt Appian
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nicht im Wege gestanden. Wenn Beispiele derselben
(

abgesehen

von den eben erwähnten erlaubter oder unerlaubter Continuation,

nicht vorkommen , so liegt der Grund darin , dass der Volkstri-

bunat in derjenigen Zeit, über die wir genauere Kunde haben,

als eines der geringsten Aemter galt und daher, was von der

Iteration dieser gesagt ward, in vollem Umfang auch auf ihn

Anwendung findet.

6. Intervallirung der verschiedenen Magistraturen.

Wenn die bisher erörterten Wahlqualificationen auf sehr ver-

schiedenen Rücksichten beruhen und sich unter einander wenig

berühren , so gilt von den drei folgenden , der obligatorischen

Intervallirung der Gemeindeämter, ihrer obligatorischen Reihen-

folge und endlich der wenigstens für das niedrigste Glied der

Reihe festgesetzten Altersgrenze das Gegentheil. Sie sind, wenn
auch nicht gerade zu gleicher Zeit entstanden, doch in ihrer ent-

wickelten Gestalt correlat und werden schon von den alten

Rechtslehrern selbst als drei in einander greifende und in ihrer

Gesammtheit die gesetzliche Aemtergewinnung regulirende Prin-

cipien hingestellt 1
). Sie sollen denn auch hier nach einander,

jedoch in der Folge dargestellt werden, wie sie ins Leben getreten

zu sein scheinen. Wir beginnen mit der Unlersagung der Con-

tinuirung ungleicher Magistraturen oder, positiv ausgedrückt, mit

der Festsetzung eines obligatorischen Intervalls zwischen den ver-

schiedenen Aemtern , in welcher Hinsicht es nothwendig ist die

b. c. 1, 14 von Ihm : ojv. Ivvo|xov eivai ol; £<pe£7j; töv tjtov Äpvttv. Die be-

sonders motivirte Ausnahme in Betreff des C. Gracchus (S. 477 A. 1) spricht

noch entschiedene! für die Regel. Das Gleiche zeigt der Vorschlag des Volks-
tribwiis Carbo im J. G23 , ut eundem tribunum plebis quoties veUet creare liceret

( Liv. ep. 59) oder de tribunis plebis reficiendis (Cicero de amic. 25, 96), welcher
nicht durchging. Wenn Salin st Ju<j. 37 sagt: P. Lucullus et L. Annius tribuni

plebis (im .1. 643] reshtentibus collegis continuare magistratum nitebantui
,

quae

dissensio totius anni comitia impediebat und wenn Saturninus zwei Jahre hinter

einander (es geheint 653. (>">4) Volkstribun war (Vell. 2, 12; Appiau b. c. 1. 28;
Rchrifl de virii Hl. 73 und sonst), so können dabei Exemtionen von dem Gesetz

oder auch geradezu Gesetzwidrigkeiten im .Spiele gewesen sein.

1) Otllistratm Vig, 50, i, 1 i, B: gerendorum bonorum non promiscua /"<--

CUltat est, sed ordo certus huic rei adhibitus est: nam neque prius mahrem magi-
itratwn pUsquam, nisi minorem suseeperit

,
gerere potest, neque ab omni aetutc,

neque continuare qultqut honores potest. Vgl. Cicero de l. agr. 2, 9. 24 : ne in

Hl quidem magistratibus, quorum certus ordo est.
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ordentlichen und die ausserordentlichen patricischen und wieder

die plebejischen Aemter zu unterscheiden \) .

continui- Dass die ordentlichen Gemeindeämter ursprünglich in nn-
rung ver- l °
schiedener mittelbar auf einander folgenden Jahren bekleidet werden durften,
patncischer ° '

Aemter vor kann schon darum nicht zweifelhaft sein, weil das älteste öffent-nem hanni- '

^Kri^e
11 ucne ^ec^1 sogar die Continuirung desselben Amts gestattete

untersagt,
p§ # 499J

. auch finden sich Beispiele davon aus dem 5. Jahr-

hundert 2
). Aber bereits vor dem hannibalischen Kriege muss die

Continuation wenigstens der curulischen Aemter gesetzlich unter-

sagt worden sein, wobei die Rücksicht auf die wesentliche Gleich-

heit von Prätur und Gonsulat sowie das Bestreben bei der Schwie-

rigkeit der Anklageerhebung gegen die fungirenden Beamten durch

Anordnung amtfreier Zwischenzeiten eine ernstliche Beamten-

controie herbeizuführen mitgewirkt haben mögen, vielleicht aber

mehr noch als beides das Bedenken den Curulädilen die Bewer-

bung um die höheren Aemter zu gestatten , während die Menge

noch unter dem frischen Eindruck der von ihnen ausgerichteten

Lustbarkeiten stand. — Wie. dem auch sein mag, alle Fälle

solcher Continuation , die nach dem Beginn des hannibalischen

Krieges begegnen , treten auf als Ausnahmen von einer eben

dadurch als solche sich kennzeichnenden Regel 3
). In einem Fall

1) Die Versäumung dieser doch jedem, der von dem römischen Gemein-
wesen etwas versteht, sich nothwendig aufdrängenden Unterscheidung hat haupt-

sächlich die arge Verwirrung veranlasst, die in allen Darstellungen dieser Lehre
obwaltet. Auch die letzte und hei weitem beste von Nipperdey ('die leges annales

der römischen Republik' im 5. Band der Abhandlungen der sächs. Gesellschaft

der Wiss. 1865 S. 1 fg.) ist von diesem Vorwurf nicht freizusprechen, obwohl

sie sonst zum ersten Mal auf diesem sehr vernachlässigten Gebiet aufgeräumt
und eine Reihe wichtiger Puncte definitiv erledigt hat.

2) Ap. Claudius war Consul II 458, Prätor (II) 459 (Liv. 10. 22, 9 : C. /.

L. I p. 287), L. Papirius Cursor Consul 461, Prätor 462 (Liv. 10, 47, 5).

Auch Kaeso Fabius Vibulanus steht als Quästor 269 , Consul 270 verzeichnet

(Liv. 2, 41, 11). Die beiden letzten Nachweisungen verdanke ich einem jün-

geren Arbeitsgenossen.

3) So weit die livianischen Annalen reichen , die allein uns in diese Ver-

hältnisse einen genügenden Einblick gestalten, wird man diese Regel als solche

festgehalten finden : nichts ist gewöhnlicher als ein nur einjähriges Intervall

zwischen zwei curulischen Aemtern , die Continuirung aber fast ohne Beispiel.

Zur Veranschaulichung diene die Laufbahn des M. Aemilius Lepidus aed. cur.

561 (Liv. 35, 10, 12), pr. 563 (Liv. 36, 2, 6), Bewerber um das Consulat für

565 (Liv. 37, 47, 6), da der brennende Ehrgeiz dieses Mannes (Liv. a. a. O.)

und sein bitterer Groll über die duae repulsae (Liv. 39, 56, 4) und die Wahl
serius biennio (Liv. 38, 43, 1) — er gelangte erst 567 zum Consulat — es

ausser Zweifel setzen, dass er so früh wie gesetzlich möglich sich beworben hat.

— Die einzige wirkliche Instanz macht P. Claudius Pulcher aed. cur. 565 (Liv.
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wird ausdrücklich gesagt, dass das Gesetz als Belohnung beson-

derer uns nicht näher bekannter Leistungen die Continuirung

ausnahmsweise gestattete x
) ; in anderen ist wegen der gefährlichen

Lage des Staats von der magistratischen Qualifikation nachgelassen

worden 2
) ; andere endlich sind revolutionär 3

). — Dass die gleiche

Regel auch für die nicht curulischen Aemter, insbesondere die

38, 35, 5), Prätor 566 (Liv. 38, 35, 2. 10). Da aber Livius gegen seine son-

stige Gewohnheit nicht hervorhebt, dass derselbe als Aedil zum Prätor gewählt

ward, so scheint ein Versehen vorgefallen zu sein. Vielleicht sind die Präturen

der beiden Brüder Appius Consul 569 und Publius Consul 570 vertauscht; es

ist wenigstens sehr seltsam, dass jener 567 (Liv. 37, 42), dieser 566 Prätor

gewesen sein soll. Kehrt man dies um, so ist alles in Ordnung. — Dass

Q. Fulvius Flaccus 571 curulischer Aedil, 572 Prätor gewesen sei, ist falsch; er

war, wie wir sahen (S. 495 A. 2), vielmehr Aedil im J. 570.

1) Cicero acad. pr. zu Anfang: (L. Lucullus) in Asiam quaestor profecius

(wohl im J. 666) ibi per multos annos (bis 674) . . . provinciae praefuit : deinde

absens factus aedilis (auf das J. 675), continuo (also 676) praetor — licebat enim

celerius legis praemio —
,

post in Africam, inde ad consulatum
,

quem ita gessit

(im J. 680) u. s. w. An sich könnte das beneficium legis wohl in der Herab-

setzung des damals gesetzlichen Intervalls von zwei Jahren auf eines bestanden

haben. Aber es ist kein Grund vorhanden das Wort continuo anders zu fassen

als in seiner regelmässigen Bedeutung und die Prätur des Lucullus, wie Dru-

mann 4, 124 thut, in das J. 677 zu legen.

2) Während des hannibalischen Krieges ist vorgekommen Continuirung von

Prätur und Consulat einmal (Q. Fabius Maximus 540/1 ; auch M. Claudius Mar-

cellus war Prätor 538 , Consul 539 , letzteres aber erst durch Nachwahl) , von

curulischer Aedilität und Consulat einmal (Ti. Sempronius Gracchus 538/9

Liv. 23, 24, 3), von curulischer Aedilität und Prätur dreimal (Q. Fabius Maxi-

mus 539/40 Liv. 24, 9, 4; Cn. Fulvius Centimalus und P. Sempronius Tudita-

nus 540/1 Liv. 24, 3, 6, wogegen der curulische Aedil 544 Veturius Liv. 27, 6, 19

wahrscheinlich nicht der Prätor des folgenden Jahres L. Veturius ist, sondern

der bei Liv. 29, 38, 6 erwähnte Ti. Veturius). Es ist kaum zweifelhaft, dass

dies auf dem Senatsbeschluss von 537 beruht, der nicht bloss in Betreff der

Wiederwahl (S. 473 A. 1), sondern auch in anderen Beziehungen die Qualification

erleichtert haben wird. In Friedenszeiten begegnet nichts Aehnliches.

3) C. Servilius Glaucia versuchte als Prätor 654 sich um das Consulat für

655 zu bewerben , ward aber von dem Wahlvorstand abgewiesen (Cicero Brut.

62, 224: in praetura consul factus esset, si rationem eius haberi Heere iudicatum

esset). P. Ventidius ward im J. 711 nach Niederlegung der Prätur Consul, dess-

^leichen an seiner Stelle ein curulischer Aedil Prätor (Dio 47, 15 : 'jttcxtou; . . .

£XXon t£ Ttva y.7i t&n Qörvtt&UW tov n&tXlOif xatTiep GTparrjYoOvTa dici&tt&Gpt' I;

-i -}^ drpanflflav aOxoü tow (iryoßavopovvraw Tivd irr^^o^. Vell. 2, 65 : vidit

hie annus Ventidium . . . consularern praetextam iungentem praetoria. Val. Max.

6, 9, 9: eodem anno praetor [et consul] est factus). M. Egnatius Rufus setzte,

gestützt auf die Volksgunst, es durch, ut [aedilitati) praeturam continuaret und
hoffte weiter , ut praeturam aedilitati , ita consulatum praeturae se iuneturum,

scheiterte aber an dem Widerstand des wahlleitenden Consuls C. Sentius S.-iinr-

ninus 735 (Vell. 2, 91, 92; Dio 53, 24: oxparrjo; -apav<$|j.<o; dbtooer/Det;).

Offenbar bewarb er liefa nicht liir «.'!•) um «las Cm-iilat, -"ii.h-ni für die zweite

Stelle 735, die erst in der Mitte des Jahres besetzt ward; er mag für sich an-

geführt haben, dass zwischen l'rätur und Consulat doch ein wenn auch kurzes

Intervall stattgefunden haben würde.
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Quästur gegolten bat, ist wahrscheinlich, wenn gleich Belege da-

für fehlen 1
).

Dauer des
jy\e ursprüngliche Bestimmung scheint sich darauf beschränkt

Intervalls r P o
anfangs m- zu haben zwischen den verschiedenen patricischen Aemtern über-
bestinimt. *

haupt eine amtfreie Zwischenzeit zu fordern, ohne deren Dauer

naher zu bestimmen ; in Folge dessen wird das Kalenderjahr das

kürzeste im gewöhnlichen Lauf der Dinge mögliche 2
) Intervall, und

in der That ist dies nachweislich bis zu den Wahlen des J. 573

später ein und noch \ye[ diesen als aenücend erachtet worden 3
] . Aber von

gefordert, da aD finden wir die Regel geändert, und zwar in der Weise, dass

zwischen je zwei ordentlichen patricischen Aemtern mindestens

zwei von ordentlicher Amtführung freie Zwischenjahre verstreichen

müssen. Allgemein ausgesprochen ist dies nirgends; um so mehr

ist es erforderlich für die Epoche vom J. 574 ab den Satz für

jedes Paar von Aemtern, die verfassungsmässig auf einander folgen

können, zu rechtfertigen, so weit die Quellen dies gestatten.

1) Ich kenne aus der Zeit, um die es hier sich handelt, keine sicheren

Fälle davon , dass auf die Quästur ein anderes Amt ohne Intervall gefolgt ist

;

denn dass T. Flamininus im J. 555 beansprucht consulatum ex quaestura petere

und dies auch als per leges zulässig durchsetzt (Liv. 32, 7) , beweist nicht,

dass er gerade in diesem Jahre Quästor war. Ebenso sagt Cicero Phil. 11, 5, 11

von Caesar Strabo, dass er, ex aedilitate sich um das Consulat bewarb, obwohl er

664 Aedil gewesen war und 666 als Consularcandidat auftrat. Vgl. Liv. 27, 6, IT:

ex aedilitate gradum ad censuram fecit. Es steht also der Annahme nichts im
Wege , dass die Intervallirung für die patricischen Magistrate schlechthin vorge-

schrieben worden ist; aber als positiv erwiesen kann sie nicht gelten.

2) Denn die Antrittszeiten wenigstens der curulischen Aemter waren die-

selben. Nur bei Ergänzungswahlen konnte, falls das Gesetz dafür nicht eine

besondere Clausel enthielt, das Intervall sich bis auf wenige Tage verkürzen.

3) Von 554 einschliesslich ab finden sich in unseren Fasten folgende Fälle

eines nur einjährigen Intervalls Inzwischen Prätur und (geführtem oder beab-

sichtigtem) Consulat: C. Aurelius Cotta 552/4 — M. Claudius Marcellus 556/8 —
Ti. Sempronius Longus 558/60 — Cn. Domitius Ahenobarbus 560/2 — P. Cor-

nelius Scipio Nasica 560/2 (Candidat: Liv. 35, 10, 1) — L. Cornelius Scipio

561/3 (Candidat: Liv. 35, 24, 5) — M. Aemilius Lepidus 563/5 (Candidat: s.

S. 506 A. 3) — Q. Marcius Philippus 566/8 — Ap. Claudius Pulcher 567/9.
— 2) zwischen curulischer Aedilität und Consulat: Sex. Aelius

Paetus 554/6 — C. Cornelius Cethegus 555/7; ebenso kurz vorher M. Servilius

Geminus 550/2. — 3) zwischen curulischer Aedilität und Prätur:
L; Valerius Flaccus und (wahrscheinlich) L. Quinctius Flamininus 553/5 — M.
Claudius Marcellus 554/6 — Ti. Sempronius Longus und Q. Minucius Thermus
556/8 — Cn. Manlius Volso 557/9 — L. Scribonius Libo 'und (wahrscheinlich)

A. Atilius Serranus 560/2 — L. Aemilius Paullus und M. Aemilius Lepidus

561/3 — M. Tuccius und P. Junius Brutus 562/4 — Ser. Sulpicius Galba

565/7 — A. Postumius Albinus 567/9 — Q. Fulvius Flaccus 570/2 — Ti. Sem-
pronius Gracchus 572/4 (dessen bei Livius 40, 44, 12 erwähnte Aedilität ist

wahrscheinlich die curulische). Die Belegstellen aus Livius anzuführen schien

überflüssig.
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1. Dass zwischen Prätur und Consulat ein amtfreies Bien-

nium gesetzlich vorgeschrieben war, folgt daraus, dass Cicero,

der nach seiner eigenen Angabe das Consulat so früh erwarb,

wie die Gesetze es gestatteten, erst nach einem solchen Intervall

das Consulat übernahm 1
). Dies bestätigen ferner die wenigen

Reste der prätorischen Listen , insbesondere die in den letzten

Büchern des Livius enthaltenen, in welchen trotz ihrer Defecte

fast 2
) sämmtliche Consuln der Jahre 575—590 sich in der Weise

wiederfinden, dass das Intervall zwischen den beiden Magistra-

turen durchaus zwei Jahre oder mehr beträgt. Endlich fügen

sich die aus der republikanischen wie aus der früheren Kaiser-

zeit 3
) bekannten einzelnen Daten diesem Intervall. Aus der

Zeit nach Tiberius fehlt es an Belegen ; doch kann die Regel

füglich auch damals in Kraft geblieben sein.

2. Dass, wTer die curulische Aedilität verwaltete, w7as, wie

wir später sehen werden, in republikanischer Zeit facultativ war,

nach derselben ein Biennium verstreichen lassen musste , bevor

er die Prätur übernahm, ist sowohl ausdrücklich bezeugt 4
) wie

1) Cicero de off. 2, 17, 59 : pro amplitudine honorum
,

quos cunctis suffra-

yiis adepti sumus nostro quidem anno . . . sane exiguus sumptus aed'ditatis fuit.

Ders. Brut. 94, 323 : cum anno meo consul factus essem. Ders. de l. ayr. 2, 2, 3 :

de novis hominibus reperietis eos
,

qui sine repulsa consules facti sunt , diuturno

labore atque aLiqua occasione esse factos , cum multis annis post petissent
,
quam

praetores fuissent , aliquanto serius
,
quam per aetatem et Leyes liceret : qui anno

suo petierint, sine repulsa non esse factos : me esse unum ex omnibus novis homi-

nibus, de quibus meminisse possimus, qui consulatum petierim cum primum licitujn

sit , consul factus sim cum primum petieriyn , ut vester honor ad mei temporis

diem petitus, non ad alienae petitionis occasionem interceptus . . . esse videatur.

Die erste Stelle handelt von den nach der Aedilität erworbenen 'hohen Aeratern',

also von Consulat und Prätur, die übrigen lediglich vom Consulat; dass Cicero

auch Aedilität und Quästur in dem frühesten gesetzlich zulässigen Jahr ver-

waltet habe, sagen sie nicht.

2j El fehlen in unserer prätorischen Liste die Consuln A. Manlius Volso

576; C. Popillius Laenas 582; P. Aelius Ligus 582; Q. Cassius Longinus 583;
Q. Aelius Paetus 587; T. Manlius Torquatus 589.

3 j Von Tiberius sagt Sueton Tib. 9 : mayistratus . . . paene iunctim percu-

currit quaesturarn ( 731 J praeturam (738) consulatum (741). Also auch da, wo
UM h SaetOül Zeugniss die Aemter 'last unmittelbar' auf einander folgten, wurde
das Hiennium eingehalten. Sein Bruder ürusus freilich war Prätor 743 (Üio

'. 34), Consul 745; aber dies kann auf Remission beruhen. Die im
Arvalhain gefundenen Fasten aus der Zeit des Tiberius, die für eine kleine

Zahl von Jahren die städtischen Prätoren verzeichnen (Henzen acta Arval. p.

I < M.II), foljii'ii dem gleichen Gesetz: das Minimalintt-rvall erscheint in drei

l.ill.n [0. Anti^tiua Vetus 20/3; C. Asinius Pollio 20/3; Cn. l.entulus Gaetu-

i.

4) Cicero (ad fam. 10, 25, 2) ersucht In .1. 711 den C. I ninius, der als

Legat des Plancus in Gallien stand, dort zu bleiben und auf die Bewerbung in



— 510 —
auch insofern, als mehrere in dieser Weise nach einem Biennium

erfolgende Bewerbungen um die Prätur bezeichnet werden als

stattfindend im 'rechten Jahre' 1
:.

Annligeset
b
z

e 3 * Dass ^as gleiche Intervall auch zwischen Quästur und

curulischer Aedilität oder, wenn die letztere nicht übernommen

ward, zwischen Quästur und Prätur verstreichen musste, ist nicht

ausdrücklich bezeugt; aber da kein erweislich kürzeres Intervall

vorzukommen scheint 2
), so mag das Biennium auch auf die Qua-

sar sich erstreckt haben. Da indess wenigstens in der letzten

Zeit der Republik die Quästur nicht, wie Aedilität, Prätur und

Consulat, am 1. Januar, sondern am 5. December angetreten ward,

so ist die Differenz zwischen dem quästorischen und dem sonsti-

gen Magistratsjahr zu dem Biennium hinzuzuschlagen, also das

Intervall hier auf 2 Jahre 25 (nach dem J. 708 27) Tage anzu-

setzen
; denn dass man die 25 Tage selbst als ein Jahr gerechnet

habe, ist nicht glaublich. — Dass das Biennium auch zwischen

Quästur und Vigintivirat und zwischen diesem und dem Legions-

tribunat eingehalten werden musste, lässt sich weder erweisen

noch widerlegen.

Die Intervallirung in ihrer späteren Gestalt geht zurück auf

das im J. 574 erlassene villische Annalgesetz, welches als das

den bevorstehenden prätorischen Comitien zu verzichten : istam operam tuam . . .

celeritati praeturae anteponendam censeo; er könne dies um so eher, als er, wenn
er sich um die Aedilität mit Erfolg beworben haben würde — er scheint, wie

Nipperdey (S. 43) mit Recht bemerkt, bei den Wahlen dazu für 711 durchge-

fallen zu sein — , noch zwei Jahre länger hätte warten müssen : multi clarissimi

viri, cum rei publicae darent operam , annum petitionis sitae non obierunt : quod

eo facilius nobis est, quod non est annus hie tibi destinatus, ut, si aedilis fuisses,
' post biennium tuus annus esset. Es ist dies die einzige Stelle, in der von dem
gesetzlichen Biennium geradezu die Rede ist.

1) Dies gilt von Cicero, cumlischem Aedilen 685, Prätor 688 (S. 509 A. 1),

und von P. Clodius nach Cicero pro Mil. 9, 24: P. Clodius cum statuisset . . .

in praetura vexare rem p. videretque ita traeta esse comitia anno superiore
,

ut

non multos menses praeturam gerere posset .... subito reiiquit annum suum sese-

que in annum proximum transtulit, non ut fit religione aLiqua, sed ut haberet . .

ad praeturam yerendam .... annum . . . integrum. Clodius, curulischer Aedil

698 , bewarb sich um die Prätur zuerst für 701 5 dies also war nach Cicero für

ihn das 'rechte Jahr'.

2) Nipperdey S. 33 glaubt allerdings ein solches gefunden zu haben, da

er die Quästur des M. Lucullus in die Zeit 5. Dec. 672 bis 4. Dec. 673 setzt,

während derselbe die curulische Aedilität erwiesener Massen am 1. Jan. 675
antrat. Aber die Handlungen, die Lucullus TatJ-ieumv 26XXa Trpoaxa^otvTO? vollzog

(Plutarch Luc. 37), sind ohne Zweifel diejenigen, die er als Sullas Unterfeldherr

im Bürgerkrieg in Oberitalien ausgeführt hat, und es wird die Angabe Plutarchs

vielmehr darauf zu beziehen sein, dass Lucullus während jenes Feldzugs legatus

pro quaestore Sullas gewesen ist. Späterhin erhielt er ein selbstständiges Com-
mando pro praetore (C. /. L. I p. 583).
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älteste dieser Kategorie bezeichnet wird und zugleich, wenn

man absieht von einer wenige Jahre vorher von M. Pinarius Rusca

ein-, aber wahrscheinlich nicht durchgebrachten Rogation 1
), das

einzige dieser Kategorie ist, von dem wir Kunde haben. Aus dem

freilich, was unmittelbar über diesen offenbar Epoche machenden

und tief einschneidenden Volksschluss überliefert ist 2
) , ersehen

wir wohl , dass er sich nicht auf eine einzelne Magistratur be-

zog, sondern wenigstens die ordentlichen patricischen Magistra-

turen überhaupt betraf und für eine jede derselben ein gewisses

Minimalalter der Candidaten vorschrieb ; auf welchem Wege aber

die Gesetzgebung zu diesem Ziele gelangt ist, ob direct, indem

für jede Magistratur ein gewisses Lebensalter als Qualification hin-

gestellt ward, oder indirect durch Fixirung anderweitiger Quali-

ficationen, ferner der Stufenfolge und der Intervalle, oder ob beides

verbunden worden ist, lässt sich aus den Angaben über das vil-

lische Gesetz selbst nicht entnehmen. Indess aus den uns vorliegen-

den Trümmern der Magistratsliste lassen sich einigermassen theils

1) Cicero de orat. 2, 65, 261 : olim Rusca cum legem ferret annalem, di<-

suasor M. Servilius ldicmihi
J

, inquit, 'M..Pinari: num, si contra te dixero, mihi

male dicturus es, ut ceteris fecisti?' 'Ut sementem feceris , ita metes
J

, inquit.

Wahrscheinlich ist der Rogator identisch mit dem von Livius 40, 18, 2 unter

den Prätoren des J. 572 aufgeführten M. Pinarius Rusca (Pusca die Hand-
schriften) und es muss diese Beantragung entweder in dessen Prätur oder (falls

dieser sonst unbekannte Zweig der Pinarier plebejisch war) in dessen Tribunat

fallen. Aber da das im J. 574 duichgebrachte villische Gesetz das erste in seiner

Art war, welches durchging, so wird anzunehmen sein, dass Ruscas Antrag
durchfiel. Nipperdey (S. 6) zieht vor das Gesetz als ein das villische späterhin

abänderndes oder ergänzendes zu betrachten und also den Rogator von dem
Prätor 572 zu unterscheiden. Möglich ist das auch; aber es wird schon zwanzig

Jahre vor dem villischen Gesetz über diese Uebelstände geklagt und sehr wahr-
scheinlich ist dasselbe erst nach heftigem Widerstände der Nobilität durchge-

gangen, so dass frühere vergebliche Versuche in gleichem Sinne nicht befremden
können. In den in der folgenden Anmerkung angeführten Worten des Livius

den Ausdruck tata so zu pressen, dass dadurch auch frühere gescheiterte Anträge
Ichen Sinn ausgeschlossen werden sollen, scheint mir nicht richtig.

2) Livius 40, 44 zum J. 574 : eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio

tr. pl., qitot annos nati quemque magistratum peterent caperentque. inde cognomen
faiiiiiuu tnditum, ut A/males appellurentur. Festus ep. p. 27: annaria lex <U<t-

batur ab antiquis ea, qua finiuntur anni magistratus capientH. < > \ i 1 1 fast. 5, Bö;
finita que certis legibus est aetas , unde petatur honor. Cicero Phil. 5, 17, 47:

tri -tteres Uli adtnodwn antiqui leges annales non habtbant , fluts

maltU pbst armü attulit ambitto ayud antiquo$ Haiti. Deeii, Corvtrti mul-
HqUi idii, rectnti'ni avttem im moria superior Afriraniis (OohSUl ."tili, .'iliii), 7.

fiamininus fJConsul 556) admodtim adulesc.entes consulcs facti. Derselbe <l, leg

3, 3, ü: acbltaicm annati lein- servanto. Tacitni arm, LI, 22: apud majores....
am, si boni< arli'ai* fnhrnü, liritum jietcre magistratus, <ir ne aetas

quidem distinguebatur
,

juin ]>rima iwryita <<msti!atum it diCttttUTCU inirmt.

Aniol>. 2, 67«
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die einzelnen gesetzlichen Vorschriften, theils die Epoche ermitteln,

in denen sie zu wirken beginnen ; und was von diesen Regeln vor

;>74 nicht, wohl aber nachher in Kraft ist, wird mit Wahrschein-

lichkeit auf das Gesetz zurückgeführt werden dürfen, das seinem

Rogator wie dessen Nachkommen den Beinamen Annalis einge-

bracht hat. Da nun aus diesen Listen für Prätur und Consulat die

Thatsache mit Evidenz hervorgeht, dass bis zum J. 573 die In-

tervallirung schlechthin genügte, von da ab aber eine mindestens

zweijährige Zwischenzeit erfordert wird; da ferner die Einführung

des Biennium, so weit es reicht, ohne Frage zugleich erfolgt ist,

so kann es als ausgemacht angesehen werden , dass die Inler-

vallirung für die ordentlichen patricischen Magistraturen schon

vor dem hannibalischen Krieg festgesetzt, dann aber durch das

villische Gesetz auf einen mindestens zweijährigen Zeitraum fixirt

worden ist.

Die nicht Auf diejenigen Aemter, die weder jährlich noch jährig und

Aemter von von dem consularischen , resp. Kalenderjahr unabhängig sind,

vaiiirung wohin die Dictatur, das Reiterführeramt, die Gensur und ausser-

dem alle ausserordentlichen Aemter und Aufträge gehören, hat

die Intervallirung niemals Anwendung gefunden. Es folgt dies

schon daraus, dass selbst die Gumulation solcher Stellungen mit

den ordentlichen Aemtern gesetzlich statthaft ist (S. 496 A. 4).

Ausserdem fehlt es auch aus der Zeit, wo die Intervallirung be-

reits gesetzlich vorgeschrieben war, nicht an Beispielen von un-

mittelbarem Uebertritt wenigstens aus Dictatur und Reiterführeramt

in das Consulat ?) . Wenn unmittelbarer Uebertritt vom Consulat

in die Censur wahrscheinlich nicht vorgekommen ist, so liegt der

Grund davon nur darin, dass zwischen einer Magistratur mit

1) Im zweiten punischen Krieg ist es häufig vorgekommen, dass, wenn ein

Dictator die Comitien der Consuln des Folgejahrs abhielt, dessen Reiterführer

(so Ti. Sempronius Gracchus 538/9, Q. Fulvius Flaccus 541/2, Q. Caecilius Me-
tellus 547/8, M. Servilius Geminus 551/2, P. Aelius Paetus 552/3), einmal auch,

dass also der Dictator selbst gewählt ward (Q. Fulvius Flaccus 544/5, s. S. 473

A. 1). Die Wahl des Reiterführers scheint beinahe die Form gewesen zu sein,

in der der Wahldirigent seinen Candidaten präsentirte. In all diesen Fällen mit

Ausnahme des vom J. 553 , bei dem die Consuln ex interregno antraten (Liv.

30, 39), muss die Niederlegung des Reiterführeramts, resp. der Dictatur, mit dem
Antritt des Consulats der Zeit nach zusammengefallen sein ; wir kommen darauf

bei der Dictatur zurück. Die meisten dieser Fälle sehen gar nicht nach Aus-
nahmen aus, die die hannibalische Kriegsgefahr hervorgerufen hätte; der unmit-

telbare Uebertritt vom Reiterführeramt in das Consulat erscheint vielmehr als

verfassungsmässig zulässig.
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kalendarisch festem End- und einer mit kalendarisch freiem An-

fangstermin die Continuirung sich von selber ausschliesst; der

Antritt der Censur kurze Zeit nach dem Consulat hat auch im

7. Jahrhundert zuweilen stattgefunden 1
).

Es bleiben die plebejischen Magistraturen. Ob zwischen der
rû

ontin
1

u
|)

"

e

plebejischen Aedilität und dem plebejischen Tribunat die Conti-
4e2er

mit

nuirung zulässig gewesen ist oder nicht, gestatten unsere Quellen pat
a
r^fhen

nicht zu entscheiden. Dagegen ist die Continuirung eines plebe- gestattet;

jischen Amtes mit einem patricischen nicht bloss in derjenigen

Zeit gestattet gewesen, wo überhaupt der Continuirung ein ge-

setzliches Hinderniss nicht entgegenstand, sondern noch geraume

Zeit , nachdem die der patricischen Aemter untersagt war : es

findet sich Continuirung der Quästur durch den Volkstribunat 2
),

der plebejischen Aedilität theils durch die curulische 3
] , theils

besonders durch die Prätur 4
) . Diese letztere Continuirung ist

geschichtlich wie staatsrechtlich merkwürdig. Noch in unseren

1) So bewarb sich Ap. Claudius Consul 611 um die Censur für 612/3

(Plutarch Aem. Paul. 38); L. Iulius Caesar war Consul 664, Censor 665;

L. Aurelius Cotta Consul 689, Censor 690. Nipperdey a. a. 0. S. 35. Aehn-
liche Fälle zeigen die Fasten 402/3, 495/6, 519/20. Von Ap. Claudius sagt

Livius 9, 42, 3 unter dem J. 447 : Appium censorem petisse constitutum comi-

tiaque eins ab L. Furio tr. pl. interpellata, donec se censura abdicarit, in quibus-

dam annalibu8 invenio.

2) M. Caecilius Metellus Quästor 540 (Liv. 24, 18); Volkstribun 541 (Liv.

24, 43; Val. Max. 2, 9, 8). Dass die Continuirung bei dem Volkstribunat nicht

häufiger begegnet, erklärt sich daraus , dass einmal unsere Annalen die Volks-

tribune weit seltener nennen als die Volksädilen, zweitens der Tribunat wenig-

stens in den beiden letzten Jahrhunderten der Republik ein Anfängeramt war,

also, wenn Continuirung desselben mit einer andern Magistratur vorkam , diese

besonders bei der Quästur eingetreten sein wird, welche aber in unseren Quellen

noch seltener erscheint als der Tribunat der Plebs. Uebrigens hat sie bei dem
ungleichen Antrittstag beider Aemter (Quästur 5. Dec. , Tribunat 10. Dec.)

keinen strengen Anschluss.

3j C. Servilius Consul 551 war plebejischer Aedil 545 (Liv. 27, 21, 9.

30, 19, 9), curulisclier 546 (Liv. 27, 33, 7. c. 36, 8). Ob sein College in dem
letzteren Amte es auch im ersteren war, ist ungewiss, da der Name bei Livius

a. a. O. ergänzt ist.

i) Wir kennen davon die folgenden Beispiele, bei denen diejenigen, in

denen Livius diesen Umstand nicht besonders hervorhebt , in Klammern einge-

schlossen sind : [C. Mamilius 546/7 Liv. 27, 35, 1 c. 36, 9J — Q. Mamilius

Turrinus 547/8 (L. 28, 10, 3) — Sp. Lucretius und Cn. Octavius 548/9 (L. 28,

BS, 11) — 1'. Aelius Paetus und P. Villius Tappulus 550/1 (L. 29, 38, 4)

—

Cn. Tremelliu» Flarnis und M. Sextius Sabinus 551/2 (L. 30, 26, 11) -*

:r \elius Tubero 552/3 L. 30, 39, 8 c. 40, 6| - <>. Minu.ius liufai 553/4
(I.. M, 4, 7) — Cn. IJaebius Tampilus 554/5 (L. 31, 50, 3) — C. Hehius
und M. Porcius Cato 555/6 (L. 32, 7, 13) — M. Ilelvius und C. Sempronius
Tudiunus 660/7 "•• 32, 27, 7) — [M\ Acutus Glabrio und C. Laelius 557/8

.;, 24, 2 c 25, 2],

k .... Altai*, i. 'J. Aufl. 33
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Annalen lässt es sich thatsächlich verfolgen, welchen unverhält-

nissmässigen Einfluss schon in den letzten bereits von der Ge-
wissheit des schliesslichen Sieges beherrschten Jahren des han-

nibalischen Krieges, insbesondere aber nach dessen Beendigung

die adilicischen Volksfeste auf die Wahlen geübt haben; und

wenn bei denen der curulischen Aedilen, welche der Intervalli-

rungsvorschrift wegen nicht während der Aedilität selbst, sondern

erst im Jahre darauf als Candida ten um die Prätur auftreten

durften, diese Einwirkung nicht so grell hervortritt 1
), so ist da-

gegen bei den plebejischen, denen lange Zeit kein Gesetz das

Candidiren im Amt untersagte, eine Reihe von Jahren hindurch

die Prätur auf diesem Wege geradezu und unmittelbar gekauft

werden. Wir haben das bis auf eine Stelle vollständige Verzeich-

niss derselben für die vierzehn Jahre 544—557. Von diesen 27

Aedilen sind alle mit Ausnahme von zweien 2
) zu den Fasces ge-

langt und haben, was vor allem arg ist, nicht weniger als sieb-

zehn (unter ihnen der ältere Cato) während der Aedilität selbst

sich um die Prätur beworben und sie erlangt, augenscheinlich

unter dem frischen Eindruck der wenige Monate vor den Comi-

im j. 558 tien ausgerichteten Volkslustbarkeiten. Hier war eine gesetzliche

Inhibition dringend erforderlich, und offenbar ist sie im J. 558

erfolgt, wenn auch unsere Annalen darüber schweigen. Denn

von da ab begegnet die bis dahin thatsächlich die Regel bildende

Continuirung von plebejischer Aedilität und Prätur nicht ein ein-

ziges Mal wieder, sondern liegt immer ein amtfreier Zwischen-

raum zwischen beiden Aemtern 3
)

, oder, wie dies auch ausge-

1) Deutlich genug ist die Einwirkung auch hier; nur zeigt sie sich nicht

von einem Jahr auf das andere. Wenn man die Trümmer der Tafel der Curul-

ädilen in den Jahren, wo wir sie relativ vollständig haben, 537—567 (römische

Forsch. 1, 98. 99, wo Ap. Claudius Pulcher 537 und Q. Fabius Maximus 539
nachzutragen sind), prüft, so wird man finden, dass kaum einer nicht zu den
höheren Aemtern gelangt ist. Besonders auffallend ist das Verhältniss in den

relativ friedlichen Jahren 554—567 , in denen etwa 70 Prätoren und etwa 28
Consuln und eben so viele curulische Aedilen erwählt worden sind. Von diesen

letzteren kennen wir 20, und von diesen kehren nicht weniger als 15 in dem
Consulnverzeichniss wieder. Man kann also rechnen, dass von den gewesenen
Curulädilen drei Viertel, von den gewesenen Prätoren etwas mehr als ein Drittel

zu der Consulwürde gelangten. In diesen Zahlen spricht sich der Ambitus dieser

Epoche deutlicher aus als in den verblassten Berichten der Annalen.

2) Q. Catius 544-, L. Laetorius 552. In der Oonsulnliste flguriren von

diesen 29 Aedilen acht.

3) Die beiden plebejischen Aedilen von 558 gelangen der eine 560, der

andere 561 zur Prätur. Von da an nennt Livius die Aedilen nur noch aus-

nahmsweise; aber die er nennt, sind nicht im Jahr darauf Prätoren geworden.
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drückt werden kann und vielleicht im Gesetz ausgedrückt worden

ist, seitdem darf man nicht als aedilis plebis um die Prätur sich

bewerben. — Es ist also evident, dass die für die curulischen

Aemter längst bestehende Intervallirung im J. 558 auf die plebe-

jische Aedilität erstreckt worden ist; wahrscheinlich aber nicht

bloss auf diese, sondern zugleich auf den plebejischen Tribunat.

Denn einmal war es, wenn nicht ebenso dringend, doch ebenso

angemessen dem Tribun wie dem Aedilen das Candidiren im

Amt zu untersagen ; sodann findet die Thatsache, dass in späterer

Zeit kein Fall der Continuirung eines patricischen Amtes und des

Yolkstribunats vorkommt, nur unter jener Voraussetzung eine be-

friedigende Erklärung. Es wird weiter hinzugesetzt werden

dürfen, einmal dass die Intervallirung vorgeschrieben worden sein

muss, sei es dass nach einem patricischen ein plebejisches Amt
angetreten ward , zum Beispiel nach der Quästur der Tribunat,

sei es umgekehrt nach einem plebejischen ein palricisches, zum

Beispiel nach dem Tribunat die curulische Aedilität; ferner dass

die Unterbrechung von wenigen Tagen , welche durch die Diffe-

renz des mit dem 10. Dec. beginnenden tribunicischen von den

sonstigen Amtsjahren entsteht, nicht als Intervallirung im Sinne

des Gesetzes gegolten hal>en kann. Wenn das Gesetz, wie wahr-

scheinlich, nicht geradezu die Intervallirung anordnete, sondern

vielmehr das Candidiren im Amte verbot, so folgt dies von selbst,

da besonders in späterer Zeit die Designation der Aedilen und

Prätoren lange vor dem 10. Dec. erfolgte. Wer also zum Bei-

spiel nach der Quästur den Tribunat antrat, musste mindestens

1 Jahr 6 Tage, wer nach dem Tribunat die Aedilität übernahm,

mindestens 1 Jahr 20 Tage dazwischen amtfrei gewesen sein.

I);is durch das villische Gesetz im J. 574 eingeführte zwei- nie pieb^ji-

jährice Intervall ist auf die plebejischen Magistraturen nicht erstreckt ter anter-,.,.., r, • • ,
lieeen dem

worden; vielmehr hat noch in der Ciceronischen Zeit zwischen Bieanian

Quäslur und Tribunat 1
)
sowie zwischen Tribunat und Aedilität 2

)

I) Dies hat Nipperdej 8. •"•! sehr scliün iargefhas. De» EUuptbeweli

der Fall iei M. Antonius, den Caesar und Hirtin-; in der Zeil *Ona Knde Detf,

- Ausgang 703 durchaus quaestor, vorher und nachher aber legaln* nennen

und der BOtorllch am 10. Dec. 704 das Volkstribunat übernahm.
'!) Aneh diel telgl Nipperdey S. 33 an mehreren Heispielen, unter anderen

.-in 'lern de- I'. Olodiet, 4er bekanntlich dal Volk-trihunat am 9. De« 896 nie-

derlegte und die ourttlisefa Aedilität am 1. .Im. 898 angetreten haben würde,
1 omltien rechtzeitig stattgefunden bitten.

33 •
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und zwischen Tribunat und Prfitur. 1
) das eben entwickelte

Intervall von \ Jahr 6 resp. 20 Tagen genügt 2
). Eine Ver-

kürzung dieser Frist kann nur eintreten im Fall der Nach-

wahl ; und hier ist es in der That vorgekommen, dass die plebe-

jischen Aedilen , die Ende 569 abgetreten waren, als Bewerber

um eine in dem Prätorencollegium von 570 erledigte Stelle auf-

getreten und ohne Widerspruch zugelassen worden sind 3
). Wären

sie gewählt worden, so hätte zwar zwischen den beiden Aemtern

nur eine Frist von einigen Monaten gelegen ; aber Continuation

hätte nicht stattgefunden und die Candidaten bewarben sich nicht

im Amte.

Die inter- Schwierig ist es zu sagen, wie in der Magistratsordnung der

der Aemter Kaiserzeit die Intervallirung in Betreff der beiden Aedilitäten und

Kaiserzeit, des Volkstribunats gehandhabt worden ist. In der Zeit der Re-

publik bildete, wie wir unten sehen werden, weder die curulische

Aedilität noch eines der beiden plebejischen Aemter eine not-
wendige Stufe in der Leiter der Aemter. Als Augustus alle drei

zu einer gesetzlich erforderlichen Stufe zusammenfasste, entstand

die Frage, ob das Intervall zwischen Quästur und Tribunat-Aedi-

lität so wie zwischen diesen und der Prätur nach den Regeln der

curulischen Aedilität oder nach denen der plebejischen Aemter

zu behandeln, also auf ein Biennium oder auf ein Jahr (resp. mit

Zuschlag von 6 oder von 20 Tagen) festzusetzen sei. Vermuthlich

ist der letztere Weg eingeschlagen worden. Es war natürlicher

1) Dies ist ebenfalls von Nipperdey S. 33 entlehnt. Beispielsweise legte

M. Claudius Marcellus den Yolkstribunat nieder am 9. Dec. 583 (Liv. 42, 32)

und trat die Prätur an am 15. März 585 (Liv. 43, 11); Q. Metellus Nepos
legte jenes nieder am 9. Dec. 692 und trat diese an am 1. Jan. 694.

2) Nipperdey meint, dass das Biennium auch auf diese Aemter bezogen

worden sei, man aber die 6 resp. 20 Tage als ein volles Jahr gerechnet habe.

Aber diese unnatürliche Berechnung kennt das ältere Recht gar nicht (S. 488
A. 3), das spätere nur in einer bestimmten Beziehung (S. 554 A. 2). Weiter

glaube ich gezeigt zu haben, dass die Intervallirung der Aemter überhaupt nach

Ursprung und Norm verschieden ist von dem Biennium des villischen Gesetzes

und, da jene alle bei den plebejischen Magistraturen begegnenden Erscheinungen

genügend aufklärt, keine Veranlassung ist das Biennium auf diese zu beziehen.

Ich bedaure in meiner Untersuchung über des jüngeren Plinius Leben (Hermes
3 S. 79 fg.) Nipperdeys Annahmen hinsichtlich des Biennium und seiner Aus-
dehnung und Berechnung mehr als billig eingeräumt zu haben ; die Abwei-
chungen der unten folgenden Darstellung von meiner früheren sind wesentlich

hiedurch bedingt.

3) Liv. 39, 39 (S. 495 A. 2). Die beiden Aedilen des Vorjahres Cn. Si-

cinius und L. Pupius können nur die plebejischen von 569 sein, da die curuli-

schen dieses Jahres Patricier gewesen sein müssen.
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die zwei Stellen der curulischen Aedilität nach den vierzehn der

plebejischen Aemter zu normiren als umgekehrt, und überhaupt

ist die Gesetzgebung dieser Zeit durchaus darauf gerichtet die

Wahlqualification nicht zu verschürfen, sondern zu mildern. Die

unten zu erörternden dieser Zeit angehörigen Ansetzungen ferner

der Quästur auf das 25., der Prätur auf das 30. Lebensjahr sind

wohl mit dem Intervalljahr, nicht aber mit dem Biennium zu

vereinigen. Endlich kommen Fälle vor, wo zwischen Quästur

und Tribunat 1
) so wie zwischen Tribunat und Prätur 2

) nur ein,

zwischen Quästur und Prätur nicht mehr als drei Jahre 3
) ver-

streichen; welche Fälle freilich insofern nicht gar viel beweisen,

-als nach dem, was sogleich über die Exemtionen gesagt werden

wird, damals Verkürzungen der Frist häufig vorgekommen sein

müssen. Wahrscheinlich ist in dieser Epoche, wo es vier Aem-

terstufen gab, das Intervall zwischen der dritten und vierten nach

wie vor ein Biennium gewesen, dagegen für die beiden andern

Intervalle nicht mehr gefordert worden als ein Kalenderjahr.

In Beziehung auf diese Intervalljahre sind bereits in republi- 3^*"^ 11

kanischer Zeit gesetzliche Ausnahmen für gewisse Kategorien vor- IntervaU -

gekommen, die wir indess nicht weiter kennen 4
). In der Kaiser-

zeit ist, ohne Zweifel durch das julische Gesetz vom J. 736 oder

das papisch-poppäische vom J. d. St. 762 = n. Chr. 9, dem,

der Kinder besass, ein Nachlass gestattet, wahrscheinlich für jedes

Kind eines der Intervalljahre nachgesehen worden 5). — Von Per-

1) Tacitus Arjric. 6: mox inter quaesturam ac tribunatum pkbis atque ipsum

etiam tribunatus annum quiete et otio transiit.

2) D. Haterius Agrippa war Volkstribun im J. 15 (Tacitus ann. 1, 77),

Prätor, freilich erst durch Ergänzungswahl, im J. 17 (Tacitus ann. 2, 51).

3) C. Ummidius Quadratus war quaestor divi Aug. et Ti. Caesaris Aug.

(Orelli 3128), also 14 n. Chr., dann curulischer Aedil, darauf praetor aerarii

im .!. 10 (liullett. 1856, 61).

4) ;Dass das Intervall für L. Lucullus auf diesem Wege ganz wegflel, ist

i)7 A. 1 bemerkt worden. Für M. Aemilius Scaurus, der wie Lucullus nach

der Ouästur ein ausserordentliches und sell.stständiges Commando geführt hatte,

muss wohl etwas Aehnlichos geschehen sein, da er 696 die Aedilität, 698 die

i'rätur verwaltet hat. Vergeblich sucht Nipperdey S. 26 die auf Cicero pro Sest.

")4, 11(5 sicher begründet. • Datiruiij: der Aedilität wegzudeuten. Dass M. Caelius

Kul'ws, aal. cur. 704, bereite 706 Frätor wurde, kann bei seiner damaligen Stel-

lung zu dem siegreichen Dictator nicht verwundern, lieber das ebenso beschleu-

nigte Consulat des llterm Drusus vgl. 8. 509 A. 3; über andere unsichere

Ausnahmen Nipperdey S. 26 fg. — Für Municipalämter wird def merkwürdige

<irundaatz aufgestellt, das» die Continuation derselben unzulässig, die Yerkür/unn

dtl Intervalle aber bei freiwilliger l'ebernahme statthaft Bei ff)lf< >0, 1, 18).

I linius ep. 7, 1(>: (\ilc*trium Tironem fuiniliarixnut <liligo sinnt!

militavimus, simul quaestores Caesaris fuimus, ille me in trßimatu liberorum iure
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sonalprivilegien in dieser Beziehung wird aus der Zeit der Republik

nichts berichtet, wohl aber aus derjenigen der Kaiser (S. 517 A. 5).

7. Gesetzliche und herkömmliche Folge der Aemter.

Aemterfoige Die verschiedenen Gemeindeämter haben in früherer Zeit y

Gewohnheit abgesehen von der Untersagung der Cumulalion , in gar keinem

rechtlich bedingenden Verhällniss zu einander gestanden, wenn
gleich thatsächlich es natürlich von Haus aus üblich war sowohl

erst als Gehülfe des obersten Beamten sich Uebung und Aner-

kennung zu verschaffen, bevor man sich um das höchste Amt
selbst bewarb, wie auch umgekehrt nach Bekleidung der höheren

Aemter nicht wieder zu der Verwaltung eines geringeren zurück-

zukehren. Letzteres ist nie gesetzlich untersagt worden und aus

besonderen Gründen zu allen Zeiten vorgekommen l
)

, ohne dass

durch spätere Uebernahme eines geringeren Amtes die einmal

erreichte Rangstufe verloren worden wäre 2
). Späterhin ist na-

mentlich in dem Fall, dass ein von den Censoren cassirter

Senator in den Senat zurück gelangen wollte, zuweilen nach

dem höheren ein minderes Amt übernommen worden 3
) . — Auch

praecessit : ego illum in praetura sum consecutus , cum mihi Caesar annum
remisisset.

1) Prätur nach dem Consulat: Q. Publilius Philo Consul 415, Piätor

422 (Liv. 8, 15, 9). M. Valerius Maximus Consul 442, Prätor 446 (Liv. 8,

40, 12. 21). Ap. Claudius Consul 458, Prätor 459 (S. 506 A. 2). L. Papirius

Cursor Consul 461, Prätor 462 (Liv. 10, 47, 5). M'. Curius Consul 464, Prä-

tor 469 (Polyb. 2, 19). L. Postumius Megellus Consul 492, Prätor 501 (capit.

Fasten). Von den vier Prätoren des Jahres der cannensischen Schlacht 538
waren die drei für das Commando bestimmten M. Claudius Marceilus, P. Furius

Philus , L. Postumius Albinus sämmtlich Consulare , worauf auch Livius aus-

drücklich aufmerksam macht (S. 503 A. 5). Q. Fulvius Flaccus Consul 516.

529, Prätor 539. 540 (Liv. 23, 30, 18. 24, 9, 4). Dazu kommen die S. 504

A. 2 erörterten Fälle. — Curulische Aedilität nach dem Consulat:
M. Agrippa Consul 717, cur. Aed. 721 (Dio 49, 43; Plinius h. n. 36, 15, 104.

121. 122; Frontinus de aq. 9). — Quästur nach dem Consulat: T.

Quinctius Capitolinus Consul 283. 286. 289, Quästor 296 (Liv. 3, 25; Dionys.

10, 23, vgl. 8, 77). — Quästur nach der (curulische n?) Aedilität:
quaestor aedilicius Cicero in Pis. 36, 88. — Vigintivirat nach der Quä-
stur (Henzen 6450). — Ebenso verhält es sich mit den plebejischen Aemtern.

Plebejische Aedilität nach der Prätur: Ti. Claudius Asellus Prätor 548
(Liv. 28, 10, 3), plebejischer Aedil 549 (Liv. 29, 11, 13). — Volkstribunat
nach dem Consulat: M. Fulvius Flaccus Consul 620, Volkstribun 632

(S. 458 A. 3).

2) Zonaras 7, 19: ei ti; Iy. [xeiCovo; äpyi\z dz uzo&eeoTepav xaTearr) , to-

T?js 7tpoT£pa; d£tcofj.a efy£V öbtspouov.

3) S. 504 A. 2. Ob auch in diesem Fall der von Zonaras aufgestellte Satz:

Anwendung finde, steht dahin.
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die Bekleidung der höheren Magistratur ist erst verhältniss-

mässig spät an die Bekleidung der niederen gesetzlich geknüpft,

erst spät das, was längst sachgemäss und üblich war, als not-
wendiges Moment der Wahlqualification hingestellt worden. Es sodann

ist wahrscheinlich das schon erwähnte villische Gesetz von 574 ^m^ch?

gewesen, das zuerst die factische Stufenfolge der Aemter zu einer

gesetzlichen gemacht hat l

) , und auf dieses also geht der gesetz-

liche certus ordo magistratuum zurück 2
). Im J. 673 hat dann

Sulla die Vorschrift eingeschärft und vielleicht genauer be-

stimmt 3
); und auch in der Kaiserzeit ist diese Stufenfolge un-

verändert festgehalten worden. — Indess so einfach und klar

dies im Allgemeinen ist, erscheint es dennoch erforderlich diesen

Satz für die einzelnen Magistraturen besonders durchzuführen und

dabei insbesondere die drei Gattungen der patricischen Jahrma-

gistrate, ferner der nicht ständigen ordentlichen und der ausser-

ordentlichen und drittens der plebejischen Magistraturen streng

zu scheiden, da nur auf diesem Wege sich die specielleren Mo-

mente feststellen lassen und vor allen Dingen nur auf diesem

Wege entschieden werden kann, ob das villische und das cor-

nelische Gesetz die beiden letztern Kategorien mit umfasst oder

ausgeschlossen haben.

a) Patricische Jahrmagistrate.

1 . Dass das Consulat in älterer Zeit nicht einmal thatsäch- prätur vor

lieh und regelmässig an die Bekleidung der Prätur geknüpft sein c.msISat.

1) Ausser den oben S. 511 A. 2 zusammengestellten Meldungen über das

villische Gesetz, die, wie allgemein sie auch lauten, doch diesen certus ordo

nothwendig fordern, spricht dafür besonders, dass wie unten (8. 520) gezeigt

werden wird , die Prätur erweislich noch wenige Jahre vor dessen Erlass nicht

bedingend war für das Consulat. Denkbar bleibt es, dass einige Jahre früher

ein anderer Volksschluss den certus ordo vorschrieb; aber bei weitem wahrschein-
licher ist es, dass das villische Gesetz selbst ihn zuerst eingeführt hat.

2) Die in der obligatorischen Reihe stehenden Aemter sind die magistraius,

'luorurn certus ordo est bei Cicero und ähnlich bei dem Juristen Callistratus

BOÖ A. 1). Darum heisst die Bewerbung mit Ueberspringung eines Grade>

bei Cicero (Brut. 63, 226) petitio extraordinaria und eine derartige Beförderung

tai {ann. 2, 32. 13, 20) honor extra ordintm (vgl. S. 20 A. 2). Als

'AemttTtUffei' {honorum gradus) bezeichnet die Hinrichtung Liv. 32, 7, 10

;

.ihnlieh sajit Cicero I'ltit. f», 17, 47: leges annales . . . attulit ambitio, ut gradus
esset petitionis inter aeijuales (so ist wohl zu schreiben statt des überliefert' n

essent, dessen Sinnwidrigkeit Nipperdey S. 7 dargethan hat; vgl. pro Mit. '.). 2-1

<]ui non honoris gradum spectarel ut ceteri).

\[.pi,m b. c 1 , 100: OTfiarrj-feiv dr.tlzt rroiv TauieOcai xai y-aTfjetv

fflfpai. c. 121,



— 520 —
konnte, folgt schon daraus, dass es bis um das J. 511 zwei

Consuin und nur einen Prätor gegeben hat. Erst seit um das

J. 527 die Zahl der Prätoren auf vier gestiegen war, kann es

üblich geworden sein die Prätur als Vorstufe zum Consulat zu

betrachten; aber auch in dieser Zeit bis hinab zum J. 556, ja

vielleicht noch im J. 561 ist es vorgekommen, dass ein Nicht-

prätorier ohne besondere Befreiung zum Consul gewählt wird

oder doch um das Consulat sich bewirbt 1
). Von da an aber ist

in allen Fällen, in denen eine derartige Bewerbung vorkommt,

entweder durch einen Senatsbeschluss Entbindung von den Ge-

setzen eingetreten oder der Act characterisirt sich als revolu-

tionär 2
), so dass diese Ausnahmen, von denen die früheste uns

1) So gelangten zum Consulat , ohne die Prätur bekleidet zu haben , oder

bewarben sich doch darum Q. Fabius Maximus aed. cur., cos. 521 fg. (C. 1. L.
I p. 288) — P. Sulpicius Galba Maximus Consul 543, qui nullum antea curulem

magistratum gessisset (Liv. 25, 41) — der ältere Scipio Africanus aed. cur. 541,
Statthalter in Spanien 543 bis 548, Consul 549 — L. Cornelius Lentulus Statt-

halter in Spanien 548 bis 554, aed. cur. 549, cos. 555 (nicht Prätor: Liv. 31,

20, 3) — T. Quinctius Flamininus q. . . . , cos. 556 (weder Prätor noch Aedil,

s. u.) — Sex. Aelius Paetus aed. cur. 554, cos. 556 — C. Cornelius Cethegus

aed. cur. 555, cos. 557 — C. Livius Salinator cand. cos. für 562 (Liv. 35, 10,

2. 3), wahrscheinlich nicht der Prätor 552 (Liv. 30. 27, 7), sondern der Prätor

563 (Liv. 35, 24, 6). In diesem Verzeichniss sind die nach 554 vorkommenden
derartigen Fälle alle aufgeführt. In keinem derselben deutet eine Spur auf

Dispensation; bei Flamininus wird ausdrücklich die Wahl als gesetzlich zulässig

bezeichnet. Iam aedilitatem praeturamque fastidiri, klagen die Volkstribun e, da

dieser sich als Quästorier um das Consulat bewirbt (Liv. 32, 7), nee per honorum
gradus documentum sui dantes homines nobiles tendere ad consulatum , sed tran-

scendendo media summa imis continuare. Der Senat dagegen erklärt sich gegen

die Beschränkung der gesetzlichen Wahlfreiheit (qui honorem, quem sibi capere

per leges liceret, peteret, in eo populo creandi quem velit potestatem fieri aequum
esse) und dringt zunächst durch.

2) In folgenden Fällen ist die Regel verletzt oder doch deren Verletzung

versucht worden. L. Scipio Aemilianus als Bewerber um die curulische

Aedilität für 607 für dasselbe Jahr zum Consul gewählt. Appian Pun. 112
beschreibt ausführlich den Hergang der Wahl: das Volk stimmt für den
nicht qualificirten Candidaten ; die wahlleitenden Consuin berufen sich dagegen

mit vollem Recht (S. 453 A. 2) auf das Gesetz, das Volk auf seine alte

Wahlfreiheit (Ix twv TuXXiou väA
r

Pu>|j.6Xou vöfxwv xov Bfjfxov etvcu x6pio^

tut; dp-Yjaipsaiöiv) und darauf, dass der spätere Volksschluss (also der Wahlact
selbst) den älteren breche (xal xä>v Tcepl auröv vopuuv dfotupoüv tj -/.upoüv ov

d&eXotev); die Tribüne drohen den Consuin mit dem Verlust des Rechts der

Wahlleitung ; endlich giebt der Senat nach, indem er auf die entgegen-

stehende Ansicht eingehend das Gesetz als aufgehoben gelten lässt, aber es so-

fort für die künftigen- Wahlen wieder erneuert (Xüaat töv vöfxov xal (AExa Ixo?

Ev auftt; dvaYpad»at). Aehnlich Liv. ep. 50 : P. Scipio Aemilianus cum aedüi-

tatem peteret consul a populo dictus (d. h. bezeichnet), quoniam per annos consuli

fieri non licebat legibus solutus et consid creatus. Schrift ad Her. 2, 2, 2

:

si deliberet senatus solvatne legibus Scipionem ut eum liceat ante tempus consulem

fieri. Val. Max. 8, 15, 4. Vell. 1, 12. Schrift de viris ill. 58, 5. — C. Julius
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bekannte in das J. 606 fällt, die gesetzliche Vorschrift bestätigen.

— Da diese Neuerung hienach zwischen 556 oder vielmehr 56!

und 606 eingeführt worden sein muss , wird sie, wie schon ge-

sagt ward, mit Wahrscheinlichkeit auf das villische Gesetz von

574 zurückgeführt.

2. Dass die curulische Aedilität vor dem höchsten Gemeinde- curuiische

i ™ • i /-( i i i r,
Aedilität vor

amt, der Prätur wie dem Gonsulat verwaltet zu werden pflegte, der Prätur.

ist bekannt und ohne Zweifel von jeher Regel gewesen. Es scheint

dieselbe, seit sie bestand, als Mittel betrachtet worden zu sein

die Wahlen ohne gegen die Gesetze zu Verstössen durch Geld-

aufwendung zu beeinflussen und sich der Bürgerschaft für die

grosse Magistratur zu empfehlen ; welche bevorzugte Stellung der

gewesene Aedil bei diesen Wahlen einnahm, ist schon oben

Caesar Strabo Vopiscus, aed. cur. 664 (Cicero Brut. 89, 305; Drumann
3, 126), bewarb sich vergebens um das Consulat für 667 (das Jahr steht fest

durch den Tribunat des Sulpicius). Asconius in Scaur. p. 24: Oaius (Caesar)

aedilicius id agebat, ut omissa praetura consul fieret. Cicero Brut. 63, 226:

contra C. luli illam consulatus petitionem extraordinär iam. Ders. de har. resp.

20, 43: C. lulio consulatum contra leges petenti. Ders. Phil. 11, 5, 11: alter

Caesar Vopiscus ille . . . qui ex aedilitate consulatum petit solvatur legibus. —
C. Marius der Sohn, Consul 672 mit 27 Jahren per vim (Liv. ep. 86). —
Q. Lucretius Ofella, Bewerber um das Consulat für 674 ohne Prätur oder

Quästur bekleidet zu haben und desshalb auf Sullas Befehl getödtet. Appian

b. c. 1, 101: i»; %cl\ Koivxov Aouxp-fjxtov 'OcpeXXav .... u-axeuciv ext lizxi%

ovxa ~oiv xaaieOoat v.at axparnYfjaat, oia xo |j.£y£$°* xu>v dpYaajxdvow, -/.atd rca-

Aaiov e'i)o; dSjioDvxa (d. h. er forderte, nicht, wie Becker in der ersten Auflage

erklärt, einfach die Anwendung des alten Herkommens , sondern ausnahmsweise

die Rückkehr zu demselben, wie dies für Scipio geschehen war) y.ai xä>v ttoXixöjv

fce6|xevoN , im\ xcbXuttv v.at ds9XiM\tbvo$ oj |j.exs7i£tiT£v, dv dtyopä jAsarj xxervat.

Plutarch Süll. 33. Liv. ep. 89. Asconius in or. in tog. cand. p. 92. — Cn.
Pompeius Magnus Consul 684, ohne vorher ein Amt verwaltet zu haben.

Appian 1, 121: ö Ho^zr/o; (4i{ uraxeiotv Tcap-fjYY51^) o'Jxe axpaxTjY^soc; ouxe

xaats'jaa;, exo; xe symv reraproN iizi xoi; xpufxovra. Liv. 97 : Pompeius [consul

fuctus) antequam quaesturam gereret ex equite Romano. Cicero de imp. Pomp.

21, 62: quid tarn singulare, quam ut ex senatus consulto legibus solutus consul

ante fieret quam ullum alium magistratum per leges capere licuissct? Valer. 8,

lf>, 6. Plutarch J'omp. 54. — P. Cornelius Dolabella Consul 710, oln l

Prätor gewesen zu aelo. Dio 42, 33 (vgl. 44, 22 53): B«aW (J-^oi cxpotxr,-

rr)«ttvt« ircifotZe. Appian b. c. 2, 129 (vgl. 3, 88): otj y&P w*<p ouvxxov

.'/•'/''•/exo xvzä IvvofAW yetpoxovtav 'jT^xeüsai -svxe v.at ei'xoatv dvta'JTtüv tfvxi. —
ilpuniius Bestia bekleidete die eurulische Aedilität , bewarb sich dann

097 vergeblich um die PifttiH und für 712 ebenso vergeblich um das Consulat.

i J'hil. 11, f>, 11 |s. o. ). 13, 12, 96. Drumann 2, 97. — ('. Julius
~ar, der spatere Augustu«, Ooniu] 711, ohne vorher ein anderes Amt be-

kleidet zu haben. Ap|dan 3, 9$, wo indes* nur die .luvend, nicht «las Fehlen

der A.-mtiT betont wird. Dio -IC», 43. Plutarch Unit. 1 1 . Sueton Aug. 26. —
Die ,!lr. v,ir dass M. Licinius CrftMUI 72-i | Dio :">1, 4) und (iermanicus

12 n. Chr. (Dio 66, 26) unter ErlMI <ler Prätur zum Consulat >ielanj:ten
,

ge-

hören schon der Kaiserzeit an, in der das Ueber.-.|>rinüen einer Stufe. MlOddWl
seitdem dafür die Form der Adle.tion aufkam, billig vorgekommen ist.
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(S. 513) hervorgehoben worden. Umgekehrt wird, wem es ge-

lungen war ohne dieses kostspielige Mittel zu den Fasces zu ge-

langen, nicht leicht sich veranlasst gefunden haben auf die Aedi-

iität zu recurriren (S. 518 A. 1). — Aber dass die curulische

Aedilität jemals gesetzlich erforderlich gewesen ist, um sich für

die Prätur zu qualificiren, ist nicht bloss den Zeugnissen zuwider,

welche die Prätur an die Bekleidung der Quästur knüpfen (S. 524)

und damit diejenige der Aedilität stillschweigend von den not-

wendigen Wahlqualificationen ausschliessen , sondern schon nach

den Zahlenverhältnissen unmöglich, da es ja zu keiner Zeit mehr

als zwei Aedilen gegeben hat, dagegen, seit es Annalgesetze

überhaupt gab, nie weniger und später mehr als sechs Prätoren.

Auch das an sich bedenkliche Hülfsmittel die plebejische Aedilität

heranzuziehen würde hierin nichts ändern. Denkbar wäre es,

dass die Annalgesetze zwar nicht die Bekleidung, aber die Be-

werbung um die curulische Aedilität als Qualification aufgestellt

haben ; aber es hat doch etwas Widersinniges, dass ein Amt ge-

setzlich in die Staffel eingestellt worden sein soll, das zwei Drittel

der die Leiter hinauf Steigenden nicht gewinnen konnten, und

nichts nöthigt zur Annahme einer solchen Seltsamkeit. Vielmehr

lehrt eine Reihe von sicheren Beispielen, dass noch am Ende der

Republik die Bewerbung um die Aedilität facultativ gewesen ist

und auch wer sich um dieselbe nicht beworben hatte, darum für

die Prätur nicht weniger qualificirt war 1
). Dafür, dass es an

Bewerbern um die ädilicischen Stellen nicht fehlte, sorgte der Staat

nicht anders als dadurch , dass er deren Zahl nicht vermehrte

;

bei dem oben dargelegten Einfluss, den dieses Festgebergeschäft

1) Sulla erzählte selbst (nach Plutarch SuU. 5) in Beziehung auf seine erste

vergebliche Bewerbung um die Prätur für 660 : auxou; (tou; öyXou?) ttjv 7ipo<;

Boxy ov eiSöxa; cptXiav y.al 7tpoco£yo|j.£vou; , et Ttpö xfjs OTpaTr^tai äyopMOpoir],

-Ausr^iaia Xa^irpa . . . &T£pou; d~oo£r£ai aTpanrj-pu? u>£ aaxov dYopavofxetv cwaf-
y.daovxa?. Ap. Claudius Prätor 697 rüstete sich anfangs iür die curulische Aedi-

lität, verwandte dann -aber, da er merkte durch Verständigung mit dem Consul

Piso rascher und billiger zur Prätur gelangen zu können, interversa aedilitate die

dafür angeschafften Kunstwerke anders (Cic. de domo 43 ; Drumann 2, 186j.

Auch L. Marcius Philippus Consul 663, Mamercus Aemilius Livianus Consul 677,

C. Scribonius Curio Consul 678, C. Aurelius Cotta 679 gelangten zu den höheren

Aemtern, ohne Spiele gegeben zu haben (Cicero de off. 2, 17, 58. 59), also ohne

Aedilen gewesen zu sein; und dass sie sich auch nicht vergeblich um die Aedi-

lität bewarben, zeigt das Fehlen dieser gefeierten Namen in dem langen Verzeich-

niss derer , die nach vergeblicher Bewerbung um dieselbe zum Consulat gelangt

sind, bei Cicero pro Plane. 21, 51. Andere Beispiele stellt Nipperdey S. 43
zusammen, wo diese Frage zuerst befriedigend behandelt ist.
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auf die Dachfolgenden Wahlen ausübte, fanden sich in den Ver-

hältnissen der späteren Republik Bewerber um diese immer in

mehr als genügender Zahl, bis die beginnende Monarchie den

trefflichen wie den nichtswürdigen Ehrgeiz gleichmässig ausrot-

tete (S. 477 A. 2). Damals ist denn auch die curulische Aedilität

in die obligatorische Aemterstaffel eingetreten !

)
; in welcher Weise

dies geschehen ist, kann erst unten, wo von den plebejischen

Magistraturen gehandelt wird, näher auseinandergesetzt werden.

3. Die Quästur ist sicher von Haus aus — und sie ist ja soQuästur vor

alt w ie das höchste Gemeideamt selber — regelmässig vor diesem

verwaltet worden. Es entspricht dies der Stellung, die der

Quästor zu dem Consul als dessen dienender Gehülfe einnimmt;

nicht der letzte Zweck dieser Ordnungen wird es gewesen sein

in der Quästur eine praktische Schule der künftigen Beamten zu

schaffen. Die ZahlenVerhältnisse sind dieser Annahme ebenfalls

günstig : die Zahl der Quästoren ist nie kleiner, seit dem J. 333

aber durchaus grösser gewesen als die Gesammtzahl der ordent-

lichen Oberbeamten. Nachweislich ist von denen, die die poli-

tische Laufbahn machten, bereits in älterer Zeit die Quästur nur

sehr selten überschlagen worden 2
); dass indess ein rechtlicher

Zwang zur Uebernahme derselben früher nicht bestand, geht

nicht bloss aus den allgemeinen Verhältnissen dieser Epoche her-

vor, sondern wird auch durch einige Beispiele bestätigt 3
). Da-

gegen ist aus der Zeit, in der das Gonsulat gesetzlich an die Be-

[) Wenn Livius 32, 7, 10 einem Tribun des J. öoö die Woite in den
Mund legt: iam aedilitatem praeturamque f'astidiri, so hat er hier vielmehr die

"Verhältnisse seiner Zeit im Sinn als die des sechsten Jahrhunderts, wo die

Aedilität einerseits eifrigst umworben war, andererseits bald nachher wohl die

l'rätur, aber keineswegs die Aedilität obligatorisch gemacht wurde.

2) Cicero (A. 3) weiss nur einen einzigen Consul namhaft zu machen, der

nicht Quästor gewesen ist. Dasselbe bestätigen die Aemterreihen der späteren

Scipionengrabsohr;ften (denn die älteren nennen nur die curulischen Aemter) und
mit einer einzigen Ausnahme auch die der Elogien. Da die uns vorliegenden

Annalen der Quä-tur nur leiläutig gedenken, so können wir aus ihnen das Her-

kommen nicht entnehmen.

3) Daliir, dftM fax ältere Africanus Consul Ö40 nicht Quästor gewesen ist,

»piicht 'las Stillschweigen dei Annalen wie das Elogium C. /. L. I, 280
1

das

-loch -l.'u Kr:-- -trilmnat nennt; ich habe tue Vollständigkeit der Reihe dort wohl

mit Inrecht bezweifelt. Dass Cicero in m r gteiofa anzuführenden Stelle ihn

nicht nennt, bleibt allerdings befremdlich. Ferner sagt Cicero pro Vlanc. '21, ö'2

:

quaestor Q. Caeliu* clariasimus ac fortisaimus adulescens (foUÜi non est), quem
consulem furtum ktkmUi tut, Man hat lioh gewohnt hier {). in C, zu andern

und die Stelle auf C. Caldus Con.-ml 6(50 zu beziehen. Aber dieser heisst Coelius,

• und man kann mit gleichem oder besserem (Jrnnde an Q. Aelius

Paetus Consul &37 odei 581 and an Q. Oaeeilini Mctellus Consul 548 denken.
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kleidung der Prätur geknüpft war, kein sicherer Fall überliefert,

dass ein Nichtquästorier sich um die letztere beworben hatte 1

);

und somit ist wahrscheinlich bereits durch das villische Gesetz

festgestellt worden 2
), was das cornelische sicher ausgesprochen

hat (S. 519 A. 3), dass für die Prätur nur der Quiistorius wahl-

fähig ist. Die Stellenzahl, die in dieser Epoche den beiden Ma-

gistraturen zukommt; verträgt sich damit recht wohl; in der

Epoche vom hannibalischen Krieg bis auf Sulla sind in der Regel

jährlich sechs Prätoren und etwa zwölf Quästoren 3
) ernannt wor-

den. Für die Folgezeit steht die Qualifikation der Prätur durch die

Quästur unverbrüchlich fest; auch auf den zahlreichen Inschriften

der Kaiserzeit ist das Fehlen der Quästur so gut wie unerhört 4
).

1) Nipperdey S. 40 meint, dass bis auf das cornelische Gesetz die Beklei-

dung der Quästur nicht obligatorisch gewesen sei, unter Berufung auf den Fall

des C. Coelius Caldus; aber er hat übersehen, dass er sich dabei auf einen übel

zurechtgemachten Text stützt. — Dass M. Livius nach seinem Elogium [C. 1. L.

I, 279) tr. mil., Xvir stlit. iudic, tr. pl. (im J. 663) gewesen ist, kann nicht

entscheiden, theils weil die Schrift de viris ül. c. 66 ihm im Widerspruch damit

die Quästur und die Aedilität beilegt, theils besonders, weil ja gar nicht fest-

steht , dass er überhaupt unter TJeberschlagung der Quästur um die Prätur sich

bewerben wollte. Rechtlich konnte die Quästur auch nach dem Tribunat über-

nommen werden ; und da Drusus um den letzteren sich aus ganz anderen Mo-
tiven bewarb als im gewöhnlichen Verfolg des cursus honorum, so ist es in

diesem Fall sehr glaublich, dass er von der üblichen Folge abwich. Man kann
damit vergleichen, dass Flaccus, der Verbündete der Gracchen, den Volkstribunat

nach dem Consulat verwaltete (S. 458 A. 3).

2) Diess muss auch desshalb angenommen werden, weil das villische Gesetz

honorum gradus eingeführt hat; denn zwei Aemter bilden keine Staffel.

3) Es wird unten bei der Quästur weiter auseinander gesetzt werden, dass

die Creirung neuer Provinzen wenigstens im sechsten Jahrhundert wie die Ver-
mehrung der Prätoren- , so auch die der Quästorenstellen zur Folge hatte. —
Uebrigens ist bei dieser wie bei allen ähnlichen Berechnungen nicht zu über-

sehen , dass selbst ein geringer Ueberschuss der jährlich hinzutretenden wahl-

fähigen Candidaten über die jährlich zu wählenden Beamten der Wahlfreiheit

genügenden Spielraum verstattet. Wer in der späteren Republik die Quästur

übernahm , that es um zu den höheren Aemtern zu gelangen ; und wenn die

Zahl der jährlich sich qualiflcirenden Bewerber die der jährlich ernannten Be-
amten beispielsweise um ein Fünftel überstieg, so setzte die Zahl der qualifi-

cirten Candidaten sich zusammen theils aus den neu hinzutretenden , theils aus

sämmtlichen früher abgewiesenen , so weit sie nicht verstorben oder vom politi-

schen Schauplatz abgetreten waren. Immer beschränkte hienach das Wahlrecht

der römischen Bürgerschaft in Betreff der höheren Aemter sich wesentlich da-

rauf eine gewisse mehr oder minder beträchtliche Quote der qualiftcirten Bewerber
zurückzuweisen ; aber dies ist eben recht charakteristisch für den durchaus nicht

demokratischen Charakter dieser Republik.

4) Dass dass Fehlen der Quästur auf dem Stein des C. Arrius Antoninus

Henzen 6485 nichts ist als ein Concipientenversehen, hat die zweite kürzlich in

Africa gefundene Inschrift desselben (Annuaire de Constanüne 1873/4 p. 460)
gezeigt. Auch die übrigen äusserst seltenen Ausnahmen (z. B. Orelli 693) werden
entweder auf die gleiche Ursache oder auf Willkürlichkeiten dieser Epoche zurück-

zuführen sein.
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4. Dass die Quästur, als sie Bedingung für die Prätur ward, Quästur vor

es auch für die curulische Aediiität geworden ist, wird nirgends

gesagt, und da ein Fall vorkommt, wo die Quästur nach der

Aediiität verwaltet wird (S. 518 A. 1), scheint das Gesetz dies

nicht vorgeschrieben zu haben. Mit dem später zu erörternden

Eintritt der Aediiität in die obligatorische Aemterfolge unter dem
Principat änderte sich dies.

5. Der Legionstribunat ist ohne Zweifel von jeher für den Legions-

/*» i» i »a- •
tribunat vor

jungen Römer, der für den önentlichen Dienst sich befähigen der Quästur.

wollte, die eigentliche Vorschule gewesen. Es hätte derselbe

insofern wohl als Qualification für die Quästur hingestellt werden

können , zumal seitdem er theilweise der Volkswahl unterstellt

und damit, so weit diese reichte, zu einer formell magislratischen

Stellung geworden war (S. 9 A. 3). Auch die Zahlenverhältnisse

hätten nicht im Wege gestanden , da bereits zwischen 463 und

535 d. St. die Zahl der jährlich in den Comitien gewählten Tri-

büne auf vierundzwanzig kam, worauf sie seitdem stehen geblieben

ist (S. 118). Aber es ist schon früher (S. 493 A. 2) gezeigt wor-

den, dass in republikanischer Zeit die Erlangung der Quästur ge-

setzlich an den Legionstribunat nicht geknüpft war. Erst Augustus

hat von dem Nachweis den Legionstribunat, und zwar, wie es

scheint, ein Jahr hindurch 1

), geführt zu haben die Zulassung zu

der Quästur abhängig gemacht 2
). Ausnahmen sind freilich auch

1) Dass der senatorische Legionstribunat mehrmals übernommen wird, ist zwar
nicht gerade selten (zweimal: Orelli-Henzen 3044. 3174. 3382. 3393. 3652. 5502.

6012. 6049. 6453. 6454. 6748. 6766. 6911; dreimal: 5450 und 6498), aber

die bloss einmalige Bekleidung doch weit häufiger. Auch die nachdrückliche

Hervorhebung der Iteration in der Inschrift Henzen 6454 (iterato tribunatu)

spricht dafür, dass dies Ausnahme war. Die Dauer des Tribunats ist an sich

unbestimmt wie die der Legation (vgl. C. I. L. III, 399: tr. mil. Alexandr. ad
Aegyptum leg. XXII ann. Villi und tr. mil. in Hispania leg. IUI ann. V, zwei

Küegftrilmna roi Kitterstand aus dem 1. Jahrh.), wesshalb auch bei beiden die

Iteration nur eintritt, wenn ein neues Commando übernommen , nicht wenn das

übernommene mehrjährig geführt wird. Aber der tribunatus semestris ( Handb. 3,

2, i79) ist wohl ein sicherer Beweis dafür, dass dor Inhaber dem Gesetz genügt
hatte, wenn er ein Jahr, das heisst factisch mehr als sechs Monate, sich bei

der Kahne befunden hatte , und die meisten einzeln stehenden senatorischen

Tribunate werden also zu fassen sein. Bf kann sein, da die He/.eichnung

semestris als auszeichnende bei dem Legionstribunat vorkommt, dass das Hecht

nach sechs Monaten auszuscheiden den vornehmen oder sonst begün>ti-trii <M'il-

zieren gleich bei dem Eintritt verliehen ward.

2) Sueton Aug. 38: liberis senatorum . . . militium . . . <ius}>icantibtis non
trtiiunatum modo legionum, sed et praeferturas alarum dedit , nc ne quis ezpers

'>rum esset, binos plerumque latlclnvios praepnsuit singulis alis. Seneca ep.

47, 10 nennt, und zwar mit Beziehung auf die Varusschlacht, die sj>lrndi<li**ime
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nachher noch vorgekommen ; es ist möglich, dass selbst gewisse

Kategorien , zum Beispiel die sich zu respondirenden Juristen

qualificirenden Personen, von der Verpflichtung als Tribüne zu

dienen entbunden waren 1

) . Ob der Tribunat vor oder nach dem
Vigintivirat übernommen wurde, scheint anfanglich willkürlich

gewesen zu sein 2
;; nachher ist wenigstens in der Regel erst der

Vigintivirat, dann der Tribunat und darauf die Quästur bekleidet

worden 3
). Zu Augustus Zeit übernahmen Überdies die künftigen

Senatoren nach dem Legionstribunat auch wohl noch die Beiter-

nati senatorium per militiam auspicantes gradum. Vgl. Sueton Tib. 9. Eine Person

dieser Art heisst bei dem jüngeren Plinius ep. 6, 31, 4 tribunus militum honores

petiturus, eine andere aus der Zeit Domitians bei Dio 67, 11 vecmay.o; xevtXtäp-

/rf/Mz I? ßouXela; IhrAoa (derselbe bei Sueton Dom. 10 tribunus laticlavius). Auch
bei Plinius ep. 3, 20, 5: (candidatus) testes et laudatores dabat vel eum sub quo

militaverat vel eum cui quaestor fuerat vel utrumque si poterat erscheint der

Kriegsdienst ebenso als Voraussetzung für die höheren Aemter wie die Quästur.

Danach ist kaum zu bezweifeln , dass Augustus diesen Kriegsdienst geradezu

unter die gesetzliche Qualiflcation für die Quästur aufgenommen hat. Allerdings

giebt es eine relativ bedeutende Anzahl Inschriften aus der julisch-claudischen

Dynastie, die den Vigintivirat nennen und also die Aemter vollständig aufzuzählen

scheinen, aber den Kriegstribunat nicht aufführen (unter Augustus : Orelli 3109.

3128. 6450; unter Tiberius : 723. 750. 5368. 7066; unter Claudius: 6456;
unter Nero: 5435); aber abgesehen davon, dass auch in späterer Zeit einzelne

Fälle der Art vorkommen , ist es immer möglich, dass der — damals öfter vor

dem Vigintivirat übernommene — Tribunat bloss weggelassen ist. Dass der

spätere Kaiser Severus die Quästur übernahm omisso tribunatu militari (yita 2,

nach der glücklichen Verbesserung von Hirschfeld Hermes 3, 230, während frei-

lich Eutrop 8, 18 von seinem Kriegstribunat spricht) beweist nicht , dass dies

ohne weiteres freistand, sondern eher das Gegentheil. Dispensation war immer
möglich, wofern hier nicht sogar die S. 526 A. 1 erörterte Regel eingriff.

1) Es giebt wenigstens zu denken, dass auf den Basen der beiden Juristen

unter Hadrian Aburnius Valens (Orelli 3153) und Pactumeius Clemens (Henzen
6483 = Renier 1812), ferner auf der des Secretärs des Traianus Licinius Sura

(Henzen 5448) der Kriegstribunat fehlt. Dasselbe gilt von denen des Ser. Cor-

nelius Dolabella unter Traian (Henzen 5999), des Q. Sosius Priscus Consul 169

(Orelli 2761), des M. Claudius Fronto unter Pius (Henzen 5478. ÖJ79), welcher

dennoch später eine wesentlich militärische Laufbahn machte, des Redners M. Cor-

nelius Fronto (Renier 2717), des L. Annius Ravus unter Commodus (Orelli

5003), der M. Nummius Senecio Albinus Consul 206 (Henzen 6007), des L.

Fulvius Aemilianus (Orelli 3134;, vgl. Renier melanges p. 27), wenn dieser nicht

schon in die Zeit gehört, wo der Legionstribunat nicht mehr bestand. Auch den

Fall des Severus (S. 525 A. 2) kann man darauf beziehen, dass er fisci advocatus

gewesen sein soll. Uebrigens leuchtet es ein, dass einzelne persönliche Befreiungen

schon aus Gesundheitsrücksichten unvermeidlich waren.

2) Die Steine der ersten Dynastie, die beide Aemter verzeichnen, nennen
in erster Stelle bald den Vigintivirat (unter Augustus : Orelli 6456 a ; unter

Claudius oder Nero: 6495), bald den Tribunat (unter Augustus: 693. 3375;
unter Nero: 54261.

3) Orelli 133. 773. 822. 890. 1172. 2274. 2369. 2379. 2759. 3044. 3046.

3113. 3135. 3174. 3186. 3393. 3652. 3658. 3714. 3865. 4910. 5432. 5449.

5450 und 6498. 5458.5488. 5501. 5502. 6000. 6014. 6048. 6049. 6050. 6051.

6452. 6453. 6454. 6484. 6485. 6487. 6490. 6497. 6499. 6500. 6501. 6502.
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präfectur 1

;. Indess eine Verpflichtung dazu hat wohl nie be-

standen und bald ist auch diese gleich dem Cohortentribunat und

der Cohorten präfectur ausschliesslich dem Ritterstand überwiesen

worden. Seitdem war also der Legionstribunat die einzige nicht

senatorische Offizierstelle, zu der zukünftige Senatoren zugelassen

wurden 2
). Diese Notwendigkeit vor der Quästur den Legions-

tribunat zu übernehmen hat bis auf Caracalla einschliesslich be-

standen. Nachher ist den jungen Männern senatorischen Stan-

des vielleicht zunächst die Pflicht zu dienen erlassen , sodann

durch Gallienus das Recht dazu entzogen worden 3
) , womit die

6748. 6766. 6911. 6912. 6915. 7420 a. Die umgekehrte Folge ist in späterer

Zeit sehr selten (3569 unter den Flaviern ; vgl. 5209. 6012); sehr selten auch

die Bekleidung des Kriegstribunats nach der Quästur (Orelli 2773. 5447).

1) Sueton Aug. 38 (S. 525 A. 2). Die beste Erläuterung dazu giebt die

Laufbahn des Velleius, der um 754 tribunus militum (2, 101), 757 pruefectus

equitum (2, 10-1), 760 quaestor und nachher legatus, dann 768 Prätor wird. Die

Inschriften zeigen nur äusserst selten den pruefectus equitum in der senatorischen

Aemterreihe (Bullett. 1866, 145: Illvir cap., praef. eq.
, q. pro pr. , aed.

cu . . . . ; Orelli 3440). während er in der ritterlichen gemein ist; dass jene

Einrichtung keinen Bestand gehabt hat, deutet auch Sueton an.

2) Dass die militärische Hierarchie der Kaiserzeit durchaus auf dem uterque

ordo ruht, diejenigen Stellungen, die wir als Generalstellen bezeichnen würden,

insbesondere die der Legions- und der Provinziallegaten, nur an Senatoren, die

Tribunate und Präfecturen nur an Nichtsenatoren vergeben werden, ist bekannt.

Für die Republik , insbesondere die frühere
,

gilt namentlich der letztere Satz

nicht.

3) Die jüngsten mir vorgekommenen senatorischen Legionstribunate sind

die des C. Caerellius Pollittianus (Orelli 2379) und des C. Aemilius Berenicianus

Maximus (Henzen 6454) aus der Zeit Caracallas; ferner C. Luxilius Sabinus

Egnatius Proculus (Orelli 3143), Legionslegat unter Gordian (f 238) und M.

Aelius Aurelius Theon, späterhin unter Valerianus und Gallienus (also frühestens

Statthalter von Arabien; diese mögen erst einige Zeit nach Caracallas Tode

(217) den Legionstribunat bekleidet haben. Noch etwas weiter abwärts führt die

Inschrift des Q. Petronius Melior (Henzen 6048), der, wie es scheint kurz nach

Uebernahme des Legionstribunats, im J. 230 zum sodulis Augustulis creirt ward

(Dessau Ephem. epiyr. 3 fuge. 1). Aus der Zeit nach Alexander ist mir kein ganz

sicherer Beleg dafür bekannt, dass ein dem senatorischen Stande angehöriger junger

Mann den Legationstribunat bekleidet hätte. Derselbe fehlt schon in den den

Vigintivirat aufführenden Inschriften des Ser. Calpurnius Dexter Consul 225

( Benzen 6503) und des L. Caesonius Luclllus Macer Rufinianus unter Alexander

(Orelli 3042), ferner in der des L. Balbinus Maximus Consul 253 (Orelli 3151);

eine Anzahl ähnlicher (Orelli 2242. 3102. 3782. 5136. 6019. 6023. 6451. 6461.

• '..') i'J. 6981. C. I. L. II, 4110) werden der grossen Mehrzahl nach dersrll.cn

Epoche angehören, wenn auch einige darunter älter sein und zu den >. >J \ 2

erörterten Ausnahmefällen hinzutreten mögen. Galliens Massregel, wodurch er

natoren die Olflzierstellen entzog und selbst das Verweilen im Lager untei-

sagte (Victor Caes. 33, 34) , scheint also durch die Sitte bereits vorbereitet ge-

wesen zu sein. Uebrigens ist der Legionstribunat selbst wo nicht gleichzeitig,

doch bald nachher selber abgeschafft worden; nach Alexander linden sich reu

Iben nur noch schwache Spuren ( so in der Inschrift von Thorifjny vom

und orelli 4929 an» der Zeit des Philippns; vgl. das. 5192.

und in die diodetianisch-constantinische Epoche ist wohl der Cohorten-, aber,
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neue auf völlige Scheidung der Civil- und der Militärlaufbahn

basirte Aemterordnung der spätesten Kaiserzeit sich einleitet. —
Ueber die militärische Qualifikation, die Augustus für die von ihm

erst geschaffene ritterliche Aemterlaufbahn angeordnet hat, ist hier

zu handeln nicht der Ort *)

.

vigintivirat 6. Wenn die einzelnen Aemter, welche in der Kaiserzeit
vor der
Quastur. unter dem Namen des Vigintisex-, später des Vigintivirats zu-

sammengefasst werden , zu sehr verschiedenen Zeiten und zum
Theil recht früh entstanden sind, so haben sie in der Reihenfolge

der republikanischen Aemter ursprünglich wohl nur das gemein-

sam gehabt, dass sie als Anfängerstellen betrachtet und vor dem
zum Eintritt in den Senat factisch und später rechtlich quali-

ficirenden Amt, der Quästur übernommen worden sind 2
). Nicht

wohl aber kann die Bekleidung eines derselben für die Ueber-

nahme der Quästur damals vorbedingend gewesen sein, da sie

in den Aemterreihen der Republik durchaus nicht stehend er-

scheinen 3
) ; auch sind sie schwerlich schon damals formell als

ein Ganzes zusammengefasst worden. Wahrscheinlich ist beides

gleichzeitig und zwar in der früheren augustischen Zeit ge-

wie es scheint , nicht der Legionstribunat übergegangen. Den tribunus militum

der lovii iuniores, einer zu den auxilia Palatino, gehörenden Truppe, nennt eine

der neuen Inschriften von Concordia. Nur erwähnt mag werden, dass in dieser

Epoche der Titel tribunus militum seltsamer Weise für diejenige Civilstellung

vorkommt, deren gewöhnliche Bezeichnung tribunus et notarius ist; vgl. Orelli

3161 (um das J. 400): post iuges excubias militiae tribuno militum mit Cassiodor

var. 6, 3 : (praefectus praetorio) militia perfunctis tribunorum et notariorum ho-

norem tribuit.

1) Ueber die militiae equestres oder militiae schlechtweg, die in der Zahl

von drei oder vier als Qualifikation für die höheren Aemter des Ritterstandes

auftreten , vgl. Handb. 3, 2, 278 ; Renier melanges d' epigraphie p. 203 fg.

;

meine Bemerkungen zu Henzen 6849 und bullett. delV Inst. 1868, 144.

2) In der überhaupt ältesten zusammenfassenden Erwähnung dieser Magistra-

turen bei Cicero de leg. (geschrieben um 702) 3, 3, 6 wird ein Theil derselben

(Jllviri capitaies, Illviri aere argento auro flando feriundo, Xviri litibus iudican-

dis~) zugleich mit den magistratischen Kriegstribunen und den Quästoren zusam-

mengenommen als magistratus minores . worunter hier offenbar die nicht sena-

torischen Beamten verstanden sind (S. 20 A. 1). Dass es damals einen eigent-

lichen derartigen Aemtercomplex gab , wie wir ihn später finden , folgt daraus

keineswegs.

3) In den Aemterreihen aus republikanischer Zeit, die wir besitzen, erschei-

nen diese Magistraturen nur selten und eigentlich nur der Decemvirat stlitibus

iudicandis, den sowohl Cn. Cornelius Hispanus Prätor 615 (C. /. L. I p. 38) wie

M. Livius Drusus Volkstribun 663 (S. 446 A. 1) entweder vor der Quästur

verwalteten oder ohne überhaupt zu dieser zu gelangen. Die von C. Pulcher

Consul 662 zwischen Quästur und Aedilität verwaltete Münzmeisterschaft ist

wohl nicht als ordentliche Magistratur zu betrachten (C. I. L. I p. 279). Cicero

und Caesar scheinen keine Stellung dieser Art bekleidet zu haben.
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schehen *) . Augustus mag bei der Reorganisation des Gemein-

wesens im J. 727 vorgeschrieben haben, dass der Bewerber um
die Quästur die Bekleidung einer jener sechsundzwanzig Stellen

nachzuweisen verpflichtet sei , welche Zahl dann wahrscheinlich

im J. 734 durch Aufhebung von sechs Stellen auf zwanzig herab-

gemindert ward.. Die Zahlenverhältnisse scheinen freilich diese

Annahme auszuschliessen ; denn die Zahl der Stellen ist seit der

Verminderung der der niedrigeren Stufe von sechsundzwanzig

auf zwanzig in beiden Collegien die gleiche. Als Normalordnung

kann diese Gleichheit der Stellenzahl der beiden niedrigsten Stufen

allerdings nur unter Hinzunahme irgend eines Correctivs bestan-

den haben; den die Wahlqualification feststellenden 'Beamten muss

vorgeschrieben gewesen sein bei jeder Quastorenwahl eine gewisse

Zahl solcher, die den Vigintivirat nicht bekleidet hatten , zuzu-

lassen. Aber dennoch sprechen überwiegende Gründe dafür, dass

damals für die Bewerbung um die Quästur der Regel nach der

Nachweis des Vigintivirats gefordert worden ist 2
). Es ist schon

hervorgehoben worden (S. 476 A. 1), dass unter dem Principat

häufig die Zahl der Bewerber nicht grösser war als die der

zu besetzenden Stellen ; und die Annahme, dass der Regel nach

die Quästur durch den Vigintivirat bedingt war, entspricht durch-

aus der Tendenz des kaiserlichen Regiments , deren Wirkungen

wir noch öfter begegnen werden , das Wahlrecht der Comitien,

respectiv des Senats möglichst zu beschränken. Es konnte dies

in keiner wirksameren Weise geschehen als indem man die Be-

amtenzahl der verschiedenen obligatorischen Stufen sich so weit

näherte, dass das Aufsteigen zu den höheren factisch mit dem
Betreten der untersten gegeben war, also die freie Concurrenz

1) Vgl. den Abschnitt vom Vigintivirat. Unter den sparsamen Zeugnissen

für den Vigintisexvirat bei den Schriftstellern und in den Inschriften ist nicht

bloss keines, das über die frühe augustische Zeit hinaufreichte, sondern wenig-

stens diesen Namen kann derselbe in der caesarischen Epoche nicht geführt

haben, da Caesar bei mehreren der dazu gehörigen Collegien eine grössere Stel-

1 Dl ihl einrichtete, als sie vorher und nachher bestand.

2) Die S. 479 A. 1 angeführte Stelle des Tacitus zeigt, dass der junge
Muni * ii it..

.
i~« Im ii Standes verpflichtet war sowohl Vigintivirat wie Quästur zu

tunen; und es ist wenig wahrscheinlich, dass, wer nicht senatorischer

Herkunft war, den Vorzug genoss sich sofort um die l«t/.tere bewerben zu dür-

ti m. Ferner Ist die Zahl der Inschriften besserer Zeit (das heisst bis etwa auf

Alexander), die mit der Quästur oder dem Legionstribunat beginnen, nicht bloss

tnissmässig gering, sondern wenigstens in einem I 1 1
!••

( Hen/.en .~>i:»l vgl.

"liiJ) steht es fest, dass der Vigintivirat auch hier bekleidet und nur wegge-

lassen worden ist.

Rom. Altertb. I. 2. Aufl. 34
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eigentlich nur bei diesem Wahlact bestehen blieb, welcher wegen

des jugendlichen Alters der Candidaten und der Geringfügigkeit

der Stellungen unmittelbare politische Bedeutung nicht haben

konnte.

b) Ordentliche nicht ständige und ausserordentliche
Gemeindeämter.

Verhältnis* Die nicht ständigen ordentlichen Aemter, insbesondere Dicta-

jänrigen tur, Reiterführeramt und Censur sind ihrem Wesen nach unge-
Aemter zu

.

der Aemter- eignet als Qualincation für andere Magistraturen zu dienen; wohl

aber können ordentliche Magistraturen für sie bedingend sein.

Indess im Allgemeinen ist auch dies nicht der Fall, und was der

Art begegnet, sind vielmehr Observanzen, die passender bei

den einzelnen Magistraturen erörtert werden, als gesetzlich feste

Normen. So sind Dictatur und Reiterführeramt anfänglich in ganz

freier Weise vergeben worden; wenn etwa seit der Mitte des

fünften Jahrhunderts regelmässig der Dictator aus den Consularen,

der Reiterführer aus den Prätoriern genommen wird, so ist dies

nicht mehr als ein Herkommen und hat mit der gesetzlichen

Regelung der Aemterfolge in späterer Zeit nichts gemein. —
Aehnlich verhält es sich mit der Censur: vom Anfang des 5. Jahrh.

der Stadt an werden der Regel nach nur Consulare zu diesem

Amt gewählt, die wenigen Ausnahmen aber, die hievon be-

gegnen 1
), erscheinen nicht als Abweichung von einer gesetz-

lichen Norm, die vielleicht für die Censur nie aufgestellt worden

ist 2
). — Bei den ausserordentlichen Aemtern kann selbstver-

1) Es sind nur sechs: Ap. Claudius Censor 442, Consul 447; A. Manlius

Torquatus Atticus Censor 507 , Consul 510; P. Licinius Crassus Censor 544
(nee consul nee praetor fuerat: Liv. 27, 6, 17), Consul 549; M. Cornelius

Cethegus und P. Sempronius Tuditanus , beide Censoren 545 (Liv. 27, 11, 7),

Consuln 550; P. Sulpicius (Rufus?), Censor 712, nicht zum Consulat gelangt.

2) INipperdey sagt freilich S. 39, dass es 'sicher' Gesetz gewesen und zwar

das Consulat gleichzeitig zur Qualincation für die Censur geworden sei wie die

Prätur für das Consulat. Aber während in älterer Zeit es ganz gewöhnlich, ja

Regel gewesen sein muss das Consulat zu übernehmen ohne die Prätur bekleidet

zu haben, wird die Censur schon Jahrhunderte vor dem villischen Gesetz regel-

mässig nach dem Consulat übernommen; und sowohl der Verlauf der politischen

Entwickelung überhaupt wie die Analogie des villischen Gesetzes mussten dahin

wirken, dass die Ausnahmen mehr und mehr schwanden, ohne dass es dafür eines

besonderen Gesetzes bedurfte. Man wird also, da directe Zeugnisse fehlen, ein

solches Gesetz nicht voraussetzen dürfen.
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ständlich von solcher Qualifikation im Allgemeinen nicht die Rede

sein; zu diesen war vielmehr jeder wahlfähig, wenn nicht etwa

der betreffende Volksschluss specielle Bestimmungen dieser Art

enthielt, wie zum Beispiel das gabinische Gesetz vom J. 687 die

Wahl für das dadurch eingerichtete ausserordentliche Commando
gegen die Piraten auf Consulare beschränkte 1

). Das villische Ge-

setz selbst so wie der durch dasselbe geschaffene Begriff der

gradus honorum geht die nicht ständigen und die ausserordentlichen

Aemter überall nichts an.

c) Die plebejischen Aemter.

Von den beiden plebejischen Magistraturen sind die Tribüne Reihenfolge

der eigentliche Vorstand der Plebs, vergleichbar den Gonsuln des sehen Aem-
ter unter

Populus, die Aedilen ihre Gehülfen, vergleichbar den Quästoren ; einander.

und es wird eine Zeit gegeben haben, wo diese Aedilität so regel-

mässig vor dem Tribunat übernommen ward wie die Quästur

vor dem Consulat. Aber schon die früh eingetretene Vermehrung

der Stellenzahl des tribunicischen Cotlegiums von zwei auf zehn,

während die Zahl der plebejischen Aedilen bis auf Caesar zwei

blieb, musste das Verhältniss der beiden Aemter zu einander

alteriren ; und in der historisch sicheren Zeit finden wir vielmehr

die Folge umgekehrt und wird der Tribunat ohne Ausnahme vor

der Aedilität übernommen 2
), wonach dann auch die Schilderung

der älteren Verhältnisse sich gerichtet hat 3
). Die Ursache ist

offenbar, dass theils die Folge der plebejischen Magistraturen so

wenig gesetzlich fixirt war wie bis zum Ende des G. Jahrhunderts

die der palricischen , theils die plebejische Aedilität, gleich der

1) Dio 36, 6.

2) C. Fnndanius tr. pl. 505 [schol. Bob. in Cic. p. 337), aed. pl. 508

(OeUioi 10, 6. Liv. ep. 19). — C. Servilius tr. pl. vor 545, aed. pl. 545 (IM.

27, 21, 10). — M. Caecilius Metellus tr. pl. 541 (Liv. 24, 43, 2), aed. pl.

546 (Liv. 27, 36, 9). — M\ Acilius Glabrio tr. pl. 553 (Liv. 30, 40), aed.

E>7 (Liv. 33, 24-, 2). — L. Oppius (Salinator) tr. pl. 557 (Liv. 32, 28, 3),

aed. pl. o61 (Liv. 86, 23, 7). — C. Marius bewarb sich nach VerWltOBJ •!< II

Volkstribunats 635 vergeblich um die curulische wie um die plebejische Aedilität

(l'lut;ir.h Mar. 5).

bleich die ersten Tribüne C. Sicinius Bellutus und L. lunius Bmttta

•faU ...tri, Dionys. 7, 14 im folgenden Jahre (202) Aedilen. I.. Allienus ist nach

demselben 10, 48 (vgl. Liv. 3, 31) im .1. J'.l'i Tribun, im .1. 300 Aedilis der

Plebs.

34*
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patricischen , in späterer Zeit praktisch hauptsächlich diente als

das Vehikel der gesetzlichen Ambition um die Fasces (S. 513),

Dies führte natürlich dazu, dass man auch diese, wie die curu-

lische, so nahe an die Bewerbung um die Prätur rückte, wie die

Gesetze es nur gestatteten; und so kam es, dass die Uebernahme

des Tribunats sich vor die der Aedilität schob.

Seit die Plebejer zu den patricischen Aemtern zugelassen

waren und derselbe Mann plebejische wie patricische Aemter

bekleiden durfte, konnte die Folge dieser Aemter einander gegen-

über in Frage kommen. Gesetzlich ist darüber in republikani-

scher Zeit ohne Zweifel überhaupt nichts festgesetzt worden, und

es mag lange Zeit gewährt haben , ehe auch nur eine factische

Regel sich bildete; aber mindestens seit dem Anfang des hanni-

balischen Krieges, vielleicht bereits früher hat doch dafür ein

Herkommen bestanden, das fest genug ist, um auch in einer Dar-

stellung des römischen Staatsrechts Platz zu finden.

Stellung der 1 . Der plebejischen Aedilität kommt, wie schon aus dem früher
plebejischen

.

Aedilität zu Bemerkten hervorgeht , in der üblichen Aemterfoke der gleiche
der patrici-

. i i
sehen Aem- Platz zu wie der curulischen. Sie wird immer später übernommen

als die Quästur, ausserdem, wie schon bemerkt ward (S. 531 A. 2),

wenn jemand die beiden plebejischen Magistraturen übernimmt,

wenigstens vom 6. Jahrh. ab nach dem Tribunat. Der Prätur

pflegt sie voraufzugehen *) und zwar so nahe wie möglich, also
r

so lange die Intervallirung auf die plebejischen Aemter noch nicht

erstreckt war, häufig in dem unmittelbar vorhergehenden (S. 513

A. 4), seit dem J. 558 häufig in dem zweitvorhergehenden Jahr 2
).

Wer beide Aedilitäten verwaltet, was übrigens eine ausserordent-

liche nur selten vorkommende Candidatenanstrengung gewesen ist,

hat in der Regel mit der plebejischen begonnen 3
).

1) S. 514A. 1. Ein einziges Mal folgt sie der Prätur nach (S. 518 A. 1 a. E.).

2) So Cn. Domitius Ahenobarbus 558/60 — L. Oppius Salinator 561/3 —
Q. Fulvius Flaccus 565/7 — Cn. Sicinius und L. Pupius aed. pl. 569, Prätoren
nach vergeblicher Bewerbung bei der Nachwahl 570 im J. 571. Also sind von
den neun plebejischen Aedilen, die wir für 558—569 kennen, fünf im zweit-
nächsten Jahr Prätoren geworden.

3) Ich finde nur vier Fälle: C. Terentius Varro Consul 538 erst aed. pl. t

dann aed. cur. (Liv. 22, 26, 3); C. Servilius aed. pl. 545, aed. cur. 546 (S.

436 A. 1); C. Calpurnius zuerst aed. cur., dann im J. 731 aed. pl. durch
Suffection (Dio 53, 33: aYopavd(Jtov xiva tcöv xaraoeeardpcuv titKOtlavövTa Tatos
KaX7ro6pvios %a(xoi 7rpoYjYOpavo|j.'if]xd)? is toi? d{j.etvoat 5ieö££axo oirep In' oiöevot
aXXou [xvrjfxoveuexai Y^ov^at); Inschrift aus Rom (Bullett. 1869, 269): ....
. . . aid. cur. Ve/iterns (?) lo\c]avit, eisdem aid. pl. prob(avit). Dass die ple-
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2. Der Volkstribunat ist, so weit unsere Quellen zurück- Stellung des

Voiks-
reichen, regelmässig nach der Quästur verwaltet worden 1

), so dass tribunats

von der umgekehrten Folge kein Beispiel vorzukommen scheint 2
), cischen

Dagegen geht derselbe ebenso stetig theils der curulischen Aedi-

lität vorauf 3
) , wie dies ja schon aus dem über die Stellung des

Tribunats zu der plebejischen Aedilität und dieser zu der curu-

lischen Bemerkten mit Nothwendigkeit sich ergiebt, theils, inso-

fern der Betreffende die Aedilität nicht übernahm, der Prätur 4
).

Es scheint üblich gewesen zu sein zwischen Tribunat und Prätur

mindestens eine Zwischenzeit von vier Jahren verstreichen zu

lassen 5
)

.

bejische in geringerem Ansehen stand als die curulische (•?) dTTicpaveoxepa d^opa-

-vop-ta Diodor 20, 36, i] dfj.etvu>v Dio a. a. 0.), ist bekannt : es zeigt sich

auch sowohl in dem Verhältniss der ludi llomani zu den plebeii wie in der

Folge der Aemter in den Gesetzen (julisches Municipalgesetz Z. 24: aed. cur.,

aed. pl.).

1) M. Caecilius Metellus q. 540, tr. pl. 541 (S. 513 A. 2). — Ti. Sem-
pronius Gracchus q. 617, tr. pl. 621. — C. Sempronius Gracchus q. 628, tr. pl.

631. — C. Marius q., dann tr. pl. (C. /. L. I p. 290).

2) Es fehlt sogar an einem sichern Beispiel dafür, dass ein Nichtqu'astorier

zum Tribunat gelangt sei; denn das des M. Livius Drusus tr. pl. 663 (S. 524
A. 1) ist wegen des Widerspruchs in unseren Quellen zweifelhaft. Dass es gesetz-

lich zulässig war, ist wenigstens für die vorsullanische Epoche nicht zu bezwei-

feln (vgl. S. 535 A. 2).

3) Cn. Flavius nach Macer (bei Liv. 9, 46, 3) erst tr. pl., dann aed. cur.— M. Claudius Marcellus tr. pl. 550 (Liv. 29, 20, 11), aed. cur. 554 (Liv.

31, 50, 1). — Q. Minucius Thermus tr. pl. 553 (Liv. 30. 40, 9), aed. cur.

556 (Liv. 32, 27, 8). — Ti. Sempronius Longus tr. pl. 554 (Liv. 31. 20, 5),

aed. cur. 556 (Liv. 32, 27, 8). — M. Fulvius Nobilior tr. pl. 555 (Liv. 32, 7, 8),

ued. cur. 558 (Liv. 33, 42, 8). — P. Junius Brutus tr. pl. 559 (Liv. 34^ 1, 4),

aed. cur. 562 (Liv. 35, 41, 9). — Ti. Sempronius Gracchus tr. pl. 567 (Liv.

38, 52), aed. (cur.) 572 (Liv. 40, 44, 12). — M. Fulvius Nobilior tr. pl. 583 .

(Xiv. 42, 32, 7), aed. cur. 588 (Terent. Andr. did.). — P. Vatinius tr. pl.

695, dann Bewerber um die curulische Aedilität (Cicero in Vat. 8, 16). — L.

Lucilius Hirrus tr. pl. 701, Bewerber um die curulische Aedilität für 704. —
Andere Fälle sind unten S. 536 A. 2 angeführt, und es wäre leicht sie noch zu

vermehren. — Wenn M. Drusus tr. pl. 663 die Aedilität verwaltet hat, was

freilich zweifelhaft ist (S. 524 A. 1), so hat er sie vor dem Tribunat bekleidet;

es gilt aber davon, was (a. a. 0.) von der Uebernahme des Tribunats nach der

Quästur gesagt worden ist.

4) Es ist überflüssig den oben S. 516 A. 1 für einen andern Zweck an-
-.:< : führten derartigen Beispielen noch andere beizufügen.

B ) Cicero (ad Att. 12, 5, 3), mit der Schrift de finibus bonorum et malorum
beschäftigt, erkundigt sich bei seinem gelehrten Freunde, wann P. Scaevola

Consul 621 den Volkstribunat bekleidet und die Rogation betreffend die Be-
strafung des Prätors L. Hostilius Tubulus eingebracht habe : Tubulum praetorem

video L. Metello Q. Maximo cos. (612). Nunc velim P. Scaevola pont. max. qui-

bus cos. tribunus plebia : equidem puto proximia Caepione et Pompeio (613; und
so erzählt er den Fall in der That de fin. 2, 16, 54), praetor enim P. Furio

Atilio (618). Dabis ujitur tribunatum et, si poteris, Tubulus quo crimine.

Scaevolas Tribunat Üel nach den Cicero bekannten Daten nach 612 und vor 618;



— 534 — *

Die piebe- Dass die Uebernahme der einen wie der andern plebejische»

"Aemter Magistratur in republikanischer Zeit lediglich facultativ gewesen

ist, folgt streng genommen schon daraus, dass die Patricier zu

denselben nicht wahlfähig waren (S. 457) und die gesetzliche

Aemterfolge doch so geordnet sein musste, dass jeder Bürger sie

einhalten konnte. Auch giebt es Belege in Menge dafür, dass

dem plebejischen Stande angehörige Männer die politische Lauf-

bahn bis zu den höchsten Stufen durchmessen haben , ohne die

plebejische Aedilitat 1
) oder den Volkstribunat 2

)
zu bekleiden. —

Damit ist nothwendig gegeben, dass keines dieser beiden Aemter

für irgend ein anderes gesetzlich qualificirt. Der ephemeren durch

Sulla eingeführten Disqualifikation der gewesenen Tribüne für an-

dere Gemeindeämter ist oben (S. 457) bereits gedacht worden.

Tribunat — Dass für die Uebernahme des Tribunats die der gewöhnlich

dingt durch vorher bekleideten Magistratur, also der Quästur die gesetzliche
die Quästur. . #

*

, M - . _ . .

Bedingung gewesen sei, lässt tür die vorsullaniscne Zeit schon die

Stellenzahl der beiden Magistraturen nicht zu 3
) ; damals müssen

wenn er auf 613 räth und als Begründung dafür hinzusetzt, 'denn Prätor war
er 618' , so führt dies auf die im Text ausgesprochene Annahme. In den J.

537—587 finde ich zwischen Tribunat und Prätur ein vier- oder mehrjähriges

Intervall, wenn ich recht zähle, sechzehnmal, ein dreijähriges dreimal, ein zwei-

jähriges einmal (L. Valerius Tappo tr. pl. 559, pr. 562); das einjährige des

C. Terentius Culleo — derselbe pr. 567 soll erst 565 tr. pl. gewesen sein —
ist nicht glaublich. Danach durfte von dem, der 618 Prätor war, wohl ver-

muthet werden, dass er nicht später als 614 und selbst nicht später als 61&
Tribun gewesen sein werde. Natürlich handelt es sich hier um Herkommen,
nicht um gesetzliche Vorschrift ; wie ja auch Cicero das Jahr nur als wahrschein-

lich bezeichnet. Recht deutlich aber zeigt sich in diesem Herkommen, dass der

Volkstribunat in der späteren Republik durchaus als ein Anfängerposten behan-

delt ward. — Etwas anders fasst die Stelle Nipperdey S. 34.

1) Dafür genügen die S. 522 A. 1 zusammengestellten Beispiele; alle dort

genannten Personen haben nicht bloss nicht die curulische, sondern keine der

beiden Aedilitäten bekleidet.

2) So der ältere Cato und M. und Q. Cicero, ferner C. Octavius Prätor 693
(C. i. L. I p. 278). Eine Anzahl bei den tribunicischen Wahlen durchgefalle-

ner und doch nachher zum Consulat gelangter Personen nennt Cicero pro Plane.

21, 52. Andere Beispiele giebt Nipperdey S. 41. 45.

3) Hofmann (röm. Senat S. 151 fg.) meint, dass bereits vor Sulla das ati-

nische Plebiscit die Bekleidung der Quästur als Qualification für den Tribunat

gefordert habe; aber man sieht nicht, wie das möglich zu machen war. Quästoren

gab es damals ungefähr zwölf (S. 524 A. 3), gewiss nicht viel mehr ; rechnet

man von diesen die Patricier ab, die den Tribunat nicht bekleiden konnten, und
diejenigen Plebejer, welche ihn nicht bekleiden wollten, was statthaft und
häufig war (A. 2), so ist nicht abzusehen, wo die für die zehn Tribunenstellen

erforderliche Zahl von quästorischen Bewerbern herkommen soll , zumal da die

Wahl notorisch damals eine ernstliche war und die Candidatenliste für diese

Zeit nicht in der Weise beschränkt werden darf, dass das Wahlrecht illuso-

risch wird.
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auf jeden Fall auch Personen', die noch gar kein Gemeindeamt

bekleidet hatten, zur Bewerbung um den Volkstribunat zugelassen

worden sein 1
). Ebenso hat Sulla gewiss die Quästur nicht als Be-

dingung des Volkstribunats aufgestellt 2
). Wenn dies in republi-

kanischer Zeit geschehen ist, so kann es höchstens erst durch das

aurelische Gesetz vom J. 679 (S. 457 A. 2) angeordnet worden sein.

Aber es fehlt an ausreichenden Beweisen dafür, dass diese Be-

stimmung überhaupt in die Zeit der Republik zurückreicht 3
)

; und

Wahrscheinlichkeit hat es nicht, dass man, während der Tribunat

1) Eine gewisse legale Anknüpfung der Quästur an den Tribunat Hesse

sich wohl damit vereinigen. Es galt für die Tribunenwahl der Satz , dass in

erster Reihe qualiflcirte, in zweiter auch nicht qualiücirte Candidaten zu berück-
sichtigen seien (S. 477 A. 1); möglicher Weise rief man zuerst die Quästorier

und erst, wenn diese Meldungen nicht genügten — vielleicht schrieb die Wahl-
ordnung eine Minimalzahl von Candidaten vor, da zumal für eine gültige Tri-

bunenwahl die Besetzung aller zehn Stellen erfordert ward (S. 211) — , auch
Nichtquästorier. Aber es scheint mir unbestreitbar, dass in einer oder der anderen

Weise auch Nichtquästorier damals zum Tribunat gelangen konnten ; ein Resultat,

das nicht so sehr an sich von Wichtigkeit ist, als in Beziehung auf die Zusam-
mensetzung des Senats.

2) Als Vermuthung äussert dies Appian b. c. 100: vcal o&% eye» aacpü)?

utteiv, ei 26XXos co-t^v (ttjv 07){xapy iav) , xafta vyv £<mv, lz rki (JouX^v ä~o
70 j ot)|AOU ;j.E7T

(

v£y-/.£v (d. h. die Bewerbung an den Sitz im Senat oder, was
für Appians Zeit dasselbe ist, an die Quästur knüpfte). An sich erscheint dies

auch nicht gerade unglaublich. Es würde darin eine starke Beschränkung der

Wahlfreiheit der Plebs und ihrer Vorsteher liegen, die ganz im Geist der sulla-

nischen Verfassung ist; ja wenn bereits vor Sulla der Tribunat wie die Quästur
senatorischen Rang gab, was in gewissem Sinne sich vielleicht vertheidigen lässt,

so entzog diese Bestimmung der Plebs das Recht der Senatorenbestellung. Die
Zahlenverhältnisse stehen nicht im Wege, da aus zwanzig Quästoriern auch nach

Abzug der S. 534 A. o bezeichneten Kategorien füglich zehn Tribüne gewählt

werden konnten. Aber die Annahme verwickelt insofern in arge Schwierigkeiten,

als damals der Tribunat für die höheren Aemter disqualiflcirte, also, wenn aus

den je zwanzig Quästoren durchschnittlich je zehn Tribüne abgingen, den acht

Prätorenstellen nur zehn fähige Candidaten gegenüberstehen, was kaum genügt.

Wenn uns hier nicht Daten fehlen, die keine Vermuthung ergänzen kann, wird

die Hypothese Appians — als mehr giebt er sie selber nicht — wohl irrig sein.

3) Dass der spätere Kaiser Augustus sich im J. 710 um den Tribunat be-

warb quamquam patricius necdum Senator (Sueton Aug. 15; vgl. Dio -i

etwas abweichend Appian b. c. 3, 51), kann allerdings, wie Hofmann (röm. Senat

) richtig ausführt, nur heissen , dass zur Bewerbung um den Tribunat

gesetzlich wie die Plebität so auch der Senatorensitz, das heisst die bekleidete

Quästur gefordert ward. Aber es ist leicht möglich, dass Sueton das unzweifel-

hafte Herkommen der republikanischen Epoche (S. 533 A. 1) unrichtig als ge-

»etlliclM Vorschrift aufgefasst hat, weil es zu seiner Zeit dazu geworden war.

Dagegen zeigen die Inschriften ('. /. /.. VI, 1480. 1481) des etwa der caesa-

n Zeit Angehörigen C. Papiritif C. f. Vel. Masso tr.mil., aed. pl., </. iu<l-,

cur. fru.
t

dass die plebejische AedilitÜt noch damals bekleidet werden konnte,

«ntweder ohne dass überhaupt die Quästur bekleidet ward (wenn man. wie wahr-
-< lieinlii h. quaesitor iudex auflöst) oder doch vor der Quästur (wenn man auflöst

quaestor, iudex).
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selbst nicht bedingend war für die höheren patricischen Aemter,

denselben durch eines der niederen bedingt hat.

Tribunat Wenn also die obligatorische Aemterstaffel der Republik nur
un

tet

A
von

h
" die drei Stufen der Quästur, der Pratur und des Consulats kennt

<He
S
Aemter

11

- und die Bekleidung sowohl der curulischen Aedilität wie der plebe-
reih

fügt.

Dge
"jischen Magistraturen damals facultativ war, so hat Augustus, abge-

sehen von den durch ihn hinzugefügten und schon oben erörterten

gesetzlichen Vorstufen des Legionstribunats und des Vigintivirats,

eine weitere obligatorische Stufe eingeführt, in welcher die beiden

Aedilitäten jetzt mit sechs und der Yolkstribunat mit zehn Stellen

zusammengefasst wurden und die , dem bisherigen Herkommen

entsprechend, ihren Platz fand zwischen Quästur und Pratur 1
).

Tribunat und Aedilität, die in der Republik häufig nach einander

übernommen wurden , sind seitdem niemals beide von derselben

Person verwaltet worden , sondern immer nur entweder jener

oder diese 2
) . Es werden ferner aus diesem Grunde bei der se-

natorischen Adlection , die bloss auf die Rangklassen Rücksicht

nimmt, nur die vier Grade der consulares, praetorii, tribunicii,

quaestorü unterschieden, indem die aedilicii unter den tribunicii

Befreiung mit einbegriffen sind 3
) . — Von den sechzehn Stellen dieser neuen

der Patricier

von dieser Staffel waren nach der bisherigen Ordnung dem Plebejer alle

1) Dio 52, 20 unter den Constitutionsvorschlägen des Maecenas : Ta;j.is63avT£;,

xocl dYOpavo^fjsavTec yj 5ir][j,apyT)aavT£<;, OTpaxirjYetTtooav. Velleius 2, 111: de-

signatus quaestor necdum Senator aequatus senatoribus et iam designatis tribunis

plebei. Velleius war Quästor im J. 7, Prätor im J. 15; dazwischen muss er noch

Tribunat oder Aedilität verwaltet haben, etwa im J. 12.

2) Dies zeigen die Inschriften. Ich kenne nur vier, die beide Aemter
nennen: M. Ampudius N. f. q., tr.pl., aid. (aus Formiae Bullett. 1873p. 87);
C. Appulleius M. f. Tappo pr., aed., tr. pl., q., iudex quaesitionis rerum capital.

(Orelli 3827); M. Fruticius M. f. pr., aed., tr. pl. (C. /. L. V, 3339); P.

Paquius Scaeva . . . quaestor . . . tribunus plebis, aedilis curulis, iudex quaestio-

nis, praetor aerarii (Henzen 6450). Von Scaeva steht anderweitig fest, 'dass er

seine Laufbahn unter dem Dictator Caesar begonnen hat, und die drei andern

gehören allem Anschein nach in dieselbe Zeit. P. Servilius Casca Volkstribun

710 wollte sich um die Aedilität bewerben (Plutarch Brut. 15; Appian 6. c.

2, 115). In späterer Zeit finde ich nichts Aehnliches. Dios Angabe (S. 478
A. 4), dass in Ermangelung von Bewerbern um die Aedilität Quästorier oder

Tribunicier zur Uebernabme der Candidatur genöthigt zu werden pflegten , ist,

so weit sie Tribunicier anlangt, mit den sonst vorliegenden Nachrichten nicht

in Einklang zu bringen.

3) Darüber ist der Abschnitt vom Senat zu vergleichen. Darum wird auch,

wer sein Anrecht auf die Aedilität eingebüsst hat , durch den Tribunat ent-

schädigt (Dio 78, 22).
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zugänglich, dem Patricier dagegen nur die beiden der curulischen

Aedilität; man hatte die Wahl ihn auf diese zu beschränken oder

ihn von der Bekleidung dieser Staffel überhaupt zu entbinden *)

.

Dass letzteres geschehen ist, beweisen die Inschriften: die darin

geradezu oder folgeweise als Patricier bezeichneten Personen

gehen immer unmittelbar über von der Quästur zur Prätur 2
), und

es ist also in der Kaiserzeit auch die curulische Aedilität,- wie

die beiden plebejischen Aemter, bloss an Plebejer vergeben wor-

den. — Wann diese neue Ordnung eingetreten ist, ist uns nicht

überliefert. Dass von den patricischen Gliedern des kaiserlichen

Hauses schon unter Augustus die Aedilität nicht übernommen

worden ist 3
), lässt keinen Zweifel daran, dass wenigstens um

das J. 736 die neue Ordnung bereits bestand. Dagegen wird

auch nicht geltend gemacht werden können, dass die Schwierig-

keit die genügende Zahl von Volkstribunen aufzustellen , welche

1) Eigentliche Ausschliessung der Patricier von der curulischen Aedilität

braucht nicht angenommen zu werden, da die niederen Aemter unter dem Prin-

cipat überhaupt nur übernommen werden , insoweit sie für die Qualifikation ge-

setzlich erforderlich sind.

2) Orelli-Henzen 5447 (unter Traian). 3135. 6006 (beide unter Hadrian).

890. 2242. 3042. 6023. Diesen schliessen sich an die Inschriften Orelli 5003.

6007. C. /. /,. III, 6074. VI, 1555 (palatinische Salier). Orelli 2761. 3134.

3782 und die samische Waddington fasles Asiatiques p. 195 (collinische Salier).

5999 (Ser. Cornelius Dolabella, palatinischer Salier und flamen Quirinalis), ferner

Orelli 3652 = C. /. L. II, 4121 , da der darin genannte Lollianus Gentianus
nach Orelli 2207 ebenfalls palatinischer Salier war; denn wenn diese auch nicht

ausdrücklich Patricier heissen , so werden sie doch durch die von ihnen beklei-

deten Priesterthünier als solche bezeichnet. Ausserdem findet sich der unmittel-

bare Uebergaug von der Quästur zur Prätur in der Zeit vor Severus Alexander
(vgl. S. 540 A. 4) noch bei einigen wenigen Personen — so bei L. Antistius

Vetus unter Tiberius (Henzen 7066), Ti. Plautius Silvanus Aelianus unter

Claudius und Vespasian (Orelli 750 vgl. 723), T. Vitrasius Pollio, dem Gemahl
einer Base des Kaisers Marcus (Orelli 5477), Ser. Calpurnius Dexter Consul 225
(Henzen 6503) — , deren Patriciat nicht nachweislich ist, die aber ihrer sonstigen

Stellung nach ihn füglich gehabt haben können. Hiemit ist die Schwierigkeit

gehoben, die Borghesi opp. 3, 23 bei Erklärung der Inschrift Orell. 5003 her-

vorhob. Vgl. Renier mttanges p. 19. — Dass zuweilen nach Bekleidung des

Volkstribunats der Patriciat verliehen wird (Orelli 723. 773), ist damit wohl
vereinbar.

3) Es kann nicht Zufall sein, dass unter den Juliern und den patricischen

Claudiern des augustischen Hauses kein einziger curulischer Aedilis sich findet

und schon der älteste dieser Prinzen, Tiberius magistratus . . . percuntrrit

quaesturam (731) praeturam (738) constitutum (741 ; Sueton Tib. 9), also dieses

Amt nicht übernommen hat (bei Dio 53, 26 ist offenbar nur eine gleichsam

IdlHeiaehfl Thltigkeit, nicht das Amt gemeint). Agrippas curulische Aedilität

721 fällt vor die Constituirung des Principats. Die von dem Schwiegersohn des

Augustus M. Marceilus im I. 7.'ll übernommene fügt sich sowohl der alten Ord-
nung wie der neueren, da Marceilus Plebejer war, und berechtigt insofern nicht

das Eintreten der letzteren bis 731 zurückzudatiren.
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wahrscheinlich die nächste Veranlassung gewesen ist dieses Amt

in die obligatorische Beamtenreihe aufzunehmen, noch nach dieser

Zeit Augustus zu schaffen gemacht hat (S. 479 A. 1,2); denn

sie bestand sogar noch unter Claudius (S. 478 A. 3), und wahr-

scheinlich ist es erst eine Folge der Ausdehnung des kaiserlichen

Adlectionsrechts und der Emancipation desselben von der Cen-

sur, dass die Verlegenheit die Stellen von Jahr zu Jahr voll-

zählig zu besetzen in der späteren Zeit wenigstens nach aussen

hin nicht mehr zu Tage tritt 1
). — Auf jeden Fall ist die

tribunicisch - ädilicische Rangstufe in das alte republikanische

System der drei Grade der Quästorier, Prätorier und Gonsulare

erst nachträglich eingeschoben worden; und mag dies auch von

Augustus gleich damals geschehen sein, als er nach der actischen

Schlacht das Gemeinwesen ordnete, so ist doch diese neue Stufe

nie zu der Bedeutung gelangt wie die erste, dritte und vierte.

Nach den drei alten Stufen ward die ganze augustische Aemterord-

nung angelegt und jeder dieser Klassen eine gewisse Zahl von

Stellungen reservirt, während den Tribuniciern und Aediiiciern,

so viel wir sehen, durch diese Staffel keine Aemter zugänglich

wurden, die nicht der blosse Quästorier auch hätte erhalten

können. Es würde dies auch, da für die Patricier die zw7eite

Staffel nicht bestand, auf eine Zurücksetzung dieser hinausgelaufen

sein, die Augustus nicht beabsichtigen konnte.

Die zahlen- Die Zahlenverhältnisse stellen sich nach den Ordnungen dieser
Verhältnisse
der vier Epoche für die vier oberen Stufen dahin, dass mit den zwanzig
augusti-

schen Be- Quästoriern (mehr hat es schwerlich gegeben nach Abzug der
amten-
kiassen. patricischen die sechzehn tribunicisch-ädilicischen Stellen besetzt

werden, mit den gewesenen Tribunen und Aedilen so wie mit

den patricischen Quästoriern die Prätorenstellen , deren Zahl ge-

schwankt, aber im Ganzen auf zwölf bis sechzehn gestanden hat.

Die Zahl der jedes Jahr fungirenden Gonsuln steht in der früheren

Kaiserzeit normal auf vier, von der flavischen Zeit an mindestens

auf acht, ist aber überhaupt sehr schwankend. Ausserdem

kommen in den unteren drei Graden noch die adlecti in Betracht,

1) Auf den Inschriften tritt es nicht hervor, dass Personen, die vorher

nicht Quästoren und nicht einmal Senatoren gewesen sind, zum Volkstribunat

gelangen, was doch nach dem Zeugnisse der Schriftsteller unter der ersten

Dynastie nicht selten vorgekommen . ist (S. 478. 479}. Bei der Fassung der

Inschriften aus der julisch-claudischen Zeit ist dies begreiflich; hätte es fort-

bestanden, so müssten die späteren Steine die Spuren davon zeigen.
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deren Zahl besonders in späterer Zeit nicht unbedeutend gewesen

zu sein scheint. Viel Spielraum also hatte die Wählerversammlung

auch bei diesen Creirungen nicht, immer aber noch mehr, als wir

zwischen Vigintivirat undQuästur nachzuweisen vermögen (S. 529),

und ohne Zweifel gerade so viel , als die Kaiser den Comitien,

resp. dem Senat glaubten zugestehen zu können.

Die obligatorische für die Patricier drei-, für die Plebejer ^°^J^
en

viergliedrige augustische Magistratsordnung erscheint in dem nach-
b^ic?s"chen

diocletianischen Gemeindewesen von Rom und Constantinopel in
.J^JJjJ*

der Weise modificirt, dass die ädilicisch-tribunicische Rangstufe

verschwunden ist und auf die Quästur, wie in älterer Zeit allge-

mein und bei Patriciern immer geschehen war, unmittelbar die

Prätur folgt 1
). Es hängt dies ohne Zweifel damit zusammen, dass

diese Ordnung in der bezeichneten Epoche wesentlich nur noch

für die Ausrichtung der Spiele in Retracht kommt, welche unter

dem Principat wohl auf der Prätur und der Quästur, aber nicht

auf der Aedililät und dem Volkstribunat lasteten. Sehr wahr-

scheinlich ist wenn nicht die vollständige Abschaffung der ädili-

cisch-tribunicischen Rangstufe, doch der Anfang zu ihrer Reseiti-

gung zurückzuführen auf die Verordnung von Severus Alexander,

wodurch den vom Kaiser bezeichneten Quästoren einerseits die

Verpflichtung auferlegt wird oder vielmehr auferlegt bleibt die

Spiele auf ihre Kosten zu geben, andererseits aber ihnen sodann

sofort die Prätur verheissen wird 2
). Auf diese Refreiung allein

kann die Massregel sich nicht beschränkt haben; denn wenn da-

nach aus den zur Uebernahme der Aedilität oder des Tribunats

verpflichteten Quästoriern ausser den Patriciern auch noch die

gewesenen quaestoj*es candidati ausschieden , so reichte die Zahl

der übrig bleibendpn offenbar nicht hin, um die sechzehn Stellen

1) Bekanntlich kennen die Inschriften und sonstigen Zeugnisse dieser Zeit

in der stadtrömischen Aemterlauibahn nur die Stufen der Quästur und der

I'nttnr. Vgl. /. 11. Orelli-Heozen 1100. 1187. 1188. 2284. 2351. 2354. 3159.

3162. 31S4. 3185. 6475. 6481. Das Consulat Ui in dieser Epoche Keichsamt
und dar! sieht mit jenen auf gleiche Linie gestellt werden.

'2) Y'da Mtjundri .•. 43 : <]u<iestore8 candidatos ex sua peeuniu iussit inunera

dort, sed Ua (die Hdschr. fiedieta), ut post quaesturam praeturas aeeiperent

tt deinde provirteiu* reyennt : arcarios vero instituit qui de arca (isci munera
ederent eademque parriorn. Dies bestätigen die Inschriften insofern, ul> die

quaettores ean<lidati \<>r Alexander in der Regel zum Tribunat oder zur Aedilit.it.

dagegen nach Alexander unmittelbar zur Prätur befördert werden (vgl. /.. 1'..

li 1194. 3183. 6461. 6M2. 6981).
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der zweiten Staffel zu besetzen 1

). Auch ist es auffallend, dass

in denlnschriften bisher weder ein Volkstribun 2
) noch ein Aedi-

lis 3
)

zum Vorschein gekommen ist, der mit Sicherheit nach

Alexander gesetzt werden könnte. Vielleicht ist also die Ver-

fügung so aufzufassen , dass die obligatorische Uebernahme der

Aedilität oder des Volkstribunats von Alexander überhaupt aufge-

hoben ward 4
). Eine gewisse formale Repräsentation der beiden

alten Magistraturen muss allerdings geblieben sein und lasst sich

wenn nicht für die Aedilität 5
), doch für den Volkstribunat 6

) bis

weit in die nachdiocletianische Zeit hinein erweisen. Aber in der

Aemterreihe wenigstens erscheinen sie nach Alexander nicht mehr 7
)

.

1) Dies steht der Annahme Marinis {Arv. p. 803) und Borghesis {opp. 3, 23.

4, 310) entgegen , dass nach Alexander diese Stellen aus den guaestores non
candidati besetzt worden seien. Die Worte des Biographen legen diese Auf-
fassung allerdings nahe genug; aber ihm sind die Spiele die Hauptsache und
nur beiläufig berührt er die für die Aemterstaffel eingetretene Neuerung.

2) Unter Caracalla begegnet noch ein allectus intet tribunicios a divo Magno
Antonino (Henzen 6454); kurz vor oder unter Alexander ein Volkstribun (Le-
gionslegat unter Alexander: Henzen 6504 vgl. Marini Arv. p. 793); ein anderer

unter Alexander (Henzen 6048, im J. 230 creirt zum sodalis Augustalis und
bald darauf Mb. pleb. kandid. ; vgl. S. 527 A. 3). Spätere Volkstribune finde ich

nicht (vgl. A. 5).

3) Dio 78, 22 gedenkt der Aedilität unter dem J. 217. Der späteste Be-
leg für die Aedilität, den ich finde, ist ein Cerialädil , der nachher unter Gor-

dian (238—244) Legionslegat gewesen ist (Orelli 3143). Auch Borghesi opp.

5, 385 giebt an, dass er für die Aedilität nach Alexander keinen sichern Beleg

mehr wisse. Dass die Apparitorendecurie der plebejischen Aedilen noch unter

Gordian bestand (Orelli 977), gestattet keinen sichern Rückschluss auf die Fort-

dauer der Aedilität selbst (S. 354).

4) Die Controverse wäre entschieden , wenn aus der Zeit nach Alexander
die Inschrift eines Quästors sich fände, der weder quaestor candidatus noch Patri-

cier gewesen ist. Aber eine solche liegt nicht vor : Henzen 5954 : M. Tineio

Ovinio L. f. Arn. Casto Pulchro . . q. urb., pr. fc., cos. erfüllt zwar die erste Be-
dingung, aber nicht die zweite, zumal da Q. Tineius Rufus Consul 182 er-

weislich Patricier war (Orelli 2207).

5) Dass nach der Biographie Gordians c. 11 der .Consul im J. 237 sich

cum praetoribus, aedilibus et tribunis plebis in die Curie begiebt und nach der

der dreissig Tyrannen c. 33 ein gewisser Censorinus ausser anderen sehr befrem-

denden Stellungen auch aufgeführt wird als tertio consularis legatus, praetorius

secundo
,

quarto aedilicius , tertio quaestorius , wobei wahrscheinlich an die vom
Senat aus seiner Mitte entsandten Botschafter gedacht ist, kann zwar lediglich

dem Farbentopf dieser Scribenten in Rechnung gestellt werden ; aber es kann
auch wie vom Tribunat , so von der Aedilität sich noch ein Schattenbild später

behauptet haben.

6) In den Adressen der vom Kaiser an den Senat gerichteten Schreiben er-

scheinen die Volkstribune noch im J. 423 n. Chr. ; und in einer orientalischen

Verordnung vom J. 371 (C. Th. 12, 1, 74, 3) werden den Senatoren zugezählt

quos veteri tribunorum plebis appellatione respersos umbra nominis nobis adnuen-

tibus constiterit populo praefuisse , vermuthlich also vom Kaiser creirte Titular-

tribune. Vgl. den Abschnitt vom Volkstribunat.

7) Es folgt hieraus die für die Datirung zahlreicher Inschriften wichtige
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Befreiungen in Betreff der obligatorischen Aemterstaffel sind ueber-

als generelle Privilegien der republikanischen Zeit unbekannt; ^iner"
6

und auch aus der Kaiserzeit weiss ich, abgesehen von der eben

erörterten der Patricier von der tribunicisch-ädilicischen Stufe, die

nicht eigentlich als Privilegium aufgefasst werden darf, nichts der

Art anzuführen, als dass mit der von Kaiser Claudius im J. 44

eingeführten, von Nero im J. 56 wieder abgeschafften dreijähri-

gen Aerarquästur die gesetzliche Befreiung von der folgenden Stufe

verbunden gewesen ist 1
). — Auch mit persönlichen Befreiungen

ist man in republikanischer Zeit äusserst sparsam gewesen: es

dürften im Wege Rechtens kaum andere Fälle der Art vorgekom-

men sein als die Entbindung des jüngeren Africanus von der

Prätur und des Pompejus von Quästur und Prätur 2
). — In der

nachcaesarischen und der Kaiserzeit aber sind derartige Befreiungen

für die Prinzen des kaiserlichen Hauses beinahe Regel 3
) und

auch sonst nicht seilen 4
). Einmal sind sie nothwendig enthalten

Regel, dass das Vorkommen des Tribunats oder der Aedilität die Epoche vor

und unter Alexander, der unmittelbare Uebergang von der Quästur zur Prätur

aber bei solchen Personen, die nicht Patricier sind, diejenige von Alexander
abwärts bezeichnet. Doch führt die letztere Regel insofern nicht ganz sicher,

als die patricische Qualität nicht immer ausdrücklich ausgesprochen wird. Auch
wird jeder, der epigraphische Forschungen angestellt hat, sich bescheiden der-

gleichen Annahmen zunächst nur zu weiterer Prüfung hinzustellen, da niemand
im Augenblick sagen kann, ob in dem unübersehbaren Material nicht eine oder

die andere die Zeitgrenze modiflcirende Instanz vorkommt.

1) Tacitus ann. 13, 29: Claudius quaestores rursum imposuit (aerario) iisque

.... extra ordinem honores promisit. Dio 60, 24 : xottuaii; aurfjv (rfyv oiotacYjaiv)

xard xo äpyoüov t-i-petyw .... xal ot u.sv axpaT^Yia? euftu; dXdixpavov, ot öe

y.al (AirDöv Cqpcpov, Stcoj; tcots %a\ e&o£av ap£ai. Dies bestätigen die Inschriften.

Die beiden einzigen, auf denen diese Quästur vorkommt, Henzen 6456 und die

in den 'ungedruckten lateinischen Inschriften' (Programm des Berliner Gymna-
siums zum grauen Kloster Ostern 1871) S. 19 von Bormann kürzlich herausge-

gebene Inschrift von Suasa in Umbrien zeigen die Ueberspringung der zweiten

Stufe. Die letztere lautet nach Bormanns richtiger Auflösung: L. Coiedio L.

f. Ani. Candido , tr. mil. leg. VIII Aug., HIv. capital.
,

quaest. Ti. Claud.

Caes. Aug. (Jer., quaes. aer. Satur. , cur. tab. p. Hunc Ti. Cl{audius) Caes(af\

\tinicus) revers(um) ex castr(is) m[il{itaribusy] don(avii) cor(ona)

i mur(ali) valQari) hasta [pu\ra, eund{en\)\q(ue)] cum ha[be]r[et) inter

8U08 qfuaestores), eod\em) ann(o) et a\e\r{arii) Sat( urni) q(uaestorem) esse ius(sit).

Publ\

2) S. 520 A. 2. Ob in Fällen, wie die Wahl des jüngeren Marius war
(a. a. 0.), Entbindung von den Gesetzen oder offene Gesetzverletzung stattge-

funden hat, ist nicht zu erkennen.

3) Besonders häutig findet sich Ueberspringung der Prätur.

udsweise geben die Triunmni einem Bewexbez um die- Quästur so-

\r, iiiit.it ( Appian b. o. 4, 18) und wird dem Clodius Albinus von

Commodus die Quästur erlassen ivita Clodii 6). Krlass der zweiten Rangstufe

kommt vor bei Tacitus ann. 2, 32.
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in der ausserordentlichen, dass heisst nicht durch Verwaltung der

Quästur herbeigeführten Aufnahme in den Senat, welche der Re-

publik unbekannt gewesen zu sein scheint. Da der Senat dieser

Zeit in die drei, später vier oben erörterten Rangklassen zerfiel,

so dass niemand Senator sein konnte ohne einer derselben anzu-

gehören, schloss die ausserordentliche Aufnahme in den Senat

zugleich den Nachlass mindestens der Quästur ein, öfter, beson-

ders wenn ältere Leute also aufgenommen wurden, auch des Tri-

bunats oder der Prätur; die Consularität jedoch ist bis in späte

Zeit hinab nicht auf diesem Wege erworben worden, sondern nur

durch wirkliche Rekleidung des Consulats. — Zweitens ist auch

dem Senator nicht selten, anfanglich in der einfachen Form der

Entbindung von dem Gesetze, späterhin in der Form der Adlec-

tion unter die betreffende Klasse, die Ueberspringung einer Zwi-

schenstufe gestattet worden. — Da indess diese Privilegien mit

der Adleclion in den Senat oder die Senatsklasse auf das engste

zusammenhängen und die Ertheilung des senatorischen, resp. des

höheren senatorischen Ranges dabei von viel grösserer Bedeutung

ist als der Ausfall eines oder mehrerer der obligatorischen Aemter,

so wird es angemessen sein, wie schon früher (S. 440) in Betreff

der Adlection selbst bemerkt worden ist, auch die vollständige

Erörterung dieser Verhältnisse dem Abschnitt von dem Senat

vorzubehalten.

Gesetzliche Zum grössten Theil eine Consequenz der hier auseinander
Aemterfolge

' gesetzten theils gesetzlichen, theils herkömmlichen Abstufung der

Aemter ist die officielle Fixirung der Reihenfolge, in welcher

die einzelnen Aemter in der legalen Sprache aufgeführt werden.

Es sind an diese Folge auch wohl gesetzliche Bestimmungen ge-

knüpft worden. So wird bei der successiven Vornahme der

Designationen, bei dem jährlichen Eidschwur der verschiedenen

magistratischen Collegien, über welche beide Vorgänge weiterhin

gesprochen werden wird , und in anderen ähnlichen Fällen die

officielle Reihe der Magistraturen massgebend gewesen sein. Diese

Reihe, wie sie wenigstens seit dem sechsten Jahrhundert der

Stadt bestand 1
), ist die folgende:

1) Die wichtigsten allgemeinen Belegstellen aus den Urkunden und dem
Sprachgebrauch der Schriftsteller für diese Stufenfolge stelle ich hier in chrono-

logischer Folge zusammen. 1) Bantinisches Gesetz um 630 (C. /. L. I p. 45)
Z. 15: die, cos., pr., mag. eq., cens,, aid., tr. pl., g., Illvir cap., Illvir a.
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1) dietator,

2) consul,

3) interrex*),

4) praetor,
'') magister equitum 2

),

6) cercsor 3
).

d. a., ioudex ex h. I. plebive scito [/actus]. — 2) Repetundengesetz 630/1
(C. 1. L. I. p. 58) Z. 8: die, cos., pr., mag. eq., — 3) Daselbst

Z. 16. 22 (das. p. 59): tr. pl., q., Illvir cap., tr. mil. leg. IUI primis aliqua

earum, Illvir a. d. a. ; ebenso Z. 22, aber mit Umstellung der letzten beiden
Aemter. Vgl. Z. 2. — 4) Ackergesetz vom J. 643 Z. 35 (das. p. 81): cos.,

pr., cens. — 5) Cicero pro Rab. ad iud. 6, 14: Giaucia
(-J-

als Prätor 654)
solebat . . . populum monere , ut , cum lex aliqua recitaretur

,
primum versum

attenderet
, si esset ldictator consul praetor magister equitum\ ne laboraret. —

6) Cicero pro Cluent. 54, 148 aus Sullas Gesetz über Mord: tribunus militum
legionibus Illlprimis, quaestor, tribunus plebis. — 7) Gesetz aus unbestimmter
Zeit (C. 7. L. I n. 210): dietator, cos., pr., mag. eq — 8) Zonaras

(S. 2i A. 3) zählt die unstetigen ordentlichen Beamten nach der Rangfolge

auf: dietator, censor, mag. eq. — 9) Inschrift (S. 329 A. 2) eines praeco

ex tribus decuris
,

qui cos., cens., pr. apparere solent. — Ferner die Schrift-

stellerzeugnisse: 10) Varro (S. 188 A. 2): dietator, consul, praetor, tr. pl.,

interrex
,

praefectus urbi. — 11) Derselbe de l. L. 6, 93: censor, consul,

dietator, interrex. — 12) Cicero (S. 188 A. 1): consul, praetor, magister populi

equitumque. — 13) Derselbe Verr. I. 1, 54, 142: consul, censor, praetor. —
14) Liv. 23, 23, 5. 6 zum'J. 538: magistratus curules. aediles (d. h. die ple-

bejischen), tribuni plebis, quaestores. — 15) Liv. 26, 10, 9 zum J. 543: dic-

tatores, consules, censores. — 16) Liv. 41, 9, 11 zum J. 577 : dietator, consul,

interrex, censor, praetor. Dazu kommen dann die aus republikanischer Zeit uns
erhaltenen Aemterfolgen einzelner Individuen , insbesondere die der Scipionen-

grabschriften und die der freilich erst in der Kaiäerzeit redigirten Elogien

(C. 1. L. I, 277 fg.).

1) Diese Stellung giebt dem Interrex Livius (S. 542 A. 1, 11); die beiden

Elogien 29. 30 (um von dem in der Reihenfolge irregulären des Ap. Claudius

das. 28 abzusehen) stellen den Interrex nach dem Censor. Varro S. 542 A. 1, 10
folgt offenbar nicht der Rangordnung.

2) Der magister equitum steht in den Gesetzen (S. 461 A. 1, 1. 2. 5. 7)
ohne Ausnahme hinter dem Prätor und vor dem Censor. Dagegen in der facti-

schen Schätzung der späteren Zeit gilt der Prätor weniger als der Reiterführer

Heim <lie Wahl eines Niehtprätoriers zum mag. eq. giebt Anstoss: Dio
% 42, 21),

der Censor aber mehr (Zonaras S. 542 A. 1, 8).

3) Für die Stellung der Censur hinter dem Consulat sprechen alle Zeug-
nisse, sowohl die allgemein. in |

S. 542 A. 1, 1. 2. 4. 5. 7. 13. 15. 16) als die

iiulividuellen der Scipionengrabschriften mit dem tralaticischen consul censor

aidilis hie (oder quei) fuit npud vos (C. I. L. I, 31. 32) wie der Elogien (14.

29. 30), obwohl der chronologischen Folge nach alle diese Personen die Censur
erst nach dem Consulat bekleidet haben. Eine Ausnahme macht nur die Prosa-

grabschrift des Scipio Consul 495 , deren Folge aidiles cosol cesor offenbar die

chronologische ist , und das ganz anomale Elogium des Ap. Claudius so wie

Varro S. 542 A. 1, 11, in treleh«! beiden Stellrn f.nur »ogar die Dictatur dem
( nnsulat nachgesetzt wird. — Hinter der I'riitur nennen die Censur die Gosetze

(8. 542 A. 1, 1. 2. 4. 5); die Insrhriii,m i
s. 542 A. 1, 9), ferner dir Kl«

gien(30 vgl. 28) sowie Cicero
|
s. 549 A. 1, 13) und Livius (S. 542 A. 1, IL)

kehren die Ordnung um.
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7) aedilis, in der allgemeinen Aufzählung ohne Unterschei-

dung der beiden Kategorien, sonst mit Voranstellung der curuli-

schen (S. 532 A. 3),

8) tribunus plebis,

9) quaestor,

4 0) die zu dem Vigintisexvirat gehörigen Magistrate 1
),

1
1

) tribunus militum, soweit er Magistrat ist 1
)

.

Dabei ist die Folge der Aemter natürlich, so weit sie obligatorisch

ist, streng eingehalten, die bloss herkömmliche (so weit davon

überhaupt die Rede sein kann , was besonders bei dem A mt

des Interrex nicht der Fall ist) im Ganzen genommen auch

;

aber es ist davon abgewichen bei der Censur. Wahrscheinlich

ist nebst der obligatorischen Aemterfolge auch der Besitz und

die Zahl der Fasces berücksichtigt worden und dies der letzte

Grund gewesen sowohl für die Anordnung der höhern Aemter

unter sich wie auch für die Stellung der Censur. Die ausser-

ordentlichen Aemter pflegen in der allgemeinen Aufzählung der

Magistraturen am Schlüsse hinter den ordentlichen zu stehen,

während sie bei den Individuen gewöhnlich an der Stelle einge-

schaltet werden, die ihnen in der chronologischen Folge zukommt.

Auch die Sacerdotien werden in der Regel hinter den Aemtern

und davon gesondert verzeichnet.

8. Gesetzliche Altersgrenzen.

Aus- Es bleibt endlich die Frage zu beantworten , inwiefern die
Schliessung ° •

des impubes Bekleidung aller oder gewisser Aemter von den Gesetzen unmit-
und des ö ö

praetextatm. telbar an ein bestimmtes Lebensjahr geknüpft worden ist. Die

frühere Republik hat sich in dieser Beziehung darauf beschränkt

den unmündigen Knaben, und zwar nicht bloss den noch nicht

vierzehn Jahre alten und desshalb auch zur Vollziehung privat-

rechtlicher Acte unfähigen impubes, sondern auch den zwar im

Alter der Pubertät stehenden, aber noch das Knabenkleid tragen-

1) Wenigstens stellt den Kriegstribun das Repetundengesetz (S. 542 A. 1, 6)
dem Illvir capitalis nach, ebenso das Elogium des Drusus (S. 524 A. 1) tr. pl.

663 dem Xvir stlit. iudic. ; dagegen hat die wenig ältere Scipionengrabschrift

C. I. L. I, 38: q., tr. mil. II, Xvir sl. iud., und dies ist, wie wir oben S.

526 sahen, die in der Kaiserzeit gewöhnliche Folge.
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den praetextatus auszuschliessen x

)
. Aber auch darüber hinaus

hat es ohne Zweifel in dem Ermessen des Wahldirigenten gestan-

den einen Bewerber abzuweisen, der ihm seines jugendlichen

Alters wegen für das Amt schlechthin untüchtig erschien. Die weitere

Aufforderung, die in dieser Beziehung an den wahlleitenden Be- Sung
SC

wegen

amten gerichtet ward , als der zweiundzwanzigjährige P. Scipio, AUersretfeT

der spätere Africanus, sich für 541 um die Aedilität bewarb 2
),

zeigt die Zulässigkeit derartiger Abweisungen, obwohl der Wahl-

dirigent in dem gegebenen Falle ihr nicht entsprach. Eine ge-

setzliche Norm bestand nicht , vielleicht nicht einmal ein festes

Herkommen; man verliess sich in dieser Hinsicht sowohl für die

Handhabung der Regel wie der etwa im Interesse des Gemein-

wesens zu machenden Ausnahmen auf den Tact wo nicht der

Wählerschaft, doch der wahlleitejiden Beamten und der daneben

eingreifenden Volkstribune.

Die allmählich sich fixirenden Qualificationsregeln, die bisher Conse-

auseinandergesetzt sind, führten folgeweise nothwendig auch gewisse q
Q
e

uaTifica

er

Altersgrenzen für die einzelnen Aemter herbei. Wenn die in An- tl0

füP
re

die
n

rechnung kommende Dienstzeit nicht begonnen werden durfte vor grenzen.

dem vollendeten 17. Lebensjahr (S. 488); wenn die Uebernahme

des Amtes oder vielmehr die Bewerbung um das Amt geknüpft ist

an die zehnmalige Stellung bei der ordentlichen Jahresaushebung

1) Unter den Verfassungswidrigkeiten der Revolutionsepoche wird aufgeführt,

dass tafuc&eat it; £v -rcaiaiv alpe&el; iicttta rrj; uatepata« (d. h. am Tage nach

der Wahl, nicht dem Antritt) £; dcprjßo'j; £a-rjX&e (Dio 48, 43) und dass von

Caesar Augustus TcaToe? avrjßot zu praefecti fer. hat. bestellt wurden (Dio 49, 42).

2) Liv. 25, 2 : huic petenti aedilitatem cum obsisterent tribuni plebis, negantes

rationem eius habendam esse, quod nondum ad petendum legitima aetas esset, 'si me\
inquit, lomnes Quirites aedilem facere voiunt, satis annorum habeo\ tanto inde

favore ad suffragium ferendum in tribus discursum est, ut tribuni repente incepto

destiterint. Vgl. Polyb. 10, 4. Die Stelle ist in älterer Zeit oft beputzt worden,

um darauf ein älteres Annalgesetz als das villische zu gründen, und Livius hat

diese Annahme durch den von der späteren Ordnung übertragenen Ausdruck
aetan legitima mit verschuldet. Aber augenscheinlich handelt es sich hier gar

Dicht um Handhabung eines Gesetzes, sondern um das in älterer Zeit mit grös-

serer Freiheit gehandhabte Recht des Walil.liriu.'nten, resp. der Tribüne an-

stössige Candidaten von Amts wegen zuni. kzuweisen. Ganz gleichartig ist der

Vorgang bei der Wahl des Quästoriers T." Flamininus zum ComuJ fül BÖ6, dem
die Tribüne sich ebenfalls anfangs widersetzen; nur dass Livini hier ausdrück-

lich ( |i<- Xu! i-sigkeit der Wahl per lege» anerkennt (32, 7, 11), wähnmd l'lutarch

{i'inn. '2) ihn irrig bezeichnet als Bewerber 7tapd tou; v^aou;. Damit verträgt

es sich sehr wohl, dass in derselben Epoche ohne besondere Befreiung M. Vale-

rius Corvus im J. 406 mit 23 (Liv. 7, 26, 12. c. 40, 8; Val. Max. S, Im, 5;

ip. 2, 26; Appian h. r. 8, 88), der ältere Afrlcanus im .1. M8 mit 29 Jahrrn

Consuln geworden sind, welche letztere Creirung Val. Max. 8, i.*>, .'» freilich

au. h irrig bezeichnet als citerior legitimo tempore.

i: m. altera, i. 3. Ann. 80
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(S 487); wenn ferner zwischen je zwei ordentlichen Gemeinde-

ämtern ein amtfreies Biennium verstreichen muss und die Bekleidung

der Quästur für die Prätur, die der Prätur für das Consulat die

gesetzliche Voraussetzung ist, so kann, abgesehen von besonderen

Befreiungen, kein Bürger vor dem 28. Lebensjahr die Quästur,

vor dem 31. die Prätur, vor dem 34. das Consulat bekleiden,

wer aber die curulische Aedilität übernimmt 1
), nicht vor dem

34. zur Prätur und vor dem 37. zum Consulat gelangen. — Wenn
die also zusammengefassten Bestimmungen in dem villischen Ge-

setz von 574 entweder vorausgesetzt oder angeordnet, also auf

jeden Fall mittelbar eine Altersgrenze dadurch festgesetzt war,

so lässt es sich aber auch mindestens sehr wahrscheinlich machen,

dass das Gesetz nicht weiter gegangen ist und directe auf ein

bestimmtes Lebensjahr fixirte Be\verbungsbeschränkungen in dem-

selben keinen Platz gefunden haben. Dass als Zweck des villi-

schen Gesetzes zuweilen angegeben wird die allzu jungen Leute

von den Aemtern zurückzuhalten , ist auch dann richtig , wenn

das Gesetz nur mittelbar darauf hinauskam 2
). Dasselbe gilt

von dem bekannten römischen Sprachgebrauch, dass der Can-

didat dasjenige Jahr, in welchem die Gesetze ihm zuerst die

Bewerbung um ein Amt gestatten , als 'sein Jahr' (suus annus)

bezeichnet 3
); welcher Sprachgebrauch daran anknüpft, dass

lj Ob vor oder nach der Quästur, kam im Ergebniss auf dasselbe hinaus.

2) So sagt Cicero Phil. 5, 17, 47 : legibus annalibus cum grandiorem aetatem

ad consulatum constituebant ,
adulescentiae temeritatem verebantur und de l. agr.

2, 2, 3 : aliquanto serius
,
quam per aetatem ae per leges liceret. Ebenso giebt

Livius (oben S. 511 A. 2) als Inhalt des viliischen Gesetzes an: quot annos nati

quemque magistratum peterent caperentque. In den Fällen , wo ein Nichtprä-

torier sich um das Consulat bewirbt, wird zwar, wie die S. 520 A. 2 zusammen-
gestellten Stellen beweisen , in der Regel und besonders bei den besseren und
genau berichtenden Schriftstellern der Mangel der Prätur betont , aber nicht

selten auch die Jugend; so in Beziehung auf Scipio von Liv. ep. 50: per annos

consuli fieri nön licebat und von Appian Pun. 112*: o'j *fdp tco) oY V])axiav aurcji

ouveytopouv uuaTeüsiv ot vojjloi (vgl. Schrift de viris ill. 58, 5); bei Marius,

dass «i im 27. Jahr das Consulat übernommen (Appian 1, 87; Schrift de viris

Hl. 68; ähnlich Vell. 2, 26; Liv. 87); bei Pompeius App. &. c. 3, 88; bei

Dolabella App. b. c. 3, 129. Aus diesen und ähnlichen Stellen kann überall

nicht erkannt werden, ob die indirecte oder die directe Altersgrenze gemeint ist

;

sie passen auf beide. — Wenn nach Pacatus (paneg. Theodos. 7) non solum in

amplissimis magistratibus adipiscendis , sed in praeturis quoque aut aedilitatibus

capessendis aetas spectata est petitorum und keinem gestattet ward annos comi-

tiali lege praescriptos festinatis honoribus occupare , so wird darauf niemand Ge-

wicht legen.

3) Die Stellen dafür sind meist schon oben angeführt worden, so betreffend

Ciceros Consulat und Prätur S. 509 A. 1, betreffend die Prätur des Clodius

S. 510 A. 1, die des Furnius S. 509 A. 4. Hinzuzufügen ist noch die Aeus-
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die Ambition der Epoche es als besonders ehrenvoll betrachtete

so früh wie möglich zur Wahl und zum Amt zu gelangen.

Diese Bezeichnung ist gleichmässig passend, mag die Altersgrenze

geradezu im Gesetz ausgesprochen oder in den sonstigen Quali-

fikationen implicirt sein. Dafür aber, dass das villische Gesetz

directe Altersgrenzen nicht aufgestellt und dass noch geraume Zeit

in das siebente Jahrhundert hinein dergleichen überall nicht be-

standen haben, spricht besonders das Schweigen des Polybios über

dieselben, während er doch der indirecten in der Forderung der

vollendeten Dienstzeit enthaltenen gedenkt 1
). Auch die von den

beiden Gracchen vor dem dreissigsten Lebensjahr verwalteten

Quästuren lassen sich am leichtesten erklären unter der Voraus-

setzung, dass damals für die Uebernahme dieses Amtes keine

Altersgrenze, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Feldzügen

gesetzlich gefordert wurde 2
;. Ueberhaupt ist es nicht glaublich;

dass die Gesetzgebung von Haus aus denselben Zweck auf zwei

verschiedenen Wegen angestrebt haben soll, während doch jeder

serung Ciceros in einem an Cassius, Prätor mit M. Brutus 710 gerichteten Brief

(ad fam. 12, 2, 2), die sich auf die von beiden beabsichtigte Bewerbung um
das Consulat für 713 bezieht: est qui vestro anno filium suum consulem futurum
putet. Cassius, Quästor 700 , hätte an sich schon früher das Consulat erhalten

können, aber da er erst 710 zur Prätur gelangt war, war nun 'sein Jahr' für

das Consulat 713. Ebenso heisst Phil. 8, 9, 27 das Jahr 713 in Beziehung auf

des C. Antonius Prätors 710 Bewerbung um das Consulat eius annus und braucht

Sueton Galb. 3 annus suus von dem Jahr , in welchem die Consulare dazu ge-

langten um die consularischen Proconsulate zu loosen. In gleicher Bedeutung
braucht Cicero ad Att. 13, 32, 3 die Bezeichnung annus legitimus; denn wenn
er von C. Tuditanus sagt: video curules mayistratus eum legitimis annis per-

facile cepisse , so ersehen wir aus den weiteren Angaben , dass Cicero das Ge-
burtsjahr des Tuditanus nicht weiss, wohl aber das Jahr seiner Prätur 622, das

seines Consulats 625, vielleicht auch das seiner Aedilität. Auf welchen Gründen
dies Jahr beruht , ob auf dem Lebensalter oder auf der Intervallirung oder wo-
rauf sonst, ist für den Sprachgebrauch gleichgültig, und diese oft gemissbrauchten

Stellen beweisen wohl, dass die betreffende Person nach den Gesetzen nicht vor,

sondern frühestens in dem betreffenden Jahr das betreffende Amt bekleiden

durfte, aber lehren nicht, welche der bestehenden Vorschriften im einzelnen

Fall zu Grunde liegt.

1) Von der gesetzlichen Folge und der Intervallirung der Aemter zu spre-

l h- n hatte er keine besondere Veranlassung. Hätte aber damals die Ordnung
bettenden, dass niemand vor einem bestimmten Lebensjahr eine apy^j TioXiTtx^

übernehmen durfte, so war es schief und genau genommen falsch diese zu be-

zeichnen als an zehn Dienstjahre geknüpft. Wenn auch, wie O. Hirschfeld mit

Grund bemerkt, Polybios in seiner Schilderung vorzugsweise die militärischen

V< rlialtnissi! im Auge hat, so darf doch eine solche Verkehrtheit ihm nicht bei-

«eineisen werden.

2) S. 488 A. 5. S. 489 A. 1. Auch M. Antonius der Redner, geboren 611

Brut, i 5, 161), war (Juästor im J. 641 (Val. Max. 3, 9, 9), scheint

also im laufenden 30. Jahr dieses Amt angetreten zu haben.

35*
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für sich vollständig zum Ziel führte; und da die Feststellung in-

directer Altersgrenzen durch das villische Gesetz feststeht, ist es

wahrscheinlich, dass man sich zunächst damit begnügt haben und

zu der Aufstellung direcler Grenzen erst dann geschritten sein

wird, als jene versagten.

Suiianische Dies Versagen ist nun aber, wenn die früher gegebene Dar-

der Quästur. Stellung richtig ist, allerdings eingetreten. Die Vorschrift in Betreff

der für die Quästur bedingenden zehn Dienstjahre war zwar in

Polybios Zeit noch in Kraft, aber entschieden nicht mehr in cicero-

nischer; und sie war so durchaus der Schlussstein des Gebäudes,

dass, wenn sie ohne Ersatz verschwand, das gesammte Annalgesetz

damit über den Haufen fiel. Da dies nicht geschehen ist, so ist

ein Ersatz eingetreten. Der Zeit nach muss diese Aenderung

erfolgt sein nach der gracchischen und vor der ciceronischen

Zeit ; vermuthlich geht sie zurück auf das suiianische Gesetz

vom J. 673. Wenigstens führt keine Spur darauf, dass diese

Ordnung schon vorher bestanden hat
;
während andererseits jenes

Gesetz nothwendig auf diese Frage eingehen musste. Die Aende-

rung kann nur darin bestanden haben, dass, als die Quästur aus

der Verbindung mit der erfüllten Dienstpflicht gelöst ward , das

Gesetz für sie eine nach dem Lebensalter bemessene Grenze auf-

stellte ; und dies bestätigen alle Spuren. Insbesondere ist ausser

Zweifel, dass die Neuerung, wie sie auch sonst formulirt worden

ist, lediglich die Qualifikation zur Quästur betroffen haben kann.

Dies ist nicht bloss desshalb wahrscheinlich, weil die zur Ab-
änderung stehende Qualifikation der zehn Dienstjahre sich un-

mittelbar allein auf die Quästur bezogen hatte und die höheren

Magistraturen auch früher nur relativ, eben durch die Quästur, an

ein Minimalalter geknüpft worden waren, sondern wird dadurch

ausser Zweifel gesetzt, dass die Zulassung zur Bewerbung vor

der gesetzlichen Frist in der officielien Formulirung der nach-

sullanischen Zeit allein für die Quästur ausgesprochen und die

frühere Zulassung zu den höheren Magistraturen behandelt wird

als damit selbstfolglich gegeben 1
). Dies würde nicht möglich

1) Cicero (Phil. 5, 17, 47) beantragte am 1. Jan. 711 zn Gunsten des-

jungen Caesar einen Senatsbeschluss : eins rationem, quemcumque magistratum
petet , ita haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quaestor fuisset.

Hätten die Gesetze geradezu die höheren Aemter an ein bestimmtes Lebensjahr
geknüpft, so wäre auf das Jahr, in welchem die Quästur bekleidet ward, in
dieser Hinsicht nichts angekommen.
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sein, wenn für Prätur und Consulat die Gesetze direct etwas

anderes verordnet hätten als die Bestimmungen über die Stufen-

folge und die Intervalle. Natürlich hindert dies nicht dasjenige

JVlinimalalter, das sich aus den Bestimmungen über die not-
wendige Folge. von Quästur, Prätur und Consulat (S. 51 9 fg.) und

über das Minimalintervall von zwei Jahren (S. 509 fg.) hienach

für Prätur und Consulat entwickelt, als für Prätur und Consulat

gesetzlich vorgeschrieben zu bezeichnen, also das quästorische

Minimalalter mit Zuschlag von drei Jahren als prätorisches , mit

Zuschlag von sechs Jahren als consularisches Minimalalter anzu-

sehen 1
); nur geradezu kann darüber in den Gesetzen dieser Zeit

nichts verfügt gewesen sein.

Ueber das für die römische Quästur in der Epoche von Sullas

Dictatur bis auf Caesars Tod erforderliche Minimalalter liegen uns

zwei Zeugnisse vor, die unter sich stimmen. Cicero giebt als

Minimalalter des Consuls das 43. Lebensjahr an 2
); welches nach

dem so eben Gesagten dahin aufzufassen ist, dass die damals

bestehenden Gesetze für die Quästur das 37. vorgeschrieben haben

müssten. — Ferner wird von Pompejus berichtet, dass er in einem

Alter Consul geworden sei, wo er den Gesetzen nach überhaupt

1) Ciceros Vorschlag ging also dahin , indem Caesar gelten solle als

Quästor 710, ihm die Bewerbung um die Prätur für 713, um das Consulat für

716, also die Uebernahme des Consulats im 25. Lebensjahre zu gestatten ; und
dazu allein passt die weitere Ausführung, insbesondere die Hinweisung auf die

früheren Consuln admodum adulescentes , darunter den M. Valerius Corvus, der

im 23. Jahr zum Consulat gelangt sein soll. Dieselbe wird schief, wenn man
das in der Republik gewöhnliche minimale Intervall von Quästur und Consulat

auf 12 Jahre hier der Rechnung zu Grunde legt. — Der Vorschlag Ciceros scheint

nicht angenommen zu sein ; es erfolgten mehrere ähnliche sich einander über-

lo (Cicero ad Brut. 1, 15, 7); nach den Historikern (Appian b. c. 3, 51.

88; Dio 46, 29) wurde Caesar schliesslich erlaubt sich zehn Jahre vor der

gesetzlichen Zeit um das Consulat zu bewerben , also vermuthlich für 721 um
die Prätur, für 724 um das Consulat.

2) Cicero sagt im J. 711 (Phil. 5, 17, 48): Macedo Alexander cum ab ineunte

aetate res maximas yerere coepisset, nonne tertio et tricesimo anno mortem obiit?

quae est aetaa nostris legibus decem annis minor quam consularis. Nipperdey

>. ')7 emendirt diese Stelle ausnahmsweise nicht, 'obwohl man ja nur .V in V
zu ändern brauche

1

, um sie mit seinen Ansetzungen in Kinklang zu bringen;

dagegen wird sie mit einer Interpretation bedacht, die noch schlimmer ist. Es
soll das Gesetz hier 'in der strengsten Weise' gefasst, das heisst Tribunat und
Atflilitat mitgerechnet und das Intervall auch da, wo es gesetzlich nur ««in Jahr

hihI « inige Tage betrug, auf zwei Jahre und einige Tage angesetzt worden sein.

Das also heisst ein Gesetz 'in der strengsten Weise* fassen, dass man dem Mi-

nimaltermin eine ganze Reihe weder rechtlich erforderlicher noch herkömmlicher

Verlängerungen zulegt.
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noch kein anderes Amt habe übernehmen können 1

), das hebst»

dass er am 1. Jan. 684, im 36. Lebensjahr, nach den Gesetzen

noch nicht im quästorischen Alter stand; was also ebenfalls da-

rauf führt, dass die Quästur an das 37. Jahr geknüpft war.

Mit diesen ausdrücklichen Angaben über die gesetzlichen

Bestimmungen der spätesten republikanischen Zeit stimmt die Praxis

derselben, was Consulat und Prätur anlangt, wesentlich überein.

Insbesondere dass Cicero beide Aemter dieser Regel gemäss im

laufenden 43., resp. im 40. Lebensjahr angetreten hat, in Ver-

bindung damit, dass er nach seiner Angabe das Consulat so früh

wie die Altersgesetze nur immer gestatteten, erstrebt und erlangt

habe, ist insoweit für die Richtigkeit der Regel entscheidend 2
).

1) Cicero de imp. Pomp. 21, 62: quid tarn singulare, quam ut ex senatum

consulto legibus solutus consul ante fieret quam ullum aliurn magistratum per
leges capere licuisset? Die gangbare Erklärung, dass hier magistratus den cum-
lischen Magistrat bezeichne, ist allerdings eine Ausrede, aber immer noch besser

als Nipperdeys Vorschlag per leges zu streichen und dann die Worte dahin aus-
zulegen, dass Pompeius durch seine Feldzüge factisch gehindert worden sei sich

um die niederen Magistraturen zu bewerben. Dadurch wird der Gedanke schief.

Wenn Pompeius , wie Nipperdey meint , sich schon vor 684 verfassungsmässig

um die Quästur bewerben durfte und man ihn damals ausnahmsweise statt zu
dem niedrigsten gleich zu dem höchsten Amt zuliess , so ward er doch eben in

dem Jahre, in dem er von Rechtswegen Quästor hätte werden können , Consul,.

nicht aber, wie Cicero sagt, schon vor diesem Jahr. Cicero hätte in diesem Fall

von seiner Wahl gesprochen, wie von Scipios Bewerbung um die Aedilität und
Wahl zum Consul gesprochen wird , nicht aber einen Ausdruck gebraucht , der,

auch nachdem ihn das kritische Messer verstümmelt hat, sich noch gegen die

gewünschte Interpretation zur Wehre setzt.

2) S. 509 A. 1. Es ist gegen die Beweiskraft dieser Stellen insbesondere

von Wex (im neuen Rhein. Mus. 3, 276 fg.") eingewandt worden, dass Cicero in

allen diesen Stellen nicht sage , dass er in dem frühesten gesetzlich zulässigen

Altersjahr , sondern dass er in der gesetzlich kürzesten Zwischenfrist nach den
vorhergehenden Aemtern zur Prätur und Consulat gelangt sei; und es ist richtig r

dass wer z. B. im J. 710 die. Prätur bekleidet, das J. 713 als annus suus für

das Consulat bezeichnen kann , auch wenn er alsdann das minimale Lebensalter

schon überschritten hat (S. 546 A. 3). Aber 'wenn Cicero die Auszeichnung
darein setzt , dass andere zum Consulat gelangte novi homines sich beworben
hätten aliquanto serius quam per aetatem ac per leges liceret, während er Consul
geworden sei cum primum licitum fuerit , so spricht dies deutlich genug dafür,,

dass sein Consulatjahr auch das durch das Gesetz bestimmte Lebensjahr war'.

Becker (1. Aufl.). Wenn Cicero mit Nachdruck hervorhebt, dass er um das

Consulat sich beworben habe, cum primum licitum fuerit, so muss dies absolut ver-

standen und also daraus geschlossen werden , dass das laufende 43. Lebensjahr

eben, wie Cicero anderswo sagt, die aetas consularis war. Beschränkt man das

Heere auf ein einzelnes und nur relatives Qualificationsmoment , so trägt man
nicht blos in die allgemein lautenden Worte eine willkürliche Distinction hinein,

sondern man lässt Cicero sich eines Erfolges rühmen, der in der That gar keiner

ist; denn danach hätte er, auch wenn er mit sechzig Jahren Prätor und mit

dreiundsechzig Consul geworden wäre, immer noch sagen können, er sei Consul

geworden , cum primum licitum fuerit. — Nipperdey selbst (S. 52) muss die
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Auch scheint aus republikanischer Zeit mit einer einzigen Aus-

nahme 1
) kein Fall vorzuliegen, in welchem diese befden Aemter

vor der angegebenen Zeit übernommen worden wären 2
). —

Aber in Betreff der Quästur entfernt sich die Praxis von jener

Regel, die dafür das 37. Lebensjahr fordert, in der befremd-

lichsten Weise. Der Fall Ciceros und zahlreiche andere Belege

bezeugen übereinstimmend, dass diese in der fraglichen Epoche

vom vollendeten 30. Lebensjahre ab geführt werden konnte 3
).

schlagende Richtigkeit der Argumentation Beckers einräumen und hält es nur

mit einer 'gesunden Interpretationsmethode' vereinbar, dass der Redner absicht-

lich einen 'zweideutigen Ausdruck' gewählt habe, um Unkundige zu der

Meinung zu verleiten, er habe das Consulat so früh wie gesetzlich möglich er-

langt. Leider ist der Ausdruck eben nicht zweideutig und für jeden, der nicht

Ausflüchte sucht, die Entscheidung zweifellos.

1) Der Dictator Caesar, als dessen Geburtstag der 12. Juli 654 überliefert

ist, trat die Prätur an 692, das Consulat 695, also nach jener Ueberlieferung

im laufenden 38. und 41. Lebensjahr. Ich habe darum früher vermuthet (R. G. 3,

15 A.), dass das Geburtsdatum um zwei Jahr verschoben ist, worauf insbesondere

die im Anfang des Bürgerkrieges geschlagenen und mit LH bezeichneten Münzen
führen (Borghesi opp. 1. 499 und meine Anm. daselbst), und ich meine auch

jetzt noch , dass diese Annahme die am wenigsten gewaltsame ist. Wenn Nip-

perdey S. 3 fg. dagegen geltend macht , dass die von Sueton Iul. 7 dem Caesar

in den Mund gelegte Aeusserung über Alexander mit der gewöhnlichen Datirung

des Geburtstags stimmt, so habe ich die Erwähnung dieser Anekdote verschmäht,

da deren Fassung natürlich dem Biographen gehört. 'Man thut gewiss Unrecht',

sagte schon Becker (1. Aufl.), 'wenn man diese Aeusserung zur Grundlage chro-

nologischer Berechnung macht'. Ist jene Datirung richtig, so muss irgend ein

uns unbekanntes Rechtsmoment hier eine Abweichung von der Regel herbeige-

führt haben; und ich streite nicht mit dem, der einen solchen Ausweg vorzieht.

Aber es ist nicht kritisch die durch Cicero bezeugte und durch alle übrigen

Beispiele bestätigte Regel wegen einer einzigen dagegen sprechenden Instanz als

nicht vorhanden zu betrachten.

2) M. Antonius Redner, geboren 611, ward Prätor 651 (Liv. ep. 68); dass

er pro consule gegen die Piraten geschickt wurde (Cicero de or. 1, 18, 82), kann,

zumal in dieser Zeit, sehr wohl während der Prätur selbst geschehen sein. Dass

M. Cato sich für 699 um die Prätur bewarb, ist in der Ordnung; nach den An-
gaben über sein Alter (S. 552 A. 2) war er 659 geboren, stand also Anf. 699

im 40. Lebensjahr. Dass der Senat beabsichtigte ihn schon für 698 zum Prätor zu

machen durch den Beschluss, ut praetoriis comitiis extra ordinem ratio eins haberetur

(Val. Max. i. I. 11; Dio 39, 23; Plutarch Cat. min. 38), legt die Vem.uthuns
sehr nahe, dass er für 698 noch nicht wahlfähig war, das heisst also dass das

40. Jahr für die Prätur gefordert ward. Denkbar ist es freilich auch, dass er

zu spät von Cypern zurückkam um sich noch rechtzeitig zu melden (S. 485) und

dass der Senat ihn nicht von dem Alter, sondern von der Profession dispensiren

wollte. Was Nipperdey S. 61 über diesen Fall vorbringt, scheint mir vw'uig

befriedigend.

3) Cicero, geb. 3. Jan. 648, trat die Quästur an am 5. Dec. 678, also im

Sl . Lebensjahre. M. Antonius, geboren im J. 671 oder 672(I>rumann R. G. 1, 64),

war Quästor im J. 703 (s i. 1), im 31. oder 32. Jahr. Beispiele von

irüln nm Antritt scheinen ni«ht vorzukommen. Gegen die Angabe des Pltntal

(/i. n. 7, 19 iass M. Caelius der Redner, der wahrscheinlich im J. 699

die Ouästur verwaltet hat, am 28. Mai 672 geboren worden sei, hat Nipperdey

(Rh- in. Mus. 19, 289) erhebliche Einwendungen geltend gemacht.



— 552 —
Unterstützend kommt hinzu, dass Caesars Municipalgesetz für die

Uebernahme der Municipalämter, unter denen in den bei weitem

meisten Gemeinden wie in der römischen das niedrigste ordent-

liche die Quästur war. abgesehen von den Bewerbern, die ihrer

Militärpflicht genügt hatten und desshalb ohne Rücksicht auf ihr

Alter zugelassen wurden, das 30. Lebensjahr fordert 1
). Ob die

Regel der späteren Zeit, dass das angefangene Jahr in solchen

Berechnungen als vollendet zu gellen habe, also die Ueber-

nahme der Quästur bereits im laufenden 30. Lebensjahre er-

folgen könne, schon dieser Epoche angehört, ist zweifelhaft 2
);

aber dass die Quästur vom laufenden 31. Lebensjahre ab über-

nommen werden durfte und sehr häufig vor dem 37. über-

nommen worden ist, steht fest. — Für diesen Widerspruch

einerseits der unter sich über einstimmenden Angaben über die

Regel , andererseits der Praxis kann die Ausgleichung nur in

weiteren gesetzlichen Bestimmungen gelegen haben, die uns nicht

überliefert sind. Es mag etwa jedem, der erklärte sich um den

Tribunat oder die Aedilität bewerben zu wollen, gestattet worden

sein die Quästur statt im 37. schon vom 31. Lebensjahre ab zu

übernehmen, jedoch mit der Beschränkung, dass alsdann das

Minimalintervall zwischen Quästur und Prätur von zwei Jahren

auf acht stieg, also auch wer im 31. Jahre zur Quästur gelangte,

sich um die Prätur doch nicht früher bewerben durfte, als wenn

er im 37. Jahr die Quästur verwaltet hätte. In der That war

guter Grund vorhanden diejenigen, die sich um die nicht obliga-

torischen Aemter zu bewerben gedachten , mit denen , die dies

1) Z. 89 fg. : quei minor annos XXX natus est erit, nei quis eorum post

k. Ianuarias secundas in municipio colonia praefectura IIvir(atum) III Ivir(aturri)

neve quem alium mag(istratum) petito neve capito neve gerito , nisei quei eorum
stipendia . . . fecerit. Nach strenger Interpretation rnüsste das 30. Lebensjahr

sogar schon bei der Bewerbung erfüllt sein; allein diese ist, wie Nipperdey S. 16

richtig bemerkt, hier nicht statthaft. Schon die Gleichstellung des doch noth-

wendig verschiedenzeitigen petere und capere zeigt, dass .hier eigentlich nur an

einen dieser Acte und zwar den letzteren gedacht ist. Die Bestimmung bezieht

sich zunächst auf die Zahl der Stipendien , die von der Altersgrenze befreien
;

diese selbst wird nur vorausgesetzt, nicht angeordnet.

2) M. Cato
,

Quästor 689 , stand nach der Angabe Plutarchs (Cat. 3) im
J. 673 im 14. J. und starb im April 708 48 J. alt (Plut. Cat. 73;'Liv. 114).

Sind diese Ansetzungen genau, so ist er 659 geboren und hat die Quästur im
laufenden 30. Jahr übernommen, wogegen, wenn er bei deren Antritt am 5. Dec.

688 im 31. stand, er im J. 673 im 15. , im Apr. 708 im 50. Lebensjahr ge-

standen haben würde. Aber es möchte nicht rathsam sein aus derartigen Ueber-

lieferungen allzu scharf zu argumentiren.
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nicht beabsichtigten, nicht auf die gleiche Linie zu stellen. Hätte

man für jene wie für diese den allgemeinen gesetzlichen Anfangs-

termin festgehalten, so wäre durch die zwischengeschobenen

Tribunats- und Aedilitäls- und die daran geknüpften Intervall-

jahre das begehrte Ziel der Fasces für jene unverhältnissmässig

hinausgeschoben worden 1
). Da aber von diesen beiden nicht

obligatorischen Aemtern in der Regel das eine und oft beide über-

nommen wurden, insbesondere aber bei dem Beginn der politi-

schen Laufbahn sich wohl jeder die Möglichkeit eines derselben

oder beide zu übernehmen reservirte, so konnte auf diesem Wege
sehr wohl für die Quästur die legale Altersgrenze das 37., die

thatsächlich geltende das 31. Lebensjahr werden.

Abgesehen von der Quästur und den an die Quästur gesetz-

lich geknüpften in die obligatorische Aemterfolge aufgenommenen

Aemtern haben für die übrigen in republikanischer Zeit, so viel wir

wissen, gesetzliche Altersgrenzen nicht bestanden. Nur freilich

knüpfte, wie wir sahen, das Herkommen auch diese an die obli-

gatorischen Aemter irgendwie an, und insofern liess sich auch für

diese wenigstens von üblichen Altersgrenzen sprechen. Bei ausser-

ordentlichen Aemtern ist zuweilen durch den Volksschluss, der

sie anordnete, eine solche bestimmt worden 2
).

Diese Ordnung der republikanischen Zeit ist durch Augustus, Augustische

und zwar vor dem J. 730 3
)

, wahrscheinlich bei der grossen grenzen.

Reorganisation des ganzen Staats- und insbesondere des Beamten-

wesens nach der actischen Schlacht abgeändert worden. Zwar

kann es kaum eine Neuerung genannt werden, dass für das jetzt

obligatorische Legionstribunat das laufende achtzehnte Jahr gefor-

dert ward 4
); es ist dies nichts als eine Anwendung des uralten

1) Allerdings hätte man gesetzlich sich um Tribunat und Aedilität auch
vor der Quästur bewerben dürfen; aber das Herkommen war dagegen, und be-
sonders die Aedilität wünschte jeder Candidat möglichst nahe an die Prätur

zu rück. ii.

2) Cicero de l. agr. 2, 9, 24. Belege finde ich nicht. .

3j Dies ergiebt sich aus den zu Gunsten des Tiberius in diesem Jahr ge-

fassten Beschlüssen (S. 557 A. 3) , welche die spätere quästorische Altersgrenze

bereits voraussetzen.

4) Dio 52, 20; xocxa/iveoDat oe ypi\ h r?,v i-rdoa ixTeixatoexaerei;.

Dem Zusammenhang nach bezieht man dies am natürlichsten auf die Kriegs-

dienste der honores petituri; dass deren militiae als equeatres gelten, zeigt Velleius

2, 111 und versteht sich Ja eigentlich von selbst (S. 527). Damit ist es ver-
einbar, dass die kaiserliche Ernennung zum Offizier dem sechszehnjährig. flj

das heisst wohl im siebzehnten Lebensjahr Itahwdf Vettlus Crispinus zugeht

Ol »Uv. f>, 2, 12 vgl. S. 418 A. 3). Ob die plena puberta» des Civil-
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Satzes, dass der ordentliche Kriegsdienst nicht vor dem voll-

endeten siebzehnten Lebensjahr beginnen kann (S. 414). Aber

eine wichtige Neuerung ist die für das niedrigste der ordentlichen

senatorischen Aemter, die Quästur jetzt eintretende Festsetzung

eines Minimalalters von 25 Jahren 1
). Sie mag daran angeknüpft

haben, dass das bürgerliche Recht der späteren republikanischen

Zeit die volle Handlungsfähigkeit an das vollendete 25. Lebensjahr

geknüpft hatte, ist aber insofern darüber hinausgegangen
;

als die

Rechtsregel , dass bei der Rerechnung der Altersgrenzen der

Aemter das angefangene Jahr als vollendet gelten solle 2
), wofern

sie nicht bereits am Ausgang der Republik bestand, was sein kann

(S. 552 A. 2), unter Augustus festgestellt worden ist*). Seitdem

ist also zur Uebernahme der Quästur fähig, wer am Antritlstage im

rechts , das ist das vollendete achtzehnte Jahr, damit im Zusammenhang steht,

lässt sich nicht sagen. Ob auch für den Vigintivirat , der vor dem Legions-
tribunat bekleidet zu werden pflegte (S. 526 A. 3), ein gesetzliches Minimalalter

gefordert ward oder jeder, der nicht mehr die Prätexta trug, diesen übernehmen
konnte, ist eben so wenig auszumitteln. M. Silanus, der in der zweiten Hälfte

des ersten Jahrhunderts nicht volle 21 Jahre alt starb (Orelli 560 ; C. I. L.

I p. 14), der Sprössling vielleicht des erlauchtesten Geschlechts der Epoche,

hatte den Vigintivirat bekleidet.

1) Dio 52, 20 : xaxaXi^eadai oe yprj .'..!<; tö auvcoptov 7revT£-/.at£ixo<Ji£T£t<;.

Dass der Eintritt in den Senat und die Uebernahme der Quästur regelmässig

zusammenfallen, ist oft bemerkt; so dass die senatoria aetas (Tacitus ann. 15, 28.

hist. 4, 42) und die quaestoria aetas (Quintilian inst. 12, 6, 1 : cum .... Calvus

Caesar Pollio multum ante quaestoriam omnes aetatem gravissima iudicia susce-

perint) nur im Ausdruck verschieden sind. Damit stimmt weiter überein , dass

in einer Reihe von Fällen , wo die Quästur fünf Jahre vor der gesetzlichen Mi-
nimalfrist übernommen wird, dieselbe wenigstens im Ganzen auf das 20. Lebens-
jahr auskommt (S. 557 A. 3). Dass Hadrianus, geboren 24. Jan. 76, im J. 101,

also im 25. Jahre, Quästor ward (C. I. L. III, 550), ein anderer, der sich unter

Commodus als Legionstribun auf dem Schlachtfelde ausgezeichnet hatte, quaestor

designatus est annorum XX11II (Grut. 485, 8), mag auch erwähnt werden; doch

beweisen einzelne Instanzen wenig in einer Epoche, in der willkürliche Ver-
schiebung der Termine nicht selten war.

2) Ulpian Big. 50, 4, 8: ad rem publicum administrandam ante vicesimum

quintum annum . vel ad munera quae non patrimonii sunt vel honores , admitti

minores non oportet : denique nee decuriones creantur vel creati suffragium in curia

ferunt. annus autem vicesimus quintus coeptus pro pleno habetur: hoc enim in

honoribus favoris causa constitutum est, ut pro plenis incohatos aeeipiamus. Paulus

das. 36, 1, 76 [74], 1 : recitabant divi Hadriani constitutionem, in qua quantum
ad munera munieipalia iusserat eum annum

,
quem quis ingressus esset

,
pro im-

pleto numerari. Dies hat übrigens zur Folge , wie Ulpian a. a. O. ausführt,

dass wer im laufenden 25. Jahr steht, wohl ein anderes Gemeindeamt über-

nehmen kann, aber keines, das mit peeuniärer Verantwortlichkeit verbunden ist,

da er privatrechtlich noch minor XXV annis ist und als solcher Anspruch auf

Restitution hat. Für die Staatsämter hat dies keine wesentliche Bedeutung, da

die Beziehung der Quästur zum Aerar sehr bald sich löste.

3) Denn auch diese setzen die Remissionen der augustischen Zeit bereits

als bestehend voraus.
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laufenden 25. Lebensjahre steht; und diese Regel, die ebenso auf

Gemeinde- wie auf Staatsämter Anwendung findet (S. 554 A. 2),

hat die ganze Kaiserzeit hindurch bestanden. Nur eine Conse-

quenz davon ist es, dass der Vigintivirat vor dem 25. Jahr über-

nommen werden kann und dafür wahrscheinlich nichts gefordert

wird als die Anlegung des Männergewandes 1
). — Es muss ferner

damals auch für die Prätur die Altersgrenze unmittelbar festgesetzt

worden sein, da dieselbe nach einer wohl beglaubigten Nachricht

unter dem Principat an das 30. Lebensjahr geknüpft war 2
) und

aus den sonstigen Ansetzungen sich diese Altersgrenze nicht ent-

wickeln lässt 3
). Für Tribunat und Aedilität so wie für das Con-

sulat liegen bestimmte Zeugnisse nicht vor. Aus den Bestimmungen

über Quästur und Prätur in Verbindung mit den Vorschriften über

die gesetzliche Aemterfolge und die doch wohl auch für diese Zeit

geltenden Intervallfristen (S. 516) entwickelt sich als Minimalalter

für Tribunat und Aedilität das laufende 27. 4
), für das Consulat

das laufende 33. Lebensjahr 5
); und es dürfen diese Jahre mit

Wahrscheinlichkeit als die in dieser Epoche geltenden Alters-

grenzen betrachtet werden. Ob dieselben nur mittelbar oder,

wie für die Quästur und die Prätur, ausdrücklich festgestellt wor-

den sind, können wir nicht entscheiden.

1) Zwei IJIIviri viarum curandarum clarissimi iuvenes von 20 und 21 Jahren

C. I. L. II, 112.

2) Dio 52, 20 : xafxieuoavxi; xe «al <£*fOpavo|jnr)aavx£; y) Br^apyfjaavxe; aipa-

tvmfavOON tpiaxovtoörai -(e^oixevot. Severus wird zum Prätor designirt non in

Candida , sed in competitorum grege, anno aetatis XXXII (yita 2). — Dass das

Stadtrecht von Malaca c. 54 sowohl von der Bewerbung um Aedilität und Quä-

stur wie von der um den Duovirat ausschliesst qui minor annorum XXV erit,

ist auffallend, da darin eine gesetzliche Reihenfolge der Aemter zwar nicht vor-

geschrieben, aber doch vorausgesetzt ist (vgl. meinen Commentar S. 415). Viel-

leicht waren gewisse Personen , zum Beispiel der aus der Gemeinde gebürtige

römische Senator, von der Bekleidung der niederen Aemter gesetzlich befreit

und ist mit Rücksicht auf diese die Altersgrenze auch für den Duovirat positiv

ausgesprochen.

3) Diese würden vielmehr , so weit wir sie zu erkennen vermögen , für die

von der tribunicischen Rangstufe befreiten (S. 537) Patricier auf das laufende

28., für I'leb.-.jer auf das laufende 29. Jahr führen.

4) Hei der Zwangswahl zum Volksti ibun.it im J. 741 wurden nur die Quä-

storier unter vierzig Jahren herangezogen (S. 478 A. 4).

.".
) An diesem Jahr hält auch Borghesi opp. 7, 527 fest und führt als Bei-

spiele an die späteren K.-.i-i-r Vitalins, ^eb. im Sept. 1."» n. < hr., Consul 1 Jan.

M im :i:5 , und Marianus, geb. 24. Jan. 76, Consul im Sommer 109, also

im i'.t. Lebensjahr. Dass Kaiser Gaius im 27. Jahr das zweite Consulat bekl.idct.

i-,t jcapdvOfAO*/ (Dio ;'»•), Hl), l'rcili.di >iiid die Beispiele zu sparsam und dm
Irregularitäten in dieser Kpoche zu häufig, als dass man darauf viel Gewicht

legen dürfte.
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Aligemeine Alterserlass für bestimmte Kategorien hat, so viel wir wis-
un

duene

lvl
"sen, das republikanische Staatsrecht nicht aufgestellt. In der

befrt hingen. Kaiserzeit, ohne Zweifel, wie schon oben (S. 517) bemerkt ward,

durch die Ehegesetze Augusts, ward eine allgemeine Remission

in der' Weise eingeführt, dass, wer Kinder hatte, für jedes Kind

ein Jahr an den Altersfristen abrechnen durfte. Es konnte dies,

wie wir sahen, bei den Intervalljahren in Ansatz gebracht, aber

ebensowohl auch für den früheren Antritt der Quästur geltend

gemacht werden l

)
. — Persönliche Remissionen in Betreff der Alters-

grenzen werden aus republikanischer Zeit wenig erwähnt; abge-

sehen von den seltenen Fällen, wo mit Erlassung der Quästur über-

haupt auch deren Altersgrenze wegfiel (S. 520 A. 2), ist in dieser

Beziehung nur anzuführen der Versuch die Prätur des M. Cato um
ein Jahr zu anticipiren (S. 551 A. 2) und die dessfälligen Senats-

beschlüsse vom J. 71 1 für den jüngeren Caesar (S. 549 A. 1) und für

L. Egnatuleius Quästor 71 0, dem das Recht gegeben wurde sich

1) Ulpian {Big. 4, 4, 2) warnt davor dem minor XXV annis desswegen,

weil er Kinder habe, die freie Verwaltung seines Vermögens zu gestatten : quod

enim legibus cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores

pertinere divus Severus ait, non ad rem suam recipiendam. Dass Tacitus Agric. 6

hieran gedacht haben soll, wenn er sagt: auctus est ibi filia in subsidium simul

et solacium, nam ftlium ante sublatum brevi amisit, ist eine irrige Auslegung von
Wex; jedes Kind ist für den Vater ein Halt und eine Stütze, das aber, das das

verstorbene gewissermassen ersetzt, auch noch ein Trost. In der Sache aber ist

es richtig , wie ich dies , zum Theil nach dem Vorgang von Wex , anderswo
(Hermes 3, 80} gezeigt habe, dass die beiden Kinder Agricolas den Schlüssel

dafür geben, wesshalb er, geboren am 13. Juni 40, im J. 68, also im laufenden

28. statt im laufenden 30. Lebensjahr zur Prätur gelangte. Dass der Sohn früh

verstarb und bei der Remission wahrscheinlich nur die zur Zeit lebenden Kinder

berücksichtigt wurden , steht nicht im Wege ; denn als der Vater die Quästur

erhielt, war der Sohn vermuthlich am Leben. Nipperdey (yar. obs, antiquitatis

I a. 1871 p. 4) hat dagegen freilich eingewandt, dass, da Tacitus von einem
Intervall zwischen Quästur und Tribunat spricht, die Prätur aber unmittelbar an
den Tribunat anknüpft, Agricola den Tribunat 67, die Quästur also 65 verwaltet

haben müsse , demnach bei der Berechnung der Quästur , wenn er 40 geboren

war , kein Erlass stattgefunden habe. Aber vielmehr folgt aus dem Schweigen
des Tacitus, dass zwischen Tribunat und Prätur das gesetzliche Zwichenjahr lag

;

denn die Continuirung beider Amter ist Ausnahme und musste hervorgehoben

werden, wogegen es nicht nöthig war noch einmal zu sagen , dass aus der Zwi-
schenzeit zwischen den Aemtern nichts zu berichten sei. Andererseits zeigt die

Reihe der Proconsuln von Asia (Waddington fastes des provinces Asiatiques

S. 136), dass die Quästur des Agricola unmöglich auf 65 gesetzt werden kann. —
Wenn der älteste Ururenkel Augusts M. Silanus^, geboren in der ersten Hälfte

des J. 14 n. Chr. (Plinius h. n. 7, 13, 58), Consul war im J. 46 n. Chr., also

im 32. Lebensjahr, so mag auch das auf dem gleichen Privilegium beruhen;

denn auch er hatte Kinder. L. Vitellius, der jüngere Bruder des Kaisers, also

geboren frühestens in der zweiten Hälfte des J. 16 n. Chr., ward Consul 1. Juli

48, also ebenfalls im 32. oder einem noch früheren Lebensjahr; ob er Kinder
gehabt hat, wissen wir nicht, doch war er mehrmals vermählt.
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drei Jahre vor der Zeit um die höheren Aemter zu bewerben 1

).
—

Unter dem Principat ist es in der julisch-claudischen Periode

stehende Sitte den zur Nachfolge bestimmten Prinzen unter Er-

lassung der geringeren Aemter im 20. Lebensjahr das Consulat

zu übertragen 2
), anderen dem kaiserlichen Hause verwandten

oder verschwägerten Personen in demselben Lebensjahr die poli-

tische Laufbahn zu eröffnen, also die Erlangung der Aemter für

sie um fünf Jahre zu anticipiren 3
). In den späteren analogen

1) Cicero (Philipp. 5, 19, 52 vgl. 3, 6, 7): placere uti L. Egnatuleio trien-

nium ante leyitimum tempus magistratus (so ist zu lesen , s. Nipperdey S. 53)
petere capere gerere liceat. Er durfte also im fünften Jahre nach der Quästur

die Prätur, im achten nach der Quästur das Consulat übernehmen.

2) So wurde C. Caesar, geboren 734, zum Consul für 754 designirt; sein

Bruder Lucius, geboren *37, zum Consul für 757 (mon. Ancyr. 2, 46 und meine
Bemerkungen dazu p. 33). Ebenso wurde Nero, geboren am 15. Dec. 37, zum
Consul für 57 designirt (Tacitus ann. 12, 41 : ut vicesimo aetatis anno consula-

tum Nero iniret, vgl. Eckhel 6, 261 und Hermes 2, 62, wo dies aus Versehen

auf das erst durch Neros im J. 54 erfolgte Thronbesteigung bedingte Consulat

von 55 bezogen worden ist). In allen diesen Fällen ist die Erlassung der min-
deren Aemter eingeschlossen. Etwas anders wurde in Beziehung auf M. Mar-
cellus verfahren : ihm wurde im J. 730 das Recht verliehen sich zehn Jahre vor

der gesetzlichen Zeit um das Consulat zu bewerben (Dio 53, 28), also wohl, da

er im J. 712 geboren war, für sein 23. Lebensjahr, das ist 734. Quästur und
Prätur wurden ohne Zweifel auch ihm erlassen.

3) Die Erlaubniss sich um jedes Amt fünf Jahre vor der gesetzlichen Zeit

zu bewerben wurde gegeben den Stiefsöhnen des Augustus , dem Tiberius (Ta-

citus ann. 3, 29 ; Dio 53, 28) und dem Nero Drusus (Tacitus a. a. 0. ; Dio 54,

10); lerner dem Germanicus (Suet. Gai. 1); dem ältesten Sohn desselben Nero

(Tacitus ann. 3, 29) und ohne Zweifel auch dem zweiten Drusus (Tacitus ann.

4, 4); dem Gemahl der Schwester des Kaisers Gaius, M. Aemilius Lepidus (Dio

59, 22) und den beiden Schwiegersöhnen des Claudius Cn. Pompeius Magnus
und M. Junius Silanus (Dio 60, 5 vgl. 31). Nur für drei dieser Personen lässt

sich das Geburtsjahr und das der Quästur so weit feststellen , dass daraus

Schlüsse auf die Regel gezogen werden können. Tiberius, geboren 16. Nov. 712
(wofür indess Andere 711 oder 713 nannten nach Sueton Tib. 5), war Quästor

undevicesimum annum agens nach Velleius 2, 94, also, wenn dieser der gang-

baren Ansetzung des Geburtsjahres folgt, im J. 731; und damit stimmt, dass

Dio 53, 28 (vgl. Sueton Tib. 9) von seiner Zulassung vor der Zeit unter dem
J. 730 berichtet. Borghesi (opp. 7, 526) möchte seine Quästur auf 732 bringen,

weil die Theurung, die Velleius damit in Verbindung bringt, bei Dio 54, 1 auf

den Winter 732 gesetzt wird; aber dies kann füglich der Winter 731/2 gewesen
sein, and Velleius Worte lassen sich nicht anders auffassen als von dem laufen-

den 19. dilir. Nero Drusus, geboren 716, scheint die Quästur für 736 erhalten

zu haben, da Dio (54, 10) seine verfrühte Zulassung unter 735 meldet. End-

lich Germanicus, geboren 24. Mai 739 (Henzen Arv. p. 52), war Quästor im

J. 760=7 n. Chr., also im 21. Lebensjahr. Damit ist noch zusammenzuhalten,

dass der spätere Kaiser Gaius, geb. am 31. Aug. 12 n. Chr., erst im J. 88

Quästor od« b> toi; irpdfcotc designirt ward mit der Zusage, dass er td; <XXXa«

doy/i; icivTl £xeat irdaaov tou xafl-fjKOVTo; erhalten werde (Dio 58, 23); was also

von der Quästur nicht gilt. In der That trat er diese erst im 23. Lebensjahr

an. Genau stimmt von jenen drei Fällen zu der Regel nur der zweite. Was
indess Germanicus betrifft, so ist, wenn auch gestattet war das begonnene 20.

Lebensjahr' als vollendet zu rechnen, dies doch Dich! nothwendig immer go-
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Begünstigungen der Mitglieder des kaiserlichen Hauses ist eine

feste Ordnung nicht mehr zu erkennen. Auch für Private sind

gleichartige Befreiungen ohne Zweifel in bedeutender Zahl vor-

gekommen l
) ; doch ist die Kunde darüber dürftig und erscheinen

dieselben, wenigstens für uns, lediglich als individuelle der vor-

nehmen Geburt oder dem persönlichen Verdienst oder auch der

Gunst gewährte Bevorzugungen.

schehen; und bei Tiberius kann es sein, dass man bei der Berechnung seiner

Quästur als sein Geburtsjahr 711 angenommen hat.

1) Von einem der Offiziere Traians wird auf einer Inschrift gesagt, dass

der Kaiser ihm vor dem 30. Jahr das Consulat verlieh (C. I. L. III, 21 ,
vgl.

p. 967, zum Theil nach besserer Abschrift bei Friedländer Sittengesch. 2 3
, 257:

s[c]it nomen Decimi Gentiani pyramis alta pontificis comitisque tuis , Traiane,

triumphis lustra sex intra censoris consulis esse. Plmius paneg. 69 : ut iu-

venibus clarissime genitis (Hdschr. gentis) debitum generi honorem, sed antequam
deberetur offerres. Inschrift von Nemausus Wilmanns 1166: hie hos honoris bene-

ficiö optumi princip(is~) matürius quam per annös permitti solet gessit. Kaiser

Marcus, geboren 26. Apr. 121, wurde im J. 138 Hadriano ferente gratia aetatis

facta zum Quästor für 139 designirt (yita c. 5). Commodus, geb. 31. Aug. 161,

geboren frühestens in der zweiten Hälfte wurde für 177 venia legis annariae

impetrata Consul (yita c. 2). Von Didius Julianus heisst es : quaestor ante

annum quam legitima aetas sinebat designatus est (yita c. 1). Auch dem Redner
Plinius wurde also ein Jahr erlassen (S. 517 A. 5).



Designation. Antritt und Rücktritt. Amtsfristen.

Designation.

Der Amtsantritt ist bedingt durch die Berufung zu dem Amte, Begriff und
• 4\ i i i t-. .

Aufkommen
welche immer i) durch den zur Ernennung berechtigten Magistrat der

i . iT/». i.i ii-r* Designation.
und zwar, je nach den für das einzelne Amt geltenden Regeln,

entweder durch einfache Erklärung desselben oder auf Grund der

von den Comitien getroffenen Wahl in der Form der Renuntiation

erfolgt. Wo indess die Berufung dem Amtsantritt unmittelbar

vorhergeht, kann die Berufung von der Uebernahme des Amts

wohl in der logischen Erwägung unterschieden werden, fällt aber

praktisch mit der Uebernahme zusammen. Aus diesem Grunde

statuirt das römische Recht die Berufung im eigentlichen Sinn, die

designatio'1
)

, nur da, wo die Magistratur der Regel nach continuirt

und also der Nachfolger bestellt wird, ehe der Vormann abtritt.

Im entgegengesetzten Falle verschwindet die Designation neben

dem Amtsantritt 3
). Also ist bei denjenigen Aemtern, bei denen

1) Eine Ausnahme macht nur der erste Zwischenkönig, da er keinen Vor-
mann hat (S. 94 ).

2) Dies ist bekanntlich der technische Ausdruck. Daneben steht destinare

von der nicht rechtlichen , aber factischen Anwartschaft auf das Amt (Liv. 10,

22, 1. 39, 32, 9), späterhin, seitdem das kaiserliche Commendationsrecht eine

Anwartschaft rechtlich begründet, häufig (z. B. Plinius paneg. 77) von dieser,

jedoch nicht in eigentlich technischer Verwendung, da zur Bezeichnung der auf

Grand des Comraendationsrechts erworbenen ordentlichen Amts titular vielmehr die

l-oiinel candidatus principia dient. Wohl aber wird destinatus also verwendet in

Bezug auf die Aomter In«: legal geordnete Succession. Kineii Imperator dcsigna-

tua kann es nicht geben, da es diesem Amt an einer geregelten Nachfolge fehlt;

aber nach ertheilter Anwartschaft auf «li<- Mitherrsohaft heisst (aracalla auf

E6D und Inschriften officiell irnpcrator destinatus (ähnlich Tacitus hiat. 1, 12.

21. 26. 2, 1 und sonst). Vgl. die Bemerkungen Stobbes Philol. 31, 274 fg.

über dcnignnre und destinare.

!) Ks wird wohl auch in solchen Fällen zuweilen von Designation gespro-

<li<n (Liv. 39, 39, 9; Dio 36, 6 [4], wo ein während des Amtsjahrs creirter

*t(ffertus gtirbt rplv trtßfjvat t^; dp/^O« ftber Ken»u lst dies nicht.
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Designation und Antritt nothwendig unmittelbar auf einander folgen,

wohin die ordentlichen nicht jahrigen Aemter, insonderheit Cen-

sur 1
), Dictatur 2

), Reiterführeramt 3
), Interregnum 4

) und der Regel

nach auch die ausserordentlichen 5
)
gehören, so lange dieselben ihre

ursprüngliche Organisation bewahren, Designation im formellen

Sinn überhaupt ausgeschlossen. Ja ursprünglich ist die Bestellung

im Voraus oder das, was spater Designation heisst, wahrschein-

lich überhaupt als unzulässig erschienen, das heisst es hat das

einzige ordentliche und continuirende Gemeindeamt der ältesten

Zeit, das des Königs nicht anders besetzt werden können als

nachdem es erledigt war und hat der neugewählte König immer

unmittelbar nach der Wahl angetreten. Darauf scheint die Ueber-

lieferung zurückgeführt werden zu müssen, dass nicht der König

selbst, sondern immer der Zwischenkönig den Nachfolger bestellt

(S. 205) . Indess wenn auch diese Auffassung, wonach es einen

rex designatus nicht hat geben können, vor der entgegenstehen-

den, dass schon dem König die Bestellung des Nachfolgers zuge-

standen habe, den Vorzug verdient, so ist doch wahrscheinlich

gleich mit der Einführung der Annuität für das höchste Amt das

Recht den Nachfolger zu wählen auf dasselbe übertragen worden

1) Die Bezeichnung censor designatus kommt allerdings von den Kaisern
Claudius (Henzen 5181) und Vespasianus (C. /. L. II, 185) vor, so dass hier

zwischen Bezeichnung und Antritt ein Intervall stattgefunden haben muss. Dies
ist Abweichung von dem Herkommen und wahrscheinlich daraus zu erklären, dass

der früher factisch übliche Antrittstermin der Censur für die Epoche des Prin-

cipats gesetzlich fixirt ward. — Da in den Municipien die censorischen Geschäfte

den jedes fünfte Jahr eintretenden Oberbeamten zufielen , so kommen hier auch
censores desünati vor (Plinius ad Trai. 79). — Bei der Destination der Flamines

(Suet. Caes. 1, vgl. Vellei. 2, 43) ist wohl als Gegensatz die Inauguration

gedacht.

2) Als Caesar die Dictatur zum Jahresamt macht, tritt folgerecht auch die

Bezeichnung designatus dabei ein; wie denn zum Beispiel im bell. Hisp. 2 Cae-

sar heisst dietator tertio, designatus dietator quarto , und bei Josephus ant. lud.

14, 10, 7 OtXTOCXwp TÖ T8T0tpTOV . . . ÖlttTOtTtup d.KohsOZl^[i.hOi oid ßiou.

3) Unter der caesarischen Dictatur ändert sich auch dies. Im J. 710 hat

Caesar dem Reiterführer M. Lepidus einen anderen schon im voraus substituirt,

auch bereits den Reiterführer für 711 bezeichnet, da es in den capitolinischen

Fasten heisst: [C. Octavius C. f. C. n. mag. eq. designatus] ut, qum M. [Lepi]dus

paludatu[s exisset , iniret, non iniit.] Cn. Domitius M. f. M. n. Calvin[us
,

qui

mag. eq.] in insequentem ann[um designatus] erat, non iniit (vgl. Dio 43, 51).

4) Wenigstens wie wir das Interregnum praktisch gehandhabt finden , tritt

der Zwischenkönig immer mit der Bestellung auch sogleich sein Amt an. Doch
giebt es eine Form der Creirung, bei der sogleich die Reihe der Zwischenkönige

festgestellt wurde, und wo dies stattfand, trat damit Designation ein.

5) Cicero de l. agr. 2, 16, 26 spricht von einer Designation der Zehnmänner
des servilischen Gesetzes ; hat dieses Gesetz den Antritt nicht an eine spätere

Frist geknüpft, so tritt dies Beispiel hinzu zu den S. 559 A. 3 aufgeführten.
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(S. 207) . Zunächst also für das Consulat und weiter im Anschluss

an dieses für die übrigen ordentlichen und continuirenden patrici-

schen so wie für die diesen nachgebildeten plebejischen Magistra-

turen trat, nicht mit rechtlicher Notwendigkeit, aber regelmässig,

zwischen der Ernennung zum Amte *) und dem Antritt desselben

ein Intervall ein ; so lange dies währt , heissen die betreffenden

Beamten designati. Einer gesetzlichen Minimalfrist unterliegt dies

Intervall schon darum nicht, weil, wie aus dem Gesagten erhellt,

die Designation auch später noch mit dem Antritt zusammenfallen

konnte und nicht selten damit zusammenfiel. Wohl aber lässt

sich fragen, in welcher Folge und wann die Neuwahlen der Be-

amten veranstaltet zu werden pflegten und welche Dauer daher

das Designationsintervall regelmässig gehabt hat.

Die Beihenfolge der Wahlen der ordentlichen patricischen Reihenfolge

Beamten richtet sich wenigstens in den oberen Stufen nach der *%£*"*"*"

Bangfolge, so dass die Comitien der Consuln, der Prätoren, der

cnrulischen Aedilen. der Quästoren in dieser Ordnung stattfanden 2
);

wobei nicht zu übersehen ist, dass sie sämmtlich unter der Lei-

tung der Consuln standen. Die Comitien der Prätoren, das heisst

der minderen Collegen der Consuln , sind anfänglich , besonders

so lange nur ein einziger Prälor ernannt ward, an demselben

1) Dass dies nicht nothwendig eine Ernennung durch die Comitien ist,

sondern jeder Beamte desiynutus heisst, der nicht sofort nach der Ernennung
antritt, beweisst der caesarische magister equitum (8. 560 A. 3).

2) Für das J. 607 bewarb sich Scipio Aemiiianus um die Aedilität, winde

aber als nmdidatus aedilitatis zum Consul gewählt (Val. Max. 8, 15, 4; Livius

ep. 50; Vell. 1, 12; Schrift de viris ill. 58; Appian Pun. 112). Dass im ,). 684

erst die Consuln, dann die Prätoren, sodann die curulischen Aedilen gewählt

worden, zeigt Ciceros Bericht Verr. act. 1 c. 7—9 und hat auch der Sdioliast

p. 136 daraus richtig entnommen. Von den Wahlen für das J. 699 ergiebt sich

aus Dio 39, 31. 32, dass zunächst der Interrex. die Consuln wählen Hess, dann

dlete er>t die Prätoren, sodann die curulischen Aedilen und 'die übrigen vom

Volk zu wühlenden Beamten'. Am 1. Aug. 703, an welchem der Brief des

CeellBJ ad fmn. 8, 4 geschrieben ist, wird die Wahl der Consuln als Tage>-

Benigkeit berichtet; praetoriis (comitiia) morae quuedam ineiderunt ; mea pOffO

>ti<i (die der curulis.hen Aedilen) iju<m eventüm aint habitura, nescio ; opinio-

tinn jitiilem, quod ad Hirrum attinet, incredibilem nedilium pl. comiliis nuchi sunt.

\ Ofl den Qoisteren bezeugt diese Folge ausser Livius 4, 44. 54 ausdrücklich

Dio 39, T: i'j-.<. VI dEpa to'j; Ayopavopouc ffpo tftv tcumAv xaiuoTfjvet. Betenden
nach dletei SteUe ist nicht zu iV/widfeln, dass diese Reihenfolge gesetzlich i.

gestellt war. Wenn nach Val. Max. 8, 15, i Scipio Aemiiianus zum Consul

gewählt wird an dem Tage, an welch, in er guatdOTÜi GOmU^i siiß'rnijator Q, l'nhii

Maxhnl fratrii flu in campum dtteendiaet ,
so ist ungenau periefcftetj reravtfor

lieh benntxte Mexlmui den Tef der ConetiUrcomUien bis lieh Wi dfc beU (61

renwehl dmi Volk in empfehlen, wie »Ich Qtoerc in den trlbunl-

i,,i, dem Volk als c.indi.lat des Contoleti vorstellte (<id Mt 1, 1, 1).

Alt.rH. I. '2. A.ill.
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Tage mit den consularischen *), späterhin in der Regel am Tage

darauf abgehalten worden 2
), wofern nicht besondere Umstände

eine Verschiebung herbeiführten 3
). Wie es mit den übrigen

Beamten unter dem Rang des Quästors, den Kriegstribunen und

den Sechsundzwanzigmannern, gehalten worden ist, wissen wir

nicht; doch ist es wahrscheinlich, dass auch diese zum Theil

unter praktischer Leitung stattfindenden Wahlen sich an jene

unmittelbar anschlössen 4
). — Von den plebejischen Magistraten

werden nach dieser Analogie wahrscheinlich anfänglich zuerst die

Tribüne, dann die Aedilen der Plebs gewählt worden sein; dass

dies später, als die Rangfolge der beiden Aemter sich umkehrte

(S. 531), geändert worden, ist möglich, aber nicht nothwendig.

Dagegen kann zwischen den Wahlen der patricischen Magistrate

einer- und denen der plebejischen Magistrate andrerseits eine

gesetzliche Reihenfolge nicht bestanden haben. Wie das Ausfallen

der patricischen Wahlen auf die plebejischen ohne Einfluss war 5
),

so wird es auch vom Zufall abgehangen haben, welche der beiden

Reihen den Anfang machte und ob sie neben oder nach einander

verliefen 6
). — Auch die Comitien derjenigen Beamten, welche

ohne Designationsintervall sofort antraten, wie die der Censoren

1) Liv. 10, 22, 8 : postridie ad praescriptum consulis et consularia et prae-

toria comitia habita. Darauf zunächt bezieht sich der Satz, dass die Prätoren

eodem auspicio creirt werden wie die Consuln (S. 95 A. 6).

2) Liv. 33, 24, 2. 34, 54, 2. 35, 10, 11. c. 24, 6. 36, 45, 9. 38, 42, 4.

39, 23, 2. 41, 8, 1. 42, 28, 5. 44, 17, 5.

3) Verschiebung auf den zweitnächsten Tag kommt vor Liv. 27, 35, 1.

32, 27, 6. 43, 11, 7. Vgl. auch den Bericht des Caelius S. 561 A. 2.

4) Wenigstens finden wir, dass, als Cicero am 5. August 684 gegen Verres

sprach , nicht bloss die übrigen Magistrate , sondern auch die Kriegstribnne für

685 bereits ernannt waren (Verr. act. 1, 10, 30). Darauf führen auch Dios

Worte 39, 32 (S. 561 A. 2).

5) Liv. 6, 35. Sueton Caes. 76.

6) So finden wir es in der That. Dass im J. 703 die Aedilen der Plebs

früher gewählt wurden als die curulischen, beweist der S. 561 A. 2 angeführte

Brief des Caelius. Die umgekehrte Ordnung bezeugt Plutarch Mar. 5 : ayopoc-

vo|Mav {J/rjV fxetCova (d. h. die curulische Aedilität) 7cotpiQYTei^e * ^'-)0 Y*P e ^ at

xd|sts dYopavofMür; oxav he xou; £vxtfxox£pou? e'Xiovxat , rcepl Ttöv exspa>v

TtaXtv T'?jv 'iiyjcpov Äctixßavo'jat • w; ouv 6 Mdpto? cpavepö; rjv AetTTojAevoc £v dxetvrj,

xor/u [Asxaaxds aufttc f/ret xyjv sxepav * oo£a? he ftpaau; etvai xal aoftdoYj; ä~e-

xuye xal O'jaw £v 'r\\).eßc>. \na TrepiTToCujv a7roxe6£eaiv, o {AY]ösis ercailev aXKoi, obhe

(juxpöv acpY]xaxo xoO cppov/][xaxo;. Der duae aedilitatis repulsae des Marius ge-

denkt auch Cicero pro Plane. 21, 51. Die allgemeine Regel hat Plutarch ohne

Zweifel aus diesem Fall abstrahirt; auch dass beide Comitien auf denselben Tag

fielen , ist zwar nicht unmöglich (denn die Regel bifariam cum populo agi non

potest S. 194 A. 3 wird dadurch nicht nothwendig verletzt), aber wenig glaub-

lich. Das Wesentliche in Plutarchs Bericht aber haben wir keine Veranlassung

anzuzweifeln.
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und der ausserordentlichen Beamten , scheinen ausserhalb der

Reihe gestanden zu haben und je nach Umständen vorgenommen

worden zu sein. Nur die Wahlen der durch das Volk zu ernen-

nenden Priester, die zwar auch nur bei eintretender Vacanz stalt-

fanden und bei denen also eigentliche Designation nicht vorkam,

die aber doch in der spateren Republik bei der grossen Zahl der

also zu besetzenden Stellen factisch als Jahrwahlen auftreten,

haben einen festen Platz in der Reihe erhalten und zwar den

zwischen den consularischen und den prätorischen Comitien 1
).

Auch hiefür scheint die Rangfolge massgebend gewesen zu sein

;

bekanntlich galt die Mitgliedschaft in einem der vier grossen

Prieslercollegien ungefähr so viel wie die Consularität.

Da die Leitung der Wahlen der ordentlichen patricischen Designa-

.
tionstermine

Beamten 2
; dem Consul 3

) oblag und dieselben nur m der Stadt der
^

. „ . . patricischen

vollzogen werden konnten, so hingen in der älteren Zeit, wenig- Beamten.

stens seit es Sitte geworden war, dass die Gonsuln den Sommer

im Lager zubrachten, die Wahlen ab von der Rückkehr wenigstens

eines von ihnen aus dem Lager nach Rom ; denn vor dem Ab-

gang derselben in das Lager sind sie niemals vorgenommen wor-

den. Lief also das vor dem Anfang des sechsten Jahrh. nicht

1) Das zeigen die angeblich ciceronischen Briefe ad Brut. 1, 5: Pansa vivo

celeriora omnia putabamus : statim enim collegam sibi subrogavisset . deinde ante

praetoria sacerdotum comitin fuissent (vgl. Mercklin Coopt. S. 147), wo nicht zu

vergessen Ist, dass die Gonsuln für das J. 712 bereits von Caesar ernannt waren

(S. ö67 A. 1), also die regelmässigen consularischen Comitien im J. 711 austtelen.

lbe geht hervor aus dem nach den consularischen, vor den prätorischen

Comitien für 704 geschriebenen Brief des Caelius ad fam. 8, 4, der unter den

Neuigkeiten nach der Consulwahl die des Quindecimvir Dolabella berichtet. Auch

dl« Augurwahl an Hortensius Stelle im Sommer 704 (Caesar bell. Gall. 8, 50;

Oleero ad fam. 8, 12. 14j hindert nichts zwischen die consularischen und pra-

llen Waiden für 705 zu setzen. Endlich gehört hieher, dass nach den

Arvalai teil des J. 59 Nero am 4. März des J. 51 zum Consul, am 5. März zum
Fontifex gewählt wurde.

2) Diese sind immer als zusammengehörig betrachtet worden, wie dies die

bei den betreffenden Dictaturen stehende Formel der Fasten comitiorum haben-

fanm COMtsa (<'. I. L. I p. 622) zeigt. In unseren Annahm werden fieilicli nur

dk Wahlen der Consuln und der Frätoren, oft sogar nur jene allein aufgeführt,

aber renn z. B. Li*. 23, 24 die Creirung der Consuln und Prltoren durch den

hictatnr berichtet, der dann ereatit magütratfbui die Stadt verlässt, so ist nicht

/u beSWtlfeln, dass auch die Wahlen der curulischen Aedilen und Q« OiuMoreii

Mit. i »einer Leitun« vollzogen worden sind. Der Interrex dagegen kann nur die

l.eitnm: -In CniMiilwahl gehabt haben, da er von Rechtswegen wegfällt, so wie

uln vorhanden itnd.

:;i i eher die Prag«, rekbtn dei beiden Consuln die Abhaltung der Wahlen

zukomme, .hl I
l.eidel In der Rfl ll dt* LOCI ( B. 40), &M> illlll "' r &** ll,ere

die \\ .i.i.ii abhält, nie dai Btadtrech4 reu Malaca e, W anordnet, hat für Kom
wohl zu keiner Zeit gegolten.

86 •
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kalendarisch fixirte Amtjahr im Sommer zu Ende, so konnten

die Wahlen nicht wohl anders stattfinden als unmittelbar vor

dessen Ablauf, da der Beamte sein Commando natürlich so spät

wie möglich abgab; und auch wenn das Amtjahr im Winter

oder im Frühjahr endigte, mögen die Wahlen oft, vielleicht in

der Regel, erst kurz vor dem Amtwechsel stattgefunden haben.

Für die Periode von 532— 600, wo das Amtjahr am 15. März be-

gann, kann als rechte Wahlzeit der Januar angenommen werden *),

für die von 601, wo das Amtneujahr sich auf den 1. Januar

feststellte, bis auf die gleich zu erörternde unter Sulla einge-

tretene Aenderung vielleicht der November 2
). Aber bei den

Zufälligkeiten, von denen diese Rückkehr abhing 3
), und der ge-

ringen Geneigtheit der Consuln ihren militärischen Oberbefehl zu

unterbrechen 4
) oder abzugeben mögen die Ausnahmen von die-

1) Wenigstens beschliesst der Senat im J. 584, wo es darauf ankommt den
in Makedonien übel wirtschaftenden Consul rechtzeitig abzulösen, ut . . . consul

comiiia consulibus rogandis ita ediceret , uti mense lanuario conftei (so Madvig,

die Hdschr. comitia) possent; sie finden demnach statt am 26. Jan. des damali-

gen Kalenders (Liv. 43, 11). Damit ist wohl vereinbar Liv. 27, 4, 1 : cum
aestas in exitu erat comitiorumque consularium instabat tempus , so wie Liv. 39,

6, 3: extremo anno magistratibus iam creatis a. d. 111 non. Matt. (5. März) Cn.

Manlius Vulso . . . triumphavit. Dagegen werden als verschleppte Wahlen be-

zeichnet die für 567 (Liv. 38, 42) und für 583 (Liv. 42, 28), die beide am
18. Februar stattfanden — es ist dies der erste auf den 29. (den damals letzten)

Januar folgende Comitialtag des römischen Kalenders — , und die für 576 wahr-
scheinlich vom 10. März (Liv. 40, 59; vgl. S. 478 A. 3). Von der Wahl für

583 sagt Livius a. a. O. : exitu prope anni C. Popillius Romam rediit aliquanto

serius quam [senatus] censuerat, cui primo quoque tempore magistratus creari, cum
tantum bellum immineret, e re publica visum erat. — Daraus, dass nach Liv. 31,

50, 3 ein Aedil
,
qui praetor designatus erat, die plebejischen Spiele giebt, wird

man nicht schliessen dürfen, dass in diesem Jahre die Magistrate des Folgejahrs

bereits im November designirt waren ; es ist dies sicher nichts als ungenaue
durch die kurz vorher berichtete Wahl desselben zum Prätor veranlasste Antici-

pation. Vielmehr folgt aus dem Einfiuss, den die Ausrichtung der Spiele der

plebejischen Aedilen offenbar auf die prätorischen Wahlen geübt hat (S. 513), dass

die letzteren erst nach dem November stattfanden. Vgl. noch Liv. 24, 7, 10.

c. 43.

2) Belege fehlen so gut wie ganz ; doch geht aus Sallustius lug. 36. 37
so viel hervor, dass für diese Epoche nicht die Wahlzeit der nachsullanischen

Periode in Geltung war, sondern die Wahlen in den Spätherbst fielen.

3) Eine der wesentlichsten Schwierigkeiten dabei war die zu bestimmen,

welcher der beiden Consuln zurückzukehren habe: denn wenn gleich darüber

Vergleich oder Loos entschied, so konnte doch zur Loosung nur dann geschritten

werden, wenn beide Consuln sich an demselben Ort befanden (vgl. Liv. 27, 4).

Desshalb loosten sie später um die Wahlleitung vor ihrem Abgang (S. 40 A. 4).

4) Dass der Magistrat nach vollzogener Wahl wieder ins Lager abgeht, ist

zulässig (Liv. 23, 24, 5. Sallust lug. 39); nur muss er natürlich vor dem Ablauf

seiner ordentlichen Amtszeit Rom verlassen. — Die Ankündigung der Comitien

konnte theils der Prätor stellvertretend bewirken (S. 199 A. 3), theils der Con-
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sen Regeln vielleicht häufiger gewesen sein als ihre Befolgung.

Wir können wenigstens verschiedene Fälle nachweisen , wo die

Consuln erst wenige Wochen
,

ja wenige Tage vor ihrem Rück-

tritt die Wahlen veranstaltet haben 1
). Zwar hatte man in der

Ernennung eines Dictalors zu diesem Zweck (S. 563 A. 2) ein

Mittel in der Hand die Wahlen von der Rückkehr der Consuln

unabhängig zu machen ; aber auch zu diesem scheint man meisten-

theils nur im letzten Augenblick und um das Interregnum zu

vermeiden gegriffen zu haben 2
). — Dies musste sich nothwendig

ändern, als Sulla den Consuln als solchen das militärische Com-
mando nahm. Seit dieselben die ganze Amtzeit hindurch in

Rom verweilten , scheint es gebräuchlich geworden zu sein

die Wahlen der patricischen Magistrate in den Juli zu legen 3
),

wobei vielleicht gesetzlich festgestellt worden ist, dass sie nicht

vor dem 1. Juli vorgenommen werden durften 4
), so dass zwi-

sul vom Lager aus, wie denn ein im Felde stehender Consul in eum quem pri-

mum diem comitialem habuit comitia edixit atque ex itinere praeter urbem in

campum descendit (Liv. 24, 7, 11).

1) S. 564 A. i. Auch die Wendung Liv. 31, 50, 6 zum J. 554: comitiis

aediies curules creati sunt forte ambo, qui statim oeeipere magistratum non possent,

zeigt, dass damals der Regel nach der Antritt der Designation unmittelbar folgte.

2) Wenigstens sagt Liv. 23, 24 von einem also durch einen Dictator ge-

wählten Beamten, dass er post paueos dies sein Amt anzutreten gehabt habe.

3) Am 5. Aug. 684, als Cicero die erste Rede gegen Yerres hielt, sind

Bämmtliehe Magistrate für 685, auch die Quästoren und die Kriegstribune (c. 10,

30) bereits gewählt; aber selbst die zuerst gewählten, die Consuln, erst seit

wenigen Tagen (c. 6, 17: his diebus paucis comitiis consularibus factis'). Am
1. Aug. 703 sind, trotz der comitiorum dilationes , die Consuln für 704 bereits

gewählt (Caelius ad fam. 8, 4; vgl. S. 561 A. 2). Die (consularischen) Comiticn
für 694 werden, damit ein Gesetz über den Ambitus vorher durchgebracht wer-
den könne, auf den 27. Juli verschoben (Cicero ad Att. 1, 16, 13 nach der

zweiten Hand des Med.; auf den 31. Juli nach der ersten Hand). Am 28.

Juni 700 traf Scaurus wegen der Wahlen für das Consulat auf 701 in Rom ein

( Asconius p. 19). Im Juni 700 werden die Comitien erwartet (Cicero ad Q.

fr. 2, 15, 5). Wenn man erwägt, dass die Tage Juli 1—9 nicht comitial

waren, so dürften hienach der Regel nach vom 10. Juli ab die Comiticn statt-

gefunden haben. Wo spätere Fristen vorkommen, wird an Dilation zu denken
sein ; wie denn der Senat im J. 695 die Comitien für das Folgejahr auf den

tober verschob (Cicero ad Att. 2, 90, <1. n>. 21, 5), im J. 700 auf den

ibei (Cicero <i<l Q, fr. 2, 16, 3) und in ähnlicher Weise auch im J. 691

Jet 21. Oct. für die Oonatüaroomitten bestimmt ward [Otcero pro Mur. 35,
• >1 ffL in r'it. 1, 3, 7). I>ie Wahl des I*. Clodius zum ciirulisrlieii Aediloil

verzögerte sich sogar bis zum 20. Jan. des Jahres selbst, für das gewählt ward
1

i
nd Q, f. 2, 2, 2); die Wahl der Quästoren, dio am 5. Die. KW '

Utreten tollen, fand erst am St, Dec. 709 statt oder war wenigstens darauf

iril.cr.ujnit (Cicero ad fam. 7, 80, I ).

i) Dir Betthnmttni dee jultaehtn Unnietpalgcset/ / '' /<<<

nniur,, prni fi •!um post k. Quiiut Bflm(tti) OOmlflfl llrir\ci<) l II lrir[ris)

luni mogU4raUä rogando mEropgJufa h<ihcbit ist wahix-heiulich von der

read* ben Waklordnwnf entlehnt.
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sehen der Designation und dein Amtsantritt fünf bis seehs Monate

vorstrichen. Die Absieht mag dabei gewesen sein für die Be-

seitigung etwaniger Hindernisse und die Rectification vorge-

kommener Versehen Spielraum zu gewinnen, ohne sofort zum

Interregnum greifen zu müssen, insbesondere die rechtliche Ver-

folgung vorgekommener Wahlbestcehung in der Weise möglieh

zu machen, dass der Prozess zwischen Wahl und Antritt erledigt

werden konnte l

)
.

Designa- Die tribunicischeii Wahlen haben, nach den wenigen darüber

der vorliegenden Nachrichten, im siebenten Jahrhundert der Hegel
plebejischen . ,

,
. ..

Beamten, nach im Juli stattgclunden l
)

. Da die Volkstribune einerseits

wahrend ihrer ganzen Amtszeit in Rom verweilten, andrerseits

hier, wo man nicht auf das Interregnum zurückgreifen konnte,

die regelmässige Vollziehung der Wahl von äusserster Wichtig-

keit war, so ist dieses Herkommen vennuthlich so alt wie die

Feststellung des Antrittstags auf den 40. December, welche der

Wiederherstellung des Tribunats nach dem Sturz der Decemvirn

anzugehören scheint (S. 583). Es ist sogar wahrscheinlich, dass

die spätere Ordnung in Betreff der patrieischen Beamten hiedurch

mit bestimmt worden ist; die Aufregung und Geschäftsstörung,

welche die Wahlen hervorriefen, wurde durch Goncentrirung aller

Wahlen auf dieselbe Frist minder fühlbar.

Die eintretende Monarchie führte in Betreff der Designation

und der Designationsfristen tief greifende Aenderungen herbei.

Anticipirte Zunächst begegnet mehrfach die Anticipirung der Designation 3
)

,

tSne'n'der so dass das Amt nicht, wie es die alte Uebung war, für die
spaternZeit

' nächstfolgende, sondern für eine später eintretende Vacanz ver-

1) So wurden P. Cornelius Sulla und P. Autronius Paetus für 689 zu Con-
suln gewählt, aber als designatl wegen Ambitus verurtheilt. Vgl. A. 2.

2) Im J. 689 fanden sie am 17. Juli statt (Cicero ad AU. 1, 1, 1: nos

initium prensandi facere coyitaramus ... in campo comitiis tribunieiis a. d. XVI.
k. Sext.); im J. 700 erwartete man sie für den 28. Juli (Cicero ad Att. 14,

15, 7. 8). Von Ti. Gracchus sagt Appian 1, 14: ftspo; ö' yjv ^otj xa\ -poypoccpat

5Y)[xap^tuv kz ~o fjiXXov xai ol TrXouaiot rrj? ^eipoxovta? TzXr^ia^o'jarfi /.. t. X.

Am 1. Aug. 703 waren Tribüne und Aedilen der Plebs nicht bloss gewählt,

sondern einer von den gewählten Tribunen schon wegen Ambitus verurtheilt

(Caelius ad fam. 8, 4).

3) Anticipirung der offlciellen Anwartschaft, welche der Kaiser crtheilt, ist

allem Anschein nach nie vorgekommen, das heisst es hat der Kaiser die Commen-
dation im Senat nie anders vorgenommen, als dass die Annahme des Vorschlags

und die Renuntiation darauf unmittelbar gefolgt sind, mochte der Vorschlag die

nächst eintretende oder eine spätere Vacanz betreffen. Als Vitellius das Con-
sulat auf zehn Jahre hinaus besetzt hatte, bedurfte es eines Volksschlusscs, um
diese Creationen zu abrogiren (Tacitus hist. 4, 48) : es müssen also die Designa-
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liehen ward. So wurden zwischen dem 15. Februar und dem
lö. Miirz des J. 710 mit Rücksicht auf den bevorstehenden parthi-

schen Krieg nicht bloss die sämmtlichen Magistrate für 711 ein-

schliesslich des Reitertuhrers (S. 560 A. 3), sondern auch die

Consuln und die Volkstribune für 712 designirt 1
). In ähnlicher

Weise wurden unter der Triumviralherrschaft sogleich bei ihrer

Einsetzung im J. 711 die Beamten für 712—71

6

2
) und alsdann

im J. 715 die Consuln für die .). 720—723 ernannt s
). Unter der

Monarchie, wenigstens unter den julisch-claudischen Kaisern, sind

einige Male Prinzen des kaiserlichen Hauses in der Weise zum
Consulat gelangt, dass sie bereits mit, ja sogar vor der Anlegung

des Männerkleides designirt wurden , aber erst im zwanzigsten

Lebensjahr dasselbe übernahmen 4
). Auch die Designation des

Kaisers Claudius zum vierten Consulat 47 n. Chr. ist, wahr-

scheinlich wegen der auf dies Jahr gelegten Säcularspiele, bereits

im J. 14 erfolgt 5
) und ähnliche, wenn gleich kürzere Anticipa-

tionen schon alle an die Comiticn gebracht und rechtlich perfect gewesen sein,

wie denn auch diese dabei ausdrücklich genannt werden (Tacitus hist. 2, 91.

3, 55). Dass die Cassirung unter dem Principat zuweilen ohne einen besonderen
coinitialen Abrogationsact erfolgte (Tacitus hist. 2, 71), begreift sich leicht.

1 ) Genau berichtet darüber Dio 43, 51 , wonach Caesar die Designation

aller Magistrate für 711—713 gestattet worden wäre, er aber nur in dem oben
ebenen Umfang davon Gebrauch gemacht hätte. Damit stimmt Cicero ad

Att. 1 \, 0, 2 (geschrieben 12. Apr. 710): etiamne consutes et tribunos pl. in

biennium quos ille voluit?; und dass im J. 711 wohl prätorische, aber keine

consularischen Coiniticn stattzufinden hatten, bestätigt der Brief ad Brut. 1, 5
(S. 563 A. 1). Auch dass Hirtius (Cicero ad Att. 15, G, 2) im Mai 710 von
den praesidia in tot annos provisa spricht, ist damit wohl zu vereinbaren, so wie

die Angaben von Sueton Caes. 76 und Nie. Damase. vita Caes. c. 22. Irrig

• ntnckl Appian b. c. 2, 128. 138 die caesarischen Designationen auf fünf Jahre.

Dass die Wahlen im J. 710 nach den Luperealien stattfanden, geht aus Dio 44,

1 1 hervor. Vgl. Drumaun 3, 681 fg.

2) Appian b. c. 4, 2. Dio 47, 19.

3j Appian b. c. 5, 73; Dio 48, 35. Dies bestätigen die Münzen des An-
tooiot, insbesondere diejenigen, die ihn als cos. desiy. für, ( für 720) et tert.

(für 723} bezeichnen
J

Kckhel 6, 43 fg.), und die Inschriften Caesars (Orclli

565 = c. 1. L. v, 525). Es war dies eine der Bedingungen dei Bwieehen den
Iri ii in virn und Sex. I'ompeius N Minnum getroffenen Abkommens. Dass die

iti'iii'n nicht lür die nächsten vier Jahre erfolgten, sondern für das /weile

Qttdrienninm lue — halb Dkl irrig ton Designation auf acht Jahre hinaus spricht I.

hat ohne Zweifel leiBea Orand darin, dass dio Triuinvim über die Consulate

bis 71') schon rof dem Frieden anderweitig disponirt hatten.

ii Bo »aide 0. Oaem In I, 748 ran Centn] fOi 764, L. Oaenti in J.

<il /diu < *
. 1 1

-
1 1 1 iur 767, Nero In J. 51, wahrscheinlich am i. Mär/., zum Con-

siil lür das .1. 57 erwlhlt (S. 557 A. 2). Drusus Caesar winde in ähnlicher

im J. 768 ran Conen! Rh 768 designirl [Wo 66, 28); ejtwee Aehn-
nenet neg eneh tta Gefmenleni geoehenen sein.

'i Zerei ta ehrlfk« ron rhooeolonlio (B$om wnkUk 20, 02 1 und von Vo-
nm(0, / / \ 5826), die duteh die t, p Uli auf Jan. -l-i/5 flxirt aind,
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tionen begegnen auch sonst bei Kaisern und Prinzen 1

), zuweilen

auch bei besonders begünstigten Privaten 2
). Vitellius vergab so-

gar die Consulatc auf zehn Jahre im voraus und bestimmte sich

zum Consul auf Lebenszeit 3
). Indess scheint die Vornahme der

Designation in einem früheren als dem Vorjahr immer eine ver-

hältnissmässig seltene Ausnahme geblieben zu sein 4
). — Da-

gegen ist in Folge der Verkürzung der Consulatfristen unter dein

Principat es wahrscheinlich bald Regel geworden die einzelnen

Designationen nicht successiv bloss für die jedesmal nächste Vacanz,

sondern gruppenweise vorzunehmen. Unter derclaudischcn Dynastie

ist in dieser Weise, aber ohne feste Regel verfahren worden •'

.

Unter Traian 6
) und noch im fünften Jahrhundert 7

) ist es üblich

zu Anfang eines jeden Jahres die Wahl der in demselben ein-

tretenden su/f'ecti durch einen Gesammtact zu ordnen.

Designa- Auch die Designationstermine konnten unter dem Principat
tionsterminc ___.

zeit. und das tridentinische Edict vom 15. März 46 (Hermes 4, 104) nennen den
Kaiser cos. des. IUI.

1) Domitian heisst auf einer im J. 71 geschlagenen Münze (Eckhel 6, 351)
cos. des. II auf 73. Häufig heisst der Kaiser schon in den ersten Monaten des

Vorjahrs cos. des. für das Folgejahr: so Nero cos. desiyn. IUI (also auf 60) am
3. Jan. 59 (Arvalacten dieses Tages) ; Vespasian auf seinen Militärdiplomen am
5. Apr. 71 cos. des. auf 72, am 21. Mai 74 cos. des. auf 75, ferner auf einer

Inschrift aus der ersten Hälfte des J. 79, in welchem er am 24. Juni starb,

designirt auf das J. 80 (Perrot exped. de la Galatie p. 209).

2) Dass C. Silius bereits im J. 47 zum Consul für 1. Jan. 49 designirt

war (Tacitus ann. 11, 5), erklärt sich aus dem Einfluss der Messalina (Tacitus

11, 12: illa . . . largiri opes honores~).

3) Sueton Vitell. 11. Tacitus hist. 3, 55. — Im J. 16 n. Chr. wurde im
Senat vorgeschlagen die Designation überhaupt fünf Jahre vor dem Antritt ein-

treten zu lassen, um dem Einfluss des Kaisers auf die Wahlen Schranken zu

setzen, aber der Vorschlag fiel durch (Tacitus ann. 2, 36).

4) Dafür spricht, dass bei den Kaisern nie Consuldesignationen auf mehrere

Jahre zugleich begegnen, wie sie bei M. Antonius vorkommen (S. 567 A. 3);
dass wenigstens die grosse Masse der Kaiserdenkmäler sich den allgemein gel-

tenden Designationsterminen fügt; dass, als Plinius am 1. Juli oder 1. Sept.

100 das Consulat übernahm , der Senat noch ohne Antwort war auf seine Bitte

an den Kaiser um Uebernahme des Consulats für 101 (Plinius paneg. 78. 79;
Hermes 3, 92). Eine speciellere Untersuchung wird noch vermisst; sie ist

wünschenswerth, weil die genaue Datirung mancher Denkmäler davon abhängt.

5) Als Claudius stirbt am 12. Oct. 54, ist das Consulat bis zum letzten

dieses Monats besetzt (Sueton Claud. 46). Bei Neros Tode am 9. Juni 68 sind

die Consuln wenigstens zum Theil schon für 69 ernannt (Tacitus hist. 1, 77;

Plutarch Oth. 1). Galba ordnet die Consulate Ende 68 bis zum Schluss des

J. 69 (Ephem. epiyraph. 1, 190).

6) Die Folge der Handlungen im Pancgyricus des Plinius c. 65—75 zeigt,

dass die Comitien im Senat wenige Tage nach dem 3. Jan. stattfanden. Hermes

3, 93; a. M. Stobbe Philologus 31, 291.

7) Kalender des Polemius vom J. 448 n. Ch. (C. I. L. I, 335) unter dem
9. Jan. : senatus legitimus, suffecti consules designantur sive praetores. Vgl. das.

p. 384.
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nicht dieselben bleiben , schon weil die Consulate sich mehr

und mehr verkürzten. Indess genügen die darüber vorliegenden

Nachrichten nicht, um das in dieser Hinsicht bestehende Her-

kommen mit Sicherheit zu ermitteln. Wahrscheinlich hat im

Anschluss an die unter der ersten Dynastie vorwaltende Halb-

jährigkeit der Consulate Augustus zwei Wahltermine im Jahr

eingerichtet, im März und im October, so dass in dem ersteren

die jedesmal nächst eintretenden Consuln, also, wenn die fungie-

renden Consuln halbjährige waren, die des nächsten I.Juli 1

),

wenn sie ein Jahr lang fungirten, die des Folgejahrs'2), ferner

die sämmtlichen Priester 3
), im zweiten dagegen die Consuln

des Folgejahrs, wenn diese nicht bereits in den Märzcomitien

gewühlt waren 4
;, und die übrigen Magistrate 5

)
gewählt wurden.

1) Der am 1. Juli 59 antretende Consul T. Sextius Africanus ist nach den

Arvalacten zwischen dem 5. und dem 28. März desselben Jahres designirt

worden. Auch Neros Wahl am 4. März 51 zum Consul auf 1. Jan. 57 gehört

insofern hieher, als die antieipirte Wahl ebenso gut auf den Frühlings- wie

auf den Herbsttermin gelegt werden konnte. — Damit ist nicht im Widerspruch,

was Tacitus ann. 12, 53 und Plinius ep. 8, 6, 13 über den auf den Antrag

des (am 1. Juli 52 antretenden) cos. des. Barea Soranus gefassten Senatsbcschluss

zu Ehren dos Pallas berichten ; denn dieser ist nicht am, sondern nach dem 23. Jan.

tielässt. Auch der Senatsbeschluss vom J. 49, dessen Tacitus ann. 12, 9 gedenkt,

kann In den März fallen. Dass in Senecas Satire c. 9 am 13. Oct. 54 schon der

Consul für 1. Juli 55 gewählt erscheint, beweist insofern nichts, als die offenbar

absichtliche l'ebergehung des Consuls Nero darauf eingewirkt haben kann.

2) Als Augustus starb am 19. Aug. 14, waren die Consuln für das 3. LÖ

schon gewählt worden (Tacitus ann. 1, 81 vgl. c. 15); wahrscheinlich, weil die

des J. 14 das ganze Jahr im Amte blieben, also in den Märzwahlen 14 für

1. Jan. 15 gewählt worden war.

3) Zum Pontifex maximus wurde Augustus gewählt am 6. März 742, nach-

dem sein Vorgänger 741 gestorben war; Tiberius am 10. März 15 n. Chr. nach

Augustus Tode am 19. Aug. 14; Otho am 9. März 69, nachdem die Vacanz am
1"). Jan. eingetreten war. Neros Wahl zum Pontifex erfolgte am 5. März 61 ;

die Othos zu sämmtlichen Priesterthümern am 5. März (Arvalacten). Dieses

Zusammentreffen kann nicht zufällig sein. Natürlich wich man ab. wo die l'm-

Itlnde M «forderten* Vitellius ward Oberpontifex am 18. Juli (Sueton Vit. II;

Tacitus Uff. '2, 91) und (»alba übernahm dasselbe Priestcrthum, obwohl es am
'.). .luni 68 erledigt ward und er selbst am 15. Jan. 69 umkam.

i >• Als Claudius 12. Oct. 54 starb, waren die Consuln für 55 noch nicht

trauet (Sueton (laud. 46). Die Arvaltafel vom J. 57 {liulUtt. I88fl
|

legt dem für 1. Jan. 58 deetgnirtefl Consul M. Mcssalla Corviuus die l'.e/.idi

hiiiij: des. cos. wahrscheinlich schon am 13. Oct., auf jeden Kall vor dem II.

; bei. Na« h den Arvalacten des Folgejahrs ist der am 1. Jan. 59 an-

I usul 0. ViptUnus Apronianus /wischen dem 13. Oct. und dein 6.

Nov. fiS [Henxen In Hermes 2. W | designirt wurden. Da/u passt auch, was

lim TraJani Oonevhtf rür jui s. ßo8 A. i beneskl m. ebwoM bei den KU m
consulaten man sich an «li<-«- Refel nicht rfebUMkHl beben wir.l. I>ie OOMftlal

eomilien die am I. Mai/ 5 1 für 1. Jan. 57 stattfänden (S. ">('•? A. 1), könne!
tnr dei regelrechte Verfahren nie u ; fand einmal Anticipalion um Jahre

statt, m ben m "ii den 2 < oM weitet an.

M Detl für die J.tl.iamter abwart ton Consulat nur einmal gewählt ward,
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Als späterhin die Dauer des Consulats sieh noch weiter verkürzte,

kam der so eben erwähnte Gebrauch auf die Ordinarien wie

bisher einige Monate vor dein Amtsantritt, dagegen sämintliche

nach dem 1. Jan. eintretende Consuln nicht mehr successiv,

sondern zusammen im Laufe des Jahres, in das ihre Functionen

fielen ') und zwar späterhin am 9. Jan. desselben zu designiren 2
)

.

Von den übrigen Beamten wurden die Prätoren wenigstens im

5. Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon hinge vorher am
9. Jan. des Vorjahres gewählt 3

), also an demselben Tage mit den

noch in dem Wahljahre selbst ins Amt gelangenden consules

suffecti.^ An die praktischen Wahlen schlössen sich ohne Zwei-

fel die der curulischen und plebejischen Aedilen und der Volks-

tribune an, so lange diese Aemtcr bestanden (S. 540). Den

Besehluss machten, wie vor Alters, die Wahlen der Quästoren

am 23. Jan. 1
) für den nächstfolgenden am 5. Dec. stattfindenden

Amtwechsel.

Trennung Eine weitere Neuerung dieser Epoche war die Trennung der
von

Designation Designation von der Rcnuntiation, die dadurch hervorgerufen

nuntiation. ward, dass die Wahl der Magistrate, resp. die Entgegennahme

der kaiserlichen Ernennungsvorschläge im J. 14 n. Chr. auf den

Senat überging, während die Rcnuntiation nach wie vor vor

dem versammelten Volk stattfand. Seitdem folgte auf die Comi-

tien, die nun sich" im Senat vollzogen, als ein zweiler davon

verschiedener Act die Renuntiation der designirten Magistrate vor

der versammelten Gemeinde ; sie pflegte nicht an demselben Tag,

jedoch in der Regel wohl nur wenige Tage später stattzufinden 5
).

folgt aus ihrer fortdauernden Jäbrigkeit; auch Tacitus ann. 2, 36 spricht in Be-
zug auf die Prätoren von der annua desiynatio. Dass die Termine der Consul-

und der Prätorenwahlen in dieser Zeit verschieden waren , folgt schon aus der

Verschiedenheit der Amtfristen und geht deutlich hervor aus den Berichten über

die Wahlen des J. 14 (S. 569 A. 2).

1) Das zeigt unwiderleglich der Panegyricus des Plinius, da nach c. 92
dessen Wahl zum cos. suff. für 1. Juli oder 1. Sept. 100 unter der eigenen

Leitung Traians als cos. III, also im J. 100 stattfand.

2) S. 568 A. 7. Doch passt es dazu nicht, dass L. Fabius Cilo, einer

der suffecti des J. 193, bereits 31. Dec. 192 als suffectus auftritt in der vita

Commodi 20.

3) Polemius a, a. O. Symmachus trug nach ep. 1, 44 die für den candidatus

praetorius Trygetius im Senat gehaltene zum Theil noch vorhandene Rede am
9. Jan. vor. Vgl. Cod. Theod. 6, 4, 10.

4) Kalender des Polemius a. a. 0. unter dem 23. Jan. : senatus legitimus,

quaestores llomae designantur.

0) Zwischen die Comitien und die Rcnuntiation fällt im J. 100 die drei-

tägige Senatsverhandlung über Marius Priscus (Hermes 3, 93). Die ixxtarjöfa
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Obwohl der designirlc Beamte bis zum Amtsantritt selbst- Rechte der

. .
designirten

verständlich Privatmann ist, wird er doch in gewissen Beziehun- Beamten,

gen bereits als Beamter behandelt. Er leistet schon vor der

Renuntiation den Beamteneid l

)
. Sein Rücktritt vor dem Antritt

steht der Niedeilegung des Amtes nach denselben rechtlich gleich

S. »75 A. 6). Sein Name wird in die Magistratslisten einge-

tragen, auch wenn er durch Tod 2
) oder Verurtheilung 3

) oder aus

einem anderen Grunde *) nicht zum Antritt des Amtes gelangt und

das Amt in diesen Fällen gleich den wirklich bekleideten gezählt 5
).

Wenn der designirte Beamte bereits im Senat ist, so stimmt er

nach der Designation in der Klasse, für die er designirt ist 6
);

zweifelhaft ist es dagegen, ob, wenn er nicht Senator ist, durch

die Designation zu einem den Sitz im Senat herbeiführenden Amt

ihm das Stimmrecht selbst sofort erworben wird 7
) . Es findet

Tadel, wenn der designirlc Magistrat sich von Rom entfernt 8
).

Sogar gewisse Amtshandlungen sind ihm späterhin wenigstens

gestattet worden , namentlich das schon erwähnte Recht (S. 199

A. 4) zwar nicht mündlich zum Volke zu reden, aber doch die

bei Dio 59, 24 bezeichnet wohl die senatorischen Coinitien, nicht die Renun-
tiation.

1) Darüber ist der Abschnitt von dem Amtsantritt zu vergleichen.

2) So steht in den Fasten unter 539 als Consul L. Postumius Albinus,

obwohl derselbe Ende 538 als Prätor und designirter Consul, antequam ciretur,

wie die Fastentafel sagt, in der Schlacht liel (Capit. Fasten; Liv. 23, 24).

3) Dass die S. 566 A. 1 erwähnten cos. des. Sulla und Paetus trotz ihrer

Verurtheilung in der Fastcntafcl unter 6S9 gestanden haben, zeigen die Auszüge

des Chronographen von 354 (C. 1. L. I p. 540). Danach kann auch die Er-

gänznng unter dem J. 646 (C. /. L. I p. 438) richtig sein.

4) So verzeichnet die Fastentafel die von dem Dictator Caesar designirten

Reiterfahrer, die wegen seines Todes nicht zum Antritt des Amtes gelangten

(S. 5(10 A. ü).

f
>

) Der A. 2 erwähnte Albinus steht in der Fastcntafcl unter 539 als cos.

III. folgerichtig wird in den Arvalprotokollen , welche diejenigen ihrer Mitglie-

der, die zur Zeit die Fasces führen, mit dem Prädicat cos. oder pr. zu bezeich-

nen pflegen, lUCO der cos. des. als solcher aufgeführt.

li) Oleen PML. 5, 13, 35. Appian b. e. 2, 5. Heber das VorsLimmrci ht

• i(jnati ist im Al>s< hnitt \<>n dem Senat zu handeln.

7) Wenn & r Senat . tk ei «litt Bonne Angoeti zu Oonsnln äetfgntrte, zu-

li hcschlOM ex eo die, quo dedueti sunt in forum, ut interessent consilii*

pubttek {man. Amoyr, '.'> 2; i>i" 56, 9), so kann dies «roh] teilten, dati dio

•mithin ihnen sofort das Recht gegeben haben würde im Senat in sit/en,

•bei bis auf die Ablegung der Prätcxta aulgesrlmben ward. Aber ei Kann

ilmli ,tu, li ein wm der De>iuiiatinii unabhängiges /weites l'i i\ ilegium sein.

und wir sind nülit berechtigt dämm zum r.ei>|de| dem <juntstof -/<*/./»/<//»> Sit/.

und klimme im Senat beizulegen.

sj Bunten 'i'i>. 81; normt' (Tfeerio) detUndtoi magMvmtm ofttem opofn
ut frat$mtu ii>.v>,ri tufettfeteeftnl (nu erwtrtel adtuttotrmty ptaetof titelfnafiM

Utaram Ugalionem fmptfravJt,
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für seine Magistratur bestimmten schriftlichen Edicte bereits vor

dein Antritt bekannt zu machen. Ebenso haben im sechsten Jahr-

hundert nicht selten, im siebenten vielleicht regelmässig die künf-

tigen Gonsuln 1

), Prätoren 2
)
und Acdilen 3

) ihre Compctenzen noch

vor dem Amtsantritt festgestellt.

Fristen des Amtsantritts und des Amtes.

verschie- Für den Zcitpunct des Amtsantritts kommt zunächst in Be-

Antrittszeit tracht der schon oben (S. 559) hervorgehobene Unterschied, ob die
bei erledig-

.

'
. _ : ' '

ten und bei Designation mit dem Amtsantritt der Zeit nach zusammenfällt oder

ledigten nicht, oder , was dasselbe ist, ob in dem Augenblick, wo die
Aemtern.

Wahl erfolgt, das Amt erledigt ist oder nicht. Wird für ein

erledigtes Amt gewählt , so ist die Zeit der vollendeten Wahl

immer diejenige des Amtsantritts. In diesem Fall fällt also der

Amtsantritt weder mit dem Anfang eines bürgerlichen Tages zu-

sammen 4
) noch kommt es dabei auf die kalendarische Bosch« flon-

1) Liv. 44, 17, 7 : omnia ut maturius agerentur, belli Macedonici stimulabat

cum : itaque desiynatos extemplo sortiri placuit provincias. 27, 36, 10. Cicero

Vcrr. 3, 95, 222: quid agis, Hortensi? consul es designatus, provinciam sortitus es.

Wenn Cicero ad Att. 3, 24 sagt: neque enim umquam arbüror ornatas esse provin-

cias designatorum, setzt diese zweifelnde Wendung nothwendig voraus , dass die

Sortition damals regelmässig vor dem Antritt stattfand ; denn ohne vorherige Sor-

tition war die Ornation unmöglich. — Bei Sallust lug. 43: Metellus et Silanus con-

sules designati provincias inter se partiverant muss entweder de senatus sententia

für designati geschrieben werden, wie ich im Hermes 1, 430 vorgeschlagen habe,

oder der Schriftsteller hat sich versehen; denn diese Consuln wurden erst in

ihrem Amtsjahr selbst gewählt (c. 37. 44), konnten also nicht als designirtc

loosen.

2) Liv. 38, 42, 6. Cicero Verr. act. 1, 8, 21: cum praetores designati sorti-

rentur et* AI. Aletello obtigisset, ut is de peeuniis repetundis quaereret.

3) Lex Iul. munic. Z. 25 : aed^iles^) cur(ules) aed(iles) pl[ebei) . . . in diebus

V proxumeis
,

quibus eo mag(istratu) designatei erunt eumve mag. inierint, inter

se paranto aut sortiunto. Worauf die Alternative von Designation und Antritt

hier sich bezieht, ist nicht recht klar; wahrscheinlich ist bei dem Antritt an

den Fall gedacht, wo die Wahl im Amtsjahr selbst erfolgt, also es zur Designa-

tion nicht kommt. Dann hätten die Aedilen im ordentlichen Verlauf der Dinge
immer binnen fünf Tagen nach der Designation die Competenzen festgestellt.

4) Am bestimmtesten erscheint dies bei dem Consul Kebilus, der, als der

Consul Q. Fabius Maximus am Morgen des 31. Dec. 709 gestorben war, in der

sofort von Caesar veranstalteten Nachwahl gewählt und in der siebenten Tages-

stunde renuntiirt ward und am Ende desselben Tages zu funetioniren aufhörte.

Consulem, sagt Cicero ad fam. 7, 30, 1 (vgl. Drumann 2, 108), hora VII renun-

tiavit, qui usque ad k. lan. esset, quae erant futurae mane postridie. Gleich-

artig sind die Wahlen des Prätors Eprius Marcellus am 30. oder 31. Dec. 48
(Tacitus ann. 12, 4; vgl. Sueton Claud. 29) und des Consuls Rosius Regulus

am 31. Oct. Gl) n. Chr. (Tacitus hist. 3, 37).
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heit des Tages an 1

); an den sonst für den Antritt üblichen Tagen

der Kaienden oder Iden kann sogar in diesen Fällen derselbe

nicht erfolgen , da diese nicht comitial , also zur Wahlversamm-

lung ungeeignet sind. In dieser Weise sind wahrscheinlich die

Könige gewählt worden, wofern wir mit Recht vermuthet haben

(S. 560), dass für dies Amt nicht anders, als wenn.es erledigt

war, der Nachfolger bezeichnet werden durfte. Späterhin wird

es so gehalten bei den ordentlichen nicht ständigen Aemtern, wie

derDictatur und insbesondere derCensur 2
); ferner bei den ausser-

ordentlichen Ergänzungswahlen (S. 572 A. 4) und bei dem Antritt

ex tntervegno't) sowohl der oberen wie der niedern Magistrate.

Bei den Wahlen dagegen , welche in der WT

eise erfolgen,

dass das Amt, zu dem gewählt wird, zur Zeit der Wahl besetzt

ist, das heisst bei den ordentlichen Wahlen der Nachfolger wird

die Antrittsfrist immer auf den Anfang eines bürgerlichen Tages

gelegt 4
), was ohne Zweifel zunächst der Auspication (S. 78)

wegen bestimmt ist, und besteht zwar nicht für die niederen

patricischen und ebenso wenig für die plebejischen Beamten, wohl

aber für die Gonsuln und Prätoren die Regel, dass hier, wo der

Moment der Erledigung des Amtes wesentlich von gesetzlicher

1) In der Stelle des Liv. 3, 8 : P. Vulerius Publicola tertio die quam
inlerreynum mittat consules creat ... 0. d. 111 idus Sext. constitutum ineunt

habe ich früher (Chronol. S. 91) das Datum durch Veränderung der Inter-

punetion auf den Wahltag bezogen und den Antritt auf die Iden des Sexlil

gesetzt; aber es ist dies irrig, da der Interrex, nachdem er die Wahl vollzogen

hat, nicht weiter fungiren kann. Auch verschwindet die Schwierigkeit, wenn
man sich deutlich gemacht hat, das« die Antrittsfrist sich verschieden normirt.

je nachdem zur Zeit der Wahl das Amt erledigt ist oder nicht. Wollte man
auch für die im Fall der Vacanz stattfindenden Wahlen den Antritt an den
Tagesanfang und die Kaienden oder Iden fesseln, so würde dies in diegrösst.n

Schwierigkeiten verwickeln; danach würden zum Heispiel, wenn die Magistratur
am li. März vacant ist, erst nach vier Interregnen am 1. April die Oonsnln an-

treten können.

2) Liv. 40, 4Öj 8: comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in

oampO (wo die Wahl stattgefunden hatte) od urmi, Martis sellis curulibus eon-

sederunt.

3) Von den durch einen Interrex gewählten Consuln des .1. 431 sagt l.i\.

'.', B: quo ereati sunt die, eo (sie (»im plann ml }>,itribus) muyislralum inininit

.

ebenso 3, Bö, 1 von durch einen Interrex Rewählten Consuln, dass sie extemflo
>ii<nji*imium oeeeperunt.

Wenn Ewe1 Oontnln Beck einsadni tn demselben Tsgs antreten, vis /. B.

im J. 7'Jl die venusiiiischeii Pasten nach den ordinnriu- PsflSSf unter <l<<m

1. .1,0. als suffertus den 1'. Aulmnius verzeichnen, kann der letztere freilich

n Laute des i
'., treten beben« Die Segelt dass der Antritt dex

Consuln auf die Seienden sdei Kdep in bringen - I und die andere, die den
Antritt auf den Tsgeseftfeng etat, lind In diesem Pell ruiTereinber,
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Vorschrift oder besonderer Anordnung abhängig ist 1

), der Amts-

antritt auf die Kaienden oder die Iden des römischen Kalenders

gelenkt wird 2
); welche Regel seihst später noch festgehalten wurde,

als die consularischen Amtfristen nicht mehr ein Jahr, sondern

nur noch den Abschnitt eines Jahres ausmachten s
) . Welches

religiöse 4
) oder politische 5

) Motiv der letzteren Satzung zu Grunde

liegt, ist nicht klar.

Legalisirt worden ist diese Verschiedenheit in Betreff des

Amtsantritts vermuthlich in der Weise, dass der wahlleitende

Beamte in der lex rogationis jedesmal angab, dass der Gewühlte

entweder ex templo^) oder von den Kaienden oder Iden eines

bestimmten Monats an das Amt überkommen (occipere) solle.

Nothwen- Die Befristung, die in dem Institut des Interregnum bis in

fristung
e

des die Anfange des römischen Gemeinwesens zurückreicht, gehört,

sehen g* nachdem das Königthum beseitigt ist, zum Wesen des ordent-

lichen Gemeindeamts 7
); die Zeitgrenze aber ist entweder ab-

1) Auch die Abdication vor der Zeit wird darum auf den Tag vor den
Kaienden oder Iden gelenkt (Liv. 5, 9. 11. 32. Dion. 6, 49).

2) Ausgesprochen wird dieser Satz in unsern Quellen nicht, aber er ist

längst gefunden worden aus der Gesammtheit der bekannten Antrittsdaten.

3) Nirgends tritt die Regel so deutlich hervor wie in den venusinisohen

Fasten aus der augustischen Zeit (C. I, L. I p. 471), die den Antrittstag der

suffecti verzeichnen: hier finden sich als Antrittstage 1. Mai, 1. Juli, 1. Sept.,

1. Oct., 1. Nov. und 13. Sept.

4) Man kann an die Worte Ovids erinnern : vindicat Ausonias Iunonis cum
kalendas', idibus alba Iovi grandior agna cadit. Nonarum tutela deo caret [fast.

1, 55; vgl. C. I. L, I p. 375). Aber in der That ist damit wenig gewonnen,
da keine Beziehung jener Opfer auf den Consul erhellt. Auch haben die Römer
die kalendarische Beschaffenheit des Antrittstages sonst nicht berücksichtigt;

der 1. Juli zum Beispiel, ein sehr gewöhnlicher Antrittstag, hat im Kalender

das Zeichen des nefastus religiosus. Eher möchte der Grund in gewissen Be-
sonderheiten der Auspication gelegen haben; es mag dafür der Anfangstag des

Monats oder des Halbmonats als besonders geeignet erschienen sein.

5) Wenn man annehmen dürfte , dass Kaienden und Iden von Haus aus

die gewöhnlichen Versammlungstage des Senats gewesen sind , so könnte man
die Vorschrift wohl darauf beziehen, dass der Oberbeamte seine Functionen da-

mit zu eröffnen pflegt, dass er den Senat beruft. Aber jene Prämisse unterliegt

grossen Bedenken.

6) In der Formel ex templo (oder auch statirri) magistratum occipere, die von

Ergänzungs- und überhaupt von Vacanzwahlen nicht' selten gebraucht wird

(Liv. 3, 19, 3. c. 55, 1. 5, 11, 1. 23, 31, 13. 41, 17, 6), scheint templum im
eigentlichen Sinne zu stehen für den Wahlplatz; der allgemeinere Gebrauch
von extemplo, der schon bei Plautus häufig sich findet, möchte von diesem tech-

nischen übertragen sein.

7) Das Princip in seiner späteren Gestaltung spiicht das Stadtrecht von

Malaca c. 52 aus: qui ita creati erunt , ii annum unum , aut, si in alterins

locum creati erunt , reliqua parte eiius anni in eo honore suntn
,
quem suffragis

erunt consecuti.
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solut oder maximal *) . Auch bei ausserordentlichen Aufträgen

wird hiiufig mit der Ertheilung die Befristung verbunden 2
) ;

formell

erforderlich aber ist sie hier nicht einmal für den städtischen

Amtkreis 3
). Illusorische Befristung eines ordentlichen Amts, wie

Sullas Ernennung zum Dictator auf so lange Zeit, als er für die

Beorganisation des Staats nothwendig erachten werde 4
), ist, so

lange man es mit der republikanischen Ordnung ernst nahm, eben-

falls unerhört. Mit dem Eintritt der Lebenslänglichkeit, zuerst

bei Caesars Dictatur und weiter bei dem Principat, ist der Frei-

staat am Ende. — Die Amtfristen sind ungleich : das Interregnum verschie-

dauert für den einzelnen Zwischenkönig höchstens fünf Tage, die Amtfristen.

Dictatur und das Beiterführeramt höchstens sechs Monate, die

Censur höchstens anderthalb und für gewisse Geschäfte drei Jahre.

Aber die ständigen Aemter, Quästur, Tribunat, Aedilität, Prätur,

Consulat sind alle jährig; und diese Befristung ist überhaupt

staatsrechtlich die eigentlich normale , namentlich für das Ober-

amt. Es wird in dem Abschnitt von der Prorogation zu zeigen

sein, dass, wo diese ausdrücklich durch Senatsschluss oder Ge-

setz und mit kalendarisch fester Befristung 5
) eintritt, diese Frist

ebenfalls immer ein Jahr ist, bis zuerst das vatinische Gesetz

vom .1. 095 zu Gunsten des Consuls Caesar diese Begel durch-

bricht. In gleicher Weise Ist bei den ausserordentlichen Aemtern.

obwohl dieselben auf Specialgesetz beruhen und formell jede

1) Hiebei ist natürlich abgesehen von der promagistratischen Weiterfiilirung

des Amtes. Inwiefern für die magistratischen Olflzierstcllen, insonderheit den

Kriegstribunat, die militärische Ordnung zur Anwendung kam, wonach der Dienst

'lauert bis zur Entlassung, ist in dem Abschnitt von den magistratischen Offi-

zieren erörtert.

2) »So scheint zum Beispiel der Auftrag eine Colonie zu deduciren später-

hin regelmässig auf drei (Liv. 32, 29, 4. 34, 53, 1) oder auf fünf Jahre (Cicero

de l. nyr. 2, 13, 32) gegeben worden zu sein (llandb. 3, 1, 313); wo diese

Qrenze Dicht erwähnt wird, folgt daraus noch nicht, dass sie gefehlt hat. Khrnso

iionnirfe das gabinische Gesetz ton .1. 387 das Commando des I'mnpeius gegen

«lie I'iraten auf <ln-i Jahr« £DiO 36, •'». 17. 20; Appian Mithr. 94) und das

DMMitehe ."in .1. <'>!)7 seine Aufsicht über die Zufuhren auf fünf [CicefO ad AU,
I I ; hi u in.-um 2, 307).

3) Dk im 1. 588 berteilten treu viri menmrii fungiren noch f>44 (Liv.

21, 8. 20, 36, 8) und es liegt kein (iruu.l vor ihr Amt als gesetzlich befriste)

/u befrachten.

i| Appian b. r, 1, 98: 0Ö* 2; /•/,.<,, v/,T<iv, dXXd pc/pi tVjv tM\v* %<x<

\-'il'vr, /.')' -\-i '/',/// 5XtW OT'iseOt ftfet 7TOA.e|XOt<: OeOCtU'JfXfiVT^ <JTTj|>(«t€V. Vgl.

99.
.i) Prorogationen bis /ur lln-iidii'uiig des Kri. ••!<•- h.I.t mit ähnlirlu-n k.il-n

l h nnbeetimmten Kiiriteriiiinrii kuminen Irüh vor; vgl. den betreffenden

Ah rluiitt .
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Befristung zulassen , bei der kalendarischen Fixirung des End-

termins die Annuität durchaus eingehalten worden 1
), bis das

i^ibinische Gesetz vom .1. 687 d. St. dem Cn. Pompeius das

Commando gegen die Piraten auf drei Jahre übertrug. In der

That ist die Annuität der mit militärischem Commando ausge-

statteten Aemter eine Lebensfrage für die Republik 2
); aus jenen

mehrjährigen ordentlichen oder ausserordentlichen Imperien ist

die Monarchie unmittelbar hervorgegangen. Man begreift es wohl,

dass der Senat, als er im .1. 714 dieselbe bewältigt zu haben

meinte, ein für allemal jede Amtführung über ein Jahr hinaus

verbot 3
), und umgekehrt; dass Augustus, als er den Principal

in den Formen der Republik begründete, es nothwendig fand

dem Imperium eine wenn auch illusorische Zeitgrenze zu stecken

und die Uebernahme desselben auf Lebenszeit dem Nachfolger

und dem Vollender der Monarchie überliess.

Was über die einem jeden Amt eigenthümlichcn Fristen

zu sagen ist, wird angemessen bei den einzelnen Magistraturen

seinen Platz finden; dagegen ist der Begriff des armus in seiner

Anwendung auf das Staatsrecht hier zu erörtern.

Das con- Selbstverständlich wird bei dem staatsrechtlichen Jahr der

prätonsche bürgerliche Kalender und dessen zwölf- bis dreizehnmonatliches

jähr." Jahr zu Grunde gelegt; das sogenannte zehn monatliche Jahr oder

vielmehr die Rechnung nicht nach Jahren, sondern nach Zehn-

monaleinheiten ist nie auf die Magistratur bezogen worden. Immer

wird nach dem bürgerlichen Datum gerechnet und der Unter-

schied des gemeinen Jahres von 355 und des Schalljahres von

377 oder 378 Tagen in dieser Rechnung ignorirt 4
), so dass, wer

an den Kaienden des Januar das Amt antritt, an dem Tage vor

wandelbares den nächstfolgenden Kaienden des Januar sein Jahr erfüllt. Das
Neujahr und

1 „ .

ungleiche bürgerliche Neujahr aber, der erste März, hat lür das Magistrats-

aitern jähr keine Bedeutung; vielmehr wird das letztere von Haus aus
Magistrafs-

jahre. —

1) Dies zeigt sich namentlich bei den spanischen Commandos vor der Ein-

richtung der Provinzen. Vgl. den Abschnitt von der ausserordentlichen Feld-

herrngewalt.

2) Mit gutem Recht verurtheilt bei Dio 3G, 33. 34 [16. 17] der Republi-

kaner Catulus in seiner Rede gegen das gabinische Gesetz in der schärfsten

Weise dies 'neue und nie da gewesene Commando eines Privaten'.

3) Dio 46, 39.

4) Celsus T)ig. 50, 16, 98, 1 : Cato putat mensem interealarium additicium

esse : omnesque eius dies pro momento temporis observat extremoque diel mensis

Februarii nttribuit Q. Murius. Meine Chronol. S. 50.
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nach dem factischen Antrittstag berechnet , so dass dasselbe

durchgängig ungleiche Abschnitte zweier Kalenderjahre in sich

schliesst. Die Incongruenz des Magistrats- und des Kalender-

jahrs wird weiter dadurch gesteigert, dass einerseits, wenn ein

Beamtencollegium vor der gesetzlichen Endfrist zu functioniren

aufhört 1
), vielleicht auch wenn es umgekehrt durch Usurpation

sich über diese Endfrist hinaus im Amte behauptet 2
), diese

dem Kalenderjahr incongruente kürzere, vielleicht zuweilen auch

längere Frist in der Magistratsliste ebenfalls als minus figurirt;

andererseits die durch Vacanz des obersten Amts entstehenden

Interregnalfristen wenn nicht gerade in der Liste wegfallen,

doch weder als annus noch als Theil eines annus gezählt wer-

den. Bei dieser Ordnung oder vielmehr Unordnung konnte die

Summe der anni solcher Magistrate mit der der entsprechenden

Kalenderjahre für eine längere Periode sich niemals decken, wäh-

rend, wo die Wiederbesetzung der Magistratur in stetiger Weise

erfolgte und Verspätung des Antritts wie Verfrühung des Rück-

tritts vermieden wurden , die Kalender- und die Amtsjahre

wenigstens der Summe, wenn auch nicht dem Anfang nach

gleich waren. In der That erscheint der Antritt der patricischen

Oberbeamten in den Annalen , sei es nun nach echter Ueber-

lieferung oder nach willkürlicher Zurechtlegung, bis in die Mitte

des fünften Jahrhunderts in der Art unstet, dass er wohl eine

Reihe von Jahren factisch an demselben Tage haftet, aber doch

im Allgemeinen genommen durch den ganzen Kalender schwankt;

wie dies die folgenden in den uns erhaltenen Annalen übrig ge-

bliebenen Daten wenigstens einigermassen veranschaulichen 3
).

245—260 13. Sept. 4)

261 I. Sept. 5)

1 )
Kin solcher annus von 9i/

2 -Monaten ist das Jahr 352, dessen Magistrate
am 13. Dec. an-, am 1. Oct. abtraten (Liv. 5, 9).

2) Das einzige Beispiel eines solchen annus von IS Mnnaten ist das Jahr
304, dessen Magi.~i.rat.-, die Deremvirn

, am 15. Mai an-, am zweitfolgenden
ec. abtraten. Rechnet man aber, was auch geschehen ist (Cirero de re p.
62), diesen Zeitraum als zwei anni, so gilt von dein /.weiten, was eben

1

geMgl ward. Nach der li-t/.ti-n-n \nnahrne kann der mapi-
nnut wdii kürzer sein als ein Kalenderjahr, ibei Dicht länger.

Die detaillirte Ausführung ist in meiner Chrotmi. - ,.,, i,n i.

worauf ich verweise.

1. 6, 49.
Diony I I

Um \!»erth. I. 2. Aufl. 37
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festgesetzt worden, dass damals der 15. März als Antrittstag fixirt

ward 1
). Aber es ward dann später noch einmal willkürlich ein-

gegriffen und, indem das Jahr 600 um drittehalb Monate verkürzt

ward, vom Jahre 601 an der Antrittstag der Magistrate auf den

1. Januar fixirt 2
). Seit dem J. 601 ist dieser Jahresanfang nicht

bloss unverändert festgehalten, sondern derselbe auch, vielleicht

seit oder doch bald nach seiner Einführung, als bürgerlicher Neu-

jahrstag betrachtet worden 3
), wenn gleich erst der Kalender

Caesars auch das kalendarische Neujahr vom 1. März auf den

1. Jan. gebracht hat, welchen Platz es noch heute behauptet.

Eine juristisch genaue Zeitangabe konnte hienach hergestellt Datirung

werden durch Namhaftmachung des zur Zeit fungirenden Magi- Eponymi«.

strats 4
)

und des Kalenderdatums , selbstverständlich unter der

Voraussetzung, dass dem damit Operirenden nicht bloss der voll-

ständige Kalender mit seinen Schaltungen 5
), sondern auch die

vollständige, ausser den Jahrbeamten auch die Zwischenkönige

und von (jedem einzelnen Magistrat den Antrittstag angebende

Magistratstafel zu Gebote stand. In dieser Weise ist unter der

Republik 6
)

durchaus die Zeit im offiziellen und geschäftlichen

— «. .———

.

,

1) Liv. 31, 5 und sonst. Die Veränderung fällt sicher zwischen 521 und
537, wahrscheinlich 532 (Plutarch Marc. 4; Liv. 21, 62). Dass dieser Termin
als gesetzlich fester betrachtet ward , zeigt unter anderni der Vorfall im J. 592
(S. 578 A. 10). Vgl. Chronol. S. 102.

2) Praenestinische Fasten zum 1. Jan. (C. /. L. I p. 364): [ann]us no[vus

incipit,] quin eo die mag(istratus) ineunt : quod coepit [p. R.] c. a. DC1.
Cassiodor chron. zum J. 601 : Q. Fulvius et T. Annius. Hi primi cos. k. Ianua-

riis magistratum inierunt propter subitum Celtiberiae bellum. Liv. ep. 47: con-

sules anno DXCVIII (das ist varronisch 601) ab urbe condita magistratum [fc.

Ian.\ inire coeperunt: mutandi comitia causa fuit, quod Hispani [re]bellabant.

''>) Denn dass D. Brutus Consul 616 das Todtenfest vom Februar in den

December verlegte (Plutarch q. It. 34; Cicero de leg. 2, 21, 54), kann sich nur

daraus erklären, dass ihm durch die Anordnung vom J. 601 der Jahresschluss vom
letzten Februar auf den letzten December verschoben schien. Vgl. Rechtsfrage

zwischen Caesar und dem Senat S. 13 A. 24. Chronol. S. 27 A. 32 a. E.

S. 88 A. 124a.

i) Zufällige Homonymie, wie dass die Jahre 624 ^und 662 beide heissen

C. Claudio M. Perperna cos. , ist bei aller auf Nomenclatur basirten Datirung

möglich. In der That unsicher wird die Datirung nur in dem Fall, wo die Ma-
gistratur sich über mehr als ein Kalenderjahr erstreckt; indess ist bei dem
eigentlich eponymen Amt dieser Fall, wenn überhaupt, so doch nur einmal vor-

pkommeii (S. 577 A. 2).

5) Denn bei der Rechnung nach Tagen, wahrscheinlich auch bei der nach

Monaten kam die Schaltfrist ohne Zweifel in Anschlag; die S. 576 A. 4 an-

geführte Regel gilt nur für die Rechnung nach Jahren.

li
I Dem Ktalftiuun ist diese Datirungsweise nothwendig fremd gewesen;

man damals datlrt hat, wissen wir nicht. Beachtenswerth ist, dass in der

alteren unbefangeneren Krzählung die Kreignis-e der hönigszeit nicht au gewisse

37*
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Verkehr bestimmt worden ; und zwar streng genommen für jede

Magistratur innerhalb ihrer Competenz. So wird zum Beispiel

der Volks- und der Senatsbeschluss nur datirt durch die Nennung

theils des Vorsitzenden Beamten, mochte dies auch ein Prätor oder

ein Volkstribun sein, theils des Kalendertages; und ebenso wird

es in Betreff der übrigen magistratischen Acte gehalten worden

sein 1
). Indess sehr früh kam es auf die Nennung gewisser Be-

amten als allgemein gültige auf jede öffentliche oder private Ver-

merkung anwendbare Bezeichnung der entsprechenden Zeitfrist

zu verwenden; und diejenigen Magistrate, deren Namen in sol-

chem Fall gesetzt wurden , bezeichnen wir nach dem Vorgang

der Griechen als eponyme 2
,. Nach römischer Ordnung kommt

der Charakter der Eponymie den ordentlichen hauptstädtischen

Oberbeamten, insbesondere den Consuln 3
), aber in der streng

formellen Datirung der Republik neben ihnen noch den beiden

städtischen Prätoren 4
) zu und muss in gleicher Weise auch den

Zwischenkönigen zugekommen sein 5
), während sie den übrigen

Regierungsjahre geknüpft zu werden pflegen; ferner die sacrale Datirung nach

dem Opferkönig bei Plinius h. n. 11, 37, 186: L. Postumio L. f. Albino rege

sacrorum post CXXVI olympiadem, cum rex Pyrrhus ex ltalia decesssisset , cor

in extis haruspices inspicere coeperunt.

1) AVir wissen nicht, ob dies auch da geschehen ist, wo solche Datirung selbst

für den, der die vollständige Magistratstafel vor sich hatte, das Jahr nicht zwei-

fellos feststellte, zum Beispiel bei den länger als ein Jahr fungirenden Censoren

oder Triumvirn col. ded.

2) Die Römer scheinen einen technischen Ausdruck für diese ihre Institution

der einzelnen Amtfrist die ablativisch gefassten Namen der Oberbeamten gleich-

sam als Individualnamen beizulegen nicht gehabt zu haben. Aber schon bei

Appian b. c. 2, 19. 4, 49 Syr. 51 heisst das Consulat -f] dTrwvu^o; apyf)- In

einem alexandrinischen Täfelchen (Fröhner tablettes grecqices du musee de Marseille

Paris 1867. S. 8) findet sich die Datirung tt] -/»&' '^pspa r\)do\> imatia; <J)Xao'jeio'j

KtoaxavTiou %al 06a . . . tü>v dxap-^wv. Vgl. Tacitus ann. 3, 57: ut publicis priva-

tisve monumenüs ad memoriam temporum non consulum nomina praescriberentur,

sed eorum, qui tribuniciam potestatem gererent.

3) Die in der Kaiserzeit aufkommende Gewohnheit nach den an jedem 1.

Jan. antretenden Consuln das ganze Kalenderjahr zu benennen und die darauf

beruhende Auszeichnung der consules ordinarii als der allein eponymen ist in

dem Abschnitt vom Consulat dargestellt.

4) Dies zeigen die Arvalfasten, die in jedem Jahr die beiden Consuln,

diese ohne Beifügung des Amtstitels, und den urb. und per. verzeichnen; ferner

die Senatusconsulte aus dem J. 649 die Astypalaeenser betreffend (C. /. Gr.

2485) und aus dem J. 676 betreffend Asklepiades und Genossen (C. /. L. I p.

111). Dass die in einer andern Liste (Henzen 7419 d) nach den Consuln des

J. 19 genannten zwei Prätoren die praetores aerarii sind, hat Borghesi (Bullett.

1856, 62) richtig vermuthet; die Vergleichung der in dieser Taiel und in den

Arvalfasten für dies Jahr genannten Prätoren stellt es ausser Zweifel. Diese

letztere Datirung muss auf besonderen Verhältnissen beruhen.

5) Für die Zeit, wo es ein kalendarisch fixirtes Magistratsnenjahr noch nicht

gab, ist dies evident; aber auch nachher, zum Beispiel als im J. 701 die Ma-
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Magistraten gefehlt zu haben scheint 1

). Andererseits zeigen selbst

die dürftigen Reste, die uns von der officiellen Magistratsliste

übrig geblieben sind, dass diejenigen Anzeichnungen, ohne welche

zum Beispiel die nach Monaten stipulirten Zinsen sich aus dem
Darlehns- und dem Rückzahlungstage nicht würden haben be-

rechnen lassen , in derselben keineswegs fehlten : Schaltmonate,

Zahl und Namen der Zwischenkönige, Antrittstage und Iterationen

des Consulats wie des Zwischenkönigthums müssen in der ur-

sprünglichen Liste aufgeführt gewesen sein.

Wenn diese Procedur verwirrend und schwerfallig, aber Zählung der

doch nicht in sich unverständig ist, so lässt sich nicht dasselbe jKm.

davon sagen, dass die Magistratsjahre nicht bloss vom J. 601 an,

sondern so weit die Liste zurückreicht, trotz ihrer augenfälligen

Incongruenz durchgezählt worden sind und somit das erste der-

selben zum Ausgangspunct einer Aera post reges exactos genom-

men wird, woraus dann später durch Zuschlag einer gewissen

Zahl von Königsjahren sich die Aera post Romam conditam ent-

wickelt hat 2
). Die Interregna der älteren Zeit wurden dabei

nicht ganz ignorirt, sondern wahrscheinlich gedeckt durch die ein-

geschobenen fünf Jahre 'ohne curulische Magistrate' 379—383, die

in den Annalen wie in den Magistratstafeln ihre Stelle behaupten 3
),

und die vier Jahre 421. 430. 445. 453, welche in den Annalen

nicht figuriren, wohl aber in den Magistratstafeln als quasi-

magistratische einem Dictator und Reiterführer ohne Consuln bei-

gelegt werden, während doch verfassungsmässig die Dictalur nicht

bloss höchstens sechsmonatlich, sondern auch nur neben dem

jiist;ate erst im Juli antraten, kann als offizielle Datirung bis dahin doch keine

andere gedacht werden als die nach dem zeitigen Interrex. Es ist dies nur eine

mehr unter den vielen Ungeheuerlichkeiten des republikanischen Kalenders. —
Völlig reicht man hiemit freilich auch nicht, da theils auch ein interreynum

sine intcrreye nicht bloss denkbar, sondern nachweislich vorgekommen ist, theils

unter dem Priacipat nach dem Abkommen des Interregnum zuweilen die Consuln

gefehlt haben. Vgl. den Abschnitt von der Stellvertretung.

I) Dam allen in der capitolinischen Magistratstafel aufgerührten Heamten,

insbesondere auch den Censoren die Eponymie zugestanden habe, ist nicht wahr-

scheinlich; dei bei ihrer Abfassung leitende Gedanke ist vielmehr der gewesen

säiimitliche magistratus maioret fS. I'.'i /u verzeichneti. Dass die Dictatoron und

Betterftthrer in der offiziellen volllttodlfen Datirung aufgeführt werden mussten,

flieh, alier doch sehr zweifelhaft. — Die monarchi« he Bpörfymie, wie

sie Caesar an die Dictatur, Augustus an die tribunicische (iewalt kimptte. wird

bei diesen Instituten /..r | kommen.
Ji Die nähere Ausführung in meiner Chronol. S. 86 fg. 198 fg.

3) Chronol. S. 204 fg.
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Consulat möglich ist und auch in den Annalen nie anders er-

scheint 1
). Mag diese Deckung im Ganzen das Richtige getroffen

haben, so hat sie dagegen da, wo sie eintritt, vielmehr alles

verwirrt. Ueberdies rechnet man dabei durchaus, und in be-

wusster Weise, mit einer in sich ungleichen Einheit. Die capito-

linische Triumphaltafel , aus der wir von dieser Rechnung das

deutlichste Rild gewinnen, rechnet als Magistratsjahr 1 (oder annus

urbis condüae nach ihrer Zählung 244, nach varronischer 245)

den Zeitraum vom 13. Sept. bis zum nächsten 12. Sept., als Ma-

gistratsjahr 343 (oder a. u. c. 586, varr. 587) den vom 15. März

bis zum nächsten 14. März, als Magistratsjahr 356 (oder a. u. c.

599, varr. 600) die Frist vom 15. März bis zum nächsten letzten

Dec, für das Folgejahr 357 (a. u. c. 600, varr. 601) die vom

I . Jan. bis zum nächsten letzten Dec. 2
) . Der unerhörten Verwir-

rung dieser Rechnung gegenüber verschwindet diejenige des römi-

schen Kalenderjahrs, wie arg sie an sich ist. Die späteren

Chronographen und nach ihnen wir sind gewöhnt die Magistrats-

jahre als zurückgerechnete julianische mit dem 1. Januar anhe-

bende zu betrachten, also unter dem Magistratsjahr 1 oder an?ius

u. c. 245 varr. den Zeitraum vom 1. Jan. bis 31. Dec. 509 v.

Chr. zu verstehen, so dass z. R. der am 1. März 508 v. Chr.

gefeierte Triumph nach der überlieferten Zählung in das erste,

nach der bei uns recipirten in das zweite Magistratsjahr fällt.

Genau genommen substituirt man hiemit eine ganz andere Rech-

nungsweise; aber da dies Verfahren wenigstens an die Stelle der
' schwankenden eine leidlich feste Einheit setzt und genaue chro-

nologische Fixirung doch nicht erreicht werden kann, so ist das-

selbe nicht zu tadeln.

Das piebe- Die plebejische Magistratur ist, wie in allen andern Stücken,

stratsjahr. so auch in der Annuität durchaus nach dem Muster der patri-

cischen gestaltet: die Tribüne bleiben vom Tage des Antritts an

ein Kalenderjahr im Amte, ohne dass auf das bürgerliche Neu-

1) Chronol. S. 114 fg.

2) Chronol. S. 83 fg. 195. Die Annalen , aus denen ja die Magistrats-

und die Triumphaltafel geflossen sind, weichen von dieser Rechnung nur darin

ab, dass sie die vier sogenannten Dictatorenjahre ignoriren ; der Begriff von annus
ist hier wie in den Tafeln nicht irgend ein Kalenderjahr, am wenigsten das

des zurück datirten julianischen Kalenders, sondern das Magistralsjahr ; so finden

im J. 566 die Wahlen exitu prope anni am 18. Febr. (Liv. 38, 42, 1), so im
J. 567 ein Triumph extremo anni am 5. März statt (Liv. 39, 6, 3).
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jähr Rücksicht genommen oder der Tag nach andern Beziehungen

bestimmt wird. Wahrscheinlich aber hat, in Folge der durch

den Mangel einer dem Interregnum analogen Institution bedingten

besonderen Fürsorge für die Stetigkeit dieser Magistratur, der An-

trittstag der plebejischen Oberbeamten sich factisch weit früher

fixirt als der der patricischen. Bei dem gänzlichen Schweigen

der Quellen über Unterbrechungen in der Reihe der tribunicischen

Collegien nach der durch das Decemvirat veranlassten ist es

glaublich , dass der für das sechste und siebente Jahrhundert

beglaubigte Antrittstag der Volkstribune, der 10. Dec. (a. d. IV

idus Dec. v
j) hinaufreicht eben bis zu dem Decemvirat, also bis

zum J. 305. Dass für diesen Antrittstag des Tribunats die Er-

klärung zu suchen ist in den zufällig im J. 305 bestehenden Ver-

hältnissen 2
), bestätigt sich dadurch, dass die gleichzeitig restau-

rirten Consuln ihr Amt fast um dieselbe Zeit am 13. Dec. ange-

treten haben (S. 578 A. 3). — Von Datirung nach den Tribunen

der Plebs und von einer Rechnung nach tribunicischen Jahren

ist nichts bekannt ; doch kann es sein , dass die tribunicische •

Tafel als die chronologisch bei weitem brauchbarere wenigstens

als Correctiv für die consularische verwendet worden ist und die

eben erwähnten Fülljahre (S. 581) auf sie zurückgehen.

Bei den Gehülfen und Untergebenen kann von einer selbst- Antritts .

ständigen Amifrist so lange überall nicht die Rede sein, als der JSSiSscbetT

Oberbeamte sie sich selber ernennt (S. 218) ; sie treten in diesem bJimfen-

Fall nothwendig immer nach ihm , wenn auch unmittelbar nach

ihm , ihr Amt an und in der Regel mit ihm zurück , wie es in

Betreff des Reiterführers immer gehalten worden ist. Aber indem

die Besetzung dieser Posten, und zwar zunächst der Quästur,

an die Gemeinde überging, verband sich damit, wie es scheint

gleichzeitig, die wichtige Aenderung, dass diese Beamten nicht

von dem Collegium, dem sie dienen, sondern von dem vorher-

1) Liv. 39, 52 : hie Xaevius in magistratuum libris est tribunus pl. P. Claudio

L. Porcio cos. (570), sed iniit tribunatum Ap. Claudio M. Sempronio cos. (569

)

n. '/. IV id. lue. rränotiiiiM die Fasien zum 10. Dec. (C. /. L, I, 318). —
Irrig giebt der Scholiast zu den Verrinen p. 140 dafür die Nonen des

December an.

2) Dionysios freilich sagt 6, 89 zum J. 261: ouxot r?)v &*)p.opytx^v e£ou-

viov Rp&rot naptXaßw .... /)püpqi TexdpTT) TrpfSxepov eioöiv Acxcp.ppltuv # &oitep

SM) {Jiiypl XOJ •/.'/-> (,•)-/; /'/,-oj ytveTai. Aber das beweist doch nur. dass über

den nnprüfifliehen Antrittstag sich kein« I «'berlieferung erhalten hatte, so dass

man den 10. Dec. bis auf den Anfang des Tribunats zurückführte.
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gebenden berufen werden 1

). Dabei ist wohl massgebend gewesen,

dass das Wahlrecht, nachdem es thatsächlich auf das Recht der

blossen Wahlleitung reducirt worden war, nicht mehr viel be-

deutete und es für den Beamten ziemlich gleichgültig sein konnte,

ob er oder ob sein Vorgänger die ihm von der Gemeinde gesetz-

ten Gehülfen renuntiirte ; wahrend andrerseits durch diese Aen-

derung in praktischer Hinsicht gewonnen wurde , dass auch den

niedern Beamten fortan die gleiche Continuität wie den höhern

zukam. Freilich findet für etwanige Störungen derselben hier

sich keine Ausfüllung, wie sie dort das Interregnum darbot:

wenn zum Beispiel bis zu dem Tage, an dem die bisherigen

Quästoren zurücktraten, die Nachfolger nicht gewählt waren, hatte

der zeitige Oberbeamte sich eben ohne Quästoren zu behelfen.

Die Amtzeit der von der Gemeinde gewählten Unterbeamten ist

ohne Zweifel immer ausdrücklich in der lex rogationis festgesetzt

worden, so gut wie für die Oberbeamten. So lange die Ober-

beamten sie ernannten, konnten die Fristen keine anderen sein

als die das Oberamt selbst begrenzenden. Als die Wahl derselben

auf die Gemeinde überging, war damit die rechtliche Möglichkeit

gegeben die Amtfrist der Unterbeamten anders als die der Ober-

beamten abzugrenzen. Wahrscheinlich indess hat man, so lange

der Antrittstag der Oberbeamten schwankte, von dieser Möglich-

keit keinen Gebrauch gemacht, sondern die Amtfrist der Quästoren,

der Aedilen, der Kriegstribune und der sonstigen niedern Magi-

strate relativ fixirt in der Weise, dass der annus der demnächst

eintretenden Oberbeamten auch für jene massgebend war, also

die Amtfrist der Ober- und die der Unterbeamten gesetzlich sich

deckten 2
). Es wird danach auch das fixirte Amtsneujahr zu-

nächst des 15. März (S. 579) auf die Unterbeamten mit bezogen

werden dürfen 3
). Positive Zeugnisse liegen uns nur vor für die

Epoche nach 601, wo die Oberbeamten am 1. Jan. anzutreten

1) Dieselbe Entwickelung fanden wir in Betreff der hauptstädtischen Appa-
ritoren (S. 323).

2) Beweisen lässt sich diese Annahme so wenig wie widerlegen ; aber sie

empfiehlt sich dadurch, dass auch in der Zeit des fixirten Amtsantritts die Amt-
fristen der Ober- und Unterbeamten beinahe völlig sich entsprechen, was gewiss

nicht der Fall wäre, wenn nicht in älterer Zeit die letzteren Fristen schlechthin

durch die ersteren bedingt gewesen wären.

3) Die novi aediles bei Plautus Trin. 990 Ritschi möchte man darauf be-
ziehen , dass das Stück an den Megalesien im April gegeben wurde und die

Magistrate im März antraten.
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gehalten waren ; und zwar gilt im Allgemeinen auch damals der-

selbe Antrittstag gleichfalls für die Unterbeamten *) , insonderheit

für die curulischen Aedilen 2
) und die Kriegstribune 3

) . Eine Aus-

nahme aber inachen, jetzt wenigstens, die Quästoren, welche ihr

Amt fünfundzwanzig oder nach dem julianischen Kalender sieben-

undzwanzig Tage vor den übrigen am 5. Dec. antraten 4
); wobei

vielleicht die Absicht war die quästorischen Gompetenzen zur Ver-

loosung zu bringen, bevor über die consularischen und prätori-

schen entschieden ward, und dadurch theils persönliche Intriguen

abzuschneiden , theils das Eintreten des Oberbeamten in seine

Function vorzubereiten und zu erleichtern. Dafür, dass dieser

Antrittstag für die Quästoren auch in späterer Zeit fortbestand,

spricht namentlich die Epoche der später denselben obliegenden

Gladiatorenspiele 5
)

.

Endlich die plebejischen Unterbeamten , die Aedilen sind de? Plebe "

r J jiscben

von den Tribunen des Vorjahrs anfänglich ohne Zweifel in der Aedilen -

1) Das zeigt der allgemeine Ausdruck magistratus in den pränestinischen

Fasten (S. 579 A. 2) und die noch bestimmtere Angabe des A. 4 angeführten

Scholiasten.

2) Cicero Verr. act. 1, 12, 36. Sueton Caes. 9. Auch M. Caesonius, der

nach Cicero Verr. act. 1, 10, 30 am 1. Jan. 685 ein Amt anzutreten hatte,

war den Scholiasten zufolge (p. 140. 395 Orelli) zum Aedilen designirt ; und
dazu stimmt, dass er daran dachte mit Cicero zugleich um das Consulat sich zu

bewerben (Cicero ad AU. 1, 1, i\
3) Cicero Verr. act. 1, 10, 30.

4) Cornelisches Gesetz de XX q. (C. 1. L. I p. 108): quam decuriam via-

torum ex noneis Decembribus primeis quaestoribus ad aerarium apparere oportet

oportebit und ähnlich mehrfach in diesem Gesetz Cicero in Verr. 1, 10, 30:

P. Sutpicius iudex tristis et integer magistratum ineat nonis Decembribus und
dazu die schol. Gronor. p. 395: quaesturam intellegimus. nam omnei ceteri magi-
stratiK k. Jan. procedelant , soli vero quaestores nonis Dec. Ob die Norien des

December in der schwer verdorbenen Stelle Cic. ad Att. 16, 14, 4 sich auf den

Antritt det Qniftoren beziehen, wie Hirschfeld (Hermes 5, 300) meint, ist

fraglich und die von ihm versuchte Combination nicht befriedigend. — Vgl.

meine Abhandlung ad legem de scribis et viatoribus (Kiel 1843. 8).

5) Dia Kalender des fünften Jahrhunderts n. Chr. (C. I. L. I p. 407) ver-

zeichnen diese quästorischen munera unter dem 2. 4. 5. 6. 8. 19. 20. 21. 23.

24. December, wobei man sich daran zu erinnern hat, dass diese erst im J. 47
aufgekommenen, definitiv unter Domitian eingeführten Spiele wenigstens anfangs

gen toi detignlrten «Juästoren gegeben wurden (Tacitus ann. 13, 5). — I>b'

im Heise« ''>. 81 reu mir geäusserte Vermuihung, dass in Folge des Abgangs
der Proconsuln in die l'n»\in/.rn im Frühjahr der Antritt der Quästur sich ver-

schoben haben möge, beruht auf def Irrigen Ansicht über die scribae qua<

die schon oben S. 332 A. G zurückgenommen Ist, und ist auch von l'rli.-hs

\<ir ritn ,i honor. Agriooku Würtbufg 1868 p; I») mit Recht zurückgewiesen

wordtn. Wie bei der Di Heren/, des quästorischen und »loa rr.>run>ulatjahres die

eichung in lietrefl d<u l'rovinzialqnäetoren erfolgte, ist in den Abeennftl

von der Provinzialstatthalterschaft erörtert.
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Weise ernannt worden, dass sie mit den nächsten Tribunen zu-

gleich an- und abtraten. Späterhin aber, sei es seit ihnen die

curulischen Aedilen an die Seite traten, sei es seit irgend einem

späteren Zeitpunkt, treten sie mit den curulischen Aedilen zu-

gleich an, also in der Epoche von 531—600 am 15. März 1
), von

601 ab am 1. Jan. 2
).

Die Jährigkeit der ordentlichen Aemter ist in der republika-

nischen Zeit unverbrüchlich festgehalten worden. In Schwanken

kam sie unter Caesar, der an der Annuität des Consulats zuerst

gerüttelt hat 3
) , und in stärkerem Grade unter dem Triumvirat,

unter dem eine Zeitlang alle ordentlichen Gemeindeämter in kur-

zen Fristen wechselten 4
). Der Principat ist alsdann für die übri-

gen aus der Republik herübergenommenen Aemter wesentlich

wieder auf die republikanische Ordnung zurückgegangen; nur

1) Dass die plebejische Aedilität und die Prätur bereits im sechsten Jahr-

hundert an dem gleichen Tage angetreten wurden, folgert Becker (1. Aufl.) rich-

tig daraus, dass in dieser Zeit häufig die Aedilen der Plebs als solche zu Prä-
toren gewählt wurden und beide Aemter unmittelbar nach einander verwalteten

(S. 513 A. 3). Damit weiss ich allerdings nicht zu vereinigen, was Liv. 30, 39, 8
über die plebejischen Aedilen des J. 552 berichtet: sie hätten die Spiele mit

dem epulum lovi , welches nur die plebejischen sein können, gefeiert, darauf

aber als fehlerhaft gewählt abdicirt und die Cerialien seien dann nach Senats-

beschluss von einem Dictator ausgerichtet worden. Ich habe schon anderswo
erinnert (R. M. W. S. 642), dass danach die Cerialien schon im J. 552 jährige

Spiele gewesen sein müssen , obwohl man aus dieser Stelle das gerade Gegen-
theil gefolgert hat (Handb„ 4, 492). Da nach diesem Bericht die plebejischen

Aedilen erst die plebejischen Spiele , dann die Cerialien feierten und später

die plebejischen Spiele auf den 15. Nov., die Ceresspiele auf den 19. April

fallen , auch die letzteren unmöglich von dem uralten Tag der Cerialia gelöst

werden und überhaupt die Kalendertage der Jahresfeste sich kaum verschoben

haben können, so hätten die Aedilen der ;Plebs im J. 552 ihr Amt ange-

treten zwischen dem 20. April und dem 14. Nov. Aber dem steht nicht bloss

entgegen , dass der 15. März für die plebejischen Aedilen dieser Zeit als An-
trittstag anderweitig, wie eben bemerkt, gesichert ist, sondern auch, dass, wenn
die Cerialien nach dem 15. März fielen, nur die neuen Consuln des J. 553,

nicht der Dictator des J. 552 sie ausrichten konnten. Ich weiss keine befrie-

digende Erklärung dieser Differenz vorzuschlagen ; vermuthlich ist Livius Be-
richt in irgend welcher Beziehung zerrüttet.

2) Dass in Caesars Zeit die curulischen und die plebejischen Aedilen an

demselben Tage antraten, folgt aus der S. 572 A. 3 angeführten Vorschrift über

Feststellung, ihrer Competenzen.

3) Ueber die späteren Fristen des Consulats ist bei diesem gehandelt.

4) Dio 48, 53 : xou? ... ev xtj zöXet .... aX hi^Wa^oX tön dpyovxu>v

toyuptbi; dxdpaaaov. oö ^dp O7:to? oi xe uzaxoi %a\ ot oxpaxir]YOi , dXXd y.ai ol

xotpioa ine' dXX'qXoic dvxtxa&iaxavxo* ?.«! xoüx' iiz\ ypö\o^ lyeseTO' cuxtov o£, &xi

Ttdvxe? o'jy ouxw; iV ot'y.ot (d. h. in Rom) im. TiXeiov dp?(oatv, ob; iva £v xoT;

dpEaatv dpiftfjtäwxat xal dz auxoO %a\ xd; xtfj.d; y.ai xd; ouvd{j.ei<; xd; e£a) Xafj.-

ßdvetv £c7ro6SaCo\i. Viele , fügt er hinzu, hätten an demselben Tage angetreten

und niedergelegt. Im J. 716 brachte man es also bis auf sieben und sechzig

Prätoren (Dio 48, 43).
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bei dem höchsten Gemeindeamt trat unter grossen Schwankungen,

aber in stetiger Steigerung eine Fristenverkürzung ein , so dass

dasselbe zuletzt durchgängig eine zweimonatliche Dauer hatte.

Die neuen Magistraturen der Uebergangs- und der Kaiserzeit

ermangeln grösstentheils der gesetzlichen Befristung. Eine Aus-

nahme macht die Statthalterschaft der senatorischen Provinzen,

die ungefähr behandelt wird wie die Magistratur der früheren

Republik, und die tribunicische Gewalt der Kaiser
;
von der für

das erste Jahrhundert dasselbe gilt. Ueber beide wird ange-

messener in den Abschnitten von der Provinzialstatthalterschaft

und von der kaiserlichen Gewalt gehandelt.

Bestätigung und Form des Amtsantritts. Amtseide.

Von einer formalen Anzeige der erfolgten Wahl an den Ge- Erwerbung

wählten so wie einer formalen Erklärung der Annahme findet von Rechte
W6 2 £n

sich keine Spur, und sicher hat beides nicht stattgefunden, wenn,

wie dies gewöhnlich der Fall war, der Gewählte dem Wahlact

beiwohnte. Wer dagegen abwesend ernannt oder gewählt ward,

ist davon selbstverständlich durch den ernennenden oder wahl-

leitenden Beamten in Kenntniss gesetzt und von ihm 'einberufen'

worden 1
). Auf jeden Fall aber wird dem gültig berufenen Träger

mit dem Eintritt des für den Beginn des Amts gesetzlich anbe-

raumten Termins dasselbe von Rechts wegen erworben, ohne dass

es dazu eines bestimmten Willensacts, geschweige denn einer

formalen Handlung bedürfte, so dass, wenn der neue Beamte in

dem betreffenden Augenblick etwa durch Krankheit handlungs-

unfähig sein sollte, dies dem Amiserwerb keinen Eintrag thut 2
).

Dagegen folgt auf die Erwerbung des Amtes nach ältestem Amtsantritt

Vcbung der
neuen

Befugnisse.

1) Von dieser Benachrichtigung ist namentlich in Beziehung auf den Dictator

öfter die Rede, da dieser bei dem Krnennungsact in der Begel nicht zugegen

war (vgl. S. 474 A. 3). Die technische Formel für diesen Act findet sich nur

in, der Fastentafel des J. f)39 (S. 571 A. 2); der zum Consul auf dieses Jahr
Ute L. Albimis fällt in (iallien, antequam ciretur , das hebst, bevor er von

der auf ihn gefallenen Wahl Nachricht empfangen hat. Doch ist die Stelle der

Fastentaivi tlu-ii- lückenhaft, ttoill unsicherer Lesung und der Hergang in Fällen

wegs klar.

23 IVberli« 'tert ist darüber nichts; aber wer überhaupt über solche Fragen
n.i<l,/ij. lenken im .Stande ist, wird finden, dass ohne Annahme des Amtserwerbs
ipto iure die rechtliche Consequenz sich nicht halten lässt. Vgl. S. 474.
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Herkommen ein zwiefacher bestätigender Act *) , indem der neue In-

haber des auspiciinn und des Imperium für jenes die Gutheissung

der Götter einholt, auf dieses aber die Bürger sich verpflichtet.

Erste Auspi- Dass jeder ernannte oder erwählte Beamte von dem ihm also
cation.

erworbenen Recht zuerst und vor allem den Gebrauch macht kraft

desselben die Frage an die Götter zu richten, ob er ihnen als Beamter

willkommen sei, ist bereits in dem Abschnitt von den Auspicien

(S. 78) dargelegt worden. Hier genügt es daran zu erinnern,

dass dieser Act der Uebernahme und Handhabung der Auspicien

gegenüber den Göttern demjenigen der Uebernahme und Hand-

habung des Imperium gegenüber den Curien in jeder Hinsicht

gleichartig und correlat ist.

Lex curiata. Der Act, durch den die Gemeinde sich ausdrücklich ver-

pflichtet dem Imperium oder der Potestas des neu eintretenden

Beamten innerhalb der Competenz desselben zu gehorchen 2
)

, wird

im Allgemeinen von den Curien 3
), ausnahmsweise bei den Censoren

1) Die Inauguration gehört nicht hieher; denn inaugurirt werden nur Priester,

aber keine Beamten, wahrscheinlich nicht einmal der König (vgl. den Abschnitt

von der königlichen Gewalt). Das Recht zu inauguriren ist allerdings ursprüng-

lich wohl als magistratisches von dem König geübt worden und gehört zu dem-
jenigen Complex magistratischer Rechte, die von dem König auf den Oberpontii'ex

(s. diesen) übergegangen sind.

2) Hauptsächlich ist darüber zu vergleichen die musterhafte Untersuchung
Rubinos (Forsch. S. 360—399). Man unterscheide wohl den eigentlichen Volks-

schluss über die Amtsgewalt, der von den beschliessenden Comitien , Tribus

oder Centimen, entweder vor der Wahl in einem besonderen Gesetz gefasst wird

(wie häutig bei ausserordentlichen Aemtern) oder in der Wahlrogation mit ent-

halten ist (wie denn die Wahl zum Beispiel zum Consul eben damit auf das

Gründungsgesetz dieser Magistratur und dessen spätere gesetzliche Modifikationen

hinweist und insofern rechtlich die Amtsgewalt normirt); und diese Anerkennung,
die durchaus formaler Natur ist und nicht bloss der Wahl, sondern selbst dem
Antritt folgt. Beide Kategorien kann man als leges de imperio et de potestate

bezeichnen und hat dies auch gethan — zur ersten gehört zum Beispiel die

sogenannte lex de imperio Vespasiani — ; eben darum aber führt diese Benen-
nung leicht irre und wird besser vermieden.

3) Daher heisst der Act technisch lex curiata , regelmässig ohne weiteren

Beisatz. Die gangbare Bezeichnung lex curiata de imperio ist als allgemeine

weder quellenmässig noch streng richtig. Freilich sagt Cicero de re p. 2, 13, 25
von Numa : quamquam popxdus curiatis cum comitiis regem esse iusserat , tarnen

ipse de suo imperio curiatam legem tulit und ebenso lässt er exemplo Pompilii

den Tullus 2. 17, 31, Ancus 2, 18, 33, Tarquinius Priscus 2, 20, 35, Servius

2, 21, 38 de suo imperio legem curiatam ferre; auch Livius 9, 38, 15 sagt vom
Dictator : ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit. Aber
aus diesen und anderen ähnlichen Stellen folgt doch nur, dass das Gesetz als

lex de imperio bezeichnet werden konnte , wenn der Magistrat das Imperium
besass; auf die analogen Acte für den Aedilen und den Quästor passt die Be-
zeichnung nicht. Vgl. A. 2.
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von den Centurien vollzogen l

) und unterliegt formell den allge-

meinen für die betreffenden Comitien geltenden und bei diesen

zu erörternden Bestimmungen. In diesem Zusammenhang heben

wir nur hervor, dass der Antrag von dem Beamten, dessen Amts-

gewalt confirmirt weiden sollte, gewöhnlich selbst an die Gemeinde

gebracht ward 2
) und vielleicht von ihm selbst eingebracht werden

musste 3
), wofern er das Recht hatte mit der Gemeinde zu ver-

handeln, während für die Beamten, denen dies Recht fehlte,

die höheren denselben stellen 4
). Im ordentlichen Lauf der

Dinge scheint der Act vor den Curien, wenigstens in der spätem

republikanischen Zeit, für alle Magistrate des Jahres zugleich statt-

gefunden zu haben 5
), anfangs in der Regel unmittelbar nach dem

Amtsantritt 6
), späterhin, als dieser am 1. Jan. erfolgte, an oder

1) Cicero de lege agr. 2, 11, 26: maiores de singulis magistratibus bis vos

sententiam ferre voluerunt : nam cum centuriata lex censoribus ferebatur , cum
curiata ceteris patriciis magistratibus, tum Herum de eisdem iudicabatur.

2) So schildert den Act Cicero bei der ersten lex curiata, der von Numa
beantragten ; und damit stimmt überein , was in dieser Hinsicht von Dictatoren

und Consuln berichtet wird.

3) Denkbar wäre es wohl, dass ein Consul denselben auch für den andern
stellen konnte. Aber Vertretung scheint doch dem Wesen eines solchen Ver-
püichtungsacts wenig angemessen; und wenn bei der Iteration des Imperium
ohne Intervall die Erneuerung der lex curiata Schwierigkeit machte (S. 592 A. 1),

so ist dies doch nur begreiflich unter der Voraussetzung, dass der Oberbeamte
gehalten war die ihn betreffende lex curiata persönlich einzubringen.

4) Cicero de leg. agr. 2, 11, 28: iubet ferre legem de his (Xviris agris

dandis) curiatam, praetori imperat : . . . iubet qui primus sit praetor factus, eum
legem curiatam ferre, si is ferre non possit, qui postremus sit. Der Grund, wess-

halb ein Prätor beauftragt wird, kann nur sein, das diesen Decemvirn das Recht
cum populo agendi fehlt. Danach scheint mir Iiubinos (S. 393 fg.) Vermuthung,
dass für die Quästoren die Könige, später die Consuln die lex curiata beantragt

haben werden , so gut wie erwiesen. Dass nach dieser Voraussetzung in der

späteren Republik die am 5. Dec. antretenden Cjuästoren einige Zeit fungirten,

bevor dies Gesetz von den am 1. Jan. antretenden Consuln eingebracht werden
konnte, ist bei der nur bestärkenden Wirkung desselben ohne Belang.

;')j Dies scheint daraus hervorzugehen , dass nach Dio 39, 19 der Volks-

tribun ( lmlius im J. 698, ohne Zweifel durch einen der ihm befreundeten Volks-

tribune , ofat tfa tto cpOStpwfftXO* v4|*6V d<3ev£/i)7
(

vcir Trplv fap ixeivov Tellfjvat,

ofift iu.fj tt töjv o-o'J07.uov dv 7<[) 7.oiv(Tj -pyyilf^ai o :jt£ $(xvp oüoejxictv izv-

y
l

.lf,-/ou ifeljv, wobei nicht, wi< ; Kubiuo S. 368 "meint , ein bestimmter l'rozoss,

ÜB welligsten ein ( riminalprozess gemeint ist, sondern die Sistirung der hidicia

legitima überhaupt . Hiernach dürfte aber in Ciceros Zeit regelmässig nur ein

Cnriatge<ety. im ..'.ihr eingebracht worden sein, wozu sich also wold die va de»* n

Ro^'irun« befugten Ma^i-trat«- vereinigten. Für die, Censoren passt dies schon

<ler lorinaltu \ < : -. Ii.odenheit der Comitien picht; und natürlirh hinderte

iii>«Th;iu|.t nichts diese Rogation nach I Dutlnden kq trennen.
(i) Di»-, tiitt besonder» bei den Dicta^oien und den ex interreyno ernannten

tummln <leutli< h hervor, indem sie uur.lt die iiiilitürisehen (IA\. 3, 'JT, 1| und
i.teili« lien 1um •tiMiien il.is. i, li, 1) unmittelbar nach dem Antritt be-

Himrii; ebenso darin, dass der neuernannte Consul proximo comitiali die sich
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bald nach dem 1. März, dem Anfang des bürgerlichen Jahres 1

).

Als eigentlicher Volksbeschluss darf er nicht aufgefasst werden,

sondern vielmehr als eine Verpflichtung, die die Bürgerschaft dem
verfassungsmässig ins Amt gelangten Beamten nicht verweigern

kann 2
); wresshalb eben er nicht vor, sondern nothwendig

nach dem Amtsantritt stattfindet 3
). Es ist also begreiflich und

kaum eine wesentliche Neuerung, dass zu den Curiatcomitien

dieser Kategorie späterhin nicht die Bürgerschaft selbst sich ein-

findet, sondern dreissig Lictoren die dreissig Curien repräsentiren 4
)

.

Auch giebt der Act streng genommen dem Beamten kein Recht,

das er nicht bereits hat 5
); geringere laufende Geschäfte besorgt

derselbe durchaus auch vor Erwirkung dieses Beschlusses und

ebenso ohne Zweifel alle, bei denen Gefahr im Verzug ist; der

Regel nach aber wTerden diejenigen Handlungen , bei welchen

das königliche Imperium in seinem vollen Umfang zur Geltung

seinen Collegen ernennt (Liv. 22, 35, 4). Dass das Trinundinum für diese

Curiatrogationen auf keinen Fall in Anwendung gekommen ist, zeigt schon die

manchmal auf wenige Tage beschränkte Dauer der Dictatur (z. B. Liv. 4, 46, 6).

1) Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 22 fg.

2) Damit im Widerspruch erkennt allerdings Cicero de leg. agr. 2, 11, 26

in diesen zweiten Comitien eine reprehendendi potestas der Gemeinde. Indess

er spricht hier von Urzuständen, die der Politiker ein besseres Recht hat sich

nach Belieben zurechtzulegen als der Alterthumsforscher.

3) Also fasst Hollweg (Civilprozess 2, 85) die lex curiata nicht richtig als

Bevollmächtigung des Magistrats; sie begründet nicht die Vollmacht, sondern

setzt dieselbe voraus. Insofern wird es zulässig sein sie mit der modernen Hul-

digung nicht zu identificiren, was ich nie gethan, aber zu vergleichen.

4) Dass zu Ciceros Zeit und schon lange vorher diese Curiatcomitien tan-

tum auspiciorum causa remanserunt und dass die Bürger sich zu denselben nicht

einfanden (quae vos non initis), sagt er ausdrücklich in der oft angeführten

Hauptstelle de leg. agr. 2, 11; womit die Annahme Marquardts (erste Ausg.

2, 3, 185) nicht zu vereinigen ist, dass die praktischen Modalitäten der Amts-
gewalt durch diesen Act festgesetzt wurden. Wenn nach Polybios 6, 15, 3 der

zum Kriege ausgerückte Magistrat 'des Volks und Senats' nicht entrathen kann,

so kann hier gar die lex curiata nicht gemeint sein, da diese dem Auszug ins

Feld vorangeht. Das Gesetz, das Ciceros Provinz regulirt (Cicero ad fam. 15, 9, 2.

ep. 14, 5), ist ohne Zweifel das pompejische von 702, dessen Ausführung die

Sendung Ciceros herbeiführte. Wenn endlich Cicero ad AU. 4, 16, 12 sagt:

Appius sine lege , suo sumptu in Ciliciam cogitat , so folgt daraus nicht , dass

das Curiatgesetz über die Ausrüstung des Statthalters verfügte , sondern höch-

stens nur, dass das dessfällige Senatusconsult die Bewilligung der Gelder an die

Durchbringung des Curiatgesetzes knüpfte.

5) Geradezu beweisen lässt dieser Satz sich nicht; aber er scheint aus dem
ganzen Zusammenhang sich mit Notwendigkeit zu ergeben. Wenn dem
Zwischenkönig oder auch vor der Durchbringung des Curiatgesetzes dem Consul

das militärische Imperium schlechthin gefehlt hätte , so würde daraus folgen,

dass , wenn die Stadt mittlerweile angegriffen ward , niemand zur Führung des

Commando befugt war. Auch giebt es eine Reihe von Fällen, wo das militärische

€ommando auch ohne Curiatgesetz geführt worden ist. Der Consul des J. 537
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kommt, insbesondere die Acte des militärischen Commandos 1

und der Jurisdiction (S. 589 A. 4), nicht vorher vorgenommen. Er-

forderlich ist dieser Act principiell zwar nicht für den Interrex 2
),

wohl aber für sämmtliche aus* der Volkswahl hervorgegangene

Beamten, sowohl für die Oberbeamten cum imperio, zum Beispiel

den König (S. 588 A. 3), den Dictator 3
), den Consul 4

), wie für

den Censor (S. 589 A. 1) und die geringeren Magistrate 5
), nicht

minder auch für die ausserordentlichen Beamten, wenigstens so

weit denselben das militärische Imperium beigelegt wrorden war 6
).

C. Flaminius tritt sein Amt und sein Commando in Ariminum an ohne nach

Rom zu kommen (Liv. 21, 63); dass der College für ihn den Antrag stellte,

was ich früher angenommen habe , ist nicht wahrscheinlich , theils wegen des

S. 589 A. 3 Bemerkten, theils weil die senatorische Faction keineswegs beeifert

war Flaminius bei diesen Irregularitäten zu Willen zu sein (Liv. 22, 1, 5: quod
Uli iustum Imperium . . . esse?). Also wird vielmehr Flaminius sich über die

lex curiata wie über andere mehr übliche als unbedingt nothwendige Formalien

hinweggesetzt haben. Ebenso lässt die Erzählung von Camillus Dictatur während
der Belagerung nur die Wahl, ob das Curiatgesetz von andern Beamten für ihn

eingebracht worden ist oder er. ohne dasselbe das Imperium geführt hat. Ferner

hatten die Consuln des J. 705 0. Lentulus und M. Marcellus die Einbringung

des Curiatgesetzes versäumt und unterliessen dessweg^n die Abhaltung der

Wahlen ; aber es hinderte sie dies nicht sich für 706 proconsularisches oder

vielmehr consularisches Commando beizulegen (Dio 41, 43).

1) Cicero de leg. agr. 2, 12, 30 : consuli, si legem curiatam non habet, at-

tingere rem militarem non licet. Livius 5, 52, 15: comitia curiata, quae rem
militarem continent. Darum ist das Gesetz vor allen Dingen Bedingung des

Triumphs; dem C. Pomptinius widersetzten sich im J. 700 in dieser Hinsicht

Prätoren und Volkstribune: negant enim latum de imperio, et est latum hercle

insulse (Cicero ad AU. 4, 16, 12).

2) Dafür spricht nicht bloss die fünftägige Amtsfrist, die für das Eintreten

eines Bestärkungsacts wenig passt (vgl. S. 599 A. 1), sondern vor allem Cicero

de l. agr. 2, 10, 26 : hoc inauditum et plane novum, ut ei curiata lege magistratus

detur, cui nullis comitiis ante sit datus.

3) Livius 9-, 38, 15 (S. 588 A. 3). Dagegen gehört das Curiatgesetz Liv. 5, 46

nicht hieher.

4) Cicero de leg. agr. 2, 12, 30 : consulibus legem curiatam ferentibus a

tribunis plebis saepe est intercessum. Tacitus ann. 11, 22.

5) Gfollius 13, 15: minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistra-

tus, sed iustus curiata datur lege. Cicero de leg. agr. 2, 11, 26: cum centurinta

lex censoribus ferebatur , cum curiata ceteris patriciis magistratibus. Dass das

Curiatgesetz insbesondere die Quästoren nannte, wird mit Recht geschlossen aus

Tacitus ann. 11, 22: quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt,

quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita. Es kann auch wohl sein, Ami
das Curiatgesetz ausdrücklich der Lictoren gedachte, da ja in ihnen das Imperium

seinen lebendigen Ausdruck fand; aber nicht mit Recht fühlt Rubino S. 396 fg.

die erste Beilegung der Lictoren an den König Tullus auf das Curiatgesetz zu-

rück. Hier i-t vielmehr nach der S. 356 gegebenen Ausführung an einen wirk-

lich legislatorischen, nicht an einen blossen Bestätigungsact zu denken.

6) Das deutlichste Beispiel geben die Zehnm&nner des servilischen Acker-

gesetzes, denen prätorische Gewalt beigelegt werden soll (Cicero de leg. agr.

% 13, 32). Ob noch für den Kaiser neben der materiellen lex über sein Im-

perium (S. 588 A. 2) auch diese formelle zur Anwendung gekommen ist, wissen

wir nicht.
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Aber begreiflicher Weise ist derselbe allmählich eingeschränkt

worden. Bei Prorogation des Imperium hat es eines neuen Cu-

riatgesetzes niemals bedurft. Wenn zwei gleichartige Imperien

ohne Intervall auf einander folgen, ist in früherer Zeit die Wie-

derholung der lex curiata erforderlich erschienen, im J. 539/40

aber hievon abgewichen worden; seitdem gilt das einmal gegebene

Imperium auch bei inzwischen eintretender Amtserneuerung als

fortwirkend 1
). Endlich für die niederen Beamten ist das Curiat-

gesetz wahrscheinlich früh als unwesentlich betrachtet worden 2
).

In der spätesten Zeit der Republik ist gesetzliche Dispensation

vom Curiatgesetz vorgekommen in der Weise, dass, wenn die

Durchbringung des Curiatgesetzes auf Hindernisse stossen würde,

das militärische Imperium nichts desto weniger dem Beamten

zustehen solle 3
); vielleicht ist dies sogar von Sulla, wenn auch

nicht in unzweideutiger Weise, für das gesammte proconsularische

und proprätorische Imperium vorgeschrieben worden 4
). Danach

1) Festus p. 35f : [Transit Imperium nee denuo l]ex curiata fertur, quod

[quo die Hdsehr.) Hanni\bal in vicinitate] Romae cum esset nee ex praesidi\is

tuto decedi posset], Q. Fabius Maximus Verru[cossus M. Claudius Ma\rcellus cos.

facere in[stituerunt\. Diese Ergänzungen habe ich gerechtfertigt Rhein. Mus.

13, 565 fg. Der Vorschlag Bergks (ebendaselbst 19, 606) zu Anfang zu schrei-

ben [translatione l]ex curiata fertur ist nicht wohl überlegt, da das Gesetz in

diesem Fall gar nicht rogirt wird, also nicht von legem ferre die Rede sein kann.

Die bei Festus folgenden Worte hat R. Scholl (XII tabb. p. 28) mit Recht von
diesem Artikel getrennt.

2) Bei den ordentlichen Unterbeamten ist dies wohl insofern wenig hervor-

getreten , als das jährlich eingebrachte tralaticische Curiatgesetz sie mit umfasst

haben wird. Aber für die ausserordentlichen Beamten, die bloss potestas em-
pfingen, ist in der späteren Republik gewiss die Befragung der Curien unter-

blieben.

3) Cicero de leg. agr. 2, 11, 29: si ea (lex curiata) lata non erit, tum ii

decemviri, inquit , eodem iure sint quo qui optima lege quid attinet tertio

capite legem curiatam ferre iubere, cum quarto permittas, ut sine lege curiata

idem iuris habeant, quod haberent, si optima lege a populo essent creati?

4) Als dem Ap. Claudius als Consul 700 in Betreff der proconsularischen

Provinz Kilikien Schwierigkeiten gemacht wurden , erklärte er im Senat (Cicero

ad fam. 1, 9, 25): sese, si licitum esset legem curiatam ferre, sortiturum esse

cum collega provinciam : si curiata lex non esset , se paraturum cum colleya

tibique (dem P. Lentulus Statthalter von Kilikien) successurum, legemque curia-

tam consuli ferri opus esse , necesse non esse : se quoniam ex s. c. provinciam

haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urbem introisset. Ego . . .

varias esse opiniones intellego: sunt qui putent posse te non decedere, quod sine

lege curiata tibi succedatur ,• welche Meinung er indess bald nachher veruirit und
die Rechtsfrage als wenig zweifelhaft bezeichnet. Dasselbe kürzer ad Q. fr.

3, 2, 3 und ad Att. 4, 16, 12. Nachher machte Appius noch einen Versuch

sich wenigstens ein gefälschtes Curiatgesetz zu verschaffen : einige der Bewerber

um das Consulat für 701, denen an dem Gesetz nicht weniger lag als den Con-

suln selbst (denn auch die Abhaltung der Consularcomitien hing ja davon ab),
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den sullanischen Ordnungen im gewöhnlichen Lauf der Dinge für

die Consuln als solche das effeclive militärische Imperium ruhte,

so war das Guriatgesetz in der späteren Republik unter den or-

dentlichen Beamten von wesentlicher Bedeutung nur noch für diese

hinsichtlich der Abhaltung der auf dem militärischen Imperium

ruhenden Centuriatcomitien 1

)
und für die Präloren hinsichtlich

der Ausübung der Civil Jurisdiction 2
).

Ausser diesen beiden Bestätigungsacten des neuerworbenen Antritts-

Amtes, der Auspication und dem Guriatgesetz giebt es der Feier- keiten.

lichkeiten und Förmlichkeiten, die mit jenen zusammen das An-

treten (inire) des Amtes 3
)

ausmachen, noch eine grosse Zahl.

Von ihnen allen aber gilt, dass, streng genommen, das Amt nicht

durch sie erworben , sondern vielmehr in ihnen zuerst gehand-

habt wird. Sie sind die auf den ipso iure sich vollziehenden

Amtserwerb folgende usurpatio iuris, die Besitzergreifung 4
), welche

namentlich bei dem höchsten Amt einen solennen Charakter an

sich trägt. Im Rechtssinne bedeuten all diese Feierlichkeiten und

Förmlichkeiten nicht mehr als die Hochzeitceremonien bei der

römischen Consensualehe. Wenn selbst die Bestätigungsacte nur

insofern nothwendig sind , als, wenn sie versagten , der Beamte

sein Amt niederlegen muss und er wegen einer in dieser Hin-

sicht von ihm begangenen Pflichtverletzung sacral und selbst po-

litisch zur Verantwortung gezogen werden kann , dagegen das

versprachen den Consuln drei Augum zu stellen
,

qui se affuisse dicerent , cum
lex curiata ferretur quae lata non eiset (Cicero ad Att. 4, 18, 2). Ob er schliess-

lich mit oder ohne Curiatgesetz in die Provinz ging, erhellt nicht. Man sieht

aus diesem Hergang so wie aus den Vorgängen des J. 705, dass eine ausdrück-

liche und unzweideutige Bestimmung, wie sie der servilische Gesetzentwurf ent-

hielt, in dem cornelischen unmöglich gestanden haben kann ; die Interpretation

riiaq; wohl dabei das Beste gethan haben, wenn Appius behauptete, dass ihm ein

(uriatpeset/. mir wünschenswerth, nicht schlechthin nothwendig sei und allenfalls

das cornelische den Mangel supplire.

1) Dio 41, 43 berichtet, dass die Pompeianer in Thessalonike es unterlassen

MttteH Wahlen für das J. 700 vorzunehmen, obwohl die Consuln und die Bürger-

I Malt sich dort befanden und man auch einen Platz lür Auspicien und Comitien

eingerichtet hatte : a'ttiov o£, ort xöv vöfxov ol Uuaxoi ton cppaxptaTtxov oüx eoe-

/.-'/,. Vgl, Kubino S. 370.

2 i S. 589 A. 5. Die Quästionenvorsteher haben des Curiatgesetzes schwer-
lich bedtirft.

J) Wie comulatum, interreynum inire sagt man übrigens »uch inire ponti-

(tmtum (Yell. '2, 43).

4) Auf die Frage, ob die Handlungen, welche das inire magiatratum und
das abire mayistratu constituir.n, in die Magistratur fallen oder ihr \.. rangehen

und nachfolgen, lassen unsere Quellen sich nicht ein ; aber die erstere Auffassung
ist die juri-ti.M-h allein mögliche.

Rom. AltTth. I. 2. Aufl. US
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magistratische Recht als solches durch keine derartige Unterlassung

von selbst aufgehoben wird, so sind die sonstigen Antrittsfeier-

lichkeiten lediglich durch Herkommen und Schicklichkeit geboten.

Dies tritt namentlich darin hervor, dass sie durchgängig die

Uebernahme der Magistratur in Rom voraussetzen, während doch

der Antritt ausserhalb Rom wrohl irregulär, aber rechtlich statt-

haft ist 1
). Wenn ein solcher bei dem Antritt herkömmlicher Act

unterblieb oder misslang, so stand der Nachholung kein Bedenken

entgegen und selbst das gänzliche Ausfallen desselben war recht-

lich folgenlos.

Aufzug der Nach dem sacralen Bestätigungsact , der ersten Auspication

des neuen Consuls, welche der Regel nach an dem Morgen

seines ersten Amtstages (S. 78) und zwar, wie es scheint, in

der Privatwohnung desselben vorgenommen wird, legt er in der-

selben 2
)

die Amtstracht an 3
) ; die Lictoren finden sich ein und

heben die Fasces empor (S. 358 A. 1) ; in feierlichem Zuge der

Freunde und Bekannten 4
), späterhin sogar im Triumphalschmuck

zu Wagen (S. 399), begiebt sich der neue Beamte auf das Capitol,

um zum ersten Mal auf dem curulischen Sessel Platz zu nehmen 5

und um vor allen Dingen dem höchsten besten Jupiter dafür, dass

er auch das letzte Jahr die Gemeinde beschirmt hat, die von dem

Vorgänger gelobten Rinder darzubringen so wie für das laufende

Jahr das gleiche Opfer zu geloben 6
) . Hierauf beginnen die Ge-

1) Liv. 21, 63, 10 wird Flaminius getadelt, dass er in Ariminum sein Amt
antritt statt daheim : magis pro maiestate videlicet imperii Arimini quam Romae
magistratum initurum et in deversorio hospitali quam apud penates suos praetextam

sumpturum. Vgl. Sueton Aug. 26: nee omnes (consulatus) Romae, sed quartum

consulaturn in Asia, quintum in insula Samo, oetavum et nonum Tarracone iniit.

Vita Pertinacis 3 : consulaturn absens gesserat.

2) Liv. a. a. 0. (A. 1). apud penates suos. In der Kaiserzeit war es eine

Auszeichnung vom Palatium aus das Amt anzutreten (Plutarch Galb. 3).

3) Liv. a. a. 0. (A. 1). Die Anlegung der Prätexta scheint erst nach

der Auspication stattgefunden zu haben.

4) Dies ist das officium novorum consulum bei Sueton (Iul. 15) und sonst.

5) Ovid. fast. 1, 79 : vestibus intactis Tarpeias itur in arces et populus festo

concolor ipse suo est. lamque novi praeeunt fasces, nova purpura folget et nova

conspieuum pondera sentit ebur. Bei dem Niedersitzen ist zunächst an das tri-

bunal gedacht , auf dem der Consul während des Opfers Platz nimmt (A. 2).

Vgl. Sueton Aug. 26: die k. Ian. (Augustus cos. II) cum mane pro aede Capi-

tolini Iovis paullulum curuli sella praesedisset , honore abiit. Aehnliche Schil-

derungen ex Ponto 4, 4, 25 fg. ep. 9, 3 fg., woraus man sieht, dass im Gelbige

die Senatoren nach dem Consul, die Ritter ihm voraufgingen. Auch die Er-

zählung bei Dio 58, 8 bezieht Becker (1. Aufl.) gewiss mit Recht auf Seians

consularischen Aufzug am 1. Jan. 31.

6) Dem Flaminius wird ferner (s. A. 1) vorgerückt (Liv. 21, 63, 2):

et Capitolium (eum) et sollemnem votorum nuneupationem fugisse, ne die iniü
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Schäfte. Die neuen Consuln halten eine Senatssitzung ab l) und
zwar immer auf dem Capitol selbst 2

), wobei wieder die religiösen

Angelegenheiten, insbesondere die Feststellung des Termins für

das latinische Fest , zunächst an die Reihe kamen 3
) . Nach dem

Schlüsse dieser Sitzung begeben sich die Consuln nach Hause 4
),

abermals geleitet von demselben Ehrengefolge 5
) . Die erste An-

sprache dagegen des neuen Consuls an die Bürgerschaft, worin

er sich Über seine Vorfahren und über sich selbst zu verbreiten

magistratus Iovis optimi maximi templum adiret. Das Opfer der weissen Rinder
beschreibt auch Ovidius an den drei angeführten Stellen. Darauf bezieht sich

Cicero de l. agr. 2, 34, 93 in der Schilderung der den Antritt der römischen Con-
suln nachäffenden capuanischen Prätoren : erant hostiae maiores in foro constitutae,

quae ab his praetoribus de tribunali (vgl. S. 594 A. 5), sicut a nobis consulibus,

de consilii sententia probatae ad praeconem et ad tibicinem immolabantur, ebenso
Tertullianus ad nat. 1, 10: Gabinius cos. k. Ian., cum vix hostias probaret prae

popularium coetu (die Menge drängt so ungestüm auf Zulassung des Isisdienstes,

dass sie kaum den neuen Consul das erste Opfer verrichten lässt) und gewiss

auch Dio 58, 5. Die Opferthiere standen inzwischen in Bereitschaft auf dem
Aequimelium am Aufgang zum Capitol (Cicero de div. 2, 17, 39 ; Hermes 5, 258).
Die Griechen bezeichnen diesen Act mit dem dem attischen Staatsrecht entlehn-

ten Ausdruck xd daiTTjpia ftueiv (Dio fr. 102, 12 Bekk., wo Valesius Note zu
vergleichen ist, und 45, 17). — Diese votorum nuncupatio, auch erwähnt von

Ovidius ex Ponto 4, 4, 30, ist wohl zu unterscheiden von dem Kriegsgelübde

des ausziehenden Feldherrn (S. 61 A. 6).

1) Diesen Gebrauch zeigen zahlreiche Beispiele bei Livius, wo die Consuln
unmittelbar nach dem Antritt den Senat versammeln, insbesondere Liv. 26, 26, 5 :

M. MarceUum cum id. Mart. consulatum inisset , senatum eo die moris modo
causa habuit

,
professus nihil se absente conlega neque de re publica neque de

provinciis acturum. Die Unterlassung dieser Senatssitzung am Antrittstag wird

auch dem Flaminius bei Liv. 21, 63, 8 vorgerückt wie den Prätoren von Capua
deren Abhaltung (Cicero de l. agr. 2, 34, 93 : deinde patres conscripti vocaban-

tur). Ovid. ex Ponto 4, 4, 35: curia te excipiet patresque e more vocati intendent

aures ad tua verba suas.

2) Liv. 23, 31, 1. 26, 1, 1. 30, 27, 1. 32, 8, 1. Cicero de l. agr. 1, 6, 18

und sonst.

3j Wie überhaupt nach der Geschäftsordnung des Senats die res divinae

den res humanae vorgingen (Varro bei Gellius 14, 7, 9), begann diese erste

Senatssitzung immer mit den Relationen de sollemni religione (Cicero cum pop.

grat. egit 5, 1; ähnlich Liv. 6, 1, 9. 22, 9, 7. c. 11, 1. 37, 1, 1: nulla

prius secundum religiones acta in senatu res est). Viele dieser Beschlüsse waren
natürlich tralaticische Routinesachen; daher Liv. 9, 8, 1: quo creati sunt die.

eo . . . magistralum inierunt sollemnibusque senatu* consultis perfectis de pace

< aitdlna rettulerunt. Mamertinns grat. äflt. 29.

4) Gewöhnlich wird angenommen, dass die Consuln wenigstens in späterer

Zeit am tntflttst&g ;ui<li Freilassungen vorgenommen lüntm; indes« die Stalle,

die über diese aollemnitas consulatus {Cod. Theod. 15, 14, 1) am genauesten

b.-rii -lit.it (Ammian 22, 7, 2), verknüpft diesen Act n.it .l.n < ircusspielen , wo-

bei ohne Zweifel an die des 7. Jan. gedacht ist; und Claudi.ui in IV am».

Honor. 612: te fastos ineunte quater sollemnia ludit omina UberUm ist hiemit

POU vereinbar.

'Kid ins ex Ponto 4, 4, 41: inde domum repetes toto comitante senatu

ofiir'mm populi vix capiente domo.

38*
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und seine bisherigen Leistungen, auch wohl seine politischen

An- und Absichten darzulegen pflegte l

) ,
gerade am Antritts-

Antritt der tag selbst zu halten war nicht üblich 2
). — Die Censorcn treten

ihr Amt in der Weise an , dass sie unmittelbar nach der \Y;ihl

an dem Ort, wo sie ihre Thätigkeit auszuüben haben, auf dem

Marsfeld ihre curulischen Sessel hinstellen lassen und auf den-

selben Platz nehmen 3
), von da aber sich auf das Capitol begeben

um dort zu opfern 4
) . Die Auspicien , die immer vor Tagesan-

bruch stattfinden 5
), konnten von ihnen, da sie, wie gesagt, immer

sofort nach den Wahlen antraten, erst am Tag nach dem des An-

tritts eingeholt werden , und bis dahin unterblieb natürlich auch

Antritt der die eigentliche Eröffnung der Geschäfte. — Aehnlich bestand der

Beamten. Amtsantritt des Prätors in der Annahme der ersten Klagen am
Antrittstag selbst 6

); und in gleicher Weise werden die Aedilen,

die Quästoren und die übrigen mit einer positiven Competenz

ausgestatteten Magistrate ihren Amtsantritt bezeichnet haben, wäh-

rend diejenigen, denen eine solche fehlt, insonderheit die Volks-

tribune sich damit begnügen mochten auf dem Subsellium Platz

zu nehmen. — Wie bei diesen ersten Amtshandlungen die Col-

legen sich zu einander verhalten haben, muss nach den früher

darüber allgemein aufgestellten Regeln (S. 36 fg.) entschieden

werden. Bei dem Opfer wird von jedem der beiden Gonsuln

1) Sueton Tib. 32: praetorem conlaudavit, quod honore inito consuetudinem

antiquam rettulissei de maioribus suis pro contione memorandi. Cicero de l. agr.

2 z. A. Plutarch Paul. 11.

2) So hielt Cicero die erste Rede gegen Rullus im Senat an dem Tage, an
welchem er sein Consulat antrat, die zweite an das Volk , seine erste consula-

rische Contio, einige Tage später {de l. agr. 2, 29, 79).

3) Liv. 40, 45, 8: comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in

campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt.

4) Livius erzählt a. a. 0. die Versöhnung der beiden bis dahin mit ein-

ander gespannten Censoren Lepidus und Nobilior unter Vermittelung des Q. Me-
tellus und schliesst : collaudantibus cunctis deducti sunt in Capitolium. Dass
eine Senatssitzung gefolgt ist, sagt er keineswegs und ist auch nicht glaublich,

da wohl der Consul, aber nicht der Censor das Recht hat den Senat zu berufen,

also für den letzteren dies nicht usurpatio iuris sein würde.

5) S. 98. Von den ersten Auspicien der Censoren bestätigt es speciell

Varro 6, 86 (S. 78 A. 1).

6) Ovid. fast. 1, 165: mirabar, cur non sine litibus esset prima dies (des

Jahres). Juvenal 16, 42: expectandus erit qui Utes incohet annus totius populi

und dazu Servius zur Aen. 2, 102. Dass die Rechtsuchenden sich vorzugsweise

an diesem Tage einfanden
, beruht auf der unten (S. 613) erörterten Bindung

vieler Klagsachen an die Person des Beamten , der sie einmal instruirt hatte.

Vgl. Bethmann-Hollweg Civilprozess 2, 174.
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eines der Rinder geschlachtet 1

) ; wo die Handlung nur von einem

vollzogen werden konnte, wird sie von dem dazu ausersehenen

regelmässig unter Assistenz des Collegen und für diesen mit voll-

zogen worden sein.

Den Formalien des Amtsantritts können ferner zugezählt wer- Das latini-

sehe Fe^t

den zwei in der nächsten Nähe von Rom zu vollziehende Jahres- und das

feste , das für das gesammte Latium auf dem albanischen Berg Opfer.

gefeierte Latinerfest und das in Lavinium stattfindende auf die

'heiligen Anfänge des römischen Volkes und des latinischen

Namens' 2
) sich beziehende Penatenopfer. Bei jenem sind nicht

bloss alle römischen Beamten anwesend (S. 642) ,
sondern es

vollzieht die Handlung immer der römische Oberbeamle und zwar

regelmässig einer der Consuln, bevor diese zum Heer abgehen 3
).

Indess ist es nicht erforderlich, dass jeder Oberbeamte überhaupt

einer solchen Festfeier beigewohnt habe 4
). — Das lavinische

Opfer dagegen scheint in der That von jedem Oberbeamten bei

seinem Amtsantritt dargebracht worden zu sein 5
)

.

Bei der Uebernahme des Amtes wird auch am passendsten Candidaten-
eid vor der

der Beamteneid seine Stelle finden. Die römische Ordnung fordert Remmtia-

denselben vielleicht seit ältester Zeit von dem Candidaten, sei es

1) Liv. 41, 14, 7: Cn. Cornelio et Q. Petillio cos. quo die magistratum

inierunt immolantibus Iovi singulis bubus uti solet, in ea hostia. qua Q. Petillius

sacrißeavit, in iocinore caput non inventum. Aehnliches berichtet der College.

2) Die sacra prineipia populi Romani Quiritiwn nominisque Latini, quae

apud Laurentis coluntur nennt die bekannte pompeianische Inschrift Orell. 2276.

3) So erscheint das Unterlassen der Feier auf dem Albanerberg unter den

verden gegen Flaminius formlose Uebernahme des Commandos bei Liv.

21, 63, 8. 22, 1,6. Ebenso beschleunigt der Feldherr die Abhaltung des Festes.

ne quid yrofectionem suam teneret (Liv. 44, 19, 4). Aehnliches rindet sich oft.

Ilan.lb. 4, 441. Preller röm. Myth. S. 190.

4) Keine Spur führt darauf, dass zum Beispiel der Dictator oder der nach

Abhaltung <les Festes subrogirte Consul das latinische Fest habe abhalten müssen

und alsdann Iteration eingetreten sei.

5) Macrobius sat. 3, 4, 11: ut et consules et praetores seu dietatores , cum

adeunt magistratum, Lavinii rem divinum faciant Penatibus pariter et Vestae. Ser-

vius zur Aen. 2, 296: consules et praetores sive dictator abeuntes magistrutu

i olTViibar ein Versehen der Abschreiber oder des Kpitomators) Lavini sacra Pe-

naUbut simul et Vestae faciunt. Veroneser Scholien zu Vergil Aen. 1, 259:

Aeneae indiaeti templum dieavit, ad quod pontifices quotannis cum con.<ulil>tts
\

in

solent sarri\ficaiuTi. So opferte dort im J. 617 der Consul < .
llnstiliiis Mancinus

vor seinriii Abgänge nacl Spanien I
Val. Max. 1, 6, 7: vgl. S. 82 A. 2); und

noch Lacanni r, :'•'>(; gedenkt de« Senators, der uim<Tn diu Nacht in Lavinium

Entringt questus Nvmam 1u*aisse. Daran! bezieht sich ohne Zweifel der Trozess,

'•^en des larlniteheii Penatenepfera gegen M A>emtllOJ ttaaanoi Conen] 939

im J. 6f)0 erhoben ward (Asconius in Scaur. p. Jl ).
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nun bei der Profession 1

), sei es vor der Benuntiation 2
), so dass

derselbe in die Hände des wahlleitenden Beamten den Eid auf

gewissenhafte Pflichterfüllung ablegt. Aber während von diesen

Eiden wenig die Rede ist und wenigstens der zweite nur üblich,

nicht aber formell nothwendig gewesen sein kann, da ja die Wahl

Beamteneid auch des Abwesenden zulässig ist , hat der wenigstens seit der
nach dem
Antritt. Mitte des 6. Jahrh. 3

) von dem Beamten 4
) nach dem Antritt zu

leistende Eid allerdings formale Geltung und politische Bedeutung.

Dieser Antrittseid ruht nicht auf allgemeinen Bestimmungen, son-

dern darauf, dass einzelne Volksschlüsse den gegenwärtigen wie

den zukünftigen Magistraten vorschrieben sich zur Einhaltung des

betreffenden Gesetzes 5
)

eidlich zu verpflichten, und zwar die

gegenwärtig fungirenden binnen fünf Tagen nach erhaltener Kunde

1) Dies bestimmte zum Beispiel Caesars Ackergesetz. Cicero ad AU. 2, 18,

2 : habet etiam Campana lex execrationem in contione candidatorum, si mentionem

fecerint, quo aliter possideatur atque ut ex legibus Iuliis. non dubitant iurare ceteri

:

Laterensis existimaiur laute fecisse, quod tribunatum pl. petere destitit, ne iuraret.

2) Dieser schon S. 571 erwähnte Eid kommt als römischer nur tot. bei

Plinius paneg. 64 : peracta erant sollemnia comitiorum . . . cum tu . . . accedis

ad consulis sellam , adigendum te praebes in verba principibus ignota ,
nisi cum

iurare cogerent alios . . . imperator . . . stetit ante gremium consulis seditque

consul principe ante se stante . . . sedens stanti praeiit iusiurandum et ille

iuravit . . . explanavitque verba quibus caput suum, domum suam, si sciens

fefellisset, deorum ille irae consecraret. Die Verschiedenheit dieses Eides von

dem nach dem Antritt zu leistenden ist nach dem Zusammenhang unzweifel-

haft. In dem Stadtrecht von Malaca c. 57. 59 wird der wahlleitende Beamte
angewiesen , bevor er den Gewählten renuntiirt , ihm öffentlich (in contionem

palam) den Eid abzunehmen eum quae ex hac lege facere oportebit facturum neque

adversus hanc legem fecisse aut facturum esse dolo malo. Haec lex ist hier die

Stadtverfassung; der entsprechende römische Eid kann kein einzelnes Gesetz

genannt haben , da es ein solches allgemeines dort nicht gab, sondern nur die

Gesetze insgemein. — Der Eid wird geleistet per Iovem et deos Penates , wozu
später die Kaiser treten.

3) Die früheste Erwähnung geschieht unter dem J. 554 (Liv. 31, 50, 7).

4) Die Gesetze forderten diesen Eid wohl in der Regel von den Beamten
wie von den Senatoren ; dass auch da , wo uns nur die letzteren ausdrücklich

genannt werden, wie bei dem appuleischen Gesetz vom J. 654, die ersteren mit

gemeint sind, zeigt der Schwur des Consuls Marius. Bemerkenswerth ist noch,

dass in dem Verzeichniss der Schwurpflichtigen Beamten (S. 542 A. 1, 1) die

magistratischen Kriegstribune fehlen.

5) Aufbehalten ist die auf dieselben Götter, welche die A. 2 erwähnte nennt,

gestellte Eidesformel in dem bantinischen Gesetz aus der gracchischen Zeit

(C. I. L. I p. 45) Z. 18 fg. : [sese quae ex hace lege oportjebit facturum neque

sese advorsum h(ance)\ l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo) neque seese facturum

neque intercesurum [quo quae ex h. I. oportebit minus fiant] ; ferner in dem
Stadtrecht von Salpensa c. 25 und vollständiger c. 26: se quod qu[o]mque ex

h(ac) lege exqu[e] re communi m(unicipum) .... censeat , rede esse facturum

ne[q\ue adversus h. I. remve commune\m\ municipum facturum scientem d(olo) m{cdo}

u. s. w. Plinius paneg. 65. — Analog ist der bei dem Rücktritt vom Amt übliche

Schwur (S. 606 A. 2) formulirt.
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von dem Gesetze, die zukünftig eintretenden binnen fünf Tagen

nach dem Amtsantritt 1
). Bis zur Ableistung des Eides sind

die Beamten in der Ausübung ihrer verfassungsmassigen Be-

fugnisse mehr oder weniger beschränkt, insonderheit der Ober-

beamte nicht befugt den Senat zu versammeln 2
) ; was zur Folge

gehabt haben muss , zumal da der neue Oberbeamte gleich am

Antrittstag den Senat zu berufen pflegte (S. 595), dass die Eides-

leistung regelmässig an diesem selbst stattfand, also von der Mehr-

zahl der Beamten am 1. Januar vollzogen ward 3
). Versäum-

niss der fünftägigen Frist führte die Unfähigkeit zur Bekleidung

der bürgerlichen Aemter herbei , wovon die nächste Anwendung

der sofortige Verlust des zur Zeit von dem Säumigen beklei-

deten Gemeindeamtes war 4
). Gegen das Ende der Bepublik

indess, vielleicht in Folge der über diesen Eid in seiner An-

wendung auf das Ackergesetz vom J. 654 entstandenen Wirren,

scheint diese Gonsequenz der Eidesverweigerung abgeschafft und

durch eine Multa ersetzt worden zu sein 5
;. Diese Eide, die

von den Beamten als Eid auf die Gesetze (in leges) zusammen-

gefasst zu werden pflegen , werden in Gegenwart des städti-

schen Quästors am Castortempel geleistet 6
) und die Ableistung

1) Die jetzigen Beamten schwören nach dem hantinischen Gesetz in diebus

V proxsumeis, quibus queique eorum seiet Usance) l(egem) popolum plebemve

[iousisse] , nach dem salpensanischen in diebus quinq(ue) proxumis post h(anc)

L(egem) datam; die zukünftigen nach dem ersteren in diebus V proxsumeis, quibus

quisque eorum mag(istratum) imperiumve inierit , nach dem zweiten in diebus

qiiinque proxumis ex quo llvir uedilis quaestor esse coeperit. Appian b. c. 1, 30:

t?j; ittprcrnc -f)|jipas , ?\ tüj o pxtp xeXe'jxata xard xöv nojaov (das appuleische

vom J. 654) rfi. Dass diese fünf Tage mit der fünftägigen Frist des Inter-

regnum in Zusammenhang stehen, ist allerdings wahrscheinlich; aher nicht die

Eidesfrist, sondern die uralte des Interregnum ist die ältere. Man wird die fünf

Tage frei gegeben haben, um nicht den Eid in Collision mit dem Interregnal-

system zu bringen und durch die Consequenzen der Eidesclausel Anarchie herauf-

zofühi

'1) Dil m- l'.i -tiumiung des Stadtrechts von Salpensa c. 26 geht sicher auf

das römixhc Muster zurück. Die verschiedenen Gesetze lauteten natürlich

hierüber verschieden; aber es genügte, wenn auch nur eines derselben diese

Clausel enthielt

.">
I

\.isdrü<-kli< h genannt wird der Tag nur für die Kaiser/. -it.

4) Di'- Iprieht ausdrücklich das bantinische Gesetz aus (S. 394 A. 2 ).

maffUtfOtuni j>lus V dies nisi ijui iurasset in leges non lice-

• rere.

"m So wurde im J. 080 gegen den iudex quaestionis inter sicarios C. Junius

.in Mult\erlahren angestellt, quod in legem (nehmlich auf dasjenige, nach dem er

luiurirte, das cornelische ilt siruriia) non iurasset. Ebenso setzt das Stadtieclit

- il|..n-i - . 26 aui dir Nichtleistung des Eides nur eine Geldstrafe.

».) r.aiitini -ches Gesetz Z. 17: [pro ae\de Ctistortu palam luci in forum
voraus upud q(uaestortm i. Dl« Ben IUC1 Z. 20. 21
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von ihm in den öffentlichen Büchern verzeichnet 1

). — Im J. 709

wurde dieser Eid dahin erweitert, dass seitdem die neuantreten-

den Magistrate schwuren neben den Gesetzen auch die gesamm-

ten Verfügungen des Dictators Caesar zu beobachten 2
)

; womit

sodann, sowohl unter dem Triumvirat wie unter dem Principal

fortgefahren worden ist, so dass jeder Magistrat 3
) die Verfügungen

sämmtlicher früherer Kaiser, mit Ausnahme derer, deren Ver-

fügungen rechtlich cassirt worden waren, ferner die des gegen-

wärtigen Regenten zu beobachten eidlich gelobte 4
). Der Eid wird

jetzt von sämmtlichen Beamten am \. Januar geleistet 5
).

Uebernahme des Commandos. Soldateneid.

Neben der Uebernahme des Amts und dem Amtseid sind

noch die Uebernahme des Commandos und die eidliche Ver-

pflichtung der Soldaten hier kurz zu erwägen.

ad aerarium. Appian b. c. 1, 31: £{ xöv xoü Kpövou vsuiv, ou toi; xajj-tai;

(so verbessert Klenze phil. Abb.. S. 18 ansatt xoüs xa(xia?) sypfjv ojjlvumou. Zu
Traians Zeit schwur der Consul den Eid in leges auf den Rostren (Plinius a.a. 0.)

1) Bantiniscbes Gesetz Z. 20. 21 : quei ex h. I. ioudicaverit is facito apud
q(uaestorem~) urb(anum) [eins quei ita . . . iouravit nomen perscjriptum siet: quae-

storque ea nomina accipito et eos quei ex h. I. apud sed iurarint facito in taboleis

[popliceis scribae perscribant].

2) Appian b. c. 2, 106 : xal xd? dpyds euftu? tta&taxafjiva? 6p.vuvat [j/irjoevi

xöjv U7iö Kataapo; 6ptCo|j.£vu)V dvxirpdJJEtv. Die Formel se nihil contra acta Caesaris

facturum tritt deutlich hervor.

3) Auch die Triumvirn schwuren auf die acta des Dictators Caesar (Dio

47, 18). Den Kaisern ist der Eid nie abverlangt worden ; sie haben ihn aber

zuweilen freiwillig geleistet, nicht bloss als Consuln (Dio 60, 4), sondern auch
als Principes (Dio 57, 8. 60, 25).

4) Dio 47, 18 zum J. 712 : ev xe ydp xyj rcpcuTTfj xoü IxoiK ^j^P? aüxot xe

(die lllviri r. p. c.) ujfxoaav xaÜ xou? aXXous top'x.ajaav ßsßata vopueTv Trdvxa xd
Ott

1

ixetyou (unter Caesar) *fsv6\xeva ' xai xoüxo *al vüv ird itaot xotc xö -xpdxo;

ds\ layouctv r\ %at in oujxoü 7toxe f£vo|j.£VO!.s ttal [atj dxipuuOetai (wie Tiberius

und Gaius: Dio 59, 9. 60, 4) -^TV£Tai - öl, 20. 53, 28. 57, 8, woraus sich

ergiebt , dass später wenigstens auch xd Ttpay^ao^eva br.o xtöv del Cw^tudv mit

in den Eid gesetzt wurden. 58, 17. 59, 13. 60, 10. 25: elc, xi? xöjv Gxpaxiq-

youvxujv . . . xa\ exspo? xöjv O7][xapyo6vxtov d~6 x£ xöjv dXXojv uj£ £xdaxojv et?

s^Yjpye xöjv opxojv xot; 6[xotot?. Tacitus ann. 1, 72. 4, 42. 13, 11: cum in

acta principum iurarent magistratus , in sua acta collegam Antistium iurare pro-

hibuit. 16, 22. Sueton Tib. 26. 67.

5) Darin liegt allerdings zum Theil eine Abweichung, insofern die Volks-

tribune, die ausdrücklich bei diesem Eide mit erwähnt werden (A. 4), nach

älterer Ordnung vielmehr zwischen dem 10. und 14. December geschworen hatten.

Doch dürfte dies die Annahme , dass der Eid in acta nichts ist als die Weiter-

entwickelung des alten Eides in leges, nicht zu erschüttern geeignet sein.
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Die Uebernahme des Commandos oder, genauer gesagt, der uebemahme

Erwerb des militärischen Oberbefehls fällt dem Rechte nach im befehis.

Allgemeinen zusammen mit der Erwerbung des Oberamts , so

dass der Oberbefehl sofort in Wirksamkeit tritt ; auch wenn der

neue Oberfeldherr noch nicht bei dem Heere eingetroffen ist.

Es äussert sich dies namentlich in dem auch praktisch sehr wich-

tigen bei der Stellvertretung näher zu erörternden Satz, dass der

durch die Magistratur zum Oberbefehl gelangende Magistrat, so

wie er die Magistratur angetreten hat, einen Stellvertreter er-

nennen kann, auch wenn er noch in Rom oder anderswo verweilt.

Indess ist dieser Refugniss des neuen Feldherrn eine wesentliche

Schranke dadurch gezogen , dass er dabei das Princip der Pro-

rogation nicht verletzen, das heisst auf diesem Wege nur über

dasjenige Commando verfügen darf, welches nach den für das

Kriegsgebiet geltenden Normen vacant ist. Schliesst das Com-
mando eine Ablösung ein , so führt vielmehr der bisherige In-

haber dasselbe weiter, bis der Nachfolger persönlich bei dem
Heere eintrifft und das Commando übernimmt. Wo das Com-
mando rechtlich in bestimmte örtliche Grenzen gewiesen ist,

wie bei den Provinzialprätoren, gilt als Uebernahme der Eintritt

des neuen Reamten in dieses Gebiet *) . Wo solche Grenzen nicht

mit rechtlicher Rindung vorkommen, wie bei dem consularischen

Oberbefehl, scheint erst das persönliche Zusammentreffen des alten

und des neuen Feldherren oder doch das Eintreffen des letzteren

im Hauptquartier den Wechsel des Oberbefehls herbeigeführt zu

haben

Wie es von den Rürgern verlangt wurde, dass sie in ihren Fahneneid.

Curien den neu angetretenen Reamten ihres Gehorsams besonders

versichern, so wird voo den Soldaten gegenüber dem neuen Feld-

herrn die gleiche Krklürung gefordert, Dieselbe ist dem Curiat-

iz insofern gleichartig, als sie die bestehende Verpflichtung

/um Gehorsam nicht begründet, sondern nur bestärkt; aber sie

heint insofern gesteigert, ;tls dort einfach Frage und Antwort

gewechselt werden, hier gemäss der von dem Feldherrn oder in

seinem Auftrag gestellten Anil'onlerung in rerbii (Iuris) die eid-

1) Darüber ist der Abschnitt von der I zusehen.

teiM uini etat H»TLr .iiiLr \'>m LirUu 44, I. 6 tur 4m ,i.

«lar*:.
i um- i audttO xuecessoria adventu cum orilM 'iroa equoa cum

npexiaact, ornato ezercitu ob muH prtM
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liehe Bindung, das sacramentum übernommen wird 1

). Dem
Wesen der Collegialität entspricht es, dass dieser Eid nicht bloss

auf den zunächst commandirenden Magistrat, sondern auf alle

Collegen desselben bezogen wird. Wenn mehrere zu gleichem

Commando berechtigte Feldherren vorhanden sind , scheint die

Eidesformel auf sie alle namentlich gestellt worden zu sein 2
) ;

und wenn ein Feldherr während seines Amijahres wegfällt, ist

wenigstens darüber gestritten worden , ob der Fahneneid nicht

auch den Ersatzmann mit einschliesst 3
). Auf den Nachfolger aber

geht diese ihrem Wesen nach höchst persönliche 4
)
Verpflichtung

nicht über, sondern wird erneuert bei jedem Personenwechsel,

der sich nicht innerhalb des Collegiums vollzieht. Dagegen dürfte

die Erneuerung dieses Eides bei der kalendarischen Wiederkehr

des Tages, an dem er zuerst geleistet wurde, so wie an jedem

Neujahrstag erst aus dem Imperium perpetuum des Principats ent-

wickelt worden sein. Ebenso ist derselbe wahrscheinlich erst

unter diesem, vermuthlich durch freiwilligen Anschluss, auf die

nicht im Heerdienst stehenden Bürger übertragen und dadurch

gewissermassen zu einem allgemeinen Unterthaneneid geworden.

Ueber den Treueid in dieser späteren Gestalt wird passender bei

der Kaisergewalt gehandelt.

1) Diese rein militärische Institution genauer zu erörtern ist hier nicht der

Ort (vgl. Handb. 3, 2, 291); es genügt an die bekannte Formel zu erinnern

q [jl'?jv TTeiftap^ceiv %al 7toiT|<3siv tö 7rpooxaxT6jji.£vov utco twv äpyovTinv y.a-ra

ouvafxiv (Polyb. 6, 21, 2).

2) Als im J. 260 die Aushebung auf Schwierigkeiten stösst, wird sie durch

einen zu diesem Zweck ernannten Dictator vollzogen ; als dieser dann abdankt,

bleiben die Soldaten den Consuln durch Fahneneid verpflichtet [guamquam per

dietatorem dilectus habitus esset, tarnen quoniam in consulum verba iurassent,

sacramento teneri militem Livius 2, 32, 1, womit auch Dionys. 6, 45 stimmt; die

c. 43 berichtete Entlassung der Soldaten ist wohl als Beurlaubung zu fassen).

Bei der Aushebung und Vereidigung, wie sie namentlich Polybios beschreibt

(Handb. 3, 2, 285 fg.), handeln die Consuln regelmässig gemeinschaftlich und
wird auch der Eid immer beiden geleistet.

3) Nachdem von den zwei Consuln , denen bei der plötzlichen Besetzung

des Capitols durch Ap. Herdonius die Bürgerschaft den bei dem tumultus üblichen

Eid geschworen hatte, der eine gefallen war, ruft dessen Ersatzmann die Soldaten

als in verba verpflichtet ein ; die Tribüne erwidern zwar, dass er damals Privat-

mann gewesen sei, dringen aber mit dieser Auffassung nicht durch (Liv. 3, 20;

Dion. 10, 18).

4) Dass der Schwur gelöst ist, wenn der Feldherr in feindliche Gefangen-

schaft geräth (Caesar b. c. 2, 32: sacramentum deditione ducis et capitis demi-

nutione sublatum est), erklärt sich leicht sowohl theoretisch, da die Gefangen-

schaft auch privatrechtlich dem Tode gleichsteht , wie praktisch , da der Befehl

des gefangenen Feldherrn den Soldaten nicht binden darf.
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Formen des Rücktrittes und der Entfernung

vom Amte.

Wie der Amtsantritt von Rechts wegen durch den Eintritt Rücktritt

der gesetzlich vorgeschriebenen Anfangsfrist, so erfolgt der Rück- treten des

tritt vom Amt ebenfalls von Rechts wegen durch den Eintritt der

gesetzlich geordneten Endfrist J
), ohne dass in dem einen wie in

dem andern Fall es auf den Willen des Magistrats ankäme. Dass

ein Magistrat es sich herausgenommen hat über diese Zeit hinaus

zu fungiren, ist, abgesehen von den Fällen, wo über den gesetz-

lich vorgeschriebenen Termin Zweifel bestanden oder doch vorge-

schützt wurden 2
)

, kaum jemals vorgekommen 3
). Auch hier greift

der schon oben (S. 574) hervorgehobene Unterschied ein, dass

die amtliche Befristung entweder als absolute aufgestellt war, wie

dies der Fall war bei den ordentlichen Jahresämtern , oder als

maximale , was vornehmlich von der sechsmonatlichen Frist für

die Dictatur und das Reiterführeramt, einigermassen auch von der

achtzehnmonatlichen, beziehungsweise dreijährigen der Censur gilt.

In den letzleren Fällen, wo der Magistrat für die Abwickelung

1) Dahin gehört auch bei nicht vollzogener Eidesleistung der Ablauf des

fünften Tages nach dem Antritt.

'2j So weigerte sich bekanntlich Ap. Claudius als Censor 442/3 nach Ablauf

von 18 Monaten vom Amt abzutreten , der Ueberlieferung nach weil die Crea-

tionsformel der Censoren dahin laute, dass der Gewählte Censor sein solle ut

qui optimo iure censor creatus esset (Liv. 9, 34, 11), zu dem Optimum ins aber

das volle Lustrum mit gehöre, demnach die Frist des aemilischen Gesetzes durch

jeden späteren Censoren ernennenden Volksschluss für den einzelnen Fall ausser

Kraft trete (Liv. 9, 33, 9: et si tenuerit Lex Aemilia eos censores
,
quorum in

magiltra&U lata esset, quin post Mos censores creatos eam. legem populus iussisset

ine postremum iussisset, id ius ratumque esset, non tarnen aut se aut eorum
quemquam

,
qui post eam leyem creati censores essent, teneri ea leye potuisse.

Krontinus de aquaed. f>). Was über die Gründe für und gegen zu sagen ist,

gehört in die Krürterung über die Censur; aber so viel ist klar, dass Appius
nicht weigerte, bei Ablaut der Amis/.eit nb-derzi; lagen , sondern den Termin

indcrs berechnete als seine Gegner. — Noch mehr übrigens als gegen die Be-
fristung TOWtöfSt das Verfahren des Appius gegen das Gesetz der Collegialitiit

l. da er allein im Amt bleibt.

:i) Wenn VOO I.. ( inna u n«l ('. Marius genagt wird : citra ulla onnitin con-

in sequentem annum se ipsos renuntiaverunt (Liv. tp. SO), so hat hier

doch eine Kenuntiation stattgefunden, so dass wohl von l'surpation des neuen
\mt>. Dicht aber >m Continuation des abgelaufenen gesprochen werden kann.

|>ie leher-chreituim <lcr brieten bei .lein /weiten I »e.em \ int um! bei 'lein Trium-

virat rei pulilinir ,>,nstituendae erklärt sich aus der Im <l I Beamten mit con-

«tituiremler deualt geltenden -einer Zeit naher darzulegenden Norm
,

da-s die

;atorische l'ristbestimniung mit diesen Stallungen rechtlich unvereinbar ist.

noch Sueton Tib. \ rttcnli* ultra tempu* insifjnibus.
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eines bestimmten Geschäftes bestellt ist, insbesondere bei der

Dictatur, wird es als wünschenswerth und löblich betrachtet, wenn
er dies in kürzerer als der ihm gesetzten Frist erledigt und auf

seine damit gegenstandlos gewordene Gewalt dann sofort ver-

zichtet *).

Rücktritt Ausser durch den Eintritt des Endtermines wird das Amt
vor dem

Endtermin, ferner beendigt durch freiwilligen Rücktritt vor der Zeit. Wir

in republikanischer Zeit kein Bürger zur Uebernahme eines Ge-

meindeamts gezwungen wird, so wird ihm auch der Rücktritt vor

der Zeit regelmässig gestattet 2
)
und ist häufig vorgekommen. Ins-

besondere ist es geschehen wegen zwingender Gewissenspflicht,

zum Beispiel wenn bei der Wahl ein Fehler vorgekommen war

(S. 112 A. 6) oder wenn einer der Censoren durch den Tod des

Collegen allein übrig blieb und, da die Suffection hier unzulässig

war, der Ueberlebende nur unter Verletzung des ^rincips der

Gollegialität hätte weiter fungiren können (S. 208). Aber Nieder-

legung vor der Zeit hat auch nicht selten stattgefunden, weil

das Staatswohl sie zu erheischen schien 3
) oder weil es- dem Be-

amten selbst wünschenswerth war von den Pflichten des Amts

entbunden zu werden 4
). Immer ist die Abdication ein Act des

1) So legt der Dictator T. Quinctius 296 sein Amt nach sechzehn Tagen

nieder (Liv. 3, 29, 7; Dion. 10, 25"); vgl. Liv. 9, 34, 13. Ebenso verfuhr der

Dictator Q. Fabius Buteo 538 ; der , nachdem er den Senat ergänzt hatte , es

scheint noch am Tage seiner Ernennung wieder abdankte (Liv. 23, 23); er ist

vielleicht der eintägige Dictator, den Lydus de mag. 1, 37 meint.

2) Merkwürdig ist dabei, dass dem römischen Hausvater die Abdication nicht

freigestellt ist. Es ist dieser Fall einer der wenigen, wo die Stellung des Vaters

als beruhend auf der Natur der Dinge und die des Königs als derselben künst-

lich nachgeahmt sich principiell unterscheiden ; denn die Natur lässt sich nicht

ändern, wohl aber die ihr nachgeschaffene Satzung.

3) Dahin gehört zum Beispiel die Abdication des ersten Consuls L. Tarquinius

Collatinus (Liv. 2, 2, 10), die freilich in den älteren Berichten vielmehr als

Abrogation gefasst wird (S. 607 A. 1); die einiger Volkstribune nach der cau-

dinischen Katastrophe (Liv. 9, 10, 2); die des Dictators M. Claudius Glicia, der

nach den Fasten seiner niederen Herkunft wegen coactus abdicavit , und die in

älterer Zeit nicht seltenen Fälle , wo der Senat unbrauchbare oder unglückliche

Consuln auffordert ihren Platz vor der Zeit zu räumen (S. 577). Auch der in

die catilinarische Verschwörung verwickelte Prätor P. Lentulus ward zur Abdi-

cation genöthigt, ehe die Hinrichtung stattfand. P. Lentulus, sagt Cicero in Cat.

3, 6, 15, quamquam patefactis indiciis confessionibus suis iudieio senatus non

modo praetoris ius , verum etiam civis amiserat , tarnen magistratu se abdicavit,

ut quae religio C. Mario . . . non fuerat, quo minus C. Glaueiam . . . praetorem

occideret, ea nos religione in privato P. Lentulo puniendo liberaremur . Vgl. in Cat.

4, 3, 5. Dio 37, 34. Plutarch Cic. 19. — Die technische Bezeichnung dieser

beseitigten Beamten lehrt uns Festus ep. p. 23 : abacti magistratus (besser ma-
gistratu) dicebantur qui coacti deposuerant imperium.

4) Dahin kann man zählen, dass Servius Tullius die Niederlegung des König-
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freien Willens, der wohl indirect veranlasst, aber nicht geradezu

erzwungen werden kann, auch nicht durch den im Rang höheren

oder selbst direct vorgesetzten Beamten 1
). Eine Ausnahme macht

in dieser Beziehung der Reiterführer; denn da seine Amtfrist wie

die des Dictators selbst nur maximal bestimmt ist und er also

nicht, wie andere Unterbeamte, ein Recht darauf hat bis zum
Ende derselben zu fungiren, ferner er überhaupt ohne den Dic-

tator keine amtliche Thätigkeit entwickeln kann, so ist es in der

Ordnung, dass der Dictator, wenn er selbst zu abdiciren im Be-

griff ist, diesen seinen Unterbeamlen anweisen kann das Gleiche

zu thun 2
). — Indess gilt die Zulässigkeit des freiwilligen Rück-

tritts nur für den in der Stadt fungirenden Beamten. Da für

den ausserhalb Rom beschäftigten die Erstreckung des Amtes

selbst über die Endfrist hinaus mit gesetzlicher Nothwendigkeit

eintritt, so wird ihm das Recht des Rücktritts vor der Zeit um
so weniger zugestanden haben 3

) . Auch auf die Kaiserzeit, in der

ein gesetzlicher Zwang zur Uebernahme des Amtes besteht (S. 477),

kann die republikanische Freiheit der Abdication nicht bezogen

werden.

Wie es natürlich ist den Antritt des Amtes der Bürgerschaft Förmliche

zur Kenntniss zu bringen, so gilt dasselbe auch von dem Rück- des

tritt des Beamten 4
). Regelmässig ist er dazu in Rom anwesend 5

),

und wie er seine Amtführung eröffnete mit dem Eid die Ge-

thums beabsichtigt haben soll (Liv. 1, 48; Dionys. 4, 40; Schwegler 2, 77);
ferner die Niederlegung des Consulats durch L. Cornelius Merula 667, um dem
Cinna Platz zu machen (Vell. 2, 22; Diodor p. 614 Wess.); die des Prätors

L. Asellius wegen andauernder Krankheit (Dio 49, 43).

\) Vom Amt suspendiren kann der höhere Beamte den niederen allerdings

(8. 248). auch natürlich auf die Abdication hinwirken, aber, wenn derselbe sich

weigert, sie nicht durch unmittelbaren Zwang herbeiführen.

Uv. 4, 34, B Vgl. 9, 26, 20.

3j Die factische Abgabe des Commandos durch Entfernung aus dem Sprengel

ist freilich auch schon während des Amtes möglich , aber da sie mir erfolgen

darf unter Bestellung eines für den abwesenden Feldherrn eintretenden Stell-

vertreters, so hebt sie im Rechtssinn dessen Commando nicht auf. Wenn ein

l'nterlii-.-iiiiti-r . zmh Beispiel «in Quästor, in gleicher Weise sich entfernte, so

war dies wohl criminell stral'b.irr Desertion (Plutarch C. Gracch. 2).*

Von den Ceojoma sagt es Liv. 29, 37, 12: cum in lege» iurasset ('. Clau-
dius; von dl -in I ns ann. 12,4: adductus Silanus eiurare m<i<ji.Stratum

,

die sonstigen Stellen sprechen von den Constilu. Vcrmuthlirh aber thaten alle

Beamte dasselbe.

I.i\. :i't. '!''>, 1: Q, Murriui rtwUl mtiiihlmtu nldturus trat. Die Zahl

, n.tliinin i.t freilteh Legton; aber die Kegel war doch, dass der Act des

BGektritti In Ron itettlsnd.
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setze gewissenhaft befolgen zu. wollen, so pflegte er wieder

am letzten Tage seiner Amtfülnung die Rostra zu besteigen 1
,

um Öffentlich und eidlich zu versichern, dass er seinen bei An-
tritt des Amtes geleisteten Eid auf die Gesetze gewissenhaft ge-

halten und dieselben wahrend seiner Amtszeit beobachtet habe 2
.

woran sich dann häufig eine letzte Ansprache an die Bürgerschaft

und eine Art Rechenschaftslegung anknüpfte :i

j
. Indess fällt dieser

Abdications- eben wie der Antrittsact durchaus in die Magistratur

selbst; schon das Gesetz der Continuität des Oberamts nöthigt

dazu die Abdication nur als Ankündigung des demnächst bevor-

stehenden Amtwechsels aufzufassen. Wenn also nach diesem Act

am letzten Amtstage noch Amtshandlungen erforderlich sein soll-

ten, so wird dem abgehenden Magistrat bis zu dem letzten

Moment seines letzten Amtstages das Recht zu deren Vollziehung

nicht bestritten werden können 4
).

Abrogation. Abgesehen vom Ablauf der Amtfrist hört das Amt nach der

allgemeinen Rechtsordnung vor der Zeit nur auf durch den Tod des

Beamten oder durch seinen mehr oder minder freiwilligen Rück-

tritt. Amtsentsetzung im gewöhnlichen Rechtsweg ist unmöglich

;

eine darauf unmittelbar gerichtete Klage kennt weder der älteste

Criminal- noch der Quästionenprozess, und wenn es nicht schlecht-

hin undenkbar ist, dass über einen fungirenden Beamten ein Urtheil

gefällt werden kann , das in seinen Consequenzen den Verlust

des Amts herbeiführt 5
), so sind dergleichen Fälle doch nicht

1) Das lehren, ausser den gleich anzuführenden Stellen des Cicero, Plinius

und Dio, insbesondere Plutarch Cic. 23 und Herodian 4, 2: et? rrjv dmalas
dyopdv, £v%a oi 'PwjxaToi d'pyovxe? xd; dpyd; dttdu.vuvTat.

2) Dass dies der Inhalt des Eides war, zeigen Livius (S. 605 A. 4) und
Plinius paneg. 65 : et abiturus iurasti te nihil contra leges fecisse. Dio 53, 1

:

oidpa? xöv opxov -/.axd xd 7idxpta iTZ-q-ya^e xal ei \xkv aurhs xaüxa STroirjaev, öo%
otöcc. 59, 13. 60, 10. Die Bezeichnung magistratum eiurare braucht Tacitus

ann. 12, 4. hist. 3, 37, ££ofAÖaacfrai xyjv urzaxeiav Plutarch Marc. 4, d-o|j.6aaai>at

r/]v dpyrjv derselbe Cic. 19.

3) Cicero ad fam. 5, 2, 7: [Metellus Nepos tr. pl.~) prid. k. Ian., qua in-

iuria nemo in aliquo (so Ernesti, die Handschr. animo) magistratu improbissi-

mus civis affectus est, ea me consulem affecit . . . atque abeuntem magistratu con-

tionis habendae pote^tate privavit . . . cum ille mihi nihil nisi ut iurarem permit-

teret, magna voce iuravi verissimum pulcherrimumque iusiurandum, nehmlich rem

p. atque hanc urbem mea unius opera esse salvam, wie die Parallelstelle in Pis.

3, 6 hinzusetzt. Vgl. de domo 35, 94; Dio 37, 38; Plutarch Cic. 23. Ebenso
behandelte der Tribun Clodius den Consul Bibulus (Dio 38, 12).

4) Darum konnte auch "der abtretende Censor erst in leges schwören und
dann erst die von ihm aufgestellten Listen ins Aerarium abliefern (Liv. 29, 37 ).

5) Wenn zum Beispiel ein Kriegstribun einen Gesandten verletzt, wird er
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bloss äusserst selten, sondern auch hier der Amtverlust genau

genommen eine zufällige Folge des Strafvollzugs, nicht aber

rechtliche Consequenz des Verbrechens. Insofern kann man

von Rechts wegen sämmllichen römischen Gemeindebeamten die

Inamovibilität zuschreiben. — Aber dadurch ist nicht ausge-

schlossen, dass ein legislatorischer Act auch hier eingreifen kann,

sowohl im Allgemeinen, wie beispielsweise das Gesetz jeden, der

einen gewissen Eid verweigert, seines Amtes verlustig erklärt (S. 599

A. 4), als auch im Besonderen, indem im Wege des Privilegiums über

einen einzelnen Beamten die Amtsentsetzung verhängt wird. Diese

Amtsentsetzung durch Gesetz, die obrogatio magistratus, scheint als

souveränes Recht der Gemeinde paradigmatisch darin ausgesprochen

zu werden, dass gleich der eine der beiden ersten Consuln, L. Tar-

quinius Collatinus ohne sein persönliches Verschulden lediglich

aus Gründen des öffentlichen Wohls seines Amtes enthoben wird 1
).

Angezweifelt worden ist die rechtliche Zulässigkeit dieser Ab-

rogation niemals 2
], mit so äusserster Behutsamkeit man auch,

wenigstens so lange die Verfassung noch aufrecht stand, von

diesem durchschlagendsten wie gefährlichsten aller Auskunfts-

mittel Gebrauch gemacht hat. Wenn man, wie billig, die Fälle

der erzwungenen Abdication von denen der directen Abroga-

tion des Amtes scheidet 3
), so bleiben immer einige Fälle zwar

der Dedition unterlegen und, wenn er diese erlitten hatte, mit seinem Bürgerrecht

auch sein Amt verloren haben

1) Dies ist die ältere Tradition , der Cicero folgt (Brut. 14, 53 ; Brutus

. . . colleyue suo Imperium abroyuvit und de off. 3, 10, 40; Obseq. 70; Schwegler

2, 43 A. 2); die jüngere bei Livius und Dionysios befolgte (S. 604 A. 3) lässt

den Collatinus abdiciren. Die Auffassung Rnbinos (Forsch. 1, 30) scheint mir

nicht richtig. — Anch die Amtsentsetzung des letzten Königs durch Volksschluss

ildv. 1, 59, 11) gehört hieher; aber der juristische Charakter der Abrogation

tritt darin nicht gehfeig hervor, theils weil derselbe nicht als rex iustus gedacht

ist, theils weil es dabei an einem berechtigten Antragsteller fehlt. Die ältere

Dg sprach vielfach nur von der Verbannung (Cicero de re p. 2, 25, 46).

2) Dafüi ist bezeichnend, dass das cassische Gesetz die Stellung desjenigen

deflnirt, quem populu* damnasset cuive Imperium abroyasset (S. 464 A. 3), also

i der Abrogation mit dem der Condemnation auf eine Linie -teilt,

und da— TacitUfl [kkt. 3, 'M
',

zu der Kriieimung eines andern Consuls anstatt

des von Viteüku abgefallenen Cfltdbu die Bemerknng hinzufügt: adnetafrett periti

iHim/mim müea non ubroyuto mayistratu neque leye l<itn ulium suf)'<ctum. Au.!i

mmM wiid md keinem Worte 4i« reehttiche Statthaftigkeit derartiger VolkMohUtaae
in Zweifiel gezogen, Aber Wohl besteht der (ilaube, den Obsequen.- .0 und l>i<>

46, 49, offenbar beide nach Livius, berichten und mit Beispielen belegen, nemi-

nem '/ui jii'Kjistrututit t€Jl§§m 'ilntuhrut unnuni mime.
!) «.rosse Vorsicht ist hier nöthig , da die Historiker, wie begreiflich, den

in von dem indireeten Zwaim <>it nicht genau Mkeiien, Bo ist nach i.\\.

''. 2 dem C. Flaminins das Ci.nsul.tt .">.!I 'abrogirt' worden, wahrend man
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nicht von Abrogation des Consulats 1

), aber wohl des Procon-

sulats 2
) und des Volkslribunats 3

), deren Rechtsbeständigkeit ausser

in der That ihn nur durch ein angebliches Vitium zur Abdication bestimmte
('S. 113 A. 4). Ueber das Verfahren gegen L. Minucius Consul 296 vgl.

8. 249 A. 1.

1) Das livianische Verzeichrüss der Praecedenzfälle (S. 607 A. 2 a. E.) führt

ausser dem Collatinus keinen Consul und überhaupt keinen ordentlichen Oberbe-
amten auf, und mit gutem Grund, denn alle derartigen Vorkommnisse sind entweder
nicht durchgeführt oder in ihrer Reohtsbestandigkeit angefochten oder gehören zu
den Willküracten der Uebergangs- und der Kaiserzeit. Es sind die folgenden.

Von dem Dictator Q. Fabius 537 sagt der Tribun bei Liv. 22, 25, 10:' si anti-

quus animus plebi Romanae esset , audaciter se laturum fuisse de abrogando Q.
Fabi imperio. — L. Cornelius Cinna Consul 667. Vell. 2, 20: ex auctoritate

senatus consulatus ei abrogatus est. Liv. ep. 89. App. b. c. 1, 65: -q \xiv ot)

ßouX-rj xov Kivyow . . . idnrjcpiaaxo frqxs urcaxov [rrjxe ttoXixtjv ext etvai. Cinna be-

handelte diese Entsetzung als nichtig (Plutarch Mar. 41), gewiss nicht weil er

die Zulässigkeit der Abrogation an sich anfocht, sondern weil der Beschluss auf

gewaltthätigem Wege durchgesetzt ward, oder, wenn Appian nicht irrt, weil der

Senat ohne das Volk zu befragen ihm das Amt entzogen hatte (r\ ßouXT] h'd'^zi-

Xexö [t-e ytupi? bfi&v). — Dem Carbo Consul 670 drohen die Tribüne, wenn er

nicht an Cinnas Stelle einen Collegen wählen werde , ihn Iokuxtjv ticTrocpavetv

(Appian b. c. 1, 78). — Dem Stadtprätor Q. Gallius 711 nahmen seine Collegen

wegen eines Complotts gegen Caesar den Sohn die Prätur (Appian b. c. 3, 95),

d. h. sie abrogirten sie ihm durch Gesetz. — Dem Antonius, der für 723 zum
Consul designirt war, wurde dies Amt und seine sonstige Gewalt, wie wenigstens

Antonius behauptete , nicht von Senat und Volk , sondern von Caesar aberkannt

(Dio 50, 4. 10. 20) ; doch nannte er sich nichts desto weniger in diesem Jahre

cos. 111 (Eckhel 6, 48). — Abrogati legem ferente Domitiano considatus quos

Vitellius dederat (Tacitus hist. 4, 46), wo an ein eigentliches Comitialgesetz ge-

dacht sein muss , das Domitian in Abwesenheit der Consuln als Stadtprätor

einbringt. *

2) Gegen M. Marcellus Proconsul 545 wurde eine Rogation vorbereitet de

imperio eins abrogando (Liv. 27, 20. 21). Ebenso forderten die Gegner des

Proconsuls Scipio 550 im Senat agi cum tribunis plebis , ut de imperio eins ab-

rogando ferrent ad populum (Liv. 29, 19, 6). Dem M. Aemilius Lepidus Consul

617 ward in der That sein proconsularisches Commando in Spanien also entzogen

(Appian Ib. 83: xöv fjiiv AifxtXiov napeXuaav tfjc axpatr^tac xs v.o.\ uTtaxeias xat

£otu>x7j; i%
r

Pa>fAY]v uTrsaxpecpev), ebenso dem Q. Servilius Caepio Consul 648 der

proconsularische Oberbefehl in Gallien (Asconius p. 78 : Q. Servilio . . . populus

quia male adversus Cimbros rem gesserat, Imperium abrogavit. Liv. ep. 67). Auch
der Volkstribun C. Cato brachte im J. 698 den Antrag ein de imperio Lentuli

abrogando (Cic. ad Q. f. 2, 3, 1), wo das Commando des Proconsuls von Kili-

kien P. Lentulus Spinther gemeint ist (Drumann 2, 541 ). — Selbst um den fun-

girenden Beamten zu nöthigen mit dem letzten Tage seines Amtes auszuscheiden,

also um für ihn die Prorogation ausser Anwendung zu setzen, bedurfte es eines

Volksschlusses (Liv. 41, 6, 2: ne Manlius post idus Martias — dem gesetzlichen

Endtermin seines Consulats — imperium retineret ; die hinzugefügte Begründung,

dass schon Prorogation auf ein Jahr stattgefunden habe, ist wahrscheinlich falsch,

auf jeden Fall unnöthig, da er, auch wenn dies nicht geschehen war, als im
Amtbezirk militiae verweilend nicht mit dem bestimmten Tage privatus ward).

3) Der. berühmteste Vorgang dieser Art ist die über den Volkstribun M.
Octavius im J. 621 auf Antrag seines Collegen Ti. Gracchus ausgesprochene

Amtsentsetzung, die natürlich auch unter den Präcedenzfällen bei Obsequens und
Dio nicht fehlt. Sie ist besonders desshalb merkwürdig , weil hierbei alles in

Form Rechtens vor sich ging, wie denn auch die Gültigkeit des Schlusses nir-

gends angefochten wird. In gleicher Weise wäre der Tribun 701 Lucilius Hirrus
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Zweifel steht, und ohne Frage hat das Recht der Volksversammlung

jeden Beamten abzusetzen als Schlussstein des demokratischen

Staatsrechts in der römischen Theorie eine ebenso wichtige Rolle

gespielt, wie man der praktischen Anwendung desselben, insbe-

sondere gegenüber den ordentlichen palricischen Gemeindebeamten,

sich in besserer Zeit durchaus enthalten hat 1
).

Fortwirkimg der Amtführimg über die Amtsdauer
hinaus.

Dass die Amtsdauer des Magistrats, sei sie nun lebenslang-
â
ct

.

e de
j*

lieh oder jahri2, die Gültigkeit der von ihm vollzogenen Acte
4

bleiben
.

im
J ° ' ° w Allgemeinen

nicht begrenzt, dass der Rechtsspruch, das Bündniss, der Pacht- sül"s *ucn
° 177 nach seinem

vertrag schlechthin in Kraft bleiben, mag der Beamte, von dem Rücktritt,

sie herrühren, auch zur Zeit nicht mehr fungiren, liegt im Wesen

des Gemeindeacts selbst, bei welchem ja eben die Gemeinde

selbst gedacht wird als handelnd durch ihren rechten Vertreter.

Allerdings kennt das römische Staatsrecht auch höchst persönliche Treuwort

Verpflichtungsacte des Bürgers (S. 588) wie des Soldaten (S. 601) Geho?sams-

zum Gehorsam gegen den Magistrat, respectiv den Feldherrn durch ger gegen^

Treuwort, respectiv Eid. Wenn auch bei dem Wegfall eines ein- strat^ehVn

zelnen Collegen wenigstens die Verpflichtung des Soldaten, als "SückS"??

gegen das ganze Collegium eingegangen, fortbesteht (S. 602 A. 3), so

treten doch Curiatgesetz und Soldatenschwur, wie ursprünglich

mit dem Wegfall des Rex 2
), so später mit dem Rücktritt des

Collegiums der Oberbeamten aus seiner magistratischen oder pro-

fast um sein Amt gekommen , weil er gewagt hatte die Dictatur des Pompeius
in Vorschlag zu bringen (Plutarch Pomp. 54 ; vgl. Drumann 3, 337). Caesar liesi

im 3. 709 den beiden Tribunen Marcellus und Flavus, die sich ihm widersetzt
hatten, durch ihren Collegen C. BaMul Cinna ihr Amt entziehen (Obseq. 70,
Dio 44, 10 und .sonst; Drumann 3, 689), und dasselbe geschah im J. 711 gegen
den Volkstribun P. Servfflua Casca auf den Antrag seines Collegen P. Titius

(Obseq. 70; Dto 46, 49).
I

j
<). Hirschfeld erinnert mit Recht daran, dass gegen die Verkürzung der

legitimen Amtszeit in älterer Zeit auch wohl Auspicationsbedenken bestanden
haben mögen. Naiürli« •! wird dadurch das formale Hecht der Comitien ni.ht er-

schüttert, dass davon (Mibrauch /.u machen als gottlos erschien.

2] D«M den lieamten der Republik das Sacramentum nur einmal geschworen
wird, il«o wenn sie nach erfolgter Mission die-elben Leute wieder einrnfen,

das frühen: Sacraruentum genügt, Steht fest
| i, 8), Dar! man hievoil

i'ii die B '.n'ii-Km -hliessen, so erstreckte sich das Sacramentum des ein-
zelnen M.mne, , lU | alle unter diesem König einigenden Einberufungen.

.... Alterth. I. 1 Aufl. 39
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magistratischen Function *) unzweifelhaft und nothwendig ausser

Kraft. Aber dies ist insofern von secundärer Bedeutung, als

beiderlei Verpflichtungsacte nur bestärkend sind und auch, wo
sie nicht Platz greifen, die Verpflichtung selbst nichts desto weni-

ger besteht. Der Wechsel derjenigen Magistratur, welcher der

Soldat durch seinen Treueid sich verpflichtet hat, tritt schon nach

der ursprünglichen Verfassung möglicher Weise und später häufig

während des Feldzugs ein 2
) ; aber der bei den Fahnen befind-

liche Soldat wird dadurch; dass sein sacramentum vor der Mission

sich löst, von seiner Dienstpflicht keineswegs entbunden. Aller-

dings fehlen ausdrückliche Zeugnisse für diesen Satz ; aber wenn
nach römischem Staatsrecht der Wechsel des Oberbefehls während

des Feldzugs die Dienstpflicht aufgehoben hätte, so hätte dasselbe

einmal eine mehr als unverständige Ordnung geschaffen und würde

andrerseits es unbegreiflich sein, dass von einer so folgenreichen

Satzung nirgends eine Wirkung sich zeigt. Bei dem gültig ein-

berufenen Soldaten wird also die der Gemeinde auf Grund der

Einberufung schuldige Dienstpflicht und die dem Feldherrn auf

Grund des Eides schuldige besondere Treupflicht zu unterscheiden

sein. Der Wegfall der letztern berührt jene nicht; vielmehr

können, wenn die neuen Consuln bei dem von ihren Vorgängern

gebildeten Heer eintreffen und diese ablösen, jene auf Grund der

Dienstpflicht die Leistung des Sacramentum ebenso fordern, wie

bei einem neu gebildeten Heer nach vollzogenem Dilectus die

dasselbe bildenden Magistrate.

Betagte Be- ' Abgesehen von diesen beiden Fällen sind es drei Momente,
fehle des
Magistrats in denen der Wegfall des Magistrats den seiner Verfügung zur
über seine
Amtszeit Fol^e hat : die Ansetzung eines Termins auf die Zeit, wo er nicht
hinaus un *"

gültig, mehr fungirt, die Anordnung der Stellvertretung und die Nicht-

gesetzlichkeit der Verfügung. — Der Befehl des Magistrats ist

an sich auch dann verbindlich, wenn dessen Erledigung nicht

vor seinem Rücktritt erfolgt 3
), ja nicht einmal erfolgen kann;

1) Der Eintritt der Endfrist macht den Consul zum pro consule , aber bebt

natürlich das sacramentum nicht auf, obwohl bei Dionysius 11, 43 ein Volks-

tribun in Betreff der Decemvirn dem Heer das Gegentheil versichert.

2) Der Anfang des Magistratsjahres war kalendarisch nicht flxirt und konnte

somit , auch als das Heer noch regelmässig mit dem Eintritt der schlechten

Jahreszeit entlassen ward, der Dienst in zwei Amtsjahre fallen.

3) Callistratus Dig. 5, 1, 49, 1 : iudices a praeside dati solent etiam in

tempus successorum eius durare et cogi pronuntiare easque sententias servari. Un-
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ohne Zweifel kann der Prätor noch am letzten Tage seiner Amt-

führung gültig einen Geschwornen ernennen. Ist dagegen in dem

magistratischen Befehl ein bestimmter Tag namhaft gemacht, so

ist der Befehl von Rechts wegen aufgehoben, wenn der Magistrat

an diesem Tag nicht mehr fungirt 1
), also, wenn der Tag über

die gesetzliche Grenze seiner Amtszeit hinaus fällt, von vorn herein

nichtig. Bezeugt ist dies für die Bestellung von Geschwornen 2
)

so wie für die gerichtliche Vorladung 3
); und unbedenklich wird

dasselbe auch auf andere von dem Magistrat vorgenommene

Ladungen, zum Beispiel für den Dilectus oder zur Versammlung

der Gemeinde oder des Senats, angewendet werden dürfen 4
) .
—

Ob weiter jeder bloss vorbereitende Act des Magistrats 5
)

dann

nichtig ist, wenn er nicht selbst dazu gelangt die Hauptsache zu

erledigen, ist zweifelhaft. Wenn zum Beispiel der Magistrat eine

Anklage begonnen, etwa auch die Präventivhaft verfügt hat, der

Amtwechsel aber eintritt, bevor die Sache durchgeführt ist, so

ist es zwar gewiss genug, dass die Nachfolger diese Anklage ent-

weder fallen lassen oder durchführen , die Haft aufheben oder

richtig bezieht Keller (Litiscontest. S. 162) diese Stelle auf die Jurisdiction in den
kaiserlichen Provinzen, beschränkt dagegen die S. 611 A. 2 angeführte Ulpians auf

die in Rom und den senatorischen Provinzen. Beide Stellen sprechen allgemein

von der Jurisdiction , nur dass Callistratus nach seiner Weise die Stadt Rom
nicht besonders hervorhebt. Dass factisch der Wechsel der Oberbeamten in den
senatorischen Provinzen häufiger eintrat als in den kaiserlichen , kann rechtlich

nicht entscheiden. Ich folge der von Bynkershoek vorgeschlagenen Ausgleichung
der beiden Stellen.

1
|
Dies ist also eine Anwendung der bekannten Rechtsregel expressa nocent,

non expressa non nocent (Dig. 50, 17, 195).

2) Ulpian Dig. 2, 1, 13, 1: magistratus vel is qui in potestate aliqua sit,

ut puta praetor vel proconsul vel alii qui provincias regunt, iudicare iubere eo die,

quo privati futuri sunt, non possunt. Nicht selten schrieb der Magistrat dem
Geschwornen vor nicht gerade an, aber bis zu einem bestimmten Tage die Sache
zu entscheiden (Dig. 5, 1, 2, 2. I. 32); an diesen Fall denkt Ulpian.

8 i 0. Licinius Prätor 582 ladet einen Angeklagten auf einen Termin vor,

an dem er nicht mehr fungirt, um damit dem Prozess ein Ende zu machen.
I.i\. 42, 22: M. Popillius rogatione Marcia bis apud C. Licinium causam dixit :

tertio praetor gratia . . . victus idibus Marliis adesse reum iussit
,

quo die novi
inn<ii<tr(itus inituri erat honorem, ne diceret ius qui privatus futurus esset: ita

rogatio . . . arte fallaci elusa est.

h Dn Satz, dass da» Edict nicht über das Magistratjahr hinaus in Kraft

bleibt, wird allerdings vorgetragen in Beziehung auf das nicht hieher gehörende
•JbMm perpetuum (S. 613 A. 2); aber man wird ihn au.h auf alle übrigen,
insonderheit auf die Vorladungsedicte anwenden und die Regt] aufstellen dürfen,

dass Jedes derartige Edict, dessen Termin bei dem Kü« ktritt des Magistrats noch
in der Zukunft liegt, damit erloschen ist.

5) Die Geschwomenbestellung ist kein solcher, sondern eine bedingte
ttvsentenr, mit deren Fällung der Magistrat die Sache völlig aus der

Hand giebt.

39*
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fortdauern lassen können l

) ; ob sie aber befugt, eventuell ver-

pflichtet sind, falls sie die Sache an sich ziehen wollen, sie gerade

in dem prozessualischen Stadium aufzunehmen , in dem sie bei

ihrem Amtsantritt sich befand, oder ob der Prozess von vorn

beginnen muss, wird schwer auszumachen sein.

A
(T°

r

st

U
n
g Ueber die Stellvertretung wird im folgenden Abschnitt gehandelt

Vertretung, werden; hier ist nur hervorzuheben, dass, so weit sie auf Mandat

beruht, sie durch den Wegfall des Mandanten ausser Kraft tritt.

Es entspricht dies der Behandlung des Mandats im Privalrecht 2
)

und bestätigt sich durchaus in dem zunächst massgebenden Amts-

gebiet domi; denn wenn auch der Satz, dass mit dem Wegfall

des Königs oder des Consuls auch der von ihm bestellte prae-

fectus urbi ausser Function tritt 3
), nirgends geradezu ausge-

sprochen ist, so geht er doch aus dem von Rechts wegen an

diesen Wegfall sich knüpfenden Interregnum nothwendig hervor.

— Für das militärische Amtsgebiet werden wir allerdings finden,

dass in den letzten Jahren der Republik und unter dem Principat

in diesem Fall vielmehr das Mandat als fortwirkend angesehen

ward; aber es zwingt nichts diese Anomalie in die frühere Zeit

zurückzuführen , und wahrscheinlich ist sie eine Neuerung des

Statthaltergesetzes vom j. 703.

Die nicht Endlich macht der Rücktritt des Masistrats seinem Amtsact
auf Gesetz ö
beruhenden alsdann ein Ende, wenn derselbe nicht auf Gesetz beruht. Die
magistrati-
schen Acte römische Staatsordnung hat die Magistratur nie , wie die heu-
nicnt ver- ö D 7

bindüch für tisen es thun , auf die blosse Handhabung und Anwendung der
den w ' °

Nachfolger. Gesetze beschränkt, sondern ihnen daneben das Recht beigelegt,

wo das Gesetz schweigt, die Lücke nach Ermessen zu ergänzen 4
).

1) Auf diesem Wege ist sogar die Präventivhaft factisch in lebenslängliche

Freiheitsstrafe übergegangen (Liv. 29, 22, 9. 34, 44, 7). Die durch magi-
stratische Coercition nicht wegen eines eigentlichen Verbrechens verfügte Haft
wird allerdings nicht leicht über die Amtszeit des Coercenten hinaus gedauert
haben (S. 150).

2) Paulus Dig. 17, 1, 26 pr. : mandatum solvitur motte (mandatoris)

.

3) Leber die wunderliche Annahme , dass die ersten Consuln durch den
eigenen praefectus des letzten Königs bestellt, also das Königthum recht eigent-

lich durch sich selbst abgeschafft worden sei, ist S. 649 A. 8 gesprochen worden.

4) So definirt bekanntlich Papinian (Dig. 1, 1, 7, 1) das prätorische Recht

als dasjenige, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi

iuris civilis gratia. Das letzte Glied würde man in älterer Zeit wohl weggelassen

haben; das ganze Civilrecht trägt vielmehr die Spuren davon, dass die Prätoren

sich wohl hüteten das Civilrecht direct zu corrigiren , wenn gleich auch das so-

genannte Suppliren der Sache nach häufig darauf hinausläuft, ja streng genom-
men jedes Suppliren des Gesetzes ein Corrigiren ist.
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Insbesondere im Civilprozess ist hievon früh die umfassendste

Anwendung gemacht worden , vor allen Dingen in Betreff der

Rechtsgemeinschaft mit den Nachbargemeinden : auch wo kein

Staatsvertrag den Nichtbürger berechtigte gegen einen Bürger zu

klagen, hing es von je her von dem Ermessen des Beamten ab

den Bürger dennoch zur Rechtsfolge zu zwingen. In ähnlicher

Weise hat der Prätor sich Abweichungen von der gesetzlichen

Prozessform so wie materielle Erweiterungen der gesetzlichen

Klagberechtigung nach den verschiedensten Seiten hin gestattet,

wie dies schon früher (S. 182 fg.) kurz skizzirt worden ist. —
Aber beide Thätigkeiten des Prätors, die einfache Anwendung des

Gesetzes und die Ergänzung desselben hielt man streng aus ein-

ander: der Act der ersteren Gattung war schlechthin gültig, der

der zweiten band den Magistrat selbst nur insofern, als dieser sein

eigenes Verfahren nicht füglich cassiren konnte und sich gewisser-

massen selbst gebunden hatte, in keiner Weise aber seinen Nach-

folger. Dieser konnte den Act seines Vorgängers und den darauf

hin etwa gefällten Geschwornenspruch aufrecht erhalten und factisch

war dies natürlich Regel ; aber formell galten der Act wie der

Spruch als nicht rechtskräftig und durften als nicht vorhanden be-

handelt werden 1

). — Nur eine Anwendung hievon ist es, dass allewegfaii des

diejenigen allgemeinen Bestimmungen, die der Prälor in Betreff der schon

von ihm in der Handhabung seines Amts zu befolgenden Grund-

sätze bei seinem Amtsantritt erlässt, sein edictum perpetuum

(S. 198), mit seinem Rücktritt ausser Kraft treten; denn so weit

diese Vorschriften selbstständig sind, suppliren sie das Gesetz 2
).

1) Oaius 4, 106. 107: et si quidem imperio continenti iudicio actum fuerit

.... postea nihilo minus ipso iure de eadem re uyi potest : et ideo necessaria est

exceptio rti iudicatae vel in iudicium deductae. at vero si legitimo iudicio . . .

actum sit
,
postea ipso iure de eadem re ayi non potest et ob id exceptio

supervacua est.

'1) Cicero Vtrr. I. 1, 42, 109: qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum

legem annuam dicunt esse. Die weitere Ausführung gehört ins Civilrecht. Nur
das mag noch hier bemerkt werden, um nahe liegende Missverständnisse abzu-

p hneiden, dass die Annuität der prätorischen und ädil i<is< Ihmi Klagen nicht ge-

radezu .ml Anwendung dieses Satzes zurückgeführt werden kann, obwohl sie

wahrscheinlich au> demselben her\ orjretf.m^cn Itfc AU zum I'.eisjdel di<' ctniili-

vh. n Aedilen zuerst den auf offenem Markt betrogenen Käufern die Schaden-

klage quanti minoris gestatteten
,

geschah dies auf ihre Amtszeit hin, also

ho.talmi , mdimlicli wo der Kauf und der Antritt der Aedilen der Zeit nach

zusammenfielen, auf ein Jahr. Die Nachfolger mochten anfangs diese \on den

ebene (iestattung iWtpiWH insofern aufrecht halten, dass sie
'

•! i •
i m.-i I i'r i.- 1 jedem gestatteten, 'I<t unter jenen Aedilen erkauft hatte; und

dies hat wohl dahin geführt, dass die Anbringung der nichtgesetzlichen Klagen
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Jedoch ist es natürlich dem Nachfolger unbenommen dieselben

Bestimmungen seinerseits zu erlassen, das heisst der Sache nach

die des Vorgängers aufrecht zu halten. — Eine weitere Conse-

quenz dieses Unterschieds ist, dass der nach dem Gesetz einge-

setzte Geschworne zu jeder Zeit 1
) einen gültigen Spruch ihut,

der nach discretionärer Befugniss ernannte innerhalb der Amts-

zeit des ernennenden Magistrats seinen Spruch abzugeben hat,

oder, nach dem technischen Ausdruck, dass dieser Prozess durch

die Amtszeit des anordnenden Magistrats begrenzt wird [imperio

continetur'1)). — Die genauere Abgrenzung dieser Kreise, der

streng gesetzlichen und der nicht widergesetzlichen , , aber doch

nicht auf das Gesetz gegründeten magistratischen Acte im Ge-

biet des Givilrechts kann hier nicht gegeben werden; wohl

aber wird hier noch die Frage aufzuwerfen sein , ob derselbe

Gegensatz nicht auch auf anderen Gebieten bestanden hat. Ueber-

liefert ist in dieser Hinsicht nichts. Auf dem des Criminal-

verfahrens kann er auch von Einfluss gewesen sein ; es ist

denkbar, dass die im ordentlichen Criminalprozess erfolgte Frei-

sprechung jede Wiederaufnahme der Anklage ausschloss, da-

gegen wo der Magistrat nur kraft seines Imperiums gesprochen

hatte , auch bei Freisprechung die erneuerte Anklage und nach

erfolgter Verurtheilung die Verschärfung derselben möglich blieb.

Da indess alle schwereren Strafen der Ratification durch die Ge-

meinde unterliegen und deren Entscheidung unter allen Um-
ständen definitiv ist, so mag das dem Unterschied der legalen

und der nicht legalen Procedur hier die Spitze abgebrochen haben.

Die Administrativjurisdiction ist wohl ohne Frage nach den Grund-

sätzen der letzteren gehandhabt worden, da formales Recht, wie

es zwischen dem Bürger und dem Bürger besteht, zwischen der

Gemeinde und dem Bürger nicht wohl gedacht werden kann

;

nicht bloss innerhalb des Magistratsjahres möglich ist, in welchem sie entstehen,

sondern ein volles Kalenderjahr hindurch von ihrer Entstehung an gerechnet.

1) Vorausgesetzt natürlich, dass die Instruction keinen Termin enthält; in

welchem Fall die S. 611 vorgetragenen Sätze Platz greifen.

2) Gai. 4, 104. 105 : legitima . . . iudicia . . . e lege Iulia iudiciaria, nisi in

anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant .... imperio contineri iudicia di-

cuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium habebit. Der
Gegensatz zeigt, dass hier nicht von der Geltung des Spruches, sondern von der

Dauer des Prozesses die Rede ist. Vor dem julischen Gesetz gab es für das

iudicium legitimum eine Prozessverjährung wahrscheinlich überhaupt nicht; auch

die anderthalbjährige aber zeigt, dass der Geschworne in diesem Fall länger

functionirte als sein Vollmachtgeber. Weiteres bei Keller Litiscontest. S. 113 fg.
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wer also zum Beispiel Gemeinland, als wäre es sein Eigenthum,

besass und desshalb ohne Erfolg verklagt worden war, konnte

sich, wenn ein andrer Beamter die Sache wieder aufnahm, nicht

formell auf den frühern Spruch berufen , sondern bedurfte eines

der exceptio rei iudicatae analogen in gewissem Sinn ausser-

ordentlichen Rechtsschutzes.

Erstreckung der Anitfrist.

Da die Befristung zum Wesen des Gemeindeamts der römi- Prorogatio.

sehen Republik gehört (S. 574), ist jede Erstreckung desselben

eine Abweichung von der verfassungsmässigen Norm. Yollwirk-

same Ausnahmen dieser Art kennt das römische Staatsrecht nicht;

vielmehr gehen die volle Amtsbefugniss und der Amtstitel mit

dem Eintreten des Endtermins von Rechts wegen und nothwendig

zu Grunde, so dass an diesem Princip der römischen Magistratur

niemals, selbst nicht durch Volksschluss gerüttelt worden ist.

Wohl aber kann und muss der bisherige Beamte unter Umstän-

den in gewissen Beziehungen seine Amtsthätigkeit über die ihm

gesetzte Zeitgrenze hinaus fortführen; dies ist die Erstreckung

prorogatio) der Magistratur, und deren Modalitäten sollen hier

dargelegt werden.

Die Prorogation seht zurück auf den früher JS. 59 fg.) ent- Promagi-
o o HO/ stratur un-

wickelten Gegensatz des Imperium domi und des imperium militiae. ^lässig in
J x dem impe-

Jenes schliesst die Erstreckung der Amtsgewalt, eben wie die num domi,
° ö zulässig in

Stellvertretung, unbedingt aus 1

), dieses dieselbe unbedingt ein. *«»%° C / 7 O / rmm mi [ t _

__ tiae.

1) Di*: einzige gewissermassen reguläre Ausnahme von der Kegel ist die

ihrnng des Imperium für den Tag des Triumphs an den nach Ablauf des
Amtes trlamphirenden Feldherrn, obwohl auch diese in jedem einzelnen Fall

durch besonderen VolklVßhlUM erfolgt i
S. 128 A. 5). Alle übrigen Fälle erscheinen

als reine Anomalie; M dasi im J. 543 dem Proconsul , der zur Vertheidigung
dei S( lliiinihal herankam, das Commando auch in der Stadt einge-

rannt ward (Li\. 26, '': OÜ n< minmretur Imperium, si in urhtm >-t nistet, decrevit

tut, ut <j. Fufoio par nun oomulUwi impmimm a*W) and daai «lein .städtischen

r dei .). BIO Q. Mareini Ras,, am den Bau der o__rcitC-6_ Wasserleitung

n Bude to fonien, dai Amt vom Benel mf ain Jabs prorogifl __rd ii'rontinus

de <xq. 7), in beiden Fallen le-eint nicht einmal das Volk leftaft votden n
ein, Abtat bei den ersten itand Bannlbal toi denThoven^ and der /weite ge-

hört nicht bloss in die Bpoehe det anbedingten Omnipoteni dei Beaatoi
ion_tff_

es wotda auch dieee Ifeaeregel, mit Frontina« bintnl-gl . gegen die wohlbe-

idete Opposition lediglich durch den Kinlluss des Marcini durchleset /t. l>a-

der cnntiriiiirt.' ( lap iiallrium\ irat auf einer Inschrift |>. 14 \ I (
al> l'r.itriuu.virat
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und zwar beruht dies auf dem verschiedenen Rechtsverhältniss

des Bürgers und des Soldaten. Der einmal in das Heer einge-

reihte Soldat ist dienstpflichtig ohne feste Zeitgrenze bis zu seiner

Ablösung oder Entlassung ; und die Prorogation ist nichts anderes

als die Anwendung dieses Heergesetzes auf diejenigen Magistrate,

die als Feldherren oder Offiziere verwendet werden. Darum ist

auch die Prorogation wohl eine Anomalie, wo sie einzeln in dem
städtischen Amtsgebiet auftritt (S. 615 A. 1), aber in dem Amtsgebiet

müitiae ebenso eine verfassungsmässige Institution wie die Beamten-

Tituiatur. gewalt selbst. Titular tritt die prorogirte Gewalt, eben wie die

im folgenden Abschnitt zu erörternde mandirte, auf als Promagi-

stratur, das heisst es wird der bisherige Amtstitel mit Hinzu-

nahme der promagistratischen Bezeichnung weiter geführt. Indess

wird die prorogirte Gewalt insofern titular anders behandelt als

die mandirte, als jene auf alle dem militärischen Amtkreis ange-

hörigen Magistraturen Anwendung findet, während das mandirte

Oberamt, auch wenn es das coffsularische ist, doch immer nur

in der minder starken und minder ansehnlichen Form der Pro-

competenz. prätur auftritt. — In Beziehung auf den Inhalt der Gewalt liegt es

schon in dem früher Bemerkten, dass alle dem Amtkreis domi an-

gehörigen Rechte dem Promagistrat verloren gehen. In dem Amt-

kreis müitiae weicht der Promagistrat zwar im Fall der Collision

dem gleichartigen Magistrat (S. 25 A. 3), hat aber im Uebrigen,

sofern seine Gewalt eine prorogirte ist
7

vollständig die gleiche

Befugniss wie dieser, während die aus dem Mandat hervorgehende

Promagistratur wie im Titel, so auch in der Gompetenz wesent-

lichen Beschränkungen unterliegt. Das wichtige Recht der Stell-

vertreterernennung kommt wohl jener zu, so weit die entspre-

chende Magistratur es besitzt, aber nicht dieser. Das Recht zu

triumphiren ist dem Promagistrat durch Prorogation schon früh

eingeräumt worden, auch wenn der Sieg, wegen dessen triumphirt

auftritt , ist , wie dort gezeigt ward , wahrscheinlich nur ein ungeschickter Aus-

druck der irregulären Iteration. — Der Sache nach läuft allerdings die Continui-

rung des Consulats, wie sie bei Marius, China, Carbo, Caesar begegnet, auf die

Prorogation hinaus (S. 500 A. 3); es ist bezeichnend, dass dem gaditanischen

Municipal-Caesar, von dem Cicero ad fam. 10, 32 berichtet, die 'Prorogation' des

Quattuorvirats vorgerückt wird. Aber formell wird in all diesen Fällen die höchste

Gewalt nicht prorogirt, sondern iterirt ; es ist wohl schon thatsächlich die Monar-

chie, aber die Monarchie noch in republikanischer Form. Mit dem formalen Weg-
fall der Annuität stürzt die Republik auch formell und weicht dem Principat.
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wird, in die Prorogationsfrist fällt (S. 126); dem stellvertreten-

den Promagistrat dagegen ist dasselbe in republikanischer Zeit

durchaus versagt geblieben (S. 127). — Für die Competenz der

Promagistratur durch Prorogation kann demnach auf die ent-

sprechenden Magistraturen verwiesen werden. Sie kann für jedes

Amt eintreten, das in den Amtsbereich miläiae hineinreicht;

hauptsächlich begegnet sie als Proconsulat, Proprätur und Pro-

quästur. Eine Prodictatur kommt nicht vor 1
); doch kann die

Möglichkeit derselben nicht füglich in Abrede gestellt werden *)

.

Bei dem comitialen Kriegstribun at bleibt es zweifelhaft, ob der-

selbe unter die Jahrämter gezogen und die Bezeichnung der Pro-

rogation nur tilular unterdrückt oder, was wahrscheinlicher ist,

derselbe in Bezug auf die Endfrist lediglich als Offizierstellung,

nicht als Magistratur betrachtet worden ist 3
).

Die Fristerstreckung auf dem Gebiet militiae ist zwiefacher

Art: einmal läuft wie jedes militärische Amt, so insbesondere der

militärische Oberbefehl über die Fristgrenze hinaus von Rechts-

wegen fort bis zu dem Eintreffen des Nachfolgers und der Ueber-

nahme durch diesen; sodann ist dieses Commando anfangs in

einzelnen Fällen auf dem Wege des Privilegiums, dann durch

allgemeine Bestimmung über den eigentlichen Endtermin hinaus

gesetzlich verlängert worden.

Dass das militärische Commando, wenn bis zu der gesetzten Prorogation
des militäri-

Endfrist dasselbe weder durch Beendigung des Krieces selbst sehen Amts00 D
bis zum Ein-

aufeehört hat noch auf den rechtzeitig anselanc;ten Nachfolger tretren desD c n n
Nachfolgers.

übergehen kann, sich in der Person des bisherigen Inhabers von

Rechts wegen fortsetzt 4
), ist vielleicht geradezu nirgends ausge-

sprochen, aber nichts desto weniger über allen Zweifel gewiss.

Anfänglich freilich, so lange die Kriege sich auf die nächste Um-
gebung Roms und den Sommer beschränkten . wird diese Ver-

längerung des Commandos ohne Zweifel nur als seltener Noth-

1) Die Stellung pro dietatore bei Livius 22, 31, 10 geht die Prorogation

nichts an (<fgL 8. II fg. A . B, 2).

'2) Ausdrückliche Prittentrtolnrag durch Volkssohlu-s ist gewiss bei der
mißtrauisch überwachten Diktatur nie vorgekommen . und auch dir ^eset/licho

Fortfühninir des Amts in Krmangeluni: <icr Ablösung wird selten genug einge-

treten Bein. Aber dazu kommen könnt»! es doch; und es ist nicht abzusehen,
was in diesem Kall anders eingetreten sein soll gb Fortführung j>m iUMtQH.

1) Vgl. den betreffenden Abschnitt.

4) Bl kommt \or. das- | I.hj.t EU Strafe durch besonderen Volks-

schluss aberkannt wird
|
S. (ins \. 'j

i.
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und Ausnahmsfall vorgekommen sein

1

j
; wäre sie regelmässige

Institution der ältesten Republik gewesen, so würde es der

Sprache nicht an einem angemessenen Ausdrucke für sie ge-

brechen 2
) . Aber die Notwendigkeit führte mit zwingender Ge-

walt die Feststellung der Rechtsregel herbei, und in der histori-

schen Zeit ist dieselbe unzählige Male zur Anwendung gekommen 3
).

Das Recht und die Pflicht der Fortführung des Amtes 4
; bis zum

Eintreffen des Nachfolgers ist unabhängig auch von der etvvanigen

Ungleichheit des Ranges des ablösenden und des abgelösten Be-

amten 5
) . Was unter dem Eintreffen des Nachfolgers und der

Uebernahme des Gommandos durch ihn zu verstehen ist. ist schon

bei dem Amtsantritt (S. 601) erörtert worden. — In späterer Zeit

hat man dem Beamten, auch wenn er das Heer an den Nach-

folger abgegeben hatte , die persönliche Beibehaltung des Com-

1) Allerdings musste schon jeder Kriegsfall während eimss Interregnum dazu
führen; der Interrex hatte zwar das militärische Imperium (Sallust hist. 1, 48,

22 Dietsch), aber bei dem fünftägigen Wechsel war dessen factische Durchfüh-
rung nur im Wege der Prorogation möglich.

2) Prorogatio heisst zunächst Erstreckung des Amts durch Volksschluss

(S. 620 A. 2), ebenso wie obrogatio dessen Entziehung durch Volksschluss, passt

also genau genommen nicht auf das ipso iure sich verlängernde Commando. Ich

brauche indess in Ermangelung eines technischen Ausdrucks das Wort auch für

diese Erstreckung.

3) Beispielsweise erhält der Consul 559 L. Valerius Elaccus zum Amt-
bezirk Italien oder, was dasselbe ist, Gallien (Liv. 33, 43) und bringt hier den
Sommer in kriegerischer Thätigkeit zu (Liv. 34, 22), geht darauf am Ausgang
des Amtjahres nach Rom um die Wahlen für 560 zu leiten und von da zurück

in die Provinz (Liv. 34, 42) , die für dieses Jahr den Nachfolgern im Consulat

bestimmt wird ; ehe diese aber eintreffen , besiegt er noch als proconsul die

Gallier (Liv. 34, 46). Hier hat offenbar keine Fristerstreckung stattgefunden,

sondern der Nachfolger löst den Vormann in gewöhnlicher Weise ab. Dergleichen

Fälle sind unzählige in den Annalen verzeichnet und nirgends wird darauf

hingedeutet , dass es zur Legalisirung der Fortführung des Commandos eines

Volks- oder eines Senatsbeschlusses bedurft hätte; die blosse Thatsache, dass der

Kriegsstand fortdauert und der Nachfolger nicht da ist
,

genügt. Häufig in-

dess wurde ausdrücklich durch Senatsbeschluss das Commando den Inhabern bis

zum Eintreffen des Nachfolgers verlängert (Liv. 32, 28, 9 : T. Quinctio pro-

rogatum imperium, donec successor ex senatus consulto venisset. 40, 36, 7. 41,

i4, 11), und bei längerer Dauer der Erstreckung mag dies wohl die Regel ge-

wesen sein.

4) Als Fortführung des Amtes ist auch die Ernennung eines Stellvertreters

zu betrachten; der Promagistrat steht hierin dem Magistrat gleich und hat eben-

so, wenn er sein Commando vor dem Eintreffen des Nachfolgers persönlich ab-

geben will, das Recht und die Pflicht einen Stellvertreter zu ernennen. Ver-

letzt er diese Vorschrift, so tritt allerdings Vacanz des Oberbefehls ein und da-

mit das Commando des Nachfolgers schon vor seinem Eintreffen in so weit in

Kraft, dass nun dieser den Stellvertreter bestellt.

5) So behielt der Proprätor Q. Metellus das Commando in Achaia, bis der

Consul L. Mummius persönlich im Lager erschien.
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mandos sogar bis zum Eintreffen in Rom verstattet 1

). Die Ursache

dafür scheint die Rücksicht auf den Triumph gewesen zu sein,

welcher die Continuität des Imperium von dem Tage des Sieges

bis zu dem des Triumphs zur Voraussetzung hatte und den

unbedingt an die Heimführung des Heeres zu knüpfen, welche

allerdings ursprünglich zu den nothwendigen Voraussetzungen des

Triumphs gehörte, früh unbillig erschien 2
). Natürlich kam einem

solchen Promagistrat, der das Commando abgegeben hatte, nur

das formale Imperium nebst dessen Insignien und Ehrenrech-

ten zu.

Die förmliche Erstreckung, die eigentliche prorogatio des Prorogation

Amtes auf einen späteren als den gesetzlich vorgeschriebenen End- Fristen111 e r>i rt durch Volks-
termm ist den Annalen zutolge zuerst zu Gunsten des Consuls oder senats-

427 Q. Publilius Philo durch Volksschluss verfügt worden 3
) und

seitdem häufig vorgekommen. An der alten Regel, dass die Ma-

gistratur durchaus begrenzt sein müsse (S. 574), hat man dabei

insofern festgehalten, als die Prorogation zu erfolgen pflegte unter

Angabe eines Endtermins, sei es bis zu der Durchführung einer

militärischen Action 4
), sei es bis zu einer festen Zeitgrenze, ge-

wöhnlich auf ein weiteres Jahr 5
). Genau genommen ist dies

1) Cicero ad fam. 1, 9, 25: se lege Cornelia imperium habiturum, quoad in

urbem introisset (vgl. S. 54 A. 4). Dass dieser Satz durch Sulla wohl formulirt,

aber nicht erst aufgestellt worden sein kann , zeigt die folgende Anmerkung.
Eine Folge desselben ist die bekannte Sitte, dass die den Triumph begehrenden
Promagistrate oft lange Zeit vor den Thoren der Stadt verweilen , ohne diese

selbst zu betreten (Handb. 3, 1, 286).
V! I 8. 124. 130. Daraus scheint mit Notwendigkeit zu folgen, dass auch

Mfeoa vor Sulla der abgelöste Beamte, wenigstens wenn er sich auf den Triumph
Rechnung machte, das Imperium nicht durch die Ablösung verloren haben kann.
Wir finden sogar, dass einem Beamten, der erst nach der Ablösung auf der

Heimkehr mit der ihm von seinem Nachfolger gegebenen Escorte einen Sieg er-

höht, zwar nicht der grosse Triumph, quod alieno auspicio atque in aliena pro-
vincia pugnaxset, aber doch die Ovation bewilligt wird (S. 125 A. 5).

!) I.ivius 8, 23: cum et comitiorum dies instaret et Publilium imminentern
hostium muris avocari ab spe capiendae in dies urbis haud e re publica esset,

actum cum trihunis est ad populum ferrent, ut cum Q. Publilius Philo consulätu

abisset, pro consule rem gererent quoad debellatum cum Qraecis esset, c. 26 : duo
singularia haec ei viro primum contigere, prorogatio imperii nn fl ante in ullo facta

et acto honore triumphus. Vgl. S. 126 A. 3.

9o gtoieh zuerst (A. 3): quoad debellatum cum Qraecis esset; Liv. 27,
7, 17: non in annum Sclpioni Silanoque , sed donec revocati ab senatu forent,

prorogatum Imperium est (ebenso Zon. 9, 10: 6 he. ixtrlcnv pi/pi; as Ttdvra

h tq 'Ißv "' TÖ)V l%t i rcpooexayÖT), vgl. indess c. 22,
< |. 30, 1, 10: P. Scipioni non in temporis, sed rei ' gerendae finem

}
donec

debellatum in A/'rica foret, prorogatum imperium est. 41, 21, 2.

.'•) S&MMl l-iv. 9, 42, 2 und sodann sehr häutig. Verlängerung auf sechs
Mona* i.iv. lo, 16, 1.
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nichts als die Erlheilung eines ausserordentlichen Commnndos;

jener Volksschluss zu Gunsten des Philo und derjenige, der dein

Privaten P. Scipio im J. 543 proconsularisches Commando in

Spanien übertrug, sind rechtlich nicht wesentlich verschieden 1
].

Indess die für den politischen Sinn der Römer bezeichnende

Scheu vor allen Ausnahmestellungen hat begreiflicher Weise als

solche viel lebhafter den Fall empfunden, wo ein Privater als

solcher in eine magistratische Stellung eintrat, als wo ein fungi-

render Magistrat nur in dieser seiner Stellung über die Zeit hin-

aus blieb. Immer bleibt auch jene Erstreckung eine Ausnahme-

massregel , die nur als Privilegium gerechtfertigt wrerden kann

;

und dass längere Zeit von der gesetzlichen Befristung der Aem-
ter, dem eigentlichen Kriterium der Republik, nicht anders als

nach Einholung der Willensmeinung der Volksgemeinde dispen-

sirt worden ist , thut die Benennung prorogatio selber deutlicher

dar als einige derartige in den Annalen verzeichnete Fälle 2
]. Die

Initiative hat wahrscheinlich von Anfang an bei dem Senat ge-

standen, so dass dieser vorschlägt, die Gemeinde nur bestätigt 3
) ;

bereits im sechsten Jahrhundert steht es fest und ist vielleicht

sogar gesetzlich festgestellt, dass das Volk bei einer im einzelnen

Fall die Jahresfrist nicht übersteigenden Prorogation von Rechts

wegen nicht gefragt wird, sondern dafür der Senat allein com-

petent ist 4
). Nach dem allgemeinen Grundsatz, dass, wer eine

1) Man könnte freilich sagen , die Prorogation habe eigentlich nur darin

bestanden, dass die Sendung des Nachfolgers für die betreffende Zeit untersagt

ward und folgeweise der betreffende Feldherr das Commando so lange behielt.

Allein die Römer haben die Prorogation wenigstens in älterer Zeit vielmehr ab
directe Ertheilung des Commandos auf die betreffende Frist gefasst, und mit

Recht, da sie ja zunächst durch den Beschluss der souveränen Gemeinde erfolgte.

2) S. ausser S. 619 A. 3 noch Liv. 10, 22, 9 : L. Volumnio ex senatus

consulto et scito plebis prorogatum in annum Imperium est. Bei M. Marcellus

Ö37/8 wird zwar auch ein Volksschluss erwähnt (Liv. 23, 30, 19), aber vielleicht

nur, weil dem Prätor das Imperium als proconsularisches prorogirt ward.

3) In den Fällen S. 619 A. 3 und S. 620 A. 2 wird der Senat neben der

Plebs genannt, Liv. 9, 42, 2 der Senat allein.

4) Polybios 6, 15, 6: xoü facttftootetXoU axpatYjYov erepov, ^tteiöcxv evtauaio;

ötsX&-{] ypövo;, tj xöv UTrapyovta 7ioielv irdpiovov eyei ttjv xupiav aßnr] (i\ cSy-

•kXtjto;)." Während und nach dem hannibalischem Kriege nennt Livius nicht

bloss bei den Prorogationen durchaus den Senat allein (so 24, 10, 3. 30, 1,

7. 10. c. 2, 3 fg. c. 41, 3. 31, 8, 10. 35, 20, 11. 40, 18, 6. 41, 21, 2 und
sonst), sondern der Gegensatz 29, 13. 30, 41 zeigt deutlich, dass der Senat zu

solchen Prorogationen auch ohne Plebiscit competent war, während er in andern

Fällen die Plebs zu fragen nicht unterliess. Dasselbe geht daraus hervor, dass,

wo es sich um die Erstreckung des proconsularischen Imperiums auf die Stadt

Rom für den Tag des Triumphs handelt, immer, wenigstens so weit wir wissen,

das Volk gefragt wird (S. 126 A. 4).
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Befugniss geben, sie auch wieder nehmen kann, wird dem Senat

auch das Recht nicht abgesprochen werden können das von ihm

prorogirte Imperium wieder zu entziehen l

)
. Indess konnte dies

selbstverständlich auch durch Volksschluss geschehen ; und so

weit einzelne Falle dieser Art bekannt sind, ist auch bei dem
durch den Senat prorogirten Imperium immer der Weg der Ab-

rogation durch die Comitien eingeschlagen worden 2
). — Der Pro-

rogation des Amtes auf mehrere Jahre durch successive Beschlüsse

steht kein Hinderniss im Wege. Dagegen die Prorogation durch

einmaligen Act auf einen kalendarisch bestimmten und das

Amtsjahr überschreitenden Termin erscheint, sei es nach Her-

kommen, sei es durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift, als

verfassungswidrig. Ausnahmen finden sich keine bis auf das

erste Consulat Caesars, dem bekanntlich im J. 695 sein pro-

consularisches Imperium zur Hälfte durch Volksschluss, zur Hälfte

durch den Senat sogleich auf fünf Jahre verliehen ward 3
).

Das System der Prorogation ist auf den Principat nicht über-

gegangen. Die Untergrabung desselben reicht weit in die Republik

zurück, insofern die Prorogation des Oberamts factisch von der

Ausnahme zur Regel ward und die Consuln und Prätoren mehr

und mehr ihr gewöhnliches militärisches Commando in der Form

der Promagislratur verwalteten. Die rechtliche Abschaffung der

Prorogation des Oberamts liegt gewissermassen schon in der

Anordnung Sullas, dass das militärische Commando fortan regel--

1) Dass der im J. 550 in dieser Hinsicht gegen P. Scipio im Senat gestellte

Antrag auf die Abrogation durch Plebiscit gerichtet war (S. 608 A. 2), beweist

nicht, dass der Senat es ihm nicht auch entziehen konnte, sondern nur, dass

die Antragsteller dies nicht durchsetzen zu können meinten. Namentlich die

Prorogationen des Commandos bis zur Beendigung des Krieges, wie sie mehrfach

vorgekommen sind ('S. 619 A. 4), würden unbegreiflich sein, wenn der Senat da-

durch [ionneH gebunden gewesen wäre.

2) S. 608 A. 2. Die hier erwähnten Commandos beruhen sämmtlich auf

blossem Senatsbeschln

3) S. 575. Dass ihm das cisalpinische Gallien durch das vat mische (leset/., »las

transalpinische durch Senatsschluss (Sueton Caes. 22: veritia patribus, ne »i tyti

negassent populus ei hanr Jartt) auf diese Zeil gegeben ward, lässt vermuthen,

dass die Beschränkung der Prorogation durch die Annuität nicht etwa nur den
Senat und nicht die Comitien hand, Mindern dass sie als eines jener Grundrechte

erschien, an die auch die lettleren wenigstens gebunden sein sollten. Uebrigens

erstreckt «ich das Princip auch auf die ausserordentlichen Oberämter in der Weise,

dass diese nicht mit einer bestimmten und ein Jahr überschreitenden Kndgrenze

••n werden. Der erste Braeh dieses Princips ist nicht das vatinische Ge-
setz für Caesar von 695, sondern das gablnische vom J. 687 für Pompeius (vgl.

S. Ö76 und den Abschnitt von den ausserordentlichen Aemtern).
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massig als Promagistratur geführt werden solle (S. 56), unzwei-

deutig aber in den Anordnungen der J. 701—703, welche die

Continuität zwischen der städtischen und der provinzialen Amt-

führung aufhoben und aus dem prorogirten Oberamt die selbst-

ständige Magistratur des Proconsulats entwickelten. Promagistrn-

tische Fortsetzung kam diesem nicht zu ; es wurde zwar als Jahr-

amt gestaltet und wahrscheinlich auch ein normaler Anfangstermin

dafür festgestellt 1
), aber wenn derselbe nicht eingehalten ward,

das Amt nicht nach ihm, sondern nach der Uebernahme und dem
Aufhören der Amtführung abgegrenzt, so dass also der Provin-

zialbeamte , mochte er innerhalb oder ausserhalb der Normalfrist

functioniren, immer gleichmässig als Beamter galt. Der frühere

wesentlich titulare Unterschied zwischen Magistratur und Promagi-

stratur verschwindet nicht nur bei dem Proconsulat, wo die Bei-

behaltung der alten promagistratischen Benennung für die neue

Magistratur zu der Annahme führen könnte, dass es nur an einer

geeigneten Bezeichnung für den nach dem normalen Endtermin

weiter functionirenden Beamten gemangelt habe, sondern deut-

lich auch bei der Quästur. Der Provinzialquästor blieb nicht

nur häufig, sondern sogar regelmässig über den Tag hinaus in

Function, an dem das Quästorenjahr zu Ende lief; nichtsdesto-

weniger änderte er den Titel nicht, was nothwendig der Fall

sein müsste , wenn jener Unterschied von Amt und amtlicher

Function, der während der Bepublik als Magistratur und Pro-

magistratur auftritt, noch unter dem Principat bestanden hätte 2
).

Es ist also, die aus der Prorogation hervorgehende Promagistratur,

ja die Promagistratur überhaupt (S. 16) wie das wesentliche

Kriterium der Bepublik, so dem Principat fremd.

1) Darüber wie über die folgenden Sätze ist im Abschnitt von der Provinzial-

statthalterschaft gehandelt.

2) Es finden sich allerdings zwei Fälle aus der Zeit Augusts und Vespasians,

in denen die nach der städtischen Quästor in einem folgenden Jahr übernommene
provinziale als Proquästur bezeichnet wird (vgl. den Abschnitt von der Provin-

zialstatthalterschaft). Indess dies scheint doch eine nur terminologische Fort-

führung des alten Systems zu sein; auch der Proconsulat der Principats ist ja

trotz seiner promagistratischen Benennung Magistratur.



Die Stellvertretung des Beamten.

Als Stellvertretung des Beamten 1
) kann jede Thätigkeit be- Begriff der

zeichnet werden , die der Beamte selber vollziehen könnte , abar tretung.

durch einen andern vollzieht; in diesem Sinn kann jeder Gehülfe

des Beamten (S. 212) sein Stellvertreter heissen. Hier aberhan-

deln wir von der Stellvertretung des Beamten im eminenten Sinn,

welche das Fehlen desselben zur Voraussetzung hat; Amtführung

und Stellvertretung in diesem Sinn schliessen sich also aus, wie

dies auch in der römischen Terminologie, sowohl in dem Gegen-

satz von regnum und Interregnum wie in dem von magistratus

und pro magistratu deutlich hervortritt und deutlicher vielleicht

noch sich zeigt in der Handhabung der Verantwortlichkeit : die

Gehülfenschaft hebt die eigene Verantwortlichkeit des Beamten

nicht auf, wohl aber und nothwendig die Stellvertretung.

Unter dem Fehlen des Beamten ist ein zwiefacher Fall ver-

standen: theils das Nichtvorhandensein des Beamten überhaupt,

theils, insofern es sich um einen Beamten handelt, der sowohl

für das Amtsgebiet domi wie für das Amtsgebiet militiae compe-

tent ist, das durch das Verweilen desselben in dem einen Amt-

kreise herbeigeführte Fehlen in dem andern. So entwickelt

sich die doppelte Form der Stellvertretung theils wegen Vacanz

des Amtes, theils wegen Abwesenheit des Beamten aus dem
Amtkreis. Dieselbe vollzieht sich in verschiedener Weise für

1) Es giebt auch Aemter, die verfassungsmässig alternativ gestellt sind, so

dass das secundäre vorübergehend für das primäre eintritt. So stehen insbeson-

dere der Decemvirat legibus scribundis und noch entschiedener der Consular-

tribunat neben dem Consnlat , und auch dieser Kall kann als Stellvertretung

gefasst werden, wie denn in diesem Sinuc in den S. 11 fg. A. 3, 2 angeliiliit.ii

Stellen die Consnlartribune be7.eichnet werden als pro comulibus. Aber in dir

That überwiegt hier die Auffassung auch der secundären Aemter als nicht ledig-

li( li tat Sti •llvt-rtretung bestimmter, sondern in der Competenz und den Zwecken
mo.liii.irtiT. altO ielbrtständiper. In der Lehre von der Stellvertretung als solcher

vsini man also diesen den Platz nicht anweisen dürfen.
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das Amtsgebiet domi und für das Amtsgebiet milüiae. Dort sind

die Träger der Stellvertretung durchaus Magistrate, der Regel

nach die für diesen Zweck aus der Königszeit beibehaltenen, der

Zwischenkönig für die Vacanz des Amtes, der Stadtpräfect für

den abwesenden Oberbeamten, aushülfsweise ein dem zu ver-

tretenden Beamten im Rang gleich oder höher stehender Beamter,

der mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt wird ; hier

durchaus Nicht- oder, wie sie technisch heissen , Promagistrate,

welche sowohl für den mangelnden wie für den abwesenden Be-

amten eintreten. Hiernach werden wir im städtischen Regiment

zunächst die Stellvertretung des Oberbeamten im Fall der Vacanz

des Amts oder das Interregnum , sodann die Stellvertretung des

Oberbeamten im Fall seiner Abwesenheit oder die Stadtpräfectur,

weiter die Stellvertretung der städtischen Unterbeamten, endlich

im Kriegsregiment die promagistra tische Stellvertretung darzulegen

haben.

I. Die Stellvertretung des vacanten Oberamts oder das

Interregnum.

Das Gemeinwesen ist vertreten durch das Oberamt, und wie

jenes dauernd ist, muss auch dieses dauernd geordnet werden.

Die provisorische Einrichtung, wonach bei Erledigung des Ober-

amts
,

also , nach der ursprünglichen Ordnung des Königthums,

bis zur Bestellung eines andern Königs die interimistische Reprä-

sentation des Oberamts herbeigeführt wird, ist das Zwischen-

königthum oder das Interregnum.

Auf- und Dass das Interregnum*) und der interrex 2
) eine specifisch

Abkommen
des Inter-
regnum.

1) Interregnum heisst nicht bloss die zwischen zwei eponymen Magistraturen

liegende Frist, sondern auch, und technisch vielleicht vorwiegend, die fünftägige

Amtszeit des einzelnen Interrex (Liv. 7, 17, 12: secundum Interregnum; Cicero

ad fam. 7, 11, 1: tot interregnis).

2) Dionysios nennt den Interrex einmal (9, 69) dvTißaaiÄe6;, gewöhnlich

fj.eaoßocctXeuc (2, 58. 3, 46. 4, 84. 8, 90. 11, 62), worin Plutarch (Num. 7)
und Dio (39, 27. 40, 45. 49. 46, 45) ihm folgen; das Interregnum (heisst •/]

fAeooßaotXeto; dpyj) (Dionys. 2, 57: äpy;h Tl? fy -/.aXoüai [jteaoßaaiXsiov. 3, 1. 36.

11, 20) oder yj (jieaoßaaiXeia (Plutarch Num. 2). Diese Ausdrücke sind sonst

den Griechen fremd und geben sich auch nur als Uebersetzung des lateinischen

Wortes. Appian &. c. 1, 98 behält dasselbe bei und erklärt es durch £v xoatpoe

ßactXeus, (jt-STodl'j ßaaiXeu?. Auch autoxparaip braucht Dionysios 2, 57 vom
Interrex.
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latinische v

j
und in Rom schon mit den ersten Anfängen des Ge-

meinwesens verwachsene, zu den fundamentalen Bedingungen der

ursprünglichen Staatsordnung gehörige Institution ist, spricht die

Benennung so wie die ganze Einrichtung selbst, namentlich die

im Gegensatz zu der Collegialität hier festgehaltene Monarchie

auf das deutlichste aus, wie denn auch dasselbe in den An-

nalen angeknüpft wird an die erste darin berichtete Erledigung

des Oberamts 2
). Dasselbe ist im Wesentlichen unverändert in

die Republik übergegangen ; es ist in der ciceronischen Zeit

mehrfach, zuletzt nachweislich im J. 702 zur Anwendung ge-

kommen 3
), und seine formale Gültigkeit hat noch im J. 7M An-

erkennung gefunden 4
). Augustus hat es dann wahrscheinlich in

den Municipien durch die gleich zu erwähnende theoretisch weni-

ger consequente , aber praktisch zweckmässigem promagistra-

tische Präfectur ersetzt. In Rom ist die Abschaffung damals nicht

formell , aber der Sache nach ebenfalls eingetreten 5
) ;

wie denn

1) Cicero de re p. 2, 12, 23 : prudentes Uli principes novam et inauditam

ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt. Dass die Institution

allerdings schlechthin ungriechisch ist , aber so wenig wie das Königthum spe-

ciflsch römisch, sondern vielmehr latinisch, zeigt das Vorhandensein des Inter-

regnum auch in der latinisehen Municipalverfassung (in Benevent : C. 1. L. I

n. 1221 etwa aus der Zeit Sullas: in Formiae : /. R. N. 4094 aus der Zeit des

Augustus und Tiberius ; in Narbo: Grut. 394, 5, ziemlich alt) und selbst den
collegialen Ordnungen (Inschrift von Formiae — nicht von Fundi — des magister

quinqueannalis interrexs eines Collegium ann. deW inst. 1860 p. 128). Dass
der Interrex nicht häufiger vorkommt, ist eine Folge der unten zu erwähnenden
Ersetzung des municipalen Interregnum durch die praefecti pro duoviris.

2) Ueber das erste Interregnum berichten Cicero de re p. 2, 12; Livius

1, 17; Üionys. 2, 57; Plutarch Num. 2 (daraus Zonar. 7, 5); vita Taciti 1

;

Eutropius 1, 1; Hufus brev. 2; Servius zur Aen. G, 809; Suidas unter u.eoo-

ßaotXeu«;. Diese Berichte sind insofern von grosser Wichtigkeit, als sie fast

allein uns von den Einzelheiten des Sortitionsacts in Kenntniss setzen, wie

denn offenbar diese Erzählung in den Annalen paradigmatisch ausgeführt worden
ist. Auf das Einzelne werden wir im Verlauf der Darstellung eingehen.

3) Asconius in Milon. p. 35: fiebant interea ulii ex aliis interreges ....
\>. 37: Pompeius ab interrege Ser. Sulpicio V. k. Mart. mense intercalario consul

creaUu est u. a. St. in.

i) I ptex der caesarischen Dictatur konnte das Interregnum verfassun^s-

keine Anwendung linden, da ein patricischer Magistrat vorhanden wer.

Aber nach 'lern Wegfei] der caesarischen Dictatur würde im .1. 711 na« h «lern

Tode der beulen Consuln das Interregnum eingetreten sein, wenn nicht Indexe
Beamte poch vorhanden gewesen wären (Dio 40, i.

..i.ui/. des Consulats ist unter dem Frincipat /.war sehr selten,

aber doch einige Male vorgekommen; /.um Beispiel nach dein Tod«:

und Conauli Galba and leinei Collegen am 15. .Jan. (>!• bis /.um Antritt dei

Conanlat durch die Nachfolge* am '-**>. oder 29, desselben Monats. Ebenso war
im .1. 3'.). nachdem Kaisei Gaioi «li«- fangirenden Consuln removirt hatte, drei

Tage lang die Gemeinde ohne Oberbeamt« n (Sueton (iai. 2(i : fttitque per tridutnn

Jfcim. Alterth. I. 2. Aufl. 40
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auch eine der wesentlichsten Aufgaben der augustischen Recon-

stituirung des Gemeinwesens, die Beseitigung des Wahlunfugs,

ohne Beseitigung des eng damit verwachsenen Interregnensystenus

nicht erreichbar gewesen sein würde,

interrex Dass der Zwischenkönm, obwohl er nicht aus der Volkswahl
Magistrat.

° 7

hervorgeht, dennoch als magistratus gefasst werden muss, ist

schon in einem andern Zusammenhang (S. 10) gezeigt wor-

den. Es spricht dafür theils das ausdrückliche und gewich-

tige Zeugniss des Asconius (S. 10 A. 2), bei dem derselbe ma-
gistratus curulis heisst, theils der innere Zusammenhang der rö-

mischen Institutionen. Wenn der interrex nicht wie der rex als

Träger eigenen Rechts gefasst wird, so ist sowohl die Perpetuität

des auspicium imperiumque wie auch die ursprünglich magistra-

tische Geltung des Senators preisgegeben. Nicht minder würde

der Gegensatz der städtischen Magistratur und der nicht städti-

schen Promagistratur durchbrochen, wenn man den in der Stadt

die Fasces. führenden Zwischenkönig als Promagistrat betrachten

wollte. Allerdings ist es auffallend, dass in dem Legalverzeichniss der

römischen Beamten der Interrex fehlt 1
), und es ist dagegen kaum

geltend zu machen, dass die Elogien der Republik die Interregna

verzeichnen 2
); während andererseits das sonst für die magistra-

tische Eigenschaft entscheidende Moment der Volkswahl bei dem
Zwischenkönig nicht zutrifft. Aber dass das Verzeichniss der

Beamten nur die von der Republik geschaffenen aufführen will,

ist wenigstens nicht unmöglich; und gegen die zwreite Erwägung

lässt sich mit gutem Grund erwiedern, dass ein Merkmal, welches

von einer mit der Republik entstandenen Institution hergenom-

men ist, auf die älteren nicht angewandt werden darf, vielmehr.

sine summo magistratu res publica; vgl. Dio 59, 20). Aber nach dem J. 711
finde ich von dem Interregnum keine Erwähnung, und wenn Sueton sich genau
ausgedrückt hat, ist wenigstens im J. 39 kein Interrex bestellt worden. Dass
die Staatsrechtlehrer der Kaiserzeit die Vacanz des Oberamts betrachteten als

damit unvereinbar, dass der kaiserliche Thron besetzt war, also die kaiserliche

proconsularische Gewalt als ordentliche patricische Magistratur fassten, ist wenig
wahrscheinlich.

1) Es gilt dies von den S. 542 A. 1 unter 1. 2. 5 aufgeführten Angaben;
die unter 6, die den Interrex nennt, verzeichnet nicht die Magistrate, sondern

die zur Manumission berechtigenden Stellungen.

2) Ap. Claudius Consul 447. 458 (C. /. L. I p. 287) ist interrex III,

Q. Fabius Maximus Consul 521 fg. (das. p. 288) interrex II, L. Aemilius Paul-

lus Consul 572. 586 (das. p. 289) interrex, M. Valerius Messalla Consul 693
(Ephem. epigr. 3 fasc. 1) interrex III.
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wenn der Interrex zu einer Zeit, wo es eine Yolkswahl über-

haupt noch nicht gab, wie der König selbst als Magistrat galt, die

Republik, wenn sie ihn einmal übernahm, ihn eben als Magistrat

herübernehmen musste. Ais Augustus in den Municipien das

Interregnum abschaffte, legte er den dafür eintretenden neu ge-

schaffenen praefecti allerdings promagistratische Bezeichnung bei J

),

ohne Zweifel weil sie nicht aus der Volkswahl hervorgegangen,

sondern vom Senat bestellt wurden ; aber ein Rückschluss aus

dieser späteren Institution auf das aus der Urzeit überkommene

Interregnum ist nicht statthaft. Es wird also an der magistrati-

schen Eigenschaft des Interrex festzuhalten sein.

Die Voraussetzung des Interregnum ist die Vacanz des Ober- vacanz des

amtes. So lange man an der ursprünglichen Ordnung festhielt,

dass mit der Vollziehung der Wahl selbst der gewählte Beamte

in Function zu treten habe , führte jeder Herrscherwechsel von

Rechts wegen zu dem Interregnum 2
j

; seit die Betagung der Nach-

1) Die praefecti pro Ilviris, IHIviris, praetoribus oder wie sonst das Ober-
amt des Municipium heisst (der Plural ist gesichert C. 1. L. III, 4111; Wil-

manns 2378. 2390. 2401 ; die Inschriften , auf denen pro IJviro stehen soll,

wie Orell. 4023. 4024, Herzog Gall. Narb. 21 sind unsicherer Lesung) be-

gegnen auf den Inschriften nicht selten und sind ohne Zweifel die in Folge

der Vacanz des Oberamts nicht durch die Comitien , sondern durch den Senat

bestellten Vertreter. Für die Vertreter der als Gemeindebeamte fungirenden

Kaiser findet sich allerdings einmal die gleiche Bezeichnung (C. 1. L. III, 1497 :

prnef qq. pro Antonino imp., vgl. das. 1503), aber gewiss nur durch ein Ver-
sehen des späten und provinzialen Concipienten, da sonst der Kaisername immer
im Genitiv steht. Üas älteste mir bekannte Beispiel, in dem zugleich sowohl

die Beziehung der praefecti auf das Interregnum wie ihre regelmässige Zweizahl

(ausnahmsweise Xviri s. c, pro IIHvir. Orelli-Henzen 7129) hervortritt, ist das

der venusinischen Fasten vom J. 722 (C. /. L. 1 p. 471). Das promagistratische

Distlnotiv haben sie wahrscheinlich von Haus aus, nachweislich schon unter Au-
gustus (C. 1. L. III, 605) geführt. Die Institution kann nicht sehr alt sein,

•da sie der älteren Behandlung des Interregnum in aller Weise widerstreitet.

Sie tritt ferner in solcher Allgemeinheit auf, dass sie nothwendig auf römische

Anordnung zurückgehen muss, und begreiflich genug ist es, dass die Regie-

nuiL' den Wirren, die das System der Interregna bei dem Verfall der Comi-
tit;n überall erzeugte, wenigstens in den Municipien steuerte. Das caesarische

Stedtrecht von Genetiva scheint sie nicht zu kennen. Wahrscheinlich gehört sie

zu den Ordnuntren des Augustus (vgl. meinen Commentar zu den Stadtrechten

.Ipensa und Malaca S. 447); wenn sie in Venusia schon im .1. 722 er-

icheint, so ist die Stadt eine der Triumviralcolonien, und ei mag die neue Ordnung
bei diesen begonnen haben und erst £eg4tl Böde der Regierung Augusts auf

alle Gemeinden ausgedehnt worden sein. Belege für das muuicipale Interregnum

giebt es nach Augustus nicht (S. 625 A. 1).

2) S. 208. DIN Whetm WO* defl annalistischen Angaben zu Grunde ru

, #elch€ Rtr die KMltftzeti MM Antritt ex inlerregno, wie er technisch

fldv. 8, 1, 9. I UM, als verfassungsmäßig Mlk»tnii|

bezeichnen (Liv. 1, 47, 10. Dion. 4, 80).

40»
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folgerwahl zugelassen war, was vermuthlich mit der Abschaffung

des Königtbums auf Lebenszeit und der Einführung der republi-

kanischen Verfassung zugleich erfolgt ist (S. 206), trat das Inter-

regnum nur ausserordentlicher Weise ein, wenn aus irgend einer

Ursache es bei eintretender Vacanz an designirten Nachfolgern

fehlt. — Eine andere wichtige Aenderung in Betreff des Inter-

regnum ergab sich daraus, dass an die Stelle des einen und ein-

zigen Magistrats der Königszeit die Republik eine Mehrzahl von

Magistraten setzte; in Folge dessen trat die Vacanz jetzt erst ein,

wenn diese alle weggefallen waren. Die Handhabung dieser Regel

machte keine Schwierigkeit, so lange der Begriff der beschränkten

Competenz noch nicht in den Kreis des Oberamts eingedrungen

war, das heisst vor Einsetzung der Prätur: durch den Wegfall

des einen Consuls wurde keine Competenz vacant, da der weiter

fungirende College die gleiche Competenz besass; erst bei dem
Wegfall beider oder vielmehr des von ihnen später wegfallenden

trat Vacanz und dann auch Interregnum ein. Dagegen nach Ein-

richtung der Prätur und ihrer Specialcompetenz führte der Weg-
fall des Prätors oder eines der Prätoren bei besetztem Consulat

eine Vacanz herbei, der keine staatsrechtliche Deckung durch

das Interregnum gegenüber stand. Fiel von mehreren Prätoren

einer weg, so konnte durch die auf diesem Gebiet zulässige

bei der Prätur darzustellende Combination mehrerer Competenzen

mittelst nachträglicher Verloosung der vacant gewordenen Compe-

tenz oder gewöhnlicher mittelst eines Beschlusses des Senats Rath

geschafft werden. Wenn dagegen die Prätur überhaupt erledigt

ward, so Hess sich die Lücke auch in solcher Weise nicht aus-

füllen, da die Consuln verfassungsmässig von der Jurisdiction

ausgeschlossen waren; es scheint für diesen Fall eine Stellver-

tretung überall nicht gegeben zu haben 1
), während eine Ersatz-

wahl allerdings stattfinden konnte. — Wenn umgekehrt das Con-

sulat bei besetzter Prätur erledigt wird, so gilt von Rechts wegen

das Oberamt immer noch als besetzt; ja es ist sogar, da der

Prätor von den consularischen Geschäften nicht in der Weise aus-

geschlossen ist wie der Consul von den prätorischen , nicht so

1) Man kann fragen, ob die Consuln nicht in diesem Fall auf ihr altes Recht
einen praefectus urbi zu ernennen zurückgreifen durften; aber nach dem, was
über dieses Recht in dem folgenden Abschnitt ausgeführt ist , hat dieser Aus-
weg keine Wahrscheinlichkeit.
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wie in dem vorigen Fall eine formale Lücke vorhanden. Da indess

der Prätor weder befugt ist die Consulwahl zu veranstalten noch

einen Dictator zu ernennen, das Interregnum also doch bei

Ablauf seiner Amtszeit nothwendig eintreten muss, so hat sich

die Observanz festgestellt, dass, so wie kein Beamter mit con-

sularischer oder dictatorischer Gewalt vorhanden ist, die vorhan-

denen Prätoren schleunigst ihre Aemter niederzulegen und damit

das Interregnum herbeizuführen haben *) . Dass dies dann auch

auf die übrigen patricischen Beamten erstreckt wird 2
), während

die plebejischen 8
) und die Promagistrate 4

)
davon unberührt

bleiben, ist an sich wohl begreiflich; indess kann nach der älte-

ren Ordnung der Rücktritt der niederen patricischen Beamten

nur Folge, nicht aber Voraussetzung des Interregnum gewe-

sen sein 5
).

1) Cicero de leg. 3, 4, 10 : ast quando consulari potestate magistratus magi-
sterve (die Hdschr. comulis est magistratusve) populi nee erunt , reliqw magi-
stratus ne sunto, auspicia patrum sunto ollique ex se produnto qui comitiatu con-
sules rite creare possit. Der freilich schwer verdorbene Anfang kann nicht wohl
etwas anderes besagt haben , als dass die Voraussetzung des Interregnum das

Fehlen der Consuln oder, genauer gesprochen, der Beamten consulari imperio so

wie der Dictatur sei. Livius 4, 10 zum J. 310 : patricii, cum sine curuli ma-
gistratu res publica esset, coiere et interregem creavere; wobei man sich zu er-

innern hat, dass es Prätoren und curulische Aedilen damals noch nicht gab. Vgl.

Dion. 11, 20. — Uebrigens sieht man es dieser Ordnung deutlich an, dass sie

auf die Verhältnisse der älteren Republik berechnet war; sie Hess sich leicht

ausführen, so lange es keine Provinzialprätoren gab, aber nach deren Einführung
war sie kaum zu realisiren , wie denn in der That, als sie im J. 711 zur An-
wendung kommen sollte, man aus diesem Grunde davon absehen musste.

2) Darauf gehen die Worte Ciceros in der A. 1 angeführten Stelle : reliqui

magistratus ne sunto; ferner Dionys. 8, 90: dttrooei'/v'JTou . . . fxsaoßrxatXeu; . . .

a/.Xat y.aTe'A'jilrjüav äp»yaL Darum bezeichnet auch Dio 46, 45 (S. 18
A. 2) als Hinderniss des Interregnum nicht so sehr die Notwendigkeit der Nie-

dltirttgimg selbst als die Abwesenheit der zur Niederlegung aufzufordernden Magi-

strate; offenbar konnte sie nicht verweigert werden. — So lange übrigens die

Quästoren nicht von den Comitien gewählt wurden, hob der Wegfall ihrer Man-
danten ihr Mandat von selber auf.

3) Ausdrücklich wird die Unverträglichkeit der magistratus patricii und des

Interregnum ausgesprochen von Cicero de domo 14, 38 (S. 630 A. 1), Dio

46, 46 (8. 18 A. 2), Pseudo-Cicero ad Brut. 1, 5, 4 (a. a. O.)
i) Dies zeigt der Vorgang im J. 672, wo auf Betrieb des Proconsuls Sulla

ein Intemw Im stellt wird. Es liegt auch in der Sache; denn der Promagistrat

ist nicht magistratus.

>) kU Bedingung für das Interregnum erscheint freilich der Kücktiitt der

l-.itri. -i-< h. ii Magistrate überhaupt bei Dio S. 18 A. 2 und noch schärfer in den
l'.ruf usbriefen a. a. O. : dum unus erit patricius magistratus, OUtpitU ml ;><i<rr.«

redire non possunt. während DiOB^tioi In den A. 2 angeführten Worten wi-
mehr, wie man es erwarten sollte, das Verhältnis» umkehrt. Nach dein ersteren

weit besser beglaubigten Bericht würde zu >1, als es nur Consuln und

Quästoren gab, nicht der Tod beider Consuln, sondern erst der Kücktitt bn.br

Quästoren das Interregnum herbeigeführt haben ; und alle die Geschäfte, die der
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interrex Als Qualifikation für den Interrex wird einerseits der Palri-

und Senator, ciat gefordert, wie dies theils ausdrückliche Zeugnisse 1
), theils

sammtliche Namen der uns bekannten Zwischenkönige 2
)

lehren,

andererseits der Sitz im Senat 5

).

Quästor nicht ausüben durfte , zum Beispiel die Wahl der Nachfolger, mussten
inzwischen ruhen. Aber praktisch wie theoretisch erheben sich gegen diese Behand-
lung der Frage die gewichtigsten Bedenken. Jene sind schon gegen die Anwen-
dung des Princips auf die spätere Prätur geltend gemacht worden (S. 629 A. 1); sie

treten hier in noch verstärktem Grade ein, da die italischen Quästoren ja noch älter

sind als die Provinzialprätoren Wenn ferner der Grundgedanke des Interregnum die

Perpetuirung des obersten auspicium imperiumque ist, so bleibt hier eine Lücke.
Denn wenn die Consuin fallen und das Interregnum erst eintiitt nach der Abdi-
cation der Quästoren, so fehlt es in der Zwischenzeit an einem Träger des Impe-
rium, da der Unterbeamte dasselbe nicht besitzt. Man wird den wohl bezeugten
Angaben den Glauben nicht versagen können ; aber wahrscheinlich liegt hier

eines jener späteren Verderbnisse der ursprünglichen Doctrin vor, wie die ver-

fallende Republik sie mehrfach aufweist.

1) Cicero de domo 14, 38; (interregem) et ipsum patricium esse et a patrieiis

(die beste Hdschr. patricii , die übrigen patricio) prodi necesse est. Liv. 7, 17, 10.

Dasselbe zeigen die unten anzuführenden zahlreichen Belege dafür, dass nur
Patricier zur Bestellung des Zwischenkönigs zusammentreten ; denn sie bestellen

denselben aus ihrer Mitte.

2) Beispielsweise begegnen in der letzten Zeit der Republik im J. 672 L.

Valerius Flaccus (Cicero de l. agr. 3, 2, 5; Appian b. c. 1, 98), im J. 677
Ap. Claudius (Sallust hist. 1, 48, 22), im J. 69ö M. Valerius Messalla (S. 626
A. 2), im J. 702 M. (oder M'.) Aemilius Lepidus (Asconius in Mit. p. 34) und
Ser. Sulpicius (das. p. 37).

3) Alle Berichte über das erste Interregnum (S. 625 A. 2) stimmen darin

überein, dass die Bestellung des Interrex durch den Senat erfolgt und dass nur
Senatoren diese Stellung bekleiden, wie denn auch als der politische Zweck die-

ser Institution bezeichnet wird die Monarchie durch das collegialische Regiment
des Senats zu ersetzen (Cicero de re p. 2, 12, 23 : ut ipse — senatus — gereret

sine rege rem publicam~), wobei es gleichgültig ist, ob die Berichterstatter, wie

Livius , dabei der Patricier nicht weiter gedenken und. wie sie es durften, den
damaligen Senat als ausschliesslich patricisch betrachten, oder, wie Plutarch,

die Patricier nennen, obwohl offenbar nur die patricischen Senatoren gemeint
sind, oder, wie Dionysius thut, die Senatoren, so weit sie patricisch sind (tcöv

Traxpiv-tojv ot -/.axaYpotcpsvTe; eh ttjv ßouX-rrv 2, 57) die Wahl vollziehen lassen. Auch
nach Appian b. c. 1, 98 fungirt ßooXsuTTj; £t£po; ~ap e-spou. Wenn ferner

Cicero de leg. 3, 4, 10 denjenigen, quem patres produnt consulum rogandorum
ergo zu den Personen rechnet die das Recht haben cum populo patribusque agendi,

so ist es nicht möglich das Wort hier zuerst von dem Senat und dann von dem
Patriciat zu verstehen, während die Beziehung zuerst auf den Senat, sodann

auf dessen patricischen Theil weit weniger bedenklich ist, zumal da auch der

letztere Act sich in der Curie und sicher unter Anwesenheit des gesammten
Senats vollzog. Wenn sonst die patres als die Besteller des Interrex genannt
werden (Liv. 23, 34, 1), so ist das zweideutig und entscheidet nicht (vgl.

röm. Forsch. 1, 226 fg.). Ebenso wenig ist es bedenklich die für den Be-
stellungsact technische Formel patricii coeunt ('S. 631 A. 1) als itio in partes

innerhalb des Senats aufzufassen. Es ist vielfach lediglich wegen dieser Formel

angenommen worden , dass die Wahl activ und passiv vielmehr sammtliche Pa-

tricier angehe. Aber alsdann ist man genöthigt die Berichte über das erste

Interregnum ganz bei Seite zu werfen, während doch ihr schematischer Charakter

und somit ihre Beweiskräftigkeit für das Verfahren in historischer Zeit ausser

Zweifel sind.
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Bei eintretender Vacanz seht die Herrschaft zunächst und Gesammt-

u
heit der

von Rechts wegen über auf die Gesammtheit der zur Uebernahme patres.

des Zwischenkönigthums qualificirten Personen, das heisst auf die

Gesammtheit der patricischen Senatoren 1
)

oder, wie dies tech-

nisch ausgedrückt wird, auspicia ad patres redeunt (S. 87 A. 3).

Ursprünglich fiel diese Versammlung, obwohl sie als nicht berufen

und nicht präsidirt nicht als Senat angesehen werden kann, doch

der Zusammensetzung nach mit dem Senat zusammen ; und es

wird in dem Abschnitt vom Senat weiter auszuführen sein, dass

derselbe den vorhandenen König oder Zwischenkönig berieth, den

mangelnden aber sowohl vertrat wie bestellte. Aber diese Per-

sonalgemeinschaft löste sich in Folge der ständischen Kämpfe ; sie

führte zur Aufnahme plebejischer Mitglieder in den Senat und zu

einer Theilung der Senatsfunctionen in der Art, dass die übrigen

auf den Gesammtsenat übergingen , das Interregnum aber aus-

schliesslich den patricischen Senatoren verblieb.

Die Aufstellung des ersten Interrex fällt nicht mit dem Eintritt Aufstellung

des Interregnum zusammen. Vielmehr geht diesem immer eine

Zeit vorher, in der wohl das Interregnum, aber kein einzelner

Interrex besteht*2) und die zwar regelmässig kurz ist 3
), aber

in dem allerdings abnormen Jahre 702 volle zwanzig Tage ge-

währt hat, da in diesem der erste Zwischenkönig erst am 21. Jan.

antrat 4
). Formell bleibt allerdings auch in diesem Zeitabschnitt

die Perpetuität des Auspicium und des Imperium gewahrt, da

die zum Zwischenkönigthum berufenen Personen dasselbe collegia-

lisch inne haben; aber es fehlt an einer einzelnen zur Vertretung

dw Gemeinde vorzugsweise berufenen Person und es können

daher weder Auspicien eingeholt noch Wahlen vorgenommen, also

auch dem Provisorium des Zwischenkönigthums kein Ende ge-

macht werden. Darum ist die Bestellung des ersten Interrex so

1) Patricii eoeunt ad interregem prodendvm ist der technische AusdnnK
l.iv. 9, 40, 7. 4, 7. 7. c. 43, 7. 8. Afeconltii s. 682 A 2 braucht dafür «m-

chrlnknng auf die Senatoren Ist \. •"» gerechtfertigt.

2 i Diesen Znstand meint Dto i". n ; o5icoun oöV Birsttet o5ti cTpar/j-p;

ottrt ttoXtaprfc ~"- vy&s &tcoi5aTO, ötXX' dbooxrot TtavrtX&c st P<au.afot tu
i frytSlovro , obwohl das i entscheidende

Moment, da wm tmt intewregt nicht icharf heiroTtritt.

:;i Vita TaeUi 1: ner umquam tta vacua fuii hoc nomine Romana rr.«

publioa, ut m/U in mtetrtw bkhto mltem tridu w creurttur.

\) D.T erat« BEwiecheniöi M Lepidui trat post Nduwm
dium qnam CtoeHut oeelsus emt fAsconini tn MW, sÄol. floh. p. '281).

also am 21. Jan. an. Vgl. 8. 682 \. %
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geordnet, dass die sonst bei öffentlichen Handlungen eintreten-

den Hemmnisse sie nicht verhindern können. Dass Auspicien

dafür nicht eingeholt werden können (S. 95 A. 1), schliesst

sämmtliche von dieser Seite her kommenden Hemmungen aus. Die

Bestellung des Interrex hängt ferner rechtlich weder von einem

Volks- noch von einem Senatsbeschluss ab. Es geht dies zu-

nächst und vor allen Dingen daraus hervor, dass während des

Interregnum eine zur Herbeiführung eines Beschlusses der Ge-

meinde wie des Gemeinderaths competente Persönlichkeit nach

der älteren Ordnung überhaupt so lange nicht vorhanden ist, bis

mit der Ernennung des Interrex beide wieder beschlussfähig

werden. Für die Comitien ist es sogar ausdrücklich bezeugt, dass

die Bestellung des Zwischenkönigs sie nichts anging l

) . Dem Senat

ist allerdings späterhin durch die Bekleidung des Volkstribunats

mit dem Recht den Senat zu berufen die Möglichkeit gegeben

worden auch während des Interregnum einen gültigen Beschluss

zu fassen; seitdem hat er factisch insofern die Bestellung des

Zwischenkönigs herbeigeführt, als er die Beikommenden zur Vor-

nahme des Acts aufzufordern und diese nicht ohne solche Auf-

forderung sie vorzunehmen pflegten 2
)

, obwohl sie von Rechts

wegen wahrscheinlich auch in späterer Zeit ihn ohne weiteres

vollziehen konnten und genau genommen vollziehen mussten.

Damit hängt weiter zusammen, dass, während die Bestellung des

Interrex an sich der tribunicischen Intercession nicht unterlag

1) Livius 6, 41, 6 : nobis (den Patriciern) adeo proprio sunt auspicia, ut

.... nos . . ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus.

2) Am deutlichsten tritt dies bei dem Interregnum von 702 hervor , wo
durch das Einschreiten der Tribüne gegen diesen Senatsbeschluss (Asconius in

Mil. p. 32: dum . . Pompeius . . . et T. Munatius tribunus plebis referri ad
senatum de patriciis convocandis qui interregem proderent non essent passi , cum
interregem prodere statu res esset oder was sonst in dem verdorbenen ostatores

esset stecken mag) die Bestellung des ersten Interrex in der S. 631 A. 4 bezeich-

neten Weise verschleppt ward, bis endlich nach dem Conflict auf der appischen

Strasse der Senat sich wenigstens so weit aufraffte die Bestellung des Zwischen-
königs herbeizuführen (Dio 40, 49). Darum richtete auch im J. 672 nach dem
Tode beider Consuln Sulla die Aufforderung zur Bestellung eines Interrex. an den
Senat (Appian b. c. 1, 98). Die gleichartigen Senatsbeschlüsse aus älterer Zeit

Liv. 3, 40. 4, 43 (vgl. röm. Forsch. 1, 231) sind ohne Zweifel fictiv, wenn gleich

es wohl sein kann, dass in solchen Fällen von jeher der ganze Senat zusammen-
trat und dann die Patricier den Act vollzogen. Wenn Dionysios durchgängig

den Senat nicht bloss den ersten , sondern überhaupt die Zwischenkönige er-

nennen lässt (3, 1. 36. 46. 4, 40. 8, 90. 9, 41. 11, 62; auch 4, 75, denn
Brutus creirt den Zwischenkönig' offenbar nur als Vorsitzender des Senats), so

mag auch das an diese Senatusconsulte de patriciis convocandis anknüpfen

;

schief und unrichtig ist es auf jeden Fall.
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(S. 274), dieselbe gegen dieses vorbereitende Senatusconsult aller-

dings eingelegt werden durfte *) und damit auch dieser Act der

willkürlichen Hemmung durch die Tribüne unterworfen ward.

Für das Verfahren bei der Aufstellung des Zwischenkönigs Loosung.

liegt uns das Schema in den Berichten über das erste Inter-

regnum vor. Danach setzen die qualificirten Senatoren 2
) unter

sich durch das Loos 3
)

eine Reihenfolge fest, in welcher sie,

je zehn 4
) auf fünfzig oder innerhalb dieser Abtheilung je einer

1) Liv. 4, 43 zum J. 333 : res a consulibus ad Interregnum neque id ipsum— nam coire patrkios tribuni prohibebant — sine certamine ingenti rediit. Es
ist schon oben S. 632 A. 2 darauf hingewiesen worden , dass bei dieser genau
den Vorgängen des J. 702 entsprechenden Erzählung insofern eine Breviloquenz

stattfindet, als die Tribüne nicht den Zusammentritt der Patricier, sondern das

dazu auffordernde Senatusconsult verhinderten.

2) Die Zahl derselben ist für die Procedur selbst gleichgültig und gehört

auch nicht eigentlich hieher ; wenn Livius 100 , Dionysios 200 , Plutarch 150
Senatoren in Ansatz bringt , so hängt dies ab von den Normalzahlen des der-

maligen Senats, die mit dieser Frage nichts gemein haben. Die erste Zahl aber

ist desshalb die passendste, weil dabei decuria , das heisst der zehnte Theil der

Senatoren, zugleich, der Grundbedeutung entsprechend, eine Zehnmännerschaft
ist (röm. Forsch. 1, 224).

3) Dass geloost wird, sagt Dionysios für seine Decurien ausdrücklich : Livius

spricht vom Loose nicht, schliesst es aber nicht aus. lieber die Modalitäten

gehen die Berichte des Livius und des Dionysios, wenn man nur, wie ihr sche-

matischer Charakter es erfordert, die Gesammtzahl als beliebig gewählt betrach-

tet, mehr in der Form als in der Sache aus einander. Dass die Decuriation

dabei eine wesentliche Rolle spielte, geben beide an und bestätigt auch Servius

zur Aen. 6, 809: Romulo mortuo cum senatus regnasset per decurias, quod regnum
Interregnum dictum est. Livius lässt die Gesammtheit sich in zehn Abtheilungen

(decuriae) von gleicher Kopfzahl theilen und in jeder Abtheilung eine feste Reihen-

folge herstellen ; dann aus den in jeder der zehn Abtheilung ersten Senatoren das

erste lnterregencollegium hervorgehen, ohne Zweifel so, dass die Folge unter

ihnen durch die Nummern der Abtheilungen bestimmt wird ; als zweites also die

in jeder Abtheilung an zweiter Stelle stehenden eintreten und so weiter bis zum
Schluss. Dionysios lässt die Gesammtheit in Abtheilungen von je zehn Köpfen
theilen, die ebenfalls in fester Folge gedacht werden müssen, und dann zwischen

diesen Abtheilungen die Folge feststellen, wobei oiar.X7)pujaau.evot nicht, wie

Lok früher annahm
(
Tum. Forsch. 1, 223), auf das Ausloosen einer Person aus

jeder <ler /wanzig Decurien bezogen werden muss, sondern auf das Durchloosen
ili r Decurien, so dass nicht bloss die erste, sondern die ganze Folge festgestellt

wird. A 1
-

< » entsprechen die oexaog; des Dionysios nicht den decuriae des Livius

(welche freilich bei einem Senat ro# 100 Personen auch je zehn Köpfe zählen,

aber in der That \i.lm.lir ein Zehntel der eben vorhandenen Gesammt/ahl >ind),

sondern den aus diesen entwickelten Deceinviralcolle.gien. Im Ke-nltat komim n

iiiivn auf dasselbe hinaus und sind auch beide auf jede beliebige

durch zelin (heilbare Qet&nuntithl anwendbar.

h Die — für den Act selbst eigentlich gleichgültig — Linführung dieser

Decemvirate m| wohl nicht ft| dem Intem-LMmm lllerdings zu Grunde liegende

Princip der Collegialitat zu deutlicherem Ausdruck bringen, sondern Ist nichts

als die bei den Körnern allgemeine Sitte die Gesammtheit nicht einfach nach

Ordnungsnummern zu stellen, sondern sie zuvor zu Zehnteln.
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auf fünf Tage 1

), die Amtführung zu übernehmen haben. Es

ist dieser Act also keine Wahlhandlung, sondern eine Thei-

lung gleichberechtigter Amtsinhaber, welche zum Beispiel von

der unter den Prätoren üblichen sich nur dadurch unterscheidet,

dass statt um die Amtsgeschäfte hier um die Amtstage das

Loos geworfen wird. Darum wird von der Loosung keiner

ausgeschlossen 2
), wenn gleich die ungünstigen Loose der Sache

nach auf Nieten hinauskommen. — Praktische Anwendungen von

diesem Schema finden sich nicht; sämmtliche Berichte über die

einzelnen Interregnen führen vielmehr auf eine gänzlich verschie-

dene die Loosung ausschliessende Bestellungsform. Die zusammen-

wahi. tretenden patricischen Senatoren wählen {produnt*} ) den ersten

Interrex 4
); weiter erwählt (prodü 5

)) dieser wie jeder folgende

1) Die fünftägige Frist geben Dionysios 2, 57, Appian b. c. 1, 98, Livius

1, 17 und nach ihm Entrop 1, 1, Rufus brev. 2, Suidas unter [xeooßaotXeu;

an, während der Biograph des Tacitus c. 1 die Herrschaft per quinos et quaternos

dies sive ternos wechseln lässt, um für die Nachrechnung eine Ausflucht zu

haben. Dass Plutarch Num. 2 für die fünf Tage 12 Stunden substituirt , ist

eine so dreiste wie kindische Geschichtsverbesserung.

2) Dass auch Livius dies meint, zeigen die Worte Imperium . . per omnes in

orbem ibat . . . centum pro uno dominos factos unwidersprechlich. In der schema-

tischen Darstellung des ersten Interregnum kommt, um das Sachverhältniss recht

deutlich zu machen, der Turnus in der That herum und wird jeder Senator Interrex.

3) Dies ist die technische Bezeichnung; für prodere steht auch nominare

(Liv. 1, 32, 1: patres . . . interregem nominaverani) oder creare (Liv. 4, 7, 7.

5, 31, 8). Griechisch steht gewöhnlich &Tzoheiwjvai, aber auch häufig oupelaOai

(z. B. Appian b. c. 1, 98; Dio 39, 27) und 7rpoy_£ipi£eaftcu (Dio 40, 49). Als

Besteller werden hier immer die Patricier als Gesammtheit genannt (so von Cicero

de leg. 3, 4, 10 S. 629 A. 1 und de domo 14, 38 (S. 630 A. i), wo die interpolirte

Lesung a patricio prodi jetzt beseitigt ist; von Asconius S. 632 A. 2; vgl. die

Formel S. 631 A. 1 patricii coeunt ad interregem prodendum), als bestellt nur der

eine zunächst in Function tretende Interrex, wofern genau gesprochen wird (ab-

weichend Liv. 22, 34, 1 : interreges proditi sunt a patribus C. Claudius . . inde

P. Cornelius Asina; bei Dionysios häufig 3, 1. 46. 4, 40. 9, 14. 11, 62).

4) Am ausdrücklichsten bezeichnet diesen Act als Wahlhandlung Dionysius 1!,

20 : TY]v fjteaoßaaiXeiov dpyrp iXio^at töv driTirjoeioTaTov £xX££avr«c twv ttoXitcüv.

Ebenso 8, 90: (jieaoßaaiXei? sXssDai xouc Ttpsaßi/raTou? xal tiu.I(otoc-:o'j? avopa?.

Suidas u. d. W. : zolc, iuicfavsoTSpot; tcüv ßo'jXeuTür,/. Aber auch bei Livius 5, 31,

8 : interrex creatus M. Furius Camillus
,
qui P. Cornelium Scipionem, is deinde

L. Valerium Potitum inlerregem prodidit tritt die Wahl des ersten Interrex durch
die Gesammtheit in deutlichen Gegensatz zu den folgenden Hinzelernennungen.
Eine genaue Erzählung des Hergangs aus historischer Zeit hat sich nicht er-

halten ; wir erfahren nur, dass der Senat grösseren Einfluss auf die Wahl hatte,

wenn ein Interrex, als wenn ein Consul oder ein Dictator sie leitete (Liv. 22, 34;
nicht zu verwechseln mit der Bevorzugung der nothwendig patricischen Inter-

reges durch ihre Standesgenossen: Liv. 7, 17, 10. c. 22, 2. c. 28, 10; Cicero

Brut. 14, 55). Dies ist begreiflich , denn die Wahl des ersten Interrex und
durch diese auch der folgenden hatten bei dieser Procedur die führenden Männer
des Senats durchaus in der Hand und konnten bewirken , dass die Wahlleitung
in sichere Hände kam.

5) Prodere von dem zweiten und den folgenden interreges braucht Livius
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nach Einholung der Auspicien iß. 94 A. %) seinen Nachfolger, ähn-

lich wie der Consul den Dictator 1
). Die Ausgleichung zwischen

diesen beiden Berichten liegt in dem Satze, dass die obersten

Beamtencollegien ihre Competenzen theilen nach Massgabe theils

der Sortition, theils der Comparation (S. 40), wobei praktisch die

letztere vorwiegt. Auch nach dem Schema ist jeder Interrex ge-

halten seinen durch das Loos bezeichneten Nachfolger nach Ein-

holung der Auspicien zu proclamiren 2
) . Es konnte den Amis-

inhabern nicht verwehrt werden die erste Stelle nach Vereinba-

rung nicht durch das Loos, sondern durch Wahl zu besetzen 3
),

und ferner die Besetzung der folgenden Stellen dem jedesmali-

gen Amtsinhaber zu übertragen; und diese Comparation hat der

Sache nach die Sortition verdrängt. Wenn die Aufstellung des

ersten Interrex ausser den principiellen Bedenken (S. 95 A. 1)

auch praktischen Schwierigkeiten unterlag, so ist die Herbeifüh-

rung der späteren Ernennungen, die oft in beträchtlicher Anzahl

auf einander gefolgt sind 4
), so weit unsere Berichte reichen,

durchaus ohne Anstoss erfolgt. Wenn etwa, wie es möglich war,

durch Zufälligkeiten eine Unterbrechung der Kette eingetreten

5, 31, 8 (A. 4) sogar im Gegensatz zu dem creare des ersten Interrex. Sonst ist es

nicht mit Sicherheit nachzuweisen, (wegen Cicero de domo 14, 38 vgl. S. 630
A. 1. S. 634 A. 3); aber dies erklärt sich einfach daraus, dass in den Be-

richten meist nur von der Bestellung des ersten Interrex die Rede ist. Das
Wort, das in ähnlicher Verbindung auch von den königlichen Priesterbestellun-

b ii. wie es scheint ebenfalls technisch, gebraucht wird (Cicero 'pro Mit. iO, IT.

17, 46. Asconius p. 32), nicht aber für die Magistraturen, auch nicht den Dic-

tator, heisst eigentlich 'weiter geben', wird aber in dieser Verbindung wohl nur

die Bekanntmachung bezeichnen, wie in memoriae prodere und sonst häutig.

1) Liv. 5, 31, 8 (S. 634 A. 4). Dionys. 5, 72 ernennt der Consul den ersten

Dictator, (uo-öo doV.leoav fctticlv oi ij.eao
1

'j'xaiXet;. 8, 90 : sxepov dTTOoeixvjstv

i T>te Zwischenkönig) ujo-eo cÖtoi; £1)0; fyi 2~öf;iov Aapxiov.

2) Dionys. 2, 7>7
: naotbihov 5' 6 -ocöto; do;a; tuj ocoxiptp rto Y]Y e

(
JL0v ^av -

:>) Darum Lisst Livius 1, 17, 4 die Sortition eintreten, als nemo (Uteri con-

cedere in unimum inducebut.

i) l>ie minderte und mfUiofc die. häullgste Zahl der Zwischcnkünige ist,

da dei erste die deilnitive Wahl nicht vollziehen kann
|
S. 86 A. 1), zwei (Liv.

6, 1. 8. 7. 22. 2. 8, :;. 7». 8, 7. IT», in, 11, ID. 22. 84, I. hi..ms.

0, 14;. — Drei: U\. 7», 17, i. S, 81, 8, <',. 7), (i. - Kiiul: l.n.

— Acht: LW, 7, 17, 11. — Kit: Liv. 7, 21, 2. — \ier/.-hu: Liv. S. V

Noch viel zahlreicher inii^in die Intem-una im .) . 701 gewesen sein, für das

die Con^ulu er-t im Juli desselben gewählt wurden i< [oeffl fd f<nn. .\ II, 1

tot interrrt}ni< )• Dlil die schematische Krzählunj! nicht hluss lür das erste ln-

t.rifLMiniii M el Zwischenkönipi- ansetzt. it«»ren nicht, sondern auch

,-li<hke,i aiid.iii.-t dal liiicnr-mim zu perpetuiren und die ordentliche

M;ii:i-t r.itnr dadurch fäctisch zu beseitigen , i-t schon ( S. 630 A. .\) hervor-

gehoben worden.
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wäre, so würde ohne Zweifel wieder verfahren sein wie bei der

Wahl des ersten Interrex.

Rücktritt Die Beendigung des Interregnum muss von Rechts wegen

stattgefunden haben entweder mit dem Ablauf des fünften Tages

nach dem Antritt (S. 634 A. 1) oder in dem Augenblick, wo der

rechte Oberbeamte vorhanden war, also in dem Moment der

Renuntiation. Denn das Interregnum tritt ebenso von Rechts

wegen ein in dem Moment der Erledigung des Amtes und kann

seinem ganzen Wesen nach mit der gewöhnlichen Magistratur

nicht zusammen bestehen, die es vielmehr vertritt. Da ferner

der sogenannte Antritt des Amtes vielmehr eine Folge der Er-

werbung desselben und in der That dessen erste Uebung ist, so

steht von dem Augenblick an, wo der gewählte Magistrat an-

treten kann, ihm der Zwischenkönig nicht mehr im Wege 1
). Eine

praktische Anwendung hievon ist es, dass, wenn der Interrex die

Wahl nur eines Gonsuls fertig bringt, die des zweiten nicht von

ihm, sondern von dem erstgewählten Consul bewirkt wird 2
).

Ob mit dem Anheben 3
)
und dem Ablaufen 4

) der Function

des Zwischenkönigs besondere dem magistratischen An- und Ab-
treten analoge Förmlichkeiten verbunden waren, ist nicht bekannt.

Dem Beamteneid ist das Interregnum auf keinen Fall unterworfen

worden, da dieser erst fünf Tage nach dem Amtsantritt geleistet

werden musste (S. 599 A. 1). Es gehört dies in den Kreis der

oben (S. 634) erörterten Massregeln, welche den Zwischenkönig

den sonst verfassungsmässig bestehenden Hindernissen so weit

möglich entziehen, um dessen Eintreten unter allen Umständen

zu bewirken.

competenz. Hinsichtlich der Competenz kann zunächst gefragt werden,

Ausschluss ob nicht die der Institution trotz ihres monarchischen Charakters zu

giaiität

6
Grunde liegende und namentlich in dem ersten Stadium des Inter-

regnum vor der Wahl des ersten Zwischenkönigs deutlich zu Tage

1) Die Antrittshandlungen des ex interregno gewählten Magistrates mögen
häufig wenigstens erst am Tage nach der Wahl stattgefunden haben ; darauf

führt wenigstens, dass es von Pompeius als etwas Besonderes bemerkt wird, dass

er statim consulatum iniit (Ascon. in Mit. p. 31).

2) S. 209. Da die consularischen Wahlen immer den Anfang machen , so

fällt auch die Leitung der Wahlen der übrigen Magistrate den neu gewählten

Consuln zu (Liv. 4, 44, 2. 22, 35).

3) Das Zwischenkönigthum antreten heisst Interregnum inire (Liv. 3, 8, 2.

5, 17, 3. 6, 1, 8. 8, 3, 5. 22, 34, 9) wie bei jeder andern Magistratur (S. 593 A. 3).

4) Der Ablauf des einzelnen interregnum (S. 624 A. 1) heisst Interregnum

exit : Liv. 3, 8, 2.
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tretende Collegialitat auch in dieser Hinsicht ihre Wirkungen geäussert

hat, etwa die nicht fungirenden Mitglieder der zur Zeit berufenen

Decurie der Zwischenkönige nach Analogie des nicht fungirenden

Consuls aufzufassen sind. Indess diese Frage ist zu verneinen.

In der Handhabung der Gewalt trilt bei dem Zwischenkönigthum,

seinem Ursprung in der Königszeit entsprechend , nicht die lei-

seste Spur collegialischer Verwaltung hervor 1
), wie denn auch

der Titel ausschliesslich dem zur Zeit fungirenden Beamten zu-

kommt 2
). — Der Sache nach hat der Interrex die Befugnisse

der höchsten Magistratur wenn nicht der königlichen, doch der

frühesten republikanischen Epoche vor der Abtrennung der Prätur

von dem Consulat und , wie man ferner hinzusetzen muss , vor

der Aufnahme der Quästur unter die Magistrate und überhaupt

vor der Einführung der niedern Aemter. Denn da dem Interrex

weder Prätoren noch Quästoren noch überhaupt andere Beamten

zur Seite stehen können, so muss der Zwischenkönig, eben wie der

König, gehalten gewesen sein sämmtliche Gemeindegeschäfte ent-

weder selbst zu verrichten oder unter seiner Verantwortlichkeit und

auf seinen Namen beschaffen zu lassen. — Die consularischen Einzelne

Insignien , insonderheit die zwölf Fasces , hat er ohne Zweifel

geführt (S. 366 A. 2) und auch die Eponymie kann ihm nicht

wohl gemangelt haben (S. 580). Die Jurisdiction übt er nicht

bloss gleich dem Consul 3
) ,

sondern gleich dem Prätor, Wenn

sie auch in Folge der kurzen Befristung des Interregnums we-

sentlich nominell ist 4
). Von dem militärischen Imperium gilt

dasselbe 5
). Auch das Recht mit dem Senat 6

) wie mit dem

1) Namentlich kann weder den Senatoren überhaupt noch auch nur den

derselben Decurie angehörenden nicht fungirenden neun Senatoren das Inter-

cessionsreebt zugestanden haben, das überhaupt für diese in der Köuigszeit ent-

wickelte Institution nicht passt.

2) Damit ist es ni< ht im Widerspruch, dass die senatorischen thsigWdä
sieh, anlehnend an die Eigenschaft des Senators als interrex, aus den königlichen

entwickelt haben ( röm. Forsch. 1, 282).

:\) l.ivius 41, ». 11 nennt als Magistrate, bei denen Freilassungen statt-

linden können, dirtator consul interrex censor praetor.

ad fnm. «, II, 1: quis tot inlerregnis iure consuitum desiderat?

eyo omnibus unde petitur hoc tonpijUi dahrim, nt a aingujU§ inttrrt(/it>ns Uinas

advocationes postultnt. Also eingeleitet werden kann der l'ro/ess bei dem im
re.V, aber kaum im Ende gelübH weiden. Vgl. S. 61,0.

n.it, Uli Ap. Claudius mtirur cum Q.

Uo pro consule et ecleris quibus imperium est urbi proisidjio sint (Sallu-t fci

22}
ti) 8. 2Öi a. 2. Eine Anwenduni i.iv. 4, 43, 8,
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Volke zu verhandeln ! sieht ihm ebenso zu wie jedem andern

Oberbeamten (S. 4 88 A. 2). Nur hinsichtlieh des wichtigsten und

des einzigen regelmässig dem Interrex obliegenden Geschäftes,

der Abhaltung des Wahlacts zur Bestellung der ordentlichen Be-

amten, bestand die Beschränkung, dass der erste Interrex, ver-

muthlich weil bei seiner Bestellung Auspicien nicht eingeholt

werden konnten, dafür nicht competent war (S. 95 A. \).

II. Die Stellvertretung des von Rom abwesenden

Oberbeamten oder die praefectura urbis.

steiiver- Kare wie das römische Privatrecht mit der Zulassung von
tretung ° °

überhaupt Stellvertretern bei aufgehobener oder behinderter Handlungsfähig-
unzulässig.

1 • i i

keit ist, ist doch das römische Staatsrecht in dieser Hinsicht noch

karger 2
). Eine durch das Gesetz herbeigeführte von dem Willen

des Vertretenen unabhängige Stellvertretung kennt weder das

Privat- noch das öffentliche Recht, insonderheit kein Surrogat für

die durch geistige Krankheit aufgehobene Handlungsfähigkeit des

volljährigen Mannes. Wie der Hausvater trotz dieser Störung recht-

lich im Besitz der hausherrlichen Gewalt bleibt, so zeigt uns das

Staatsrecht für den gleichen Fall ebenso wenig eine Aushülfe,

keine unserer Regentschaft irgendwie entsprechende Institution.

Auch die Stellvertretung des vorhandenen Beamten durch dessen

freien Entschluss, das ist die Mandirung der Gewalt, ist dem Be-

amten nur in dem einen Fall der Abwesenheit gestattet. Wo
dies nicht zutrifft, hat er die ihm obliegende Regierungshandlung

persönlich zu verrichten, ohne dass seine besonderen Verhältnisse

hierin etwas ändern; für die Entbindung des Beamten von den

Amtsgeschäften zum Beispiel wegen körperlicher Krankheit oder

Alters oder sonstiger Zufälligkeiten giebt es im römischen Staats-

recht weder eine Norm noch einen Namen 3
) . Für diejenigen

1) S. 188 A. 2. Eine Anwendung Cicero de l. agr. 3, 2, 5.

2) Denn die älteste und wichtigste Ausnahme des Privatrechts, der Pupil-

lus und dessen Tutel, geht das Staatsrecht nichts an. — Dass andrerseits alles

Handeln der Gemeinde auf Stellvertretung beruht, gehört hier nicht her.

3) Zwar heisst es von Tarquinius Priscus, dass er oder in seinem Namen
seine Gattin das Volk angewiesen habe während seiner Krankheit dem Servius

Tullius zu gehorchen und dieser im Namen und in der Tracht des Königs Recht
gesprochen habe (Liv. 1, 41 : interim Ser. Tullio iubere populum diclo audientem
esse, eum iura redditurum obiturumque alia regis munia esse. Servius cum trabea
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Acte, welche der Beamte nicht vollziehen will oder kann, gewährt

seit Einführung der Republik die Collegialität, zumal in der Ge-

stalt, die sie bei den Römern gehabt hat, regelmassig eine prak-

tisch bequeme Abhülfe ; wo aber diese nicht ausreichte, blieb der

Regel nach ]

j
nur die Wahl die Handlung unvollzogen zu lassen

oder dem Beamten das Amt zu abrogiren.

Einzig in dem Fall der Abwesenheit in dem früher (S. 623) steiiver-

bezeichneten Sinn lässt das Staatsrecht nicht bloss die Stellver- abwesenden

tretung zu, sondern fordert sie auch. Die häufigen Kriege der beamten.

ältesten Zeit und die lange bestehende Gewohnheit der persön-

lichen Heerführung der höchsten Beamten der Gemeinde wird das

Verweilen derselben jenseits der Gebietsgrenze wenn auch nicht

Jahr für Jahr, so doch sehr häufig herbeigeführt haben; und

daraus ist die Ordnung hervorgegangen , dass dem Oberbeamten

bei Ueberschreiten dieser Grenze das Recht ein gültiges Gericht

niederzusetzen verloren geht, und, damit keine Rechtsstockung

eintrete, er zugleich verpflichtet wird sich einen Stellvertreter

für das Regiment daheim zu bestellen. Die Staatsgewalt ver-

körpert sich in so hohem Grade in der Person des Herrschers, dass

derselbe nicht bloss immer vorhanden, sondern auch immer ent-

weder anwesend oder doch persönlich vertreten sein muss. Diese

Stellvertretung des abwesenden Oberbeamten im städtischen Regi-

ment soll hier dargestellt werden.

Der Vertreter des abwesenden Herrn der Gemeinde ist der Prae/ectus
uroi.

Stadtverweser oder praefectus urbi 2
). Diese Benennung deutet

einerseits darauf hin , dass die diesem Verweser zustehende Ge-

et lictoribus prodit ac sede regia sedens alia decernit, de aliis consulturum se regem

esse simulat', ebenso Cicero de re p. 2, 21, 33: cum . . . regio ornatu ius dixis-

set); und älter freilich ist diese Fassung als die dionysische offenbar nach grie-

chischen Vorgängen (z. B. Antigonos Doson) umgebildete, worin Servius zuei-:

als Vormund der Sühne des Tarquinius die Herrschaft führt. Aber sie bestätigt

doch Mich nur wieder, dass in der Conventionellen Geschichte der Künigzeit die

staatsrechtlich.- Conseqnenz Bftei verlötet ist.

lj Hin und wieder half man sich mit dem Hecht der Dictatorbestellung;

als die Consuln im Felde und dir Stitdtprätor krank war. wurde zur Abhaltung
der Spiele < ii Di't.itor ernannt (Idv. .S. 40).

2) Debn tie Pwrmeu ]>r<tefectus urhi und urbis ist bei der kaiserlichen

tur gesprochen. Die Bezeichnung custos urbis wird wohl für den
: liehen Stadtpräfecten beinahe appellativisch gebraucht (s. diesen); aber von

dem ilt.ren, auf den >:• ni.ht passt, da dieser keine militari.« he Gewalt hat.

setzt sie nur Lydni fS. 161 A. 2). Griechisch heisst er bei Die TcoXfawoc,
w ihiend der augustische praeftrtu< ur'-i l.<-k.nintli< h ficOpYttC (ödet ü r -r, / ', ; i t^c

,; gentnni wird: Dtoityf, |
i. 92. 1 ()

. 211) braucht die letztere Bezeichnung

auch von dein .iltcrm Prife teil. \ ur i hOCh Lvdtll de mens. 1, 19.
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walt keine selbstständige ist, sondern eine mandirte 1

), andrer-

seits darauf, dass das Weichbild der Stadt von dem eigentlichen

Gewalthaber verlassen ist. Mit richtigem Tact führt die Ueber-

lieferung diese Einrichtung auf Romulus zurück 2
) ; in der That ist

sie, ebenso wie das Interregnum , allgemein latinisch und wahr-

scheinlich älter als Rom. — Der praefectus kann nicht wie der

Interrex. schlechthin der Magistratur zugezählt werden 3
); der

gewöhnliche für das latinische Fest bestellte Präfect der späteren

Zeit führt die Fasces nicht (S. 367 A. 6). Wie aber dem von

dem Dictator ernannten Stadtpräfecten noch in späterer Zeit die

Fasces in der Stadt zukommen (S. 367 A. 5), wird dies auch von

dem Stadtpräfecten der Königszeit nicht anders angenommen

werden können. Wahrscheinlich haben selbst die vom Consul

nannten Stadtpräfecten, so lange sie überhaupt effectiv blieben

(S. 644), magistratischen Charakter geführt, weil die princi-

1) Der Name des vertretenen Beamten tritt allerdings in der Titulatur

niemals hinzu ausgenommen bei den Stellvertretern der Kaiser und der

Prinzen , die keineswegs gleichartig sind. Aber praefectus wird durchgängig im
Gegensatz zu dem Magistrat von den nicht magistratischen öffentlichen Stellun-

gen gebraucht, mögen sie nun auf Mandat beruhen, wie die zahlreichen mili-

tärischen praefecti (fabrum, socium, castrorum, praetorio), der praefectus Aegypti,

der praefectus annonae , oder auf einem andern Rechtsgrunde, wie die praefecti

pro Ilviris (S. 627 A. 1).

2) Tacitus ann. 6, 11 giebt bei Erwähnung der ersten augustischen prae-

fecti urbi eine Auseinandersetzung über die Geschichte dieser Präfectur: antea

profectis domo regibus ac mox magistratibus , ne urbs sine imperio foret, in tem-

pus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur, feruntque ab Romulo Den-
trem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam Marcium et ab Tarquinio Superbo

Sp. Lucretium impositos. dein consules mandabant. Numa fehlt, weil er keine

Kriege geführt hat. Livius erwähnt von diesen Präfecten nur den letzten 1, 59, 12.

Dionys. 2, 12 sagt von Romulus : auxös [jsiv ££ dTidvxoiV eva xöv d'ptaxov dr.i-

5ei£ev, (j> xd; xaxd xyjv tcöXiv tpexo oeiv £7uxp£7ieiv oixovo;j.ta<; , öxe atixöc d^ayot

axpaxidv tmepöpiov, indem er irrig den princeps senatus mit dem praefectus urbi

zusammenwirft. Dieselbe Verwirrung kehrt noch gesteigert wieder bei Lydus
de mens. 1, 19. Der Bericht desselben Byzantiners de mag. 1, 38: xü> 5s el-

xoaxtb xpixii) xwv u-dxoav exet (= 267 d. St.) eU xpei; |Jt.oipa<; xd rrjs ^px^fc
Snrjpeftrj, et; xou? UTcdxou;, eic xöv xfj; 7röXe(u<; UTrapyov xal xöv ofjfxov (!)" xai

ol (xev u-axot öiipxouv xous ttoXs^oj;, 6 oe SrjfAOS scxpaxeuexo, o ^e \tAp u~ap-

yoz xt]v tioXiv ecpuXaxxe custos urbis 7rpoaaYopeu6jJievo<; ubaavei cp6Xa£ zt}z TioXeto?

ist nichts als einfältige Entstellung des dionysischen vom gleichen Jahr (8, 64),

wonach das Aufgebot in drei Theile getheilt wird, von denen der eine von dem
einen Consul gegen die Herniker, der zweite von dem andern gegen die Vols-

ker geführt wird, der dritte unter dem Stadtpräfecten T. Larcius die Hut der

Stadt übernimmt.

3) Er fehlt auch in den Beamtenverzeichnissen (S. 542). Unter den zur

Berufung des Senats fähigen Beamten nennt Varro (S. 201 A. 2) den Stadt-

präfecten an letzter Stelle. In den Elogien der Männer der Republik erscheint

wohl der Interrex , aber nicht die — damals allein noch praktische — Fest-

präfectur. Dagegen ist diese stehend in den Inschriften der Kaiserzeit.
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pielle Ausschliessung des Nichtmagislrats vom städtischen Regiment

unter dieser Annahme mit der Einrichtung der Stadtpräfectur in

Einklang steht, während sie sonst als eine Ausnahme von diesem

höchsten Princip charakterisirt werden müsste.

Wie die Voraussetzung des Interregnum die Vacanz des hoch- Oertiich«

sten Amtes ist. so ist die der Präfectur die Abwesenheit des oder Begrenzung

der höchsten Beamten von Rom. Diese Abwesenheit ist örtlich Wesenheit.

und zeitlich genau bestimmt. Oertiich wird nicht die Stadt in

das Auge gefasst, sondern das Stadtgebiet, worunter aber hier

zu aller Zeit das ursprüngliche eng begrenzte verstanden worden

ist (S. 61 A. 3) ; wenn die Magistratur sich jenseits dieser Grenze

befindet, sei es um Krieg zu führen oder auch bei einer aus-

wärtigen Festfeier die römische Gemeinde zu vertreten, so ist sie

im Sinne des Staatsrechts von Rom abwesend. Der Zeit nach

aber muss diese Abwesenheit länger als einen Tag dauern, um
die Verpflichtung zur Bestellung eines Präfecten herbeizuführen 1

).

Eingerichtet war die Institution auf die Einherrschaft; die

Einführung der Collegialität des Oberamtes führte hier zu ähn-

lichen Modifikationen wie bei dem Interregnum. Als abwesend

gilt die Magistratur, wenn von den Oberbeamten keiner in Rom
anwesend ist, wobei, anders als bei dem Interregnum, die Un-

gleichheit ihrer Gewalt im Allgemeinen keinen Unterschied macht 2
).

Es gilt dies auch von der Dictatur, so dass, wenn ein Consul

oder ein Prätor in Rom zurückbleibt, der Dictator bei dem Ver-

lassen der Stadt keinen Präfecten ernennt 3
) und die Bestellung

•1) Diese Bestimmung des latinischen Stadtrechts (S. 643 A. 4) wird unbe-
denklich auch auf Rom bezogen werden dürfen.

• 2) Der Tod beider Consuln führt, auch wenn der Prätor noch lebt, den-
noch, allerdings erst dadurch, dass der Prätor zur Abdication veranlasst wird,

&M Interregnum herbei ( S. 628). Die Abwesenheit beider Consuln dagegen ist

keineswegs Abwesenheit der Obermagistratur, so lange der Prätor in der Stadt

verweilt.

• !) Damit scheint in Widerspruch zu stehen Liv. 8, 36, 1 /.um .1. 429:
dictator praeposito in urbe L. l'upirio ('rasso, mayistro equitum Q. Fabio vetito

fmkquam pro mayistratu agere in cuUra rediit, indem es nahe liegt diesen
ii | all }>raef(ctus urbi zu betrachten. Aber es wird vielmehr daran zu er-

innern -ein, Ami der Dictator, wenn er im Felde steht, für die in Koni vorzu-

nehmende knshebvng und Xufuhrbe-chaffung seinen Keiterfiihrer delegiren kann
(Liv. 4, 27, 1. 22, 11, 3); da der Dictator diesen in dein \ orliegonden Fall

ausser A< ti % i tat setzt, it n nur folgerichtig, dass er diese Geschäfte einer an-
dern iVr-Hii iih.rtr.iirt. Dass die eaesarischen praeferti neben dein Heitert obrer

fuintimiirt haben IS. tili A. 2. 3 |, ist nirlit befremdend ; denn die Stellung
des Keiterfuhr.T- abwinkt -... /wischen < Mllziai und Magistrat, dass es sehr
bedenklich er -.dieint die für Con-uln und l'riitoren geltende Etegtfl auf ihn zu

Um, Aitirth. i. 2. Ann. 41
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desselben überhaupt so lange unterbleibt, als noch ein. Oberbe-

amter, wenn auch geringeren Rechts, in Rom verweilt. Auf

diesem Wege ist mittelst der Einsetzung der Prätur im J. 387

der Stadtpräfectur in ihrer wesentlichen Verwendung ein Ende

gemacht worden. So lange die Consuln allein die ordentlichen

Oberbeamten waren , muss es , da sie im Kriegsfall regelmässig

gemeinschaftlich commandirten (S. 47) , sehr häufig, späterhin

vermuthlich jährlich zu der Ernennung eines praefectus urbi

gekommen sein ; und dem entspricht auch die annalistische Dar-
Abkommen Stellung 1

). Aber nachdem das licinische Gesetz vom J. 387,
der Stadt- ° '

präfectur in wahrscheinlich eben um dieser factischen Ständiekeit des formell
Folge der °

Einrichtung nicht ständigen Stadtverwesers ein Ende zu machen, die Hinzu-
der Stadt- ° '

pratur. fügung eines Dritten gesetzlich an die Hauptstadt gefesselten

Oberbeamten , des Stadtprätors eingeführt hatte , konnte die

Voraussetzung, für die die Präfectur bestimmt war, das Ver-

weilen sämmtlicher Oberbeamten ausserhalb der Landesgrenze,

nur ausnahmsweise noch eintreten und ging damit das sehr

wesentliche Recht, welches bis dahin den Consuln hinsicht-

lich der Stadtverwaltung zugestanden hatte , ihnen verloren. In

stetiger Uebung blieb die Präfectur allein für das latinische Fest,

das wenigstens seit Einführung der Republik mehrere Tage

dauerte 2
) und dessen Ritual die Anwesenheit sämmtlicher Ober-

beamten der verbündeten Gemeinden erforderte 3
), so dass sogar

übertragen. — Eine wirkliche Ausnahme würde es dagegen sein , wenn die

caesarischen praefecti schon am Ende des J. 708 .neben dem in Rom anwesen-
den zweiten Consul functionirt haben (vgl. S. 644 A. 2).

1) Von Einsetzung der Republik an werden praefecti urbi erwähnt für die

Jahre 256 (Dion. 5, 75) — 258 (Dion. 6, 2) — 260 (Dion. 6, 42) — 267
(Dion. 8, 64; vgl. S. 640 A. 2) — 289 (Liv. 3, 3, 6) — 292 (Liv. 3, 8, 7.

c. 9, 6
5
Dion. 9, 69) — 295 (Liv. 3, 24) — 296 (Liv. 3, 29, 4; Dion. 10,

22—24). Dass sie nachher nicht mehr erscheinen , erklärt sich theils daraus,

dass Dionysios abbricht , theils daraus , dass die Consulartribune das Recht der

Präfectenernennung nicht haben.

2) Dionys. 6, 95 (vgl. Plutarch Cam. 42). Handb. 4, 441.

3) Dionys. 8, 87 berichtet, dass die Volkstribune von der Vorschrift keine

Nacht ausserhalb der Stadt zu verweilen nur befreit gewesen seien für die Zeit

des latinischen Festes, ev u> iräoat ftüo'jaiv at xfjs -oXeto; dpyai xoivtjv urcep xoO

Aaxwrov e&vou? xtji All $'jaiav £711 xö 'AXßaväiv opo? dvaßatvouaai. Strabon 5, 3, 2

p. 229: svxaüOa Ttufj-aioi cun xot; Aaxtvon; Alt ftuouaiv, ottraaa Y] auvapyta

d&poioftetoor xf
t

izokei Icpiaxäatv d'pyovxa 7ip6i; xöv xfj? ftuaiac ypovov xä»v

Yvojpi|Au)V xivd veujv. Liv. 25, 12, 1 : Romae consules praetoresque usque a. d. V.

k. Mai. Latinae tenuerunt. Damit steht freilich im Widerspruch Dio 41, 14 vom
J. 705 oder 706: uoXiapyoc ouoeU H td? dvoyds, tuaTrep etthaxo , -fip^f], dXX'

ot axpaxiQYOt ~dvxa xd ^TiißdXXovxa auxip ota>xr)oav , was sich wiederholt in dem
J. 718 (Dio 49, 16) und wohl auch 733 (Dio 54, 6). Damals müssen also Prä-
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der Stadtprätor von Rom dafür von seiner Verpflichtung in Rom
zu verweilen dispensirt ward. Dieser praefectus urbi feriarum Prae/eetus

Latinarum 1
) , wie er zum Unterschiede von der durch Au-

/er

gustus neu eingeführten nur dem Namen nach gleichen Stadt-

präfectur in der Kaiserzeit genannt wird, ist zwar nicht ständig,

wohl aber wird er Jahr für Jahr noch unter dem Principat be-

stellt 2
;.

Wann der Stellvertreter einzusetzen ist, schreibt das Gesetz Bestellung

vor; die Auswahl der Person bleibt dem zu vertretenden Ream- vertrete«.

ten. In das Recht den Stadtpräfecten zu ernennen oder, wie

der technische Ausdruck lautet, ihn zurückzulassen [praefectum

relinquere 2
)) greifen weder die Comitien ein 4

) noch hat der Senat,

so viel wir wissen
,

je auf diese Ernennung eingewirkt. Dieses

Recht war zugleich eine Pflicht 5
) ; und ohne Zweifel unterlag der-

jenige Reamte, der den Präfecten zu bestellen hatte und es nicht

thal, dafür der gerichtlichen Verantwortung. Aber einen directen

toren für die Rechtspflege zurückgeblieben sein. Im J. 712 kam es sogar vor,

dass der Prät'ect selbst das Latinerfest abhielt (Dio 47, 40), was ganz widersinnig

war und mit Recht unter den Portenta aufgeführt wird.

1) Praefectus urbi (oder urbis) feriarum Latinarum findet sich auf den In-

schriften Orelli 3149 und 3153, und dem entspricht die bei Dio übliche Be-
zeichnung KoXlapxoc ii xd; dvoyd; (z. B. 49, 16; vgl. 54, 6. 17 u. a. St. m.).

Gewöhnlich fehlt selbst auf den Inschriften der Beisatz urbi.

2) Tacitus ann. 6, 11: duratque simulacrum
,

quotiens ob ferias Latinas

praeficitur qui consulare munus usurpet. Dio merkt an, dass in einzelnen Jahren
ausnahmsweise diese Magistratur ausgefallen sei (S. 642 A. 3). Pomponius
1, 2, 2, 33: postea fere Latinarum feriarum causa introductus est et quotannis

observatur.

3) Dieses ist die technische Formel dafür nach der Tafel von Salpensa

;

Gelltal 14, 8; Pomponius Dig. 1, 2, 2, 33; Liv. 3, 3, 6; Dionys. 10, 23.

Rubino Forsch. S. 300 A. 3.

4 ) Das Gegentheil ist zwar behauptet worden , weil Dio 54, 6 von einer

toporf] Tis r.zy. ty
(

v -<> tj iroXldipYOU Wj otd toc; ävoyd; alpoufjivoy yetpoxovlav

oju.^ä'ja spricht. Aber Dio braucht das Wort yeipotovta ganz gewöhnlich auch

<la, wo keine Abstimmung stattfindet , zum Beispiel von den Consuln der Kai-

serzeit (so 58, 20), und die Tapay-fj selbst ist darauf zu beziehen (S. 645 A. 1).

dass die beiden Consuln sich nicht «laiüber einigen konnten, wer zuletzt die

Stadt verlassen und also den Präfecten bestellen sollte ; aus welchem Dilemma
allerdings ein verfassungsmässiger Ausweg schwer zu finden war.

f>) Pottpoaioi Dif. L, 2, 2, 33: quotiens profwiscuntur {m<i<jistr<itus), unus
relin'juitur qai ius dicat. Bestimmter noch als diese Worte des Juristen zeugt

••hichte der l'riif'ectiir des launischen Testes dafür, dass die Bestellung

jii.ht ficiiltativ war, sondern obligaton- h Dasselbe gilt von der gleichartigen

Muiiicipalpräfectur nach dm /ciiirtiiss des Stadtrechts von Salpensa c. 25: ex

im in eo munieipio i(ure) d(icundo) p{raerunt) uter postea ex to muui<-i}>i>

jimfirisrctur neque eo die m (d munieipium esse se rediturum OfMmMqr, quem
praefectum munieipi rtlinquere volet facito ut U ntnt . ... et cum it<i

iuraverit, praefectum eum eins munieipi relinquito.

41*
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Zwang zur Vornahme dieser Handlung hat das römische Staats-

recht nicht gekannt und ebenso wenig ein Surrogat der Präfectur

für den Fall ihrer Nichtbestellung. — Es haftet aber die Prä-

fectenernennung durchaus an dem Oberamt und zwar ausschliess-

lich an demjenigen besten Rechtes. Dieselbe kommt zunächst

dem König zu 1
). — Der Dictator hat sie nicht bloss ursprünglich

besessen, sondern auch noch nach dem licinischen Gesetz für den

Fall ungeschmälert behalten, wenn es in Rom an andern Obor-

beamten fehlte (S. 641 A. 3) und er selber die Stadt verliess.

In dieser Weise hat Caesar als Dictator im J. 709 für die Zeit

seiner Abwesenheit von Rom Präfecten ernannt 2
), ebenso zwei

Jahre vorher sein Reiterführer, für welches letztere Verfahren

es freilich an Präcedentien fehlte 3
) . — Dasselbe Recht hat in

früherer Zeit allgemein den Consuln zugestanden 4
), ist ihnen

aber dann mit Ausnahme der Ernennung für das latinische Fest

wahrscheinlich durch das licinische Gesetz geradezu entzogen wor-

den 5
). Von den beiden Consuln übt dasselbe derjenige aus,

1) Tac. (S. 640 A. 2); Liv. 1, 59, 12.

2) Im Anfang des J. 709 gab es keinen anderen patricischen Beamten al&

Caesar, Consul ohne Collegen und Dictator , damals in Spanien abwesend , und
dessen Reiterführer M. Lepidus. Das Regiment der Stadt stand nach Caesars
Anordnung bei diesem und bei sechs oder acht Präfecten. Sueton Caes. 76

:

praefectos pro praetoribus constituit, qui absente (der Memm. hat quia praesente,

das ist quiapsente statt quiapsente') se res urbanas administrarent. Dio 43, 28

:

TTjV TtoXlV Ttp AsTUOO) 'All TToXlOtVOJAOt? TlGtV 6'ATVi, &$ TtCt So%£t, T) ££, U)£ JJtaXXoV

7T£7riaT£'JTat, iniTpb\>ai. Münze mit C. Caesar die. ter. und L. Plauens praef.

urb. (R. M. W. S. 651). Zwei von ihnen verwalteten das Aerarium anstatt

der Quästoren (Dio 43, 48). Vgl. S. 641 A. 3.

3) Als im J. 707 von den beiden einzigen zur Zeit vorhandenen Oberbeamten,
dem Dictator und dem Reiterführer, der letztere Rom verliess, um den Aufstand
der Truppen in Campanien zu unterdrücken , bestellte derselbe den L. Caesar
zum Stadtpräfecten, Ö {xy] Tra>7toTe x<j> lizTtdpyjup iijouaia TioieTv tjv (Dio 42, 30).

Allerdings war der praefectus urbi bisher nie anders als von dem zur Zeit höch-
sten Magistrat eingesetzt worden (Rubino Forsch. S. 301 A. 1).

4) S. 640 A. 2. Allerdings finden wir im J. 720, in dem Caesar nicht

Consul war, von ihm ernannte Präfecten (Dio 49, 42: ocipSTot &7tö to0 Kaicapo?
rcoXtapyoi); allein diese Anordnung aus der Zeit der Triumvirn , die ja in der

Ernennung der Beamten durchaus freie Hand hatten , schliesst nicht aus
, dass

regelmässig die Consuln den Präfecten bestellten. Entscheidend ist für das
normale Verfahren der einem solchen Präfecten gegebene Beisatz factus ab imp.
Hadriano Aug. II cos. (Orell. 3153) ; wonach also die vom Kaiser ernannten
Präfecten dieser Art zwar grösseres Ansehen genossen, aber auch sie vom Kaiser
nur ernannt wurden, wenn und insofern er Consul war.

5) Hätte der consularischen Präfectenernennung kein anderes Hinderniss-

entgegengestanden als das factische des städtischen Prätors, so müsste den
Consuln doch für den Fall , dass der Stadtprätor starb oder abdicirte , dies

Recht geblieben sein; dies ist aber nicht der Fall (S. 628 A. 1). Anderer-
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der die Stadt zuletzt verlasst 1

). — Den Beamten consularischer

Gewalt ist das Recht der Präfectenernennung nicht zugestanden

worden 2
), das heisst, da hier nur die in der Stadt competenten

in Betracht kommen , nicht den Consulartribunen , von denen

vielmehr, wenn sie ins Feld abgehen
;
immer einer in Rom an

Stelle des Stadtverwesers zurückbleibt 3
) ,

und vielleicht auch

nicht den Decemvirn legibus scribundis 4
) . — Der Präfectus selbst

durfte gleichfalls sich nicht wieder einen Stellvertreter bestellen 5
),

seits erklärt es sich sehr wohl, dass das licinische Gesetz, indem es das so gut .

wie beseitigte Consulat wieder herstellte und den Consulartribunat abschaffte,

das dem letzteren mangelnde Recht der Präfectenernennung dem Consulat nicht

zurückgab.

1) Stadtrecht von Salpensa c. 25 (S. 643 A. 5). Zerwürfnisse konnten

hiebei nicht ausbleiben; erwähnt werden dergleichen bei Sallust hist. 1, 40
Dietsch : de praefecto urbis quasi possessione (possessio die Hdschr.) rei publicae

magna utrimque vi contendebatur, was mit Wahrscheinlichkeit auf die Ernennung
der Festpräfecten für 676 bezogen wird , und bei Dio 54, 6, wonach es im J.

733 über die Wahl (yeipOTOvia) des Stadtpräfecten zu Unruhen kam (S. 643 A. 4).

2) Es wird dies" in der Weise geschehen sein, dass in dem Gesetz, welches

die einzelne Magistratur ins Leben rief, der Begriff des consulare imperium de-

tinirt und dasselbe mit dieser Einschränkung verliehen ward; ähnlich wie die

Dictatur anfangs optima lege, dann in schwächerer Form vergeben wurde.

3 ) Wo von der Vertheilung der Geschäfte unter die Consulartribune die

Rede ist, bleibt einer in Rom als praefectus urbi. Liv. 4, 31 : Cossus praefuit

urbi] 4, 36: Ap. Claudium .... praefectum urbis relinquunt: 4, 45: facto

senatus consulto, ut duo ex tribunis ad bellum proficiscerentur , unus res Romae
curaret, certamen subito inter tribunos excitum; se quisque belli ducem potiorem

ferre, curam urbis ut ingratam ignobilem aspernari . . . Q. Servilius . . . inquit

. . . filius meus extra sortem urbi praeerit. 4, 59: Cn. Cornelius unus Romae
relictus ; 6,6: te, Ser. Corneli, praesidem huius publici consilii, custodem reli-

gionum comitiorum legum rerum omnium urbanarum collegae facimus. 5, 2, 12.

(vgl.- c. 7, 12") 6, 22, 1. Von den Consuln wird kaum je (vgl. S. 35 A. 1

und Liv. 9, 42, 4) etwas Aehnliches berichtet; was kein Zufall sein kann.

Allerdings haben dann diejenigen geirrt, die die Einsetzung der drei Consular-

tribune 310 darauf zurückführten, dass gleichzeitig drei Kriege hätten geführt

werden müssen (Liv. 4, 7, 2J; aber dagegen sprechen auch andere Gründe (s. den

betreffenden Abschnitt).

4) Liv. 3, 41 und Dionys. 11, 23 lassen acht Decemvirn an die Spitze der

beiden Heere treten, während Ap. Claudius mit Beistand des Sp. Oppius in Rom
bleibt ad tuendam urbem. Hier scheint allerdings Oppius als adiutor des Appius

bezeichnet zu werden, weil dieser als praefectus urbi gedacht ist; und auf jeden

Fall ist es auffallend, dass einige der Überbeamten auf das Coinmando verzichten.

Imlt-ss bleibt es doch sehr fraglich, ob damit wirklich gesagt werden soll, dass

den Decemvirn dass Recht der Präfectenernennung fehlte : zumal da sonst im

allgemeinen ihre Befugniss weiter reicht als die consularische. — Lydus Angabe
de mag. 1. 'M . da*s .Irr erste der Den-mvirn Tfj; ™$).e<o; c.6Xa£ TtpoOTfloprjiW .

genügt es zu erwähnen.
"») Tale! von Silprnsa: ei qui ita praefectus relictus erit in Omnibus

rebus id ius taqut potesta» esto praeterquam de praefecto relinquendo quod

ius quaeque pntestan lt. I. Uviri\s] . . . dnlur. Zum ersten und letzten Mal ward

hievon in Rom abgewi.-lien unter Caesar im J. 709 Dio I o/iapyd; ti; iv

xal; avo/ai; xorrarca; Irepov aux«^; tf}( Ooxepala; ivftt(Xrro xoi dxctvoc dXXov
\fXt ItpÖTCpOV (A-fjjy &3TCp«$V 7TOTC d^VCTO.
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offenbar in Folge der Regel , dass der Mandatar nicht weiter

mandiren kann l

)
. — Endlich ist auch dem Prätor das Recht

der Präfectenernennung versagt geblieben 2
) ; indess hat ihm

dasjenige der Mandirung der städtischen Amtsgewalt für dia

Dauer seiner Abwesenheit von Rom nicht völlig gefehlt. Der

Stadtprätor zwar, der verpflichtet war während seiner Amtszeit

in Rom zu verweilen, konnte eine solche Mandirung nicht vor-

nehmen. Dagegen diejenigen Prätoren, die durch das Loos zu einer

hauptstädtischen Thätigkeit berufen, aber nicht durch gesetzliche

Vorschrift an die Stadt gefesselt waren, wie namentlich der Pe-

regrinenprätor , haben allerdings, wenn sie in den Fall kamen

ausserhalb der Stadt zu funclioniren oder sonst in erlaubter Weiso

die Stadt verliessen, bei ihrem Abgang ihre Jurisdiction man-

dirt 3
). Indess ist diese Befugniss, die erst mit der Einrichtung

der Peregrinenprätur im Anfang des 6. Jahrh. aufgekommen sein

kann, von dem uralten Mandirungsrecht, aus dem die Stadtpräfectur

hervorgeht, qualitativ verschieden, theils insofern sie nicht die

Abwesenheit der Obermagistratur von Rom, sondern nur die des

einzelnen Trägers der Specialcompetenz zu ihrer Voraussetzung

hat, theils insofern dem Prätor allem Anscheine nach nicht die

freie Wahl des Stellvertreters zusteht, sondern er gehalten ist

seine städtischen Geschäfte einem seiner Collegen, regelmässig

dem Stadtprätor zu mandiren, wodurch die Function eines Nicht-

beamten in der Stadt vermieden wird und nur ein schon fungi-

render Beamter weitere Functionen übernimmt 4
).

Quaiiücation Die Ernennung der Präfecten der Stadt ist weder an ireend
des Stell-

vertreters.

1) Paulus Big. 1, 21, 5: [mandatarium] mandatam sibi iurisdictionem man-
dare aiteri non posse manifestum est. Freilich würde dem Präfecten auch ent-

gegenstehen, dass er Rom nicht verlassen darf (S. 649 A. 1).

2) Die Möglichkeit der Ausübung fehlte ihm nicht ; hätte er den Consuln

gleichgestanden, so hätte, wenn ^on den Oberbeamten , die Rom\verliessen, der

letzte ein Prätor war, dieser den Festpräfecten ernannt. Aber offenbar concurrirte-

der Prätor dabei nicht.

3) Liv. 24, 44, 2: M. Aemilius praetor, cuius peregrina sors erat, iuris

dictione M. Atilio collegae praetori urbano mandata Luceriam provinciam haberet.

Papinian (Big. 1, 21, lpr.): lege Iulia de vi nominatim cavetur, ut is cui obti-

gerit exercitio possit eam si proftciscatur mandare : non aliter itaque mandare po-

terit
,
quam si abesse coeperit , cum alias (in Papinians Zeit, nicht aber in der

republikanischen) iurisdictio etiam a praesente mandetur. Das gleiche Verfahren,

auf das bei der Prätur zurückzukommen ist, begegnet öfter, aber die Vermitte-

lung durch das Mandat erscheint nur hier.

4) Julianus (Big. 1, 21, 3): si praetor sit is qui alienam iurisdictionem

exequitur , non tarnen pro suo imperio agit, sed pro eo cuius mandatu ius dicit^

quotiens partibus eius fungitur.
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welche Formalien geknüpft noch an eine gesetzliche Qualifikation l
) ;

man wird in dieser Hinsicht die Stadtpräfectur nicht nach Ana-

logie der Magistrate behandelt haben, sondern vielmehr nach der

der Offizierstellen
;

welche in älterer Zeit der Oberbeamte nach

Ermessen besetzte. Darum sind auch ohne Zweifel die Plebejer,

seit sie als römische Bürger betrachtet wurden, auch zur Ueber-

nahme der Präfectur befähigt gewesen. — In Folge davon ist die

Festpräfectur bereits in der späteren Republik und ebenso in der

Kaiserzeit durchgängig von ganz jungen allerdings der Regel nach

dem senatorischen Stande angehörigen 2
)

, aber noch nicht in den

Senat eingetretenen 3
) Leuten, missbräuchlich sogar einige Male

von unmündigen Knaben 4
)
verwaltet worden.

Wie das Ende der Vacanz fdem Interregnum , so macht Beendigun§
1 c ' der Stell-

die Rückkehr des oder eines der Oberbeamten in den Stadt- Vertretung.

bezirk der Präfectur nothwendig ein Ende 5
). — Ebenfalls er-

losch dies Mandat wie jedes andere , wenn der Mandant starb

oder sonst wegfiel, wogegen willkürlicher Rücktritt schwerlich

zulässig gewesen sein wird. — Auch Abberufung und Wechsel

des Mandatars waren an sich statthaft 6
); für die Festpräfectur

1) Ohne Zweifel hat man in älterer Zeit, so lange die Präfectur noch etwas

bedeutete, durchgängig ältere und erprobte Männer mit ihr betraut ; aber dass

nur Consulare dazu fähig gewesen sein sollen, ist eine willkürliche Supposition,

und es ist mehr als bedenklich ihr zu Gefallen die überlieferte Lesung bei Liv.

3, 24, 2 zu ändern. Wenn die Tafel von Salpensa für den Präfecten ein Alter

von 35 Jahren und die Decurionenqualität fordert, so sind das natürlich Neue-
rungen, die in der Municipalverfassung, wo die Präfectur noch eine ernstliche

Bedeutung hat, leicht begreiflich sind, auf die römische Präfectur aber keine An-
wendung leiden.

2) Es wird als Missbrauch gerügt , dass im J. 720 £v tai<; d-voyaTs alpetoi

'j-o toü Kataocpoc TcoXictpyot 7raioe; avr
(
ßoi d£ iTnrdwv, dXk' oux Ix ßouXeuTuw

frrovötcc Yjp£av (Dio 49, 42). Auch nach Strabon (S. 642 A. 3) wird twv yvoj-

plpcov ti; vewv zum Präfecten ernannt; und dasselbe bestätigen die inschriftlich

bekannten sehr zahlreichen Beispiele.

3) Dass dies schon zu Gracchus Zeit Regel war, zeigt die Aeusserung des

Junlm bei Gellius (S. 202 A. 1). Für die spätere Zeit ist es bekannt; vgl.

z. K. olta AI. Antonini c. 4: virilem toyam sumpsit quinto decimo actatis anno
. . . nee multo post praefectus feriarum Latinarum fuit. Die Uebernahme der

Präfectur vor dem Sevirat bezeugen die Inschriften Orelli 2761 (dagegen nach

dem Sevirat 3048. 3134); vor dem VTgftitivirat Orelli 890. 2761. 3153; zwi-

lefcefl Vipintivirat und Quästur 3o4(>. 3134; vor def Qüfettll 3149.

3o Im .1. 72Ö i A. 2) uri r.'.l (Dio 53, 33): x,Sv xajT« dvo^ai; ouo

%a& rxdtarqv ^)iipo - /rjoav *al et; fl xt; aytä»> ouoi e; p.eipaxt<5v kiu

xtk&n ö|x(u; v>;£v.

Ö) Tafel von .Salpensa: doner in i<l initnirij>ium nlteruter er Ihiri* <i<l"r,t.

nt.-r dem J. 720 Ist von mehreren l. ,i. , t. „ die Rede ( Dlo 49,42),
in I. 731 sogar von je zwei Präfecten auf JtMn Festtag (Dio 53, 33); und die



— 048 —
sind sie indess späterhin untersagt worden *}. — Im Fall der

Erledigung der Prafectur bietet das Staatsrecht keine andere

Aushülfe als das Recht des Oberbeamten die Stelle wieder zu

besetzen.

competenz Was die Competenz anlanet, so ist zunächst die Colle-
des Stell- ... _ . .. f_ , _

Ä a T . .__
Vertreters, giantät bei dieser gleich dem Interregnum aus der Monarchie

übernommenen Institution ausgeschlossen. Es wird nur ein prae-

fectus urbi eingesetzt; nur der Dictator Caesar hat sich darüber

hinweggesetzt und mehrere Praefecti neben einander und mit

getheilten Competenzen (S. 644 A. 2) ernannt. Im Uebrigen

steht der Präfectus, wie der Interrex, dem Magistrat, den er

vertritt, wesentlich gleich. Hinsichtlich der Insignien trifft dies

allerdings nur in beschränktem Grade zu; die praefecti urbi

Caesars haben die Prätexta, den curulischen Sessel und zwei Lic-

toren, das heisst prätorische Insignien, die Festpräfecten wahr-

scheinlich diese Auszeichnungen nicht (S. 367 A. 5). — Aber für

die Amtshandlungen geben die Gesetze (S. 645 A. 5) dem Präfecten

sämmtliche Befugnisse des Oberamts mit Ausnahme desjenigen

der Präfectenernennung selbst. Die einzelnen Zeugnisse bestätigen

dies in der Weise, dass ihm, eben wie dem Interrex, das Ver-

sehen wenigstens der sämmtlichen consularischen wie prätorischen

Amtsgeschäfte obliegt 2
); wesshalb auch, als Caesar diese Institu-

tion wieder mit praktischem Effect verwendete, die Einsetzung

mehrerer Präfecti erforderlich schien (S. 644 A. 2). — Das Im-

perium im Amtsgebiet müitiae mangelt dem Präfectus in Folge

der Vorschrift, dass er während seiner Verwaltung nicht länger

letztere Stelle zeigt, dass diese mehreren Präfecten nach, nicht neben einander

functionirten. — Allerdings ist in diesem Fall, wo der Präfectus nicht 'zurück-

gelassen' wird, nicht abzusehn, welchem der beiden Consuln die Bestellung zu-

stand; ob und. welche Antwort das römische Staatsrecht auf diese Frage gehabt

hat, muss dahingestellt bleiben.

1) Augustus schrieb im J. 736 vor töv 7io)aap^ov xöv 1$ xd? dvo^d; xafti-

axd[j.evov £va del aip&Tcfrat (Dio 54, 17). Dass unter Claudius hievon abge-

wichen worden ist, kann aus Dio 60, 5 nicht mit Sicherheit gefolgert werden.

2) Insofern bezeichnet der Biograph des Marcus c. 4 die Thätigkeit des

Präfecten richtig als pro magistratibus agere. Wahrscheinlich hatten sogar die

Präfecten auch die Geschäfte der niedern Magistrate zu versehen , so weit diese

ebenfalls an dem latinischen Fest sich betheiligten; von der Jurisdiction der

curulischen Aedilen wenigstens kann dies nicht bezweifelt werden (S. 173 A. 3).

Daran kann es anknüpfen, dass Caesar durch seine Präfecten das Aerarium ver-

walten liess (S. 644 A. 2). Theoretisch scheint übrigens, so wenig Ober-
beamte und praefecti neben einander denkbar sind, dem gleichzeitigen Func-
tioniren der praefecti und der Unterbeamten kein Bedenken entgegenzustehen.
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als einen Tag Rom verlassen darf 1
) ; im Uebrigen führt er inner-

halb dieses Gebiets, so weit es nöthig ist, auch den Oberbefehl 2
)

.

Darum tritt in der Handhabung der Geschäfte, da zumal die

Verhältnisse die Amtführung domi früh auch factisch zu einer fast

ununterbrochenen Friedensverwaltung machten, bei dem Präfecten

die Jurisdiction in den Vordergrund 3
j

, so dass er sogar titular

bezeichnet wird als praefectus urbi iuri dicundo*). Selbst den

während der latinischen Ferien eintretenden Präfecten ist diese

Thätigkeit geblieben 5
). Sie umfasst dem Rechte nach nicht bloss

die prätorische Civiljurisdiction, sondern die Gompetenz aller mit

Jurisdiction versehenen Magistrate, auch der späteren Quästions-

prätoren 6
) ;

erst Claudius hat sie beschränkt, wie es scheint in-

dem er vorschrieb den jungen Leuten nur gleichgültige und

Routinesachen zur Erledigung vorzulegen 7
). — Endlich ist der

Präfect befugt die Rürgerschaft und den Senat zu berufen und

gültige Volks- 8
) und Senatsbeschlüsse (S. 202 A. 1) zu bewirken.

1) Stadtrecht von Salpensa c. 26 : isque dum praefectus erit quotiensque

municipium egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto. Diese der S. 643 A. 5

erörterten correlate Vorschrift darf unbedenklich auch auf Rom bezogen werden.

2) Hierauf ist Tacitus (S. 640 A. 2) subitis mederi zu beziehen; ferner

die in den Annalen durchaus obwaltende Auffassung des praefectus urbi als des

Commandanten der Stadt und der städtischen Reserve , welches in den sämmt-

lichen S. 642 A. 1 angeführten Erzählungen (mit Ausnahme der das J. 295 be-

treffenden) die dem Stadtpräfecten zugewiesene Rolle ist und sogar noch bei seinem

Nachfolger, dem Stadtprätor in gleicher Weiße vorkommt (Liv. 7, 25). Dies ist

auch ohne Zweifel richtig; nur vergesse man nicht, dass die Amtsgebiete domi

und militiae örtlich getheilt sind, also das Stadtcommando zu dem ersteren gehört.

3) Tac. (S. 640 A. 2): qui ius redderet. Pomponius (S. 643 A. 5): qui

ius dient und sonst öfter.

4) Inschrift von Sagunt aus der Zeit des Tiberius C. I. L. II, 3837 =
Orell. 3837. Es kann nur der praef. fer. Lat. gemeint sein.

f)
|
Tacitus arm. 4, 36 unter dem J. 25 n. Chr.: postulandis reis tarn con-

tinuuH annus fuit, ut feriarum Latinarum diebus praefectum urbis Drusum auspi-

candi yratia tribunal ingressum adierit Calpurnius Salvianus in Sex. Marium
;

quod a (laesare palam increpitum causa exilii Salviano fuit. Sueton Ner. 7

:

auspicatus est iurisdictionem praefectus urbi sacro Latinarum celeberrimis patronis

non tralaticias ut assolet et breves, sed maximus plurimasque postulationes certa-

tim ingerentibus, quamvis interdictum a Claudio esset.

(i) T.i.-itus a a. <>. ( A. 5).

7) A. 5. Darin darf nicht irre machen, das* dem Kaiser Marens nachgerühmt

wird, da>s er sieh dftftMf PuiMtlOB praeclarissirne entledigt habe
(
vita e. 4).

lür das Recht des PltfettM dir CoarftlM zu i.eruien sprüht mehr des-

rrelates Verhältnis« zu dem iui referendi (S. 201). als d.iss eine der zur

l.egitimirnng der Abschaffung mnenen Coinbinationen die

Wahl der ersten Coumiln durch |tn pratfevtus urbi vor sieh gehen lässt (Liv.

1. Uli. 4) Indes» ist unter den VerlegenheiUbypotlmf diese noch die leid-

ttdwte, sofern man sie in der Weise fasst, dass das k.'.jugtlnim reelitlieli ni< ht

durch die Vertreibung des letzten Königl aufhörte, s-mdern Mit durch die Wahl

der ersten Consnln.
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III. Stellvertretung der Unterbeamten im städtischen

Regiment.

In wie weit bei den Unterbeamten Stellvertretung stattge-

funden hat, ist wenig aufgeklärt, da wir nicht viel über diese im

Ganzen untergeordneten Vorgänge erfahren. Hier soll kurz zu-

sammengestellt werden, was über die Vertretung der nicht dem

consularisch-prätorischen Collegium angehörigen oder gleichstehen-

den bei der städtischen Verwaltung betheiligten Beamten, der

Censoren, der Aedilen, der in der Stadt fungirenden Quästoren

sich ermitteln lässt. Es bezieht sich dies allein auf die Stell-

vertretung wegen Ausfalls der Beamten. Stellvertretung für den

Fall der Abwesenheit, wie sie bei dem Oberamt vorkommt, scheint

sämmtlichen niederen Aemtern fremd 'gewesen zu sein; auch

fehlte dazu hier fast durchaus die Veranlassung, da die meisten

dieser Magistrate gesetzlich verpflichtet waren während ihrer

Amtsführung Born nicht zu verlassen.

Ersatz inner- Fiel ein Unterbeamter aus, so dass dadurch eine Gompetenz

coiiegiums; vacant ward 1
), so wird zunächst die Deckung der Lücke durch

die Abänderung der Geschäftstheilung des betreffenden Golle-

giums, wahrscheinlich unter Einwirkung des Oberbeamten und

durch diesen des Senats , herbeigeführt worden sein , so weit

ausserhalb dies nach den Umständen möglich war 2
). Aber oft war dies

giums durch nicht der Fall, namentlich wenn die ganze Kategorie fehlte; was

beamten. nach den römischen Ordnungen häufig eingetreten sein muss.

Denn dem Zwischenkönig stehen, so wenig wie dem Könige,

niedere Magistrate zur Seite (S. 637) und es ist insofern jedes

consularische Interregnum auch zugleich nothwendig ein ädili-

1) Bei collegialisch besetzten Competenzen , wie namentlich bei der städti-

schen Quästur, entsteht durch den Wegfall des einen Beamten überall keine

Vacanz, so wenig wie durch den Wegfall eines einzelnen Consuls.

2) Nachweisbar ist allerdings in Betreff der Unterbeamten nur ein einziger

Fall der Art, der des in den Inschriften C. /. L. VI, 1455. 1456 begegnenden
triumvir kapit. a. a. a. f. f. f. ; bei der Geschäftstheilung dieser Vigintivirn

wurden also, ohne Zweifel weil das Collegium unvollzählig war, zwei Compe-
tenzen ebenso combinirt, wie dies so oft bei den Prätoren vorgekommen ist.

Aber wahrscheinlich griff man nicht selten zu einer solchen Aushülfe. So mögen,
wenn zum Beispiel von den Aedilen einer starb und dadurch das von ihm ver-

waltete Stadtviertel vacant ward, die drei übrigen Aedilen von den Consuln

angewiesen worden sein um dasselbe zu loosen. Fielen die beiden Stadtquästoren

weg, was freilich nicht leicht vorkommen konnte, so setzte man vielleicht andere

Quästoren an ihre Stelle.
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cisches und quästorisches. Da ferner nach der consularischen

Verfassung die Wahl der Beamten ihrer Rangfolge gemäss sich

vollzog (S. 561), so müssen die -Interregnalvacanzen bei den

niederen nothwendig länger gedauert haben und auch häufiger ein-

getreten sein als bei den oberen. Vielleicht hat für solche Fälle die

allgemeine Regel gegolten, dass die vacanten Geschäfte der Unter-

beamten
, so weit sie nicht durch besondere gesetzliche Bestim-

mung dem fehlenden Collegium ausschliesslich vorbehalten waren *),

von den betreffenden Oberbeamten oder doch in ihrem Namen
und unter ihrer Verantwortung 2

) vorgenommen werden, also die

Dinge wieder in die Lage kommen wie vor Einrichtung der be-

treffenden Magistratur. Dies entspricht dem Princip; denn das

Oberamt nimmt im Staatsrecht die Stellung ein wie das Eigen-

thum im Privatrecht, so dass jedes Beamtenrecht ihm zukommt,

über das nicht speciell anderweitig verfügt ist. Es entspricht

diese Regel aber auch den einzelnen Anwendungen, so weit wir

deren kennen. Bei der Censur, deren nicht ständige Beschaffen-

heit die Vacanz normal herbeiführte, besteht zunächst eine be-

sondere Prorogation nicht der Amtsgewalt überhaupt, sondern der

Befugniss zur Abnahme der Baucontracte, für welche den Gensoren

häufig weitere achtzehn Monate eingeräumt worden zu sein schei-

nen :J

) . Im übrigen tritt während der Vacanz das oben bezeichnete

Verfahren ein: das Lustrum und die sonstigen im eminenten

Sinn censorischen Geschäfte ruhen; die censorische Judication

und die andern mit diesem Amt verbundenen Functionen verwaltet

das consularisch-prätorische Collegium. — Auf dem gleichen

Grundsatz scheint es zu beruhen, dass in Ermangelung der curu-

lischen Aedilen ihre Jurisdiction nach stehendem Gebrauch durch

die beiden städtischen Prätoren ausgeübt wird 4
;; dass der Aus-

1 ) Der Prozess de vi, den Milo 697 gegen Clodius anstellte, scheiterte daran,

dass dem Gesetz nach der Stadfprätor die Ujuästoren zur Ausloosung der Geschwor-

nen anweisen sollte und es Quästoren zur Zeit nicht gab; der Vorschlag die

D| in anderer Weise zu bewirken wurde gemacht, drang aber nicht

ünl i
i>io 30, 7).

'2) Di«- t.i<ti .-Im- Mrlhntri-tiinK ist für das Staatsrecht glftfofegültig'j es fragt

mir. wer im Rechtssinn den Act \ortfenominen hat. Dir Mandatar, der nur im

Auttr.it: d<T < misuln dem Aerarium vorstand, ist keineswegs pro quatatore; eher

könnt« der Consul so heissen.

.1)1 Das Nähere in dem Abschnitt von der Censur.

i) Dies Verfahren erwähnt Dio unter den .1. 718 i-J'.i. Hl) und ."'2f> (53, 2),

wo er hinzusetzt: ."/ /.-n xd llMtgtfrom xd !*t? 7:r,o<j-r}xovxa

xot; oxpaxrjot;, xctDd^ef» cWioxo, xd jacv jacICuj x<j> doxv.v<5|Ao> , xd oe ifxtpa xm
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schluss der Consuln von der Civilgerichtsbarkeit auch hier fest-

gehalten ward, ist begreiflich. — Ein analoges Beispiel in Betreu

der Quästur ist nicht bekannt; doch ist vielleicht auch hier das-

selbe Gesetz zur Anwendung gekommen 1
). — Wenn wir über

die positiven Massregeln, mittelst deren die Lücke gedeckt ward,

nur ungenügende 'Auskunft erhalten, so ist die negative Thal-

sache ebenso sicher wie wichtig, dass man zu diesem Zweck im

städtischen Regiment weder jemals die früheren Amtsinhaber

durch Verlängerung der Amtszeit 2
)

noch andere Nichtbeamte 3
)

herangezogen, das heisst dass man die Promagistratur, deren

Verwendung im militärischen Regiment auch auf diesem Gebiet

wir sogleich darzustellen haben werden , von dem städtischen

auch in diesen untergeordneten Kreisen schlechthin fern gehalten 4
)

£evixöp TrpoGTayJHjvai; ferner die Inschrift ungefähr aus derselben Zeit Hermes
4, 370 = C. 1. L. VI, 1501 : pr{aetor) ex ${enatus) c(onsulto~) pro aed(ilibu9)

cur(ulibus) ius dixit. Nicht von Rechtswegen also trat diese Vertretung ein, wie

dies bei der Censur der Fall war , sondern jedesmal nach Senatsbeschluss ; und
es war dies auch in der Ordnung, denn bei der Censur war die Vacanz vor-

gesehen, hier zufällige Ausnahme.

1) Wenn, wie es scheint, die municipale Inschrift vom J. 697 {C. I. L. I,

604), die einen aedilis pro q{uaestore) nennt, zu fassen ist von einem Aedilen,

der als solcher die Quästur mit versah , so legt dies allerdings die Frage nahe,

ob in Rom nicht ebenso verfahren worden ist. Aber darauf hin den Satz auf-

zustellen, dass bei Vacanz der Quästur die Aedilen für sie eintreten, erscheint

doch verwegen. Auch führt, was über die Versehung der quästorischen Ge-
schäfte durch den praefectus wenigstens des Dictators früher bemerkt wurde
(S. 644 A. 2), vielmehr zu der Annahme, dass in Ermangelung von Quästoren

das Oberamt eintrat. Ist dies geschehen, so werden die laufenden Zahlungen
durch die Consuln geleistet worden sein; für sich durften sie darum noch nicht

Geld aus dem Aerar entnehmen, da die Zuziehung des Quästors bei diesem Act
sehr wohl zu den S. 651 A. 1 bezeichneten reservirten Functionen gezählt worden
sein kann.

2) Ich kenne nur die eine oben S. 14 A. 1 behandelte Ausnahme für ein

untergeordnetes Amt aus augustischer Zeit, wenn nicht auch hier, wie wahr-

scheinlich, bloss ein incorrecter Ausdruck vorliegt. Die Prorogation der Censur
wird formell vielmehr als dreijährige Dauer des Amtes selbst aufgefasst wor-

den sein.

3) Eine Instanz dagegen aus dem römischen Gemeinwesen kenne ich nicht;

denn unbestimmte ausserordentliche Propräturen, wie die der stadtrömischen In-

schrift vom J. 16 n. Chr. C. 1. L. VI, 91: Q. Coelius L. f. pr., aed. pl. Cer.,

pro pr. ex s. c, q., nöthigt nichts auf hauptstädtische Functionen zu beziehen.

Aus dem municipalen Kreis findet sich ein solcher Fall vom J. 4 n. Chr. für die

Colonie Pisa (Orell. 643): die nach einem Interregnum gewählten Duovirn werden
angewiesen ein Decret coram proquaestoribus primo quoque tempore per scribam

publicum protokolliren zu lassen. Offenbar haben die neuen Duovirn noch nicht

Zeit gefunden die Quästorenwahlen zu bewirken, und es fungiren sei es die

alten Quästoren, sei es, was eher glaublich ist, andere Personen pro quaestoribus.

4) Wenn nach Sullas Quästorengesetz 2, 32 magistratus prove magistratu

(im julischen Municipalgesetz steht dafür quaestor queive aerario praerii) quästo-

rische Zahlungen leisten, so darf man daraus nicht das Gegentheil folgern; denn
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und selbst durch Volksschluss davon keine Ausnahmen herbei-

geführt hat.

IT. Die promagistratische Stellvertretung des Kriegs-

regiments.

Dass in dem nichtstadtischen Amtsbereich die Stellvertretung

durch Nichtbeamte oder nach dem technischen Ausdruck die

Stellvertretung in der Form der Promagistratur zulässig erschien,

ist mehrfach hervorgehoben worden. Hier ist nun darzustellen,

nach welchen Regeln dieselbe stattgefunden hat. Es werden

auch hiebei die drei Kreise der Vacanz des Oberbefehls *) ent-

weder wegen Wegfalls oder wegen Abwesenheit des Feldherrn

und der Stellvertretung im Unteramt zu unterscheiden sein; doch

ist bei der Gleichartigkeit der Ordnungen für alle drei Gebiete

es angemessen sie enger zusammenzufassen.

1. Vacanz bei erledigtem Oberbefehl.

Der Vacanz im militärischen Oberbefehl sind weit engere

Grenzen gesetzt, als sie für das Friedensgebiet gelten, indem

die durch den Eintritt des Endtermins herbeigeführte Erledigung

des Oberamts allein in dem letzteren wirksam wird. Im Kriegs-

gebiet dagegen hört nach dem früher (S. 617) entwickelten Prin-

cip der Prorogation mit dem Eintritt des Endtermins wohl das

Amt auf, aber die amtliche Function dauert in der Form der

Promagistratur bis zum Eintreffen des Nachfolgers nothwendig

fort und ruht demnach auch die Amtsgewalt des Nachfolgers

auf dem feldherrlichen Gebiet eben so lange (S. 601). Es sind

hier also nur eigentliche Casunlitaten, insbesondere die Gefangen-

schaft oder der Tod des Oberfeldherrn ; ferner die Entfernung

desjenigen Gewalthabers, der nur so lnnge er im Sprengel \.r-

wrili Befehlrecht besitzt, ohne Hinterlassung eines gültig be-

stellten Vertreters, welche die Vacanz im Oberbefehl herbei-

dje auf einander gekliiffeea Kategorien des römischen Curialstils exweisen sich

N h-iullg als nicht scharf gegliedert, dass es gefahrlich ist sie mit voller Strenge
zu interpretmn.

I ) Di< m: Vacanz heisst technisch sine imperio. Cicero ad AU. 7, 7, 5 : per

(senatum) sine imperio provinciae mint. Den. deprov. cons. 3, 5: Mucedonuim . .

fliam sine imperio per Ugatos . . . tuebamur. In beiden Kiillen ist die Vacaiu
wegen Abwesenheit des Oberbefehlshabers gemeint.
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führen. Wenn man hinzunimmt, dass nach dem Herkommen

der früheren Republik regelmassig zwei gleichberechtigte Magi-

strate das Gommando führen und durch ein blosses Wort eines

jeden derselben ihnen ein Dritter an die Seite treten- kann 1

), so

erkennt man, wie enge Schranken die ursprünglichen Ordner des

römischen Gemeinwesens der praktischen Möglichkeit einer solchen

Vacanz zu geben verstanden haben. Späterhin freilich, nament-

lich seit dem Aufkommen der monarchisch geordneten über-

seeischen Sprengel, wurde ihr ein weites Feld gestattet, und

in den letzten zwei Jahrhunderten der Republik ist sie häufig

genug vorgekommen. In der augustischen Verfassung wurde

die Vacanz des Oberbefehls für die senatorischen Provinzen wieder

wesentlich beschränkt, indem die sämmtlichen Provinzialquästoren

und Provinziallegaten übertragene proprätorische Befugniss, ruhend

gegenüber der proconsularischen des Statthalters, sofort in Kraft

trat, wenn der Statthalter starb 2
) oder die Provinz verliess. In

welcher Weise in den kaiserlichen Provinzen ein ähnliches Er-

gebniss erreicht ward
;
wird später dargelegt werden.

Bei der in dem militärischen Oberbefehl eintretenden Vacanz

ist die principielle und die factische Deckung zu unterscheiden.

Jene beruht einfach auf dem Satz, dass das städtische Oberamt

von Rechtswegen allen militärischen Oberbefehl einschliesst, inso-

fern er nicht anderweitig von einem speciell dafür bestimmten

Magistrat oder Promagistrat geführt wird. Wenn also ein Pro-

vinzialstatthalter stirbt, so geht das Gommando über auf die zur

Zeit fungirenden Gonsuln. Sollten beide Consuln im Felde stehen

und gleichzeitig fallen, so ist sowohl der Interrex dem Rechte

nach für ihre Commandos competent wie nach vorgenommener

Ersatzwahl die neuen Consuln. Da also unter allen Umständen

ein berechtigter Feldherr vorhanden ist, löst das Heer sich keines-

wegs auf; vielmehr, obwohl das sacramentum mit dem Wegfall

des Feldherrn aufhört, besteht die allgemeine Verpflichtung zum

1) So wurde in dem Unheilsjahr 546, in dem beide Consuln im Felde blie-

ben, die Vacanz dadurch vermieden , dass der eine von ihnen auf dem Todbett

einen Dictator ernannte.

2) Einen solchen Fall aus Tiberius Zeit berichtet Dio 57, 14 : rj KpTjXTj

xou apyovxos aux-rj? öcTroftavövxo? xü) xe xa
(

u.ta xol xüi zapsopa» auxoü xöv Xoit:ov

ypövov TrpoaExdyrh). Der Senat beschloss nicht eigentlich, dass der Quästor und
der Legat die Verwaltung übernehmen sollten, was sie ja als Proprätoren ohnehin

konnten und mussten, sondern nur dem Proconsul nicht zu substituiren.
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Heerdienst und zum militärischen Gehorsam, wie sie durch die

Aushebung begründet ist, unverändert fort.

Aber dieser principiellen Erstreckung des allgemeinen Ober-

befehls auf jedes nicht speciell besetzte militärische Commando
steht praktisch die Regel gegenüber, dass die persönliche Aus-

übung der Feldherrnrechte mit der Anwesenheit in Rom nicht

vereinbar ist und also die zur Deckung der Vacanz berufenen

Beamten bis zu ihrem Eintreffen im Lager von ihrem Oberbefehl

nur insoweit Gebrauch machen können, als sie kraft desselben

befugt sind einen Stellvertreter zu ernennen. Bis zu dessen oder

des neuen Oberfeldherrn Eintreffen giebt es für die Vacanz keine

andere praktische Abhülfe als das Nothstandscommando , über

das in einem besondern Abschnitt (S. 662 fg.) gehandelt ist.

2. Stellvertretung des abwesenden Feldherrn.

Für das Friedensgebiet hat der Oberbeamte, wenn er das- Eintritt der

selbe verlässt, einen Vertreter, den praefectus urbi zu bestellen, üchenTer-

weil die Rechtspflege nur in der Stadt gehandhabt wrerden kann
treung

und der jenseits der Grenze stehende Magistrat dafür nicht mehr

competent ist. Dass derselbe Satz auch umgekehrt für das Kriegs-

gebiet von Haus aus in gleicher Strenge zur Anwendung ge-

kommen ist, das heisst schon der König, so lange er in der

Stadt verweilte, als unfähig zu Handhabung des Commandos galt,

ist wenig wahrscheinlich. Das Commando ist nicht so fest wie

die Jurisdiction an den Ort geknüpft ; in den engen Verhältnissen

der ältesten Zeit kann der Magistrat auch während seines Ver-

weilens in der Stadt zugleich als Feldherr fungirt haben. So mag
es sich erklären, dass das Kriegsrecht keine der Stadtpräfectur

;m.iloge Institution entwickelt hat. Aber in historischer Zeit, viel-

leicht in Folge der mit dem Beginn der Republik sich entwickeln-

den qualitativen Verschiedenheit des städtischen und des feld-

hefriioheo Begiments, kann allerdings der Magistrat, wie jenseits

der Landesgrenze die Jurisdiction nicht persönlich ausüben, so

während seines Verweilens in Rom das Commando nicht selber

führen , sondern bat er in beiden Fällen einen Vertreter zu be-

stellen. Jedoch muss, wie früher (S. 601) gezeigt ward, das

Commando. um also vergeben zu werden, vacant sein, das heisst,

wenn es bisheV in anderer Hand war, dieser Inhaber den Phil/.
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geräumt haben. — Als anwesend in seinem Commandobereich

gilt sowohl der Consul, der sich innerhalb des römischen Gebiets 1

),

wie der Prätor, der sich in seiner Provinz befindet. Abwesend
ist dagegen der Oberbeamte, wenn er entweder in der Stadt

oder dem Stadtbezirk 2
) verweilt, sei es vor der Uebernahme des

Gommandos :i

), sei es weil er nachher nach Rom zurückgekehrt

ist 4
), oder er die Grenze des römischen Gebiets überschreitet 5

).

In dem einen wie in dem anderen Fall also hat der Feldherr für

das Commando einen Stellvertreter zu bestellen hat. Wenn die

Provinzialprätoren von diesem Recht nicht leicht Gebrauch gemacht

haben, so erklärt sich dies daraus, dass der Ausübung desselben

bei ihnen das Princip der Prorogation regelmässig im Wege stand.

Dagegen ist vielfach davon Anwendung gemacht bei dem Stadt-

1) Wenn man dies nicht annimmt und dem Consul das Recht zugesteht, wenn
er zum Beispiel in Umbrien steht, für eine in Etrurien operirende Abtheilung
einen Stellvertreter pro praetore zu ernennen, so wird die Beschränkung des
Rechtes auf den Fall der Abwesenheit inhaltlos und würde in der That
der Stellvertreter nicht statt, sondern neben dem Mandanten functioniren.

Auch giebt es keinen Beleg für ein solches Verfahren. Allerdings sieht man
nicht, wie der Führer der Avantgarde, die der Consul Cn. Servilius von Ari-
minum aus seinem in Etrurien fechtenden Collegen zu Hülfe sendet, C. Cen-
tenius zu proprätorischem Rang kommt (Liv. 22, 8 vgl. Polyb. 3, 86); aber es

kann ein Mandat des Stadtprätors (S. 657 A. 1) ihm diesen Rang gegeben haben,
und auf keinen Fall wird man auf diesen unklaren Vorgang einen Satz von
solcher Wichtigkeit begründen dürfen.

2) Eine örtliche Grenze muss bestanden haben , bei deren Ueberschreitung
die Fähigkeit das Commando persönlich zu führen begann, resp. aufhörte; wie
denn auch, wenn den in Rom verweilenden Consuln Italia als Commando über-
wiesen wird, diese beiden Kreise gegen einander abgegrenzt gewesen sein müssen.
Wahrscheinlich ist der Begriff der Anwesenheit im Amtsgebiet militiae ebenso
gefasst worden wie der der Anwesenheit im Amtsgebiet domi, so d^ss also die

militärische Stellvertretung und die bürgerliche durch den praefectus urbi (S. 641)
oorrelat entwickelt sind. Danach wäre die Grenze die des ältesten Stadtgebiets

(S. 61). Indess fehlt es für die nähere Bestimmung derselben auf diesem Ge-
biet durchaus an positiven Beweisen.

3) Liv. 31, 3, 2: decrevit senatus , ut P. Aelius consul (der in Rom ist)

quem videretur ei cum imperio mitteret, qui ... in Macedoniam traiceret. M.
Valerius Laevinus propraetor missus .... in Macedoniam transmisit. Ebenso
commandirt Cn. Scipio längere Zeit in Spanien vor dem Eintreffen seines Bru-
ders, des Consuls P. Scipio (Liv. 21, 40, 3). Regelmässig wird dies geschehen
sein, wenn das consularische Heer vor dem Consul ins Ausland abging.

4) So geht der Consul Fabius aus Etrurien nach Rom zu einer Berathung
zurück praeposito castris L. Scipione pro praetore (Liv. 10, 25, 11); so der

Consul Sp. Albinus aus Africa nach Rom zur Abhaltung der Comitien unter
Hinterlassung seines Bruders Aulus pro praetore (Sallust lug. 36. 37. 38).

5) So lässt der Consul P. Scipio seinen Legaten Q. Pleminius pro praetore

in Italien , als er aus seiner Provinz Sicilien (und Italien) nach Africa abgeht

;

ebenso C. Marius seinen Quästor pro praetore in der Provinz Africa, als er eine

Expedition in nicht römisches Gebiet macht (Sallust lug. 103). Bei Prätoren
kann dasselbe nicht leicht vorkommen, da sie der Regel nach glicht befugt sind

ausserhalb ihrer Grenzen Krieg zu führen.
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prätor, insofern derselbe ein vacantes nicht städtisches Commando

lediglich empfing, um als nothwendig in Rom zurückgehaltener

Oberfeldherr dasselbe durch einen Stellvertreter auszuüben 1
).

Dies Recht der Bestellung eines magistratischen Vertreters steht

dem Beamten auch dann zu, wenn er auf Grund der Prorogation

sein Amt promagistratisch verwaltet; wogegen dem ernannten Stell-

vertreter nach der allgemein für das mandirte Imperium geltenden

Regel (S. 645 A. 5) diese Befugniss mangelt. Wo sie vorhanden

ist, ist sie ohne Zweifel immer zugleich eine Verpflichtung.

Bei der Auswahl des Vertreters war es nothwendig , die Quaiifle*-

Einheit des Imperium zu wahren , also nur einen Stellvertreter Vertreters.

zu bestellen 2
)

; üblich, dass der Statthalter entweder dem Quästor

als dem ihm zunächst stehenden Beamten der römischen Gemeinde

oder auch etwa der im Range höchsten Person aus seinem Ge-

folge die Vertretung übertrug 3
). Rechtlich aber stand die Auswahl

1 ) Liv. 23, 34 beauftragt der Senat den Stadtprätor den auf der Insel be-
findlichen, aber erkrankten Statthalter von Sardinien in der Weise zu vertreten,

ut . . . . mitteret cum imperio
,
quem ipsi videretur. Die Gefangenen , die der

Vertreter macht, werden an den Stadtprätor abgeliefert (Liv. 23, 41, 7), unter
dessen Anspielen also gefochten wird. Liv. 28, 46, 13: Cn. Servilio praetori

I urbano) negotium datum ut . . . . urbanas legiones imperio cui videretur dato ex

urbe duci iuberet; M. Valerius Laevinus Arretium eas legiones duxit. Liv. 35,

23, 6: senatus . . . decrevit . . ., ut AT. Fulvius praetor (urbanus) classem . . .

mitteret ad tuendam Siciliae oram et ut cum imperio esset qui classem eam duce-
rtt. Liv. 42, 35, 4: C. Sulpicio Galbae praetori (urbano) negotium datum, ut

quattuor legiones scriberet urbanas . . . iisque quattuor tribunos militum ex senatu
legeret qui praeessent. Auch das Commando des vom Stadtprätor in den Senat
eingeführten Centurionen M. Centenius (Liv. 25, 19) und die Sendung des C.
T< r. utius Varro cum imperio (Liv. 27, 24, 1) pro praetore (Liv. 27, 35, 2)
nach Etrurien sind gleichartig, wahrscheinlich auch die des T. Otacilius cum
imperio /um Commando der sicilischen Flotte (Liv. 23, 32, 20 (vgl. § 18)
/.um .). 53'J; im J. 540 wird er selbst Prätor unter Belassung dieses Comman-

uikI die des L. Quinctius cui dassis cura maritimaeque orae Imperium man-
m <ib senatu erat (Liv. 32, 16, 2). Der Stadtpriitor vereinigt in solchen

I- allen zwei Competenzen, von welchen er die eine als Abwesender verwaltet,

ähnlieb wie wir oben (S. (iil» A. '.>) zwei ordentliche Competenzen in der Person
des Peregrinenprätors vcn-ini<rt fanden. Dabei ist wohl /.u l.ciclitrn. dass bei
k< •iiii-m (tan Btedt prätor also überwiesenen Commando eine Suocession in ein

Ii.-imI. u I in
|
»ri um iUttOmdefcj auch in dem Sardinien hctn-lVeiiden l'.ill soll

der erkrankte Statt halt. t nicht heimkehren, lOadttn formell ein simultanes lin-

..III Cllltlftlll.

2) Wenn Cfloero \trr. I. 2, 4, 11 mit Beaiehuwg auf dir na.-h V*bu Ai>-

in Sicilien eingetretene Vacaiiz sagt: quaestores utriusque provinciae, qui
isto praetore fuerant, cum faseibus mihi praesto fuerunt, so ist di«i damit nicht

im Widerspruch; denn ^ieilien ist eine Doppcl |»n»\ inz.

!) CittfO ad /'""> 2, 15: de provincia decedens quaestorem Coelium ptae-
Puerum, inquis j at quaestorem, ut nnhdnn ndulesccntem, ut

nun fere txemplo, ruque ei n honore usus quem praeficerem: Pomp-
tinuH muH* 'inte discesserat. ü 'Jumt'> fralrt. im

t
>ttrari non poltet 1'.. ide waren

Khhi. All.-rth. I. 2. And. 42
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vielmehr im Ermessen des ernennenden Magistrats, ohne dass eine

bestimmte Qualifikation dafür erforderlich war. Die Bestellung

zum Vertreter eines Obermagistrats verlieh nach allgemeiner Re-

gel (S. 12) das Oberbeamtenrecht [cum imperio esse {
)) in der

Form der Promagistratur
;
jedoch mit der Beschränkung, dass dies

Recht immer auf der niedrigsten Stufe des Oberbeamtenrechts

sich hält, also der Stellvertreter nicht bloss des Prätors, sondern

auch des Consuls nicht pro consule fungirt 2
), sondern pro praetore.

Die letztere Bezeichnung wird auch als Titel geführt, mit welchem,

wenn der Betreffende noch ausserdem eine magistratische oder

quasimagistratische Stellung einnimmt als Quästor oder Legatus,

diese promagistratische so combinirt wird, dass sie stets an zweiter

Stelle steht, also die Stellvertreter sich bezeichnen als 'Quästor

insignien. und Proprätor' oder 'Legat und Proprätor' 3
) . — Wie die Amtsge-

walt selbst gehen auf den Vertreter auch deren Abzeichen über,

insonderheit die Fasces 4
) ; doch führt er nach dem eben Bemerk-

competenz. ten deren nie mehr als sechs. — Dem Inhalt nach ist die Gom-
petenz des Vertreters von der seines Mandanten nicht verschie-

den 5
); nur dass gewiss auch auf ihn, wie auf den Präfecten des

Friedensgebiets (S. 645 A. 5), die Regel Anwendung findet, dass

Prätorier. Derselbe ad AU. 6, 6 führt dies weiter aus : praeter fratrem nemo
erat, quem sine contumelia quaestori nobili praesertim anteferrem .... Pompeius
. . Q. Cassium sine sorte delegit, Caesar Antonium; ego sorte datum offenderem?
et huius rei plura exempla. Vgl. A. 2.

1) Cum imperio mittere wird technisch von dem vor der eigenen Ueber-
nahme des Amtes entsandten Stellvertreter gesagt; cum imperio relinquere ebenso
von dem zurückbleibenden Mandatar (S. 114 A. 3).

2) Wenn Livius in Beziehung auf den Dictator von einem legatus pro con-

sule spricht (8, 33, 14: dictatorem Quinctium Cincinnatum in L. Minucium con-

sulem non ultra saevisse, quam ut legatum eum ad exercitum pro consule relin-

queret; vgl. 3, 29), so ist dieser sogenannte Legat vielmehr selber Consul und
steht insofern mit geringerem, aber eigenem Imperium neben dem Dictator, so

dass die Benennung legatus pro consule für ihn nicht passt und durch diese Stelle,

die einzige, in der sie vorkommt, nicht genügend belegt wird.

3) In umgekehrter Ordnung steht in dem Gesetz über die Termesser zwei-

mal {C. I. L. I p. 114 Taf. 2 Z. 6. 14) pro magistratu legatus neben magistra-

tus, unter dem hier der Promagistrat durch Prorogation mit begriffen sein muss.
Was Lydus de mag. 3, 3 über diese Kategorie vorbringt ist verwirrt und un-
brauchbar. Die Ausführung über dieselbe gehört in den Abschnitt über die

Provinzialstatthalter ; hier ist nur zu erinnern , dass diese eigentlich stellver-

tretenden quaestores pro pr. und legati pro pr. von den gleichnamigen Gehülfen-
stellungen der spätesten Republik und der Kaiserzeit durchaus zu unterschei-

den sind.

4) Liv. 29, 9, 5. 6 von Pleminius; Cicero (S. 657 A. 2) von den in Ver-
tretung fungirenden Quästoren.

5) Selbst definitive Friedensverträge schliesst der promagistratische Vertreter

ab, so der des Consuls C. Licinius Varus 518 mit den Corsen (Zon. 8, 18: w;
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der Mandatar nicht befugt ist weiter zu mandiren l

)
. — Die Been- Beendigung

digung der Stellvertretung durch den Tod oder den sonstigen tretung.

Wegfall des Mandatars so wie durch die Rückkehr des Mandanten

ergiebt sich von selbst. Ob die Rücknahme des Mandats und
somit der Wechsel des Mandatars dem Mandanten frei steht, hängt

von der Frage ab, ob der Mandant auch ausserhalb des Gebietes,

für das er den Mandatar bestellt hat, die Mandirung vornehmen

kann ; was für den Prätor wohl verneint werden muss. Wich-

tiger ist die Frage, ob der Wegfall der Amtsgewalt des Mandan-

ten diejenige des Mandatars aufhebt. Bei der Stadtpräfectur ist

dies der Fall, und wenn auch dabei das alsdann gesetzlich ein-

tretende Interregnum in Betracht kommt, während der Wegfall

eines Feldherrn dies regelmässig nicht herbeiführt, ist es doch

wenig glaublich, dass dieses im öffentlichen wie im privaten Recht

sonst durchstehende Princip im Heerlager von Haus aus bei Seite

gesetzt worden ist und hier der Wegfall des Mandanten der Func-

tion des Mandatars unbeschadet stattgefunden hat. Geschehen ist

dies freilich später, aber wahrscheinlich erst durch das Gesetz

über die Statthalterschaften vom J. 703. Während die frühere

Gesetzgebung darauf hingewirkt hatte , dass der alte Statthalter

auf seinem Posten blieb, bis der Nachfolger anlangte, setzte dieses

für sein Verweilen in der Statthalterschaft als Maximum ein Jahr

und wies ihn an, wenn alsdann der Nachfolger noch nicht an-

gelangt sein sollte, unter Zurücklassung eines Stellvertreters abzu-

reisen, also wenigstens mit dem Eintreffen in Rom aus dem
Amte zu scheiden. Dabei muss hinzugefügt worden sein, dass in

diesem Fall der Rücktritt des Mandanten vom Amt unbeschadet

der Function des Mandatars erfolgen solle 2
). Nach demselben

ntpdrop TUf/avojv ioTtetaarö, vgl. Dio fr. 45) und der des Consuls Sp. Po-
stumius Albinus" mit Jugurtha (Sallust Iuy. 38). Dieselben sind , wofern die

Bedingungen der Stellvertretung vorhanden sind (in beiden angeführten Fällen

\-t der Consul in Rom und der Stellvertreter in Feindesland), ebenso rechts-

gültig wie die von dem Magistrat geschlossenen sein würden; in dem ersten

Fall wird der Vertrag zwar cassirt, aber in gewöhnlicher Weise durch den Senat.

und die Auslieferung trifft den Legaten. — Irrig meint Nissen rhein. Mus. 25,

49, dass der Legat des Varus seine Competenz überschritten habe ; wie hätte es

bei einem nichtigen Vertrag: zur Dedition kommen können '

1) Aach (Ulf wohl bezweifelt werden, ob auf den Vertreter diejenigen

Rechte übergingen, die nicht nothwendig mit dem Commando verknüpft waren.

insbesondere das der freiwilligen Gerichtsbarkeit (S. 1

2) Ausdrücklich gesagt ist dies nirgends, aber es folgt aus dem Zusammen-
hang nothwi ii<lig. Uebrigens ist der Abschnitt von der Provinzialstatthaltorschaft

«gleichen.

42»
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Princip werden wahrscheinlich unter dem Principat die Functionen

der Stellvertreter des Kaisers in dessen Provinzen auch nach dem
Wegfall der Person des Kaisers zunächst als fortdauernd angesehen,

also auf sie gewissermassen das Prorogationssystem übertragen.

Wegfall der In der Kaiserzeit ist das Recht des Oberbeamten im Amts-
feld herr-

lichen ver- gebiet militiae für die Dauer seiner Abwesenheit einen Stellver-
tretung

unter dem treter mit promagistratischer Gewalt zu bestellen verschwunden,
Principat.

wahrscheinlich bei der Neugestaltung der Verfassung unter Augu-
stus abgeschafft worden. Von jenem Doppelsatz, dass der Ober-

beamte für den Fall seiner Abwesenheit das Commando nicht

selber führen könne und sich alsdann einen Stellvertreter setzen

dürfe und müsse, wurde das erste Glied für den Kaiser, das

zweite für die übrigen Oberbeamten ausser Kraft gesetzt und
damit die Institution überhaupt beseitigt. Der Princeps führt das

Regiment in seinen Provinzen nicht bloss in der Weise, wie der

Gonsul der Republik das ihm zugewiesene Heer von Rom aus

commandirt, so dass sein eigenes Commando ruht und sein

Recht sich beschränkt auf die Auswahl seines Vertreters; er

gilt vielmehr als in jeder dieser Provinzen anwesend und seine

dort fungirenden Legaten sind im Sinne des Rechts nicht seine

Stellvertreter, sondern Gehülfen des anwesenden Feldherrn, welche

jetzt gesetzlich diejenige obermagistratische Refugniss zugetheilt

erhalten, die das Recht der Republik nur dem Stellvertreter des

abwesenden einräumt. Wenn also der Regriff der Abwesenheit,

auf dem die Stellvertretung ruht, für die proconsularische Gewalt

des Princeps ausser Kraft gesetzt ist, so fehlt den übrigen Ober-

magistraten nicht bloss die Gelegenheit während der Amtführung

den Sprengel zu verlassen, sondern es ist auch der Statt-

halter der Provinz jetzt nicht mehr, wie der der Republik, da-

selbst der einzige Inhaber obermagistratischer Gewalt. Seine

Gehülfen senatorischen Ranges sind mit derselben gleichfalls aus-

gestattet und können daher weder durch sein Mandat erhalten,

was sie schon besitzen, noch würde es angemessen sein ihnen

durch solches Mandat einen andern Inhaber proprätorischer Ge-

walt an die Seite zu setzen. Die gesetzlich beschränkte, aber

innerhalb dieser Schranken freie und hohe Stellung der republi-

kanischen Magistratur drückt sich in dieser streng normirten Re-

fugniss der Verleihung magistratischen Rechts an frei gewählte

Stellvertreter deutlich aus, während mit dem Principat jene Re-
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schränkung einer- wie diese Freiheit andrerseits innerlich un-

vereinbar waren. Wie die prorogirte (S. 777), fiel jetzt auch die

selbständig mandirte magistratische Gewalt und damit überhaupt

die Promagistratur (S. 4 6).

3. Vacanz des Unteramts.

Für die Vacanz des Unteramts, so weit dies für das Kriegs- Militärische

ii,r-w i • • i it • Proquästur.

gebiet in Betracht kommt, also der Quästur, des comitialen Knegs-

tribunats, des Flottenduovirats, besteht die einfache Regel, dass

das Recht des Feldherrn seine Gehülfen zu bestellen (S. 221 fg.),

welches sonst für die zu Aemtern gewordenen Stellungen ausser

Kraft gesetzt ist, im Fall der Vacanz wieder wirksam wird und

der also Bestellte die Functionen und die Rechte des betreffen-

den Amtes versieht und erwirbt, als wäre er von den Comitien

ernannt. Demnach gehören die also bestellten Vertreter zu der

Promagistratur; und in Betreff der Quästur finden sich mehrfach

Anwendungen davon *) . Dagegen haben die vom Feldherrn anstatt

der magistratischen ernannten Kriegstribune der promagistrati-

schen Titulatur sich wahrscheinlich enthalten, weil auch die vom

Feldherrn nicht in Vertretung, sondern kraft seines eigenen Rechts

eingesetzten sich im Titel von ihren magistratischen Gollegen nicht

unterscheiden durften. Wenigstens kommt ein Protribunat nir-

gends vor.

Unter dem Principat ist die slatthalterliche Proquästorenernen- Wegfall
unter dem

nung ebenso verschwunden wie die Stellvertreterbestellung. Wäh- Principat.

rend in den kaiserlichen Provinzen Quästoren überhaupt nicht thätig

sind, also auch Proquästoren nicht fungiren, findet sich aus den

senatorischen keine Spur davon, dass deren Proconsuln den aus-

fallenden oder wegfallenden Quästor durch einen selbsternannten

1) So .mannt«; Cn. Dolabella als Proprdtor von Kilikien nach dem Tode seines

Quästor ( Malleolus den Wm-s zum Proquästor. Cicero in Verr. act. 1, 4, 11:

eum (den Dolabella), cui leyatus et pro quaestore fuisset. I. 1. 15, 41: (C. Ver-

rtm) Cn Dolabella ('. Malleolo occiso pro quaestore habuit; haud scio an maior

tliam haec necessitudo fuerit quam illa Carbonis (dessen Quästor Verres gewe

war) ar plm fiMJ unfntn r,de,re quam sortis debeat. Ebenso (. 1, 1'2, 34.

\udi auf einer makedonischen Miin/r |K. M.
w. - 30i 8. 89$ A. 87) erscheint ein Suura Ug, pro -/. ,

w;t,ir -

nlnli der dort im .! I unter Scntins Saturninus fungirende Hrnttiu-

Bel den meisten Proquästoren bleibt es zu. iMhatt, ob sie sich also

nennen wegen Prorogation des Amtes oder als ausserordentlicher Welse vom Feld-

I rrrn .-mannt.
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Proquästor zu ersetzen befugt gewesen wären. Es ist dies be-

greiflich, selbst wenn besondere Beschränkungen in dieser Hin-

sicht nicht ausgesprochen worden sind. Denn die Provinzial-

quästur der Kaiserzeit war mit der Proprätur gesetzlich verbunden

;

letztere aber konnte der Magistrat dem Gehülfen nicht verleihen.

Magistratische Function des Bürgers im Nothfall.

Alle gesetzliche Regulirung des Befehlens und des Gehorchens.

welche eben das Gemeinwesen ist, tritt ausser Kraft, wo die

unmittelbare Gefahr unmittelbare Abhülfe erheischt. Wie es ein

Nothwehrrecht giebt für jedes Individuum , wo in dringlichen

Fällen der Schutz der Gemeinde factisch versagt, so giebt es

auch ein Nothwehrrecht für den Staat und für jeden Staatsbürger

als solchen, wo das Gemeinwesen in Gefahr ist und die magi-

stratische Function versagt. Obwohl dasselbe in gewissem Sinne

ausserhalb des Rechts steht, ist es dennoch nothwendig das Wesen

und die Handhabung dieses Nothwehrrechtes so weit deutlich zu

machen, als dasselbe überhaupt einer allgemein theoretischen Dar-

stellung fähig ist.

Nothstands- Der Nothstand mit seinen Consequenzen beschränkt sich

wesentlich auf die Abwehr der Kriegsgefahr, sei diese nun durch

äussere Feinde oder durch innere Unruhen hervorgerufen. Er ist

vorhanden , wenn diejenigen Personen , welchen diese Gefahr

droht, entweder keinen oder doch keinen zum Befehl berechtig-

ten und zur factischen Ausübung desselben befähigten Magistrat

an ihrer Spitze haben. Vacanz des Oberbefehls im rechtlichen

Sinn wird keineswegs erfordert; jede zur Zeit allein fechtende

Abtheilung, die ihren Führer verliert, jede Besatzung einer be-

lagerten Festung,- die den Befehlshaber eingebüsst hat, befindet

sich in diesem Nothstand; und ebenso ist derselbe für die Stadt

Rom ausgesprochen worden, als Hannibal sich im J. 543 anschickte

sie zu belagern, obwohl die Consuln und der Stadtprätor sich in

derselben befanden und das Commando daselbst führten.

constatirung Indess ist es ein wesentlicher Unterschied, ob der berechtigte

Sandes. Führer fehlt oder ob er nur als ungenügend betrachtet wird.

Während in dem erstem Fall die Thatsache regelmässig feststeht

und damit das Vorhandensein des Nothstandes ausser Zweifel ist,

bedarf derselbe in dem andern Fall einer Constatirung. Wenn
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zum Beispiel der Commandant einer belagerten Festung aus Feig-

heit oder Verrath zu capituliren gesonnen ist, oder wenn gar der

eigene Oberfeldherr mit dem Feinde in Einverständniss steht, so

ist der Nothstand ohne Frage vorhanden und die Selbsthülfe so

berechtigt wie geboten *) . Eine allgemein gültige Formulirung

kann es für dergleichen Fälle der legitimirten Revolution aller-

dings nicht geben ; aber unter besonderen Voraussetzungen scheint

allerdings für die Constatirung des Nothstandes wenigstens ein

gewisses Herkommen bestanden zu haben , namentlich für den

Fall des unmittelbaren Angriffs der Stadt Rom durch den Landes-

feind.

Von dem bei einer Bedrohung Roms durch den äusseren Feindlicher

Feind beobachteten Verfahren besitzen wir in unserer Ueberlie- die Stadt.

ferung, in der namentlich die genaueren Schilderungen der ge-

fährlichen Krisen des Bundesgenossenkrieges gänzlich mangeln,

abgesehen von einigen unbeglaubigten Erzählungen aus der früh

republikanischen Zeit 2
)

, nur einen zuverlässigen Bericht. Der-

selbe betrifft die schon erwähnten Vorgänge bei Hannibals An-

marsch auf Rom und läuft im Wesentlichen darauf hinaus,

dass der Senat den Nothstand als eingetreten erklärt und so

lange- der Feind vor den Thoren stehen werde, die weiter-

hin zu erörternden Massregeln veranlasst, die der sonstigen Ord-

nung geradezu widerstreiten. Aber sowohl die Natur der Sache

wie die Beschaffenheit des Beschlusses selbst machen es in hohem

Grade wahrscheinlich, dass in älterer Zeit, wo die Kriegsgefahr

der Stadt so viel näher war und wenn auch nicht Hannibal, doch

der Feind sehr häufig bis vor die Thore kam, dergleichen Mass-

1
)

\V cnii nach der Schlacht von Cannae der Kriegstribun Scipio mit seinen

ssen die feig am Vaterland verzweifelnden Kameraden als Landes-
teinde behandelt (irent secum extemplo armati, qui rem p. salvam vellent : nulla

verius quam ubi ea cogitentur hostium castra esse: Liv. 22, 53, 7), so fallt

dies durchaus in dieselbe Kategorie; Scipio handelt nicht kraft seines Offlzier-

rechts, sondi-m kraft der Berechtigung des fahnentreuen gegen den fahnen-

flüchtigen Soldaten.

2) In der KrzäMung aus dem J. 290 bei Livius 3, 4, lü: ipsum consuUm
Hf.uKit minuTc tul conscribendos omnes qui arma ferre possent Optimum visum

est, pro r.onsule 7. (Juinrtium subsidio bCUtoU cum socuili crercitu mild und
Dionys. '.), 68: Titov \>.ft KoUtlOV . . • ApYt XWJMfjMvfc* ävtb:raTu> ymptlv

-vj; JfoXfufouc wird kein Irtlieilsfähigei etwas anderes erkennen als den
wohlbekannten Farbentopf der spätrepublikani-<hen \nn,ilenretourhe. Dionysios

9, 16 lässt auch im J. 276 mit den beiden Consiiln zwei l'roronsuln ins Feld

rihken, den gewesenen Consul K. I in neuem i\'nz'ri y.',a;rr
(

l)eic dvdu-
zdrw und den Ser. Furius dv#6lNrt<X.
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regeln oftmals vorgekommen und nur aus unseren dürftigen und

auch durch falschen Patriotismus vielfach verunstalteten Annalen

verschwunden sind. Die Gefahr solcher Angriffe war natürlich

ungemein verschieden ; in sehr vielen Fällen genügten gewöhn-

liche militärische Anordnungen , während in anderen wieder die

Existenz der Gemeinde auf dem Spiele stand. Dass, wenn letz-

teres der Fall war, der augenblicklich zu versammelnde Senat

dies aussprach und die Bürgerschaft danach anwies, war in der

Sache gegeben. Die Constatirung des Nothstandes durch Senats-

beschluss war also in diesem Fall zwar nicht rechtlich notwen-
dig, da die formale Behandlung überhaupt auf diesen Fall nicht

passt, aber vermuthlich durch Herkommen geboten.

Bürgerkrieg. Dass dieses Kriegsrecht , eben wie gegen den auswärtigen

Feind, so auch gegen solche Bürger gewandt werden konnte, die

gegen den eigenen Staat gleich wie Landesfeinde auftraten , hat

in der Theorie nie bestritten werden können; und man konnte

danach allerdings dem Senat das Recht vindiciren auch im Fall

innerer Unruhen den Nothstand auszusprechen. Indess in der

besseren Zeit der Republik ist, so viel wir sehen, diese logisch

ebenso richtige wie politisch verderbliche Consequenz niemals ge-

zogen worden. Erst die republikanischen Gonservativen des sie-

benten Jahrhunderts haben die Erklärung des Kriegsrechts gegen

die Parteigegner sowohl praktisch gehandhabt wie auch theore-

tisch construirt *) . Der erste Schritt auf dieser verhängnissvollen

Bahn geschah im J. 621 bei den Bewegungen, die der Volkstribun

Ti. Gracchus durch sein 4ckergesetz hervorrief. Wegen der bevor-

stehenden allerdings verfassungswidrigen (S. 504 A. 4) Wieder-

wahl desselben sprach die Majorität des Senats den Kriegszustand

aus. Demselben wurde trotz der Opposition der Magistratur

1) Dazu gehörte es mit, dass einige Präcedentien dei Art in die Annalen
der früheren Jahrhunderte eingelegt wurden ; so unter dem J. 290, als der Con-
sul nach einer verlorenen Schlacht in seinem Lager von den Aequern einge-

schlossen wird (Liv. 3, 4) , wo gar nicht einmal zu erkennen ist , wer hier

ausser dem Gesetz erklärt wird; und im J. 370 bei der angeblichen Verschwö-

rung des M. Manlius , Liv. 6, 19 : magna pars vociferatur Servilio Ahala opus

esse, qui non in vincula duci iubendo inritet publicum hostem , sed unius iactura

civis finiat intestinum bellum, decurritur ad leniorem verbis sententiam, vim tarnen

eandem habentem, ut videant magistratus, ne quid ex perniciosis consiliis M. ManU
res p. detrimentum capiat. Wie jung beide Einlagen sind, zeigt der lose Zu-
sammenhang mit der übrigen Erzählung und die völlige Ergebnisslosigkeit dieser

Senatsbeschlüsse. Bei dem ersten Vorgang folgt richtig das Aufgebot aller Mann-
schaften , bei dem zweiten eine tribunicische Anklage , zu welcher das senatus

consultum ultimum eine mehr als seltsame Einleitung macht.
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Folge gegeben , indem ein einzelner amtloser Bürger die Gleich-

gesinnten zur Selbsthülfe aufrief 1

;, und der Erfolg gab ihm in-

soweit Recht, dass die gerichtliche Verfolgung nicht gegen ihn

und seine Genossen gerichtet ward, sondern gegen die Mitschul-

digen des von Rechts wegen erschlagenen Tribuns. Seitdem

wurde von der conservativen Partei beharrlich daran fest gehalten,

dass der Senat das Recht habe auch wegen innerer Unruhen

durch einen 'letzten und üussersten' Beschluss 2
) den Nothstand zu

erklären. Freilich ist dies keineswegs anerkanntes Staatsrecht.

Die Popularpartei hat dasselbe stets praktisch bestritten, wie dies

sowohl die Anklage des C. Rabirius darthut, der auf Grund eines

solchen Senatsbeschlusses im J. 654 den Prätor Saturninus umge-

bracht haben sollte , wie auch die Verbannung Ciceros , der als

Consul darauf hin gegen Catilinas Genossen Capitalurtheile hatte

vollstrecken lassen. Eben dahin gehört mit besserem Anspruch

auf Unparteilichkeit die Weigerung des Q. Mucius Scaevola , des

ersten Juristen seiner Zeit, als Consul 624 auf einen derartigen

Senatsbeschluss hin gegen Ti. Gracchus einzuschreiten. Noch

unter dem Triumvirat hat die Erklärung des Kriegsstandes durch

Senatsbeschluss den Machthabern einige Male als Waffe gedient 3
).

Der Principat hat diese Procedur fallen lassen, theils weil sie mit

der Senatsherrschaft eng zusammenhing , theils weil neben der

ein für allemal mit ausserordentlicher Gewalt für den Nothfall

ausgerüsteten Stellung des Princeps für einen ausserordentlichen

Auftrag derselben Art kein Platz war 4
).

1) Valerius Max. 3. 2, 17. Plutareh Ti. Gracchus 19 u. A. in. In dem-
selben Sinne wollte M. Brutus die Ermordung des P. Clodius vertheidigt wissen :

interfici CLodium pro re p. fuisse (Asconius in Milon. p. 42).

2) Illud extremum atque ultimum senatus consultum nennt es Caesar b. c.

1, 5; forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita Liv. 3, 4, 9.

i'.
I Mo '»ö. 47 von Caesar als Consul 711: xai x£Xo<; ttjv xe cpuXax^jv rJj?

;, &9Tt tA-A)" Boa ßoöXdttO xr>\ ix. Töiv v6[ao)v rotetv eyetv, ToipdXotße.

Ders. 48, 33 berichtet <li<- Hinrichtung des Salvidienus Itufus nach Verhand-
lung <I<t S;i< he im ><iiat im .1. 714 und fügt hinzu : xrd 7:po3STl X?l Tj <puX*XT)

rfk MÖXtoC "''•; rptitv Mf4m [xeta xffi eithojiivTj; ltp60fr^W)C toO [Ar/j£v dr
: dbtorptßljvat drerpaTCTj.

4) Darum lehnt.- der OOMWi Sentius im .1. 794 die Uebernahme dieser

Gewalt ah (l)i<> .Vi. 10) — was die li-t/t.- Krwi-ilinung Ist, die von dieser In-

>titnti"n ^H-ti (ludet — und beschränkte sich auf die Androhung <l«>r rimlirta

irfl (Vellei. 2, 92). Wenn fttorfag Im J. 31 Ml h s.'.m- Sfttirf II« Efel

• -idt allen Magistraten anbefahl | I>i<> &l, 12: Mfott* ffrl tv Tat; dpyn;
-o forj ftts ix xf

(
; toj Ttßeoio'j 4vtD? f

(
; -yj) u-.-A-i-w). so ist dies nicht-

als die Kinsrhärfung einer ohnehin bestehenden Pflicht.
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Ist der Nothstand also vorhanden, respective anerkannt, so

ist im Allgemeinen die bürgerliche Selbsthülfe berechtigt. Doch

stellen die Folgen sich wesentlich verschieden heraus, je nachdem

die von dem Nothstand betroffenen Personen Soldaten sind

oder nicht.

Nothstand Die führe rlose Heeresabtheilung oder das führerlose Heer

biet miiitiae. muss abermals unter Führung gestellt werden. Die militärische

Hierarchie, die nach unseren Ordnungen wesentlich die Lücke

füllt, that dies nach den römischen nur in unvollkommener Weise.

Wie es ihnen überhaupt an einer genügenden Festsetzung der

Reihenfolge für die unteren Grade 1
) fehlt, so giebt es darin

ein eventuelles bei dem Wegfall des Oberfeldherrn nothwendig

an die Stelle tretenden Commando streng genommen nicht; die

römische Ordnung zog zwischen dem Oberfeldherrn und den

Offizieren und Soldaten die scharfe Grenze des unbedingten Be-

fehlens und des unbedingten Gehorchens. So griff man darauf

zurück, dass, wo dem Feind mit bewaffneter Hand entgegenge-

treten werden muss, wie jeder Bürger Soldat, so auch jeder

Soldat Feldherr sein kann; also zurück auf die durch den Nothstand

berechtigte Usurpation magistratischer Gewalt. Die Auswahl der

Persönlichkeit erfolgte in der Regel durch Wahl der führerlosen

Truppe, und zwar regelmässig durch die Oftiziere 2
); doch ist es

auch- vorgekommen, dass die Soldaten abgestimmt haben 3
) . Selbst-

1) Der Quästor ist allerdings der höchst gestellte unter den Offizieren; aber

bei den Kriegstribunen und den verschiedenen praefecti deutet nichts auf eine

in der Art feste Reihe, dass sie im Nothfall den einen Offizier über den andern

gebracht hätte. Die legati , die freilich jünger sind, lassen sich nun gar nicht

in eine feste Stelle einfügen.

2) Als in der Provinz Syrien durch die Ausweisung des kaiserlichen Le-

gaten Piso und den Tod des mit Imperium maius in derselben verweilenden

Kaisersohns Germanicus der Oberbefehl erledigt war, traten die Legaten und

die sonst anwesenden Senatoren darüber in Berathung, quisnam Syriae praep.ce-

retur ; et ceteris modice nisis inter Vibium Marsum (Consul 17 n. Chr.) et Cn.

Sentium (Consul 4 n. Chr.) diu quaesitum, dein Marcus seniori et acrius ten-

denti Sentio concessit. Das Zuziehen sämmtlicher Senatoren entspricht der Weise

der späteren Republik (Sallust lug. 62. 104). In älterer Zeit wird man die

Offiziere zusammen berufen haben ; wie weit man damit hinabging , lässt sich

nicht bestimmen, da es einen geschlossenen Kriegsrath im römischen Heer nicht

giebt (S. 302) und Beispiele fehlen.

3) Nach dem Fall des nach Spanien gesandten Feldherrn P. Scipio im J.

542 setzen sich die Soldaten durch Abstimmung einen Feldherrn (Liv. 25, 37, 6

:

cum ducem exercitus comitiis militaribus creari placuisset, subeuntibus alii aliis . . .

donec per omnes suffragium iret, ad L. Marcium cuncti summam imperii detu-

lerunt). Der Senat missbilligt dies zwar (Liv. 26, 2, 2: rem mali exempli im-

peratores legi ab exercitibus et sollemne auspicatorum comitiorum in castra . . .

ad militarem temeritatem transferrt), vermuthlich insbesondere desshalb, weil die
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verständlich lenkte sich die Wahl der Regel nach auf den ange-

sehensten unter den betheiligten Offizieren
;

ja , da der Quästor

anerkannter Massen als der factisch Zweitcommandirende neben

dem Feldherrn stand 1
), ist, falls ein solcher vorhanden war 2

),

wohl von einem eigentlichen Wahlact ab- und derselbe von

Rechtswegen als interimistischer Oberfeldherr angesehen worden 3
).

Das also hergestellte Nothcommando reicht seinem Inhalt wie Inhalt des

seiner Dauer nach so weit, wie der Nothstand es erfordert, nicht commandos.

aber weiter. In den untergeordneten Fällen giebt es dem In-

haber nur die Rechte des mangelnden Offiziers, dagegen, wo auf

diesem Wege das höchste Commando herbeigeführt wird, das

Imperium selbst, so wie die davon unzertrennlichen Rechte, zum

Beispiel das feldherrliche Strafrecht; ob auch das Belohnungs-

recht, dürfte zweifelhaft sein. Es liegt ein Fall vor, dass ein

derartiger Stellvertreter im Oberbefehl einen Staatsvertrag ab-

schliesst, dieser aber als rechtlich nichtig behandelt wird 4
), weil

dieser Abschluss nicht zu den Nothstandsverfügungen gerechnet

werden kann. Die promagistratische Titulatur, wie sie der legi-

time Stellvertreter führt, ist auch von dem Nothstandsvertreter

in Anspruch genommen 5
) und in der letzten republikanischen

Wahl mit Uebergehung höherer Offiziere senatorischen Standes , namentlich des

Ti. Fonteius, der Scipios Legat (Liv. 25, 37, 4), wahrscheinlich also Kriegstribun

und ohne Zweifel Senator war, auf einen blossen Centurio (jprimi pili centurio

heisst Marcius bei Cicero pro Balb. 15, 34, irrig bei Val. Max. 2, 7, 15 Kriegs-

tribun) gefallen war. Aber die Wahl wird weder als nichtig betrachtet noch

auch völlig cassirt; vielmehr übernimmt der neue Feldherr die Truppen von
ronteius und Marcius (Liv. 26, 17, 3), so dass beide vom Senat im Commando
gleichgestellt zu sein scheinen. Evident aber richtet sich das Bedenken keines-

wegs gegen die Feldherrnbestellung an sich, sondern lediglich gegen die — aller-

dings, wie es scheint, von dem Herkommen abweichende und wohl theoretisch,

nicht aber praktisch zu rechtfertigende — Uebertragung der Comitien in das

Lager.

1 i Man erinnere sich des Gegensatzes von praetorium und quaestorium im
Lager. Im Uebrigen ist der Abschnitt von der Quästur zu vergleichen.

2 i
In beiden 8. 666 A. 2. 3 erörterten Fällen ist dies nicht der Fall.

So übernimmt das Commando nach dem Fall des Consuls Gracchus im
i

-

2 sein QnittOf ( In. Cornelius (Liv. 25, 17, 7. c. 19, 4); so im J. 637
nach dem Fall des Prätors von Makedonien Sex. Pompeius dessen Quästor M.
Anniiis ( lus.lirit't von L«;te revue archroloyiquc 29 [1875] p. 6): M im J. 701
narli dem I all des Proconsuls von Syrien Crassus dessen Proquästor C. Cassius

(Cicero od fem. U>, i\ hrumann '2. 118),

4) Das von j.-nrm Marcius mit Gades abgeschlossene Hündniss war streng

Damen nichtig (es bestand, wie QlMrO sagt, magia fulc illius populi, iuttitia

nostra, veluatnU denique ipsa /(/um uliquo publico vineulo rdiyionia), und dess-

halb bewirkten rOfhUkmndiflt Gaditaner im J. 676 den Abschluss eines neuen

LfM (Cicero p»C Jinlh. 1:">.

herselbe Marcius, der »ich herausnahm in solcher Stellung Hündniss-
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Zeit zuweilen auch von den römischen Behörden zugestanden wor-

den 1
); von Rechtswegen aber kam sie ihm ohne Zweifel nicht

zu. — Der Dauer nach versteht es sich von selbst, dass dies

Nothstandscommando von selbst aufhört, wenn ein verfassungs-

mässig zum Befehl berechtigter Offizier oder Feldherr bei der

Truppe oder dem Heere eintrifft.

Nothstand Wird der Nothstand in der Hauptstadt vom Senat ausgespro

gebiet <>omi. chen, so ist damit zunächst gegeben, dass ein jeder Bürger, Magi-

strat oder Privater, gerufen oder nicht gerufen, dem Feinde sich

mit bewaffneter Hand entgegen zu setzen hat. Es dient dafür die

alte für die Abwehr des plötzlich einbrechenden Landesfeindes

hergebrachte Form, der sogenannte tumultus 2
); in der Anwen-

dung auf innere Unruhen ist dieselbe jetzt das formelle Signal zum

Bürgerkrieg geworden 3
). Die Aufforderung richtet sich zunächst

natürlich an die fungirenden Magistrate, so weit sie nicht etwa

selbst zu den Feinden zählen 4
); ja jener 'letzte und äusserste' Se-

natsbeschluss , durch den der Bürgerkrieg proclamirt wird , be-

schränkt der Form nach sich darauf die höchsten Magistrate, also

die Consuln und in deren Ermangelung den Interrex 5
)

, ferner

vertrage abzuschliessen, nannte sich auch in seinen Depeschen an den Senat pro

praetore , dieser Titel aber wurde ihm vom Senat nicht zugestanden (Liv.

26, 2).

1) So nennt sich der Proquästor von Asien P. Lentulus nach dem Tode
seines Statthalters C. Trebonius pro quaestore pro praetore (Cicero ad fam. 12, 15;

Drumann 2, 545). Aus welchem Grunde L. Antonius bei Josephus ant. 14,

10, 17 sich den gleichen Titel (dvTtrafjiias xai dvTioxpaxr]Yo;) für Asia beilegt,

ist nicht bekannt; hier kann auch Stellvertretung zu Grunde liegen.

2) Bei dem Antrag, den Cicero im J. 711 darauf stellt (Cicero Phil. 5, 12),

sind tumuUum decerni und consuUbus permittendum , ut provideant , ne quid res

p. detrimenti accipiat synonym. Ebenso bezeichnet Dio 41, 2 und Caesar selbst

b. c. 1, 7 den Senatsbeschluss vom J. 705 ganz richtig als Erklärung des tu-

multus (xapotyTf]). Auch Servius sagt (zur Aen. 8, 1), dass die Formel: qui

rem publicam salvam esse velit, me sequatur ursprünglich dem tumultus angehöre.

Vgl. S. 663 A. 1.

3) Caesar b. c. 1, 7: qua voce et quo senatus consulto populus Romanus
ad arma sit vocatus. Lebhaft schildert dies Cicero pro Rab. ad pop. 7. Auch
in den J. 691, 702 (Ascon. in Mil. p. 35) und 705 ist die allgemeine Aus-
hebung in Italien die nächste Folge dieses Beschlusses. Vgl. S. 664 A. 1.

4) Die im J. 654 beliebte Formel: ut C Marius L. Valerius cos. adhi-

berent tribunos pl. et praetores quos eis videretur (Cicero pro Rab. a. a. 0.)

wurde gewählt, weil die Häupter der Gegner ein Prätor und ein Volkstribun

waren.

5) So in den J. 677 (Sallust hist. 1, 49, 22 Dietsch) und 702 (Asconius

in Milon. p. 35; Dio 40, 49). Die Consulartribune nennt Livius 6, 19; die

Prätoren in Abwesenheit der Consuln Dio 46, 44; die Illviri r. p. c. im J. 714
Dio 48, 33.
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die Prätoren 1

), die Volkstribune 2
) und die etwa in Italien ver-

weilenden Provinzialstatthalter 3
)
aufzufordern zu verhüten, dass das

Gemeinwesen Schaden erleide 4
). Aber wenn schon die Nennung

der Volkstribune und der Provinzialstatthalter, denen das Impe-

rium mangelt oder doch nur dem Namen nach zukommt, es ver-

bietet diesen Aufruf bloss aufzufassen als Aufforderung der Ma-

gistrate ihre verfassungsmässigen Rechte energisch zu üben , so

tritt dies noch deutlicher darin hervor, dass nach dem bei dem
Anrücken Hannibals gefassten Senatsbeschluss alle gewesenen Dic-

tatoren, Consuln und Gensoren das Imperium übernehmen und

bis zum Abzug des Feindes behalten sollen 5
). Dies ist, wie ins-

besondere die Aufrufung auch der Censorier zeigt, keine excep-

tionelle Prorogation der früher bekleideten Aemter, welche ja

auch in dieser Form durch den Senat nicht hätte verfügt wer-

den können. Vielmehr dürfen alle diese Senatsbeschlüsse gar

nichi vom formellen Rechtsstandpunct aus beurtheilt werden: das

Recht giebt vielmehr die Noth, und der Senat als die höchste be-

ratende Autorität der Gemeinde fügt nur, indem er sie verkün-

digt, den Rathschlag hinzu, wie die jetzt zulässige und notwen-
dige Selbsthülfe am zweckmässigsten zu organisiren sei. Es hat

jeder Bürger sich zu stellen und je nach Umständen als Soldat

oder Offizier seine Pflicht zu thun; mit gutem Beispiel voran-

zugehen und vorzugsweise das Commando zu führen sind die

zeitigen und die gewesenen Beamten berufen. Eine Schmälerung

der verfassungsmässig bestehenden magistratischen Befugnisse liegt

hierin an sich nicht. Wie hei dem Anmarsch Hannibals neben

1 ) Liv. 6, 19, 4. — Cicero pro Rab. a. a. 0. — Ascon. in Milon. p.
35. Dio 40, 49. — Cicero ad /'am. 16, 11, 2. Caesar b. c. 1, 5.

'2) Cicero pro Rab. a. a. 0. ad fam. 16, 11, 2. Caesar 6. c. 1, 5.

3) So im .J. 677. Sallust. bist. 1, 49, 22: cum Q. Catulo pro cos. et

ceteris quibtu Imperium est. — Gegen Catilina verwendet der Senat unter andern
au' h den Q. Marciui Il<-\ and den Q, Metellus Creticus : ei utrique ad urbem
imperalores erant, impediti ne triumpharent (Sallust Cat. 30; Drumaun .\ i.Ji

Im J. 702. Ascon. in Milon. p. 35: et Cn. Pompcim
,

qui ad urbem erat.

Dio 40, 4H. — Im J. 705. Caesar b. c. 1, 5: qui pro cos. sint ad urbem; Ci-

cero ad fam. 16, 11, 2.

4) Die Fassung war Riebt immer dieselbe: im J. 654 lautete sie dahin:
ut . . . wntvits . . . operam darent , ut imjurium populi R. maiestasqio

itrrarilur |i Hab, ad pop. 7, 20j ;
gewöhnlich, zum lloispiel im J. 705

'>. c. 1. > Cicero cid fam, 16, 11, 2): dent operam consules . . ne

quid res p. detrimentum capiat, in welche Woit< L>« -i Tacitus nun. i. 11)

das coiibulari.vtic. Officium Überhaupt iu#UDJBenfMft.
') Li -.in 26, 10, 9: placuit omnes qui dietatores consules censoresvc fuissent,

cum imperio esse, donec recessisset a muris hostis.
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den in der Hauptstadt befindlichen Truppen die Bürger als Sol-

daten zusammentreten, so stellen sich die Beamten ohne Imperium

und die gewesenen Beamten als Führer an ihre Spitze. Das Im-

perium dieser Nothstandsfeldherren steht neben dem der Consuln

ungefähr wie das des Stadtprätors oder des Proconsuls (1, 25

A. 3) neben dem consularischen ; es ist gleichartig, aber im Fall

der Collision subordinirt. Sollte aber das magistratische Imperium

versagen, so kann allerdings auch der einzelne Bürger von den

Beamten absehend dasselbe üben, wie es im J. 621 Scipio

Nasica that; es liegt im Wesen der berechtigten Selbsthülfe, dass

sie auch eintreten kann, wenn es keine Beamte giebt oder wenn
diese nicht handeln wollen 1

). — Die Befugniss, die hiedurch

verliehen wird , ist die gewöhnliche des Feldherrn , einerlei ob

sie gegen den Rom belagernden Landesfeind oder gegen den auf-

ständischen Bürger sich wendet, dessen Provocationsrecht selbst-

folglich während des Kriegstandes ruht 2
). Uebrigens tritt dieses

Commando, wie es immer sich gestaltet, noch weniger formulirt

1) Dass in diesem Fall Soldatendienst ohne magistratische Führung geleistet

wird , darf nicht befremden. Dieser ist dem älteren Recht vielmehr geläufig

und nicht einmal beschränkt auf den Nothfall ; denn es werden auch die Beute-

züge von Freiwilligen hieher gehören , die gegen Nachbarn , mit welchen Rom
nicht in Verbindung stand, ohne Zweifel nach ältestem Recht zulässig waren
und in ihm wahrscheinlich exempliücirt werden durch den Zug der Fabier (Ser-

vius zur Aen. 7, 614), die sich die Sage offenbar ohne magistratische Führer
gedacht hat. Eigentliche Belege für diesen Kriegsdienst mangeln freilich in

unserer Ueberlieferung ; und auch in dem System des Kriegsrechts , wie wir es

kennen, hat die Kriegführung ohne Magistrat keinen Platz gefunden. Denn der

Fall , wo ein Magistrat mit Imperium die Waffenfähigen aufruft ihm zu folgen

(z. B. Livius 7, 9, 6. 32, 26, 11. 34, 56, 11. 40, 26, 6. 43, 11, 11) und sie

dann nicht einzeln , sondern durch Sammtschwur (coniuratio) in Pflicht nimmt,
ist nicht ein Heerdienst ohne magistratisches Commando, sondern lediglich eine

abgekürzte Aushebungsform, ein tumultuarius dilectus (Liv. 20, 26, 6. 43, 11,

11; vgl. Handb. 3, 2, 293). Ein solcher Sammtschwur muss auch dann ange-

wendet worden sein, wenn ein Nichtmagistrat zu den Waffen rief; aber aus

unserer civilisirten Ueberlieferung ist diese Kategorie des tumultus mehr zu er-

schliessen als zu belegen.

2) Cicero Phil. 2, 21, 51: decrevit senatus . . . quod in hostem togatum

decerni est solitum more maiorum. Sallust Catil. 29 : quod plerumque in atroci

negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules , ne quid res p. detrimenti

caperet. ea potestas per senatum more Romano magistratui maxima permittitur

exercitum parare, bellum gerere, coercere Omnibus modis socios atque cives, domi
militiaeque iudicium summum habere : aliter sine populi iussu nullius earum rerum

consuli ius est. Liv. 6, 19 (S. 664 A. 1). Cicero pro Mil. 26, 70 : quis hoc credat

Cn. Pompeium iuris publici . . . peritissimum, cum senatus ei commiserit, ut vi-

deret, ne quid res p. detrimentum caperet, quo uno versiculo satis armati consules

semper fuerunt etiam nullis armis datis, hunc exercitu, hunc dilectu dato iudicium

expectaturum fuisse in eius consiliis vindicandis, qui vi iudicia ipsa tolleret? ....

§. 71 : quid minus illo dignum quam cogere ut vos cum condemnetis, in quem
animum advertere ipse et more maiorum et suo iure posset?
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auf als das gleichartige Nothstandscommando im Amtsgebiet militiae

und verschwindet, wie dieses, von selbst mit dem Wegfall der

Gefahr.

In ganz exceptioneller Anwendung begegnet das Nothstands- Notustand*-
comm&ndo

commando in dem Kriese zwischen Caesar und Antonius. Als des j. 722D
d. St.

derselbe im J. 722 ausbrach, waren, wenn man den Triumvirat

als rechtlich befristet [betrachtet, beide amtlos. Dass Antonius

ihn als fortdauernd ansah und ansehen durfte und auch Caesar

während der Krise selbst wahrscheinlich das Gleiche gethan hat,

wird seiner Zeit dargethan werden; aber andrerseits wissen wir

von ihm selbst, dass der letztere später wenigstens den Rechtstitel

des Triumvirats nicht geltend machte, sondern sich bezeichnete

als 'durch den einmüthigen Willen aller Bürger zur Leitung des

Staates berufen' 1

;
. Dies ist also das Nothstandscommando in

seiner höchsten Potenz, übertragen nicht so sehr durch for-

mellen Senatsschluss als durch die unmittelbare Manifestation des

Volkswillens; erstreckt nicht bloss auf die nächste Kriegsgefahr,

sondern auf die Beendigung der militärisch-politischen Krise über-

haupt; gesteigert von der Offiziersstellung, die dadurch neben

dem magistratischen Commando den angesehenen Privaten ein-

geräumt wird, zu einer alles magistratische Commando überwie-

genden höchsten Machtstellung. Dass diese Auffassung über das

Wesen des Nothstandscommandos, namentlich über dessen not-
wendig ephemere Natur weit hinausgeht, ist freilich einleuchtend;

und sie ist auch wohl nichts als eine nachträgliche Fiction. Nichts

desto weniger ist sie für die Gestaltung des Principats massgebend

geworden; es wird später zu zeigen sein, dass die Uebernahme

des Imperium an diesen Vorgang sich anlehnt.

1) Mon. Ancyr. 6, 13 (ergänzt nach der griechischen Uebersetzung) : per

conscnsum universorum [potitus verum omnjium.



Verantwortlichkeit der Magistrate.

strafrecht- Die ungemeine politische Befähigung der Römer hat sich in

wortiichkeit. Betreff der magistratischen Verantwortlichkeit vor allem darin of-

fenbart, dass sie im Allgemeinen den Beamten keine Ausnahme-

stellung, weder eine erschwerte, noch eine erleichterte gegeben

haben. Im Ganzen genommen unterliegt der Beamte wie der

Private der gewöhnlichen Criminal-, Administrativ- und Civil-

jurisdiction und hat das monströse Institut exceptioneller politi-

scher Controlhöfe bei den Römern nicht die Rolle gespielt, die die

Annalen so vieler anderer Staaten entstellen 1
).

Bei der Darstellung der Beamtenverantwortlichkeit ist die

Frage, in wie weit und in welchen Formen sie überhaupt ein-

tritt, zu scheiden von der wesentlich verschiedenen, ob sie

schon während der Amtsführung eintreten kann oder die Nieder-

legung des Amtes zu ihrer Voraussetzung hat.

Hinsichtlich der Verantwortlichkeit überhaupt ist, was zu-

nächst die strafrechtliche anlangt, vor allem hervorzuheben, dass

die während der Amtführung begangenen und mit ihr mehr oder

minder eng verknüpften Verbrechen oder Vergehen unter die all-

gemeinen Landesgesetze fallen und die allgemeinen Landesgerichte

dafür competent sind. Eine Magistratur allerdings ist thatsächlich

von jeder Verantwortlichkeit für ihre Amtshandlungen befreit

worden : es sind dies die Censoren. Allein dies ist insofern ge-

schehen, als die censorische Festsetzung etwa wie nach heutiger

Auffassung der Wahrspruch der Geschworenen, betrachtet wird

als lediglich bedingt durch die innere Ueberzeugung des Handeln-

den und rechtlicher Molivirung nicht fähig; auch ist man nie so

1) Cicero de leg. 3, 20, 47 bedauert den Mangel eines solchen und schlägt

vor die Censur dauernd zu machen und jeden abgehenden Magistrat vor den

Censoren Rechenschaft über seine Amtsführung legen zu lassen ; doch soll dem
vorläufigen Urtheil (praeiudicium) derselben wirkliche Bedeutung nicht zukommen,
sondern , wo eine Verurtheilung angezeigt scheint , diese in dem gewöhnlichen

Quästionenverfahren herbeigeführt werden.
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weit gegangen die Zulässigkeit des Rechenschaftsverfahrens dem

Gensor gegenüber gesetzlich auszuschliessen, sondern hat nur im

einzelnen Fall dessen Eintreten nach Möglichkeit verhindert 1
).
—

Einen besonderen Gerichtshof für diejenigen Verbrechen, welche

ihrem Wesen nach nicht anders als von Beamten begangen wer-

den können, kennt die ältere römische Staatsordnung nicht. Das

nicht ständige Perduellionsgericht geht wohl von einem ähnlichen

Gesichtspunct aus, ist aber keineswegs auf Beamten verbrechen

beschränkt. Das später sich entwickelnde tribunicische Strafver-

fahren ist allerdings allem Anschein nach ein politischer Becheu-

schaftsprozess gewesen, richtet sich aber nicht bloss gegen Beamte,

sondern gegen jeden Träger eines öffentlichen Mandats, also eben- civiirecht-

falls gegen den Offizier, den Geschworenen; ja den Staatspächter, antwortuch-

so dass auch dies Verfahren nicht auf die Beamtenverantwortlich- über dem
i*ri väten *

keit im strengen Sinn des Wortes bezogen werden kann ?) .
—

Gewissermassen an die Stelle dieses tribunicischen Strafverfahrens

ist dann, wie es scheint zunächst durch die sullanische Reform

des Quäslionenprozesses, eine namentlich in dev quaestio muieslatis

die Heamtenverbrechen in specieller und umfassender Weise be-

rücksichtigende Griminalordnung getreten ,
deren nähere Enl-

wickelung indess nicht im Staats-, sondern nur im Criminalrecht

gegeben werden kann. — Was über die Griminalklage wegen

Unterschleifs insbesondere zu bemerken ist, wird passender bei

der eivilreeht liehen Verantwortlichkeit erörtert.

Die eivilrechlliche Verantwortlichkeit des Beamten ist zwie-

facher Art, insofern theils ein Privater, theils die Gemeinde an

ihn einen vermögensrechtlichen Anspruch gellend machen kann.

In oralerer Beziehung gilt dasselbe, was von der criminellen

Yenmlwoilliehkeil bemerk! ward; und es ist «lies von um so

grosserer Wichtigkeit, als die Beschädigungen, die (\vv unrochlfer-

liiie Beamte dem Privaten Zufügt, nach dem Hecht der römischen

Republik in weil grösserem Umfang^ als dies in der Kaiserzeil und

iwirh di'M hcuiigen Staatsordnungen der Fall isi, im Wege des Civil

pro/ossos verfolg! werden konnten und meisl sogar mussien. Da

wcl-cii furtum in (hin weilen Sinn, den das riimische Bochl damil

I) in diesem Sinn nennt Dionys, 19 [18], i<» 'ii<' Centni eine

heie bei dei Oenim
5) Die nlhett \h aiiiiruhi: i-i in 'hin AbsctalM von den ITolkettibiaal ••<

geben

\ltrrtli I. 9 Ai.ll
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verbindet, wegen dammtm iniuria datum, wegen iniuria, also im

Allgemeinen wegen jeder Vermögensentfremdung oder Vermögens-

beschädigung und wegen jeder Ehrverletzung die Civilklage auch

dann statthaft war, wenn der Beklagte das behauptete Delict als

Beamter begangen haben sollte, ist rechtlich nie bezweifelt wor-

den. Als die von dem Prätor C. Lucretius 583 in Chalkis be-

gangenen unter den Begriff des furtum und der iniuria fallenden

Unrechtfertigkeiten von den dadurch Geschädigten im Senat zur

Anzeige gebracht wurden, verwies derselbe sie auf die Civil-

klage 1
)

; und in Folge derartiger Reclamationen hat sich aus der

von den Unterthanen Roms gegen die römischen Beamten erhobenen

actio furti durch prozessualische Steigerung das Repetunden-

verfahren entwickelt. Die Bedeutung dieser Controle des Beam-

ten durch die Civilgerichte wird man nicht nach den Verhält-

nissen beurtheilen dürfen, in denen sie uns in den verfallenen

Zuständen der spätesten Republik entgegentritt. Die weitere Aus-

führung aber, so weit eine solche überhaupt möglich ist, gehört

ebenfalls nicht dem Staats-, sondern dem Civilrecht und dem

Civilprozess an. — Dass, wenn die Verhältnisse danach lagen, die

Civilklage und der tribunicische Rechen schaftsprozess auch neben

einander eintreten konnten, bedarf keiner Ausführung; in dem

eben erwähnten Fall des C. Lucretius nahmen zwei Tribüne

die Sache auf und verurtheilten denselben wegen der während

der Amtsführung begangenen Privatdelicte zu einer schweren

Busse 2
).

gegenüber Hinsichtlich der Gelder und des geldwerthen Gutes, welche

Gemeinde-, dem Beamten für öffentliche Zwecke zugekommen sind, mag zu-

nächst bemerkt werden, dass die dem Gemeinwesen zu leistende

vermögensrechtliche Bürgschaftstellung [fem püblicam salvamfore),

welche unter dem Principat für die bei der Gemeindekasse be-

schäftigten municipalen Aemter Vorbedingung ist, der römischen

Gemeinde selbst zu allen Zeiten fremd geblieben ist. Weiter ist zu

unterscheiden, ob der Beamte nur verpflichtet ist die Öffentlichen

Gelder, die ihm zur Verfügung gestellt sind, richtig zu verwenden,

beziehungsweise abzuliefern, oder auch die erfolgte Verwendung

durch Rechnungslegung nachzuweisen. Es scheint das erstere

1) Senatsbeschluss vom J. f>84 Ephem. epigraph. 1 p. 295. 2 p. 103.

2) Liv. 43
;

8.
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Verfahren das regelmässige gewesen, die Rechnungslegung dagegen

allein von den Schatzmeistern der Gemeinde, den Quästoren ge-

fordert worden zu sein. — Keiner Rechnungslegung unterliegen bei dem von
der Rech-

1. der Dictator schlechthin 1
), wesshalb ihm denn auch kein nu

b°| ê

u
n
n s

Quästor zugegeben wird
;

Magistrat.

2. der Consul und Prätor und überhaupt jeder Träger des

höchsten Imperium für den Kriegsgewinn 2 !, wesshalb dieser

nicht, wie die dem Feldherrn aus der Staatskasse gezahlten

Gelder, vom Quästor verwaltet werden muss (S. 232) ;

3. der Censor für die zum Zweck öffentlicher Bauten ihm

aus der Staatskasse überwiesene Summe 3
)

;

i. die Aedilen für die von ihnen durch Strafprozess bei-

getriebenen Multen 4
)

;

5. die zur Ausrichtung von Spielen verpflichteten Beamten

für die zu diesem Zweck an sie von dem Aerarium gezahlten

Gelder 5).

So weftig es bezweifelt werden kann, dass der Empfänger

dieser Gelder oder geldwerthen Gegenstände sie nicht für andere

Zwecke als die vorgeschriebenen •) und noch viel weniger in seinem

eigenen Nutzen verwenden durfte 7
), so schwierig ist die Frage zu

1) Pompeius wird nach Appian (b. c. 2, 23) zum consul sine colleya ge-

macht , nicht, wie er es wünschte, zum Dictator, o'j; dv iyot rr,v jxsv d£o'joiow

oty.rcxTooo; äpyojv {xövo;, ty
(

v q t&fttmn 'JTraxo'j. Darum nennen die Griechen

die Dictatur häufig dy/-i
{

dbt>lttuduvo< I
Plutareh. Fab. 3; de fort. Rom. 12;

Dinnys. f), 70. 6, 38. 7," 50. 8, 81. Suidas u. d. W.); ob das römische Staats-

recht einen entsprechenden technischen Ausdruck gehabt hat, ist zu bezweifeln.

2) Wenn die Ke< liiiiin-spapiere hierüber dem Aerarium eingereicht werden,

M jeeehjekt dies freiwillig (Polyb. 23, 14 [24, 9*1 ; Gell. 4, 18, ü).

3) Ausdrückliche Belege dafür, dass hier keine Verrechnung stattfand, könne
ich nicht (denn die Censur als op/rj dvoitt69wec S. 673 A. 1 gehurt nicht hic-

li« i
)

; aber es führt auch keine Spur auf Verrechnung.
i

| In dem Stadtrecht von Malaca c. 66 bewirkt vielmehr der Duovir die

Einziehung der idilicitoften Multen: multas in eo munieipio . . dietas ... r/6 aedi-

UbUif f*a$ (tedile* dixisse se aput llviros ambo alterve ex is professi erunt, 1 Ivir

d. p{merit) in tabulas commune» munieipum eiius munieipi referri iubeto

U. 8. W.

f>) Dass hiefür keine BaduHlllf |*kfl ward, 'darf daran- frfotfeti Weiden,
dass Dio 53, 21 vom dem curulischen Aedilen M. Bgnetftni Kufus erzählt, ohne
einen Tadel daran zn knüpfen , er habe -rd äva/.(6|xo(Ta xd tt* iffä wk/ttü irpoo-

IjnOVM für das Loschwesen verwendet.

• '»I I >i»> Regel kann nidil /weifelhal'i -ein. obwohl in ein/einen Fallen, wie
in dem ,\. f> ingeffthrteBi BMfl d.m'iber weggesehen haben mag.

7) D' nhalte Feldherr t r;i^( lOgtl Hed«nken -einem im ll.ere dienoil-

den S.dm ein QeeehejUl MU dei I • • •
1 1 1 . : zu geben. Val. Max. i, .1. L0 n n

"jmrtrrr a nimi^lrutu e peeunia publica rrtn/ari, /w •./ in ip.<itii dinnuin rfditurum

esset, Fl in ins /,. n. 88, % 38. Was Suidas aus Fabius Pietor anführt (Potor

43»
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beantworten, welche Rechtshulle gegen etwaige Conlravcntioncn

eintrat. Insoweit eigentliche Veruntreuung öffentlichen Guts,

furtum pcci/niae publicae oder peculatus ,
zum Beispiel Unter-

schlagung eines Beutestücks, vorlag, konnte wahrscheinlich jeder

einzelne Bürger als Rechtsvertreter der Gemeinde im Wege des

prätorischen Prozesses ') der Gemeinde das ihr entfremdete Gut

wieder verschallen. Indess ist es zweifelhaft, wie weit der Be-

griff der Veruntreuung ausgedehnt worden ist, namentlich ob die

Nichterfüllung derjenigen Zweckbestimmung, unter welcher die

Zahlung stattgefunden hatte, schon als Peculat betrachtet wurde,

dieses Rechtsmittel also auch zum Beispiel gegen den Feldherrn

geltend gemacht werden konnte, der das Beutegeld nicht im öffent-

criminai- liehen Interesse verausgabte 2
). Von Rechts wegen muss ferner

wegen in allen solchen Fällen die oben erwähnte criminelle Behandlung

statthaft gewesen sein und zwar anfänglich das gewöhnliche vor

den patricischen Reamten, späterhin der tribunicische Rechen-

schaftsprozess. Aber es ist glaubwürdig überliefert, d%ss die erste

Anklage der Art, welche zur Durchführung kam 3
), die gegen

L. Scipio im J. 570 d. St. erhobene gewesen ist 4
). — Man wird

aus allem diesem schliessen dürfen, dass, wo öffentliche Gelder

nicht zur Verrechnung gezahlt wurden, die rechtliche Verantwort-

p. 39): ap'/ovxi Pcop.ouo:r; (AT) ££elvai |j.yjo£vI acpETgpiaasftat e*x, toö oY]u.oaiou

oxtojv ist vielleicht nichts als ein Missverständniss der Stelle des Valerius Maxi-

mus, wo unmittelbar vorher von einem Fabius Pictor die Rede ist.

1) Es ist dies oben S. 179 angedeutet worden. Weiter legt, wie ich be-

reits im Hermes 1, 178 ausgeführt habe, die wegen einer wenigstens sehr ähn-

lichen Contravention gegen den Lieferanten M. Postumius aus Pyrgi bei dem
Stadtprätor gemachte Anzeige (Liv. 25, 3, 12), die Vermuthuug nahe, dass er

eben im Wege einer solchen Klage angegangen ward. Endlich ist der Prozcss,

wie ihn Antias bei Livius 38, 54 gegen L. Scipio und Genossen erheben lässt,

wenn auch allem Anschein nach unhistorisch, doch gewiss nach dem Peculat-

prozess dieser Epoche dargestellt; und dies ist eben nichts als ein Privatprozess,

bei dem der Kläger für die Gemeinde handelt und, wenn das für jeden Be-

klagteii niedergesetzte vermuthlich recuperatorische Gericht verurtheilt, dies Ur-

theil der Gemeinde zu Gute kommt, also der Verurtheilte entweder ihr Bürgen
(praedes) zu stellen hat oder der Verhaftung unterliegt.

2) Wenn die Verwendung in öffentlichem Interesse zwar verheissen, aber

nicht vollzogen wird , so steht dies schliesslich dem Ansichbehalten des Geldes

gleich. Wann dies eintritt, hat gewiss nicht das Gesetz bestimmt, sondern nach

den Umständen des einzelnen Falles die erkennende Behörde. Uebrigens ist

diese Frage, die sich wohl kaum in befriedigender Weise wird entscheiden lassen,

von mir erörtert in Hermes 1, 177 fg.

3) Die analoge gegen den Consul M\ Glabrio im J. 565 angestellte Hessen

die anklagenden Tribüne fallen (Liv. 37, 57).

4) Gell. 6, 19. Das Nähere in dem Abschnitt vom Volkstribunat bei dem
Rechenschaftsprozess.
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lichkeit dafür wohl theoretisch bestand, aber praktisch kaum her-

vortrat. Sehr wahrscheinlich ist dies zum Theil dadurch mit

herbeigeführt worden, dass die sittliche und politische Nöthigung

des gewesenen Magistrats den nicht an das Aerar abgeführten

Kriegs- und Prozessgewinn zum allgemeinen Besten , wenn auch

daneben zur Verherrlichung des eigenen Namens zu verwenden

stark genug war, um auf diesem Gebiet grobe Unrechtfertigkeiten

nicht aufkommen zu lassen 1
). — Im Laufe des siebenten Jahr-

hunderts hat dann die Criminalgesetzgebung auch hier, wenigstens

so weit es sich um das furtum peeuniae publicae im strengen Sinn

des Wortes handelt, feste Gestalt gewonnen in der quaestio per-

pi'tua wegen des Peculats, vor welche seitdem die Klagen auf

Auslieferung oder Ersatz des öffentlichen Gutes gebracht werden.

Förmliche Verpflichtung zur Rechenschaftslegung über die iicchen

anvertrauten öffentlichen Gelder hat allem Anschein nach nur für legung.

die unmittelbar bei der Staatskasse beschäftigten Beamten, das

heisst die Quästoren bestanden ; wobei man sich zu erinnern hat,

dass dem ucrnriunt nicht bloss die in Rom im Saturnustempel

niedergelegten Gelder gehören, sondern auch diejenigen Summen,

welche den in Italien oder den Provinzen funetionirenden Feld-

herren und Statthaltern vorschussweise gezahlt wurden 2
). Dass

die dem städtischen Aerar vorstehenden Quästoren bei dem Amt-

wechsel sei es ihren Nachfolgern, sei es den zeitigen Consuln form*

lieh Rechnung legten und Bücher und Kasse übergaben, kann keinem

Zweifel unterliegen, obwohl seltsamer Weise dieser Act nirgends

erwähnt zu sein scheint. Um so häuliger linden wir desselben

gedacht in Beziehung auf die (\ci\ Feldherren und den Provinzial-

statthaltern 3
) beigegebenen Quästoren und IVoquäsloren. Die

Rechnung, welche nach dein julisehen Gesetz vom .1. 695 schon

vor dem Verlassen der Provin.2 in derselben abgeschlossen und

absrhrifilieh in den beiden grÖSSien Städten der Provinz nieder-

ll Die bekannte Acusscrung des Polybtai >'», •"><>, iftM 'ü-' röHÜfthefl Be-

amten ii mi (Jc-aiiilttii auch nliliü \U\v\' mul Sirucl liefa <lrs I lilrrsrhlcils ihr

öffentlichen (ichler enthalten, gehftiH WeoAgftetll in 'litten Zusammenhaut:.

2) Dm va*<irium al i und was sonst dein Statthalter als Ablliulniif-

i 11 muri) u<-li"rl Iii-'Ii.t nicht.

'>) Da \<rr. i. :;:». ns. «im .im.- BteJinnigringHif, d<

pritoft vorkomme, wie leb frühe* ^Hermei I, li* 1
)
angenommen bebe, I I n

•lie
|

1,'c.i •hnilll^nlrminR "les l)olal>c|la Uli! ile • \ • li

• in . wie dir \ <-i idinlun | /• i im welche die dos

Verres zu der leiiiei i

/.. n QuJ leren •< a « ^inl.
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gelogt *) werden muss , wird von ihnen in Rom den städtischen

Quästoren als den Vorstehern des Aerars überreicht (rationes ad

aerarium deferre) und von denselben abgenommen und protokollirt

{rationes referre) 2
). Sie specificirt sowohl die sei es unmittelbar

aus dem Aerarium, sei es aus ärarischen Bezugsquellen 3
) em-

pfangenen wie die gezahlten Summen und den Restbestand 4
). —

Dass diese Rechnungslegung, obwohl vom Quästor erstattet, in

der That dadurch zugleich von dem Statthalter gelegt wurde,

leuchtet ein, da ja regelmässig der Quästor nicht anders zahlen

durfte als auf Anweisung seines unmittelbaren Vorgesetzten. Aber

der letztere ist auch geradezu in diese Rechnungslegung hinein-

gezogen worden, indem späterhin auch ihm es oblag Abschrift

der Rechnung seines Quästors bei dem Aerar einzureichen 5
). Der-

jenige Betrag, welcher weder in genügender Weise verrechnet

noch bei der Rechnungslage abgeliefert oder doch als rückständig

anerkannt ward 6
), wurde als Deiect Ipecuniae residuae), und zwar

je nach der Beschaffenheit der Sache entweder gegen den Statt-

halter oder gegen den Quästor oder auch gegen beide, gleich dem
Peculat gerichtlich verfolgt 7

).

1) Cicero ad fam. 5, 20, 1. ad Att. 6, 7, 2.

2) Cicero in Pis. 14, 45 setzt die Legung — rationes ad aerarium . . .

detuli — und die Abnahme der Rechnungen — scriba ad aerarium qui eas

rettulit — einander entgegen. Jenes wiederholt er ad fam. 5, 20, 2. Gewöhn-
lich indess wird rationes referre , insofern es den Gesaramtact bezeichnet , von
dem rechnunglegenden Beamten gesetzt. Dass die Rechnung von den Stadt-

quästoren abgenommen wird, sagt am bestimmtesten Cicero Verr. I. 1, 14, 37.

3} Dies folgt analogisch aus Asconius in Cornel. p. 72 : Sulla . . . sumpserat
peeunias ex vectigalibus et ex aerario populi Romani. Dig. 48, 13, 11 [9], 3.

4) So viel wenigstens geht aus dem von Cicero Verr. I. 1, 14, 36 niitge-

theilten Schema hervor : aeeepi — ; dedi — ; reliqui Arimini — . In wie weit für

die richtige Rechnungslegung, was die des Verres nicht war (vgl. Cicero Verr. I.

1, 39, 98), Specialisirung und Belegpapiere gefordert wurden, erhellt nicht.

Vgl. Cicero ad fam. 5, 20, 5.

5) Die Einreichung der Rechnung bei dem Aerarium liegt beiden Beamten
ob, so dass die Rechnungslegung durch den Quästor ohne den Prätor eben so mög-
lich ist wie umgekehrt, obwohl regelmässig beide zugleich Rechnung legen (Cicero

Verr. I. 1, 39, 99; in Pis. 25, 61). Früher pflegten beide Beamte vor ihrem
Eintreffen in Rom die Rechnungen zu vergleichen und auszugleichen (Cicero ad
fam. 5, 20, 1. 2); nachdem das julische Gesetz vom J. 695 dem Statthalter (nicht

dem Quästor ) vorgeschrieben hatte zwei Exemplare der Rechnung in der Provinz

zu hinterlegen (Cicero ad fam. 2, 17, 4. 5, 20, 2), musste man schon dort einig

werden.

6) Dig. 48, 13, 11 [9], 8. Indess schrieb das julische Gesetz vor, dass,

wenn der Betrag nicht binnen eines Jahres eingezahlt wird , er als Defect zu
behandeln sei.

7) Die criininalrechtliche Gleichstellung der residua mit dem Peculat ist

allerdings erst nachweisbar für das julische Repetundengesetz, aber wahrschein-

lich so alt wie die quästorische Rechnungslegung, da sich an diese doch für den
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Wir wenden uns zu der Frage, in wie weit die Beamten

schon während ihrer Amtsführung zur Verantwortung gezogen

werden können.

Den Römern erscheint das Amt nicht als abstracte Institution verant-

von dem Beamten geschieden, sondern in ihm verkörpert. Darum während

ist eine Klage bei dem Beamten gegen ihn selbst unmöglich, der Amts-

selbst wenn er derselben sich unterwerfen wollte 1
). Es hatte

dies zur notwendigen Folge, dass, so lange nur ein Magistrat

auf Lebenszeit der Gemeinde vorstand, er im regelmässigen Ver-

lauf der Dinge 2
) zur rechtlichen Verantwortung überall nicht

gezogen werden konnte 3
). Dies änderte sich mit Einführung der

Annuität und der Gollegialität : durch jene ward die Verantwortung

nach Niederlegung des Amtes unbeschränkt statthaft; diese er-

möglichte selbst während der Amtführung eine Rechtsverfolgung

auch gegen den Beamten , wofern die Regeln der par maiorrc

potestas nicht entgegenstanden. Denn der Satz, dass der höher oder

gleich stehende Beamte den Befehl des gleichen oder minderen

unbeachtet lassen kann 4
), findet seine Anwendung auch auf allen

Gebieten der Rechtsverfolgung. So wird zum Beispiel auf dem
der administrativen Justiz dem Quästor die zwangsweise Bei-

treibung der Steuer wohl von dem Aedilen möglich gewesen

sein , aber weder von dem Quästor noch von dem Consul. Auf

dem Gebiet der Civiljurisdiction ist die Ladung vor den Prätor —
welche immer aufgefasst wird als prätorischer Befehl, auch wenn

sie thatsächlich von einem Privatkläger ausgeht 5
)
— gegen curu-

rnnsutirten Defect ein Rechtsnachtheil knüpfen musste und eine andere loin,

für dessen Verfolgung nicht wohl IQ finden ist. Dass man sich begnügt haben

sollte den Schuldigen als Einfachen Schuldner der Gemeinde zu verfolgen, lal

nicht wahrscheinlich, so streng auch das Verfahren gegen den letzteren war.

I ) Im Civilprozess würde dies mit dein (iesrhworneninstitut leicht ausführ-

bar gewesen sein; aber nirgends ist es zugelassen.

'2.) Insofern Absetzung denkbar war, konnte allerdings auch hier Bestrafung

eintreten.

:i) Bierauf wird man den Satz zurückführen dürfen, dass der Opferfcfaig

nicht hingerichtet werden darf fSerrtal tu Aen. H, (>4l>).

4) Ulpianus und PaulUI (/''.</. i, .

s
,

•'». \ ) :
urhUrum cuiutrnm jnt fUgttiMtU

(praetor) r<></<t officio . . . fun</i , e&krm si sii eowmfaHf .' Mai fbrlt alt fn qMjuo
ni<hintia/n pOttttU vel pntestnt*. <j\i'.ninm m hoc ( \ ielmelir in lt>><) imprrimn n f|

Habet: nam maoitttaUi i (tut pari knperio nittfo mf>il<> p0eemt40fi« Ltf.

80, Vi will der Senat einen Consul durch den Stadtprätor auffordern lassen n.n li

Italien zurür Ix/ukoinrncii |
cum jirurtt'r «}>rt liirnm tum M///.M SM! dictrrt, tlict.i

tor'ad id tpnau creMm pro tun moi rtt bnperii aonaulam "* floliom

b) üelhu- 18 1 9 neh Varro.
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lische Aedilen und Quiisloron rechtlich unbestritten statthaft 1

'] und

unterliegt ötteh die Ladung der plebejischen Aedilen, seil dieselben

Gemeindebeamte geworden waren . wenigstens praktisch keinem

Hedenken 2
), während Consuln, Proconsuln, Prätoren, ubefbanpl

alle Beninte mit Imperium*) und eben so die Volkstribune *) nicht

zwangsweise von dem Prätor vorgefordert werden konnten. Die-

selben Regeln entscheiden Über die Zulässigkeit des Criminalwr-

fahrons sowohl wie der magistratischen Coercition gegen den

fungirenden Beamten : der Volkstribun kann jeden Beamten in

Strafe nehmen und verhaften 5
), der Oberpontifex jeden Beamten

multiren oder pfänden, der Gonsul gegen jeden Beamten vom Prä-

tor abwärts einschreiten und so weiter; wogegen der Volkstribun,

so lange er im Amte ist , von keinem , auch nicht von einem

andern Tribun zur Verantwortung gezogen )
und Überhaupt kein

höherer Magistrat bei einem niedern criminell verklagt werden

kann 7
). Wenn ausnahmsweise Beamte vor solcher gleichen oder

minderer Gewalt Hecht nehmen, haben sie entweder sieh frei-

willig geteilt, was zulässig gewesen sein wird 8
), oder sie sind

1) Gellius a. a. 0. fügt freilich hinzu , dass schon zu Varros und noch

mehr in der Kaiserzeit diese Magistrate sich thatsächlich der Ladung oft ent-

zogen ; nunc stipati servis publicis, sagt Varro, non modo prencli n^n posmnt, seil

etitirn ultro submovent populum.

2) Aus Liv. 3, 55 sieht man , dass nach den alten Privilegien der Plebs

auch deren Aedilen sacrosanct waren wie die Tribüne, aber durch eine — an

sich recht bedenkliche — Interpretation die Theorie mit der bestehenden Praxis

(aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus) in Einklang gebracht ward.

Vgl. den betreffenden Abschnitt.

3) Dig. 2, 4, 2. 4, 6, 26, 2. vgl. 46, 7, 12. 47, 10, 32. 48, 2, 8. Sneton

Caes. 18. Ebenfalls hieher gehört, dass, wenn der Geschworene dasselbe Impe-

rium erwirbt wie der qui eum iudicare iussit, das Geschwornenmandat erlischt

(Dig 5, 1, 58).

4) Appian b. c. 2, 138. Die nähere Ausführung im Abschnitt von der

tribunicischen Gewalt, wo auch die aus Val. Max. 6, 1, 7. c. 5, 4 sich er-

gebenden Bedenken berücksichtigt sind.

5) Noch in der Kaiserzeit ist die tribunicische Anklage gebraucht worden

gegen einen fungirenden Magistrat (S. 682 A. 6).

6) Von der entgegenstehenden Erzählung bei Valerius Maximus 6, 1, 1 ist

bei der sacrosancten Stellung der Aedilen gesprochen ; der Angeklagte C. Scan-

tius Capitolinus ist wahrscheinlich nicht Volkstribun, sondern, wie Plutarch be-

richtet (Marc. 7), vielmehr (plebejischer) Aedilis.

7) Desshalb lässt der Prätor Caesar den Untersuchungsrichter in der quaeatio

de vi verhaften, weil dieser eine Denuntiation gegen die maior pottstas ange-

nommen hatte (Sueton Caes. 17).

8) Dafür spricht sowohl die Consequenz wie die Fassung der S. 90 A. 1

angeführten Stellen.
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durch die Androhung der tribunicischen Rechtshülfe bewogen wor-

den von ihrem Privilegium keinen Gebrauch zu machen 1
).

Wenn hienach gegen die zur Zeit in dem betreffenden Gebiet versciue-

höchsten Beamten die RechtsVerfolgung während ihrer Amtsführung Prozesses

nicht wider ihren Willen stattfindet, gegen die niederen aber die AbiauV der

Rechtsfolge an sich auch während ihrer Function statthaft war, so

ist dennoch auch bei den letzleren häufig Vertagung bis nach Ablauf

der Amtszeit eingetreten, um sie nicht durch ihre Selbstvertheidigung

von den öffentlichen Geschäften abzuziehen. Vornehmlich kommt

dies dem in Amtsgeschäften vom Ort des Gerichts abwesenden

Beamten zu Gute 2
)

; aber auch bei dem daselbst anwesenden

greift die gleiche Erwägung ein. Für den uns genauer als das

ältere Griminalverfahren bekannten tribunicischen Rechenschafts-

prozess lässt es sich nachweisen, dass die Anklage gegen den in der

Stadt fungirenden Magistrat zwar rechtlich zulässig war, aber ihr

nicht leicht anders Folge gegeben ward als wenn der angeklagte

Beamte dies selber wünschte 3
) ; und ohne Zweifel ist auch im

Civilprozess oft aus gleicher Ursache der Termin verschoben

worden.

Da also in früherer Zeit die Belangung des Beamten bei

einem der Gewalt nach höher stehenden rechtlich statthaft, fac-

tisch aber, wenigstens in Criminalsachen, Ausnahme war, so

1) Es kommen solcher Ausnahmen nur zwei vor: die Belangung des Volks-

tribuns oder vielmehr Volksädilen C. Scantius Capitolinus durch einen curuli-

m heu Aedil (A. 1) und die des Volkstribuns L. Cotta vor dem Prätor in einer

< ivilsache ( Val. Max. 6, 5, 4). Die Erklärung passt auf beide Fälle; nur muss
in dem letzteren noch hinzugenommen werden, dass die Collegen des Cotta gegen
die von diesem angedrohte Coercition mit der Intercession drohten. — Dazu
kommen die Ausnahmen durch »Specialgesetz, wie die S. 682 A. 3 erwähnte.

2) Als Caesar nach Niederlegung des Consulats im Begriff nach Gallien ab-

hen als Proconsul noch ad urbem verweilte, klagte ein Volkstribun ihn

an, er entzog sich aber dieser Anklage durch tribunicische InterceUrion (Simton

Com. 23).
'•'>) In zwei Ciiinii.ilklacen, die von Volkstribunen gegen Censoren erhoben

ii, Intercediren das eine Mal (I,iv. 24, 4.'») dir den VolkttrflMDtt, weil

\ngeklagten noch in Function seien (yetiti in ma<ji*tr<it<i MUMM dicere), wäh-
rt -ml in dem zweiten Fall (Liv. 43, 16) die Censoren freiwillig die Klage sofort

mint hincn (non recu*antibu* censoribu», quo minus primo quoque tempore Judicium

de. se populun fareret). In dem zweiten Fall stellen sie bis nach Beendig-.

i

-ses ihre Amtstätigkeit ein {obsiynali* ta belli* publiei* clausoque tabti-

hirin et dkniSiti Mfuil puhlir'm ncijurunl *e prius quirquam mddici nrtjotii yesturOB,

fUam iu.lirimii poptlU d* M furtum e**et) ; selbst in diesem Ml also griff die An-
itörend In die öffentlichen Geeehlfte ein. Weiteres in dem Abschnitt vom

Vclkstribunii Blne AuenaJune stehen vietteiehi < i i
•

- vom Pentilei maximus
• kMiten Malten; wenigsten* wird in keinen dertftffefl Vnlksgericht darauf

MekeiehJ fenemmen, da-s der Beklagt« Im Amt-
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wurde in dem Quästionenprozess des siebenten Jahrhunderts nicht

bloss die praktisch gewiss längst befolgte Regel , dass der in

Staatsgeschäften Abwesende während dieser Zeit von der Anklage

frei sei, gesetzlich festgestellt 1
), sondern auch wo nicht für alle,

doch für die meisten Delicte 2
), auch wohl allgemein für einzelne

Magistraturen 3
) die Freiheit von der Anklage bis nach Ablauf

der Magistratur ausgesprochen. Es ist sogar nicht unwahrschein-

lich, dass auf diese Befreiung, da sie wesentlich im Interesse

des Gemeinwesens ausgesprochen ward, jetzt auch nicht mehr

willkürlich verzichtet werden konnte 4
).

Gegen die consularisch-senatorische und die kaiserliche Cri-

minaljustiz schützt das Amt im Allgemeinen nicht 5
)

; nur die

Befreiung des Volkstribuns ist auch in dieser Zeit noch wenigstens

im Princip anerkannt worden 6
).

1) Es wird in Beziehung auf den Incestprozess des J. 640 einer lex Memmia
gedacht, quae eorum qui rei publicae causa abessent recipi nomina vetabat ( Yal.

Max. 3, 7, 9). Im späteren Crirninalprozess gilt die Regel allgemein.

2) Das Repetundengesetz Z. 8 (C. 1. L. I p. 58) untersagt die Anklage auf

Grund dieses Gesetzes für die Dauer der Amtsführung, wie es scheint, der

sämmtlichen Beamten vom Dictator abwärts. Die Vermeidung der Anklage de

vi ist für Clodius der hauptsächliche Beweggrund sich um die Aedilität zu be-

werben (Dio 39, 7). Wahrscheinlich sind ähnliche Bestimmungen für alle oder

doch die meisten Quästionen ergangen ; eine allgemeine Vorschrift darüber aber

ist wohl nicht erfolgt, wenigstens nicht vor dem julischen Gesetz über die iu-

dicia publica.

3) Von den Decemvirn des servilischen Ackergesetzes sagt Cicero de lege

agr. 2, 13, 34 : iudicare per quinquennium vel de consulibus vel de ipsis tribunis

plebis poterunt (sie erhielten also in dieser Hinsicht ein imperium maius , wo-
durch die Regel S. 680 A. 3 ausser Kraft trat): de Ulis interea nemo iudicubit.

magislratus iis petere licebit, causam dicere non licebit.

4) Da der Repetundenprätor die oberen Beamten ohnehin nicht zwangsweise

laden konnte, so rechtfertigt sich deren Aufnahme in das Repetundengesetz nur
unter dieser Voraussetzung, der auch die Fassung der Bestimmung günstig ist.

5) Belege finden sich häufig. Wenn Domitian auclor tribunis plebi fuit

aedilem sordidum repetundarum accusandi iudicesque in tum a senatu petendi

(Sueton Dom. 8), so mag wohl dabei zu Grunde liegen, dass, wo der Ange-
klagte Magistrat war, höhere magistratische Gewalt des Anklägers zweckmässig
war. Aber die Klage gegen den Aedilis bei den Consuln und dem Senat an-

hängig machen konnte ohne Zweifel auch der Private.

6) Noch in der Kaiserzeit werden Klagen wegen Ehebruch (Dio 55. 10)
und Mord (Tacitns ann. Üt. 44) gegen Volkstribune vom Senat ausgesetzt, bis

sie ausser Function sind.

Druck von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.
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